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I. LANDTAG

TÄTIGKEITSBERICHT

Landtagspräsident: Albert Frick
Landtagssekretär: Josef Hilti

Die Tätigkeit des Landtags im Jahre 2018

Aufgrund von Art. 62 der Verfassung vom 5. Oktober 1921 
hat die Regierung dem Landtag alljährlich einen Rechen-
schaftsbericht über die gesamte Staatsverwaltung zu er-
statten. Ähnlich wie in den Vorjahren wird anlässlich dieser 
Publikation die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Land-
tags im Berichtsjahr informiert.

Plenarsitzungen

Im Laufe des Berichtsjahres veränderte sich die Zu-
sammensetzung des Landtags. Ein Abgeordneter trat 
zu Beginn des Jahres aus der Wählergruppe der Fort-
schrittlichen Bürgerpartei (FBP) aus und amtete fortan 
als parteifreier Abgeordneter. Im Sommer traten 3 Ab-
geordnete aus der Wählergruppe der Unabhängigen (du) 
aus und bildeten fortan gemeinsam eine «Neue Frak-
tion» (NF). Im Zuge dessen verloren die Unabhängigen 
die Fraktionsstärke. Dies führte wiederum zur Bestellung 
einer entsprechenden Besonderen Landtagskommission 
(BLK), welche seit Dezember im Einsatz ist und bis zum 
Ende der Legislaturperiode die Gegebenheiten bei Par-
teiaustritten bzw. -Spaltungen einer gesetzlichen Rege-
lung zuführen soll. Der Landtag tagte 2018 an insgesamt 
23 Sitzungstagen während rund 193 Stunden und beriet 
dabei über Gesetzesvorlagen, Finanzbeschlüsse, inter-
nationale Übereinkommen etc. (Vorjahr 18 Sitzungstage, 
ca. 132 Stunden). Nach der Eröffnungssitzung mit Thron-
rede vom 25. Januar 2018 trat der Landtag zu 8 ordentli-
chen Arbeitssitzungen zusammen, für welche jeweils bis 
zu 4 Arbeitstage in Anspruch genommen wurden. Die 
erste Arbeitssitzung begann am 28. Februar 2018, die 
letzte inklusive formeller Schliessung des Landtags en-
dete am 6. Dezember 2018. Die durchschnittliche Dauer 
eines Sitzungstages betrug im Berichtsjahr rund 9 Stun-
den. Im Berichtsjahr wurden 179 Landtagsbeschlüsse 
ausgefertigt (Vorjahr 141). 49 Gesetzesvorlagen wurden 
vom Landtag im Anschluss an die 2. Lesung erlassen 
(Vorjahr 52). Zudem behandelte der Landtag 14 Finanz-
vorlagen und 31 Wahlgeschäfte. Des Weiteren wurden 26 
Berichte (z. B. Hochbautenbericht, Verkehrsinfrastruk-
turbericht oder Bericht über die Justizpflege des Land-
gerichtes und des Obergerichtes) und diverse mündliche 
Informationen der Regierung zur Kenntnis genommen. 
Der Landtag hatte sich im Berichtsjahr 12-mal mit aus-
senpolitischen Vorlagen zu befassen, dazu debattierte 
er über periodische Standardtraktanden, wie beispiels-
weise den Rechenschaftsbericht in der Juni-Sitzung oder 
den Landesvoranschlag in der November-Sitzung. Diese 
beiden Themenkreise, zum einen die Finanzhoheit, zum 
anderen die Kontrolle der Staatsverwaltung, gehören 

verfassungsgemäss zu den bedeutendsten Aufgaben des 
Parlaments überhaupt. Während des Berichtsjahrs wur-
den 13 Einbürgerungsgesuche (Vorjahr 3) durch den 
Landtag in Behandlung gezogen und gutgeheissen. Die 
Aktuelle Stunde wurde 2-mal abgehalten, 6-mal wurde 
darauf verzichtet. Im Berichtsjahr wurden 29 parlamen-
tarische Eingänge eingereicht (Vorjahr 16), davon 2 In-
itiativen, 2 Motionen, 9 Postulate und 16 Interpellatio-
nen. Die Initiativen handelten von der Teilrevision der 
Geschäftsordnung des Landtags und von der Abände-
rung des Heimatschriftengesetzes. Die Motionen zielten 
auf die Lockerung der Reviewpflicht für Kleinunterneh-
men und auf die Privatisierung des Liechtensteinischen 
Rundfunks (Radio L) ab. Bei den Postulaten ging es 
u. a. um die Familienunterstützung, die steuerliche Ent-
lastung für Familien, die Medienförderung, das Sport-
stättenkonzept oder die Förderung und Stärkung einer 
ökologischeren Landwirtschaft. Auch im Berichtsjahr 
war die Anzahl an Interpellationen beträchtlich und die 
Themenbereiche entsprechend mannigfaltig. Die Inter-
pellationen handelten beispielsweise von der Überprü-
fung der Asylgesetzgebung, vom Umgang mit Cannabis 
in Liechtenstein, vom CO2-Gesetz, vom Cybermobbing 
oder vom dualen Bildungssystem. Die Beantwortung von 
Parlamentarischen Eingängen wie Postulaten und Inter-
pellationen durch die Regierung erfolgte gemäss Ge-
schäftsordnung des Landtags in schriftlicher Form. Im 
Berichtsjahr stellten die Abgeordneten 235 Kleine Anfra-
gen an die Regierung (Vorjahr 188). Gemäss Geschäfts-
ordnung wurden diese jeweils spätestens am Ende des 
3. Sitzungstages mündlich von der Regierung beantwor-
tet. In Ausnahmefällen können die Beantwortungen der 
Kleinen Anfragen schriftlich nachgereicht werden. Der 
Landtag tagte im Berichtsjahr 8-mal in nichtöffentlicher 
Sitzung. Normalerweise findet die nichtöffentliche Sit-
zung am ersten Tag der Landtagssitzung vor Beginn der 
öffentlichen Nachmittagssitzung statt. In den nichtöf-
fentlichen Sitzungen werden hauptsächlich vertrauliche 
Themen diskutiert und behandelt, wie beispielsweise die 
aktuelle Situation des liechtensteinischen Finanzplatzes, 
Personalentscheidungen oder organisatorische Belange, 
die den Landtag selbst betreffen. Im Berichtsjahr setzte 
der Landtag gleich zwei Besondere Landtagskommissio-
nen (BLK) ein. Eine zur Stärkung der Informationsrechte, 
eine zur Regelung von Parteiaustritten (mehr dazu unter 
der Rubrik «Landtagskommissionen»).

Landesausschuss

Gemäss Verfassung des Fürstentums Liechtenstein be-
sorgt der Landesausschuss die Geschäfte des Landtags 
und seiner ständigen Kommissionen während der Zeit 
zwischen Schliessung und Wiedereröffnung des Land-
tags. Unter dem Vorsitz von Landtagspräsident Albert 
Frick mit den Abgeordneten Jürgen Beck, Violanda Lan-
ter, Thomas Lageder und Daniel Oehry tagte der Landes-
ausschuss im Berichtsjahr 1-mal.
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Landtagskommissionen – Ständige  
Kommissionen

Landtagskommissionen tagen in nichtöffentlichen Sitzun-
gen. Sie haben vor allem beratende und abklärende Funk-
tion und informieren das Plenum in der Regel schriftlich 
anhand von Sitzungsprotokollen oder Berichten.

Aussenpolitische Kommission
Die Aussenpolitische Kommission tagte 2018 in 8 Ar-
beitssitzungen und stattete im September der ständigen 
Botschaft in New York im Zuge der UNO-Generalver-
sammlung einen Arbeitsbesuch ab. Ihr gehörten Land-
tagspräsident Albert Frick (Vorsitz) und die Abgeordne-
ten Thomas Lageder, Jürgen Beck, Eugen Nägele und 
Manfred Kaufmann als Mitglieder an. Neben der Vor-
beratung aussenpolitischer Traktanden des Landtags 
wurden unter anderem diverse Übereinkommen sowie 
Beschlüsse des gemeinsamen EWR-Ausschusses behan-
delt. Zu den Standardtraktanden gehörten die Berichte 
der Regierung zur aussenpolitischen Lage, die Jahres-
berichte der einzelnen Delegationen bei den internatio-
nalen Parlamentarier-Organisationen (Europarat, OSZE, 
IPU, EWR / EFTA etc.) sowie die Berichte der EFTA und 
der Europäischen Überwachungsbehörde (ESA). Die Re-
gierung informierte zudem periodisch über aktuelle Ent-
wicklungen betreffend den Finanzplatz Liechtenstein 
sowie über die Aufgaben und die personellen Anforde-
rungen im Bereich der liechtensteinischen Aussenpoli-
tik. Themenschwerpunkte im Berichtsjahr waren die 
Brexit-Verhandlungen, die Vorberatung der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und der UN-Migrationspakt 
(GCM). Des Weiteren wurden u. a. die folgenden Trak-
tanden behandelt: Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Verträge über den internationalen Waren-
kauf; Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde 
des Fürstentums Liechtenstein und der zuständigen Be-
hörde der Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Austausch länderbezogener Berichte; Notifikation der 
Partnerstaaten gemäss Abschnitt 7 Absatz 1 Buchstabe 
f der Multilateralen Vereinbarung der zuständigen Be-
hörden über den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten; Genehmigung und Umsetzung des 
Notenaustausches zwischen dem Fürstentum Liechten-
stein und der EU betreffend die Übernahme der Richt-
linie (EU) 2017 / 853 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Mai 2017 über die Kontrolle des Er-
werbs und des Besitzes von Waffen (Weiterentwicklung 
des Schengen-Besitzstands) sowie die Abänderung des 
Gesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition; 
Abkommen zwischen der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein und dem Schweizerischen Bundesrat über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der musi ka lischen 
Bildung (Programm Jugend und Musik); Abkommen zur 
Vereinbarkeit zu einer gemeinsamen Auktionsplattform 
und das Abkommen zur Vereinbarung zu einer gemein-
samen Auktionsaufsicht.

Finanzkommission
Die Finanzkommission wurde im Berichtsjahr von den 
Abgeordneten Christoph Wenaweser (Vorsitz), Wende-
lin Lampert, Herbert Elkuch und den stv. Abgeordne-
ten Rainer Beck und Wolfgang Marxer gebildet. In 10 
Sitzungen wurde über finanzrelevante Themen beraten. 
Die Arbeit der Finanzkommission besteht gemäss Art. 
65 der Geschäftsordnung für den Landtag des Fürsten-
tums Liechtenstein (LGBl. 2013 Nr. 9) in der Prüfung und 
Begutachtung des Landesvoranschlags, in der Prüfung 
und Begutachtung sämtlicher von der Regierung zu-
handen des Landtags verabschiedeten Vorlagen mit fi-
nanziellen Auswirkungen und in der Wahrnehmung von 
Aufgaben nach der Finanzhaushaltsgesetzgebung. Ne-
ben den jährlich wiederkehrenden Traktanden (Landes-
voranschlag und Finanzplanung, Nachtragskredite und 
Kreditüberschreitungen, Erwerb und Veräusserung von 
Grundstücken, Anlagestrategie der Poolanlagen, Kennt-
nisnahme von Geschäftsberichten, Hochbautenbericht, 
Verkehrsinfrastrukturbericht etc.) gab es im Berichtsjahr 
insbesondere folgende Behandlungsthemen: Schaffung 
einer 15. Richterstelle beim Fürstlichen Landgericht; fi-
nanzielle Auswirkungen bezüglich Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO); Staatsbeitrag an die Kosten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung der übri-
gen Versicherten für das Jahr 2019; Abänderung des 
Steuergesetzes; Abänderung des Sportgesetzes; Ver-
pflichtungskredit für die Durchführung von zwei Lang-
lauf Weltcup-Rennen im Rahmen der «Tour de Ski» in 
den Wintersaisons 2019 / 2020 und 2020 / 2021 in Liech-
tenstein; Verpflichtungskredit und Nachtragskredit für 
ein Schulraumprovisorium für die Berufsmaturitäts-
schule am Standort Giessen in Vaduz; Anpassung des 
Faktors(K) zur Festlegung des Mindestfinanzbedarfs für 
die Finanzausgleichsperiode 2020-2023; Forderungsver-
zicht auf das ausstehende Darlehen sowie die Darlehens-
verzinsung 2018 des Liechtensteinischen Landesspitals; 
Nachtragskredit für den Liechtensteinischen Rundfunk 
(Radio L); Abänderung des Gesetzes über die Liechten-
steinische Landesbank (Abschaffung der Staatsgarantie). 
Zudem trifft sich die Finanzkommission jährlich mit der 
Liechtensteinischen Landesbank zu einem Informations-
austausch.

Geschäftsprüfungskommission
Gemäss Art. 63 Abs. 1 der Verfassung steht dem Land-
tag das Recht der Kontrolle über die gesamte Staatsver-
waltung unter Einschluss der Justizverwaltung zu. Der 
Landtag übt dieses Recht u. a. durch die Geschäftsprü-
fungskommission aus. Gem. Art. 66 der Geschäftsord-
nung für den Landtag (LGBl. 2013 Nr. 9) übt die Ge-
schäftsprüfungskommission neben der Kontrolle über 
die Staatsverwaltung auch die Kontrolle über das Gesetz 
über die Steuerung und Überwachung öffentlicher Un-
ternehmen aus. Sie prüft zudem die Jahresrechnung und 
den Rechenschaftsbericht, die Ämter der Verwaltung 
und nimmt besondere Aufgaben gem. konkreten Aufträ-
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gen des Landtags wahr. Im Berichtsjahr bekam die Kom-
mission 2 solcher Spezialaufträge vom Landtag erteilt. 
Zum einen die Klärung diverser Fragen zur personellen 
Situation beim Liechtensteinischen Entwicklungsdienst; 
zum anderen den Regierungsentscheid zum Verzicht ei-
ner Klage hinsichtlich der Vorkommnisse bei der Liech-
tensteinischen Post AG bezüg lich des Projekts «eSoluti-
ons» zu untersuchen. Die Geschäftsprüfungskommission 
wird in ihrer Arbeit durch die Finanzkontrolle unterstützt 
und trat im Berichtsjahr zu insgesamt 10 Sitzungen zu-
sammen. Ihr gehörten die Abgeordneten Thomas Rehak 
(Vorsitz), Georg Kaufmann, Frank Konrad und die stv. 
Abgeordneten Alexander Batliner und Ado Vogt an. Ne-
ben den jährlich wiederkehrenden Traktanden wie den 
IT- und Security-Reviews, der Überprüfung der Eigner- 
und Beteiligungsstrategien (Beteiligungscontrolling) 
sowie den diversen Berichten der Finanzkontrolle (u. a. 
zur Landesrechnung), lag das Hauptaugenmerk im Be-
richtsjahr auf folgenden Themenbereichen: Liechten-
steinisches Landesspital – Schaffung eines Mütterzent-
rums; Abberufung des Verwaltungsratspräsidenten der 
Telecom FL AG; Thematik des Umgangs mit Bürgeranlie-
gen – rechtliche Grundlagen; Finanzielle und personelle 
Situation beim Liechtensteinischen Rundfunk (Radio L). 
Während des Berichtsjahres stattete die Geschäftsprü-
fungskommission dem Amt für Bau und Infrastruktur und 
dem Amt für Soziale Dienste Arbeitsbesuche ab. Diese 
Besuche vor Ort gewähren der Geschäftsprüfungskom-
mission jeweils interessante Einblicke in die Geschäfts-
tätigkeiten und Arbeitsabläufe der entsprechenden Äm-
ter. Zudem eröffnen diese Besuche den Mitgliedern der 
Geschäftsprüfungskommission die Möglichkeit, allfällige 
spezifische Probleme bei den betreffenden Stellen näher 
erörtern zu können. 

Landtagspräsidium
Neben Landtagspräsident Albert Frick und Landtagsvi-
zepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz gehörten die Frak-
tionssprecher Daniel Oehry (FBP), Günter Vogt (VU), Ge-
org Kaufmann (FL) und Harry Quaderer (DU) – bis zur 
Sommerpause – sowie Landtagssekretär Josef Hilti mit 
beratender Stimme dem Landtagspräsidium an. Nach 
der Parteispaltung der DU nahm ab September Herbert 
Elkuch (NF) Einsitz im Landtagspräsidium, welches im 
Berichtsjahr zu 11 Sitzungen zusammentrat. Das Land-
tagspräsidium befasst sich hauptsächlich mit der Fest-
legung der Tagesordnungen für die öffentlichen und 
nichtöffentlichen Landtagssitzungen. Des Weiteren wur-
den im Besonderen die nachfolgenden Themen beraten: 
300 Jahre Liechtenstein-Feierlichkeiten 2019; bauliche 
Sanierungsmassnahmen beim Landtagsgebäude; Land-
tagsbudget 2019, Anpassung des Prozesses bei der Ak-
tuellen Stunde infolge einer Abänderung der Geschäfts-
ordnung; Neugestaltung der Liste der Parlamentarischen 
Eingänge, Festlegung der Sitzungstermine des Landtags 
per 2019; Festlegung einer Vereinbarung betreffend die 
Trennung der DU–Fraktion zuhanden des Landtags; Vor-

bereitung diverser Wahlgeschäfte für den Landtag. Das 
Landtagspräsidium folgte am 12. März der Einladung zu 
einem Besuch beim Kantonsrat in Zürich. Am 21. und 
22. März traf sich die Schweizerisch-Liechtensteinische 
parlamentarische Freundschaftsgruppe in Bern. Am 
25. April fand ein Besuch des Grossen Rates des Kan-
tons Aargau in Vaduz statt. Vom 19. bis 21. September 
amtete Liechtenstein unter dem Vorsitz von Landtags-
präsident Albert Frick als Gastgeber der Parlamentsprä-
sidenten-Konferenz europäischer Kleinstaaten. Dieser 
Konferenz gehören neben Liechtenstein die Staaten An-
dorra, Island, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, 
San Marino und Zypern an. An der Konferenz wurden die 
Themen Souveränität von Kleinstaaten, politische Parti-
zipation sowie internationale Beziehungen und Diploma-
tie: Strategien und Schwerpunkte behandelt. Vom 8. bis 
10. Oktober folgte Landtagspräsident Albert Frick einer 
Einladung des norwegischen Parlaments zu einem Be-
such nach Oslo, Norwegen. Im Zuge dieses Besuchs traf 
Landtagspräsident Albert Frick auch mit dem norwegi-
schen Kronprinzen Haakon zu einem Gespräch zusam-
men. Vom 16. bis 17. November nahm Landtagspräsident 
Albert Frick am 40. «Annual Forum of Parliamentarians 
for Global Action» in Kiev, Ukraine teil. Die Konferenz 
widmete sich schwerpunktmässig den Thematiken des 
«International Criminal Court and the Rule of Law (CAP-
ICC)». Anlässlich des 40. Beitrittsjahrs Liechtensteins 
beim Europarat nahm Landtagspräsident Albert Frick in 
Begleitung der liechtensteinischen Parlamentarierdele-
gation am 26. November an der offiziellen Feierlichkeit 
in Strassburg teil.

EWR-Kommission 
Die EWR-Kommission überprüft die Beschlüsse des Ge-
meinsamen EWR-Ausschusses in Brüssel mit Blick da-
rauf, ob sie gemäss Art. 8 Abs. 2 der Verfassung dem 
Landtag zur Behandlung und Entscheidung vorzulegen 
sind. Die Mitglieder der EWR-Kommission, die Abge-
ordneten Elfried Hasler (Vorsitz), Thomas Vogt, Patrick 
Risch und die stv. Abgeordneten Peter Frick und Ado 
Vogt überprüften in 9 Sitzungen die Beschlüsse des Ge-
meinsamen EWR-Ausschusses bzw. die EU-Richtlinien 
und -Verordnungen. Die Unterlagen dazu werden jeweils 
direkt von der Stabsstelle EWR zur Verfügung gestellt. 
Im Berichtsjahr wurden 433 EU-Rechtsakte (total seit 
Abkommen 9'720) durch 258 Beschlüsse (total seit Ab-
kommen 4'494) des Gemeinsamen EWR-Ausschusses in 
das EWR-Abkommen übernommen (Quelle: Stabsstelle 
EWR / EEA Coordination Unit).

Richterauswahlgremium
Aufgrund der während des Berichtsjahres eingetretenen 
Veränderungen bei der Zusammensetzung des Landtags 
und unter Berücksichtigung der entsprechenden Wäh-
lergruppen veränderte sich auch die Zusammensetzung 
des Richterauswahlgremiums. Auf den Abgeordneten 
Johannes Kaiser folgte der Abgeordnete Daniel Seger, 
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der Abgeordnete Thomas Rehak wurde durch den Ab-
geordneten Jürgen Beck ersetzt. Die Abgeordneten Tho-
mas Vogt und Thomas Lageder waren wie vorgesehen 
das ganze Jahr Mitglieder des Gremiums, welches im Be-
richtsjahr zu 5 Sitzungen zusammenkam, um seine Auf-
gabe adäquat zu erfüllen. Die vom Richterauswahlgre-
mium dem Landtag in Vorschlag gebrachten Kandidaten 
wurden allesamt gewählt.

Landtagskommissionen – Besondere  
Landtagskommissionen (BLK)

Gem. Art. 69 der Geschäftsordnung für den Landtag 
kann der Landtag zur Vorberatung der Verhandlungs-
gegenstände oder aktuellen politischen Fragen beson-
dere Kommissionen bestellen. Im Berichtsjahr wurde 
im Landtag die Einsetzung von 2 besonderen Landtags-
kommissionen (BLK) beschlossen. Zum einen eine BLK 
zur Stärkung der Informationsrechte und zum anderen 
eine BLK zur Regelung von Parteiaustritten. Die ver-
mehrte Einsetzung von Besonderen Landtagskommis-
sionen bedeutet gerade auch für den Parlamentsdienst 
eine deutlich grössere Beanspruchung der vorhandenen 
Ressourcen.

BLK Stärkung Informationsrechte
Die Besondere Landtagskommission (BLK) zur Stärkung 
der Informationsrechte wurde im Zuge einer eingebrach-
ten Gesetzesinitiative vom Landtag mit dem Auftrag ein-
gesetzt, das Anliegen der Initiative zur Stärkung des In-
formationsrechtes mit dem Ziel weiterzuverfolgen, eine 
Lösung im Sinne der Informationsrechte des Landtags zu 
erarbeiten. Aufgrund der veränderten Parteienlandschaft 
im Hohen Hause im Berichtsjahr änderte sich auch die 
ursprüngliche Zusammensetzung der Kommission. Die 
BLK nahm im März des Berichtsjahres ihre Arbeit auf, 
seit der zweiten Sitzung im April amtet der Abgeordnete 
Patrick Risch als Vorsitzender. Weitere Mitglieder der 
BLK sind die Abgeordneten Daniel Oehry, Günter Vogt, 
Johannes Kaiser und Thomas Rehak. Als Rechtsbeistand 
der Kommission fungiert Verfassungsexperte Marzell 
Beck, die Regierung wird vom Rechtsdienst unterstützt. 
Im Berichtsjahr fanden 7 Sitzungen statt. Die BLK Stär-
kung Informationsrechte wird im kommenden Jahr ihre 
Arbeit fortsetzen. 

BLK Regelung Parteiaustritt
Im November des Berichtsjahres wurde die BLK zur Re-
gelung von Parteiaustritten eingesetzt. Der Landtag defi-
nierte den Auftrag der BLK anlässlich seiner Sitzung im 
Dezember. Dieser sieht vor, dass die BLK die besonderen 
Situationen, welche mit dem während des Sitzungsjahres 
erfolgten Parteiaustritt bzw. der Parteispaltung geschaf-
fen wurden, analysiert und entsprechende Normierungs-
vorschläge erarbeitet. Der BLK Regelung Parteiaustritt 
unter dem Vorsitz von Landtagspräsident Albert Frick 
gehören zudem die Abgeordneten Violanda Lanter,  

Georg Kaufmann, Daniel Oehry, Günter Vogt und Tho-
mas Rehak an. Die Besondere Landtagskommission 
tagte im Berichtsjahr 2-mal. 

Parlamentarische Delegationen

Der Landtag wählt seine Delegationen für die Parlamen-
tarischen Versammlungen internationaler Organisatio-
nen oder für Parlamentarierorganisationen zu Beginn 
einer Mandatsperiode für 4 Jahre. Die Delegationen sind 
laut Geschäftsordnung angehalten, dem Landtag jähr-
lich bis Ende April einen Tätigkeitsbericht, welcher im 
Plenum diskutiert wird, zu unterbreiten. Die Berichte 
sind öffentlich und geben Auskunft über die in den je-
weiligen internationalen Gremien geführten Themende-
batten. Die Berichte können bei der Regierungskanzlei 
oder beim Parlamentsdienst bezogen werden. Bezüglich 
Detailliertheit der folgenden Kurzberichte sei an dieser 
Stelle auf die ausführlicheren Berichte der jeweiligen De-
legationen hingewiesen. 

Parlamentarische Versammlung des Europarates
Die Parlamentarische Versammlung ist das beratende 
Gremium des Europarats, das aus Abgeordneten der 47 
nationalen Parlamente besteht. Die Versammlung be-
steht aktuell aus 648 Mitgliedern, davon 324 Stellver-
treter. Liechtenstein hat ein Kontingent von zwei Mit-
gliedern und zwei Stellvertretern. Die Delegation bei 
der Parlamentarischen Versammlung des Europarats 
in Strassburg setzte sich im Berichtsjahr aus den Ab-
geordneten Susanne Eberle-Strub (Delegationsleiterin) 
und Christoph Wenaweser als ordentliche Mitglieder, 
sowie Daniel Seger und Günter Vogt als Ersatzmitglie-
der zusammen. Die Parlamentarische Versammlung des 
Europarats war die erste pan-europäische Versamm-
lung in der Geschichte unseres Kontinents. Mit den De-
legationen aus den nationalen Parlamenten ist sie das 
grösste politische Forum Europas. Im Berichtsjahr fan-
den neben diversen Ausschusssitzungen insgesamt vier 
Sessionen der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats in Strassburg statt, an welchen die liechten-
steinische Delegation vertreten war (22. bis 26. Januar; 
23. bis 27. April; 25. bis 29. Juni; 8. bis 12. Oktober). 
Dominierendes Thema der Versammlung war die Ver-
öffentlichung eines Berichts über Korruptionsvorwürfe, 
welcher von einer unabhängigen externen Untersu-
chungskommission vorgestellt wurde. Die Untersu-
chungskommission kommt in ihrem über 200-seitigen 
Bericht zum Schluss, dass es einen starken Verdacht 
gibt, dass sich einige aktive und ehemalige Mitglieder 
der Versammlung korrupten Aktivitäten hingegeben 
hätten. Insgesamt werden mehr als ein Dutzend Parla-
mentarier aus verschiedenen Mitgliedsländern genannt, 
die gegen die Verhaltensregeln und den Ethikstandard 
des Europarats verstossen haben sollen. Die im Bericht 
enthaltenen Vorwürfe reichen in die höchsten Gremien 
der Parlamentarischen Versammlung. Im Zuge der Auf-
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arbeitung der Korruptionsvorwürfe innerhalb der Ver-
sammlung wurden verschiedene Sanktionen und Mass-
nahmen beschlossen. So wurde ehemaligen Mitgliedern 
der lebenslange Zutritt zu den Gebäuden des Europa-
rats entzogen. Ebenfalls wurde aktiven Mitgliedern der 
Versammlung eine Reihe von Rechten in der Versamm-
lung für mehrere Jahre vorenthalten. Die russische De-
legation reichte im Berichtsjahr wiederum keine Be-
glaubigungsschreiben ein und nimmt somit seit 2014 
an den Sitzungen der Versammlung nicht teil. Ebenso 
hat Russland seine Beitragszahlungen eingestellt, so-
lange seine Delegation in der Versammlung kein Stimm-
recht besitzt. Diese Massnahmen stellen den Europarat 
als Institution vor ernste finanzielle Herausforderungen, 
welche gegebenenfalls zu starken Einschnitten auf al-
len Ebenen führen könnten. Darüber hinaus wurde über 
die nachstehenden Themen debattiert und Entschlies-
sungen verabschiedet: Verantwortungsvolles Handeln 
im Fussball; Die Schaffung eines Rahmens für verant-
wortungsbewusstes Handeln im Sport; Die humanitären 
Folgen des Krieges in der Ukraine; Die Notwendigkeit 
eines Bürgergeldes; Der Klimawandel und die Umset-
zung des Pariser Abkommens; Erfahrungen im Hinblick 
auf die Finanzierung der Terrorgruppe «Islamischer 
Staat»; Integration, Stärkung des Selbstbewusstseins 
und des Schutzes von Migrantenkindern mithilfe der 
Schulpflicht; Die Herstellung eines Ausgleichs zwischen 
dem Wohl des Kindes und der Notwendigkeit, Familien 
zusammenzuhalten; Zwangsehen in Europa; Uneinge-
schränkter Zugang der Menschenrechtsüberwachungs-
organe des Europarats und der Vereinten Nationen zu 
den Mitgliedstaaten sowie auch zu den Grauzonen; Nu-
kleare Sicherheit in Europa. 

EWR / EFTA-Parlamentarierkomitee
Die Hauptaufgaben der EWR / EFTA-Parlamentarierko-
mitees sind, sich mit Fragen des EWR bzw. der EFTA 
auseinanderzusetzen und Stellungnahmen dazu abzu-
geben. Die Delegation des Liechtensteinischen Parla-
ments bei den EFTA- und EWR-Parlamentarierkomi-
tees setzte sich im Berichtsjahr aus den Abgeordneten 
Elfried Hasler (Delegationsleiter) und Harry Quaderer 
als ordentliche Mitglieder, sowie dem Abgeordneten 
Manfred Kaufmann und dem stellvertretenden Abge-
ordneten Michael Ospelt als Ersatzmitglieder zusam-
men. Neben den Delegationen aus Liechtenstein waren 
regelmässig Parlamentarier aus Island, Norwegen und 
der Schweiz an den Sitzungen vertreten. Die Delega-
tion nahm vom 19. bis 21. März an einem Treffen zum 
Thema Brexit in London teil. Es fanden Gespräche mit 
Mitgliedern des Unter- und Oberhauses des britischen 
Parlaments, mit Regierungsvertretern, mit hochrangi-
gen Beamten sowie mit Branchen- und Industriever-
bänden statt. Hauptziel des Besuchs war es, die künf-
tigen Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und den EFTA-Staaten nach dem Brexit zu 
erörtern. Vom 15. bis 20. April nahm die Delegation an 

einem Arbeitsbesuch in Buenos Aires und Montevideo 
teil. Im Mittelpunkt der verschiedenen Treffen standen 
die laufenden Verhandlungen über ein Freihandelsab-
kommen zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA und 
jenen des Mercosur. Das 50. Treffen des Gemeinsamen 
EWR- und EU-Parlamentarierkomitees fand am 7. und 
8. Mai in Stavanger statt. Dabei wurde ein Beschluss 
zum «Jahresbericht 2017 über das Funktionieren des 
EWR-Abkommens» verabschiedet. Vom 24. bis 26. Juni 
nahm die Delegation am 116. EFTA-CMP-Meeting, am 
58. EFTA-Ministertreffen und am 19. Joint Meeting mit 
dem Konsultativkomitee in Sauðárkrókur teil. Das Par-
lamentarierkomitee wurde über die neuesten Entwick-
lungen bezüglich Freihandelsabkommen und über das 
Funktionieren des EWR-Abkommens informiert. Ebenso 
wurden der Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union und die möglichen Konsequen-
zen auf das EWR-Abkommen diskutiert. Am 20. No-
vember fand ein Treffen der EWR / EFTA-Minister mit 
dem Parlamentarier- sowie dem Konsultativkomitee in 
Brüssel statt. Danach traf sich das Parlamentarierkomi-
tee mit Michel Barnier, EU-Chefunterhändler für den 
Brexit. Michel Barnier stellte den Entwurf des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Union und dem Ver-
einigten Königreich vor und beantwortete Fragen der 
Abgeordneten. Anschliessend nahm die Delegation am 
117. EFTA-CMP-Meeting und am 59. EFTA-Minister-
treffen in Genf teil. Das 51. Treffen des Gemeinsamen 
EWR- und EU-Parlamentarierkomitees fand am 12. und 
13. Dezember in Strassburg statt. Dabei standen das 
Funktionieren des EWR-Abkommens sowie der Aus-
trittsprozess des Vereinigten Königreichs aus der EU im 
Mittelpunkt der Gespräche. 

Die Parlamentarische Versammlung der OSZE (Or-
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in  
Europa)
Ziel der Parlamentarischen Versammlung der OSZE ist 
es, die parlamentarische Seite innerhalb der OSZE zu 
stärken sowie den Dialog und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Abgeordneten zu erleichtern. Sie spielt eine 
führende Rolle bei Wahlbeobachtungen und stärkt die 
internationale Zusammenarbeit zur Umsetzung gemein-
samer Selbstverpflichtungen in den Bereichen Sicher-
heit und Politik, Wirtschaft und Umwelt sowie Demo-
kratie und Menschenrechte. Die OSZE PV vereint 323 
Abgeordnete aus 57 Teilnehmerstaaten. Die Delegation 
der Parlamentarischen Versammlung der OSZE setzte 
sich im Berichtsjahr aus dem Abgeordneten Günter Vogt 
(Delegationsleiter) und der stellvertretenden Abgeord-
neten Helen Konzett als ordentliche Mitglieder sowie 
den Abgeordneten Violanda Lanter-Koller und Eugen 
Nägele als Ersatzmitglieder zusammen. Im Berichtsjahr 
fanden wiederum drei Tagungen statt. Die 17. Winter-
tagung der Parlamentarischen Versammlung fand am 
22. und 23. Februar in Wien statt. Liechtenstein wurde 
vom Abgeordneten Günter Vogt und der stellvertreten-
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den Abgeordneten Helen Konzett vertreten. An den Sit-
zungen der drei Ausschüsse wurden die Themen für 
die Jahrestagung erläutert und spezifiziert. Die 27. Jah-
restagung der Parlamentarischen Versammlung fand 
vom 7. bis zum 11. Juli in Berlin statt. Liechtenstein 
wurde vom Abgeordneten Günter Vogt und der stell-
vertretenden Abgeordneten Helen Konzett vertreten. 
Die Jahrestagung stand unter dem Thema «Umsetzung 
der OSZE-Verpflichtungen: Die Rolle der Parlamente». 
Folgende Themen wurden unter anderem debattiert: 
Stärkung der Sichtbarkeit der Parlamentarischen Ver-
sammlung der OSZE in den nationalen Parlamenten der 
Teilnehmerstaaten; Bekräftigung der Verpflichtungen 
und der Garantien für eine wirksame Tätigkeit der OSZE; 
Andauernde Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in der autonomen Republik Krim und 
der Stadt Sewastopol (Ukraine); Verletzungen der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten in der Russischen Fö-
deration; Prävention und Bekämpfung geschlechtsspe-
zifischer Gewalt; Minderjährige auf der Flucht: Die Rolle 
der OSZE und der Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE beim Aufbau eines wirksamen Schutzrahmens. 
Am Ende der Tagung wurde die «Berliner-Erklärung» 
verabschiedet, welche sämtliche 57 Mitgliedstaaten 
auffordert, sich auf höchster politischer Ebene zur vol-
len Umsetzung der OSZE-Verbindlichkeiten sowie zur 
Stärkung der Organisation zu verpflichten. Die Herbst-
tagung der Parlamentarischen Versammlung fand vom 
3. bis zum 6. Oktober in Bischkek statt. Aufgrund der 
zeitlichen Überscheidung mit der Oktober-Landtagssit-
zung konnte keine Delegation an die Tagung entsandt 
werden. Die Herbstkonferenz eröffnet den Mitgliedern 
der Versammlung die Möglichkeit, Fachexperten auf 
spezielle Themen, welche für die OSZE-Staaten von 
besonderem Interesse sind, anzusprechen. Am 28. Ok-
tober nahm die stellvertretende Abgeordnete Helen 
Konzett als Wahlbeobachterin an den Präsidentschafts-
wahlen in Georgien teil.

Interparlamentarische Union (IPU)
Der liechtensteinischen Delegation bei der Interparla-
mentarischen Union (IPU) gehörten die Abgeordneten 
Mario Wohlwend als Delegationsleiter und Johannes 
Hasler als ordentliches Mitglied sowie der Abgeordnete 
Jürgen Beck und der stellvertretende Abgeordnete Wolf-
gang Marxer als stellvertretende Delegationsmitglieder 
an. Wie in den Vorjahren fanden im Berichtsjahr neben 
verschiedenen Sitzungen der diversen Arbeits- und Ex-
pertengruppen der IPU zwei grosse Jahreskonferenzen 
statt. Die 138. IPU-Konferenz tagte vom 22. bis 28. März, 
die 139. IPU-Konferenz fand vom 14. bis zum 18. Okto-
ber statt. Beide Konferenzen wurden in Genf abgehal-
ten. Die liechtensteinische Delegation war jeweils durch 
Mario Wohlwend und Johannes Hasler sowie Delegati-
onssekretärin Gabriele Wachter vertreten. Hauptthemen 
der Sitzungen waren die grundlegende Revision der Sta-
tuten und Reglemente der IPU zur Modernisierung der 

Organisation, die Wahrung des Friedens als Instrument 
für nachhaltige Entwicklung erneuerbarer Energien, die 
zentrale Rolle der Parlamente bei der Förderung von 
Frieden und Entwicklung im Zeitalter der Innovation und 
des technischen Wandels sowie die Intensivierung der 
interparlamentarischen Zusammenarbeit und der Gover-
nance im Migrationsbereich.

Internationale Parlamentarier-Konferenz Bodensee
Die Internationale Parlamentarier-Kommission Boden-
see (IPBK) ist ein Forum mit der Aufgabe und dem Ziel, 
in einem zweimal jährlich durchgeführten Informations- 
und Meinungsaustausch grenzüberschreitende Prob-
leme zu erörtern, gemeinsame Lösungen anzustreben 
und sich über ihre Mitglieder in den Parlamenten für 
deren Umsetzung einzusetzen. Dabei treffen sich je-
weils Parlamentarier aus Baden-Württemberg, Bayern, 
Vorarlberg, St. Gallen, Appenzell, Schaffhausen, Thur-
gau, Zürich und Liechtenstein. Im Berichtsjahr vertra-
ten Landtagspräsident Albert Frick (Delegationsleiter), 
die Abgeordneten Violanda Lanter und Patrick Risch 
und der stv. Abgeordnete Ado Vogt den liechtensteini-
schen Landtag in diesem Gremium. Aufgrund der Re-
vision des IPBK-Statuts kamen zu den beiden Haupt-
konferenzen auch im Berichtsjahr mit Beteiligung 
Liechtensteins (aufgrund des Vorsitzes im Vorjahr) 3 
Sitzungen des Steuerungsausschusses und 2 Sitzungen 
des IPBK-Sekretariats hinzu. Den Vorsitz im Berichtsjahr 
hatte der Kanton Schaffhausen inne, nächstes Jahr wird 
ihn der Kanton Thurgau innehaben. Gleichzeitig schei-
det Liechtenstein als Mitglied des Steuerungsausschus-
ses und des IPBK-Sekretariats aus und wird durch das 
Land Vorarlberg ersetzt, welches den Vorsitz nach dem 
Kanton Thurgau innehaben wird. Die 50. Sitzung der 
IPBK (Frühjahrskonferenz) fand am 13. April 2018 im 
Kantonsratssaal in Schaffhausen statt, Kantonsrat Mar-
kus Müller, leitete als Vorsitzender die Konferenz. The-
menschwerpunkt der Konferenz war die «Revitalisierung 
von Grenzgewässern» mit zwei entsprechenden Refera-
ten. Des Weiteren gab es Berichte der Internationalen 
Bodensee-Konferenz (IBK), des Städtebundes Boden-
see und der Arbeitsgruppen «Gesamtverkehrskonzept» 
und «Fluglärm». Auch wurde der Schadstoffausstoss 
der internationalen Bodensee- und Rheinschifffahrt und 
die Thematik Funkfrequenz behandelt. Die 51. Sitzung 
der IPBK (Herbstkonferenz) fand wiederum unter dem 
Vorsitz von Markus Müller am 19. Oktober 2018 in der 
Trotte in Osterfingen statt. Schwerpunkte der Konferenz 
bildeten dabei 3 Referate zu den Themen «Bedeutung 
des Rebbaus rund um den Bodensee», «Mikroschad-
stoffe im Wasser: Situation, Herausforderungen und 
Lösungsansätze» und «Energiegewinnung aus Gewäs-
sern». Dazu gab es abermals Berichte aus den beiden 
Arbeitsgruppen, des Städtebundes Bodensee sowie zum 
Thema Funkfrequenz. Zudem wurde die Zusammenar-
beit zwischen IBK und IPBK im Zuge einer Kooperati-
onsvereinbarung diskutiert. 
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Parlamentsdienst

Bestellung, Dienstrecht und die Aufgabenbereiche des 
Parlamentsdienstes sind in den Art. 16 und 17 der Ge-
schäftsordnung für den Landtag (GOLT) umrissen. Ob-
wohl der Landtag als Institution bereits 1818 geschaffen 
wurde, nahm der Parlamentsdienst seinen Betrieb erst 
im Jahre 1990 auf. Heute besteht der Parlamentsdienst 
aus dem Landtagssekretär Josef Hilti, seinem Stellvertre-
ter Philipp Pfeiffer, drei Vollzeitangestellten, einer Teil-
zeit-Mitarbeiterin und zwei Schreibkräften auf Teilzeitba-
sis. Der Landtagssekretär und sein Stellvertreter werden 
gemäss Art. 16, Abs. 2 GOLT vom Landtag bestellt. Der 
Parlamentsdienst ist insbesondere verantwortlich für die 
Protokollierung der Landtagsdebatten, der Kommissi-
ons- und Delegationssitzungen sowie für die Erstellung 
der Landtagsbeschlüsse. Zudem ist der Parlaments-
dienst die offizielle Anlaufstelle des Landtags für andere 
Parlamente und internationale Organisationen. Der Ar-
beitsanfall ist seit Inbetriebnahme im Jahre 1990 insbe-
sondere aufgrund der generell verstärkten Internationa-
lisierung der Parlamentsarbeiten stetig angewachsen. 
Der Parlamentsdienst verfügt derzeit zur Arbeits- und 
Aufgabenbewältigung inklusive den Schreibkräften über 
6.4 Stellen. Die Landtagsbroschüren (in deutscher und 
englischer Sprache) sowie Broschüren zum Landtagsge-
bäude können kostenlos beim Parlamentsdienst angefor-
dert werden. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, 
weitere vielfältige Informationen auf der Homepage des 
Landtags (www.landtag.li) einzusehen. 

Überblick über die Landtagsbeschlüsse im 
Jahre 2018

Eröffnungssitzung vom 25. Januar 2018
–   Thronrede S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-

stein
   S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein eröffnet 

die Landtagssession und richtet die Thronrede an die 
Landtagsabgeordneten.

–  Ansprache des Alterspräsidenten
  Alterspräsident Albert Frick hält seine Ansprache.
–  Wahl des Landtagspräsidenten
  Als Landtagspräsident wird gewählt: 
  –  Abg. Albert Frick
–  Wahl der Landtagsvizepräsidentin
  Als Landtagsvizepräsidentin wird gewählt: 
  –  Abg. Gunilla Marxer-Kranz
–  Wahl der Schriftführer
  Als Schriftführer werden gewählt:
  –  Abg. Johannes Hasler
  –  Abg. Manfred Kaufmann
–  Wahl der Aussenpolitischen Kommission
  In die Aussenpolitische Kommission werden gewählt:
  –  Landtagspräsident Albert Frick (Vorsitz) 
  –  Abg. Jürgen Beck
  –  Abg. Manfred Kaufmann

  –  Abg. Thomas Lageder
  –  Abg. Eugen Nägele
–  Wahl der Finanzkommission
  In die Finanzkommission werden gewählt:
  –  Abg. Christoph Wenaweser (Vorsitz) 
  –  Stv. Abg. Rainer Beck
  –  Abg. Herbert Elkuch
  –  Abg. Wendelin Lampert
  –  Stv. Abg. Wolfgang Marxer
–  Wahl der Geschäftsprüfungskommission
  In die Geschäftsprüfungskommission werden gewählt:
  –  Abg. Thomas Rehak (Vorsitz)
  –  Stv. Abg. Alexander Batliner
  –  Abg. Georg Kaufmann
  –  Abg. Frank Konrad
  –  Stv. Abg. Ado Vogt

Öffentliche Landtagssitzung vom 28. Februar und 
1. / 2. März 2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

28. Februar und 1. / 2. März 2018
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 8. / 9. / 10. November 2017
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 5. / 6. Dezember 2017
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Genehmigung des Protokolls der Eröffnungssitzung 

vom 25. Januar 2018
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfrage des Abg. Elfried Hasler:
  –  Interstaatliche Hochschule für Technik in Buchs (NTB)
–  Anfragen des Abg. Christoph Wenaweser:
  –  Kontrolle Trinkwasserqualität 
  –  Tunnelsanierung Gnalp-Steg 
  –  Liechtenstein Bus Anstalt und Postauto Schweiz AG
–  Anfragen des Abg. Johannes Hasler:
  –  Asylgesetzreform
  –  Rheinquerung Haag / Bendern-Eschen
  –  Datenbearbeitung beim AMS 
–  Anfragen des Abg. Thomas Lageder:
  –  Erbschaften in Liechtenstein im Jahr 2015 und 2016
  –  Daten aus AIA 
  –  alternierende Obhut sowie bezahlter Elternurlaub 

für Väter
  –  Lohnentwicklung von Junglehrpersonen 
  –  Lohnerhöhungen
–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  Schwarzfahrregister im Konflikt mit dem Daten-

schutz 
  –  Fristenhemmung 
  –  Nutzen der Schülerabos
–  Anfragen des Abg. Eugen Nägele:
  –  Lohnerhöhung und Mutterschaftsurlaub
  –  No-Billag-Initiative in der Schweiz
–  Anfragen des Abg. Patrick Risch:
  –  Inventar der Naturvorrangflächen 
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  –  Impulsprogramm Elektrofahrzeuge 
  –  Energieeffizienz bei der Anschaffung neuer Fahr-

zeuge und Geräte bei der Landesverwaltung 
  –  Stadttunnel Feldkirch 
  –  WiFi Calling für einen besseren Mobilfunkempfang
–  Anfrage der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Mar-

xer-Kranz:
  –  Berufswahlunterricht auch am Liechtensteinischen 

Gymnasium 
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  auf Mobilfunkdaten basierende Studie der Telecom 

Liechtenstein
–  Anfragen des Abg. Georg Kaufmann:
  –  Ostschweizer Kinderspital 
  –  Situation psychische Erkrankungen in Liechtenstein
  –  über 50 und arbeitslos 
–  Anfragen des Abg. Günter Vogt:
  –  Mobilfunk-5G-Standard und Sensibilisierung
  –  Transferleistungen an Privatpersonen
  –  Trifft die FMA Abklärungen und Vorbereitungen im 

Bereich von ICOs (Initial Coin Offerings)?
–  Anfrage des Abg. Daniel Seger:
  –  widerrechtliche Bauten und Wiederherstellung des 

rechtmässigen Zustandes
–  Anfrage des Abg. Herbert Elkuch:
  –  Ladestationen für Elektroautos
–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  Zuspitzung des Fachkräftemangels in der psychiatri-

schen Grundversorgung in Liechtenstein
  –  Rechtsdienst der FL-Regierung und Gutachterauf-

träge 
  –  Geldflüsse im Gesundheitswesen von Liechtenstein 

in die Schweiz und umgekehrt
–  Anfrage des Abg. Harry Quaderer:
  –  Steuergesetz
–  Anfragen des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Vernehmlassung Strafgesetzbuch – sexueller Miss-

brauch von Minderjährigen
  –  liechtensteinische Spitalstrategie
  –  Skitag der Landesverwaltung
–  Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
  –  Hinweistafel des Campingplatzes in Triesen 
  –  Besoldungsanpassung der Staatsangestellten
–  Anfragen des Abg. Wendelin Lampert:
  –  Auswirkung von einem Jahr Tarmed 
  –  Finanzierung des Alpengebietes
–  Anfrage des Abg. Erich Hasler:
  –  Radio L 
–  Anfragen des Abg. Mario Wohlwend:
  –  Olympische Winterspiele 2018 in Südkorea
  –  Lohnanpassung in der Landesverwaltung
–  Anfrage des Landtagspräsidenten Albert Frick:
  –  Lehrerbesoldungsreform
–  Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Interpellation zum Umgang mit Cannabis in Liech-

tenstein der Abgeordneten Georg Kaufmann, Thomas  

Lageder und Patrick Risch vom 29. Januar 2018
  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur Entwicklung des Ausländeranteils, 

den Einbürgerungsbedingungen und dem Einbürge-
rungsverhalten der Abgeordneten Herbert Elkuch, 
Erich Hasler und Thomas Rehak vom 29. Januar 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Motion zur Lockerung der Reviewpflicht für Kleinun-

ternehmen der Abgeordneten Susanne Eberle-Strub, 
Herbert Elkuch, Daniel F. Seger, Albert Frick, Elfried 
Hasler, Erich Hasler, Frank Konrad, Eugen Nägele, 
Daniel Oehry, Günter Vogt und Mario Wohlwend vom 
19. Januar 2018

  Die Motion wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat «Alters- und Risikovorsorge für nicht oder ge-

ringfügig erwerbstätige Elternteile» der Abgeordne-
ten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, Violanda Lan-
ter-Koller, Gunilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, Thomas 
Vogt, Christoph Wenaweser und Mario Wohlwend vom 
8. November 2017

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Parlamentarische Initiative zur Abänderung der Ge-

schäftsordnung des Landtags inkl. überarbeiteter Be-
richt der Besonderen Landtagskommission und der 
Bericht und Antrag der Regierung betreffend die Vor-
prüfung der Parlamentarischen Initiative zur Abände-
rung der Geschäftsordnung des Landtags (Nr. 4 / 2018)

  Die parlamentarische Initiative wird beraten und ver-
abschiedet.

–  Gesetzesinitiative zur Stärkung des Informationsrechts 
des Landtags im Rahmen des gesetzlichen Kontroll-
rechts der Abgeordneten Erich Hasler, Johannes Kai-
ser, Thomas Rehak und Günter Vogt vom 1. 12. 2017 
und der Bericht und Antrag der Regierung betreffend 
die Vorprüfung der Parlamentarischen Initiative zur 
Stärkung des Informationsrechts des Landtags im Rah-
men des gesetzlichen Kontrollrechts (Nr. 1 / 2018)

  Die Verfassungskonformität wird festgestellt. Es wird 
beschlossen, eine Besondere Kommission einzusetzen. 
Diese setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

  –  Erich Hasler, DU
  –  Johannes Kaiser, FBP
  –  Thomas Rehak, DU
  –  Patrick Risch, FL
  –  Günter Vogt, VU
–  Wahl der Medienkommission
  Die Medienkommission wird für die Mandatsperiode 

2018 bis 2022 wie folgt gewählt:
  –  Präsident: Gaston Jehle
  –  Vizepräsidentin: Jnes Rampone-Wanger
  –  Mitglied: Leila Frick-Marxer
  –  Mitglied: Isabell Rüdt-Robert
  –  Mitglied: Petra Vogt
  –  Ersatzmitglied: Gustav Gstöhl
  –  Ersatzmitglied: Karin Zech-Hoop
–  Jahresbericht 2017 der Delegation bei der Parlamenta-

rischen Versammlung des Europarates
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  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Jahresbericht 2017 der Delegation bei der Parlamenta-

rischen Versammlung der OSZE (Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa)

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Jahresbericht 2017 bei der Delegation für die 

EWR / EFTA-Parlamentarierkomitees
  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Jahresbericht 2017 der Delegation bei der Internatio-

nalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz
  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Einbürgerungsgesuch Lhundup Tashi
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Schwarzenegger Thomas Ger-

hard mit Tochter Adriana
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Rami Mirela
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Rami Ilda
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Schnagl Regina Margarete
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Schaffung des Gesetzes über den Kataster der öffent-

lich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen sowie die 
Abänderung des Gesetzes über die Amtliche Vermes-
sung, des Sachenrechts und des Geoinformationsge-
setzes (Nr. 86 / 2017) [1. Lesung: 9. November 2017] – 
Stellungnahme der Regierung (Nr. 3 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Schulraumplanung der Sekundarschulstandorte und 
-bauten (Schulbautenstrategie) (Nr. 5 / 2018)

  Der Bericht wird beraten und zur Kenntnis genommen.
–  Abänderung des CO2-Gesetzes (Nr. 2 / 2018); 1. und 2. 

Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 

und verabschiedet.
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 27. / 28. und 29. März 
2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

27. / 28. / 29. März 2018
  Das Traktandum 17a «Ersatzwahl Richterauswahlgre-

mium» wird abgesetzt. Es wird ein zusätzliches Trak-
tandum in die Traktandenliste aufgenommen: «Infor-
mation über die aktuelle Situation bei der Telecom 
Liechtenstein».

–  Information über die aktuelle Situation bei der Tele-
com Liechtenstein

  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kenntnis 
genommen.

–  Anfragen des Abg. Elfried Hasler:
  –  Beibehaltung der Telefonnummer beim Wechsel des 

Mobilfunkanbieters 
  –  Quellensteuerrückforderung gemäss neuem DBA 

Liechtenstein-Schweiz 
  –  Rheinquerung Haag / Bendern-Eschen – wie weiter?
–  Anfrage des Abg. Günter Vogt:
  –  Datenskandal bei Facebook und ob Liechtensteiner 

Benutzer davon betroffen sind
–  Anfragen des Abg. Thomas Lageder:
  –  Angestellte der Gemeinden und betriebliches Mobi-

litätsmanagement (BMM)
  –  Zwangsferien
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  Totalausfall Telecom Liechtenstein
–  Anfrage des Abg. Georg Kaufmann:
  –  UNESCO-Mitgliedschaft beziehungsweise Nichtmit-

gliedschaft
–  Anfragen des Stv. Abg. Alexander Batliner:
  –  Notrufsystem – eCall
  –  Anstellungsverhältnisse von Lehrpersonen 
  –  Bestellungen der Führungsgremien öffentlich-recht-

licher Unternehmen, Anstalten und Stiftungen
  –  Verkehrsunfall in Schaanwald 
–  Anfragen des Abg. Christoph Wenaweser:
  –  Finanzplatzmarketing
  –  Ungleichbehandlung von Risikoländern
  –  Afrikanische Schweinepest 
–  Anfrage des Abg. Frank Konrad:
  –  Jubiläumsfeierlichkeiten «300 Jahre Fürstentum 

Liechtenstein»
–  Anfrage der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer- 

Kranz:
  –  Publikation von Entscheidungen des Staatsgerichts-

hofs
–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  OKP-Kosten des Jahres 2017 
  –  Schweizer Tarmed mit gesetzlicher Verankerung im 

liechtensteinischen KVG
  –  Tarmed, und zwar zu einem Informations-PR in der 

Weltwoche
  –  Gesundheitsabkommen Liechtenstein-Schweiz
–  Anfragen des Abg. Patrick Risch:
  –  Überbauungstatbestand oder Grundstückskäufe für 

Eigentums- und Mietwohnungen
  –  landesweite Projekte, finanziert durch die Gemein-

den
  –  Informationsrecht der Öffentlichkeit versus Schutz 

der persönlichen Rechte 
–  Anfragen des Abg. Erich Hasler:
  –  Anschaffung einer Saugkehrmaschine durch das 

Amt für Bau und Infrastruktur 
  –  Lärmimmissionen entlang der Eisenbahnstrecke
–  Anfrage des Abg. Eugen Nägele:
  –  Neophytenkonzept 
–  Anfrage des Stv. Abg. Peter Frick:
  –  Lohnrunde 2017 
–  Anfragen des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  offene Steuerrechnungen
  –  schulfrei nach Funkensonntag
–  Anfrage des Abg. Thomas Vogt:
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  –  Stand der Umsetzung der Datenschutz-Grundver-
ordnung

–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  Mandatsverteilung bei Gemeinderatswahlen – hän-

gige Motion
  –  ungenutztes Potenzial des Bahnhofes Schaan-Vaduz
–  Anfragen des Abg. Wendelin Lampert:
  –  Zustand unserer Schutzwälder 
  –  Finanzierung des Alpengebietes
  –  Mitverantwortung des Landtages betreffend die Te-

lefonie in Liechtenstein
–  Aktuelle Stunde: Hin zu einer tragfähigen Verkehrslö-

sung im Liechtensteiner Unterland!
  Die Aktuelle Stunde wird durchgeführt.
–  Interpellation zur Entwicklung des Medienstandortes 

Liechtenstein sowie der Medienförderung der Abge-
ordneten Susanne Eberle-Strub, Albert Frick, Elfried 
Hasler, Johannes Hasler, Wendelin Lampert, Eugen 
Nägele und Daniel Oehry vom 26. Februar 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Medienförderung der Abgeordneten Ge-

org Kaufmann, Thomas Lageder und Patrick Risch vom 
26. Februar 2018

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Überprüfung des Finanzzuweisungssys-

tems an die Gemeinden und der Aufgaben- und Finan-
zierungszuständigkeiten zwischen Land und Gemeinden 
der Abgeordneten Susanne Eberle-Strub, Elfried Hasler, 
Johannes Hasler, Wendelin Lampert, Eugen Nägele, Da-
niel Oehry und Daniel F. Seger vom 19. Februar 2018

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Einführung präventiver Massnahmen ge-

gen Cyber-Mobbing in den Liechtensteiner Lehrplan 
der Abgeordneten Susanne Eberle-Strub, Albert Frick, 
Elfried Hasler, Johannes Hasler, Wendelin Lampert, 
Eugen Nägele, Daniel Oehry und Daniel F. Seger vom 
23. Februar 2018

  Das Postulat wird nicht an die Regierung überwiesen.
–  Interpellationsbeantwortung betreffend die neue Be-

steuerungspraxis (DBA-Quellenbesteuerung) für Spi-
talangestellte und BZB-Lehrkräfte im Kanton St. Gallen 
mit Inkraftsetzung ab dem 1. Januar 2018 (Nr. 9 / 2018) 

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Interpellationsbeantwortung betreffend die Ökolo-
gisierung der Landwirtschaft in Liechtenstein (Nr. 
11 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Postulatsbeantwortung betreffend die Befreiung von 
der Kostenbeteiligung bei Mutterschaft (Nr. 6 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-
men und das Postulat abgeschrieben.

–  Postulatsbeantwortung betreffend die Erhöhung der 
Kinderzulagen und Ausdehnung der Blockzeiten (Nr. 
10 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-

men und das Postulat abgeschrieben.
–  Postulatsbeantwortung betreffend das betriebliche 

Mobilitätsmanagement für Unternehmen ab 50 Ange-
stellten (Nr. 12 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-
men und das Postulat abgeschrieben.

–  Jahresbericht 2017 der Delegation bei der Interparla-
mentarischen Union (IPU)

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Schaffung eines Gesetzes über die Wahrnehmung von 

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch 
Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaf-
tengesetz; VGG – Umsetzung Richtlinie 2014 / 26 / EU) 
sowie die Abänderung weiterer Gesetze (Nr. 95 / 2017) 
[1. Lesung: 6. Dezember 2017] – Stellungnahme der 
Regierung (Nr. 13 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Gesetzes über den Elektrizitätsmarkt 
(Elektrizitätsmarktgesetz; EMG) (Umsetzung der 
Richtlinie 2009 / 72 / EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009) (Nr. 96 / 2017) [1. Le-
sung: 6. Dezember 2017] – Stellungnahme der Regie-
rung (Nr. 7 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Gesetzes über den Erdgasmarkt 
(Gasmarktgesetz; GMG) (Umsetzung der Richtlinie 
2009 / 73 / EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009) (Nr. 97 / 2017) [1. Lesung: 
6. Dezember 2017] – Stellungnahme der Regierung 
(Nr. 8 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag
  Die Bereinigung wird zur Kenntnis genommen.
–  Einbürgerungsgesuch Jennifer Leslie Steingruber
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Ersatzwahl Richterauswahlgremium
  Dieses Traktandum wird abgesetzt.
–  Ersatzwahl Besondere Landtagskommission «Initiative 

Informationsrechte der Landtagsabgeordneten»
  Die Besondere Landtagskommission wird wie folgt ge-

wählt:
  –  Abg. Patrick Risch, Vorsitzender
  –  Abg. Erich Hasler
  –  Abg. Daniel Oehry
  –  Abg. Thomas Rehak
  –  Abg. Günter Vogt
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 2. / 3. Mai 2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

2. / 3. Mai 2018 
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 28. Februar und 1. / 2. März 2018 
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  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  Festlegung Vorsteherwahltermin
  –  Hausärztemangel in Liechtenstein 
  –  ein Jahr Verzögerung beim Sportgesetz 
–  Anfrage der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Mar-

xer-Kranz:
  –  Ergebnis Gespräch Regierungschef mit betroffe-

nen Personen bezüglich neuer Besteuerungspraxis 
(DBA-Quellenbesteuerung)

–  Anfrage des Abg. Thomas Lageder:
  –  Telecom-Verkauf, DBA mit der Schweiz und Fa-

ke-News
–  Anfrage des Abg. Günter Vogt:
  –  CHF 700'000 für Syrien
–  Anfrage des Abg. Jürgen Beck:
  –  Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegen-

heiten
–  Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Rückbau Hochspannungsleitungen in Balzers (Teil 3)
–  Anfragen des Abg. Thomas Vogt:
  –  gesetzliche Regelung von Feiertagen in Liechten-

stein
  –  Resolution 2079 des Europarats zur gesetzlichen 

Verankerung des Doppelresidenzmodells bei Tren-
nungen

–  Anfrage des Abg. Johannes Hasler:
  –  Irreführung des Landtags beim Kredit für die Lang-

samverkehrsbrücke?
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  Krankentaggeld 
–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  Sportschule Gymnasium Oberstufe
  –  Förderbeiträge von CHF 19 Mio. nach Polen, Slowa-

kei und Ungarn
  –  aktueller Entwicklungsstand der Gesellschaften und 

Stiftungen
  –  jüngster Missbrauchsfall auf dem Finanzplatz Liech-

tenstein
  –  Bezahlbarkeit der Gesundheitskosten für die Mittel-

schicht und Senioren
–  Anfrage der Abg. Violanda Lanter-Koller:
  –  Disziplinarverfahren gemäss Richterdienstgesetz
–  Anfrage des Abg. Georg Kaufmann:
  –  UNESCO-Mitgliedschaft
–  Anfrage des Stv. Abg. Wolfgang Marxer:
  –  Luftreinhaltung und Schadstoffmessung an der En-

gelkreuzung in Nendeln 
–  Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
  –  Finanzplatzstrategie von Liechtenstein
–  Anfrage des Abg. Erich Hasler:
  –  Essanestrasse in Eschen
–  Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
  –  Stand der Kita-Finanzierung
  –  Telekommunikationsnetzbewertungen 
–  Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
  –  Ergebnisse der Krankenkassen im Jahr 2017

–  Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Interpellation zur Überprüfung der Asylgesetzgebung 

der Abgeordneten Susanne Eberle-Strub, Albert Frick, 
Elfried Hasler, Johannes Hasler, Wendelin Lampert, 
Eugen Nägele, Daniel Oehry und Daniel Seger vom 
21. März 2018 

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur Abänderung des CO2-Gesetzes vom 

2. März 2018 des Abgeordneten Herbert Elkuch vom 
2. April 2018 

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Familienunterstützung der Abgeordneten 

Herbert Elkuch, Erich Hasler und Thomas Rehak vom 
13. März 2018 

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Prüfung der Telekommunikationsnetzstra-

tegie in Liechtenstein der Abgeordneten Herbert El-
kuch, Erich Hasler und Thomas Rehak vom 29. März 
2018 

  Das Postulat wird nicht an die Regierung überwiesen.
–  Postulat «Sportstättenkonzept» der Abgeordneten Su-

sanne Eberle-Strub, Albert Frick, Elfried Hasler, Johan-
nes Hasler, Wendelin Lampert, Eugen Nägele, Daniel 
Oehry und Daniel Seger vom 28. März 2018 

  Das Postulat wird nicht an die Regierung überwiesen.
–  Postulatsbeantwortung betreffend die Invalidenversi-

cherung und die Sozialversicherungen im Allgemeinen 
(Nr. 21 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-
men und das Postulat abgeschrieben.

–  Gesetzesinitiative zur Abänderung des Gesetzes vom 
12. März 2003 über den Geschäftsverkehr des Landta-
ges mit der Regierung und die Kontrolle der Staatsver-
waltung (Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontroll-
gesetz; GVVKG) der Besonderen Landtagskommission 
sowie der Bericht der Regierung zur Vorprüfung der 
Gesetzesinitiative zur Abänderung des Gesetzes vom 
12. März 2003 über den Geschäftsverkehr des Landta-
ges mit der Regierung und die Kontrolle der Staatsver-
waltung (Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontroll-
gesetz; GVVKG) (Nr. 23 / 2018); 1. und 2. Lesung

  Der Bericht der Regierung wird zur Kenntnis genom-
men. Die Gesetzesinitiative wird in 1. und 2. Lesung 
beraten und verabschiedet.

–  Bewilligung von Nachtragskrediten (I / 2018) (Nr. 
17 / 2018)

  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–  Wahl der Datenschutzkommission
  Die Datenschutzkommission wird gewählt:
  Vorsitz: Mirjam Amann
  Stellvertreter der Vorsitzenden: Elmar Hasler
  Mitglied: Remo Mairhofer
  Ersatzmitglied: Roger Beck
  Ersatzmitglied: Jürgen Schädler
–  Wahl eines FBP-Mitglieds in das Richterauswahlgre-

mium
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  Als Mitglied in das Richterauswahlgremium wird ge-
wählt:

  –  Abg. Daniel Seger
–  Geschäftsbericht 2017 der Finanzmarktaufsicht Liech-

tenstein (FMA) (Nr. 18 / 2018)
  Der Geschäftsbericht 2017 wird zur Kenntnis genom-

men.
–  Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017 der Liech-

tensteinischen Gasversorgung (Nr. 16 / 2018)
  Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2017 

werden zur Kenntnis genommen.
–  Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017 des Liech-

tensteinischen Rundfunks (LRF) (Nr. 22 / 2018)
  Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2017 

werden zur Kenntnis genommen.
–  Bericht über die Justizpflege der ordentlichen Gerichte 

für das Jahr 2017 (Nr. 14 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Tätigkeitsbericht 2017 der Datenschutzstelle
  Der Tätigkeitsbericht 2017 wird zur Kenntnis genom-

men.
–   Entwurf des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Verordnung (EU) 2016 / 679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95 / 46 / EG (Daten-
schutzgrundverordnung)) (Nr. 15 / 2018)

  Dem Entwurf des Beschlusses wird zugestimmt.
–  Schaffung einer 15. Richterstelle beim Fürstlichen 

Landgericht (Nr. 20 / 2018)
  Der Schaffung einer 15. Richterstelle wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Amela Jakupovic
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  (Teil)Reform der ZPO (Vereinfachung und Beschleuni-

gung des Verfahrens) (Nr. 19 / 2018), 1. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 6. / 7. / 8. und 20. Juni 
2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

6. / 7. / 8. und 20. Juni 2018
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 27. / 28. / 29. März 2018
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfragen des Abg. Thomas Lageder:
  –  Krankenversicherung und Landesabwesenheit
  –  Beteiligung der Regierung am Finanzforum und am 

Unternehmertag 
  –  Verbandsklagerecht des Vereins für Menschen-

rechte 
–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  Schwerpunkte der S-Bahn-Gespräche in Wien
  –  Sicherheitsstandards im Tunnel Gnalp-Steg 
–  Anfrage des Abg. Christoph Wenaweser:

  –  völkerrechtswidrige Sanktionen
–  Anfragen des Abg. Patrick Risch:
  –  Personalsituation im Amt für Justiz
  –  Beitrag des Landes an der Artenvielfalt 
–  Anfragen des Abg. Günter Vogt:
  –  Grundversorgung im Versicherungsmarkt 
  –  Mobil- und Festnetztarifmarkt der Telecom Liech-

tenstein 
  –  liechtensteinische Roadmap zur Förderung der Elek-

tromobilität
–  Anfrage des Abg. Harry Quaderer:
  –  sehr hohe Suizidrate in Liechtenstein 
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  falsch konzipierte Statistik bei medizinischen Leis-

tungen
–  Anfrage des Abg. Johannes Hasler:
  –  Rotwildbestand in Liechtenstein
–  Anfrage des Stv. Abg. Rainer Beck:
  –  Staats- und Fiskalquote in Liechtenstein 
–  Anfragen der Abg. Violanda Lanter-Koller:
  –  Kirche und Staat
  –  Kita-Finanzierung
–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  ambulant vor stationär
  –  Liechtensteinischer Krankenkassenverband
  –  Spitalzusatzversicherung
  –  Personalbestand und Ausländeranteil bei der Lan-

desverwaltung
  –  offene Fragen zum Jahresbericht 2017 der Finanz-

marktaufsicht
–  Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
  –  Hausarzt-Nachfolgeregelung
–  Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Blockchain-Unternehmen in Liechtenstein
–  Anfrage des Abg. Eugen Nägele:
  –  Zentrales Personenregister (ZPR) – zum Thema Mo-

dernisierung
–  Anfragen des Abg. Erich Hasler:
  –  Eisenbahninfrastruktur und die Eisenbahnkonzessi-

onsfrage
  –  Rheinaufweitung und Machbarkeitsstudie
–  Anfragen des Abg. Wendelin Lampert:
  –  Besitzverhältnisse der Medicnova-Betriebsgesell-

schaft
  –  Aussage der Ärztekammerpräsidentin
–  Anfrage des Abg. Daniel Seger:
  –  Gerichtsgebühren im Zusammenhang mit der Er-

richtung und Hinterlegung eines Testaments 
–  Anfrage des Abg. Thomas Rehak:
  –  Auswirkungen des Glasfaserausbaus auf die Tele-

kommunikationsdienste
–  Aktuelle Stunde 
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Interpellation zu Lohnunterschieden zwischen Frau 

und Mann der Abgeordneten Susanne Eberle-Strub, 
Albert Frick, Elfried Hasler, Johannes Hasler, Wende-
lin Lampert, Eugen Nägele, Daniel Oehry und Daniel 
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Seger vom 30. April 2018
  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur Transparenz betreffend Geldflüssen 

im Gesundheitswesen der Abgeordneten Herbert El-
kuch und Johannes Kaiser vom 8. Mai 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellationsbeantwortung zur künftigen Ausrich-

tung des Landesspitals im Rahmen einer gesundheits-
politischen Gesamtstrategie (Nr. 40 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Staatsbeitrag an die Kosten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung der übrigen Versicherten für 
das Jahr 2019 (Nr. 39 / 2018)

  Der Staatsbeitrag an die Kosten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung der übrigen Versicherten 
für das Jahr 2019 wird auf CHF 29 Mio. festgelegt.

–  Bewilligung von Nachtragskrediten (II / 2018) (Nr. 
34 / 2018)

  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–  Wahl eines Richters des Staatsgerichtshofes
  Als Richter des Staatsgerichtshofes wird gewählt:
  –  Herr Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller
–  Wahl eines Richters des Staatsgerichtshofes
  Als Richter des Staatsgerichtshofes wird gewählt:
  –  Herr lic.iur. Markus Wille
–  Wahl eines Ersatzrichters des Staatsgerichtshofes
  Als Ersatzrichter des Staatsgerichtshofes wird ge-

wählt:
  –  Herr Prof. Dr. Benjamin Schindler
–  Wahl einer Ersatzrichterin des Staatsgerichtshofes
  Als Ersatzrichterin des Staatsgerichtshofes wird ge-

wählt:
  –  Frau Mag.iur. Franziska Goop-Monauni LL.M.
–  Bericht von Landtag, Regierung und Gerichten 2017 

(Rechenschaftsbericht 2017) (Nr. 24 / 2018)
  Der Rechenschaftsbericht sowie die Landesrechnung 

2017 werden genehmigt. Der Übertragung des Jahres-
ergebnisses in die Eigenmittel wird zugestimmt.

–  Bericht der Finanzkontrolle über die Prüfung der Lan-
desrechnung 2017

  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Tätigkeitsbericht 2017 der Finanzkontrolle
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Geschäftsbericht 2017 der Liechtensteinischen Lan-

desbank AG (Nr. 25 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Geschäftsbericht 2017 des Verkehrsbetriebs LIECH-

TENSTEINmobil (Nr. 29 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Geschäftsbericht 2017 der Telecom Liechtenstein AG 

(Nr. 30 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Geschäfts- und Finanzbericht 2017 der Liechtensteini-

schen Post AG (Nr. 31 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Jahresbericht 2017 der Liechtensteinischen Kraft-

werke (LKW) (Nr. 33 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Verkehrsdienstebericht 2019-2021 (Nr. 46 / 2018)
  Dem Verkehrsdienstebericht sowie dem Finanzbe-

schluss wird zugestimmt.
–  Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017 der Liech-

tensteinischen AHV-IV-FAK-Anstalten (Nr. 38 / 2018)
  Der Bericht und die Jahresrechnung werden zur Kennt-

nis genommen.
–  Geschäfts- und Revisionsbericht 2017 des Liechten-

steinischen Landesspitals (Nr. 28 / 2018)
  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–  Abänderung des Gesetzes über die Landespolizei (Po-

lizeigesetz; PolG) (Nr. 80 / 2017) [1. Lesung: 9. No-
vember 2017] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 
44 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Beschluss Nr. 64 / 2018 – Verordnungen (EU) Nr. 
345 / 2013 und 346 / 2013 sowie Durchführungsver-
ordnungen (EU) Nr. 593 / 2014 und 594 / 2014 des Ge-
meinsamen EWR-Ausschusses (EuVECA; EuSEF) (Nr. 
26 / 2018)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–  Beschluss Nr. 20 / 2018 und Beschluss Nr. 21 / 2018 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die 
RL 2013 / 14 / EU; RL 2014 / 91 / EU (UCITS V) und RL 
2014 / 59 / EU (BRRD) (Nr. 27 / 2018)

  Den Beschlüssen wird zugestimmt.
–  Beschluss Nr. 22 / 2018 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Verordnung (EU) Nr. 910 / 2014 über elek-
tronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999 / 93 / EU) (Nr. 32 / 2018)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Frau Bishing Sonam Choezom 

sowie deren minderjährige Kinder Ngawang Chime 
und Jorden

  Dem Gesuch wird zugestimmt.
–  Bestellung Richterauswahlgremium
  Der Beschluss des Landtagspräsidiums wird zur Kennt-

nis genommen und dem Antrag des Landtagspräsidi-
ums, eine Überarbeitung des Richterbestellungsgeset-
zes in die Wege zu leiten, wird zugestimmt.

–  Abänderung des Steuergesetzes (Nr. 35 / 2018); 1. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–  Totalrevision des Datenschutzgesetzes sowie die Ab-
änderung weiterer Gesetze (Nr. 36 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung des Datenschutzgesetzes (Übergangsge-

setzgebung) (Nr. 37 / 2018); 1. und 2. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 

und verabschiedet.
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden schriftlich beantwortet.



24 |

LANDTAG

–  Eröffnung der Fortsetzung der öffentlichen Landtags-
sitzung vom 6. / 7. / 8. Juni 2018

  Der Landtag beschliesst, eine nichtöffentliche Sitzung 
abzuhalten.

–  Abänderung des Gemeindegesetzes (Motion zur An-
passung der Mandatsverteilung bei Gemeinderatswah-
len) (Nr. 41 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung des Berufsbildungsgesetzes (Nr. 

45 / 2018); 1. und 2. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 

und verabschiedet.
–  Abänderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes (Nr. 

48 / 2018); 1. und 2. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 

und verabschiedet.
–  Abänderung des Sportgesetzes und des Beschwerde-

kommissionsgesetzes (Anpassung der Sportförders-
trukturen) (Nr. 47 / 2018); 1. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.

Öffentliche Landtagssitzung vom 5. / 6. / 7. September 
2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

5. / 6. / 7. September 2018
  Traktandum 12 wird als 36a behandelt.
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 2. / 3. Mai 2018
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 6. / 7. / 8. und 20. Juni 2018
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfrage des Abg. Thomas Lageder:
  –  Busbevorzugung Rheindenkmal Schaan 
–  Anfrage der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Mar-

xer-Kranz:
  –  Budget- und Schuldenberatung 
–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  LIEmobil-Ausschreibung oder Eigenbetrieb ab 2021
  –  Sicherung Strassenraum für Busbevorzugung 
  –  Blockzeiten Plus 
  –  Attraktivität des Kindergartenlehrberufes 
–  Anfrage des Abg. Johannes Hasler:
  –  VGH-Urteil betreffend die Vermietung von Ferien-

häusern
–  Anfragen des Abg. Frank Konrad:
  –  Fragebogen EIOPA in englischer Sprache
  –  Zahlungsziel Landeskasse 
–  Anfrage des Abg. Elfried Hasler:
  –  Massenfischsterben infolge Trockenheit und Biber-

damm
–  Anfrage des Abg. Eugen Nägele:
  –  Sozialdetektive 
–  Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
  –  gesundheitspolitische Gesamtstrategie 
–  Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Blockchain in Liechtenstein 

–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  Feuerbekämpfung bei Eintreten einer akuten Wald-

brandhavarie
  –  Spende von CHF 10 Mio. einer Liechtensteiner Stif-

tung an ein Onkologiezentrum am Spital Grabs
  –  zu tiefe Tarmed-Taxpunktwerte im Kanton St. Gallen 

und der Ostschweiz generell
  –  Ambulant vor Stationär 
  –  Neuauflage der Diskussion einer gemeinsamen Spi-

talplanung beziehungsweise -betreibung zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und St. Gallen bezie-
hungsweise Grabs

  –  Blockchain-Gesetzgebungsmaterie 
–  Anfragen der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  gemähten Wiese auf dem Rappenstein 
  –  Waldgesetz 
–  Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
  –  Erwerbssteuerurteil 2018 / 009 des Verwaltungsge-

richtshofes gegen die Ärztekammerpräsidentin 
–  Anfrage des Abg. Thomas Rehak:
  –  Tunnel Gnalp-Steg 
–  Anfrage des Abg. Harry Quaderer:
  –  Forderungen im Rahmen von CHF 12 Mio. an die 

Medicnova Privatklinik in Bendern
–  Anfrage des Abg. Erich Hasler:
  –  Beurteilung von Stellenbewerbern mittels eines As-

sessments 
–  Anfrage des Landtagspräsident Albert Frick:
  –  Abwertung des Lehrerberufes 
–  Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Interpellation zur Prämienverbilligung der Abgeordne-

ten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, Violanda Lan-
ter-Koller, Gunilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, Tho-
mas Vogt, Christoph Wenaweser und Mario Wohlwend 
vom 4. Juni 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur finanziellen Situation im Rentenalter 

der Abgeordneten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, 
Violanda Lanter-Koller, Gunilla Marxer-Kranz, Günter 
Vogt, Thomas Vogt, Christoph Wenaweser und Mario 
Wohlwend vom 4. Juni 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur finanziellen Situation der AHV-Rent-

ner in Liechtenstein des Abgeordneten Johannes Kai-
ser vom 2. August 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zum Lebensraum Wald der Abgeordne-

ten Jürgen Beck, Susanne Eberle-Strub, Johannes Has-
ler, Johannes Kaiser, Harry Quaderer und Daniel Seger 
vom 7. August 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zu Krankenkassen und LKV in Liechten-

stein des Abgeordneten Johannes Kaiser vom 6. Au-
gust 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat: Zeitvorsorge für Liechtenstein (4. Säule der 
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Altersvorsorge) der Abgeordneten Manfred Kaufmann, 
Frank Konrad, Violanda Lanter-Koller, Gunilla Mar-
xer-Kranz, Günter Vogt, Thomas Vogt, Christoph We-
naweser und Mario Wohlwend vom 4. Juni 2018

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellationsbeantwortung zum Umgang mit Canna-

bis in Liechtenstein (Nr. 63 / 2018)
  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–  Interpellationsbeantwortung zur Entwicklung des Aus-

länderanteils, den Einbürgerungsbedingungen und 
dem Einbürgerungsverhalten (Nr. 42 / 2018)

  Dieses Traktandum wird als Traktandum 36a behan-
delt.

–  Interpellationsbeantwortung betreffend die Abände-
rung des CO2-Gesetzes vom 2. März 2018 (Nr. 64 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Bewilligung von Nachtragskrediten (III / 2018) (Nr. 
60 / 2018)

  Der Nachtragskredit bez. Konto-Nr. 024.309.02 «Re-
krutierungskosten» in der Höhe von CHF 100'000 
wird bewilligt. Dem Nachtragskredit bez. Konto-Nr. 
012.317.00 «Reisespesen, Repräsentationen der Re-
gierung» in der Höhe von CHF 80'000 wird nicht zu-
gestimmt.

–  Genehmigung eines Verpflichtungskredites für die 
Durchführung von zwei Langlauf Weltcup-Rennen 
im Rahmen der «Tour de Ski» in den Wintersaisons 
2019 / 2020 und 2020 / 2021 in Liechtenstein (Nr. 
65 / 2018)

  Dem Verpflichtungskredit wird zugestimmt.
–  Regelung der DU-Trennung
  Die Vereinbarung des Landtagspräsidiums wird zur 

Kenntnis genommen und die zustimmungsbedürftigen 
Punkte gutgeheissen.

–  Wahl eines zusätzlichen Mitglieds in die BLK Informa-
tionsrechte

  Als zusätzliches Mitglied in die BLK Informations-
rechte wird gewählt:

  –  Abg. Johannes Hasler
–  Wahl eines Mitglieds in das Richterauswahlgremium
  Als Mitglied in das Richterauswahlgremium wird ge-

wählt:
  –  Abg. Jürgen Beck
–  Wahl von zwei Richtern und einer Richterin des Obers-

ten Gerichtshofes 
  Als Richter des Obersten Gerichtshofes werden ge-

wählt:
  –  Herr Dr. Wigbert Zimmermann
  –  Herr lic.iur. Christian Zingg
  –  Frau Dr. Marie-Theres Frick
–  Wahl einer Richterin des Verwaltungsgerichtshofes 
  Als Richterin des Verwaltungsgerichtshofes wird ge-

wählt:
  –  Frau Dr. Esther Schneider
–  Wahl eines Ersatzrichters des Verwaltungsgerichtshofes 

  Als Ersatzrichter des Verwaltungsgerichtshofes wird 
gewählt:

  –  Herr lic.iur. Pius Heeb
–  Wahl eines Landrichters
  Als Landrichter wird gewählt:
  –  Herr Dr. Roger Beck
–  Bestellung eines Ad-hoc-Richters des Staatsgerichts-

hofes
  Als Ad-hoc-Richter des Staatsgerichtshofes für div. 

Verfahren wird bestellt:
  –  Herr Remo Mairhofer
–  Geschäftsbericht 2017 der Stiftung Personalvorsorge 

Liechtenstein (Nr. 50 / 2018)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–  (Teil) Reform der ZPO (Vereinfachung und Beschleuni-

gung des Verfahrens) (Nr. 19 / 2018) [1. Lesung: 3. Mai 
2018] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 61 / 2018); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 
(LGBl. 2018 Nr. 97)

  Die Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 
werden zur Kenntnis genommen.

–  Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 
1980 über Verträge über den internationalen Waren-
kauf (Nr. 49 / 2018)

  Dem Übereinkommen wird zugestimmt und die Regie-
rung ermächtigt, mit Österreich Gespräche über die 
Abgabe einer Erklärung unter Art. 94 über die gleich-
artigen Rechtsvorschriften aufzunehmen und gegebe-
nenfalls einen solchen Vorbehalt anzubringen.

–  Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde des 
Fürstentums Liechtenstein und der zuständigen Be-
hörde der Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Austausch länderbezogener Berichte (Nr. 57 / 2018)

  Die Vereinbarung wird in Behandlung gezogen.
–  Beschluss Nr. 102 / 2018 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie 2014 / 56 / EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Än-
derung der Richtlinie 2006 / 43 / EG über Abschluss-
prüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidier-
ten Abschlüssen; Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 
vom 16. April 2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem In-
teresse) (Nr. 58 / 2018)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–  Beschluss Nr. 48 / 2018 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie (EU) 2017 / 1572 der Kommission 
vom 15. September 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 
2001 / 83 / EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Grundsätze und Leitlinien der 
Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel) (Nr. 
56 / 2018)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–  Entschädigung eines Ad-hoc-Richters
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  Es wird beschlossen, Herrn Dr. Robert Braunias, eine 
Entschädigung von CHF 11'924.80 für seine Tätigkeit 
als Ad-hoc-Richter zu entrichten.

–  Abänderung des Treuhändergesetzes (Nr. 52 / 2018); 
1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–  Abänderung des Bankengesetzes sowie die Abände-
rung weiterer Gesetze (Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2017 / 2399) (Nr. 53 / 2018); 1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. und 2. Lesung be-
raten und verabschiedet.

–  Totalrevision des Gesetzes betreffend die Aufsicht über 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(Pensionsfondsgesetz; PFG) sowie die Abänderung des 
Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-
aufsichtsgesetz; FMAG) und die Abänderung des Ge-
setzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
(AIFMG) (Nr. 54 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Änderung des Gesetzes über den automatischen Infor-

mationsaustausch in Steuersachen (AIA-Gesetz), die 
Abänderung des Gesetzes zum Abkommen zwischen 
Liechtenstein und Österreich über die Zusammenar-
beit im Bereich der Steuern sowie die Abänderung des 
Gesetzes über die Umsetzung des FATCA-Abkommens 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den Ver-
einigten Staaten von Amerika (FATCA-Gesetz) (Nr. 
59 / 2018); 1. und 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. und 2. Lesung be-
raten und verabschiedet.

–  Abänderung der Verfassung und des Gesetzes über 
den Staatsgerichtshof (Abschaffung des Rotationsprin-
zips bezüglich der Ersatzrichter) (Nr. 51 / 2018); 1. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von 

Beiträgen an die politischen Parteien (Nr. 55 / 2018); 1. 
Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung der Exekutionsordnung (EO) sowie weite-

rer Gesetze (Nr. 62 / 2018); 1. Lesung
  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Interpellationsbeantwortung zur Entwicklung des Aus-

länderanteils, den Einbürgerungsbedingungen und 
dem Einbürgerungsverhalten (Nr. 42 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Abänderung des Bürgerrechtsgesetzes (Motion zur 
Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft bei Ein-
bürgerungen) (Nr. 43 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 3. / 4. / 5. Oktober 
2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

3. / 4. / 5. Oktober 2018
  In der November-Sitzung soll je eine Diskussion über 

die Situation bei Radio Liechtenstein und beim Liech-
tensteinischen Entwicklungsdienst stattfinden.

–  Anfrage des Abg. Christoph Wenaweser:
  –  Weiterentwicklung Gesundheitswesen 
–  Anfrage des Abg. Daniel Oehry:
  –  Mischverkehr 
–  Anfragen des Stv. Abg. Alexander Batliner:
  –  Liechtensteinische Post AG 
  –  Vernehmlassungsbericht Subventionsgesetz Sport-

stättenfinanzierung
  –  Defizit bei Radio Liechtenstein 
  –  Entlassung des Geschäftsführers von Radio Liech-

tenstein 
–  Anfrage des Abg. Günter Vogt:
  –  Einführung eines gemeinsamen Meilenbonuskontos 

für Regierung, Landtag und die Landesverwaltung 
des Landes Liechtenstein

–  Anfragen des Abg. Georg Kaufmann:
  –  Förderung «Bodenschonende Bewirtschaftung»
  –  LED-Kündigungen 
–  Anfrage der Stv. Abg. Helen Konzett:
  –  Cyberresilienz Liechtensteins
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  Lehrplan 21, LiLe
–  Anfragen des Stv. Abg. Peter Frick:
  –  Wiedereinführung des Katastrophen- oder Solidari-

tätsfonds und Hilfsmassnahmen zur Wasserknapp-
heit 

  –  Demenzstrategie Liechtenstein 
–  Anfragen des Abg. Johannes Kaiser:
  –  elektronisches Patientendossier (EPD)
  –  ambulant vor stationär / EFAS
  –  straffreie Nutzung von Nostalgietraktoren mit grü-

nen Nummern
–  Anfragen des Stv. Abg. Ado Vogt:
  –  Kündigungswelle beim LED
  –  Schengen und abgelehnte Asylbewerber 
–  Anfragen des Stv. Abg. Michael Ospelt:
  –  Vaterschaftsanerkennungen
  –  Freizügigkeitsleistung gemäss Gesetz über die be-

triebliche Personalvorsorge 
–  Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
  –  Kosten für den Liechtenstein-Pass und eine Identi-

tätskarte
  –  Stand des neuen Lehrplans LiLe 
–  Anfragen des Abg. Erich Hasler:
  –  Leistungsvereinbarung mit der Technopark Liech-

tenstein AG 
  –  Radio L
–  Anfrage des Abg. Herbert Elkuch:
  –  Spurrinnen in den Fahrbahnen
–  Anfragen des Abg. Wendelin Lampert:
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  –  ambulante vor stationäre Versorgung im Spitalbe-
reich

  –  Entwicklungsprozess beim Liechtensteinischen Ent-
wicklungsdienst (LED)

  –  staatliche Pensionskasse beziehungsweise die «Per-
sonalvorsorge Liechtenstein»

–  Anfragen des Abg. Patrick Risch:
  –  umstrittenes Spritzmittel Glyphosat 
  –  Europäische Landschaftskonvention 
  –  Bereitschaftsampelschaltungen unserer Verkehrs-

ampeln
–  Aktuelle Stunde: Liechtensteins Aussenbeziehungen: 

Souveränitätsverlust vs. Souveränitätssicherung
  Die Aktuelle Stunde wird abgehalten.
–  Interpellation zu volkswirtschaftlicher Negativ-Ent-

wicklung am Gesundheitsstandort Liechtenstein der 
Abgeordneten Herbert Elkuch und Johannes Kaiser 
vom 31. August 2018 

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Bewilligung von Nachtragskrediten (IV / 2018) (Nr. 

66 / 2018) 
  Der Nachtragskredit wird bewilligt.
–  Genehmigung eines Verpflichtungskredits und eines 

Nachtragskredits für ein Schulraumprovisorium für die 
Berufsmaturitätsschule am Standort Giessen in Vaduz 
(Nr. 75 / 2018) 

  Dem Verpflichtungskredit wird zugestimmt.
–  Wahl einer Besonderen Landtagskommission bez. 

DU-Trennung 
  Der Einsetzung einer Besonderen Landtagskommis-

sion wird zugestimmt und sie wird wie folgt gewählt:
  –  Landtagspräsident Albert Frick
  –  Abg. Georg Kaufmann
  –  Abg. Violanda Lanter-Koller
  –  Abg. Daniel Oehry
  –  Abg. Thomas Rehak
  –  Abg. Günter Vogt
–  Totalrevision des Datenschutzgesetzes sowie die Ab-

änderung weiterer Gesetze (Nr. 36 / 2017) [1. Lesung: 
8. Juni 2018] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 
69 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Gemeindegesetzes (Motion zur An-
passung der Mandatsverteilung bei Gemeinderats-
wahlen) (Nr. 41 / 2018) [1. Lesung: 20. Juni 2018] 
– Stellungnahme der Regierung (Nr. 71 / 2018); 2. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet, die Motion wird abgeschrieben.

–  Notifikation der Partnerstaaten gemäss Abschnitt 7 
Absatz 1 Buchstabe f der Multilateralen Vereinbarung 
der zuständigen Behörden über den automatischen In-
formationsaustausch über Finanzkonten (Nr. 67 / 2018)

  Den Notifikationen wird zugestimmt.
–  Beschluss Nr. 92 / 2018 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie 2010 / 78 / EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 
Änderung der Richtlinien 98 / 26 / EG, 2002 / 87 / EG, 
2003 / 6 / EG, 2003 / 41 / EG, 2003 / 71 / EG, 2004 / 39 / EG, 
2004 / 109 / EG, 2005 / 60 / EG, 2006 / 48 / EG, 2006 / 49 /  
EG und 2009 / 65 / EG im Hinblick auf die Befugnisse 
der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde (Eu-
ropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) 
(Omnibus I) (Nr. 68 / 2018)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–  Genehmigung und Umsetzung des Notenaustau-

sches zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 
der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 
2017 / 853 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Mai 2017 über die Kontrolle des Erwerbs 
und des Besitzes von Waffen (Weiterentwicklung des 
Schengen-Besitzstands) sowie die Abänderung des 
Gesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition 
(Waffengesetz, WaffG) (Nr. 74 / 2018)

  Dem Notenaustausch wird zugestimmt und die Geset-
zesvorlage wird in 1. Lesung beraten.

–  Einbürgerungsgesuch Frau Beso Samra
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis der 

wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträ-
ger (VwEG) sowie die Abänderung des Beschwerde-
kommissionsgesetzes (Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2015 / 849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanz-
systems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung (4. Geldwäscherei-Richtlinie)) (Nr. 
70 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Interpellationsbeantwortung betreffend die Überprü-

fung der Asylgesetzgebung (Nr. 73 / 2018)
  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–  Abänderung des Asylgesetzes (AsylG) und des Geset-

zes über den Staatsgerichtshof (StGHG) (Nr. 72 / 2018); 
1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. und 2. Lesung be-
raten und verabschiedet.

–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 7. / 8. / 9. November 
2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

7. / 8. / 9. November 2018
  In der Dezember-Sitzung wird ein Sondertraktandum 

zum UN-Migrationspakt behandelt.
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 5. / 6. / 7. September 2018
  Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfragen des Abg. Thomas Lageder:
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  –  Atomwaffenverbotsvertrag
  –  Globalkreditvereinbarung des Liechtensteinischen 

Landesspitals
  –  Staatsfeiertag und CO2 
  –  Finanzmarktaufsichtsgesetz 
–  Anfrage des Abg. Christoph Wenaweser:
  –  Umsetzung des DBA Schweiz-Liechtenstein in Be-

zug auf die Rückerstattung der Verrechnungssteuer
–  Anfrage des Abg. Elfried Hasler:
  –  Kennzeichnungspflicht von entgeltlichen Medienin-

halten 
–  Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
  –  Digitalisierung im Kataster 
  –  Fahrtauglichkeitsuntersuchung 
  –  Intervall der Fahrzeugprüfungen
–  Anfragen der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  altes Zollhaus im Steg 
  –  Hornkuh-Initiative 
–  Anfrage des Stv. Abg. Peter Frick:
  –  Brexit – wie geht es weiter?
–  Anfrage des Abg. Thomas Vogt:
  –  dreijährige Trennungsdauer im Ehegesetz 
–  Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Rückbau Hochspannungsleitungen in Balzers (Teil 4)
–  Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
 –  Finanzplatzstrategie von Liechtenstein
–  Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
 –  Besteuerung von Belegärztehonoraren in Liechten-

stein im Vergleich zur Schweiz 
–  Anfrage der Abg. Violanda Lanter:
 –  Digitalisierungsfortschritt und E-Government in der 

Verwaltung
–  Anfrage des Abg. Erich Hasler:
 –  Geldspielgesetz und Online-Geldspiele 
–  Anfrage des Abg. Daniel Seger:
 –  gleich lange Spiesse
–  Anfragen des Abg. Patrick Risch:
 –  Fristen beim Familennachzug 
 –  öffentliche Auflage der Stimmregister 
–  Anfrage des Abg. Thomas Rehak:
 –  Mängel am Landtagsgebäude
–  Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Interpellation zur Thematik Cyber-Mobbing in Liech-

tenstein sowie Gewalt an den Primar- und weiter-
führenden Schulen Liechtensteins der Abgeordneten 
Susanne Eberle-Strub, Albert Frick, Elfried Hasler, Jo-
hannes Hasler, Wendelin Lampert, Eugen Nägele, Da-
niel Oehry und Daniel Seger vom 26. September 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat zur Förderung und Stärkung einer ökolo-

gischeren Landwirtschaft der Abgeordneten Georg 
Kaufmann, Thomas Lageder und Patrick Risch vom 
13. September 2018

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Diskussion zur aktuellen Situation bei Radio Liechten-

stein

  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kenntnis 
genommen.

–  Bewilligung eines Nachtragskredits für den Liechten-
steinischen Rundfunk (Nr. 96 / 2018)

  Der Nachtragskredit wird bewilligt.
–  Motion zur Privatisierung des Liechtensteinischen 

Rundfunks (Radio L) der Abgeordneten Herbert El-
kuch, Erich Hasler und Thomas Rehak vom 8. Oktober 
2018

  Die Motion wird nicht an die Regierung überwiesen.
–  Diskussion zur personellen Situation beim Liechten-

steinischen Entwicklungsdienst
  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kenntnis 

genommen. Die GPK wird beauftragt, sich dem Thema 
anzunehmen und die Antworten der gestellten Fragen 
einzuholen.

–  Postulatsbeantwortung betreffend die Überprüfung 
des Finanzzuweisungssystems an die Gemeinden und 
der Aufgaben- und Finanzierungszuständigkeiten zwi-
schen Land und Gemeinden (Nr. 80 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-
men und das Postulat abgeschrieben. Dem Antrag der 
Regierung wird nicht zugestimmt.

–  Postulatsbeantwortung betreffend die Alters- und Ri-
sikovorsorge für nicht oder geringfügig erwerbstätige 
Elternteile (Nr. 92 / 2018)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis genom-
men und das Postulat abgeschrieben.

–  Interpellationsbeantwortung zur Transparenz betref-
fend Geldflüsse im Gesundheitswesen (Nr. 85 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Forderungsverzicht auf das ausstehende Darlehen so-
wie die Darlehensverzinsung 2018 des Liechtensteini-
schen Landesspitals (Nr. 91 / 2018)

  Dem Forderungsverzicht wird nicht zugestimmt. Art. 1 
des Finanzbeschlusses wird abgeändert.

  Aufgrund dieser Änderung muss auch der Titel des Fi-
nanzbeschlusses wie folgt angepasst werden: «Finanz-
beschluss vom ... über die Rangrücktrittserklärung, 
Zinsloserklärung sowie Erstellung einer Bilanz nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen in Zusammen-
hang mit dem Darlehen des Liechtensteinischen Lan-
desspitals».

–  Wahl einer Richterin des Kriminalgerichtes
  Als Richterin des Kriminalgerichtes wird wie folgt ge-

wählt:
  –  Frau Sonja Hersche
–  Wahl eines stellvertretenden Richters des Kriminalge-

richtes
  Als stellvertretender Richter des Kriminalgerichtes 

wird wie folgt gewählt:
  –  Herr Gerold Schädler
–  Bestellung einer Ad-hoc-Richterin des Staatsgerichts-

hofes
  Als Ad-hoc-Richterin des Staatsgerichtshofes wird wie 

folgt gewählt:
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  –  Frau MLaw Jacqueline Marxer
–  Mittelfristige Planung staatlicher Hochbauten und An-

lagen (Hochbautenbericht 2019) (Nr. 93 / 2018)
  Der Hochbautenbericht 2019 wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–  Bau und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in Liech-

tenstein (Verkehrsinfrastrukturbericht 2019) (Nr. 
94 / 2018)

  Der Verkehrsinfrastrukturbericht 2019 wird zur Kennt-
nis genommen.

–  Finanzplanung 2019-2022 (Nr. 78 / 2018)
  Die Finanzplanung 2019-2022 wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–  Landesvoranschlag und Finanzgesetz für das Jahr 

2019 (Nr. 77 / 2018)
  Der Landesvoranschlag wird genehmigt, den Anträgen 

wird zugestimmt. Das Finanzgesetz wird in 1. und 2. 
Lesung beraten sowie für dringlich erklärt.

–  Totalrevision des Gesetzes betreffend die Aufsicht 
über Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
gung (Pensionsfondsgesetz; PFG) sowie die Abän-
derung des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht 
(Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG) und die Abän-
derung des Gesetzes über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFMG) (Nr. 54 / 2018) [1. Lesung: 
6. September 2018] – Stellungnahme der Regierung 
(Nr. 86 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Sportgesetzes und des Beschwerde-
kommissionsgesetzes (Anpassung der Sportförders-
trukturen) (Nr. 47 / 2018) [1. Lesung: 20. Juni 2018] 
– Stellungnahme der Regierung (Nr. 95 / 2018); 2. Le-
sung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung der Verfassung und des Gesetzes über 
den Staatsgerichtshof (Abschaffung des Rotationsprin-
zips bezüglich der Ersatzrichter) (Nr. 51 / 2018) [1. Le-
sung: 7. September 2018] – Stellungnahme der Regie-
rung (Nr. 88 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung der Exekutionsordnung (EO) sowie wei-
terer Gesetze (Nr. 62 / 2018) [1. Lesung: 6. September 
2018] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 89 / 2018); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abkommen vom 17. August 2018 zwischen dem Fürs-
tentum Liechtenstein und Jersey zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinde-
rung der Steuerverkürzung und -umgehung (Nr. 
81 / 2018)

  Dem Abkommen wird zugestimmt.
–  Abkommen zwischen der Regierung des Fürstentums 

Liechtenstein und dem Schweizerischen Bundesrat 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der musi-
kalischen Bildung (Programm Jugend und Musik) (Nr. 
79 / 2018)

  Dem Abkommen wird zugestimmt.
–  Abkommen zur Vereinbarung zu einer gemeinsamen 

Auktionsplattform und das Abkommen zur Verein-
barung zu einer gemeinsamen Auktionsaufsicht (Nr. 
84 / 2018)

  Dem Abkommen wird zugestimmt.
–  Antrag der FBP-Fraktion: Auftrag an die GPK be-

züglich des Regierungsentscheids zum Verzicht ei-
ner Klage hinsichtlich der Vorkommnisse bei der 
Liechtensteinischen Post AG bezüglich des Projekts  
«eSolutions»

  Der GPK wird der Auftrag erteilt, den Regierungsent-
scheid zum Verzicht einer Klage hinsichtlich der Vor-
kommnisse bei der Liechtensteinischen Post AG be-
züglich des Projekts «eSolutions» zu untersuchen und 
dem öffentlichen Landtag einen Bericht hierzu zukom-
men zu lassen.

–  Anpassung des Faktors(k) zur Festlegung des Mindest-
finanzbedarfs für die Finanzausgleichsperiode 2020-
2023 (Nr. 82 / 2018)

  Es wird beschlossen, den Faktor(k) für die Finanzaus-
gleichsperiode 2020-2023 mit 0.76 festzulegen, wo-
mit sich ein Mindestfinanzbedarf von CHF 4'994 er-
gibt.

–  Einbürgerungsgesuch Frau Saskia Tellenbach
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (Schaf-

fung eines institutionellen Rahmens für die makropru-
denzielle Politik und Aufsicht) (Nr. 76 / 2018); 1. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Schaffung eines Gesetzes über die Ausgabe von drei 

Gold- und zwei Silbermünzen aus Anlass des Jubilä-
ums «300 Jahre Liechtenstein 1719-2019» im Jahre 
2019 (Nr. 83 / 2018); 1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–  Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 
(EU) 2015 / 751 über Interbankenentgelte für karten-
gebundene Zahlungsvorgänge (EWR-Interbankenent- 
gelteverordnung-Durchführungsgesetz-EWR-IBEV-DG)  
sowie die Abänderung des FMAG (Nr. 87 / 2018); 1. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozess-

ordnung, des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof und anderen in-
ternationalen Gerichten sowie des Naturschutzgeset-
zes (Nr. 90 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.
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Öffentliche Landtagssitzung vom 5. / 6. Dezember 2018
–  Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

5. / 6. Dezember 2018
 Trakt. 23 wird als 11a behandelt.
–  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 3. / 4. / 5. Oktober 2018
 Das Protokoll wird genehmigt.
–  Anfragen des Abg. Thomas Lageder:
  –  Jahresrechnungen
  –  Kostenbeteiligung bei der OKP
  –  Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst
  –  rechtliche Schritte
–  Anfrage des Abg. Elfried Hasler:
  –  Verwendung von Steuergeldern für die Abstim-

mungskampagnen «Tour de Ski»
–  Anfragen des Abg. Christoph Wenaweser:
  –  Kontensperren in AIA-Partnerstaaten
  –  Luftrettung
–  Anfragen des Abg. Günter Vogt:
  –  Cyberwehr-Anlaufstelle für Liechtenstein
  –  Medicnova-Konkurs 
–  Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
  –  ambulant vor stationärer Versorgung im Spitalbe-

reich
–  Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
  –  Vertragsaufkündigung mit Keystone-SDA (Schwei-

zerische Depeschenagentur)
–  Anfrage der Abg. Violanda Lanter:
  –  Aussenpolitik – diplomatische Prozesse beim Ab-

schluss internationaler Vereinbarungen und Über-
einkommen

–  Anfragen des Stv. Abg. Alexander Batliner:
  –  Tempo 40
  –  Umbau Rietstrasse in Mauren 
–  Anfrage der Stv. Abg. Helen Konzett:
  –  Umsetzung der CEDAW, Frauenkonvention
–  Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub:
  –  beleuchtete Fussgängerstreifen
–  Anfrage des Abg. Eugen Nägele:
  –  Parkhalle beim Peter-Kaiser-Platz 
–  Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
  – Sanktionierung fehlbarer Leistungserbringer
–  Anfrage des Abg. Patrick Risch:
  –  Inventar der Naturvorrangflächen 
–  Anfrage des Abg. Erich Hasler:
  –  Heliport in Balzers
–  Anfrage des Abg. Herbert Elkuch:
  –  Migrationspakt respektive zum Flüchtlingspakt 
–  Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–  Kenntnisnahme des Abstimmungsergebnisses der 

Volksabstimmung vom 25. November 2018 (Referen-
dumsbegehren «Tour de Ski»)

  Das Abstimmungsergebnis wird zur Kenntnis genom-
men.

–  Interpellation zu Photovoltaik und E-Mobilität der Ab-
geordneten Georg Kaufmann, Thomas Lageder und 

Patrick Risch vom 29. Oktober 2018
  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Interpellation zur Bedeutung des dualen Bildungs-

systems der Abgeordneten Manfred Kaufmann, Frank 
Konrad, Violanda Lanter, Gunilla Marxer-Kranz, Gün-
ter Vogt, Thomas Vogt, Christoph Wenaweser und Ma-
rio Wohlwend vom 28. Oktober 2018

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–  Postulat: Steuerliche Entlastung für Familien der Ab-

geordneten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, Vio-
landa Lanter, Gunilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, Tho-
mas Vogt, Christoph Wenaweser und Mario Wohlwend 
vom 5. November 2018

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–  Parlamentarische Initiative zur Abänderung des Hei-

matschriftengesetzes (HSchG) – Vorprüfung durch die 
Regierung (Nr. 97 / 2018); 1. und 2. Lesung

  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kenntnis 
genommen und die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. 
Lesung beraten und verabschiedet.

–  Interpellationsbeantwortung zu Krankenkassen und 
LKV in Liechtenstein (Nr. 103 / 2018)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

–  Information und Diskussion betreffend den UN-Migra-
tionspakt

  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kenntnis 
genommen.

–  Wiederwahl der Leitungsperson der Finanzkontrolle
  Als Leitungsperson der Finanzkontrolle wird mit Wir-

kung ab 1. April 2019 für eine weitere Mandatsperiode 
von acht Jahren wie folgt gewählt:

  –  Frau Cornelia Lang
–  Bestellung eines Ad-hoc-Richters für das Obergericht
  Als Ad-hoc-Richter für das Obergericht wird wie folgt 

bestellt:
  –  Herr Dr. Wolfgang Salzmann
–  Beantragung einer ausserordentlichen Fallpauschale 

im Zusammenhang mit der Bestellung eines Ad-hoc-
Richters für das Obergericht

  Der Ausrichtung einer ausserordentlichen Fallpau-
schale im Zusammenhang mit der Bestellung von 
Herrn Dr. Wolfgang Salzmann als Ad-hoc-Richter für 
das Obergericht in der Höhe von CHF 37'000 wird zu-
gestimmt.

–  Liste über den Stand der Bearbeitung von Motionen, 
Postulaten und Interpellationen für das Jahr 2018

  Die Liste über den Stand der Bearbeitung von Motio-
nen, Postulaten und Interpellationen für das Jahr 2018 
wird zur Kenntnis genommen.

–  Schaffung eines Wirtschaftsprüfergesetzes und die Ab-
änderung weiterer Gesetze (Nr. 38 / 2017) [1. Lesung: 
7. September 2017] – Stellungnahme der Regierung 
(Nr. 99 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Gesetzes über die Landespolizei 
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(Einführung eines Bedrohungsmanagements) (Nr. 
128 / 2016) [1. Lesung: 4. November 2016] – Stellung-
nahme der Regierung (Nr. 104 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Gesetzes über Waffen, Waffenzube-
hör und Munition (Waffengesetz; WaffG) (Nr. 74 / 2018) 
[1. Lesung: 4. Oktober 2018] – Stellungnahme der Re-
gierung (Nr. 105 / 2018); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Kenntnisnahme der Eignerstrategie des Liechtenstei-
nischen Rundfunks (LRF) (Nr. 107 / 2018)

  Die Eignerstrategie wird zur Kenntnis genommen.
–  Definition des Auftrags der BLK «Regelung Parteiaus-

tritt»
  Der Definition des Auftrags und dem Antrag der BLK 

«Regelung Parteiaustritt» wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Frau Jasmina Kudra
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Frau Lejla Kudra
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Einbürgerungsgesuch Herr Flamur Bojaxhiu und seine 

minderjährigen Kinder Sara, Alba und Aulon
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–  Erlass eines Gesetzes über die Einlagensicherung und 

Anlegerentschädigung bei Banken und Wertpapier-
firmen (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi-
gungsgesetz – EAG) sowie die Abänderung weiterer 
Gesetze (Nr. 98 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Abänderung des Gesetzes über die Liechtensteinische 

Landesbank (Abschaffung der Staatsgarantie) (Nr. 
100 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–  Beantragung einer ausserordentlichen Fallpauschale 

im Zusammenhang mit der Bestellung eines Ad-hoc-
Richters für das Obergericht

  Trakt. 23 wurde als Trakt. 11a behandelt.
–  Erlass eines Gesetzes über elektronische Signaturen 

und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen (Signatur- und Vertrauensdienstegesetz – SIGVG; 
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910 / 2014) so-
wie die Abänderung weiterer Gesetze (Nr. 106 / 2018); 
1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis der 

wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger 
(VwEG) sowie die Abänderung des Beschwerdekom-
missionsgesetzes (Nr. 70 / 2018) [1. Lesung: 5. Oktober 
2018] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 101 / 2018); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–  Abänderung des Strafgesetzbuches und der Strafpro-
zessordnung (Revision der Geldwäschereibestimmun-
gen) (Nr. 102 / 2018); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–  Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 

(LGBl. 2018 Nr. 227)
  Die Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 

werden zur Kenntnis genommen.
–  Wahl des Landesausschusses
  Der Landesausschuss wird wie folgt gewählt:
  –  Landtagspräsident Albert Frick
  –  Abg. Daniel Oehry
  –  Abg. Thomas Rehak
  –  Abg. Patrick Risch
  –  Abg. Günter Vogt
  Gemäss Art. 72 Abs. 1 der Verfassung gehört Land-

tagspräsident Albert Frick von Amtes wegen 
dem  Landesausschuss an. Im Verhinderungsfall wird 
er durch die Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer- 
Kranz vertreten.

–  Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.
–  Schliessung des Landtages
  Der Landtag wird geschlossen.
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Finanzkontrolle

Leiterin: Cornelia Lang

Die unabhängige Finanzkontrolle, welche den Landtag und 
die Regierung in ihren Aufsichtsfunktionen unterstützt, ist 
zuständig für die Prüfung des gesamten Finanzhaushalts. 
Hauptbereiche der Tätigkeit der Finanzkontrolle sind die 
Prüfung der Landesrechnung, die Umsetzung des jähr-
lichen Revisionsprogramms, die Ausübung der internen Fi-
nanzaufsicht sowie die Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
prüfungskommission des Landtags.

Organisation

Die Finanzkontrolle mit einem Personalbestand von 6 
Stellen ist organisatorisch dem Landtag zugeordnet.

Gesetzlicher Auftrag

Gemäss dem am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Fi-
nanzkontrollgesetz unterstützt die Finanzkontrolle als 
oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht sowohl den 
Landtag bzw. die Geschäftsprüfungskommission bei der 
Ausübung ihrer verfassungsmässigen Finanzkompeten-
zen sowie ihrer Oberaufsicht über das öffentliche Finanz-
gebaren und die öffentliche Rechnungslegung als auch 
die Regierung bei der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion. 

Im Rahmen ihrer Aufgaben prüft die Finanzkontrolle 
die Landesrechnung, das Finanzgebaren und die Rech-
nungslegung von staatlichen Stellen sowie von öffentli-
chen Unternehmen, sofern dies spezialgesetzlich vorge-
sehen ist, staatliche Finanzhilfen und Abgeltungen, das 
öffentliche Beschaffungswesen, interne Kontrollsysteme 
auf ihre Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit sowie IT-
Systeme hinsichtlich ihrer Sicherheit, Wirtschaftlichkeit 
und Funktionalität.

Die Finanzkontrolle ist im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften selbständig und unabhängig. Sie ist in ihrer 
Prüfungstätigkeit nur dem Recht verpflichtet.

Umsetzung des Prüfauftrages

Revisionsprogramm
Das jährliche Revisionsprogramm, welches aufgrund 
der Kriterien der Wesentlichkeit und Risikoorientierung 
festgelegt wird, bildet die Basis für die durchzuführen-
den Prüfungen. In Umsetzung des Revisionsprogramms 
prüft die Finanzkontrolle die Landesrechnung, staatliche 
Stellen, öffentlich-rechtliche Stiftungen und Anstalten, 
interne Kontrollsysteme etc. Aufgrund von Konkordats-
vereinbarungen der Regierung im Zusammenhang mit 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen in der Schweiz 
nimmt die Finanzkontrolle auch dort Revisionsstellen-
mandate wahr. Als Revisionsorgan prüft sie die Mittel-
verwendung im Rahmen von EU-Programmen, welche 

im Inland stattfinden. Im Auftrag der Regierung nimmt 
die Finanzkontrolle seit dem Jahr 2017 Einsitz im EFTA 
Board of Auditors (EBOA), welches die EFTA-Institutio-
nen prüft.

Informatik-Revisionen
Wesentliche Informatikprojekte in der Landesverwaltung 
werden, unter der Leitung der Finanzkontrolle, einer In-
formatik-Revision durch spezialisierte externe IT-Prü-
fungsgesellschaften unterzogen, wobei die ordnungs-
gemässe Projektabwicklung, die technische Umsetzung, 
der Umgang mit Risiken etc. überprüft wird. 

Interne Finanzaufsicht
Im Bereich der internen Finanzaufsicht prüft die Finanz-
kontrolle Ausgaben hinsichtlich ihrer Rechtmässigkeit, 
Ordnungsmässigkeit und Wirtschaftlichkeit, verifiziert 
Bauabrechnungen und kontrolliert durch unangemel-
dete Prüfungen die Geldbestände von rechnungslegen-
den Stellen, öffentlichen Unternehmen sowie Schulen. 

Tätigkeitsbericht

Einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über Umfang, 
Schwerpunkte und Feststellungen ihrer Prüfungstätig-
keit erstattet die Finanzkontrolle jährlich dem Landtag 
und der Regierung. Der Tätigkeitsbericht wird auf der 
Homepage der Finanzkontrolle (www.fk.llv.li) veröffent-
licht.

Zusammenarbeit mit der Geschäfts- 
prüfungskommission

Mit der Geschäftsprüfungskommission des Landtags be-
steht eine enge Zusammenarbeit. Die Finanzkontrolle 
nimmt an den Sitzungen der Geschäftsprüfungskommis-
sion teil und informiert direkt über ihre Prüfungstätigkei-
ten. Die jeweiligen Prüfungsergebnisse und notwendige 
Massnahmen werden in den Sitzungen der Kommission 
zusammen mit der Regierung diskutiert und die weitere 
Vorgehensweise festgelegt.

Mitgliedschaften

Die Finanzkontrolle ist sowohl Mitglied der «Fachverei-
nigung der Finanzkontrollen der Schweiz und des Fürs-
tentums Liechtenstein» als auch Mitglied der Interna-
tionalen und Europäischen Organisation der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI und EUROSAI). 
Der Informations- und Erfahrungsaustausch über ak-
tuelle Fachthemen, Prüfungsmethoden und Prüfungs-
standards im öffentlichen Revisionsbereich sowie ge-
meinsame Weiterbildungsaktivitäten stehen im Zentrum 
dieser Mitgliedschaften.
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Datenschutzstelle

Leiterin: Dr. Marie-Louise Gächter

Die seit Juli 2018 in Liechtenstein geltende Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) stellte im Berichtsjahr nicht 
nur Unternehmen und private und öffentliche Institutionen 
vor eine immense Herausforderung, sondern auch die Da-
tenschutzstelle (DSS), die für die Umsetzung der DSGVO 
zuständige nationale Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Mit 
einem neuen Konzept, das vor allem vom kommunikativen 
Ansatz der DSGVO getragen ist, konnte die DSS aber im 
Berichtsjahr erfolgreich auf die neuen gesteigerten Anfor-
derungen reagieren. 

Allgemeines
Obgleich die DSGVO erst am 25. Mai 2018 in der EU 
und am 20. Juli 2018 im EWR unmittelbare Geltung er-
langte, stand die Tätigkeit der DSS bereits ab dem ersten 
Tag des Berichtsjahres fast ausschliesslich im Zeichen 
der Vorbereitung und Umsetzung der DSGVO. Um auf 
die Vielfalt der Anfragen und Bedürfnisse reagieren zu 
können, fiel zu Jahresbeginn der Entscheid, auf Schwer-
punktsetzungen zu verzichten und stattdessen prioritär 
bedarfsgerecht auf die Sorgen und Nöte der Unterneh-
men, Vereine und öffentlichen Stellen einzugehen und 
auch pro-aktiv auf die einzelnen Institutionen zuzugehen. 

Die sehr gute Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-
verbänden, der Universität Liechtenstein und den Me-
dien, um nur wenige zu nennen, erwies sich dabei als 
besonders hilfreich, um die Informationen adressaten-
gerecht zu vermitteln. Darüber hinaus verfügt die DSS 
seit Herbst 2018 über einen technisch, optisch und vor 
allem inhaltlich völlig neugestalteten Internetauftritt, der 
es erlaubt, auf die Bedürfnisse der einzelnen Adressa-
tenkreise einzugehen und die aktuellen Entwicklungen 
im Datenschutz, insbesondere auch auf europäischer 
Ebene, zeitnahe zu vermitteln. 

Informationsvermittlung 
Die DSGVO verfügt zwar «nur» über 99 Artikel, von de-
nen sich zudem lediglich gut die Hälfte direkt an die da-
tenverarbeitenden Stellen richtet, aber für letztere erwies 
sich vor allem der Einstieg in die Umsetzung der DSGVO 
als sehr schwierig. Das heisst die Frage «Wo beginnen?» 
stand vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen 
sowie Vereine als erste grosse Hürde einer effizienten 
Umsetzung entgegen. Um dieses Einstiegsproblem ab-
zufedern, bot die DSS im Berichtsjahr eine grosse Zahl 
an Informationsveranstaltungen an, um einen ersten 
Überblick sowie praktische schrittweise Umsetzungs-
tipps zu geben. Darüber hinaus dienten die Veranstal-
tungen auch der DSS zur eigenen Öffentlichkeitsarbeit, 
um auf ihre Rolle als kompetenter Ansprechpartner und 
Dienstleister für Umsetzungsfragen unter der DSGVO 
aufmerksam zu machen. 

Präsentationen 
Die insgesamt 38 Präsentationen durch Mitarbeitende 
der DSS erfolgten bis auf wenige Ausnahmen auf Ein-
ladung von Verbänden, der Landesverwaltung, Gemein-
den oder anderen Vereinigungen. Sie orientierten sich 
dabei an den (branchen-)spezifischen Bedürfnissen der 
Teilnehmer und richteten sich unter anderem an die Mit-
glieder der LIHK, unterschiedliche Gesundheitsberufe, 
«180a-Personen», Vermögensverwalter, Buchhalter und 
Sachbearbeiter, Gerichte, Amtsleiterinnen und Amtslei-
ter, Museen, Vereine, Eltern oder auch die allgemeine 
Öffentlichkeit. Auf Eigeninitiative der DSS fanden zwei 
grosse Veranstaltungen für Vereine sowie ein Vernet-
zungstreffen für betriebliche Datenschutzbeauftragte 
statt. Alleine an den beiden Informationsveranstaltungen 
für Vereine nahmen insgesamt 150 Personen teil. Das 
Vernetzungstreffen für die betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten (DSB) mit 100 Teilnehmenden hatte das Ziel, 
die DSB über aktuelle Entwicklungen im Datenschutz in-
nerhalb und ausserhalb Liechtensteins zu informieren. 

Internetseite 
Seit Oktober prägen ein völlig neues Design, verbesserte 
Funktionen und eine höhere Benutzerfreundlichkeit das 
Gesicht des Internetauftritts der DSS. Dieser erlaubt 
nicht nur eine auf die jeweiligen Adressatenkreise zuge-
schnittene aktuelle Informationsdienstleistung, sondern 
auch einen verbesserten Service und entspricht den Be-
dürfnissen moderner Kommunikation. Neben der allge-
meinen Information war es der DSS ein grosses Anlie-
gen, besonders praxisorientierte Hilfestellungen in Form 
von Vorlagen und Mustern anzubieten. Somit findet sich 
für praktisch jedes Dokument, das unter der DSGVO ver-
pflichtend von den Verantwortlichen und Auftragsver-
arbeitern zu erstellen ist, eine Mustervorlage auf der 
Internetseite. Für die Kommunikation mit der DSS ste-
hen Online-Formulare zur Verfügung, welche einen ge-
sicherten Übermittlungsweg gewährleisten, was gerade 
für Beschwerden und die Meldungen von Datenschutz-
verletzungen von sehr grosser Bedeutung ist. 

Kooperation mit der Universität Liechtenstein 
Schwerpunkt der Kooperation mit der Universität Liech-
tenstein war der im Berichtsjahr dreimal durchgeführte 
zweitägige Intensivkurs für betriebliche Datenschutzbe-
auftragte. Die DSS konnte dabei den ersten Teil mit den 
Grundsätzen der Datenverarbeitung unter der DSGVO 
übernehmen und dabei auch einen umfassenden Ein-
blick in die praxisrelevanten Fragestellungen geben, die 
von der DSS im Berichtsjahr behandelt wurden. Die er-
folgreiche Kooperation soll auch in Zukunft weiterge-
führt bzw. erweitert werden.

Datenschutz in den Medien 
Im Berichtsjahr war der Datenschutz sehr prominent in 
den liechtensteinischen Medien vertreten. Zum einen 
gab es Anfragen an die DSS, Beiträge für die Veröffentli-



34 |

LANDTAG

chung in den Medien zu redigieren, wie etwa der Beitrag 
mit dem Titel «Datenschutz-Grundverordnung – Meilen-
stein oder bürokratisches Desaster?» in der Juni-Ausgabe 
des Wirtschaftsmagazins «unternehmer». Hinzu kamen 
mehrere Interviews mit der Leiterin sowie dem stellver-
tretenden Leiter der DSS in den beiden liechtensteini-
schen Tageszeitungen und insgesamt 10 Berichte über 
aktuelle Themen zum Datenschutz, wie etwa WhatsApp,  
digitale Schattenseiten, Weiterleitung von Nutzerda-
ten von Facebook, der Frage der Einwilligung oder Be-
schwerden. Neben den Printmedien war das Thema Da-
tenschutz auch im Radio und Fernsehen präsent. 

Die Berichterstattung in den Medien sowie deren po-
sitive Haltung gegenüber der Materie ist ein wertvoller 
Beitrag zur Umsetzung des kommunikativen Konzepts, 
da so die Information auch für Bürgerinnen und Bür-
ger greifbar wird, die von Berufswegen weniger Berüh-
rungspunkte mit Datenschutz haben. 

Beratung in Bezug auf konkrete Fragen
Während die genannte allgemeine Informationsvermitt-
lung vor allem den Einstieg in die Umsetzung der DSGVO 
erleichtern sollte, stand als weitere Priorität im Berichts-
jahr die Beantwortung konkreter, mitunter auch sehr 
komplexer Fragestellungen im Mittelpunkt der Tätigkeit 
der DSS. Insgesamt wurden 2004 Anfragen beantwortet, 
die fast ausschliesslich auf die DSGVO bezogen waren 
und in ihren Ansprüchen von einfachen Fragen wie der 
Geltung der DSGVO, ihrer Anwendbarkeit im EWR bis 
hin zur Anwendung bestimmter Bestimmungen auf sehr 
spezifische und hochkomplexe Sachverhaltsdarstellun-
gen reichten. In Bezug auf die Herkunft der Fragesteller 
ist festzuhalten, dass diese dem Trend des letzten Jah-
res folgend zu einem grossen Teil aus der Privatwirt-
schaft stammten (1'258). Die Mehrheit dieser Anfragen 
wiederum kam von kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie Kleinstunternehmen. An zweiter und dritter Stelle 
folgten die Landesverwaltung (246) und die Vereine 
(179). Aber auch Privatpersonen zeigten grosses Inter-
esse an den neuen Datenschutzbestimmungen. Die 114 
erhaltenen Anfragen zeugten sowohl von vorhandenem 
Hintergrundwissen der liechtensteinischen Bevölkerung 
als auch einer kritischen Haltung gegenüber der Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Besonders 
erwähnenswert sind auch die 94 Anfragen der Medien, 
welche von einem grossen Interesse am Datenschutz 
und den Veränderungen durch die neuen Bestimmun-
gen zeugen. 

Stellungnahmen zu Vorlagen und Erlassen

Totalrevision des Datenschutzgesetzes
Im Zentrum der Stellungnahmen zu Rechtssetzungsakten 
stand im Berichtsjahr die Revision des Datenschutzge-
setzes, der Verordnung zum Datenschutzgesetz und der 
zahlreichen Spezialgesetze. Die DSS hatte bereits vor Ab-
gabe der Stellungnahme im Vernehmlassungsprozess in 

der «Arbeitsgruppe Koordination DSGVO» unter Feder-
führung des Amts für Justiz mitgewirkt und ihre Erfahrun-
gen eingebracht. In der Stellungnahme vom 28. Februar 
2018 empfahl die DSS unter anderem, auf die Bewilli-
gung bei Videoüberwachungen zu verzichten und sie 
durch eine Meldepflicht zu ersetzen. Des Weiteren wurde 
auf verschiedenste Aspekte im Bereich der künftigen 
Aufgaben und Befugnisse der Datenschutzstelle, des Be-
schäftigten-Datenschutzes oder des Zusammenspiels von 
Datenschutz und Geheimhaltungspflichten hingewiesen. 

In Bezug auf das sogenannte «Gap-Gesetz», welches 
als Übergangslösung zwischen dem Beginn der Geltung 
der DSGVO am 20. Juli 2018 und dem Inkrafttreten des 
total revidierten Datenschutzgesetzes am 1. Januar 2019 
konzipiert wurde, sprach sich die DSS für eine möglichst 
schlanke und pragmatische Lösung aus. Dem wurde sei-
tens des Gesetzgebers entsprochen. Trotz vereinzelter 
Bedenken der Wirtschaft in Bezug auf mögliche Wider-
sprüchlichkeiten während der Übergangszeit stellte sich 
dieser Weg im Rückblick als unproblematisch und erfolg-
reich heraus. 

Auch zwischen erster und zweiter Lesung im Landtag 
konnte die DSS zur Beantwortung der vielfältigen Fragen 
der Abgeordneten beitragen. 

Unabhängigkeit der DSS
Das Datenschutzgesetz hat auch für die DSS unmittel-
bare Auswirkungen, als hier ihre neuerliche Zuordnung 
zur Landesverwaltung besiegelt wurde. Nach 10 Jahren 
als dem Landtag zugeordnetes Gremium wird die DSS 
ab dem 1. Januar 2019 als Amtsstelle im Gefüge der Lan-
desverwaltung geführt. Die DSS wies in einer detaillier-
ten Stellungnahme darauf hin, dass die neue Zuordnung 
in keinster Weise ihre Unabhängigkeit gefährden dürfe. 
Ihre spezifischen Aufgaben im Bereich der Umsetzung 
des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 
fordern und rechtfertigen eine besondere Stellung im Ge-
füge der Verwaltungsbehörden und ihre völlige Unabhän-
gigkeit. Unter Berufung auf mehrere Urteile des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) war vor allem der Verzicht 
auf eine Diensthoheit des Ministeriums als eine Grundbe-
dingung für eine unabhängige und effiziente Aufgabener-
füllung im Sinne der Vorgaben der Datenschutz-Grund-
verordnung hervorgehoben worden. Auch wenn die 
Rechtsprechung des EuGH für Liechtenstein nicht un-
mittelbar verbindlich ist, so ist ihr gerade in der Frage 
der Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden über die 
EU-Mitgliedstaaten hinaus grosses Gewicht beizumessen 
und kann und darf auch in Liechtenstein nicht ignoriert 
werden. Mit der im Datenschutzgesetz erreichten Lösung 
sieht die DSS ihre Unabhängigkeit als gewahrt an. 

Weitere Stellungnahmen
Im Berichtsjahr wurden im Zuge von Vernehmlassun-
gen sechs Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben abge-
geben. Unter diesen Vernehmlassungen stiess vor allem 
das Gesetz über «auf vertrauenswürdigen Technologien 
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(VT) beruhende Transaktionssysteme (Blockchain-Ge-
setz)» auf grosses Interesse bei der DSS, da diese Tech-
nologie regelmässig Risiken für die Privatsphäre der be-
troffenen Personen beinhaltet. In einer meist dezentral 
organisierten Datenstruktur zeichnet sich im Regelfall 
nicht eine konkrete Person allein für die Entscheidung 
über Zweck und Mittel der Verarbeitung verantwortlich. 
Folglich wird die Bestimmung der Verantwortlichen eine 
Schlüsselaufgabe sein, mit der sichergestellt wird, dass 
die Betroffenen ihre Rechte ausüben können. 

Personal
Trotz des stark erhöhten Arbeitsaufwandes im Berichts-
jahr musste die DSS die quantitativ und qualitativ gestei-
gerten Herausforderungen mit dem bestehenden Perso-
nal von fünf Mitarbeitenden bewältigen. Am 3. Juli 2018 
stellte die DSS einen Antrag auf Genehmigung von 3.5 
zusätzlichen Stellen, um die neuen Aufgaben unter der 
DSGVO und dem Kommunikationsgesetz bewältigen zu 
können. Von den beantragten 3.5 Stellen wurden 2.5 
Stellen ab 1. Januar 2019 genehmigt. Angesichts der 
Streichung einer beantragten Stelle wird voraussicht-
lich in Bezug auf das Kommunikationsgesetz und insbe-
sondere die Vorbereitung auf die ePrivacy-Verordnung, 
welche Datenschutzbestimmungen für die elektronische 
Kommunikation in jedweder Form – neben klassischen 
Kommunikationsdiensten wie E-Mail, Telefon oder auch 
OTT-Dienste, wie etwa WhatsApp, ebenso die Einbin-
dung von Maschinen, wie beispielsweise Chat-Bots, die 
Machine-to-Machine-Kommunikation oder auch ver-
netzte Gegenstände (Smart-Watches, Smart-Home-Sys-
teme usw.) – regeln wird, mit Abstrichen zu rechnen sein. 

Interne Organisation 

Strategische Ausrichtung im Berichtsjahr
Obgleich nicht explizit im Wortlaut der DSGVO zum Aus-
druck gebracht, ist der Grundverordnung ein kommuni-
katives Konzept inhärent. Sie verlangt die Kommunika-
tion der Verantwortlichen mit den betroffenen Personen, 
zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern und 
den Aufsichtsbehörden. An diesem kommunikativen Kon-
zept orientierte sich daher im Berichtsjahr die übergeord-
nete Strategie der DSS. Nur wenn dieses Konzept konse-
quent umgesetzt wird, kann dies die Basis bilden für die 
weiteren Aufgabengebiete der Aufsichtsbehörden, insbe-
sondere die Aufsicht und Kontrolltätigkeit. Die Kommuni-
kation und dabei insbesondere die von der DSS zur Verfü-
gung gestellten Informationen, Anleitungen, Muster und 
Checklisten erlauben es, die Einhaltung der Datenschutz-
bestimmungen in den kommenden Jahren zu prüfen und 
sie am Massstab der angebotenen Leitlinien zu messen. 

Umstellung der Aktenverwaltung auf LiVE
LiVE steht für «Liechtensteinische Aktenverwaltung» 
und bezeichnet das Programm zur Einführung der digi-
talen Akte in der Liechtensteinischen Landesverwaltung. 

Die Datenschutzstelle hat im Berichtsjahr als eines der 
ersten Ämter die digitale Akte vollumfänglich eingeführt. 
Das Umsetzungsprojekt wurde nach der Sommerpause 
gestartet und dauerte etwa acht Wochen. Mit der Ein-
führung von LiVE konnten neben der Geschäftsverwal-
tung zwei weitere Systeme abgelöst und der Dienstbe-
trieb weiter optimiert werden.

Aufsicht und Beschwerden 

Aufsicht
Im Berichtsjahr wurde eine im Vorjahr begonnene Kon-
trolle bei der Telecom Liechtenstein AG abgeschlossen. 
Auf Grund der personellen Situation wurde im Berichts-
jahr auf eine breit angelegte Aufsichtstätigkeit ausge-
hend von der DSS selbst ohne Anlassfall verzichtet. Mit 
den neu zugesprochenen Stellen wird die Aufsicht im 
Jahr 2019 neben der Informationsdienstleistung einen 
zweiten Schwerpunkt in der Arbeit der DSS bilden. 

Nationale Beschwerden 
Art. 77 DSGVO gewährt jeder betroffenen Person das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen diese Verordnung verstösst. Dazu bietet die DSS 
– wie in Erwägungsgrund 141 der DSGVO empfohlen 
– ein elektronisches Beschwerdeformular an. Seit Gel-
tung der DSGVO am 20. Juli 2018 erhielt die DSS ca. 40 
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern aus Liech-
tenstein, die sich gegen liechtensteinische Institutionen 
wendeten. Bei genauer Betrachtung fielen nicht alle Be-
schwerden in den Anwendungsbereich der DSGVO, son-
dern betrafen etwa auch Verletzungen des Persönlich-
keitsrechtes. Diese Beschwerdeführer wurden auf den 
zivilrechtlichen Weg verwiesen. Bei den verbleibenden 
Beschwerden konnte in allen Fällen mit der datenverar-
beitenden Stelle eine Lösung gefunden werden, die es 
erlaubte, die Rechte der Betroffenen zu gewährleisten. 

Internationale Beschwerden
Art. 56 DSGVO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters die 
zuständige federführende Aufsichtsbehörde für die von 
diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbei-
ter durchgeführte grenzüberschreitende Verarbeitung 
ist. Wenn eine betroffene Person Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde an ihrem Wohnsitz einreicht, so lei-
tet diese Behörde die Beschwerde an die federführende 
Behörde im Sitzstaat des Verantwortlichen weiter. Im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit erhielt die DSS im Be-
richtsjahr acht Beschwerden deutscher Staatsangehöri-
ger, die sich alle gegen ein liechtensteinisches Unterneh-
men richteten. Die DSS leitete entsprechend dem Art. 60 
DSGVO eine Untersuchung ein, deren Ergebnis im Be-
richtsjahr noch offen war. 
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Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten der Lan-
desverwaltung
Im Berichtsjahr arbeitete die DSS eng mit einer Vielzahl 
von Amtsstellen zusammen und unterstützte zahleiche 
Projektvorhaben mit ihrer Expertise. Ein übergeordne-
tes Projekt war dabei die Etablierung eines zentralen Da-
tenschutzbeauftragten für die Landesverwaltung. Hier 
war die DSS eng in die Vorbereitungen involviert und 
sprach sich für ein System aus, in dem ein zentraler Da-
tenschutzbeauftragter bei der Regierung mit Koordina-
toren in den einzelnen Amtsstellen ein Netzwerk bildet 
und so zu einem effizienten und kohärenten Datenschutz 
in der Landesverwaltung beiträgt.

Ein weiteres Projekt, das die DSS begleitete, war das 
Vorhaben des Landesarchivs, mit ScopeQuery einen On-
line-Zugang zum Archivbestand zu gewährleisten. Die 
DSS unterstützte das Landesarchiv bei der Durchfüh-
rung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA). Die-
ses Projekt erlaubte es zudem der DSS, zwei Werkzeuge 
für die DSFA zu testen: Zum einen eine frei verfügbare 
Software zur Durchführung von Datenschutz-Folgenab-
schätzungen (PIA-Tool) der französischen Aufsichtsbe-
hörde und zum anderen einen Fragebogen zur analogen 
Durchführung der britischen Behörde. 

Der Betreiber des Elektronischer Zustellservice, die 
Liechtensteinische Post AG, hat jährlich den Nachweis 
über die Gewährleistung des Datenschutzes im Sinne der 
Datenschutzgesetzgebung und der Datensicherheit ge-
genüber dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung, 
namentlich die Liechtensteinische Landesverwaltung, 
zu erbringen. Gemeinsam mit dem Amt für Informatik 
führte die DSS im Herbst des Berichtsjahres – wie bereits 
im Jahr davor – eine entsprechende Überprüfung durch.

Zudem fanden im Zusammenhang mit der Moder-
nisierung des Zentralen Personenregisters (ZPR) zwei 
Treffen mit der Projektleitung beim Amt für Informatik 
statt, bei denen die Entwicklungen im Bereich Daten-
schutz und deren Auswirkungen auf das Projekt bespro-
chen wurden. 

Internationale Zusammenarbeit
Mit der DSGVO wurde die bisherige Rolle der DSS als 
ein autonomer Akteur in einem nationalen Umfeld mit 
nur wenigen Berührungspunkten nach aussen abgelöst. 
Künftig muss sich die DSS – wie auch alle anderen euro-
päischen Datenschutz-Aufsichtsbehörden – als Teil eines 
europäischen Projekts sehen, denn nur so kann der in 
der Grundverordnung geforderte harmonisierte Ansatz 
erreicht werden und auf einheitliche Rechte und Pflich-
ten in der EU hingewirkt werden. Das dafür geschaffene 
Gremium ist der Europäische Datenschutzausschuss in 
Brüssel, in dem alle Aufsichtsbehörden vertreten sind. 
Eine der Hauptaufgaben ist der Erlass von Leitlinien, die 
der Auslegung der DSGVO dienen. Auch wenn Liech-
tenstein als EWR-Staat kein offizielles Stimmrecht hat, 
finden seine Rückmeldungen Einfluss in die Entschei-
dungsfindung, denn es ist nicht die Grösse des Landes, 

die ausschlaggebend ist, ob man gehört wird, sondern 
die Expertise und fundierte und überzeugende Argu-
mente sowie die richtigen Koalitionen mit anderen Staa-
ten. So setzte sich die DSS beispielsweise dafür ein, dass 
die Informationen auf dem Hinweisschild für Videoüber-
wachungen möglichst einfach gehalten und nicht über-
frachtet werden sollen. 

Neben dem Europäischen Datenschutzausschuss 
spielt auch der Europarat eine gewichtige Rolle für die 
Etablierung der Harmonisierung des Datenschutzes in 
Europa und auch über die EU / EWR hinaus. Auf Grund 
der personellen Situation musste im Berichtsjahr aber 
auf eine Teilnahme verzichtet werden. Ebenfalls bedingt 
durch die personelle Situation konnte die DSS keine 
Massnahmen in Bezug auf die Teilnahme Liechtensteins 
am Schengen-Raum umsetzten. 

Schlussbemerkung
Insgesamt blickt die DSS auf ein sehr arbeitsintensives 
und erfolgreiches Jahr zurück. Gewiss ist der Weg zu 
einer flächendeckenden Umsetzung der Datenschutzbe-
stimmungen in Liechtenstein noch weit, aber die Grund-
lagen, die im Berichtsjahr dafür geschaffen wurden, sind 
eine sehr gute Basis für die Umsetzung in den kommen-
den Jahren. 

Einzelheiten zu den aufgeführten Tätigkeiten können 
im Tätigkeitsbericht 2018 der DSS, welcher der Regie-
rung und dem Landtag separat vorgelegt wird, nachge-
lesen werden.
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Regierungschef Adrian Hasler

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen hat im Be-
richtsjahr schwergewichtig Themen im Bereich der Fi-
nanzplatzentwicklung, der Finanzplatzregulierung, der 
internationalen Steuerpolitik sowie der regionalen und 
internationalen Vernetzung vorangebracht. Als weiterer 
Schwerpunkt wurden im Berichtsjahr Massnahmen im Be-
reich des E-Government umgesetzt und gemeinsam mit al-
len Ministerien die Digitale Agenda weiter bearbeitet. Die 
Umsetzung des Regierungsprogramms kommt insgesamt 
gut voran, sodass die gesetzten Ziele in der laufenden Le-
gislaturperiode weitgehend erreicht werden können.

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen hat 
sich im vergangenen Jahr weiter intensiv mit den Ent-
wicklungspotentialen zur Stärkung der Innovationsfähig-
keit Liechtensteins und insbesondere des Finanzplatzes 
auseinandergesetzt. Im Fokus standen die Ausarbeitung 
eines Blockchain-Gesetzes sowie die Stärkung des Stand-
orts Liechtenstein für FinTech-Unternehmen, insbesondere 
durch die Unterstützung des Regulierungslabors bei der Fi-
nanzmarktaufsicht sowie der Innovationsclubs.

Staatshaushalt

Die Ratingagentur Standard&Poor's bestätigt das Länder- 
rating Liechtenstein auch dieses Jahr mit der Bestnote 
Triple-A mit stabilem Ausblick. In ihrem Bericht weist sie 
auf das sehr positive Ergebnis der Landesrechnung so-
wie die gute Vermögenslage der öffentlichen Haushalte 
hin. Die proaktive Umsetzung von internationalen Re-
gulierungsanforderungen im Bereich des Finanzplatzes 
wird von der Ratingagentur wiederum als zentral für die 
Bewertung betrachtet.

Im Zuge der Beantwortung des Postulats zur Über-
prüfung des Finanzzuweisungssystems an die Gemein-
den und der Aufgaben- und Finanzierungszuständig-
keiten zwischen Land und Gemeinden hat sich das 
Ministerium für Präsidiales und Finanzen intensiv mit 
dieser Thematik befasst. In einem ersten Teil wurden 
auf Basis des bestehenden Finanzausgleichsystems un-
terschiedliche Massnahmen aufgezeigt, wie die Steuer-
kraftunterschiede zwischen den Gemeinden sowie die Fi-
nanzzuweisungen vom Staat an die Gemeinden reduziert 
werden können. Hierzu wurden die Varianten durch-
gerechnet und die Auswirkungen bezogen auf jede Ge-
meinde dargestellt. Aufgrund der bedeutenden Steuer- 
kraftunterschiede bei den Gemeindeanteilen an der Ver-
mögens- und Erwerbssteuer sowie der Ertragssteuer 
konnte klar aufgezeigt werden, dass Massnahmen, wel-
che nur auf eine Steuerart abstellen, nicht zielführend 
sind. Als geeignetste Variante zur Reduktion der Steuer-
kraftunterschiede erachtet die Regierung die Einführung 

einer anteilsmässigen Kürzung der Steuerkraft einer 
Gemeinde, wenn diese den Mindestfinanzbedarf über-
steigt. Allerdings hat der Landtag knapp abgelehnt, die 
Regierung mit der Ausarbeitung einer entsprechenden 
Gesetzesvorlage zu beauftragen. Im zweiten Teil wurde 
gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden die noch be-
stehenden Aufgabenentflechtungen zwischen Staat und 
Gemeinden analysiert. Insgesamt wurde festgehalten, 
dass die bestehende Zusammenarbeit in den Bereichen 
Soziale Wohlfahrt und Bildung sachgerecht ist, gut funk-
tioniert und für die Solidarität zwischen den Staats- 
ebenen wichtig ist. Eine weitere Entflechtung generiert 
hierfür keinen Mehrwert.

Finanzplatzstrategie

Die inhaltliche Ausarbeitung der Finanzplatzstrategie 
war im Berichtsjahr ein Schwerpunkt des Ministeri-
ums für Präsidiales und Finanzen. Unter Berücksichti-
gung der bisherigen strategischen Ausrichtung soll die 
Positionierung des Finanzplatzes geschärft und auf die 
künftigen Entwicklungen ausgerichtet werden. Die Fi-
nanzplatzstrategie baut auf dem in den letzten Jahren 
eingeschlagenen Weg auf. Ziel ist es, die gute Ausgangs-
lage zu nutzen, die sich Liechtenstein in den letzten Jah-
ren erarbeitet hat. Im Mittelpunkt der Strategie stehen 
der uneingeschränkte und gleichberechtigte Zugang zu 
den wichtigen Märkten und damit die internationale Zu-
sammenarbeit sowie die Verbesserung der staatlichen 
Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen. Die 
Attraktivität Liechtensteins als internationales und inno-
vatives Finanzzentrum und die positive Wahrnehmung 
als stabiler und zuverlässiger Finanzplatz im In- und 
Ausland soll weiter gestärkt werden. Bereits im Sommer 
konnte ein Entwurf den Finanzplatzverbänden sowie 
den betroffenen Behörden zur Konsultation übermittelt 
werden. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen 
wurde die Finanzplatzstrategie inhaltlich fertig erarbei-
tet, damit diese anfangs 2019 durch die Regierung ver-
abschiedet und kommuniziert werden kann. Ergebnis ist 
eine umfassende Strategie, die auf einem klaren Orien- 
tierungsrahmen mit definierten Grundprinzipien und 
Zielsetzungen sowie darauf basierenden festgelegten 
Massnahmen beruht.

Die Massnahmen gliedern sich in vier Bereiche:
–  Im Bereich Governance und Anerkennung soll die Po-

sitionierung Liechtensteins als verantwortungsvollen, 
offenen und fairen Partner weiter gestärkt werden, 
wobei die Konformität mit internationalen und europä-
ischen Standards eine wichtige Grundlage der liech-
tensteinischen Finanzplatzstrategie ist.

–  Zur Verbesserung des Marktzugangs soll das liech-
tensteinische Netzwerk von Doppelbesteuerungs- und 
Freihandelsabkommen weiter ausgebaut werden. 

–  Im Bereich Wertschöpfung am Finanzplatz bietet die 
Regierung ein staatliches Innovations-Framework an, 
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dessen Strukturen und Prozesse sie weiter ausbauen 
will. Zudem werden die Grundlagen für den digitalen 
Finanzplatz geschaffen.

–  Der Finanzplatz steht für Stabilität, Langfristigkeit und 
Innovation. Um die Finanzplatzkommunikation in ihrer 
ganzen Breite und Tiefe umzusetzen, soll eine durch 
die Regierung und die Finanzplatzverbände finanzierte 
Public-Private-Partnership aufgebaut werden.

Blockchain und FinTech

FinTech
Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen hat im 
Rahmen von «Impuls Liechtenstein» ab 2014 Strukturen 
geschaffen, die den Umgang des Staates mit Innovation 
am Finanzplatz verbessern. Neben anderen Aspekten hat 
sich die Digitalisierung als wichtigster Treiber von Inno-
vation am Finanzplatz gezeigt. Die Geschäftsmodelle, die 
hier neu entstehen, werden unter dem Begriff «Fintech» 
zusammengefasst. Diese Fintechs nutzen die geschaf-
fenen Strukturen – insbesondere das Regulierungslabor 
bei der FMA und die Innovationsclubs – sehr intensiv. 
Das Regulierungslabor bei der FMA hat im Berichtsjahr 
mehr als 250 Anfragen von Fintech-Unternehmen bear-
beitet. Die Fintechs schätzen die fachliche Kompetenz im 
Bereich der neuen Technologien genauso wie die Unter-
stützung bei Regulierungsfragen. 

Die Fintech-Unternehmen greifen – genauso wie die 
etablierten Intermediäre – oft auf das Angebot der In-
novationsclubs zurück, um Ideen zur Verbesserung der 
staatlichen Rahmenbedingungen einzubringen. Im Prin-
zip sind die Innovationsclubs ein Teil des staatlichen In-
novationsprozesses, um die private Innovation am eng 
regulierten Finanzmarkt zielgerichtet zu unterstützen.

Vernehmlassung Blockchain-Gesetz
Mit der Verabschiedung des Vernehmlassungsberichts 
betreffend die Schaffung eines «Gesetzes über auf ver-
trauenswürdigen Technologien (VT) beruhende Trans-
aktionssysteme» konnte ein wichtiger Meilenstein im 
Hinblick auf die Schaffung eines Blockchain-Gesetzes 
in Liechtenstein erreicht werden. Das Ministerium für 
Präsidiales und Finanzen hat unter Einbezug von Markt-
teilnehmern und Fachexperten einen Gesetzesvorschlag 
geschaffen, der weit über die Regulierung einzelner An-
wendungen hinausgeht und einen breiten Anwendungs-
horizont – die «Token Ökonomie» – umfasst. Mit der 
neuen Regulierung sollen Rechtssicherheit geschaffen 
und der Schutz der Nutzer sowie die Sicherung des Ver-
trauens in den digitalen Rechtsverkehr gestärkt werden. 
Kerninhalte sind eine Legaldefinition des Begriffs «To-
ken», die Schaffung eines «Sachenrechts» für Token auf 
VT-Systemen, Schutz der Nutzer im Zusammenhang mit 
Delegationen an professionelle Dienstleister sowie die 
Rechte und Pflichten der Dienstleister, welche auf VT-
Systemen Leistungen erbringen. Der Gesetzesvorschlag 
hat national wie auch international sehr viel Aufmerk-

samkeit für Liechtenstein erzielt, sodass der Regierungs- 
chef wie auch die zuständigen Mitarbeitenden im Gene-
ralsekretariat an viele Veranstaltungen, Podien und in 
Arbeitsgruppen, bis hin zur EU-Kommission, eingeladen 
wurden. Nach Abschluss der Vernehmlassungsfrist bear-
beitet das Ministerium die eingegangenen Stellungnah-
men und bereitet den Bericht und Antrag an den Land-
tag vor.

Das Crypto Challenge Forum in London hat Liech-
tenstein im November des Berichtsjahres mit dem Preis 
«Blockchain Ecosystem of the Year» ausgezeichnet. Die 
Auszeichnung anerkennt die Bestrebungen und Entwick-
lungen des Blockchain-Ökosystems in Liechtenstein, 
welches seit über einem Jahr aktiv gefördert wird. Ei-
nerseits schätzt die Jury die Offenheit der liechtenstei-
nischen Regierung für Innovation, wobei insbesondere 
das Regulierungslabor bei der Finanzmarktaufsicht und 
das neue Blockchain-Gesetz hervorgehoben wurden. 
Andererseits würdigt die Jury auch die breite Palette an 
Dienstleistern mit einer kryptofreundlichen Einstellung 
in Liechtenstein.

Digitalisierung

Digitale Agenda
Im Regierungsprogramm 2017-2021 hat die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein beschlossen, eine Digi-
tale Agenda Liechtenstein auszuarbeiten. In die Erarbei-
tung sind alle Ministerien mit ihren jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichen eingebunden. Im Berichtsjahr konnte 
die Digitale Agenda inhaltlich weitgehend fertiggestellt 
werden, sodass diese im ersten Quartal 2019 publiziert 
werden kann. Mit einer gesamtheitlichen Betrachtung 
soll die Digitale Agenda eine strategische Vorgabe lie-
fern, um unter den aktuellen Veränderungen eine opti-
male Weiterentwicklung des Wohlstandes in Liechten-
stein zu gewährleisten. Damit kann sich Liechtenstein 
im Wandel der technologischen Möglichkeiten als Staat 
entsprechend positionieren.

E-Government
Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten an verschiedenen 
Projekten im Bereich des E-Government weiter vorange-
trieben. Als Kernprojekt sind hier die Arbeiten an einem 
neuen nationalen eID-System hervorzuheben, welches 
die bestehenden eID-Lösungen lisign und lilog ablösen 
soll. Im Berichtsjahr wurden mehrere Workshops zu die-
sem Thema durchgeführt und die Vorgaben an das neue 
eID-System festgelegt. Das neue eID-System soll eine 
möglichst hohe Usability, d. h. einfache Handhabung im 
täglichen Umgang, und eine hohe Benutzerakzeptanz 
aufweisen. Zudem soll es möglichst hohe Sicherheits-
standards erfüllen, sodass eine Notifizierung unter der 
eIDAS-Verordnung auf dem Level «hoch» und somit eine 
EWR-weite Einsetzbarkeit gewährleistet ist. 

Weiters wurden auch die Arbeiten an der E-Govern-
ment-Strategie unter besonderer Berücksichtigung der 
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Tallinn-Prinzipien zum E-Government fortgeführt. Staat-
liche Institutionen sollen mit der Wirtschaft und Gesell-
schaft digital und grenzüberschreitend vernetzt sein. Da-
für sollen moderne Services im E-Government Bereich 
auf Basis einer konsequenten Digitalisierung und Nut-
zung der digitalen Daten zur Verfügung gestellt werden.

Lohngleichheit bei der LLV

Nach 2007 und 2012 hat das Liechtenstein-Institut im 
Auftrag der Regierung im Berichtsjahr wiederum die 
Lohn(un)gleichheit in der Liechtensteinischen Landes-
verwaltung untersucht. Die Chancengleichheit, insbe-
sondere die Gleichstellung von Mann und Frau, ist ein 
zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen. Mit der Ana-
lyse der Löhne in der Landesverwaltung sollte für den 
Staat als öffentlicher Arbeitgeber untersucht werden, ob 
die Löhne geschlechtsneutral festgelegt sind. Die Stu-
die kommt zum Ergebnis, dass anhand der verfügbaren 
Lohndaten keine Geschlechterdiskriminierung festge-
stellt werden konnte. Allerdings wurde wie bereits in 
den vorangegangenen Untersuchungen festgestellt, dass 
Frauen in tieferen Lohnklassen verstärkt vertreten sind. 
Deshalb verdienen Frauen im Gesamtdurchschnitt weni-
ger als Männer. Innerhalb der einzelnen Lohnklassen be-
steht jedoch Lohngleichheit. Vorhandene Unterschiede 
lassen sich nicht durch das Geschlecht, sondern mit an-
deren Faktoren wie Alter oder den Dienstjahren erklären. 

Corporate Governance

Im Berichtsjahr wurde das Beteiligungscontrolling als 
wichtiger Bestandteil der Corporate Governance wie-
derum unter massgeblicher Mithilfe der Stabsstelle Fi-
nanzen durchgeführt. Der umfassende Bericht über das 
Beteiligungscontrolling 2017 wurde am 15. Mai 2018 
von der Regierung verabschiedet und der Geschäftsprü-
fungskommission des Landtags übermittelt.

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen führt 
regelmässige Gespräche mit den strategischen Füh-
rungsebenen der zugeordneten öffentlichen Unterneh-
men. Bei der Liechtensteinischen Landesbank trifft sich 
die Regierung zudem einmal jährlich mit Verwaltungs-
rats- und Geschäftsleitungsmitgliedern zu einem Infor-
mationsgespräch. 

Mit der Finanzmarktaufsicht finden regelmässige Ge-
spräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt. Beson-
dere Aktivitäten der FMA – neben der Aufsichtstätigkeit 
– waren im Berichtsjahr die erstmalige Veröffentlichung 
des Finanzstabilitätsberichts, die Stärkung des Regulie-
rungslabors, die Umsetzung von MiFID II sowie weiteren 
Regulierungen wie auch die Fortführung der Umstellung 
auf die risikobasierte Aufsicht und das Monitoring von 
Frühindikatoren.

Abschaffung der Staatsgarantie der Landes-
bank

Nach einer intensiven Vorbereitung wurde am 23. Au-
gust 2018 in Abstimmung mit der Liechtensteinischen 
Landesbank AG (LLB) kommuniziert, dass die be-
schränkte Staatsgarantie zu Gunsten der LLB aufgeho-
ben werden soll. Die Mehrheitsbeteiligung des Landes 
Liechtenstein an der LLB bleibt dabei bestehen. Anlass 
bildete das Auslaufen der Vereinbarung vom 13. Sep-
tember 2005 zwischen dem Land Liechtenstein und der 
Liechtensteinischen Landesbank AG  über die Abgeltung 
der Staatsgarantie, welche bis 31. Juli 2020 befristet ist. 
Das Ministerium hat sich deshalb frühzeitig mit der The-
matik der Staatsgarantie befasst. Der Bericht und Antrag 
konnte dem Landtag noch im Berichtsjahr vorgelegt wer-
den, wobei vorgesehen ist, dass die Anpassung des LLBG 
am 1. Juli 2019 in Kraft tritt. 

Steuerabkommen und internationale  
Steuerkooperation

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
Der strategische Ausbau eines effektiven Netzes an Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) wurde als wichtiges 
Anliegen der Regierung im Berichtsjahr weiter voran-
getrieben. So konnten neue DBA mit den Niederlanden, 
Jersey und Litauen ausgehandelt und paraphiert werden. 
Im Berichtsjahr sind das DBA mit Jersey in Kraft getreten 
und zwei DBA sind ab 1. Januar 2018 anwendbar gewor-
den (Monaco und Vereinigte Arabische Emirate).

EU Code of Conduct
Die EU hatte 2016 in Umsetzung ihres Aktionsplans zu 
einer wirksamen und gerechten Besteuerung Grund-
sätze eines Verfahrens und Kriterien zur Erstellung ei-
ner EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete festgelegt. 
Auf dieser Grundlage wurden 2017 eine Vielzahl von 
Ländern und Gebieten ausserhalb der EU evaluiert. Der 
EU-Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) 
veröffentlichte auf der Grundlage dieser Evaluation im 
Dezember 2017 erstmals eine «Schwarze Liste» von 17 
Jurisdiktionen. Liechtenstein war auch von diesem Evalu-
ierungsprozess erfasst, mit dem Ergebnis, dass einzelne 
Bestimmungen des liechtensteinischen Steuergesetzes 
als schädlich im Sinne der EU-Kriterien für eine faire Be-
steuerung gewertet wurden. Liechtenstein wurde, neben 
einer grossen Zahl weiterer Staaten, auf eine sogenannte 
«Graue Liste» aufgenommen und zu Nachbesserungen 
aufgefordert. Liechtenstein verpflichtete sich darauf-
hin gegenüber der EU, entsprechende Anpassungen bis 
Ende 2018 vorzunehmen. Die von Liechtenstein ausge-
arbeiteten punktuellen steuerrechtlichen Anpassungen 
wurden mit der EU im Vorfeld konsultiert. Der Landtag 
verabschiedete daraufhin die notwendigen Anpassungen 
des Steuergesetzes, die im Juli 2018 in Kraft traten. Da-
mit und mit entsprechenden Bemühungen auf bilateraler 
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und multilateraler Ebene konnte erreicht werden, dass 
Liechtenstein bereits im Oktober 2018 wieder von der  
«Grauen Liste» gestrichen wurde. Die EU machte in einer 
Presseerklärung deutlich, dass Liechtenstein nunmehr 
alle Prinzipien der EU für eine gute Steuerregulierung 
erfülle und daher als kooperativer Staat anerkannt werde.

Automatischer Informationsaustausch (AIA) und 
FATCA
Im Berichtsjahr fand der zweite Austausch von AIA-Daten 
(für die Meldeperiode 2017) statt. Die entsprechenden 
AIA-Daten konnten abkommenskonform an die Part-
nerstaaten weitergeleitet werden. Gemeinsam mit den 
FATCA-Daten zu den US-Steuerpflichtigen wurden über 
300'000 Meldungen an das Ausland übermittelt. Gleich-
zeitig hat Liechtenstein aus den Partnerstaaten mehr als 
30'000 Meldungen erhalten, welche bei der Steuerver-
waltung weiter verarbeitet werden.

Der Landtag hat in den letzten drei Jahren der Akti-
vierung des AIA mit insgesamt 88 Partnerstaaten zuge-
stimmt. Im Berichtsjahr hat der Landtag der Notifikation 
von weiteren 20 Partnerstaaten mit einem ersten Daten-
austausch im Jahr 2020 für die Meldeperiode 2019 zu-
gestimmt. Mit dieser Erweiterung wird sich die Zahl der 
liechtensteinischen AIA-Partner auf 108 Jurisdiktionen 
belaufen.

Beseitigung von Beschränkungen
Beim Marktzugang für liechtensteinische Finanzdienst-
leister und Unternehmen sind nach wie vor verschie-
denste Diskriminierungen und Beschränkungen zu 
verzeichnen. Um diese fokussierter und koordinierter 
anzugehen, wurde eine verwaltungsinterne Task Force 
unter dem Vorsitz des Ministeriums für Präsidiales und 
Finanzen eingesetzt. In dieser Task Force sind die Stabs-
stelle EWR, die Steuerverwaltung, die Stabsstelle für in-
ternationale Finanzplatzagenden, die Finanzmarktauf-
sicht sowie das Amt für auswärtige Angelegenheiten 
vertreten. Im Berichtsjahr konnten Beschränkungen in 
Bezug auf Griechenland und Slowakei gelöst werden.

Finanzmarktregulierung

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen hat den 
Vorsitz der liechtensteinischen Delegation in der EFTA-
Arbeitsgruppe Finanzdienstleistungen inne. In den 
letzten drei Jahren wurden zahlreiche wichtige EU-
Rechtsakte verabschiedet (5. Geldwäsche-Richtlinie, 
Zahlungsdienste-Richtlinie, Verbriefung-Verordnung, 
Geldmarktfonds-Verordnung, Betriebliche Altersversor-
gung Richtlinie, Benchmark-Verordnung, Prospektver-
ordnung). Diese Rechtsakte wurden ausserdem durch 
viele (EU) Verordnungen, delegierten (EU) Verord-
nungen und (EU) Durchführungsbeschlüsse ergänzt. 

Von grosser Bedeutung für den Finanzplatz Liech-
tenstein im Berichtsjahr war die Umsetzung der Richt-
linie 2014 / 49 / EU (Einlagensicherung; DGS III) in das  

nationale Recht. Der Vernehmlassungsbericht betref- 
fend den Erlass eines Gesetzes über die Einlagensiche-
rung und Anlegerentschädigung bei Banken und Wert-
papierfirmen (Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz; EAG) sowie die Abänderung weiterer 
Gesetze wurde am 23. Januar 2018 verabschiedet. Das 
EAG setzt in erster Linie die europäische Einlagen- 
sicherungs-Richtlinie 2014 / 49 / EU um. Mit den neuen 
Regelungen soll Einlegern ein verbesserter Zugang zu 
Einlagensicherungssystemen sowie eine umfassendere 
Deckung und schnellere Erstattung gewährt werden. 
Der Bericht und Antrag wurde vom Landtag im Dezem-
ber 2018 in 1. Lesung behandelt.

Die Gesetzesvorlage betreffend die Umsetzung der 
Richtlinie 2017 / 2399 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2017 (Rang unbesicher-
ter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge) wurde vom 
Landtag im Berichtsjahr abschliessend behandelt. Mit 
der Vorlage zur Abänderung des Bankengesetzes so-
wie des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes wurden 
die EU-Richtlinie 2017 / 2399 sowie die EU-Verordnung 
2017 / 2395 im liechtensteinischen Recht vorabumge-
setzt. Schwerpunkt dieser Vorlage in Bezug auf die Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2017 / 2399 war die Schaffung 
einer neuen Kategorie «nicht bevorrechtigter» vorran-
giger Schuldtitel «non-preferred senior debt». Des Wei-
teren erklärte die Gesetzesvorlage die Verordnung (EU) 
2017 / 2395 zu nationalem Recht, damit die Anwendbar-
keit der Verordnung für liechtensteinische Banken bis 
zu deren Übernahme in das EWR-Abkommen gesichert 
wurde.

Die Gesetzesvorlage zur Schaffung eines Wirt-
schaftsprüfergesetzes und die Abänderung weiterer 
Gesetze (Umsetzung der Richtlinie 2014 / 56 / EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 zur Änderung der Richtlinie 2006 / 43 / EG über Ab-
schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsoli-
dierten Abschlüssen) wurde vom Landtag im Berichts-
jahr abschliessend behandelt. Mit der Vorlage wurden 
im Wesentlichen die qualitativen Anforderungen an die 
Abschlussprüfung an internationale Gepflogenheiten an-
gepasst.

Die Totalrevision des Gesetzes betreffend die Aufsicht 
über Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(Pensionsfondsgesetz; PFG) sowie die Abänderung des 
Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktauf-
sichtsgesetz; FMAG) und die Abänderung des Gesetzes 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) 
wurde vom Landtag im Berichtsjahr abschliessend be-
handelt (Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016 / 2341 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezem-
ber 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(EbAV)). Neu geschaffen wurden Vorgaben für die Un-
ternehmensführung (Governance) der Pensionsfonds. Es 
handelt sich dabei um gesteigerte Anforderungen an die 
Professionalität, Qualifikation und Reputation des Ma-
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nagements, die Ausgestaltung von Schlüsselfunktionen 
(Risikomanagement, interne Revision und Versiche-
rungsmathematik), Vergütungsbestimmungen für das 
Management und andere leitende Personen, Dokumen-
tationspflichten sowie Rahmenbedingungen für die Aus-
lagerung von Aufgaben.

Der Bericht und Antrag betreffend den Erlass eines 
Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2015 / 751 über Interbankenentgelte für kartengebun-
dene Zahlungsvorgänge (EWR-Interbankenentgeltever-
ordnung-Durchführungsgesetz) sowie die Abänderung 
des FMAG wurde im Berichtsjahr in 1. Lesung behan-
delt. Die Vorlage dient der Durchführung der Verord-
nung (EU) 2015 / 751 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Interbankenentgelte für kartengebun-
dene Zahlungsvorgänge (Interbankenentgelteverord-
nung). Die Verordnung regelt abschliessend, unter wel-
chen Voraussetzungen multilaterale Interbankenentgelte 
zwischen Händlern, Acquirern (Unternehmen, welche 
Kredit- und Debitkartenzahlungen abwickeln) und Zah-
lungsdienstleistern eingehoben werden dürfen. 

Der Bericht und Antrag betreffend die Abänderung 
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (Schaffung eines in-
stitutionellen Rahmens für die makroprudenzielle Poli-
tik und Aufsicht) wurde im Berichtsjahr in 1. Lesung be-
handelt. Die Gesetzesvorlage dient der Umsetzung der 
Empfehlung ESRB / 2011 / 3 des Europäischen Ausschus-
ses für Systemrisiken (ESRB). Seit der Übernahme der 
Verordnung (EU) Nr. 1092 / 2010 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. November 2010 über die 
Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene 
und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken in das EWR-Abkommen per 30. Septem-
ber 2016 hat Liechtenstein den Inhalten dieser Verord-
nung nachzukommen.

Der Vernehmlassungsbericht der Regierung betref-
fend das Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) so-
wie die Abänderung weiterer Gesetze wurde im Berichts-
jahr verabschiedet. Die Revision bezweckt eine stärkere 
Anpassung der Bestimmungen an die Minimalvorgaben 
der Richtlinie 2011 / 61 / EU und ändert insbesondere die 
Bestimmungen zum kleinen AIFM, zu den Rechtsformen, 
zur Produktregulierung (Autorisierung und Zulassung 
von AIF), zu Strukturmassnahmen und zum Vertrieb an 
Privatanleger ab. Zudem werden einige andere festge-
stellte Mängel, meist formeller Natur, behoben. Das Ziel 
ist darauf gerichtet, den Marktteilnehmern eine effiziente 
Rechtsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Die vorgese-
hene Straffung und Vereinfachung des Gesetzes soll die 
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des liechtenstei-
nischen Fondsplatzes weiter stärken. Ein weiteres Ziel 
der Gesetzesvorlage besteht in der Modernisierung des 
AIFMG im Hinblick auf verschiedene EU-Rechtsakte, 
die seit 2013 in Ergänzung zur Richtlinie 2011 / 61 / EU 
in der EU in Kraft sind und neue Kategorien von Anla-
gestrategien von AIF einführen. Dabei handelt es sich 

um Portfolios von qualifizierten Risikokapitalfonds, von 
qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum, von 
langfristigen Investmentfonds und Geldmarktfonds, wel-
che unter den europäischen Labels / Bezeichnungen Eu-
VECA (Europäischer Risikokapitalfonds), EuSEF (Euro-
päischer Fonds für soziales Unternehmertum), ELTIF 
(Europäischer langfristiger Investmentfonds) und Geld-
marktfonds uneingeschränkt im EWR vertrieben werden 
können.

Der Vernehmlassungsbericht betreffend den Erlass 
eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2017 / 1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen An-
gebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003 / 71 / EG (Wert-
papierprospekt-Durchführungsgesetz; WPP-DG) sowie 
die Abänderung weiterer Gesetze im Berichtsjahr wurde 
verabschiedet. Die Verordnung (EU) 2017 / 1129 dient ei-
ner umfassenden Reform des bislang geltenden Wertpa-
pierprospektrechts und legt einen besonderen Fokus auf 
einen einheitlichen, gleichwertigen Anlegerschutz und 
eine Entlastung für alle, insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) im Hinblick auf den bestehen-
den Verwaltungs- und Kostenaufwand. Die neuen Rege-
lungen legen den Schwellenwert für die Prospektpflicht 
bei öffentlichen Angeboten von Wertpapieren im EWR 
mit einem Gesamtgegenwert von 1 Million Euro berech-
net auf zwölf Monate fest. Zudem werden zahlreiche 
Vereinfachungen im Hinblick auf die Erstellung und 
Ausgestaltung der Prospekt sowie ein einheitliches Re-
gistrierungsformular für Daueremittenten und ein KMU-
Prospekt eingeführt. Zusätzlich soll die Aufsicht über den 
Wertpapiermarkt gestärkt werden, indem weitreichende 
Befugnisse für die Aufsichtsbehörden vorgesehen sind 
und erhebliche Sanktionen eingeführt werden. 

Die folgenden Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses wurden vom Landtag genehmigt: Be-
schluss Nr. 20 / 2018 und 21 / 2018 betreffend die Richt-
linie 2013 / 14 / EU; Richtlinie 2014 / 91 / EU (UCITS V) 
und die Richtlinie 2014 / 59 / EU (BRRD); Beschluss 
Nr. 64 / 2018 betreffend die Verordnungen (EU) Nr. 
345 / 2013 und 346 / 2013 sowie die Durchführungsver-
ordnungen (EU) Nr. 593 / 2014 und 594 / 2014 (EuVECA, 
EuSEF); Beschluss Nr. 102 / 2018 betreffend die Richtli-
nie 2014 / 56 / EU über Abschlussprüfungen von Jahres-
abschlüssen und konsolidierten Abschlüssen; Beschluss 
Nr. 92 / 2018 betreffend die Richtlinie 2010 / 78 / EU (OM-
NIBUS I).

Treffen der deutschsprachigen Finanz- 
minister

Am 24. August 2018 trafen sich die fünf deutschspra-
chigen Finanzminister zu einem Arbeitsgespräch in 
Hamburg. Im Rahmen dieses jährlich stattfindenden 
Treffens unterhielten sich die fünf Finanzminister über 
aktuelle finanz- und fiskalpolitische Themen.
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Zum traditionellen Treffen hatte in diesem Jahr der 
deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine Fi-
nanzministerkollegen Hartwig Löger (Österreich), Bun-
desrat Ueli Maurer (Schweiz), Pierre Gramegna (Luxem-
burg) und Adrian Hasler (Liechtenstein) nach Hamburg 
eingeladen. Die Minister diskutierten am traditionellen 
Treffen unter anderem wirtschaftliche und politische 
Entwicklungen sowie internationale Regulierungs- und 
Steuerfragen. Ein Fokus wurde dabei auf die Auswir-
kungen des Brexits sowie die Besteuerung der interna- 
tional tätigen digitalen Unternehmen gelegt.

Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 
von EFTA und EU

Regierungschef Adrian Hasler nahm am 6. November 
2018 am gemeinsamen Treffen der Wirtschafts- und Fi-
nanzminister der EU- und EFTA-Staaten in Brüssel teil. 
Die EFTA-ECOFIN Sitzung stand unter dem Vorsitz des 
österreichischen Finanzministers. Liechtenstein hatte 
dieses Jahr den Vorsitz unter den EFTA-Staaten inne. 
Die Minister tauschten sich anlässlich des Treffens über 
das Thema «Fintech, Chancen und Herausforderungen 
für den Finanzsektor und Wirtschaftswachstum» aus. Vor 
der offiziellen Sitzung traf Regierungschef Adrian Hasler 
mit seinen EFTA / EWR Finanzministerkollegen und dem 
für Finanzmarktagenden zuständigen Vize-Präsidenten 
der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, zusammen, 
um die seit der letzten Sitzung Anfang November 2017 
erzielten Fortschritte und Verbesserungsmöglichkeiten 
betreffend das Verfahren zur Übernahme der zahlreichen 
hängigen EU-Rechtsakte im Finanzdienstleistungsbe-
reich in das EWR-Abkommen zu besprechen. Weiters 
tauschte sich Regierungschef Adrian Hasler in einem 
bilateralen Treffen mit dem schweizerischen Bundes-
rat Ueli Maurer über verschiedene finanz- und europa- 
politische Themen aus. Ausserdem wurde am Rande der 
offiziellen Sitzung mit dem dänischen Finanzminister be-
treffend eines zukünftigen bilateralen Treffens gespro-
chen.

Europäisches System der Finanzaufsicht 
(ESFS)

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen hat den 
Vorsitz der liechtensteinischen Delegation in der EFTA-
Task Force (EFTA-Sekretariat und Vertreter von Island, 
Liechtenstein und Norwegen) inne. 

Im Herbst 2016 wurde das erste EWR-Übernahme-
paket ins EWR-Abkommen übernommen (EBA, ESMA, 
EIOPA, ESRB, CRA, AIFM, Short Selling and CDS sowie 
EMIR). Weitere Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses wurden im Berichtsjahr übernommen (22 EWR-
Übernahmebeschlüsse mit insgesamt 85 EU-Rechtsak-
ten). Ende Dezember wurde eine Einigung betreffend 
die Übernahme des CRD IV / CRR Pakets und des MIFID 
II / MIFIR Pakets (154 Rechtsakte) ins EWR-Abkommen 

mit der EU-Kommission gefunden. Diese EU Rechtsak-
ten werden voraussichtlich Ende März 2019 ins EWR-
Abkommen übernommen werden.

Bei dem von Liechtenstein initiierten Treffen zwi-
schen den EFTA / EWR Ministern mit dem Vize-Präsi-
denten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis im 
September 2017 wurde entschieden, dass die EFTA 
Task Force und die zuständigen Dienststellen der Eu-
ropäischen Kommission (inklusiv Rechtsdienst der EU-
Kommission) sich regelmässig treffen sollen, um das 
Verfahren zur Übernahme der hängigen EU-Rechtsakte 
im Finanzdienstleistungsbereich zu beschleunigen. Die 
EFTA Task Force hatte 8 Sitzungen im Berichtsjahr.

Präsidentenrunde

Unter der Leitung des Regierungschefs trafen sich die 
Präsidenten der Verbände sowie der Regierungschef-
Stellvertreter zu sechs Sitzungen. Schwerpunkte im Be-
richtsjahr waren Themen rund um die neue Datenschutz-
grundverordnung, Konformität mit internationalen 
Standards, Cybersecurity, Digitalisierung sowie Brexit.

Besuche

Der Regierungschef hat im Berichtsjahr Liechtenstein 
bei folgenden Auslandsbesuchen vertreten:
–  23. bis 26. Januar 2018 – WEF in Davos
–  19. bis 23. Februar 2018 – Besuch der Olymp. Winter-

spiele in PyeongChang, Südkorea
–  8. März 2018 – Treffen mit Bundeskanzler Sebastian 

Kurz in Wien
–  12. bis 14. März 2018 – LED Besuch in Chisinau / Mol-

dawien
–  17. April 2018 – Cyber-Tag in Bern
–  13. bis 14. Juni 2018 – Roadshow Finanzplatzakteure 

in Wien
–  14. Juni 2018 – Liechtenstein Empfang in Bern
–  23. bis 25. August 2018 – Treffen der deutschspra-

chigen Finanzminister in Hamburg
–  26. August 2018 – Forum Alpbach «Politische Ge-

spräche» in Alpbach
–  13. bis 14. September 2018 – Liechtenstein Empfang in 

Wien
–  20. bis 21. September 2018 – Treffen mit Armin Laschet 

Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf 
–  18. bis 19. Oktober 2018 – Roadshow Finanzplatz- 

akteure in Frankfurt
–  5. bis 6. November 2018 – ECOFIN in Brüssel
–  22. November 2018 – Treffen mit Finanzminister Olaf 

Scholz in Berlin

Rechtssetzung / Bericht und Anträge an den 
Landtag

Im Berichtsjahr wurden 36 Vorlagen des Ministeriums 
für Präsidiales und Finanzen von der Regierung zu Han-
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den des Landtags verabschiedet, einschliesslich der Be-
antwortung von zwei parlamentarischen Vorstössen.
–  1 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 

Landtag betreffend die Vorprüfung der Parlamenta-
rischen Initiative zur Stärkung des Informationsrechts 
des Landtags im Rahmen des gesetzlichen Kontroll-
rechts

–  4 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Vorprüfung der Parlamenta-
rischen Initiative zur Abänderung der Geschäftsord-
nung des Landtags

–  9 / 2018 Interpellationsbeantwortung der Regierung an 
den Landtag betreffend die neue Besteuerungspraxis 
(DBA-Quellenbesteuerung) für Spitalangestellte und 
BZB-Lehrkräfte im Kanton St. Gallen mit Inkraftset-
zung ab dem 1. Januar 2018

–  17 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtragskre-
diten (I / 2018)

–  18 / 2018 Geschäftsbericht 2017 der Finanzmarktauf-
sicht Liechtenstein (FMA)

–  23 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den Land-
tag betreffend die Vorprüfung der Gesetzesinitiative zur 
Abänderung des Gesetzes vom 12. März 2003 über den 
Geschäftsverkehr des Landtages mit der Regierung und 
die Kontrolle der Staatsverwaltung (Geschäftsverkehrs- 
und Verwaltungskontrollgesetz; GVVKG)

–  24 / 2018 Bericht von Landtag, Regierung und Gerich-
ten 2017 (Rechenschaftsbericht 2017)

–  25 / 2018 Geschäftsbericht 2017 der Liechtenstei-
nischen Landesbank AG

–  26 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 64 / 2018 – Ver-
ordnungen (EU) Nr. 345 / 2013 und 346 / 2013 sowie 
Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 593 / 2014 und 
594 / 2014 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Eu-
VECA; EuSEF)

–  27 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 20 / 2018 und 
den Beschluss Nr. 21 / 2018 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses betreffend die RL 2013 / 14 / EU; RL 
2014 / 91 / EU (UCITS V) und RL 2014 / 59 / EU (BRRD)

–  34 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtragskre-
diten (II / 2018)

–  35 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Steuerge-
setzes

–  50 / 2018 Geschäftsbericht 2017 der Stiftung Personal-
vorsorge Liechtenstein

–  52 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Treuhänder-
gesetzes

–  53 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Bankenge-
setzes sowie die Abänderung weiterer Gesetze (Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2017 / 2399)

–  54 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Totalrevision des Gesetzes be-
treffend die Aufsicht über Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG) 
sowie die Abänderung des Gesetzes über die Finanz-
marktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG) 
und die Abänderung des Gesetzes über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds (AIFMG)

–  57 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Vereinbarung mit den Vereinig- 
ten Staaten von Amerika über den Austausch länder- 
bezogener Berichte (CAA-CbC-USA)

–  58 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 102 / 2018 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Abschlussprü-
fungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Ab schlüssen) (Richtlinie 2014 / 56 / EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
zur Änderung der Richtlinie 2006 / 43 / EG über Ab-
schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konso-
lidierten Abschlüssen; Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 
vom 16. April 2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem In-
teresse)

–  59 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Änderung des Gesetzes über 
den automatischen Informationsaustausch in Steuersa-
chen (AIA-Gesetz), die Abänderung des Gesetzes zum 
Abkommen zwischen Liechtenstein und Österreich 
über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern so-
wie die Abänderung des Gesetzes über die Umsetzung 
des FATCA-Abkommens zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika (FATCA-Gesetz)

–  60 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtragskre-
diten (III / 2018)

–  66 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtragskre-
diten (IV / 2018)

–  67 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Notifikation der Partnerstaaten 
gemäss Abschnitt 7 Absatz 1 Buchstabe f der Multila-
teralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über 
den automatischen Informationsaustausch über Fi-
nanzkonten

–  68 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 92 / 2018 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Omnibus I)

–  76 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Finanzmarkt-
aufsichtsgesetzes (Schaffung eines institutionellen Rah-
mens für die makroprudenzielle Politik und Aufsicht)

–  77 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zum Landesvoranschlag und zum Finanzge-
setz für das Jahr 2019
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–  78 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zur Finanzplanung 2019-2022

–  80 / 2018 Postulatsbeantwortung der Regierung betref-
fend die Überprüfung des Finanzzuweisungssystems 
an die Gemeinden und der Aufgaben- und Finanzie-
rungszuständigkeiten zwischen Land und Gemeinden

–  81 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend das Abkommen zwischen dem Für-
stentum Liechtenstein und Jersey zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung und -umgehung

–  82 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Anpassung des Faktors(k) zur 
Festlegung des Mindestfinanzbedarfs für die Finanz-
ausgleichsperiode 2020-2023

–  83 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zur Schaffung eines Gesetzes über die Aus-
gabe von drei Gold- und zwei Silbermünzen aus Anlass 
des Jubiläums «300 Jahre Liechtenstein 1719-2019» im 
Jahre 2019

–  86 / 2018 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Totalrevision des Gesetzes betreffend die Aufsicht über 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(Pensionsfondsgesetz; PFG) sowie die Abänderung des 
Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-
aufsichtsgesetz; FMAG) und die Abänderung des Ge-
setzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
(AIFMG) aufgeworfenen Fragen 

–  87 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Erlass eines Gesetzes zur Durch- 
führung der Verordnung (EU) 2015 / 751 über Inter-
bankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvor-
gänge (EWR-Interbankenentgelteverordnung-Durch-
führungsgesetz; EWR-IBEV-DG) sowie die Abänderung 
des FMAG

–  98 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Erlass eines Gesetzes über die 
Einlagensicherung und die Anlegerentschädigung bei 
Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetz; EAG)

–  99 / 2018 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Schaffung eines Wirtschaftsprüfergesetzes und die 
Abänderung weiterer Gesetze aufgeworfenen Fragen

–  100 / 2018 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zur Abänderung des Gesetzes über die Liech-
tensteinische Landesbank (Abschaffung Staatsgarantie)

–  108 / 2018 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (Schaf-
fung eines institutionellen Rahmens für die makropru-
denzielle Politik und Aufsicht) aufgeworfenen Fragen.

Amt für Informatik

 
Amtsleiter: Martin Matt

Das Amt für Informatik (AI) ist für den Betrieb und die Wei-
terentwicklung der Informatik-Infrastruktur und der Fach- 
anwendungen für die verschiedenen Kunden (Amtsstellen 
und weitere Organisationen) zuständig. Im Berichtsjahr 
wurden die schon im Jahr zuvor aufgeführten Projekte vo-
rangetrieben und einige wichtige Projekte abgeschlossen.

Das Grossprojekt «Elster» zur Ablösung der Steuerlö-
sung konnte im Los 2 eine Vorabnahme erfolgreich beste-
hen und die Realisierung von Los  1 läuft nach Plan. Im 
Projekt «LiVE», der flächendeckenden Einführung der di-
gitalen Aktenverwaltung, sind das Pilotamt Amt für Justiz 
(AJU) sowie die Datenschutzstelle (DSS) produktiv; weitere 
Einführungsprojekte sind in Arbeit. Die Initialisierungs-
phase für das Projekt «Erneuerung des Zentralen Perso-
nenregisters (ZPR)» im organisatorischen und technischen 
Bereich steht kurz vor dem Abschluss.

Die Migration der IT der Gemeinde Vaduz auf die 
Plattform der Landesverwaltung (LLV), die neue Fachan-
wendung «goAML» für die Stabsstelle Financial Intelli-
gence Unit (SFIU) sowie die Erneuerung und der flächen-
deckende Rollout des Windows-Standard-Clients konnten 
abgeschlossen werden. Verschiedene Optimierungen von 
bestehenden Lösungen rundeten das Projektportfolio ab.

Mit der sich rasant verändernden Bedrohungslage 
im IT-Sicherheitsbereich stiegen erneut die Investitionen 
in die Informationssicherheit. Eine Erneuerung des Inter-
net-Proxy-Systems und eine weitgehend automatisierbare 
Email-Verschlüsselung zählen neben organisatorischen 
Projekten zu den wichtigen Errungenschaften.

Im organisatorischen Bereich wurde die Aufbauorgani-
sation des AI auf den 1. Januar 2019 hin leicht angepasst. 
Es wurde eine Fachstelle für EU / EWR im Business Consul-
ting aufgebaut und der Planungsprozess mit den Amtsstel-
len weiterentwickelt.

Neben der Vielzahl an Projekten muss der laufende 
Betrieb sichergestellt werden; das heisst, es galt die Infra-
struktur (Netzwerk, Rechenzentren, Server) zu betreiben 
und zu unterhalten, ca. 150  Fachapplikationen und ca. 
3'000 Computer zu betreuen sowie die Kunden zu beraten 
und sie bei Informatik-Anfragen und -Störungen zu unter-
stützen. Die Anzahl der Anfragen und Störungsmeldungen 
im Berichtsjahr lag bei etwas über 12'000.

Business-Projekte

Neue Steuerlösung für die direkten Steuern «ELSTER»
Das Los 1 «Veranlagung» des Projektes befindet sich in 
der Realisierungsphase. Die Realisierung der Software 
läuft nach Plan, die Einführung ist auf Ende 2020 vorge-
sehen. Das Los 2 «Bezug» befindet sich in der Phase Ein-
führung. Die Vorabnahme der Software konnte per Ende 
des Berichtsjahres durchgeführt werden. Die Produkti-
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onsaufnahme ist nach Abschluss der Jahresendarbeiten 
in der Steuerverwaltung (STV) auf April 2019 terminiert.

Informatikgestütztes Meldewesen FATCA zwischen 
Liechtenstein und den USA
Im FATCA-Meldewesen wurde im Berichtsjahr die alte 
Verschlüsselungslösung durch eine neue Technologie 
ersetzt, welche auch beim AIA-Meldewesen eingesetzt 
wird.

Country by Country Reporting auf Basis des OECD-
Standards (CbC)
Das Informatikprojekt zum Erstellen des CbC-Systems 
wurde 2017 initialisiert und konnte im Berichtsjahr er-
folgreich abgeschlossen werden. Das CbC-System um-
fasst eine Meldeplattform für Finanzintermediäre mit der 
verschlüsselten Übermittlung der Steuerdaten pro Land 
via die zentrale Datenaustausch- und Meldeplattform 
CTS der OECD.

Aufbau einer verwaltungsweiten elektronischen Ak-
tenverwaltung «LiVE»
Im April konnte das AJU als erste Amtsstelle mit dem 
neuen System erfolgreich starten. Mit den durchge-
führten Schulungen sowie Reglements- und Prozess- 
anpassungen wurde erfolgreich auf die digitale Akten-
verwaltung und den neuen Aktenplan umgestellt. Beste-
hende, rein amtsinterne IT-Lösungen (z. B. Grundverkehr, 
Recht und JUS mit verschiedenen MS-Access-Daten-
banken) wurden vollständig durch «LiVE» abgelöst. Im 
Herbst des Berichtsjahres folgte die – ebenfalls erfolg-
reiche – Umstellung der Datenschutzstelle.

Seit dem Produktivstart werden kontinuierlich digi-
tale Akten im neuen System geführt (per Ende des Be-
richtsjahres waren es mehr als 3'500 Akten).

Um den analogen Posteingang digital und rechts-
sicher zu ermöglichen, wurde im November das LiVE-
Scanning-Projekt gestartet. Im Laufe des 2019 werden 
die ersten Amtsstellen, welche bereits mit «LiVE» arbei-
ten, den digitalen Posteingang nutzen können.

Modernisierung ZPR / Aufbau ZSD
Im Berichtsjahr wurden umfassende Vorarbeiten im 
technisch-rechtlichen sowie organisatorischen Bereich 
durchgeführt. Unter anderem wurde der grundlegende 
Applikationsumfang festgelegt. Neu werden zusätzlich 
zu den Stammdaten von natürlichen und juristischen 
Personen auch sogenannte Sach-Stammdaten wie Län-
der, Adressen oder Wirtschaftszweige zentral geführt. 
Dementsprechend nennt sich die neue Applikation «Zen-
trale Stammdaten (ZSD)».

Damit die neue ZSD-Applikation möglichst effizient 
und mit dem grösstmöglichen Nutzen für alle beteiligten 
Fachstellen programmiert werden kann, wurden zuerst 
die Funktionalitäten der bisherigen ZPR-Applikation 
analysiert. Diese Analyse dient als Basis, um die zukünf-
tigen Fach-Bedürfnisse zu ermitteln. Weiters erfolgten 

Vorbereitungsarbeiten für das zukünftige Datenmodell 
und es wurden Lösungsmöglichkeiten für die Qualitäts-
sicherung und die Datensicherheit erarbeitet.

Für die Sicherstellung des künftigen ZSD-Betriebs 
und der Weiterentwicklung wurden in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Fachstellen eine Aufbauorganisa-
tion erarbeitet und die definierten Rollen mit Fachper-
sonen besetzt. Darauf aufbauend wird im ersten Quartal 
2019 die Ablauforganisation erarbeitet.

Der Abschluss der Vorarbeiten und der Initialisie-
rungsphase und darauf aufbauend der Regierungsantrag 
zur Genehmigung der Projektumsetzung sind für April 
2019 geplant.

IT-Integration Gemeinde Vaduz
Nach entsprechenden Beschlüssen des Vaduzer Ge-
meinderates von 2015 und 2017 wurde das Projekt «IT-
Integration Gemeinde Vaduz» 2017 gestartet und im Be-
richtsjahr abgeschlossen. Seit Mitte September laufen 
alle IT-Services der Gemeinde Vaduz auf der IT-Platt-
form des AI. Die Gemeindeverwaltung verwendet einen 
neuen standardisierten PC-Setup auf Basis von Win-
dows 10 und Office 2016. Im Zuge des Rollouts wurde 
die Druckerlandschaft homogenisiert und die Anzahl der 
Drucker stark reduziert.

Im Dezember erfolgte eine Zufriedenheitsbefragung 
der Gemeinde-Mitarbeitenden durch einen externen 
Partner. Ziel dieser Befragung war es, Indikatoren für 
Verbesserungen (Service, Qualität, Zusammenarbeit) zu 
sammeln. Die Auswertung der Befragung zeigt ein sehr 
positives Bild. Zusammenfassend wird festgehalten, dass 
die Mitarbeitenden sowohl mit der Projektabwicklung 
selbst als auch mit dem laufenden Betrieb sehr zufrie-
den sind.

Handelsregister-Lösung
Das Projekt für die Ablösung des bestehenden Systems 
«HR-Net» durch das Nachfolgeprodukt «CR-Business» 
wurde im August gestartet. Ende des Berichtsjahres be-
fand sich das Projekt in der ersten Testphase. Die Ein-
führung ist für das dritte Quartal 2019 geplant. Im Pro-
jektverlauf wurde gemeinsam mit dem AJU entschieden, 
die beiden Vorhaben – die «digitale Einreichung der Ein-
tragungsformulare» und die «Anbindung an das Europä-
ische Businessregisters (BRIS)» – in einem Nachfolge-
projekt zu realisieren.

Zentrale Plattform für Datenauswertungen (Data 
Warehouse)
Die LLV benötigt für verschiedenste Zwecke die Auf-
bereitung und Auswertung von Fachdaten. Dies reicht 
von einzelfall-basierten Auswertungen über komplexe 
und / oder regelmässige Abfragen bis hin zu sogenann-
ten Datenmärkten, mit denen zum Beispiel Statistiken 
erstellt werden.

Für die breite Palette an Einsatzzwecken wurde eine 
moderne, einfach zu bedienende zentrale Dataware-
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house-Plattform evaluiert. Im Amt für Statistik (AS) wur-
den rund 300 komplexe Auswertungen und Datenmärkte 
von der bisherigen, technisch veralteten Eigenentwick-
lung auf die neue Plattform überführt. Damit ist das neue 
Datawarehouse bereits in der Praxis im Einsatz.

Fachanwendung «goAML» für SFIU
Im Berichtsjahr fand in der SFIU die interne Betriebsauf-
nahme statt. Ebenso konnte der gegen extern laufende 
«Testbetrieb» mit einigen Finanzintermediären erfolg-
reich abgeschlossen werden. Die Betriebsaufnahme er-
folgt per 1. Januar 2019.

«LogaAll-in» – «LogaWeb»
Loga ist das HR-System der LLV; hier ist ein um-
fangreicher Versionswechsel «LogaAll-in» in Arbeit.  
Neben der Umstellung der Verwaltungsfunktionen  
«LogaWeb» (Lohnlauf / Eingabemutation, Monatsab- 
schluss, Lohnabrechnung und -administration) sind die 
bessere Unterstützung einiger Personalprozesse in Ar-
beit. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres konnte der 
Teil «LogaWeb» abgenommen und in den Betrieb über-
führt werden. Die Schlussabnahme der Personalprozesse 
ist im ersten Quartal 2019 geplant. Weitere Personalpro-
zesse werden folgen.

eID-FL – eID System für Liechtenstein (eIDAS)
Im Berichtsjahr wurde das AI von der Regierung mit der 
Beschaffung und Einführung eines neuen Systems für 
das Ausstellen und Verwalten von elektronischen Iden-
titäten beauftragt. Nach der Phase Initialisierung mit ei-
ner umfangreichen Studie wurde die Phase Konzept mit 
der Erstellung der Beschaffungsunterlagen gestartet. Die 
Ausschreibung wird im ersten Halbjahr 2019 durchge-
führt.

Harmonisierung Zahlungsverkehr
Im Berichtsjahr wurde der zweite Teil der «Harmonisie-
rung des Schweizer Zahlungsverkehrs» umgesetzt. In 
der Landeskasse und der STV konnte die Übermittlung 
der Zahlungsdaten zwischen der LLV und den Banken 
bzw. der Schweizerischen Post erfolgreich abgeschlos-
sen werden.

Elektronische Jahresenderhebung der Beschäftigten-
meldungen
Die elektronische Jahresenderhebung wurde im Januar 
in Betrieb genommen. Die 5'151 Unternehmen, welche 
jeweils zum Jahresende ihre Beschäftigten melden müs-
sen, konnten den Stand per 31. Dezember 2017 das erste 
Mal elektronisch melden. Die Rücklaufquote in digitaler 
Form entsprach jener der Vorjahre. Der Arbeitsaufwand 
im AS konnte erheblich gesenkt werden.

Inspektions-App
Im Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) wurden bisher die Inspektionsberichte sowie 
das Probenformular von Hand ausgefüllt und ein ent-
sprechender Durchschlag dem inspizierten Betrieb ab-
gegeben. Neu steht dem ALKVW eine Tablet-basierte 
Inspektions-App für die Lebensmittel- und Badewasser-
Kontrollen zur Verfügung. Die Befunde können während 
dem Inspektionsgang fortlaufend auf der ALKVW-spezi-
fischen Checkliste eingetragen und häufige Befunde als 
Bausteine herangezogen werden. Abschliessend wird 
vor Ort ein Inspektionsbericht im PDF-Format erstellt, 
welcher elektronisch signiert ist.

EESSI – Electronic Exchange of Social Security Infor-
mation
EESSI ersetzt den Papierverkehr im Bereich grenzüber-
schreitender Sozialversicherungsagenden durch ein IT-
System. Für jeden Sozialversicherungsbereich wurden 
verschiedene (ca. 100) Geschäftsfälle durch die EU in 
Abstimmung mit dem Amt für Gesundheit, dem Amt für 
Volkswirtschaft, der Liechtensteinischen AHV-IV-FAK 
und Sozial-Versicherern entwickelt. Innerhalb der Ge-
schäftsfälle werden die Informationen mit standardisier-
ten digitalen Meldungen ausgetauscht. Im Berichtsjahr 
wurden die jeweiligen Konzepte erstellt sowie das Test- 
und das Abnahme-System bereitgestellt. Die ersten pro-
duktiven Meldungen sollen ab August 2019 ausgetauscht 
werden.

KLIBnet Flüchtlingshilfe
Für die Flüchtlingshilfe Liechtenstein (FHL) wurde im 
Berichtsjahr eine Ablösung der Fachanwendung Asylon, 
welche nicht mehr gewartet wird, durch die Softwarelö-
sung KLIBnet (Modul Asyl) vorgenommen. Sämtliche 
Daten wurden übernommen und gleichzeitig einer Qua-
litätskontrolle unterzogen. Durch die neue Lösung kann 
die FHL zukünftig Prozesse optimieren und ohne Medien- 
brüche bearbeiten.

Ersatzbeschaffung CLP-Drucker für APA
Das APA betreibt seit 2009 zwei Kartendrucker (Iden-
titäts- und Aufenthalts- bzw. Bewilligungs-Ausweise). 
Diese lassen sich nur mit erheblichen Zusatzinvestiti-
onen weiter betreiben. Deshalb sollen sie ausgetauscht 
werden. Im Berichtsjahr fand ein Verhandlungsverfah-
ren gemäss Art. 25 Abs. 3 ÖAWV für die Ersatzbeschaf-
fung statt. Der Austausch der Kartendrucker wird 2019 
erfolgen.

Ablösung Fahrausweisdrucker
Mit dem im Berichtsjahr gestarteten Vorhaben wird die 
EU-Führerscheinrichtlinie 2006 / 126 / EG bezüglich der 
Sicherheitsmerkmale für Führerscheine umgesetzt. Der 
heutige Thermodruckdrucker für Führerscheine wurde 
durch einen modernen Laserdrucker ersetzt; damit wird 
die Sicherheit und Qualität der Führerscheine deutlich 
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erhöht. Die neuen Fahrausweise entsprechen nun der 
EU-Richtlinie. Neben dem Ersatz der Hardware war 
auch eine neue, auf die Bedürfnisse der Motorfahrzeug-
kontrolle angepasste Software notwendig. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt im Februar 2019.

Erweiterung Umweltdatenkataster (UDK)
Das Umweltdatenkataster ist eine webbasierte Daten-
bankapplikation, mit deren Hilfe umweltrelevante Mess-
daten (Erdsonden, Wildbeobachtung, Grundwasser etc.) 
erhoben, verwaltet und ausgewertet werden. Diese Ap-
plikation wird funktional kontinuierlich erweitert. Im Be-
richtsjahr waren Anpassungen an der Systemplattform 
und am Datenmodell notwendig. Ebenfalls wurden funk-
tionale Verbesserungen umgesetzt und das Geografische 
Informationssystem (GIS) eingebunden.

Umsetzung einer gemeinsamen Museumslösung für 
Gemeindemuseen
Gemeinsam mit den Liechtensteiner Gemeinden wurde 
mit aktiver Unterstützung der Kulturstiftung Liechten-
stein eine webbasierte Museumslösung konzipiert und 
umgesetzt. Neben den Gemeindemuseen konnten im Be-
richtsjahr auch das Landesmuseum und die Gemeinde 
Vaduz auf die gemeinsame Plattform umstellen.

Infrastruktur- / Basis-Projekte

Entwicklungsrichtlinie und -toolkette
Das AI erstellt Eigenentwicklungen, wenn Applikationsbe-
dürfnisse der Amtsstellen nicht durch eine auf dem Markt 
verfügbare Standardlösung erfüllt werden können. Ge-
mäss IT-Strategie werden diese Eigenentwicklungen auf 
Basis von Java oder JavaScript Technologien entwickelt.

Damit für beide Technologien eine einheitliche, effi- 
ziente sowie qualitativ hochstehende Programmierung 
sichergestellt werden kann, wurden Entwicklungsrichtli-
nien erstellt, die von allen Entwicklern einzuhalten sind. 
Gleichzeitig erfolgte der Aufbau einer Entwicklungsum-
gebung, welche verschiedene Tools zu einem durchgän-
gigen Entwicklungsprozess integriert und automatisierte 
Qualitätskontrollen und Testprozeduren ermöglicht.

Wichtig war dabei auch die Entwicklung von User-
Interface-Standards, welche unabhängig von der einge-
setzten Technologie ein intuitives Benutzererlebnis si-
cherstellen.

Testdatenmanagement
Im Rahmen der Entwicklung von Applikationen benöti-
gen die Entwickler Fachdaten, damit sie die Qualität der 
Software prüfen können, bevor diese durch die Benutze-
rinnen und Benutzer den Fachtests unterzogen und ab-
genommen werden können.

Bei den benötigten Fachdaten spielt sowohl die 
Menge an Daten (z. B. alle Datensätze oder nur eine Teil-
menge) als auch die Anonymisierung bestimmter Teile 
davon aufgrund der Sicherheits- und Datenschutzvor-

schriften eine Rolle. Je nach Klassifikation der Fach-
daten ist vom Fach zu definieren, nach welchen Regeln 
die Testdaten anonymisiert werden müssen.

Das AI hat eine Lösung evaluiert und beschafft, mit 
welcher für jede Applikation Testdaten erstellt werden 
können, welche den Anforderungen an Menge und Ano-
nymisierung entsprechen.

Erneuerung Backup Tape Library
Die Tape Library zur Datensicherung des LLV-Datenbe-
standes wurde aufgrund des abgelaufenen Produktle-
benszyklus ersetzt. Dabei wurde die maximale Kapazität 
der Library von 1.6 TB auf 30 TB ausgebaut. Zusätzlich 
wurde der Standort dezentralisiert, um eine verbesserte 
Resistenz des Backups gegenüber Katastrophen sicher-
zustellen.

Kapazitätsausbau / Lifecycle Management
Im Bereich des Datenspeichers bestehen mehrere Sys-
teme, verteilt auf zwei Standorte. Bei einem System er-
folgte ein Ausbau der Kapazität um weitere 24 TB, zwei 
andere wurden wegen Ablauf der Wartung durch einen 
neuen Datenspeicher ersetzt. Das neue Datenspeicher-
System hat ein Fassungsvermögen von 160 TB. In die-
sem Zusammenhang wurden auch die Netzwerkkompo-
nenten für die Datenspeicher ersetzt, ebenfalls aufgrund 
des Ablaufs der Wartung seitens Hersteller.

Im Bereich der zentralen Server-Infrastruktur und 
der Virtualisierungsumgebung wurden in Zusammen-
hang mit den verschiedenen bekanntgewordenen Si-
cherheitslücken (Spectre / Meltdown) erhöhte Aktivitäten 
notwendig (wiederholte Aktualisierungen von Firmware 
und Software). Die Sicherheitsthematik ist ständig im Fo-
kus und verursacht teils erhebliche Aufwände.

Sämtliche Umbauten erfolgten in regulären War-
tungsfenstern und konnten ohne Auswirkungen auf den 
laufenden Betrieb durchgeführt werden.

WLAN-Infrastruktur
Im Berichtsjahr wurde die Ausrüstung der Verwaltung 
mit WLAN abgeschlossen. Aktuell sind alle Büroflächen 
der LLV mit WLAN versorgt.

Internet-Proxy
Der Zugriff der LLV auf das Internet wird über ein Inter-
net-Proxy-System abgesichert. Dieser filtert und protokol-
liert den Zugriff aufs Internet. Im Rahmen des Produktle-
benszyklus wurde dieses System durch ein neues Produkt 
ersetzt, welches auch bessere Möglichkeiten zum selek-
tiven Blockieren von Internetinhalten bietet. Über ein ein-
faches Online-Meldeformular können Benutzerinnen und 
Benutzer rasch eine blockierte Internetseite freischalten 
lassen, wenn diese geschäftlich benötigt wird.

Email-Sicherheit
Im Zuge von Lifecycle-Anpassungen wurde die Lösung 
zur Email-Verschlüsselung / -Signierung ausgetauscht. 
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Die neue Lösung ermöglicht eine bessere Automati-
sierung im Umgang mit Zertifikaten, welche für die Si-
gnierung / Verschlüsselung benötigt werden. Dadurch 
werden alle Mails mit Partnern, die dieselbe Email-
Verschlüsselungs-Lösung verwenden, automatisch ver-
schlüsselt. Ausserdem haben Mitarbeitende aus dem 
Gesundheits- und Sozialwesen neu die Möglichkeit, ih-
ren Partnern Emails über das Health Info Net (HIN) zu 
senden.

Zusätzlich werden in Zukunft Emails von der LLV di-
gital signiert, um Falschmails im Namen der LLV (Spoo-
fing) zu verhindern. Dies befindet sich aktuell in der Pi-
lotphase und wird im Laufe des 2019 flächendeckend 
aktiviert.

Umstellung LLV-Clients
Die Umstellung der LLV-Clients auf den neuen Standard 
konnte in allen Amtsstellen abgeschlossen werden. Da-
mit ist die Basis für den nächsten Schritt gelegt, nämlich 
ein Windows 10-Arbeitsplatz und eine neue Version von 
Microsoft Office.

Integration Ständige Vertretung New York
Die Arbeitsplätze der Ständigen Vertretung Liechten-
steins bei den Vereinten Nationen in New York sollen 
in das LLV-Netzwerk integriert werden. In einem ersten 
Schritt wurden die Email-Postfächer auf die LLV-Infra-
struktur in Vaduz migriert. Damit profitiert die Vertre-
tung von denselben Technologien wie die LLV und somit 
von einer erhöhten Sicherheit im Email-Verkehr.

Service Desk

Zentrale Anlaufstelle bei Informatik-Störungen und 
Anwenderanliegen
Der Service Desk des AI bietet eine zentrale Anlaufstelle 
und erste Hilfe bei allen Informatikstörungen (Incidents). 
Er ist für die Erledigung von Anwenderanfragen sowie 
den Vorort-Support in der LLV, in den Schulen und neu 
auch bei der Gemeinde Vaduz verantwortlich. Der Infor-
matik Service Desk betreut ca. 6'500 Benutzerkonten, 
3'000 Computer und 350 Netzwerkdrucker. Im Berichts-
jahr wurden 3'292 Störungsmeldungen und 8'858 An-
wenderanfragen bearbeitet, was in etwa dem Vorjahres-
wert entspricht. Die Störungs-Selbstlöserate des Service 
Desk lag im Berichtsjahr bei 56.27 % (Vorjahr 56.82 %).

Im vierten Quartal wurde über ein externes Bera-
tungsunternehmen eine Anwenderbefragung bei den 
Benutzerinnen und Benutzern durchgeführt. Die Betei-
ligung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent-
punkte auf 46 % verbessert. Die Gesamtzufriedenheit er-
höhte sich um 5 Prozentpunkte auf 74.1 %. Die Zahl der 
unzufriedenen Benutzerinnen und Benutzer hat sich um 
1 Prozentpunkt auf 3.3 % reduziert.

Im Informatik Service Desk arbeiteten per Ende des 
Berichtsjahres (ohne Abteilungsleitung) 6 Personen mit 
insgesamt 570 Stellenprozenten (Vorjahr 470 %).

Interne Druckerei

Infrastruktur und Personal
Die im Vorjahr mit einem heimischen Unternehmen auf-
gebaute Stellvertretungslösung für den bisher nur durch 
einen Mitarbeiter geführten Betrieb der LLV-internen 
Druckerei hat sich bewährt. Damit konnte ein reibungs-
loser Betrieb bei Abwesenheit des Druckerei-Mitarbei-
ters sichergestellt werden.

Betrieb
Die Druckvolumina bewegten sich auf dem Niveau der 
Vorjahre. Sämtliche Systeme arbeiteten sehr zuverlässig 
und der Betrieb lief ohne nennenswerte Zwischenfälle 
oder Probleme.

ICT-Organisation

Planungsprozess
Für Vorhaben, die im AI bzw. unter gewichtiger Mitwir-
kung des AI umgesetzt werden, wurde im Berichtsjahr 
ein standardisierter Planungsprozess definiert und erst-
malig angewendet. Vorhaben, die im Budgetierungspro-
zess von den Amtsstellen für das Folgejahr beantragt 
wurden, werden im vierten Quartal nochmals mit den 
Antragstellern verifiziert und detailliert. Somit verfügen 
sowohl die Amtsstellen als auch das AI über eine opti-
mierte Ressourcenplanung für das Folgejahr.

AI-Vertreter für EU- / EWR-Themen
Im AI wurde im Berichtsjahr eine neue Stelle eines 
«Business Consultant EU / EWR» geschaffen und besetzt. 
Diese Stelle übernimmt mehrheitlich die Vertretung in 
EU-Gremien, sofern ein Vertreter für IT-Themen erfor-
derlich ist. Beschickt werden nur jene Gremien, die auch 
aus fachlicher Sicht der Amtsstellen bearbeitet werden. 
Die Stelle konnte durch einen LLV-internen Stellenwech-
sel besetzt werden.

AI Reorganisation
Im vierten Quartal wurden Verbesserungspotentiale in 
der Aufbauorganisation des AI identifiziert. Es wird neu 
eine Stabsstelle Management Office gebildet, die zwei 
Stellen für Qualitätsmanagement / IT Service Manage-
ment und IT Financial Management / Einkaufunterstüt-
zung umfasst; dafür wurden keine neuen Stellen geschaf-
fen. Der Service Desk wird in die Abteilung Infrastruktur 
integriert, wodurch Synergien in der Problemlösung er-
wartet werden.

Die neue Organisation wurde am 25. September von 
der Regierung beschlossen und ist ab 1. Januar 2019 
gültig.
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Awareness-Adventskalender
Aufgrund des Erfolgs im 2016 wurde zur Benutzer-Sen-
sibilisierung wieder ein Online-Adventskalender, kombi-
niert mit einem Wettbewerb, aufgeschaltet. Hinter jedem 
der 24 Türchen versteckte sich ein Tipp zur Verhaltens-
weise im Umgang mit Computern, Daten und Informa-
tionen. Die Tipps wurden bewusst so gehalten, dass sie 
im beruflichen wie auch im privaten Umfeld nützlich 
sind. Alle Mitarbeitenden, die mehr als 20 Türchen ge-
öffnet hatten, wurden in der Preisverlosung berücksich-
tigt. Der Adventskalender stiess erneut auf grosse Reso-
nanz: zwischen dem 1. und 24. Dezember 2018 wurde er 
9'923 mal aufgerufen.

Zugangsdaten im Internet
Im Verlauf des Berichtsjahres wurden im Internet meh-
rere Sammlungen von Zugangsdaten in Form von Mail-
adressen und Passwörtern entdeckt. Diese Sammlungen 
enthielten auch 47 zur LLV zugehörige Mailadressen. 
Die entsprechenden Personen wurden persönlich darü-
ber informiert und in Bezug auf die zukünftige Sicherheit 
beraten.

Amt für Personal und Organisation

Amtsleiter: Thomas Kind

Das Amt für Personal und Organisation erbringt Dienst-
leistungen für die Regierung, die Amts- und Stabsstellen, 
die Gerichte sowie für weitere Institutionen, die der Lan-
desverwaltung nahe stehen. Der Aufgabenkatalog umfasst 
die Themen Personalbeschaffung und -betreuung, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, Berufsbildung, Ge-
haltsmanagement und Versicherungen sowie Betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Im Berichtsjahr konnte das Personalinformationssy-
stem LOGA erneuert und auf eine webbasierte Lösung 
gebracht werden. Diese Umstellung hat sich über das ge-
samte Berichtsjahr hingezogen und konnte im November 
2018 abgeschlossen werden. Mit dieser Umstellung wird 
es zukünftig möglich sein, diverse Prozesse im Personal-
wesen zu digitalisieren und administrative Aufgaben zu au-
tomatisieren. So konnten im Berichtsjahr parallel zur Ein-
führung die ersten Prozesse in Angriff genommen werden. 

Informationssicherheit

Information Security Management System
Das Information Security Management System (ISMS; 
Aufstellung von Verfahren und Regeln für die Informati-
onssicherheit in der LLV) wurde im Berichtsjahr weiter-
entwickelt. So wurden Informationssicherheit- und Da-
tenschutz-Vorlagen erstellt, welche künftig im Rahmen 
von IT-Projekten verwendet werden, um den Schutzbe-
darf auf verschiedenen Stufen (Grundschutz, erhöhter 
und hoher Schutzbedarf) einheitlich zu realisieren.

Network Security Policy
Im Berichtsjahr wurde eine Network Security Policy 
(NSP) erarbeitet, in welcher die Grundlagen für die 
Netzwerksicherheit aller IP-basierenden Datennetze 
Liechtensteins, welche das Landesnetzwerk der LLV 
als Transportplattform nutzen, definiert werden. Zudem 
enthält die NSP Grundlagen für die Architektur und die 
notwendigen Sicherheitsmassnahmen der einzelnen Be-
reiche des Netzwerkes sowie für das Zusammenspiel al-
ler involvierten Stellen, deren Verantwortungsbereiche 
und der AI-internen Prozesse.

Die NSP wird aktuell mit allen Netzwerk-Partnern ab-
gestimmt; die Verabschiedung durch die Regierung ist 
im 2019 geplant.

Phishing-Benchmark
Wie in den vergangenen Jahren wurde auch im Berichts-
jahr ein Phishing-Benchmark durchgeführt. Primär dient 
dieser der Sensibilisierung der LLV-Mitarbeitenden für 
Risiken in Emails unbekannter Herkunft. Die Auswertung 
zeigte, dass bei 1'205 versendeten Emails 408 Personen 
(34 %) auf einen der Links im Mail klickten; zusätzlich 
hinterliessen 301 Personen (25 %) persönliche Anga-
ben auf der speziell dafür präparierten Webseite. Das 
bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vor-
jahr, was sich auf das qualitativ gut gemachte Phishing-
Mail zurückführen lässt. Eine solche Verbesserung der 
Phishing-Mails lässt sich auch bei tatsächlichen Angrif-
fen beobachten.

Aufgrund des ungenügenden Resultats wurde den 
Amtsstellen eine Sensibilisierungsschulung auf freiwilli-
ger Basis angeboten. 18 Amtsstellen, 2 Ministerien und 
2 verwaltungsnahe Organisationen nahmen das Angebot 
in Anspruch, wodurch ca. 700 Mitarbeitende erreicht 
werden konnten.
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Personalmanagement

Personalbestand – Übersicht per 31. Dezember 2018 (befristetes und unbefristetes Personal sowie Ausgleichs-
stellen)

Regierungsumfeld, Stabsstellen der Regierung, Beschäftigungsgrad Mitarbeitende m w 
Landesverwaltung und Gerichte

Regierungsumfeld 52.60 65 24 41 
Stabsstellen der Regierung 30.60 33 19 14 
Landesverwaltung 701.37 778 476 302 
Gerichte (nicht richterliches Personal) 36.40 42 8 34

Insgesamt 820.97 918 527 391

Ausbildung und Hilfskräfte Beschäftigungsgrad Total Mitarbeitende m w

Ausbildung 34.40 36 15 21

Hilfskräfte 47.50 106 50 56

Insgesamt 81.90 142 65 77

Landtag (direkt unterstellte Stellen) Beschäftigungsgrad Total Mitarbeitende m w

Landtag (direkt unterstellte Stellen) 17.40 19 9 10

Insgesamt 17.40 19 9 10

Richterliches Personal Beschäftigungsgrad Total Mitarbeitende m w

Richterliches Personal 26.00 26 19 7

Insgesamt 26.00 26 19 7

Der Personalbestand im Regierungsumfeld, bei den 
Stabsstellen der Regierung, der Landesverwaltung und 
der Gerichte hat sich gegenüber dem Vorjahr von 817.38 
(Stand 31. 12. 2017) um 3.59 Stellen bzw. um 8 Personen 
erhöht. Die offenen unbefristeten Stellen haben sich ge-
genüber dem Vorjahr von 22.80 (Stand 31. 12. 2017) um 
0.68 Stellen auf 23.48 Stellen erhöht. Im Bereich Aus-
bildung und Hilfskräfte haben sich die Stellen von 87.62 
(Stand 31. 12. 2017) um 5.75 Stellen bzw. um 8 Personen 
reduziert. Beim Landtag (direkt unterstellte Stellen) ha-
ben sich die Stellen von 15.60 (Stand 31. 12. 2017) um 
1.8 Stellen bzw. um 2 Personen erhöht. Die Stellen beim 
Richterlichen Personal haben sich von 25.80 (Stand 

31. 12. 2017) um 0.20 Stellen erhöht, wobei sich die An-
zahl Personen nicht verändert hat.

Ausgleichsstellen
Per Ende 2018 waren bei der Landesverwaltung 7.30 
Ausgleichsstellen mit 8 Personen besetzt. Die Zahl der 
besetzten Ausgleichsstellen hat sich von 8.30 Stellen 
(Stand 31. 12. 2017) um 1.00 Stellen bzw. um eine Per-
son reduziert. Bei den Anstalten und Stiftungen waren 
per Ende 2018 0.80 Ausgleichsstellen mit 2 Personen be-
setzt. Die Anzahl der Ausgleichsstellen bei den Anstalten 
und Stiftungen war somit unverändert. 
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Personalkennzahlen per 31. Dezember 2018 – Regierungsumfeld, Stabsstellen der Regierung, Landesverwal-
tung und Gerichte (befristetes und unbefristetes Personal sowie Ausgleichsstellen)

Teilzeit 20 – 29 % 30 – 39 % 40 – 49 % 50 – 59 % 60 – 69 % 70 – 79 % 80 – 89 % 90 – 99 % Insgesamt

Männer 1 1 3 10 7 3 19 10 54 
Frauen 6 7 14 61 32 22 50 26 218

Insgesamt 7 8 17 71 39 25 69 36 272

Nationalität Total Wohnort Liechtenstein Wohnort Ausland m w

Liechtenstein 684 627 57 412 272 
Österreich 107 22 85 49 58 
Schweiz 88 37 51 56 32 
Deutschland 21 11 10 4 17 
Italien 10 7 3 4 6 
Andere 1) 8 6 2 2 6

Insgesamt 918 710 208 527 391

1) Frankreich, Griechenland, Portugal, Serbien, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika 

Nationalität (Eintritte 2018) Total Wohnort Liechtenstein Wohnort Ausland m w

Liechtenstein 46 42 4 24 22 
Schweiz 9 1 8 6 3 
Österreich 6 2 4 2 4 
Deutschland 3 2 1 0 3 
Türkei 1 1 0 1 0

Insgesamt 65 48 17 33 32

Altersstruktur Anzahl Mitarbeitende

< 20 3 
20 bis 29 68 
30 bis 39 166 
40 bis 49 276 
50 bis 59 344 
> 59 61

Insgesamt 918
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Dienstalter Anzahl Mitarbeitende

0 bis 4 230 
5 bis 9 160 
10 bis 14 159 
15 bis 19 182 
20 bis 24 74 
25 bis 29 54 
30 bis 34 30 
35 bis 39 22 
40 bis 44 7

Insgesamt 918

Praktikumsstellen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 21 (24) Praktikan-
tinnen und Praktikanten (zwischen einem Monat und 
einem Jahr) sowie 44 (38) Ferialpraktikantinnen und 
Ferialpraktikanten (zwischen zwei und acht Wochen) 
beschäftigt. Bei den Praktikantinnen und Praktikanten 
handelte es sich in der Regel um Studentinnen und 
Studenten, die während oder nach dem Studium ein 
Praktikum zu absolvieren hatten. 2 (2) kaufmännische 
Praktikantinnen und Praktikanten wurden für ein Jahr 
angestellt. Ausserdem haben im Berichtsjahr 8 (10) Per-
sonen ein Gerichtspraktikum absolviert.

Personalselektion
Im Berichtsjahr erfolgten 90 (77) Ausschreibungen of-
fener Stellen. Auf diese Ausschreibungen sind 1'109 
(1'057) Bewerbungen eingegangen. Insgesamt wurden 
mit 240 (169) Personen Gespräche geführt. Von 17 (18) 
intern ausgeschriebenen Stellen konnten 7 (5) Stellen 
mit internen Mitarbeitenden besetzt werden. Bei vier 
Ausschreibungen wurde das Auswahlverfahren erst im 
Jahr 2019 durchgeführt.

Kinderbetreuung in der Landesverwaltung
Die Kindertagesstätte verzeichnete im Berichtsjahr eine 
durchschnittliche Auslastung von 90.01 % bei 10 Plät-
zen (Vorjahr 82.8 % bei 10 Plätzen). Per Ende 2018 wur-
den 24 (19) Kinder in der Kindertagesstätte der Landes-
verwaltung betreut. Von diesen waren fünf Kinder unter 
zwei Jahre alt.

Treffen / Veranstaltungen
Im Berichtsjahr wurden vom Amt für Personal und Orga-
nisation folgende Treffen organisiert:
–  Kadertreffen am Freitag, 22. Juni 2018, in Malbun
–  Pensionistentreffen am Donnerstag, 27. September 

2018, in Hausen am Albis

Im Berichtsjahr wurden von der Gruppe Unterhaltung 
folgende Veranstaltungen organisiert:
–  Skitag am Samstag, 3. März 2018, in Damüls
–  Herbstwanderung am Samstag, 25. August 2018, in 

Malbun
–  Verwaltungsabend am Freitag, 30. November 2018, im 

SAL in Schaan

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der ganzheitliche Ansatz des betrieblichen Gesundheits-
managements der Landesverwaltung sieht eine Kombi-
nation von verhaltens- und verhältnisorientierten Mass-
nahmen vor. Zum Bereich der verhaltensorientierten 
Massnahmen gehören die seit Jahren im internen Aus- 
und Weiterbildungsprogramm angebotenen Seminare 
(Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation 
etc.) und Kurse (Bewegung, Entspannung und Ernäh-
rung).

Case Management
Im Berichtsjahr wurden 21 (34) Fälle betreut. 9 (18) Fälle 
konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Bei 
7 (13) dieser Mitarbeitenden war die Rückkehr an den 
Arbeitsplatz möglich (z. T. mit Wiedereingliederungs-
phase). Bei 5 (5) Mitarbeitenden erfolgt der Austritt (IV-
Rente, Vertragsauflösung, Pensionierung resp. Kündi-
gung) erst 2019. Diese Austritte werden per Ende 2018 
noch beim Case Management unter den insgesamt 14 
(16) pendenten Fällen aufgeführt, von denen sich wei-
tere 3 (6) Fälle in der Wiedereingliederung befinden. Bei 
6 Personen liefen per Ende 2018 Abklärungen oder es 
musste die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit abge-
wartet werden.

Teamentwicklung
Durch die aktive Zusammenarbeit des Fachbereichs 
Betriebliches Gesundheitsmanagement mit den Vorge-
setzten war es im Berichtsjahr möglich, gesundheitlich 
stark belastete Mitarbeitende und schwierige Teamsitu- 
ationen durch Beratung, Coaching und Mediation zu sta-
bilisieren und so krankheitsbedingte Ausfälle und Lang-
zeiterkrankungen zu verhindern resp. zu reduzieren. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt 49 (42) Einzelpersonen 
durch psychosoziale Massnahmen (Führungscoaching, 
Coaching, Gesundheitscoaching, Mediation, Supervi-
sion) unterstützt und 5 (4) Teamentwicklungsmassnah-
men (Teambildung, Teamseminare, Teamsupervisionen, 
Feedbackrunden, Konfliktlösungen etc.) mit 47 (54) di-
rekt involvierten Mitarbeitenden durchgeführt.

Arbeitszufriedenheitsbefragung
Im Bereich der verhältnisorientierten Massnahmen wur-
den im Berichtsjahr vier Amtsstellen durch den exter-
nen Experten befragt und die Ergebnisse sowie ent-
sprechende Massnahmendokumente den jeweiligen 
Ministerien, Amtsstellenleitungen und Mitarbeitenden 
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präsentiert. Im Weiteren wurden vertiefende Gespräche 
auf Leitungsebene und in Gesamtamtssitzungen geführt. 
Aus den daraus entstandenen Vorschlägen für ein wei-
teres Vorgehen konnten bereits erste Workshops zur 
Teamentwicklung aufgegleist werden.

Aufgrund der neu geschaffenen Stelle (50 %) für den 
Bereich Arbeitszufriedenheitsbefragung wurde ausser-
dem in vier bereits befragten Amtsstellen der Nachbe-
treuungsprozess aufgenommen. Auch hier wurden erste 
prozessbegleitende Massnahmen in Form von Coachings 
und Teamentwicklungen in die Wege geleitet.

Ergonomische Arbeitsplatzüberprüfungen
Auf Anfrage wurden im Berichtsjahr bei insgesamt 47 
(101) Mitarbeitenden ergonomische Arbeitsplatzüber-
prüfungen durchgeführt.

Aus- und Weiterbildung

In der Landesverwaltung wurden im Berichtsjahr ge-
samthaft 2'775 (2'599) Weiterbildungstage absolviert. 
Dies ergibt durchschnittlich 2.49 (2.22) Weiterbildungs-
tage pro Mitarbeitenden. 

Im Berichtsjahr haben 308 (334) Mitarbeitende das 
Angebot der allgemeinen Aus- und Weiterbildung ge-
nutzt. 200 (193) Mitarbeitende haben fachspezifische 
Kurse und Seminare sowie Fremdsprachenkurse be-
sucht. Für einzelne Mitarbeitende wurden längerfristige 
fachspezifische Ausbildungen und Lehrgänge bewilligt.

Lehrlingsausbildung

Lehrlingsausbildung
(18 Personen) 3%

allg. Kurse und Seminare
(308 Personen) 53%

Allgemeine Aus-
und Weiterbildung

PC-Schulung
(60 Personen) 10%

Fremdsprachen
(15 Personen) 2%

externe Kurse und Seminare
(185 Personen) 32%

Fachspezifische
Ausbildung

Berufsbildung

Per 31. Dezember 2018 wurden bei der Landesverwal-
tung 18 Lernende in folgenden Lehrberufen ausgebildet:
–  Kaufleute in der Branche Dienstleistung und Admini-

stration (13)
–  Informatiker mit Schwerpunkt Systemtechnik (1)
–  Fachleute Information und Dokumentation (1)
–  Fachleute Betriebsunterhalt im Hausdienst (3)

Im Berichtsjahr konnten alle sechs Lernenden ihre Lehre 
erfolgreich abschliessen. Vier wurden im Anschluss befri-
stet angestellt, eine Absolventin hat sich für die Vollzeit-
BMS und ein Absolvent für eine Anstellung in einem an-
deren Unternehmen entschieden. Mit Wirkung ab August 
2018 wurden sechs neue Lehrverhältnisse abgeschlossen.

Praxisbildner / innen
Die Praxis- und Berufsbildner / innen führen die Ler-
nenden in die Amtsstellenaufgaben ein, betreuen diese 
vor Ort und sind, in Zusammenarbeit mit der Verant-
wortlichen des Fachbereichs Berufsbildung, direkte 
Ansprechpartnerin / direkter Ansprechpartner der Ler-
nenden. Die Praxis- und Berufsbildner / innen sind inner-
halb der Landesverwaltung eine grosse Stütze und lei-
sten einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen 
Berufsausbildung.

Im Juni 2018 wurde ein Seminar zum Thema «Füh-
rung von Lernenden – eine besondere Aufgabe / lösungs-
orientierte Kommunikation und Gesprächsführung» 
durchgeführt. An dieser Weiterbildung haben 14 Praxis- 
und Berufsbildner / innen teilgenommen.

Lager
Im August 2018 fand das jährliche Lager im Jugendhaus 
Malbun sowie in Stuttgart statt. Während der Lagerwo-
che konnten sich die Lernenden an einem dreitägigen 
Workshop zum Thema Film, Schauspiel, Drehbuch, Ton 
und Licht weiterbilden. Danach ging es für zwei Tage 
nach Stuttgart, wo die Lernenden den zoologischen und 
botanischen Garten sowie das Musical «Bodyguard» be-
suchten. Zudem stand eine Stadtbesichtigung auf dem 
Programm. In der Lagerwoche geht es vor allem darum, 
das Teamverhalten sowie die Sozialkompetenzen zu stär-
ken. Die Themen wechseln im Drei-Jahres-Turnus (Ar-
beitslager, Sportlager, Lager mit Workshop in Malbun).

Schnuppertag
Im Berichtsjahr wurden 31 (27) Schnuppertage im Be-
ruf Kauffrau / Kaufmann durchgeführt. Im Beruf Fach-
frau / Fachmann Betriebsunterhalt (Hausdienst) fanden 3 
(3) Schnuppertage sowie ein fünftägiges Praktikum statt 
und im Beruf Fachfrau / Fachmann Information und Do-
kumentation wurden, neben einem Informationsnach-
mittag, 4 (0) Schnuppertage durchgeführt. Beim Beruf 
Informatiker / in (Systemtechnik) wurden im Rahmen der 
Lehrstellenbewerbung 7 (0) Kandidaten zum Schnupper-
tag eingeladen. Mit dem Einblick in die verschiedenen 
Berufsfelder erhielten die Jugendlichen eine wichtige 
Entscheidungshilfe für den bevorstehenden Berufswahl-
prozess.

Organisationsentwicklung

Übergreifende Projekte

«idea»
Auch im Berichtsjahr konnte «idea» zur Optimierung und 
Verbesserung der Prozesse in der Landesverwaltung bei-
tragen. Nachdem anfänglich sehr viele Ideen eingereicht 
wurden, ist festzustellen, dass die Anzahl der eingereich- 
ten Ideen zurückgegangen ist. So wurden im Berichts-
jahr 36 «idea» generiert. Hiervon wurden 7 umgesetzt, 
4 befinden sich in Umsetzung, 17 in Bearbeitung, aus 6 
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entstanden Projekte und 2 wurden nicht umgesetzt. Im 
Rahmen der unterstützenden Aufgabe bei amtsübergrei-
fenden Projekten hat das Amt für Personal und Organi-
sation diverse Hilfestellungen geleistet. Bezugnehmend 
auf das Konzept «idea» hat im März ein Workshop mit 
sämtlichen Moderatoren, mit dem Ziel die Motivation 
für «idea» weiter aufrecht zu erhalten, stattgefunden. Es 
wurde intensiv darüber diskutiert, durch welche Mass-
nahmen das Konzept optimiert und weiterentwickelt 
werden könnte. Als Resultat daraus wurde die Verlei-
hung des «idea-Priis» leicht angepasst. Weitere Anpas-
sungen im Prozess wurden aufgenommen und werden 
aktuell diskutiert. 

Personalstrategie
Die Regierung hat das Amt für Personal und Organisa-
tion in Zusammenarbeit mit einem externen Beratungs-
unternehmen beauftragt, eine Personalstrategie für die 
Liechtensteinische Landesverwaltung zu erstellen. Im 
Berichtsjahr wurde die konzeptionelle Grundlage zur 
Erarbeitung der Personalstrategie definiert. Diese ori-
entierte sich insbesondere an den personalpolitischen 
Zielsetzungen gemäss Staatspersonalgesetz, dem Leit-
bild der Liechtensteinischen Landesverwaltung sowie 
dem Regierungsprogramm 2017-2021. Im Berichtsjahr 
haben auf der Basis eines strukturierten Fragebogens 
Interviews mit sämtlichen Ministerinnen und Ministern, 
Amtsstellenleiterinnen und Amtsstellenleitern sowie dem 
Präsidenten des Personalverbandes öffentlicher Verwal-
tungen stattgefunden. Die Rückmeldungen wurden zu-
sammen mit den Resultaten der bis zu diesem Zeitpunkt 
durchgeführten Arbeitszufriedenheitsbefragungen ana-
lysiert und als Basis für die Definition der strategischen 
Stossrichtungen herangezogen. Im Rahmen eines Work-
shops mit allen Generalsekretärinnen und Generalsekre-
tären wurde unter externer Leitung die Analyse sowie 
die daraus definierten strategischen Stossrichtungen 
vorgestellt, diskutiert und priorisiert. Die Personalstra-
tegie wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 von der Re-
gierung behandelt.

LiVE (Liechtensteinische Aktenverwaltung)
Mit Regierungsbeschluss 2016 / 599 wurde das Amt für 
Kultur und das Amt für Informatik mit der Umsetzung 
des LiVE Soll-Konzeptes beauftragt. Der Fachbereich Or-
ganisationsentwicklung ist Projektmitglied bei Teilpro-
jekten (z. B. LiVE-Reglement, Begrifflichkeitsdefinition) 
und unterstützte die Pilotamtsstellen bei der Einführung 
sowie bei der Prozessanalyse und ist für alle aus dem 
Projekt resultierenden Organisationsentwicklungsbe-
lange zuständig.

Amtsstellenorientierte Organisationsprojekte

Prozessmanagement bei der Steuerverwaltung
Das Prozessmanagement und das Interne Kontrollsystem 
wurden in der Abteilung Grundstücksgewinnsteuer ein-

geführt. Die Prozesse wurden analysiert und jeweils eine 
Risikokontrollmatrix erstellt, wie dies in den Revisions-
berichten wiederholt gefordert wurde. Hierzu werden 
gemeinsam mit der Stabsstelle Finanzen Massnahmen 
zur Risikominimierung erarbeitet.

Prozessmanagement beim Amt für Volkswirtschaft
Aufgrund der Vorkommnisse im Fachbereich Arbeits-
losenversicherung wurde auch im Berichtsjahr an Pro-
zessoptimierungen sowie am Internen Kontrollsystem 
gearbeitet. Es konnten über 100 Massnahmen aus über 
130 Prozessanalysen erarbeitet werden. Im ersten Quar-
tal 2019 wird ein Schlussbericht durch die Stabsstelle 
Finanzen und das Amt für Personal und Organisation 
erstellt, welcher dann mit der neuen Amtsleitung be-
sprochen und das weitere Vorgehen definiert wird. Der 
Schlussbericht wird ebenfalls der Regierung zur Kennt-
nisnahme vorgelegt.

Prozessmanagement beim Amt für Bau und Infra-
struktur
Im Amt für Bau und Infrastruktur wurden Prozesse zu 
den Themen Wohnbauförderung und Baurecht analy-
siert und optimiert sowie Massnahmen zur Risikoreduk-
tion abgeleitet. Im Kalenderjahr 2019 werden weitere 
Schritte zur Verbesserung der Prozesse erfolgen.

Ablauforganisation und Einführung Cari Inspect bei 
der Motorfahrzeugkontrolle
In der Motorfahrzeugkontrolle wurde aufgrund der ho-
hen Rückstände bei den Fahrzeugprüfungen eine Pro-
zess- sowie Organisationsanalyse durchgeführt. Als 
Massnahme zur Optimierung wurde eine digitale Lösung 
für die Prüfungsdurchführung definiert. Die Prozesse der 
Fahrzeugprüfung für alle Fahrzeugtypen wurden vor Ort 
analysiert und optimiert. Es wurden verschiedene Mass-
nahmen abgeleitet, die zur Erhöhung der Arbeitssicher-
heit, zur Entflechtung des Kundenbereichs sowie der Op-
timierung und Digitalisierung der Fahrzeugprüfungen 
beitragen. 

Durchgeführte Stellenzuordnungen
Aufgrund von beschlossenen Umwandlungen von be-
fristeten in unbefristete Stellen sowie aufgrund von ge-
änderten Aufgabengebieten wurden im Berichtsjahr 
in verschiedenen Organisationseinheiten 57 (27) Stel-
len überprüft und neu zugeordnet. In verschiedenen 
Amtsstellen wurden zudem die im Zusammenhang mit 
Stellenbesetzungen notwendigen Schnelleinstufungen 
durchgeführt.

Gehaltsmanagement und Versicherungen

Individuelle Gehaltsanpassung und Teuerungsaus-
gleich für das Staatspersonal
Im August 2018 war der Landesindex der Konsumenten-
preise bei 101.8 Punkten angelangt (Basis Index Dezem-
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ber 2015 = 100 Punkte). Dies entspricht einer Erhöhung 
von 1.2 Punkten gegenüber dem Vorjahresmonat (100.6 
Punkte) respektive 1.2 %. Die jahresdurchschnittliche 
Teuerung des Jahres 2018 lag bei 0.9 %. Der Indexstand 
per August 2018 lag unter dem letzten Ausgleich, wel-
cher auf den 1. Januar 2009 beschlossen wurde. Die Re-
gierung hat somit für das Jahr 2019 keinen Teuerungs-
ausgleich beim Hohen Landtag beantragt.

Hingegen hat die Regierung im Rahmen des Voran-
schlags 2019 eine Anpassung des fixen Leistungsanteils 
von 1 % der Gesamtlohnsumme beantragt, welcher der 
Landtag in seiner Sitzung vom 8. November 2018 zuge-
stimmt hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäss 
Art. 15 des Besoldungsgesetzes der fixe Leistungsan-
teil maximal 30 % der Grundbesoldung betragen darf. 
Dies bedeutet, dass nur Mitarbeitende eine Lohnerhö-
hung erhalten können, welche das Maximum des fixen 
Leistungsanteils noch nicht erreicht haben. Für die Ver-
teilung der Budgetmittel hat sich die Regierung für eine 
Variante entschieden, welche sowohl die Lohnsumme als 
auch den Ausschöpfungsgrad des fixen Leistungsanteils 
der Mitarbeitenden berücksichtigt. Die individuelle Ver-
teilung des zugeteilten Budgets hatte leistungsbezogen 
zu erfolgen.

Frühpensionierung
Im Berichtsjahr haben 36 (26) Mitarbeitende ein Bera-
tungsgespräch bzgl. der Möglichkeit einer Frühpensio-
nierung gemäss Besoldungsgesetz in Anspruch genom-
men. 19 (10) Mitarbeitende haben sich entschieden von 
der Möglichkeit der Frühpensionierung Gebrauch zu 
machen. Die Anmeldungen sind jeweils mindestens ein 
Jahr vor Antritt der Frühpension einzureichen. Fünf wei-
tere Personen haben sich für eine Frühpensionierung 
vor dem 63. Altersjahr entschieden und beziehen bei der 
Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein eine gekürzte 
Altersrente oder machen von der Möglichkeit des Kapi-
talbezugs Gebrauch.

Projekt «Personalinformationssystem LogaAll-in»
Das Amt für Personal und Organisation betreibt das Per-
sonalinformationssystem «LOGA» seit dem Jahr 2000. 
Über die Jahre gab es diverse Anpassungen und Erweite-
rungen im System. Dadurch wurden der Unterhalt sowie 
die Wartung immer aufwändiger und verlangten mehr 
Personal- und Finanzressourcen. Aus diesen Gründen 
wurde im Jahr 2016 damit gestartet, zusammen mit dem 
Amt für Informatik eine Voranalyse für eine mögliche 
Ablösung des Personalinformationssystems durchzufüh-
ren. Diese Abklärungen ergaben, dass mit dem «LOGA» 
Nachfolgeprodukt «LogaAll-in» viele Anpassungen auf 
die Bedürfnisse des Fürstentums Liechtenstein beibehal-
ten und mit dem Upgrade (statt einer kompletten Neu-
einführung) finanzielle Mittel und Ressourcen eingespart 
werden können. Weiter zeichnet sich die Nachfolgelö-
sung sowohl durch eine moderne Architektur als auch 
ein modernes Benutzer-Interface aus.

Im Berichtsjahr konnte «LogaAll-in» eingeführt und 
das Personalinformationssystem somit auf eine webba-
sierte Lösung gebracht werden. Diese Umstellung hat 
sich über das gesamte Berichtsjahr hingezogen und 
konnte im November 2018 abgeschlossen werden. Das 
Amt für Personal und Organisation war hierbei für die 
Projektleitung des fachlichen Teils verantwortlich. Ne-
ben der Koordination des Projekts hat insbesondere 
der aus Qualitätsgründen notwendige Doppelbetrieb zu 
einem enormen Mehraufwand geführt. Zudem war bzw. 
ist das Amt für Personal und Organisation das Kompe-
tenzzentrum für alle anderen Lohnbüros.

Mit dieser Umstellung wird es zukünftig möglich 
sein, diverse Prozesse im Personalwesen zu digitalisie-
ren. So konnten im Berichtsjahr parallel zur Einführung 
die ersten Prozesse in Angriff genommen werden.

Ausschreibung Versicherungen
Im Berichtsjahr wurden folgende Versicherungen im 
Rahmen von Verhandlungsverfahren neu ausgeschrie-
ben:
–  Unfall-Versicherungen
–  Allrisk-Versicherung
–  Flotten- und Dienstfahrtenkasko-Versicherung
–  Haftpflicht-Versicherung
–  Organhaftpflicht-Versicherung
–  Transport-Versicherung

Das Amt für Personal und Organisation wurde zusam-
men mit einem externen Broker mit der Neuausschrei-
bung beauftragt. Um alle an einem Versicherungsver-
trag interessierten Versicherungsunternehmungen auf 
einen einheitlichen Informationsstand zu bringen sowie 
zum Zweck der Klärung allfälliger Unklarheiten fand am 
14. Juni 2018 eine Informationsveranstaltung im Amt für 
Personal und Organisation statt. Zu dieser Veranstaltung 
wurden alle in Liechtenstein konzessionierten Versiche-
rungsunternehmungen eingeladen. Die Auswertung der 
Angebote erfolgte durch den externen Broker unter An-
wendung der im Rahmen des Gesetzes über das Öffent-
liche Auftragswesen festgelegten Bewertungskriterien. 
Die Versicherungen wurden anhand der erzielten Be-
wertungen per Regierungsbeschluss auf den 1. Januar 
2019 vergeben.
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Kollektiv-Unfallversicherung

Unfallstatistik 2018 
Art der Unfälle 2018 2017 Veränderung abs.

Berufsunfälle Männer 22 31 -9
Berufsunfälle Frauen 15 16 -1
Nichtberufsunfälle Männer 113 111 2
Nichtberufsunfälle Frauen 106 137 -31

Total Berufsunfälle 37 47 -10
Total Nichtberufsunfälle 219 248 -29

Sachversicherungen

Schadenstatistik 2018 
Art der Schäden 2018 2017 Veränderung abs.

Dienstfahrten-Kasko 3 2 1
Gebäude-Fahrhabe (All-Risk) 2 1 1
Haftpflichtversicherung 1 3 -2
Motorfahrzeug-Flotten- 8 4 4 
versicherung
Transportversicherung 0 0 0

Total 14 10 4

Amt für Statistik

Amtsleiterin: Andrea Scheller

Aufgabe des Amtes für Statistik ist es, den Landes- und 
Gemeindebehörden sowie der Öffentlichkeit relevante, zu-
verlässige und kohärente statistische Informationen über 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bereitzustellen. Das 
Informationsangebot des Amtes für Statistik umfasst 36 
verschiedene statistische Publikationen. Sie stehen im In-
ternet unter www.as.llv.li zur Verfügung.

Aufgaben und Publikationen
Um seinen Auftrag als statistisches Informationszentrum 
Liechtensteins zu erfüllen, führt das Amt für Statistik Da-
tenerhebungen durch, erstellt statistische Publikationen, 
nimmt Sonderauswertungen vor und übermittelt stati-
stische Daten an Eurostat, das statistische Amt der Eu-
ropäischen Union, sowie an verschiedene internationale 
Organisationen. Die Verpflichtungen zu den Datenliefe-
rungen an Eurostat ergeben sich aus dem EWR-Abkom-
men, wie auch die Obliegenheit Eurostats, die geliefer-
ten Daten zu verarbeiten und zu publizieren. Dies erlaubt 
den internationalen Vergleich Liechtensteins mit ande-
ren europäischen Ländern in verschiedenen Statistikbe-
reichen.

Das Amt für Statistik veröffentlicht 36 verschiedene 
Publikationen, die zum Teil mehrfach pro Jahr erschei-
nen. Insgesamt publizierte das Amt für Statistik 78 sta-
tistische Veröffentlichungen im Berichtsjahr. In ebenso 
vielen elektronischen Newslettern wurden die Abonnen-
tinnen und Abonnenten über die neuen Ergebnisse in-
formiert. An drei Medienkonferenzen wurden diverse 
Vorhaben und Publikationen des Amtes für Statistik an-
gekündigt.

Datengrundlage für die meisten statistischen Publi-
kationen sind Verwaltungs- und Registerdaten, die von 
verschiedenen Amtsstellen oder von den Gemeinden im 
Zug ihrer administrativen Tätigkeit erfasst werden. Im 
Berichtsjahr führte das Amt für Statistik zudem sechs 
Befragungen durch. Es handelte sich dabei um die Be-
fragungen für die Bankstatistik, die Beschäftigungssta-
tistik, die Bildungsstatistik, die Energiestatistik, zu Auf-
wendungen für Forschung & Entwicklung und um die 
Konjunkturumfrage.

Neue statistische Informationen
Am 15. Juni 2018 veröffentlichte das Amt für Statistik erst-
mals die erweiterte Bankstatistik. Es handelte sich bei der 
Erweiterung um einen substantiellen Ausbau der Banksta-
tistik mit neuen Tabellen, zusätzlichen Informationen zu 
Liechtenstein, international vergleichbaren Indikatoren 
sowie Informationen auf der Ebene der Bankengruppen 
(konsolidiert). Zudem wurde die Grundgesamtheit der 
Bankinstitute bzw. deren Definition mit der Finanzmarkt-
aufsicht Liechtenstein (FMA) abgeglichen.
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In der Umweltstatistik wurden die Anpassungen vor-
genommen, welche das Inkrafttreten der neuen Gewäs-
serschutzverordnung notwendig machte. Zusätzliche 
Datenlieferungen an Eurostat erfolgten betreffend der 
Finanzstatistik und des Eurogroups-Registers. Die in-
teraktive Datenbank des Amtes für Statistik, das eTab-
Portal (www.etab.llv.li), wurde um die Bevölkerungssze-
narien sowie die Aussenhandels- und die Lohnstatistik 
erweitert.

Für das 300-Jahre-Jubiläum Liechtensteins wurde 
eine Sonderedition der Broschüre «Liechtenstein in Zah-
len» vorbereitet, die mit einem Zeitstrahl über drei Sei-
ten mit Zahlen und Fakten aus den letzten drei Jahrhun-
derten und einer Seite zur Entwicklung der Statistik im 
Land ergänzt worden ist.

Neue Statistikvorhaben
Im Berichtsjahr wurde das Projekt «Revision der Fahr-
zeugstatistik» gestartet und weitgehend umgesetzt. Ziel 
war es, die bestehenden Inhalte auf ihre Relevanz zu 
prüfen und an die heutigen Bedürfnisse (z. B. neue Ge-
setzgebungen, europäische Klassifikationen, umweltre-
levante Informationen, Importarten) anzupassen, sowie 
die internationale Vergleichbarkeit zu verbessern. 

Für die Umsetzung der UNO-Agenda 2030 wurde im 
Berichtsjahr die Möglichkeit von statistischen Informa-
tionen zur Einkommensverteilung geprüft und im kom-
menden Jahr sind dazu Berechnungen vorgesehen.

Zudem wurde ein Projekt in Angriff genommen, in 
welchem Daten aus Volkszählung und Lohnstatistik ver-
knüpft werden um detailliertere Lohnanalysen vorneh-
men zu können.

Liechtensteinisches Unternehmensregister
Das Amt für Statistik ist zuständig für das Liechtenstei-
nische Unternehmensregister (LUR), in welchem alle in 
Liechtenstein ansässigen Unternehmen mit den im In-
land und Ausland wohnhaften Beschäftigten erfasst sind. 
Das Unternehmensregister liefert die notwendigen An-
gaben für die Beschäftigungsstatistik sowie die Informa-
tionen zur erwerbstätigen Bevölkerung in der Bevölke-
rungsstatistik. 

Im Berichtsjahr wurde die modernisierte Erhebung 
der Beschäftigten per 31. Dezember für das Unterneh-
mensregister eingeführt. Während bislang die Informa-
tionen in Papierform zur Korrektur per Post zugestellt 
wurden, kann die Erhebung seit 2018 online ausgefüllt 
und direkt mittels geschützter Datenübermittlung an die 
Liechtensteinische Landesverwaltung gesendet werden. 

Diese Neuerung war Teil der Bestrebungen der Re-
gierung die digitalen Dienstleistungen des Staates zu 
stärken und die Zusammenarbeit mit der Landesver-
waltung zu vereinfachen. Im Unternehmensregister war 
dies nach der 2016 eingeführten elektronischen Beschäf-
tigungsmeldung bereits der zweite Modernisierungs-
schritt. Einerseits gestaltet sich mit der Umstellung auf 
elektronische Erhebungen der Ablauf für die Melde-

pflichtigen komfortabler und effizienter. Andererseits 
reduziert sich gleichzeitig der Arbeitsaufwand auf Sei-
ten des Amtes für Statistik, denn die Meldungen können 
ohne manuelle Eingriffe einfach per Mausklick ins Re-
gister übertragen werden. Verschiedene im Onlinefor-
mular hinterlegte Validierungsregeln sowie die elektro-
nische Verarbeitung der Datenlieferungen wirken sich 
zudem positiv auf die Datenqualität aus. 

Die Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, dem 
Amt für Statistik Informationen zu den Beschäftigten zu 
melden. Da 88 % der 4'710 Unternehmen weniger als 10 
Personen beschäftigen, ist der Beantwortungsaufwand 
für die meisten Unternehmen gering. Nach dem Versand 
von zwei Erinnerungsschreiben betrug die Rücklauf-
quote der Arbeitsstätten 96.5 %, wobei die Informatio-
nen 99.0 % der Arbeitsverhältnisse abdeckten.

Die Ergebnisse der im Berichtsjahr durchgeführten 
Erhebungen wurden in der Beschäftigungsstatistik per 
31. Dezember 2017 publiziert. Die in Liechtenstein be-
schäftigten Personen erhöhten sich im Vorjahresver-
gleich um 3.2 % auf 38'661 Beschäftigte, wovon 55.1 % 
aus dem benachbarten Ausland an ihren Arbeitsplatz 
nach Liechtenstein pendelten. 2017 wurden in Liech-
tenstein mit einer Differenz von 93 Personen erstmals 
mehr Beschäftigte als Einwohnerinnen und Einwohner 
gezählt. 

Zwölf Rechtsakte in das EWR-Abkommen übernom-
men
Im Berichtsjahr wurden zwölf neue Verordnungen in den 
Anhang XXI des EWR-Abkommens übernommen, wel-
che das Amt für Statistik betrafen. Die meisten Verord-
nungen sind nur am Rande relevant für Liechtenstein, 
von Bedeutung sind die Verordnungen zur Festlegung 
des Bezugsjahrs und des Programms der statistischen 
Daten und Metadaten in Bezug auf die nächste Volks-
zählung sowie die Harmonisierung der Volkszählungs-
themen und deren Untergliederung. 



60 |

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Ausgewählte statistische Informationen zum Berichtsjahr

Statistische Grössen Zeitbezug 2018 2017 + / - in  %

Ständige Bevölkerung 30. Juni 38'201 37'877 0.9
 davon Liechtensteiner / innen 30. Juni 25'240 25'081 0.6
 davon Ausländer / innen 30. Juni 12'961 12'796 1.3
Erwerbstätige Bevölkerung 30. Juni 19'158 18'867 1.5
 davon Dienstleistungen 30. Juni 13'505 13'265 1.8
 davon Industrie 30. Juni 5'462 5'400 1.1
 davon Landwirtschaft 30. Juni 191 202 -5.4
Einbürgerungen (im Inland wohnhaft) Jahr 139 147 -5.4
Arbeitslosenquote ( %) Dezember 1.6 1.8 –
Jahresteuerung Konsumentenpreise ( %) Dezember 0.3 0.8 –
Direkte Warenexporte (Mio. CHF) Jahr 3'657 3'372 8.4
Direkte Warenimporte (Mio. CHF) Jahr 2'015 2'002 0.6
Bestand Motorfahrzeuge 30. Juni 40'228 39'735 1.2
 davon Personenwagen 30. Juni 29'949 29'676 0.9

Ausgewählte statistische Informationen zum Vorjahr

Statistische Grössen Zeitbezug 2017 2016 + / - in  %

Geburten Jahr 338 378 -10.6
Sterbefälle Jahr 249 271 -8.1
Einwanderung Jahr 645 607 6.3
Auswanderung Jahr 428 522 -18.4
Eheschliessungen Jahr 278 248 12.1
Ehescheidungen Jahr 103 94 9.6
Schüler / innen in Liechtenstein bis Sekundarstufe II Schuljahr 4'760 4'756 0.1
Beschäftigte 31. Dezember 38'661 37'453 3.2
 davon Dienstleistungen 31. Dezember 23'931 23'003 4.0
 davon Industrie 31. Dezember 14'481 14'205 1.9
 davon Landwirtschaft 31. Dezember 249 245 1.6
Kundenvermögen der Banken (Mia. CHF) 31. Dezember 168.9 125.9 1)

Neugeldzufluss, -abfluss (Mia. CHF) Jahr 17.2 0.6 1)

Gästeankünfte in der Hotellerie Jahr 70'058 61'084 14.7
Neuzulassungen Motorfahrzeuge Jahr 2'631 2'603 1.1
 davon Personenwagen Jahr 2'024 1'984 2.0
Unfälle Jahr 6'400 6'267 2.1
Leistungen der Krankenkassen, OKP (Mio. CHF) Jahr 171.9 170.1 1.1
Energieverbrauch bzw. -import (GWh) Jahr 1'237 1'205 2.6
Siedlungsabfälle pro Einwohner / in (kg / E) Jahr 888 868 2.3
Trinkwasserverbrauch pro Einwohner / in (ltr / E) Jahr 797 767 3.9
Gesamte Steuereinnahmen (Mio. CHF) Jahr 874.1 864.3 1.1

1) Wegen eines Zeitreihenbruchs zwischen 2017 und 2018 ist der Vorjahresvergleich nicht möglich.
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Steuerverwaltung

Amtsleiter: Bernhard Büchel

Das Aufgabengebiet der Steuerverwaltung umfasst insbe-
sondere den Vollzug des Steuergesetzes, des Mehrwert-
steuergesetzes sowie den Vollzug bilateraler und multi-
lateraler Abkommen im Bereich der Steuern. Ausserdem 
nimmt die Steuerverwaltung die Aufgaben im internationa-
len Steuerrecht wahr. Zu den ertragsstärksten Steuerarten 
zählen traditionell die Ertragssteuer, die Mehrwertsteuer 
sowie die Vermögens- und Erwerbssteuer. Schwerpunkte 
bildeten im Berichtsjahr internationale Themen im Bereich 
der Unternehmens besteuerung, der automatische Infor-
mationsaustausch sowie die Ausarbeitung von Entwürfen 
für zahlreiche Gesetzes- und Verordnungsanpassungen.

Vermögens- und Erwerbssteuer
Die Abteilung Natürliche Personen führt in Zusammenar-
beit mit den Gemeindesteuerkassen die Veranlagungen 
der natürlichen Personen betreffend die Entrichtung der 
Vermögens- und Erwerbssteuer durch. Im Berichtsjahr 
erfolgten insgesamt 30'799 (Vorjahr 30'105) Veranla-
gungen mit einem Steuerergebnis für Land und Gemein-
den von CHF 241.2 Mio. (Vorjahr CHF 236.0 Mio.). In 
diesem Betrag sind Einnahmen aus Selbstanzeigen in 
Höhe von CHF 1.8 Mio. (Vorjahr CHF 3.9 Mio.) enthal-
ten. Der Landesanteil an der Vermögens- und Erwerbs-
steuer beträgt CHF 103.4 Mio. (Vorjahr CHF 98.4 Mio.). 

Die grosse Zahl der jährlich durchzuführenden Veran-
lagungen erfordert eine enge und effiziente Zusammen-
arbeit zwischen der Steuerverwaltung und den Gemein-
desteuerkassen. 

Ertragssteuer
Die Abteilung Juristische Personen ist zuständig für die 
Veranlagung und Erhebung der Ertragssteuer von juris-
tischen Personen. Die Gesamterträge aus der Ertrags-
steuer belaufen sich auf CHF 270.0 Mio. (Vorjahr CHF 
246.8 Mio.), wovon CHF 20.5 Mio. auf Privatvermögens-
strukturen und Trusts entfallen (Vorjahr CHF 20.8 Mio.). 
Im Berichtsjahr wurden 16'895 (Vorjahr 18'704) Veran-
lagungen betreffend die Entrichtung der Ertragssteuer 
vorgenommen. 

Mehrwertsteuer
Die Abteilung Mehrwertsteuer ist zuständig für die Er-
hebung und den Bezug der Mehrwertsteuer. Aufgrund 
der bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen 
mit der Schweiz bezüglich der einheitlichen Umsetzung 
der Vorschriften im Bereich der Mehrwertsteuer besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit der Eidg. Steuerverwal-
tung sowie der Eidg. Zollverwaltung.

Per Ende des Berichtsjahres waren 4'495 (Vorjahr 
4'294) Mehrwertsteuerpflichtige (inkl. Bezugssteuer-
pflichtige) registriert; gegenüber den im Vorjahr regis-

trierten Mehrwertsteuerpflichtigen ergaben sich 480 
Neueintragungen und 279 Löschungen. Die Mehrwert-
steuereinnahmen belaufen sich auf CHF 204.9 Mio. (Vor-
jahr 201.3 Mio.). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 
Einnahmen aus dem direkt zugewiesenen Anteil (sepa-
rierte Branchengruppe) in Höhe von CHF 88.4 Mio. (Vor-
jahr CHF 86.6 Mio.) sowie aus Einnahmen aus dem ge-
meinsamen Mehrwertsteuerpool in Höhe von CHF 116.5 
Mio. (Vorjahr CHF 114.7 Mio.). Der liechtensteinische 
Anteil am gemeinsamen Mehrwertsteuerpool belief sich 
im Berichtsjahr auf rund 0.69 % (Vorjahr 0.66 %).

Im Berichtsjahr ist auf den 1. Januar 2018 die Teilre-
vision des Mehrwertsteuergesetzes sowie der Mehrwert-
steuerverordnung wie auch die Senkung der Mehrwert-
steuersätze in Kraft getreten.

Grundstücksgewinnsteuer
Die Grundstücksgewinnsteuern werden durch die Ab-
teilung Grundstücksgewinnsteuer veranlagt. Es wurden 
im Berichtsjahr insgesamt 1'090 (Vorjahr 1'215) grund-
bücherliche Grundstücksübertragungen bearbeitet, wo-
bei bei 520 (Vorjahr 540) Grundstücksübertragungen 
Grundstücksgewinnsteuern zu entrichten waren. Aus 
einem steuerbaren Grundstücksgewinn von insgesamt 
CHF 164.8 Mio. (Vorjahr CHF 132.1 Mio.) resultierten 
dabei Steuererträge von CHF 32.2 Mio. (Vorjahr CHF 
25.7 Mio.). 

Übrige Steuern
Die Gründungsabgabe, die Lohn- und Quellensteuern 
und die Steuer nach dem Aufwand werden durch die Ab-
teilung Bezug und Administration bezogen. 

Bei Neugründungen wird die liechtensteinische Grün-
dungsabgabe oder die eidg. Stempelabgabe (Emissions-
abgabe) erhoben. Im Berichtsjahr wurden aufgrund von 
Neugründungen oder Kapitalerhöhungen CHF 0.1 Mio. 
(Vorjahr CHF 0.1 Mio.) an Gründungsabgabe eingeho-
ben. Aus den eidg. Stempelabgaben (Emissionsabgabe, 
Effektenumsatzabgabe, Abgabe auf Versicherungsprä-
mien) ergeben sich Erträge von CHF 45.0 Mio. (Vorjahr 
CHF 46.3 Mio.). 

Der Steuerabzug der quellensteuerpflichtigen Zu-
pendler beträgt CHF 26.3 Mio. (Vorjahr CHF 24.7 Mio.), 
davon entfallen CHF 23.3 Mio. (Vorjahr CHF 22.9 Mio.) 
auf Zupendler aus Österreich. Aus Quellensteuern auf 
Sitzungsgelder und Vorsorgeleistungen resultieren Steu-
ereinnahmen in Höhe von CHF 4.1 Mio. (Vorjahr CHF 
2.6 Mio.).

Die Erträge aus der Besteuerung nach dem Aufwand 
betragen CHF 9.1 Mio. (Vorjahr CHF 10.9 Mio.).

Internationales Steuerrecht
Die Aufgaben im Bereich des internationalen Steuer-
rechts werden in der Steuerverwaltung von der Abtei-
lung Internationales wahrgenommen. Der von der Re-
gierung verfolgte strategische Ausbau eines effektiven 
Netzes an Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) wurde 
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im Berichtsjahr nach den festgelegten Prioritäten wei-
terverfolgt. Die Tabelle 4.1 zeigt die entsprechende Ent-
wicklung des liechtensteinischen Steuerabkommens-
netzes im Berichtsjahr auf. Im Berichtsjahr wurden im 
Rahmen der DBA zwei Verständigungsverfahren mit aus-
ländischen Steuerbehörden eingeleitet.

In die Kompetenz der Steuerverwaltung fällt weiters 
die Umsetzung sämtlicher liechtensteinischer Steuerab-
kommen zum internationalen Informationsaustausch in 
Steuersachen. Dazu zählen das AIA-Abkommen Liech-
tenstein-EU, die Multilaterale Amtshilfekonvention 
(MAK), das Abgeltungssteuerabkommen mit Österreich 
(AStA), das FATCA-Abkommen mit den USA sowie das 
Country-by-Country Reporting (CbCR). Eine Übersicht 
über die mit den Partnerstaaten unter dem AIA und den 
USA unter dem FATCA-Abkommen übermittelten und er-
haltenen Meldungen ist in Tabelle 4.3. dargestellt. Liech-
tenstein hat im Berichtsjahr zudem 41 CbC-Berichte an 
Partnerstaaten übermittelt.

Die Steuerverwaltung ist ferner zuständig für die 
Durchführung von regelmässigen Kontrollen zur Über-
prüfung der Einhaltung der Pflichten aus AStA, FATCA 
und AIA durch die liechtensteinischen Finanzinterme-
diäre. Den Umfang der steuerlichen Amtshilfe auf Er-
suchen und der Vollstreckungshilfe zeigt Tabelle 4.2. 
Im Berichtsjahr wurden an Liechtenstein insgesamt 82 
Einzelersuchen aus 20 Ländern gestellt. Die Steuerver-
waltung hat zwei Vollstreckungsersuchen an Partner-
staaten gestellt. 

Mitarbeit bei internationalen Organisationen
Liechtenstein ist seit dem Frühjahr 2016 Mitglied des In-
clusive Frameworks (IF) der OECD. Das IF ist ein interna-
tionales Gremium, welches insgesamt über 100 Staaten 
und Jurisdiktionen zusammenbringt, um die weltweite 
Einhaltung der Massnahmen der OECD / G20 im Bereich 
der Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung (Base Erosion and Profit Shifting; BEPS) 
zu kontrollieren. Im Rahmen des IF nahm die Steuer-
verwaltung aktiv in internationalen Arbeitsgruppen teil. 
Die Steuerverwaltung engagierte sich auch in der Peer 
Review Group des Global Forums zum Informationsaus-
tausch auf Ersuchen. 

Arbeitsgruppen und Gesetzesvorlagen
Die Steuerverwaltung leitet die gemischte ständige Ar-
beitsgruppe «DBA», in welcher neben Behördenver-
tretern auch Vertreter aus der Wirtschaft eingebunden 
sind. In der DBA-Arbeitsgruppe werden die Prioritäten 
zur Aufnahme und Führung von DBA-Verhandlungen 
und die in den Vertragsverhandlungen zu regelnden 
Doppelbesteuerungsfragen diskutiert. Unter der Leitung 
der Steuerverwaltung steht zudem die Arbeitsgruppe 
«AIA», welche u. a. aus Vertretern aus dem Banken-, Ver-
sicherungs- und Treuhandsektor besteht. In der Arbeits-
gruppe «AIA» wurden insbesondere die Anpassungen 
des AIA-Gesetzes, der AIA-Verordnung und des AIA-

Merkblattes erörtert, die infolge der Prüfung der Um-
setzungsgesetzgebung durch das Global Forum und auf-
grund der Erweiterung der Liste der AIA-Partnerstaaten 
erforderlich waren. Weiters leitet die Steuerverwaltung 
die Arbeitsgruppe «BEPS», welche die internationa-
len Entwicklungen zur Bekämpfung von Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung und die diesbezüglichen 
Empfehlungen der OECD / G20 sowie die Bestrebungen 
der EU verfolgt und allfälligen Anpassungsbedarf in der 
liechtensteinischen Steuergesetzgebung prüft.

Die EU hat 2017 im Rahmen ihrer Bestrebungen ge-
gen aus ihrer Sicht schädlichen Steuerregimes von Dritt-
staaten in wenigen Bereichen des liechtensteinischen 
Unternehmenssteuerrechts Anpassungsbedarf identi-
fiziert. Liechtenstein wurde 2017 mit rund 60 weiteren 
Ländern und Gebieten als Land eingestuft, das eine ent-
sprechende politische Zusage abgegeben hat, die not-
wendigen Anpassungen bis Ende 2018 umzusetzen (so-
genannte «Graue Liste»). Das Ministerium für Präsidiales 
und Finanzen hat in der Folge gemeinsam mit der Steu-
erverwaltung, der Universität Liechtenstein sowie Ver-
tretern aus der Wirtschaft eine Vorlage für die Anpas-
sung des Steuergesetzes erarbeitet, welche der Landtag 
im Juni 2018 abschliessend beraten hat. Der EU-Rat 
der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) hat mit 
Beschluss vom 2. Oktober 2018 Liechtenstein von der 
«Grauen Liste» gestrichen. 

Im Bereich internationale Steuertransparenz hat die 
Steuerverwaltung zuhanden der Regierung einen Bericht 
und Antrag betreffend die Änderung des AIA-Gesetzes, 
des Gesetzes zum Abkommen zwischen Liechtenstein 
und Österreich über die Zusammenarbeit im Bereich 
der Steuern sowie des FATCA-Gesetzes erarbeitet. Einen 
weiteren Bericht und Antrag zur Änderung des AIA-Ge-
setzes hat die Steuerverwaltung im Zusammenhang mit 
der Revision des Datenschutzgesetzes zur Umsetzung 
der DSGVO erstellt. Ausserdem wurde zuhanden der 
Regierung eine Vorlage zur Anpassung der AIA-Verord-
nung ausgearbeitet. Die entsprechenden Gesetzes- und 
Verordnungsänderungen sind auf den 1. Januar 2019 in 
Kraft getreten.

Die Steuerverwaltung erarbeitete zuhanden der Re-
gierung zwei Entwürfe betreffend die Abänderung der 
Mehrwertsteuerverordnung.

Verfahren
Im Bereich der Ertragssteuer, Vermögens- und Erwerbs-
steuer sowie Mehrwertsteuer wurden im Berichtsjahr 
217 Einsprachen (Vorjahr 197) gegen Veranlagungsver-
fügungen / Steuerrechnungen erledigt. 
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1. Gesamtübersicht zu den Erträgen 1) 

1.1 Erträge 2018 bis 1990 (in Tausend CHF)

 2018 2015 2010 2005 2000 1995 1990

Vermögens- und Erwerbssteuer  103'363 92'724 59'872 44'829 35'506 27'978 19'698 
Besteuerung nach dem Aufwand 9'138 9'855 3'895 2'626 1'900 2'227 1'990 
Quellensteuern 31'158 27'178 20'100 16'740 12'016 8'531 7'088 
Ertragssteuer 2) 270'002 228'051 179'157 137'252 131'123 69'000 37'300 
Besondere Gesellschaftssteuern 3) 40 2'465 67'368 93'838 90'794 79'757 68'947 
Steuer ausl. Versicherungsgesellschaften 4) 0 0 3'466 2'836 2'127 2'267 1'786 
Grundstücksgewinnsteuer 32'235 18'377 12'983 14'466 21'200 9'662 10'447 
Couponsteuer 5) 876 66'601 26'495 37'623 56'779 24'494 20'242 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 4) 0 15 25'403 8'718 3'648 821 1'231 
Mehrwertsteuer 204'924 185'813 227'357 173'953 161'611 84'449 38'762 
Einbürgerungssteuer 4) 0 3 2 4 3 8 8 
Stempelabgaben 44'977 41'895 55'236 50'813 108'024 20'216 21'667

Total Steuern 696'713 672'977 681'334 583'698 624'731 329'410 229'166 
Gebühren und Bussen 2'175 1'172 2'433 606 385 194 174 
Einbehalt EU-Zinsbesteuerungsanteil 6) 0 3'134 3'608 0 0 0 0 
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen Österreich 7) 87 255 0 0 0 0 0

Total Entgelte 2'262 4'561 6'041 606 385 194 174

Totel Erträge 698'975 677'538 687'375 584'304 625'116 329'604 229'340

1) bis 2010 Einnahmen
2) bis Ende 2010 Kapital- und Ertragssteuer
3) abgeschafft per 1. 1. 2011 mit einer 3-jährigen Übergangsfrist
4) abgeschafft per 1. 1. 2011
5) abgeschafft per 1. 1. 2011; Absteuerung der Altreserven per 31. 12. 2015
6) erstmals Erträge im 2006 / abgeschafft im 2016
7) erstmals Erträge im 2014
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1.2 Erträge 2018 bis 2017 (in CHF)

  2018   2017 
 Total Landesanteil Gemeindeanteil Total Landesanteil Gemeindeanteil

Vermögens- und Erwerbssteuer  241'246'799 103'362'971 137'883'828 235'971'469 137'523'024 98'448'445 
Besteuerung nach dem Aufwand 9'137'500 9'137'500  10'867'000 10'867'000  
Quellensteuern 31'157'929 31'157'929  29'569'010 29'569'010  
Ertragssteuer 270'001'672 203'485'760 66'515'912 246'838'958 186'902'730 59'936'228 
Besondere Gesellschaftssteuern 1) 40'350 40'350  109'014 109'014  
Grundstücksgewinnsteuer 32'235'477 32'235'477  25'737'317 25'737'317  
Couponsteuer 2) 875'878 875'878  1'286'597 1'286'597  
Mehrwertsteuer 204'923'887 204'923'887  201'314'828 201'314'828  
Einbürgerungssteuer 3) 0 0  -9'000 -9'000  
Stempelabgaben 44'976'939 44'976'939  46'340'728 46'340'728 

Total Steuern 834'596'431 630'196'691 204'399'740 798'025'921 639'641'248 158'384'673 
Gebühren und Bussen 2'174'549 2'174'549  1'623'118 1'623'118  
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen  
Österreich 87'349 87'349  121'922 121'922 

Total Entgelte 2'261'898 2'261'898  1'745'040 1'745'040 

Total Erträge 836'858'329 632'458'589 204'399'740 799'770'961 641'386'288 158'384'673

 
1) abgeschafft per 1. 1. 2011 mit einer 3jährigen Übergangsfrist
2) abgeschafft per 1. 1. 2011; Absteuerung der Altreserven per 31. 12. 2015
3) abgeschafft per 1. 1. 2011
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2. Details zu den einzelnen Steuerarten

2.1 Vermögens- und Erwerbssteuer 2018 (Steuerjahr 2017) in CHF

Gemeinde Gemeinde- Veranla- Steuer- Gemeinde- Landes- 
 steuer- gungen erträge steuer steuer 
 zuschlag

Balzers 170 3'427 21'469'509 12'898'334 8'571'175
Triesen 150 4'019 22'910'245 13'471'469 9'438'776
Triesenberg 150 2'106 10'621'951 6'325'554 4'296'397
Vaduz 150 5'885 70'785'783 37'940'059 32'845'724
Schaan 150 5'222 62'500'379 34'389'993 28'110'386
Planken 150 305 3'095'041 1'786'035 1'309'006
Eschen 180 3'344 15'788'593 9'959'194 5'829'399
Mauren 180 3'068 15'567'660 9'975'728 5'591'932
Gamprin 150 1'129 6'730'522 3'971'112 2'759'410
Schellenberg 150 759 3'019'595 1'796'408 1'223'187
Ruggell 175 1'535 8'685'761  5'369'942 3'315'819
∆ Wertberichtigung   71'760  71'760

Total  30'799 241'246'799 137'883'828 103'362'971
Vorjahr (Steuerjahr 2016)  30'105 235'971'469 137'523'024 98'448'445

Veränderung   694 5'275'330 360'804 4'914'526

2.2 Quellensteuern (in CHF)

 2018 2017 Veränderungen

Quellensteuer Zupendler
Zupendler Österreich 23'340'809 22'851'476 489'333 
Zupendler übriges Ausland 2'943'387 1'891'762 1'051'625

Total Quellensteuer Zupendler 26'284'196 24'743'238 1'540'958

Übrige Quellensteuern 
Sitzungsgelder 2'282'301 1'357'230 925'071 
Leistungen der betrieblichen Personalvorsorge  1'830'867 1'198'024 632'843 
Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung  760'565 2'270'518 -1'509'953

Total übrige Quellensteuern 4'873'733 4'825'772 47'961

Total  31'157'929 29'569'010 1'588'919
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2.3 Ertragssteuer (in CHF)

Gemeinde Steuer- Landes- Gemeinde- 
 ertrag anteil anteil

Balzers 12'141'534 8'288'769 3'852'765
Triesen 24'214'619 16'259'442 7'955'177
Triesenberg 1'791'810 1'300'096 491'714
Vaduz 97'765'444 78'302'040 19'463'404
Schaan 64'866'304 45'402'900 19'463'404
Planken 387'830 266'579 121'251
Eschen 10'092'578 6'804'662 3'287'916
Mauren 8'864'485 6'076'275 2'788'210
Gamprin 17'163'205 11'233'901 5'929'305
Schellenberg 317'056 229'747 87'309
Ruggell 9'597'742 6'522'285 3'075'458

Subtotal Einnahmen 247'202'608 180'686'696 66'515'912 
Mindestertragssteuer PVS und Trust 20'549'100 20'549'100 – 
Zunahme Forderungen 2'249'964 2'249'964 –

Total Ertrag 2018 270'001'672 203'485'760 66'515'912 
Total Ertrag 2017 246'838'958 186'902'730 59'936'228

Veränderungen 23'162'714 16'583'030 6'579'684

2.4 Grundstücksgewinnsteuer (in CHF)

Gemeinde Veran- Steuerbarer Gewinn Steuerertrag 
 lagungen

Balzers 40 13'053'077 2'614'950 
Triesen 64 25'287'195 5'236'467 
Triesenberg 51 10'142'689 1'886'152 
Vaduz 104 45'715'202 9'522'924 
Schaan 67 23'072'195 4'706'030 
Planken 7 4'452'704 954'210 
Eschen 42 13'469'037 2'648'544 
Mauren 53 13'499'848 2'571'774 
Gamprin 36 7'857'446 1'406'584 
Schellenberg 13 2'279'455 352'281 
Ruggell 43 5'969'981 999'113

Total 520 164'798'828 32'899'029
Abnahme Forderungen   -663'552

Total Ertrag 2018 32'235'477

Total 2017 540 132'058'444 25'685'750
Zunahme Forderungen   51'567

Total Ertrag 2017   25'737'317

Veränderung  -20 32'740'384 6'498'160
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2.5 Mehrwertsteuer (in CHF)

  2018 2017 Veränderungen

Gemeinsamer Poolertrag CH und FL CHF 22'744'492'209 23'012'418'681  
Direkte Zuweisung an CH CHF 5'772'374'115 5'636'565'494  
Direkte Zuweisung an FL CHF 88'429'474 86'598'027 1'831'447 
Verbleibender Poolertrag CHF 16'883'688'620 17'289'255'160  
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag   % 0.689982 0.663515  
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag  CHF 116'494'412 114'716'801 1'777'611

Total  CHF 204'923'887 201'314'828 3'609'059

2.6 Stempelabgaben (in CHF)

 2018 2017 Veränderungen

Emissionsabgaben 1'177'712 1'823'581 -645'869
Effektenumsatzabgaben 36'526'119 37'280'747 -754'628
Prämienquittungen 7'273'108 7'236'400 36'708

Total Einnahmen 44'976'939 46'340'728 -1'363'789
. / . Beitrag für die Durchführung der Stempelabgaben -479'763 -495'823 16'060

Total 44'497'176 45'844'905 -1'347'729

2.7 Gebühren und Bussen (in CHF)

 2018 2017 Veränderungen

Gründungsabgabe 106'932 117'104 -10'172 
Verwaltungsgebühren (Bestätigungen, Entscheidungsgebühren, etc.) 264'361 146'455 117'906 
Bussen  1'803'256 1'359'559 443'697

Total 2'174'549 1'623'118 551'431
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3. Diagramme

3.1 Aufteilung der Steuereinnahmen (Landesanteil)
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4. Internationales

4.1 Internationale Steuerabkommen – Entwicklungsschritte im Berichtsjahr

Land Art des Abkommens unterzeichnet am in Kraft ab anwendbar ab

Jersey DBA 17. 08. 2018 21. 12. 2018 01. 01. 2019 
Litauen DBA paraphiert 
  28. 09. 2018 – – 
Monaco DBA 28. 06. 2017 21. 12. 2017 01. 01. 2018 
Niederlande DBA paraphiert 
  19. 12. 2018 – – 
Vereinigte Arabische Emirate DBA 01. 10. 2015 24. 02. 2017 01. 01. 2018 
Vereinigte Staaten  
von Amerika CAA-CbC-USA 09. 05. 2018 19. 12. 2018 01. 01. 2019
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4.2 Internationale Amtshilfe- und Vollstreckungshilfeersuchen in Steuersachen

 2018 2017

 Anzahl   %  Anzahl   % 
Amtshilfe auf Ersuchen  
Einzelersuchen  
– erhalten 1) 82 100 %  88 100 %  
– Informationen übermittelt   
 – innerhalb von 90 Tagen  38 46 %  41 47 %  
 – innerhalb von 180 Tagen (kumuliert) 50 61 %  56 64 %  
 – innerhalb von 365 Tagen (kumuliert) 52 63 %  63 72 %  
 – nach 365 Tagen 0 0 %  1 1 %  
– abgelehnt 9 11 %  17 19 %  
Einzelfälle aus Gruppenersuchen USA  
– erhalten 1 100 %  2 100 %  
– Informationen übermittelt  0 0 %  0 0 %  
  
Vollstreckungshilfe  
Vollstreckungshilfeersuchen  
– von Staaten erhalten 29 100 %  35 100 %  
– abgeschlossen 15 52 %  24 69 %  
Vollstreckungshilfeersuchen   
– an Staaten gestellt  2 100 %  4 100 %  
– abgeschlossen 0 0 %  3 75 % 

1) Im Berichtsjahr: Australien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Indien, Japan, Litauen, Luxemburg, Niederlande,  

 Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Slowakei und den USA

4.3  Automatischer Informationsaustausch (AIA) und FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

 2018 2017

Übermittelte Meldungen gesamt 1) 315'529 203'692 
Erhaltene Meldungen gesamt 1) 31'548 12'172 
– davon Beziehungen von natürlichen Personen 18'536 5'983 
– davon Beziehungen von juristischen Personen 13'012 6'189

1) inkl. Nachmeldungen
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Stabsstelle Regierungssekretär

Leiter: Regierungssekretär Horst Schädler

Von Amtes wegen obliegen dem Regierungssekretär die 
Vorbereitung und Protokollierung der Regierungssit-
zungen, die Ausfertigung der Regierungsbeschlüsse, die 
Vorbereitung und Koordination von Terminen der Kollegi-
alregierung sowie allgemeine Koordinationsaufgaben. Im 
Berichtsjahr fanden 41 Regierungssitzungen statt. Die Re-
gierung überträgt der Stabsstelle Regierungssekretär wei-
tere Aufgaben nach Bedarf.

Von der Regierung übertragene Aufgaben

Zu den von der Regierung übertragenen Aufgaben zählen 
unter anderem die Protokollierung der Sitzungen des Ko-
alitionsausschusses, die Bearbeitung der Beschlüsse des 
Landtags und der Entscheidungen des Staats- sowie des 
Verwaltungsgerichtshofes im Hinblick auf die Erteilung 
von Aufträgen an die Ministerien oder Amtsstellen, die 
Mitwirkung bei der Bestellung von Kommissionen und 
Beiräten, die Mitwirkung im Verfahren zur Bestellung 
der strategischen Führungsebene in öffentlichen Unter-
nehmen (Corporate Governance) sowie die Vorbereitung 
und Organisation der Amtsstellenleiterkonferenzen. Die 
Stabsstelle Regierungssekretär ist zudem Anlauf- und 
Koordinationsstelle für den Parlamentsdienst des Land-
tags. Der Regierungssekretär ist Vorsitzender des Eini-
gungsamtes und der Personalkommission. Im Weiteren 
ist der Regierungssekretär beauftragt, Liechtenstein im 
Ständigen Ausschuss der Internationalen Bodenseekon-
ferenz (IBK) und im Begleitausschuss des Interreg-ABH-
Programms zu vertreten. Er ist Mitglied der Schweize-
rischen Staatsschreiberkonferenz und der Ostschweizer 
Staatsschreiberkonferenz. Zudem vertritt er die Regie-
rung am alljährlichen Seminar der Kantonsregierungen 
in Interlaken und fungiert als Koordinationsstelle für Be-
lange des Lindauer Nobelpreisträgertreffens als auch 
des Forums Alpbach.

Körperschaften und Kommissionen 
Im Berichtsjahr lief die Mandatsperiode verschiedener 
gesetzlich vorgesehener Stiftungsräte, Verwaltungsräte 
und Kommissionen ab, welche zu bestellen waren. Die 
Regierung hat insgesamt 13 Kommissionen neu bestellt 
oder Ersatzbestellungen vorgenommen. 

Der Landtag hat bei der Datenschutzkommission, der 
Medienkommission und beim Richterauswahlgremium 
Neubestellungen ausgerichtet. 

Bei den Körperschaften (Corporate Governance) wurden 
eine Neubestellung und neun Teilbestellungen vorge-
nommen:
−  Stiftungsrat der Erwachsenenbildung Liechtenstein
−  Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein
−  Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein
−  Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein
−  Stiftungsrat der Liechtensteinischen Alters- und Kran-

kenhilfe
−  Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums
−  Verwaltungsrat der Agentur für Internationale Bil-

dungsangelegenheiten
−  Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank 

AG
−  Verwaltungsrat des Liechtensteinischen Rundfunks 
−  Universitätsrat der Universität Liechtenstein

Die Regierung hat Ende 2018 einen elektronischen 
Staatskalender-Newsletter eingerichtet, damit sich inte-
ressierte Personen künftig besser über offene Mandate in 
Körperschaften, Kommissionen oder Beiräten informie-
ren können. Der neue Newsletter soll künftig für mehr 
Transparenz bei den Auswahlverfahren sorgen. Sobald 
Vakanzen in Kommissionen und Beiräten auf dem Staats-
kalender publiziert werden, erhalten die Abonnentinnen 
und Abonnenten des Newsletters zeitgleich ein entspre-
chendes E-Mail. Mit einem Klick können sie sich so über 
die Details für das offene Mandat informieren und online 
ihr Interesse am Mandat kundtun.

Im nachstehenden Diagramm ist die Verteilung der 
Kommissionsmitglieder bzw. der Stiftungs- und Verwal-
tungsräte nach Geschlecht der letzten drei Jahre ersicht-
lich. 

Der Frauenanteil hat sich gegenüber 2017 um 2 % 
auf 30 % erhöht.

A
n

za
h

l P
er

so
n

en

Männlich Vakanzen

2016 2017 2018

402

164

12

172

395

0

100

200

300

400

500

12

Weiblich

435

168

8

Logo Liechtenstein
Die Stabsstelle Regierungssekretär ist unter anderem 
auch für markenschutzrechtliche, administrative Be-
lange im Zusammenhang mit dem Logo Liechtenstein 
(«L» und «L LIECHTENSTEIN», Wort-Bildmarken) zu-
ständig. Markenregistrierungen der Wort-Bildmarken 
wurden für diverse Waren- und Dienstleistungsklassen 
für Liechtenstein, die Europäische Gemeinschaft (EU-
weiter Schutz) und die Schweiz eingetragen. Seit Ende 
2013 ist Liechtenstein Marketing per Beschluss der Re-
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gierung für das Logo-Management zuständig. Die Stabs-
stelle Regierungssekretär ist weiterhin für die Deutungs-
hoheit des Logos sowie die Wahrnehmung damit im 
Zusammenhang stehender markenrechtlicher Aufgaben 
zuständig.

Datenschutz
Die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für das 
Regierungsumfeld werden seit 2014 von der Stabsstelle 
Regierungssekretär wahrgenommen. In diesem Zusam-
menhang wurden auch im Berichtsjahr zwei schriftliche 
Anfragen bei den Ministerien über allfällig vorhandene 
Datensammlungen durchgeführt. Dabei wird nicht nur 
das Bestehen bzw. die Eröffnung neuer Datensamm-
lungen eruiert, sondern mit einer eigens dafür erarbei-
teten Liste alle Informationen erhoben, die im Zusam-
menhang mit allfälligen Auskunftsbegehren nach den 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen re-
levant sind. Aus diesen Informationen können Rück-
schlüsse auf die Art und Weise der Datenbearbeitung, 
die Überwachung der in Verwendung stehenden Daten-
bearbeitungsprogramme und den Informationsbedarf 
des die Daten bearbeitenden Personals gezogen werden.

Die Regierung hat die Stelle eines Datenschutzbe-
auftragten auf den 1. Januar 2019 beschlossen. Eine 
entsprechende zentrale Stelle wird als neue Fachstelle 
«Datenschutz» der Stabsstelle Regierungskanzlei ange-
gliedert. Der Datenschutzbeauftragte ist künftig für die 
gesamte Landesverwaltung sowie für Beschwerdekom-
missionen, Kommissionen und Beiräte sowie ausge-
wählte öffentlich-rechtliche Körperschaften zuständig.

Generalsekretäre-Konferenz
Unter dem Vorsitz des Regierungssekretärs fanden im 
Berichtsjahr vier Generalsekretäre-Konferenzen statt. Im 
Auftrag der Kollegialregierung koordiniert das Gremium 
Ministerien übergreifende Aufgaben, begutachtet Vorla-
gen betreffend die Organisation der Ministerien und be-
arbeitet Aufgaben, die ihm von der Kollegialregierung 
übertragen werden.

Amtsstellenleiter-Konferenz
Die Amtsstellenleiter-Konferenz dient der internen Kom-
munikation und Koordination zwischen der Kollegialre-
gierung und den Amtsstellen, insbesondere in Bezug auf 
grundsätzliche organisatorische und personalpolitische 
Fragen. Im Berichtsjahr fanden drei Amtsstellenleiter-
Konferenzen statt.

Regionales Netzwerk
Der Regierungssekretär war im Berichtsjahr an einer 
Konferenz der Schweizerischen Staatsschreiber und ver-
trat Liechtenstein an sechs IBK-Treffen. Zudem nahm 
er Einsitz in die Arbeitsgruppe Zukunft der Schweize-
rischen Staatsschreiberkonferenz.

Lindauer Nobelpreisträgertreffen
Die 69. Austragung der Lindauer Nobelpreisträgerta-
gungen war dem Bereich Physiologie und Medizin vom 
24. bis 29. Juni 2018 gewidmet. Es nahmen 39 Nobel-
preisträger und 600 junge Wissenschaftler aus 84 Län-
dern teil.

Das Land Liechtenstein, verschiedene liechtenstei-
nische Betriebe aus der Privatwirtschaft und eine liech-
tensteinische privatrechtliche Stiftung unterstützten im 
Jahr 2008 die Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen 
am Bodensee mit einem ansehnlichen Beitrag in Form 
einer Zustiftung. Koordinationsstelle für Belange des 
Lindauer Nobelpreisträgertreffens ist die Stabsstelle Re-
gierungssekretär, welche eng mit der Universität Liech-
tenstein zusammenarbeitet.

Im Rahmen dieser Kooperation können sich junge 
Liechtensteiner Wissenschaftler / innen (Master-Studie-
rende, Doktoranden, Post-Doktoranden) auf Vorschlag 
Liechtensteins für die Teilnahme an den Nobelpreisträ-
gertreffen bewerben. Von der Universität Liechtenstein 
wurde im Berichtsjahr Katharina Beck, Wissenschaftle-
rin am Departement für Pharmazeutische Wissenschaf-
ten der Universität Basel, nominiert und bekam so die 
Möglichkeit, die teilnehmenden Nobelpreisträger zu 
treffen. 

Die Tagung bietet Gelegenheit zum interkulturellen 
und generationenübergreifenden Wissens- und Ideen-
austausch und zum Aufbau von Netzwerken in Wissen-
schaft, Politik und Wirtschaft. In der Veranstaltungswo-
che organisieren viele Partner und Förderer der Stiftung 
Lindauer Nobelpreisträgertreffen ein individuelles Pro-
gramm in Lindau.

Sonstiges

EWR
Die Stabsstelle Regierungssekretär hat im Rahmen der 
ihr übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten auch 
verschiedene EWR-Rechtsakte zu berücksichtigen. Sie 
wird jedoch nur im Einzelfall mit der rechtlichen Um-
setzung solcher EWR-Rechtsakte beauftragt. Im Be-
richtsjahr wurde von der Stabsstelle Regierungssekre-
tär das Vernehmlassungsverfahren zur Abänderung des 
Gesetzes über die Weiterverwendung von Informatio-
nen öffentlicher Stellen (IWG) zur Umsetzung der Än-
derungsrichtlinie 2013 / 37 / EU durchgeführt sowie der 
entsprechende Bericht und Antrag samt Gesetzesent-
wurf vorbereitet. Die Richtlinie befindet sich noch im 
Übernahmeverfahren in das EWR-Abkommen. 

Juristenzirkel
Der seit Oktober 2014 bestehende Juristenzirkel dient als 
Informationsplattform für die Juristen der Ministerien, 
Stabsstellen und des Rechtsdienstes unter der Leitung 
der Stabsstelle Regierungssekretär. Die im Regierungs-
umfeld tätigen Juristen treffen sich nach Möglichkeit ein-
mal im Monat mit dem Ziel, in Kontakt zu bleiben und 
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sich über aktuelle Themen zeitnah auszutauschen. Vor 
allem die Diskussion aktueller Rechtsprobleme und die 
vertiefte Erörterung ausgesuchter Rechtsthemen durch 
einzelne Juristen machen diese Treffen zu einer wert-
vollen Informationsplattform.

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt. The-
men waren unter anderem die Umsetzung von Gesetzes-
änderungen und der sich daraus allenfalls ergebende 
Handlungsbedarf (Verfahrenshilfe, Gerichtsgebühren, 
Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Daten-
schutzgrundverordnung), Wissenswertes aus den Mini-
sterien und neue Entscheidungen des Verwaltungsge-
richtshofes und des Staatsgerichtshofes.

Gerichtsentscheide
Im Berichtsjahr hat die Stabsstelle Regierungssekretär 
insgesamt 11 VGH-Urteile und vier StGH-Urteile für die 
Beschlussfassung durch die Regierung aufbereitet. 

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverord-
nung (RVOV)
Bei anfallenden organisatorischen oder sachlichen Ver-
änderungen werden die RVOV, Grundsatzbeschlüsse, 
Weisungen und Richtlinien der Regierung überprüft und 
gegebenenfalls aktualisiert.

Staatsfeiertag
Der Staatsfeiertag wurde wie schon im Jahr zuvor von 
einem Organisationskomitee unter der Leitung von 
Liechtenstein Marketing durchgeführt. Das Budgetcon-
trolling wurde durch die Stabsstelle Regierungssekretär 
vorgenommen.

Stabsstelle Regierungskanzlei

Leiter: Regierungssekretär Horst Schädler

Die Stabsstelle Regierungskanzlei ist der Kollegialregie-
rung unterstellt. Der Stabsstelle wurden folgende Fachbe-
reiche zugeordnet:
– Information und Kommunikation der Regierung
– Protokoll der Regierung
– Öffentliches Auftragswesen
–  Kanzleidienste und Registratur der Regierung (ehemals 

«Regierungskanzlei»)

Ende 2018 wurde der Fachbereich Datenschutz mit Wir-
kung ab 1.  Januar 2019 der Stabsstelle Regierungskanz-
lei zusätzlich zugeordnet. Die Stabsstelle Regierungskanz-
lei hat somit klar definierte Zuständigkeiten und Aufgaben. 
Mittels entsprechend spezifischer Fachunterstützung entla-
stet die Regierungskanzlei die Ministerien und ihre Gene-
ralsekretariate. 

Information und Kommunikation

Die Abteilung Information und Kommunikation der Re-
gierung (IKR) betreut die behördlichen Informationen. 
Sie besteht in der jetzigen Form seit dem 1. November 
2011 und ist aus der Bündelung aller damals bestehen-
den Kommunikationsstellen im Umfeld der Regierung 
entstanden. Die Abteilung IKR unterteilt sich in zwei Be-
reiche: «Kommunikation» und «Technische Dienste» und 
versteht sich als «One-Stop-Shop» für alle Kommunika-
tionsanliegen der Regierung und der Landesverwaltung.

Das Erstellen von Texten aller Art stellt die zentrale 
Dienstleistung dar. Darüber hinaus können aber auch 
sämtliche Aspekte des Auftrittes wie Corporate Design, 
Eventplanung, die Bewirtschaftung klassischer wie 
neuer Medien etc. abgerufen werden. In all diesen Ge-
bieten kann von der Planung und Entwicklung über die 
Umsetzung bis hin zur Bewirtschaftung durch die Zu-
sammenarbeit der beiden Bereiche das ganze Spektrum 
angeboten werden. 

Medienmitteilungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 586 Medienmittei-
lungen aus den Ministerien und den Amtsstellen ver-
schickt. Die Medienmitteilungen werden über den Dienst 
von «news aktuell» ins Web eingespeist und so zeitgleich 
an die Redaktionssysteme von mehr als 300 tagesaktu-
ellen Medien geschickt. Auf der Homepage der Abtei-
lung IKR, www.ikr.llv.li, sowie über www.presseportal.ch 
können die Medienmitteilungen abonniert werden.

Mediengespräche und Medienkonferenzen
Die Abteilung IKR organisierte im Berichtsjahr neun Me-
diengespräche der Regierung sowie 75 Medienorientie-
rungen. Während Mediengespräche in der Regel jeweils 



| 73

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

am Tag nach der Regierungssitzung stattfinden und der 
Information über wichtige Beschlüsse der Regierung 
und über weitere aktuelle Themen dienen, sind die Me-
dienorientierungen hingegen jeweils einem bestimmten 
Schwerpunktthema gewidmet und werden anlassbezo-
gen durchgeführt.

Fototermine
Bei 27 offiziellen Anlässen wurden den Medien Fototer-
mine angeboten. Für 176 offizielle Anlässe hat die Abtei-
lung IKR Fotografen engagiert und die Bilder via Inter-
net (www.ikr.llv.li) zugänglich gemacht. Für Termine von 
Regierungsmitgliedern (Medienorientierungen) wurden 
26 Mal Fotografen engagiert. Das Bildmaterial wurde un-
ter anderem auch für die Internetseite www.regierung.li  
genutzt.

Medienanlässe
Rund 50 Medienleute folgten der Einladung der Abtei-
lung IKR zum Medien-Sommertreffen am 4. Juli 2018. 
Dieser jährlich wiederkehrende Anlass bietet den teil-
nehmenden Regierungsmitgliedern und Medien eine 
Plattform, sich in ungezwungener Atmosphäre über 
Schwerpunkte der Regierungsarbeit und mehr zu unter-
halten.

Mitarbeiterzeitung
Seit 2015 besteht die Mitarbeiterzeitung «zemma». Diese 
erscheint vier Mal pro Jahr und wird von der Abteilung 
IKR betreut und grösstenteils auch geschrieben. Zur Stär-
kung des gegenseitigen Verständnisses und des Zusam-
menhaltes werden auf diesem Weg aktuelle Themen aus 
der Landesverwaltung für jeweils über 1'000 Adressaten 
von Mitarbeitern über Pensionäre bis Landtagsabgeord-
nete und weitere nahestehende Institutionen aufbereitet 
und nach Hause geschickt. Die von Beginn an grosse Ak-
zeptanz dieses Mediums war auch im Berichtsjahr un-
gebrochen und zeigte sich in der gesamten Landesver-
waltung in der erfreulich grossen Bereitschaft, Inhalte 
beizusteuern und in direkten positiven Rückmeldungen.

Landeskanal
Täglich während 24 Stunden übermittelt der Landes-
kanal hauptsächlich Textnachrichten über Vollbild und 
Teletext auf alle Fernsehgeräte im Kabelnetz Liechten-
steins. Zusätzlich können diese Informationen auch auf 
www.landeskanal.li abgerufen werden.

Auch besteht die Möglichkeit, Mediengespräche der 
Regierung im Medienraum und Medienorientierungen 
bei Ministerkonferenzen aus dem Fürst Johannes Saal 
Live-Bilder in den Landeskanal einzuspeisen bzw. diese 
Bilder per Livestream über www.regierung.li zu verbrei-
ten.

Während den Landtagssitzungen wird der Landes-
kanal dem Parlamentsdienst zur Verfügung gestellt. Im 
Auftrag des Parlamentsdienstes werden von einer Dritt-
firma die Landtagseröffnung und die Landtagssitzungen 

als Tonsendungen mit Standbildern auf dem Landeska-
nal live übertragen.

Live-Sendungen und Film-Ausstrahlungen
Neben regelmässigen Nachrichten transportiert der Lan-
deskanal auch einmalige Ereignisse. So informiert der 
Kanal bei Abstimmungen und Wahlen zeitnah über die 
Ergebnisse. Am 15. August 2018 wurde der offizielle Teil 
des Staatsfeiertags bestehend aus den Ansprachen von 
Erbprinz und Landtagspräsident auf dem Landeskanal 
live übertragen. Die aufgezeichnete Sendung wurde am 
darauf folgenden Wochenende nochmals ausgestrahlt. 

Internet-Angebote
Unter www.regierung.li bietet die Abteilung IKR um-
fangreiche Informationen an. Weitere von der Abteilung 
IKR betreute Webseiten sind www.gemeindewahlen.li, 
www.landtagswahlen.li und www.abstimmung.li. 

Medienakademie
Vom 6. bis 31. August 2018 wurde an der Universität 
Liechtenstein die neunte Auflage der Sommerakademie 
für Journalismus und Public Relation durchgeführt. Es 
gelang wiederum, namhafte Zeitungs-, TV- und Fernseh-
journalisten aus Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland 
und Österreich als Dozenten zu verpflichten, um zwölf 
Studierenden aus Liechtenstein, Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, welche aus über 100 Bewerbern selek-
tioniert wurden, die Grundlagen des Print-Journalismus 
näher zu bringen. Im Berichtsjahr wurde die Alumni- 
plattform zur näheren Bindung der Absolventen an die 
Regierung im Internet wiederum mit Nachdruck kommu-
niziert. Es gelang über alle Jahrgänge hinweg einen sehr 
hohen Prozentsatz der Absolventen zur Teilnahme an der 
Plattform zu motivieren. 

Protokoll der Regierung

Das Protokoll befasst sich in erster Linie mit der Orga-
nisation und Durchführung von eingehenden Besuchen 
ausländischer Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder 
und weiterer hochrangiger Gäste. Einen weiteren wesent-
lichen Aufgabenbereich stellt die Betreuung diploma-
tischer und konsularischer Vertretungen dar. Das Proto-
koll gilt als erste Anlaufstelle für über 100 Botschaften und 
rund 40 Konsulate. Es ist somit ein wichtiges politisches 
Instrument, insbesondere der Aussenbeziehungen.

Jährliche Anlässe
Neujahrsempfang auf Schloss Vaduz, Geburts- und Na-
menstage I.I.D.D. Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Marie, 
Geburtstage S.D. Erbprinz Alois und I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie, Landtagseröffnung, Staatsfeiertag, Jungbürger-
feier, Holocaust-Gedenktag.

29 Botschafter überreichten ihr Beglaubigungs-
schreiben an S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein, 4 Konsuln erhielten das Exequatur.
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Eingehende Besuche
14. / 16. Januar  Besuch S.E. des Aussenministers der Republik 

Malta, The Honourable Carmelo Abela
22. Januar  Besuch S.E. Herrn Peter Maurer, Präsident des In-

ternationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
25. Januar  Besuch S.E. des Premierministers der Republik 

Bulgarien, Herrn Boyko Borissov, und I.E. der 
Ministerin für die bulgarische EU-Ratspräsi-
dentschaft, Frau Lilyana Pavlova

5. / 6. März  Besuch I.I.E.E. des Bundespräsidenten der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Herrn 
Alain Berset und Frau Muriel Zeender Berset

19. / 20. März  Besuch I.I.E.E. des Bundespräsidenten der Re-
publik Österreich, Herrn Dr. Alexander Van der 
Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer

24. April   Besuch der Regierung des Kantons Graubünden
7. Mai  Besuch I.E. Bundesministerin Dr. Juliane Bog-

ner-Strauss, Bundesministerin für Frauen, Fami-
lien und Jugend der Republik Österreich

29. Mai  Besuch I.E. der Aussenministerin des Fürsten-
tums Andorra, Frau Maria Ubach Font

21. Juni  Besuch S.E. des Aussenministers der Republik 
Kosovo, Herrn Behgjet Pacolli

9. Juli  Besuch von Herrn Rolf Wenzel, Gouverneur der 
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)

21. August  Besuch der Regierung des Kantons St. Gallen
24. August  Besuch S.E. des Präsidenten der UNO-General-

versammlung, Herrn Miroslav Lajčák 
18. September  Besuch S.E. des Justizministers von Ungarn, 

Herrn László Trócsányi aus Anlass des 25-jäh-
rigen Jubiläums der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen Ungarn und dem Fürstentum 
Liechtenstein

26. Oktober  Besuch S.E. Herrn Bundesrat Guy Parmelin, Chef 
des Eidgenössischen Departements für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS

28. / 29. Oktober  Besuch S.E. des Generalsekretärs des Europa-
rates, Herrn Thorbjørn Jagland

15. November  Besuch I.E. Frau Karin Kneissl, Bundesministe-
rin für Europa, Integration und Äusseres der Re-
publik Österreich

Konferenzen
18. Juni  Informationsveranstaltung der Regierung für die 

in Liechtenstein akkreditierten Leiterinnen und 
Leiter diplomatischer Missionen

Weitere Anlässe 
18. / 19. April  Besuch der Jungdiplomaten des schweize-

rischen diplomatischen Dienstes
12. / 16. Sept.  Treffen der obersten Verwaltungsgerichtshöfe 

Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und 
Liechtensteins im Fürstentum Liechtenstein

27. September  Abendessen mit den ehemaligen Regierungs-
mitgliedern

2. November  Besuch von Herrn Wolfgang Kubicki, Vizepräsi-
dent des Deutschen Bundestages

Fachstelle Öffentliches Auftragswesen

Aufgaben und Schwerpunkte
Kernaufgaben der Fachstelle Öffentliches Auftragswesen 
bilden die Beratung und Information sämtlicher Auftrag-
nehmer und Auftraggeber im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens. Mit der Aufsicht über die öffentlichen 
Auftragsvergaben hat die Fachstelle zudem eine wich-
tige Kontrollfunktion mit präventiver Wirkung, womit der 
effiziente Einsatz von öffentlichen Geldern sichergestellt 
wird. Die Fachstelle dient als zentrale Anlauf- und Be-
ratungsstelle innerhalb der Landesverwaltung, den Ge-
meinden und für weitere von den Gesetzen erfassten 
Auftraggebern. Zu den Aufgaben der Fachstelle zäh-
len weiters die Entwicklung von Strategien, Konzepten, 
Massnahmen und Instrumenten für eine optimale Um-
setzung und Weiterentwicklung des Sachbereichs öffent-
liches Auftragswesen. Überdies erstellt die Fachstelle 
jährlich eine Statistik der öffentlichen Auftragsvergaben 
und wertet diese aus. Ausserdem zählt zum Tätigkeitsbe-
reich der Fachstelle die Mitarbeit bei der Interpretation 
von Richtlinien der Europäischen Union sowie der Erar-
beitung von Vorschlägen für deren Umsetzung in die na-
tionalen Gesetze und Verordnungen.

Die Fachstelle nimmt auch die grenzüberschreitende 
Koordination mit den Nachbarstaaten und Kantonen wahr 
und beobachtet die Weiterentwicklung des Auftragswe-
sens in der Schweiz, im EWR sowie der WTO. Die Mit-
arbeit in Arbeitsgruppen des Landes und insbesondere 
in grenzübergreifenden Arbeitsgruppen, beispielsweise 
im Forum «Beschaffungswesen» der Schweizerischen 
Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz 
(BPUK) und in der Arbeitsgruppe «Öffentliches Auftrags-
wesen» der EFTA ist anspruchsvoll, gerade im Hinblick 
auf die Dynamik des Beschaffungswesens und der öffent-
lichen Märkte.

Aufsicht, Überwachungsbericht, Online-Datenbank, 
Entsendegesetz, Datenschutz und VGH Entscheidung
Neben der Kontrolle und Aufsicht über die einzelnen Ar-
beitsvergaben, wurden im Berichtsjahr Vorarbeiten für 
die Erstellung des ersten Überwachungsberichtes getä-
tigt. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist der EFTA-
Überwachungsbehörde bis zum 18. April 2019 und 
danach alle drei Jahre ein Überwachungsbericht zu über-
mitteln, welcher auch eine Statistik über die Anwendung 
des Gesetzes enthält. Ausserdem wurden aufgrund der 
neuen rechtlichen Bestimmungen in der von der Euro-
päischen Kommission betriebenen Online-Datenbank 
e-Certis die bei Vergabeverfahren in Liechtenstein ver-
langten Nachweise eingefügt.

Weiters wurde eine Stellungnahme zum Vernehm-
lassungsbericht betreffend die Abänderung des Ent-
sendegesetzes erstellt und es wurde geprüft, ob das 
Vergaberecht von den neuen Bestimmungen des Da-
tenschutzes betroffen ist. Im Berichtsjahr hat der VGH 
überdies in seiner Entscheidung 2018 / 047 die Ent-
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scheidung der Regierung bestätigt und ausgeführt, 
dass Einzelaufträge zwar in Lose aufgeteilt werden dür-
fen, dadurch aber nicht die für den Einzelauftrag vor-
geschriebene Verfahrensart umgangen werden darf. Da 
es sich bei den verfahrensgegenständlichen Arbeitsgat-
tungen um Teillose ein und desselben Einzelauftrages 
gehandelt hat, durfte die Verfahrensart nicht geändert 
werden. Die Anwendung eines nicht zulässigen Verfah-
rens stellt eine schwere Verletzung des ÖAWG dar, wes-
halb die vom Land zugesprochene Subvention der Ge-
meinde entzogen wurde. Die Entscheidung wurde unter  
www.gerichtsentscheidungen.li veröffentlicht.

Vier umfangreiche EU-Richtlinien umgesetzt
Am 1. Januar 2018 sind die Abänderungen des Gesetzes 
vom 19. Juni 1998 über das Öffentliche Auftragswe-
sen (ÖAWG), LGBl. 1998 Nr. 135, der Verordnung vom 
3. November 1998 über das Öffentliche Auftragswesen 
(ÖAWV), LGBl. 1998 Nr. 189, sowie die Abänderungen 
des Gesetzes vom 21. September 2005 über das Öffent-
liche Auftragswesen im Bereich der Sektoren (ÖAWSG), 
LGBl. 2005 Nr. 220, und der Verordnung vom 8. No-
vember 2005 über das Öffentliche Auftragswesen im 
Bereich der Sektoren (ÖAWSV), LGBl. 2005 Nr. 223, in 
Kraft getreten. Die elektronische Rechnungsstellung ist 
am 27. November 2018 für das Land als Auftraggeber in 
Kraft getreten.

Weiters mussten aufgrund der neuen rechtlichen Be-
stimmungen die Kundmachung der Schwellenwerte bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge vom 12. Dezember 
2017, LGBl. 2017 Nr. 437, sowie die Kundmachung der 
Schwellenwerte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
im Bereich der Sektoren vom 12. Dezember 2017, LGBl. 
2017 Nr. 438, angepasst werden. Obwohl die Europä-
ische Union die Schwellenwerte in Euro leicht erhöht 
hat, mussten die Schwellenwerte in Schweizer Fran-
ken infolge des geänderten Wechselkurses leicht redu-
ziert werden. Dies bedeutet für die Praxis, dass Aufträge 
bereits ab tieferen Auftragswerten international ausge-
schrieben werden müssen. Überdies wurde die Home-
page der Fachstelle Öffentliches Auftragswesen www.
faw.llv.li an die geänderten Bestimmungen angepasst.

Zunahme in der Auftragsstatistik
Die Statistik über die öffentlichen Auftragsvergaben 
wurde termingerecht erfasst und an die zuständige 
Stelle in Genf (WTO) weitergeleitet. In der Auftrags- 
statistik der Fachstelle wurden im Jahr 2017 gesamthaft 
Auftragsvergaben im Umfang von CHF 117 Mio. erfasst. 
Der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Zunahme um 18 %. 
Dabei wurden 72 % sämtlicher Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge an liechtensteinische Auftragnehmer 
erteilt. Von den restlichen 28 % aller Aufträge wurden 
27 % an Auftragnehmer aus der Schweiz und 1 % an 
Auftragnehmer aus der EU und Drittstaaten vergeben. 
Die Homepage www.faw.llv.li wird jährlich mit der ak-
tuellen Statistik ergänzt. Um eine möglichst komplette 

Erfassung der öffentlichen Auftragsvergaben in der ent-
sprechenden Statistik zu gewährleisten, wurden die öf-
fentlichen Auftraggeber auf die Auskunfts- und Infor-
mationspflicht gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
hingewiesen.

Vergleich Auftragssummen 1999 bis 2017

Kanzleidienste

In der Abteilung Kanzleidienste sind die Bereiche Schal-
ter, Registratur, Telefonzentrale sowie die Beratungs- 
und Beschwerdestelle zusammengefasst. Die Abteilung 
Kanzleidienste ist Ausgabestelle für verschiedene Publi-
kationen der Regierung, wie den Rechenschaftsbericht 
sowie Drucksachen im Gesetzgebungsprozess wie Ver-
nehmlassungen, Berichte und Anträge der Regierung an 
den Landtag, Referendumsvorlagen und Landesgesetz-
blätter. Zudem ist sie Bewilligungsbehörde für diverse 
Themenbereiche und stellt Überbeglaubigungen aus.

Tagesgeschäfte
Die Beratungen und Hilfeleistungen, die von allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Regierungskanzlei, der 
Telefonzentrale und der Registratur geleistet werden, 
können nicht oder nur schwer statistisch erfasst werden, 
sind aber ein sehr wichtiger Teil der täglichen Arbeit. 
Sie sind in den folgenden Ausführungen deshalb nicht 
enthalten.
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Drucksachen
Die Regierungskanzlei koordiniert die Publikation des Rechenschaftsberichtes. Der Rechenschaftsbericht 2017 wurde 
im April 2018 fertiggestellt.

Versand im Abonnement (Anzahl Abonnenten per 31. 12. 2018) 2018 2017

– Rechenschaftsbericht   206 205

In der Auflistung nicht erfasst sind alle Drucksachen, welche am Schalter bezogen oder telefonisch bestellt und ver-
schickt wurden. Darunter fallen vor allem Berichte und Anträge der Regierung an den Landtag, Vernehmlassungs-
berichte, Publikationen der Regierung wie Rechenschaftsbericht, EWR-Register, LR sowie diverse Antragsformulare, 
Listen und Verzeichnisse.

Beglaubigungen 2018 2017

– Apostillen 12'458  12'910 
– Superbeglaubigungen 461  602

 Total 12'919  13'512

Bewilligungen 2018 2017

Aufführungsbewilligungen 
– Konzerte, Unterhaltungsanlässe, Sportveranstaltungen, Ausstellungen 63  60 
– Tanzshows in Dancings (Monatsbewilligungen) 13  12 
Konzessionen 
– Konzessionen für den Kleinhandel mit nicht gebrannten alkoholischen Getränken 48  45 
– Konzessionen für den Kleinhandel mit gebrannten alkoholischen Getränken 45  43 
Wappengesetz 5  5 
Benützung Peter-Kaiser-Platz 14  13

Politische Volksrechte
Am 25. November 2018 fand die Volksabstimmung über 
das Referendumsbegehren zum Finanzbeschluss über 
die Genehmigung eines Verpflichtungskredites für die 
Durchführung eines Langlauf-Weltcup-Rennens in der 
Wintersaison 2019 / 2020 und eines Langlauf-Weltcup-
Rennens in der Wintersaison 2020 / 2021 im Rahmen der 
«Tour de Ski» in Liechtenstein statt.

Staatskalender
Der Staatskalender steht elektronisch (www.staatskalen-
der.li) zur Verfügung und wird fortlaufend gepflegt.

Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»
Interreg ist ein Regionalprogramm der Europäischen 
Union (EU) zur Förderung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit, an dem sich auch Nicht-EU-Staaten beteili-
gen können. Liechtenstein beteiligt sich am Interreg V-Pro-
gramm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 2014 bis 2020». 
Ziele des Programms sind mehr Wettbewerbs fähigkeit, 
Innovation, Beschäftigung und Bildung. Gleichzeitig wer-

den Umwelt-, Energie- und Verkehrsthemen angegan-
gen. Einen zusätzlichen Schwerpunkt bilden Forschung 
und Innovation. Mehr Energieeffizienz und eine stärkere 
Nutzung erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäuden 
und im Wohnungsbau sind weitere Themen. Ferner soll 
das gemeinsame Natur- und Kulturerbe, insbesondere am 
Bodensee und am Rhein, noch an Attraktivität gewinnen.

Beratungs- und Beschwerdestelle
Die Beratungs- und Beschwerdestelle ist Anlauf- und 
Auskunftsstelle für rat- und hilfesuchende Personen. In 
ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der Bevölke-
rung und den zuständigen Regierungs- und Amtsstellen 
berät sie kosten- und gebührenfrei im Tätigkeitsbereich 
der öffentlichen Verwaltung. Routineangelegenheiten 
und einfache Anfragen werden vom Leiter der Bera-
tungs- und Beschwerdestelle selbständig erledigt bzw. 
beantwortet. Darüber hinausgehende persönliche Bera-
tungen sowie die Entgegennahme von Beschwerden sind 
Aufgabe der zuständigen Ministerien bzw. der entspre-
chenden Amtsstellen.
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Die von der Beratungs- und Beschwerdestelle ent-
gegengenommenen Anfragen betrafen Auskünfte zu Tä-
tigkeiten in einzelnen Amtsstellen. Weil die Regierungs-
kanzlei oft Anlaufstelle für allgemeine Auskünfte ist und 
die Beratungs- und Beschwerdestelle personell in die 
Regierungskanzlei integriert ist, sind die Übergänge oft 
fliessend. Viele Anfragen und Hilfeleistungen werden 
deshalb nicht statistisch erfasst.

Rechtsdienst der Regierung

Amtsleiterin: Prof. Dr. Marion Frick-Tabarelli

Die Aufgaben umfassen alle Bereiche der Regierungsar-
beit und bestehen gemäss Verordnung LGBl. 2013 Nr. 199 
schwerpunktmässig aus:
–  Rechtsberatung der Regierung und Ausarbeitung von 

Rechtsgutachten,
–  legistische Überprüfung von Rechtsvorschriften,
–  Publikation der Landesgesetzblätter und
–  Betreuung der Gesetzesdatenbank LILEX auf www.ge-

setze.li, insbesondere Bereitstellung von konsolidierten 
Fassungen von Rechtsvorschriften.

Zusätzlich ist der Rechtsdienst der Regierung für eine Viel-
zahl weiterer Angelegenheiten zuständig, wie insbeson-
dere für die:
–  Ausschreibung von Landtagsbeschlüssen (Gesetze, Fi-

nanzbeschlüsse und Staatsverträge) zum Referendum,
–  Vorbereitung der Verordnungen zur innerstaatlichen 

Umsetzung von Sanktionsmassnahmen,
–  Aktualisierung der Anlagen zu bestimmten Verträgen mit 

der Schweiz, insbesondere zum Zollvertrag,
–  Kontrolle der Unterhaltsbevorschussungen als Vertreter 

des öffentlichen Rechts,
–  Betreuung der Regierungsbibliothek und
–  Ausbildung von Rechtspraktikanten.

Auch im Berichtsjahr wurden zahlreiche Rechtsbera-
tungen vorgenommen und Rechtsgutachten unterschied-
lichen Umfangs erstattet. Sie standen meist in engem Zu-
sammenhang mit Gesetzgebungsvorhaben oder aktuellen 
Fragestellungen der Regierung und betrafen insbesondere 
verfassungs- sowie verfahrensrechtliche Themen, wie z. B. 
Informations- und Akteneinsichtsrechte, den Geschäfts-
verkehr mit dem Landtag, die Volksrechte sowie Fragen 
der Corporate Governance. Daneben hat der Rechtsdienst 
die Regierung auch in Normenkontrollverfahren vor dem 
Staatsgerichtshof und bei der Erledigung parlamenta-
rischer Vorstösse unterstützt.

Im Legistikbereich sind vorrangig die Total- / Teilrevi-
sionen der Datenschutzgesetzgebung, des Finanzmarkt-
aufsichtsrechts, der Zivilprozessordnung, des Strafgesetz-

buches sowie des Gewerbegesetzes zu nennen.
Unter www.gesetze.li hat der Rechtsdienst der Regie-

rung im Berichtsjahr 482 Landesgesetzblätter kundge-
macht und 555 konsolidierte Fassungen von Rechtsvor-
schriften jeweils tagesaktuell bereitgestellt. Zudem wurde 
die Webseite weiter optimiert, z. B. durch zusätzliche Ver-
linkungen zum Amtsblatt der Europäischen Union und den 
in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Rechtsvor-
schriften.

Da für die Reputation des Finanzplatzes Liechten-
stein die rasche innerstaatliche Umsetzung internationaler 
Sanktionsmassnahmen von zentraler Bedeutung ist, waren 
auch im Berichtsjahr wieder zahlreiche Sanktionsverord-
nungen innert kürzester Zeit auszuarbeiten und in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Amtsstellen der Regierung 
zur Beschlussfassung zu unterbreiten.

Schliesslich ist noch auf die Tätigkeit des Rechtsdiens-
tes der Regierung in verschiedenen Gremien hinzuweisen, 
wie z. B. der von der Regierung am 9. Dezember 2014 ein-
gesetzten Arbeitsgruppe zur Revision des Gesetzes über die 
allgemeine Landesverwaltungspflege sowie insbesondere 
der Besonderen Landtagskommission (BLK) «Stärkung In-
formationsrechte». Dort hat die Leiterin des Rechtsdiens-
tes im Auftrag der Regierung an allen Sitzungen beratend 
teilgenommen und mehrere Lösungsvorschläge sowie Stel-
lungnahmen zu Handen der BLK ausgearbeitet.

Statistische Kurzübersicht
Bearbeitete Dossiers 688
Herausgegebene e-Landesgesetzblätter 482
Konsolidierte Fassungen von Rechtsvorschriften 555
Begutachtete Rechtsvorschriften 445
Ausgearbeitete Sanktionsverordnungen 40
Rechtsgutachterliche Stellungnahmen 51
Unterhaltsvorschussfälle 81
Rekurse und Anträge in UV-Sachen 10
Register LR elektronisch 12
Aktualisierung Anlagen insbes. zum Zollvertrag 2
Ausbildung PraktikantInnen 2

Personalbestand
Das Rechtsdienst-Team umfasste per 31. Dezember 2018 
insgesamt neun Juristinnen und Juristen zu 820 Stellen-
prozenten und eine Sachbearbeiterin / Sekretärin. Da 
Mitarbeitende mit langjähriger Berufserfahrung für eine 
Verwaltung von grosser Bedeutung sind, sei erwähnt, 
dass die überwiegende Mehrheit des Teams seit bald 20 
Jahren im Rechtsdienst der Regierung beschäftigt ist.

Es wurden eine Rechtspraktikantin und ein Ferial-
praktikant ausgebildet.

Aufgaben gemäss Rechtsdienst-Verordnung
Im Berichtsjahr wurden vom Rechtsdienst der Regierung 
insgesamt 688 neue Dossiers bearbeitet, insbesondere 
für Rechtsgutachten und Rechtsberatung, legistische 
Überprüfungen von Rechtsvorschriften sowie grössere 
Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Umsetzung von LiVE.
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Rechtsgutachten und Rechtsberatung 
Der Rechtsdienst der Regierung hat 51 schriftliche 
Rechtsabklärungen (Gutachten, Stellungnahmen usw.) 
von unterschiedlichem Umfang erarbeitet. Sie betrafen 
Fragestellungen aus allen Bereichen der Regierungsar-
beit, besonders häufig das Verfassungsrecht, die Verwal-
tungsorganisation, das Verfahrensrecht, den Geschäfts-
verkehr mit dem Landtag sowie Fragen der Corporate 
Governance. Zusätzlich wurden insbesondere der Regie-
rung und den Generalsekretariaten mündliche Rechts-
auskünfte erteilt und Beratungen vorgenommen, die sta-
tistisch nicht eigens erfasst wurden.

Legistische Überprüfungen von Rechtsvorschriften
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 445 Rechtsvorschrif-
ten (insbesondere Gesetzesvorlagen, Verordnungsent-
würfe usw.) legistisch begutachtet, wobei in den meisten 
Fällen eine mehrmalige Überprüfung erfolgte.

Die legistische Begutachtung durch den Rechtsdienst 
der Regierung umfasst gemäss Regierungsbeschluss 
vom 18. Juli 2006 die formelle Überprüfung der defi-
nitiven Entwürfe zu Rechtsvorschriften auf der Grund-
lage der Legistischen Richtlinien sowie die materielle 
Kontrolle in Bezug auf offensichtliche Unstimmigkeiten 
rechtlicher und inhaltlicher Natur. Damit verbunden sind 
regelmässige Besprechungen mit den zuständigen Sach-
bearbeiterInnen sowie die Mitarbeit in verschiedenen 
Kommissionen und Arbeitsgruppen.

Einige der wichtigsten und komplexesten Legistik-
projekte wurden eingangs bereits erwähnt. Weitere 
Überprüfungen betrafen den Bereich der allgemeinen 
Staatsaufgaben (u. a. Gesetzgebung betreffend das öf-
fentliche Beschaffungswesen), der Gerichts- und Verwal-
tungsorganisation (u. a. Staatsgerichtshofgesetzgebung, 
Gesetzgebung betreffend Aktenverwaltung und Informa-
tionsweiterverwendung), der öffentlichen Sicherheit (u. a. 
Waffengesetz), der Staatsfinanzen (u. a. Gesetzgebung 
betreffend Steuern und Steueramtshilfe, Schwerver-
kehrsabgabegesetzgebung), des Datenschutzes (Totalre-
vision des Datenschutzrechts), der Finanzmarktgesetzge-
bung (u. a. Gesetzgebung betreffend Einlagensicherung 
und Anlegerentschädigung, Zahlungskonten, Zahlungs-
dienste, Pensionsfonds, Versicherungsvertrieb, AIFM,  
EWR-Wertpapierprospekt, EWR-Referenzwertverordnung,  
EWR-SFTR, EWR-Interbankenentgelte, EMIR, Verzeich-
nis wirtschaftlicher Eigentümer), des Verkehrs (u. a. Ge-
setzgebung betreffend den Strassen- und Luftverkehr), 
der Kommunikationsgesetzgebung, der Wirtschaftsge-
setzgebung (u. a. Totalrevision des Gewerbegesetzes), 
des Geistigen Eigentums (u. a. Gesetzgebung betreffend 
Urheber-, Markenschutz-, Topographien- und Design-
recht sowie Verwertungsgesellschaften), der Arbeitsge-
setzgebung (u. a. Gesetzgebung betreffend den Schutz ju-
gendlicher Arbeitnehmer, Allgemeinverbindlichkeit von 
Gesamtarbeitsverträgen), des Energierechts (u. a. Elek-
trizitätsmarkt- / Gasmarkt- und Energieeffizienzgesetz-
gebung), des Sportrechts (u. a. Gesetzgebung betreffend 

Sportförderung und -organisation), der Gesundheit (u. a. 
Gesetzgebung betreffend Gentechnik, medizinisch un-
terstützte Fortpflanzung und Betäubungsmittel), der Bil-
dung (u. a. Lehrerdienstgesetzgebung, Gesetzgebung be-
treffend Berufsbildung), des Sozialversicherungsrechts 
(u. a. Gesetzgebung betreffend Kranken- und Invaliden-
versicherung), des Bürgerrechts, des Ausländerrechts 
(Ausländer- und Asylgesetzgebung), des Naturschutz- 
und Umweltrechts (u. a. Gesetzgebung betreffend Um-
weltschutz, CO2-Emissionen, Jagd und Gewässerschutz), 
der Landwirtschaft (u. a. Gesetzgebung betreffend land-
wirtschaftliche Förderungen), des Lebensmittelrechts 
(u. a. Gesetzgebung betreffend Trinkwasser), des Zivil- 
und Gesellschaftsrechts (u. a. Gesetzgebung betreffend 
Zivilprozessrecht, Notariatsrecht, Pauschalreisen, Ka-
taster öffentlicher Eigentumsbeschränkungen, EWR-Si-
gnatur- und Vertrauensdienste sowie Konkurs- und Exe-
kutionsrecht) und des Strafrechts (u. a. Strafgesetzbuch 
und Strafprozessordnung).

Schliesslich wurden auch im Legistikbereich im Vor-
feld der eigentlichen Begutachtung eine Vielzahl von 
mündlichen Beratungen, Informationen und Auskünften 
vorgenommen.

Referendumsausschreibungen
Der Rechtsdienst der Regierung hat auch im Berichts-
jahr nach jeder Landtagssitzung umgehend die Referen-
dumsausschreibungen zu Landtagsbeschlüssen erstellt 
und für deren Veröffentlichung in den Tageszeitungen 
und im Amtsblatt gesorgt. Zudem wurden die Referen-
dumsvorlagen ausgearbeitet und der Regierungskanzlei 
zwecks Veröffentlichung im Internet zur Verfügung ge-
stellt.

In Zusammenhang mit diesen Aufgaben haben Mit-
arbeitende des Rechtsdienstes der Regierung an allen 
Landtagssitzungen teilgenommen.

Gesetzesdatenbank LILEX auf www.gesetze.li
Die vom Rechtsdienst der Regierung betreute Gesetzes-
datenbank ermöglicht dem Rechtsanwender die unent-
geltliche Suche im gesamten Landes- und Staatsver-
tragsrecht. Es werden dort nicht nur die chronologischen 
Landesgesetzblätter rechtsverbindlich kundgemacht, 
sondern insbesondere auch die konsolidierten Fas-
sungen der geltenden Rechtsvorschriften jeweils tages-
aktuell bereitgestellt.

Im Berichtsjahr wurden 3'138 Seiten an neuen Rechts-
vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Finanzbeschlüsse, 
Staatsverträge usw.) legistisch bearbeitet, für die Publi-
kation aufbereitet und in Form von 482 Landesgesetz-
blättern elektronisch kundgemacht. Letzteres entspricht 
einer Zunahme in Höhe von 8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr und spiegelt den langjährig ansteigenden Trend 
wider. Auch die Anzahl der Abonnenten des Newsletters, 
mit dem der Rechtsdienst der Regierung über neu kund-
gemachte Landesgesetzblätter informiert, stieg im Be-
richtsjahr um 4 % auf 1'066 Abonnenten.
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Zudem hat der Rechtsdienst der Regierung 555 neue 
konsolidierte Fassungen von Rechtsvorschriften erarbei-
tet und tagesaktuell, d. h. zeitgleich mit dem Inkrafttre-
ten der Änderungen, elektronisch bereitgestellt. Insbe-
sondere wenn grosse Gesetzespakete kurzfristig in Kraft 
treten, ist die tagesaktuelle Bereitstellung der konsoli-
dierten Fassungen mit erheblichem Aufwand und Zeit-
druck verbunden. So wurden bspw. gegen Ende des Be-
richtsjahres im Datenschutzbereich 164 Abänderungen 
von Rechtsvorschriften publiziert, welche wenig später 
zum Jahreswechsel in Kraft traten. Auch in diesem Fall 
ist es gelungen, bereits am Inkrafttretenstag sämtliche 
betroffenen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung 
zur Verfügung zu stellen. Weiters ist zu erwähnen, dass 
im Berichtsjahr über 150 vereinfacht kundgemachte Bil-
dungsverordnungen in vollem Wortlaut als konsolidierte 
Fassungen auf www.gesetze.li bereitgestellt wurden.

Die Gesetzesdatenbank LILEX wird ständig weiter-
entwickelt. Neben kleineren Optimierungen wurden 
2018 zwei wichtige Neuerungen realisiert:
–  Verlinkung zum Amtsblatt der Europäischen Union: In 

liechtensteinischen Rechtsvorschriften genannte EU-
Amtsblätter können neu direkt aufgerufen werden.

–  Verlinkung zu schweizerischen Rechtsvorschriften: 
Im konsolidierten Recht genannte SR-Nummern füh-
ren neu direkt zu den entsprechenden Vorschriften auf 
www.admin.ch.

Das auf der Website in elektronischer Form angebo-
tene systematische Fundstellen-Register zu den kundge-
machten liechtensteinischen Rechtsvorschriften wurde 
auch im Berichtsjahr monatlich aktualisiert. Diese Arbei-
ten werden seit 2018 rechtsdienstintern erledigt.

Insgesamt erfreut sich www.gesetze.li – insbeson-
dere auf Mobilgeräten – weiterhin wachsender Beliebt-
heit mit mehr als 1.1 Mio. Seitenaufrufen pro Jahr.

Innerstaatliche Umsetzung von Sanktionsmassnah-
men der Vereinten Nationen und der Europäischen 
Union
Im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Umsetzung 
von internationalen Sanktionen gegenüber Staaten, Per-
sonen und Organisationen, hat der Rechtsdienst der Re-
gierung im Berichtsjahr insgesamt 40 Sanktionsverord-
nungen ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit der 
Stabsstelle FIU, dem Amt für Auswärtige Angelegenhei-
ten, der liechtensteinischen Mission in Brüssel, der Fi-
nanzmarktaufsicht und weiteren involvierten Stellen der 
Regierung zur Beschlussfassung unterbreitet.

Bei den innerstaatlich umzusetzenden internationa-
len Sanktionen handelt es sich einerseits um Verpflich-
tungen aus Resolutionen des Sicherheitsrates der Ver-
einten Nationen und andererseits um von Liechtenstein 
im Rahmen eines autonomen Nachvollzugs geprüften 
und mitgetragenen Gemeinsamen Standpunkten bzw. 
Beschlüssen des EU-Rates.

Die Umsetzungen der UN-Sanktionen betrafen im Be-
richtsjahr Libyen, den Südsudan, die Zentralafrikanische 

Republik und die Demokratische Volksrepublik Korea. 
Da seit Ende 2017 die Listen des UN-Sicherheitsrates 
mit den von den Sanktionen betroffenen Personen und 
Unternehmen in Liechtenstein unmittelbar rechtsgül-
tig sind, ist deren Aufnahme in die liechtensteinischen 
Sanktionsverordnungen nicht mehr notwendig.

Der autonome Nachvollzug von EU-Sanktionen be-
traf Personen und Organisationen mit Verbindungen zur 
Gruppierung «Al-Qaida», Russland, Krim und Sewasto-
pol, Syrien, Burundi, Tunesien, Ägypten, die Demokra-
tische Republik Kongo, Simbabwe, Guinea, Eritrea, die 
Islamische Republik Iran, die Republik Malediven, My-
anmar, Venezuela sowie bestimmte Personen aus der 
Ukraine.

Insbesondere aufgrund des Zollvertrags mit der 
Schweiz waren bei der Ausarbeitung der liechtenstei-
nischen Sanktionsverordnungen zudem die in Liechten-
stein anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften 
zu berücksichtigen.

Aktualisierung der Anlagen zu bestimmten Verträgen 
mit der Schweiz
Aufgrund von verschiedenen Staatsverträgen gilt in 
Liechtenstein auch schweizerisches Recht. Dieses Recht 
ergibt sich aus den Anlagen (Anhängen) zu den Staats-
verträgen, die regelmässig zu prüfen und aktualisiert 
kundzumachen sind. Der Rechtsdienst der Regierung 
betreut die Aktualisierung der Anlagen zum Zollvertrag, 
zum Währungsvertrag, zum Patentschutzvertrag, zu den 
Vereinbarungen über die Stempelabgaben sowie zur 
Vereinbarung betreffend die Zusammenarbeit im Be-
reich der Zivilluftfahrt. Insbesondere die umfangreichen 
Anlagen zum Zollvertrag erfordern eine enge Abstim-
mung mit den jeweils zuständigen liechtensteinischen 
Amtsstellen und den Schweizer Bundesbehörden. Auch 
im Berichtsjahr fanden wieder zwei Aktualisierungen 
statt, in deren Rahmen insgesamt 812 schweizerische 
Rechtsvorschriften im Umfang von mehr als 6'500 Sei-
ten zu überprüfen waren.

Schwerpunkt der ersten Aktualisierung, mit der das 
in Liechtenstein per 31. Dezember 2017 anwendbare 
Schweizer Recht kundgemacht wurde (LGBl. 2018 Nr. 
97 bis 101), bildeten die totalrevidierte Energiegesetzge-
bung sowie neue Verordnungen im Strahlenschutz. Die 
betreffenden Änderungen gelangen in Liechtenstein teil-
weise zur Anwendung.

Die zweite Aktualisierung mit Stand 30. Juni 2018 
wurde am 16. November 2018 publiziert (LGBl. 2018 Nr. 
227 bis 231). Wichtigstes Thema dieser Bereinigung wa-
ren Änderungen von in Liechtenstein bereits grössten-
teils anwendbaren schweizerischen Erlassen, beispiels-
weise in den Bereichen Lebensmittel und Tierseuchen.

Per Ende 2018 sind 267 schweizerische Erlasse (Bun-
desgesetze und Verordnungen) in Liechtenstein vollstän-
dig anwendbar. Sie betreffen insbesondere die Bereiche 
Zoll, Steuern, Alkoholmonopol, Heilmittel, Lebensmittel 
sowie Landwirtschaft.
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Vertreter des öffentlichen Rechts gemäss Unterhalts-
vorschussgesetz (UVG)
Im Bereich der Gewährung von Unterhaltsvorschüssen 
nimmt der Rechtsdienst der Regierung die Interessen 
des Landes wahr. Als Vertreter des öffentlichen Rechts 
übt er das Beschwerderecht aus und ist insbesondere 
auch für die Antragstellung bezüglich Rückzahlungs- 
und Ersatzpflichten zuständig.

Im Berichtsjahr waren 81 Unterhaltsvorschussfälle 
zu überprüfen. Dies bedeutet eine Zunahme von ca. 11 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach entsprechender 
Prüfung wurde in einem Fall Rekurs erhoben und sechs 
Gegenäusserungen / Rekursbeantwortungen erstattet. In 
drei Fällen hat der Rechtsdienst der Regierung mit Erfolg 
Antrag auf Ersatz zu Unrecht gewährter Unterhaltsvor-
schüsse gestellt.

Betreuung der Regierungsbibliothek
Die Betreuung der Regierungsbibliothek umfasst ins-
besondere die Sichtung juristischer Neuerscheinungen 
sowie den Erwerb und die datenbankmässige Erfassung 
neuer Publikationen, v. a. zum Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht. Im Berichtsjahr wurden 57 Bücher neu ange-
schafft. Insgesamt weist der digitale Bibliothekskatalog 
ALEPH für die Regierungsbibliothek gegenwärtig 2'124 
Buchtitel bzw. Zeitschriften aus, vornehmlich zum liech-
tensteinischen, aber auch zum schweizerischen, öster-
reichischen, deutschen und europäischen Recht, sowie 
verschiedene Gesetzes- und Materialiensammlungen.

Stabsstelle EWR der Regierung

Stabsstellenleiterin: Dr. iur. Andrea Entner-Koch

Die Tätigkeiten der Stabsstelle EWR können vereinfacht in 
fünf Hauptgruppen eingeteilt werden:
–   Koordination der Übernahme und Umsetzung von neuem 

EWR-Recht 
–   Vertretung der Regierung in Verfahren gegenüber der 

EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) sowie vor dem 
EFTA-Gerichtshof und dem Gerichtshof der Europä-
ischen Union

–   Beratung der Regierung in EWR-rechtlichen Belangen 
sowie Anlaufstelle der Amtsstellen bei EWR-rechtlichen 
Fragen

–   Dokumentation / Information zu EU / EWR-Themen
–   Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen bei grenzüber-

schreitenden Problemen (SOLVIT) und EWR-rechtlichen 
Fragen

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurden verschiedene Ko-
ordinierungsverfahren und -instrumente eingeführt, deren 
Überwachung und Steuerung der Stabsstelle EWR oblie-

gen. Sie ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit nicht 
nur landesverwaltungsintern sondern auch mit liechten-
steinischen Interessensverbänden und Behörden in ande-
ren Mitgliedstaaten. 

Koordination der Übernahme und  
Umsetzung von neuem EWR-Recht

Übernahme von neuem EWR-Recht
Sämtliche zur Übernahme in das EWR-Abkommen an-
stehenden EU-Rechtsakte werden von den Fachexperten 
der LLV und ergänzend von der Stabsstelle EWR auf ihre 
jeweiligen praktischen und rechtlichen Auswirkungen 
hin geprüft. Insbesondere wird geprüft, ob spezifische 
Anpassungen an den EU-Rechtsakten vorgenommen 
werden müssen bzw. die Übernahme eines EU-Rechts-
aktes der Zustimmung des Landtags bedarf. 

Alle Vorarbeiten für die EWR-Kommission des Land-
tags werden von der Stabsstelle EWR koordiniert und 
die entsprechenden Unterlagen bereitgestellt. Die EWR-
Kommission des Landtags hat im Berichtsjahr insgesamt 
433 EU-Rechtsakte behandelt (ergänzend wird auf den 
Bericht der EWR-Kommission des Landtags verwiesen).

Die besagten 433 EU-Rechtsakte wurden durch ins-
gesamt 258 Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses in das EWR-Abkommen übernommen. Die Zahl 
der rechtsverbindlichen EU-Rechtsakte im EWR-Abkom-
men beläuft sich somit Ende 2018 auf 9'720. 

Von den genannten 433 EU-Rechtsakten unterlagen 
insgesamt 14 der Zustimmung des Landtags gemäss Art. 
8 Abs. 2 Landesverfassung. Diese EU-Rechtsakte stamm-
ten aus den Bereichen Gesellschaftsrecht, Datenschutz, 
Arzneispezialitäten, Finanzdienstleistungen, Telekom-
munikation und Arbeitsrecht.

Hervorzuheben ist die Tatsache, dass sich Ende 2018 
insgesamt 610 EU-Rechtsakte im Übernahmeprozess 
in das EWR-Abkommen befanden, davon rund 281 EU-
Rechtsakte im Finanzdienstleistungsbereich. Letztere 
sind hängig, da im Zusammenhang mit der Übernahme 
der Verordnungen betreffend die Europäischen Finanz-
aufsichtsbehörden (EBA, ESMA, EIOPA) komplexe recht-
liche Fragestellungen zu klären waren und diese erst im 
Laufe von 2016 bzw. 2017 gelöst werden konnten. Die 
EWR / EFTA-Staaten und die EU bemühen sich seither 
um eine zügige Übernahme der mit den ESAs verknüpf-
ten EU-Rechtsakten. Im Berichtsjahr wurden im Finanz-
dienstleistungsbereich 22 Beschlüsse des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses mit insgesamt 85 EU-Rechtsakten un-
terzeichnet. Bei der EWR-Übernahme von Finanzdienst-
leistungsrechtsakten ist daher ein stetiger Fortschritt zu 
verzeichnen.

Ein gutes Abschneiden Liechtensteins bei der Erfül-
lung der EWR-Verpflichtungen liegt unbestritten im Ge-
samtinteresse des Landes. Vertragsverletzungsverfahren 
und negative Urteile des EFTA-Gerichtshofes beein-
trächtigen nicht nur das politische Ansehen des Landes, 
sondern verursachen auch einen enormen Arbeitsauf-
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wand für die Stabsstelle EWR bzw. die Landesverwal-
tung allgemein. Die Stabsstelle EWR ist daher bemüht, 
die Zusammenarbeit innerhalb der Landesverwaltung 
noch weiter zu intensivieren sowie die internen Arbeits-
abläufe stetig zu überprüfen und zu verbessern.

Umsetzung von neuem EWR-Recht
Viele der ins EWR-Abkommen übernommenen EU-
Rechtsakte müssen in die liechtensteinische Rechts-
ordnung umgesetzt werden. Um eine fristgerechte Um-
setzung sicherstellen zu können, erstellt die Stabsstelle 
EWR in Zusammenarbeit mit den Fachexperten der LLV 
und den Ministerien halbjährlich EWR-Arbeitslisten. Die 
Regierung verabschiedet diese EWR-Arbeitslisten und 
die darin festgelegten Umsetzungsmassnahmen und 
Umsetzungszeitpläne per Regierungsbeschluss.

Umsetzungsquote
Die EU-Staaten haben sich verpflichtet, eine Umset-
zungsquote von 99 % anzustreben. Die aktuelle liechten-
steinische Umsetzungsquote von 99.3 % (2017: 98.8 %) 
zeigt, dass Liechtenstein ein verlässlicher Partner im eu-
ropäischen Integrationsszenario ist.

Umsetzungsdefizite
Umsetzungsdefizite bestehen in den Bereichen, Perso-
nenfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Finanzdienst-
leistungen, Transport, Umwelt und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen. 

Umgesetzte EU-Rechtsakte
Im Bereich des freien Personenverkehrs konnte durch 
Abänderung des ABGB, des PGR, des Gemeindege-
setzes, des StPG sowie des Lehrerdienstgesetzes die 
Richtlinie 2014 / 54 / EU über Massnahmen zur Erleich-
terung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im 
Rahmen der Freizügigkeit zustehen, umgesetzt werden. 

Im Bereich Finanzdienstleistungen trat am 1. Januar 
2018 das Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 1286 / 2014 über Basisinformationsblätter für ver-
packte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsprodukte (PRIIP-DG) und die dazugehörige PRIIP-
Durchführungsverordnung in Kraft. Damit wurde die 
Verordnung (EU) Nr. 1286 / 2014 (PRIIP) vorab in den 
liechtensteinischen Rechtsbestand übernommen. Die 
Richtlinie (EU) 2014 / 65 / EU (MiFID II) sowie die Ver-
ordnung (EU) Nr. 600 / 2014 (MiFIR) wurden durch Än-
derungen u. a. des BankG, des VVG, des AIFMG, des 
UCITSG und des IUG vorabumgesetzt. Dieses Gesetzes-
paket trat am 3. Januar 2018 in Kraft. Durch Abänderung 
des Versicherungsvermittlungsgesetzes (neu: Versiche-
rungsvertriebsgesetz), des SPG, des VVG, des VersAG, 
des GewG, des FMAG und des ABGB wurde die Richt-
linie (EU) 2016 / 97 (IDD) mit Inkrafttreten am 1. Okto-
ber 2018 vorab in das nationale Recht umgesetzt. Mit 
der Totalrevision des Gesetzes betreffend die Aufsicht 
über Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 

(Pensionsfondsgesetz; PFG) wurde die Richtlinie (EU) 
2016 / 2341 (EbAV) umgesetzt. Das PFG trat am 13. Ja-
nuar 2019 in Kraft.

Im Bereich Umwelt konnte die Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2015 / 1787 der Kommission vom 6. Oktober 
2015 zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie 
98 / 83 / EG des Rates über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch durch die Abänderung der 
Verordnung vom 28. September 2004 über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwas-
serverordnung; TWV), die am 1. Oktober 2018 in Kraft 
trat, notifiziert werden. 

Vertretung der Regierung in Verfahren  
gegenüber der ESA sowie vor dem  
EFTA-Gerichtshof und dem Gerichtshof  
der Europäischen Union 

Die ESA kontrolliert die rechtzeitige und inhaltlich kor-
rekte Umsetzung und Anwendung des EWR-Rechts in 
den EWR / EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Nor-
wegen. Die Stabsstelle EWR fungiert in diesem Zusam-
menhang als direkter Ansprechpartner der ESA in Liech-
tenstein. Im Berichtsjahr waren neben verschiedenen 
Auskunftsersuchen lediglich zwei formelle Mahnschrei-
ben (Letters of Formal Notice) und zwei mit Gründen ver-
sehene Stellungnahmen (Reasoned Opinions) der ESA 
eingegangen. 

Die Stabsstelle EWR vertritt zudem die Regierung 
in Verfahren vor dem EFTA-Gerichtshof sowie dem Ge-
richtshof der Europäischen Union. 

EFTA-Gerichtshof

Urteile
Auf Vorlage der Beschwerdekommission der Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein hatte der EFTA-Gerichtshof 
im Fall E-09 / 17 Edmund Falkenhahn AG v. the Liech-
tenstein Financial Market Authority Fragen zur Ausle-
gung der Richtlinie 2009 / 110 / EG (E-Geld-Richtlinie) 
zu beurteilen. Der EFTA-Gerichtshof kam im Urteil vom 
30. Mai 2018 zum Schluss, dass es mit Art. 11 Abs. 1 
und 2 der E-Geld-Richtlinie nicht vereinbar ist, dass E-
Geld zu irgendeinem Zeitpunkt einen vom Nennwert des 
entgegengenommenen Geldbetrags abweichenden Wert 
darstellt, auch nicht im Zeitraum zwischen Ausgabe und 
Erstattung. Der EFTA-Gerichtshof stellt weiters fest, dass 
Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 1 und 2 der E-Geld-Richtlinie ab-
schliessend festlegt, welche Aktiva als sichere Aktiva mit 
niedrigem Risiko für die Zwecke des Art. 7 Abs. 1 der E-
Geld-Richtlinie anzusehen sind.

Laufende Verfahren
Das Fürstliche Landgericht hat dem EFTA-Gerichtshof 
am 13. Juli 2018 im Fall E-02 / 18 C v. Concordia Schwei-
zerische Kranken- und Unfallversicherung AG Fragen zur 
Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 (Koordi-
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nierung der Systeme der sozialen Sicherheit) zur gutach-
terlichen Prüfung vorgelegt. Eine Schriftliche Stellung-
nahme an den EFTA-Gerichtshof wurde fristgerecht am 
12. November 2018 eingereicht. 

Beratung der Regierung in EWR-recht-
lichen Belangen sowie Anlaufstelle der 
Amtsstellen bei EWR-rechtlichen Fragen 

In einer vom EWR-Recht zunehmend tangierten Verwal-
tung ist die Stabsstelle EWR zentrale Anlaufstelle bei 
EWR-rechtlichen Fragen. Die Stabsstelle EWR erstellt in 
diesem Zusammenhang Gutachten im Auftrag der Regie-
rung und wirkt in verschiedenen Arbeitsgruppen bera-
tend oder als Vorsitz mit. Zu erwähnen ist hier der Vor-
sitz in der Konsultationsgruppe Finanzmarktregulierung.

Eine weitere zentrale Aufgabe der Stabsstelle EWR 
liegt darin, EWR-rechtliches Wissen all jenen Landesan-
gestellten zu vermitteln, die durch ihre Arbeit mit dem 
EWR-Recht in Berührung kommen. Die Stabsstelle EWR 
führt zu diesem Zweck alljährlich EWR-Schulungen für 
alle Landesangestellten bzw. laufend spezifische EWR-
Schulungen für die Fachexperten der LLV durch. Des 
Weiteren wurde 2018 erneut ein LLV-internes Seminar 
zur aktuellen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union (EuGH) organisiert. 

Die Stabsstelle EWR ist zudem der «Nationale IMI-Ko-
ordinator» im von der EU geschaffenen Binnenmarktinfor-
mationssystem (Internal Market Information System; IMI), 
welches der EWR-weiten Erleichterung der Verwaltungs-
zusammenarbeit in bestimmten Bereichen dienen soll.

In Bezug auf den EU-Austritt des Vereinigten König-
reichs ist zu erwähnen, dass eine intensive Zusammenar-
beit mit der Fachexpertenstelle Brexit in 2018 erfolgt ist.

Dokumentation / Information zu EU / EWR-
Themen

Die Informations- und Dokumentationsdienstleistungen 
für die Öffentlichkeit werden durch die EWR-Dokumen-
tation der Stabsstelle EWR wahrgenommen. Ihr obliegt 
u. a. die kontinuierliche Nachführung des EWR-Regi-
sters, die Aktualisierung der EWR-Rechtssammlung in 
Form von Nachlieferungen sowie die Betreuung der In-
ternetseite der Stabsstelle EWR www.sewr.llv.li. Zudem 
werden folgende Newsletter angeboten, welche über die 
Rubrik «Newsletter» abonniert werden können: 
–   Aktuelle Informationen aus dem Amt («SEWR-News» – 

Newsletter der Stabsstelle EWR; Aktualisierungen des 
Registers zur EWR-Rechtssammlung; Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen und Ausschrei-
bungen im Rahmen von EU-Programmen)

–   Stellenausschreibungen der EU / EWR-Institutionen

Darüber hinaus kommt die Stabsstelle EWR ihren Infor-
mationspflichten durch Vorträge bei öffentlichen und 
privaten Organisationen nach.

Durch das erfolgreich weitergeführte System der 
EWR-Kontaktpersonen wurde sichergestellt, dass liech-
tensteinische Interessensverbände auch im Jahr 2018 
über neue Entwicklungen im EWR-Recht sowie ihre 
Möglichkeiten, Stellungnahmen zu neuen EU-Rechtsak-
ten abzugeben, informiert worden sind.

Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen 
bei grenzüberschreitenden Problemen 
(SOLVIT) und EWR-rechtlichen Fragen

Die Stabsstelle EWR ist schliesslich auch Anlaufstelle 
für Bürger und Unternehmen, welche sich durch auslän-
dische Behörden in ihren Rechten aus dem EWR-Abkom-
men beschränkt fühlen. In diesem Zusammenhang fun-
giert die Stabsstelle EWR als zuständige, nationale Stelle 
im EWR-weiten Problemlösungsnetz «SOLVIT». 

Stabsstelle Financial Intelligence 
Unit (SFIU)

Stabsstellenleiter: Daniel Thelesklaf

Die Stabsstelle FIU (SFIU) ist die zentrale Behörde zur 
Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Er-
kennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, 
organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung 
notwendig sind. Die Kernaufgabe liegt bei der Entgegen-
nahme und Analyse von Verdachtsmitteilungen von Sorg-
faltspflichtigen sowie bei der Umsetzung der internatio-
nalen Sanktionen im Hinblick auf die darin enthaltenen 
Zwangsmassnahmen. Daneben standen im Berichtsjahr die 
Abarbeitung der IWF-Empfehlungen von 2014, die Vorbe-
reitung für die nächste Moneyval-Länderprüfung, die inter-
nationale Gremienarbeit sowie die Tätigkeiten der ämter- 
übergreifenden Arbeitsgruppe PROTEGE (Arbeitsgruppe 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei, der Terrorismusfinan-
zierung und der Proliferation) im Vordergrund. PROTEGE 
dient der Koordination von Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Weiterentwicklung des Abwehrdispositivs Liechten-
steins hinsichtlich Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung 
und organisierter Kriminalität. Darüber hinaus hat sich die 
Arbeitsgruppe als geeignetes Gremium zur Beurteilung von 
aktuellen Sachverhalten sowie zur Koordination von ent-
sprechenden Massnahmen erwiesen. Die SFIU ist eben-
falls federführend für die Durchführung einer nationalen 
Gefährdungsanalyse «National Risk Assessment» auf dem 
Gebiet der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung zuständig, die anfangs 2018 fertig gestellt wurde. 

Im Berichtsjahr erreichte die Gesamtzahl der Mittei-
lungen an die SFIU einen neuen Höchststand. Insgesamt 
wurden 454 Meldungen erstattet. Während die Zahl der 
Meldungen nach dem Internationalen Sanktionsgesetz 
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(ISG) konstant blieb, ist für 2018 ein markanter Zuwachs 
der Mitteilungen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) 
zu verzeichnen. Im Vordergrund stehen dabei weiterhin 
Sachverhalte, die in einem Zusammenhang zu Betrugs- 
und Korruptionsdelikten stehen. Bei den Korruptionsfäl-
len kam es zu einer deutlichen Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr. 

Personal und Organisation

Ende 2018 arbeiteten unverändert zehn Mitarbeitende (2 
davon in Teilzeit) bei der SFIU. Die SFIU ist wie folgt or-
ganisiert:
–   Leitung 
–   Strategische Analyse
–   Operative Analyse 
–   Internationales
–   Sekretariat

Diese auf den Geschäftsprozessen basierende Organisa-
tionsstruktur hat sich bewährt und ist kongruent mit den 
entsprechenden Stellenbeschreibungen.

Eine externe Analyse der Abläufe hat die Notwendig-
keit einer Neuausrichtung der IT empfohlen, um Effizi-
enzgewinne entstehen zu lassen. Diese Arbeiten wurden 
im Berichtsjahr durch den Einsatz einer neuen Software 
«GoAML» umgesetzt. 

Tätigkeiten der SFIU

Die SFIU bearbeitete im Berichtsjahr die folgenden 
Kernbereiche:
–   die Entgegennahme und Analyse der Mitteilungen der 

Finanzintermediäre nach dem Sorgfaltspflichtgesetz
–   deren Weiterleitung (mit einem Analysebericht) an die 

Staatsanwaltschaft, wenn sich der Verdacht erhärtet 
hat

–   die Beschaffung und Auswertung von Informationen, 
die für das Erkennen von Geldwäscherei, Vortaten der 
Geldwäscherei, Organisierter Kriminalität und Terro-
rismusfinanzierung notwendig sind

–   die Entgegennahme und Behandlung von Meldungen 
nach dem Gesetz über die Durchsetzung Internationa-
ler Sanktionen

–   die Entgegennahme und Behandlung von Meldungen 
nach dem Kriegsmaterial- und dem Kernenergie-Gü-
terkontroll-Gesetz

–   Weitere wichtige Aufgaben umfassen die Mitarbeit in 
finanzplatzrelevanten Arbeiten der Landesverwaltung 
(z. B. in der «Liechtenstein Initiative» – Kommission zu 
Menschenhandel und moderner Sklaverei) die inter-
nationale Zusammenarbeit in SFIU-Angelegenheiten, 
und die Schulung von Mitarbeiter / innen liechtenstei-
nischer Sorgfaltspflichtiger und von anderen Behör-
den und Amtsstellen. 

Entgegennahme und Auswertung der Verdachtsmit-
teilungen
Im Berichtsjahr hat die SFIU insgesamt 454 Verdachts-
mitteilungen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) er-
halten. Dies ist eine signifikante Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr, die Zunahme ist aber im Vergleich zu an-
deren Finanzplätzen unterdurchschnittlich.

Von diesen SPG-Verdachtsmitteilungen stammten 
deren 309 (68 %) von Banken, 82 (18 %) aus dem Treu-
handsektor, 37 (8 %) aus der Versicherungsbranche, 7 
(2 %) von anderen Behörden (vor allem die FMA) und 19 
(4 %) von anderen Meldepflichtigen. Mit Ausnahme der 
«anderen Behörden» haben die absoluten Fallzahlen bei 
allen Gruppen von Mitteilungspflichtigen im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zugenommen. 

Die meisten Verdachtsmitteilungen (56 %) werden 
nach wie vor durch externe Faktoren (z. B. Rechtshilfeer-
suchen, Strafverfahren, Medienberichte oder Treffer in 
kommerziellen Datenbanken) ausgelöst. 

Im Berichtsjahr verfasste die SFIU 138 Analyse-
berichte zu Handen der Staatsanwaltschaft und an die 
FMA, vor allem in Sachverhalten, bei denen sich der Ver-
dacht auf Geldwäscherei erhärtet hat. Diese Zahl hat sich 
im Vergleich zum Jahr 2017 ebenfalls deutlich erhöht. 

Bei den Deliktsarten stehen wie in den letzten 20 Jah-
ren weiterhin Wirtschaftsdelikte (vor allem Betrugs- und 
Untreuehandlungen) im Vordergrund. Die in den letzten 
Jahren angestiegene Bedeutung von Korruptionsdelikten 
hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt.

Die meisten Verdachtsmitteilungen betrafen, wie in 
den Vorjahren, Personen im Ausland, auch wenn im Be-
richtsjahr häufiger reine Inlandsachverhalte analysiert 
wurden. Die Mehrheit der Personen, die Gegenstand von 
Verdachtsmitteilungen waren, stammen aus dem euro-
päischen Ausland (vorwiegend aus der Schweiz und aus 
EU-Ländern).

Informationsbeschaffung
Die Beschaffung von Informationen ist für die SFIU zur Er-
füllung ihres Auftrages essentiell. Die SFIU kann sich ei-
nerseits Informationen aus öffentlich zugänglichen Quel-
len (dies sind insbesondere Wirtschaftsdatenbanken und 
Fachpublikationen) und andererseits aus nicht öffentli-
chen Quellen beschaffen. Bei den letzteren stehen im Vor-
dergrund die Abfrage von Registern und Datenbanken der 
Landesverwaltung, die Informationsersuchen bei anderen 
FIUs sowie die Amtshilfe. Zudem werden der SFIU dieje-
nigen Rechtshilfegesuche sowie Gerichtsbeschlüsse (Be-
schlagnahmung, Hausdurchsuchung, Vermögenssperre) 
zur Kenntnisnahme übermittelt, die im Zusammenhang 
mit Delikten der Geldwäscherei, Korruption oder Organi-
sierten Kriminalität gestellt werden bzw. ergangen sind. 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist ein fester 
Bestandteil im Tätigkeitsfeld der SFIU. Von zentraler Be-
deutung erweist sich die internationale Zusammenarbeit 
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sowie die Verarbeitung von Anfragen und die Vornahme 
von Abklärungen für in- und ausländische Stellen. 

Durchsetzung der internationalen Sanktionen
Die Anzahl Meldungen nach dem Gesetz zur Durch-
setzung internationaler Sanktionen (insgesamt 10 Mel-
dungen und Gesuche) hat sich auf dem Niveau der Vor-
jahre stabilisiert. 

Internationale Zusammenarbeit

Die Stabsstelle FIU arbeitet in Fällen mit Auslandbezug 
gezielt mit anderen FIUs zusammen und ersucht diese 
um Erteilung von Informationen oder Übermittlung von 
Unterlagen, wenn dies für die Analyse eines Falls not-
wendig ist. Entsprechenden Gesuchen aus dem Ausland 
gibt sie statt, wenn die Voraussetzungen des FIUG er-
füllt sind. Die Anzahl der Gesuche in diesem Zusammen-
hang ging im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück. Der 
Austausch von Informationen ist durch die nationale Ge-
setzgebung und die Regeln «Principles of Information 
Exchange» der Egmont Group of Financial Intelligence 
Units bestimmt. Die internationale Zusammenarbeit be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf einen fallspezifischen 
Informationsaustausch, sondern umfasst auch einen all-
gemeinen Erfahrungsaustausch sowie die Mitwirkung 
in internationalen Arbeitsgruppen und Organisationen 
wie zum Beispiel Expertentätigkeiten für Moneyval, die 
FATF, den Internationalen Währungsfonds, die Welt-
bank und die Vereinten Nationen. Ausserdem wurde die 
Stabsstelle FIU von der Regierung als nationale Anlauf-
stelle «focal point» des United Nations Office for Drugs 
and Crime (UNODC) für Vermögensrückführungsangele-
genheiten eingesetzt.

EGMONT Group
Die Egmont Group ist der weltweite Zusammenschluss 
von nationalen Financial Intelligence Units. Sie umfasst 
zurzeit 159 Financial Intelligence Units (Stand Dezember 
2018). Die Hauptarbeit der Egmont Group besteht insbe-
sondere in der Regelung und Sicherstellung des Infor-
mationsaustausches zwischen den nationalen Financial 
Intelligence Units. Die SFIU ist seit Juni 2001 Mitglied 
der Egmont Group. Der Leiter der SFIU war im Berichts-
jahr Vertreter der Europaregion II und damit Mitglied 
des Leitungsausschusses «Egmont Committee». Im Au-
gust 2018 organisierte die SFIU das Treffen dieses Lei-
tungsausschusses in Malbun. 

MONEYVAL
MONEYVAL ist ein 1997 gegründeter Expertenausschuss 
des Europarates für die Unterstützung der Mitgliedstaa-
ten in der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung. Moneyval verfügt über einen Prozess 
gegenseitiger Überprüfungen «peer reviews». Das Ziel 
dieses Prozesses ist es sicherzustellen, dass die Systeme 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Geldwäscherei 

und Terrorismusfinanzierung effektiv sind und dass sie 
die auf diesem Gebiet relevanten internationalen Stan-
dards (FATF, Europarat und EU) einhalten. Liechtenstein 
wird in Bälde zum fünften Mal von Moneyval hinsichtlich 
der Einhaltung des Standards geprüft. Im Vordergrund 
wird dabei stehen, wie effektiv Liechtenstein (Behörden 
und Privatsektor) die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismus- 
finanzierung anwenden und wie gut sie der Risiken be-
wusst sind. Als Vorbereitung für diese Länderprüfung 
hat die SFIU eine simulierte externe Länderprüfung ge-
leitet und die Regierung über die Ergebnisse orientiert. 

FATF
Die FATF ist eine internationale Organisation mit dem 
Auftrag, die Methoden der Geldwäscherei und der Ter-
rorismusfinanzierung zu analysieren und Massnahmen 
zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln. Sie ist der globale 
Standardsetzer in diesem Bereich und besteht gegen-
wärtig aus 37 Mitgliedern. Der derzeit geltende Min-
deststandard (so genannte 40 Empfehlungen) wurde im 
Jahr 2012 überarbeitet. Seit 2015 werden alle Mitglieder 
hinsichtlich der Einhaltung und wirksamer Anwendung 
dieses Standards überprüft. Aufgrund der Mitgliedschaft 
Liechtensteins in Moneyval ist das Land indirekt auch in 
der FATF vertreten. 

Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe PROTEGE
Im Berichtsjahr haben 4 ordentliche Sitzungen stattge-
funden. Im Vordergrund standen die Vorbereitungen zur 
Umsetzung der 4. EU-Geldwäschereirichtlinie.

Schweizerische Arbeitsgruppe Operative Kriminal- 
analyse
Im Berichtsjahr haben eine Sitzung und eine Schulung 
stattgefunden.

Informatik-Lösung
Nebst der von der Verwaltung bereitgestellten IT-Ba-
sisinfrastruktur verfügt die Stabsstelle FIU im Bereich 
der operativen und strategischen Analyse über speziell 
ausgerichtete Software und Datenbanksysteme. Im Be-
richtsjahr wurden die Arbeiten zur Ablösung des be-
stehenden IT-Systems abgeschlossen. Dies hatte einen 
hohen Zusatzaufwand zur Folge, der aber mit den beste-
henden Ressourcen bewältigt werden konnte. Mit dem 
neuen System (GoAML) wird die SFIU in Zukunft we-
sentlich effizienter arbeiten können. Durch die Einfüh-
rung des neuen Systems wurden auch die Statistiken der 
SFIU angepasst. 

Interne Ausbildung
Intern wurden zahlreiche praktische Ausbildungsse-
quenzen im Aufgabenbereich der SFIU durchgeführt, die 
auch für Vertreter anderer Behörden zugänglich waren. 
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Stabsstelle Finanzen

Stabsstellenleiter: Andreas Gritsch

Das Schwergewicht der Tätigkeit der Stabsstelle Finan-
zen liegt in der Koordination der Planungsprozesse (Vor-
anschlag, Finanzplanung), dem Betrieb eines Kosten- und 
Leistungsrechnungssystems, der Mitarbeit bei der Erstel-
lung und Kommentierung der Landesrechnung, der fi-
nanziellen Berichterstattung an das Ministerium für Prä-
sidiales und Finanzen, der Koordination des Aufbaus von 
internen Kontrollsystemen (IKS) in den Amtsstellen, der 
Übernahme von oder die Mitarbeit bei Projektaufgaben 
sowie allgemein in der Unterstützung aller Ministerien und 
Amtsstellen in finanzhaushaltsrechtlichen, finanziellen und 
betriebswirtschaftlichen Fragen.

Personelles
Die Aufgaben der Stabsstelle Finanzen werden von fünf 
Personen (3.9 Stellen) wahrgenommen.

Ständige Aufgaben
–   Koordination des kurz- und mittelfristigen Planungs-

prozesses des Landes
–   Betrieb eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems 

(KLR)
–   Monatliche Berichterstattung zuhanden des Ministeri-

ums für Präsidiales und Finanzen mit relevanten Daten 
zur Entwicklung der Landesrechnung

–   Mitarbeit beim Abschluss und der Kommentierung der 
Landesrechnung

–   Unterstützung der Regierung bei Sitzungen mit der Fi-
nanzkommission des Landtags

–   Unterstützung der Amtsstellen in finanzhaushaltsrecht-
lichen, finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen

–   Mitwirkung im Anlageausschuss für die Bewirtschaf-
tung der staatlichen Reserven

–   Aufarbeitung der Voranschläge der Gemeinden zuhan-
den der Regierung als Aufsichtsorgan

–   Berechnung des Finanzausgleichs an die Gemeinden
–   Koordinationsstelle für den Aufbau von internen Kon-

trollsystemen (IKS) in der Landesverwaltung
–   Koordinationsstelle für Fragen in Bezug auf die Corpo-

rate Governance für öffentliche Unternehmen
–   Betrieb des Beteiligungscontrolling-Systems
–   Koordination des Prozesses für das Länderrating 

Liechtensteins
–   Erstellung von Nachtragskreditvorlagen
–   Verwaltungsratstätigkeit bei der Anstalt zur Finanzie-

rung finanzmarktstabilisierender Massnahmen (ge-
mäss FSAG)

–   Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz /  
Liechtenstein betreffend die Mehrwertsteuer

–   Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz /  
Liechtenstein betreffend die Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Projekte
Nebst den ständigen Aufgaben fielen im vergangenen 
Jahr diverse Projektarbeiten an, wobei sich der Schwer-
punkt dieser Tätigkeiten auf die folgenden Projekte be-
zog:

Im März 2018 hat der Landtag das Postulat zur Über-
prüfung des Finanzzuweisungssystems an die Gemein-
den und der Aufgaben- und Finanzierungszuständig-
keiten zwischen Land und Gemeinden an die Regierung 
überwiesen. Nach erfolgter Bearbeitung wurde die Po-
stulatsbeantwortung im Oktober 2018 von der Regie-
rung verabschiedet. Anhand von sieben konkreten Mass-
nahmen zeigte die Regierung auf, wie die bestehenden 
Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden wei-
ter reduziert werden könnten und ob eine weitere Auf-
gabenentflechtung zwischen Land und Gemeinden aus 
ihrer Sicht einen Mehrwert bringen würde.

Gemäss den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes 
unterbreitete die Regierung dem Landtag im Oktober 
2018 ihren Vorschlag zur Anpassung des Faktors(k) zur 
Festlegung des Mindestfinanzbedarfs für die Finanzaus-
gleichsperiode 2020 bis 2023, wobei die Stabsstelle Fi-
nanzen mit der Ausarbeitung des entsprechenden Be-
richt und Antrags betraut war. Der Landtag folgte dem 
Vorschlag der Regierung und erhöhte den Faktor(k) für 
die Finanzausgleichsperiode 2020 bis 2023 auf 0.76, wo-
mit sich auf der Basis der durchschnittlichen Gesamtaus-
gaben der Gemeinden ein Mindestfinanzbedarf pro Kopf 
von CHF 4'994 (Vorperiode CHF 5'006) ergibt. 

Im September 2015 wurde die Regierung mittels 
Motion beauftragt dem Landtag Gesetzesanpassungen 
vorzulegen, welche sicherstellen sollen, dass die Ober-
aufsicht der Regierung über die dem Gesetz über die 
Steuerung und Überwachung öffentlicher Unternehmen 
unterstehenden Unternehmen wirksam wahrgenommen 
werden kann. Im Sinne der Motion wurden die gesetz-
lichen Grundlagen geprüft und Anpassungsvorschläge 
ausgearbeitet. Ein zentrales Anliegen der Motionäre be-
trifft die Prüfung der Abberufungsregelung für Mitglie-
der der strategischen Führungsebene. Aufgrund eines 
laufenden Gerichtsverfahrens diesbezüglich wird mit der 
Motionsbeantwortung noch zugewartet.

Als Koordinationsstelle unterstützt die Stabsstelle 
Finanzen die Amtsstellen der Liechtensteinischen Lan-
desverwaltung bei der Einführung von Internen Kontroll-
systemen (IKS). Der Schwerpunkt im vergangenen Jahr 
bildete dabei die Prüfung und Aktualisierung des IKS im 
Amt für Volkswirtschaft. 

Mit Finanzbeschluss vom 5. September 2017 wurde 
für die Durchführung der Jubiläumsfeierlichkeiten «300 
Jahre Fürstentum Liechtenstein» ein Verpflichtungs-
kredit in Höhe von CHF 2.0 Mio. gesprochen. Die Pro-
jektleitung wurde Liechtenstein Marketing übertragen. 
In Bezug auf die Kostenkontrolle steht die Stabsstelle  
Finanzen Liechtenstein Marketing unterstützend zur 
Verfügung. 
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Voranschlag 2019

Der Landtag verabschiedete in seiner Sitzung vom November 2018 das Finanzgesetz für das Jahr 2019. In der Erfolgs-
rechnung stellen sich die Plandaten 2019 wie folgt dar:

Erfolgsrechnung    Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2019 Voranschlag 2018  Veränderung 2019 / 2018
   abs. in  %

Betrieblicher Ertrag 799 761 +39 +5.1 
Betrieblicher Aufwand 832 815 +17 +2.1 
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -33 -54 +22 +39.9

Finanzergebnis 87 74 +12 +16.5 
= Jahresergebnis 54 20 +34 +169.3

Der Voranschlag 2019 geht in der Erfolgsrechnung von einem Gewinn von CHF 54 Mio. aus. Im Vorjahresvergleich 
verbessert sich das prognostizierte Jahresergebnis um CHF 34 Mio. Bei plankonformer Entwicklung kann der höhere 
betriebliche Aufwand mit dem erwarteten Anstieg der betrieblichen Erträge und des Finanzergebnisses mehr als 
kompensiert werden. 

Investitionsrechnung    Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2019 Voranschlag 2018  Veränderung 2019 / 2018
   abs. in  %

Ausgaben 46 47 -1 -2.2
Einnahmen 15 16 -2 -10.4
= Nettoinvestitionen 32 31 +1 +2.1

Selbstfinanzierungsgrad 291 % 212 % +79 % +37.3

Die für das Jahr 2019 geplanten investiven Ausgaben setzen sich aus CHF 23 Mio. für Sachanlagen (Tiefbau, Hoch-
bau, Mobilien, Grundstücke) und immateriellen Anlagen, CHF 10 Mio. für Darlehen sowie CHF 14 Mio. für Investiti-
onsbeiträge zusammen.

Gesamtrechnung Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2019 Voranschlag 2018  Veränderung 2019 / 2018
   abs. in  %

Betrieblicher Ertrag / Einnahmen 814 777 +37 +4.7
Betrieblicher Aufwand / Ausgaben 840 817 +23 +2.9

= Mittelveränderung betrieblich -26 -40 +14 +34.1

Mittelveränderung aus Finanzergebnis 87 74 +12 +16.5

= Total Mittelveränderung 60 35 +26 +74.8

Zusammenfassend ergibt sich aus der betrieblichen Mittelveränderung sowie derjenigen aus dem Finanzergebnis ein 
prognostizierter Mittelzufluss von CHF 60 Mio. in der Gesamtrechnung.
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Finanzausgleich
Das geltende Finanzausgleichssystem sieht einen ausga-
benorientierten Mechanismus vor, welcher den Gemein-
den ausgehend von der eigenen Steuerkraft einen Min-
destfinanzbedarf pro Kopf der Gemeindebevölkerung 
garantiert. Dieser Mindestfinanzbedarf wird für eine Pe-
riode von vier Jahren festgelegt und orientiert sich an 
den durchschnittlichen Ausgaben der Gemeinden in der 
Vergangenheit.

Das Finanzausgleichssystem ist zweistufig aufge-
baut. In einer ersten Stufe sind alle Gemeinden teilnah-
meberechtigt, deren standardisierte Steuerkraft pro Kopf 
unter dem definierten Mindestfinanzbedarf liegt. Mit der 

zweiten Stufe werden die «Kosten der Kleinheit» ausge-
glichen, indem Gemeinden mit Einwohnern unter 3'300 
Personen und einer unter dem Ausgabendurchschnitt al-
ler Gemeinden liegenden originären Steuerkraft weitere 
Mittelzuteilungen erhalten. Eine Sonderzuteilung erfährt 
die Gemeinde Triesenberg für die Deckung der Kosten 
des Naherholungsgebietes Steg-Malbun. 

Für das Rechnungsjahr 2018 ergeben sich Finanz-
ausgleichszahlungen von rund CHF 50.4 Mio. (Vorjahr 
CHF 53.4 Mio.), wobei sich die Berechnung wie folgt dar-
stellt (weitere Ausführungen siehe Erläuterungen im An-
hang zur Landesrechnung):

Finanzausgleich 2018
Finanzausgleich 2018

Parameter Einwohner‐Zuschlag Stufe 2
Faktor a 1) 0.70 ‐ unter 500 Einwohnern CHF 1.80
Faktor k 2) 0.71 ‐ 501‐2000 Einwohnern CHF 1.26
Finanzbedarf pro Kopf CHF 7'051 ‐ 2001‐3300 Einwohnern CHF 0.99
Mindestfinanzbedarf pro Kopf (MFB) CHF 5'006 Einwohner für Sonderzuschlag Triesenberg 1'200
Einwohnergrenze 3) 3'300
Ertragssteuer‐Anteil der Gemeinden 35%

200% 5) brutto Kürzungen 6) netto pro Kopf in % 9) pro Kopf
Balzers 4'590 12'898'442 170% 15'174'637 3'852'765 3'852'765 3'894 78% 3'398
Triesen 5'156 13'471'469 150% 17'961'958 7'955'177 7'955'177 4'564 91% 3'693
Triesenberg 2'608 6'325'554 150% 8'434'071 491'714 491'714 3'366 67% 2'557
Vaduz 5'526 37'954'306 150% 50'605'741 28'471'113 ‐9'007'709 19'463'404 11'623 232% 9'334
Schaan 6'039 34'390'137 150% 45'853'516 21'793'398 ‐2'329'994 19'463'404 9'849 197% 7'951
Planken 456 1'786'035 150% 2'381'380 121'251 121'251 5'408 108% 4'103
Eschen 4'385 9'959'194 180% 11'065'772 3'287'916 3'287'916 3'048 61% 2'796
Mauren 4'344 9'975'728 180% 11'084'142 2'788'210 2'788'210 3'001 60% 2'746
Gamprin 1'658 3'973'499 150% 5'297'999 5'929'305 5'929'305 5'699 114% 4'900
Schellenberg 1'084 1'796'408 150% 2'395'211 87'309 87'309 2'266 45% 1'714
Ruggell 2'268 5'370'527 175% 6'137'662 3'075'458 3'075'458 3'655 73% 3'317
Total 38'114 137'901'298 176'392'088 77'853'615 ‐11'337'703 66'515'912 5'850 117% 4'840

Total pro Kopf Total
Balzers ja 1'112 5'105'967 nein 5'105'967 1'112 24'133'369
Triesen ja 442 2'280'354 nein 2'280'354 442 28'197'489
Triesenberg ja 1'640 4'277'377 ja 692 0.99 685 1'786'689 2'494'800 8'558'865 3'282 17'484'651
Vaduz nein nein 0 70'069'145
Schaan nein nein 0 65'316'919
Planken nein ja 2844 1.80 5119 2'334'355 2'334'355 5'119 4'836'986
Eschen ja 1'958 8'583'997 nein 8'583'997 1'958 22'937'685
Mauren ja 2'005 8'710'175 nein 8'710'175 2'005 22'582'527
Gamprin nein ja 1642 1.26 2069 3'430'269 3'430'269 2'069 14'657'572
Schellenberg ja 2'740 2'970'177 ja 2216 1.26 2792 3'026'701 5'996'879 5'532 8'479'398
Ruggell ja 1'351 3'063'126 ja 1032 0.99 1022 2'317'170 5'380'296 2'372 14'593'416
Total 34'991'173 12'895'185 2'494'800 50'381'157 1'322 293'289'157
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Erläuterungen / Bemerkungen
1)  Faktor für die Berücksichtigung der Gemeindeanteile an der Ertragssteuer in der Berechnung der Steuerkraft
2)  Faktor für die Berechnung des Mindestfinanzbedarfs pro Kopf der Gemeinden für die Periode 2016 bis 2019
3)  Maximale Einwohnerzahl für die Teilnahme an der Finanzausgleichsstufe 2
4)  Vermögens- und Erwerbssteueranteile 2018 der Gemeinden nach Steuerteilung unter Berücksichtigung allfälliger Erträge aus der Widmungssteuer 

gemäss FinAG Art. 6 Abs. 4
5)  Für die Berechnung der standardisierten Steuerkraft wird bei der Vermögens- und Erwerbssteuer die Gemeindesteuer mit einem einheitlichen Zu-

schlag von 200 % berechnet. Veranlagungen, welche zu 100 % dem Land zufliessen, werden für die Berechnung der Steuerkraft nicht berücksichtigt
6)  Überschreitet der Anteil einer Gemeinde 25 % der Summe aller Gemeindeanteile an der Ertragssteuer, wird der Anteil der Gemeinde entsprechend 

gekürzt
7)  Vermögens- und Erwerbssteuer nach Steuerteilung mit 200 %igem Gemeindesteuerzuschlag +70 % der Ertragssteuer
8)  Vermögens- und Erwerbssteuer nach Steuerteilung mit individuellem Gemeindesteuerzuschlag +70 % der Ertragssteuer
9)  In Prozent des Mindestfinanzbedarfs pro Kopf von CHF 5'006
10)  In Prozent des Finanzbedarfs pro Kopf von CHF 7'051
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Stabsstelle für internationale  
Finanzplatzagenden (SIFA)

Stabsstellenleiterin: Dr. Katja Gey

Zu den Aufgaben der Stabsstelle für Internationale Fi-
nanzplatzagenden (SIFA) gehören die Beobachtung und 
Analyse der für den Finanzplatz Liechtenstein relevanten 
internationalen Entwicklungen sowie die Beratung des Mi-
nisteriums für Präsidiales und Finanzen bei der Weiterent-
wicklung der Finanzplatzstrategie, die Ausarbeitung von 
Handlungsempfehlungen und die Mitwirkung bei deren 
Umsetzung. Die SIFA ist mit 400 Stellenprozenten ausge-
stattet. Sie vertritt die liechtensteinischen Interessen ge-
genüber bestimmten internationalen Organisationen im 
Bereich des Finanzplatzes wie zum Beispiel der OECD, 
dem OECD Global Forum und der EU und führt internatio-
nale Finanzplatzverhandlungen im Auftrag der Regierung. 
Ausserdem unterstützt die SIFA das Ministerium bei der 
Finanzplatzkommunikation und der Reputationspflege. Im 
August 2018 konnte die vakante Stelle mit einem neuen 
Mitarbeiter nachbesetzt werden.

Auch 2018 hat die SIFA wichtige Projekte zur Umset-
zung und zur Überprüfung der Finanzplatzstrategie be-
treut. Die umfassende Überarbeitung und Formulierung 
der Finanzplatzstrategie der Regierung stand dabei im 
Zentrum der Aufgaben. Dazu gehörten auch Massnahmen 
im Bereich der Kommunikation sowie die Erarbeitung von 
weiteren Umsetzungsmassnahmen zum globalen Standard 
der OECD zu einem automatischen Informationsaustausch 
in Steuersachen (AIA), Verhandlungen und Gespräche mit 
der EU und einzelnen anderen Partnerstaaten im Steuer-
bereich und die Vertretung der liechtensteinischen Interes-
sen im Global Forum und gegenüber der OECD. Die SIFA 
koordinierte und leitete die Vorbereitungen zur zweiten 
Runde der Länderprüfung durch das Global Forum, die im 
Februar 2018 startete.

Finanzplatzstrategie und Finanzplatzentwicklung
Die letzten Jahre haben sowohl international wie auch 
national zu grundlegenden Veränderungen der Rah-
menbedingungen in der Finanzbranche geführt. Mit der 
integrierten Finanzplatzstrategie wurde von der Regie-
rung ein allgemein anerkannter Rahmen geschaffen und 
sichergestellt, dass ein von allen getragenes Ziel verfolgt 
wird und die Instrumente zur Festlegung, Umsetzung 
und Überprüfung der Strategie vorhanden sind.

Eine besondere Rolle kommt dabei dem Strategie-
büro zu. Es wird von der SIFA geleitet und setzt sich aus 
Vertretern des Ministeriums für Präsidiales und Finan-
zen, des liechtensteinischen Bankenverbandes, der Treu-
handkammer, der Finanzmarktaufsicht und des Justizmi-
nisteriums zusammen. Das Strategiebüro traf sich in der 
Regel im Zwei-Wochenrhythmus. Der Informationsfluss 
und die gegenseitige Abstimmung zwischen den ver-
schiedenen Finanzplatzteilnehmern und relevanten Be-

hörden haben sich dadurch noch weiter verbessert. Das 
Strategiebüro beobachtete im Berichtsjahr die Vorhaben 
internationaler und europäischer Organisationen und 
Gremien wie z. B. der EU, OECD, des Global Forums on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Pur-
poses (Global Forum), der Financial Action Task Force 
(FATF) und der G20. Es beurteilte Chancen und Risiken, 
die sich daraus ergeben und schlug Massnahmen vor.

Die SIFA initiierte im Berichtsjahr einen Prozess zur 
Ausarbeitung von Grundlagen zur Beurteilung der Aus-
wirkungen der sogenannten Mandatory Disclosure Rules 
(MDR) der OECD und der EU-Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 2011 / 16 / EU bezüglich des verpflichtenden 
automatischen Informationsaustauschs von bestimm-
ten grenzüberschreitenden Steuergestaltungsmodellen 
(DAC6). Es geht dabei um die Einführung von neuen Mel-
depflichten der Finanzintermediäre und letztlich auch 
der Steuerzahler selbst. In einem ersten Schritt ging es 
um die Klärung der Ausgangslage und der Betroffenheit 
des Finanzplatzes Liechtenstein, seiner Produkte- und 
Dienstleistungspalette, die sich an ausländische Kunden 
richtet, und der liechtensteinischen Finanzintermediäre 
selbst. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die 
Regelungen von DAC6, welche von allen EU-Mitglied-
staaten verbindlich umzusetzen sind und deren Anwen-
dungszeitraum mit dem Inkrafttreten der angepassten 
Richtlinie im Juni 2018 bereits begonnen hat, mass- 
gebliche Auswirkungen auf das grenzüberschreitende 
Geschäft des liechtensteinischen Finanzplatzes haben 
werden. In einem zweiten Schritt wurden Ende des 
Jahres 2018 in einem Workshop gemeinsam mit Bran-
chenvertretern und weiteren Experten die erarbeiteten 
Grundlagen und die nächsten Schritte diskutiert. Dieses 
Projekt wird auch im Jahr 2019 unter Einbezug aller in-
teressierten Finanzplatzverbände und Behörden weiter-
geführt. Dabei sollen Vorschläge für mögliche nationale 
Massnahmen erarbeitet werden.

Zudem befasste sich das Strategiebüro mit der Sicht-
barkeit und Wahrnehmung des Finanzplatzes und disku-
tierte Massnahmen zur Verbesserung, darunter auch die 
Aufnahme in finanzplatzrelevante Indizes. Mit Blick auf 
eine wettbewerbsfähige Ausrichtung des Finanzplatzes 
in einem transparenteren Umfeld befasste sich die SIFA 
mit Massnahmen zur Ermöglichung neuer Wachstums- 
chancen. Weitere Tätigkeiten betrafen die Absicherung 
und Verbesserung der Wahrnehmung des Finanzplatzes 
im Ausland und die Darstellung des Finanzplatzes mit 
einem klaren Profil. 

Die SIFA war massgeblich an den umfangreichen 
Arbeiten im Ministerium zur Weiterentwicklung der be-
stehenden Finanzplatzstrategie beteiligt. Die Weiter-
entwicklung bot die Chance, die inhaltlichen Eckpunkte 
und Prioritäten zu überdenken und neu zu setzen. Dabei 
wurden das veränderte Umfeld, die regulatorischen und 
vor allem auch die technologischen Entwicklungen be-
rücksichtigt. Ziel der Weiterentwicklung ist es, die gute 
Ausgangslage zu nutzen, die sich Liechtenstein in den 
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letzten Jahren erarbeitet hat. Unter Berücksichtigung der 
bisherigen strategischen Ausrichtung sollte die Positio-
nierung des Finanzplatzes geschärft und auf die künf-
tigen Entwicklungen ausgerichtet werden. Die Arbeiten 
am zu veröffentlichenden Strategiedokument konnten 
inhaltlich bis zum Jahresende abgeschlossen werden. 
Ergebnis ist eine umfassende Strategie, die auf einem 
klaren Orientierungsrahmen mit definierten Grundprin-
zipien und Zielsetzungen sowie darauf basierenden fest-
gelegten Massnahmen beruht.

Darüber hinaus arbeitete die SIFA in verschiedenen 
Projekten gemeinsam mit der Treuhandkammer und in 
Arbeitsgruppen mit Behörden an der Festlegung der zu-
künftigen Rahmenbedingungen für den Treuhandsektor 
mit. Es ging dabei vor allem um Fragen der Ausgestal-
tung der Aufsicht über die Treuhandbranche sowie eine 
wirksame Stiftungsaufsicht. Die Erkenntnisse aus diesen 
Arbeiten flossen ebenfalls in die Weiterentwicklung der 
Finanzplatzstrategie ein.

Umsetzung internationaler Steuerstandards 
– bilaterale und multilaterale Finanz- und 
Steuerverhandlungen

Teil der Finanzplatzstrategie der Regierung ist ein klares 
Bekenntnis zur Transparenz und zur internationalen Zu-
sammenarbeit im Steuerbereich auf der Grundlage der 
geltenden internationalen Standards. Gemeinsam mit 
der Wirtschaft wurde die Steuerkonformitätsstrategie 
konsequent weiter fortgesetzt.

Die bilateralen und multilateralen Finanz- und Steu-
erverhandlungen werden auf Basis der von der Regie-
rung beschlossenen Strategie und der erteilten Verhand-
lungsmandate geführt. Die SIFA unterstützte in diesem 
Prozess im Rahmen der Umsetzung der Finanzplatz-
strategie, leitete eine Reihe von Gesprächen, Verhand-
lungen und Delegationen bei internationalen und euro-
päischen Organisationen sowie mit bilateralen Partnern 
oder nahm an solchen Treffen teil. Dabei stand sie in en-
gem Kontakt mit den Finanzplatzverbänden sowie den 
betroffenen Amtsstellen und arbeitete insbesondere mit 
der Steuerverwaltung eng zusammen, welche für die 
Verhandlung von Doppelbesteuerungsabkommen und 
die Umsetzung aller Steuerabkommen zuständig ist. Die 
SIFA ist ebenfalls in der Arbeitsgruppe Doppelbesteue- 
rungsabkommen vertreten, in welcher zusammen mit 
den Wirtschaftsvertretern die Prioritätensetzung bei den 
DBA-Verhandlungen Liechtensteins und inhaltliche Fest-
legungen bei den Verhandlungen abgestimmt werden. 

Umsetzung und Überprüfung des OECD-Standards 
zum Automatischen Informationsaustausch (AIA)
Mit dem Inkrafttreten des AIA-Abkommens mit der EU 
und dem innerstaatlichen Umsetzungsgesetz (AIA-Ge-
setz) am 1. Januar 2016 hat Liechtenstein seine Ver-
pflichtung, den AIA gemäss globalem Meldestandard der 
OECD (CRS) erstmals 2017 durchzuführen, gegenüber 

den EU-Mitgliedstaaten erfüllt. Mit einer zweiten Gruppe 
von 32 Staaten wurde der AIA für einen ersten Austausch 
im Jahr 2018, mit Bezug auf Daten aus dem Steuerjahr 
2017, aktiviert, und zwar auf der Basis der Multilateralen 
Amtshilfekonvention (MAK) und der Multilateralen Ver-
einbarung zum Globalen Meldestandard (CRS MCAA), 
welche ab 1. Januar 2017 für Liechtenstein anwendbar 
sind. 2017 stimmte der Landtag der Aktivierung des AIA 
mit einer weiteren grossen Anzahl von Partnerstaaten 
zu, mit denen 2019 erstmals Daten ausgetauscht wer-
den. 2018 koordinierte und bereitete die SIFA die Um-
setzung des AIA mit einer vierten Ländergruppe von 20 
Jurisdiktionen vor, mit denen der AIA erstmals 2020 er-
folgen soll. Damit wird sich die Anzahl Partnerstaaten auf 
108 erhöhen. Die SIFA unterstützte die weiteren Umset-
zungsarbeiten bei der Ausarbeitung von Verordnungs-
bestimmungen und Festlegungen über Auslegungs- und 
Anwendungsfragen im Merkblatt der Steuerverwaltung 
und nahm an einer Vielzahl von Sitzungen der AIA-Ar-
beitsgruppe teil, in welcher neben den Behörden auch 
die Verbände vertreten sind.

Der Ausweitung der Partnerstaatenliste kommt auch 
in Bezug auf die G20 grosse Bedeutung zu. Die OECD hat 
2018 einen Vorschlag an die G20 mit angepassten Krite-
rien für die Erstellung einer schwarzen Liste von Ländern, 
die die international vereinbarten Standards zur Steuer-
transparenz nicht ausreichend umgesetzt haben, erstellt. 
Mit einer Veröffentlichung der Liste ist im Sommer 2019 
zu rechnen. Dabei wurden die bisher geltenden Kriterien 
aus dem Jahr 2016 weiter verschärft. Besonders im Fokus 
stehen diejenigen Staaten, bei denen das Risiko besteht, 
dass sie die internationalen OECD-Standards zum Infor-
mationsaustausch auf Anfrage und zum Automatischen 
Informationsaustausch nicht ausreichend umsetzen. Zur 
Umsetzung des Automatischen Informationsaustausches 
müssen alle notwendigen nationalen Regelungen in Kraft 
und der Informationsaustausch im Jahr 2018 begonnen 
worden sein. Auf Ende 2019 müssen Vereinbarungen zur 
Umsetzung mit nahezu allen «substantially all» interes-
sierten und geeigneten Partnerstaaten aktiviert sein. Die-
ses Kriterium soll mit der erfolgten Ausweitung der Part-
nerstaatenliste Liechtensteins erfüllt werden.

Das Global Forum hat im Berichtsjahr im Auftrag der 
G20 begonnen, die korrekte Umsetzung des globalen 
Standards durch seine Mitglieder zu überprüfen. Wie be-
reits beim Informationsaustausch auf Ersuchen wird die 
Umsetzung im Rahmen eines so genannten Peer Review 
Verfahrens seitens des Global Forums on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes (Global 
Forum) untersucht. Beim AIA hat sich die Staatenge-
meinschaft auf einen stufenweisen Ansatz geeinigt, bei 
dem in einem ersten Schritt die nationale Umsetzungs-
gesetzgebung überprüft wird. Die nationalen liechten-
steinischen Rechtsvorschriften wurden gestützt auf die 
Vorgaben des CRS formell und sehr strikt evaluiert, 
und selbst kleinste Abweichungen oder Verweismän-
gel wurden seitens des Global Forums nicht akzeptiert. 
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Der Prozess des Global Forums soll ein level-playing-
field im Bereich des AIA sicherstellen. Das ist auch in 
liechtensteinischem Interesse. Bei der Überprüfung der 
Umsetzung Liechtensteins wurde festgestellt, dass die 
innerstaatliche Umsetzung im Wesentlichen dem Com-
mon Reporting Standard (CRS) entspricht. Auch die von 
Liechtenstein geschlossenen Abkommen, darunter auch 
das Abgeltungssteuerabkommen mit Österreich in seiner 
geltenden Form, sind im Einklang mit dem internatio-
nalen Standard. In gewissen Bereichen waren auf Basis 
der Empfehlungen und Anmerkungen des Global Forums 
aber dennoch Anpassungen erforderlich, um dem CRS 
zu entsprechen. Diese Anpassungen wurden 2018 vor-
genommen und sind ab dem 1. Januar 2019 anwendbar, 
um Liechtenstein für den ab 2020 beginnenden umfas-
senden Prüfprozess in eine gute Ausgangslage zu brin-
gen.

Die SIFA nahm insgesamt an vier mehrtägigen Sit-
zungen der Global Forum AEOI Group teil. Die Arbei-
ten dieser Gruppe konzentrierten sich im Berichtsjahr 
auf die Überprüfung der Umsetzung des AIA-Standards 
in allen AIA-Jurisdiktionen sowie auf die Etablierung 
eines umfassenden Prüfmechanismus. Hier brachte die 
liechtensteinische Delegation wesentliche Vorschläge 
und Beiträge ein, die einen möglichst vernünftigen und 
machbaren Ansatz sicherstellen sollen. Dennoch ist da-
mit zu rechnen, dass der Prüfmechanismus für Liechten-
stein ab 2020 zu einem beträchtlichen Aufwand führen 
wird.

Global Forum – Entwicklungen und Länderprüfung 
Liechtensteins
Das Global Forum umfasst die G20-Staaten, alle OECD-
Staaten und alle Staaten und Jurisdiktionen, die sich zum 
internationalen Standard der Steueramtshilfe bekennen. 
Liechtenstein ist seit der Gründung im Jahr 2009 Mit-
glied der Organisation.

Seit 2009 hat Liechtenstein an allen massgeblichen 
Sitzungen des Forums teilgenommen, namentlich an den 
jeweiligen Vollversammlungen, die in der Regel jährlich 
stattfinden, und an den Treffen der sog. Peer Review 
Group, die sich mit liechtensteinischen Berichten befasst 
haben oder mit Berichten, bei denen Vertreter aus Liech-
tenstein als Assessoren mitgewirkt haben. Bei der Peer 
Review Group (PRG) – das ist das zentrale Gremium, in 
welchem die Länderberichte begutachtet, mit Empfeh-
lungen und Bewertungen versehen und zuhanden der 
Plenarversammlung verabschiedet werden – hat Liech-
tenstein seit 2012 in Anerkennung seines bisherigen En-
gagements einen permanenten ad hoc Beobachterstatus. 
Im November 2013 wurde Liechtenstein als ordentliches 
Mitglied der PRG gewählt. Im Juni 2018 fanden erstmals 
Sitzungen des Global Forums in Liechtenstein statt (PRG 
und Steering Group). Die SIFA koordinierte die Vorbe-
reitungen und die Durchführung dieser Sitzungen mit 
über 120 Teilnehmern aus rund 40 Ländern. Die Arbeits-
treffen des Forums boten ausgezeichnete Gelegenheiten, 

den hochrangigen Vertretern und Experten aus den Mit-
gliedsländern des Forums Liechtenstein näher zu brin-
gen und Liechtenstein aus unterschiedlichen Blickwin-
keln bei den Teilnehmern zu verankern. Die Vorsitzende 
der Peer Review Group würdigte Liechtenstein als sehr 
angesehenes Mitglied des Global Forums, dessen aktive 
Rolle Anerkennung verdiene. Liechtenstein wurde ab 
2019 in die Steering Group, das Leitungsorgan des Glo-
bal Forums, gewählt und wird auf diesen Zeitpunkt hin 
aus der PRG ausscheiden.

Ausserdem beteiligt sich Liechtenstein in massgeb-
licher Funktion in einer weiteren Untergruppe, die sich 
mit dem automatischen Informationsaustausch befasst. 
Dort hat Liechtenstein bzw. die Leiterin der SIFA die 
Rolle der Berichterstatterin zwischen Global Forum und 
OECD inne. Auf dieser Grundlage hat Liechtenstein ei-
nen besonderen Status als Beobachter in der OECD-Ar-
beitsgruppe zum Steuerinformationsaustausch (WP10) 
erhalten, in welcher die internationalen Standards entwi-
ckelt werden. In dieser Arbeitsgruppe werden neben der 
Weiterentwicklung der internationalen Transparenzstan-
dards auch Auslegungsfragen und die technische Umset-
zung festgelegt. Liechtenstein hat hier im Berichtsjahr 
seine Expertise wesentlich eingebracht.

Bereits 2017 begannen die Vorbereitungsarbeiten 
zur zweiten Runde der Länderprüfung betreffend den 
Informationsaustausch auf Anfrage, des sogenannten 
Peer Reviews, der im Februar 2018 startete. Neben der 
praktischen Umsetzung des Informationsaustausches 
auf Anfrage, der Umsetzung der Empfehlungen aus dem 
letzten Peer Review Phase II wird auch die Anwendung 
der FATF-konformen Definition von wirtschaftlich be-
rechtigten Personen sowie die Umsetzung der Verpflich-
tung zur Beantwortung von sog. Gruppenanfragen Inhalt 
dieser Überprüfung sein. Der SIFA kam dabei neben in-
haltlichen Themen die wichtige Rolle als Koordinations-
stelle zum Global Forum zu. Im Juni 2018 fand die On-
site-Visit des Global Forum-Prüfteams statt. Nach einem 
über mehrere Monate sorgfältig geplanten und durchge-
führten Prozess mit entscheidender Mitarbeit der Steuer-
verwaltung, des Amts für Justiz, der FMA und einzelnen 
Verbänden konnte dabei die Grundlage für eine positive 
Beurteilung gelegt werden. Bis zum Jahresende wurde 
in enger Kooperation mit dem Prüfteam am Bericht ge-
arbeitet, dessen Diskussion und Verabschiedung in der 
Peer Review Group für Februar 2019 geplant ist. Auch 
das Gesamtrating in diesem Prozess hat eine direkte 
Auswirkung im Zusammenhang mit dem oben bereits 
ausgeführten Prozess zur Erstellung einer schwarzen Li-
ste durch die G20. 

Im Berichtsjahr absolvierte der stellvertretende Lei-
ter der SIFA eine einwöchige Ausbildung zum Prüfer in 
den Peer Reviews des Global Forums. Neben den wich-
tigen Erkenntnissen für die Prüfung Liechtensteins kann 
der Vertreter der SIFA damit selbst an Prüfungen teilneh-
men. Eine erste Teilnahme startete dann auch bereits im 
Dezember 2018. 
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Steuerkooperation mit der EU und Beseitigung von 
Beschränkungen
Liechtenstein steht seit 2010 in einem bilateralen Di-
alog mit der EU über Steuerfragen und insbesondere 
Fragen der Unternehmensbesteuerung – konkret mit 
der EU-Kommission und der sog. Code of Conduct-
Gruppe, einer hochrangigen Arbeitsgruppe des Ra-
tes der EU-Mitgliedstaaten. Im Berichtsjahr führte die 
SIFA eine Vielzahl von Besprechungen und Konsulta-
tionen mit den verschiedenen involvierten EU-Institu-
tionen und einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit 
der Steuerverwaltung nahm die SIFA 2018 unter ande-
rem auch an weiteren formellen Treffen mit der Code of 
Conduct-Gruppe des EU-Rates in Brüssel teil. Im Okto-
ber konnte erreicht werden, dass Liechtenstein von der 
«Grauen Liste» der EU entfernt wurde und der ECOFIN 
ausdrücklich bestätigte, dass Liechtenstein nunmehr 
die EU-Vorgaben im Bereich des Unternehmenssteu-
errechts, der Transparenz und Steuerkooperation voll-
ständig erfüllt.

Die EU hatte 2016 in Umsetzung ihres Aktionsplans 
zu einer wirksamen und gerechten Besteuerung Grund-
sätze eines Verfahrens und Kriterien zur Erstellung ei-
ner EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete festgelegt. 
Auf dieser Grundlage wurden 2017 eine Vielzahl von 
Ländern und Gebieten ausserhalb der EU evaluiert. Der 
EU-Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) 
veröffentlichte auf der Grundlage dieser Evaluation im 
Dezember 2017 erstmals eine «Schwarze Liste» von 17 
Jurisdiktionen. Liechtenstein war auch von diesem Evalu-
ierungsprozess erfasst, mit dem Ergebnis, dass einzelne 
Bestimmungen des liechtensteinischen Steuergesetzes 
als schädlich im Sinne der EU-Kriterien für eine faire Be-
steuerung gewertet wurden. Liechtenstein wurde, neben 
einer grossen Zahl weiterer Staaten, auf eine sogenannte 
«Graue Liste» aufgenommen und zu Nachbesserungen 
aufgefordert. Liechtenstein verpflichtete sich darauf-
hin gegenüber der EU, entsprechende Anpassungen bis 
Ende 2018 vorzunehmen. Die von Liechtenstein ausge-
arbeiteten punktuellen steuerrechtlichen Anpassungen 
wurden mit der EU im Vorfeld konsultiert. Der Landtag 
verabschiedete daraufhin die notwendigen Anpassungen 
des Steuergesetzes, die im Juli 2018 in Kraft traten. Da-
mit und mit entsprechenden Bemühungen auf bilateraler 
und multilateraler Ebene konnte erreicht werden, dass 
Liechtenstein bereits im Oktober 2018 wieder von der 
«Grauen Liste» gestrichen wurde. Die EU machte in ei-
ner Presseerklärung deutlich, dass Liechtenstein nun-
mehr alle Prinzipien der EU für eine gute Steuerregulie-
rung erfülle und daher als kooperativer Staat anerkannt 
werde.

Zudem fanden im Rahmen des EU-Steuerdialogs im 
Jahr 2018 Treffen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten, na-
mentlich mit Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland 
und Kroatien statt, mit dem Ziel, eine Beseitigung der 
noch bestehenden Ungleichbehandlungen Liechten-
steins im Steuerbereich zu erreichen.

Die Regierung hatte 2017 beschlossen, den Ab-
bau von Diskriminierungen und Beschränkungen beim 
Marktzugang für liechtensteinische Finanzdienstleister 
noch fokussierter anzugehen. Sie hat dafür eine verwal-
tungsinterne Task Force eingerichtet, in welcher auch 
die SIFA vertreten ist. Die Verantwortlichkeiten der SIFA 
konzentrierten sich im Berichtsjahr auf die EU-Länder 
sowie auf Russland. 2018 konnten mit einer Reihe von 
Ländern Erfolge oder Fortschritte erzielt werden, darun-
ter mit Russland, Polen, Griechenland, Litauen und der 
Slowakei.

Weitere Aktivitäten
Die SIFA nahm an einer Vielzahl von internationalen und 
nationalen Treffen und Arbeitsgruppensitzungen zu fi-
nanzplatzrelevanten Themen teil. Besonders zu erwäh-
nen ist dabei die Mitwirkung in der AG Protege (Bekämp-
fung der Proliferation, der Terrorismusfinanzierung und 
der Geldwäscherei), welche sich mit weiteren notwen-
digen Umsetzungsmassnahmen aus den Empfehlungen 
des IWF-Moneyval Länderassessments, der 4. EU-Geld-
wäscherei-Richtlinie sowie der Erarbeitung eines ersten 
National Risk Assessment befasst hat. Die SIFA beteiligte 
sich auch an der Durchführung eines Probe-Assessments 
für die kommende FATF / Moneyval-Evaluierung und 
nahm an Sitzungen mit aktuellen oder potentiellen Kor-
respondenzbankdienstleistern liechtensteinischer Ban-
ken teil. Im Weiteren wirkte die SIFA bei der Erarbeitung 
der Umsetzungsgesetzgebung zu einem Register wirt-
schaftlich berechtigter Personen (WB-Register) mit. Das 
entsprechende Gesetz über das Verzeichnis wirtschaft-
licher Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) 
wurde im Dezember 2018 vom Landtag verabschiedet.

Die SIFA nahm auch an nationalen und internatio-
nalen Tagungen, unter anderem bei der OECD in Paris, 
zum Thema «Blockchain» und «Digitalisierung» teil. Zu 
einer Reihe von Vernehmlassungen mit Relevanz für den 
Finanzplatz gab die SIFA Stellungnahmen ab.

Die Leiterin und Mitarbeitende der SIFA nahmen da-
rüber hinaus an mehreren nationalen und internationa-
len Veranstaltungen als Referenten und Diskutanten teil.
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Beschwerdekommission der  
Finanzmarktaufsicht

Präsident: Dr. Wilhelm Ungerank

Die Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht ent-
scheidet gemäss Art. 35 Abs. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 
2004 über die Finanzmarktaufsicht (FMAG), LGBl. 2004 
Nr. 175, über Beschwerden gegen Entscheidungen und 
Verfügungen der Finanzmarktaufsicht. Sie besteht aus drei 
Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, die vom Landtag 
für eine Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Der Land-
tag bestimmt den Präsidenten und den Vizepräsidenten.

Geschäftsausweis
Der Geschäftsanfall (11 Beschwerdefälle) ist im Berichts-
jahr in etwa auf dem Niveau der Vorjahre verblieben. Die 
neu angefallenen Beschwerdefälle betrafen folgende Ge-
genstände:

Gegenstand  Anzahl

Beschwerden nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG  3 
Beschwerden nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG 6 
Beschwerde nach dem Gesetz über die betriebliche Personalvor-
sorge; BPVG 1 
Beschwerde nach dem Informationsgesetz 1

Im Berichtsjahr hielt die Beschwerdekommission vier 
Sitzungen ab.

Geschäftsanfall Anzahl

aus dem Jahr 2017 unerledigt übernommen 3 
im Berichtsjahr neu angefallen 11

 14 
im Berichtsjahr erledigt 9 
unerledigt geblieben am 31. 12. 2018 5

Die fünf zum 31. 12. 2018 unerledigt gebliebenen Be-
schwerdefälle (sie waren erst am 20. 12. 2018 eingelangt) 
konnten in der ersten Sitzung des Jahres 2019 erledigt 
werden. 

Beschwerdekommission für  
Verwaltungsangelegenheiten

Präsidentin: Dr. iur. Sybille Vogt

Der Aufgabenbereich der Beschwerdekommission für Ver-
waltungsangelegenheiten (VBK) wurde im Berichtsjahr im 
Bereich öffentliches Arbeitsrecht hinsichtlich des Gesetzes 
über die Entsendung von Arbeitnehmern (Entsendegesetz) 
und der jeweils darauf gestützten Verordnung erweitert. 
Insgesamt sind im Berichtsjahr 56 neue Fälle anhängig ge-
worden.

Zuständigkeit
Die VBK wurde auf Grund des Beschwerdekommissions-
gesetzes vom 25. Oktober 2000, LGBL. 2000 Nr. 248, ein-
gerichtet. Die VBK besteht aus fünf Mitgliedern und zwei 
Ersatzmitgliedern, welche vom Landtag gewählt werden; 
der Präsident und der Vize-Präsident müssen rechtskun-
dig sein. Die VBK war im Berichtsjahr zuständig für Be-
schwerden gemäss Art. 4 Beschwerdekommissionsgesetz.

Beschwerdefälle 2018
Im Berichtsjahr waren 56 (im Vorjahr 77) neue Eingänge 
zu verzeichnen. Die Eingaben erstreckten sich auf die 
nachfolgenden Rechtsgebiete:
–  Bauwesen 16
–  Strassenverkehr 16
–  Elektronische Kommunikation und  

elektronische Signaturen 1
–  Wohnungswesen 1
–  Bildungswesen 5
–  Öffentliches Auftragswesen 0
–  Grundbuch, Handelsregister und  

Stiftungsaufsicht 11
–  Strafvollzug 0
–  Landwirtschaft 1
–  Umweltschutz 1
–  Öffentliche Gesundheit 1
–  Energie 1
–  Forstwesen 1
–  Eisenbahnwesen 0
–  Grundverkehr 0
–  Bau- und Dienstleistungsgewerbe 0
–  Amtliches Schätzungswesen 0
–  Soziale Sicherheit 0
–  Öffentliches Arbeitsrecht 1

In 2 Beschwerdeverfahren wurde der Beschwerde Folge 
gegeben, in 27 Beschwerdeverfahren wurde der Be-
schwerde keine Folge gegeben, in 3 Beschwerdeverfah-
ren wurde der Beschwerde teilweise Folge gegeben und 
zur Neuverhandlung an die Vorinstanz zurückgeleitet, 4 
Beschwerden wurden verworfen, 1 Beschwerde wurde 
zurückgewiesen und 6 Beschwerden für zurückgenom-
men erklärt. 
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Pendenzen 2018
Im Berichtsjahr wurden 16 von 16 Pendenzen aus dem 
Vorjahr (2017) erledigt. Davon wurden 12 Beschwerden 
abgewiesen, 3 Beschwerden zurückgewiesen und eine 
Beschwerde verworfen. Die aus dem Jahr 2016 über-
nommene Pendenz wurde ebenfalls erledigt. Dieser Be-
schwerde wurde stattgegeben. Von den aus dem Jahr 
2014 übernommenen 3 Pendenzen wurde im Berichts-
jahr 1 Pendenz erledigt (Beschwerde wurde stattgege-
ben und an die 1. Instanz zurückverwiesen) und 2 pen-
dente Verfahren wurden weitergeführt, konnten jedoch 
noch nicht erledigt werden. Von den im Berichtsjahr neu 
anhängig gewordenen 56 Fällen konnten im Berichtsjahr 
selbst 43 erledigt werden. Es bestehen daher 13 Pen-
denzen.

Geschäftsanfall  Anzahl

aus dem Jahr 2014 unerledigt übernommen 3 
aus dem Jahr 2016 unerledigt übernommen 1 
aus dem Jahr 2017 unerledigt übernommen 16 
im Berichtsjahr neu angefallen 56

 76 
im Berichtsjahr erledigt -61 
unerledigt geblieben am 31. 12. 2018 15 
– davon aus dem Jahr 2014 (Pendenz per 31. 12. 2018  
 aufgrund ausstehender Zwischenentscheidungen) 2 
–  davon aus dem Berichtsjahr 13

Landessteuerkommission 

Präsidentin: Martina Altmann

Im Berichtsjahr sind 60 neue Fälle anhängig geworden. 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 61 Beschwerdeverfah-
ren erledigt.

Zuständigkeit und Arbeitsweise
Die Landessteuerkommission ist Beschwerdeinstanz in 
Steuersachen und besteht aus fünf Mitgliedern, die vom 
Landtag gewählt werden; der Präsident und der Vize-
Präsident müssen rechtskundig sein. Die Landessteuer-
kommission behandelt Beschwerden gegen Einsprache- 
und Verwaltungsstrafentscheide der Steuerverwaltung 
sowie Verwaltungsstrafbote der Steuerverwaltung und 
der Gemeindesteuerkasse. Die Landessteuerkommission 
führt in der Regel jeden Monat einen nicht-öffentlichen 
Verhandlungstag durch. Es werden zunehmend auch öf-
fentliche Verhandlungen mit Beweisaufnahmen durch-
geführt. 

Beschwerdefälle 2018
Im Berichtsjahr waren 60 neue Beschwerdeeingänge zu 
verzeichnen. Die Anzahl der Beschwerden hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr ein wenig erhöht. Die Beschwer-
den betrafen im Bereich des Steuerstrafrechts Verwal-
tungsstrafbote und Verwaltungsstrafentscheide der 
Steuerverwaltung sowie Verwaltungsstrafbote der Ge-
meindesteuerkassen. Im Bereich des allgemeinen Steu-
errechts betrafen sie Veranlagungen und Steuerrech-
nungen sowohl für natürliche als auch für juristische 
Personen. 

Arbeitserledigung und Pendenzen 2018
Von den 60 neuen Fällen aus dem Berichtsjahr wurden 
50 Fälle erledigt. Weiter hat die Landessteuerkommis-
sion alle 11 Pendenzen aus dem Jahr 2017 erledigt. Per 
Ende des Berichtsjahres bestehen damit 10 Pendenzen. 
Bei diesen Pendenzen handelt es sich um Fälle aus dem 
Jahr 2018.

Fazit und Ausblick
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 61 Beschwerdever-
fahren erledigt. Die Zielsetzung, eine aktuelle und ra-
sche Behandlung der Beschwerden zu erzielen, kann 
als erreicht angesehen werden. Mit den in der Regel je-
den Monat stattfindenden Verhandlungen kann der Be-
schwerdeanfall gut gemeistert werden. Es ist daher nicht 
zu erwarten, dass sich der Pendenzenstand erhöhen 
wird.

Geschäftsanfall  Anzahl

aus dem Jahr 2017 unerledigt übernommen 11 
im Berichtsjahr neu angefallen 60

 71 
im Berichtsjahr erledigt -61 
unerledigt geblieben am 31. 12. 2018 10
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Personalkommission

Vorsitzender: Horst Schädler, Regierungssekretär

Die Personalkommission ist Schlichtungsstelle für Strei-
tigkeiten im Zusammenhang mit der Besoldung von An-
gestellten gemäss dem Besoldungsgesetz. Die Personal-
kommission hat auf Gesuch hin die in Frage stehende 
Stelleneinstufung (Lohnklasse) zu prüfen. Nach einem in-
ternen Anhörungsverfahren überprüft die Personalkom-
mission die Entscheidungsgrundlagen und unterbreitet der 
Regierung eine Empfehlung. Die Regierung fällt dann auf 
Grundlage der Empfehlung die endgültige Entscheidung. 

Die Personalkommission setzt sich paritätisch aus je-
weils zwei Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
beiderlei Geschlechts zusammen. Als Mitglieder der 
Personalkommission wurden als Arbeitnehmervertre-
ter Thomas Klaus, Landespolizei, und Gabriele Binder, 
Amt für Volkswirtschaft, sowie als Arbeitgebervertreter 
Horst Schädler, Regierungssekretär, und Andreas Fuchs, 
Mitarbeiter der Regierung, gewählt. Regierungssekretär 
Horst Schädler führt den Vorsitz. Im Berichtsjahr hat die 
Personalkommission ein Gesuch behandelt.

Prüfungskommission für  
Patentanwälte

Vorsitzender: Dr. Hermann Schöpf

Die Prüfungskommission für Patentanwälte besteht aus 
drei Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern. Der Kommis-
sion gehören ein Landrichter als Vorsitzender, ein Rechts-
anwalt und ein Patentanwalt an. Die Rechtsgrundlage bil-
det Art. 6 des Patentanwaltsgesetzes (PAG). 

Im Berichtsjahr gab es weder neue Prüfungsanmel-
dungen noch fanden Prüfungen statt.

Prüfungskommission für  
Treuhänder

Vorsitzender: Urs Markus Kranz

Die Prüfungskommission für Treuhänder ist von der Re-
gierung auf jeweils vier Jahre zu bestellen. Sie besteht aus 
fünf Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern. Ihr 
haben ein Landrichter, ein Treuhänder, ein Wirtschafts-
prüfer, ein Steuerexperte und ein Vermögensverwalter an-
zugehören. Die Regierung bestimmt den Vorsitzenden. Die 
Rechtsgrundlage bildet Art. 74 des Treuhändergesetzes 
(TrHG).

Die Kommission hat im Berichtsjahr insgesamt drei Sit-
zungen abgehalten. 

Die Treuhänderprüfung wurde in der Zeit vom 17. bis 
21. September 2018 (schriftlich) und am 30. Oktober 
2018 (mündlich) abgehalten. Von den neun angetre-
tenen Kandidaten haben drei die Prüfung erfolgreich be-
standen. Desweiteren ist ein Kandidat zur Zusatzprüfung 
zur Erlangung einer Treuhänderbewilligung zur einge-
schränkten Tätigkeit angetreten und hat diese ebenso er-
folgreich bestanden.

Prüfungskommission für  
Wirtschaftsprüfer

Vorsitzender: Iwan Zimmermann

Die Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer führt die 
Zulassungs- bzw. Eignungsprüfung durch. Sie wird von 
der Regierung für vier Jahre bestellt und besteht aus einem 
Landrichter, zwei Wirtschaftsprüfern und drei Ersatzmit-
gliedern. Die Regierung bestimmt den Vorsitzenden. Die 
Rechtsgrundlage bildet Art. 6 des Gesetzes über die Wirt-
schaftsprüfer und Revisionsgesellschaften (WPRG).

Prüfungskommission
Als Mitglieder der Prüfungskommission für die Man-
datsperiode 2017 bis 2021 wurden die nachfolgenden 
Personen von der Regierung bestellt: Iwan Zimmermann 
(ab Juni 2017 anstelle von Andreas Blass), als Vorsitzen-
der; Norbert Mittner, Igis, und mag. Stefan Rosenberger, 
Landrichter. 

Ersatzmitglieder sind: Michael Jehle, Buchs, Martin 
Hörndlinger, Nendeln und Eva-Maria Bayer, Buchs.

An den Sitzungen der Prüfungskommission wurden 
die definitiven Termine, die Prüfgebiete und verschie-
dene organisatorische Abläufe festgelegt. Die Erstellung 
der Prüfungsaufgaben und deren Korrektur wurden un-
ter den Mitgliedern aufgeteilt.
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Zulassungs- bzw. Eignungsprüfung 2018
Die Zulassungs- bzw. die Eignungsprüfung bestehen aus 
einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. Die schrift-
liche Prüfung fand am 28. September 2018 und die münd-
liche Prüfung am 30. Oktober 2018 statt. Für die Prüfung 
wurden acht Kandidaten zugelassen, sieben sind zur 
schriftlichen Prüfung angetreten. Ein Kandidat hat aus 
triftigem Grund die schriftliche Prüfung nicht angetreten.

Aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten 
wurden drei Kandidaten zur mündlichen Prüfung einge-
laden. Drei Kandidaten haben diese und somit die Zu-
lassungs- bzw. Eignungsprüfung erfolgreich absolviert. 
Die Prüfung ist als Zusatzprüfung anzusehen, da von den 
Kandidaten ein ausländisches Diplom als Wirtschaftsprü-
fer oder ein gleichwertiger Ausbildungsnachweis als Zu-
lassungsbedingung gefordert wird. Die Zulassungsbedin-
gungen sind in den jeweiligen Verordnungen ersichtlich.

Prüfung
Die schriftliche Prüfung dauerte acht Stunden und um-
fasste die Prüfungsfächer «Revision und Gesellschafts-
recht», «Gesellschafts- und Sachenrecht» oder «Steuer- 
und Abgabenrecht», je nach Wahlfach des Kandidaten. 
Die mündliche Prüfung dauerte ca. 75 Minuten und um-
fasste das Pflichtfach «Berufsrecht» und das jeweilige 
Wahlfach. Die Prüfungsaufgaben konzentrierten sich auf 
liechtensteinische Begebenheiten.

Statistikkommission

Vorsitzende: Andrea Scheller, Amt für Statistik

Die Statistikkommission berät die Regierung und das Amt 
für Statistik in allen wichtigen Fragen der öffentlichen Stati-
stik. Zu den Aufgaben der Kommission gehören die Begut-
achtung des statistischen Mehrjahresprogramms, die Be-
gutachtung von Änderungen der rechtlichen Grundlagen 
sowie die Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwick-
lung der öffentlichen Statistik. 

Anfang Juli wurde die Statistikkommission für die Man-
datsperiode 2018 bis 2022 neu bestellt.

Die Kommission hat sich im Berichtsjahr zu je einer 
Arbeitssitzung in alter und neuer Zusammensetzung ge-
troffen. Besprochen wurden das Statistische Programm 
2018 und 2019, die detaillierten Resultate aus der Volks-
zählung, die erweiterte Bankstatistik, die Nutzung der 
Webseite des Amtes, die Änderung des Statistikgesetzes 
im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgesetz-
gebung sowie die Änderung der Statistikverordnung 
im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Daten 
aus dem Gebäude- und Wohnungsregister auf dem Geo-
datenportal der Landesverwaltung. 

ZPR-Kommission

 
Vorsitzender: Rudolf Willi, Amt für Informatik

Die ZPR-Kommission setzt sich aus dem Vorsitzenden so-
wie acht weiteren Mitgliedern zusammen, welche die Da-
teninhaber sowie die Datenschutzstelle repräsentieren. 
Der ZPR-Kommission obliegen insbesondere die Erteilung 
und der Entzug von Bewilligungen zur Datenabfrage, die 
Genehmigung der Übertragung der Datenbearbeitung an 
Dritte, die Genehmigung des Bearbeitungsreglements und 
die Genehmigung der Datenbekanntgabe, soweit dies ge-
setzlich vorgesehen ist. Die Rechtsgrundlage ist in Art. 16 
des Gesetzes über das Zentrale Personenregister (ZPRG) 
geregelt.

Im Berichtsjahr traf sich die ZPR-Kommission zu zwei 
Arbeitssitzungen. Aufgrund des laufenden ZPR-Moder-
nisierungs-Projekts (siehe Kapitel des Amtes für Infor-
matik, «Modernisierung ZPR») wurden im Berichtsjahr 
nur die notwendigsten Themen behandelt (v. a. Prüfung 
und Genehmigung von Anträgen).
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MINISTERIUM FÜR ÄUSSERES, 

JUSTIZ UND KULTUR

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick

Äusseres

Die Aussenpolitik bewegte sich im Berichtsjahr erneut in 
einem herausfordernden Umfeld. Kritische Entwicklungen 
wie der Druck auf multilaterale Organisationen und Ver-
tragswerke, zunehmender Nationalismus und Protektio-
nismus, der Beginn einer neuen Aufrüstung sowie Span-
nungen zwischen West und Ost setzten sich fort. Die 
Diskussionen in Europa waren zudem stark durch den 
anstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union (Brexit) geprägt, die auch das Mini-
sterium stark beschäftigten. Besonders erfreulich war der 
Abschluss der Verhandlungen mit dem Vereinigten König-
reich über ein Austrittsabkommen. 

Der Pflege und Vertiefung der bilateralen Beziehungen 
kam wiederum ein zentraler Stellenwert zu. Im Vordergrund 
standen dabei die Beziehungen mit den Nachbarstaaten 
Österreich und Schweiz sowie Deutschland. Aufgrund des 
Austrittsprozesses erfolgte auch ein reger Austausch mit 
dem Vereinigten Königreich, den EWR / EFTA-Partnern 
Norwegen und Island sowie der Europäischen Union. Fort-
geführt wurde der zur Tradition gewordene Austausch mit 
dem aktuellen EU-Ratsvorsitz (im ersten Halbjahr Bulga-
rien, im zweiten Halbjahr Österreich). Der Austausch mit 
dem EU-Ratsvorsitz und diversen weiteren EU-Mitglieds-
staaten wurde unter anderem dazu genutzt, um auf die 
Anliegen EWR / EFTA-Staaten im Rahmen der Brexit-Ver-
handlungen aufmerksam zu machen. In bilateralen Tref-
fen wurden zudem gezielt liechtensteinische Interessen 
thematisiert, wie der Abschluss eines Doppelbesteue-
rungsabkommens oder steuerliche Beschränkungen. Die 
Beziehungen mit Tschechien und den USA wurden im Be-
richtsjahr wiederum intensiv gepflegt. Verstärkt wurde der 
bilaterale Austausch mit wirtschaftlich bedeutenden Staa-
ten wie China und Indien.

Die Aussenwirtschaftspolitik war erneut ein zentraler 
Bestandteil der Arbeit des Ministeriums. Liechtenstein trat 
konsequent für ein regelbasiertes, auf Freihandel bauen-
des Wirtschaftssystem ein. Im Rahmen der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) wurden neue Freihandels-
abkommen mit Ecuador und Indonesien sowie ein moder-
nisiertes Abkommen mit der Türkei unterzeichnet. In der 
Welthandelsorganisation (WTO) waren Schutzzölle auf 
Stahl und die Sicherstellung eines funktionierenden Streit-
beilegungsverfahrens zentrale Themen. Die DBA-Verhand-
lungen mit Jersey, Litauen und den Niederlanden konnten 
abgeschlossen werden. 

Auf europäischer Ebene waren verschiedene positive 
Entwicklungen zu verzeichnen: Im Oktober wurde Liech-
tenstein aufgrund seiner Fortschritte von der sogenannten 

Grauen Liste der EU gestrichen. In den Schlussfolgerungen 
vom Dezember zog der EU-Ministerrat vorbehaltlos posi-
tive Schlüsse zu den Beziehungen mit Liechtenstein und 
lobte die gute und dynamische Zusammenarbeit.

Im Menschenrechtsbereich fielen im Berichtsjahr die 
dritte Universelle Periodische Überprüfung (UPR) durch 
den Menschenrechtsrat in Genf sowie die Präsentation des 
Berichts über die Umsetzung des UNO-Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) an. In internationalen Organisationen engagierte 
sich Liechtenstein weiterhin aktiv für den Schutz und die 
Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit. Die langjährigen und wirkungsvollen Enga-
gements im Bereich der internationalen Strafjustiz wurden 
fortgeführt. Mit der «Liechtenstein Initiative» wurde erfolg-
reich eine Public-private-Partnership zur Bekämpfung von 
moderner Sklaverei und Menschenhandel lanciert.

Im Bereich Sicherheit und Verbrechensbekämpfung 
engagierte sich das Ministerium für das Totalverbot che-
mischer Waffen, das im Berichtsjahr weiter unter Druck 
geraten ist. Die Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Atomenergieorganisation (IAEO) wurde mit dem Erhalt der 
sogenannten «Broader Conclusion» auf eine neue Basis ge-
stellt. Damit wurde bestätigt, dass Liechtenstein seinen Be-
richterstattungspflichten voll nachkommt.

Das Ministerium koordinierte im Berichtsjahr die Um-
setzung der UNO-Agenda 2030 für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung 
waren zudem Liechtensteins Beitritt zur europäischen Akti-
onsplattform für Emissionsrechte sowie die Mitarbeit in der 
makroregionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP) 
wichtige Tätigkeitsbereiche.

Liechtenstein wendete im Berichtsjahr CHF 22'487'813 
Mio. für die Internationale Humanitäre Zusammenar-
beit und Entwicklung (IHZE) auf. Diese Ausgaben be-
inhalteten Beiträge an den von Liechtenstein initiierten 
Untersuchungsmechanismus für Syrien (IIIM) sowie die 
Finanzsektorkommission zu moderner Sklaverei und Men-
schenhandel (Liechtenstein Initiative). Gemäss den aktu-
ellsten Zahlen zum liechtensteinischen Bruttonationalein-
kommen (BNE) für 2016 wendet Liechtenstein 0.42 % des 
BNE für Entwicklungszusammenarbeit auf. Damit setzte 
sich die rückläufige Tendenz der Vorjahre in Bezug auf den 
ODA-Prozentsatz fort.

Im Berichtsjahr legte das Ministerium besonderes Au-
genmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit. Unter dem Titel «In-
sight» wurde eine neue Publikationsreihe lanciert, die in 
unregelmässigen Abständen kompakt über aktuelle aus-
senpolitische Themen informiert. Die ersten zwei Ausga-
ben beschäftigten sich mit dem Brexit und dem 40-Jahr-
Jubiläum des Beitritts zum Europarat. Die Kommunikation 
auf dem Twitter-Konto @MFA_LI wurde weitergeführt. Da-
neben wurden verschiedene, gut besuchte öffentliche Ver-
anstaltungen durchgeführt.
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Europäische Zusammenarbeit

Der Brexit stellte im Berichtsjahr die EWR / EFTA-Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen unverändert vor 
Herausforderungen. Nachdem die EU eine gemeinsame 
Lösung mit den EWR / EFTA-Staaten abgelehnt hatte, be-
gannen diese mit den Arbeiten an einem eigenen Aus-
trittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich (UK). 
Das Abkommen lehnt sich an das Austrittsabkommen 
zwischen der EU und UK an und regelt neben den Bür-
gerrechten weitere EWR-relevante Bereiche wie Daten-
schutz, bereits in Verkehr gebrachte Waren und Gei-
stiges Eigentum. Die Verhandlungen konnten Anfang 
Dezember abgeschlossen werden. Da bis Ende des Be-
richtsjahres keine Lösung zwischen der EU und UK für 
einen geordneten Austritt vorlag, wurden die No-Deal-
Vorbereitungen intensiviert. Im Mittelpunkt stehen dabei 
der Schutz der liechtensteinischen Staatsangehörigen in 
UK sowie die Vermeidung von Nachteilen für liechten-
steinische Unternehmen.

Im Berichtsjahr fanden regelmässige Treffen mit der 
Kommission (TF 50) und weiteren Vertretern der EU statt. 
Ein enger Austausch zum Brexit fand laufend mit UK, 
den EWR / EFTA-Partnern sowie den Nachbar-und wei-
teren Partnerstaaten statt. Treffen mit den amtierenden 
EU-Präsidentschaften Bulgarien und Österreich wurden 
genutzt, um die Interessen der EWR / EFTA-Staaten im 
Rahmen des Brexit zu platzieren und die enge Partner-
schaft mit der EU zu bekräftigen. Im Dezember einigten 
sich Liechtenstein und die EWR / EFTA-Partner Norwe-
gen und Island mit UK darauf, gegenseitig die Rechte der 
Bürger zu schützen, die bis zu einem Stichtag die Perso-
nenfreizügigkeit in Anspruch genommen haben.

Im Berichtsjahr konnten mit 433 EU-Rechtsakten 
eine relativ hohe Zahl übernommen werden, wobei die 
Datenschutz-Grundverordnung besonders hervorzuhe-
ben ist. Per Ende November waren 612 Rechtsakte nicht 
übernommen, was einem Rückstand (Backlog) von rund 
10 %entspricht. Rund die Hälfte davon fällt unter die Fi-
nanzdienstleistungen. Ende des Jahres gelang ein Durch-
bruch bei den Verhandlungen über die Übernahme di-
verser Rechtsakte in diesem Bereich, die Anfang 2019 
übernommen werden.

Im Rahmen der Umsetzungsarbeiten für den EWR-
Finanzierungsmechanismus 2014-2021 wurden im Be-
richtsjahr Konzeptnoten und Programmabkommen für 
13 von 15 Empfängerstaaten erarbeitet. Die Verhand-
lungen für das Memorandum of Understanding (MoU) 
mit Zypern konnten abgeschlossen werden, das MoU mit 
Ungarn ist jedoch weiterhin hängig. Liechtenstein legt 
den Schwerpunkt auf Programme in den Bereichen Bil-
dung, Kultur, Migration und gute Regierungsführung. 
Schwerpunktländer sind aus liechtensteinischer Per-
spektive Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn.

Die Beziehungen mit der EU entwickelten sich im Be-
richtsjahr positiv. Aufgrund der raschen Umsetzung von 
EU-Empfehlungen in Bezug auf das Unternehmenssteu-

errecht wurde Liechtenstein im Oktober von der Grauen 
Liste gestrichen. In der Folge haben einzelne EU-Staaten 
Steuerdiskriminierungen gegenüber liechtensteinischen 
Unternehmen aufgehoben. In den Schlussfolgerungen 
des EU-Ministerrats vom Dezember wurden die Bezie-
hungen zu Liechtenstein als «sehr gut und dynamisch» 
bezeichnet, im Rahmen von EWR und Schengen bestehe 
eine «exzellente Zusammenarbeit». Besonders gewür-
digt wurden Liechtensteins Anstrengungen in Bezug auf 
Steuertransparenz und faire Unternehmensbesteuerung.

Aussenwirtschaftspolitik und Finanzplatz

Fortschritte bei der Liberalisierung des Welthandels in 
der Welthandelsorganisation (WTO) blieben im Berichts-
jahr weiterhin aus, zudem stieg der politische Druck auf 
das Streitschlichtungsverfahren der WTO. Die Aussen-
wirtschaftspolitik konzentrierte sich dementsprechend 
auf die Erweiterung und Modernisierung von EFTA-Frei-
handelsabkommen sowie den Abschluss neuer Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA). Das Ministerium war an 
den Verhandlungen für DBA mit Jersey, Litauen und den 
Niederlanden beteiligt, die im Berichtsjahr abgeschlos-
sen werden konnten. Es wurden neue EFTA-Freihan-
delsabkommen mit Ecuador und Indonesien sowie ein 
modernisiertes Freihandelsabkommen mit der Türkei 
unterzeichnet. Die EFTA-Minister bekundeten zudem 
ihren Willen, die Verhandlungen für neue Freihandels-
abkommen mit Indien, Malaysia, Mercosur und Vietnam 
sowie für die Modernisierung bestehender Abkommen 
weiter zu verstärken. Mit Kosovo wurde eine Zusam-
menarbeitserklärung unterzeichnet, zudem traten im Be-
richtsjahr die Abkommen mit Georgien und den Philip-
pinen für Liechtenstein in Kraft. Seit dem 1. September 
stellt Liechtenstein erstmals den Stellvertretenden Gene-
ralsekretär der EFTA.

Die Arbeiten in der WTO bestanden grossteils in der 
Weiterverfolgung der Entscheidungen, die an der WTO-
Ministerkonferenz 2017 in Buenos Aires getroffen wor-
den sind. Diese betrafen insbesondere Landwirtschaft, 
digitalen Handel, Investitionen und Entwicklung sowie 
Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen. Die Verhand-
lungen über ein plurilaterales Abkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen (Trade in Services Agreement, 
TiSA) lagen weiterhin auf Eis. Gegen die von den USA 
eingeführten Zölle unter anderem auf Stahl und Alu-
minium leiteten zahlreiche Staaten, unter anderem die 
Schweiz, Streitbeilegungsverfahren ein. Im Rahmen des 
Zollvertrags vertritt die Schweiz dabei auch liechtenstei-
nische Interessen. Zusammen mit 70 anderen Ländern 
forderte Liechtenstein in einem gemeinsamen Vorstoss 
die Einleitung des Nominationsprozesses für die vier 
freien Sitze der WTO-Berufungsinstanz. Dieser Prozess 
wurde jedoch von den USA blockiert. Vor diesem Hin-
tergrund wurden Rufe nach einer Modernisierung der 
WTO und insbesondere die Überwindung der Blockade 
im Streitbeilegungssystem lauter.
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Im Bereich der Korruptionsbekämpfung koordinierte 
das Ministerium die Umsetzung der Empfehlungen 
der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption 
(GRECO) aus der dritten Evaluationsrunde und erarbei-
tete als Ergebnis dieses Prozesses einen Bericht und An-
trag zur Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung 
von Beiträgen an die politischen Parteien. Zudem ver-
trat das Ministerium Liechtenstein in den internationa-
len Gremien des Europarats (GRECO) und der UNO (UN-
CAC) zur Korruptionsbekämpfung.

Menschenrechte

Liechtenstein setzte sich weiter aktiv für Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein. Im UNO-
Menschenrechtsrat konzentrierte sich Liechtenstein als 
Beobachterstaat auf die punktuelle Teilnahme an der 
Universellen Periodischen Überprüfung (UPR) von Mit-
gliedsstaaten des Rats, auf das Miteinbringen von Re-
solutionen zu liechtensteinischen Schwerpunktthemen 
sowie auf die Organisation von Veranstaltungen insbe-
sondere zu strafrechtlicher Verantwortung. Im Europarat 
setzte sich Liechtenstein im Reformprozess des Systems 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
für die Unabhängigkeit des Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR) sowie den Schutz des Individualbe-
schwerderechts ein.

Weitere Schwerpunkte in diesem Bereich waren die 
Bekämpfung von Straflosigkeit für schwerste Verbre-
chen gegen das Völkerrecht und die Bekämpfung von 
Menschenhandel und moderner Sklaverei im Rahmen 
der «Liechtenstein Initiative». Unter dieser Initiative 
wurde im Berichtsjahr unter liechtensteinischer Führung 
gemeinsam mit Australien sowie liechtensteinischen Un-
ternehmen und Stiftungen eine Finanzsektorkommission 
initiiert, die 2019 einen Bericht vorlegen wird, in dem 
konkrete Massnahmen des Finanzsektors zur Bekämp-
fung von Menschenhandel und moderner Sklaverei auf-
gezeigt werden. Liechtenstein engagierte sich weiter für 
den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und die Über-
führung des Untersuchungsmechanismus für Syrien 
(IIIM) in das reguläre UNO-Budget ab 2020. 

Die Berichterstattung zur Menschenrechtssituation in 
Liechtenstein an Gremien der UNO und des Europarats 
bildete im Berichtsjahr unverändert einen Schwerpunkt 
der Arbeit des Ministeriums. Im Januar präsentierte eine 
Delegation dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf den 
Länderbericht im Rahmen der dritten Universellen Peri-
odischen Überprüfung (UPR) Liechtensteins. Im Mai be-
schloss die Regierung, dass 84 der dabei erhaltenen 126 
Empfehlungen angenommen werden. Im Juli stellte eine 
liechtensteinische Delegation den fünften Länderbericht 
über die Umsetzung des UNO-Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW) in Genf vor und nahm Empfehlungen zur Verbes-
serung entgegen. Erstmals berichtete Liechtenstein im 
Berichtsjahr über die Umsetzung der Europaratskonven-

tion gegen Menschenhandel, die Liechtenstein 2016 ra-
tifiziert hat. Im November führten zwei Mitglieder der 
Expertengruppe des Europarats gegen Menschenhan-
del (GRETA) einen Monitoringbesuch in Liechtenstein 
durch.

Beim zehnten Dialog mit Nichtregierungsorganisati-
onen (NGO-Dialog) im September wurden Migration und 
Integration sowie der UNO-Migrationspakt thematisiert, 
der im Berichtsjahr einige Ressourcen des Ministeriums 
band. Neben den in New York geführten Verhandlungen 
war das Ministerium in die Erstellung des Berichts an den 
Landtag und die Vorbereitung des Regierungsbeschlus-
ses involviert. Es vertrat zusammen mit dem Ausländer- 
und Passamt Liechtenstein an der hochrangigen Konfe-
renz zum Migrationspakt in Marrakesch im Dezember.

Sicherheit und Verbrechensbekämpfung

Das Ministerium übernahm die Vertretung Liechten-
steins bei der Vertragsstaatenversammlung des UNO-
Übereinkommens gegen grenzüberschreitende, organi-
sierte Kriminalität sowie in Gremien der UNO und des 
Europarats zu Cyber-Kriminalität. Vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Unterwanderung des Verbots von 
Chemiewaffen beteiligte sich Liechtenstein an den Ver-
tragsstaatenversammlungen der Chemiewaffenkonven-
tion, um die Mechanismen zur Bestimmung von Tätern 
zu stärken und die Handlungsfähigkeit der Organisa-
tion sicherzustellen. Durch den Erhalt der sogenannten 
«Broader Conclusion» bestätigte die Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) im Berichtsjahr erstmals 
offiziell, dass die liechtensteinische Berichterstattung als 
wahrheitsgemäss und vollständig anerkannt wird und 
dass nukleares Material nur zu friedlichen Zwecken ein-
gesetzt wird.

Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Das Ministerium bereitete die Beschlussfassung der Re-
gierung zur Umsetzung der UNO-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung mit ihren 17 Entwicklungszielen 
(Sustainable Development Goals, SDGs) vor. Die Regie-
rung beschloss acht Schwerpunktziele und konkrete Um-
setzungsprojekte für Liechtenstein. Im Rahmen dieses 
Prozesses wurde der Austausch mit Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft gepflegt. Weiter war das Ministerium bei 
Liechtensteins Beitritt zur EU-Aktionsplattform für Emis-
sionsrechte beteiligt und vertrat die liechtensteinischen 
Interessen in der makroregionalen E-Strategie für den 
Alpenraum (EUSALP).

Bilaterale Besuche und Arbeitsgespräche

Besuche und Arbeitsgespräche in Liechtenstein
Am 15. Januar empfing Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
den maltesischen Aussenminister Carmelo Abela in Va-
duz. Im Zentrum des Arbeitsgesprächs standen die eu-
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ropäische Migrationskrise und die aktuellen Herausfor-
derungen der EU sowie der Brexit. Auf dem Programm 
stand auch die Teilnahme an der Eröffnung des Euro-
päischen Jahrs des Kulturerbes auf Schloss Gutenberg.

Der bulgarische Premierminister Bojko Borissow und 
die für die EU-Präsidentschaft zuständige Ministerin Lil-
jana Pawlowa trafen sich am 25. Januar in Vaduz mit Re-
gierungschef Adrian Hasler und Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick. Der Premierminister zeigte sich gegenüber 
einem Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein 
positiv eingestellt. In den Gesprächen plädierten Regie-
rungschef Hasler und Regierungsrätin Frick dafür, dass 
die EWR / EFTA-Staaten bei den Brexit-Verhandlungen 
nicht vergessen werden dürfen.

Die in Liechtenstein akkreditierten Botschafter von 
EU-Staaten sowie EU-Botschafter Michael Matthiessen 
waren am 16. Mai am Rande des Europatags in Vaduz zu 
Gast, um mit Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick über die 
liechtensteinische Europapolitik, den EWR und die Per-
spektiven der EU zu diskutieren.

Die andorranische Aussenministerin Maria Ubach 
Font weilte am 28. und 29. Mai mit einer Delegation in 
Liechtenstein. Sie traf sich zu einem Arbeitsgespräch 
mit Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick. Ausserdem infor-
mierte sich die andorranische Delegation in der Stabs-
stelle EWR und dem Amt für Statistik über Liechtensteins 
Erfahrungen im EWR.

Im Rahmen des jährlichen Botschafterinformations-
tags am 18. Juni empfingen Regierungschef Adrian Has-
ler, Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch und 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 72 Vertreter diploma-
tischer Vertretungen in Vaduz. Der Informationstag fand 
an verschiedenen Orten statt; Regierungsrätin Frick stellte 
in der Kunstschule in Nendeln die liechtensteinische Aus-
senpolitik vor und diskutierte mit den Anwesenden.

Fünf Mitarbeiter demokratischer und republika-
nischer Kongressabgeordneter aus den USA besuchten 
Ende August während drei Tagen mehrere Institutionen 
und Unternehmen in Liechtenstein und trafen Vertreter 
aus der liechtensteinischen Politik und Wirtschaft. Mit 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick sprachen sie über die 
möglichen Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens zwischen den USA und Liechtenstein sowie über 
aktuelle Initiativen Liechtensteins in der Aussenpolitik.

Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums der Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen zwischen Liechtenstein und 
Ungarn empfing Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick am 
18.  September den ungarischen Justizminister László 
Trócsányi zu einem Arbeitsgespräch. Justizminister 
Trócsányi wurde zudem von S.D. Erbprinz Alois von 
und zu Liechtenstein zu einem Höflichkeitsbesuch auf 
Schloss Vaduz empfangen.

Am 15. November war die österreichische Aussenmi-
nisterin Karin Kneissl zum ersten Mal in Liechtenstein zu 
Gast. Sie traf S.D. Erbprinz Alois sowie Regierungschef 
Adrian Hasler und führte ein Arbeitsgespräch mit Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick. Aussenministerin Kneissl 

bekräftigte ihren Willen, die gute Zusammenarbeit mit 
Liechtenstein weiter vertiefen zu wollen. Auf dem Pro-
gramm stand zudem ein öffentlicher Vortrag an der Uni-
versität Liechtenstein zum Thema «Gute Nachbarschaft 
in der Mitte Europas».

Besuche und Arbeitsgespräche im Ausland
In Rom traf sich Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick am 
18. Januar mit dem italienischen Aussenminister Ange-
lino Alfano. Das Arbeitsgespräch konzentrierte sich auf 
die bilaterale Zusammenarbeit insbesondere im Steuer-
bereich, wobei Regierungsrätin Frick den Wunsch nach 
der Aufnahme von Verhandlungen für ein Doppelbesteu-
erungsabkommen platzierte. Während ihres Aufenthalts 
in Rom traf die Regierungsrätin zudem Albrecht Freiherr 
von Boeselager, den Grosskanzler des Souveränen Mal-
teserordens.

Am 31. Januar traf Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
in Stockholm die schwedische Aussenministerin Margot 
Wallström. Bestimmende Themen waren das gemein-
same Engagement für Menschenrechte und Rechtsstaat-
lichkeit in internationalen Organisationen. Bei einem 
Treffen mit dem Staatssekretär für Finanzen, Leif Jakobs-
son, wurde zudem der Wunsch nach einem bilateralen 
Doppelbesteuerungsabkommen deponiert.

In Luxemburg tauschte sich Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick am 1. Februar mit Aussenminister Jean Assel-
born, Finanzminister Felix Braz und dem Ausschuss für 
auswärtige und europäische Angelegenheiten, Verteidi-
gung, Entwicklungshilfe und Einwanderungsfragen des 
Abgeordnetenhauses aus.

Am 7. Februar war Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
zu Gast beim ungarischen Aussenminister Péter Szijjártó 
in Budapest. Thematisiert wurden der Brexit und die Lö-
sung für die zukünftigen Beziehungen der EU zum Ver-
einigten Königreich sowie das Thema Steuerharmonisie-
rung.

Im Rahmen ihrer Teilnahme an der Münchner Si-
cherheitskonferenz vom 16. bis 18. Februar führte Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick bilaterale Gespräche mit 
dem georgischen Aussenminister Mikhail Janelidze, dem 
katarischen Aussenminister Mohammed bin Abdulrah-
man al-Thani sowie dem mazedonischen Aussenminister 
Nikola Dimitrov.

Am Rande der 37. Hochrangigen Session des UNO-
Menschenrechtsrats in Genf am 27. Februar traf sich Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick mit dem dänischen Aus-
senminister Anders Samuelsen und dem isländischen 
Aussenminister Gudlaugur Thór Thórdarson. Während 
im Gespräch mit dem dänischen Amtskollegen auf Ver-
handlungen für ein Doppelbesteuerungsabkommen hin-
gewirkt wurde, standen die Auswirkungen des Brexit auf 
die EWR / EFTA-Staaten im Mittelpunkt der Gespräche 
mit dem isländischen Amtskollegen. Kurze Gespräche 
fanden zudem mit dem schweizerischen Aussenminister 
Ignazio Cassis und der norwegischen Aussenministerin 
Ine Eriksen Søreide statt.
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Am 7. März traf Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick in 
Wien die österreichische Aussenministerin Karin Kneissl 
und Gernot Blümel, den Kanzleramtsminister für EU, 
Kunst, Kultur und Medien. Die Diskussionen drehten 
sich vor allem um die wirtschaftliche Einbindung der 
EWR / EFTA-Staaten in die EU, den Brexit und die Kon-
sequenzen der grauen Liste der EU für Liechtenstein.

Vom 12. bis 14. März nahm Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick an der 62. Sitzung der UNO-Kommission über 
die Rechtsstellung der Frau (CSW) in New York teil. In 
diesem Rahmen traf sie sich mit der kanadischen Aus-
senministerin Chrystia Freeland.

Im Anschluss reiste Regierungsrätin Frick nach 
Washington, wo sie von Justizminister Jeff Sessions 
empfangen wurde. Besprochen wurden unter anderem 
Massnahmen zur Bekämpfung von Finanz- und Steuer-
kriminalität, Rechtshilfe und die Bekämpfung von Men-
schenhandel und moderner Sklaverei. Zudem traf sie 
sich mit dem stellvertretenden Handelsbeauftragten für 
Europa, Dan Mullaney, sowie mit hochrangigen Vertre-
tern des Aussenministeriums.

Vom 16. bis 19.  April besuche Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick gemeinsam mit einer Delegation der 
Schweizer Direktion für Entwicklungszusammenarbeit 
(DEZA) von Liechtenstein unterstützte Projekte in Li-
banon. Unter den besuchten Projekten befanden sich 
zum einen drei Schulen im Norden des Landes, welche 
von der DEZA mit liechtensteinischer Hilfe renoviert 
und modernisiert wurden. Ihren Aufenthalt in Libanon 
nutzte Regierungsrätin Frick für Treffen mit dem liba-
nesischen Aussenminister Gebran Bassil, Justizminister 
Salim Jreissati sowie dem höchsten UNO-Vertreter in der 
Region, Mohamed Ali Alhakim.

Am 9. Mai wurde Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
von Brexit-Minister David Davis in London empfangen. 
Im Zentrum des Treffens standen die Brexit-Verhand-
lungen und die konkreten Auswirkungen des Brexit auf 
Liechtenstein.

Bei der Ministersession des Europarats am 17. Mai 
in Dänemark führte Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick bi-
laterale Gespräche mit der kroatischen Aussenministerin 
Marija Pejčinovič Burič und dem stellvertretenden grie-
chischen Aussenminister Terens-Nikolaos Quick über 
Steuerthemen und DBA-Verhandlungen.

In Oslo traf sich Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
am 15. Juni mit der norwegischen Aussenministerin Ine 
Eriksen Søreide sowie dem isländischen Aussenminister 
Gudlaugur Thór Thórdarson zu einem Gespräch über die 
Zusammenarbeit im EWR. Im Rahmen des Aufenthalts 
in Norwegen führte sie zudem ein bilaterales Arbeitsge-
spräch mit der norwegischen Aussenministerin, traf den 
norwegischen Justizminister Tor Mikkel Wara sowie die 
norwegische Kulturministerin Trine Skei Grande.

Am 2.  Juli nahm Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
auf Einladung des luxemburgischen Aussenministers 
am Treffen der deutschsprachigen Aussenminister in 
Luxemburg teil. Sie traf dort ihre Amtskollegen aus 

Österreich und der Schweiz, Karin Kneissl und Igna-
zio Cassis; der deutsche Aussenminister Heiko Maas 
musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Bestim-
mende Themen waren der Brexit, die Migration in Eu-
ropa und die Zusammenarbeit in internationalen Orga-
nisationen.

Im Rahmen der Teilnahme an der UNO-General-
versammlung im September in New York führte Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick bilaterale Gespräche mit 
folgenden Personen: Kersti Kajulaid, Präsidentin von 
Estland, Shahidul Haque, Aussenministerin von Bangla-
desch, Sushma Swaraj, Aussenministerin Indiens, Simon 
Coveney, Aussenminister Irlands, Behgjet Pacolli, stell-
vertretender Ministerpräsident und Aussenminister des 
Kosovo, Stefan Blok, Aussenminister der Niederlande, 
sowie Vivian Balakrishnan, Aussenministerin von Singa-
pur.

Am 12.  Oktober wurde Regierungsrätin Dr. Aure-
lia Frick vom deutschen Aussenminister Heiko Maas in 
Berlin empfangen. Sie unterstrich die Bedeutung einer 
engen Partnerschaft mit Deutschland für Liechtenstein. 
Beide waren sich einig, dass der Multilateralismus ange-
sichts von Konflikten und Fragmentierungen der Welt-
gemeinschaft gestärkt werden muss. Die Aussenminister 
unterhielten sich auch über Europa und die Herausforde-
rungen des Brexit.

Am 19. November traf sich Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick in London zu Gesprächen mit Minister Chri-
stopher Heaton-Harris vom Brexitministerium, Handels-
minister George Hollingbery sowie Richard Jones, Leiter 
der Menschenrechtsabteilung im Aussenministerium. 
Christopher Heaton-Harris sicherte zu, dass das Ver-
einigte Königreich die Rechte der liechtensteinischen 
Staatsangehörigen, die bereits in UK leben, auf jeden 
Fall schützen wird.

Zusammen mit S.D. Erbprinz Alois und I.K.H. Erb-
prinzessin Sophie besuchte Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick am 3. und 4. Dezember Südkorea. Das Besuchspro-
gramm umfasste ein Arbeitsfrühstück mit Vertretern von 
liechtensteinischen und schweizerischen Unternehmen, 
die in Korea tätig sind, sowie Treffen mit Premiermini-
ster Lee Nak-yeon und dem zweiten Stellvertretenden 
Aussenminister Lee Taeho. Bestimmende Themen der 
Gespräche waren eine angestrebte Modernisierung des 
EFTA-Freihandelsabkommen mit Korea sowie ein bila-
terales Doppelbesteuerungsabkommen und der Konflikt 
mit Nordkorea.

Multilaterale Zusammenarbeit: Besuche 
und Arbeitsgespräche

Besuche und Arbeitsgespräche in Liechtenstein
Rolf Wenzel, Gouverneur der Entwicklungsbank des 
Europarats (CEB), traf sich am 9. Juli in Vaduz mit Re-
gierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch und Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick zu Gesprächen über aktuelle 
Themen und Herausforderungen rund um die CEB.
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Der Präsident der UNO-Generalversammlung, Miros-
lav Lajčák, war am 24. August zu Gast in Liechtenstein. 
Im Arbeitsgespräch mit Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
zeigte er sich besorgt über die politischen Probleme des 
Internationalen Strafgerichtshofs (ICC); weitere Themen 
waren die Situation in Myanmar und Syrien sowie die 
von Liechtenstein initiierte Initiative für eine Finanzsek-
torkommission zu moderner Sklaverei. Der Präsident 
der UNO-Generalversammlung wurde von S.D. Erbprinz 
Alois sowie Landtagspräsident Albert Frick empfangen 
und hielt einen öffentlichen Vortrag zum UNO-Migrati-
onspakt.

Aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums von Liechtensteins 
Beitritt zum Europarat sowie vor dem Hintergrund seiner 
zur Neige gehenden zweiten Amtszeit besuchte Thorb-
jørn Jagland am 28. und 29. Oktober Liechtenstein. Das 
Programm umfasste Höflichkeitsbesuche bei Landtags-
präsident Albert Frick und Regierungschef Adrian Hasler 
sowie Arbeitsgespräche mit Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick sowie mit der Delegation des Landtags in der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats.

Am 16. November tauschten sich in Vaduz auf Ein-
ladung von Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick im Rah-
men des «Liechtenstein Accountability Retreat» füh-
rende Experten für internationales Strafrecht aus. Unter 
den Teilnehmern waren unter anderem die Leiterin des 
Syrien-Mechanismus, der Leiter des Syrien-Untersu-
chungsmechanismus des Menschenrechtsrats, die stell-
vertretende Hochkommissarin für Menschenrechte so-
wie ein Mitglied der Myanmar-Untersuchungsmission 
des Menschenrechtsrats.

Besuche und Arbeitsgespräche im Ausland
Am 24. Januar leitete Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
die liechtensteinische Delegation bei der dritten Univer-
sellen Periodischen Überprüfung (UPR) durch den UNO-
Menschenrechtsrat in Genf. Liechtenstein erhielt bei der 
Überprüfung 127 Empfehlungen von insgesamt 60 Staa-
ten, die dem Land eine insgesamt gute Menschenrechts-
bilanz attestierten.

Vom 16. bis 18. Februar nahm Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick an der Münchner Sicherheitskonferenz 
teil. Sie nutzte diesen Anlass für Gespräche mit Fatou 
Bensouda, Chefanklägerin beim Internationalen Strafge-
richtshof (ICC), Pierre Krähenbühl, Direktor des UNO-
Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten 
(UNRWA), sowie mit Beatrice Fihn, Direktorin der Inter-
national Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick nahm am 27. Fe-
bruar am hochrangigen Segment des UNO-Menschen-
rechtsrats in Genf teil. Sie führte dabei Gespräche mit 
dem UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid 
Raad al-Hussein, sowie mit Vojislav Šuc, Präsident des 
UNO-Menschenrechtsrats.

Zwischen dem 12. und 14. März vertrat Regierungs-
rätin Dr. Aurelia Frick Liechtenstein an der 62. Sitzung 
der UNO-Kommission über die Rechtsstellung der Frau 

(CSW) in New York. Schwerpunktthema waren «Frauen 
und Mädchen in ländlichen Gebieten». Am Rand der Sit-
zung traf sich die Regierungsrätin mit Amina Moham-
med, stellvertretende UNO-Generalsekretärin, Miroslav 
Jenča, stellvertretender UNO-Generalsekretär für poli-
tische Angelegenheiten, Miroslav Lajčák, Präsident der 
UNO-Generalversammlung, Purna Sen, Leiterin der Di-
rektion Politik von UN Women, sowie Louise Arbour, 
Sondergesandte des UNO-Generalsekretärs für interna-
tionale Migration.

Bei der 128. Ministersession des Europarats in Hel-
singör (Dänemark) am 18.  Mai forderte Regierungsrä-
tin Dr. Aurelia Frick ein klares Bekenntnis zur Europä-
ischen Konvention für Menschenrechte (EMRK) von den 
Mitgliedsstaaten und sicherte Generalsekretär Thorb-
jørn Jagland Liechtensteins Unterstützung bei den ange-
strebten Reformen des Europarats zu. Am Rand der Ses-
sion traf sie sich mit Menschenrechtskommissarin Dunja 
Mijatović zu einem Gespräch.

Am 23. Mai nahm Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
am halbjährlichen Treffen des EWR-Rats in Brüssel teil. 
Sowohl die EU als auch die EWR / EFTA-Staaten zeigten 
sich bei diesem Anlass zufrieden mit dem Funktionieren 
des EWR. Am Rand des EWR-Rats trafen sich die Mi-
nister der EWR / EFTA-Staaten mit EU-Brexit-Chefunter-
händler Michel Barnier.

Am 24. und 25. Juni vertrat Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick Liechtenstein beim EFTA-Ministertreffen in 
Saudárkrókur (Island). Die EFTA-Staaten unterzeichne-
ten das Freihandelsabkommen mit Ecuador sowie das 
modernisierte und erweiterte Freihandelsabkommen mit 
der Türkei. Diskutiert wurden insbesondere der Brexit 
und die Folgen der US-Handelspolitik auf die EFTA-Staa-
ten.

Bei der Eröffnung der 73. UNO-Generalversammlung 
in New York in der Woche des 24. September unterstrich 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick die Notwendigkeit ei-
ner starken UNO zur Bewältigung der grossen Heraus-
forderungen im Bereich der Sicherheit, der Rechtsstaat-
lichkeit und der nachhaltigen Entwicklung. Sie lancierte 
in New York zudem die Finanzsektorkommission gegen 
moderne Sklaverei und Menschenhandel und leitete eine 
Veranstaltung zum Syrien-Mechanismus, der im Dezem-
ber 2016 auf liechtensteinische Initiative hin geschaffen 
worden ist. Im Rahmen ihres Aufenthalts traf sie zudem 
Frauncesco Rocca und Elhadj As Sy, Präsident bezie-
hungsweise Generalsekretär der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IFRC).

Die Bemühungen um einen geregelten Austritt des 
Vereinigten Königreichs (UK) aus der EU – und somit 
auch aus dem Europäischen Wirtschaftsraum – standen 
im Mittelpunkt eines Besuches von Aurelia Frick in Brüs-
sel am 21. November. Gemeinsam mit den Aussenmini-
stern Norwegens und Islands informierte sie EU-Chefun-
terhändler Michel Barnier über das geplante separate 
Abkommen zwischen den drei EWR / EFTA-Staaten und 
UK. Anschliessend nahm sie am Treffen des EWR-Rates 
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teil. In einer Debatte über aktuelle Herausforderungen 
des EWR-Abkommens verwies sie auf die besondere Si-
tuation Liechtensteins.

Die EFTA-Minister trafen sich am 23. November un-
ter dem Vorsitz von Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann in Genf. Liechtenstein war durch Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick vertreten. Anlässlich des Treffens un-
terzeichneten die Minister eine Zusammenarbeitserklä-
rung mit Kosovo sowie mit Indonesien eine gemeinsame 
Erklärung zum Abschluss der Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen.

Zum 40-Jahr-Jubiläum von Liechtensteins Beitritt 
zum Europarat besuchten S.D. Erbprinz Alois von und 
zu Liechtenstein, I.K.H. Erbprinzessin Sophie von und 
zu Liechtenstein und Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
am 26. November den Europarat. Sie tauschten sich mit 
Generalsekretär Thorbjørn Jagland, Menschenrechts-
kommissarin Dunja Mijatović und der Präsidentin der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Lili-
ane Maury Pasquier, aus. Regierungsrätin Frick unter-
zeichnete das Übereinkommen über Geld-wäscherei 
sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von 
Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des 
Terrorismus (Warschau-Konvention) sowie eine Verein-
barung zu Liechtensteins Jubiläumsbeitrag in der Höhe 
von CHF 100'000 an den Aktionsplan zum Schutz von Mi-
granten- und Flüchtlingskindern des Europarats. Auch 
ein Besuch des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte stand auf dem Programm.

Am 16.  Dezember unterzeichnete Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick in Jakarta zusammen mit den EFTA-
Partnern Schweiz, Norwegen und Island das Freihan-
delsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indone-
sien.

Corporate Governance

Im Bereich des Äusseren ist der Liechtensteinische Ent-
wicklungsdienst (LED) dem Ministerium zugeordnet. Ge-
mäss den gesetzlichen Vorgaben hat die Regierung wie 
jedes Jahr den Monitoring-Bericht des Berichtsjahres zur 
Kenntnis genommen sowie das Budget des LED und den 
Leistungsauftrag für das Folgejahr genehmigt. Zudem 
führte das Ministerium zwei ordentliche Gespräche mit 
Vertretern des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung 
des LED, wobei das Ministerium insbesondere auch über 
den vom Stiftungsrat initiiertem Prozess der Organisati-
onsentwicklung und den jeweils aktuellen Stand infor-
miert wurde. Auf Grund der vom LED ausgesprochenen 
Kündigung gegenüber einem Projektleiter und der da-
raus resultierenden personellen Situation fand im zwei-
ten Halbjahr ein regelmässiger Austausch zwischen dem 
Ministerium und dem Stiftungsratspräsidenten des LED 
statt.

Internationale Humanitäre Zusammenarbeit 
und Entwicklung (IHZE)

Die Regierung hat im Berichtsjahr insgesamt CHF 22.5 
Mio. für Projekte der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (IHZE) aufgewendet. Der 
Gesamtbetrag für die offizielle Entwicklungszusammen-
arbeit (Official Development Assistance, ODA) gemäss 
OECD-Kriterien, in dessen Berechnung auch weitere an-
rechenbare Beiträge an internationale Organisationen 
sowie das entsprechende Engagement der liechtenstei-
nischen Gemeinden und die Betreuung von Asylsuchen-
den im Inland einfliessen, beläuft sich auf CHF 25.8 Mio.

Der letzte definitive ODA-Prozentsatz, welcher die of-
fizielle Entwicklungszusammenarbeit im Verhältnis zum 
Bruttonationaleinkommen (BNE) aufzeigt, liegt für das 
Jahr 2016 vor. Bei einem BNE von CHF 5'826 Mio. er-
gibt sich dabei für Liechtenstein ein ODA-Prozentsatz 
von 0.42 %. Im internationalen Vergleich befindet sich 
Liechtenstein damit auf dem elften Rang.

Entwicklung des liechtensteinischen ODA-Prozent-
satzes

Jahr BNE ODA– ODA-Prozentsatz 
 (in Mio. CHF) anrechenbare  % 
  Ausgaben

2000 4'112 13'451'090 0.33 %
2001 3'782 15'114'860 0.40 % 
2002 3'698 14'010'065 0.38 %
2003 3'538 15'055'869 0.43 %
2004 3'554 15'395'590 0.43 %
2005 3'893 17'381'933 0.45 %
2006 4'397 18'843'051 0.43 %
2007 4'946 21'563'049 0.44 %
2008 4'949 25'984'138 0.53 %
2009 4'210 28'434'531 0.68 %
2010 4'470 27'772'298 0.62 %
2011 4'025 27'914'033 0.69 %
2012 3'571 26'781'303 0.75 %
2013 4'073 26'189'157 0.65 %
2014 1) 4'924 25'021'456 0.51 %
2015 4'968 23'310'270 0.47 %
2016 5'826 24'204'500 0.42 %
2017 nicht bekannt 24'515'243 nicht bekannt

2018 nicht bekannt 25'755'710 nicht bekannt

1)  Die Berechnungsmethode des BNE wurde für das Jahr 2014 von ESVG 
95 auf ESVG 2010 umgestellt.
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Entwicklung des liechtensteinischen ODA-Prozent-
satzes

Ausgaben in Mio. CHF ODA-Prozentsatz

IHZE-Beiträge 2018 nach Kategorien
Die IHZE-Mittel werden bei der Budgetierung nach 
einem intern festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Ka-
tegorien aufgeteilt. Dabei gehen rund 65 % des Budgets 
an den Liechtensteinischen Entwicklungsdienst (LED) 
für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in aus-
gesuchten Schwerpunktländern. Der LED berichtet sepa-
rat über die Verwendung dieser Gelder (www.led.li). Je 
11.5 % der Mittel gehen in die Not- und Wiederaufbau-
hilfe, die Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe 
sowie in die multilaterale Entwicklungszusammenarbeit. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden im Berichtsjahr 
0.1 % der Mittel aufgewendet.

11.5%

11.5%

11.5%0.1%

65.3%

IHZE-Beiträge 2018 nach Regionen
Im Berichtsjahr wurden 42 % der IHZE-Gelder in Afrika 
eingesetzt. Das grösste Engagement erfolgte dort in den 
Schwerpunktländern des LED, konkret in Burkina Faso, 
Mali, Mosambik, Niger, Sambia, Senegal und Simbabwe.

18 % der Mittel wurden für Entwicklungsprojekte 
in Zentral- und Südamerika, insbesondere in den LED-
Scherpunktländern Bolivien und Peru, verwendet.

Das Engagement in Europa nimmt 12 % der Gelder 
in Anspruch. Unterstützt werden Projekte in der Balkan-
Region und im ärmsten Land Europas, in der Republik 
Moldau. Die Republik Moldau ist ebenfalls ein Scher-
punktland des LED. In den Ländern des Balkans, haupt-
sächlich im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina, 
engagiert sich Liechtenstein im Rahmen der Internatio-
nalen Flüchtlings- und Migrationshilfe.

Aufgrund des Syrien-Konfl ikts ist der Anteil der Pro-
jekte im Nahen Osten mit 5 % nach wie vor relativ hoch. 
Das Engagement in Asien beläuft sich auf lediglich 4 % 
der IHZE-Gelder.

19 % der Mittel werden nicht projektspezifi sch aus-
bezahlt oder länderübergreifenden Programmen zu-
geführt. Diese Beiträge, welche in der untenstehenden 
Projektliste in der Länderspalte als «International» be-
zeichnet werden, sind essentiell, um grenzüberschrei-
tende Aktivitäten oder unterfi nanzierte Programme zu 
unterstützen und die Grundkosten von Entwicklungsor-
ganisationen zu decken.

19%

42%

4%

18%

12%

5%
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Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE): Projektliste 2018

Not- und Wiederaufbauhilfe
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Wasserversorgungsprojekt des Uganda ADA 60'000 60'000
Österreichischen Roten Kreuzes in Uganda  
über ADA 
Projekt «REZO» Haiti Build Change 50'000 50'000
Gesundheitsprojekt in Bangladesch Bangladesh DEZA 150'000 150'000
ICLA-Programm für syrische Libanon DEZA 150'000 150'000 
Flüchtlinge in Libanon 
Tahaddi-Projekt (Gesundheit, Bildung,  Libanon DEZA 150'000 150'000
Soziale Inklusion) in Libanon 
Übernahme Mietkosten und Transport- Bosnien-Herzegowina Div. Partner Kleinprojekte /  9'957 9'957 
kosten Lazarus Hilfswerk  Verdoppelungen
Ankauf von Babywindeln und Damenbinden International Hilfswerk Liechtenstein 4'000 4'000
Ausbau des Zentrums für alleinstehende Ukraine Hilfswerk Liechtenstein 50'000 50'000
Mütter in Korotytsch 
Hilfsgüter / Weihnachtsaktion für die Ostukraine Ukraine Hilfswerk Liechtenstein 10'000 10'000
Jahresbeitrag International Hilfswerk Liechtenstein 20'000 20'000
Transportkosten International Hilfswerk Liechtenstein 63'270 63'270
Beitrag an das Nothilfeprogramm der Indonesien IFRC 100'000 100'000
Internationalen Föderation der Rotkreuz-  
und Rothalbmondgesellschaften (IFRC)  
in Indonesien 
Beitrag an das Hilfsprogramm des IKRK Bangladesh IKRK 100'000 100'000
in Bangladesch 
Beitrag an das Hilfsprogramm des IKRK Demok.Republik Kongo IKRK 100'000 100'000
in der Demokratischen Republik Kongo 
Beitrag an die Hilfsprogramme des IKRK International IKRK 100'000 100'000
in der Sahelzone 
50. Geburtstag von S.D. Erbprinz International IKRK 25'000 25'000
Alois von und zu Liechtenstein:  
Beitrag an das IKRK 
Hilfsprogramme für Minenopfer International IKRK 100'000 100'000
Jährlicher Beitrag an den IKRK-Hauptsitz International IKRK 200'000 200'000
Aufstockung der Spenden zum  Jemen LRK 100'000 100'000
Weihnachtsaufruf «Hilfe für Jemen» 
Jahresbeitrag Katastrophenfonds International LRK 50'000 50'000
Medizinisches Nothilfeprojekt Demok.Republik Kongo MEDAIR 100'000 100'000
Allgemeiner Beitrag an Move-Ability International MoveAbility Foundation 50'000 50'000
Central Emergency Response Fund (CERF) International OCHA 200'000 200'000
Medizinische Grundversorgung in Simbabwe Simbabwe SolidarMed 50'000 50'000
WASH-Nothilfeprojekt in Zentralsulawesi Indonesien SolidarSuisse 75'000 75'000
Umsetzung Ottawa-Konvention International UNMAS 25'000 25'000
(Beitrag Minenräumung /  Minenopferhilfe) 
Allgemeiner Beitrag an das UNO-Hilfswerk International; Palästina UNRWA 200'000 200'000
für Palästinaflüchtlinge 
Beitrag an das Welternährungsprogramm Zentralafrikanische Republik WFP 100'000 100'000
(WFP) zur Unterstützung von Hunger- 
leidenden in der Zentralafrikanischen  
Republik 
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Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Nahrungsmittelhilfe Korea (demokratische WFP 100'000 100'000
Volksrepublik Korea) 
Nothilfefonds des Welternährungs- International WFP 100'000 100'000
programms (WFP) 

Total   2'592'227 2'592'227

Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Inclusion of Roma through Education,  Bosnien-Herzegowina Caritas CH 140'000 140'000
Employability / Employment,  
Socio-Economic Support 
PEACH: Pre-School Education for All Children Bosnien-Herzegowina Caritas CH 210'000 210'000
Roma Housing 2016-2017 (Abschlusszahlung) Bosnien-Herzegowina Caritas CH 137'366 137'366
Roma Housing 2018-2019 Bosnien-Herzegowina Caritas CH 220'000 220'000
Rural Income Generation Support Kosovo Caritas CH 40'000 40'000
SPHRESE: Verbesserung der Vorschulbildung Kosovo Caritas CH 160'000 160'000
SUREP: Sustainable Kosovo Caritas CH 200'000 200'000
Return of Repatriated Persons 
Migration und Entwicklung Armenien Caritas Vorarlberg 171'105 171'105
Developing Institutions to Prevent Myanmar Displacement Solutions 100'000 100'000
Climate Displacement and Land Conflict 
Jahresbeitrag an das Europäische Europa Europäische Kommission 40'556 0
Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) 
Allgemeiner Beitrag an IDMC International IDMC 100'000 100'000
Sportförderung für Flüchtlinge International Olympic Refuge Foundation 50'000 50'000
Bildungsprojekt für jugendliche Türkei RET 200'000 200'000
Flüchtlinge und Einheimische 
Beteiligung an Schweizer Bosnien-Herzegowina;  Staatssekretariat für 500'000 500'000 
Migrationspartnerschaften auf dem Kosovo; Mazedonien; Serbien Migration
Westbalkan
Hilfsprogramme des UNHCR-Syrien Syrien UNHCR 100'000 100'000
Hilfsprogramme des UNHCR-Irak Irak UNHCR 100'000 100'000
Hilfsprogramme des UNHCR-Zentral- Zentralafrikanische Republik UNHCR 50'000 50'000
afrikanische Republik 
Nicht-zweckgebundener Beitrag UNHCR International UNHCR 50'000 50'000
Forced Migration Review International Universität Oxford 10'000 10'000

Total   2'579'027 2'538'471

Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit
(Liechtensteinischer Entwicklungsdienst LED)
Für die Verwendung der Mittel wird auf die separate Berichterstattung des LED verwiesen.
   Betrag CHF ODA CHF

Total     14'690'000 14'690'000
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Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Betreuung und Reintegration von sexuell Mali; Demokratische Advocacy Project 20'000 20'000 
missbrauchten Frauen (SOSFED) Republik Kongo
Beitrag an Projekt zu sexueller und International All Survivors Project 85'000 85'000 
geschlechterspezifischer Gewalt in Konflikten
Programm zur Beseitigung von Landminen Kambodscha APOPO 40'000 40'000
Programm zur Tuberkulosebekämpfung Tansania APOPO 40'000 40'000
Folterprävention in Lateinamerika International APT 100'000 100'000
Förderung klimaresilienter und nachhaltiger Tadschikistan Caritas CH 200'000 200'000
Landwirtschaft
Projekt zum Schutz des Urwaldes Georgien Community & Environment,  11'067 11'067
in Adscharien   Tiflis
Beitrag an das DCAF Program «Gender  International DCAF 20'000 20'000
Equality in Security and Justice»
Beitrag ans Genfer Zentrum für die demo- International DCAF 20'000 20'000 
kratische Kontrolle der Streitkräfte
Beitrag zur Förderung des Dialogs zwischen International Dialogue Advisory Group 25'000 0
Parteien in bewaffneten Konflikten 
Globales Beschleunigungsinstrument zur International Div. Partner Kleinprojekte /  5'000 0 
Umsetzung der «Frauen, Frieden und   Verdoppelungen 
Sicherheit» Agenda (WPHF)
Internetplattform zum Schutz von Journalisten International Europarat 20'000 8'000
Projekt zur Unterstützung des Aktionsplans Ukraine Europarat 20'000 20'000
in der Ukraine 
Projekt zur Unterstützung des Aktionsplans Georgien Europarat 40'000 40'000
in Georgien 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen International GCERF 50'000 50'000
gewalttätigen Extremismus 
Beitrag an das Programm «Children and  International Geneva Call 30'000 30'000
Armed non-State Actors» 
Beitrag für das Programm zum Schutz von International Geneva Call 30'000 30'000
Frauen in bewaffneten Konflikten 
Schulungskurse für Menschenrechts- International Geneva for Human Rights 10'000 10'000
verteidiger aus Entwicklungsländern 
Allgemeiner Beitrag Globaler Fonds gegen International Globaler Fonds gegen 100'000 100'000
HIV / Aids, Malaria und Tuberkulose   HIV / Aids
Förderung und Einbezug von Frauen International HD Centre 100'000 0
in Friedensmediationen 
Stretegieprojekt Klimawandel – Nèmasso Mali HELVETAS Swiss 100'000 100'000 
  Intercooperation
Beitrag Ausbildung von Experten des International ICAR 150'000 150'000
International Centre for Asset Recovery 
Allgemeiner Beitrag International ISHR International Service 20'000 20'000 
  for Human Rights
Beitrag zur Erreichung des dritten Ziels International ISHR International Service 25'000 25'000 
der ISHR-Strategie 2017-2020  for Human Rights
Programm gegen sexuelle und International Justice Rapid Response 25'000 0
genderbasierte Gewalt 
SAFIRE – Adaptierung an den Klimawandel Simbabwe LED 83'448 83'448
durch Erhaltung der Wälder und Aufforstung
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Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Verbesserung des Schutzes und des International Martin Ennals Foundation 25'000 0
Eintretens für Menschenrechtsverteidiger 
Freiwilliger Beitrag International NGO Working Group on 10'000 0 
  Women, Peace and Security
Trainingsprogramm zur Förderung der Südamerika OAS 20'000 20'000 
Geschlechtergleichstellung
Beitrag Anti-Corruption Network for International OECD 40'000 40'000 
Eastern Europe and Central Asia
Allgemeiner Beitrag International OHCHR 25'000 22'000
Beitrag an Studie zu Kindern International OHCHR 20'000 17'600 
in Gefangenschaft
Beitrag für die OHCHR-Abteilung für International OHCHR 40'000 35'200 
Menschenrechtsübereinkommen
Fonds für Folteropfer International OHCHR 25'000 22'000
OHCHR-Fonds für technische International OHCHR 40'000 35'200 
Zusammenarbeit
Allgemeiner Beitrag an die Weltorganisation International OMCT 20'000 20'000 
gegen Folter
Projekt zur Vermeidung von Folter an Kindern International OMCT 50'000 50'000
Beitrag an das «Human Rights and International OSZE 30'000 22'000 
Anti-Terrorism Programme» des ODIHR
Beitrag für den «Legislation Review Fund» International OSZE 50'000 37'000 
des ODIHR
Allgemeiner Beitrag an das Sekretariat International PCC SEE 20'000 20'000 
der Polizeikooperation in Osteuropa
Beitrag zur Finanzierung des internationalen,  International; Syrien Syrien-Mechanismus (IIIM) 200'000 200'000 
unparteiischen und unabhängigen Unter- 
suchungsmechanismus für Verbrechen, die  
in Syrien seit März 2011 begangen wurden
Allgemeiner Beitrag International UN Women 70'000 70'000
UNO-Fonds zur Bekämpfung von Gewalt International UN Women 10'000 10'000 
gegen Frauen
Allgemeiner Beitrag International UNAIDS 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag an UNDP International UNDP 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag International UNFPA 25'000 25'000
Globales Programm zur Verbesserung der International UNFPA 15'000 15'000 
Verfügbarkeit von Produkten im Bereich  
reproduktive Gesundheit
Allgemeiner Beitrag International UNICEF 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag International UNITAR 10'000 10'000
Allgemeiner Beitrag International UNODC 25'000 25'000
Beitrag an den freiwilligen Trust Fund für International UNODC 10'000 10'000 
Opfer von Menschenhandel
Finanzsektorkommission zu Moderner International UNU 250'000 250'000
Sklaverei und Menschenhandel 
Leitungswasser trinken. Trinkwasser spenden. International Verein Drink & Donate 50'000 50'000
Polio Impfkampagne von UNICEF und WHO International; Afghanistan;  WHO 25'000 25'000 
 Indien; Pakistan; Nigeria
Beitrag an das «PeaceWomen» Programm International Women's International 5'000 0 
  League for Peace and Freedom
Genereller Beitrag an den Doha Trust Fund International WTO 40'000 40'000

Total   2'594'515 2'348'515
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Öffentlichkeitsarbeit
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Bilderausstellung zum Thema International Div. Partner 2'830 0 
Nicht-Diskriminierung
Konferenz zum Thema Menschenrechte Moldau Div. Partner 4'000 4'000
und Entwicklung 
Öffentliche Veranstaltung mit International Div. Partner 2'268 2'268
IKRK-Präsident Peter Maurer 
Präsentation von LiechtensteinLanguages International Div. Partner 1'686 1'686
beim GFMD 
Projektreise mit Regierungschef Moldau Div. Partner 2'766 2'766
Adrian Hasler in die Republik Moldau 
Projektreise mit Regierungsrätin Libanon Div. Partner 967 967
Dr. Aurelia Frick nach Libanon 
IHZE-Veranstaltung zum Weltwassertag International Verein Drink & Donate 8'219 8'219
Leitungswasser trinken. Trinkwasser International Verein Drink & Donate 5'000 5'000
spenden. Administrativkostenbeitrag 
Unterstützung einer Medienkampagne International Verein Drink & Donate 4'308 4'308 
zum Waterfootprint Liechtenstein

Total     32'044 29'214

Sonstige ODA-anrechenbare Beiträge an internationale Organisationen
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten und diplomatische Vertretungen Liechtensteins)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Jahresbeitrag an das generelle Budget International CITES 410 410
der CITES 
Allgemeiner Beitrag an den Europäischen International Europarat 13'000 5'200
Gerichtshof für Menschenrechte zum  
Abbau der Beschwerden 
Beitrag an den Aktionsplan zum Schutz von Europa Europarat 100'000 100'000
Migranten- und Flüchltlingskindern 
Regulärer Beitrag Europarat International Europarat 438'773 175'509
Schule für politische Studien in Georgien Georgien Europarat 12'000 12'000
Freiwilliger Beitrag für die technische International IAEO 3'382 3'382
Zusammenarbeit IAEO 
Regulärer Beitrag IAEO International IAEO 33'831 11'164
Freiwilliger Beitrag an die International ICG 10'000 10'000
International Crisis Group 
Freiwilliger Beitrag ans International International ICTJ 10'000 10'000
Center for Transitional Justice 
Jahresbeitrag IRENA International IRENA 1'570 1'036
Regulärer Beitrag an ITU International ITU 159'000 28'620
Jahresbeitrag Internationale Union für die International IUCN 15'520 15'520
Erhaltung der Natur und ihrer natürlichen  
Ressourcen (IUCN) 
Jahresbeitrag Ramsar Konvention International IUCN 1'000 1'000
Sicherheits- und Menschenrechtsmonitor International Netherlands Helsinki 10'000 7'400
(SHRM)  Committee
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Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Beitrag an das Projekt «Strategic  International OSZE 10'000 7'400 
Policy Support Unit»
Beitrag an den slowakischen International OSZE 20'000 14'800
OSZE-Vorsitz 2019 
Beitrag an den strukturierten Dialog International OSZE 10'000 7'400
zu Abrüstungsbestrebungen 
Beitrag an Registrierungssystem für International OSZE 5'000 3'700
ODIHR-Veranstaltungen 
Beitrag für Abschlussevent des Pilotprojekts International; Albanien OSZE 10'000 10'000
zu Jugend und Innovation auf dem Westbalkan 
Beitrag zur Errichtung von thematischen International OSZE 5'000 3'700
oder Analyse- und Forschungszentren  
in der 2. Dimension 
Kolloquium des OSZE-Vergleichs- und  International OSZE 5'000 3'700
Schiedsgerichtshofs zum Thema «Conciliation» 
Projekt zur Sicherung eines Bosnien-Herzegowina OSZE 20'000 20'000
Waffen- und Munitionslagers 
Projekt zur Stärkung der Antworten auf International OSZE 15'000 15'000
durch den Klimawandel bedingte Sicherheits- 
risiken in Osteuropa, Südkaukasus und  
Zentralasien  
Regulärer Beitrag OSZE International OSZE 119'187 88'198
Stärkung demokratischer Prozesse in Ost- International OSZE 15'000 15'000
europa, dem Südkaukasus und Zentralasien 
Jahresbeitrag Wüstenbildungskonvention International UNCCD 602 602
Allgemeiner Beitrag an den EMEP Trust Fund International UNECE 817 727
Jahresbeitrag an die Quecksilber- International UNEP 353 353
Konvention (Minamata) 
Jahresbeitrag Basler Konvention International UNEP 413 413
Jahresbeitrag Biodiversitätskonvention International UNEP 1'191 1'191
Jahresbeitrag Bonner Konvention zum  International UNEP 441 441
Schutz von Wandertieren (CMS)  
Jahresbeitrag Multilateraler Fonds des International UNEP 17'298 17'298
Montrealer Protokolls (Ozonfonds) 
Jahresbeitrag Rotterdamer Übereinkommen International UNEP 308 308
Jahresbeitrag Stockholmer Übereinkommen International UNEP 1'232 1'232
Jahresbeitrag UNEP bzw. Environment Fund International UNEP 9'287 9'287
Jahresbeitrag Klimakonvention International UNFCCC 1'882 1'148
Regulärer Beitrag UNO International UNO 166'220 29'920
Reguläre Beiträge an UNO-Peacekeeping International UNO 324'202 48'630
Missionen 
Allgemeiner Beitrag an die UNO Universität International UNU 5'000 5'000
Beitrag an die Weltpostunion (UPU) International UPU 47'707 7'633

Total     1'619'626 694'322
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     Betrag CHF ODA CHF

Total IHZE-Ausgaben   22'487'813 22'198'427
Sonstige Beiträge an internationale Organisationen   694'322
Flüchtlingsbetreuung im Inland    2'037'394
Katastrophenfonds Gemeinden    100'000
Weitere ODA-anrechenbare Beiträge der Gemeinden   725'567

Total ODA       25'755'710

Justiz

Rechtsetzungsvorhaben

(Teil-)Reform der Zivilprozessordnung und die Ab-
änderung weiterer Gesetze (Vereinfachung und Be-
schleunigung des Verfahrens)
Seit ihrem Inkrafttreten vor mehr als 100 Jahren hat die 
aktuelle liechtensteinische Zivilprozessordnung in ihrem 
Kernbestand keine grundlegenden Änderungen mehr 
erfahren. Mittlerweile genügt die Zivilprozessordnung 
allerdings dem Bedürfnis nach effizienten und kosten-
günstigen Gerichtsverfahren nicht mehr in allen Belan-
gen. Ziel der Vorlage war es, Zivilverfahren effizienter, 
rascher und kostengünstiger abzuwickeln.

Eine zentrale Aufgabe des Zivilprozesses ist es, 
«Rechtsfrieden» zwischen den Parteien herzustellen. 
Hierbei kommt der Dauer von gerichtlichen Verfahren 
eine wichtige Bedeutung zu. Je länger ein Verfahren 
dauert, desto teurer wird es. Und spätestens wenn sich 
Rechtssuchende die Frage stellen müssen, ob sie sich ein 
Gerichtsverfahren überhaupt noch leisten können, wird 
die Verfahrensdauer auch eine Frage des Zugangs zum 
Recht.

Die Vereinfachung der Zivilverfahren wurde durch 
diverse Neuerungen erreicht. Dazu gehört zum Beispiel 
die eingeschränkte Anfechtbarkeit von Landgerichts-
beschlüssen sowie von Berufungsentscheidungen des 
Obergerichts. Weitere Änderungen betrafen beispiels-
weise das Beweisverfahren oder die Erhöhung der Baga-
tellgrenze. Zudem wurde die Reform dazu genutzt, ein-
zelne Bestimmungen an die aktuellen Entwicklungen der 
liechtensteinischen Rechtsprechung und Gerichtspraxis 
anzupassen

Die Vorlage wurde in der September-Sitzung vom 
Landtag verabschiedet und tritt am 1.  Januar 2019 in 
Kraft.

Totalrevision des Datenschutzgesetzes sowie die Ab-
änderung weiterer Gesetze Abänderung der Exekuti-
onsordnung sowie weiterer Gesetze
Ziel der Gesetzesvorlage war es, das liechtensteinische 
Datenschutzrecht an die neue europäische Datenschutz-
grundverordnung anzupassen. Der neue Rechtsrahmen 

erforderte auch die Anpassung von rund 120 Spezialge-
setzen.

Die europäische Datenschutzgrundverordnung 
wurde in der EU am 25. Mai 2018 verpflichtend anwend-
bar. Die EU hat diese mit der Intention erarbeitet, sichere 
Rahmenbedingungen für das digitale Zeitalter zu schaf-
fen. Durch die EWR-Mitgliedschaft ist die Verordnung 
auch in Liechtenstein anzuwenden. Um den spezifischen 
Gegebenheiten des Landes zu entsprechen, wurde die 
europäische Datenschutzgrundverordnung in Liechten-
stein mit nationalen Regeln ergänzt. Dabei sind spezi-
fisch liechtensteinische Bedürfnisse in die Gesetzesvor-
lage mit eingeflossen.

Mit dieser Vorlage erfolgte zudem eine Neuzuord-
nung der unabhängigen Datenschutzstelle zu dem für 
den Geschäftsbereich Justiz zuständigen Ministerium.

Der Landtag hat die Vorlage in der Oktober-Sitzung 
verabschiedet und tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Abänderung des Datenschutzgesetzes (Übergangsge-
setzgebung) 
Da zwischen der Übernahme der DSGVO in das EWR-
Abkommen und dem Inkrafttreten der Totalrevision des 
DSG einige Monate lagen, wurde das Datenschutzgesetz 
für den Übergangszeitraum um einzelne Bestimmungen 
ergänzt, um Lücken in den wichtigsten Bereichen zu 
vermeiden. Unter anderem wurde die Datenschutzstelle 
ermächtigt, die Kompetenzen auf Basis der DSGVO 
auszuüben, welche ihr ein Agieren im Rahmen der EWR-
rechtlichen Zuständigkeiten und Aufgaben erlauben. So 
wurde zum Beispiel die gesetzliche Grundlage geschaf-
fen, damit die Datenschutzstelle ab Übernahme der Ver-
ordnung in das EWR-Abkommen am Europäischen Da-
tenschutzausschuss teilnehmen und als federführende 
Aufsichtsbehörde tätig sein konnte. Da sich der Schutz-
bereich der DSGVO lediglich auf natürliche Personen 
beschränkt, wurden zur Reduktion des Aufwands betrof-
fene juristische Personen schon ab Übernahme der DS-
GVO in das EWR-Abkommen vom Anwendungsbereich 
des Datenschutzgesetzes ausgenommen 

Der Landtag hat die Vorlage in der Juni-Sitzung ver-
abschiedet und trat gleichzeitig mit dem Beschluss des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Über-
nahme der Verordnung (EU) 2016 / 679 in Kraft.
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Abänderung der Verfassung und des Gesetzes über 
den Staatsgerichtshof (Abschaffung des Rotations-
prinzips bezüglich der Ersatzrichter) 
Das liechtensteinische Recht sah für den Staatsgerichts-
hof und den Verwaltungsgerichtshof für den Einsatz von 
Ersatzrichtern zwingend das so genannte «Rotations-
prinzip» vor. Dieses Prinzip verhinderte, dass diese Ge-
richte die Ersatzrichter flexibel oder entsprechend be-
sonderer Fachkenntnisse einsetzen können. Dies führte 
mitunter zu Verzögerungen in der Fallerledigung, weil 
jener Ersatzrichter zum Zug kommt, der gerade an der 
Reihe ist, und nicht jener, der den Fall am effizientesten 
bearbeiten könnte.

Mit der Abänderung der Verfassung und des Ge-
setzes über den Staatsgerichtshof wurde das Rotations-
prinzip beim Einsatz von Ersatzrichtern abgeschafft. 
Dadurch wird ein flexiblerer Einsatz der Ersatzrichter 
ermöglicht und hilft, die Verfahren vor dem Staatsge-
richtshof und dem Verwaltungsgerichtshof effizienter zu 
gestalten. Durch die Abschaffung des Rotationsprinzips 
wurde dieselbe Situation geschaffen wie bei den anderen 
liechtensteinischen Gerichten. 

Die Vorlage wurde in der November-Sitzung des 
Landtages verabschiedet und tritt am 1.  März 2019 in 
Kraft.

Abänderung der Exekutionsordnung (EO) sowie wei-
terer Gesetze 
Die auf das Jahr 1971 zurückgehende liechtensteinische 
Exekutionsordnung entspricht nicht mehr den heu-
tigen Bedürfnissen. Um eine zeitgemässe Gesetzeslage 
zu schaffen, wird die Exekutionsordnung einer umfas-
senden Reform unterzogen. 

Das Exekutionsrecht ist eine wichtige Basis für die 
Rechtsdurchsetzung in einem Rechtsstaat. Sinn und 
Zweck des Exekutionsverfahrens ist es, den Rechts-
anspruch des Gläubigers durchzusetzen. Ein Ziel, das 
durch ein möglichst einfaches, rasches und gerechtes 
Verfahren erreicht wird. Diese Anforderung nach einem 
effektiven und zielgerichteten Verfahren kann die vor 
47 Jahren nach österreichischem Vorbild eingeführte 
liechtensteinische Exekutionsordnung nicht mehr erfül-
len. Denn während Österreich seine Rechtsgrundlagen 
in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach grundlegend 
überarbeitete, hat sich das Exekutionsrecht in Liechten-
stein nur punktuell fortentwickelt. 

Diese Reform soll in drei Schritten erfolgen. Der 
erste Teil greift die aus praktischer Sicht dringlichsten 
Reformpunkte auf. Die Neuerungen haben das Ziel, dass 
das Exekutionsverfahren schneller und unbürokratischer 
geführt werden kann. Gleichzeitig soll die Kostenbela-
stung für den Schuldner geringer werden.

Konkret wurden im Rahmen der Revision der All-
gemeine Teil der Exekutionsordnung und die Bestim-
mungen über die Exekution von beweglichen Sachen mo-
dernisiert. Bei letzterer handelt es sich um das häufigste 
und damit praxisrelevanteste Rechtsmittel. Des Weite-

ren wurde die Selbständigkeit des Gerichtsvollziehers 
gestärkt. Das veraltete und umständliche Instrument des 
«Offenbarungseides» wurde abgeschafft und durch die 
Abgabe eines Vermögensverzeichnisses ersetzt. Zudem 
wurde der veraltete Begriff des «Exekutors» durch die 
seit Längerem gebräuchliche Bezeichnung «Gerichts-
vollzieher» ersetzt.

Die Vorlage wurde in der November-Sitzung vom 
Landtag verabschiedet und tritt am 1. März 2019 in Kraft.

Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis der 
wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträ-
ger (VwEG)
Mit der Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis 
der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträ-
ger (VwEG) soll die 4. EU-Geldwäscherei-Richtlinie ab-
schliessend umgesetzt werden.

Mit LGBl. 2017 Nr. 161 hat Liechtenstein die 4. EU-
Geldwäscherei-Richtlinie aus dem Jahr 2015 grössten-
teils bereits umgesetzt. Die Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten auch zur Schaffung eines zentralen Ver-
zeichnisses, welches die Angaben zu den inländischen 
Rechtsträgern enthält. 

Das neu beim Amt für Justiz zu errichtende Verzeich-
nis wird die wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 
Rechtsträger (juristische Personen, Treuunternehmen 
oder Treuhänderschaften) enthalten. Dieses Verzeichnis 
dient ausschliesslich der Bekämpfung der Geldwäsche-
rei, der Vortaten der Geldwäscherei und der Terroris-
musfinanzierung. Die Organe der Rechtsträger bzw. bei 
Treuunternehmen oder Treuhänderschaften deren Sorg-
faltspflichtige haben die Angaben über die wirtschaftli-
chen Eigentümer erstmals innert sechs Monaten ab In-
krafttreten des Gesetzes an das Amt für Justiz zu melden. 

Als wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen 
Person gilt jede natürliche Person, die mehr als 25 % 
der Stimmrechte, des Kapitals oder des Gewinns eines 
Rechtsträgers direkt oder indirekt hält oder kontrolliert. 
Analoge Bestimmungen gelten für die wirtschaftlichen 
Eigentümer von Treuhänderschaften oder Stiftungen.

Die FMA, die Stabsstelle FIU sowie die Staatsanwalt-
schaft können im Rahmen der Bekämpfung der Geld-
wäscherei, deren Vortaten oder der Terrorismusfinan-
zierung Einblick in das Verzeichnis nehmen. Banken 
erhalten vom Amt für Justiz Einblick betreffend juristische 
Personen, wenn sie ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen. 
Dritte können bei Nachweis ihres berechtigten Interes-
ses die Offenlegung der Angaben von juristischen Per-
sonen beantragen. Über einen solchen Antrag entschei-
det die so genannte VwEG-Kommission nach Abwägung 
der Interessen der beteiligten Personen.

Mit der nun erfolgten Umsetzung wird – unter Wah-
rung der legitimen Interessen der betroffenen Personen – 
eine wirksamere Bekämpfung der Geldwäscherei, deren 
Vortaten und der Terrorismusfinanzierung ermöglicht.

Die Vorlage wurde in der Dezember-Sitzung vom 
Landtag verabschiedet und wird gleichzeitig mit dem 
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Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betref-
fend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2015 / 849 in 
Kraft treten.

Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozess-
ordnung, des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof und anderen 
internationalen Gerichten sowie des Naturschutzge-
setzes
Bei dieser Abänderung handelt es sich um die erste 
grosse Anpassung des Strafrechts seit 1985. Damit er-
folgt eine umfassende Modernisierung des Strafrechts, 
basierend auf in Österreich in den vergangenen Jahren 
bereits erfolgten Revisionen.

Kern dieser umfassenden Revision ist die Anpassung 
des Strafrechts an die veränderten gesellschaftlichen 
Werthaltungen und technischen Rahmenbedingungen. 
Wesentliches Ziel der Reform ist insbesondere ein aus-
gewogenes Strafverhältnis bei Delikten gegen «Leib und 
Leben» gegenüber den Vermögensdelikten. Dazu wird 
die Grundstrafdrohung bei bestimmten Delikten wie 
beispielsweise Körperverletzung, schwere Körperver-
letzung, Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung erheb-
lich angehoben. Bei Vermögensdelikten mit einer gerin-
geren Schadenssumme ermöglichen die neu gefassten 
Strafbestimmungen ein dem Schaden angemesseneres 
Strafmass. Darüber hinaus werden neue Tatbestände 
eingeführt, wie etwa die Zwangsheirat, die Verletzung 
der sexuellen Selbstbestimmung oder – im Hinblick auf 
technische Weiterentwicklungen – die Manipulation 
von EC- bzw. Kreditkarten oder das «Cybermobbing». 
Die Vorlage verfolgt zudem das Ziel, den Umsetzungs-
verpflichtungen aus verschiedenen völkerrechtlichen 
Übereinkommen nachzukommen. Durch die Einführung 
neuer Tatbestände wie «Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit» oder «Verbrechen der Aggression» wird eine lü-
ckenlose nationale Strafgerichtsbarkeit über die Tatbe-
stände des Römer Statuts sichergestellt.

Die Vorlage wurde in der November-Sitzung in erster 
Lesung vom Landtag beraten.

Abänderung des Strafgesetzbuches und der Straf-
prozessordnung (Revision der Geldwäschereibestim-
mungen)
Kern dieser Revision ist die Anpassung des Geldwäsche-
reitatbestands in § 165 des Strafgesetzbuchs. Der Vor-
tatenkatalog von § 165 StGB wird analog der österrei-
chischen Rezeptionsgrundlage angepasst, indem alle 
Straftaten mit einer Strafdrohung von mehr als einjähri-
ger Freiheitsstrafe Vortaten zur Geldwäscherei werden. 
Ersparte Steueraufwendungen werden neu als Vermö-
gensbestandteil und damit als Tatobjekt einer Geldwä-
schereihandlung erfasst.

Durch die Adaptierung von § 295 der Strafprozessord-
nung ist auch in Geldwäschereiverfahren vor dem Krimi-
nalgericht eine Schlussverhandlung in Abwesenheit des 
Angeklagten bzw. ein Abwesenheitsurteil möglich.

Mit dieser Abänderung des Strafgesetzbuches und 
der Strafprozessordnung trägt Liechtenstein den Anfor-
derungen des FATF-Standards Rechnung und steigert 
dadurch die Effektivität der Strafverfolgung in diesem 
Bereich. Für die nächste Länderprüfung Liechtensteins 
werden damit die Voraussetzungen geschaffen, um zu-
vor aufgezeigte Mängel bei der Bekämpfung von Geld-
wäscherei zu beseitigen.

Die Vorlage wurde in der Dezember-Sitzung in erster 
Lesung vom Landtag beraten. 

Abänderung des Strafgesetzbuches (Reisen für terro-
ristische Zwecke)
Ziel der Vorlage ist es, das Reisen in einen anderen Staat 
mit dem Vorsatz, eine terroristische Straftat zu begehen 
oder zu deren Begehung beizutragen, unter Strafe zu 
stellen.

Im österreichischen Strafgesetzbuch wurden im Be-
richtsjahr einzelne Strafbestimmungen im Zusammen-
hang mit der Terrorismusbekämpfung ausgebaut und 
ein neuer Tatbestand des Reisens für terroristische Zwe-
cke eingeführt. Diesen Änderungen soll auch in Liech-
tenstein gefolgt werden. Zugleich werden dadurch die 
Voraussetzungen für eine mögliche Ratifikation des Zu-
satzprotokolls zum Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung des Terrorismus geschaffen sowie weitere 
internationale Standards umgesetzt. Mit dieser Abände-
rung des Strafgesetzbuches unterstreicht Liechtenstein 
die Bedeutung einer effektiven und effizienten Bekämp-
fung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung.

Die Regierung hat den Vernehmlassungsbericht 
am 4. September 2018 verabschiedet. Die Vernehmlas-
sungsfrist ist am 9. November 2018 abgelaufen.

Internationales

Treffen der deutschsprachigen Justizminister
Am 14. und 15. September 2018 trafen sich die Justiz-
minister aus Luxemburg, Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein zur diesjährigen Zusammenkunft der 
deutschsprachigen Justizminister in Luxemburg.

In den zweitägigen Arbeitsgesprächen wurde über 
das Thema Korruptionsbekämpfung im Kontext von 
Rechtsstaatlichkeit diskutiert. Des Weiteren wurden Lö-
sungsansätze im Umgang mit Hetze und gezielter Des-
informationen im Internet erörtert. Das Spannungs-
verhältnis zwischen der Einhaltung der Grundrechte, 
insbesondere der Meinungsfreiheit, und dem Schutz der 
Betroffenen stand dabei im Zentrum. Ferner wurde die 
Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt thema-
tisiert. Deutschland und Österreich haben diese bereits 
ratifiziert. Aus der Sicht Liechtensteins waren die Erfah-
rungen in der Umsetzung der Konvention von grossem 
Interesse, um die weiteren Schritte zu evaluieren.
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Treffen mit Amtskollegen 
Am 1. Februar 2018 traf Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
den luxemburgischen Justizminister Felix Braz in Luxem-
burg. Im Fokus des Arbeitsgesprächs standen der Daten-
schutz, der elektronische Geschäftsverkehr im Bereich 
der Rechtshilfe sowie gesellschaftsrechtliche Themen.

Am 6. Februar 2018 traf Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick den ungarischen Justizminister László Trócsányi in 
Ungarn sowie am 18. September in Vaduz. Im Fokus der 
Arbeitsgespräche standen der Datenschutz sowie die 25 
jährigen bilateralen Beziehungen 

Am 10. Februar 2018 traf Regierungsrätin Dr. Aure-
lia Frick den österreichischen Bundesminister für Ver-
fassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Dr. Josef 
Moser, zu einem ersten Arbeitsgespräch seit seinem 
Amtsantritt. Thema waren vor allem die neuen europä-
ischen Datenschutzbestimmungen, welche einen digi-
talen europäischen Binnenmarkt schaffen. 

Am 14.  März 2018 weilte Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick zu Arbeitsgesprächen in Washington D.C. 
Sie tauschte sich als erste Vertreterin der liechtenstei-
nischen Regierung mit einem Mitglied der neuen ame-
rikanischen Regierung, Justizminister Jeff Sessions, aus. 
Hauptgesprächspunkt war die Bekämpfung von Finanz- 
und Steuerkriminalität. Ausserdem hat die Regierungs-
rätin die Gelegenheit benutzt, um die Vorteile eines 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und 
Liechtenstein zu erläutern.

Kultur

Liechtenstein beteiligte sich im Berichtsjahr am Euro-
päischen Jahr des kulturellen Erbes, welches von der 
Europäischen Kommission ausgerufen worden war. Im 
Zentrum der nationalen Aktivitäten stand die Plattform 
#denkx18.li, die vom Amt für Kultur betreut wurde und 
zahlreichen Institutionen und Interessierten den Zugang 
zum Themenjahr ermöglichte. Ziel des Kulturerbejahrs 
war es, auf die Bedeutung und den Schutz des Kultur-
erbes hinzuweisen und zu sensibilisieren. Regierungs-
rätin Dr. Aurelia Frick eröffnete das Kulturerbejahr mit 
zahlreichen Kulturträgern auf Burg Gutenberg in Bal-
zers. Den internationalen Auftakt im Europäischen Jahr 
des Kulturerbes machte ein Treffen der Kulturminister 
Europas in Davos. Auf Einladung von Bundespräsident 
Alain Berset tauschten sich die Kulturminister über die 
Bedeutung der Baukultur als zentraler Teil des kulturel-
len Erbes aus. An der Konferenz wurde die Davos De-
claration genehmigt, welche die Qualität von Baukultur 
in Europa verbessern möchte. Das Thema Baukultur be-
schäftigte die Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick ebenfalls 
während des Berichtsjahres. Unter anderem lud sie zur 
Mittagstafel «Baukultur», die im Rahmen der LIHGA das 
Thema und die «Davos Declaration» Vertreterinnen und 
Vertretern der regionalen Architektur-, Kultur- und Me-
dienlandschaft näher brachte. Ebenfalls im Rahmen des 
Kulturerbejahrs hat das Ministerium für Äusseres, Justiz 

und Kultur begonnen, die Möglichkeiten und Chancen ei-
ner Mitgliedschaft in der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 
aus heutiger Perspektive zu analysieren. Dabei wird ins-
besondere der Aufwand und Nutzen eines UNESCO-Bei-
trittes eruiert und gegenübergestellt sowie überprüft, 
ob ein Beitritt aus einer kulturellen, bildungspolitischen 
sowie innen- und aussenpolitischen Sichtweise empfeh-
lenswert ist. In Paris wurden bereits Ideen und Möglich-
keiten mit der UNESCO-Generaldirektion diskutiert.

Die bereits im Vorjahr begonnene Analyse zur Wei-
terentwicklung Liechtensteins als Kunst- und Kultur-
standort wurde abgeschlossen. Sie enthält Empfeh-
lungen, wie über eine integral entwickelte Kunst- und 
Kulturintervention nachhaltig Impulse für die wirtschaft-
liche Entwicklung und Positionierung des Landes auszu-
lösen sind. Es geht dabei auch um bestehenden Formate 
und Plattformen, die im Sinne der Standortförderung 
besser genutzt werden könnten.

Im Mai unterzeichneten Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick und der Schweizer Bundespräsident Alain Berset 
das Abkommen zwischen der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein und dem schweizerischen Bundesrat über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der musikalischen 
Bildung, welches im September vom Landtag genehmigt 
wurde. Ziel des Programms «Jugend und Musik» ist es, die 
musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu 
fördern. Das Unterstützungsangebot umfasst Musikkurse 
und Musiklager für Kinder und Jugendliche sowie die Aus- 
und Weiterbildung von «J+M»-Leiterinnen und -Leitern.

Die Regierung hat im August beschlossen, dass die 
Liechtensteinische Landesbibliothek im Post- und Ver-
waltungsgebäude einen neuen Standort mitten im Zen-
trum von Vaduz erhalten soll. Durch die zentrale Lage 
und die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
eröffnen sich der Landesbibliothek neue Entwicklungs-
möglichkeiten. Am neuen Standort mitten in Vaduz soll 
sich die Landesbibliothek zu einem attraktiven Lernort 
für alle Generationen, zu einem Begegnungsort mit Ver-
anstaltungen und Ausstellungen und zu einem Treffpunkt 
für die Bevölkerung weiterentwickeln. Die Räumlich-
keiten des Post- und Verwaltungsgebäudes bieten ge-
mäss der Machbarkeitsstudie genügend Platz für die ver-
schiedenen Dienstleistungen einer modernen Bibliothek.

Die Kulturbeziehungen mit Österreich und der 
Schweiz sowie mit verschiedenen Ländern Europas fe-
stigte Liechtenstein mit bilateralen Arbeitstreffen. Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick traf unter anderem den 
österreichischen Bundesminister Gernot Blümel, den 
Schweizer Bundesrat für Kultur, Alain Berset, den deut-
schen Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat, Gunther Adler, den Kulturminister 
von Mazedonien, Robert Alagjozovski, die norwegische 
Kulturministerin, Trine Skei Grande sowie den Kulturmi-
nister von Estland, Indrek Saar.

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick nahm an zahl-
reichen Kulturveranstaltungen teil, oft verbunden mit Be-
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grüssungs- und Eröffnungsansprachen. Dies umfasste 
neben Veranstaltungen der liechtensteinischen Kultur- 
institutionen auch Konzerte sowie Vernissagen und Aus-
stellungen mit in- und ausländischen Künstlern oder Ak-
tivitäten im Rahmen der Kulturaussenpolitik. Die wich-
tigsten davon sind im Folgenden exemplarisch aufgeführt.

Projekte und Veranstaltungen

Eröffnung der Ausstellung Reservoir Moderne
Die Ausstellung mit dem Titel «Reservoir Moderne» 
war die erste grosse Ausstellung im Rahmen des Euro-
päischen Kulturerbejahrs. Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick betonte in ihrer Rede, wie gross die Bedeutung der 
Staatlichen Kunstsammlung für das Kunstmuseum und 
für Liechtenstein ist: «Die Sammlung ist nicht nur Motor 
für das Ausstellungsprogramm des Kunstmuseum Liech-
tenstein, sondern auch Impulsgeber für den Bildungsauf-
trag des Hauses und für seine gesamte Weiterentwick-
lung. Sie ist der Kern, das Herzstück des ganzen Hauses 
– das Reservoir. Und als solches hat sie grossen Wert für 
das Land Liechtenstein.»

Die Schönsten Bücher Liechtensteins
Unter dem Motto «Liechtenstein gestaltet» fanden die 
Liechtensteiner Buchtage vom 19. Februar bis 23. April 
statt. Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe im Gemein-
desaal Triesen durch Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick. 
Sie prämierte im Rahmen des Anlasses die Schönsten 
Bücher Liechtensteins des Jahres 2017.

300 Jahre Fürstentum Liechtenstein
Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2019 liefen. 
Unter anderem nahm Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
an der Pressekonferenz Ende März 300 Tage vor dem 
Start der Feierlichkeiten am 23. Januar 2019 teil. 

Tag der offenen Kirchtürme
Im Rahmen des Kulturerbejahrs nahm Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick an zahlreichen Veranstaltungen teil. 
Unter anderem besuchte sie Ende April den Tag der of-
fenen Kirchtürme. Im ganzen Land öffneten die Gemein-
den ihre Kirchtürme.

Spatenstich Ringofen Nendeln
Der Europa-Tag des Denkmals im Fürstentum Liech-
tenstein stand im Kulturerbejahr ganz im Zeichen des 
«Hoffmann'schen Ringofens» in Nendeln. Die herrschaft-
liche Ziegelei in Nendeln wurde Mitte des 18. Jahrhun-
derts errichtet und im Jahre 1881 um den Hoffmann'schen 
Ringofen ergänzt. Im Berichtsjahr wurde der Ringofen 
zugänglich gemacht und saniert. Der Spatenstich mit Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick fand Anfang Mai statt.

Kulturgespräche
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick lud Kulturhäuser und 
Kulturinstitutionen zu einem Kulturgespräch ein. Es ging 

dabei vor allem um den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zum Thema Baukultur sowie um geplante Kultur-
projekte.

Ausstellung «Wegbereiter_Innen»
Im Rahmen der Ausstellung «Wegbereiter_Innen» traf 
sich Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick mit den aus-
stellenden Künstlerinnen und Künstlern im Kunstraum 
Engländerbau in Vaduz. Sie bedankte sich für ihre 
Schaffenskraft und ihren Einsatz für die Kunstszene in 
Liechtenstein. Visarte.Liechtenstein widmete den Künst-
lerinnen und Künstlern über 70 eine Ausstellung. Aure-
lia Frick gratulierte den diesjährigen Jubilaren Sunhild 
Wollwage (80 Jahre), Evi Kunkel (80 Jahre), Martin From-
melt (85 Jahre) und Hermy Geissmann (90 Jahre).

Liechtensteiner Auftritt an der Architekturbiennale in 
Venedig
Liechtenstein beteiligte sich zum dritten Mal an der Ar-
chitektur Biennale. Die Internationale Architekturaus-
stellung stand unter dem Leitmotiv «Freespace – Frei-
raum». Das Kuratorenteam aus Liechtenstein, Luis Hilti, 
Matilde Igual Capdevila und Ümit Mesci, widmeten sich 
in ihrem Projekt «The Line» der Verbindung zwischen 
Vaduz und Venedig. Die Linie oder «The Line» verlief 
zwischen der Schweizer Grenze am Rhein, über die Alp 
Sücka, bis zur österreichischen Grenze hinter dem Aug-
stenberg. Das Architekturprojekt der Universität Liech-
tenstein hatte Objekte und Skulpturen in der liechten-
steinischen Landschaft platziert, die Besucherinnen und 
Besucher aus dem In- und Ausland dazu einluden, sich 
mit ihrer natürlichen Umgebung näher auseinanderzu-
setzen. «The Line» wurde am Eröffnungswochenende 
der Biennale im Palazzo Trevisan in Venedig eröffnet. 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick betonte, wie wichtig 
es ist, sich auch mal Zeit zu nehmen und die Perspek-
tive zu verändern, um die Dinge in einem neuen Licht 
zu sehen. 

Eröffnung der Triennale Liechtenstein
Die Triennale ist die Leistungsschau des zeitgenös-
sischen Kunstschaffens in Liechtenstein, die im Berichts-
jahr zum zweiten Mal stattfand. Visarte. Liechtenstein 
gab in sechs kommunalen Kulturhäusern, im Seiten-
lichtsaal des Kunstmuseums und im Kunstraum Englän-
derbau in Vaduz einen Einblick in die Arbeit der letzten 
drei Jahre von rund 40 Kunstschaffenden. Regierungsrä-
tin Dr. Aurelia Frick betonte in ihrer Rede, dass sich die 
Qualität der Liechtensteiner Kunstszene auch in der Welt 
sehen lassen kann und dass es sich lohnt, mutig zu sein.

Eröffnung Bodeninstallation Klafter
Das Klafter wurde am 11.  Mai 2017 endgültig durch 
den Quadratmeter abgelöst. Im Rahmen des Kulturerbe-
jahres wurde dem Klafter eine Bodeninstallation in Va-
duz gewidmet, die Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick zu-
sammen mit Regierungsrat Dr. Daniel Risch eröffnete. 
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Verabschiedung Evelyne Bermann
Nach zehn Jahren trat Evelyne Bermann als Vorsitzende der 
Fachkommission Kunstraum Engländerbau zurück. Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick bedankte sich im Namen der 
Regierung bei Evelyne Bermann für die geleistete Arbeit. 

Eröffnung Postmuseum
Am 18.  Dezember wurde das renovierte Postmuseum 
wiedereröffnet. Das mit am meisten besuchte Museum 
Liechtensteins befasst sich mit der Post- und Philatelie-
geschichte des Landes. Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
überbrachte Grussworte der Regierung.

Besuche und Treffen

800 Jahre Feldkirch
Im Jubiläumsjahr der Stadt Feldkirch besuchte Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick unter anderem die Eröffnung 
der Jubiläumsausstellung «Von Hugo bis dato» im neu 
eröffneten Palais Liechtenstein in Feldkirch. Sie über-
brachte nachbarschaftliche Jubiläumswünsche an Bür-
germeister Wilfried Berchtold.

Treffen mit dem Österreichischen Kulturminister Ger-
not Blümel
Am 6. und 7. März besuchte Regierungsrätin Dr. Aure-
lia Frick Wien für Gespräche mit ihren neuen österrei-
chischen Amtskollegen. Österreich hat seit Dezember 
2017 eine neue Bundesregierung und übernahm in der 
zweiten Jahreshälfte 2018 den EU-Ratsvorsitz. Die Re-
gierungsrätin unterstrich im Treffen mit dem Kanzler-
amtsminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Gernot 
Blümel, die gute bilaterale Zusammenarbeit. Sie über-
brachte Minister Blümel einen besonderen Kulturgruss 
aus Liechtenstein in Form eines Sitzbocks zum Kulturer-
bejahr 2018, das in Liechtenstein aber auch in Österreich 
begangen wird. Die beiden Minister sprachen über die 
guten Kulturbeziehungen, zum Beispiel im Zusammen-
hang mit dem Artists-in-Residence-Programm. Sie wa-
ren sich einig, dass die Bedeutung des Kulturerbes für 
ein Land nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 
Ausserdem betonten sie die enge wirtschaftliche Einbin-
dung der EWR / EFTA-Staaten in die EU und die Bedeu-
tung eines lückenlos funktionierenden Binnenmarktes, 
insbesondere nach dem Austritt Grossbritanniens aus 
der EU. Am Abend des 6.  März traf Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick im Rahmen eines von der liechtenstei-
nischen Botschaft in Wien gegebenen Abendessens im 
Stadtpalais Liechtenstein mit Vertretern aus Politik, Di-
plomatie, Kultur, Justiz und Medien zusammen.

Besuch von Staatssekretär Gunther Adler
Der deutsche Staatssekretär Gunther Adler besuchte am 
4. September Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick. Im Zen-
trum des Besuchs stand die Davos Deklaration für eine 
hochwertige Baukultur sowie Liechtensteiner Best-Prac-
tice-Beispiele.

Besuch in Hamburg
Im Rahmen ihrer Deutschlandreise im Herbst traf sich 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick mit dem Deutschen 
Aussenminister Heiko Maas in Berlin. Kulturell abge-
rundet wurde die Deutschlandreise unter anderem mit 
dem Besuch eines Konzerts des Esperanza Minifestivals 
in der Elbphilharmonie Hamburg. Das preisgekrönte 
Liechtensteiner Ensemble Esperanza begeisterte als er-
stes Musikensemble Liechtensteins an vier ausverkauf-
ten Konzerten in einer der berühmtesten Konzerthallen 
Deutschlands. 

Corporate Governance

Im Berichtsjahr wurden die zweimal jährlich geführten 
Gespräche mit den vier zugeteilten öffentlich-rechtlichen 
Institutionen abgehalten, namentlich mit der Kulturstif-
tung, dem Kunstmuseum, der Landesbibliothek sowie 
dem Landesmuseum. 

Aus Sicht der Liechtensteinischen Landesbibliothek 
besonders hervorzuheben ist der Regierungsbeschluss, 
mit dem das Postgebäude in Vaduz als neuer Standort 
für die Landesbibliothek festgelegt wurde. Aus Sicht des 
Landesmuseums hervorzuheben ist die Wiedereröffnung 
des neu renovierten Postmuseums.

Amt für Auswärtige  
Angelegenheiten

Amtsleiter: Botschafter Dr. Martin Frick

Zu den wichtigsten aussenpolitischen Entwicklungen ge-
hörten im Berichtsjahr der Austrittsprozess des Vereini-
gten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit), 
die zunehmende Polarisierung in internationalen Debat-
ten sowie die Wiedererstarkung nationalistischer und pro-
tektionistischer Tendenzen und die damit einhergehende 
Schwächung multilateraler Organisationen. In diesem Um-
feld setzte sich das Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
auf bilateraler und multilateraler Ebene aktiv für die Inte-
ressen Liechtensteins ein. Hauptaufgaben waren die Un-
terstützung der Aussenministerin bei der Koordination und 
Ausrichtung der Aussenpolitik, die Vorbereitung von Re-
gierungs- und Landtagsgeschäften mit aussenpolitischem 
Bezug, die Pflege und Vertiefung bilateraler Beziehungen 
sowie die Vertretung Liechtensteins in internationalen Gre-
mien und an Konferenzen. Zudem erbrachte das Amt zu-
sammen mit dem den diplomatischen Vertretungen Liech-
tensteins im Ausland sowie weiteren Stellen innerhalb und 
ausserhalb der Verwaltung konsularische Dienstleistungen 
für Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen im Ausland.

Intensive bilaterale Beziehungen wurden insbesondere 
mit der Schweiz, Österreich, Deutschland, Tschechien und 
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der USA gepflegt, wobei die politischen Dialoge mit der 
Schweiz und Österreich weitergeführt wurden. Im Lichte 
des Brexit gab es ausserdem einen intensiven Austausch 
mit dem Vereinigten Königreich sowie den EWR / EFTA-
Staaten Island und Norwegen. Die europäische Zusam-
menarbeit stand ebenfalls im Zeichen des Brexit, der das 
bestimmende Thema im EWR-Rat, bei EFTA-Ministertref-
fen und in Gesprächen mit Ministerkollegen und -kolle-
ginnen aus EU-Staaten war.

In der Aussenwirtschafts- und Finanzplatzpolitik betei-
ligte sich das Amt an Verhandlungen für Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) mit Jersey, Litauen und den Nie-
derlanden, die im Berichtsjahr abgeschlossen werden 
konnten. Ein weiterer Fokus lag auf der Korruptionsbe-
kämpfung: In Bezug auf die Staatengruppe des Europa-
rats gegen Korruption (GRECO) stand die Umsetzung von 
Empfehlungen aus der dritten Evaluationsrunde im Mittel-
punkt, im Rahmen des UNO-Übereinkommens gegen Kor-
ruption (UNCAC) nahm das Amt an Länderüberprüfungen 
teil.

Der Menschenrechtsbereich war insbesondere mit der 
Berichterstattung an internationale Menschenrechtsgre-
mien beschäftigt: Im Januar stellte sich Liechtenstein zum 
dritten Mal der Universellen Periodischen Überprüfung 
(UPR) durch den UNO-Menschenrechtsrat, im Juli präsen-
tierte eine liechtensteinische Delegation den Länderbericht 
über die Umsetzung des UNO-Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW). 
Weiter beschäftigten das Amt die Überprüfung der Umset-
zung der Europaratskonvention gegen Menschenhandel 
sowie die Weiterverfolgung von Empfehlungen aus dem 
Vorjahr. Im Rahmen des 70. Geburtstags der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der UNO organisierte das 
Amt einen Jugendwettbewerb und eine Konferenz zur Si-
cherstellung von Verantwortung für schwerste Verbrechen 
gegen das Völkerrecht.

Die Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und 
Entwicklung (IHZE) war geprägt von Beiträgen für huma-
nitäre Krisen. Zudem wurde das finanzielle Engagement 
in der internationalen Verbrechensbekämpfung und Straf- 
justiz durch einen weiteren Beitrag an den von Liechten-
stein initiierten Syrien-Mechanismus gestärkt. Im Berichts-
jahr wurde weiter die «Liechtenstein Initiative» zur Be-
kämpfung von Moderner Sklaverei und Menschenhandel 
erfolgreich lanciert. Der Anteil von Ausgaben für die offi-
zielle Entwicklungszusammenarbeit am BNE (Official De-
velopment Assistance, ODA) ist im Berichtsjahr weiter auf 
0.42 gesunken; der internationale Zielwert liegt bei 0.7 %.

Im Bereich Sicherheit und Verbrechensbekämpfung hat 
die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) Liech-
tenstein im Mai mit der Erteilung der sogenannten «Broa-
der Conclusion» bestätigt, dass Liechtenstein die einschlä-
gigen Abkommen umgesetzt hat und nukleares Material 
nur zu friedlichen Zwecken eingesetzt wird. Vor dem Hin-
tergrund der einleitend genannten Entwicklungen hat sich 
das Amt zudem stärker als in vergangenen Jahren im Ab-
rüstungsbereich eingebracht.

Die Arbeiten in Bezug auf Umwelt und nachhaltige 
Entwicklungen standen im Zeichen der UNO-Agenda 2030 
und der darin enthaltenen Entwicklungsziele (Sustaina-
ble Development Goals, SDGs). In diesem Bereich koor-
diniert das Amt die verwaltungsinternen Arbeiten und ist 
in regelmässigem Austausch mit Wirtschaft und Nichtre-
gierungsorganisationen. Weitere Schwerpunkte lagen auf 
dem Beitritt zur gemeinsamen Aktionsplattform von Emis-
sionsrechten der EU sowie der Mitarbeit an der makroregi-
onalen EU-Strategie für den Alpenraum.

Das Amt sieht die Kommunikation der Aussenpolitik als 
laufende Aufgabe. Im Berichtsjahr wurde der Twitter-Ac-
count @MFA_LI weitergeführt. Ausserdem wurden im Rah-
men der neu aufgelegten Publikationsreihe «Insight» zwei 
Broschüren zum Brexit und zu Liechtensteins 40-Jahr-Ju-
biläum im Europarat publiziert sowie mehrere öffentliche 
Veranstaltungen durchgeführt.

Bilaterale Zusammenarbeit

Die Pflege der Beziehungen mit den Schwerpunktlän-
dern Schweiz, Österreich, Deutschland, Tschechien und 
USA sowie mit weiteren Staaten war im Berichtsjahr er-
neut eine der zentralen Aufgabe des Amtes. Besonders 
mit Österreich und der Schweiz fand ein reger Austausch 
auf allen Ebenen statt. Zudem wurde der Austausch mit 
dem Vereinigten Königreich und den EWR / EFTA-Part-
nern Island und Norwegen und weiteren EU-Mitglieds-
staaten weiter intensiviert, um nachteilige Folgen eines 
Brexit für Liechtenstein möglichst zu vermeiden und 
eine gleichwertige Verhandlungslösung wie die EU zu 
erreichen. 

Mit der Schweiz wurden im Berichtsjahr verschie-
dene Verhandlungen fortgeführt. Das Amt war dabei teil-
weise unterstützend, teilweise federführend tätig. Diese 
Gespräche betrafen die Bereiche Landwirtschaft, Kultur 
und Zwangseinweisungen.

Im Berichtsjahr fand ein reger Austausch mit der 
Tschechischen Republik statt. Das Mandat der liechten-
steinisch-tschechischen Historikerkommission wurde für 
zwei Jahre verlängert. Ein erstes liechtensteinisch-tsche-
chisches Projekt konnte über den liechtensteinischen 
Beitrag am neuen EWR-Finanzierungsmechanismus fi-
nanziert werden. Es dient als Beispiel dafür, wie die 
von Liechtenstein (Norwegen und Island) bereitgestell-
ten Fördergelder für die Stärkung der bilateralen Bezie-
hungen zwischen Liechtenstein und den EU-Empfänger-
staaten genutzt werden können.

Eine Fortsetzung fand die Zusammenarbeit der 
deutschsprachigen Länder auf Staatsoberhäupter- und 
Ministerebene. Auch die quadrilaterale Zusammenar-
beit (Österreich, Schweiz, Slowenien und Liechtenstein) 
wurde fortgeführt.

Im Berichtsjahr wurden multilaterale Foren wiede-
rum intensiv für bilaterale Kontakte genutzt. In diesen 
Gesprächen wurden Anliegen Liechtensteins wie die Auf-
nahme von DBA-Verhandlungen oder die Abschaffung  
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von steuerrechtlichen Diskriminierungen zur Sprache 
gebracht. 

Das Amt war im Berichtsjahr wiederum für die in-
haltliche Vorbereitung von zahlreichen bilateralen Tref-
fen im In- und Ausland verantwortlich. Das Amt war da-
bei in der Regel in der liechtensteinischen Delegation 
vertreten. Die bilateralen Kontakte wurden gezielt dazu 
genutzt, um liechtensteinische Anliegen und Positionen 
zu deponieren und für die Unterstützung liechtenstei-
nischer Initiativen zu werben.

Mit zusätzlichen vier Staaten wurden direkte diplo-
matische Beziehungen aufgenommen. Zudem haben 
sich im Berichtsjahr der Austausch, die Aktivitäten und 
Kontakte mit China vermehrt. 

Europäische Zusammenarbeit

Bestimmendes Thema im europäischen Kontext waren 
im Berichtsjahr erneut der Brexit und insbesondere die 
möglichen Auswirkungen auf Liechtenstein. Das Amt ar-
beitete in der Koordinationsgruppe Brexit mit, welche 
die Arbeit der im Jahr 2017 gegründeten Fachexperten-
stelle beim Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur 
begleitet.

Der Brexit stand dementsprechend bei zahlreichen 
bilateralen und multilateralen Treffen auf Minister- und 
Beamtenebene auf der Agenda. So wurde der Austritt 
aus der EU beim EWR-Rat im Mai in Brüssel diskutiert. 
Am Rande dieses Anlasses trafen sich die Minister der 
EWR / EFTA-Staaten mit EU-Chefunterhändler Michel 
Barnier. Auch bei den EFTA-Ministertreffen im Juni und 
November wurden die Auswirkungen des Brexit thema-
tisiert.

Bei einem Besuch in London im Mai traf sich Regie-
rungsrätin Frick mit Brexit-Minister David Davis, um ein 
mögliches Abkommen zwischen Liechtenstein und dem 
Vereinigten Königreich zur Regelung der zukünftigen 
Beziehungen zu besprechen. Bei einem weiteren Besuch 
in London im November traf sich Aussenministerin Frick 
mit Christopher Heaton-Harris vom Brexitministerium 
und Handelsminister George Hollingbery.

Der Brexit war unter anderem auch ein Thema beim 
Treffen mit dem ungarischen Aussenminister Péter 
Szijjártó im Februar, bei einem Treffen mit der norwe-
gischen Aussenministerin Ine Eriksen Søreide sowie 
dem isländischen Aussenminister Gudlaugur Thór Thór-
darson im Juni in Oslo, beim Treffen der deutschspra-
chigen Aussenminister im Juli in Luxemburg sowie beim 
bilateralen Treffen mit dem deutschen Aussenminister 
Heiko Maas in Berlin im Oktober.

Die mittlerweile etablierten Austausche mit den EU-
Vorsitzstaaten wurden im Berichtsjahr weitergeführt: 
Im Januar trafen der bulgarische Premierminister Bojko 
Borissow und die für die EU-Präsidentschaft zuständige 
Ministerin Liljana Pawlowa in Vaduz Regierungschef 
Adrian Hasler und Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick. Im 
zweiten Halbjahr übernahm Österreich den Vorsitz; im 

Vorfeld wurden die Prioritäten bei einem Treffen zwi-
schen Regierungsrätin Frick und der österreichischen 
Aussenministerin Karin Kneissl sowie Gernot Blümel, 
Kanzleramtsminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, 
diskutiert. Zudem wurde der europapolitische Dialog mit 
Österreich fortgeführt. Liechtenstein setzte sich dabei 
für die Berücksichtigung von Anliegen der EWR / EFTA-
Staaten im Lichte der engen Partnerschaft ein. 

Aussenwirtschafts- und Finanzpolitik

Im Berichtsjahr konnten neue EFTA-Freihandelsabkom-
men mit Ecuador, Indonesien sowie das modernisierte 
Freihandelsabkommen mit der Türkei unterzeichnet 
werden.

Im Bereich der internationalen Bemühungen zur Kor-
ruptionsbekämpfung stand im Berichtsjahr die Umset-
zung zentraler Empfehlungen und Kritikpunkte der Staa-
tengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) 
aus der dritten Evaluationsrunde im Mittelpunkt. Hierzu 
erarbeitete das Amt, das den Vorsitz der verwaltungsin-
ternen Arbeitsgruppe zur Korruptionsprävention innehat, 
einen Bericht und Antrag zur Abänderung des Gesetzes 
über die Ausrichtung von Beiträgen an die politischen 
Parteien. Die Vorlage beinhaltet u. a.  das Verbot ano-
nymer Spenden oberhalb eines gewissen Betrages und 
eine erhöhte Transparenz der Jahresrechnung der poli-
tischen Parteien in Bezug auf Einnahmen wie auch Aus-
gaben. Die erste Lesung der Vorlage durch den Landtag 
fand im September 2018 statt. Liechtenstein fungierte 
zusammen mit Russland innerhalb der vierten GRECO-
Evaluationsrunde als Berichterstatter von Österreich.

Im Rahmen des UNO-Übereinkommens gegen Kor-
ruption (UNCAC) nahm das Amt in Zusammenarbeit mit 
der Staatsanwaltschaft an den Länderprüfungen Irlands 
und Frankreichs zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
aus dem UNCAC-Übereinkommen teil. Hierzu fanden 
Länderbesuche in beiden Staaten statt. 

Das Amt beteiligte sich an den Verhandlungen zum 
Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
mit Jersey, Litauen und den Niederlanden. Mit allen drei 
Staaten konnten die Verhandlungen im Berichtsjahr er-
folgreich abgeschlossen werden. Im Falle von Jersey war 
das Amt zudem um die formellen Schritte für das Inkraft-
treten per Anfang 2019 besorgt. 

Weiter bereitete das Amt Hintergrundinformationen 
und Gesprächspunkte zu Liechtensteins Positionierung 
in der Aussenwirtschafts- und Finanzplatzpolitik für di-
verse politische Treffen auf bilateraler und multilateraler 
Ebene vor. Ziel dieser Gespräche war es, die Vertiefung 
der wirtschaftlichen Beziehungen als festen Bestandteil 
der aussenpolitischen Aktivitäten zu etablieren und die 
Aufnahme von Verhandlungen zu fördern. 

Im Berichtsjahr vertrat das Amt Liechtenstein zudem 
an Sitzungen des WTO-Ausschusses über das öffentliche 
Beschaffungswesen sowie im Gremium der Geberländer 
des International Center for Asset Recovery (ICAR).
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Menschenrechte

Die Erarbeitung von Berichten, die Beantwortung von 
Fragen zu bereits vorgelegten Berichten, die Präsenta-
tion von Berichten vor Vertragsorganen sowie die Teil-
nahme an Vertragsstaatenkonferenzen internationaler 
Menschenrechtsübereinkommen gehörten im Berichts-
jahr zu den Hauptaufgaben in diesem Bereich. Zudem 
verfolgte das Amt aktuelle Entwicklungen bezüglich 
Menschenrechte und führte Vorprüfungen noch nicht 
unterzeichneter oder ratifizierter Abkommen durch.

Im UNO-Menschenrechtsrat präsentierte eine Dele-
gation unter der Leitung von Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick am 24.  Januar zum dritten Mal den Bericht 
über die Menschenrechtssituation in Liechtenstein im 
Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung 
(UPR). Insgesamt 60 Staaten gaben auf Basis des 2017 
eingereichten Länderberichts 126 Empfehlungen dazu 
ab, wie die Menschenrechtssituation weiter verbessert 
werden könnte. Ein besonderer Schwerpunkt lag da-
bei auf der Gleichstellung der Geschlechter und auf den 
Rechten von Menschen mit Behinderungen. Im Mai be-
schloss die Regierung, dass 84 Empfehlungen umgesetzt 
werden sollen oder bereits umgesetzt sind. Das Amt er-
hielt den Auftrag, einen Vorschlag dazu auszuarbeiten, 
wie ein ständiger, verwaltungsinterner Mechanismus 
zur Nachverfolgung von Empfehlungen internationaler 
Menschenrechtsgremien ausgestaltet sein könnte. Zu-
dem wurde das Ministerium für Äusseres, Justiz und Kul-
tur damit beauftragt, eine Fortbildungsveranstaltung für 
Landespolizei, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Richter 
über die Konsequenzen der 2016 erfolgten Revision von 
§ 283 des Strafgesetzbuchs zu organisieren.

Am 30. Januar reichte Liechtenstein den fünften Län-
derbericht über die Umsetzung des UNO-Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) ein, den das Amt koordiniert hatte. 
Eine liechtensteinische Delegation präsentierte den Län-
derbericht am 5. Juli vor dem zuständigen UNO-Experten-
ausschuss in Genf. Liechtenstein erhielt unter anderem 
die Empfehlungen, eine umfassende Geschlechtergleich-
stellungspolitik und -strategie zu entwickeln, die natio-
nalen Chancengleichheitsstrukturen zu stärken, eine 
bessere Vertretung von Frauen in Politik und Wirtschaft 
zu fördern und weitere Massnahmen im Bereich Verein-
barkeit von Familie und Erwerb zu setzen.

Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe prüfte un-
ter Federführung des Amts im Berichtsjahr die Emp-
fehlungen, die Liechtenstein 2017 im Rahmen der Län-
derberichte zu den UNO-Pakten über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle (Pakt I) sowie bürgerliche und po-
litische Rechte (Pakt II) erhalten hatte. Die Regierung 
verabschiedete im September den Abschlussbericht der 
Arbeitsgruppe mit Einschätzungen der Umsetzung von 
Empfehlungen. Das Amt wurde damit beauftragt, die 
Rücknahme von zwei Vorbehalten zu Pakt II zu prüfen. 
Zudem verfasste das Amt die im Berichtsjahr fälligen 

Stellungnahmen zu dringlichen Empfehlungen beider 
Komitees.

Das Amt war weiter federführend bei der Erarbei-
tung einer Stellungnahme zum Länderbericht, den die 
Europäische Kommission gegen Rassismus und Intole-
ranz auf Basis ihres Länderbesuchs im September 2017 
verfasst hatte. In der im Februar eingereichten Stellung-
nahme wurde auf gewisse Schwierigkeiten bei der Da-
tenerhebung aufmerksam gemacht und es wurden die 
gesetzlichen und praktischen Grundlagen für die Migra-
tionspolitik klargestellt.

2018 berichtete Liechtenstein zum ersten Mal über 
die Umsetzung der Europaratskonvention gegen Men-
schenhandel, die Liechtenstein 2016 ratifiziert hat. Die 
Antworten auf den im Mai 2018 erhaltenen Fragebogen 
wurden vom Amt koordiniert und im August eingereicht. 
Vom 20. bis 22. November besuchten zwei Mitglieder der 
Expertengruppe des Europarats gegen Menschenhandel 
(GRETA) Liechtenstein, um sich ein Bild von der Situa-
tion vor Ort zu machen. Das Amt koordinierte die Treffen 
mit Vertretern von Verwaltung, Gerichten, Staatsanwalt-
schaft und Landtag.

Am 24. September führte das Amt zum zehnten Mal 
den NGO-Dialog durch, an dem knapp 40 Organisationen 
der Zivilgesellschaft teilnahmen. Übergreifendes Thema 
waren Migration und Integration im nationalen und inter-
nationalen Kontext. Das Amt nutzte die Gelegenheit, um 
die anwesenden Personen über aktuelle Entwicklungen 
wie den UNO-Migrationspakt, die Umsetzung der UNO-
Agenda 2030 sowie die Nachhaltigen Entwicklungsziele 
zu informieren.

Nachdem die Verhandlungen für den Globalen Mi-
grationspakt (GCM) der UNO 2018 in New York geführt 
wurden, war das Amt stark in die Beschlussfassung der 
Regierung involviert. Es bereitete einen Vermerk zum 
Vorgehen aus, arbeitete am Bericht an den Landtag mit 
und vertrat Liechtenstein gemeinsam mit dem Auslän-
der- und Passamt bei der Hochrangigen Konferenz zur 
Annahme des GCM am 10. und 11. Dezember in Mar-
rakesch.

Im Berichtsjahr feierte die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der UNO ihren 70. Geburtstag. Das 
Amt organisierte aus diesem Anlass einen Wettbewerb, 
in dem Jugendliche aufzeigen konnten, was Menschen-
rechte für sie bedeuten. Die Siegerinnen Ladina Schädler 
und Sophie Eberle reisten im September an den Men-
schenrechtsrat in Genf, um einen Einblick in Liechten-
steins internationalen Einsatz für Menschenrechte zu er-
halten. Ebenfalls im Rahmen des Jubiläums organisierte 
das Amt am 16. November den «Liechtenstein Accoun-
tability Retreat» in Vaduz, an dem führende Experten für 
internationales Strafrecht drängende Fragen zur Sicher-
stellung von Verantwortung für schwerste Menschen-
rechtsverletzungen diskutierten.

Anfang des Jahres veröffentlichte das Amt gemein-
sam mit dem Fachbereich Chancengleichheit des Amts 
für Soziale Dienste den achten jährlichen Statusbericht 
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zur Situation der Menschenrechte in Liechtenstein, 
der in Papierform und digital verteilt wurde. Durch das 
gleichzeitige Auslaufen der Leistungsvereinbarung mit 
dem Liechtenstein-Institut stellte sich die Frage nach der 
Weiterführung des Berichts. Auf der Basis einer Umfrage 
unter den Adressaten des Berichts sowie nach einem 
Austausch mit dem Liechtenstein-Institut beschloss die 
Regierung, eine Leistungsvereinbarung mit dem Liech-
tenstein-Institut für die Statusberichte 2018 bis 2022 ab-
zuschliessen. 

In internationalen Organisationen und insbesondere 
im Europarat war das Amt in Expertenausschüssen ak-
tiv. Vertreter und Vertreterinnen des Amtes beteiligten 
sich an einer Reihe von Konferenzen und Treffen zu 
Menschenrechten und zum humanitären Völkerrecht. 
Weiter tauschte sich das Amt mit gleichgesinnten Staa-
ten zu Menschenrechten aus. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem die quadrilaterale Zusammenarbeit mit der 
Schweiz, Österreich und Slowenien zu erwähnen: Im Be-
richtsjahr fand am 5. Juni in Wien wiederum ein Treffen 
der Menschenrechtsdirektoren in diesem Format statt. 
Ebenfalls in diesem Format trafen sich am 27. August auf 
Einladung der Schweiz zum zweiten Mal die UNO-Men-
schenrechtsexperten.

Internationale Humanitäre Zusammenarbeit 
und Entwicklung (IHZE)

Das Amt koordinierte im Berichtsjahr die Internationale 
Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE). 
Neben der Budgetierung und der Vorbereitung von re-
gelmässigen Koordinationstreffen der IHZE-Akteure 
(Liechtensteinischer Entwicklungsdienst LED, Auslän-
der- und Passamt und AAA) beinhaltet die Koordinierung 
auch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Am 12. und 13. März besuchte Regierungschef Adrian 
Hasler die Republik Moldau. Ziel der Reise war es, einen 
Einblick in die Berufsbildungsprojekte zu erhalten, wel-
che der LED in der Moldau umsetzt. Der Besuch fiel mit 
dem zehnjährigen Bestehen des Abkommens zwischen 
Liechtenstein und der Republik Moldau über die Huma-
nitäre Hilfe und die Technische Zusammenarbeit zusam-
men. Das Abkommen trat am 13. März 2008 in Kraft und 
bildet die Grundlage für die langjährige Arbeit des LED 
vor Ort. Regierungschef Hasler besuchte zwei Berufs-
schulen in Balti im Norden des Landes. Er hatte auch 
Gelegenheit, sich mit Jungunternehmern auszutauschen, 
die eine vom LED unterstützte Berufsschule besucht hat-
ten und sich mittels einer Startbeihilfe ein eigenes Ge-
schäft aufbauen konnten. Im Rahmen der Projektreise 
fanden auch ein Höflichkeitsbesuch bei Premierminister 
Pavel Filip sowie ein Treffen mit Aussenminister Tudor 
Ulianovschi statt.

Vom 16. bis 19. April besuchte Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick mehrere von Liechtenstein unterstützte 
Hilfsprojekte im Libanon und führte Gespräche mit Ver-
treterinnen und Vertretern von Politik und Zivilgesell-

schaft. Die Reise diente insbesondere dazu, sich vor Ort 
ein Bild von der politischen und sozialen Lage in der Re-
gion sowie von der Wirkung der liechtensteinischen Pro-
jekte zu verschaffen. Im Zentrum der Projektreise stand 
die Besichtigung von Bildungsprojekten für Flüchtlinge 
in Beirut und im Norden des Landes. Zudem wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Büro des UNO-Hochkommis-
sars für Flüchtlinge (UNHCR) eine Flüchtlingssiedlung in 
der Bekaa-Ebene nahe der syrischen Grenze besichtigt. 
Neben den Projektbesuchen fanden Arbeitstreffen mit 
Aussenminister Gebran Bassil sowie Flüchtlingsminister 
Mouin El Merheby statt.

Das Amt war in den in seiner Zuständigkeit liegen-
den Kategorien der IHZE für die Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern, für die Vorbereitung und Auszah-
lung von Projektbeiträgen sowie für das Monitoring und 
die Evaluation der von Liechtenstein unterstützten Pro-
jekte zuständig. Darunter fallen auch die im Rahmen der 
Not- und Wiederaufbauhilfe gesprochenen Beiträge für 
humanitäre Krisen. Zu diesen gehörten im Berichtsjahr 
die Hungersnot in Afrika, der Bürgerkrieg in Jemen, der 
anhaltende Konflikt in Syrien, die Erdbeben in Indone-
sien und die Flucht der Rohingya von Myanmar nach 
Bangladesch. Liechtenstein setzte sich zudem für ver-
gessene Konflikte ein: Im Jahr 2018 betraf dies unter an-
derem die Konflikte in der Ostukraine, in Palästina und 
in der Demokratischen Republik Kongo. Des Weiteren 
engagierte sich das Amt in der Staatengruppe für Good 
Humanitarian Donorship, die sich das Ziel gesetzt hat, 
die humanitäre Hilfe anhand von festgelegten Prinzipien 
und durch den gemeinsamen Austausch über Aktivitäten 
zu verbessern.

Im Berichtsjahr wurde das finanzielle Engagement 
im Bereich der internationalen Verbrechensbekämpfung 
und der Strafjustiz weiter gestärkt. Wie im Jahr 2017 hat 
die Regierung im Bereichsjahr den Syrien-Mechanismus 
mit CHF 200'000 unterstützt. Der Mechanismus wurde 
von Liechtenstein initiiert und von der UNO-Generalver-
sammlung am 21. Dezember 2016 verabschiedet. Im Be-
richtsjahr setzte sich Liechtenstein dafür ein, dass die Fi-
nanzierung des Mechanismus ins reguläre Budget der 
UNO aufgenommen wird. Da der Mechanismus frühe-
stens im Jahr 2020 in das reguläre Budget aufgenommen 
werden kann, hat die Regierung im November 2018 be-
schlossen, im Jahr 2019 einen weiteren freiwilligen Bei-
trag in Höhe von CHF 200'000 zu leisten.

Im Berichtsjahr wurde die «Liechtenstein Initiative» 
zur Bekämpfung von Moderner Sklaverei und Menschen-
handel lanciert. Ziel der «Liechtenstein Initiative» ist die 
Ausarbeitung eines Massnahmenkatalogs, welcher den 
globalen Finanzsektor in den Mittelpunkt der weltwei-
ten Bemühungen zur Bekämpfung von Moderner Skla-
verei und Menschenhandel stellt. Der Katalog soll an 
der kommenden hochrangigen Woche der UNO-Gene-
ralversammlung im September 2019 der internationalen 
Staatengemeinschaft vorgestellt werden. Die «Liechten-
stein Initiative» ist eine liechtensteinische Public-private-
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Partnership. Die liechtensteinische Regierung hat die 
Initiative mit CHF 250'000 unterstützt. Die Hilti Famili-
enstiftung, die LGT Bank, der Liechtensteinische Ban-
kenverband sowie die gemeinnützigen Stiftungen Me-
dicor und Tarom haben insgesamt CHF 250'000 für die 
Umsetzung der «Liechtenstein Initiative» aufgebracht.

Im Rahmen der Internationalen Flüchtlings- und Mi-
grationshilfe wurde im Berichtsjahr das Engagement auf 
dem Westbalkan weitergeführt. Insbesondere im Kosovo 
sowie in Bosnien und Herzegowina wurden Projekte im 
Umfang von rund CHF 1.8 Millionen unterstützt. Schwer-
punkt dieser Projekte sind die Verbesserung des Migra-
tionsmanagements in der Region sowie die Linderung 
des Migrationsdrucks vor Ort durch die Verbesserung 
von Einkommensperspektiven und die Verbesserung des 
Zugangs zur Grundschulbildung für alle Gesellschafts-
gruppen. Des Weiteren standen Flüchtlingsprojekte ins-
besondere im Syrien-Kontext im Vordergrund.

Im Berichtsjahr nahm der ODA-Prozentsatz weiter 
ab. Nachdem Liechtenstein für 2012 einen ODA-Pro-
zentsatz von 0.75 % ausweisen konnte und damit zu den 
wenigen Staaten gehörte, welche die internationale Ziel-
vorgabe im Bereich der offiziellen Entwicklungszusam-
menarbeit erreicht hatten, wurde im Berichtsjahr der 
ODA-Prozentsatz für das Jahr 2016 ausgewiesen: Mit 
0.42 belegt Liechtenstein im weltweiten Vergleich den 
elften Platz. Der internationale Zielwert für den ODA-
Prozentsatz liegt bei 0.7 %.

Sicherheit und Verbrechensbekämpfung

Das Amt deckte im Bereich Sicherheit und Verbrechens-
bekämpfung im Berichtsjahr diverse internationale Gre-
mien ab. Hervorzuheben sind die Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen und die Vertragsstaatenver-
sammlung des UNO-Übereinkommens gegen grenzü-
berschreitende Kriminalität.

Aufgrund des wiederholten Einsatzes von chemischen 
Waffen im syrischen Bürgerkrieg und der Vergiftung 
eines ehemaligen russischen Spions in Grossbritannien 
Anfang des Jahres gab es verstärkte Anstrengungen, 
die Einhaltung der Chemiewaffenkonvention zu stärken. 
Liechtenstein unterstützte die Einberufung einer ausser-
ordentlichen Vertragsstaatenkonferenz im Juni, bei der 
beschlossen wurde, dass die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen in Zukunft nicht nur die eingesetzten 
Chemikalien bestimmen, sondern soweit bekannt auch 
die Täter benennen soll. Das Amt war bei der ordent-
lichen Vertragsstaatenversammlung im November ver-
treten, um für das Budget der Organisation zu stimmen 
und so in einem schwierigen Umfeld einen Beitrag zu 
ihrer Handlungsfähigkeit zu leisten.

Vom 15. bis 19. Oktober fand die 9. Vertragsstaaten-
versammlung des UNO-Übereinkommens gegen grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität statt. Dabei 
konnten sich die Vertragsstaaten auf die Schaffung eines 
Überprüfungsmechanismus zum Übereinkommen eini-

gen. Das Amt nahm aktiv an den Verhandlungen teil und 
setzte sich für einen geringen administrativen Aufwand 
und die Involvierung der Zivilgesellschaft ein. 

Im «Safeguards Implementation Report for 2017» 
der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) wurde 
Liechtenstein im Mai 2018 erstmals unter den Staaten 
mit «Broader Conclusion» aufgeführt. Mit dieser Beurtei-
lung bescheinigt die IAEO Staaten, die mit der IAEO ein 
Safeguards-Abkommen sowie ein Zusatzprotokoll abge-
schlossen haben, dass ihre Berichterstattung als wahr-
heitsgemäss und vollständig anerkannt wird und dass 
nukleares Material nur zu friedlichen Zwecken einge-
setzt wird.

Im Rahmen der «Incident and Trafficking Database» 
(ITDB) der IAEO, der Liechtenstein 2017 beigetreten 
ist, organisierte das Amt im Oktober eine verwaltungs-
interne Informationsveranstaltung mit Experten des 
schweizerischen Bundesamts für Energie. Die ITDB ist 
ein System zur Verbesserung der nuklearen Sicherheit, 
über das Vorfälle mit aufgefundenem oder geschmuggel-
ten nuklearem Material gemeldet werden.

Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung nahm die 
UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und de-
ren 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals, SDGs) eine zentrale Rolle in den Aktivitäten des 
Amtes ein. Im Berichtsjahr beschloss die Regierung die 
Umsetzung der SDGs und definierte dabei insgesamt 
acht Schwerpunktziele sowie konkrete Umsetzungspro-
jekte. Das Amt übernimmt im Rahmen der Umsetzung 
der SDGs eine Koordinationsfunktion und ist dabei auch 
in regelmässigem Austausch mit der Privatwirtschaft 
und der Zivilgesellschaft.

Das Amt erarbeitete in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Umwelt sowie mit der Stabsstelle EWR einen Bericht 
und Antrag Liechtensteins zur gemeinsamen Aktions-
plattform von Emissionsrechten (Emissionszertifikaten) 
der Europäischen Union. Ohne diesen Beitritt könnte 
Liechtenstein die Emissionsrechte, welche dem Land im 
Rahmen des Europäischen Emissionshandels zugeteilt 
sind, nicht versteigern und es entgingen entsprechende 
Einnahmen. Für den Beitritt ist der Abschluss von zwei 
Abkommen betreffend ein gemeinsames Vergabeverfah-
ren sowie eine gemeinsame Auktionsaufsicht erforder-
lich. Der Landtag stimmte diesen beiden Abkommen im 
November 2018 zu. Eine Unterzeichnung sowie das In-
krafttreten sind aufgrund von Verzögerungen auf Seiten 
der Europäischen Union im Berichtsjahr noch nicht er-
folgt.

Des Weiteren vertrat das Amt im Berichtsjahr die 
liechtensteinischen Interessen im Rahmen der makro-
regionalen EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP). 
An der EUSALP sind Deutschland, Frankreich, Italien, 
Österreich und Slowenien sowie Liechtenstein und die 
Schweiz beteiligt. Die Strategie soll die nachhaltige Ent-
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wicklung des Alpenraums in den Bereichen Wirtschaft, 
Umwelt und Vernetzung fördern. Sowohl im Februar als 
auch im November fanden Generalversammlungen unter 
der Leitung des Tiroler Vorsitzes der EUSALP statt. In 
der gleichen Woche traf sich jeweils auch das Executive 
Board der Strategie, in welchem ebenfalls das Amt als 
Vertreter Liechtensteins fungiert. Im Berichtsjahr konnte 
der innerstaatliche Koordinierungsprozess unter der Lei-
tung des Amtes gestärkt werden. Ausserdem lancierte 
Liechtenstein gemeinsam mit dem Land Tirol und der 
Schweiz das Jugendprojekt «youth.shaping.EUSALP», 
mit dem die Perspektiven und Erfahrungen der Jugend-
lichen besser in die Arbeiten der EUSALP integriert wer-
den sollen.

Öffentlichkeitsarbeit

Über den Twitter-Account @MFA_LI wurden über 200 
Nachrichten zu Besuchen, Regierungs- und Landtags-
geschäften mit aussenpolitischem Bezug sowie zu aktu-
ellen Ereignissen an rund 4'500 Follower versendet.

Im August wurde unter dem Titel «Insight» zum ersten 
Mal eine kurze Broschüre zu einem aktuellen Thema der 
liechtensteinischen Aussenpolitik veröffentlicht. Thema 
war «Liechtenstein und der Brexit – Ausgangslage, stra-
tegische Ziele und Optionen». Die zweite Ausgabe von 
«Insight» wurde im November vorgestellt; sie beschäf-
tigte sich mit dem 40-Jahr-Jubiläum Liechtensteins im 
Europarat und zeigte sowohl die historische Perspektive 
des Beitritts als auch das heutige Engagement Liechten-
steins in der Organisation auf.

Zudem hat das Amt im Berichtsjahr mehrere öffent-
liche Veranstaltungen organisiert, die sehr gut besucht 
waren: Am 22. März anlässlich des Weltwassertags ein 
Anlass zum «Waterfootprint Liechtenstein» gemeinsam 
mit Drink and Donate und der LIFE Klimastiftung; am 
22. August aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums von Liech-
tensteins Beitritt zum Europarat ein Seminar zur Euro-
päischen Menschenrechtskonvention; am 24. August ein 
Vortrag von Miroslav Lajčák, Präsident der UNO-Gene-
ralversammlung, zu Migration als Teil der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung; und am 15. November ein 
Vortrag der österreichischen Aussenministerin Karin 
Kneissl zum Thema «Gute Nachbarschaft in der Mitte 
Europas».

Mitarbeit in Experten-, Koordinations- und 
Arbeitsgruppen

Der Amtsleiter und die Diplomatinnen und Diplomaten 
arbeiteten im Berichtsjahr aktiv in Experten-, Koordina-
tions- und Arbeitsgruppen sowohl auf bilateraler Ebene 
als auch innerhalb der Landesverwaltung mit.

Das Amt hatte den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Bre-
xit, in der Arbeitsgruppe Korruptionsprävention, in der 
Arbeitsgruppe Internationale Humanitäre Zusammenar-
beit und Entwicklung (IHZE), in der Arbeitsgruppe be-

treffend Zwangseinweisungen in ausländische Einrich-
tungen und in der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der 
UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Das Amt arbeitete in folgenden Arbeitsgruppen und 
Kommissionen mit: in der Aussenpolitischen Kommis-
sion und dem Amtsleiterausschuss; im Bereich der Nach-
barschaftspolitik in der Expertengruppe betreffend die 
Vereinbarung mit der Schweiz zur Regelung der Beteili-
gung Liechtensteins an Markt- und Preisstützungsmass-
nahmen der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, in 
den Gemischten Kommissionen zum Rahmenvertrag und 
dem Währungsvertrag mit der Schweiz und der Waffen-
platzkommission; in sicherheitspolitischen Themen in 
der Arbeitsgruppe PROTEGE (Non-Proliferation, Ter-
rorismusfinanzierung und Geldwäscherei); in der Eu-
ropapolitik in der Koordinationsgruppe Brexit; in den 
Bereichen Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Unter-
arbeitsgruppe Sanktionen, der Arbeitsgruppe Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA), der Task Force «Be-
schränkungen von liechtensteinischen Unternehmen 
und Finanzplatzteilnehmern», in den Quartalsgesprä-
chen mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Erfah-
rungsgruppe Finanzplatz (ERFAG); auf dem Gebiet der 
Menschenrechte am Runden Tisch zur Bekämpfung des 
Menschenhandels, in der Arbeitsgruppe Integrations-
strategie, in der Vernetzungsgruppe Sichtwechsel für 
Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf 
und in der Gewaltschutzkommission (GSK).

Diplomatische und konsularische  
Beziehungen

Liechtenstein hatte per Ende 2018 diplomatische Bezie-
hungen mit 118 Staaten sowie der Delegation der Eu-
ropäischen Union und dem Souveränen Malteser-Ritter-
Orden. Im Berichtsjahr wurden direkte diplomatische 
Beziehungen mit Afghanistan, Antigua und Barbuda, 
Äquatorial Guinea sowie Benin aufgenommen. 

Von den 118 Staaten sind 81 mit einer nicht residie-
renden Botschafterin bzw. mit einem nicht residierenden 
Botschafter in Liechtenstein akkreditiert, 19 Botschafter-
posten sind per Ende Berichtsjahr vakant, 17 der Staaten 
haben noch keine Botschafterin / keinen Botschafter ak-
kreditiert sowie ein Staat hat die Botschaft aufgrund der 
Pensionierung der Botschafterin geschlossen. Des Wei-
teren gab es per Ende des Berichtsjahrs 47 konsularische 
Vertretungen in Liechtenstein:

Berufskonsuln: Generalkonsuln 8
   Konsuln 0
Honorarkonsuln: Honorargeneralkonsuln 7
   Honorarkonsuln 24
   Vizehonorarkonsul 2
Vakant 6
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Konferenzen und Tagungen im Berichtsjahr

EFTA
EFTA-Ministerrat: 24. – 26. 6. in Sauðárkrókur, Island
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Peter 
Matt, Botschafterin Sabine Monauni, Kathrin Nescher-
Stützel, Mitarbeiterin der Regierung, Pascal Schafhau-
ser, Minister)

EFTA-Ministerrat: 23. 11. in Genf
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Peter 
Matt, Patrick Ritter, Minister, Panagiotis Potolidis-Beck, 
Botschaftsrat, Beatrice Fankhauser, Erste Sekretärin)

Europäische Patentorganisation
155. Tagung des Verwaltungsrats: 21. – 22. 3. in Mün-
chen
(Ute Hammermann, Amt für Volkswirtschaft)

157. Tagung des Verwaltungsrats: 10. – 11. 10. in Mün-
chen
(Patrick Ritter, Minister)

158. Tagung des Verwaltungsrats: 12. – 13. 12. in Mün-
chen
(Ute Hammermann, Amt für Volkswirtschaft)

Europarat
79. – 80. Plenarversammlung der Staatengruppe ge-
gen Korruption (GRECO): 19. – 23. 3. / 18. – 22. 6. in 
Strassburg
(Patrick Ritter, Minister)

55. – 56. Treffen des Komitees der Rechtsberater für 
Völkerrecht (CAHDI): 22. – 23. 3. in Strassburg und 22. 
– 23. 9. in Helsinki
(Domenik Wanger, Minister)

3. Verhandlungsrunde zum zweiten Zusatzprotokoll 
der Cybercrime-Konvention des Europarats (T-CY): 
6. 4. in Wien
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

Ministertreffen der Europaratsstaaten zu einer Konfe-
renz zur Verabschiedung einer Erklärung zur Reform 
des Systems der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK): 11. – 13. 4. in Kopenhagen
(Botschafter Dr. Daniel Ospelt, Martin Hasler, Erster Se-
kretär)

Konferenz zur Eröffnung der Umsetzungsphase der 
zweiten Gleichstellungsstrategie 2018 – 2023: 3. – 4. 5. 
in Kopenhagen
(Nuscha Wieczorek, Zweite Sekretärin)

1. Sitzung des Antiterrorismuskomitees des Europa-
rats (CDCT): 16. – 18. 5. in Strassburg
(Domenik Wanger, Minister)

128. Session des Ministerkomitees: 18. 5. in Helsingör, 
Dänemark
(Regierungsrätin Aurelia Frick, Botschafter Daniel Os-
pelt, Botschafter Marin Frick, Martin Hasler, Erster Se-
kretär)

Konferenz «Zehn Jahre Europaratskonvention gegen 
Menschenhandel»: 22. – 23. 5. in Strassburg
(Martin Hasler, Erster Sekretär)

89. – 90. Sitzung des Direktionskomitees für Men-
schenrechte (CDDH): 19. – 22. 6. / 27. – 30. 11. in Strass-
burg
(Martin Hasler, Erster Sekretär)

19. – 20. Treffen des Ausschusses des Übereinkommen 
des Europarats über Computerkriminalität (T-CY): 9. – 
10. 7. / 27. 11. in Strassburg
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

2. – 3. Plenarsitzung der Verhandlungen zum zweiten 
Zusatzprotokoll der Cybercrime-Konvention (T-CY): 
11. – 13. 7. / 28. – 29. 11. in Strassburg
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

Konferenz zur «Stärkung der Transparenz und Re-
chenschaftspflicht mit dem Ziel der Integritätssiche-
rung: vereint gegen Korruption» der Staatengruppe 
gegen Korruption (GRECO): 15. – 16. 10. in Šibenik, 
Kroatien
(Elena Klien, Erste Sekretärin)

Expertentreffen zur Reform des Systems der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention: 31. 10. – 2. 11. in 
Kokkedal, Dänemark
(Martin Hasler, Erster Sekretär)

22. Sitzung des Lanzarote-Komitees: 7. – 9. 11. in Den 
Haag
(Nuscha Wieczorek, Zweite Sekretärin)

2. Sitzung des Antiterrorismuskomitees des Europa-
rats (CDCT): 13. – 15. 11. in Strassburg
(Karin Lingg, Ministerin)

81. Plenarversammlung der Staatengruppe gegen 
Korruption (GRECO): 3. – 7. 12. in Strassburg
(Elena Klien, Erste Sekretärin)

Eutelsat
–
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EWR
EWR-Rat: 23. 5. in Brüssel
(Regierungsrätin Aurelia Frick, Botschafter Martin Frick, 
Botschafterin Sabine Monauni-Tömördy, Stefan Barriga, 
Minister)

EWR-Rat: 20. 11. in Brüssel
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Mar-
tin Frick, Botschafterin Sabine Monauni-Tömördy, Ste-
fan Barriga, Minister, Esther Schindler, Ministerin)

Internationale Fernmeldeunion (ITU)
20. Konferenz der Regierungsbevollmächtigten der 
Internationalen Fernmeldeunion (ITU): 29. 10. – 16. 11. 
in Dubai
(Kurt Bühler, Amtsleiter, Amt für Kommunikation, Ver-
treter der Schweiz)

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE)
Treffen der «Freundesgruppe Rüstungskontrolle»: 
19. 1. / 25. 4. in Berlin
(Domenik Wanger, Minister)

Treffen der OSZE zur Umsetzung der Entscheidungen 
in der dritten Dimension (Menschenrechte) (HDIM): 
10. – 21. 9. in Warschau
(Martin Hasler, Erster Sekretär)

OSZE-Ministerrat: 6. 12. in Mailand
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, I.D. Botschafterin 
Maria-Pia Kothbauer, Domenik Wanger, Minister, Domi-
nik Marxer, Botschaftsrat)

UNO
3. Runde des dritten Zyklus der UPR-Länderprüfungen 
(2017 – 2021): 24. 1. in Genf
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Mar-
tin Frick, Botschafter Dr. Peter Matt, Hugo Risch, Amts-
leiter, Amt für Soziale Dienste, Kathrin Nescher-Stützel, 
Mitarbeiterin der Regierung, Andreas Schädler, Leiter 
der Kriminalpolizei, Landespolizei, Karin Lingg, Ministe-
rin, Christian Blank, Ausländer- und Passamt, Eva-Maria 
Schädler, Schulamt)

Erste formelle Konsultation zum Erstentwurf des «Glo-
bal Compact on Refugees» (GCR): 13. – 14. 2. in Genf
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat)

Expertenworkshop zur Förderung und zum Schutz 
des Rechts auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter: 19. 
– 20. 2. in Genf
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

37. Session des Menschenrechtsrats: 26. 2. – 23. 3. in Genf
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Mar-
tin Frick, Botschafter Dr. Peter Matt, Pascal Schafhauser, 
Minister, Beatrice Fankhauser, Erste Sekretärin, Claudio 
Nardi, Erster Sekretär)

62. Session der Kommission über die Rechtsstellung 
der Frau (CSW): 12. – 14. 3. in New York
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Christian 
Wenaweser, Botschafter Dr. Martin Frick, Kathrin Nes-
cher-Stützel, Mitarbeiterin der Regierung, Georg Spar-
ber, Botschaftsrat, Myriam Oehri, Zweite Sekretärin) 

4. Treffen der zwischenstaatlichen Expertengruppe 
Cybercrime der UNODC: 3. – 5. 4. in Wien
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

2. Women, Peace and Security (WPS) Focal Points 
Network Meeting: 9. – 10. 4. in Berlin
(Nuscha Wieczorek, Zweite Sekretärin)

27. Session der Kommission zu Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege (CCPCJ): 14. – 18. 5. in Wien
(Domenik Wanger, Minister, Dominic Sprenger, Zweiter 
Sekretär)

9. Session der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der 
UNO-Konvention gegen Korruption (UNCAC IRG): 4. 
– 6. 6. in Wien
(Patrick Ritter, Minister)

20. Vertragsstaatentreffen zum Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau: 
7. 6. in New York
(Botschafter Christian Wenaweser, Georg Sparber, Bot-
schaftsrat, Myriam Oehri, Zweite Sekretärin)

36. Vertragsstaatentreffen des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte: 14. 6. in New 
York
(Botschafter Christian Wenaweser, Georg Sparber, Bot-
schaftsrat, Myriam Oehri, Zweite Sekretärin)

17. Vertragsstaatentreffen zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes: 19. 6. in New York
(Botschafter Christian Wenaweser, Georg Sparber, Bot-
schaftsrat, Myriam Oehri, Zweite Sekretärin)

3. Überprüfungskonferenz des Aktionsprogramms zu 
Kleinwaffen: 18. – 29. 6. in New York
(Botschafter Christian Wenaweser, Georg Sparber, Bot-
schaftsrat)

4. Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaaten 
des Chemiewaffenübereinkommens: 26. – 28. 6. in Den 
Haag
(Stefan Barriga, Minister)
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Präsentation des fünften Länderberichts zur UNO-
Frauenrechtskonvention: 5. 7. in Genf
(Botschafter Dr. Martin Frick, Botschafter Dr. Peter Matt, 
Daniela Clavadetscher, Amt für Soziale Dienste, Irene 
Kranz, Schulamt, Andreas Schädler, Leiter der Krimi-
nalpolizei, Landespolizei, Julia Walch, Ausländer- und 
Passamt, Nuscha Wieczorek, Zweite Sekretärin)

Quadrilaterale Gruppe, zweites Treffen der Menschen-
rechtsrats-Experten: 27. 8. in Nyon
(Claudio Nardi, Erster Sekretär)

37. Vertragsstaatentreffen zum Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte: 28. 8. in New 
York
(Botschafter Christian Wenaweser, Georg Sparber, Bot-
schaftsrat, Myriam Oehri, Zweite Sekretärin)

8. Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über 
Streumunition: 3. – 5. 9. in Genf
(Botschafter Dr. Peter Matt, Patrick Ritter, Minister)

2. Ausserordentlicher Kongress des Weltpostvereins 
(UPU): 3. – 7. 9. in Addis Abeba
(Vertretung durch die Schweiz)

39. Session des Menschenrechtsrats: 10. – 28. 9. in 
Genf
(Botschafter Dr. Peter Matt, Peter Ritter, Minister, Clau-
dio Nardi, Erster Sekretär, Beatrice Fankhauser, Erste 
Sekretärin)

62. Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation (IAEO): 17. – 21. 9. in Wien
(Dominik Marxer, Botschaftsrat, Martin Hasler, Erster 
Sekretär)

Erstes Treffen der Finanzsektorkommission gegen 
Moderne Sklaverei und Menschenhandel: 20. – 21. 9. 
in Manhasset, USA
(Claudio Nardi, Erster Sekretär)

73. UNO-Generalversammlung: 24. – 29. 9. in New York
(Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Chri-
stian Wenaweser, Botschafter Dr. Martin Frick, Domenik 
Wanger, Minister, Georg Sparber, Botschaftsrat, Myriam 
Oehri, Zweite Sekretärin)

7. Vertragsstaatentreffen zum Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe: 15. 10. in Genf
(Botschafter Dr. Peter Matt, Patrick Ritter, Minister, Bea-
trice Fankhauser, Erste Sekretärin)

9. Versammlung der Vertragsstaaten des UNO-Über-
einkommens gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität (Palermo-Konvention): 15. – 19. 10. 
in Wien
(Dominic Sprenger, Zweiter Sekretär)

30. Konferenz der Vertragsparteien des Montrealer 
Protokolls über ozonschichtabbauende Stoffe: 5. – 
9. 11. in Quito, Ecuador
(Vertretung durch die Schweiz)

14. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die Biologische Vielfalt: 17. – 29. 11. in 
Scharm El-Scheich, Ägypten
(Vertretung durch die Schweiz)

23. Konferenz der Vertragsstaaten des Chemiewaffen-
übereinkommens (OPCW): 19. – 20. 11. in Den Haag
(Karin Lingg, Ministerin)

24. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüber-
einkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) sowie 
14. Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Proto-
kolls sowie an der ersten Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens von Paris: 2. – 14. 12. in 
Kattowitz, Polen
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Helmut Kindle, 
Amtsleiter, Amt für Umwelt, Stephan Jäger, Mitarbeiter 
der Regierung, Heike Summer, Amt für Umwelt)

5. Staatentreffen zur Stärkung des Respekts für das 
Humanitäre Völkerrecht: 3. – 5. 12. in Genf
(Karin Lingg, Ministerin)

Treffen des Global Forum on Migration and Develop-
ment (GFMD): 5. – 7. 12. in Marrakesch, Marokko
(Mario Konzett, Amtsleiter, Ausländer- und Passamt, 
Arno Brändle, Verein Neues Lernen)

17. Versammlung der Vertragsstaaten des Römer Sta-
tuts des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC): 5. – 
12. 12. in New York
(Botschafter Christian Wenaweser, Stefan Barriga, Mini-
ster)

Hochrangige Konferenz zur Annahme der Globalen 
Migrationspakts (GCM): 10. – 11. 12. in Marrakesch, 
Marokko
(Botschafter Dr. Martin Frick, Mario Konzett, Amtsleiter, 
Ausländer- und Passamt, Panagiotis Potolidis-Beck, Bot-
schaftsrat)

WTO
Ausschuss für öffentliches Beschaffungswesen (GPA): 
12. – 14. 3. / 27. 6. / 17. – 19. 10. in Genf
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)



126 |

ÄUSSERES, JUSTIZ UND KULTUR

Zwischenstaatliche Organisation für den internationa-
len Eisenbahnverkehr (OTIF)
Generalversammlung der Zwischenstaatlichen Orga-
nisation für den Internationalen Eisenbahnverkehr 
(OTIF): 25. – 26. 9. in Bern
(Christine Lingg, Ministerin)

Verschiedenes
Österreichische Koordinationsplattform der makrore-
gionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP): 30. 1. 
in Wien
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Eröffnungsveranstaltung zum Tiroler Vorsitz der ma-
kroregionalen EU-Strategie für den Alpenraum (EU-
SALP): 7. 2. in Igls bei Innsbruck
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Hochrangiges Treffen der Gruppe Makroregionale 
Strategien: 1. 3. in Brüssel
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Treffen mit dem Internationalen Verband zum Schutz 
von Pflanzenzüchtungen (UPOV): 13. 3. in Genf
(Pascal Schafhauser, Minister, Daniel Batliner, Zweiter 
Sekretär)

Treffen der Staats- und Generalsekretäre der Schweiz, 
Liechtensteins, Österreichs und Sloweniens: 23. 3. in 
Bled, Slowenien
(Botschafter Dr. Martin Frick)

4. Staatentreffen zur Stärkung des Respekts für das 
Humanitäre Völkerrecht: 14. – 16. 5. in Genf
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Quadrilaterale Treffen der Menschenrechtsdirek-
toren: 5. 6. in Wien
(Domenik Wanger, Minister)

38. Treffen der Versammlung der Vertragsparteien 
der Internationalen Fernmeldesatellitenorganisation 
(ITSO): 13. – 15. 6. in Washington D.C.
(Vertretung durch die Schweiz)

Treffen des Anti-Korruptions-Netzwerks der OECD: 4. 
– 5. 7. in Paris
(Claudio Nardi, Erster Sekretär)

Treffen des Executive Board der EUSALP: 5. – 6. 7. in 
Pörtschach und 24. – 25. 10. in Innsbruck
(Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Informelles Treffen über die Zusammenarbeit in kon-
sularischen Angelegenheiten: 11. 9. in Wien
(Domenik Wanger, Minister)

Treffen mit dem Internationalen Verband zum Schutz 
von Pflanzenzüchtungen (UPOV): 20. 9. in Genf
(Patrick Ritter, Minister, Daniel Batliner, Zweiter Sekre-
tär)

7. Treffen der Versammlung der Vertragsparteien der 
Internationalen Anti-Korruptionsakademie (IACA): 27. 
– 28. 9. in Wien
(Claudio Nardi, Erster Sekretär)

Hochrangiges Treffen der Good Humanitarian Donor-
ship (GHD): 24. 10. in Genf
(Botschafter Dr. Peter Matt, Elena Klien, Erste Sekretärin)

Generalversammlung und Jahresforum der makrore-
gionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP): 20. 
– 21. 11. in Innsbruck
(Kathrin Nescher-Stützel, Mitarbeiterin der Regierung, 
Daniel Batliner, Zweiter Sekretär)

Treffen der Geldgeber des International Center for As-
set Recovery (ICAR): 27. – 28. 11. in Jersey
(Claudio Nardi, Erster Sekretär)

Übereinkommen

Europarat
–  Unterzeichnung des Übereinkommens über Geldwä-

scherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Ein-
ziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Fi-
nanzierung des Terrorismus (Warschau-Konvention): 
26. 11. 2018

Bilateral
–  Unterzeichnung der Vereinbarung mit den Vereinigten 

Staaten von Amerika über den Austausch länderbezo-
gener Berichte (CAA-CbC-USA): 9. 5. 2018

–  Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein über die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der musikalischen Bildung (Programm 
Jugend und Musik): 25. 5. 2018

–  Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem Für-
stentum Liechtenstein und Jersey zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung und -umgehung (Doppelbesteu-
erungsabkommen): 17. 8. 2018

–  Notifizierung betreffend Vereinbarung mit den Verei-
nigten Staaten von Amerika über den Austausch län-
derbezogener Berichte (CAA-CbC-USA): 14. 12. 2018

–  Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Abkommen 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Jersey 
zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -um-
gehung (Doppelbesteuerungsabkommen): 21. 12. 2018
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EU / EFTA / EWR
–  Hinterlegung der Ratifikationsurkunde betreffend das 

Abkommen über die Änderung von Protokoll 4 zum 
Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errich-
tung einer EFTA-Überwachungsbehörde und eines 
Gerichtshofes (ESA / Court Agreement): 24. 5. 2018

–  Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen 
den EFTA-Staaten und der Türkei: 25. 6. 2018

–  Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen 
den EFTA-Staaten und Ecuador: 25. 6. 2018

–  Unterzeichnung des Abkommens zwischen den EWR /  
EFTA-Staaten und Australien zur Änderung des Ab-
kommens zwischen den EWR / EFTA-Staaten und Aus-
tralien über die gegenseitige Anerkennung der Kon-
formitätsbewertung, der Bescheinigungen und der 
Kennzeichnungen: 21. 9. 2018

–  Hinterlegung der Ratifikationsurkunde betreffend der 
am XXIV., XXV. und XXVI. Kongress des Weltpostver-
eins in Genf 2008, Doha 2012 bzw. Istanbul 2016 ver-
abschiedeten Schlussakten: 22. 10. 2018

–  Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum Abkom-
men zwischen der EU und den Assoziierten Staaten be-
treffend Teilnahme an der Europäischen Agentur für 
das Betriebsmanagement von IT-Grosssystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-
LISA): 8. 11. 2018

–  Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen 
den EFTA-Staaten und Indonesien sowie des «Memo-
randum of Understanding» über wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Kapazitätsaufbau, den «Record of 
Understanding» zum Patentschutz und den «Record 
of Understanding» zum Anhang über Finanzdienstlei-
stungen: 16. 12. 2018

UNO
–  

WTO
–  

Verschiedenes
–  

Amt für Justiz

Amtsleiterin: Dr. Graziella Marok-Wachter

Das Amt für Justiz (AJU) setzt sich aus den Abteilungen 
Grundbuch, Handelsregister, Justizwesen und der Stif-
tungsaufsichtsbehörde zusammen. Organisatorisch ist die 
Opferhilfestelle ebenfalls dem AJU zugeordnet.

Im Berichtsjahr hat sich der bisherige Amtsleiter Dr. 
Bernd Hammermann beruflich neu orientiert. Bis zur Über-
nahme der Tätigkeiten durch die neue Amtsleiterin im No-
vember wurde das Amt von Thomas Ritter geleitet.
Aufgrund der Rolle als Pilotamt für die Einführung des 
Liechtensteinischen elektronischen Verwaltungsaktes 
(LiVE) wurde in allen Abteilungen an der Implementierung 
des neuen Programms gearbeitet. 

Ein weiteres Projekt des Amtes war die Schaffung der ge-
setzlichen Grundlagen für das «Verzeichnis der wirtschaft-
lichen Eigentümer inländischer Rechtsträger». Die Führung 
dieses Verzeichnisses wird eine neue Aufgabe des AJU dar-
stellen. 

Grundbuch

Projekte
Im Berichtsjahr wurden in der Gemeinde Gamprin die 
periodische Nachführung und Homogenisierung der 
amtlichen Vermessung – Operat 7, Mutation Nr. 481 
(Kulturgrenzmutation), sowie in der Gemeinde Triesen-
berg die Erneuerung der amtlichen Vermessung Triesen-
berg, Operate 13 – 16, Mutation Nr. 2521 (Kulturgrenz-
mutation), ins Grundbuch übernommen. 

Am 26.  März 2018 erfolgte die Einführung des 
«Neuen Grundbuches» gemäss Sachenrecht in der Ge-
meinde Eschen. Nun werden die Grundstücke in sämt-
lichen Gemeinden im elektronischen Grundbuch geführt.
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Statistik Jahr 2018 Jahr 2017

Handänderungen 1'015 1'009
Schuldbriefe 1'168 1'103
Grundpfandverschreibungen 122 198
Zwangsweise Pfandrechtsbegründungen 18 30
Löschungen 1'307 1'362
Begründung von Stockwerkeigentum 44 62
Baulandumlegungen 0 0
Baurechte 13 9
Eigenheim-Darlehen 47 50
Einantwortungsurkunden 318 339
Dienstbarkeiten 421 446
Anmerkungen 312 348
Vormerkungen 365 565
Tagebuchrelevante Belege  4'059 4'340
Anzahl sämtlicher abgeschlossener
Geschäfte 5'458 5'787
 
Summe der im Jahr 2018 
eingetragenen Hypotheken CHF 968'066'055.61 
Summe der im Jahr 2018 
gelöschten Hypotheken CHF 734'579'631.10 
Hypothekenstand Ende Jahr 2018 CHF 10'523'945'210.67 
Hypothekenstand Ende Jahr 2017 CHF 10'290'458'786.16 
Grundbuchgebühren 
Vorschreibung 2018 CHF 4'355'332.60 
Grundbuchgebühren 
Vorschreibung 2017 CHF 4'670'050.12

Zusammensetzung der Gebühren:

Aus Handänderungen CHF 3'113'693.25 (72 %)
Aus Hypotheken CHF 785'895.80 (18 %)
Diverses CHF 290'643.55 (7 %)
Grundverkehrsgebühren CHF 165'100.00 (3 %)

Total CHF 4'355'332.60 (100 %)

Grundverkehr
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 776 Grundverkehrs-
anträge bearbeitet. 42 Anträge wurden mit einer Auf-
lage bewilligt. Zehn Anträge wurden von den Antrag-
stellenden zurückgezogen. Ein Antrag wurde abgelehnt. 
Gegen diesen wurde keine Beschwerde erhoben. Sämt-
liche weiteren Anträge wurden genehmigt. Diese hohe 
Genehmigungszahl ist im Wesentlichen darauf zurück-
zuführen, dass in einer Vielzahl von Fällen die Klärung 
der Genehmigungsfähigkeit vor Einreichung des Antrags 
erfolgt. 

Durch die Einführung des elektronischen Ver-
waltungsaktes (LiVE) wurden die Erwerbstypen neu 
geregelt. Die Erwerbstypen Kauf / Schenkung und 
Kauf / Tausch wurden ab April aufgehoben, woraus sich 
die Unterschiede in der Statistik zwischen dem Jahr 2017 
und 2018 ergeben. 

Auflistung Anzahl Grundstücke  davon  davon 
nach Gemeinden 2018 Beschwerden 2017 Beschwerden

Gemeinde Mauren 123 0 156 0
Gemeinde Schellenberg 76 0 59 0
Gemeinde Triesenberg 178 0 191 0
Gemeinde Balzers 184 0 179 0
Gemeinde Vaduz 201 0 187 0
Gemeinde Triesen 158 0 193 0
Gemeinde Schaan 186 0 292 0
Gemeinde Eschen 145 0 221 4
Gemeinde Ruggell 112 0 126 0
Gemeinde Planken 28 0 22 0
Gemeinde Gamprin 86 0 74 0

Total Grundstücke 1'477 0 1'700 4
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Auflistung nach Erwerbstypen 2018 2017

Baurecht 4 7
Dienstbarkeiten 3 1
Kauf 361 410
Kauf / Schenkung 3 8
Kauf / Tausch 10 17
Löschung 9 44
Miete 7 5
Nutzniessung / Wohnrecht 14 1
Pacht 0 2
Schenkung 131 128
Sonstiges 47 27
Tausch 45 39
Verlassenschaft 140 151
Vor- / Kauf- / Rückkaufsrecht 1 2
Widmung 1 8

Total 776 850

Handelsregister

Projekte
Das Projekt zur Einführung einer Internet-Plattform zum 
Bezug von Registerauszügen und Registerakten (Web-
Shop) wurde abgeschlossen. 

Das Projekt «Elektronische Nacherfassung» von Re-
gisterdaten ist weitgehend abgeschlossen. Aus Wirt-
schaftlichkeitserwägungen wurden bestimmte Rechts-
formen bei der Erfassung ausgeklammert bzw. werden 
diese nur im Falle eines konkreten Bedarfs ins elektro-
nische System übernommen. 

Im Berichtsjahr wurde zudem das Projekt zur Ein-
führung einer neuen Handelsregister-Software weiter-
verfolgt. Dieses wird voraussichtlich im dritten Quartal 
2019 realisiert werden.

Statistik Jahr 2018 Jahr 2017

Erstellung öffentlicher Urkunden 1'104 1'065
Gesamtanzahl der tagebuchpflichtigen 
Geschäfte 11'150 12'400
Gesamtanzahl der Geschäfte 12'254 13'465

Handelsregister-Gebührenvor- 
schreibung 2018 CHF 3'888'700
Handelsregister-Gebührenvor- CHF 4'053'250 
schreibung 2017

Bei diesen Gebühreneinnahmen handelt es sich im Um-
fang von 68 % um Eintragungs-, Hinterlegungs- und Än-
derungsgebühren. Die restlichen 32 % setzen sich zu-
sammen aus Beglaubigungsgebühren, Gebühren für 
die Ausstellung von Registerauszügen und Amtsbestä-
tigungen sowie für die Durchführung von Öffentlichen 
Beurkundungen.

Die Gebühren liegen um rund 23 % unter dem bud-
getierten Betrag. Das Gebührenaufkommen hängt von 
exogenen Faktoren ab.
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Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bestandszahlen der einzelnen Rechtseinheiten an:

Rechtsform Stand Stand Neueinträge Löschung 
 31. 12. 2018 31. 12. 2017  

Einzelfirma 549 544 29 24
Kollektivgesellschaft 19 23 0 4
Kommanditgesellschaft  26 29 3 6
Verein 340 326 19 5
Genossenschaft 21 17 4 0
Aktiengesellschaft 5'054 5'077 348 371
Kommanditaktiengesellschaft 1 1 0 0
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 501 352 163 14
Europäische Aktiengesellschaft 13 11 2 0
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV 1 1 0 0
Europäische Genossenschaft 5 5 0 0
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit Hauptsitz im EWR 14 13 2 1
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit Hauptsitz 
ausserhalb EWR 112 104 15 7
Anstalt 5'673 6'009 185 521
Eingetragene Stiftung 1'824 1'799 100 75
Eingetragene Treuhänderschaft  1'860 1'886 146 172
Treuunternehmen 770 848 7 85
Nicht eingetragene Treuhänderschaft 104 112 3 11
Nicht eingetragene Stiftung 10'166 11'200 278 1'312

Total 27'053 28'357 1'304 2'608

Aufgrund der elektronischen Nacherfassung von Regi-
sterdaten sowie von Rechtsformumwandlungen kann es 
zu geringfügigen Unschärfen bei den statistischen Wer-
ten in Bezug auf Jahresendvergleiche kommen. 

Justizwesen

Tätigkeit
Die Abteilung befasst sich insbesondere mit Gesetzge-
bungsprojekten in folgenden Rechtsbereichen: Zivil-
recht, einschliesslich Personen- und Gesellschaftsrecht; 
Strafrecht; Strafvollzug; Exekutions-, Nachlass- und Kon-
kursrecht; Verfahrensrecht; Mediation; Datenschutz. Zu-
dem werden in- und ausländische Rechtshilfeersuchen in 
Zivil- und Strafsachen, einschliesslich Aus- und Durchlie-
ferung, bearbeitet. Des Weiteren ist die Abteilung für die 
Anonymisierung von letztinstanzlichen rechtskräftigen 
Entscheidungen und für Koordinationsarbeiten in den 
Bereichen Amtshaftung und Justizverwaltung zuständig. 

Gesetzgebung
Von der Abteilung Justizwesen wurden im Berichtsjahr 
die folgenden Vernehmlassungsberichte, Berichte und 
Anträge bzw. Stellungnahmen verfasst:
–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 

des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung
–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 

des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung 
(Revision der Geldwäschereibestimmungen)

–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abände-
rung des Strafgesetzbuches (Reisen für terroristische  
Zwecke)

–  Bericht und Antrag Nr. 19 / 2018 betreffend die (Teil-)
Reform der Zivilprozessordnung und die Abänderung 
weiterer Gesetze (Vereinfachung und Beschleunigung 
des Verfahrens)

–  Bericht und Antrag Nr. 36 / 2018 betreffend die Total-
revision des Datenschutzgesetzes sowie die Abände-
rung weiterer Gesetze

–  Bericht und Antrag Nr. 51 / 2018 betreffend die Ab-
änderung der Verfassung und des Gesetzes über den 
Staatsgerichtshof (Abschaffung des Rotationsprinzips 
bezüglich der Ersatzrichter)

–  Bericht und Antrag Nr. 62 / 2018 betreffend die Abän-
derung der Exekutionsordnung (EO) sowie weiterer 
Gesetze

–  Bericht und Antrag Nr. 90 / 2018 betreffend die Abän-
derung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessord-
nung, des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof und anderen interna-
tionalen Gerichten sowie des Naturschutzgesetzes

–  Bericht und Antrag Nr. 102 / 2018 betreffen die Abän-
derung des Strafgesetzbuches und der Strafprozess-
ordnung (Revision der Geldwäschereibestimmungen)



| 131

ÄUSSERES, JUSTIZ UND KULTUR

–  Stellungnahme Nr. 61 / 2018 zu den anlässlich der er-
sten Lesung betreffend die (Teil-)Reform der Zivilpro-
zessordnung aufgeworfenen Fragen

–  Stellungahme Nr. 69 / 2018 betreffend die Totalrevi-
sion des Datenschutzgesetzes sowie die Abänderung 
weiterer Gesetze aufgeworfenen Fragen

–  Stellungnahme Nr. 88 / 2018 zu den anlässlich der er-
sten Lesung betreffend die Abänderung der Verfas-
sung und des Gesetzes über den Staatsgerichtshof 
(Abschaffung des Rotationsprinzips bezüglich der Er-
satzrichter) aufgeworfenen Fragen

–  Stellungnahme Nr. 89 / 2018 zu den anlässlich der er-
sten Lesung betreffend die Abänderung der Exekuti-
onsordnung (EO) sowie weiterer Gesetze aufgewor-
fenen Fragen

Die Entwürfe für folgende Verordnungen der Regierung 
wurden erstellt:
–  Datenschutzverordnung (DSV), LGBl. 2018 Nr. 415
–  Verordnung über die Offenlegung bestimmter per-

sonenbezogener Daten durch die Gemeinden, LGBl. 
2018 Nr. 454

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
Bei den eingegangenen ausländischen Rechtshilfeer-
suchen ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 
16 % zu verzeichnen. Die liechtensteinischen Strafver-
folgungsbehörden haben im Berichtsjahr insgesamt 387 
Rechtshilfeersuchen an ausländische Behörden weiter-
geleitet. Das ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls ein 
Rückgang um knapp 10 %. 

Ausländische Rechtshilfeersuchen an liechtensteinische Justiz-
behörden:
Jahr 2018 2017 2016 2015

Anzahl Fälle  262 312 352 374

 
Liechtensteinische Rechtshilfeersuchen an das Ausland: 
Jahr 2018 2017 2016 2015

Anzahl Fälle  387 433 450 365

Aus der nachfolgenden Aufstellung sind die Staaten mit 
den häufigsten Rechtshilfeersuchen an die liechtenstei-
nischen Behörden ersichtlich. Wie auch in den Vorjah-
ren stammt der überwiegende Teil aller Rechtshilfeersu-
chen aus Ländern, die Vertragsstaaten des Europäischen 
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen 
von 1959 (ERHÜ), LGBl. 1970 Nr. 30, sind. Die Schweiz, 
Österreich und Deutschland stellen schon seit vielen Jah-
ren die meisten Rechtshilfeersuchen an Liechtenstein.

Ersuchende Staaten:

Schweiz 83
Österreich 40
Deutschland 27
Polen 14
Slowenien 10
Russland 8
USA 8
Tschechien 7
Ungarn 7
Ukraine 6

Delikte, derentwegen von ausländischen Behörden um  
Rechtshilfe ersucht wurde (vereinfacht):

Geldwäscherei 80
Betrug 76
Untreue 55
Veruntreuung 35
Urkundendelikt 29
Diebstahl 27
Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz 24
Kriminelle Vereinigung / Organisation 19
Bestechung 19
Konkursdelikte 11

Diese Darstellung zeigt, dass bei ausländischen Rechts-
hilfeersuchen, wie schon in den vergangenen Jahren, 
Geldwäscherei sowie Vermögens- und Strassenverkehrs-
delikte im Vordergrund stehen. Bei dieser Statistik ist zu 
berücksichtigen, dass in einem ausländischen Ersuchen 
Rechtshilfe auch wegen mehrerer Delikte begehrt wer-
den kann. 

Publikation von Gerichtsentscheidungen
Seit Inkrafttreten der Abänderung des Gesetzes über die 
Bezüge der Mitglieder der Regierung, der Gerichtshöfe 
und der Kommissionen (LGBl. 1982 Nr. 21) am 1. Januar 
2015 ist das AJU zuständig für die Veröffentlichung letz-
tinstanzlicher rechtskräftiger Gerichtsentscheidungen auf 
der Internetplattform www.gerichtsentscheidungen.li.

Im Berichtsjahr hat die Abteilung Justizwesen insge-
samt 328 Gerichtsentscheidungen anonymisiert und zur 
Publikation freigegeben.

Stiftungsaufsichtsbehörde (STIFA)

Tätigkeit
Zu Beginn des Berichtsjahres unterstanden 1'355 ge-
meinnützige Stiftungen, fünf gemeinnützige Anstalten 
sowie freiwillig 20 privatnützige Stiftungen der Aufsicht. 
Ende des Berichtsjahres beaufsichtigte die STIFA 1'392 
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gemeinnützige Stiftungen, unverändert fünf gemeinnüt-
zige Anstalten sowie 21 privatnützige Stiftungen. 84 Stif-
tungen wurden neu unter die Aufsicht genommen, 59 be-
aufsichtigte Stiftungen wurden in Liquidation gesetzt und 
50 aus dem Handelsregister gelöscht. Für jede der STIFA 
unterstellte Stiftung oder Anstalt bestimmt das Landge-
richt eine unabhängige Revisionsstelle. Diese erstattet 
der STIFA Bericht über die Verwaltung und Verwendung 
des Stiftungsvermögens. Ende des Berichtsjahres waren 
128 (im Vorjahr 141) Revisionsstellenberichte ausste-
hend. Die Anzahl Beanstandungen und Hinweise für das 
Geschäftsjahr 2017 gemäss untenstehender Tabelle wird 
sich bis Ende März 2019 erfahrungsgemäss nochmals 
markant erhöhen. Ein Bericht ist für das Geschäftsjahr 
2016 ausstehend; hier läuft ein Aufsichtsverfahren gegen 
den Stiftungsrat.

Auf Antrag kann die STIFA gemeinnützige Stiftungen 
und Anstalten von der Pflicht zur Bestellung einer Revi-
sionsstelle befreien und nimmt dann die Prüfung in der 
Regel alle drei Jahre selbst vor. Per 31. Dezember 2018 
waren 150 gemeinnützige Stiftungen von dieser Pflicht 
befreit.

Im Vordergrund standen wie in den Vorjahren die 
Durchführung von Prüfungen durch die STIFA bei den 
befreiten Stiftungen (Art. 552 § 29 Abs. 3 PGR) und die 
Bearbeitung von Berichten der Revisionsstellen mit Be-
anstandungen und Hinweisen bezüglich der Verwaltung 
und / oder Verwendung des Stiftungsvermögens. In 13 
Fällen (Vorjahre: 12; 20; 15; 24) beantragte die STIFA 
aufsichtsrechtliche Massnahmen beim Landgericht.

Die Richtigkeit der Gründungs- und Änderungsanzei-
gen von 86 nicht im Handelsregister eingetragenen pri-
vatnützigen Stiftungen (Art. 552 § 21 PGR) wurden stich-
probenweise bei insgesamt 16 Repräsentanten geprüft. 
Es erfolgten bei sechs Repräsentanten insgesamt 12 Be-
anstandungen (Vorjahre 0; 3) und ein Hinweis (Vorjahre 
2; 1). In vier Fällen verhängte das Landgericht Ordnungs-
bussen wegen Verletzung der Anzeigepflicht. Die üb-
rigen Verfahren wurden wegen Verjährung eingestellt.

Gemeinnützige Stiftungen per Ende 2018  
(in Klammern: Befreit von der Pflicht zur  
Bestellung einer Revisionsstelle) 1'392 (150)

 2017: 1'355 (156)
 2016: 1'323 (162)
 2015: 1'286 (164)
 2014: 1'239 (166)

Total neu unter Aufsicht (Vorjahre) 84 (80; 96; 103; 78)

Davon errichtet 2018 (Vorjahre) 56 (39; 45; 81; 39)

Beanstandungen der Revisionsstellen für das  
Geschäftsjahr 2017 (Vorjahre) 26 (48; 46; 30; 35)

Vermögensverwaltung 2 (4; 2; 2; 2)
Vermögensverwendung 10 (19; 14; 9; 7)
Organisation 10 (16; 10; 9; 11)
Rechnungslegung 3 (7; 17; 10; 14)
Gefährdung der Stiftung 1 (2; 3; 0; 1)

Hinweise der Revisionsstellen für das  
Geschäftsjahr 2017 (Vorjahre) 111 (115; 99; 91; 83)

Bonität Darlehen 3 (3; 4; 4; 3)
Klumpenrisiko 1 (1; 1; 2; 2)
Vermögensverwendung 35 (38; 30; 29; 35)
Vermögenslos / Überschuldet 11 (16; 16; 11; 11)
Indirekte Tätigkeit über Tochtergesellschaft 4 (5; 5; 5; 6)
Sitzverlegung 0 (1; 0; 0; 0)
Kosten 3 (1; 0; 0; 0)
Organisation, Rechnungslegung 6 (3; 7; 10; 11)
Zivilprozess 7 (10; 7; 8; 4)
Strafverfahren 2 (4; 3; 3; 1)
Auflösung 39 (33; 24; 18; 8)
Verspätete Eintragung im Register 0 (0; 1; 1; 2)

Beanstandungen bei 58 Prüfungen durch die STIFA  
(Vorjahre) 15 (7; 8; 15; 14)

Vermögensverwaltung 0 (1; 1; 1; 1)
Vermögensverwendung 8 (3; 3; 7; 1)
Organisation 6 (2; 3; 4; 1)
Rechnungslegung 0 (0; 0; 1; 2)
Widerruf der Befreiung 1 (1; 1; 1; 9)

Hinweise bei 58 Prüfungen durch die STIFA  
(Vorjahre)  30 (24; 21; 21; 26)

Vermögensverwendung 11 (7; 12; 8; 17)
Vermögenslos / Auflösung 14 (11; 6; 12; 9)
Organisation 1 (2; 3; 0; 0)
Kosten 4 (4; 0; 0; 0)
Vermögen 0 (0; 0; 1; 0)

Verfahren zur Bestellung der Revisionsstelle  
(Vorjahre) 93 (95; 121; 120; 111)

Verfahren auf Befreiung von der Pflicht  
zur Bestellung einer Revisionsstelle  
(Vorjahre) 23 (18; 28; 19; 18)
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Aufsichtsverfahren nach Art. 552 § 29 Abs. 3 PGR,  
Antragstellung durch STIFA (Vorjahre)

Verfahren eröffnet 13 (12; 20; 15; 24; 23)
Verfahren abgeschlossen 12 (13; 22; 15; 22; 14)
Verfahren pendent 2 (2; 2; 3; 4; 9)
Davon pendent bei Rechtsmittelinstanzen 0 (1; 1; 0; 0; 0)

Aufsichtsverfahren nach Art. 552 § 29 Abs. 4 PGR,  
Antragstellung durch Stiftungsbeteiligte 
(Vorjahre)

Verfahren eröffnet 3 (6; 1; 2; 4)
Verfahren abgeschlossen 5 (3; 4; 0; 0)
Verfahren pendent 4 (6; 3; 5; 4)
Davon pendent bei Rechtsmittelinstanzen 2 (1; 3; 1; 0)

Verfahren nach Art. 552 § 33 und § 34 PGR,  
Zweck- bzw. Statutenänderung  
(Vorjahre)

Verfahren eröffnet 4 (5; 1; 2; 4)
Verfahren abgeschlossen 4 (2; 0; 3; 4)
Verfahren pendent 4 (4; 1; 0; 1)

Sachverhaltsmitteilungen an die Staatsanwalt- 
schaft wegen Unterlassung der Anzeige der  
Aufsichtspflicht, der Eintragungspflicht oder  
falscher Zweckbestätigung (Vorjahre) 7 (1; 8; 0; 0)

Amtshilfe nach Art. 36 Abs. 1 SPG an die FMA 
(Vorjahre) 0 (0; 3; 0; 0)

Prüfungen der Gründungs- und Änderungsanzeigen  
bei nicht eingetragenen Stiftungen,  
Art. 552 § 21 PGR, bei 16 Repräsentanten 86

2017: Prüfung bei 11 Repräsentanten 72
2016: Prüfung bei   6 Repräsentanten 60
2015: Prüfung bei   5 Repräsentanten 61
2014: Prüfung bei   3 Repräsentanten 50

In Form von Mittagsveranstaltungen suchte die STIFA 
wie in den Vorjahren den Dialog und Austausch mit 
Marktteilnehmern. Dem Erfahrungsaustausch und der 
Weiterbildung dienten Treffen mit der Vereinigung 
liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen (VLGS), 
der Wirtschaftsprüfervereinigung und der Ostschweizer 
Regionalgruppe Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen 
und klassische Stiftungen.

Die STIFA nahm als Gast teil an der Jahresversamm-
lung der kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden und 
am Treffen der Stiftungsreferenten am Deutschen Stif-
tungstag in Nürnberg. Im Sommer organisierte sie ein 
zweitägiges Treffen mit ostschweizerischen Stiftungs-
aufsichtsbehörden in Malbun. Anlässlich der Tagung zur 

«Besten» Stiftungspraxis in Zürich referierte die STIFA 
über die Aufsicht über die gemeinnützigen Stiftungen in 
Liechtenstein. An zwei Weiterbildungsveranstaltungen 
der Wirtschaftsprüfervereinigung informierte die STIFA 
über Aktuelles und die Berichterstattungen für das Ge-
schäftsjahr 2017. Am Stiftungstag sowie im Rahmen des 
Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschafts-, Stif-
tungs- und Trustrecht 2018 bis 2020 referierte die STIFA 
an der Universität Liechtenstein über aktuelle Entwick-
lungen des Stiftungsaufsichtsrechts. Schliesslich wirkte 
die STIFA mit in verschiedenen Arbeitsgruppen.

Opferhilfestelle

Stellenleiterin Barbara Banzer

Tätigkeiten
Im Berichtsjahr konnte die Opferhilfestelle auf zehn 
Jahre Tätigkeit zurückblicken. Den Auftakt für die Erar-
beitung des liechtensteinischen Opferhilfegesetzes bil-
dete eine parlamentarische Motion, die vom Landtag im 
Dezember 2001 einstimmig an die Regierung überwie-
sen wurde. Daraufhin wurde eine Gesetzesvorlage zur 
Schaffung des Opferhilfegesetzes erarbeitet, die sich am 
schweizerischen Recht orientierte. Das Opferhilfegesetz 
wurde am 22. Juni 2007 verabschiedet.

Pünktlich mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April 
2008 war die Opferhilfestelle eingerichtet und konnte die 
Beratungstätigkeit aufnehmen. In den zehn Jahren wur-
den 382 Fälle bearbeitet und mehr als 1'000 Menschen 
wurden beraten. Die Opferhilfe bietet bedarfsorientierte 
Unterstützung in Form von Beratung, finanzielle Hilfe, 
psychosoziale Begleitung, Vermittlung von Fachper-
sonen für alle Opfer von Straftaten sowie auch deren An-
gehörige. Sie unterscheidet nicht nach Alter, Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit, religiöser, politischer oder se-
xueller Orientierung. Die Angebote sind vertraulich, ko-
stenlos und freiwillig. Durch eine gute Vernetzung mit 
andern Organisationen, Therapeuten, Ärzten, Juristen 
etc. wird den hilfesuchenden Personen bestmögliche 
Unterstützung angeboten.

In einer Medienkampagne, organisiert mit den Ver-
netzungspartnern infra, FH, FCG, APA erschienen von 
April bis November in der Presse unterschiedliche Be-
richte mit den Schwerpunkten Gewalt im öffentlichen 
Bereich, häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz. Die Eröffnung der Kampagne startete die 
Opferhilfestelle mit der Darstellung ihrer Entstehung und 
den Tätigkeiten über zehn Jahre. Ergänzend wurde ein 
neuer Folder mit den wichtigsten Hinweisen erstellt und 
an Schlüsselstellen verteilt. Auf der Website sind die ak-
tuellen Infos und Kontaktdaten für alle Interessierten zu-
gänglich.

Das Beratungsangebot wird zwischenzeitlich rege 
genutzt. Trotzdem besteht weiter Informationsbedarf, 
denn es gibt immer wieder betroffene Personen, welche 
die Opferhilfestelle nicht kennen.
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Die Mitarbeit in Fach- und Arbeitsgruppen verschie-
dener Bereiche ist weiterhin eine wichtige Vernetzungs-
arbeit und wird auch in den kommenden Jahren ein 
wichtiges Thema bleiben. So wurde an der Umsetzung 

Statistik Opferhilfestelle    2018    2017

Anzahl Fälle   39    33
Anzahl Beratungen   111    83
weibliche Personen   40    56
männliche Personen   10    15
Kontakte Anwälte, Fachpersonen   8    14
Beratungen im Büro   55    28
Beratungen Telefon, Mail   41    55
Anzahl Fälle mit finanzieller Hilfe   5    6

Verletzungen / Delikte f m Total  f m Total

Körperverletzung (Gewaltdelikte) 6 1 7  6 2 8
Körperverletzung Strassenverkehr 3 0 3  1 0 1
Tötung (auch im Strassenverkehr) 0 0 0  0 0 0
Versuchte Tötung 1 0 1  0 0 0
Drohung / Nötigung 3 3 6  1 0 1
Häusliche Gewalt 5 1 6  2 1 3
Beharrliche Verfolgung / Stalking 4 0 4  1 1 2
Vergewaltigung 3 1 4  3 0 3
Sexuelle Gewalt 7 1 8  3 0 3
Raub, Überfall 1 0 1  0 0 0
Andere / ohne Opferstatus 13 4 17  9 3 12

Altersstufen f m Total  f m Total

Unter 10 Jahren 0 0 0  0 0 0
10 bis 17 Jahre 0 3 3  1 0 1
18 bis 29 Jahre 6 2 8  9 1 10
30 bis 64 Jahre 22 8 30  12 5 17
über 64 Jahre 1 0 1  1 1 2

Mehrfachnennungen sind möglich. Bei anonymen Anfragen können nicht immer alle Daten erfasst werden. 

Finanzielle Hilfe   2018    2017

Unaufschiebbare und längerfristige Hilfe   5'850    25'184
Schadenersatz       30'000

Total    5'850    55'184

der Istanbul-Konvention und der Umsetzung des Euro-
paratsübereinkommens zur Bekämpfung von Menschen-
handel gearbeitet.
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Amt für Kultur

Amtsleiter: Thomas Büchel

Das Amt für Kultur befasst sich mit der kulturellen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft Liechtensteins. Es er-
forscht, bewahrt und entwickelt das kulturelle Erbe wei-
ter. Mit der Organisation von Projekten werden darüber 
hinaus Impulse im Kulturbereich gesetzt. Das Amt besteht 
aus den vier Abteilungen Archäologie, Denkmalpflege, 
Landesarchiv und Kulturschaffen. Zudem ist die Fachstelle 
LiVE (Liechtensteinische Aktenverwaltung), welche für die 
fachlichen Grundlagen der Führung und Verwaltung von 
Geschäftsunterlagen der Landesverwaltung zuständig ist, 
dem Amt für Kultur zugeordnet.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten stand die Kampagne 
#denkx18, mit welcher Liechtenstein den Aufruf der Europä-
ischen Kommission zum gemeinsamen Europäischen Jahr 
des Kulturerbes 2018 auf nationaler Ebene umsetzte. Denk-
anstösse und Beispiele für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit dem Kulturgut sollten möglichst viele Menschen 
für die Anliegen des kulturellen Erbes sensibilisieren. Das 
Amt für Kultur übernahm hierbei eine wichtige Doppelfunk-
tion: neben der Durchführung eigener Anlässe koordinierte 
es alle Veranstaltungen, die in Liechtenstein im Rahmen 
des Kulturerbejahres stattfanden. Als zentrales Instrument 
wurde dafür die Plattform #denkx18.li aufgebaut, welche 
durch die Präsenz in den Printmedien und den sozialen Me-
dien unterstützt wurde. Neben dem Amt für Kultur nutzten 
zahlreiche weitere Initianten, darunter Gemeinden, Museen 
und Kulturinstitutionen, den Veranstaltungskalender für 
ihre eigenen Veranstaltungen. Gemeinsam konnte so ein 
Jahresprogramm mit über 30 Anlässen geschaffen werden.

Archäologie

Aufgaben
Im Berichtsjahr hat die Bautätigkeit in den archäologisch 
relevanten Zonen nicht nachgelassen. Es ist weiterhin 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nur be-
grenzt möglich, den gesetzlichen und völkerrechtlichen 
Verpflichtungen gerecht zu werden. Die Gefahr, dass 
bei Bodeneingriffen archäologisches Kulturgut zerstört 
wird, ist unvermindert gross. Mit jeder archäologischen 
Intervention werden im Amt weitere «Altlasten» produ-
ziert, weil abschliessende Auswertungen innerhalb nütz-
licher Frist nicht möglich sind. Die Rettung des Kultur-
guts vor der Zerstörung aller Art hat erste Priorität.

Verwaltung
Die Abteilung Archäologie war im Berichtsjahr in Folge 
des langen krankheitsbedingten Ausfalls ihres Leiters 
stark reduziert. Die Arbeiten wurden soweit möglich auf 
die Mitarbeitenden verteilt und durch die Leistung zahl-
reicher Überstunden abgefangen. Das Team war daher 
stark beansprucht.

Zur Durchführung der Notgrabungen mussten er-
neut mehrere Fachkräfte befristet angestellt werden. Ein 
Mitarbeiter wurde im Rahmen der Ausbildung zum Gra-
bungstechniker mit eidgenössischem Fachausweis wei-
ter betreut. Mehrere Praktikantinnen und Praktikanten 
halfen bei der Aufarbeitung der Dokumentationen und 
bei der Freilegung auf Notgrabungen mit. In Zusammen-
arbeit mit der ARGO-Stiftung des Kantons Graubünden 
wurde einer portugiesischen Anthropologin ein Beruf-
spraktikum ermöglicht.

Der Leiter der Abteilung Archäologie ist Mitglied 
der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen 
und Kantonsarchäologen (KSKA) sowie der Archäologie-
Kommission des Kantons Zürich. Er vertritt Liechten-
stein im «Comité directeur de la culture, du patrimoine 
et du paysage» beim Europarat in Strassburg.

Gesetzliche Grundlage / Archäologischer Perimeter
Am 1. Januar 2017 ist das Kulturgütergesetz in Kraft ge-
treten. Es regelt den hoheitlichen Auftrag zum Schutz 
des kulturellen Erbes. Ausgrabungen und die Verwen-
dung technischer Hilfsmittel zum Absuchen des Unter-
grunds nach archäologischen Objekten bedürfen einer 
Genehmigung des Amts für Kultur. Werden Bodenfunde 
bei Bau- und Grabungsarbeiten entdeckt, sind die Arbei-
ten unverzüglich einzustellen. Die Fundstelle darf nicht 
verändert und die Entdeckung muss dem Amt für Kultur 
unverzüglich gemeldet werden. Bewegliche Funde von 
historischem Wert sind Eigentum des Landes und sind 
dem Amt anzuzeigen. Ein Entschädigungsanspruch be-
steht nicht. Der Archäologische Perimeter ist behörden-
anweisend. Er dient der frühzeitigen Koordination von 
archäologischen Untersuchungen und Bauarbeiten und 
ist über das Geodatenportal der Landesverwaltung ab-
rufbar, soweit er das Baugebiet betrifft.

Bauüberwachung / Archäologische Notgrabungen 
Im Berichtsjahr ist die Bautätigkeit gegenüber den Vor-
jahren nur leicht zurückgegangen. Die Anzahl der ar-
chäologischen Interventionen entspricht hingegen dem 
Niveau von 2017. Insgesamt wurden 285  Baugesuche 
geprüft. Bei 205  Projekten erfolgte eine Kontrolle des 
Aushubs. 21 Bauvorhaben lösten archäologische Mass-
nahmen aus. Einige Baustellen konnten wegen der ho-
hen Belastung durch laufende Untersuchungen nicht 
überwacht werden. Die Notgrabungen und baubeglei-
tenden Dokumentationen lagen zu zwei Dritteln in be-
kannten archäologischen Fundzonen. 

Von März bis Dezember dokumentierte die Archä-
ologie im Friedhof von Schaan über 200 Gräber sowie 
Mauerreste der alten Pfarrkirche St. Laurentius. Von Juni 
bis Oktober wurde an der Fürst-Johann-Strasse in Trie-
sen die Fortsetzung der schon von früheren Grabungen 
bekannten eisenzeitlichen Terrassierungsmauern und 
eines Wegs oder einer Strasse untersucht. Ganz über-
raschend kamen unter den baulichen Strukturen Reste 
einer menschlichen Bestattung mit einem Ohrring zum 
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Vorschein. Sie stammen aus der Spätbronzezeit. Trotz 
der Lage inmitten des römerzeitlichen und mittelalter-
lichen Dorfkerns wurden beim Aushub im Areal «Kreuz» 
in Eschen nur der Brandschutt des Dorfbrandes von 1888 
und neuzeitliche Planierungen festgestellt. Hingegen ka-
men unerwartet unter dem modernen Boden der Alten 
Sennerei in Eschen mehrere Ziegelkanäle zutage, die 
auf eine handwerkliche oder gewerbliche Tätigkeit mit 
Feuer hinweisen. Während der Renovierungsarbeiten in 
der Scheune des Gamanderhofs in Schaan wurden Mau-
ern aus der Zeit vor 1721 angeschnitten. Deren Funktion 
und genaue Zeitstellung ist unbekannt.

Archäologische Prospektion
Da die Erhaltung und Erforschung des im Boden verbor-
genen Kulturguts im gesetzlichen Auftrag erfolgt, wer-
den zum Schutz des Bodenarchivs und für das besser 
Verständnis der Anfänge menschlicher Siedlungstätig-
keit vermehrt nichtinvasive digitale Methoden der Pro-
spektion eingesetzt. Weil sich mit ihnen im Idealfall die 
Zeugnisse aus früherer Zeit im freien Gelände erfassen, 
ist die Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann In-
stitut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Ar-
chäologie im Berichtsjahr fortgesetzt worden. Es er-
folgten feinere Messungen in Schaanwald, um die im 
Spätherbst 2017 aufgezeichneten Strukturen zu ergän-
zen. Die Ergebnisse wurden im März 2018 in der Zuschg 
in Schaanwald in einem öffentlichen Vortrag vorgestellt. 
Da die Hangterrasse in Triesen auf der Flur «Meierhof-
Galga» durch verschiedene Notgabungen während der 
letzten 15 Jahre immer wieder Spuren der bronze- und 
eisenzeitlichen Besiedlung freigegeben hat, wurden die 
noch nicht überbauten Flächen in mehreren Etappen ge-
scannt. Den Resultaten dieser Untersuchungskampagne 
widmet sich im Frühling 2019 ein öffentlicher Vortrag.

EDV-Projekte und Bibliothek
Die Ergebnisse der Bauüberwachung und Notgrabungen 
wurden in der Datenbank SPATZ 2 / IMDAS erfasst. Die 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik innerhalb 
der Landesverwaltung sowie den Partnern in Graubün-
den, Zürich und im Thurgau bewährt sich. Die Fundda-
tenbank befindet sich technisch und wissenschaftlich auf 
aktuellem Niveau.

Der Datenbestand der archäologischen Fachbibli-
othek wurde von einer Bibliothekarin der Universität 
Liechtenstein im Auftragsverhältnis gepflegt.

Digitale Dokumente wurden mit ihren Metadaten 
in das Programm IMS aufgenommen. Inzwischen 
sind dort ungefähr 35'000 Bilder und Pläne abgelegt. 
Über eine Schnittstelle werden sie in der Datenbank 
SPATZ  2 / IMDAS den archäologischen Objekten direkt 
zugewiesen. 

Restaurierungslabor
Von den aktuellen Grabungen kamen neben Funden aus 
Metall und Glas auch einige Objekte mit organischen 

Resten wie zum Beispiel Textilien in das Restaurierungs-
labor. Alle Funde wurden materialspezifisch derart kon-
serviert, dass sie die Zeit von der Restaurierung bis hin 
zur Inventarisierung unbeschadet überstehen sollten. 
Die Behandlung konnte bei einigen Gegenständen be-
reits abgeschlossen werden. Die Entsalzung von Eisen-
funden wie auch die Restaurierung von Kleinfunden von 
Altgrabungen wurde kontinuierlich weitergeführt.

Als Ergänzung zur im Liechtensteinischen Lan-
desmuseum in Vaduz gastierenden Sonderausstellung 
«Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee» wurden für 
das Liechtensteinfenster unter dem Motto «Wie Perlen 
an einer Schnur» zahlreiche römerzeitliche Funde aus 
den einzelnen Gemeinden bereitgestellt, die Vitrinen ein-
gerichtet und nach Ausstellungsende wieder abgebaut. 

Anthropologie
Die Bearbeitung der menschlichen Gebeine, die an-
lässlich der letzten auf dem Kirchhügel von Bendern 
2015 / 2016 durchgeführten Notgrabungskampagnen ge-
hoben wurden, ist abgeschlossen worden. Die Daten flos-
sen in die archäologische Datenbank SPATZ 2 / IMDAS 
ein. Besondere Pathologien wurden fotografiert, die Ma-
nuskripterstellung ist im Gang. Über 200 Gräber wur-
den während der Notgrabung im Friedhof von Schaan 
im Feld anthropologisch dokumentiert. Für die Publika-
tion «Leben und Sterben in der Frühen Neuzeit» wurde 
ein Artikel über die neuzeitlichen Bestattungen im Land 
Liechtenstein verfasst. Die bronzezeitliche Kinderdop-
pelbestattung aus Mauren wird für die wissenschaftliche 
Auswertung vorbereitet.

Auswertungen und Publikationen
Für den zweiten Teil der Auswertung der Grabungskam-
pagnen auf dem Kirchhügel von Bendern wurden neben 
den 1'500 Glasfragmenten, den 700 Metallobjekten noch 
16'000 Ofenkachelbruchstücke in SPATZ  2 / IMDAS er-
fasst und nach einer einheitlichen Systematik dokumen-
tiert. Die Auswertung der Materialgruppen Metall, Glas 
und Ofenkeramik aus den unter der Leitung von Georg 
Malin durchgeführten Ausgrabungen ist damit abge-
schlossen. Der zeitliche Rahmen der Ofenkeramik spannt 
einen Bogen über mehr als 800 Jahre. Damit ist an diesem 
Ort die Kachelentwicklung nachvollziehbar, auch bemer-
kenswerte Sonderformen und Dekore sind im Bestand 
erfasst. Die Textmanuskripte sind teilweise bereits redi-
giert. Für druckfähige Abbildungen wurden Fotos gra-
phisch bearbeitet. Zeitgleich erfolgten bereits Vorarbei-
ten für die Auswertung der letzten Grabungskampagnen 
aus den Jahren 2015 / 2016. Da in einigen Gräbern gut er-
haltene Textilreste vorhanden waren, wurde für die wis-
senschaftliche Bearbeitung eine Spezialistin beigezogen.

Für das Jahrbuch der Gesellschaft Archäologie 
Schweiz wurden Berichte über die Fundereignisse des 
Jahres 2018 verfasst. Die Sonderausstellung «Stadt, Land, 
Fluss – Römer am Bodensee» wurde zusammen mit dem 
Liechtensteinfenster «Wie Perlen an einer Schnur» am 
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14. März 2018 im Liechtensteinischen Landesmuseum in 
Vaduz eröffnet. Sie dauerte bis am 23. September 2018. 
Das Rahmenprogramm bot eine attraktive Vortragsreihe 
mit sechs einheimischen und ausländischen Fachleuten.

Illegale Grabungen
Durch die Ereignisse der Vorjahre sensibilisiert, wur-
den mehrere archäologisch bedeutende Fundstellen 
kontrolliert. Nachdem wieder Spuren widerrechtlicher 
Grabungen festgestellt worden sind, fanden mit Vertre-
tern der Landespolizei an den gefährdeten Plätzen Be-
gehungen statt. Da Raubgrabungen ein internationales 
Problem darstellen, lud der Archivar von Nenzing in 
Vorarlberg zu einem Podiumsgespräch unter Beteili-
gung von zwei liechtensteinischen Archäologen ein.

Öffentlichkeitsarbeit
Regelmässig wurden in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Ministerium Pressemitteilungen über die aktuellen 
Notgrabungen und Projekte veröffentlicht. Es fanden elf 
Besichtigungen in den Räumlichkeiten der Archäologie 
in Triesen, auf Notgrabungsstellen und an Fundplätzen 
statt. Die Zusammenarbeit mit der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta fand mit mehreren Führungen eine Fortset-
zung. Ein besonderer Höhepunkt war wieder die ganztä-
gige Exkursion zu den mittelalterlichen Adelssitzen im 
Fürstentum Liechtenstein. 

Denkmalpflege

Schwerpunkte 
Die Abteilung Denkmalpflege, die für eine «Zukunft mit 
Vergangenheit» steht und auf Grundlage des seit dem 
1.  Januar 2017 in Kraft gesetzten Kulturgütergesetzes 
(KGG) im Einmannbetrieb Lösungen für Erhalt, Pflege 
und Nutzung der Baudenkmäler erarbeitet, begleitete 
etliche Baumassnahmen an Denkmalschutzobjekten 
und wachte über die genehmigten Subventionsbeiträge. 
Zahlreiche Kulturgüter konnten restauriert, unter Schutz 
gestellt oder gar vor dem Abbruch gerettet werden.

Konkret konnten die jeweils umfangreichen Instand-
setzungs- und Umbaumassnahmen des Wohnhauses an 
der Wingertgasse 2 in Vaduz, des Schuhmacher-Nägele-
Hauses in Planken sowie der Sennerei in Eschen fertig 
gestellt werden. Die beiden letzteren Objekte konnten fei-
erlich der Öffentlichkeit übergeben wurden. Fachlich be-
gleitet wurden die Fassadenrestaurierungen der Kapelle 
St. Peter und des Turmhauses in Balzers. Zahlreiche wei-
tere Sanierungen privater, landes- und gemeindeeigener 
Häuser wurden eingeleitet oder abgeschlossen. Zudem 
setzte sich die Denkmalpflege für die weitere Zukunft 
der denkmalgeschützten Dampflokomotive der Fürstlich 
Liechtensteinischen Eisenbahn Romantik-Stiftung ein.

Im Berichtsjahr waren zahlreiche Handänderungen 
an Denkmalschutzobjekten und Gesuche zu baulichen 
Veränderungen zu behandeln. Vermehrt festgestellt wird 
eine Zunahme von Baumassnahmen und Veränderungen 

an geschützten Kulturgütern ohne entsprechende Ge-
nehmigung, was das Ergreifen von Massnahmen im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen verlangt. 

Unterschutzstellungen
Die bedeutendste Unterschutzstellung im Berichtsjahr 
betrifft den «Hoffmann'schen Ringofen» der ehema-
ligen Ziegelei in Nendeln. Der überregional einzigartige 
Ringofen, der zur Ziegelherstellung verwendet wurde, 
ist 1881 entstanden und gesamthaft über fünfzig Meter 
lang. Seit dem Bau des darüber liegenden Wohnhauses 
war er über Jahrzehnte praktisch nicht mehr zugänglich, 
Schuttmaterial verhinderte den vollen Umgang durch die 
ringförmige Stollenanlage. Das Ansinnen und die An-
strengungen, das Industriedenkmal für die Bevölkerung 
zu öffnen, beschäftigten die Denkmalpflege seit dem 
Jahre 2010. Erst durch das Inkrafttreten des neuen Kul-
turgütergesetzes im Jahr 2017 konnten die berechtigten 
Vorbehalte seitens der Eigentümerschaft zum fehlendem 
Nutzen und zu den Kosten dank Überzeugungsarbeit 
entkräftet und gemeinsam eine Unterschutzstellung er-
wirkt werden.

Um den vor dem Abbruch gefährdeten Schaaner Tor-
kel nachhaltig zu retten, hat die Regierung das 1616 er-
baute Baudenkmal bereits 2016 formell unter Schutz 
gestellt. Das Unterschutzstellungsverfahren musste auf-
grund des Beschwerdeganges durch die Eigentümer-
schaft erneut aufgenommen werden, es erfolgte im Be-
richtsjahr daher eine Unterschutzstellung nach neuem 
Kulturgüterschutzgesetz durch das Amt für Kultur. Das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und lässt damit 
die Zukunft des letzten Schaaner Torkels weiterhin un-
gewiss.

Nutzungsstudien, Restaurierungskonzepte, Bau- 
gesuchsprüfungen
Zahlreiche Sanierungs- und Nutzungskonzepte für Denk-
malschutzobjekte und mobile Kulturgüter wurden bear-
beitet und rund 60 Abbruch- und Baubegehren wurden im 
Rahmen der Baugesuchsprüfungen nach denkmalpflege-
rischen Kriterien beurteilt. Hinzu kamen gegen 140 Bau-
beratungen zu erhaltens- und schutzwürdigen Gebäuden 
und über 60 Baukontrollen bei Denkmalschutzobjekten. 
Es wurden zahlreiche Stellungnahmen zu neuen Bau-
ordnungen, Ortsbildinventarisationen, Zonenplanrevisi-
onen, neuen Richtplänen einzelner Gemeinden sowie zu 
Umweltverträglichkeitsberichten abgegeben.

Forschung, Inventarisation, Dokumentation
Im Rahmen des Dokumentationsauftrags wurden fol-
gende baugeschichtliche Gutachten, Baudokumentati-
onen und dendrochronologische Analysen in Auftrag ge-
geben und erstellt:
–  Balzers: Wohnhaus und freistehende Stallscheune, 

Gässle 8
–  Balzers: Dreifachhofstätte, Pralawisch 34 – 36
–  Balzers: Wohnhäuser und Stallscheunen, Prafatell 3 – 5
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–  Balzers: Wohnhaus, Stallscheune und Torkel, Mälsner 
Dorf 34-36

–  Eschen: Bauernhaus, Kappelestrasse 17
–  Eschen: Widumstall, Müssnen 27
–  Gamprin: Wohnhaus und Stallscheune, Bühl 51
–  Gamprin: Wohnhaus und Stallscheune, Oberbühl 6
–  Nendeln: Wohnhaus und Stallscheune, Churer Strasse 27
–  Triesenberg: Wohnhaus und Stallscheune, Bühel-

strasse 44
–  Triesenberg: Wohnhaus und Stallscheune, Lavadina- 

strasse 13

Für die Erfassung und Aktualisierung der Inventardaten 
in der Denkmalverwaltung «GemDat» musste aufgrund 
der knappen Personalressourcen auf externe Unterstüt-
zung zurückgegriffen werden. Dies galt auch für die Auf-
nahme des Bibliothekszuwachses in die elektronische 
Datenbank ALEPH.

Für das neue Kulturgüterregister wurden die Inven-
tarisationsarbeiten in der Gemeinde Vaduz durchgeführt 
und mögliche Datenbanklösungen evaluiert.

Verlustbilanz: Abbrüche 2018
Im Berichtsjahr konnten wiederum einige kulturge-
schichtlich und ortsbaulich wichtige Zeugnisse der liech-
tensteinischen Bau- und Siedlungsentwicklung nicht vor 
dem Abbruch bewahrt werden. Nachfolgende Bauten 
mussten zum Abbruch freigegeben werden, wobei nicht 
alle Gebäude im Berichtsjahr abgerissen wurden:
–  Balzers: Wohnhäuser, Obergass 9 / 11  

(erbaut Mitte 19. Jh.)
–  Balzers: Wohnhaus mit Stallscheune, Züghüsle 14  

(erbaut Anf. 20. Jh.)
–  Eschen: Bauernhaus, Kappelestrasse 17  

(erbaut 1926-27)
–  Gamprin: Wohnhaus und Stallscheune, Oberbühl 6  

(erbaut 1777)
–  Mauren-Schaanwald: Jugendstilvilla, Vorarlberger-

strasse 202  
(erbaut 1920)

–  Schaan: Wohn- und Geschäftshaus, Bahnhofstrasse 9 
(erbaut 1921)

–  Schaan: Wohnhaus, Fürst-Johannes-Strasse 58  
(erbaut 1932, Arch. E. Hinderer)

–  Schaan: Wohnhaus, Tröxlegass 19  
(erbaut 1972, Arch. Franz Marok)

–  Vaduz: Wohnhaus und Stallscheune, Fürst Franz 
Josef-Strasse 28  
(erbaut 1925 bzw. 1930)

–  Vaduz: Wohnhaus, Schützengasse 8  
(erbaut 1946, Arch. E. Sommerlad)

Die jährliche Verlustbilanz zeigt, dass in den letzten bald 
zwei Jahrzehnten über 360 erhaltens- oder gar schutz-
würdige Häuser abgebrochen worden sind. Die histo-
rische Bausubstanz Liechtensteins ist dadurch erheblich 
dezimiert worden.

Öffentlichkeitsarbeit
Wichtige Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit waren Füh-
rungen in geschützten Kulturgütern (zum Beispiel auf 
Burg Gutenberg, Balzers), Experten-Gespräche, Referate 
sowie die Zusammenarbeit mit den Medien. Zur Medien-
arbeit gehörten unter anderem die monatlichen Beiträge 
in der «Liechtensteiner Bau- und Hauszeitung» zu den 
denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen in allen Ge-
meinden des Landes.

Der Leiter der Denkmalpflege ist Mitglied zahlreicher 
Gremien, zum Beispiel des interdisziplinären Koordina-
tionsgremiums des Schweizerischen Bundesamtes für 
Umwelt BAFU zum «Erdbebenschutz von kulturhisto-
risch bedeutenden Mauerwerksbauten» oder der «Konfe-
renz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmal-
pfleger KSD». Er ist auch Stiftungsrat in der «Stiftung 
Sommerlad».

Kulturgüterschutz (KGS)
Gemäss dem seit 1. Januar 2017 in Kraft gesetzten Kul-
turgütergesetz (KGG) ist das Amt für Kultur für den Kul-
turgüterschutz bzw. den Schutz von Kulturgütern bei 
Schadensereignissen verantwortlich. Dieser Schutz um-
fasst alle Massnahmen, die geeignet sind, die schädi-
genden Auswirkungen eines Ereignisses zu verhindern 
und Schäden bei Interventionen zu mindern. Zusammen 
mit einem externen Partner wurden im Berichtsjahr erst-
mals die strukturellen, operativen und rechtlichen In-
strumente für einen einsatztauglichen Kulturgüterschutz 
in Liechtenstein entwickelt. In Workshops mit Kultur-
guteignern, diversen Kulturgutinstitutionen und Ein-
satzkräften wurden deren Erfordernisse bezüglich Not-
fallplanung und Katastrophenschutz erarbeitet. Darauf 
aufbauend wird der Entwurf einer pragmatischen und 
den liechtensteinischen Verhältnissen angepasste Kul-
turgüterschutz-Verordnung (KGSV) erstellt.

Kulturerbejahr 2018
Besonderen Einsatz verlangten über das ganze Jahr hin-
weg die ausserordentlichen Anlässe zum internationalen 
Kulturerbejahr 2018. Unter dem Slogan und der Initia-
tive «#denkx18» war die Denkmalpflege für die Initiali-
sierung und Durchführung etlicher Veranstaltungen mit-
verantwortlich. Zusammen mit der Amtsleitung konnten 
die Auftakt- und Eröffnungsveranstaltung auf Burg Gu-
tenberg in Balzers, der Tag der offenen Kirchtürme in 
Liechtenstein, das Jugendprojekt «Baukultur entdecken» 
im Madleni-Hus in Triesenberg, das Oldtimertreffen des 
Motor-Veteranen-Clubs-Liechtenstein auf dem Peter-
Kaiser-Platz in Vaduz, die Sonderschau Kulturpflanzen 
im LILA-Zelt an der LIHGA samt der Mittagstafel zur 
Baukultur und Davos Declaration, die Eröffnung Ringo-
fens in Nendeln im Rahmen des Europa-Tags des Denk-
mals und die Schlussveranstaltung im Kulturhaus Rössle 
in Mauren erfolgreich durchgeführt werden.

Speziell erwähnt werden soll das Projekt «Baukultur 
entdecken», welches sich mit der Sensibilisierung von 
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Kindern und Jugendlichen für das Thema Baukultur be-
schäftigte. Da sich diese am besten an einem praktischen 
Beispiel erklären lässt, stand das Madleni Hus in Trie-
senberg im Frühsommer für eine Primarschulklasse aus 
Vaduz und eine Realschulklasse aus Triesen als Work-
shopobjekt zur Verfügung. Das Haus hat eine über 200 
Jahre alte Bausubstanz, anhand derer die junge Genera-
tion lernen konnte, wie ein altes Gebäude erbaut wurde 
und welche historischen, materiellen und ideellen Werte 
damit verbunden werden. «Baukultur entdecken» wurde 
in Kooperation mit der Universität Liechtenstein durch-
geführt, welche sich schon seit einigen Jahren mit der 
Architekturvermittlung an Schulen beschäftigt.

Europa-Tag des Denkmals
Der 26. Europa-Tag des Denkmals im Fürstentum Liech-
tenstein stand im Kulturerbejahr 2018 ganz im Zeichen 
des «Hoffmann'schen Ringofens» in Nendeln. Im Rah-
men einer würdigen Eröffnungsfeier konnte das einzig-
artige Zeugnis der Industrie- und Sozialgeschichte Liech-
tensteins unter der ehemaligen Ziegelei an der Churer 
Strasse 63 (vis-à-vis Schaedler Keramik) dank aufwen-
diger Restaurierung- und Umbaumassnahmen erstmals 
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Rund 
600 Interessierte haben den restaurierten Ringofen be-
sichtigt. Vor dem Rundgang und dem feierlichen Durch-
schneiden des roten Bandes führten der Amtsleiter, die 
Eigentümerin und der Denkmalpfleger im Rahmen eines 
Festaktes in dessen Geschichte ein und erläuterten die In-
standsetzungsmassnahmen am Denkmal. Dem Publikum 
konnte ein wichtiges Zeitzeugnis der Industrialisierung in 
Liechtenstein erhalten und näher gebracht werden. 

Kulturschaffen

Aufgaben
Die Abteilung Kulturschaffen im Amt für Kultur ist eine 
Koordinationsstelle für kulturelle Anliegen und ist für die 
Organisation und Durchführung kultureller Projekte zu-
ständig.

Europäisches Kulturerbejahr 2018
Im Berichtsjahr war die Abteilung mit dem Unterhalt der 
Plattform #denkx18, der Organisation von Anlässen und 
mit Kooperationen in den Liechtensteiner Beitrag zum 
Europäischen Kulturerbejahr eingebunden.

Atelier Berlin
Die Stipendiaten im Liechtensteiner Künstleratelier 
in Berlin waren im Berichtsjahr Ingo Ospelt, Darstel-
lende Künste (Januar bis Juni), Karin Ospelt, Bildende 
Kunst / Musik (Juli bis September) und Luis Hilti, Urbani-
stik / Skulptur (Oktober bis Dezember). 

Auf Dezember 2018 kam erstmals der mit dem Kan-
ton St. Gallen vereinbarte Atelieraustausch zum Tragen. 
In Zukunft stellen sich die Projektpartner Liechtenstein 
und St. Gallen jedes zweite Jahr ihre Auslandsateliers 

in Berlin bzw. in Rom gegenseitig für drei Monate zur 
Verfügung. Damit wird das Atelierangebot ohne zusätz-
lichen finanziellen oder organisatorischen Aufwand um 
eine weitere Destination attraktiver. Erste Liechtenstei-
ner Stipendiatin im St. Galler Atelier in Rom war Jess 
de Zilva, Bildende Kunst (Dezember 2018 bis Februar 
2019). 

Liechtensteiner Buchtage 2018
Die Liechtensteiner Buchtage 2018 fanden vom 19. Fe-
bruar bis 23. April unter dem Motto «Liechtenstein ge-
staltet» statt. Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe im 
Gemeindesaal Triesen. Das Auftaktprogramm fokusierte 
sich mit verschiedensten Beiträgen auf die Buchgestal-
tung. Das Abteilung Kulturschaffen war mit der Bekannt-
gabe der Preisträger des Wettbewerbs «Schönste Bücher 
aus Liechtenstein 2017» sowie mit einem roten Teppich 
für die Schönsten Bücher Liechtensteins seit 2000 dabei. 

Wettbewerb «Schönste Bücher aus Liechtenstein 2018»
Für die Jurierung der schönsten Bücher aus Liechten-
stein 2018 wurden 28 Publikationen eingereicht. Die 
Jury hatte einmal mehr nicht den Inhalt, sondern das 
vorbildlich gestaltete Buch zu beurteilen. Massgebend 
für die Beurteilung sind daher insbesondere die Idee 
und Konzeption, die grafische Gestaltung, die Typogra-
fie, die Qualität des Druckes, die Qualität des Einbandes, 
die verwendeten Materialien und der Gesamteindruck. 
Dabei erhielten die Publikationen «Wegbereiter_innen» 
und «Werden und Wandel. Zur Geschichte des sakralen 
Kulturguts in Balzers» von der Jury eine Auszeichnung. 
Die Publikationen «Glücksmomente – Zum 30-jährigen 
Jubiläum der Krebshilfe Liechtenstein», «New Schools of 
Thought» und «Peter Marxer …, so wie ich bin» wurden 
mit einer lobenden Anerkennung bedacht. Die Überrei-
chung der Urkunden für Gestaltung, Druck, Buchbinde-
rei und Verlag erfolgt am 19. Februar 2019 im Fürst Jo-
hannes Saal im Regierungsgebäude. 

Cultural Compendium
Das «Compendium of Cultural Policies and Trend in Eu-
rope» wurde vom Europarat im Jahre 1998 lanciert und 
wird von diesem seither getragen. Die angespannte fi-
nanzielle Situation sollte im Berichtsjahr mit der Grün-
dung eines Trägervereins, in welchem sich die beteili-
gten Nationen zusammenschliessen, verbessert werden. 
Nachdem die Gründung im November erfolgt ist, sollte 
die Massnahme nun bereit für die Umsetzung sein.

Arbeitsgruppen und Kommissionen
Die Geschäftsleitung und das Personal des TAK Thea-
ter Liechtenstein verzeichneten eine programmmässig 
erfolgreiche Spielzeit 2017 / 2018. Auch die Zuschauer-
zahlen konnten zum Dritten Mal in Folge gesteigert wer-
den. Leider musste das betriebliche Ergebnis mit einem 
Verlust in Höhe von gut 100'000 abgeschlossen werden, 
was mit dem Ausbleiben von budgetierten Spenden zu  
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erklären ist. Der «Aufsichtsrat der Genossenschaft Thea-
ter am Kirchplatz» stimmte aufgrund des negativen Be-
triebsergebnisses dem Ausgleich aus dem Eigenkapital 
zu. Zudem wurden Massnahmen zur weiteren Einspa-
rungen und der Neugewinnung von Sponsoren und Gön-
nern in die Wege geleitet. 

In der «EFTA-Working Group On Cultural Affairs» 
standen im laufenden Jahr keine wesentlichen Agenden 
zur Bearbeitung an. 

Die «Kommission Kultur der Internationalen Bo-
denseekonferenz (IBK)» organisierte im Berichtsjahr 
die Vergabe der Förderpreisverleihung sowie das Kul-
turforum. Die Organisation der Förderpreisvergabe ob-
lag dem Kanton Schaffhausen. Es wurden Preise in der 
Sparte «Malerei» vergeben, wobei die zehn IBK-Mitglie-

der je drei Kandidatinnen und Kandidaten sowie ein Ju-
rymitglied nominieren konnten. Das Kulturforum 2018 
fand am 27. April 2018 zu Thema «Freie Szene – Darstel-
lende Künste» in Dornbirn statt. 

Landesarchiv

Schwerpunkte
Im Berichtsjahr konnten die theoretischen Grundlagen 
für ein digitales Archiv geschaffen werden. Das Bewer-
tungsmanagement wurde ausgebaut, indem eine Über-
sicht über die ablieferungspflichtigen Stellen geschaf-
fen wurde und erste Bewertungsmodelle erarbeitet 
wurden. Auch einige Altbestände konnten verzeichnet 
werden.

Die wichtigsten Kenndaten

 2018 2017

Personal  
Anzahl bewilligte Stellen 6 6
Anzahl fest angestellte Personen 7 7

Gesamtumfang des Archivs  
Gesamtumfang des erschlossenen Archivguts in Lfm 4'808 4'762
Zuwachs von im Berichtsjahr erschlossenem Archivgut in Lfm 46.75 40.25
Gesamtanzahl der Verzeichnungseinheiten 1'613'606 1'788'839
Anzahl der im Berichtsjahr neu erstellten Verzeichnungseinheiten 16'960 35'458
Zuwachs von im Berichtsjahr abgelieferten Unterlagen in Lfm 288 205

Lfm des im Berichtsjahr abgelieferten staatlichen Archivguts 71 127
Lfm des im Berichtsjahr abgelieferten privaten Archivguts 4.40 13

Benutzung  
Anzahl Benutzer vor Ort (ohne LLV) 129 125
Anzahl Benutzungstage (ohne LLV) 224 298
Bestellte Archivalieneinheiten (ohne LLV) 6'154 9'963
Anzahl Benutzer LLV 114 119
Anzahl Benutzungstage LLV 86 63
Ausleihen an die LLV 1'246 2'438
Schriftliche Auskünfte 261 289

Archivfachliche Beratungen  
Bei Amtsstellen 6 27
Bei Privaten 6 8

Sicherung, Konservierung  
Anzahl erstellter Mikrofilme 208 314
Anzahl Scans 55'641 16'543

Öffentlichkeitsarbeit  
Anzahl geführter Gruppen 30 56
Anzahl geführter Personen  332  312
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Fachbereiche

Überlieferungsbildung
Im Berichtsjahr erhielt das Landesarchiv staatliches Ar-
chivgut mit einem Gesamtumfang von 71 Laufmetern. 
Weitere 212 Laufmeter wurden dem Archiv zur Aufbe-
wahrung übergeben.

Die Anzahl der Beratungen von Amtsstellen ging et-
was zurück. Schwerpunkte der Beratungen waren die 
analoge Aktenverwaltung, Bewertung und Aufbereitung 
von abzuliefernden Akten. Der Verein «Frauen in guter 
Verfassung» beabsichtigt dem Landesarchiv seine Un-
terlagen zu schenken, um später mit den bereits im Lan-
desarchiv vorhandenen Beständen virtuell ein «Frauen-
archiv» zu bilden.

Sowohl die Grafiksammlung als auch die audiovi-
suellen Sammlungen erfuhren Zuwachs durch Schen-
kungen. Die Geburtenbücher des Landesspitals berei-
chern als Schenkung die Handschriftensammlung.

Im Berichtsjahr wurde ein Soll-Konzept digitales Ar-
chiv erarbeitet, welches den Ist-Zustand analysiert, die 
organisatorischen, technischen, archivfachlichen und 
gesetzlichen Anforderungen für ein digitales Archiv de-
finiert und organisatorische, personelle und finanzielle 
Massnahmen zum Aufbau eines digitalen Magazins vor-
sieht. Ausserdem beteiligte sich das Landesarchiv am 
KOST-Projekt «Szenarien & Möglichkeiten für ein DLZA 
im Verbund».

Erschliessung und Bestandserhaltung
Bei den im Berichtsjahr erschlossenen Altbeständen sind 
vor allen Dingen die Sonderfaszikel zu erwähnen, welche 
den Regierungsakten zuzurechnen sind. Hier konnten 
konkret die Akten zu den Zollsachen wie zu den Schul-
angelegenheiten detailliert verzeichnet werden. Die Re-
gierungsakten des Jahres 1866 wurden neuverzeichnet, 
so dass ihre Titel nun den Erschliessungsrichtlinien des 
Landesarchivs entsprechen.

Durch die Bereinigung der Archivdatenbank nahm 
die Gesamtanzahl der Verzeichnungseinheiten trotz 
Neuverzeichnungen ab.

Im Sinne der Bestandserhaltung wurden verschie-
dene Pläne und Karten restauriert, unter anderem Kata-
sterpläne aus dem Jahr 1878.

Aus Gründen der Bestandserhaltung und der Lager-
ökonomie wurde der Magazintrakt der Privatarchive neu 
organisiert.

Kundendienst und Bibliothek
Im Berichtsjahr suchten 129 Personen (ohne Landesver-
waltung) an 224 Benutzungstagen das Archiv auf. Im Be-
nutzerraum wurden 6'144 Archivalien vorgelegt. An die 
Landesverwaltung wurden 969 Akten ausgegeben. Die 
Forschungsschwerpunkte waren neben Ahnen- und Fa-
milienforschung auch die 300-Jahr-Feierlichkeiten. Ver-
schiedene Schulprojekte befassten sich mit der Kapelle St. 
Mamertus, dem Regierungsviertel und der Rotter-Affäre.

Für Illustrationen von Beiträgen in Zeitungen, Zeit-
schriften und Fachpublikationen wurden zahlreiche Fo-
tos angefragt.

Vier Ausnahmebewilligungen zur Verkürzung der 
Sperrfristen wurden gewährt. 261 Anfragen wurden 
schriftlich beantwortet.

Technischer Dienst
Der Technische Dienst setzte die Scanprojekte Plan- 
und Kartensammlung sowie Bildsammlung im Sinne des 
Kundenservice und der Bestandserhaltung fort. Ausser-
dem digitalisierte der Technische Dienst im Auftrag des 
Amts für Justiz mit 20'761 Scans wieder Grundbücher.

Der Technische Dienst erstellte im Rahmen der Be-
standserhaltung und der Ersatzverfilmung 208 Mikro-
filme. Mit dem Durchlaufscanner wurden 884 Scans an-
gefertigt; mit den Aufsichtsscannern 7'846, davon 1'413 
als Benutzeraufträge. Mit den Flachbettscannern wurden 
26'150 Fotos eingescannt, davon 380 für Benutzer.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtsjahr fanden Führungen mit 30 Gruppen und 
insgesamt 332 Personen statt.

Im Januar und im Februar 2018 wurde in Zusammen-
arbeit mit der Erwachsenenbildung Stein Egerta Anstalt 
der Kurs «Auch Privatarchive wollen gepflegt werden» 
durchgeführt, an dem acht Personen teilnahmen. Zehn 
Personen besuchten den ebenfalls in Zusammenarbeit 
mit der Erwachsenenbildung Stein Egerta Anstalt aus-
gerichteten «Handschriftenlesekurs: deutsche Schreib-
schrift».

Im September 2018 besuchte der 55. Fachhochschul-
lehrgang der Archivschule Marburg zusammen mit sei-
nem Mentor Dr. Karsten Uhde das Landesarchiv.

Im Rahmen des Kulturerbejahres wurde in Zusam-
menarbeit mit der Kunstschule und der Musikschule die 
Ausstellung «Musikalien im Landesarchiv» präsentiert.

Schliesslich wurde die Homepage komplett überar-
beitet.

Kooperationen

Gemeindearchive
Der 22. Gemeindearchivtag zum Thema «Bewertung» 
fand am 3. Mai 2018 im Landesarchiv statt. Auf Wunsch 
der Gemeindearchive wurde der Gemeindearchivtag 
vom Herbst auf das Frühjahr verlegt.

Josef Gabriel Rheinberger-Archiv
Der für das Rheinberger-Archiv zuständige Mitarbeiter 
nahm als Vertreter des Archivs an acht Sitzungen der 
Internationalen Rheinberger Gesellschaft (IRG) teil und 
unterstützte die IRG in organisatorischen und buchhal-
terischen Fragen. Im Gegenzug erhielt das Rheinber-
ger-Archiv die der IRG zugehenden Belegexemplare. 
Insgesamt verzeichnete das Rheinberger-Archiv vier Zu-
gänge. Mit knapp 200 Compact-Discs mit Werken des 
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liechtensteinischen Komponisten konnte die Dokumen-
tation dank der Unterstützung von Hans-Jörg Rheinber-
ger in Berlin bedeutend erweitert werden.

Fachschaft Geschichte des Liechtensteinischen Gym-
nasiums
Zusammen mit der Fachschaft Geschichte des Liechten-
steinischen Gymnasiums wurde das Projekt Geschichts-
unterricht im Archiv aufgegleist. Schulklassen beantwor-
teten mit Hilfe von Archivgut Fragen zur im Unterricht 
behandelten Rotter-Affäre. Dieses Projekt soll mit weite-
ren Themen fortgesetzt werden.

Stiftung Dokumentation Kunst in Liechtenstein
Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Dokumentation 
Kunst in Liechtenstein ist seit 2005 mit Vertrag geregelt.

Fachstelle LiVE

Abschluss Pilotphase LiVE
LiVE steht für die digitale Aktenverwaltung in der Liech-
tensteinischen Landesverwaltung und wird als verwal-
tungsübergreifendes Programm geführt. Die Pilotphase 
des Programms wurde im Berichtsjahr abgeschlossen 
und das LiVE-System in den Betrieb übergeben. 

Das Pilotamt Amt für Justiz hat als erste Amtsstelle 
die organisatorischen Voraussetzungen sowie die LiVE-
Software in Betrieb genommen. Führungskräfte und 
Fachpersonen zur Betreuung und Pflege des Systems 
wurden von der Fachstelle eng begleitet. Alle Mitarbei-
tenden wurden geschult. Zudem wurde während der er-
sten Betriebszeit ein Support vor Ort sichergestellt.

Eine externe Evaluation hat bestätigt, dass LiVE be-
reits nach den ersten Monaten der Einführung im Pilot-
amt erfolgreich im Einsatz ist.

Start Ausbreitung LiVE
Aufgrund des durchgeführten Piloten wurde die Umset-
zung von LiVE in der restlichen Verwaltung ausgelöst. 
Insgesamt konnten im Berichtsjahr zwei Amtsstellen 
und eine Abteilung produktiv auf LiVE umgestellt wer-
den. Die Umsetzung in vier weiteren Amtsstellen konnte 
gestartet werden. Die Fachstelle begleitete alle Amtsstel-
lenprojekte beratend und konzeptionell. Die organisato-
rischen und die technischen Schulungen wurden durch 
die Fachstelle entwickelt und durchgeführt. 

Schulungen

Art Anzahl

Schulungen «Aktenverwaltung» für neue Mitarbeitende LLV 6
Schulungen LiVE-System  4
Schulungen LiVE-System Refresher 2
Schulungen LiVE-System Administrator 4

Aktenplan 
Der überarbeitete Aktenplan für die zukünftige Nutzung 
in der Landesverwaltung ist in den ersten Teilen für die 
LiVE-Stellen in Kraft gesetzt worden. Weitere Teile wur-
den in Zusammenarbeit mit den betroffenen Amtsstellen 
ausgearbeitet. Diese Arbeit wird im künftigen Jahr wei-
tergeführt.

Beratungen, Zusammenarbeit
Neben der Beratung der Amtsstellen zum Aktenplan und 
in den LiVE-Einführungsprojekten wurden weitere An-
fragen aus der Verwaltung und verwaltungsnahen Orga-
nisationen zu digitaler Aktenführung beantwortet.

Ein fachlicher Austausch mit anderen Verwaltungs-
stellen, welche ebenfalls mit digitalen Akten arbeiten, hat 
stattgefunden.

Gesetzliche Grundlagen
Eine neue Verordnung zur Führung und Verwaltung von 
Akten wurde unter Mitarbeit der Fachstelle LiVE erarbei-
tet und tritt per 1. Januar 2019 in Kraft. 

Staatsanwaltschaft

Leitender Staatsanwalt: Dr. Robert Wallner

Im Berichtsjahr hat die Staatsanwaltschaft 3'417 neue 
Strafsachen und 256 neue Rechtshilfeersuchen bearbeitet. 
Zum höchsten Arbeitsanfall seit Bestehen der Staatsan-
waltschaft kam verschärfend hinzu, dass ein Grossverfah-
ren im Bereich der Wirtschaftskriminalität angefallen ist.

Fallzahlen
Die Gesamtzahl der Straffälle gegen bekannte und unbe-
kannte Täter ist mit 3'417 im Vergleich zum Vorjahr um 
566 Fälle stark gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg 
des Anfalls um knapp 20 %. Die hohe Anfallssteigerung 
betrifft vor allem zusätzliche Anzeigen der Polizei ge-
gen Schnellfahrer nach dem SVG. Nach dem trilateralen 
Polizeivertrag kann die Polizei jetzt auch bei deutschen 
Kennzeichen den Fahrzeughalter ermitteln, was im Be-
richtsjahr zu 482 zusätzlichen Anzeigen nach dem SVG 
geführt hat. Der Gesamtanfall stellt sich im Detail bei den 
einzelnen Verfahrensarten wie folgt dar: Der Anfall bei 
den Verfahren wegen Übertretungen und Vergehen ist 
von 2'013 im Jahr 2017 auf 2'545 gestiegen. Bei den ar-
beitsintensiven Verfahren wegen Verbrechen und Ver-
gehen, die mit einer sechs Monate übersteigenden Frei-
heitsstrafe bedroht sind, ist der Anfall von 573 auf 552 
leicht gesunken. Bei den Straffällen gegen unbekannte 
Täter stieg der Anfall von 265 im Jahr 2017 auf 320. 2018 
sind 256 Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland einge-
gangen; das sind 58 weniger als im Vorjahr. 
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Straffälle UT gegen unbekannte Täter  
(Vergehen mit Strafdrohung von sechs Monate 
bis drei Jahre Freiheitsstrafe und Verbrechen) Anzahl

aus dem Jahre 2017 unerledigt übernommen  68
im Berichtsjahr neu angefallen 320
Gesamtzahl der Straffälle 388
im Berichtsjahr von der StA erledigt 323
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2017 65

Straffälle SU gegen bekannte und unbekannte Täter  
(Übertretungen und Vergehen mit Strafdrohung 
bis sechs Monate Freiheitsstrafe)  Anzahl

aus dem Jahre 2017 unerledigt übernommen 219
im Berichtsjahr neu angefallen 2'545
Gesamtzahl der Straffälle 2'764
im Berichtsjahr von der StA erledigt 2'482
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2017 282

Anklageschriften (ST) Anzahl davon 
   Haftfälle

Im Berichtsjahr neu eingebracht 31 9

Strafanträge (ST) Anzahl davon 
   Haftfälle

Im Berichtsjahr neu eingebracht 122 5

Bestrafungsanträge (ST und SU) 
(Übertretungen und Vergehen mit Strafdrohung 
bis sechs Monate Freiheitsstrafe) Anzahl

Im Berichtsjahr neu eingebracht 1'126

Einstellungen (ST und SU) Anzahl

§ 1 Abs. 2 StPO 7
§ 21 Abs. 2 und Abs. 3 StPO 10
§ 22 Abs. 1 StPO 854
§ 64 StPO 1
§ 42 StGB 27

Erledigungen anderer Art Anzahl

§ 283 und 294 StPO (Abbrechungen) 1'080
Vereinigungen 95
«X» andere Erledigungen 26

Mit Ausnahme der SU-Verfahren, bei denen aus dem 
oben genannten Grund ein massiver Anstieg zu verzeich-
nen war, sind die Schwankungen bei den Anfallszahlen 
unauffällig. Besonders ins Gewicht ist allerdings gefal-
len, dass im Berichtsjahr ein Grossverfahren im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität neu angefallen ist. Im April 
wurde der Verwaltungsrat und Alleinaktionär einer Treu-
handgesellschaft wegen Verdachtes der Verbrechen der 
Untreue, des Betruges und der Geldwäsche verhaftet. 
Die aufwändige Untersuchung konnte im Berichtsjahr 
durch Einbringung der Anklageschrift abgeschlossen 
werden. Bei der Rechtshilfe fällt auf, dass der Anfall im 
Berichtsjahr um 58 Ersuchen zurückgegangen ist und 
damit erstmals seit vielen Jahren unter 300 gesunken ist. 
Auch im Berichtsjahr war festzustellen, dass sich sehr 
viele Rechtshilfeersuchen auf strafbare Sachverhalte be-
ziehen, die mit dem Finanzplatz in Zusammenhang ste-
hen.

Im Berichtsjahr hat die Staatsanwaltschaft beim 
Fürstlichen Landgericht 31 Anklageschriften, 122 Straf-
anträge und 1'126 Bestrafungsanträge eingebracht. In 
18 Fällen wurde die Untersuchungshaft, in 16 Fällen die 
Ausschaffungshaft und in acht Fällen die Auslieferungs-
haft verhängt, so dass im Berichtsjahr insgesamt 42 Haft-
fälle angefallen sind. 

Staatsanwälte haben im Berichtsjahr insgesamt an 
347 (2017: 307) Verhandlungen oder Tagsatzungen vor 
dem Land- und Obergericht teilgenommen. 

Die Zahlen im Einzelnen:
Straffälle (Geschäfte) im Anzahl davon 
Berichtsjahr neu angefallen  Haftfälle

ST  552 18 Unter- 
   suchungshaften
UT 320 8 Ausliefe- 
   rungshaften
SU 2'545 16 Ausschaf- 

  fungshaften

Gesamt  3'417 42

Straffälle ST gegen bekannte Täter (Geschäfte) 
(Vergehen mit Strafdrohung von sechs Monate bis  
drei Jahre Freiheitsstrafe und Verbrechen) Anzahl

aus dem Jahr 2017 unerledigt übernommen  481
im Berichtsjahr neu angefallen 552
Gesamtzahl der Straffälle 1'033
im Berichtsjahr von der StA erledigt 524
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2017 509
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oder Verbrechen nach Art. 20 BMG und 179 Übertre-
tungen (Konsum oder Handlungen zum Eigenkonsum) 
nach Art. 21 Abs. 1 BMG, wobei teilweise Personen we-
gen beider Tatbestände angezeigt wurden. Damit ist bei 
den Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eine 
Anfallssteigerung festzustellen, aus der sich aber auf-
grund der alljährlichen Schwankungen kein Trend ablei-
ten lässt. 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 145 Verfahren 
nach dem BMG endgültig erledigt (die Erledigungen be-
treffen neue und alte Verfahren), und zwar wie folgt:

Drei Anklageschriften, 28 Strafanträge, 42 Bestra-
fungsanträge, 32 Einstellungen, 30 Einstellungen nach 
Durchführung einer Diversion und zehn andere Erledi-
gungen.

Beharrliche Verfolgung (Stalking)
Im Berichtsjahr sind neun neue Anzeigen eingelangt. 
Diese wurden wie folgt erledigt: In einem Fall wurde 
Strafantrag eingebracht, vier Verfahren wurden einge-
stellt, zwei Fälle wurden diversionell erledigt und zwei 
Fälle sind noch pendent. 

Personelles
Die Staatsanwaltschaft bestand im Berichtsjahr aus dem 
Leiter und sechs Staatsanwälten, wobei jedoch eine 
Stelle vom 1. Januar bis zum 31. Juli unbesetzt war. In 
der Geschäftsstelle standen 310 Stellenprozente aufge-
teilt auf vier Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Eine wei-
tere Mitarbeiterin war mit 100 Stellenprozenten befristet 
angestellt. 

Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen der 
Regierung
Der Leitende Staatsanwalt, sein Stellvertreter und andere 
Staatsanwälte haben in zahlreichen Arbeitsgruppen der 
Regierung mitgearbeitet. Unter anderem waren dies die 
Arbeitsgruppe zur Reform des Strafgesetzbuches, die 
Arbeitsgruppe PROTEGE, die Gewaltschutzkommission, 
die Kommission für Suchtfragen, der Runde Tisch Inter-
vention bei drohender Gewaltanwendung und die Ar-
beitsgruppe Menschenhandel. Der Stellvertreter des Lei-
tenden Staatsanwaltes vertritt die Staatsanwaltschaft im 
Konsultativrat der Europäischen Staatsanwälte (CCPE). 
Die Staatsanwaltschaft ist mit beträchtlichem Ressour-
ceneinsatz in die regelmässigen Länderexamen im Be-
reich Geldwäsche und Korruption, insbesondere in die 
laufende Evaluation Liechtensteins durch MONEYVAL, 
sowie in der Arbeitsgruppe National Risk Assessment 
engagiert. 

Arbeitsübereinkommen und Zusammenarbeit mit  
Eurojust 
Gestützt auf das Abkommen über die Zusammenarbeit 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Eurojust 
(LGBl 2013 Nr. 376, LR 0.351.6) und den Assoziierungs-
vertrag Liechtensteins zum Schengen-Abkommen sind 

Rechtshilfeverfahren (RST) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr 256

Rechtsmittel (von StA eingebracht) Anzahl

Berufungen 15
Beschwerden 19
Revisionen 0
Revisionsbeschwerden 5
Einspruch gegen Strafverfügungen 0

Justizverwaltungssachen (JV) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr  114

Sonstige Geschäftsfälle (NST) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr 53

Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung Anzahl

Im Berichtsjahr gestellt 13

Diversion
Im Berichtsjahr wurden 216 Diversionsangebote gemacht; 
das ist eine Reduzierung um zwei Fälle im Vergleich zum 
Jahr 2017. Von diesen Diversionsangeboten entfallen 104 
auf Zahlung eines Geldbetrages, 14 auf gemeinnützige 
Leistungen, 77 auf Einstellung nach Ablauf einer Probe-
zeit und 21 auf Durchführung eines aussergerichtlichen 
Tatausgleichs. Insgesamt 92 Fälle konnten erfolgreich 
abgeschlossen werden. 96 Fälle sind noch pendent; von 
diesen entfallen jedoch 77 auf Angebote zur Einstellung 
nach Ablauf einer Probezeit, welche erfahrungsgemäss in 
den allermeisten Fällen ebenfalls erfolgreich abgeschlos-
sen werden können. In 28 Fällen ist die Diversion aus un-
terschiedlichen Gründen gescheitert, beispielsweise weil 
das Angebot abgelehnt, Auflagen nicht eingehalten wur-
den oder der Verdächtige erneut straffällig geworden ist. 
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Diversion nach 
erfolgreichem Start im Jahr 2007 inzwischen gut etabliert 
ist. Bei der Abwicklung der Diversion, insbesondere bei 
der Durchführung des aussergerichtlichen Tatausgleichs, 
wird die Staatsanwaltschaft von der Bewährungshilfe in 
vorbildlicher Weise unterstützt.

Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(BMG)
Im Berichtsjahr wurden 188 Personen (2017 waren es 
181), davon 48 Jugendliche und 140 Erwachsene, nach 
dem BMG angezeigt. 53 Anzeigen betreffen Vergehen 
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bei der Staatsanwaltschaft im Berichtsjahr 13 Anfragen 
über Eurojust und drei über das Europäische Justizielle 
Netzwerk (EJN) eingegangen. Diese betrafen in zwei 
Fällen Fragen zur Rechtslage vor der Einreichung eines 
Rechtshilfeersuchens, in acht Fällen die Nachfrage zu 
einem bereits gestellten Rechtshilfeersuchen (beispiels-
weise zum Verfahrensstand) und in zwei Fällen wurde 
Liechtenstein zu einem Koordinationstreffen mit ande-
ren Staatsanwälten am Sitz von Eurojust in Den Haag 
eingeladen. Im Gegenzug wurden drei Anfragen an aus-
ländische Kontaktstellen gesendet.

Stellungnahmen zu Gesetzesvorschlägen und anderen 
Vorhaben der Regierung
Die Staatsanwaltschaft hat Stellungnahmen abgegeben: 
Zur Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes (SVG), 
zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes samt Abände-
rung weiterer Gesetze (Datenschutzgrundverordnung), 
zur Revision des Strafgesetzbuches und zur Vorlage 
über die Änderung der Geldwäschereibestimmungen im 
StGB. An der Ausarbeitung der beiden Gesetzesvorlagen 
zur Änderung des Strafgesetzbuches hat die Staatsan-
waltschaft zudem intensiv mitgearbeitet. 

Internationale Kontakte
Die Staatsanwaltschaft ist bei Strafverfahren wegen 
Geldwäsche, Korruption oder anderen Wirtschaftsde-
likten regelmässig mit Sachverhalten konfrontiert, de-
ren Aufklärung die Kooperation mit Kollegen im Aus-
land erfordert. Der internationalen Vernetzung kommt 
daher immer grössere Bedeutung zu. In Europa ist die 
Liechtensteinische Justiz durch die Mitgliedschaft beim 
Europarat, durch die Assoziierung zu Schengen und Eu-
rojust sowie durch die traditionell engen Beziehungen 
zu schweizerischen und österreichischen Staatsanwalt-
schaften sehr gut vernetzt. Immer wichtiger werden 
aber auch gute Kontakte zu Kollegen im aussereuropä-
ischen Raum. Der Leitende Staatsanwalt war auch im 
Berichtsjahr bemüht, die internationalen Kontakte zu 
pflegen und auszubauen. So hat er unter anderem die 
Justizministerin im März bei ihrem Arbeitsbesuch im 
amerikanischen Justizministerium begleitet, Liechten-
stein an der von Präsident Macron einberufenen Konfe-
renz «No Money for Terror» im April in Paris vertreten, 
im September an der Jahreskonferenz der International 
Association of Prosecutors (IAP) in Johannesburg, im 
November an einer von der europäischen Kommission 
und der griechischen Generalstaatsanwaltschaft ver-
anstalteten Konferenz zur Gründung der europäischen 
Staatsanwaltschaft (EPPO) sowie an den Jahreskonfe-
renzen der österreichischen und der schweizerischen 
Staatsanwälte in Kössen und Lugano teilgenommen. 
Der Stellvertreter des Leitenden Staatsanwaltes ist im 
Berichtsjahr mehrfach nach Strassburg gereist, um dort 
an Sitzungen des Konsultativrates der europäischen 
Staatsanwälte und der Expertengruppe MONEYVAL teil-
zunehmen. Darüber hinaus hat er im Auftrag der UNO 

als Evaluator an den Länderprüfungen Frankreichs (21. 
bis 25. Mai) und Irlands (25. bis 29. Juni) zur Implemen-
tierung der UNO-Konvention gegen Korruption fungiert. 
Eine Staatsanwältin hat im November an der Plenarver-
sammlung des Europäischen justiziellen Netzwerkes 
(EJN) in Wien teilgenommen.

Besuche ausländischer Delegationen
Im Berichtsjahr besuchten Delegationen der ukrai-
nischen Generalstaatsanwaltschaft, des US-DOJ und 
der niederländischen Staatsanwaltschaft die Liechten-
steinische Staatsanwaltschaft, um hängige Fälle zu be-
sprechen. Am 19. November konnte der Leitende Staats-
anwalt den neuen bayrischen Generalstaatsanwalt Dr. 
Reinhard Röttle zu dessen Antrittsbesuch in Liechten-
stein begrüssen. Am 20. November war die Liechtenstei-
nische Staatsanwaltschaft Gastgeberin des jährlichen 
Treffens der Leiter / innen der Staatsanwaltschaften und 
der Polizeichefs der erweiterten Bodenseeregion.

Fortbildung
Im Berichtsjahr haben Staatsanwälte und Staatsanwäl-
tinnen mehrere Fortbildungsveranstaltungen zu den 
Themen Datenschutz, internationaler polizeilicher Infor-
mationsaustausch und Kryptowährungen besucht.

Liechtensteinische Botschaft  
in Bern

Leiterin: Botschafterin Dr. Doris Frick

Hauptaufgabe der Botschaft ist die Pflege der politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Mit zahl-
reichen Besuchen auf höchster Ebene wurden die Bezie-
hungen mit der Schweiz weiter gefestigt. Aufgrund der 
über 100 vertraglichen Verbindungen zwischen den zwei 
Nachbarstaaten und der engen Verflechtung der beiden 
Wirtschaftsräume fand eine enge Zusammenarbeit auch 
auf Amtsebene statt. Mit den für Liechtenstein zuständigen 
über 80 Botschaften anderer Staaten mit Sitz in Bern stand 
die Botschaft in regelmässigem Austausch.

Die Beziehungen zwischen Liechtenstein 
und der Schweiz

Die bilateralen Beziehungen Liechtensteins zur Schweiz 
wurden im Berichtsjahr auf allen Ebenen der Politik 
und Verwaltung regelmässig gepflegt. Im Berichtsjahr 
fanden zahlreiche bilaterale Gespräche statt. Wich-
tige Themen der bilateralen Beziehungen waren die 
Landwirtschaft, die grenzüberschreitende Dienstlei-
stungserbringung, das Verhältnis zur EU, gemeinsame 
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Kontakte auf Regierungsebene
Am 23.  Januar tauschten sich Regierungschef Adrian 
Hasler und Bundesrat Ueli Maurer im Rahmen eines bila-
teralen Treffens in Davos zu Finanzfragen aus. Ein wich-
tiger Diskussionspunkt war unter anderem das Verhält-
nis der Schweiz zur EU.

Am 25. Mai unterzeichneten Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick und Bundesrat Alain Berset in Venedig – beide 
Kulturminister waren aufgrund der Biennale anwesend 
– das Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der musikalischen Bildung (Abkommen J+M).

Am 14. Juni richtete die Botschaft den jährlich statt-
findenden Liechtenstein-Empfang aus, welcher der Kon-
taktpflege und der Aufrechterhaltung der guten nach-
barschaftlichen Beziehungen dient. Liechtenstein wurde 
durch Regierungschef Adrian Hasler und Regierungsrä-
tin Dominique Hasler sowie verschiedene Amtsleiter der 
liechtensteinischen Landesverwaltung vertreten. Seitens 
der Schweiz nahmen hochrangige Personen der Bundes-
verwaltung sowie National- und Ständeräte am Empfang 
in der Residenz teil.

Am 29.  Juni fand am Rande des Wirtschaftskonzils 
der IBK in Konstanz ein bilaterales Treffen von Regie-
rungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch mit Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann statt. Themen des bilate-
ralen Treffens waren die Digitalisierung der Wirtschaft, 
die allgemeine Wirtschaftslage (unter anderem vor dem 
Hintergrund von US-Schutzzöllen), die Möglichkeit zur 
Marktöffnung im Bereich der Landwirtschaft mit Blick 
auf die verschiedenen Freihandelsverhandlungen sowie 
die flankierenden Massnahmen der Schweiz im Verhält-
nis zur EU und auch zu Liechtenstein (GDL).

Am 6. Juli fand ein Treffen von Oberzolldirektor Chri-
stian Bock und zwei Vizedirektorinnen der Eidgenös-
sischen Oberzolldirektion mit Regierungschef-Stellver-
treter Dr. Daniel Risch und Regierungsrätin Dominique 
Hasler in Vaduz statt. Es wurde über die Neuorganisation 
der Oberzolldirektion sowie die parallel dazu laufende 
Digitalisierung der Zollabläufe informiert, welche auch 
für Liechtenstein Auswirkungen haben wird.

Am 26. Oktober besuchte Bundesrat Guy Parmelin Re-
gierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch und Regie-
rungsrätin Dominique Hasler in Liechtenstein. Ebenso fand 
ein Mittagessen mit Regierungschef Adrian Hasler statt. 

Wie jedes Jahr begegneten sich die liechtenstei-
nischen Regierungsmitglieder mit Schweizer Bundes-
rätinnen und Bundesräten anlässlich der Treffen der 
deutschsprachigen Länder in den Bereichen Äusseres, 
Finanzen, Inneres, Justiz, Gesundheit, Umwelt und Wirt-
schaft sowie internationaler Konferenzen wie dem WEF 
und im Rahmen der EU oder UNO. Die liechtensteinische 
Regierung traf sich zudem mit verschiedenen Kantons-
regierungen. Über kantonale Direktoren-Konferenzen 
(beispielsweise im Bereich der Volkswirtschaft, Bildung, 
Justiz- und Polizeidirektoren) stehen die liechtenstei-
nischen Regierungsmitglieder zudem in regelmässigem 
Austausch mit den kantonalen Regierungsvertretern.

Entwicklungszusammenarbeit, Bevölkerungsschutz, Ge-
sundheitswesen inklusive Zusammenarbeit im Bereich 
der psychiatrischen Zwangseinweisungen sowie Bil-
dung und Kultur. Bei verschiedenen Treffen wurde zu-
dem der Umgang mit dem Brexit thematisiert. Aufgrund 
der engen vertraglichen Verbindungen zwischen Liech-
tenstein und der Schweiz ging es dabei unter anderem 
um die Berücksichtigung liechtensteinischer Interessen 
in den Verhandlungen zwischen der Schweiz und Gross-
britannien.

Im Mai unterzeichneten Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick und Bundesrat Alain Berset das Abkommen über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der musikalischen 
Bildung. Künftig dürfen Kinder und Jugendliche aus 
Liechtenstein zu den gleichen Bedingungen wie Kinder 
und Jugendliche aus der Schweiz am schweizerischen 
Programm Jugend und Musik (J+M) teilnehmen. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Schweiz fand nicht 
nur bilateral, sondern ebenso im Rahmen multilateraler 
Organisationen statt. Gerade zu aktuellen internationa-
len Themen wie der Migration oder allgemein der Ent-
wicklung des multilateralen Systems fand ein reger Aus-
tausch statt.

Kontakte auf Ebene Staatsoberhaupt
Beim offiziellen Besuch von Bundespräsident Alain Ber-
set auf Einladung von S.D. Erbprinz Alois von und zu 
Liechtenstein in Liechtenstein Anfang März haben die 
Schweiz und Liechtenstein ihre guten und langjährigen 
Beziehungen gewürdigt.

Anlässlich von Besuchen von weiteren Staats- und 
Volksvertretern aus der Schweiz empfing S.D. Erbprinz 
Alois von und zu Liechtenstein diese Gäste regelmässig 
auf Schloss Vaduz.

Am 5. / 6.  September fand das Sechsertreffen der 
Staatsoberhäupter deutschsprachiger Länder im Obe-
rengadin statt. Neben innen- und aussenpolitischen Ak-
tualitäten der beteiligten Staaten (wie die Bedeutung der 
internationalen Zusammenarbeit) setzten sich die Staats-
oberhäupter mit dem Thema «kulturelle Teilhabe» aus-
einander.

Kontakte des Landtages
Am 21. / 22. März trafen sich die Delegationen des schwei-
zerischen National- und Ständerats und des liechtenstei-
nischen Landtags in Bern und Neuchâtel. Sie tauschten 
sich zu den aktuellen bilateralen Themen, insbesondere 
der Gesundheitspolitik und der regionalen Verkehrspoli-
tik im Raum Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg, 
aus.

Am 5. November fand ein gemeinsamer Besuch von 
Nationalratspräsident Dominique de Buman und Stände-
ratspräsidentin Karin Keller-Sutter in Liechtenstein statt. 
Nach einem Arbeitsgespräch mit Landtagspräsident Al-
bert Frick unter anderem zum S-Bahnprojekt FL.A.CH 
und zum Migrationspakt empfing S.D. der Erbprinz die 
Gäste auf dem Schloss.
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Kontakte auf Amtsebene
Am 21. Februar fand in Bern das jährliche Delegations-
treffen zum Notenaustausch Landwirtschaft statt. Über 
diesen Notenaustausch ist Liechtenstein an den Markt- 
und Preisstützungsmassnahmen der schweizerischen 
Landwirtschaftspolitik beteiligt.

Am 18.  April traf Botschafterin Dr. Doris Frick mit 
Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen und Staatsse-
kretär Mario Gattiker zusammen. Themen waren unter 
anderem das Schweizer Rahmenabkommen mit der EU 
und der Brexit.

Am 27.  April tauschte sich eine liechtensteinische 
Delegation mit der Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit DEZA zu den aktuellen Projekten und den 
allgemeinen Entwicklungen im Bereich der internationa-
len humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammen-
arbeit aus.

Am 22. Mai traf sich eine liechtensteinische Delega-
tion mit dem Bundesamt für Landwirtschaft in Bern zur 
Besprechung der zukünftigen Zusammenarbeit im Be-
reich Sortenschutz mit Hinblick auf den geplanten Bei-
tritt Liechtensteins zum «Internationalen Verband zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen» (UPOV). 

Am 29. Mai fand die vierte Sitzung des Gemeinsamen 
Ausschusses des Rahmenvertrags in Bern statt. Der Rah-
menvertrag deckt seit 2011 die Zusammenarbeit der 
Schweiz und Liechtensteins im Bereich des Visumsver-
fahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie der poli-
zeilichen Zusammenarbeit im Grenzraum ab.

Am 21. Juni fand an der Botschaft in Bern ein Tref-
fen zwischen Staatssekretär Roberto Balzaretti und  
Botschafterin Dr. Doris Frick, Amtsleiter Dr. Martin Frick 
sowie die Leiterin der Fachexpertenstelle Brexit, Esther 
Schindler, zu Brexit und zur Schweizer EU-Politik statt. 

Mitte Juni fand an der Botschaft in Bern ein Treffen 
mit dem neuen Schweizer Botschafter für Liechtenstein, 
Pietro Piffaretti, zu allen aktuellen Themen zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein statt.

Am 14. August fand ein Treffen zwischen Staatsse-
kretär Jörg Gasser, Generalsekretär Markus Biedermann 
und Botschafterin Frick an der Botschaft in Bern statt. 
Themen waren die Agenda des Treffens der Deutsch-
sprachigen Finanzminister Mitte August, die Revision 
des Schweizer Steuergesetzes und die graue Liste der 
EU, die Anerkennung der Schweizer Börse durch die EU, 
die internationalen Standards versus die Standards der 
EU im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie Block-
chain. 

Am 22. August fand eine Sitzung einer liechtenstei-
nischen Delegation mit der Oberzolldirektion in Bern 
statt. Es ging darum, wie im Falle eines No-Deal-Szena-
rios beim Brexit im Bereich Amtshilfe in Zollsachen im 
gemeinsamen Zollgebiet Schweiz-Liechtenstein ein Re-
gelungsgefälle vermieden werden kann.

Am 11. September fand an der Botschaft in Bern ein 
Treffen mit Botschafter Stefan Flückiger statt. Er ist der 
neue vom Bundesrat beauftragte Delegierte für Handels-

verträge und koordiniert alle Handelsfragen in Sachen 
Brexit mit dem Vereinigten Königreich.

Am 9. November tauschten sich Staatssekretärin Pas-
cale Baeriswyl, Botschafterin Dr. Doris Frick und Amts-
leiter Dr. Martin Frick beim Mittagessen zu Themen wie 
der Migrationspakt, das Rahmenabkommen und der Bre-
xit aus. 

Am 14. Dezember fand der jährlich veranstaltete po-
litische Dialog Liechtenstein-Schweiz auf Botschaftere-
bene in Vaduz statt. 

Zusätzlich zu den aufgeführten Treffen fand auch in 
diesem Berichtsjahr eine Reihe weiterer Kontakte mit 
Schweizer Behörden in einer Vielzahl von Bereichen 
statt. 

An der Botschaft wurden das ganze Jahr über Grup-
pen aus Liechtenstein und aus der Schweiz empfangen. 
So kommen beispielsweise jährlich Seniorengruppen 
aus Liechtenstein nach Bern, ebenso wie Schulklassen, 
HSG-Nachdiplomstudierende, Business-Vereinigungen, 
Gemeinderäte oder diverse Vereine. Die Gruppen erhal-
ten jeweils Einblick in die Tätigkeiten der Botschaft so-
wie in die Beziehungen zwischen der Schweiz und Liech-
tenstein. Botschafterin Dr. Doris Frick hielt im Rahmen 
von verschiedensten Einladungen in der Schweiz Vor-
träge über Liechtenstein.

Kontakte mit Botschaften in Bern

Die Pflege der Kontakte zu Botschaften von Dritt-
staaten, welche in Liechtenstein akkreditiert sind, war 
erneut ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Bot-
schaft Bern. Dazu gehören die Entgegennahme und 
das Weiterleiten von Demarchen und Positionspapie-
ren sowie damit verbundene Abklärungen, die Unter-
stützung bei der Organisation von Besuchen in Liech-
tenstein sowie bei Besuchen hoher liechtensteinischer 
Delegationen im Ausland. Massgeblich beteiligt war die 
Botschaft ausserdem beim Besuch von S.D. Erbprinz 
Alois von und zu Liechtenstein bei Indiens Präsident 
Ram Nath Kovind und der indischen Aussenministerin 
Sushma Swaraj in Delhi im Oktober. Neben den bila-
teralen Beziehungen im Allgemeinen waren ein bila-
terales Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Rah-
menbedingungen für liechtensteinische Unternehmen 
bei ihren Tätigkeiten in Indien Thema der Gespräche. 
Die Botschaft war auch beim Besuch von S.D. Erbprinz 
Alois von und zu Liechtenstein und Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick beim südkoreanischen Premierminister 
Lee Nak-yeon in Seoul involviert. Beim Treffen in Süd-
korea wurde die Aufnahme der direkten diplomatischen 
Beziehungen vor 25 Jahren gewürdigt sowie die Mo-
dernisierung des Freihandelsabkommens zwischen den 
EFTA-Staaten und Korea als auch der Wunsch Liech-
tensteins nach einem Doppelbesteuerungsabkommen 
thematisiert. 

Ferner pflegt die Botschaft im Rahmen von Anläs-
sen wie beispielsweise Vorträgen die Beziehungen zu 
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verschiedenen Messen), wie auch Hintergrundgespräche 
mit (aussen-)politischen Entscheidungsträgern und Medi-
envertretern.

Das erste Halbjahr 2018 stand in Deutschland im Zei-
chen der Regierungsbildung. Diese dauerte fast fünf Mo-
nate vom 24. September 2017 bis zur Wahl der Bundes-
kanzlerin am 14.  März 2018. Keine Regierungsbildung 
hat in der Geschichte der Bundesrepublik länger gedau-
ert. Dies ist die vierte Amtsperiode von Angela Merkel und 
die dritte grosse Koalition unter ihrer Leitung seit 2005. 
Folgende Themen prägten im Berichtsjahr die deutsche 
Politik: Asyl, Migration und Integration; Innere Sicherheit 
und Terrorismus; Europapolitik, insbesondere der Brexit 
und das Verhältnis zu Frankreich; Digitalisierung und En-
ergiewende. Das erste Thema, v. a.  die Frage von Abwei-
sungen von Flüchtlingen und Migranten an der deutschen 
Grenze, führte im Frühjahr beinahe zum Bruch zwischen 
den Schwesterparteien CDU und CSU. Insgesamt scheint 
sich eine gewisse »Merkel-Müdigkeit« im Land ausgebrei-
tet zu haben. Auch die Kanzlerin selbst strahlt nicht mehr 
die frühere Präsenz aus. Ein erster personeller Wechsel 
vollzog sich im Dezember mit der Übergabe des CDU-Par-
teivorsitzes von Angela Merkel an Annegret Kramp-Kar-
renbauer.

Das Jahr 2018 in den Beziehungen  
Liechtenstein – Deutschland

Kontakte auf Regierungsebene
Liechtenstein nahm im Berichtsjahr erneut an zwei 
Weltmessen in Berlin teil: Im Januar an der Internatio-
nalen Grünen Woche (IGW) und im März an der Welt-
leitmesse des Tourismus (ITB). An der IGW tauschte 
sich Regierungsrätin Dominique Hasler mit Landwirt-
schaftsminister Christian Schmidt (CSU) und dem Re-
gierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller 
(SPD) aus. An der Eröffnung des Liechtenstein-Stands 
nahm auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann teil. 
Im März besuchte Regierungschef-Stellvertreter Dr. 
Daniel Risch die Internationale Tourismus-Börse und 
nahm von ITB-Chef Ruetz eine Urkunde für die 20-jäh-
rige Teilnahme Liechtensteins entgegen. Bei seinem 
ersten Berlin-Besuch traf sich der Wirtschaftsminister 
mit Iris Gleicke, der parlamentarischen Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie. 
Er nutzte den Aufenthalt auch für bilaterale Treffen mit 
Berlins Bürgermeister Michael Müller und mit Joachim 
Lang, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie (BDI). 

Im Februar nahm Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick 
zum zweiten Mal an der Münchner Sicherheitskonferenz 
(MSC) teil. Dabei führte sie auch verschiedene bilaterale 
Gespräche mit ihren Amtskollegen aus Georgien, Ka-
tar und Italien, dem Präsidenten der UNO-Generalver-
sammlung und der Chefanklägerin des Internationalen 
Strafgerichtshofes zu liechtensteinischen Initiativen und 
Prioritäten wie den Syrien-Mechanismus und die Akti-

anderen Staaten und betont dabei auch Standpunkte 
des Landes bezüglich spezifischer Angelegenheiten und 
setzt sich damit stark für die Wahrnehmung liechtenstei-
nischer Interessen ein. Ein besonderer Schwerpunkt galt 
wie bereits im Vorjahr der britischen Botschaft mit dem 
Ziel, die Anliegen Liechtensteins im Zuge des Brexit zu 
platzieren.

Im Berichtsjahr hielten die Women Ambassadors in 
Bern zwei Zusammenkünfte. Im Februar trafen sie sich 
in Bern mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga, welche 
einen Vortrag zum Thema Migrationsfragen hielt. Im No-
vember erhielten die Women Ambassadors, initiiert von 
Botschafterin Dr. Doris Frick, eine umfassende Führung 
durch die ETH Zürich.

Konsularische Tätigkeit

Die Botschaft in Bern betreut die über 1'700 in der 
Schweiz und die über 1'060 in Drittländern gemeldeten 
liechtensteinischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
im konsularischen Bereich. Neben der Betreuung der 
Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner werden sämt-
liche Geschäfte aus der ganzen Welt, die einen Liechten-
stein-Bezug haben und über das konsularische Netzwerk 
der Schweiz eingehen, vom EDA an die liechtensteinische 
Botschaft in Bern weitergeleitet. Dies betrifft in der Re-
gel Angelegenheiten liechtensteinischer Staatsangehöri-
ger in Drittländern sowie von Liechtensteinerinnen und 
Liechtensteinern, die im Ausland in eine Notsituation 
geraten, Rechtshilfeangelegenheiten in Straf- und Zivil- 
fällen sowie Beglaubigungen. Vereinzelt kann die Bot-
schaft in Bern auch liechtensteinische Unternehmen bei 
der Lösungsfindung zu Problemen aufgrund ihrer inter-
nationalen Tätigkeiten unterstützen.

Liechtensteinische Botschaft in 
Berlin

Leiterin: Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald

Die Hauptaufgaben der Botschaft lagen weiterhin in der 
Pflege und im Ausbau der politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen 
Liechtenstein und Deutschland. In Berlin galt es, die Kon-
takte zu neu in den Bundestag gewählten Abgeordneten 
und zu neuen Entscheidungsträgern in den Ministerien 
herzustellen («Generationenwechsel»). Daneben spielen 
die guten Beziehungen auf Bundesländerebene eine wich-
tige Rolle. Die Botschaft verfolgte kontinuierlich das Ziel, 
das Wissen über Liechtenstein in Deutschland zu vertiefen 
und das Erscheinungsbild des Landes zu diversifizieren. 
Diesem Zweck dienten öffentliche Auftritte im wirtschaftli-
chen und kulturellen Bereich (u. a.  Finanzplatz-Events und 
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und auf den Herausforderungen bei der Besteuerung di-
gitaler Unternehmen. Ebenfalls auf der Agenda standen 
der erfolgreiche Abschluss des Screening-Prozesses der 
EU-Code-of-Conduct-Gruppe, mit dem die volle Konfor-
mität Liechtensteins mit den EU-Standards zur Transpa-
renz, Zusammenarbeit und zur Unternehmensbesteue-
rung bestätigt wurde.

Kontakte im Bereich Kultur und Bildung
Im März trat Liechtenstein zum fünften Mal an der Leip-
ziger Buchmesse mit einem eigenen Länderstand auf. 
In traditioneller Kooperation mit dem Messeauftritt des 
Literatur- und Übersetzungsnetzwerks Traduki wur-
den zwei junge liechtensteinische Autoren (Anton Beck 
und Ronnie R. Vogt) in das Leipziger Leseprogramm in-
tegriert. Das Ergebnis war auch dieses Jahr sehr posi-
tives Besucher-Feedback und zahlreiche neu gewonnene 
Liechtenstein-Interessierte.

Ende Februar bis Anfang März fand ein zweiwö-
chiger Train-the-Trainer-Kurs in Liechtenstein Langu-
ages (LieLa) für Berufsschullehrer in Dortmund statt. 
Der nordrhein-westfälische Regierungsbezirk Arnsberg 
(3.6 Mio. Einwohner) hat sich entschlossen, LieLa flä-
chendeckend an allen rund 50 öffentlichen Berufskollegs 
einzuführen. Vom 22. bis 24.  Juni fand im JUFA Hotel 
in Malbun der erste internationale LieLa-Kongress statt. 
Über 100 aktive Sprachtrainer und Interessierte nahmen 
teil, darunter auch eine grössere Gruppe aus dem Regie-
rungsbezirk Arnsberg. An der Botschaft in Berlin fand 
am 27. September ein Informationsabend zu LieLa mit 
20 Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe im Bezirk 
Schöneberg-Tempelhof statt. Das LieLa-Projekt zieht 
auch in der Hauptstadt immer weitere Kreise. So ist etwa 
die Ausweitung der Kooperation mit dem Sozialdienstlei-
ster tentaja geplant, der die Bildungsarbeit und Sprach-
vermittlung in der Notunterkunft am ehemaligen Flugha-
fen Tempelhof organisiert.

Das Berliner Residenzatelier für Künstler und Künst-
lerinnen aus Liechtenstein, das sich seit 2004 grosser Be-
liebtheit erfreut, muss aufgrund Vermieter-Eigenbedarf 
nach mehreren Jahren den Standort wechseln. Die Bot-
schaft fand in enger Abstimmung mit dem Amt für Kul-
tur eine Übergangslösung für das erste Halbjahr 2019. 
Die Existenz eines eigenen Ateliers erfüllt nicht nur für 
die Stipendiaten ihren Zweck, sondern gibt auch der 
Botschaft die Möglichkeit, sich im Dienste des deutsch-
liechtensteinischen Kulturaustausches in der Kunst- und 
Kulturszene Berlins zu vernetzen. 

Vom 11. bis 14. Oktober präsentierte sich Liechten-
stein zum 21. Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Neu 
ist seit 2017 die Kooperation mit dem Schweizer Buch-
händler- und Verlegerverband (SBVV), die eine kollegi-
ale Nachbarschaft mit namhaften Schweizer Verlagen 
und der grossen Schweizer Förderinstitution Pro Helve-
tia ermöglicht. Im Berichtsjahr konnte die Kulturstiftung 
wieder ein beachtliches Bücherverzeichnis mit 59 Neu-
erscheinungen vorlegen. 

vitäten rund um den Internationalen Strafgerichtshof. 
Die Schwerpunkte der bilateralen Treffen mit Norbert 
Röttgen (Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses 
des Bundestags) und mit Nils Annen (aussenpolitischer 
Sprecher der SPD) lagen bei der politischen Situation 
Deutschlands. Beide Politiker zeigten grosses Interesse 
an den liechtensteinischen Initiativen. 

Am 15. Mai besuchte eine Delegation unter der Lei-
tung des stellvertretenden Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz, Dr. Volker Wissing, Liechtenstein auf 
Initiative seines Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau. Dieses führt jährlich ein 
umfangreiches Aussenwirtschaftsprogramm mit interna-
tionalen Reisen durch. Aus dem Treffen in Liechtenstein 
ergab sich eine Gegeneinladung von Regierungschef 
Adrian Hasler in die rheinland-pfälzische Landeshaupt-
stadt Mainz im Juni 2019.

Am 20. und 21. September besuchte Regierungschef 
Hasler das grösste deutsche Bundesland Nordrhein-
Westfalen (NRW) und traf zum Auftakt den Landtags-
präsidenten André Kuper. Auf der Agenda des Arbeits-
gesprächs mit Ministerpräsident Laschet standen der 
Austausch über die politische Lage in Europa, die Migra-
tionspolitik, die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Finanztechnologie, insbesondere die Blockchain-Tech-
nologie sowie die Aktivitäten von Liechtenstein Langu-
ages (LieLa) in NRW. Regierungschef Hasler nutze den 
Besuch ausserdem zu einer Besichtigung der Zentrale 
von Thyssenkrupp.

Vom 10. bis 12. Oktober nahm Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick verschiedene Termine in Deutschland 
wahr. In Hamburg fand ein Höflichkeitsbesuch beim Er-
sten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) statt, der 
Interesse am LieLa-Sprachkurs zeigte und von positiven 
Integrationserfahrungen im Stadtstaat berichtete. Die 
Ministerin referierte auch an einem aussenpolitischen 
Salon der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP) und nahm an einem Konzert des Liechtenstei-
ner Ensemble Esperanza in der Elbphilharmonie teil. In 
Berlin traf sie zum ersten offiziellen bilateralen Treffen 
mit Aussenminister Heiko Maas (SPD) zusammen. Beide 
unterstrichen dabei die Bedeutung einer engen Partner-
schaft und den gemeinsamen Einsatz für ein stabiles, ge-
eintes Europa, einen starken Multilateralismus und die 
Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Maas sicherte 
Liechtenstein die weitere Unterstützung des Syrien-
Mechanismus zu und prüft ein deutsches Engagement 
hinsichtlich der Überführung der Finanzierung ins regu-
läre UNO-Budget im 6. Ausschuss. Ebenfalls prüfen wird 
Deutschland das Engagement als Sicherheitsratsmitglied 
für den Code of Conduct zur Zielerreichung von 129 Un-
terstützerstaaten.

Regierungschef Adrian Hasler und Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) trafen sich am 22. November zu 
einem Arbeitsgespräch in Berlin. Der Schwerpunkt des 
Finanzministertreffens lag auf Liechtensteins Initiative 
für eine höhere Rechtssicherheit in der Token-Ökonomie 
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Kommunikation über die Ausrichtung des Finanz-
platzes Liechtenstein
Vom 9. bis 11. Oktober führte die FMA Liechtenstein Ge-
spräche in Berlin. Sie tauschte sich u. a.  mit Mitgliedern 
des Deutschen Bundestags und Vertretern der Behörden 
sowie der Privatwirtschaft aus. Im Zentrum des Informa-
tionsbesuchs standen die aktuellen Entwicklungen auf 
dem liechtensteinischen Finanzplatz sowie die Umset-
zung europäischer und globaler Standards hinsichtlich 
Regulierung und Aufsicht über die Finanzmärkte. Sehr 
grosses Interesse auf deutscher Seite fand die liechten-
steinische Blockchain-Gesetzesvorlage.

lm Literaturhaus in Frankfurt am Main fand am 
18. Oktober eine Präsentation des Finanzplatzes Liech-
tenstein unter dem Titel «Perspektive übermorgen» statt. 
Hochkarätige Teilnehmende konnten sich dabei umfas-
send über die aktuellen Entwicklungen und zukünftige 
Richtung des Finanzplatzes informieren.

Am 28.  November informierte Dr. Thomas Dünser 
(Mitarbeiter der Regierung) eine Expertengruppe in 
Berlin über die Blockchain-Gesetzesvorlage in Liechten-
stein. Die zahlreichen Teilnehmenden aus dem Bundes-
finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, dem 
Deutschen Bundestag, dem Bundesverband Deutscher 
Banken, Fachleute aus der Wirtschaft (FinTechs) und 
Wissenschaft (FOM Hochschule für Ökonomie & Ma-
nagement) sowie aus dem NRW-Wirtschaftsministerium 
zeigten grosses Interesse am Thema, sodass ein Follow-
up im Jahr 2019 in Erwägung gezogen wird. 

Liechtensteinische Honorarkonsulate
Die Honorarkonsulate in Frankfurt am Main (Honorar-
konsul Christian Ratjen) und in München (Honorarkon-
sul Dr. Christian Waigel) unterstützten auch im Berichts-
jahr die Arbeit der Botschaft.

Mission bei der Europäischen 
Union in Brüssel

Leiterin: Botschafterin Sabine Monauni 

Hauptaufgabe der Mission ist die Wahrnehmung der 
liechtensteinischen Interessen bei der Europäischen 
Union, insbesondere im Rahmen der Mitgliedschaft im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie der As-
soziation mit Schengen / Dublin. Die Mission dient da-
bei auch als Bindeglied für Amtsstellen ausserhalb des 
Aussenministeriums, darunter die Stabsstelle EWR, das 
Ministerium für Inneres (Schengen / Dublin) sowie das 
Ministerium für Präsidiales und Finanzen (Finanzthe-
men, Steuern). Zu den wichtigsten Entwicklungen im 
Berichtsjahr zählten der Durchbruch bei Verhandlungen 
zur Übernahme von EU-Finanzdienstleistungsgesetzen 

(MiFID II / MiFIR), die Übernahme der EU-Datenschutz-
grundverordnung, Verhandlungen mit dem Vereinigten 
Königreich über die EWR-Dimension des Brexit, Fort-
schritte bei der Umsetzung der EEA Grants 2014-2021 
sowie die Unterzeichnung des Zusatzabkommens zu 
Liechtensteins Teilnahme an der Europäischen IT-Agen-
tur (eu-LISA). Liechtenstein setzte zudem den Steuerdi-
alog mit der EU fort und erreichte im Oktober die Strei-
chung von der sogenannten «Grauen Liste». Damit hat 
sich das Steuerklima zwischen der EU und Liechtenstein 
deutlich entspannt.

Schlussfolgerungen des EU-Rates zu den Beziehungen 
zu Liechtenstein
Der EU-Ministerrat hat am 11. Dezember 2018 die Be-
ziehungen zu den westeuropäischen Nichtmitgliedern 
geprüft und sich zu Liechtenstein vorbehaltlos positiv 
geäussert. Die Beziehungen seien «sehr gut und dyna-
misch» und hätten sich seit der letzten Überprüfung im 
Jahr 2016 noch intensiviert. Der Rat hob die «exzellente 
Zusammenarbeit» in den Bereichen EWR und Schen-
gen hervor. Besonders ausführlich würdigte der Rat den 
liechtensteinischen Beitrag zur internationalen Steuer-
transparenz und fairen Besteuerung von Unternehmen. 
Er begrüsste die rasche innerstaatliche Umsetzung der 
EU-Empfehlungen im Bereich des Unternehmenssteu-
errechts. Liechtenstein war daher bereits am 2. Oktober 
2018 von der sogenannten «Grauen Liste» gestrichen 
worden (siehe unten). Auch die Zusammenarbeit bei aus-
senpolitischen Agenden habe sich vertieft, insbesondere 
zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der internatio-
nalen Strafjustiz, zum Schutz der Menschenrechte und 
zum Kampf gegen Finanzverbrechen und Geldwäsche. 

Übernahme von EU-Rechtsakten in den EWR (Binnen-
markt)
Die Mission vertritt Liechtenstein in den rechtssetzenden 
Organen des EWR. Im Berichtsjahr beschloss der Ge-
meinsame EWR-Ausschuss die Übernahme von 433 EU-
Rechtsakten; ein relativ hoher Wert, jedoch weniger als 
im Jahr davor (über 500). Besonders hervorzuheben ist 
dabei die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR), wel-
che fast zeitgleich mit dem Inkrafttreten in der EU über-
nommen wurde. Dadurch konnte sichergestellt werden, 
dass im Datenverkehr zwischen den EWR / EFTA-Staaten 
und den EU-Staaten Rechtssicherheit herrscht. 

Zu den grössten Herausforderungen zählt weiterhin 
der Rückstau an Rechtsakten, die noch nicht Bestandteil 
des EWR sind, aber bereits in der EU gelten (sog. Back-
log). Somit entsteht ein Regelungsgefälle, das dem Ho-
mogenitätsziel des EWR als gemeinsamer Markt wider-
spricht. Per Ende November waren rund 612 Rechtsakte 
noch nicht übernommen. Zum Vergleich: Der Rechtsbe-
stand im EWR beträgt über 6'000 Rechtsakte. An dieser 
Zahl gemessen bewegt sich der Backlog somit um circa 
10 %. Rund die Hälfte des Backlogs fällt in den Bereich 
der Finanzdienstleistungen. Hier gab es im Berichtsjahr 
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jedoch massive Fortschritte: So wurden 79 dieser Akte in 
den EWR übernommen (im Jahr davor nur 12), darunter 
die 4. Geldwäscherei-Richtlinie, die Bankenabwicklungs-
richtlinie und die Investmentfonds-Richtlinie «UCITS V». 
Zum Ende des Jahres gab es zudem einen Durchbruch in 
den Verhandlungen mit der EU über die Übernahme von 
MiFID II / MiFIR (Märkte für Finanzinstrumente) bzw. 
CRR / CRD IV (Bankenkapital) sowie damit verbundener 
Rechtsakte. Damit werden Anfang 2019 über 150 Rechts-
akte übernommen – ein regelrechter Durchbruch bei der 
Reduktion des Backlogs. 

Sonstige Vertretung in EWR-relevanten Organen
Das höchste politische Gremium des EWR, der EWR-
Rat, tagte im Berichtsjahr zweimal (23. Mai bzw. 20. No-
vember). Liechtenstein wurde dabei jeweils durch Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick vertreten. Beim EWR-Rat 
treffen die zuständigen Minister Islands, Liechtensteins 
und Norwegens auf die jeweilige EU-Präsidentschaft 
(Bulgarien in der ersten Jahreshälfte, Österreich in der 
zweiten), um das Funktionieren des EWR zu diskutie-
ren. Dabei werden jeweils auch gemeinsame Schlussfol-
gerungen angenommen. Wichtigste Themen dieser Sit-
zungen im Berichtsjahr waren Brexit, der Backlog sowie 
die Reform der EU-Finanzaufsichtsbehörden. 

Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft unterhalten Is-
land, Liechtenstein und Norwegen auch politische Di-
aloge mit der EU zu aussenpolitischen Themen (z. B. 
Afrika, Osteuropa und Zentralasien, Westlicher Balkan,  
OSZE / Europarat). Diese Gespräche finden zweimal jähr-
lich auf Ministerebene statt (am Rande des EWR-Rates) 
und werden im Übrigen von der Mission abgedeckt. 
Zudem lädt die EU Liechtenstein regelmässig dazu 
ein, diverse Erklärungen zu aussenpolitischen Themen 
mitzutragen (z. B.  zu Myanmar, Venezuela, Gebrauch 
chemischer Waffen). Die Mission koordiniert Liechten-
steins Position zu diesen Erklärungen, welche in der Re-
gel mitgetragen werden. 

Ausserdem vertritt die Mission Liechtenstein in 
den Sitzungen jenes Gremiums, welches über Finanz-, 
Budget- und Personalfragen des EFTA-Gerichtshofes 
sowie der EFTA-Überwachungsbehörde entscheidet 
(ESA / Court Committee). Der Ausschuss beschloss die 
Budgets der beiden Institutionen für 2019. Während 
sich das Budget des Gerichtshofes real leicht reduzierte, 
wurde jenes der ESA im Lichte wachsender Anforderun-
gen vor allem im Bereich Wettbewerbsrecht um rund 
5 % erhöht. Der Ausschuss bestellte Bernd Hammer-
mann per 1.  April 2018 zum liechtensteinischen Rich-
ter des EFTA-Gerichtshofes (Übernahme des Restman-
dats von Carl Baudenbacher bis September 2019) und 
beschloss später, dieses Mandat um eine reguläre Man-
datsperiode zu erweitern (6 Jahre ab September 2019). 

Brexit
Die Mission befasste sich weiter intensiv mit dem Brexit-
Dossier und dabei insbesondere mit den Auswirkungen 

auf den EWR. So beteiligte sich die Mission an den Ge-
sprächen der EWR / EFTA-Staaten mit dem Vereinigten 
Königreich über ein EWR-Austrittsabkommen, das die 
Rechte jener Bürger schützt, die die Personenfreizügig-
keit in Anspruch genommen haben. Der Abkommens-
entwurf behandelt u. a.  Aufenthaltsrechte, Gesundheits-
versorgung, Rentenansprüche und die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen. Das Abkommen soll die Gleichbe-
handlung der EWR / EFTA-Bürger mit EU-Bürgern ge-
währleisten und zum Zeitpunkt des EU-Austritts (frü-
hestens Ende März 2019) in Kraft treten. Es behandelt 
auch andere Fragen des britischen EWR-Austritts, da-
runter Datenschutz, Geistiges Eigentum und Aspekte des 
Warenverkehrs. Zudem ist vorgesehen, dass auch die 
EWR / EFTA-Staaten UK eine Übergangsphase bis Ende 
2020 gewähren, in der sich – wie auch im Verhältnis UK-
EU – nichts ändern soll.

Die Mission beteiligte sich ausserdem an Vorberei-
tungsarbeiten für den Fall, dass UK Ende März 2019 
ohne Vertrag mit der EU aus der Union und damit auch 
aus dem EWR ausscheidet. Für diesen Fall müssen ge-
wisse Notfallmassnahmen der EU innert äusserst kurzer 
Frist in den EWR übernommen werden. Zudem ist gep-
lant, auch in diesem Szenario die Rechte der Bürger von 
EWR / EFTA-Staaten durch ein bilaterales Abkommen mit 
UK zu schützen.

EWR-Finanzierungsmechanismus

Der EWR-Finanzierungsmechanismus ist das Pendant 
zum EU-Kohäsionsfonds und stellt den gemeinsamen 
Beitrag Islands, Liechtensteins und Norwegens zur Ver-
ringerung des wirtschaftlichen und sozialen Ungleichge-
wichts innerhalb von Europa dar. Für die Periode 2014 
bis 2021 beträgt Liechtensteins Beitrag voraussichtlich 
2.34 Millionen Euro pro Jahr, was rund 1.06 %der Ge-
samtkosten entspricht. Die Mission vertritt Liechten-
steins Interessen in den Leitungsgremien dieses auch als 
EEA Grants bekannten Programms (www.eeagrants.org). 

Im Berichtsjahr standen Umsetzungsarbeiten der 
EEA Grants für 2014 bis 2021 im Zentrum: So wurden 
Konzeptnoten und Programmabkommen erarbeitet für 
die einzelnen Programme in 13 der 15 Empfängerstaaten 
(Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Malta, Portugal, Est-
land, Tschechische Republik, Griechenland, Litauen, 
Lettland, Slowenien, Polen und Kroatien). Am weitesten 
fortgeschritten sind Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, 
Portugal und Tschechien, wo bereits Ausschreibungen 
für Projektfördermittel laufen. Auch liechtensteinische 
Partner können sich für Projekte mitbewerben. Die Ver-
handlungen über das Memorandum of Understanding 
(MoU) mit Zypern sind abgeschlossen, sodass auch 
dort bald mit der Umsetzung begonnen werden kann. 
Das MoU mit Ungarn konnte dagegen noch nicht abge-
schlossen werden, wodurch sich die Umsetzung verzö-
gern wird. Die Mission setzt sich bei den Umsetzungs-
arbeiten vor allem für Schwerpunkte in den Bereichen 
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Bildung, Kultur, Migration und gute Regierungsführung 
ein. Schwerpunktländer für Liechtenstein sind Tsche-
chien, die Slowakei, Polen und Ungarn.

Schengen- und Dublin-Assoziierung
Die Mission Brüssel nimmt im Bereich Schengen / Du-
blin an Sitzungen einschlägiger EU-Gremien teil, die sich 
mit dem Funktionieren und der Weiterentwicklung die-
ses Rechtsbereichs befassen. Thematisch geht es um In-
nen- und Sicherheitspolitik, insbesondere Polizeikoope-
ration und Terrorismusbekämpfung, Visapolitik, Schutz 
der Aussengrenzen sowie Asyl und Migration. Im Be-
richtsjahr konzentrierten sich die Arbeiten der Mission 
insbesondere auf die EU-Initiativen zur Vernetzung der 
Schengen / Dublin-Datenbanken (sog. Interoperabili-
tät), die damit verbundenen neuen Grenzsicherungssy-
steme (Entry-Exit-System bzw. das Reiseanmeldesystem 
ETIAS) sowie die Stärkung der EU-Grenzschutzagentur 
Frontex. Als Schengen / Dublin-Mitglied wird Liechten-
stein regelmässig auf höchster politischer Ebene zu den 
Treffen der EU-Innenminister eingeladen. Regierungs-
rätin Dominique Hasler nahm im Berichtsjahr an zwei 
solcher Treffen teil, die sich vor allem mit den Themen 
Migration, Aussengrenzschutz und Interoperabilität be-
schäftigten. An weiteren drei Ministerratssitzungen 
wurde die Regierungsrätin durch die Mission Brüssel 
vertreten.

Im Berichtsjahr hat die EU 20 Rechtsakte beschlos-
sen, die den Schengen / Dublin-Besitzstand weiterentwi-
ckeln und auch von Liechtenstein umzusetzen sind. Her-
vorzuheben sind dabei die Einführung des erwähnten 
Entry-Exit-Systems (EES) sowie von ETIAS. Im Berichts-
jahr wurden die bereits 2017 ausverhandelten liechten-
steinischen Abkommen mit der EU zu Prüm bzw. Euro-
dac paraphiert; die Unterzeichnung wird im Frühjahr 
2019 erwartet. Schliesslich konnte am 8. November das 
Zusatzabkommen zu Liechtensteins Beteiligung an der 
EU-Agentur für IT-Grosssysteme (eu-LISA) mit Sitz in 
Tallinn unterzeichnet werden. Die Agentur verwaltet die 
wichtigsten EU-Datenbanken im Bereich Sicherheit (u. a.  
SIS, VIS, Eurodac), zu welchen Liechtenstein aufgrund 
seiner Schengen-Mitgliedschaft Zugriff hat. 

Finanzthemen und Steuerkooperation
In Steuerdossier konnten im Berichtsjahr grosse Fort-
schritte erzielt werden. Aufgrund der raschen innerstaat-
lichen Umsetzung der EU-Empfehlungen im Bereich der 
Unternehmenssteuern wurde Liechtenstein bereits am 
2. Oktober von der «Grauen Liste» der EU gestrichen. Da-
mit anerkennt die EU, dass Liechtensteins Steuergesetz-
gebung die europäischen Standards vollständig erfüllt. 
In Folge haben einzelne EU-Mitgliedstaaten ihre noch 
bestehenden Steuerdiskriminierungen gegenüber liech-
tensteinischen Unternehmen aufgehoben. In den übrigen 
Fällen werden die Gespräche mit den betroffenen Staa-
ten sowie mit der EU-Kommission im 2019 fortgesetzt. 
Da weitere Steuerprojekte der EU bedeutende Auswir-

kungen auf Liechtenstein haben können, werden diese 
von der Mission aufmerksam verfolgt. Dazu gehören die 
Finanztransaktionssteuer, die gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage sowie die 
Digitalsteuer.

Regierungschef Adrian Hasler nahm am 6. November 
am Treffen der EU- und EFTA-Wirtschafts- und Finanz-
minister (EFTA-Ecofin) in Brüssel teil. Dieses stand im 
Berichtsjahr unter dem Motto «Fintech, Chancen und He-
rausforderungen für den Finanzsektor und Wirtschafts-
wachstum». Regierungschef Adrian Hasler, der den 
Vorsitz der EFTA-Staaten innehatte, informierte seine 
Amtskollegen und -kolleginnen über die Entwicklung der 
Wirtschaft in Liechtenstein und präsentierte gleichzeitig 
die Pläne der Regierung im FinTech-Bereich sowie das 
neue Blockchain-Gesetz. Am Rande des EFTA-Ecofin traf 
der Regierungschef gemeinsam mit seinen EWR / EFTA-
Finanzministerkollegen den für Finanzmarktagenden zu-
ständigen EU-Kommissar Dombrovskis. Dabei wurde vor 
allem die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen zur Re-
duzierung des EWR-Backlogs im Finanzdienstleistungs-
bereich hervorgestrichen.

Liechtensteinische Botschaft bei 
der Belgischen Krone

Leiterin: Botschafterin Sabine Monauni 

Die Botschaft verfolgte aktuelle Entwicklungen in Belgien 
und berichtete darüber an die Regierung. Das Berichts-
jahr stand in Belgien im Zeichen innenpolitischer Turbu-
lenzen: So zerbrach im Dezember die Regierungskoalition 
im Streit über den UNO-Migrationspakt. Brüssel war zu-
dem Schauplatz zahlreicher Kundgebungen, insbesondere 
jener der «Gelbwesten» (welche jedoch nicht die Intensität 
der Proteste in Frankreich erreichten) sowie von Befürwor-
tern eines ambitionierteren Klimaschutzes. Die bilateralen 
Aktivitäten der Botschaft hielten sich in Grenzen, da die 
Vertretung mit ihrer Tätigkeit als Mission bei der Europä-
ischen Union ausgelastet ist. Die Botschaft ist zudem auch 
für konsularische Angelegenheiten zuständig; im Berichts-
jahr gab es dazu keine nennenswerten Aktivitäten.
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ruhende Massnahmen ergriffen, um die Zuwanderung von 
Migranten und Flüchtlingen in die USA einzuschränken und 
irreguläre Aufenthalter aus den USA abzuschieben. Auf 
dem Gebiet der internationalen Sicherheitspolitik und des 
humanitären Engagements setzte die US-Regierung ihre im 
Vorjahr eingeleitete Strategie der Distanzierung von multi-
nationalen Institutionen und Regelungswerken fort, kündi-
gte eine Reduktion finanzieller Beiträge an internationale 
Organisationen und Programme an, verhängte nach einem 
einseitigen Rückzug aus dem Nuklearabkommen mit dem 
Iran erneut umfassende und extraterritoriale Sanktionen 
gegen das Land und stellte dem Regime in Nordkorea als 
Gegenleistung für einen Verzicht auf ein nukleares Waf-
fenarsenal eine Aufhebung von Wirtschaftssanktionen in 
Aussicht. Der künftige Handlungsspielraum von Präsident 
Trump wurde durch den Ausgang der Zwischenwahlen zum 
US-Kongress im November deutlich eingeschränkt, bei der 
die Demokraten wieder die Mehrheit im Repräsentanten-
haus errangen. Die Konfrontation des Kongresses mit dem 
Weissen Haus erreichte zum Jahresende ihren Höhepunkt, 
als der Präsident sich entschloss, einen gemeinsamen Be-
schluss beider Kongresskammern zur vorübergehenden 
Haushaltsfinanzierung bis zum 8. Februar 2019 abzuleh-
nen und einen partiellen «Shutdown» der Regierung in Kauf 
zu nehmen, weil die von ihm geforderten Mittel für eine 
Grenzmauer zu Mexiko darin nicht enthalten waren. 

Liechtenstein-Spezifisches

Bewertungen Liechtensteins durch das US-Aussen- 
ministerium
In einem im April veröffentlichten Bericht zur weltwei-
ten Menschenrechtslage in nahezu 200 Staaten und Ter-
ritorien hielt das US-Aussenministerium fest, dass in 
Liechtenstein zwar keine schwerwiegenden Menschen-
rechtsverletzungen zu verzeichnen gewesen seien, aber 
mehrere Bereiche mit Verbesserungspotential bestün-
den. So wurde etwa auf diverse Kritikpunkte und Emp-
fehlungen des Ausschusses des Europarats zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe (CPT) aufgegriffen, die sich auf 
die Verhältnisse in Haftanstalten und Gefängnissen so-
wie auf die Festnahmeverfahren und Haftbedingungen 
für Gefangene in Liechtenstein bezogen. Erwähnt wur-
den auch Kritikpunkte der liechtensteinischen Flücht-
lingshilfe, wonach der Zugang von Asylantragstellern 
zu angemessener Rechtsvertretung ungenügend sei. 
Hinsichtlich der Gleichbehandlung von Frauen wurde 
auf Mängel bei der Durchsetzung des Diskriminierungs-
verbots auf der Basis des Arbeitsrechts und des Chan-
cengleichheitsgesetzes hingewiesen. Bezüglich Rechts-
verletzungen aufgrund der sexuellen Orientierung von 
Personen wurde kritisiert, dass homosexuelle Männer 
von der Möglichkeit ausgeschlossen würden, Blut zu 
spenden, und dass Tendenzen zu gesellschaftlicher Aus-
grenzung und Benachteiligung für Personen bestünden, 
die ihre Homosexualität offenlegten.

Liechtensteinische Botschaft beim 
Heiligen Stuhl

Leiter: S.D. Botschafter Prinz Stefan von und zu 
Liechtenstein

Nach der Akkreditierung im Dezember 2017 wurde An-
fang 2018 die weiterhin ehrenamtliche Arbeit als nicht-
residierender Botschafter aufgenommen. Dazu gehörten 
gelegentliche Gespräche mit Kardinalstaatssekretär Pietro 
Parolin sowie mit dem für die Aussenbeziehungen des Hei-
ligen Stuhls zuständigen Erzbischof Paul Richard Gallag-
her.

Im Juni hielt das Liechtenstein Institute on Self-Deter-
mination an der Princeton University in Rom ein Seminar 
im Rahmen der Reihe «Programme on Religion in Diplo-
macy and International Relations» ab. Der Heilige Stuhl 
war durch den Undersecretary Monsignore Antoine Ca-
milleri vertreten, den Stellvertreter von Erzbischof Gallag-
her. Am 1. Juli 2018 weilte der MGV Kirchenchor Ruggell 
anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums in Rom. Dem 
MGV Ruggell wurde die Ehre zuteil, eine Hl. Messe im Pe-
tersdom, zelebriert von Kardinal Comastri, Erzpriester des 
Petersdoms, gesanglich zu gestalten. Im November wur-
den Gespräche mit dem für Flüchtlinge und Migration neu 
zuständigen Monsignore Michael Czerny, Abteilungsleiter 
in dem von Papst Franziskus gegründeten «Dikasterium 
für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen», geführt 
und das Sprachkursprojekt Liechtenstein Languages vor-
gestellt. Im November wurde der Schweizer Botschafter 
Pierre-Yves Fux verabschiedet.

Liechtensteinische Botschaft in 
Washington

Leiter: Botschafter Kurt Jäger

Die Entwicklungen in den USA im Berichtsjahr waren stark 
geprägt vom zielstrebigen Bemühen der Regierung von 
Präsident Donald Trump, seine in 2016 abgegebenen, poli-
tischen Wahlversprechen gegen den Willen der demokrati-
schen Minderheit im US-Kongress umzusetzen. Dabei ging 
es einerseits darum, die bilateralen Handelsbeziehungen 
mittels einseitiger Massnahmen zum Vorteil der USA zu 
verändern, indem Handelspartner durch die Einführung 
oder Androhung von Strafzöllen dazu gedrängt wurden, den 
USA Handelserleichterungen einzuräumen. Gleichzeitig di-
stanzierte sich die US-Regierung von den Streitbeilegungs-
mechanismen der WTO dadurch, dass sie grundlegende 
institutionelle und materielle Reformen des Welthan-
delsrechts einforderte. Andererseits wurden zahlreiche, 
grösstenteils auf Präsidialverfügungen des Präsidenten be-
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(International, Impartial and Independent Mechanism, 
IIIM) für das Jahr 2019 zu werben. Auslöser war die für 
den 22. November in Genf anberaumte Geberkonferenz 
zugunsten des IIIM. An der Démarche beteiligten sich 
die Botschaften von Deutschland, den Niederlanden, Dä-
nemark, der Schweiz und Liechtenstein. Vertreter des 
US-Aussenministeriums versicherten, dass man voll und 
ganz hinter den Arbeiten des IIIM stehe und dass das 
Ziel, die Täter von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit in Syrien strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, 
eine der Prioritäten der US-Regierung darstelle. Die USA 
würden aber wegen des Haushaltsgenehmigungsverfah-
rens nicht in der Lage sein, an der Geberkonferenz im 
November eine Zusage für einen Finanzierungsbeitrag 
zugunsten des IIIM für das Jahr 2019 abzugeben. Das 
Aussenministerium würde jedoch einen neuerlichen Fi-
nanzierungsbeitrag der USA begrüssen. 

Anerkennung liechtensteinischer Führerscheine im 
Bundesstaat Massachusetts
Nachdem in den vergangenen Jahren gelegentlich Fälle 
zu verzeichnen waren, in denen im US-Bundesstaat Mas-
sachusetts aufgrund fehlender entsprechender, gegen-
seitiger Vertragsbeziehungen zwischen Liechtenstein 
und den USA liechtensteinische Führerscheine nicht an-
erkannt wurden und die Botschaft diesbezüglich bei den 
zuständigen Behörden in Massachusetts in den vergan-
genen Jahren mehrfach interveniert hatte, erliess Mas-
sachusetts im Herbst eine Anpassung der geltenden Re-
geln über die Anerkennung ausländischer Führerscheine, 
um mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Demnach werden 
künftig auch gültige liechtensteinische Führerscheine in 
Verbindung mit einem internationalen Führerausweis 
oder einer offiziellen englischen Übersetzung des liech-
tensteinischen Ausweises in Massachusetts anerkannt.

Handelspolitik

Treffen der EFTA-Staaten mit dem US-Handelsbeauf-
tragten
Am 18.  Oktober trafen sich Vertreter der vier EFTA-
Staaten zum jährlichen Gedanken- und Informations-
austausch mit dem Büro des US-Handelsbeauftra-
gen (USTR). Die liechtensteinische Delegation wurde 
durch den Botschafter bei der WTO angeführt und 
durch den Botschafter in Washington begleitet. Die Ge-
sprächsrunde befasste sich u. a.  mit technischen Han-
delshemmnissen und regulatorischen Unterschieden 
zwischen den USA und den EFTA / EWR-Staaten auf 
dem Gebiet von technischen Standards und Konfor-
mitätsüberprüfungen, guten Praktiken bei der Regel-
setzung (Good Regulatory Practices), den Folgen des 
Brexits, den Aussichten auf ein Handelsabkommen zwi-
schen den USA und der EU sowie die Zusammenarbeit 
in Fragen der Einhaltung und Fortentwicklung von Re-
geln für den internationalen Handel und Auslandsin-
vestitionen. Eine etwas überraschende Erkenntnis aus 

Im einem im Juni veröffentlichten Bericht zur inter-
nationalen Glaubensfreiheit im Jahr 2017 fand Liechten-
stein ebenfalls Erwähnung. Diesmal wurde auch auf einen 
Bericht des Liechtenstein-Instituts Bezug genommen, in 
dem u. a.  festgestellt worden war, dass zwar eine Ab-
nahme in der Tätigkeit rechtsextremer Bewegungen zu 
verzeichnen, aber die muslimische Bevölkerung wegen 
der gesellschaftlichen Zurückhaltung gegenüber dem 
islamischen Glauben mit Schwierigkeiten bei der Miete 
von Gebetsräumlichkeiten konfrontiert gewesen sei. Es 
wurde auch auf die im August 2017 in Kraft getretene, 
revidierte Verordnung verwiesen, mit der das Schulamt 
ermächtigt wurde, in öffentlichen Primarschulen einen 
islamischen Religionsunterricht als Wahlfach anzubieten 
und zu finanzieren, wobei die entsprechenden Lehrkräfte 
von drei muslimischen Religionsgemeinschaften bereit-
gestellt werden. Positiv vermerkt wurde zudem eine In-
tensivierung der Gespräche zwischen Vertretern der 
muslimischen Glaubensgemeinschaft und der Regierung 
und dass Erstere zu einem aktiven Dialog mit den christ-
lichen Kirchen aufgerufen haben. Schliesslich wurde der 
zweite periodische Bericht des UNO-Menschenrechts-
ausschusses vom August 2017 zu Massnahmen erwähnt, 
die Liechtenstein ergriffen habe, um seinen Verpflich-
tungen im Rahmen des Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte nachzukommen. Trotz 
Anstrengungen der Regierung, eine Gleichberechtigung 
aller Glaubenszugehörigkeiten zu gewährleisten, gebe es 
Gründe zur Besorgnis wegen einer fehlenden Einigung 
mit allen Gemeinden über eine entsprechende Verfas-
sungsänderung. Der Bericht griff auch eine Schlussfol-
gerung in einer von der Regierung in Auftrag gegebenen 
Studie vom Oktober 2017 auf, gemäss der muslimische 
Frauen wegen des Tragens von Kopftüchern einer Diskri-
minierung im Arbeitsmarkt ausgesetzt seien und musli-
mische Kinder beim Ansuchen um Praktikumsstellen dis-
kriminiert würden.

Im einem weiteren, ebenfalls im Juni herausgege-
benen Bericht zum Menschenhandel (Trafficking in Per-
sons Report) wurde Liechtenstein selbst zwar nicht the-
matisiert, es wurden aber Liechtensteins Anstrengungen 
zur Bekämpfung des weltweiten Menschenhandels und 
der modernen Sklaverei ausdrücklich lobend erwähnt. 
Konkret genannt wurde die Studie zum Thema «25 Keys 
to Unlock the Financial Chains of Human Trafficking & 
Modern Slavery», die von der UN University und der 
Ständigen Vertretung Liechtensteins bei den Vereinten 
Nationen veröffentlich wurde. 

Démarche beim US-Aussenministerium betreffend die 
Finanzierung des Syrien-Mechanismus (IIIM)
Am 16. November beteiligte sich die Botschaft an einer 
diplomatischen Démarche mehrerer Botschaften euro-
päischer Staaten beim Office of Global Criminal Justice 
(OGCJ) im US-Aussenministerium, um für die Unter-
stützung der USA zugunsten der Sicherstellung der Fi-
nanzierung des Budgets des sog. Syrien-Mechanismus 
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Washington zuvor bereits mehrfach interveniert. Zum 
Jahresende bestanden noch in fünf Bundesstaaten ähn-
liche Gesetzesregelungen zu Steuerparadiesen (Mon-
tana, das Steuerparadiese namentlich noch bezeichnet, 
sowie Alaska, Connecticut, Rhode Island, West Virginia) 
sowie im District of Columbia.

Honorarkonsulate

Am 16. März erfolgte durch Regierungsrätin Dr. Aurelia 
Frick die offizielle Eröffnung eines weiteren liechtenstei-
nischen Honorarkonsulats, dieses mit Sitz in Houston, 
Texas, welches für die südwestlichen US-Bundestaaten 
Texas, Arkansas, Louisiana, New Mexico und Oklahoma 
zuständig ist. Der neue Honorarkonsul Dennis Houston 
wird sich in seinem Konsulatsbezirk v. a.  den Bereichen 
Öffentlichkeitsarbeit, Image- und Beziehungspflege 
und Standortförderung widmen, wo auch verschiedene 
Liechtensteiner Unternehmen wie beispielsweise Hilti 
oder RiceTec vertreten sind.

Vom 18. bis 21. Juni nahmen die liechtensteinischen 
Honorarkonsuln in den USA erneut am alle zwei Jahre 
wiederkehrenden Treffen der Honorarkonsuln zu Ar-
beitsgesprächen in Liechtenstein teil. Dem Treffen 
ging diesmal ein Besuch in Wien zu Gesprächen mit 
der Botschaft in Wien und zur Besichtigung diverser 
Sehenswürdigkeiten mit Bezug zu Liechtenstein ein-
schliesslich des Schlosses Eisgrub im tschechischen 
Südmähren voraus. 

Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)

Jahresvollversammlung
An der ordentlichen Vollversammlung der OAS vom 5. 
und 6. Juni, an der Liechtenstein durch seinen Botschaf-
ter in Washington als Beobachter vertreten war, wurde 
eine Resolution verabschiedet, die unter anderem der 
Präsidentschaftswahl in Venezuela vom 20. Mai die Le-
gitimität absprach und die dortigen systematischen Ver-
letzungen der Verfassungsordnung und die Menschen-
rechtslage anprangerte. Der Resolutionsentwurf war am 
5.  Juni von den USA und sechs lateinamerikanischen 
Staaten der aus 14 rechtskonservativen Regierungen 
bestehenden Lima-Gruppe eingebracht worden. 19 der 
34 OAS-Mitgliedsstaaten stimmten für die Resolution, 
womit die für einen sofortigen Ausschluss notwendige 
qualifizierte Mehrheit von 24 Stimmen verfehlt wurde. 
Unter anderem hatten die USA, Kanada und Brasilien be-
antragt, Venezuela die Mitgliedschaft zu entziehen. Die 
Resolution stellte allerdings einen weiteren Schritt auf 
dem Weg zur Aussetzung der Mitgliedschaft Venezuelas 
in der OAS dar, nachdem das Land selbst bereits im April 
2017 sein Ausscheiden aus der Organisation beantragt 
hatte, was nach dem regulären Verfahren nach zwei Jah-
ren, d. h. im April 2019, zum Austritt führen wird. Um das 
Land aus der Organisation formell auszuschliessen, be-
darf es aber einer ausserordentlichen Vollversammlung, 

den Gesprächen war der Umstand, dass der Unmut der 
USA in Handelsfragen sich in erster Linie gegen China, 
nicht Europa und andere Handelspartner, richtete und 
die neuen amerikanischen Handelssanktionen gegen 
China schon seit längerem im Raum gestanden hatten. 
Durch den US-Regierungswechsel Anfang 2017 haben 
sich die USA lediglich dazu entschieden, zusätzlich auf 
den Einsatz konkreter, einseitiger Druckmittel zurück-
zugreifen, statt sich nur auf Streitbeilegungsverfahren 
im Rahmen der WTO zu stützen, um China zu einer Ein-
haltung von WTO-Regeln zu zwingen. Die USA zählten 
auf die Unterstützung westlicher Industrienationen bei 
diesem Unterfangen. 

Steuerpolitik

Lockerung der Anwendung der Base Erosion and  
Anti-Abuse Tax
Die Anwendung der Ende 2017 im Rahmen der US-Un-
ternehmenssteuerreform eingeführten Base Erosion and 
Anti-Abuse Tax (BEAT), die dazu bestimmt ist, der Ver-
kürzung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und Steu-
ermissbräuche durch multinationale Unternehmen ent-
gegenzuwirken, und die für US-Tochtergesellschaften 
ausländischer Unternehmen eine erhebliche, steuerliche 
Mehrbelastung mit sich bringen kann, soll gemäss einer 
Ankündigung der US-Steuerbehörde (IRS) im Dezember 
durch Präzisierungen in Auslegungsrichtlinien gelockert 
werden. Die Steuer selbst war mit dem Ziel verabschiedet 
worden, multinationale Unternehmen daran zu hindern, 
diverse Aufwendungen ihrer US-Konzerngesellschaften 
in Form von Zins-, Patentgebühren-, Lizenzgebühren-, 
Miet- und Servicegebührenzahlungen an andere Kon-
zerngesellschaften im Ausland dazu zu verwenden, um 
Unternehmensgewinne in den USA zu verkürzen. Neu 
soll künftig für die Ermittlung der BEAT-Steuer nicht der 
jeweils gesamte Betrag dieser Zahlungen an eine auslän-
dische Konzerngesellschaft massgebend sein, sondern 
nur der Preisaufschlag bzw. die Marge. Dies stellt eine 
erhebliche Erleichterung für US-Tochtergesellschaften 
ausländischer Konzerne dar, bei denen üblicherweise 
ein wesentlicher Teil der Betriebsaufwendungen aus sol-
chen Zahlungen an andere Gesellschaften der gleichen 
Unternehmensgruppe im Ausland besteht. 

Gesetzgebung in Bundesstaaten zur Diskriminierung 
gegen Steueroasen
Am 5. März verabschiedete das Parlament des Bundes-
staates Oregon ein Gesetz zur Aufhebung eines bishe-
rigen Sondergesetzes über steuerliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken in Steu-
erparadiesen, rückwirkend per 1.  Januar 2017. Oregon 
hatte im Jahr 2014 ein Gesetz erlassen, mit dem Un-
ternehmen mit Sitz in sogenannten Steuerparadiesen 
steuerlich benachteiligt wurden. Eine diesbezügliche 
«Schwarze Liste» hatte auch Liechtenstein als Steuer-
paradies aufgeführt. Hiergegen hatte die Botschaft in 



156 |

ÄUSSERES, JUSTIZ UND KULTUR

Syrien (IIIM) zu werben sowohl die liechtensteinischen 
Anliegen zum Abschluss eines Doppelbesteuerungsab-
kommens mit den USA darzulegen. Mit der stellvertre-
tenden Staatssekretärin für Europa und Eurasien im US-
Aussenministerium wurden ebenfalls Massnahmen zur 
Bekämpfung von Menschenhandel und moderner Skla-
verei, der internationale Syrien-Mechanismus IIIM sowie 
die Auswirkungen des Brexits auf die USA und auf Liech-
tenstein erörtert. Ein Arbeitsgespräch mit dem amerika-
nischen Vize-Handelsbeauftragten zuständig für Europa 
und den Mittleren Osten war den aktuellen handelspoli-
tischen Zielsetzungen der USA sowie dem Handelsdialog 
zwischen den USA und den EFTA-Staaten gewidmet. Der 
Besuch bot der Aussenministerin zusätzlich die Gelegen-
heit, die Eröffnungsrede an einer von der Organisation 
Women in International Security (WIIS) in Zusammen-
arbeit mit der Botschaft in Washington durchgeführten 
Diskussionsveranstaltung zum Thema der Geschlech-
terdimension bei Migration, Flüchtlingskrisen und Men-
schenhandel zu halten.

Kontakte zu US-Senatoren zur Zusammenarbeit bei 
der Stärkung der Rolle der Finanzwirtschaft im Kampf 
gegen den Menschenhandel
Am 15. Mai traf sich die Botschaft mit den Stäben der 
US-Senatoren Elizabeth Warren (D-MA) und Marco Ru-
bio (R-FL), um über die Hintergründe und Aufgaben der 
neu und u. a.  auf Initiative Liechtensteins in Zusammen-
arbeit mit der UN University ins Leben gerufenen inter-
nationalen Finanzsektor-Kommission zur Bekämpfung 
von Geldflüssen zu informieren, die im Zusammenhang 
mit Menschenhandel und moderner Sklaverei stehen. 
Die Senatoren waren Initiatoren einer Gesetzesvorlage 
«End Banking for Human Traffickers Act», die zum Ziel 
hat, die Rolle und Verantwortung der Finanzwirtschaft 
im Kampf gegen den Menschenhandel zu verstärken. Die 
gleiche Vorlage wurde von Ed Royce, dem Vorsitzenden 
des Auswärtigen Ausschusses, im Repräsentantenhaus 
eingebracht und dort im April mit deutlicher Mehrheit 
gutgeheissen, während die Beratungen im Senat zum 
Jahresende noch nicht abgeschlossen werden konnten. 

Besuch der liechtensteinischen FMA in Washington
Vom 6. bis 8.  Juni weilten Mitglieder der Geschäftslei-
tung der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) 
in Washington, um an der 18. internationalen Jahres-
konferenz teilzunehmen, die jeweils von der Weltbank, 
vom US Federal Reserve Board und vom Internationalen 
Währungsfonds (IWF) zu aktuellen politische Herausfor-
derungen im Finanzsektor durchgeführt wird. Am Rande 
der Veranstaltung trafen sich die Vertreter der FMA auch 
mit der liechtensteinischen Botschaft, um mehr über die 
aktuellen Entwicklungen in den USA zu erfahren, deren 
mögliche Auswirkungen auf den Finanzplatz Liechten-
stein zu erörtern und über aktuelle liechtensteinische 
Themen im Zusammenhang mit den Systemrisiken der 
Geldwäscherei zu informieren. 

an der 24 der 35 Mitgliedsstaaten einem Ausschluss Ve-
nezuelas zustimmen müssen. 

Liechtensteinische Unterstützung der Interamerika-
nischen Koalition für Frauen (CIM)
Im Berichtsjahr gewährte Liechtenstein erneut eine fi-
nanzielle Beihilfe in Höhe von CHF 20'000 zugunsten des 
Projektes «Strengthening Capacity of National Machi-
neries for the Advancement of Women in Participating 
Countries to Advance Gender Mainstreaming». Liechten-
stein unterstützt Projekte der Interamerikanischen Koali-
tion für Frauen (CIM), eine Institution innerhalb der OAS, 
bereits seit 2014. Die CIM wurde 1928 gegründet und ist 
eines der zentralen Foren für die Förderung der Gleich-
berechtigung in Lateinamerika. Die liechtensteinischen 
Beiträge dienen konkret der Förderung von Trainings-
programmen, die von der CIM organisiert werden. 

Hochrangige Treffen, Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Insgesamt wurden im Rahmen von 23 Anlässen in den 
Räumlichkeiten der Botschaft, in der Residenz sowie 
an externen Standorten über 500 Gäste empfangen. 
Des Weiteren nahm die Botschaft zwecks Beziehungs-
pflege und Öffentlichkeitsarbeit an Diskussionen und 
Veranstaltungen zahlreicher in Washington ansässiger 
Denkfabriken teil, um für Liechtenstein vertiefte Kennt-
nisse über politische Entwicklungen und Trends in den 
USA zu gewinnen, die Wahrnehmung Liechtensteins in 
Washington zu erhöhen und neue Kontakte zu relevanten 
Entscheidungsträgern in der Verwaltung, im Kongress, 
in der Privatwirtschaft und in akademischen Kreisen 
aufzubauen. Die Botschaft verlängerte ihre bisherigen 
Partnerschaften mit dem Center for Strategic and Inter-
national Studies (CSIS), dem Peterson Institute for Inter-
national Economics (PIIE) und der Organisation Women 
in International Security (WIIS), um Zugang zu Analy-
sen und Beratungsleistungen sowie die Möglichkeit der 
Durchführung von Veranstaltungen mit Vertretern und 
Delegationen aus Liechtenstein zu sichern. Im Laufe des 
Berichtsjahres nahmen Vertreter der Botschaft insge-
samt an gut 200 Arbeitsgesprächen und Veranstaltungen 
als auch Anhörungen im US-Kongress teil. 

Besuch von Aussen- und Justizministerin Dr. Aurelia 
Frick in Washington
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick weilte am 14. und 
15. März in ihrer Eigenschaft als Ministerin für Äusse-
res und für Justiz in Washington. Dabei traf sie sich zu 
Arbeitsgesprächen mit US-Justizminister Jeff Sessions, 
um mit ihm die Bekämpfung von Finanz- und Steuerkri-
minalität, die gegenseitige Rechtshilfe und die liechten-
steinischen Initiativen zur Bekämpfung von Menschen-
handel und moderner Sklaverei zu erörtern sowie um 
für den von Liechtenstein mitinitiierten Internationalen, 
Unparteiischen und Unabhängigen Mechanismus für 
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rem Interesse für die ausländischen diplomatischen 
Vertretungen in den USA sind. Diese bilden Teil einer 
seit mehreren Jahren organisierten Serie von Veranstal-
tungen in Kooperation der Botschaft mit der Denkfabrik. 
Das erste diplomatische Forum war dem Thema der Zwi-
schenwahlen für den US-Kongress vom 6.  November 
gewidmet. Als Gastredner trat Charlie Cook auf, ein re-
nommierter und parteiunabhängiger politischer Analyst, 
der auf dem Gebiet politischer Trends und Wahlprogno-
sen in den USA spezialisiert ist. Der zweite Anlass vom 
17. Dezember galt dem Thema der zu erwartenden han-
delspolitischen Agenda des neuen US-Kongresses und 
der entsprechenden Auswirkungen auf das Handeln der 
US-Regierung. Gastredner waren Edward Alden, Senior 
Fellow im Center for Foreign Relations (CFR), und Wil-
liam A. Reinsch, Inhaber des Scholl Forschungsstuhls 
beim CSIS. 

Gemeinsame Veranstaltungsreihe mit Women in  
International Security (WIIS)
Am 15. März, 26. April, 13. Juni und am 28. November 
fanden vier weitere, in Zusammenarbeit der Botschaft in 
Washington mit der Nichtregierungsorganisation WIIS 
durchgeführte Diskussionsveranstaltungen zum Thema 
der Geschlechterdimensionen in der Politik statt. Die ein-
zelnen Veranstaltungen widmeten sich den Themen «Ge-
schlechterdimension bei Migration, Flüchtlingskrisen 
und Menschenhandel», den «Geschlechterdimensionen 
bei den Folgen des Klimawandels», den «Zusammenhän-
gen zwischen der UNO Agenda für Jugend, Frieden und 
Sicherheit und der UNO Agenda für Frauen, Frieden und 
Sicherheit (WPS)» sowie der «Stellung von Frauen in der 
Politik». Diese Veranstaltungen münden jeweils in veröf-
fentlichte Strategiepapiere. 

Besuch von Studenten der Internationalen Musik- 
akademie Liechtenstein in Washington
Vom 12. bis 18. März weilten drei Studenten der Interna-
tionalen Musikakademie Liechtenstein auf Einladung der 
Ryuji Ueno Foundation in Washington. Das nach 2016 
zum zweiten Mal durchgeführte Programm beinhaltete 
u. a.  Trainingsmodule, Vorlesungen, Coaching-Stunden 
und eine Studienreise an die Shenandoah University, 
wo ein Austausch mit anderen Studenten samt gemein-
samem Konzert stattfand. Ein Kurzauftritt erfolgte auch 
im Rahmen eines Empfangs in der Botschaftsresidenz 
in Anwesenheit von Aussenministerin Dr. Aurelia Frick. 
Das Programm wurde mit einem Konzert im historischen 
Anwesen Evermay in Georgetown vor 70 geladenen Gä-
sten abgeschlossen.

Aufführungen des Dokumentarfilms «Open Land»
Am 28. und 29.  März organisierte die Botschaft zwei 
Vorführungen des Dokumentarfilms «Open Land» des 
Ruggeller Filmemachers Arno Oehri. Der Film portrai-
tiert das Leben des verstorbenen US-Jazzgitarristen 
John Abercrombie, der auch schon in Liechtenstein 

Arbeitsgespräche der liechtensteinischen FIU in 
Washington
Vom 4. bis 7. November weilten der Leiter der liechten-
steinischen Financial Intelligence Unit (FIU) und sein 
Stellvertreter für diverse Arbeitsgespräche mit US-Be-
hörden und internationalen Organisationen in Washing-
ton D.C. Die Treffen galten u. a.  dem Financial Crimes 
Enforcement Network (FinCen), dem US-Staatssekretär 
für Terrorismusfinanzierung, dem Office of Foreign As-
sets Control (OFAC) im US-Finanzministerium sowie dem 
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs (INL) und dem Bureau of Economic and Busi-
ness Affairs im US-Aussenministerium, der Weltbank 
und dem IWF. Ausserdem wurde in Zusammenarbeit mit 
Thomson Reuters (Refinity) eine Podiumsveranstaltung 
zum Thema Menschenhandel und moderne Sklaverei 
durchgeführt. Eines der Hauptanliegen der Gespräche 
war die Vermittlung der Zielsetzungen und Arbeiten der 
kürzlich auf Initiative Liechtensteins ins Leben geru-
fenen, interdisziplinären Kommission, die sich mit dem 
Missbrauch des Finanzdienstleistungssektors zum Zwe-
cke der modernen Sklaverei und den Menschenhandels 
befasst, um konkrete Handlungsempfehlungen zu erar-
beiten. Abgerundet wurde das Besuchsprogramm durch 
ein Arbeitsessen in der Botschaftsresidenz mit ausge-
wählten Experten, das den aktuellen Entwicklungen und 
Herausforderungen im Bereich von Kryptowährungen 
gewidmet war.

Verhandlungen mit der Weltbank über die mögliche 
Aufnahme Liechtensteins in den Doing Business Index 
Abklärungen der Botschaft bei der Weltbank auf Geheiss 
des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen münde-
ten am 20. November bei einem Treffen in Washington 
in das Zugeständnis der Weltbank, Liechtenstein in den 
Doing Business Index der Weltbank aufzunehmen, ob-
wohl das Land nicht Mitglied der Organisation ist. Er-
forderlich hierfür war eine «Patronage» der Schweiz als 
Mitglied der Weltbank. 

Öffentliche Podiumsdiskussionsveranstaltung zum 
Thema Blockchain-Technologie
Die Botschaft veranstaltete am 12. September in Zusam-
menarbeit mit der Denkfabrik CSIS und in Anwesen-
heit von Medienvertretern eine öffentliche Podiumsdis-
kussion in Washington D.C., an der die regulatorischen 
Herausforderungen im Umgang mit Blockchain-Tech-
nologien erörtert und die entsprechenden liechtenstei-
nischen Initiativen erläutert wurden. Zu den Panellisten 
zählte auch Patrick Bont, Geschäftsleitungsmitglied und 
Leiter der Bankenabteilung an der Liechtensteinischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Diplomatic Forum der Botschaft
Ebenfalls mit CSIS veranstaltete die Botschaft am 31. Ok-
tober und 17.  Dezember zwei Diskussionsrunden mit 
eingeladenen Experten zu Themen, die von besonde-
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Liechtensteinische Botschaft in 
Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Der Schwerpunkt der liechtensteinischen Aussenpolitik liegt 
auf der Pflege der Beziehungen zu seinen beiden Nachbar-
staaten. Die Botschaft vertritt die liechtensteinischen Inte-
ressen in Österreich. Das ausgezeichnete Verhältnis zu Ös-
terreich wurde weiter gefestigt. Durch zahlreiche Besuche 
auf politischer und Verwaltungsebene während des ersten 
Jahres der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung und der EU-Rats-
präsidentschaft Österreichs konnte die enge Zusammenar-
beit im Berichtsjahr weitergeführt werden. Im Vordergrund 
standen Themen in den Bereichen Finanzplatz, Justiz, In-
neres, Äusseres, Bildung, Kultur, Verkehr und Gesund-
heit. Die Botschaft nahm auch ihre Rolle als konsularische 
Anlaufstelle für liechtensteinische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger in Österreich wahr.

Die Beziehungen Liechtenstein – Österreich

Das Berichtsjahr stand in Österreich im Zeichen des er-
sten Jahrs der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung und des ös-
terreichischen EU-Ratsvorsitzes in der zweiten Jahres-
hälfte. Vor diesem Hintergrund wurde die bewährte und 
intensive Besuchsdiplomatie sowohl auf politischer wie 
auch auf Verwaltungsebene weitergeführt. 

Im März weilte der österreichische Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen zu seinem ersten offiziellen Be-
such in Liechtenstein. Der Besuch diente der Pflege der 
bilateralen Beziehungen und der Diskussion aktueller 
Fragen, insbesondere des EU-Ratsvorsitzes Österreichs. 
Neben dem Austausch mit S.D. Erbprinz Alois gehörten 
auch Gespräche mit den Spitzen des Landtags und der 
Regierung zum Programm.

Regierungschef Adrian Hasler traf sich in März in 
Wien mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei einem Ar-
beitstreffen wurden schwerpunktmässig die freund-
schaftlichen bilateralen Beziehungen gewürdigt sowie 
europapolitische Themen besprochen. Weiter tausch-
ten sich die beiden Regierungschefs über die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung sowie die Erfahrungen 
mit E-Government in den beiden Staaten aus. Mitte Juni 
fand im Novomatic Forum in Wien eine Präsentation des 
Finanzplatzes Liechtenstein mit dem Titel «Perspektive 
übermorgen» statt. Ziel war es, den Teilnehmenden den 
Finanzplatz Liechtenstein näher zu bringen. Der Regie-
rungschef stellte das Thema Blockchain als zukunftsori-
entierte Perspektive dar.

Das Europäische Forum Alpbach im August stand un-
ter dem Generalthema «Diversität und Resilienz». Diese 
Herausforderungen waren auch Gegenstand der Beg-
rüssungsworte von Regierungschef Hasler beim traditi-
onellen und sehr gut besuchten Liechtenstein-Empfang 

aufgetreten war. Die Anlässe fanden im Goethe-Institut 
Washington und im Kulturtreffpunkt / Café «Busboys & 
Poets» statt.

Besuch bei Neutrik USA
Am 27.  Juni stattete der Botschafter der US-Tochter-
gesellschaft der liechtensteinischen Unternehmung 
Neutrik in Charlotte, North Carolina, einen Besuch ab, 
um sich mit der lokalen Geschäftsleitung und dem Ge-
schäftsführer und Verwaltungsratspräsidenten des Mut-
terunternehmens zu treffen, sich mit Geschäftstätigkeit 
in den USA vertraut zu machen und konkrete Anliegen in 
den USA, insbesondere der bezüglich der Steuerpolitik, 
zu erörtern.

Besuch von Mitarbeitenden des US-Kongresses in 
Liechtenstein 
Vom 26. bis 28. August besuchte traditionsgemäss wie-
der eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des US-Kongress auf Einladung des Aussenministeriums 
Liechtenstein. Die Delegation setzte sich diesmal aus den 
Stabschefs von vier demokratischen und einem republi-
kanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu-
sammen. Der Besuch umfasste Treffen mit S.D. dem Erb-
prinzen auf Schloss Vaduz, Aussenministerin Dr. Aurelia 
Frick, Vertretern der Universität Liechtenstein und der 
FIU sowie mit liechtensteinischen Experten und Behör-
denvertretern, bei denen liechtensteinische Anliegen ge-
genüber politischen Veränderungen in den USA und die 
besonderen Eigenheiten und Leistungen des Landes auf 
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, der Haushaltspolitik 
und internationalen Zusammenarbeit vermittelt wurden. 

Weiterführung des Embassy Adoption Program 
20 Fünftklässler der Partnerschule School Without Walls 
@ Francis-Stevens besuchten im Berichtsjahr die Bot-
schaft und gaben in Kurzvorträgen und Sketches zum 
Besten, was sie über Liechtenstein gelernt haben. Zwi-
schen November 2017 und März 2018 fanden vier Be-
suche seitens des Botschaftsteams in der Schule zu di-
versen Themen wie Land und Leute, Natur, Umwelt etc. 
statt. Für das Schuljahr 2018 / 2019 wurde der Botschaft 
die Janney Elementary School zugeteilt, wo im Oktober 
und Dezember bereits zwei Schulbesuche stattfanden. 
Anstelle einer gesamten Schulklasse meldeten sich 17 
individuelle Schüler und Schülerinnen freiwillig an, um 
innerhalb eines Lunch Clubs mehr über Liechtenstein zu 
lernen.

Teilnahme an der Embassy Chef Challenge
Am 17. Mai nahm die Botschaft zum ersten Mal an der 
sog. Embassy Chef Challenge teil – ein Food Festival, an 
dem verschiedene Länder ortsübliche Speisen, Getränke 
und sonstige Spezialitäten offerieren. Liechtenstein war 
mit einem eigens kreierten Cocktail und «Vaduzerli»-Pra-
linés vertreten, die bei den mehreren hundert Besuchern 
grossen Anklang fanden.
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf in beiden Ländern 
besprochen. Ende Juni traf Regierungsrat Pedrazzini die 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz, Beate Hartinger-Klein, zu einem 
Arbeitsgespräch in Wien. Im Fokus lagen dabei der Er-
fahrungsaustausch im Bereich Digitalisierung und Tele-
medizin sowie die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen.

Regierungsrätin Dominique Hasler traf sich Ende Fe-
bruar mit Bundesinnenminister Herbert Kickl zu einem 
Arbeitsgespräch in Wien. Das Treffen diente dem gegen-
seitigen Kennenlernen sowie einem Austausch zu den 
Herausforderungen im Asylwesen sowie zu sicherheits-
politischen Themen, wie der Terrorismusbekämpfung 
und der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusam-
menarbeit im Rahmen des trilateralen Vertrages zwi-
schen Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Mitte 
März verlieh Bildungsministerin Hasler den Liechten-
stein-Preis für wissenschaftliche Forschung an der Leo-
pold-Franzens-Universität Innsbruck. Mit dem Preis, der 
1983 erstmals vergeben wurde, werden hervorragende 
Arbeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern ausgezeichnet. Der Liechtenstein-Preis ist für die 
jungen Forscher von grosser Bedeutung, da er internati-
onales Renommee geniesst. 

Für Kontakte genutzt wurde im Berichtsjahr auch 
das Format der deutschsprachigen Länder. So fanden 
Treffen auf Ebene der Staatsoberhäupter im Oberenga-
din, der Finanzminister in Hamburg, der Aussenminister 
in Luxemburg und der Gesundheitsminister in Lindau 
mit liechtensteinischer Teilnahme statt. Auf hoher Be-
amtenebene fand im März ein Vierertreffen der Staats- 
und Generalsekretäre sowie Amtsleiter Sloweniens, der 
Schweiz, Österreichs und Liechtensteins in Bled statt.

Mit Dr. Elisabeth Bertagnoli wurde im Juli die neue 
österreichische Botschafterin in Liechtenstein mit Sitz in 
Wien akkreditiert.

Im Zuge der österreichischen EU-Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2018 kam es zu einer Vielzahl 
von Kontakten auf politischer und auf Beamtenebene. 
Im Vorfeld des Liechtenstein-Empfangs im September 
fand in Wien der Europapolitische Dialog zwischen Ös-
terreich und Liechtenstein unter Teilnahme des Regie-
rungschefs statt. Dabei wurden die aktuellen Herausfor-
derungen in der EU und im EWR diskutiert. Besonderes 
Augenmerk wurde den Themen Brexit, Wettbewerbsfä-
higkeit der EU und Subsidiarität geschenkt. Zu letzterem 
Schwerpunktthema fand im November eine Konferenz in 
Bregenz statt, an der Liechtenstein auf Beamtenebene 
vertreten war. Regierungsrätin Dominique Hasler nahm 
am informellen EU-Ministertreffen zu Justiz und Inneres 
in Innsbruck im Juli (Schwerpunkte europäische Asyl- 
politik und Grenzschutz) und am informellen EU-Innen-
ministertreffen Mitte September in Wien teil, bei dem die 
österreichischen Prioritäten Migration und Sicherheit im 
Zentrum standen. Ausserdem vertrat Regierungsrat Pe-
drazzini Liechtenstein im September beim informellen 

im Zuge der Politischen Gespräche. Regierungschef-
Stellvertreter Dr. Daniel Risch nahm im Rahmen der 
Wirtschaftsgespräche am Forum teil.

Mitte September vertraten Regierungschef Hasler 
und Regierungschef-Stellvertreter Risch die Regierung 
beim beim traditionellen Liechtenstein-Empfang im Gar-
tenpalais Liechtenstein in Wien. Der Empfang erlaubte 
es auch dieses Mal, hochrangigen Gästen aus der öster-
reichischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und 
den Medien einen Austausch mit Gesprächspartnern aus 
Liechtenstein zu führen. Der Anlass war mit ca. 180 Gä-
sten gut besucht. 

Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch be-
sprach bei einem Arbeitstreffen mit Bundesminister Nor-
bert Hofer vor allem die Themenbereiche Bahn, Strassen-
verkehr, digitale Infrastruktur und Digitalisierung. Mitte 
September traf sich der Regierungschef-Stellvertreter in 
Wien zu bilateralen Arbeitsgesprächen mit Vizekanzler 
und Bundesminister Heinz-Christian Strache sowie mit 
Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort. Im Arbeitsgespräch 
mit Wirtschaftsministerin Schramböck lag der Schwer-
punkt auf dem Thema Digitalisierung sowie den jewei-
ligen Strategien und Initiativen auf Regierungsebene mit 
besonderem Augenmerk auf die KMU. Mit Vizekanzler 
Strache besprach der Regierungschef-Stellvertreter vor 
allem die Zusammenarbeit im Bereich Sport. 

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick traf sich im Fe-
bruar in Wien mit Dr. Josef Moser, Bundesminister für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. Die 
beiden Minister diskutierten u. a.  die Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung im EWR und tauschten 
sich zu der von der österreichischen Bundesregierung 
geplanten «Rechtsbereinigung» aus. Im Rahmen eines 
Wien-Besuchs im März traf die Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick sowohl mit Aussenministerin Karin Kneissl 
als auch mit Bundesminister Gernot Blümel, zuständig 
für EU, Medien und Kultur, zusammen. Neben dem ge-
genseitigen Kennenlernen wurden die Treffen genutzt, 
um an die ausgezeichnete Zusammenarbeit anzuknüp-
fen und um auf liechtensteinische Anliegen im Hinblick 
auf den österreichischen EU-Ratsvorsitz in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 hinzuweisen. Bundesministerin Dr. 
Kneissl weilte ihrerseits Mitte November zu Besuch in 
Liechtenstein. Der Besuch stand im Zeichen der guten 
Nachbarschaft zwischen Österreich und Liechtenstein. 
In Vaduz fanden ein Arbeitsgespräch mit Aussenmini-
sterin Frick sowie Höflichkeitsbesuche bei S.D. Erbprinz 
Alois und bei Regierungschef Hasler statt. Aussenmini-
sterin Kneissl hielt zudem einen Vortrag an der Univer-
sität Liechtenstein zum Thema «Gute Nachbarschaft in 
der Mitte Europas».

Regierungsrat Dr. Mauro Pedrazzini empfing im Mai 
die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, 
Juliane Bogner-Strauss, zu einem Arbeitsbesuch in Va-
duz. Vor allem wurde die Finanzierung von ausserhäus-
licher Kinderbetreuung und Massnahmen zur besseren 
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pflegt. Die Arbeiten der liechtensteinisch-tschechischen Hi-
storikerkommission wurden fortgeführt und das Mandat der 
Kommission wurde um zwei Jahre verlängert. In den offe-
nen Fragen, die zwischen den beiden Staaten nach wie vor 
bestehen, wurden keine Fortschritte erzielt. Liechtenstein ist 
weiterhin um eine politische Lösung dieser Fragen bemüht.

Die Beziehungen zwischen Liechtenstein und  
Tschechien
Das Ziel der Festigung der Beziehungen zwischen Liech-
tenstein und Tschechien wurde im Berichtsjahr weiter 
verfolgt. Die diesbezüglichen Bemühungen erwiesen 
sich vor dem Hintergrund des laufenden Gerichtsverfah-
rens im Zusammenhang mit der Klage des tschechischen 
Staates gegen die Fürst von Liechtenstein Stiftung wei-
terhin als teilweise herausfordernd. Das Berichtsjahr war 
in Tschechien geprägt von der Regierungsbildung. Die 
neue Minderheitsregierung bestehend aus der Partei von 
Premierminister Andrej Babiš (ANO) und den Sozialde-
mokraten (ČSSD) unter Duldung der kommunistischen 
KSČM wurde Ende Juni nach längeren Verhandlungen 
angelobt. Die Zusammenarbeit zwischen Tschechien 
und Liechtenstein wurde im Rahmen von zahlreichen 
Projekten weitergeführt. Insbesondere das Interesse 
einzelner Regionen und Städte Tschechiens an Liech-
tenstein widerspiegelt die jahrhundertelangen Verbin-
dungen zwischen den beiden Ländern.

Die Arbeiten im Rahmen der liechtensteinisch-tsche-
chischen Historikerkommission wurden fortgesetzt. Die 
Kommission traf sich im Mai und im November zu ih-
rer siebten bzw. achten Sitzung. Das Treffen im Mai 
wurde im Rahmen des gut besuchten Tschechischen Ge-
schichtstages in Liechtenstein abgehalten. Das Mandat 
der Kommission wurde für zwei weitere Jahre (ab 1. Ja-
nuar 2019) verlängert. Die Kommission, die sich pari-
tätisch aus Mitgliedern beider Staaten zusammensetzt, 
kann somit ihre Popularisierungsarbeit fortsetzen.

Ende Januar wurde Alt-Regierungschef-Stellvertreter 
Dr. Thomas Zwiefelhofer zum Honorarkonsul der Tsche-
chischen Republik in Liechtenstein ernannt. Die Eröff-
nung eines Honorarkonsulats in Liechtenstein durch die 
Tschechische Republik stellt nach der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen und der vielfältigen Zusammen-
arbeit einen weiteren Schritt in den Beziehungen zwi-
schen den beiden Staaten dar.

Ein weiterer positiver Schritt war die Gründung der 
Tschechisch-Liechtensteinischen Gesellschaft mit Sitz 
in Prag im April. Die Gesellschaft bietet Liechtenstein-
interessierten Personen eine Plattform zum Austausch 
und zum Knüpfen persönlicher Beziehungen. Der Er-
öffnungsempfang in Prag fand in Anwesenheit von S.D. 
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein statt.

Im Februar lud Liechtenstein gemeinsam mit dem 
tschechischen Aussenministerium zu einem deutsch-
sprachigen Salongespräch in Prag ein. Die Salonge-
spräche rotieren unter den deutschsprachigen Botschaf-
ten und finden im tschechischen Aussenministerium 

EU-Gesundheitsministertreffen in Wien. Die Tagung be-
schäftigte sich mit dem digitalen Datenaustausch und mit 
der europäischen Arzneimittelversorgung. Im Rahmen 
des EU-Ratsvorsitzes ging auf Einladung Österreichs 
im Dezember die Abschlusskonferenz des Europäischen 
Jahrs des Kulturerbes 2018 unter dem Titel «#Europe-
ForCulture» in Wien mit liechtensteinischer Teilnahme 
über die Bühne. Die Vergabe des EU-Literaturpreises, 
für den auch der liechtensteinische Autor Armin Öhri no-
miniert war, fand im November in Wien statt.

Die enge Zusammenarbeit mit Österreich im Kultur-
bereich wurde beim Treffen von Kulturministerin Frick 
mit Bundesminister Blümel im März in Wien gewürdigt. 
Sie umfasst unter anderem das «Artist-in-Residence»-
Programm, die Teilnahme Liechtensteins an den welt-
weiten «Österreich-Bibliotheken» sowie die liechtenstei-
nische Präsenz beim «Poolbar-Festival» in Feldkirch. 
Einen hohen Stellenwert für das kulturelle Angebot in 
Wien misst Österreich den Beiträgen bei, welche die 
Liechtenstein-Palais und die Sammlung Batliner in der 
Albertina darstellen. 

Im Verein «The Connection» in Wien konnten im 
Berichtsjahr weiterhin «Liechtenstein Languages»-
Deutschkurse für Flüchtlinge angeboten werden. Liech-
tenstein leistete somit erneut einen Beitrag zur Integra-
tion von Flüchtlingen in Österreich.

Betreffend Konsularisches konnten die Kontakte zu 
Österreich vertieft werden. Im September fand in Wien 
eine Sitzung zur konsularischen Zusammenarbeit un-
ter Teilnahme Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, 
Luxemburgs und Liechtensteins statt. Ende November 
führte das österreichische Aussenministerium ein Tref-
fen mit den Konsularzuständigen der ausländischen Bot-
schaften in Wien durch.

Wie in den Vorjahren vermittelte die liechtenstei-
nische Botschaft Kontakte zwischen Vertreterinnen und 
Vertretern der Verwaltungen, der Verbände und dem 
Privatsektor, insbesondere im Bereich des Finanzplatzes, 
und richtete eine Reihe von Networkanlässen aus. 

Liechtensteinische Botschaft in 
Tschechien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein und die Tschechische Repu-
blik nahmen 2009 diplomatische Beziehungen auf. Im Jahr 
2011 wurde eine nichtresidierende Botschaft eingerichtet. 
Im Berichtsjahr, das in Tschechien von der Regierungsbil-
dung geprägt war, wurde das Bestreben nach Festigung 
dieser Beziehungen fortgesetzt. Auf Projektebene wurde die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Bildung ge-
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Liechtenstein» in der Tschechischen Republik und der 
Botschaft organisiert. Von Seiten des liechtensteinischen 
Botschaftsrates wurde einleitend hervorgehoben, dass 
Fürst Franz I. symbolisch für die gemeinsame Geschichte 
der Tschechischen Republik, Österreichs und Liechten-
steins steht.

Ende November wurde im Rahmen einer Konfe-
renz in Prag das Bildungsprogramm des EWR-Finan-
zierungsmechanismus 2014-2021 lanciert. Bei dieser 
Veranstaltung wurde der Schüleraustausch zwischen 
dem Liechtensteinischen Gymnasium und dem Matyáš-
Lerch-Gymnasium in Brünn als herausragendes Beispiel 
in diesem Bereich vorgestellt. Des Weiteren präsentierte 
die Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten 
(AIBA) ihre Tätigkeit.

Ständige Vertretung bei  
der OSZE in Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer,  
Prinzessin von Liechtenstein

Liechtensteins Mitarbeit erstreckte sich auf das gesamte 
Spektrum der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE), die im Berichtsjahr unter 
italienischem Vorsitz stand. Die Arbeiten der Organisa-
tion waren geprägt von den weiter zunehmenden sicher-
heitspolitischen Spannungen im OSZE-Raum und der 
Suche nach konsensfähigen Lösungen in diesem heraus-
fordernden Kontext. Dies bezog sich auf den Umgang mit 
den Konflikten, allen voran dem Ukraine-Konflikt, aber 
auch auf andere Fragen in den drei Sicherheitsdimensi-
onen der Organisation. In Bezug auf die erste (politisch-
militärische) Dimension ist die Weiterführung des «Struk-
turierten Dialogs» zu Sicherheitsherausforderungen und 
-risiken im OSZE-Raum hervorzuheben. Die zweite Di-
mension (Wirtschaft und Umwelt) erwies sich erneut als 
Bereich mit Kooperationspotenzial. Die Arbeiten in der 
dritten (menschlichen) Dimension waren – zusätzlich zu 
den unterschiedlichen Ansichten der Teilnehmerstaaten 
zur Umsetzung der Verpflichtungen im Bereich der Men-
schenrechte und zur Rolle der OSZE-Institutionen – stark 
geprägt von der ungelösten Frage des Zugangs von Zivil-
gesellschaftsorganisationen zu OSZE-Veranstaltungen. Die 
beim Ministerrat in Mailand im Dezember 2018 erzielten 
Resultate sind angesichts der schwierigen sicherheitspoli-
tischen Ausgangslage als Erfolg zu werten. 

Liechtensteinische Aktivitäten 
Liechtenstein engagierte sich durch aktive Mitwirkung 
sowie finanziell in allen drei OSZE-Dimensionen für die 
Sicherheit und Zusammenarbeit im Rahmen der Orga-
nisation. 

statt. Sie bieten den deutschsprachigen Mitarbeitern der 
tschechischen Verwaltung und befreundeter Länder eine 
Möglichkeit des informellen Austausches.

Anlässlich einer Ausstellung zur 300-jährigen Ge-
schichte des Hauses Liechtenstein in der Stadt Moravský 
Krumlov (Mährisch Krumau) besuchte die liechtenstei-
nische Botschafterin im Juni auf Einladung des Bürger-
meisters die südmährische Stadt zu einem umfassenden 
Liechtenstein-Tag. Ein Liechtenstein-Tag fand im Okto-
ber auch im südmährischen Břeclav (Lundenburg) im 
Vorfeld des 300-Jahr-Jubiläums statt.

Im Juni besuchten die liechtensteinischen Honorar-
konsuln in Deutschland und in den USA Wien und Süd-
mähren, um sich einen umfassenden Überblick über die 
Geschichte Liechtensteins und die Wurzeln des Fürsten-
hauses zu verschaffen.

Bezüglich der offenen Fragen zwischen Liechten-
stein und der Tschechischen Republik setzte sich Liech-
tenstein im Berichtsjahr, auch vor dem Hintergrund des 
Gerichtsverfahrens zur Klage des tschechischen Staates 
gegen die Fürst von Liechtenstein Stiftung, weiterhin mit 
Nachdruck für zwischenstaatliche Verhandlungen und 
eine politische Lösung ein, welche im Interesse beider 
Staaten und ihrer Bürger steht. Mitte Dezember klagten 
die Fürst von Liechtenstein Stiftung und S.D. Fürst Hans-
Adam von und zu Liechtenstein sowie weitere Mitglieder 
des Fürstenhauses den Tschechischen Staat auf Heraus-
gabe ihres 1945 von der Tschechoslowakei unrechtmäs-
sig beschlagnahmten Eigentums. Die Klagen wurden auf 
Grund einer Frist notwendig, die vom tschechischen Ge-
setzgeber vorgegeben wurde und die Ende 2018 ablief. 

Kultur und Bildung
Die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Tsche-
chien in den Bereichen Kultur und Bildung erwies sich 
weiterhin als positiver Motor in den Beziehungen. 

Auch im Berichtsjahr leistete der Schüleraustausch 
zwischen dem Liechtensteinischen Gymnasium und dem 
Matyáš-Lerch-Gymnasium im südmährischen Brünn ei-
nen konkreten Beitrag zur Förderung der liechtenstei-
nisch-tschechischen Zusammenarbeit im Bildungsbe-
reich Erstmals konnte dieser Schüleraustausch über den 
EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants) finan-
ziert werden. Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für 
die Nutzung der bereitgestellten Fördergelder für die 
Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Liech-
tenstein und den EU-Empfängerstaaten des EWR-Fi-
nanzierungsmechanismus. Mitte September weilten die 
Schüler aus Brünn zu Besuch in Liechtenstein. Der Ge-
genbesuch einer Schülergruppe der 5. und 6. Klassen 
des Liechtensteinischen Gymnasiums fand Anfang Ok-
tober statt. Beide Schülergruppen besuchten auch die 
liechtensteinische Botschaft in Wien. 

Im Oktober fand im Österreichischen Kulturforum 
in Prag (ÖKF) ein Vortrag über das Leben des Fürsten 
Franz I. von Liechtenstein statt. Die Veranstaltung wurde 
vom ÖKF in Kooperation mit dem «Historischen Verein 
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Neben den Pflichtbeiträgen unterstützte Liech-
tenstein die langjährigen und bewährten Projekte des 
OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Men-
schenrechte (ODIHR) in den Gebieten Rechtsgutachten, 
Menschenrechtsschutz bei der Terrorismusbekämpfung 
sowie demokratische Prozesse und Institutionen. Wei-
tere Projekte wurden zu den Themen Rüstungskontrolle 
und Förderung der Jugend im Westbalkan, «Struktu-
rierter Dialog» sowie Sicherheitsrisiken durch den Kli-
mawandel gefördert.

Im Februar führte Liechtenstein den Vorsitz in der 
Schlusssitzung des jährlichen Treffens zur Beurteilung 
der Durchführung (Annual Implementation Assessment 
Meeting, AIAM) des Forums für Sicherheitskooperation 
(FSK) und berichtete im Anschluss im FSK über die Re-
sultate des Treffens. Beim AIAM wurden die Implemen-
tierung des Austauschs militärischer Informationen und 
des Wiener Dokumentes der OSZE sowie mögliche Ver-
besserungen von vertrauens- und sicherheitsbildenden 
Massnahmen besprochen.

Liechtenstein beteiligte sich weiterhin an den Arbei-
ten der Berliner Freundesgruppe zur Rüstungskontrolle, 
in der jeweils auch der in der OSZE geführte «Struktu-
rierter Dialog» besprochen wurde.

Ende Oktober leistete Liechtenstein einen Redebei-
trag in der FSK-Sondersitzung unter schwedischem 
Vorsitz zum Thema «18 Jahre Annahme der UNO-Si-
cherheitsratsresolution 1325» zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit. 

Im September nahm Liechtenstein am jährlichen Im-
plementierungstreffen der OSZE in der menschlichen Di-
mension (HDIM) in Warschau teil. Das liechtensteinische 
Statement in der Eröffnungssitzung verwies auf die zu-
nehmend kritische Situation der Menschenrechte in der 
OSZE-Region sowie die schwierigen Diskussionen inner-
halb der menschlichen Dimension. Ebenso wurde über 
die Menschenrechtssituation in Liechtenstein berichtet 
und auf die Unterstützung von ODIHR-Programmen so-
wie die Arbeit Liechtensteins in Bezug auf Finanzflüsse 
in Zusammenhang mit moderner Sklaverei hingewiesen. 
Das HDIM wurde aufgrund der weiterhin ungelösten 
Frage der Teilnahme (vermeintlich terroristischer) zivil-
gesellschaftlicher Organisationen erstmals ohne formelle 
Agenda abgehalten.

Bei einer von Österreich und der OSZE gemeinsam 
organisierten Menschenhandelskonferenz Ende Okto-
ber machte Liechtenstein auf die Finanzsektorkommis-
sion gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel auf-
merksam.

Aktiv verfolgte Liechtenstein weiterhin die Verhand-
lungen zu einem neuen Berechnungssystem der Bei-
träge zum regulären OSZE-Budget sowie die Arbeiten 
zur Rechtspersönlichkeit der OSZE. 

Mit der stellvertretenden Landtagsabgeordneten 
Helen Konzett beteiligte sich Liechtenstein an der OSZE-
Wahlbeobachtung der Präsidentschaftswahlen in Geor-
gien im Oktober.

Eine liechtensteinische Delegation war an den Ta-
gungen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
in Wien und Berlin vertreten.

Italienischer OSZE-Vorsitz und Ministerrat in Mailand 
Der OSZE-Ministerrat im Dezember in Mailand war ge-
prägt von wachsenden sicherheitspolitischen Span-
nungen. Er bot Gelegenheit zu einer politischen Be-
standsaufnahme zur polarisierten, unvorhersehbaren, 
instabilen und somit gefährlichen Sicherheitslage im 
OSZE-Raum. Die Plenardebatte verlief konfrontativ, vor 
allem in Bezug auf Russland und dessen Rolle betreffend 
den Ukraine-Konflikt und die Entwicklungen im Asow-
schen Meer.

Die liechtensteinische Delegation wurde von Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick angeführt. Die Aussen-
ministerin betonte auf Redeplatz Nr. 1 – im Lichte des 
300-Jahr-Jubiläums Liechtensteins 2019 – die Bedeu-
tung der grundlegenden Normen und Prinzipien der 
OSZE (u. a.  Wahrung der Souveränität, Schutz der Men-
schenrechte sowie Bedeutung guter Nachbarschaftsbe-
ziehungen). Sie bekräftigte zudem Liechtensteins Be-
kenntnis zu einem effektiven Multilateralismus und die 
Unterstützung für die OSZE als zentrales Forum für den 
Dialog zu europäischen Sicherheitsfragen. 

Beim Ministerrat konnte eine überraschend hohe 
Zahl von insgesamt zehn Ministerratstexten in allen drei 
Dimensionen der OSZE angenommen werden, darunter 
der erste Beschluss in der menschlichen Dimension (zu 
Sicherheit von Journalisten) seit 2014. Weitere Themen, 
zu denen eine Einigung gelang, waren Gewalt gegen 
Frauen, Humankapitalentwicklung, digitale Wirtschaft, 
Kinderhandel, Jugend und Sicherheit, Sicherheit und Ko-
operation im Mittelmeerraum, Klein- und Leichtwaffen 
sowie Konfliktbeilegung in Transnistrien. Dieses Resultat 
ist als Erfolg für den italienischen Vorsitz zu werten, dem 
es gelang, die bestehenden sicherheitspolitischen Span-
nungen zumindest teilweise zu umschiffen und den Mini-
sterrat zu einem positiven Abschluss zu bringen. 

Ständige Vertretung bei den  
Vereinten Nationen in Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer,  
Prinzessin von Liechtenstein

Im Rahmen seiner Beteiligung an den Arbeiten der UNO 
in Wien nahm Liechtenstein an den Sessionen der Sucht-
stoffkommission und der Kommission für Verbrechensbe-
kämpfung und Strafrechtspflege teil. Des Weiteren trug 
Liechtenstein zu den Arbeiten des UNO-Büros für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung, der Internationalen Atom-
energiebehörde, der Organisation des Vertrags über das 
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Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende  
organisierte Kriminalität
Bei der Vertragsstaatenversammlung des Übereinkom-
mens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität (UNTOC) Mitte Oktober in Wien war Liechten-
stein durch das Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
vertreten. Nach zehn Jahren Verhandlungen gelang die 
Einigung auf die Annahme eines UNTOC-Überprüfungs-
mechanismus. Die entsprechende Resolution konnte im 
Konsens verabschiedet werden.

Weitere Aktivitäten mit liechtensteinischer Beteiligung
An der 4. Sitzung der offenen zwischenstaatlichen Ex-
pertengruppe des UNO-Büros für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung (UNODC) zu Cyber-Kriminalität im 
April nahm Liechtenstein mit einem Experten teil. Beim 
Treffen wurde der Arbeitsplan für 2018 bis 2021 ange-
nommen und gesetzliche Bestimmungen und Rahmen-
bedingungen wurden diskutiert. Teilweise eklatante Un-
terschiede beim Zugang zum Thema Cyberkriminalität 
wurden deutlich. 

Im Rahmen der UNO-Konvention gegen Korruption 
(UNCAC) war Liechtenstein Anfang Juni durch das Amt 
für Auswärtige Angelegenheiten beim Treffen der «Im-
plementation Review Group» und der Arbeitsgruppe zur 
Wiedererlangung von Vermögenswerten (Asset Reco-
very) vertreten.

Die jährliche Vertragsstaatenversammlung der Anti-
Korruptionsakademie (IACA) fand Ende September in 
Wien statt. Hauptthemen waren die generellen Ziele und 
die Strategie der IACA unter Berücksichtigung der pre-
kären finanziellen Situation der Akademie, die Umset-
zung des IACA-Arbeitsprogramms sowie Verwaltungs-
ratswahlen. Liechtenstein leistete im Berichtsjahr einen 
freiwilligen Beitrag an das allgemeine IACA-Budget in 
Höhe von CHF  100'000, erstmals unter dem Prinzip 
«Let crime pay» (abgeschöpfte Gelder aus einem Beste-
chungsfall).

Europarat in Strassburg

Leiter: Botschafter Dr. Daniel Ospelt

Die Ständige Vertretung in Strassburg vertritt die Interes-
sen Liechtensteins beim Europarat. Der Ständige Vertre-
ter bringt die liechtensteinischen Standpunkte im Minister- 
komitee ein und wirkt an den gemeinsamen Entschei-
dungen mit. Der Ständige Vertreter verfolgt auch die Arbeit 
der Organisation, der Parlamentarischen Versammlung 
(PV) und des Kongresses der Gemeinden und Regionen 
Europas (KGRE) sowie des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR). Aufgabe des Ständigen Vertre-
ters ist es zudem, die Interessen Liechtensteins gegenüber 

umfassende Verbot von Atomtests sowie zum UNO-Über-
einkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und der UNO-Konvention gegen Korruption 
bei. Die Ständige Vertretung unterstützte dabei die jewei-
ligen Fachpersonen aus Liechtenstein. 

Internationale Atomenergiebehörde
Anfang Mai erhielt Liechtenstein von der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO) erfreulicherweise die 
sogenannte «broader conclusion». Mit dieser Schlussfol-
gerung bestätigt die IAEO, dass ein Staat die Verpflich-
tungen der nuklearen Non-Proliferation einhält und das 
in diesem Staat vorhandene Nuklearmaterial ausschliess-
lich der friedlichen Verwendung dient. 

Beim Trilateralen Treffen zwischen der IAEO, der 
Schweiz und Liechtenstein Ende Juni in Wien konnte 
auf dieser Grundlage eine durchwegs positive Bestands-
aufnahme, einschliesslich der Zusammenarbeit mit der 
Schweiz (Berichterstattung für Liechtenstein durch das 
Bundesamt für Energie) vorgenommen werden.

Die 62. Generalkonferenz der Internationalen Atom-
energiebehörde (IAEO) fand Mitte September in Wien 
statt. Den geopolitischen Rahmen bildeten die Diskus-
sionen über die Entwicklungen im Iran und in Nordko-
rea. In den Verhandlungen stand zudem das Thema Si-
cherungsmassnahmen (Safeguards) im Vordergrund, zu 
dem schlussendlich ein Kompromiss gefunden werden 
konnte. Erneut konnte die spezifische Resolution zu Sa-
feguards im Nahen Osten als einzige nicht im Konsens 
angenommen werden.

Suchstoffkommission
Die 61. Sitzung der UNO-Suchtstoffkommission (CND) 
fand Mitte März in Wien statt. Die liechtensteinische De-
legation wurde von der Drogenbeauftragten des Amtes 
für Soziale Dienste geleitet. Die Sitzung widmete sich ne-
ben den regulären Arbeiten der Kommission vor allem 
der Vorbereitung des CND-Ministersegments 2019. 
Liechtenstein unterstützte als Co-Sponsor eine Reso-
lution zum Schutz gegen Drogenmissbrauch im Bil-
dungsbereich, eine Resolution zur Implementierung des 
elektronischen internationalen Import- und Export-Auto-
risierungssystems sowie eine Resolution zum Kampf ge-
gen Stigmatisierung.

Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege
Der thematische Schwerpunkt der 27. Session der UNO-
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege (CCPCJ) Mitte Mai in Wien war die Bekämpfung 
von Cyberkriminalität. Liechtenstein leistete einen Bei-
trag zum Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter im 
Rahmen der thematischen Debatte und fungierte als Co-
sponsor einer Entscheidung zur Stärkung der Rolle der 
CCPCJ bezüglich der Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung. 



164 |

ÄUSSERES, JUSTIZ UND KULTUR

Am Abend nahmen rund 170 geladene Gäste am Jubi-
läumsempfang zu Ehren des Erbprinzenpaares teil.

Besuch von Generalsekretär Jagland in Liechtenstein
Am 28. und 29. Oktober besuchte Generalsekretär, Thor-
bjørn Jagland, Liechtenstein. Anlass war das 40-jährige 
Jubiläum des liechtensteinischen Beitritts zum Europarat 
am 23.  November 1978. Vor dem Arbeitsgespräch mit 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick absolvierte Generalse-
kretär Jagland Höflichkeitsbesuche bei Regierungschef 
Adrian Hasler und Landtagspräsident Albert Frick. Zu-
dem führte er auch ein Arbeitsgespräch mit der Land-
tagsdelegation in der Parlamentarischen Versammlung 
(PV). Bestimmendes Thema aller Gespräche war die der-
zeitige finanzielle und politische Situation des Europa-
rats.

Ministersession
Die 128. Ministersession fand am 18. Mai in Helsingör 
(Dänemark) statt. Liechtenstein war durch Regierungs-
rätin Dr. Aurelia Frick, Botschafter Dr. Martin Frick, Bot-
schafter Dr. Daniel Ospelt und Martin Hasler vertreten.
Die Ministersession nahm den fünften jährlichen Be-
richt des Generalsekretärs zum Zustand von Demokra-
tie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in Europa 
sowie Berichte zum Konflikt in Georgien, zur Zusam-
menarbeit mit der EU und zum Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) zur Kenntnis. Zudem 
verabschiedete sie die modernisierte Version des Über-
einkommens zum Schutz des Menschen bei der auto-
matischen Verarbeitung personenbezogener Daten. Auf 
Vorschlag des dänischen Aussenminister Anders Samu-
elsen wurde Generalsekretär Jagland der Auftrag erteilt, 
bis zur Ministersession 2019 in Helsinki Vorschläge zur 
Reform des Europarats auszuarbeiten. Am Ende der 127. 
Ministersession am 18. Mai ging der Vorsitz von Däne-
mark auf Kroatien über. Die Übergabe des Vorsitzes von 
Kroatien auf Finnland fand am 21. November statt.

Zustrom von Flüchtlingen
Im Berichtsjahr hat der Zustrom von Flüchtlingen gegen-
über den Jahren 2015 bis 2017 etwas nachgelassen, weil 
die Balkanroute praktisch geschlossen ist, Italien prak-
tisch keine Mittelmeerflüchtlingen mehr an Land lässt 
und die Kämpfe in Syrien und dem Irak nachgelassen 
haben. Auch das Abkommen der EU mit der Türkei zur 
Aufnahme von Flüchtlingen hat dazu beigetragen, dass 
weniger Flüchtlinge nach Griechenland kamen. Bot-
schafter Tomáš Boček kümmerte sich als Flüchtlingsbe-
auftragter des Europarats zusammen mit der Menschen-
rechtskommissarin Dunja Mijatović weiterhin um eine 
menschenwürdige Betreuung und Unterbringung der 
Migranten und Flüchtlingskinder und die Achtung ihrer 
Menschenrechte. Vor allem Minderjährige sowie Frauen 
mit Kindern bedurften dabei besonderen Schutzes. Die 
Entwicklungsbank des Europarats (CEB) hat einen Son-
derfonds für die Unterstützung der Flüchtlinge aufgelegt 

den anderen 46 Mitgliedsländern sowie Beobachterstaaten 
zu vertreten. 

Schwerpunkte der Arbeit der Ständigen Vertretung wa-
ren die Vorbereitung und Durchführung des Besuchs des 
Erbprinzenpaares und der Aussenministerin in Strassburg 
im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums von Liechtensteins Bei-
tritt zum Europarat, die Vorbereitung und Teilnahme an 
der Ministersession in Helsingör (Dänemark) und die Ver-
handlungen zur Reform des EGMR, die in der Verabschie-
dung einer Erklärung bei der hochrangigen Konferenz zur 
Reform des EGMR in Kopenhagen mündete. Die Situation 
in der Türkei, Russland, Aserbaidschan, Georgien und Uk-
raine, die Flüchtlingskrise sowie die gegenwärtigen Kon-
fliktsituationen in Europa (Ostukraine und Krim, Abchasien 
und Südossetien sowie Bergkarabach) waren weitere The-
men auf der Agenda des Ministerkomitees. 

Der Europarat ist mit grossen finanziellen Schwierig-
keiten konfrontiert, nachdem Russland als grosser Bei-
tragszahler die Beiträge an das Budget der Organisation 
Mitte 2017 eingestellt und die Türkei als weiterer grosser 
Beitragszahler Anfang Januar 2018 die Budgetbeiträge auf 
den ursprünglich zu zahlenden Beitrag gekürzt hat. Der Or-
ganisation fehlen hohe Millionenbeträge.

Offizieller Besuch des Erbprinzenpaares in Strassburg
Aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums von Liechtensteins 
Beitritt zum Europarat besuchten S.D. Erbprinz Alois, 
I.K.H. Erbprinzessin Sophie und Regierungsrätin Dr. Au-
relia Frick am 26. November den Europarat. Die hochran-
gige Delegation führte Gespräche mit Generalsekretär 
Thorbjørn Jagland, Liliane Maury Pasquier, Präsidentin 
der Parlamentarischen Versammlung, und Menschen-
rechtskommissarin Dunja Mijatović. Hauptthemen der 
Gespräche waren die politische und finanzielle Situation 
des Europarats und der drohende Ausschluss Russlands. 
S.D. der Erbprinz unterstrich in den offiziellen Gesprä-
chen die historische Bedeutung des Beitritts für Liech-
tenstein und das Bekenntnis zu den Grundwerten des Eu-
roparats. Umgekehrt wurde Liechtensteins Engagement 
insbesondere von Generalsekretär Jagland gewürdigt; er 
betonte, dass klare Bekenntnisse zu multilateraler Zu-
sammenarbeit heute wichtiger sind denn je seien.

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick unterzeichnete das 
Übereinkommen über Geldwäscherei sowie Ermittlung, 
Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straf-
taten und über die Finanzierung des Terrorismus (War-
schau-Konvention) und eine Vereinbarung zu Liechten-
steins Jubiläumsbeitrag in der Höhe von CHF  100'000 
an den Aktionsplan des Europarats zum Schutz von Mi-
granten- und Flüchtlingskindern. 

Zum Besuch beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) wurde die Delegation von 
EGMR-Präsident Guido Raimondi, Kanzleichef Roderick 
Liddell und Richter Carlo Ranzoni empfangen. S.D. der 
Erbprinz gratulierte zum Erfolg des bisherigen EGMR-
Reformprozesses und erkundigte sich nach dem Stand 
der Reformmassnahmen.
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erster Linie Sache der Staaten sei, die Menschenrechte 
zu schützen. Die bisherigen Bemühungen zur Reform 
des Gerichtshofs haben zu dessen Entlastung beigetra-
gen und seine Rolle gestärkt. Die Zahl der am EGMR 
anhängigen Fälle wurde zwischen 2011 und 2017 von 
152'000 auf 56'000 reduziert. Die an der Konferenz be-
schlossene Erklärung betont die geteilte Verantwortung 
zwischen dem EGMR und den Mitgliedsstaaten, um die 
Einhaltung der EMRK zu gewährleisten. Bekräftigt wer-
den insbesondere die Prinzipien der Subsidiarität sowie 
des Ermessensspielraums für Mitgliedsstaaten bei der 
Umsetzung der EMRK-Rechte. Liechtenstein engagierte 
sich bei den Verhandlungen der Kopenhagen-Erklärung 
für einen starken EGMR und den Schutz des Individu-
albeschwerderechts Durch die Ratifikation Frankreichs 
von Protokoll Nr. 16 zur EMRK bei der Kopenhagen-Kon-
ferenz wurde die notwendige Zahl von zehn Ratifikati-
onen erreicht, damit das Protokoll am 1. August 2018 in 
Kraft treten konnte. 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Es gab in im Berichtsjahr kein Urteil gegen Liechten-
stein. Ende 2018 waren 56'350 Fälle beim EGMR an-
hängig. Daraus ergibt sich folgendes Bild (in Klammern 
Prozentsatz im Vergleich zu 2017): Einer richterlichen 
Instanz zugewiesene Beschwerden: 43'100 (-32 %); ge-
richtliche Entscheidungen: 42'761 (-50 %); davon er-
lassene Urteile: 2'738 (-82 %); als unzulässige abge-
wiesene oder gestrichene Fälle: 40'023 (-43 %); in der 
Vorprüfung befindliche Beschwerden: 9'750 (-23 %); 
zur Stellungnahme an die betroffene Regierung über-
mittelte Fälle: 7'644 (+6 %); Anträge auf einstweilige 
Verfügung: 1'540 (-8 %); erlassene einstweilige Verfü-
gungen: 1'43 (+22 %); vorgezogene Schwerpunktfälle: 
20'613 (+15 %, vor allem durch Beschwerden wegen 
der Haftbedingungen in Russland und rechtswidriger 
Inhaftierungen in der Türkei). 2018 stieg die Zahl der 
vorgezogenen Schwerpunktfälle. Die meisten Fälle be-
trafen folgende Staaten: Russland: 11'750 (20.9 %); Ru-
mänien: 8'500 (15.1 %); Ukraine: 7'250 (12.9 %); Türkei: 
7'100 (12.6 %); Italien: 4'050 (7.2 %); Aserbaidschan: 
2'050 (3.6 %); Armenien: 1'900 (3.4 %); Georgien: 1'850 
(3.3 %); Serbien: 1'800 (3.2 %); Polen: 1'300 (2.3 %); an-
dere 37 Mitgliedsstaaten 8'800 (15.6 %).

Parlamentarische Versammlung (PV) und Kongress 
der Gemeinden und Regionen Europeas (KGRE)
Über die Themen der vier Sessionen und zu den in-
haltliche Aspekten wird auf den Jahresbericht der PV-
Delegation verwiesen. Vom 22. bis 26.  Januar fand die 
Wintersession statt. Für Liechtenstein nahmen die Ab-
geordneten Susanne Strub-Eberle (Delegationsleiterin) 
und Christoph Wenaweser teil. An der Frühjahrssession 
vom 23. bis 27. April nahmen die Abgeordneten Susanne 
Strub-Eberle (Delegationsleiterin) und Christoph Wena-
weser teil. Vom 25. bis 29.  Juni fand die Sommerses-
sion statt. Es nahmen die Abgeordneten Susanne Strub-

und finanzierte verschiedene Projekte zum Bau von Un-
terkünften. Anlässlich der 40-jährigen Mitgliedschaft im 
Europarat unterstützte Liechtenstein den Aktionsplan für 
Flüchtlings- und Migrantenkinder in Europa (2017 bis 
2019) mit CHF 100'000.

Russland
Russland zahlt seit fast zwei Jahren keine Mitgliedsbei-
träge an den Europarat und stürzte ihn dadurch in eine fi-
nanzielle Krise. Grund dafür ist der Umstand, dass die PV 
Russland 2014 wegen der Annexion der Krim das Stimm-
recht entzogen hatte und seither keine Bereitschaft ein-
zulenken zeigte. Russland macht geltend, dass Russland 
dadurch bedeutsame Mitgliedsrechte wie die Teilnahme 
an der Wahl von Generalsekretär, Menschenrechts-
kommissar oder EGMR-Richtern entzogen würden. Die 
Rechtsabteilung des Europarats befand, dass der Entzug 
des Stimmrechts in der Versammlung Russland nicht 
hätte erfolgen dürfen. Bis Mitte des Jahres 2019 muss 
eine politische Lösung gefunden werden. Falls keine po-
litische Lösung gefunden wird, droht ein Ausschluss und 
die die Bevölkerung Russland hätte keine Möglichkeit 
mehr, den EGMR anzurufen. Die meisten Fälle, mit de-
nen sich der EGMR im Berichtsjahr zu befassen hatte, 
kamen aus Russland.

Türkei
Die angespannte Lage hat sich im Berichtsjahr nicht we-
sentlich geändert. Die nach dem fehlgeschlagenen Putsch 
von 2016 getroffenen Massnahmen führten dazu, dass 
Zehntausende von Beamten, Juristen, Hochschullehrern 
entlassen und nicht wieder eingestellt wurden; viele von 
ihnen sitzen unter dem Vorwurf der Unterstützung von 
Terrorismus weiterhin in Haft. Die Presse-, Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit blieb auch 2018 weitgehend 
eingeschränkt. Die kommunale Selbstverwaltung in den 
kurdischen Landesteilen blieb überwiegend ausgehe-
belt. Trotz aller Kritik des Europarats, über die sich die 
Türkei verärgert gezeigt hatte, interessieren sich die tür-
kischen Behörden für eine verbesserte Zusammenarbeit 
mit dem Europarat. Die im Rahmen der Notstandsmass-
nahmen eingesetzte Beschwerdekommission muss sich 
offenbar mit Zehntausenden Beschwerden befassen. 
Falls diese Kommission keine Abhilfe schaffen würde, 
könnten diese Fälle an den EGMR gelangen. Die Türkei 
gehörte bis 2017 zu den grossen Beitragszahlern, zahlt 
wegen der Kritik des Europarats jedoch seit Januar 2018 
nur noch den deutlich geringeren ursprünglichen Bei-
tragssatz. Dies führte zu einer weiteren Einschränkung 
der Arbeiten des Europarats.

Kopenhagen-Konferenz zur Reform des Systems der 
EMRK
Vom 11. bis 13. April fand in Kopenhagen eine hochran-
gige Konferenz zur Reform der EMRK statt. Für Liechten-
stein nahmen Botschafter Ospelt und Martin Hasler teil. 
Die Teilnehmer der Konferenz bekräftigten, dass es in 
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weitere diverse Berichterstattergruppen des Ministerko-
mitees, an denen der Ständige Vertreter teilnahm. Als 
Vorsitzender des Kunstausschusses (C-ART) leitete der 
Ständige Vertreter die Sitzungen desselben. Der Stän-
dige Vertreter nahm ausserdem an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats und des Aufsichtsratsrats der Entwick-
lungsbank des Europarats (CEB) in Paris sowie an einer 
gemeinsamen Sitzung beider Organe in Bratislava, Slo-
wakei, teil. Eine Teilnahme erfolgte auch an den vier Ses-
sionen der Parlamentarischen Versammlung (PV) und 
den zwei Sessionen des Kongresses der Gemeinden und 
Regionen (KGRE).

Doyen des diplomatischen Corps in Strassburg
Mit der Funktion des dienstältesten Botschafters (Doyen) 
sind für den Ständigen Vertreter diverse protokollarische 
Aufgaben angefallen, insbesondere die zahlreichen An-
tritts- und Abschiedsbesuche von Botschaftern.

Ständige Vertretung bei den  
Vereinten Nationen in New York

Leiter: Botschafter Christian Wenaweser

Die Ständige Vertretung engagierte sich aktiv in den prio-
ritären Bereichen, mit besonderem Augenmerk auf Men-
schenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Völkerrecht (Internati-
onaler Strafgerichtshof, ICC), Abrüstung, UNO-Reform, 
finanzplatzrelevante Themen und nachhaltige Entwick-
lung. Höhepunkte im Berichtsjahr waren die Lancierung 
der «Liechtenstein Initiative» für eine Finanzsektorkom-
mission gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel, 
die Weiterführung der Initiative für einen Sicherheitsrats-
Verhaltenskodex bei Massenverbrechen und die Stärkung 
des Mechanismus für strafrechtliche Verantwortung für 
Verbrechen in Syrien (IIIM) sowie die Mitgliedschaft in der 
Kommission über die Rechtstellung der Frau. Angesichts 
der weltpolitischen Lage und des wachsenden Drucks auf 
die internationale Rechtsordnung rückt für Liechtenstein 
in zunehmendem Masse die grundsätzliche Verteidigung 
des Multilateralismus, der UNO-Charta sowie der interna-
tionalen Rechtsstaatlichkeit ins Zentrum der Aufmerksam-
keit. Mit zunehmenden Angriffen auf die UNO als Institu-
tion sind auch die Errungenschaften, welche Liechtenstein 
mit seinem UNO-Beitritt verbindet, darunter insbesondere 
auch die Sicherung der nationalen Souveränität, bedroht. 
Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick führte die liechtenstei-
nische Delegation, welcher unter anderem die Aussen-
politische Kommission des Landtages angehörte, zur 73. 
Session der UNO-Generalversammlung an und hielt in der 
Generaldebatte eine Grundsatzrede, in welcher sie sich 
für multilaterale Ansätze und gegen nationalistische Ten-
denzen aussprach.

Eberle (Delegationsleiterin), Christoph Wenaweser und 
Günter Vogt teil. An der Herbstsession nahmen die Ab-
geordneten Susanne Strub-Eberle (Delegationsleiterin) 
und Günter Vogt teil.Kongress der Gemeinden und Re-
gionen (KGRE)

Vom 27. bis 29. März fand die Frühjahrssession des 
Kongresses statt. Für Liechtenstein nahmen Vorstehe-
rin Maria Kaiser (Ruggell) und Vizevorsteherin Sylvia 
Pedrazzini (Eschen) teil. Beherrschende Themen wa-
ren die Integration von Flüchtlingen auf kommunaler 
und regionaler Ebene im Rahmen einer dezentralisier-
ten Politik sowie das Budget des Kongresses für 2018 
bis 2019. Am 28. März wurden die Monitoring-Berichte 
über Andorra, Monaco, San Marino und Liechtenstein 
behandelt. 

Erwartungsgemäss fiel der Bericht über Liechten-
stein gut aus. Die liechtensteinische Kongressdelegation 
unterstrich in ihrer Erklärung, dass in den Schlussfolge-
rungen bestätigt werde, dass die demokratischen Rechte 
und Selbstverwaltung auf lokaler Ebene im Vergleich zu 
anderen Mitgliedsländern in Liechtenstein auf sehr ho-
hem Niveau umgesetzt seien.

Vom 6. bis 8. November tagte die Herbstsession des 
Kongresses. Liechtenstein war durch die Vorsteher Do-
nath Oehri (Gamprin, Delegationsleiter) und Norman 
Wohlwend (Schellenberg) vertreten Beherrschende The-
men waren die Integrität und das ethische Verhalten ge-
wählter Kommunal- und Regionalpolitiker. Im Einzelnen 
ging es bei den Berichten um folgende Aspekte: Inte-
ressenkonflikte auf kommunaler und regionaler Ebene; 
Transparenz in Verwaltung und Politik; kommunales und 
regionales Wahlrecht für Ausländer und Heimatvertrie-
bene als Beitrag zu ihrer Integration sowie Flüchtlings-
probleme.

Freiwillige Beiträge für Projekte des Europarats
Besondere Schwerpunkte der liechtensteinischen Aus-
senpolitik sind die Stärkung der Demokratie und Rechts-
staatlichkeit sowie die Wahrung der Menschenrechte. 
Deshalb unterstützte Liechtenstein im Berichtsjahr fol-
gende Projekte des Europarats mit finanziellen Beiträ-
gen: CHF  40'000 für den Aktionsplan des Europarats 
in Georgien; CHF  20'000 für den Aktionsplan des Eu-
roparats in der Ukraine; CHF  20'000 für die Plattform 
zum Schutz von Journalisten; CHF  12'000 zur Unter-
stützung der «School of Political Studies» in Tiflis / Geor-
gien; CHF 13'000 für den EGMR. Ein Jubiläumsbeitrag 
in Höhe von CHF 100'000 erging an den Aktionsplan des 
Europarats zum Schutz von Migranten- und Flüchtlings-
kindern aus Anlass der 40-jährigen Mitgliedschaft beim 
Europarat.

Teilnahme an Sitzungen
Neben der 128. Ministersession in Helsingör (Dänemark) 
fanden 31 Sitzungen des Ministerkomitees auf Botschaf-
terebene statt, einschliesslich der sogenannten DH-Sit-
zungen zur Umsetzung der Urteile des EGMR sowie 
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und Experten aus der Finanzwelt, FIUs, der UNO und 
der Zivilgesellschaft. Sie erarbeitet einen Massnahmen-
katalog für internationale Finanzinstitutionen zur Unter-
brechung von illegalen Finanzflüssen, die mit moderner 
Sklaverei und Menschenhandel zusammenhängen. Die 
«Liechtenstein Initiative» erlaubt es, die Expertise des 
liechtensteinischen Finanzplatzes für eines der zentralen 
Menschenrechtsprobleme der Moderne und das Errei-
chen der UNO-Nachhaltigkeitsziele nutzbar zu machen 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der 
Straflosigkeit sowie zur Verbrechensprävention.

Liechtenstein engagierte sich in der Global Gover-
nance Group (3G), welche sich für eine transparentere 
und inklusivere G20 einsetzt. Am 3G-Ministertreffen im 
Rahmen der hochrangigen Woche der Generalversamm-
lung unterstrich Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen der G20 und 
der UNO und präsentierte die «Liechtensteins Initiative» 
zur Bekämpfung der modernen Sklaverei und des Men-
schenhandels, die auch auf der G20-Agenda steht und 
Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
UNO und G20 bietet. Ebenso informierte sie über Liech-
tensteins Bemühungen in der Entwicklung einer der er-
sten Blockchain Gesetzgebungen weltweit.

Liechtenstein beteiligte sich aktiv an den Verhand-
lungen zur Resolution zu illegalen Finanzflüssen im 
Zweiten Ausschuss der Generalversammlung (Wirt-
schafts- und Finanzthemen). In einem langwierigen und 
intensiven Verhandlungsprozess setzte sich Liechten-
stein erfolgreich für eine bessere Balance und Verein-
barkeit des Textes mit der UNO-Konvention gegen Kor-
ruption ein.

Im Rahmen der 16. Session des Expertenausschusses 
zu internationalen Steuerfragen, mit Teilnahme Liech-
tensteins durch die Steuerverwaltung, konnte Liechten-
stein Erstgespräche unter anderem mit Brasilien, Ma-
laysia und Mexiko zur Aufnahme von Verhandlungen zu 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBAs) führen.

Internationaler Strafgerichtshof (ICC)
Liechtenstein setzte sich weiter aktiv für die Belange des 
Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) ein. Am 17. Juli 
2018 konnte das 20-jährige Jubiläum des Römer Statuts 
des ICC gefeiert werden. Am gleichen Tag wurde zudem 
die Gerichtsbarkeit des ICC über das Verbrechen der 
Aggression aktiviert. Damit hat zum ersten Mal seit dem 
Zweiten Weltkrieg ein internationales Gericht Kompe-
tenz, über Aggressionsverbrechen zu urteilen. Es han-
delt sich dabei um einen Meilenstein der internationa-
len Rechtsgeschichte und des Multilateralismus sowie 
um den erfolgreichen Abschluss jahrzehntelanger Be-
mühungen Liechtensteins. Liechtenstein veranstaltete 
hochrangige Anlässe zum Thema, welchen auch Re-
gierungsrätin Dr. Aurelia Frick beiwohnte. Unterstützt 
von der liechtensteinischen Kampagne hatten per Ende 
2018 36 Staaten die Statuts-Zusätze zum Verbrechen 
der Aggression ratifiziert, zuletzt Irland.

Prioritär behandelte Themen

Generaldebatte
Zentrales Thema der Generaldebatte der 73. Session der 
Generalversammlung war die Relevanz des Multilatera-
lismus bei der Lösung globaler Probleme. US-Präsident 
Trump eröffnete die Diskussion, indem er «Globalis-
mus» und Patriotismus als gegensätzliche Konzepte dar-
stellte und sich klar gegen jegliche Form von globaler 
Gouvernanz aussprach. Eine grosse Anzahl der Redner 
und Rednerinnen, angeführt vom französischen Präsi-
denten Macron, konterte mit einem klaren Bekenntnis 
zum Multilateralismus und der zentralen Rolle der Ver-
einten Nationen. Häufig wiederkehrende Themen waren 
dabei die Wichtigkeit des Pariser Klimaabkommens, die 
Umsetzung der 2030 Nachhaltigkeitsagenda, das Nukle-
arabkommen mit Iran, Terrorismusbekämpfung und die 
Rolle von jungen Menschen und Frauen in der Bewäl-
tigung der grössten Herausforderungen der Staatenge-
meinschaft. Die bewaffneten Konflikte in Syrien und Je-
men sowie die Lage in Myanmar und Venezuela wurden 
ebenso häufig thematisiert.

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick führte die liech-
tensteinische Delegation an. In ihrer Rede verteidigte 
sie eine regelbasierte internationale Ordnung mit der 
UNO-Charta im Zentrum. Sie unterstrich dabei, dass glo-
bale Herausforderungen im Bereich der Sicherheit, der 
Rechtsstaatlichkeit und der nachhaltigen Entwicklung nur 
gemeinsam gemeistert werden können und einen funkti-
onierenden Sicherheitsrat voraussetzten. Zudem betonte 
sie, dass es vor allem für die Straftaten in Syrien, Myan-
mar und Venezuela keine Straflosigkeit geben dürfe. In 
diesem Zusammenhang hob sie die Rolle des Internati-
onalen Strafgerichtshofs als wichtige Errungenschaft zur 
Stärkung des internationalen Rechts hervor. Wo der Si-
cherheitsrat seiner Verantwortung nicht nachkomme, die 
Straflosigkeit für schwerwiegende Verbrechen zu been-
den, könne auch die Generalversammlung einen entschei-
denden Beitrag leisten, wie der Syrien-Mechanismus 
(IIIM) zeige. Schliesslich präsentierte die Aussenministe-
rin die von Liechtenstein gemeinsam mit Australien und 
der United Nations University (UNU) geschaffene «Liech-
tenstein Initiative» für eine Finanzsektorkommission ge-
gen moderne Sklaverei und Menschenhandel.

Finanzplatzrelevante Themen
Liechtenstein intensivierte seine Bemühungen im Kampf 
gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel. Regie-
rungsrätin Dr. Aurelia Frick lancierte zusammen mit der 
United Nations University (UNU) und in Partnerschaft 
mit Australien während der hochrangigen Woche der 
Generalversammlung die sogenannte «Liechtenstein 
Initiative» für eine Finanzsektorkommission gegen mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel. Die als «public-
private partnership» konzipierte Kommission unter dem 
Vorsitz von Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick und Nobel-
preisträger Muhammad Yunus besteht aus Expertinnen 
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gige Nebenveranstaltung über die Auswirkungen von 
moderner Sklaverei, Menschenhandel und Zwangsarbeit 
auf Frauen.

Liechtenstein beteiligte sich aktiv an den Arbeiten 
des Dritten Ausschusses der Generalversammlung (Men-
schenrechte), in enger Abstimmung mit gleichgesinnten 
Staaten. Im Mittelpunkt standen dabei Ländersituati-
onen (Syrien, Myanmar, Nordkorea, Iran und Krim) so-
wie die Resolutionen zu Kinder- und Frauenrechten, zur 
Todesstrafe, zu aussergerichtlichen, summarischen oder 
willkürlichen Exekutionen und zu Menschenhandel. Die 
USA setzten ihren Kurs unter der Trump-Administration 
konsequent fort, attackierten breit abgestützte Errungen-
schaften im Bereich der Gleichstellung und trugen zu ei-
ner zunehmenden Politisierung und einer schwindenden 
Konsensfähigkeit im Dritten Ausschuss bei. 

Liechtenstein engagierte sich intensiv in der Bekämp-
fung der modernen Sklaverei und des Menschenhandels. 
Prioritär sind dabei die Stärkung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit, einschliesslich der Möglichkeit von 
ICC-Untersuchungen von gravierenden Fällen moderner 
Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit so-
wie Kriegsverbrechen, und die Identifizierung und Un-
terbrechung illegaler Finanzflüsse im Zusammenhang 
mit moderner Sklaverei (siehe auch finanzplatzrelevante 
Themen). 

Basierend auf einem Verhandlungsmandat der Regie-
rung beteiligte sich Liechtenstein aktiv an den 18-mona-
tigen Konsultationen zum Globalen Pakt für sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration (GCM) – die erste globale 
Übereinkunft zur Regulierung von internationaler Migra-
tion. Zu den liechtensteinischen Prioritäten zählten un-
ter anderem die Reduzierung irregulärer Migration und 
deren Konsequenzen wie Menschenhandel und moderne 
Sklaverei, die Geschlechtergleichstellung und Förderung 
von Migrantinnen, ein verstärkter Schutz für unbeglei-
tete Minderjährige sowie mehr Kohärenz zwischen der 
Migrations- und Nachhaltigkeitsagenda. Die Verhand-
lungen wurden im Juli abgeschlossen, das Abschluss-
dokument wurde an der internationalen Konferenz in 
Marrakesch im Dezember angenommen. Liechtenstein 
– vertreten durch das Amt für Auswärtige Angelegenhei-
ten und das Ausländer- und Passamt – dissoziierte sich in 
der Generaldebatte von gewissen Zielen des Paktes, die 
in Liechtenstein noch nicht umgesetzt sind. Während der 
Annahme des Paktes in der Generalversammlung in New 
York enthielt sich Liechtenstein der Stimme und wieder-
holte seine Interpretation einzelner Ziele.

Abrüstung
Liechtenstein beteiligte sich aktiv an den Abrüstungsdis-
kussionen in New York, die im Kontext steigender geopo-
litischer Spannungen und einer sich beschleunigenden 
Aufrüstungsspirale standen. An der Überprüfungskonfe-
renz zum Aktionsprogramm für Kleinwaffen sprach sich 
Liechtenstein für einen entschiedeneren Kampf gegen 
den illegalen Waffenhandel aus, der als zentraler Kon-

Das von Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick koordi-
nierte informelle Ministernetzwerk zum ICC (IMN) traf 
sich am Rande der hochrangigen Woche der General-
versammlung im September in New York zu einem Aus-
tausch mit ICC-Chefanklägerin Fatou Bensouda. Über 
30 Ministerinnen und Minister des Netzwerks nahmen 
eine von Liechtenstein vorbereitete Pressemitteilung 
an, welche zur politischen Unterstützung des Gerichts 
aufrief. In derselben Woche unterzeichneten zudem 35 
Ministerinnen und Minister ein weiteres von Liechten-
stein vorbereitetes Statement mit derselben Stossrich-
tung. Die politische Unterstützung des Gerichts wurde 
mit zunehmend scharfen Angriffen auf den ICC konti-
nuierlich wichtiger und von Liechtenstein entsprechend 
priorisiert. 

Rechtsstaatlichkeit, Syrien-Mechanismus
Liechtenstein setzte sich in verschiedenen Foren für 
rechtsstaatliche Prinzipien ein und koordinierte im 
Sechsten Ausschuss der Generalversammlung (Völker-
recht) zusammen mit Mexiko erneut eine Resolution zu 
diesem Thema. 

Liechtenstein setzte seine Führungsrolle zur Frage 
der Verantwortlichkeit für die in Syrien begangenen Ver-
brechen fort und erreichte in der Resolution zu Syrien 
im Dritten Ausschuss (Menschenrechte) eine deutliche 
Stärkung des Syrien-Mechanismus (IIIM) einschliesslich 
die Ansiedlung der jährlichen IIIM-Berichterstattung in 
der regulären Debatte der Generalversammlung zur Kon-
fliktprävention. Zudem wurde die Überführung des IIIM-
Budgets in das reguläre UNO-Budget ab 2020 bestätigt. 
Liechtenstein engagierte sich für verbesserte strafrecht-
liche Verantwortlichkeit für die an der Rohingya-Ge-
meinschaft begangenen Verbrechen in Myanmar.

Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Moderne  
Sklaverei, Migration
Liechtenstein nutze erneut seine Mitgliedschaft in der 
Kommission zur Rechtstellung der Frau (CSW), um für 
Geschlechtergleichheit einzustehen. Als wichtigstes 
Ergebnis wurden vereinbarte Schlussfolgerungen zur 
Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen und Mäd-
chen in ländlichen Gebieten angenommen. In ihrer Rede 
widmete sich Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, welche 
die liechtensteinische Delegation anführte, den besonde-
ren Herausforderungen für die Emanzipation von Frauen 
während der raschen Transformation Liechtensteins von 
einem ländlichen Agrarstaat zu einem Industriestand-
ort mit starkem Finanzplatz. Sie zeigte sich zudem be-
sorgt über moderne Sklaverei, Menschenhandel und 
Zwangsarbeit, von welchen Frauen und Mädchen über-
proportional betroffen sind, und präsentierte das liech-
tensteinische Engagement in der Identifizierung und 
Unterbrechung von illegalen Finanzströmen als Beispiel 
eines konkreten Beitrags zu deren Bekämpfung. Zusam-
men mit Argentinien, Bangladesch, Grossbritannien, Ke-
nia und Nigeria organisierte Liechtenstein eine hochran-
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senverbrechen verpflichtet, erfuhr mit mittlerweile 119 
Unterzeichnerstaaten erneut wachsende Unterstützung. 
Liechtenstein richtete im Namen der Unterzeichner-
gruppe bzw. gemeinsam mit der Schweiz Briefe an den 
Sicherheitsrat und forderte eine angemessene Reaktion 
auf die Situationen in Syrien und Myanmar im Sinne des 
Verhaltenskodex.

Gemeinsam mit dem Liechtenstein Institute on Self-
Determination (LISD) in Princeton wurden die Arbei-
ten zum Selbstbestimmungsrecht als ein Instrument zur 
Konfliktverhütung intensiviert. In zahlreichen bilateralen 
Treffen auf Sekretariats- und Staatenebene wurde das 
liechtensteinische Projekt, Konflikte durch angemessene 
Formen der Selbstverwaltung zu verhindern oder zu be-
enden, vorgestellt und konkretisiert. Im Rahmen einer 
Konferenz am LISD in Princeton kamen führende Exper-
ten zum Selbstbestimmungsrecht, UNO-Offizielle und 
Diplomaten interessierter Staaten zusammen, um die Pu-
blikation eines Handbuchs zum Selbstbestimmungsrecht 
für Mediatoren vorzubereiten.

Zum Thema Sicherheitsratsreform wurden unter der 
Verhandlungsleitung Rumäniens und Tunesiens keiner-
lei Fortschritte verzeichnet. Der Prozess ist weit von ei-
ner eigentlichen Verhandlung entfernt. Liechtenstein 
propagierte seinen Kompromissvorschlag, neue lang-
fristige, wiederwählbare Sitze anstelle neuer Ständiger 
Mitglieder zu schaffen.

Sicherheitsrat
Liechtenstein verfolgte die Tätigkeit des Sicherheits-
rats in Schwerpunktbereichen und aus der Perspektive 
eines Nicht-Mitglieds. Konflikte, bei welchen Zivilisten 
schwersten Verbrechen ausgesetzt sind (z. B.  Syrien, 
Myanmar und Jemen), Konflikte in Europa (insbeson-
dere die Ukraine) und die signifikante Verschlechterung 
der Sicherheitslage im Nahen Osten standen dabei im 
Zentrum. Liechtenstein nahm seine Berichterstattungs-
pflichten im Zusammenhang mit Sicherheitsratssankti-
onen fristgerecht wahr und beteiligte sich an zwölf offe-
nen Debatten unter anderem zum internationalen Recht, 
zum Schutz von Zivilisten, Frauen und Kindern in be-
waffneten Konflikten, zu Konflikten in Europa und im 
Nahen Osten sowie zu Arbeitsmethoden des Rates. Zu-
dem nahm Liechtenstein aktiv in zahlreichen informellen 
Debatten des Sicherheitsrates und sämtlichen Präsident-
schaftsabschlusstreffen statt, wo dies möglich war.

Als Mitglied der ACT-Gruppe erhielt Liechtenstein 
regelmässigen privilegierten Zugang zu den Agenden 
zukünftiger Sicherheitsratspräsidentschaften und unter-
hielt einen Dialog mit den gewählten zehn Sicherheits-
ratsmitgliedern zu Reformen der Arbeitsmethoden des 
Rates. Liechtenstein setzte seinen Einsatz für bessere 
rechtsstaatliche Standards in den Sicherheitsrats-Sank-
tionsregimen fort. 

Als traditioneller Unterstützer der Sicherheitsratsa-
genden zu Frauen, Frieden und Sicherheit (WPS) und 
zu Kindern in bewaffneten Konflikten (CAAC) und im 

flikttreiber und erodierender Faktor für Entwicklungsbe-
mühungen und den Schutz der Menschenrechte zu se-
hen ist. 

Im Rahmen des Ersten Ausschusses der Generalver-
sammlung (Abrüstung) machte Liechtenstein seine Un-
terstützung für die neue umfassende Abrüstungsagenda 
des UNO-Generalsekretärs deutlich, die unter anderem 
stärkere Massnahmen gegen Massenvernichtungswaf-
fen und neue Waffenkategorien im Bereich der künst-
lichen Intelligenz fordert. Liechtenstein unterstützte 
den Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen (TPNW), 
der Nuklearwaffen als letzte Kategorie von Massenver-
nichtungswaffen einem umfassenden Verbot unterwirft 
und die Idee der nuklearwaffenfreien Zone, die bereits 
in weiten Teilen der Welt regional umgesetzt wird, auf 
eine globale Ebene hebt. Zudem stellte sich Liechten-
stein erstmals hinter Bemühungen, tödliche autonome 
Waffensysteme zu regulieren und insbesondere sicher-
zustellen, dass eine volle Autonomie solcher Systeme 
durch die Gewährleistung einer menschlichen Entschei-
dungskomponente verunmöglicht wird. Voll autonome 
Waffensysteme stehen in grundsätzlichem Konflikt mit 
bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, unter 
anderem die Genfer Konventionen. 

Angesichts der drohenden Auflösung des amerika-
nisch-russischen Washingtoner Vertrags über nukleare 
Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag), welcher erfolg-
reich über drei Jahrzehnte die Stationierung boden-
gestützter nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa 
verhindert, sprach sich Liechtenstein für eine Streitbei-
legung im Rahmen des bestehenden Vertrags aus. Der 
INF-Vertrag ist ein wichtiger Pfeiler der europäischen 
Sicherheitsarchitektur und eines der erfolgreichsten nu-
klearen Abrüstungsprojekte, von dessen Verlust direkte 
negative Auswirkungen auf die kontinentaleuropäische 
und damit auch liechtensteinische Sicherheitslage zu er-
warten sind. 

UNO-Reform und Konfliktprävention
UNO-Generalsekretär António Guterres konnte mit der 
Unterstützung der Mitgliedschaft zwei wichtige Reform-
projekte abschliessen. Die UNO-Feldpräsenz im Entwick-
lungsbereich konnte neu strukturiert werden, wodurch 
sich die UNO deutliche Effizienz- und Kohärenzsteige-
rungen für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele er-
hofft. Auch die Umstrukturierung der Frieden- und 
Sicherheitsarchitektur gelang und führte zur budget-
neutralen Schaffung eines neuen «Superdepartments» 
für politische und friedenserhaltende Angelegenheiten. 
Liechtenstein unterstützte den Generalsekretär unter an-
derem bei seiner Initiative «Action for Peacekeeping» 
und die Präventionsagenda des Generalsekretärs durch 
eigene Initiativen zum ACT-Verhaltenskodex und im Be-
reich des Selbstbestimmungsrechts.

Der von Liechtenstein initiierte ACT-Verhaltensko-
dex, der Staaten während ihrer Mitgliedschaft im UNO-
Sicherheitsrat zu entschlossenem Handeln gegen Mas-
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Dienstleistungen (Domestic Regulation), den Abbau von 
Fischereisubventionen, den digitalen Handel, Investitionen 
und Entwicklung sowie um Mikro-, kleine und mittlere Un-
ternehmen und das öffentliche Beschaffungswesen. Ein 
grosses Thema waren in der WTO die Zölle, welche von 
den USA auf verschiedene Produkte, vor allem Aluminium 
und Stahl, eingeführt wurden und zu Gegenmassnahmen 
durch andere Mitgliedstaaten führten. Diesbezüglich wur-
den im Berichtsjahr mehrere WTO-Streitbeilegungsverfah-
ren eingeleitet. Ein weiterer Zankapfel in der WTO ist die 
generelle Blockadehaltung der USA gegen die Ernennung 
von vier Mitgliedern der Berufungsinstanz für die Streit-
beilegung. Dies führte zu Diskussionen und generellen Re-
formbestrebungen in der WTO. Auch die Auswirkungen 
von Brexit waren in der WTO ein Thema. 

In ihrem Engagement für die Vereinten Nationen kon-
zentrierte sich die Ständige Mission hauptsächlich auf die 
Mitarbeit im Rahmen des Menschenrechtsrats der Verein-
ten Nationen und hier im Speziellen auf die zweite Über-
prüfung der Menschenrechtssituation in Liechtenstein 
durch den Menschenrechtsrat (UPR) im Januar 2018, an 
welcher Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick teilnahm. Regie-
rungsrätin Dr.  Aurelia Frick vertrat Liechtenstein zudem 
am Hochrangigen Segment des Menschenrechtsrats im 
März 2018 in Genf. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Ständigen Mission nahmen aktiv an den Sessionen des 
Rats sowie an der Überprüfung der Menschenrechtssitu-
ation anderer Staaten im Rahmen der Universal Periodic 
Review (UPR) teil. 

Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)

In intensiven Verhandlungen konnte erreicht werden, 
dass Liechtenstein im neuen Management der EFTA ab 
1. September 2018 den Stellvertretenden Generalsekre-
tär in Genf (und gleichzeitiger Direktor Administration) 
stellen kann. Es ist das erste Mal, dass ein Liechtenstei-
ner die Stellung eines Stellvertretenden EFTA-General-
sekretärs innehat.

Im Berichtsjahr waren die Aktivitäten im Drittland-
bereich in Genf wiederum sehr intensiv. Wie bereits in 
den Vorjahren waren die Anzahl Verhandlungsrunden 
und Treffen mit Drittstaaten und die dadurch erforder-
liche Reisetätigkeit beträchtlich. Soweit dies möglich ist, 
finden Experten- und andere Treffen per Video- oder Te-
lefonkonferenz statt. Diese Kommunikationsform wurde 
im Berichtsjahr wiederum rege genutzt, so zum Beispiel, 
um Verhandlungen voranzubringen und künftige Ver-
handlungsrunden möglichst gut vorzubereiten. 

Bei den Drittlandaktivitäten der EFTA geht es haupt-
sächlich darum, das bestehende Netzwerk an Freihan-
delsabkommen mit Drittstaaten durch den Abschluss 
weiterer Freihandelsabkommen auszubauen. Es fanden 
zudem wieder zahlreiche Treffen und Verhandlungsrun-
den mit Partnerstaaten statt, mit denen bereits ein Frei-
handelsabkommen besteht. Diese Treffen haben in der 
Regel eine mögliche Modernisierung und Erweiterung 

Rahmen seines Engagements gegen sexuelle und ge-
schlechterbasierte Gewalt legte Liechtenstein beson-
deres Augenmerk auf die stark tabuisierte, jedoch weit-
verbreitete Problematik der sexuellen Gewalt gegen 
Männer und Jungen in Konflikten. Liechtenstein ver-
anstaltete gemeinsam mit dem All Survivors Project 
(ASP) – der ersten internationalen Menschenrechts-
NGO mit Sitz in Liechtenstein – und in Zusammenar-
beit mit Marokko, der Schweiz und Spanien respektive 
Finnland zwei Expertendiskussionen zur Problematik in 
der Zentralafrikanischen Republik respektive in Syrien 
und thematisierte diese in Redebeiträgen sowohl im Si-
cherheitsrat als auch im Dritten Ausschuss der General-
versammlung sowie in zahlreichen informellen Treffen.

Ständige Mission in Genf

Leiter: Botschafter Dr. Peter Matt

Die Ständige Mission in Genf nimmt die Beziehungen zu 
allen internationalen Organisationen mit Sitz in Genf wahr. 
Mit Priorität werden dabei die EFTA- und WTO-Agenden 
sowie die Aktivitäten des Menschenrechtsrats der Verein-
ten Nationen (UNO) mit Sitz in Genf behandelt. 

In der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) in 
Genf stellt Liechtenstein per 1. September 2018 erstmals 
den Stellvertretenden Generalsekretär. Der Fokus der Tä-
tigkeit im EFTA-Bereich in Genf lag auch im Berichtsjahr 
weiterhin bei den EFTA-Drittlandbeziehungen. Dabei geht 
es im Wesentlichen um den weiteren Ausbau des Netz-
werks an Freihandelsabkommen mit Drittstaaten sowie 
vermehrt um die Modernisierung und Erweiterung bereits 
abgeschlossener Freihandelsabkommen. Das Hauptaugen-
merk der Verhandlungen im Rahmen der EFTA ist weiter-
hin auf Asien und den amerikanischen Kontinent gerichtet. 
Im Berichtsjahr konnten drei Freihandelsabkommen, näm-
lich mit der Türkei, Ecuador und Indonesien, modernisiert 
(Türkei) respektive abgeschlossen werden. Mit dem Kosovo 
konnte eine Zusammenarbeitserklärung ausgearbeitet und 
unterzeichnet werden. Zudem traten im Berichtsjahr die 
Freihandelsabkommen mit Georgien bzw. den Philippinen 
für Liechtenstein in Kraft. Die Folgen des Austritts Gross-
britanniens aus der EU (Brexit) für die EFTA und den EWR 
beschäftigten im Berichtsjahr das EFTA-Sekretariat in Genf 
und Brüssel wie auch die Ständige Mission in Genf weiter-
hin. Mögliche Konsequenzen wurden auf allen Ebenen dis-
kutiert und entsprechende Vorbereitungen getroffen. 

Im Rahmen der WTO befasste sich die Ständige Mis-
sion in der Berichtsperiode insbesondere mit der Umset-
zung von Beschlüssen, die anlässlich der Ministerkonfe-
renz von 2017 in Buenos Aires gefasst worden waren. Die 
Diskussionen drehten sich hauptsächlich um die Themen 
Landwirtschaft (Abbau von Unterstützungszahlungen), 
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Die Entwicklungen bei den Verhandlungen mit In-
dien, Vietnam und Malaysia verliefen auch im Berichts-
jahr eher zäh und das ursprüngliche Ziel, die Verhand-
lungen im Berichtsjahr abzuschliessen, konnte nicht 
erreicht werden. Mit Indien fanden diverse Treffen auf 
politischer Ebene wie auch Kontakte auf Verhandlungs-
leiterebene statt, welche Ende des Berichtsjahres dazu 
führten, dass verschiedene Expertengespräche per Vi-
deokonferenz geführt und die Verhandlungen weiter-
geführt werden konnten. Die Verhandlungen mit Indien 
zählen bisher 17 Verhandlungsrunden. Mit Malaysia gab 
es im ersten Quartal ein Treffen der Verhandlungslei-
ter, insgesamt fanden bisher acht Verhandlungsrunden 
statt. Nach intensiven Verhandlungen im Vorjahr kam es 
mit Vietnam im Berichtsjahr zu einer weiteren Verhand-
lungsrunde in Oslo. Insgesamt führte die EFTA mit Viet-
nam bereits 15 Verhandlungsrunden. Fortschritte bei 
den Verhandlungen mit Malaysia und Vietnam werden 
durch die Unsicherheiten bei der Umsetzung des Trans-
pazifischen Partnerschaftsabkommens (CP-TPP) weiter-
hin behindert. Im Falle Vietnams brachte der Abschluss 
des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Viet-
nam nicht den erhofften Schwung in die Verhandlungen 
mit den EFTA-Staaten. Es soll daher die Ratifikation und 
Umsetzung dieses Abkommens sowie des CP-TPP ab-
gewartet werden, um die Verhandlungen inhaltlich auf 
die angepasste vietnamesische Gesetzeslage stützen zu 
können. Mit Malaysia gestaltete sich zudem die Termin-
suche aufgrund der Parlamentswahlen respektive des 
Regierungswechsels im Berichtsjahr schwierig.

Drei weitere Verhandlungsprozesse (Russland-Bela-
rus-Kasachstan, Thailand, Algerien) sind aus politischen 
Gründen weiterhin blockiert. Die EFTA-Minister haben 
jedoch beschlossen, dass Gespräche mit Thailand nach 
den geplanten Wahlen im Frühjahr 2019 auf technischer 
Ebene aufzunehmen seien, wenn die politische Situa-
tion dies erlaubt. Algerien zeigt weiterhin kein Inte-
resse, die Verhandlungen mit den EFTA-Staaten wieder 
aufzunehmen. 

Der laufende Prozess mit Mercosur verläuft dyna-
misch. Im Berichtsjahr fanden insgesamt vier Verhand-
lungsrunden, je zwei in Buenos Aires und in Genf, so-
wie ein Treffen der Delegationsleiter in Genf statt. Mit 
Mexiko stocken die Verhandlungen derzeit aufgrund von 
Differenzen in den Ambitionen betreffend der Moderni-
sierung und Erweiterung des bestehenden Freihandels-
abkommens, bisher gab es vier Verhandlungsrunden. 
Zudem nahm am 1. Dezember eine neue Regierung ihr 
Amt auf. Mit Kanada fand im Juni des Berichtsjahres 
ein weiteres Treffen der Delegationsleiter, zusammen 
mit Experten und Expertinnen, in Ottawa statt. Der-
zeit gestalten sich die Gespräche schwierig, dies insbe-
sondere wegen unterschiedlichen Ambitionen und den 
Auswirkungen der Neuverhandlung des NAFTA-Ab-
kommens durch Kanada und die USA / Mexiko. Nach di-
versen Treffen mit Chile in den Vorjahren wurde 2017 
beschlossen, Verhandlungen über die Erweiterung und 

der bereits bestehenden Freihandelsabkommen zum Ge-
genstand. Mit der EFTA-Drittlandpolitik soll vermieden 
werden, dass die liechtensteinischen Wirtschaftsakteure 
gegenüber wichtigen Konkurrenten, z. B.  aus EU-Staa-
ten, Benachteiligungen beim Zugang zu den Weltmär-
kten erfahren. Freihandelsabkommen spielen in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle. Im Berichtsjahr 
konnten diesbezüglich einige Erfolge erzielt werden. 
So konnten die Verhandlungen über die Modernisie-
rung und Ausweitung des Freihandelsabkommens mit 
der Türkei sowie diejenigen mit Ecuador und Indonesien 
abgeschlossen werden. Die Freihandelsabkommen mit 
der Türkei und Ekuador wurden von Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick anlässlich des EFTA-Ministertreffens vom 
25. Juni 2018 in Saudárkrókur (Island) und jenes mit In-
donesien am 16. Dezember 2018 in Jakarta (Indonesien) 
unterzeichnet. Zudem trat das Freihandelsabkommen 
EFTA-Georgien für die Schweiz und Liechtenstein am 
1. Mai 2018 in Kraft (für Georgien, Island und Norwe-
gen trat das Abkommen bereits am 1. September 2017 
in Kraft). Das Freihandelsabkommen EFTA-Philippinen 
trat am 1. Juni 2018 für die Philippinen, Norwegen, die 
Schweiz und Liechtenstein in Kraft, der Ratifikationspro-
zess in Island ist noch im Gange. Anlässlich des EFTA-Mi-
nistertreffens vom 23. November konnte Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick zudem eine Zusammenarbeitserklärung 
der EFTA-Staaten mit dem Kosovo mitunterzeichnen. 

Bis zum Abschluss der vorgenannten Verhandlungen 
waren auch im Berichtsjahr viele Anstrengungen not-
wendig. Mit der Türkei wurde im ersten Quartal der Be-
richtsperiode eine intensive rechtliche Überarbeitung 
der Vertragstexte mit diversen mehrtägigen Treffen 
durchgeführt. Mit Ecuador konnten die letzten offenen 
Punkte der Verhandlungen über ein Freihandelsabkom-
men anlässlich eines Treffens der Verhandlungsleiter im 
Februar in Quito geklärt und die Verhandlungen somit 
abgeschlossen werden. Insgesamt bestanden die Ver-
handlungen mit Ekuador aus fünf Verhandlungsrunden 
und diversen Expertentreffen respektive Treffen auf De-
legationsleiterebene. Liechtenstein hatte bei den Ver-
handlungen mit Ecuador erstmals den Vorsitz in der 
Expertengruppe Dienstleistungen inne. Mit Indonesien 
fanden während des ganzen Berichtsjahres intensive 
Verhandlungen statt. Neben diversen Zwischentreffen 
in einzelnen Verhandlungsgruppen im Januar in Jakarta 
wurde die 14. Verhandlungsrunde im Februar / März in 
Genf und die 15. Runde im April in Jakarta durchgeführt. 
Nach einem Treffen der Verhandlungsleiter im August 
in Genf und einer weiteren Verhandlungsrunde in Yog-
jakarta (Indonesien) von Ende August sowie diversen 
Videokonferenzen und einer Abschlussrunde Ende Ok-
tober, konnte anlässlich des EFTA-Ministertreffens vom 
23. November 2018 in Genf eine gemeinsame Minister-
erklärung zum Abschluss der Verhandlungen unter-
zeichnet werden. Die eigentliche Unterzeichnung des 
Abkommens fand anschliessend am 16. Dezember 2018 
in Jakarta statt.
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In der Berichtsperiode fand erstmals nach dem 
Wechsel in der amerikanischen Administration nach den 
Wahlen im Jahr 2016 ein Expertentreffen zwischen den 
EFTA-Staaten und dem Büro des Handelsbeauftragten 
der USA (USTR) unter dem handelspolitischen Dialog 
zwischen den EFTA-Staaten und den USA statt. 

Das EFTA-Netzwerk an Freihandelsabkommen um-
fasst per Ende des Berichtsjahrs 28 Freihandelsabkom-
men mit insgesamt 39 Ländern und Territorien (ausser-
halb der EU). Es handelt sich damit um eines der weltweit 
grössten Freihandelsnetzwerke.

Brexit war auch in diesem Berichtsjahr ein grosses 
Thema in der EFTA. Für Liechtenstein und die EFTA-
Staaten steht die Frage im Vordergrund, wie der Markt-
zugang zu Grossbritannien auch nach dem Brexit auf 
dem bisherigen Niveau gehalten werden kann. Zwischen 
den EFTA-Staaten in Genf wurden im Berichtsjahr hierzu 
vor allem Informationen über den Stand der Brexit-Be-
mühungen in den jeweiligen Hauptstädten ausgetauscht. 
Zudem wurden auf Beschluss der EFTA-Minister und 
EFTA-Ministerinnen zwei weitere Treffen auf hoher Be-
amtenebene zwischen den EFTA-Staaten in Genf und 
Brüssel durchgeführt. 

Im Berichtsjahr fanden zwei EFTA-Ministertreffen 
statt: Am 25. Juni unter isländischem Vorsitz in Saudár-
krókur und unter Schweizer Vorsitz am 23. November in 
Genf. Für Liechtenstein nahm Regierungsrätin Dr. Aure-
lia Frick an beiden Treffen teil. Die EFTA-Minister und 
Ministerinnen trafen bei beiden Treffen auch mit Vertre-
terinnen und Vertretern des EFTA-Parlamentarierkomi-
tees und des EFTA-Konsultativausschusses zusammen.

Im Weiteren fanden die üblichen monatlichen Treffen 
auf der Ebene der Botschafter und Botschafterinnen und 
deren Stellvertreter respektive Stellvertreterinnen (De-
puties) in Genf statt. Die zuständigen Mitarbeitenden der 
Mission nahmen jeweils auch an den Treffen des EFTA-
Drittlandkomitees, der Gruppe EFTA-Plattform (Strate-
gieplanung) und des EFTA-Budgetkomitees teil.

Welthandelsorganisation (WTO)

Nach den Beschlüssen der WTO-Minister und Ministe-
rinnen anlässlich der WTO-Ministerkonferenz vom De-
zember 2017 in Buenos Aires stehen nach wie vor die 
Gespräche im Landwirtschaftsbereich im Vordergrund, 
und dort wiederum die Frage nach dem Abbau von land-
wirtschaftlichen Unterstützungszahlungen (Domestic 
Support). Im Weiteren wurden die Verhandlungen über 
den Abbau von Subventionen für illegale, unkontrollierte 
und unregulierte Fischerei weitergeführt (daran nahm 
die Ständige Mission nicht teil, da es dabei hauptsäch-
lich um Hochseefischerei geht). Im Weiteren verfolgten 
die Mitarbeitenden der Ständigen Mission die Treffen 
einer informellen Arbeitsgruppe zu «Domestic Regula-
tion», welche aufgrund der Erklärung einer Reihe von 
Staaten (darunter Liechtenstein) in Buenos Aires einge-
richtet wurde. Ziel bleibt, das Resultat dieser Gespräche 

Aktualisierung des Freihandelsabkommens aufzuneh-
men. Diese verzögerten sich jedoch mehrmals. Im Be-
richtsjahr fanden lediglich einige Videokonferenzen mit 
Chile statt. Mit einer Aufnahme der Verhandlungen wird 
jedoch in Kürze gerechnet. Die Verhandlungen mit den 
SACU-Mitgliedstaaten über eine Erweiterung und Mo-
dernisierung des bestehenden Abkommens konnten im 
Berichtsjahr aufgenommen werden. Es wurden drei Ver-
handlungsrunden (je eine in Genf, Durban und Oslo) so-
wie verschiedene Videokonferenzen durchgeführt. Mit 
Israel konnten die noch offenen (bilateralen) Punkte im 
Bereich Landwirtschaft bereinigt und die Verhandlungen 
abgeschlossen werden. Die entsprechenden bilateralen 
Landwirtschaftsabkommen wurden anlässlich des EFTA-
Ministertreffens vom 23. November 2018 in Genf durch 
die zuständigen Minister Israels, der Schweiz, Norwe-
gens und Islands unterzeichnet. Da das bilaterale Land-
wirtschaftsabkommen Schweiz-Israel unter den Zollver-
trag fällt, gilt dieses auch für Liechtenstein. 

In den Verhandlungen stellt der Interessenausgleich 
zunehmend eine Herausforderung dar. Auch die EFTA-
interne Koordination der Verhandlungspositionen erweist 
sich oft als zeitintensiv. Ein weiteres Problem ist, dass in 
neueren Abkommen – vor allem USMCA (vorher NAFTA), 
CP-TPP, CETA und auch TTIP – mit neuen Modellen ge-
arbeitet wird, welche sich teilweise stark vom Modell der 
bisherigen EFTA-Freihandelsabkommen unterscheiden. 
Dies führt bei laufenden Verhandlungen zu Verzöge-
rungen. Die EFTA-Staaten versuchen, sich auf die neuen 
Gegebenheiten so gut wie möglich vorzubereiten, so z. B.  
mit einem neuen Ansatz im Bereich Dienstleistungen und 
Investitionen, der Bildung einer Arbeitsgruppe über nach-
haltige Entwicklung und Geschlechtergleichstellung, wel-
che einen neuen Modelltext ausarbeiten soll, sowie der 
Erstellung einer EFTA-Strategie. Die Arbeitsgruppe über 
nachhaltige Entwicklung und Genderfragen traf sich im 
Berichtsjahr insgesamt viermal, je einmal in Norwegen, 
Island, der Schweiz und in Liechtenstein. Die EFTA-De-
puties trafen sich mehrmals zur Erarbeitung einer EFTA-
Strategie, welche dem EFTA-Rat und anschliessend den 
EFTA-Ministern und -Ministerinnen im November zur 
Kenntnis gebracht wurde.

Im Berichtsjahr fanden unter bestehenden Freihan-
delsabkommen Treffen der Gemeinsamen Ausschüsse 
mit Korea (in Seoul), Serbien (in Genf), Israel (in Genf) 
und unter der Zusammenarbeitserklärung mit Moldawien 
(in Chisinau) statt. Eine Zusammenarbeitserklärung mit 
der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) befindet sich 
in Ausarbeitung und konnte im Berichtsjahr noch nicht 
finalisiert werden. Weiter wurde beschlossen, mit Paki-
stan in einem ersten Schritt ein sogenanntes «Scoping 
Paper» auszuarbeiten, um Verhandlungen über ein Frei-
handelsabkommen vorzubereiten. Die EFTA-Minister 
und EFTA-Ministerinnen beschlossen zudem, die Vorar-
beiten zur Aufnahme von Freihandelsverhandlungen mit 
Moldawien und dem Kosovo aufzunehmen, sofern dies 
die Ressourcenplanung erlaubt.
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Konsens scheiterte wiederum am amerikanischen Ein-
spruch. Drei formelle Vorschläge zur Reform der Beru-
fungsinstanz sollen 2019 diskutiert werden. 

Die Schwierigkeiten der WTO und die Blockade-
haltung der USA haben den Ruf nach Reformen lauter 
werden lassen. Eine Gruppe von Staaten, unter ande-
rem die Schweiz, will Optionen zur Modernisierung der 
WTO ausarbeiten. Sie beziehen sich auf drei Schlüssel-
bereiche: Aktualisierung des Regelwerks für den interna-
tionalen Handel, um der globalen Wirtschaft von heute 
Rechnung zu tragen, so z. B.  im Bereich E-Commerce; 
Stärkung der Überwachungsfunktion der WTO sowie 
Überwindung der Blockade beim Streitbeilegungssy-
stem der WTO. Die bisher geführten Diskussionen ste-
hen noch am Anfang.

Im Zusammenhang mit dem Brexit wurden im Be-
richtsjahr in der WTO ebenfalls Vorbereitungen getrof-
fen, so z. B.  beim Übereinkommen über den Dienstlei-
stungshandel (GATS), wo das Vereinigte Königreich die 
Einleitung der Verfahren zur Überführung seiner in den 
EU-Listen enthaltenen Verpflichtungen in rein nationale 
Listen vorbereitet, sowie beim Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen, wo die Mitgliedstaaten 
im Berichtsjahr ihr grundsätzliches Einverständnis für 
einen Beitritt des Vereinigten Königreichs zum GPA ga-
ben. Der endgültige Entscheid über den Beitritt ist im 
Berichtsjahr allerdings noch nicht erfolgt. 

Auf Ersuchen des Vorsitzenden des Trade Policy Re-
view Body (TPR) fungierte Botschafter Dr. Peter Matt 
als Berichterstatter (Discussant) im Rahmen der Über-
prüfung der Handelspolitik von Montenegro. Es war das 
dritte Mal, dass sich ein liechtensteinischer Vertreter in 
dieser Funktion an der Überprüfung der Handelspolitik 
eines anderen WTO-Mitglieds beteiligte. Die Teilnahme 
erfolgte in persönlicher Kapazität und nicht im Namen 
Liechtensteins.

Die Vereinten Nationen (UNO) und andere 
internationale Organisationen

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Mission in Bezug auf 
die Vereinten Nationen und andere internationale Orga-
nisationen in Genf stand der UNO-Menschenrechtsrat. 
Liechtenstein ist nicht Mitglied des aus 47 Staaten zu-
sammengesetzten Menschenrechtsrats, dieser gesteht 
Nicht-Mitgliedern jedoch eine weitreichende Beobach-
terrolle zu. Der Menschenrechtsrat trat im Berichts-
jahr zu drei ordentlichen Sessionen (37. – 39. Session) 
und einer Sondersession zu den Ereignissen in Gaza 
zusammen. Diese folgte auf die Ereignisse in Gaza im 
Zusammenhang mit der Eröffnung der amerikanischen 
Botschaft in Jerusalem und nachdem die USA eine in-
ternationale unabhängige Untersuchung der Ereignisse 
im Sicherheitsrat blockiert hatten. Liechtenstein trug den 
Aufruf zur Einberufung der Sondersession gemeinsam 
mit 37 Beobachter- und 25 Mitgliedstaaten des Men-
schenrechtsrats mit. 

so bald wie möglich in die multilateralen Foren der WTO 
zu integrieren. Die Mitarbeitenden nahmen teilweise bei 
Treffen zu den anderen an der Ministerkonferenz ver-
abschiedeten gemeinsamen Erklärungen teil, etwa zum 
digitalen Handel (E-Commerce), Investitionen und Ent-
wicklung oder zu Mikro-, kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Aus Kapazitätsgründen konnten diese Treffen 
lediglich punktuell abgedeckt werden. Im Bereich E-
Commerce konnten im Berichtsjahr gute Fortschritte er-
zielt werden. Die Regierung beschloss, eine gemeinsame 
Ministererklärung zu unterstützen, mit welcher die Ab-
sicht der beteiligten Länder zur Aufnahme von formellen 
Verhandlungen im Rahmen der WTO bekräftigt wird.

Die Verhandlungen über ein so genanntes plurilate-
rales Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(Trade in Services Agreement, TiSA) lagen im Berichts-
jahr weiterhin auf Eis.

Mitarbeitende der Mission nahmen im Berichtsjahr 
auch an Treffen des Ausschusses über das öffentliche 
Auftragswesen (GPA), insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Beitritt Australiens, sowie an Treffen des Rates 
zuständig für den Bereich Dienstleistungen teil. Darüber 
hinaus werden in der Regel auch Vorbereitungstreffen 
der G10 im Landwirtschaftsbereich abgedeckt.

Grosses Thema in der WTO, vor allem im General-
rat, waren im Berichtsjahr die von den USA eingeführten 
Zölle auf verschiedenen Produkten, vor allem auf Stahl 
und Aluminium, mit der Begründung der Gefährdung der 
nationalen Sicherheit. Daraus resultierten in verschie-
denen Staaten Gegenmassnahmen, was zu einem in-
ternationalen Handelsstreit führte, welcher zunehmend 
negative Konsequenzen auf das Welthandelssystem und 
das wirtschaftliche Wachstum hat. Die Erhebung von 
Zöllen führte dazu, dass einige WTO-Mitgliedsstaaten, 
unter anderem auch die Schweiz, bei der WTO gegen 
die USA ein Streitbeilegungsverfahren eingeleitet haben. 
Im Rahmen des Zollvertrags vertritt die Schweiz dabei 
auch die Interessen Liechtensteins. Bei der Beurteilung 
von Beschwerden gegen Massnahmen, welche ein WTO-
Mitglied wegen angeblicher Gefährdung der nationalen 
Sicherheit ergriffen hat, betritt die WTO rechtliches Neu-
land. Bis dato gibt es keine Entscheidung eines WTO-
Panels über diese Frage.

Ein weiterer grosser Zankapfel in der WTO im Be-
richtsjahr war die Bestellung von neuen Mitgliedern der 
Berufungsinstanz für die Streitbeilegung. Dieses aus sie-
ben Mitgliedern bestehende Gremium beurteilt als zweite 
Instanz auf Berufung einer Partei hin Entscheidungen 
des erstinstanzlichen Panels über Streitigkeiten zwischen 
WTO-Mitgliedern wegen Verstössen gegen WTO-Recht. 
Die USA blockieren seit längerem die Besetzung von (per 
Ende 2018) vier neuen Mitgliedern der Berufungsinstanz. 
Zusammen mit 70 anderen WTO-Mitgliedern forderte 
Liechtenstein in einem gemeinsamen Vorstoss an der 
Sitzung des Streitschlichtungsmechanismus (DSB) vom 
November die Lancierung des Nominationsprozesses für 
die vier vakanten Sitze der WTO-Berufungsinstanz. Der 



Die vierwöchige Hauptsession des Menschenrechts-
rats findet jeweils im März statt. Höhepunkt aus liechten-
steinischer Sicht war die Rede von Regierungsrätin Dr. 
Aurelia Frick anlässlich des hochrangigen Segments der 
Session. In ihrer Rede an den Rat dankte Regierungsrätin 
Dr. Aurelia Frick dem abtretenden Menschenrechtskom-
missar, Zeid Ra'ad Al Hussein, und lobte sein heraus-
ragendes Engagement zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte. Sie unterstrich auch die Bedeutung 
der universellen periodischen Überprüfung für die Ver-
besserung der Menschenrechtsstandards. Im Weiteren 
verurteilte sie die Gräueltaten in Myanmar, Jemen, Bu-
rundi und Syrien und forderte den UNO-Sicherheitsrat 
abermals dazu auf, den Internationalen Strafgerichtshof 
(ICC) mit dem Fall Syrien zu befassen. Anlässlich des Be-
suchs in Genf organisierte Liechtenstein zusammen mit 
den Niederlanden und Katar ein hochrangiges Briefing 
zum Syrien-Mechanismus (IIIM) für Minister und andere 
hochrangige Vertreter unter der Leitung von Regierungs-
rätin Dr. Aurelia Frick. Dieses Briefing war rege besucht 
und es wurden weitere Unterstützungszahlungen für den 
IIIM Mechanismus zugesagt. Regierungsrätin Dr. Aure-
lia Frick nahm ebenfalls als Podiumsgast an einem Side-
Event zur gewaltsamen Umsiedlung der Bevölkerung in 
Syrien teil. Zudem traf sie sich zu bilateralen Gesprächen 
mit ihren Ministerkollegen und Ministerkolleginnen aus 
Norwegen, Island, Dänemark und der Schweiz. Im Rah-
men einer auf Antrag Grossbritanniens durchgeführten 
Dringlichkeitsdebatte zur Belagerung und Bombardie-
rung von Ost-Ghouta wurde eine Resolution zur dortigen 
Situation aufgelegt. Die Resolution, welche die Untersu-
chungskommission des Rates zu Syrien mit den Ermitt-
lungen der Ereignisse in Ost-Ghouta beauftragt, wurde 
bei der Abstimmung deutlich angenommen und von 
Liechtenstein co-gesponsert. Liechtenstein beteiligte 
sich mit einer Rekordzahl von insgesamt zehn formellen 
Wortmeldungen an der Märzsession. Die Mission betei-
ligte sich auch an der Podiumsdiskussion anlässlich des 
70-Jahr-Jubiläums der Universellen Erklärung der Men-
schenrechte und forderte weitere Schritte zur vollstän-
digen Umsetzung dieses zentralen Menschenrechtsdo-
kuments.

Während der 38. Session bildeten die Resolutionen 
zur Stärkung der Frauenrechte den Schwerpunkt. An 
dieser Juni-Session wurde ein deutlicher Rückgang von 
angenommenen Resolutionen festgestellt, was unter an-
derem auf den im Jahr 2015 initiierten Prozess zur Stei-
gerung der Effizienz des Rats zurückzuführen ist. Die 
38. Session markierte die letzte Ratssession unter dem 
Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra'ad Al Hus-
sein, der dieses Amt seit 2014 innehatte und nicht für 
eine zweite Amtszeit kandidierte. Zudem erklärten die 
USA bereits am zweiten Tag der Ratssession ihren Aus-
tritt aus dem UNO-Menschenrechtsrat mit sofortiger 
Wirksamkeit. Liechtenstein organisierte einen Event zu 
erzwungenem Verschwindenlassen und willkürlicher In-
haftierung in Syrien sowie zur Rolle der Technologie in 

der Ermittlung von Menschenrechtsverletzungen mit. 
Ferner co-sponserte Liechtenstein ein Expertenseminar 
zum Thema der Menschenrechtserklärung, der Wiener 
Erklärung und der Modernisierung des Menschenrechts-
systems der Vereinten Nationen. An der dreiwöchigen 
September-Session sprach die neue Hochkommissa-
rin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, erstmals 
zum Rat und gab ihr mündliches Update zur Situation 
der Menschenrechte weltweit. Aus liechtensteinischer 
Sicht ist die Schaffung eines internationalen, unabhängi-
gen und unparteilichen Mechanismus zu Myanmar nach 
dem Vorbild des Syrien-Mechanismus die Haupterrun-
genschaft dieser Session. In dieser 39. Session organi-
sierte Liechtenstein gemeinsam mit dem All Survivors 
Project, der Schweiz und der EU-Delegation eine Ver-
anstaltung zum Thema sexuelle Gewalt an Männern und 
Jungen mit, insbesondere im Kontext des bewaffneten 
Konflikts in Syrien. Weiter organisierte Liechtenstein 
federführend zusammen mit Katar einen Event mit der 
Leiterin des Syrien-Mechanismus (IIIM), Frau Catherine 
Marchi-Uhel. Ferner co-sponserte Liechtenstein eine 
Veranstaltung zur Rolle syrischer Opfer und deren Fami-
lien sowie eine Nebenveranstaltung zur neuen Praxis der 
syrischen Behörden, Todesurkunden für verschwundene 
oder getötete Personen zu erstellen. Zudem co-sponserte 
Liechtenstein eine Veranstaltung zu den jüngsten Trends 
bezüglich des Rechts auf Privatsphäre im digitalen Zeit-
alter. Schliesslich besuchten die Gewinnerinnen des 
Wettbewerbs «DiplomatIn für einen Tag sein» den Men-
schenrechtsrat. 

An allen drei regulären Sessionen des Menschen-
rechtsrats im März, Juni sowie im September beteiligten 
sich die Mitarbeitenden der Mission aktiv an der Arbeit 
des Rats. Die Mission konzentrierte sich im Berichtsjahr 
einerseits darauf, sich aktiv an den Resolutionsverhand-
lungen zu beteiligen, andererseits führte die Mission die 
in den letzten vier Jahren begonnene Praxis weiter, zu 
prioritären Themen im Ratsplenum das Wort zu ergrei-
fen. Bei beiden Aktivitäten trägt die Mission den aussen-
politischen Prioritäten Liechtensteins Rechnung.

In thematischer Hinsicht konzentrierte sich die Mis-
sion auf das Miteinbringen von Resolutionen in den fol-
genden Themenbereichen: Frauenrechte und Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen, Todesstrafe, Kinderrechte, 
Recht auf Privatsphäre, Schutz der Menschenrechte im 
Internet, Auswirkungen von Korruption auf die Men-
schenrechte, Intern Vertriebene, Wirtschaft und Men-
schenrechte, extreme Armut und Menschenrechte, Recht 
auf Bildung, Meinungs- und Religionsfreiheit, Menschen-
rechte und Umwelt, Recht auf sauberes Trinkwasser und 
sanitäre Einrichtungen, Rechte von Minderheiten, Fol-
ter, Demokratie und Rechtsstaat, nationale Menschen-
rechtsinstitutionen, Terrorismus und Menschenrechte, 
Prävention von Völkermord sowie den Schutz von Men-
schenrechtsverteidigern und Journalisten. In länderspe-
zifischer Hinsicht brachte Liechtenstein im Berichtsjahr 
Resolutionen zu Myanmar, Iran, Nordkorea, Syrien, Süd 
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In einem vertraulichen und informellen Sondierungsver-
fahren innerhalb der WEOG-Gruppe in New York erhielt 
Island, das sich neben Liechtenstein ebenfalls für eine 
Kandidatur interessierte, mehr Zuspruch und reichte als 
einziges Land eine Kandidatur ein. Trotz des negativen 
Ausgangs hatte diese kurzfristige Kandidatur und das 
Lobbying für die Kandidatur Liechtensteins Profil auf al-
len Ebenen gestärkt. 

Liechtenstein ist im Rahmen der Arbeiten im Men-
schenrechtsrat in eine Reihe von informellen Gruppie-
rungen zu verschiedenen Themen und in unterschied-
lichen Formationen eingebunden und beteiligt sich aktiv 
an den Arbeiten und am gegenseitigen Austausch inner-
halb dieser Gruppierungen. Es sind dies unter anderem 
die WEOG-Gruppe, die Juscanz-Gruppe, die Group of 
Friends of the ICC (Internationaler Strafgerichtshof), die 
Group of Friends on Children and Armed Conflicts und 
die Group of Friends on the Responsibility to Protect, die 
Gruppe kleiner Staaten (Group of Small States) sowie die 
quadrilaterale Gruppe (Liechtenstein, Österreich, Slowe-
nien und die Schweiz).

Die Mission beteiligte sich auch an den drei Sessi-
onen der UPR-Arbeitsgruppe (UPR steht für Universal 
Periodic Review) des UNO-Menschenrechtsrats. Die 
UPR ist eines der zentralen Elemente des Menschen-
rechtsrats. Bei diesem Mechanismus sprechen sich die 
UNO-Mitgliedsstaaten gegenseitig Empfehlungen zur 
Verbesserung ihrer innerstaatlichen Menschenrechtssi-
tuation aus. Gleich zu Beginn des Berichtsjahres tagte 
die 29. Session der Arbeitsgruppe UPR des Menschen-
rechtsrats in Genf und Liechtenstein stellte sich zum drit-
ten Mal der Überprüfung. Bei dieser Überprüfung der 
Menschenrechte in Liechtenstein gab es ein überwie-
gend positives Feedback. Die liechtensteinische Delega-
tion wurde von Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick ange-
führt. Im Juni wurde der UPR-Bericht Liechtensteins vom 
Menschenrechtsrat formell verabschiedet. Liechtenstein 
präsentierte dabei seine Position zu den verschiedenen 
Empfehlungen. Von den insgesamt 126 Empfehlungen, 
die im Januar von Staaten gemacht wurden, hat Liech-
tenstein gemäss Regierungsentscheid 82 akzeptiert und 
sich zu deren Umsetzung verpflichtet. 

Liechtenstein beteiligte sich gemäss Strategie für 
den zweiten UPR-Zyklus an der Überprüfung von Staa-
ten, die zum Zeitpunkt ihrer Überprüfung Mitglied des 
UNO-Menschenrechtsrats und der fünf ständigen Mit-
glieder des Sicherheitsrates (P5) sind. Mit dieser Vorge-
hensweise stellt Liechtenstein die Ratsmitglieder unter 
besondere Beobachtung, da diese Staaten eine beson-
dere Verantwortung für den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte haben. Im Berichtsjahr wurden 
Statements zu folgenden Staaten abgegeben: Frank-
reich, Botswana, Burundi, die Vereinigten Arabischen 
Emirate, Deutschland, Kuba, Russische Föderation, 
China, Mexiko, Nigeria, Saudi Arabien und Senegal. Den 
Schwerpunkt der Empfehlungen legte Liechtenstein in 
den Bereichen rechtliche Gleichstellung der Frau so-

Sudan, Georgien, Belarus, Eritrea, Venezuela, Jemen 
und Burundi mit ein und beteiligte sich aktiv an den Ver-
handlungen. Liechtenstein beteiligte sich zudem unter 
anderem am interaktiven Dialog mit der Untersuchungs-
kommission zu Syrien, mit der Sonderberichterstatterin 
zu Myanmar sowie mit der Sonderberichterstatterin zu 
Menschenhandel und mit dem unabhängigen Exper-
ten über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidenti-
tät. Anlässlich der Generaldebatte über den Bericht der 
neuen Hochkommissarin sowie an den interaktiven Dia-
logen mit der Sonderberichterstatterin zu Sklaverei, dem 
Sonderberichterstatter zu Übergangsjustiz, der Unter-
suchungsmission zu Myanmar und der Untersuchungs-
kommission zu Syrien hielt Liechtenstein Statements. 
Wie üblich unterzeichnete Liechtenstein zudem eine 
Reihe von gemeinsamen Statements von Ländergruppen 
und schloss sich mehreren EU-Statements an.

Die grosse Anzahl von Resolutionen bringt nicht nur 
den Rat an seine Kapazitätsgrenzen, sondern auch die 
Delegationen. Liechtenstein beteiligte sich während 
des Berichtsjahres an diversen Konsultationsrunden 
über kurz- und längerfristige Massnahmen zur Steige-
rung der Effizienz des Menschenrechtsrats. Die Konsul-
tationen fanden unter slowenischer Führung (Ratsprä-
sidentschaft) statt. Die Konsultationen wurden zu den 
drei folgenden Themen durchgeführt: Verbesserung des 
jährlichen Arbeitsprogramms, Rationalisierung von Re-
solutionen und Initiativen und moderne Technologien. 
Im Dezember wurde das Statement des Präsidenten prä-
sentiert, welches eine Reihe von freiwilligen Massnah-
men und zahlreiche andere Verbesserungsmassnahmen 
(Website, Verfügbarkeit von Dokumenten, elektronisches 
Co-Sponsoring etc.) vorsieht. Die getroffenen Massnah-
men gelten bis Herbst 2019 und sollen anschliessend 
überprüft werden.

Die liechtensteinische Delegation betreibt weiter-
hin eine Nischenstrategie. Der Fokus der Mission auf 
die wichtigsten Kernthemen hat sich auch im Berichts-
jahr bewährt. Daraus folgt, dass die für Liechtenstein 
wichtigsten Vorschläge in den jeweiligen Resolutionen 
berücksichtig wurden. Die Konzentration auf und das 
starke Engagement in gewissen Themen trug dazu bei, 
dass Liechtenstein am Menschenrechtsrat weiterhin 
eine gute Sichtbarkeit geniesst. Dieses Engagement war 
Dank des Umstands möglich, dass die Mission während 
der Dauer der jeweiligen Sessionen durch einen Mitar-
beiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten un-
terstützt wurde. Die Mission konnte zudem wiederum 
auf den Einsatz einer Praktikantin setzen. Ein weiteres 
zentrales Ereignis war die Kandidatur Liechtensteins für 
die Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat. Dies wurde 
möglich, da die USA zum Auftakt der 38. Session des 
Menschenrechtsrats ihren Rückzug als Mitglied aus 
dem Menschenrechtsrat per 19.  Juni ankündigten. Der 
frei werdende Sitz im Menschenrechtsrat musste für die 
restliche Mandatsperiode bis Ende 2019 durch die Gene-
ralversammlung der UNO in New York besetzt werden. 
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am hochrangigen Segment der «Polio Partners Group 
der Global Polio Eradication Initiative (GPEI)» sowie am 
ersten Treffen der Botschaftergruppe für die 33. Konfe-
renz der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbe-
wegung teil. Die Mitarbeitenden der Mission vertraten 
Liechtenstein ebenfalls an den zwei jährlich stattfin-
denden Treffen des Stiftungsrats des «Geneva Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)» in Genf 
sowie an der vierten Session der «Open-ended intergo-
vernmental working group on transnational corporations 
and other business enterprises with respect to human 
rights (OEIGWG)».

Im Oktober des Berichtsjahres weilte der Ständige 
Vertreter der Mission Genf in New York und beteiligte 
sich an den Debatten des ersten und dritten Ausschusses 
der Generalversammlung. Er nutzte den Aufenthalt für 
diverse bilaterale Treffen. 

Weiter gab es zahlreiche Treffen oder Besuche von 
Vertreterinnen und Vertretern von UNO-Sonderorganen, 
Nichtregierungsorganisationen sowie Antrittsbesuche 
von Botschaftern und Botschafterinnen, Teilnahmen an 
Ausstellungen, Lancierungen von Publikationen usw. Zu 
den Aktivitäten des Ständigen Vertreters und seines Stell-
vertreters gehört auch die Teilnahme an diversen gesell-
schaftlichen Anlässen (Empfänge zu Nationalfeiertagen, 
Mittag- und Abendessen etc.) im Zusammenhang mit der 
UNO und anderen internationalen Organisationen.

Diverses

Per 1.  September 2018 wechselte Pascal Schafhauser, 
bisheriger Stellvertretender Ständiger Vertreter, zur 
EFTA und übernahm das Amt des Stellvertretenden Ge-
neralsekretärs in Genf / Direktor Administration. Zeit-
gleich übernahm Patrick Ritter den Posten des Stellver-
tretenden Ständigen Vertreters in der Ständigen Mission 
Genf. Im Berichtsjahr wurde die Ständige Mission zudem 
personell durch Praktikantinnen verstärkt. Selina Pfister 
war bis Ende April 2018 und im Juni 2018 in der Stän-
digen Mission Genf tätig. Stefanie Gassner nahm ihre Tä-
tigkeit am 1. September 2018 auf und wird bis Ende Juni 
2019 in der Mission tätig sein. 

wie Gewalt gegen Frauen, Prävention von Folter, kör-
perliche Bestrafung von Kindern, Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) sowie Ratifi-
kation des Römer Statuts ICC und der in Kampala ver-
handelten Änderungen des Römer Statuts, Abschaffung 
der Todesstrafe, Ratifikation des Sicherheitsrats-Verhal-
tenskodex gegen Massenverbrechen sowie bürgerliche 
und politische Rechte. Bei der UPR von Saudi Arabien 
im November standen das Verschwinden und die Ermor-
dung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im 
Fokus. Zahlreiche Delegationen äusserten ihr Entset-
zen über dieses Verbrechen und forderten eine unab-
hängige Untersuchung und Bestrafung der Täter. Auch 
Liechtenstein brachte seine Abscheu über diese Tat zum 
Ausdruck und empfahl Saudi Arabien, alle vorhandenen 
Informationen in diesem Kontext offenzulegen und eine 
glaubwürdige und objektive Untersuchung durchzufüh-
ren, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezo-
gen werden können.

Zusätzlich reichte Liechtenstein für Rumänien, Bar-
bados, Tonga, Mali, Bahamas, Montenegro, Israel, 
Serbien, Turkmenistan, Burkina Faso, Kap Verde, Us-
bekistan, Tuvalu, Kolumbien, Djibouti, Kanada, Bangla-
desch, Aserbaidschan, Kamerun, Kuba, Jordanien, Ma-
laysia, die zentralafrikanische Republik, Monaco, Belize, 
Tschad und Kongo sogenannte Advanced Questions ein.

Liechtenstein co-sponserte ein Panel des Centre for 
Humanitarian Dialogue zu «Inclusive peace processes» 
an der Geneva Peace Week Anfang November. Unter 
dem Thema «Making inclusion work for peace» wurde 
über Erfahrungen in inklusiven Friedensprozessen in Ni-
geria und Kenia berichtet. 

Die Ständige Mission organisierte am 22.  Novem-
ber zusammen mit Katar, Deutschland, den Niederlan-
den, Dänemark, Irland und der Schweiz eine Unter-
stützerkonferenz für den von Liechtenstein initiierten 
Syrien-Mechanismus (IIIM). Die Veranstaltung wurde 
von Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick geleitet. Ziel der 
Veranstaltung war es, die auf freiwilligen Beiträgen von 
Staaten beruhende Finanzierung des Mechanismus für 
das Jahr 2019 sicherzustellen. Ab 2020 soll die Finanzie-
rung aus dem regulären Budget der UNO erfolgen. An 
der Veranstaltung wurden Zusagen in der Höhe von rund 
USD 5.9 Mio. gemacht. Zahlreiche Staaten stellten Be-
träge in Aussicht, ohne allerdings bereits konkrete Zah-
len nennen zu können. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mission 
vertraten Liechtenstein im Berichtsjahr an Konferenzen 
im Abrüstungsbereich, so an den Vertragsstaatentreffen 
der Konvention über Streumunition, des Fakultativpro-
tokolls zum Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe sowie des UN-Übereinkommens über 
konventionelle Waffen. Im Weiteren nahmen die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen an der Vorstellung des Län-
derberichts von Liechtenstein zur Frauenrechtskonven-
tion (CEDAW) in Genf teil. Liechtenstein nahm ebenfalls 
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Prüfungskommission für  
Rechtspfleger 

Vorsitzender: lic.iur. Willi Büchel,  
Landgerichtspräsident

Es befindet sich erst seit Oktober 2017 eine Rechtspfleger-
anwärterin in Ausbildung, sodass keine Prüfungen stattge-
funden haben.

Schätzungskommission

Vorsitzender: Karl Laternser 

Schätzungen durch die Amtliche Schätzungskom- 
mission
Nachfolgende tabellarische Aufstellung zeigt die Anzahl 
der durch die Schätzungskommission durchgeführten 
Schätzungen (die Schätzungen des Vorsitzenden sind in 
dieser Aufstellung nicht eingeschlossen)

Gemeinde Anzahl amtlicher Marktwert 
 Schätzungen Wert

Balzers 9 4'120'325 6'165'639
Triesen 13 8'840'699 14'385'751
Triesenberg 3 109'066 134'735
Vaduz 7 6'391'172 9'077'172
Schaan 26 34'120'675 52'857'081
Planken 3 2'603'958 3'746'760
Mauren / Schaanwald 7 4'449'104 6'359'290
Eschen / Nendeln 18 9'773'009 17'158'121
Gamprin-Bendern 2 12'825 23'180
Schellenberg 1 13'200 24'000
Ruggell 12 8'855'893 12'611'270

Total per 2018 101 79'289'926 122'542'999

Zusätzlich wurden für das ABI zwei Berichte erstellt.

Schätzungen durch den Vorsitzenden der Amtlichen 
Schätzungskommission
Gemäss Art. 16 Abs. 2 des Schätzungsgesetzes wurden 
folgende Schätzungen durch den Vorsitzenden alleine 
durchgeführt:
–   Für die AHV 41 amtliche Schätzungen, drei Mietwert-

berechnungen ohne amtliche Schätzung sowie vier 
Nutzniessungsberechnungen;

–   88 Schätzungen für die Bestimmung der Anlageko-
sten.

Datenschutzkommission

Vorsitzende: RA lic. iur. Mirjam Amann

Zusammensetzung 
Die drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder der Daten-
schutzkommission wurden vom Landtag gewählt.

Zuständigkeit 
Die Datenschutzkommission entscheidet als unabhän-
gige, erste verwaltungsrechtliche Beschwerdeinstanz in 
Angelegenheiten des Datenschutzes. 

Beschwerdefälle
Im Berichtsjahr wurden insgesamt drei Entscheide – also 
in zwei im Berichtsjahr neu zugegangenen Fällen sowie 
in einem vom Vorjahr übertragenen Fall – ausgefertigt 
und zugestellt (zwei Stattgebungen und eine Abweisung). 
Beschwerdeführer in diesen Fällen waren zwei Privatper-
sonen und eine juristische Person des Privatrechts. 

Prüfungskommission für  
Rechtsanwälte

Vorsitzender: Dr. Hilmar Hoch

Die Prüfungskommission für Rechtsanwälte hat im Be-
richtsjahr zwei Prüfungssessionen abgehalten, eine im 
Frühjahr und eine im Herbst. 

Frühjahrssession 2018
Für die im Frühjahr abgehaltene Rechtsanwaltsprüfung 
meldeten sich 17 Kandidaten an: 15 Kandidaten zur ge-
samten Rechtsanwaltsprüfung und zwei Kandidaten zur 
EWR-Eignungsprüfung.

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 5. bis 
12. März 2018 und die mündlichen Prüfungen am 3. April 
sowie 2. und 3.  Mai  2018 abgehalten. Zehn Rechtsan-
waltsprüfungskandidaten und ein EWR-Prüfungskandi-
dat haben die Prüfung bestanden. 

Herbstsession 2018
Für die im Herbst abgehaltene Rechtsanwaltsprüfung 
meldeten sich zehn Kandidaten an: Vier Kandidaten zur 
gesamten Rechtsanwaltsprüfung, fünf Kandidaten zur 
EWR-Eignungsprüfung sowie eine Kandidatin zur Wie-
derholung der mündlichen Prüfung.

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 10. bis 
17. September 2018 und die mündlichen Prüfungen am 
5. und 6.  November  2018 abgehalten. Drei Rechtsan-
waltsprüfungskandidaten und drei EWR-Prüfungskandi-
daten haben die Prüfung bestanden. 
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Strafvollzugskommission

Vorsitzende: Mag. iur. Franziska Goop-Monauni, LL.M

Die Strafvollzugskommission hat gesetzeskonform im 
Sinne von Art. 17 StVG in regelmässigen Abständen dem 
Landesgefängnis Vaduz unangemeldete Besuche abge-
stattet und die Haftbedingungen überprüft. Diese sind – 
wie auch in den vergangenen Jahren – gut. Reformbedarf 
besteht weiterhin einerseits bei der im Strafvollzug beste-
henden kompetenzrechtlichen Überschneidung zwischen 
dem Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt sowie 
dem Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur und an-
dererseits bei der fachgerechten Unterbringung von psy-
chisch auffälligen Insassen. Hinsichtlich Letzterem wer-
den gemäss Information der Strafvollzugskommission 
derzeit Abklärungen durch das Ministerium für Inneres, 
Bildung und Umwelt durchgeführt. Gemäss der seit 1. Ja-
nuar 2018 implementierten strategischen Neuausrichtung 
des Landesgefängnisses werden seither nur mehr Unter-
suchungs-, Ausschaffungs-und Auslieferungshaften sowie 
die Verbüssung von Ersatzfreiheitsstrafen vollzogen. Der 
Vollzug von kurzen und teilbedingten Freiheitsstrafen wird 
einzelfallabhängig in der offenen Strafanstalt Saxerriet ge-
stützt auf eine diesbezüglich bestehende Kooperationsver-
einbarung durchgeführt. Alle übrigen Strafhaften werden 
weiterhin gestützt auf den mit Österreich seit 1983 beste-
henden Staatsvertrag betreffend die Übernahme von Häft-
lingen in österreichischen Strafanstalten vollzogen. Der 
Nationalen Präventionsmechanismus (NPM) begrüsst die 
strategische Neuausrichtung des Landesgefängnisses auch 
nach dem ersten Jahr ihrer Umsetzung, da sie nach wie 
vor eine Verbesserung der Arbeits- und damit auch der Re-
sozialisierungsmöglichkeiten der Insassen mit sich bringt, 
die aufgrund der beschränkten Infrastruktur im Landes-
gefängnis nicht möglich wäre. Vor allem die Kooperation 
mit der offenen Strafanstalt Saxerriet wird positiv bewertet 
und konnte im Berichtsjahr bereits in drei Fällen umge-
setzt werden. Darüber hinaus wird weiterhin empfohlen, 
bei Verlegungen in ausländische Strafanstalten jedenfalls 
eine den Gleichheitsgrundsatz wahrende Praxis auszu-
üben, die auch eine Rechtsicherheit für die Insassen mit 
sich bringt. Zudem sollten, wenn möglich, Verlegungen in 
nahe gelegene Strafanstalten angestrebt werden, um den 
im Einzelfall für die Resozialisierung des Insassen nicht 
minder wichtigen Kontakt zu in Liechtenstein wohnhaften 
nahen Familienangehörigen bestmöglich zu gewährleisten. 
Weiterführende Ausführungen können dem Jahresbericht 
2018 des liechtensteinischen National- und Präventions-
mechanismus entnommen werden. 
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Im Bereich Gesundheit war das Liechtensteinische Lan-
desspital einer der Hauptschwerpunkte der Arbeiten im 
Ministerium für Gesellschaft. Während im ersten Halb-
jahr insbesondere die Erarbeitung und Behandlung der In-
terpellationsbeantwortung zur künftigen Ausrichtung des 
Landesspitals im Rahmen einer gesundheitspolitischen Ge-
samtstrategie im Fokus stand, wurden im zweiten Halb-
jahr die finanziellen Grundlagen und dabei insbesondere 
die Globalkreditvereinbarung des Landesspitals überarbei-
tet. Ausserdem wurden die Arbeiten zur Schaffung einer 
flächendeckenden eHealth-Lösung intensiviert. Diese soll 
Vorteile und einen Effizienzgewinn sowohl für die Patien-
tinnen und Patienten als auch für die Gesundheitsberufe 
und die offiziellen Stellen bringen. Durch den Einsatz kön-
nen wichtige Daten schneller und vollständiger zur Verfü-
gung stehen und so Prozesse verbessert werden, was zu 
einer Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen und einer 
Steigerung der Patientensicherheit beiträgt. Für den Auf-
bau eines elektronischen Gesundheitsdossiers sind gesetz-
liche Grundlagen zu schaffen, die 2019 in die Vernehmlas-
sung gehen sollen.

Im Bereich Soziales standen die Bearbeitung und Be-
antwortung von mehreren parlamentarischen Eingängen 
im Fokus der Arbeiten. Insbesondere die Arbeiten rund um 
die Thematik der zukünftigen Finanzierung der Pflege und 
Betreuung im Alter gestalteten sich als sehr komplex und 
aufwendig. Ausserdem konnten weitere Leistungsverein-
barungen mit Institutionen im sozialen Bereich fertigge-
stellt und vereinbart werden.

Schwerpunkte im Bereich Familie und Chancengleich-
heit bildeten im Berichtsjahr erneut die Arbeiten rund um 
die Thematik der Finanzierung der ausserhäuslichen Kin-
derbetreuung und die Entwicklung von Massnahmen, wel-
che zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen sol-
len. 

Ziel hierbei ist es, im Jahr 2019 die Finanzierung von 
einer pauschalen zu einer leistungsabhängigen Förde-
rung umzugestalten. Die in diesem Zusammenhang von 
der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe «Kita-Finanzie-
rung» unter der Leitung des Ministeriums für Gesellschaft 
hat im Berichtsjahr gemeinsam mit den Arbeitsgruppen-
mitgliedern die Regeln und Parameter für die neue Finan-
zierungssystematik bestimmt und wird diese im Frühjahr 
2019 der Regierung zur Genehmigung vorlegen. Dabei 
wurde die Prämisse, alle Markteilnehmer im Raum Liech-
tenstein für die einkommensabhängige Subventionierung 
gleich zu behandeln eingehalten und in Absprache mit 
der Arbeitsgruppe der Umstellungszeitpunkt auf den 
01. 09. 2019 festgelegt. Eine reibungslose und einheit-
liche Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik 
durch die gleichzeitige Einführung einer Abrechnungs-
software wird damit sichergestellt und administrativ un-
terstützt.

Im Mai 2018 präsentierte das Ministerium für Gesell-
schaft gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Familienpolitik 
die Resultate der Familienumfrage, welche zum Ziel hatte, 
die Bedürfnisse von jungen Familien in Liechtenstein be-
züglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf umfassend 
zu erheben. Der hohe Rücklauf von rund 1'000 Umfrage-
teilnehmern und die Bereitschaft von fast 200 Personen zu 
Fokusgesprächen zeigte das grosse Interesse und das Be-
dürfnis der Betroffenen, ihre Ansichten zu diesem Thema 
darzulegen und die Diskussion zu führen. Die Auswertung 
der Umfrage brachte der Arbeitsgruppe wertvolle Hin-
weise, wo die grössten Herausforderungen beziehungs-
weise Handlungsfelder bei jungen Familien liegen, um so 
wirksame und notwendige Massnahmen im Bereich der 
Familienpolitik definieren zu können.

Im März 2018 wurde von der Regierung eine Arbeits-
gruppe Integrationsstrategie eingesetzt. Aufgabe der Ar-
beitsgruppe ist es, eine aktualisierte Integrationsstrategie, 
auf Basis des bisherigen Integrationskonzepts von 2010, zu 
erarbeiten. Dabei sollen die aktuellen Herausforderungen 
und Handlungsfelder sowie ein Massnahmenplan zu des-
sen Umsetzung berücksichtigt und koordiniert werden.

Soziales

Projekte

Leistungsvereinbarungen
Das Ministerium für Gesellschaft hat im Berichtsjahr das 
Amt für Soziale Dienste beim Abschluss von Leistungs-
vereinbarungen massgeblich unterstützt und begleitet. 
So konnten Leistungsvereinbarungen mit dem Verein 
für Betreutes Wohnen betreffend die Multifamilienarbeit 
sowie dem Zweckverband Soziale Dienste Sarganserland 
bzw. den Sozialen Diensten Werdenberg im Bereich der 
Suchtberatung abgeschlossen werden. Weiters wurde 
eine neue Leistungsvereinbarungen mit dem Verein 
aha – Jugendinformation Liechtenstein abgeschlossen 
sowie die Leistungsvereinbarung mit dem Verein aha 
– Jugendinformation Liechtenstein betreffend Führung 
der Nationalagentur für den Bereich Jugend im Rahmen 
des EU-Programms Erasmus+ einer Anpassung unterzo-
gen. Zudem wurde die Standard-Leistungsvereinbarung, 
welche im Vorjahr entsprechend den bisherigen Erfah-
rungen überarbeitet wurde, finalisiert und genehmigt. 
Schliesslich wurde die Verbesserung der Leistungsver-
einbarung mit der Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in 
Liechtenstein einer weiteren Prüfung unterzogen.

Tarifverträge
Unter Federführung des Ministeriums wurde im Be-
richtsjahr die Einführung eines einheitlichen Zahnarzt-
tarifs auf Grundlage des revidierten Schweizer Zahnarzt-
tarif Dentotar sowie einem Taxpunktwert auf Schweizer 
Niveau geprüft und vorbereitet. Im Berichtsjahr wurde 
die Genehmigung bzw. der Abschluss des Tarifvertrags 
zwischen der Liechtensteinischen Invalidenversicherung  
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(IV) und der Liechtensteinischen Zahnärzte Gesell-
schaft (LZG) betreffend Geburtsgebrechen im Bereich 
des Kiefers und der Zähne, des Tarifvertrags zwischen 
der Liechtensteinischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHV) und der LZG betreffend zahnärztlicher 
Behandlung während des Bezugs von Ergänzungslei-
stungen sowie des Tarifvertrags zwischen dem Amt für 
Soziale Dienste und der LZG betreffend zahnärztliche 
Behandlungen während des Bezugs von wirtschaftlicher 
Hilfe nach dem Sozialhilfegesetz zur Beschlussfassung 
vorbereitet. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich 
Zwangseinweisungen
Wie bereits im Vorjahr hat das Ministerium für Gesell-
schaft an einer ministeriums- und ämterübergreifenden 
Arbeitsgruppe teilgenommen, um die im Bereich von 
Zwangseinweisung in ausländische Institutionen beste-
henden Rechtsunsicherheiten und mögliche Lösungsan-
sätze zu prüfen. Im Vorjahr traf sich die Arbeitsgruppe 
in Bern mit Vertretern des Eidgenössischen Departe-
mentes für auswärtige Angelegenheiten, des Bundes-
amtes für Justiz, des Bundesamtes für Polizei sowie des 
Gesundheitsdepartementes des Kantons St. Gallen zu ex-
ploratorischen Gesprächen betreffend eine mögliche Zu-
sammenarbeit zwischen Liechtenstein und der Schweiz 
bei grenzüberschreitenden Zwangseinweisungen. Im 
Berichtsjahr hat das Bundesamt für Justiz dazu eingela-
den, ihm einen Entwurf für ein entsprechendes Überein-
kommen zukommen zu lassen, der inhaltlich diskutiert 
werden könnte. Die Arbeitsgruppe ist derzeit mit Abklä-
rungen bzw. Ausarbeitung eines entsprechenden Ent-
wurfes beschäftigt und steht diesbezüglich in Kontakt 
mit den Schweizer Behörden.

Erstellung eines versicherungsmathematischen Gut-
achtens betreffend die AHV
Von Gesetzes wegen hat die Regierung mindestens alle 
fünf Jahre eine versicherungstechnische Prüfung des 
Vermögens der Anstalt über einen 20 Jahre vorausschau-
enden Zeitraum, beginnend ab dem jeweiligen Jahres-
ende des Vorjahres, erstellen zu lassen und das Ergebnis 
dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Im Berichtsjahr 
hat das Ministerium für Gesellschaft ein entsprechendes 
Gutachten in Auftrag gegeben und die notwendigen Vor-
bereitungen getroffen. 

Aktualisierung der Bedarfsplanung für ambulante und 
stationäre Pflege
In den Jahren 2012 und 2015 wurde jeweils ein Gutach-
ten betreffend die Bedarfsplanung für ambulante und 
stationäre Pflege im Auftrag des Ministeriums für Ge-
sellschaft erstellt, welches insbesondere für die Planung 
künftiger Alters- und Pflegeheime notwendig ist. Im Be-
richtsjahr hat das Ministerium für Gesellschaft eine ent-
sprechendes Aktualisierung in Auftrag gegeben und die 
notwendigen Vorbereitungen getroffen. 

Vereinfachung Lohnabrechnung
Bereits in den Vorjahren hat das Ministerium für Ge-
sellschaft festgestellt, dass im Bereich der Lohnabrech-
nungen bzw. Abrechnungsverfahren für private Arbeit-
geber insbesondere bei Erwerbstätigkeiten mit geringem 
Arbeitspensum, bei niedrigen Löhnen und / oder bei le-
diglich gelegentlichen Erwerbstätigkeiten (so z. B. bei 
Reinigungspersonal oder Gärtnern) Handlungsbedarf 
besteht und hat diesbezüglich als Übergangslösung ein 
umfassendes Merkblatt bzw. Leitfaden bezüglich der ab-
zuliefernden Sozialabgaben ausgearbeitet und publiziert, 
welches im Berichtsjahr wiederum aktualisiert wurde.

Seniorenbeirat
Das Ministerium für Gesellschaft hielt im Berichtsjahr 
wie in den vorangehenden Jahren drei Workshops mit 
dem Seniorenbeirat ab. Dabei wurden schwerpunktmäs-
sig die Finanzierung der Alterspflege, das Palliativ-Netz 
Liechtenstein sowie der Bedarf an einer neuen Spitalin-
frastruktur am Liechtensteinischen Landesspital be-
sprochen. Der Seniorenbeirat fungiert als beratendes 
Gremium des Ministeriums in allen seniorenpolitischen 
Angelegenheiten. Aufgrund der grossen Einsatzbereit-
schaft der Mitglieder konnten wichtige Impulse für die 
Regierungsarbeit gewonnen werden.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische 
Projekte

Schaffung eines Gesetzes über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Im Berichtsjahr hat das Ministerium für Gesellschaft ge-
meinsam mit den im Bereich des Sozialversicherungs-
rechts heute zuständigen Beschwerdeinstanzen die 
Schaffung einer für alle Gebiete des liechtensteinischen 
Sozialversicherungsrechts einzig zuständigen Rechts-
mittelinstanz analysiert. Es wurden mögliche Varianten 
ausgearbeitet und auf ihre Vor- und Nachteile überprüft. 
Da die Einführung eines Gesetzes über den Allgemeinen 
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) nur mit der 
Schaffung einer einheitlichen Rechtsmittelinstanz Wir-
kung entfalten kann, und die Einrichtung einer einheit-
lichen Beschwerdeinstanz ein umfangreiches Projekt 
darstellt, bedarf es intensiver Abklärungen zur Reorga-
nisation des Beschwerdeverfahrens sowie zur Ausgestal-
tung der zukünftigen Rechtsmittelinstanz.

Datenschutzrechtliche Anpassungen
Im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes zur 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung der EU 
(DSGVO) wurden das Sozialhilfegesetz, das Gesetz über 
Mietbeiträge für Familien und das Kinder- und Jugend-
gesetz überarbeitet. 

Diverse Verordnungen
Im Vorjahr wurde die Anpassung der Invalidenversi-
cherungsverordnung vorbereitet, um ein neues Berech-



| 181

GESELLSCHAFT

nungsmodell für die Festlegung des Invaliditätsgrades 
von Teilzeiterwerbstätigen in Liechtenstein einzuführen. 
Damit soll gewährleistet werden, dass bezüglich des An-
spruchs auf eine Invalidenrente kein Unterschied mehr 
besteht, ob eine Person in Vollzeit erwerbstätig ist oder 
neben einem Teilzeitpensum zusätzlich Haus- und Fami-
lienarbeit leistet. Diese Verordnung konnte im Berichts-
jahr beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Zudem 
wurde die Verordnung zum Gesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung erlassen, womit der Mobi-
litätsbeitrag dem Preis des LieMobil-Jahresabos ange-
passt und auf CHF 400 erhöht wurde. Schliesslich wur-
den im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes 
zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung der 
EU (DSGVO) die Verordnungen zum Sozialhilfegesetz 
und zum Kinder- und Jugendgesetz abgeändert.

Motion zur Vereinheitlichung der Anlaufstellen und 
der Bemessungsgrundlagen im Sozialbereich
Zur Erarbeitung der vom Landtag überwiesenen Motion 
zur Vereinheitlichung der Anlaufstellen und der Bemes-
sungsgrundlagen im Sozialbereich wurde im Berichts-
jahr in Zusammenarbeit mit den betroffenen Stellen so-
wie dem Amt für Statistik eine Erhebung des Ist-Zustandes 
der Bezüger von bedarfsabhängigen Transferleistungen 
durchgeführt. Ziel dieser anonymen Erhebung war die 
Feststellung der Anzahl von Mehrfachbezügen sowie die 
Ermittlung, in welchen Bereichen Schnittmengen beste-
hen und wie gross diese sind. Aufgrund dieser Ergebnisse, 
sind weitere Untersuchungen zu diesem umfangreichen 
Projekt veranlasst worden. Ein Teil der Forderungen die-
ser Motion, nämlich in Bezug auf die Vereinheitlichung der 
Anlaufstellen, konnte bereits durch die im Vorjahr erfolgte 
Verlagerung der Zuständigkeit zum Amt für Soziale Dien-
ste zur Entscheidung über die Ausrichtung von Prämien-
verbilligung und Mietbeiträgen bewerkstelligt werden. 

Postulatsbeantwortung der Regierung an den Landtag 
betreffend Erhöhung der Kinderzulagen und Ausdeh-
nung der Blockzeiten
Am 2. Mai 2017 haben verschiedene Abgeordnete das 
Postulat betreffend Erhöhung der Kinderzulagen und 
Ausdehnung der Blockzeiten eingereicht, dessen Beant-
wortung im Berichtsjahr erfolgte.

Interpellationsbeantwortung finanzielle Situation im 
Rentenalter
Im Berichtsjahr wurde die am 4. Juni 2018 eingereichte 
Interpellation betreffend finanzielle Situation im Rente-
nalter vorbereitet.

Interpellation zur finanziellen Situation der AHV-
Rentner in Liechtenstein 
Am 2. August 2018 hat ein Abgeordneter die Interpella-
tion zur finanziellen Situation der AHV-Rentner in Liech-
tenstein eingereicht, deren Beantwortung im Berichts-
jahr vorbereitet wurde.

Postulatsbeantwortung der Regierung an den Landtag 
des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Invali-
denversicherung und Sozialversicherungen im Allge-
meinen
Das am 4.  September 2017 eingereichte Postulat be-
treffend die Invalidenversicherung und Sozialversiche-
rungen im Allgemeinen wurde im Berichtsjahr beant-
wortet.

Postulatsbeantwortung der Regierung an den Landtag 
des Fürstentums Liechtenstein zur zukünftigen Finan-
zierung von Pflege und Betreuung im Alter
Am 2.  Oktober 2017 haben verschiedene Abgeordnete 
das Postulat zur zukünftigen Finanzierung von Pflege 
und Betreuung im Alter eingereicht. Im Berichtsjahr 
wurden Abklärungen für die Beantwortung getroffen.

Beschwerdewesen
Der Bereich Soziales im Ministerium für Gesellschaft ist 
für die Bearbeitung von Beschwerden gestützt auf das 
Sozialhilfegesetz sowie das Gesetz über die Ergänzungs-
leistungen zuständig. Im Berichtsjahr wurden zahlreiche 
Beschwerden für die Entscheidungsfindung der Regie-
rung vorbereitet. 

Gesundheit

Projekte und Schwerpunkte

Intensive Arbeiten rund um die Zukunft des Liechten-
steinischen Landesspitals
Im Mai des Berichtsjahres verabschiedete die Regie-
rung die Beantwortung der «Interpellation zur künfti-
gen Ausrichtung des Landesspitals im Rahmen einer 
gesundheitspolitischen Gesamtstrategie». Das umfas-
sende Papier wurde vom Landtag im Juni 2018 zur 
Kenntnis genommen. Es gibt einen Überblick über die 
allgemeine Gesundheitspolitik, die strategische Aus-
richtung des Landesspitals sowie über mögliche Szena-
rien einer Kooperation mit der Privatklinik Medicnova, 
die Mitte Juli 2018 jedoch Konkurs anmelden musste. 
Die Interpellationsbeantwortung hält fest, dass die im 
Jahr 2012 erstellten strategischen Grundlagen für die 
Ausrichtung des Liechtensteinischen Landesspitals 
weiterhin Bestand haben. Darin wird im Wesentlichen 
die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung 
gefordert. Kernstück der Eignerstrategie 2012 ist ne-
ben dem Qualitätsanspruch die Kooperation mit einem 
Zentrumsspital als strategischen Hauptpartner. Die-
ser Kooperationspartner wurde mit dem Kantonsspital 
Graubünden gefunden. In der zweiten Hälfte des Be-
richtsjahres beschäftigte sich das Ministerium mit der 
Ausarbeitung der Grundlagen betreffend die Erneue-
rung der Infrastruktur des Liechtensteinischen Landes-
spitals, um dem Landtag einen fundierten Bericht und 
Antrag zur Entscheidungsfindung im Jahr 2019 vorzu-
legen.
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Mit den vom Landtag für die Jahre 2017 bis 2019 
genehmigten Liquiditätsbeiträgen konnte der Ertrags-
ausfall aufgrund sinkender Fallzahlen im Landesspital 
teilweise kompensiert und die Zahlungsfähigkeit des 
Landesspitals gesichert werden. Um auch bilanzseitig 
eine Bereinigung vornehmen und einem möglichen Ver-
zehr des Eigenkapitals entgegenwirken zu können, ver-
abschiedete die Regierung im Oktober 2018 den Bericht 
und Antrag betreffend den Forderungsverzicht des Lan-
des auf das ausstehende Darlehen sowie die Darlehens-
verzinsung 2018 des Liechtensteinischen Landesspitals. 
Der Landtag folgte dem Antrag der Regierung jedoch 
nicht, sondern entschied sich für einen Rangrücktritt auf 
das per 1. Januar 2018 ausstehende Betriebsdarlehen in 
Höhe von CHF 2'317'360.16 sowie den Verzicht auf die 
Einhebung der Zinsen. Gleichzeitig forderte er die ra-
sche Vorlage einer nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen erstellten Bilanz durch das Landesspital. 

Gegen Ende des Berichtsjahres genehmigte die Re-
gierung eine überarbeitete Globalkreditvereinbarung mit 
dem Liechtensteinischen Landesspital. Die Änderungen 
betreffen vor allem die Anpassung der Vergütung der 
Vorhalteleistungen, eine Abgeltung für den baulichen 
Unterhalt der Immobilie sowie Beiträge für Ausbildung 
und Lehre.

eHealth und elektronisches Gesundheitsdossier
Unter «eHealth» versteht man den integrierten Einsatz 
von Informations- und Kommunikationstechnologien zur 
Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Pro-
zesse und Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen. In 
Liechtenstein beschäftigt man sich im Rahmen des Pro-
jekts eGN (elektronisches Gesundheitsnetz) bereits seit 
über 10 Jahren mit der Ausgestaltung und Entwicklung 
eines digitalen Gesundheitssystems. So wurde beispiels-
weise die elektronische Leistungsverrechnung zwischen 
Arztpraxen und Krankenkassen realisiert, eine Versi-
chertenkarte mit der Möglichkeit zur Online-Abfrage ad-
ministrativer Versichertendaten für Leistungserbringer 
eingeführt oder eine Anbindung an das Schweizer HIN-
Netz für die sichere Kommunikation umgesetzt.

Der Austausch von Gesundheitsdaten hat für un-
ser Gesundheitswesen wachsende Bedeutung. Auf der 
Grundlage der von der Regierung im Jahr 2012 geneh-
migten «eHealth-Strategie Liechtenstein» wird eine nati-
onale eHealth-Lösung entwickelt und dabei eine Zusam-
menarbeit mit dem nahen Ausland angestrebt. Das Ziel 
des Projektes eHealth stellt ein elektronisches Gesund-
heitsdossier für alle in Liechtenstein obligatorisch Ver-
sicherten dar. Es ermöglicht den jeweils berechtigten 
Gesundheitsdienstleistern im Rahmen eines konkreten 
Behandlungsfalles wie auch dem Versicherten den Zu-
griff auf zentral oder dezentral gespeicherte Gesundheits-
daten, dabei auch auf Gesundheitsdaten, die nicht den ak-
tuellen Behandlungsfall betreffen. Für den Aufbau eines 
elektronischen Gesundheitsdossiers bedarf es daher einer 
gesetzlichen Verankerung, welche die Zuständigkeiten 

und Verantwortungen, die Inhalte und insbesondere den 
Datenschutz regelt. Im Berichtsjahr wurde intensiv an ei-
ner entsprechenden Gesetzesvorlage gearbeitet, die im 
1. Quartal 2019 in die Vernehmlassung gehen soll.

Seminar zur Weiterentwicklung des Gesundheits- 
wesens
Im Berichtsjahr fand das vom Ministerium für Gesell-
schaft initiierte Seminar zur Weiterentwicklung des Ge-
sundheitswesens in Kooperation mit der Privaten Univer-
sität in Liechtenstein statt. Ziel des Seminars war es, die 
Lösungsansätze der verschiedenen Leistungserbringer 
und anderen Anspruchsgruppen zu den aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitswesens 
abzuholen und zu diskutieren. An insgesamt 12 Anlässen 
kamen sämtliche Berufsgruppen des liechtensteinischen 
Gesundheitswesens zu Wort und formulierten gemeinsam 
die Bedürfnisse hinsichtlich allfälliger Reformen, die dann 
in Form eines Abschlussberichts festgehalten wurden.

Beitritt zur Vereinbarung betreffend Rheinschiffer 
Liechtenstein ist im Berichtsjahr einer Vereinbarung der 
Rheinanliegerstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg und den Niederlanden beigetreten. Dadurch 
hat sich ab 1. September 2018 die Rechtslage für viele 
Bootleute mit einem liechtensteinischen Arbeitgeber ge-
ändert.

Ziel der Verhandlungen war es, eine Gleichstellung 
aller Bootsleute auf den Rheinschiffen zu erreichen. 
Die Bootsleute sollen, wenn immer rechtlich möglich, 
in einem Staat mit einer Binnenschifffahrt der obliga-
torischen Sozialversicherung unterstellt werden. In den 
letzten Jahren waren Bootsleute auf Rheinschiffen in 
Liechtenstein sozialversichert, obwohl Liechtenstein 
keine Binnenschifffahrt hat. Dies war eine Folge des 
Mitte 2012 geänderten EWR-Koordinierungsrechts im 
Bereich der sozialen Sicherheit, das u. a. die Zuständig-
keit im Sozialversicherungsrecht regelt, falls ein Arbeit-
nehmer in verschiedenen Staaten arbeitet.

Im Sozialversicherungsrecht ist grundsätzlich ein 
Staat für alle Sozialversicherungszweige zuständig. Ge-
mäss der auf die Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 ge-
stützten Ausnahmevereinbarung ist der Ort relevant, an 
dem das Rheinschiff registriert ist. Diese Voraussetzung 
kann derzeit in Liechtenstein nicht erfüllt werden, da 
kein Schiffsregister besteht. Viele der bisher in Liech-
tenstein sozialversicherten Bootsleute werden daher auf-
grund des Beitritts Liechtensteins zur Vereinbarung neu 
in dem Staat zu versichern sein, in dem der Schiffsbetrei-
ber («Ausrüster») seinen Sitz hat.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Revision des Unfallversicherungsgesetzes 
Die Regierung verabschiedete im Juli 2018 den Ver-
nehmlassungsbericht zur Revision des Unfallversiche-
rungsgesetzes. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
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Nachvollzug der für Liechtenstein relevanten Bestim-
mungen des Schweizer Unfallversicherungsgesetzes, die 
beim Nachbarn per 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind. 
Rechtsunsicherheiten in Bezug auf den Versicherungs-
beginn und unfallähnliche Körperschädigungen sollen 
zu Gunsten der Versicherten beseitigt werden. Eine wei-
tere Anpassung im Bereich des Prämienverzugs soll zu 
Einsparungen im Verwaltungsbereich führen. Die so-
lide Finanzierung der Leistungen der Unfallversicherung 
wird mit der gesetzlichen Verankerung des Bedarfsde-
ckungsverfahrens zusätzlich gefestigt. Die Änderungen 
sollen am 1.  Januar 2020 in Kraft treten, da zeitgleich 
eine neue Tarifperiode mit neuen Policen beginnt. Die 
Befassung des Landtages mit der Vorlage ist daher für 
das Jahr 2019 geplant.

Interpellation zu Krankenkassen und LKV in Liechten-
stein
In einer im August 2018 überwiesenen Interpellation 
wurde die Regierung vom Landtag aufgefordert, eine 
Reihe von Fragen aus dem Themenbereich Kranken-
versicherung zu beantworten. In der Beantwortung vom 
6. November 2018 geht die Regierung auf die Prämien-
festsetzung in der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP), die Spitalzusatzversicherungen sowie 
die Reserven und den Verwaltungsaufwand der Kran-
kenkassen ein. Ausserdem erläutert sie die Tätigkeit des 
Liechtensteinischen Krankenkassenverbandes (LKV).

Interpellation zur Transparenz betreffend Geldflüsse 
im Gesundheitswesen
Am 2. Oktober 2018 verabschiedete die Regierung die Be-
antwortung der Interpellation zur Transparenz betreffend 
Geldflüsse im Gesundheitswesen zu Handen des Land-
tages. Die Regierung war im Mai 2018 aufgefordert wor-
den, mehrere Fragen im Zusammenhang mit Geldflüssen 
im Gesundheitswesen zu beantworten. Die Fragen bezie-
hen sich auf verschiedene statistische Angaben zu den 
Ausgaben Liechtensteins für Gesundheitsleistungen im 
In- und Ausland. Die Beantwortung liefert die von den 
Interpellanten gewünschten Erläuterungen und ergän-
zenden Daten. Für das bessere Verständnis und die kor-
rekte Interpretation der monetären Grössen werden die 
methodischen Grundlagen der verfügbaren Statistiken im 
Gesundheitswesen kurz beleuchtet. Ausserdem wird dar-
gestellt, wie sich das liechtensteinische Gesundheitssy-
stem als Ganzes in Ausgaben für die Gesundheit manife-
stiert. Den Geldflüssen stehen Leistungen gegenüber, die 
für die Versorgung der liechtensteinischen Bevölkerung 
erbracht werden. Diese Leistungen werden seit jeher ent-
weder im Inland bereitgestellt oder es wird auf die Koo-
peration mit Institutionen im Ausland gesetzt.

Ambulant vor stationär
Mittels einer Revision der Krankenversicherungsverord-
nung beschloss die Regierung im September des Be-
richtsjahres, dass bei einer definierten Liste von Eingrif-

fen ab dem 1.  Januar 2019 das Prinzip «ambulant vor 
stationär» gilt. Sechs Gruppen von Eingriffen werden 
daher von der OKP grundsätzlich nur noch bei ambu-
lanter Durchführung vergütet. Eine stationäre Behand-
lung kann in Ausnahmefällen weiterhin vergütet werden, 
wenn besondere Umstände vorliegen. Die Liste der Ein-
griffe und die Ausnahmekriterien wurden in der Schweiz 
unter Einbezug der betroffenen Akteure erarbeitet. We-
gen der unterschiedlichen Finanzierung wird die Mass-
nahme zu einer Einsparung bei den staatlichen Beiträgen 
an Spitäler für stationäre Eingriffe führen. Die Kosten der 
ambulanten Durchführung gehen zur Gänze zu Lasten 
der Krankenkassen.

Diverse Verordnungen
Im Dezember 2018 erfolgte eine Abänderung der Be-
täubungsmittelverordnung. Mit dieser Aktualisierung 
wurden 16 psychoaktive Substanzen eingefügt, die so-
mit neu einer Kontrolle unterliegen. Im internationalen 
Umfeld konnte Handel mit diesen neu aufgenommenen 
Substanzen zur missbräuchlichen Verwendung als Desi-
gner-Drogen bereits festgestellt werden, bzw. kann da-
mit gerechnet werden. Liechtenstein folgt dabei der ent-
sprechenden Regelung in der Schweiz.

Im Bereich Veterinärwesen gab es eine Abänderung 
der Hundeverordnung betreffend die Anerkennung von 
Ausbildnern von Ersthundehaltern zur Erlangung des 
Sachkundenachweises. Ausserdem wurde im Berichts-
jahr erneut eine Verordnung über die Sömmerung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren (Sömmerungsverord-
nung) erlassen. Anpassungen erfolgten weiter betreffend 
einige Verordnungen im Tierschutzbereich.

Internationale Beziehungen
Das sogenannte Gesundheitsquintett fand im Berichts-
jahr in Deutschland statt. Liechtensteins Gesundheitsmi-
nister Dr. Mauro Pedrazzini traf sich am 2. und 3. Sep-
tember 2018 in Lindau mit seinen deutschsprachigen 
Amtskolleginnen und -kollegen aus Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz und Luxemburg. Zentrales Facht-
hema war «Big Data und Gesundheit». Da Liechtenstein 
im Gesundheitswesen stark mit dem benachbarten Aus-
land insbesondere der Schweiz kooperiert, und dort auch 
in verschiedene Systeme eingebettet ist, gibt es in die-
sem Bereich besondere Herausforderungen zu meistern. 
Die Kleinheit des Landes bietet jedoch auch Chancen, 
insbesondere im Bereich der Volkskrankheiten, wo es 
eine hohe Anzahl an Beobachtungsmöglichkeiten gibt. 
Weitere Themen des Treffens waren die Zuwanderung 
von Fachkräften und die neusten Entwicklungen in der 
Krebsforschung.

Gesundheitsminister Dr. Mauro Pedrazzini traf am 
25.  Juni 2018 die österreichische Bundesministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 
Mag. Beate Hartinger-Klein, zu einem ersten offiziellen 
Arbeitsgespräch in Wien. Im Zentrum des Gesprächs 
stand ein gegenseitiger Austausch über den Stand der  
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Digitalisierung und der Telemedizin. Zudem wurden 
Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen im Gesundheitswesen, wie die Minimierung der 
negativen Auswirkungen von Polypharmazie, angespro-
chen. In Bezug auf die Herausforderungen im Bereich 
der Betreuung und Pflege wurde über deren Finanzie-
rung sowie über Massnahmen zur Sicherung der Qualität 
der Pflege zu Hause diskutiert. 

Beim informellen Treffen der EU-Gesundheitsmini-
ster am 10. und 11. September 2018 in Wien, an dem 
Gesundheitsminister Dr. Mauro Pedrazzini teilnahm, 
standen die Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie 
Herausforderungen in der europäischen Arzneimittelzu-
lassung im Mittelpunkt.

Familie und Chancengleichheit

Projekte und Schwerpunkte

Ausserhäusliche Kinderbetreuung
Mit Regierungsbeschluss vom 18. Dezember 2013 wurde 
eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Ministeriums 
für Gesellschaft beauftragt, Vorschläge für die zukünf-
tige Finanzierung der ausserhäuslichen Kinderbetreu-
ung auszuarbeiten. Am 15. Dezember 2015 wurde der 
Vernehmlassungsbericht betreffend die Neuregelung 
der Finanzierung der ausserhäuslichen Kinderbetreu-
ung verabschiedet und veröffentlicht. Am 11.  Februar 
2016 wurde das Initiativbegehren der Wirtschaftskam-
mer Liechtenstein zur Abänderung des Familienzulagen- 
gesetzes bei der Regierung angemeldet, welches insbe-
sondere eine Abänderung der Kita-Finanzierung im Sinne 
der Vernehmlassungsvorlage der Regierung zum Inhalt 
hatte. Im September 2016 wurde die Initiative vom Volk 
mit 82.4 % Nein-Stimmen klar abgelehnt. Grund hierfür 
war der Wunsch nach einer «gesamtheitlichen Lösung». 
In der Folge setzte die Regierung einerseits eine Arbeits-
gruppe zur Erarbeitung von Massnahmen zur Förderung 
von Familien in Liechtenstein und andererseits eine Ar-
beitsgruppe Finanzierung Kindertagesstätten ein.

Bei der staatlichen Förderung der Einrichtungen der 
ausserhäuslichen Kinderbetreuung wurde im Berichts-
jahr eine Übergangslösung für 2018 realisiert. Dabei 
wurde die Gleichstellung der Förderbeiträge für die för-
derungsberechtigten Betreuungsplätze umgesetzt. Ab 
2019 soll die Unterstützung gemäss effektiv geleisteten 
Betreuungseinheiten erfolgen.

Per 31. Dezember 2017 haben 31 Kinderbetreuungs-
einrichtungen (Vorjahr 28) insgesamt 1'318 Kinder (Vor-
jahr 1'253) betreut. Die Angebote der Einrichtungen 
reichen von der Kindertagesstätte (altersgemischte 
Gruppen von Kindern ab 4 Monaten) über die Tages-
struktur (für Kinder im Kindergarten- und Schulalter) 
und den Mittagstischangeboten (für Kindergarten- oder 
Schulkinder) bis zur flexiblen Betreuung. Detailliertere 
Angaben hierzu befinden sich im Bericht des Amtes für 
Soziale Dienste unter gleichnamigem Titel.

Arbeitsgruppe Kita-Finanzierung
Im Berichtsjahr wurden diverse Abstimmungssitzungen 
der Arbeitsgruppe Kita-Finanzierung unter der Leitung 
des Ministeriums für Gesellschaft abgehalten, mit dem 
Ziel eine einheitliche und tragfähige Lösung für die zu-
künftige Finanzierung der ausserhäuslichen Kinderbe-
treuung auszuarbeiten unter der Prämisse, alle Mark-
teilnehmer im Raum Liechtenstein gleich zu behandeln. 
Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind Vertreter der di-
versen bewilligten Anbieter von Kinderbetreuungsein-
richtungen wie Kindertagesstätten, Tagesstrukturen und 
Mittagstischen, Spontanhütediensten, privaten Kinder-
gärten und Tagesfamilien. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik 
wurde eine übergeordnete Projektgruppe mit der Auf-
gabe betraut, in der Initialisierungsphase die Evaluation 
eines Softwarelieferanten vorzunehmen. Aus einer Vo-
rauswahl von drei nationalen sowie internationalen An-
bietern hat sich der Projektausschuss im Juli 2018 für 
eine Schweizer Softwarefirma entschieden, welche über 
langjährige Erfahrung im Bereich Kita-Software verfügt 
und bereits mit diversen Kantonen in der Schweiz und 
dem grössten Anbieter ausserhäuslicher Kinderbetreu-
ung in Liechtenstein, dem Verein Kindertagesstätten 
Liechtenstein, seit Jahren erfolgreich zusammen arbei-
tet. In der Konzeptionierungsphase wurden und werden 
nun alle notwendigen Parameter definiert und die Soft-
ware auf die Bedürfnisse der ausserhäuslichen Kinder-
betreuungseinrichtungen und die staatlichen Rahmen-
bedingungen in Liechtenstein abgestimmt, sodass die 
Software am Stichtag 1. September 2019 bei allen pri-
vaten ausserhäuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen 
implementiert ist. 

Arbeitsgruppe Familienpolitik
Im Berichtsjahr wurden weitere Sitzungen der Arbeits-
gruppe Familienpolitik unter der Leitung des Ministe-
riums für Gesellschaft einberufen, mit dem Ziel Mass-
nahmen zur Förderung von Familien in Liechtenstein 
betreffend Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter 
der Prämisse, alle Familienmodelle zu berücksichtigen, 
zu entwickeln. Teilnehmende der Arbeitsgruppe sind 
Vertreter aus Wirtschaft wie der Liechtensteinischen In-
dustrie- und Handelskammer (LIHK), dem Liechtenstei-
nischen Arbeitnehmerverband (LANV), der Wirtschafts-
kammer, der Sophie von und zu Liechtenstein Stiftung, 
dem Spielgruppenverein Fürstentum Liechtenstein, der 
Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, dem Schul-
amt, dem Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und 
Sport, sowie die grössten Anbieter von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wie dem Verein Kindertagesstätten 
Liechtenstein und dem Eltern-Kind-Forum (EKF).

Familienumfrage
Die im Juni 2017 initiierte Familienumfrage, wurde im 
Berichtsjahr abgeschlossen und die Ergebnisse im Mai 
2018 der Bevölkerung präsentiert. Ziel der Umfrage war 
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die Abklärung der Bedürfnisse von jungen Familien in 
Liechtenstein betreffend Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Von möglichen über 5'000 Erziehungsberechtigen 
haben rund 1'000 Personen an der Umfrage teilgenom-
men. Von diesen 1'000 Elternteilen haben sich nochmals 
fast 200 Personen bereit erklärt, an Fokusgesprächen im 
Berichtsjahr teilzunehmen. Die Auswertung der Umfrage 
dient nun als Basis für die Erarbeitung von wirksamen 
und notwendigen Massnahmen im Bereich Familienpoli-
tik, welche der Regierung in der ersten Jahreshälfte des 
Folgejahres präsentiert werden sollen.

Arbeitsgruppe Integrationsstrategie
Im Berichtsjahr wurden die ersten Abstimmungssit-
zungen der Arbeitsgruppe Integrationsstrategie unter 
der Leitung des Ministeriums für Gesellschaft abgehal-
ten, mit dem Ziel eine aktualisierte Integrationsstrate-
gie, auf Basis des bisherigen Integrationskonzepts von 
2010, zu erarbeiten. Teilnehmende der Arbeitsgruppe 
sind Vertreter des Ausländer- und Passamtes, Amtes für 
Soziale Dienste, Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, 
des Vereins für Menschenrechte Liechtenstein und dem 
Ministerium für Gesellschaft. Es wird Anfang des kom-
menden Berichtsjahres eine Migrationsstudie in Auftrag 
gegeben, die der Arbeitsgruppe eine wissenschaftliche 
Basis mit nachgewiesenen Handlungsfeldern / Brenn-
punkten sowie klaren Prioritäten, liefert. 

Chancengleichheitspreis 2018
Im Berichtsjahr konnte der Chancengleichheitspreis 
nach einer Reorganisationspause im Vorjahr wieder 
vergeben werden. Dieser Anerkennungspreis honoriert 
Projekte durch private Initiativen, Einzelpersonen und 
Organisationen in den Bereichen Behinderung, Alter, 
soziale Benachteiligung, sexuelle Orientierung, Migra-
tion und Integration sowie Förderung der Gleichstellung 
von Frau und Mann. Alternierend hierzu wird neu im 
Folgejahr und danach jedes zweite Jahr der Preis für fa-
milienfreundliche Unternehmen in Liechtenstein verge-
ben, welcher besonders familienfreundliche Betriebe in 
Liechtenstein auszeichnet. Die erste Durchführung ist im 
2.  Quartal 2019 geplant. Detailliertere Angaben hierzu 
befinden sich im Bericht des Amtes für Soziale Dienste 
unter gleichnamigem Titel.

Familienportal / Frühe Förderung
Seit 1. Januar 2018 führt das Eltern-Kind-Forum im Auf-
trag des Amtes für Soziale Dienste die landesweit tätige 
«Koordinations- und Beratungsstelle Frühe Förderung». 
Ihre Aufgabe besteht in der Unterstützung, Beratung, 
Koordination, Sensibilisierung im Bereich Frühe För-
derung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Information. Die 
Homepage familienportal.li, liegt seit dem 1. Januar 2018 
ebenfalls neu im Kompetenzbereich des Eltern-Kind-
Forums.

Die Homepage wurde im Jahre 2015 aufgebaut, mit 
dem Ziel, jungen Familien Hilfestellung in täglichen All-

tagsfragen zu geben und Anlaufstellen zu vermitteln. 
Seit der Einführung haben sich die Ansprüche der Ziel-
gruppe verändert, dies wurde auch in den Fokusgesprä-
chen deutlich, welche im Rahmen der Online-Umfrage 
zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf statt-
fanden. Aufgrund dessen wird das familienportal.li in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesellschaft 
aktualisiert. Insbesondere sollen neu auch die sozialen 
Netzwerke wie beispielsweise Facebook oder Instagram 
miteinbezogen sowie niederschwellige und zentrale Be-
ratungsangebote bereitgestellt werden.

Interreg-Projekt
Die Regierung des Fürstentum Liechtensteins, vertreten 
durch das Ministerium für Gesellschaft, hat gemeinsam 
mit der Vorarlberger Landesregierung, der Regierung 
des Kantons Graubünden, des Oberbürgermeisters von 
Konstanz und dem Landrat vom Bodenseekreis im No-
vember 2018 zur Abschlussveranstaltung des Interreg-
Projekt Vier Länder Netzwerk eingeladen. 

Ziele des Projekts waren die Förderung des Infor-
mationsaustausches zu frauen- und gleichstellungspoli-
tischen Themen, begleitet von einer aktiven und breiten 
Öffentlichkeitsarbeit. Aus der Kreativität des Netzwerks 
entstehen gemeinsame Projekte, Initiativen und Akti-
onen zur Umsetzung der Gleichstellung.

Die Veranstaltung ermöglichte Fachpersonen und In-
teressierten Einblick in das Projekt. Dr. Patricia Schulz 
ergänzte das Programm durch ihren Vortrag über die 
Rechte der Frauen in einer globalisierten Welt mit dem 
Schwerpunktthema «Der Blick aus dem CEDAW Aus-
schuss, seiner Arbeit und seinen Herausforderungen».

Businesstag – Das Wirtschaftsforum für Frauen
Der Businesstag findet jährlich unter dem Patronat der 
liechtensteinischen Regierung im Frühjahr statt. Inspira-
tion durch praxisorientierte Programminhalte, spannende 
Referate hochkarätiger Referentinnen, interessante Best 
Practice Workshops und attraktive Networking-Platt-
formen sind zentrale Inhalte des Businesstags. Als be-
deutende Drehscheibe nimmt das Wirtschaftsforum die 
Herausforderung an, wirkliche Impulse zu geben und 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Verbänden zusammenzuführen. 

Berichterstattungen / Anfragen
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste und 
dessen  Fachbereich Projekte wurden 2018 verschiedene 
Berichterstattungen für das Amt für auswärtige Angele-
genheiten (u. a. CEDAW, UPR UNO-Menschenrechts-Rat) 
gemacht und zusammen mit der Stabstelle EWR in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen der EEA-EFTA-Staaten (u. a. 
Gender Equality, Anti-Discrimination and Family Policy, 
Work-Life Balance, Rights and Values) mitgewirkt. Eben-
falls fanden Gespräche zum Thema Menschenrechte mit 
der Europäischen Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz sowie dem EU-Menschenrechtskommissar  
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statt. Detailliertere Angaben hierzu befinden sich im Be-
richt des Amtes für Soziale Dienste unter gleichnamigem 
Titel.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Postulat Familienförderung 
Am 3. Mai 2017 haben verschiedene Abgeordnete das 
Postulat Familienförderung – Erhöhung der Kinderzula-
gen und Ausdehnung der Blockzeiten eingereicht. Die 
Regierung hat sehr umfassend verschiedene Varianten 
einer Kinderzulagenerhöhung sowie die finanziellen 
Auswirkungen einer Ausdehnung von Blockzeiten in ih-
rer Postulatsbeantwortung ausgearbeitet. Die Beantwor-
tung wurde in der 2. Arbeitssitzung 2018 dem Landtag 
zur Kenntnis gebracht.

Internationale Beziehungen
Auf Einladung des Ministeriums für Gesellschaft traf sich 
Regierungsrat Dr. Mauro Pedrazzini am 7. Mai mit Fa-
milienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauss, Österreich, 
zu einem bilateralen Treffen in Vaduz. Dabei wurden so-
wohl familienpolitische Themen wie die Förderung von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Finanzierungs-
beihilfen für Familien erörtert, als auch Gleichstellungs-
themen wie Frauenpolitik und der Jugendschutz.

Amt für Gesundheit

Amtsleiter: Peter Gstöhl

Im Zentrum der Amtsgeschäfte stehen jeweils die Ertei-
lung von Bewilligungen, Kontroll- und Aufsichtsfunktionen 
sowie die Prüfung und Auszahlung von Subventionen und 
Beiträgen gemäss den gesetzlichen Aufträgen. Grossen 
Raum nehmen im Aufgabenbereich des Amtes zudem die 
Arbeiten auf internationaler Ebene (EWR und Schweiz) ein. 
Daneben ist Fachwissen des Amtes – insbesondere medizi-
nische Kompetenz – in verschiedenen verwaltungsinternen 
Arbeitsgruppen mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen 
gefragt.

In Bezug auf das EU-weite Projekt «EESSI» (Electronic 
Exchange of Social Security Information) wurde das Amt 
für Gesundheit mit der Projektrealisierung im Rahmen der 
Vorgaben der zuständigen Kommission der EU beauftragt. 
EESSI ersetzt den Papierverkehr im Bereich grenzüber-
schreitender Sozialversicherungsagenden durch ein IT-be-
gleitetes Businessmodell. Neben dem Amt für Gesundheit 
sind aus Sicht der Sozialversicherungen die AHV-IV-FAK-
Anstalten und das Amt für Volkswirtschaft betroffen und 
beteiligt. Mit der technischen Umsetzung ist das Amt für 
Informatik beauftragt.

Spitalwesen

Für die wohnortnahe Grundversorgung stehen Liechten-
stein langjährige und zuverlässige Vertragspartner zur 
Verfügung. Neben dem Landesspital in Vaduz sind dies 
die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland 
mit den Standorten Grabs und Walenstadt, die Kantons-
spitäler St. Gallen und Graubünden sowie die Standorte 
Feldkirch und Rankweil der Vorarlberger Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft. m. b. H. Verträge mit mehreren Spe-
zialkliniken inkl. Universitätskliniken runden das umfas-
sende stationäre Angebot ab. 

Die Aufwendungen für das Liechtensteinische Lan-
desspital basieren auf der Globalkreditvereinbarung 
sowie auf der Tarifvereinbarung und belaufen sich auf 
CHF 11.1 Mio. Die Zunahme zum Vorjahr beträgt CHF 
2.8 Mio. und ist auf die Erhöhung des Staatsbeitrages 
von 23 % auf 55 % sowie die Anpassung der Globalkre-
ditvereinbarung zurückzuführen. An ausländische Spitä-
ler wurden Spitalbeiträge im Umfang von CHF 20.4 Mio. 
ausbezahlt. Die Zunahme von CHF 2.4 Mio. ist auf eine 
markante Patientenzunahme in der Spitalregion Rhein-
tal Werdenberg Sarganserland sowie eine höhere durch-
schnittliche Fallschwere am Kantonsspital St.Gallen zu-
rückzuführen.

EWR-Verbindungsstelle

Im Leistungsaustausch betreffend die Kranken- und 
Unfallversicherung mit den EG- / EWR-Staaten und der 
Schweiz ist das Amt für Gesundheit die Verbindungs-
stelle und fungiert als aushelfender Träger. Die zentrale 
Aufgabe dabei ist, die Leistungsabwicklung von vorüber-
gehenden Aufenthaltern (Touristen) sowie von betreuten 
Personen (Rentner, Grenzgänger) durchzuführen. Im Be-
richtsjahr wurden 405 (Vorjahr 548) Personen neu re-
gistriert sowie 1'530 (Vorjahr 1'753) Leistungen / Rech-
nungen erfasst. Die Anzahl der betreuten Personen 
betrug 222 (164 Grenzgänger aus Österreich, Deutsch-
land, Frankreich, Slowakei, Schweden und Italien sowie 
58 Rentner aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Norwegen und den Nie-
derlanden).

Die Leistungskosten der EWR-Verbindungsstelle be-
trugen CHF 815'756. Davon sind CHF 66'690 als Kosten-
beteiligungen verbucht worden. Die Leistungskosten 
werden dann von den Ländern, welche für die jeweiligen 
Versicherten zuständig sind, gesammelt zurückgefor-
dert. Die höchsten Beträge wurden bei folgenden Län-
dern eingefordert:

 Gesamtkosten in CHF

Schweiz 227'654
Österreich 272'595
Deutschland 128'018
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Kinder- und Jugendzahnpflege

Landeszahnarzt

Dr. med. dent. Martin Schädler
Dem Landeszahnarzt obliegt seit 1. Januar 2013 die Auf-
sicht der Kinder- und Jugendzahnpflege. Im Berichts-
jahr bearbeitete er Anfragen des Amtes für Gesundheit 
und überprüfte Kostenvoranschläge und Rechnungen für 
zahnärztliche Behandlungen.

Abrechnungsstatistik
Seit dem Systemwechsel von der Schulzahnpflege zur 
Kinder- und Jugendzahnpflege per 1. Januar 2013 sind 
die konservierenden und kieferorthopädischen Behand-
lungen aller Kinder und Jugendlichen ab dem 4.  Le-
bensjahr bis zum vollendeten 18.  Lebensjahr subven-
tionsberechtigt. Das Land übernimmt dabei 40 % der 
Behandlungskosten, die nach dem Leistungskatalog für 
die Kinder- und Jugendzahnpflege abgerechnet werden. 
Der Rest geht zu Lasten der Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten. Zum Vergleich der Kostenentwicklung sind 
nachfolgend die Behandlungskosten von 2014 bis 2018 
aufgeführt.

Konservierende Behandlungen

 Gesamtkosten Landesanteil

2018 787'660 315'064 
2017 768'503 307'401 
2016 820'341 340'456 
2015 810'051 323'055 
2014 871'077 348'006

Kieferorthopädische Behandlungen

 Gesamtkosten Landesanteil

2018 2'170'656 868'262 
2017 2'261'970 904'788 
2016 2'268'386 907'354 
2015 2'270'563 908'225 
2014 1'837'015 738'114

Gesundheitsberufe

Stand Bewilligungen Ende 2018

Leistungserbringer Stand 31. 12. 2018 2018 erteilte Bemerkungen 
  Bewilligungen

Ärzte 122 10 11 Löschungen 
Apotheker 25 4  
Augenoptiker 16 1  
Chiropraktoren 5  2 Löschungen 
Drogisten 8 1  
Ergotherapeuten 18   
Ernährungsberater 5  1 ruhend 
Hebammen 12 1  
Labormedizinische Diagnostiker 9 1  
Logopäden 4   
Medizinische Masseure 19  2 Löschungen 
Naturheilpraktiker 35 2  
Osteopathen 7   
Pflegefachfrauen / -männer 31 4 5 Löschungen 
Physiotherapeuten 96 9 12 Löschung, 2 ruhend 
Psychologen 25 3 1 Löschung 
Psychotherapeuten 22 1 2 Löschung 
Zahnärzte 57  1 Löschungen, 1 ruhend 
Ärztegesellschaften 39   
Gesundheitsberufegesellschaften 70 5 
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Gesundheitsförderung und Prävention 2018

IBK-Wettbewerb
Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) schrieb er-
neut den Wettbewerb für Projekte im Rahmen der Ge-
sundheitsförderung und Prävention aus. Die internatio-
nale Steuergruppe, in der auch das Amt für Gesundheit 
Einsitz hat, bereitete den 7. Wettbewerb im Lauf des 
Jahres vor. Neu dabei war, dass Projekte in den Kate-
gorien «Ehrenamtliches Engagement», «Kreativität» und 
«Nachhaltigkeit» eingereicht werden konnten. Der Wett-
bewerb wurde nach den Sommerferien ausgeschrieben, 
die Siegerehrungen finden im Frühling 2019 in Bregenz 
statt. 

bewegt.li
Die Onlineplattform bewegt.li erfreut sich nach wie vor 
grosser Beliebtheit. Während des gesamten Jahres be-
suchten rund 3'560 Interessierte die Seite. In den Som-
mermonaten zeigt sich zudem eine verstärkte Nachfrage 
und die durchschnittliche Besucherzahl lag bei 365 Be-
suchen pro Monat. Um auch die Betriebe für die Ange-
bote von bewegt.li aufmerksam zu machen, wurde ein 
aktiver Austausch mit Personalverantwortlichen aus ei-
nigen grossen Unternehmen geführt. Das Ziel war es, 
das Angebot bekannt zu machen und die Rubrik mit den 
Übungen am Arbeitsplatz mittels Link den Mitarbeiten-
den zur Verfügung zu stellen. Im Intranet der Firmen 
wurden dazu entsprechende Rubriken eingebaut.

Gesundheitskommissionen der Gemeinden
Mit Unterstützung der Gemeindegesundheitskommissi-
onen wurde die Website alleswuscht.li zum ersten Mal 
evaluiert. Die Mehrzahl der Teilnehmenden würde ihrem 
Verein empfehlen, an einem Fest eine alternative Mahl-
zeit anzubieten. Das Nachkochen der veröffentlichten 
Rezepte findet allerdings noch zu wenig Beachtung.

Betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM
Erneut hat der Verein Forum BGM Ostschweiz in enger 
Kooperation mit dem Amt für Gesundheit im November 
2018 in Vaduz eine Veranstaltung zum Thema «Klein und 
gesund» unter Mitwirkung eines liechtensteinischen Un-
ternehmens durchgeführt. Durch einen aktiven Work-
shop konnten Strategien entdeckt werden, wie man als 
Vorgesetzte mit Stress und Termindruck umgehen und 
neue Herausforderungen meistern kann.

Veranstaltung: Strukturelle Bewegungsförderung
Die Kooperationsveranstaltung der LGU und des Amtes 
für Gesundheit zur Verbesserung der Standortqualität 
der Gemeinden war dem Thema: «Die Nutzung des öf-
fentlichen Raums» gewidmet. Zur Information und zur 
Sensibilisierung bez. der Themen Umwelt und Gesund-
heit wurden Verantwortliche von Gemeinden sowie wei-
tere Akteure und Interessierte eingeladen. 

Externe Projekte der Gesundheitsförderung

Wettbewerb WALK'N'BIKE TO SCHOOL
Erneut wurde der Wettbewerb unter der Federführung 
des Schulamtes und in enger Kooperation mit dem 
Amt für Gesundheit durchgeführt. Die Idee, auch Kin-
der, die zu Fuss den Schulweg zurücklegen, einzubezie-
hen, wurde hervorragend angenommen. Es nahmen 134 
Schülerinnen und Schüler in der Kategorie «Walk» und 
266 Schülerinnen und Schüler in der Kategorie «Bike» 
teil. Die Teilnehmerzahlen waren damit so hoch wie noch 
nie zuvor.

Gesundheitsschutz / Amtsärztlicher Dienst

«Joint External Evaluation» der Internationalen Ge-
sundheitsvorschriften
Der Bericht zu der Ende 2017 von Experten der WHO 
durchgeführten Evaluation der Umsetzung der interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften in der Schweiz und in 
Liechtenstein wurde zugestellt und analysiert. Im Eva-
luationsbericht von 2018 wurden Stärken und Schwä-
chen in der Umsetzung beider Länder festgehalten und 
Empfehlungen für Veränderungsmassnahmen abgege-
ben. Liechtenstein, das sehr eng mit der Schweiz zu-
sammenarbeitet, wurde in vielen Punkten zusammen 
mit der Schweiz bewertet. Einzelne Punkte, die als ver-
besserungswürdig eingeschätzt wurden, wurden separat 
bewertet. Konkret geht es dabei um die Notfallvorsorge 
und die Bewältigung von Grossereignissen im Bereich 
Gesundheit.

Krisenmanagement im Gesundheitswesen
Dieses im Jahr 2018 durch die Regierung in Auftrag ge-
gebene Projekt knüpft eng an die von der WHO ausge-
sprochenen Empfehlungen zur Verbesserung der Not-
fallvorsorge und der Bewältigung von Grossereignissen 
im Bereich Gesundheit an. Ziel ist es, dass Liechtenstein 
auf eine Krise im Gesundheitsbereich (z. B. durch einen 
Massenanfall von Verletzten / Erkrankten) vorbereitet ist 
und ein Krisenmanagement selbst einleiten und für eine 
bestimmte Zeit auch selbst führen kann.

Masernelimination und Mammografie-Screening
Die bewährten Aktivitäten zur Masern-Mumps-Röteln-
Impfung und für das Mammografie-Screening für Frauen 
ab 50 Jahren laufen weiter.

Revision Substitutionsrichtlinien / Methadonprogramm
Im Berichtsjahr betreuten 7 Ärztinnen und Ärzte 19 Teil-
nehmende des Methadonprogrammes. 10 Personen ha-
ben die Substitutionsbehandlung beendet. Die geltenden 
Substitutionsrichtlinien aus dem Jahr 2010 entsprechen 
nicht mehr den heutigen medizinischen und sozial-
psychiatrischen Ansichten. Unter Einbezug der Liech-
tensteinischen Ärztekammer und der Kommission für 
Suchtfragen hat das Amt für Gesundheit im Jahr 2018 
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eine Revision der Substitutionsrichtlinien und der Betäu-
bungsmittelverordnung erarbeitet. Die neue Version soll 
2019 in Kraft treten.

Heilmittelkontrolle

Arzneimittel

Bewilligungen und Inspektionen

Verlängerung Bewilligung für Hersteller 1 
Verlängerung Bewilligung für Import in EWR 1 
Abänderung Bewilligung für Import in EWR 1 
Bewilligung für Grosshandel neu 1 
Verlängerung Bewilligung für Grosshandel 5 
Abänderung Bewilligung Umgang BM (GH) 2 
Verlängerung Bewilligung für Grosshandel  
mit Betäubungsmitteln 2 
Inspektion Herstellung 1 
Inspektion EWR Import 2 
Inspektion Grosshandelsbetriebe 1 
Inspektion Betäubungsmittel 2 
Ausnahmebewilligung für Dronabinol / Cannabis 16 
Abänderung Bewilligung zur Führung von Apotheken 1 
Abänderung Bewilligung Drogerie 3 
Inspektion von ärztlichen Praxisapotheken 17 
Inspektion von zahnärztlichen Praxisapotheken 4

 
Übernahme von Entscheidungen betreffend Zulas-
sungen im zentralen Verfahren

Neue Zulassungen von Humanarzneimitteln  84
Verlängerung von Humanarzneimitteln 87 
Widerruf von Humanarzneimitteln 11 
Neue Zulassungen von Tierarzneimitteln 9 
Verlängerung von Tierarzneimitteln 10 
Widerruf von Tierarzneimitteln 2 
Anzahl Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen (NCE),  34 
die nicht automatisch in Liechtenstein zugelassen sind  
Anzahl gestrichener NCEs aus Negativliste 29

Im Rahmen der Marktüberwachung gemäss dem Gesetz 
über die Verkehrsfähigkeit von Waren wurden insgesamt 
124 Importe durch Einzelpersonen bzw. Firmen bear-
beitet, die vom Zoll als Arzneimittel eingestuft wurden. 
15 EWR-Rechtsakte wurden hinsichtlich Übernahme in 
den EWR Acquis / nationale Gesetzgebung überprüft. 
Die Arzneimittelkontrolle wurde im Berichtsjahr drei-
mal auditiert: ein internes Audit, ein Audit im Rahmen 
der Benchmarking Exercise des Netzwerks der europä-
ischen Arzneimittelbehörden und ein Audit im Rahmen 
des Joint Audit Programms der EMA und des Netzwerks 
der europäischen Arzneimittelbehörden.

Verbraucherschutz

Im Bereich Medizinprodukte / In-vitro Diagnostika lag 
der Schwerpunkt in der Vorbereitung zur Übernahme 
zweier EU-Rechtsakte – die Verordnung über Medizin-
produkte (2017 / 745) und die Verordnung über In-vitro 
Diagnostika (2017 / 746). Die EU hat infolge verschie-
dener Vorfälle mit fehlerhaften Medizinprodukten ihren 
Rechtsrahmen grundlegend überarbeitet und die Anfor-
derungen an die Stakeholder erheblich erhöht, mit dem 
Ziel einer verbesserten Patientensicherheit.

Im Rahmen des Strahlenschutzes führte das Amt für 
Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bun-
desamt für Gesundheit ein umfassendes Audit im OP-
Bereich des Liechtensteinischen Landesspitals durch. 
Zweck dieses Audits war einerseits, dem OP-Personal 
visuell aufzuzeigen, wie gross die Strahlenbelastung in 
ihrer täglichen Arbeit ist und wie diese auf ein Minimum 
reduziert werden kann. Andererseits wurden die Einhal-
tung der Strahlenschutzvorschriften und die Organisa-
tion und Administration in Bezug zum Strahlenschutz 
überprüft.

Krankenversicherung

Kosten und Prämien

Entwicklung der Krankenpflegekosten
Im Berichtsjahr erreichten die Aufwendungen für die ob-
ligatorischen Krankenpflegekosten (nach Abzug der Ko-
stenbeteiligungen = Nettoleistungen) CHF  147.84 Mio. 
(Vorjahr CHF  152.65 Mio.). Der Rückgang der Netto-
leistungen um CHF 4.80 Mio. (-3.15 %) ist auf ein Sinken 
der Bruttoleistungen um CHF  4.05 Mio. (-2.35 %) und 
einen Anstieg der Kostenbeteiligung um CHF 0.76 Mio. 
(+ 3.92 %) zurück zu führen.

Entwicklung der Krankenkassenprämien
Das Amt für Gesundheit hat im Herbst des Berichtsjahres 
die Prämien der Kassen für die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung für das Folgejahr überprüft und zur 
Kenntnis genommen. Die gewichtete Veränderung der 
Durchschnittsprämie stellte sich in den letzten Jahren 
wie folgt dar:

Jahr 1) Durchschnittsprämie für gewichtete 
 Erwachsene (ohne Unfall) in CHF Veränderung (%)

2019 308 -1.0 %
2018 311 -1.8 %
2017 317 -8.8 %
2016 347 +4.3 %
2015 333 +12.5 %

1)  Die Berechnungsweise entspricht jener zur Ermittlung des Arbeitge-
berbeitrages. Ab 2017 sind darin die Prämien für alle Franchiseabstu-
fungen zu berücksichtigen, zuvor nur jene mit obligatorischer Kosten-
beteiligung.
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Staatsbeitrag und Risikoausgleich
Der Staat leistet im Sinne von Art. 24a Abs. 1 und 2 KVG 
den Krankenkassen einen jährlichen Beitrag an die Ko-
sten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt CHF 40.81 Mio. (Vorjahr 
CHF  40.87 Mio.) an die Kassen ausbezahlt. Davon be-
trafen CHF 36.79 Mio. das laufende Geschäftsjahr und 
CHF  4.01 Mio. Schlusszahlungen für das Vorjahr. Als 
weitere Aufgabe werden Gelder im Rahmen des Risiko-
ausgleichs zwischen den Kassen durch das Amt für Ge-
sundheit umverteilt.

Aufsicht über die Krankenkassen und den Kranken-
kassenverband
Im Berichtsjahr waren drei Krankenkassen im Fürsten-
tum Liechtenstein zugelassen. Das Amt für Gesundheit 
hat die jährliche Berichterstattung der Kassen und des 
Kassenverbandes kontrolliert und auf die gesetzeskon-
forme Durchführung der Krankenversicherung über-
prüft. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik 
wurde die Krankenkassenstatistik publiziert.

Unfallversicherung

Kosten und Prämien

Entwicklung der Unfallversicherungskosten
Im Jahr 2017 (die Angaben für 2018 liegen erst im 
Sommer 2019 vor) beliefen sich die Unfallkosten auf 
CHF 27.6 Mio. (Vorjahr CHF 31.4 Mio.). Dies entspricht 
einer Abnahme um 12.1 % und liegt somit leicht unter 
dem 10-jährigen Mittelwert. Die Anzahl der Unfälle be-
trug 2017 6'400 (Vorjahr 6'267). Trotz leichtem Anstieg 
ist dies im 10-Jahres Vergleich ebenfalls ein unterdurch-
schnittlicher Wert.

Entwicklung der Unfallversicherungsprämien
Durch die Prämiensenkung im Jahr 2017 sind die Ein-
nahmen um CHF 5.2 Mio. auf CHF 43.1 Mio. gefallen. 
Im Durchschnitt liegt die Prämienhöhe im Bereich Be-
triebsunfall bei 0.42 % (Vorjahr 0.52 %) der Lohnsumme 
und im Bereich Nichtbetriebsunfall bei 1.22 % (Vorjahr 
1.41 %) der versicherten Lohnsumme. 

Aufsicht über die Unfallversicherer
Im Berichtsjahr waren acht Unfallversicherer im Für-
stentum Liechtenstein zugelassen. Eine neue Unfallver-
sicherung hat ein Gesuch auf Eintragung in das Regi-
ster der zugelassenen Unfallversicherer gestellt und ist 
ab 2019 zugelassen. Schwerpunkt im Jahr 2018 war der 
Vernehmlassungsbericht für die Reform des Unfallversi-
cherungsgesetzes sowie die Einrichtung einer Arbeits-
gruppe zum Thema Finanzierung der Teuerungszulagen. 
Das Amt für Gesundheit hat die jährliche Berichterstat-
tung der Unfallversicherer kontrolliert und auf die ge-
setzeskonforme Durchführung der Unfallversicherung 
überprüft. Die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 

Finanzmarktaufsicht (FINMA) konnte auch im Jahr 2018 
fortgeführt werden. Für das Jahr 2017 hat die FINMA 
dem Amt für Gesundheit keine Beanstandungen bei der 
Prüfung der Unfallversicherer gemeldet. Im Berichtsjahr 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik wie-
derum eine Unfallversicherungsstatistik veröffentlicht.

Mutterschaftszulage

Im Berichtsjahr wurden CHF 164'214 an Mutterschafts-
zulagen ausgerichtet. 100 Gesuche mussten bearbeitet 
werden. 56 Personen erhielten eine zusprechende, 44 
Personen eine ablehnende Verfügung. Der ausgerichtete 
Betrag betrug im Durchschnitt CHF 2'932. Die ablehnen-
den Verfügungen waren in 9 Fällen auf ein Überschrei-
ten der gesetzlichen Erwerbsgrenzen und in 35 Fällen 
auf Krankengeld- bzw. Lohnbezug zurückzuführen.

Jahr 1) Geburten Anträge auf Anzahl aus- Aus- 
 in FL Mutterschafts- bezahlte Mutter- zahlung 
  zulage schaftszulagen in CHF

2018  100 56 164'214 
2017 338 80 44 129'000 
2016 378 87 59 196'400 
2015 325 87 55 178'338 
2014 338 87 55 143'440

1) die definitive Zivilstandsstatistik 2018 liegt noch nicht vor

Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen 

Amtsleiter: Dr. med. vet. Peter Malin

Die Kontroll- und Inspektionsaufgaben, Aufsichts- und 
Überwachungsfunktionen sowie Bewilligungsprozesse 
standen wie üblich im Zentrum des Tagesgeschäftes. Einen 
nicht unerheblichen Umfang nahmen auch die legistischen 
Arbeiten im Zollvertrags- und EWR-Kontext ein.

Im Bewusstsein der endlichen Ressourcen und in 
Kenntnis der im grenzüberschreitenden Warenverkehr 
wechselnden behördlichen Zuständigkeiten – gleichermas-
sen zutreffend für den Tierverkehr – galt der Zusammen-
arbeit mit den korrespondierenden Amtsstellen auf kanto-
naler und Bundesebene erneut besonderes Augenmerk. 
Zugleich wurden auch die Kontakte in den benachbarten 
EU-Raum gepflegt.

Im Bereich der Lebensmittelkontrolle konnten die aus 
der Totalrevision der Lebensmittelgesetzgebung resultie-
renden neuen Aufgaben im Wasserbereich sowohl organi-
satorisch als auch inhaltlich geklärt bzw. in die Wege gelei-
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tet werden. Im Veterinärbereich wurde die Tierseuche CAE 
(Caprine Arthritis Encephalitis) getilgt und die Ausrottung 
der BVD beim Rind (Bovine Virus Diarrhoe) ist nach zehn-
jährigem Bemühen absehbar. 

Der Führungs- und Generationswechsel an der Amts-
spitze zeitigte einen längerdauernden Rekrutierungspro-
zess mit interner Rochade und Nachbesetzungsbedarf 
sowie den damit verbundenen Einarbeitungs- und Weiter-
bildungsprozessen.

Allgemeines

Amtsorganisation
Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) verfügte über 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Der auf das Frühjahr 2019 geplante Altersrücktritt 
des Amtsleiters und derjenige des Abteilungsleiters Le-
bensmittelkontrolle auf Ende des Berichtsjahres machten 
entsprechende Nachbesetzungen erforderlich. Die Re-
krutierungsprozesse erstreckten sich über einen Grossteil 
des Jahres. Der designierte Amtsleiter und Landestierarzt 
verstärkte die Belegschaft bereits im letzten Quartal. Die 
Nachfolge des Abteilungsleiters Lebensmittelkontrolle 
wurde nahtlos auf den Jahreswechsel sichergestellt.

Das Amt des Landestierarztes bestand im Berichts-
jahr seit 175 Jahren.

Internationales
–  Teilnahme an der 86. Generalversammlung der OIE 

(Internationales Tierseuchenamt). Die OIE bestätigt 
Liechtenstein weiterhin den Status «negligible risk» 
bezüglich BSE und «disease free» bezüglich Afrika-
nischer Pferdepest, Klassischer Schweinepest sowie 
Pest der Kleinen Wiederkäuer und nimmt den Report 
zur Rinderpest zur Kenntnis

–  Organisation und Durchführung der Koordinationssit-
zung zur Früherkennung und Überwachung der Tu-
berkulose beim Rotwild

–  Teilnahme an der Tagung zum Alpenweideviehverkehr 
in Bergheim bei Salzburg mit Austausch der Tierge-
sundheitsdaten zwischen Vertretern der Bundes-, Lan-
des- bzw. Kantonsbehörden der Alpenländer Öster-
reich, Schweiz, Deutschland, Italien und Liechtenstein

–  Teilnahme an der konstituierenden Sitzung der be-
fristet auf 3 Jahre installierten IBK – «Projektgruppe 
Grenzüberschreitende Hilfe» als Ergebnis des mehr-
jährigen Einsatzes für ein Gefäss der grenzüber-
schreitenden zivil-militärischen Zusammenarbeit bei 
Katastrophen und Grossschadensereignissen im Bo-
denseeraum

–  Erfahrungsaustausch der Lebensmittelkontrollbehör-
den Ostschweiz, Baden-Württemberg, Bayern, Vorar-
lberg und Liechtenstein in Schaan

Aus- und Weiterbildung
Die beiden Abteilungsleiter Lebensmittelkontrolle und 
Veterinärwesen nahmen an den vom VKCS bzw. BLV or-

ganisierten Weiterbildungsreisen nach Italien resp. Dä-
nemark teil. Der Amtstierarzt nahm am Kadertag und 
partiell am Wiederholungskurs der Tierseuchengruppe 
(TSG) SG AR AI FL teil. Der Landestierarzt und sein 
Stellvertreter befassten sich mit Vorbereitungs- und Pla-
nungsarbeiten für die entsprechenden Übungsanlässe 
der TSG im Folgejahr in Liechtenstein. Beide Amts-
tierärzte besuchten die Fortbildungstagung des ÖVA in 
Vorarlberg. Der intern nachbesetzte Leiter der Abtei-
lung Lebensmittelkotrolle besuchte im Hinblick auf die 
Erlangung des Lebensmittelchemikerdiploms Weiterbil-
dungen aus den Fachgebieten Risikobewertung und Le-
bensmittelkontaktmaterialien. Ein Lebensmittelinspek-
tor besuchte die jährliche GSLI-Weiterbildung und eine 
spezifische Weiterbildung über pflanzliche Lebensmittel. 
Die Badewasserinspektorin absolvierte erfolgreich die 
Weiterbildung zur eidg. diplomierten Lebensmittelkon-
trolleurin. Die Sekretärin besuchte die vom BLV angebo-
tene Schulung Analysten ALVPH.

Zusammenarbeit mit anderen Behörden
–  Kommission Recht des VKCS
–  ERFA Tierarzneimittel / Umsetzungshilfe TAMV
–  Ständige Kommission Lebensmittelsicherheit VetD
–  Vorstand der Gesellschaft schweizerischer Lebensmit-

telinspektoren GSLI
–  Arbeitsgruppe Waldverjüngung
–  Delegation Notenaustausch Landwirtschaft
–  Internationale Kerngruppe für eine gemeinsame Be-

kämpfungs- und Überwachungsstrategie  der Rot-
wildtuberkulose im Alpengebiet 

–  Prüfungskommission für die Gastwirteprüfung
–  Mitarbeit in diversen weiteren Gremien, zum Teil mit 

befristeten Aufträgen
–  Aussprache mit der Rechtsvertretung des St. gal-

lischen Amtes für Wirtschaft zum Eichwesen
–  Zielvereinbarung für das Jahr 2019 für den Vollzug des 

gesetzlichen Messwesens, abgeschlossen zwischen 
dem METAS und dem ALKVW als Aufsichtsbehörde 
für das Fürstentum Liechtenstein

–  Vereinbarung im Rahmen der VKCS-Regio Ostschweiz 
zur gegenseitigen Auditierung der Inspektorate

Gesetzgebung
Folgende Rechtsakte wurden für die Regierung vorbe-
reitet:
–  Gesetz über die Abänderung des Tierschutzgesetzes, 

LGBl. 2018 Nr. 351
–  Gesetz über die Abänderung des Hundegesetzes, 

LGBl. 2018 Nr. 352
–  Gesetz über die Abänderung des Tierseuchenpolizei-

gesetzes, LGBl. 2018 Nr. 353
–  Gesetz über die Abänderung des Tiergesundheitsberu-

fegesetzes, LGBl. 2018 Nr. 354
–  Gesetz über die Abänderung des Tabakpräventionsge-

setzes, LGBl. 2018 Nr. 355
–  Sömmerungsverordnung, LGBl. 2018 Nr. 77
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–  Verordnung über die Abänderung der Tierschutzver-
ordnung, LGBl. 2018 Nr. 143

–  Verordnung über die Abänderung der Tierhaltungs-
Ausbildungs-Verordnung, LGBl. 2018 Nr. 144

–  Verordnung über die Abänderung der Nutz- und Haus-
tier-Haltungs-Verordnung, LGBl. 2018 Nr. 145

–  Verordnung betreffend die Abänderung der Verord-
nung über den Tierschutz beim Schlachten, LGBl. 
2018 Nr. 146

–  Verordnung über die Abänderung der Trinkwasserver-
ordnung, LGBl. 2018 Nr. 177

–  Verordnung über die Abänderung der Hundeverord-
nung, LGBl. 2018 Nr. 224

–  Verordnung über die Abänderung der Tierschutzver-
ordnung, LGBl. 2018 Nr. 425

–  Verordnung über die Abänderung der Hundeverord-
nung, LGBl. 2018 Nr. 426

–  Verordnung über die Abänderung der Tabakpräventi-
onsverordnung, LGBl. 2018 Nr. 427

Qualitätssicherung
Im Berichtsjahr standen die Optimierung von Prozessen 
und die kontinuierliche Verbesserung des Management-
systems im Vordergrund. Dem Bereich Inspektionen der 
Abteilung Lebensmittelkontrolle wurde dabei beson-
deres Augenmerk geschenkt. Im Rahmen des Projektes 
Inspektions-App wurden sämtliche Inspektionsgrundla-
gen geprüft und neu definiert. In die Aktualisierung flos-
sen auch Erkenntnisse aus den zahlreichen Vor-Ort-Be-
gleitungen ein.

In 3 spezifischen Aufgabenbereichen wurden externe 
Witness-Audits absolviert. In diesen konnten die Fach-
kompetenz der zuständigen Mitarbeitenden bestätigt 
und einzelne Verbesserungsmöglichkeiten eruiert wer-
den.

Zufolge nicht mehr gegebener Rechtsverpflichtung 
wurde die Akkreditierung der Amtsstelle bei der Liech-
tensteinischen Akkreditierungsstelle und der SAS auf 
das Jahresende gekündigt. Parallel dazu wurden erste 
Abklärungen zu deren Ersatz in Form der ISO-Zertifizie-
rung getroffen. 

Lebensmittelsicherheit

Im Berichtsjahr wurden 168 Inspektionen in Lebens-
mittelbetrieben durchgeführt und 158 Proben zur la-
boranalytischen Untersuchung oder Kennzeich-
nungsüberprüfung erhoben. Die Kontrollbereiche der 
Weinlesekontrolle, der Honig- und der Pilzkontrolle wur-
den vom ALKVW fachlich betreut, jedoch von externen 
Kräften ausgeführt. Die Anzahl Inspektionen fiel tiefer als 
in anderen Jahren aus, da ein Projekt für die Erstellung 
von Inspektionsberichten mit Tablets vor Ort (Inspek-
tions-App) personelle Ressourcen in Anspruch nahm. 
Das neue Werkzeug war zum Jahresende praxisreif ent-
wickelt und wird künftig eine massgebliche Arbeitser-
leichterung bringen.

Neben den geplanten, risikobasierten Inspektionen 
und den Anlasskontrollen beteiligte sich das Lebensmit-
telinspektorat wieder an einer gemeinsamen Aktion mit 
den Zollbehörden zur Überprüfung von Kühl- und Tief-
kühltransporten. 27 Transporte mit Lebensmitteln wur-
den beurteilt, wie der Zustand der Ware war und ob die 
Kühlkette aufrecht erhalten war. 2 Transporte waren zu 
beanstanden.

Seit Mai des Berichtsjahres muss im Offenverkauf 
und in der Gastronomie schriftlich darauf hingewiesen 
werden, dass man sich beim Personal über allenfalls in 
den Produkten vorhandene Allergene erkundigen kann; 
alternativ deklariert man sie schriftlich. Eine mit dem 
Vollzug in der Schweiz koordinierte Aktion sowie eine 
Kontrolle im Rahmen des Staatsfeiertages ergab, dass 
diese Vorschrift trotz vorgängiger Information sehr man-
gelhaft eingehalten wird. Es braucht noch einiges an Auf-
klärungsarbeit.
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Ergebnisse der Betriebsinspektionen

Betriebskategorie Anzahl Betriebe Anzahl Beanstandungsgründe 
  in den Beurteilungsbereichen

 Summe Summe Summe A B C D 
 I I / B (%) NK

A1 Industrielle Verarbeitung von tierischen Rohstoffen 3 
A2 Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen       1
A3 Getränkeindustrie       
A4 Produktion von Gebrauchsgegenständen 1      
A5 Diverse 2      
B1 Metzgereien, Fischhandlungen 6 3  3 2 2 2
B2 Käsereien, Molkereien 3 1     1
B3 Bäckereien, Konditoreien 3 1 1  1 1 1
B4 Getränkehersteller 2      
B5 Landwirtschaftsbetriebe mit Verkauf ab Hof 3 2 1 2 2 2 
B6 Diverse       
C1 Grosshandel (v. a. Getränke- und Weinhandel) 2      
C2 Verbraucher- und Supermärkte 15 4 2 2 4 4 
C3 Klein- und Detailhandel, Drogerien 17 4  3 4  
C4 Versandhandel 2      
C5 Handel mit Gebrauchsgegenständen 2      
C6 Diverse       
D1 Kollektivverpflegungsbetriebe 81 17 2 14 7 12 2
D2 Cateringbetriebe, Party-Services, Saalküchen, Jahrmärkte 5   1   
D3 Spital- und Heimbetriebe 19 1   1  
D5 Diverse 1      
E1 Trinkwasserversorgungen 1      

Total 2018 168 33 6 25 21 21 7 
  (20)   

Total 2017 234 45 13 33 18 25 5 
  (19)     

Total 2016 219 49 18  30 17 35 13 
  (22)

Zeichenerklärung für Beanstandungsgründe Legende der Abkürzungen

A = Selbstkontrolle Summe I = Inspektionen (ohne NK)

B = Lebensmittel Summe I / B = Inspektionen mit Beanstandungen (keine Bagatellen)

C = Prozesse und Tätigkeiten Summe NK = Anzahl Nachkontrollen (NK)

D = Räumlich-betriebliche Voraussetzungen
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Die nachstehende Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung der Beanstandungsgründe bezogen auf die Inspektionen 
mit Beanstandungen:

Beurteilungsbereich

 2018 2017 2016 
 (%) (%) (%)

A: Selbstkontrolle 76 73 61
B: Lebensmittel 64 40 35
C: Prozesse und Tätigkeiten 64 56 71
D: Räumlich-betriebliche Voraussetzungen 21 11 27

Untersuchungstätigkeit
Im Berichtsjahr wurden 158 Proben untersucht, von denen 23 % zu beanstanden waren. Die Beanstandungsquote 
ist vergleichbar mit den letzten Jahren. Die meisten Beanstandungen wurden wegen Kennzeichnungsmängeln von 
vorverpackten Produkten und mangelhafter mikrobiologischer Beschaffenheit von vorgekochten Speisen ausgespro-
chen.

Im Rahmen einer gesamtschweizerischen Aktion des Verbandes der Kantonschemiker wurden konsumfertige 
Speisen u. a. auf Listerien untersucht. In einer von 8 Proben aus Liechtenstein konnten Listerien nachgewiesen wer-
den, jedoch in einer zulässigen Menge.

Erstmals beteiligte sich Liechtenstein an einer von Europol organisierten Untersuchungskampagne gegen Le-
bensmitteltäuschung. In dieser Aktion wurde Thunfisch auf unzulässige Methoden untersucht, welche eine nicht vor-
handene Frische des Fisches vortäuschen. Die 3 in Liechtenstein erhobenen Proben waren konform.

Übersicht Untersuchungstätigkeit

Warengattung untersuchte  beanstandete Beanstandungsgrund, Mehrfachbeanstandung einer Probe möglich 
 Proben Proben (prozentualer Anteil der beanstandeten Proben)

Diverse Untersuchungen:  Anzahl N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Total der Proben aus den  (% des Proben- 
Warengattungen 01 – 81  totals)

2018 146 34 4 1 26 0 0 0 3 
  (23) (12) (3) (76) (0) (0) (0) (9)

2017 188 46 26 4 16 0 0 0 4 
  (24) (57) (9) (35) (0) (0) (0) (9)

2016 185 45 6 1 33 1 1 0 5 
  (24) (13) (2) (73) (2) (2) (0) (11)

Zeichenerklärung:

N1 Kennzeichnung 

N2 Zusammensetzung 

N3 Mikrobiologisch 

N4 Physikalisch (Fremdkörper) 

N5 Verunreinigung (Fremd- und Inhaltsstoffe)

N6 Art der Produktion (GUB / GGA, Bio)

N7 Andere
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Trink-, Bade- und Duschwasserkontrolle
Der Fachbereich Trinkwasser war im Berichtsjahr inten-
siv mit der Aktualisierung der Trinkwasserverordnung be-
schäftigt. Diese war nötig, da die zugrundeliegende EU-
Trinkwasserrichtlinie überarbeitet worden war und diese 
Änderungen von den EWR-Ländern in nationales Recht 
übernommen werden mussten. Die aktualisierte Trink-
wasserverordnung trat am 1. Oktober 2018 in Kraft. Sie 
gibt den Wasserversorgungen auf Basis einer detaillierten 
Risikobewertung die Möglichkeit, ihre Qualitätsüberwa-
chungsprogramme individueller zu gestalten. Da die Was-
serversorgungen aber bereits heute nach vergleichbaren 
Systemen arbeiten, sind in der praktischen Umsetzung 
nicht allzu starke Veränderungen zu erwarten.

Weiters wurde das seit einigen Jahren vom ALKVW 
begleitete Projekt «Rückflussverhinderung» Anfang 2018 
von den Wasserversorgungen unter dem Namen «Sau-
beres Trinkwasser» der Öffentlichkeit vorgestellt. Das 
ALKVW setzte sich dabei stark für eine risikobasierte 
Umsetzung ein. Die ersten Bezüger wurden inzwischen 
zur Hausinstallationskontrolle aufgefordert. 

Entsprechend der Jahresplanung wurde eine Wasser-
versorgung kontrolliert und die Arbeit der Wasserversor-
gungen zur Bereitstellung des wichtigsten Lebensmittels 
überwacht.

Im Bereich der öffentlichen Bäder wurden 5 Inspekti-
onen durchgeführt und 7 Proben erhoben. In einem Bad 
musste die Überschreitung des Höchstwertes an Desin-
fektionsmitteln und in einem anderen der mikrobiolo-
gische Zustand des Badewassers beanstandet werden. 
Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel 
wurden angeordnet. 

Die regelmässigen Selbstkontrollen des Badeteiches 
in der Sport- und Freizeitanlage Grossabünt durch die 
Gemeinde Gamprin wurde fachlich begleitet. 

Infolge der Revision der Lebensmittelgesetzgebung 
und des Erlasses der Verordnung des EDI über Trink-
wasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern 
und Duschanlagen (TBDV) im Jahre 2017 wurde die Un-
tersuchung des Duschwassers auf Legionellen auf wei-
tere öffentliche Anlagen ausgeweitet. Im Berichtsjahr 
wurden in 6 Hotels je 2 Proben erhoben. In 2 öffentli-
chen Duschanlagen wurde eine Kontamination mit Legi-
onellen nachgewiesen. Entsprechende Massnahmen und 
weitere Verlaufskontrollen wurden angeordnet.

Nichtraucherschutz
Die Kontrolle auf Einhaltung der Bestimmungen zum 
Nichtraucherschutz erfolgte im Rahmen der Lebens-
mittelkontrolle und war gemäss der bisherigen Voll-
zugspraxis auf das Gastgewerbe zentriert. Von den 106 
kontrollierten Gastronomiebetrieben wurden 2 wegen 
Übertretung des Tabakpräventionsgesetzes beanstandet 
und gebüsst. Es wurden zusätzlich 2 Bussen verhängt 
gegen einen Betreiber eines Begegnungszentrums sowie 
gegen den Veranstalter eines Anlasses. Ein Fall ist noch 
in Überprüfung durch die Rechtsmittelbehörde. 

Zum Jahresende wurden 39 Gastronomiebetriebe als 
Raucherbetriebe und 22 als Raucherraumbetriebe ge-
führt.

Eichwesen

Allgemeines
Die mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie 
(METAS) für das Berichtsjahr abgeschlossene Zielver-
einbarung sah wie in der Schweiz vor, dass die Vollzugs-
quote bei den Kontrollen von Fertigpackungen bei indus-
triellen Herstellern mindestens 75 % erreicht. Ebenfalls 
soll sich die Vollzugsquote gegenüber dem letzten Jahr 
nicht verschlechtern. Diese Zielsetzung wurde erreicht.

Anlässlich der Tagung der Aufsichtsbehörden wurde 
das Jahresziel für das Folgejahr mit dem METAS wie 
folgt vereinbart: Überprüfung der Einhaltung der Vor-
schriften der Mengenangabeverordnung, insbesondere 
der Berücksichtigung des Taragewichts, im Ofenverkauf 
an Marktständen und ab Hof.

Anlässlich der Tagung der Aufsichtsbehörden wurde 
das im kommenden Jahr Schweiz weit umzusetzende 
Vollzugsziel «Einhaltung der Vorschriften der Mengen-
angabeverordnung» mit besonderer Berücksichtigung 
des Taragewichts im Offenverkauf an Marktständen und 
ab Hof verabschiedet. Anschliessend wurde mit dem ME-
TAS eine entsprechende Zielvereinbarung abgeschlos-
sen. 

Die Prüfung der Messbeständigkeit eichpflichtiger 
Messmittel erfolgt seit 2011 durch einen selbständig tä-
tigen Eichmeister. Der Leistungsvertrag aus dem Jahr 
2015 wurde redaktionell angepasst. Der bis anhin als 
Eichgehilfe tätige Mitarbeiter des vertraglich beauftrag-
ten Eichmeisters hat die Ausbildung zum eidg. diplomie-
ren Eichmeister erfolgreich abgeschlossen.

Anlässlich der Jahresbesprechung mit dem Eichmei-
ster wurde der Betrieb des an neuer Adresse in Flums 
angesiedelten Eichlabors besichtigt, die Umsetzung des 
Jahresziels 2018 besprochen und der Umfang der Markt-
überwachung definiert. Der Termin für die Daten-Migra-
tion auf das neue Eichverwaltungsprogramm Version 4.0 
wurde Ende des Jahres festgelegt. 



196 |

GESELLSCHAFT

Eichungen

Art der Messmittel geeicht beanstandet verwarnt

Wiegegeräte: Ladenwaagen, Industriewaagen, Brückenwaagen (200 g bis 60 to) 409 105 0 
 (614) (89) (0)
Abgasmessgeräte: Benzinmotoren, Dieselrauch, Kombigeräte 47 13 0 
 (47) (16) (0)
Durchlaufzähler: Zapfsäulen bei Tankstellen inkl. 2-Takt Säulen und Zusatzapparate 282 33 0
 (206) (5) (0)
– darin enthalten: Gastankstellen: Hochdruck-Erdgastankstellen 6 0 0
 (2) (0) (0)

Zahlen in Klammer = Vorjahreszahlen

Bei den Beanstandungen handelt es sich überwiegend um solche des Typs A (metrologische Gründe) und wenige des 
Typs B (formale Mängel). Erstere hatten zur Folge, dass das kontrollpflichtige Messmittel zum Zeitpunkt der Kontrolle 
nicht bzw. erst nach Korrektur für die Verwendung freigegeben werden konnte. Die relativ hohe Beanstandungsquote 
von 25 % bei den Wiegegeräten ist vielfach durch Mängel der Waagenaufstellung bedingt, welche nur zu geringen 
Abweichungen und überwiegend zu Lasten des Waagenbesitzers führen. 

Inspektionen

Kontrolle der Mengenangaben und nachträgliche Kontrollen

Hersteller von industriellen Fertigpackungen 12 Hersteller, 173 Lose, 3 Lose beanstandet
Gewerbliche Produzenten mit Verkaufsstelle  4 Hersteller, 29 Lose, 1 Los beanstandet
Zufallspackungen  2 Hersteller, 3 Lose, 0 Lose beanstandet
Marktüberwachung  8 Waagen, 1 Tanksäule

Wegen wiederholt beanstandeter Unterfüllung musste die Kontrolle bei einem industriellen Hersteller von Fertig-
packungen beanstandet werden. Das Unternehmen wurde verwarnt und der Kontrollaufwand in Rechnung gestellt.

Veterinärwesen

Statistikdaten

Tierart Anzahl Halter + / - gegenüber Vorjahr 1)  Anzahl Tiere + / - gegenüber Vorjahr

Rindvieh 89 +3 5'894 +109 
Pferde 91 +15 474 +60 
Schweine 8 -3 1'648 -228 
Schafe 40 +1 3'962 -161 
Ziegen 25 +1 384 +23 
Bienen 131 +31 966 +129 
Hunde   2) 2'295 +54

1) Quelle: Selbstdeklaration bzw. Tierverkehrsdatenbank der Identitas AG, soweit nicht anders angegeben
2) Anzahl der in Liechtenstein gemeldeten Hunde per 14. Dezember 2018, Quelle: Amicus Datenbank
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Tiergesundheit

Tb-Screening Schalenwild
Um die mögliche Einschleppung der seit Jahren im 
Vorarlberger Kloster- und Silbertal endemisch auftre-
tenden Rotwildtuberkulose möglichst frühzeitig zu er-
kennen, gibt es im Fürstentum Liechtenstein seit 2009 
ein jährliches Monitoringprogramm. Dieses wurde im 
Jahr 2014 unter Begleitung durch das Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinärwesen auf definierte 
Überwachungsgebiete in den Kantonen Graubünden 
und St. Gallen ausgeweitet. Die Bedeutung und Notwen-
digkeit dieses langjährigen Überwachungsprogramms 
wurde Ende 2017 durch den Nachweis eines mit Myko-
bakterium microti befallenen Rothirsches im benachbar-
ten Gamperdonatal offensichtlich.

Die Erkenntnis, dass die Eindämmung dieser für 
Mensch und Nutztier gefährlichen Infektionskrankheit 
nur durch koordinierte Massnahmen im grenzüber-
schreitenden Wildlebensraum nachhaltig und effizient 
ist, hat die Veterinärdienste von Österreich, Deutsch-
land, Liechtenstein und der Schweiz dazu bewogen, am 
3.  März 2018 in Salzburg eine gemeinsame Erklärung 
zu unterzeichnen. Kernpunkte dieser Absichtserklärung 
ist der transparente Datenaustausch zwischen den Part-
nerländern in Hinblick auf Ausbreitungstendenz und Be-
kämpfungserfolgen der Wildtiertuberkulose sowie die 
Förderung der weiteren Krankheitserforschung.

Im Berichtsjahr wurden 32 Proben von Wildtieren 
aus Liechtenstein an das Nationale Referenzlabor (NRL) 
für Rindertuberkulose des Bakteriologischen Instituts 
der Vetsuisse in Zürich zur Untersuchung übermittelt. 
In keiner dieser Proben konnte ein pathogener Tuberku-
loseerreger nachgewiesen werden, sodass mit 95 %iger 
Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der 
heimische Wildbestand tuberkulosefrei ist. Nennenswert 
ist allerdings der Nachweis einer apathogenen, d. h. nicht 
krankmachenden, Mykobakterienart (M. vaccae) in der 
Lymphknotenprobe eines gesunden ca. 10 jährigen Rot-
hirsches. Im Juni wurden die Notfütterungsstellen mit 
einem TBC wirksamen Desinfektionsmittel vorsorglich 
desinfiziert.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die in 
Liechtenstein beprobten Wildtiere gegliedert nach «risi-
kobasierter Überwachung» und «Stichprobe gesundes 
Rotwild».

  Risikobasierte Überwachung Stichprobe gesund Gesamt

 Rotwild Reh Steinbock Gämse Summe Rotwild  
 3 0 0 2 5 27 32

BVD-Ausbruchsabklärungen
Aufgrund des Zukaufs infektionsverdächtiger Tiere aus 
Schweizer Ursprungsbetrieben wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 11 Folgeabklärungen auf BVD in heimischen 
Rinderbetrieben notwendig. Die verdächtigen Tiere 
stammten aus 5 verschiedenen Kantonen. Insgesamt 5 
Milchviehbetriebe wiesen im Berichtsjahr erhöhte Anti-
körperspiegel in der Tankmilch auf, weshalb zur Abklä-
rung eines möglichen Infektionsgeschehens Jungtiere 
aus diesen Betrieben auf BVD-Antikörper untersucht 
werden mussten. In der retrospektiven Abklärung die-
ser Milchbetriebe wurde offensichtlich, dass die positive 
Tankmilchprobe bei den meisten Betrieben durch den 
Zukauf von Tieren mit hoher Antikörperausscheidung 
über die Milch verursacht wurde. In keinem dieser Be-
triebe konnte eine BVD-Infektion nachgewiesen werden.

Blauzungenerkrankung
Die Blauzungenerkrankung ist eine subklinisch bis akut 
verlaufende Viruserkrankung der Wiederkäuer und Ka-
meliden, die durch stechende Insekten (Gnitzen) über-
tragen wird. Die Erkrankung tritt seit mehreren Jahren in 
mehreren Ländern Europas auf, wobei unterschiedliche 
Serotypen des Virus für die Erkrankungsfälle verantwort-
lich zeichnen.

In der Schweiz wurde der Virus-Serotyp BTV-8 seit 
September auf rund 60 Betrieben bei Rindern und Scha-
fen nachgewiesen. In Liechtenstein trat die Blauzungen-
krankheit bis zum Ende des Berichtsjahres noch nicht 
auf.

Afrikanische Schweinepest (ASP)
Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochanste-
ckende, meist tödlich verlaufende Viruserkrankung bei 
Haus- und Wildschweinen, die sich von Russland über 
die baltischen Länder und Osteuropa im Berichtsjahr zu-
nehmend nach Westen ausbreitet hat. Letzte Infektions-
fälle in Belgien haben die Schweiz dazu veranlasst, ein 
nationales Früherkennungsprogramm für ASP zu initi-
ieren, an dem auch Liechtenstein partizipiert. Ganzjäh-
rig sollen sämtliche in der Schweiz und dem Fürsten-
tum Liechtenstein tot aufgefundenen Wildschweine, 
Abschüsse infolge unspezifischer Krankheitsanzeichen 
und im Verkehr verunfallte Wildschweine auf ASP un-
tersucht werden. Die Liechtensteiner Jägerschaft wurde 
detailliert über die Erkrankung und deren Verbreitung 
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aufgeklärt und gebeten, bei Feststellung toter oder kr-
anker Wildschweine das ALKVW zur Untersuchung der 
Tiere aufzubieten. Den Schweinehaltern wurde die Eta-
blierung sog. Biosicherheitsmassnahmen empfohlen. 
Der Zoll wurde ebenfalls im Hinblick auf die Verhinde-
rung der Seucheneinschleppung sensibilisiert. 

Vogelgrippe (HPAI)
In der Schweiz und Liechtenstein wurden keine Fälle von 
Geflügelinfluenza festgestellt, obwohl in Bulgarien bis 
zum Ende des Berichtsjahres bereits 26 Ausbrüche der 
hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) in 5 Bezirken 
gemeldet wurden. Dieser glückliche Umstand ist vermut-
lich der Tatsache geschuldet, dass viele Zugvögel erst 
nach dem Jahreswechsel ihre Überwinterungsgebiete in 
der Schweiz erreichen, sodass heimische Seuchenfälle 
noch bis ins Frühjahr 2019 möglich sind.

Projekt PCR gestützte Moderhinkebekämpfung
Bei der Moderhinke handelt es sich um eine schmerz-
hafte, durch das Bakterium Dichelobacter nodosus ver-
ursachte Infektionskrankheit der Schafklauen. Mit dem 
Ziel, die fehleranfällige rein visuelle Krankheitsdiagnos-
tik zu verbessern wurde im Jahr 2016 das Projekt der 
PCR gestützten Moderhinkebekämpfung initiiert. Die-
ses Projekt wurde auch im Berichtsjahr mit staatlicher 
Unterstützung fortgeführt, wobei die ursprünglich aus 7 
Betrieben bestehende Projektgruppe auf 6 Betriebe ver-
kleinert wurde. Die bisherigen Resultate zeigen, dass die 
PCR-basierte Krankheitsdiagnostik sensitiver, arbeits-
technisch einfacher und zeitsparender durchgeführt wer-
den kann. Gemeinsam mit der im Jahr 2020 verpflichtend 
vorgeschriebenen Einzeltierregistrierung der Schafe und 
Ziegen auf der Tierverkehrsdatenbank wird diese Unter-
suchungsmethode die Basis für eine kantonsübergrei-
fende, wirksame Bekämpfung dieser Krankheit bilden.

Sauerbrut der Bienen
Im Berichtsjahr wurden keine Fälle von Sauerbrut fest-
gestellt. Ein Betrieb, der sich im Radius des Sperrgebiets 
eines Sauerbrutausbruches in Buchs befand, musste vo-
rübergehend einer Sperre unterworfen werden, die aber 
bald wieder aufgehoben werden konnte.

Länderübergreifende Tierseuchengruppe (TSG)
Im Berichtsjahr wurden 2 neue Rekruten aus Liechten-
stein im Rahmen des Einführungskurses ausgebildet 
und in die Mannschaft der internationalen Tierseuchen-
gruppe integriert. Schwerpunkte des Wiederholungs-
kurses waren der Bezug von Oberflächenwasser und des-
sen Speicherung in selbst errichteten Wasserdepots, der 
sichere Umgang mit elektrischen Geräten und Stromge-
neratoren sowie die mentale Einsatzvorbereitung im Hin-
blick auf psychisch belastende Ereignisse vor, während 
und nach einem Tierseucheneinsatz. Zum besseren Ver-
ständnis der Tätigkeit der Tierkörperbeseitigungsanlage 
wurde ein Besuch der TMF in Bazenheid organisiert und 

durchgeführt. Vom leitenden Gremium wurde die Aus-
arbeitung eines neuen, kostensparenden Materialbewirt-
schaftungskonzeptes in Auftrag gegeben. Dieses Kon-
zept konnte am Ende des Berichtsjahres zur Beurteilung 
vorgelegt und durch das leitende Gremium freigegeben 
werden. Gegenstand dieses Konzeptes war unter ande-
rem auch die Anschaffung neuer, wasserdichter Schutz-
anzüge mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit.
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Prophylaxe

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Rauschbrand  Vorsorgliche Schutzimpfung von 429 Rindern, die zur Sömmerung auf gefährdete Alpen in der Schweiz  
verbracht wurden.

Früherkennung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Tuberkulose  Wildtierbestand: Stichprobe aus 27 gesunden Rotwildstücken negativ getestet, 5 risikobasiert untersuchte 
Stücke (Hegeabschüsse und Fallwild) negativ getestet.

Kleiner Beutenkäfer Befallskontrolle mittels Schäfer-Fallen durch 2 Sentinel-Imker: alle Kontrollen negativ.

Bekämpfung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Moderhinke  34 Schafbetriebe wurden im Zuge der jährlichen Kontrolle als Moderhinke-frei befunden. 
3 Betriebe wurden zu Jahresbeginn als reinfiziert erkannt und wurden zu Sanierungsmassnahmen verpflichtet. 
1 Schafbetrieb hat die Schafhaltung eingestellt. 
1 Schafbetrieb hat die vorgeschriebene Moderhinke-Kontrolle trotz wiederholter Aufforderung nicht  
durchgeführt.

Paratuberkulose 1 Ziege positiv bestätigt

Varroatose Sommer- / Herbstbehandlung mit Thymovar oder Ameisensäure; Restentmilbung mit Oxalsäure.

BVD / MD BVD Überwachung bei Milchbetrieben über die Milchserologie: 39 Milchbetriebe zeigten milchserologisch  
(Bovine Virus Diarrhoe,  keinen Titeranstieg und konnten als BVD unverdächtig eingestuft werden. 5 Milchbetriebe zeigten einen  
Mucosal disease)  Titeranstieg und mussten nachfolgend durch Untersuchung einer Jungtiergruppe mit negativem Befund  

abgeklärt werden. 
BVD Überwachung der reinen Mast- und Aufzuchtbetriebe: 13 Betriebe mittels serologischer Untersuchung 
einer Jungtiergruppe untersucht, 1 Betrieb mittels Ohrstanzproben abgeklärt: alle Betriebe negativ getestet. 
11 Betriebe mittels Probenahme an der Schlachtbank überwacht: Alle Betriebe negativ getestet.

Sauerbrut  Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein keine neuen Fälle von Sauerbrut festgestellt. 
Aufgrund seiner Lage innerhalb des Sperrkreises eines Sauerbrutausbruches in Buchs musste ein  
Liechtensteiner Bienenstand vorübergehend einer Sperre unterworfen werden. Die Sperre konnte bis  
zum Ende des Berichtsjahres wieder aufgehoben werden.
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Überwachung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

BSE  OIE-Klassifikation als Land mit vernachlässigbarem Risiko 
 Überwachung Krankschlachtung: 12 Gehirnproben: negativ (Notschlachtlokal Pilgerbrunnen, Gams). 
 Klinische Verdachtsfälle: 0 
 UP umgestanden / getötet: 101 Gehirnproben: negativ (TMF, Bazenheid). 
 Proben bei Normalschlachtungen: 0

Leukose / EBL 7 risikobasierte serologische Tankmilchuntersuchungen von Milchproduzenten: alle negativ.

Aujeszky'sche Krankheit Keine Untersuchungen durchgeführt.

PRRS Keine Untersuchungen durchgeführt.

IBR / IPV (Infektiöse 7 risikobasierte serologische Tankmilchuntersuchungen: alle negativ. 
Bovine Rhinotracheitis) Blutserologie: 3 Stiere negativ getestet, 2 Rinder negativ getestet. 
Brucella melitensis 117 Schafe aus 4 Betrieben und 4 Ziegen aus einem Betrieb: alle negativ.

Brucella abortus bang Keine Untersuchungen durchgeführt. 
(Brucellose)

CAE (Caprine Arthritis 4 Ziegen aus 1 Betrieb getestet: alle negativ. 
Encephalitis)

Coxiellose 2 Schafe positiv getestet.

S. enteritidis /  Regelmässige Bestandesüberwachung sowie vor der Schlachtung: 6 Geflügelherden (> 1'000 Hühner) von 2  
typhimurium  Haltern Schlepptupfer- und Staubprobenanalysen sowie serologische Eier-Untersuchungen: ausschliesslich  
 negative Befunde. 
 2 kleinere Herden (<  1'000 Hühner) von 2 Haltern: Eierproben ebenfalls negativ auf Salmonella-Anitkörper.

Abortabklärungen 2 Rinderbetriebe mit je 1 Abortfall mit neg. Ergebnissen untersucht.

Tollwut (Rabies) 3 Kontrollfüchse negativ getestet.

Fuchsräude 8 Füchse, 1 Dachs und 1 Marder mit Räude erlegt.

Staupe 12 Füchse und 4 Dachse positiv getestet.

Gamsblindheit Keine nachgewiesenen Fälle.

Blauzungenkrankheit 1 verdächtiges Tier in 1 Betrieb negativ getestet. 
 3 Stichproben (Blutproben) an der Schlachtbank haben die Seuchenfreiheit bestätigt.

Vogelgrippe Keine Verdachtsfälle.

Echinokokkose 8 Füchse untersucht. 1 Probe positiv, 3 Proben negativ, 4 Proben nicht auswertbar. 
 1 Biber untersucht: positiv

Infektiöse Anämie  13 Proben untersucht: alle negativ 
der Einhufer

Tularämie 1 Hase positiv getestet

Campylobacteriose 3 Verdachtsabklärungen (2 Katzen, 1 Taube) negativ.
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Fleischhygiene
Im Berichtsjahr wurden im einzigen Schlachtbetrieb 
des Landes 601 Nutztiere geschlachtet, was gegenüber 
dem Vorjahr einem Rückgang von rund 3 % entspricht. 
Während Rinder- und Schafschlachtungen gegenüber 
dem Vorjahr geringfügig zugenommen haben, hat sich 
die Zahl geschlachteter Schweine, Ziegen und Neu-
weltkameliden gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert. 

Mit Ausnahme eines Schweineschlachtkörpers, der auf-
grund einer Lymphadenitis zu beanstanden war, waren 
alle Schlachtkörper genusstauglich. Sämtliche Schlacht-
schweine sowie das Pferd wurden negativ auf Trichinen 
getestet.

Die Verteilung der geschlachteten Tiere nach Tier-
gattungen zeigt die nachfolgende Tabelle: 

Berichtsjahr Kalb Rd Sa Zg Se Pf Zwi Kan Gef NWK 
 < 6 Wo > 6 Wo

2018 0 71 162 132 225 1 0 0 0 10

davon beanstandet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2017 2 63 151 137 252 0 0 0 0 12

2016 0 74 191 124 286 1 0 0 0 11

Legende: Rd: Rind, Sa: Schaf, Zg: Ziege, Se: Schwein, Pf: Pferd, Zwi: Zuchtwild, Kan: Kaninchen, Gef: Geflügel, NWK: Neuweltkameliden

Die tierärztlichen Honorare für die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung beliefen sich im Berichtsjahr auf 
CHF 15'089. 62 % dieser Kosten werden von der öffent-
lichen Hand getragen.

Gemeinsam mit der Bundeseinheit für die Lebens-
mittelkette wurde der Schlachtbetrieb neben der Einhal-
tung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen auch in 
Bezug auf die tierschutzrechtlichen Aspekte (Tierschutz 
beim Schlachten) kontrolliert. Die Behebung der festge-
stellten Mängel wurde mit angemessener Frist verfügt.

Notschlachtwesen
Das Land beteiligt sich an den Unterhaltskosten des 
Notschlachtlokals Pilgerbrunnen in Gams mit pauschal 
CHF 4'000 jährlich. Durch diese Beteiligung ist sicher-
gestellt, dass kranke Nutztiere aus hygienischen Grün-
den getrennt von gesunden Tieren und verunfallte Tiere 
rasch geschlachtet werden können.

Im Berichtsjahr wurden in Pilgerbrunnen 23 Not-
schlachtungen aus Liechtenstein dokumentiert. Der 
staatliche Beitrag mit CHF 173 pro Schlachtung hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 22 % verringert.

Die folgende Tabelle enthält die Aufteilung der Not-
schlachtungen nach Schlachttierkategorie und Befund:

Tierart Anzahl Geniessbar Ungeniessbar

Rinder > 24 Mte 5 5 0
Rinder 6 W – 24 Mte 9 9 0
Kalb 0 0 0
Schaf 5 5 0
Ziege 0 0 0
Schwein 4 4 0
Wild 0 0 0
Pferd 0 0 0

Total 23 23 0

Kontrollen Primärproduktion und Tierschutz in Tier-
haltungen
Die Verordnung über den nationalen Kontrollplan für 
die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände 
beschreibt die Organisation des Vollzugsystems sowie 
die geplanten Kontrollaktivitäten in den Bereichen Pflan-
zengesundheit, Futtermittel, Tiergesundheit, Tierschutz 
und Lebensmittelsicherheit. Auf Basis dieser Verord-
nung wurden vom ALKVW im Berichtsjahr 29 Betriebe 
mit Nutztierhaltung auf Einhaltung der Tierarzneimittel-, 
Tierseuchen-, Tierschutz- und Hygienevorschriften in 
der tierischen Primärproduktion kontrolliert. Durch das 
mit dem AU koordiniere Betriebsauswahlverfahren ist 
sichergestellt, dass alle Betriebe der Primärproduktion 
bei minimaler Kontrollbelastung regelmässig und risi-
kobasiert überwacht werden. Die Kontrolle der reinen  
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Pflanzenbaubetriebe wird nicht vom ALKVW selbst, son-
dern über beauftragte private, akkreditierte Kontrollinsti-
tutionen (Bio.inspecta, Bio Test Agro, KUT) sichergestellt. 
Diese Organisationen übermitteln ihre Kontrollbefunde 
ans ALKVW, das für den Massnahmenvollzug sowie die 
Datenarchivierung verantwortlich zeichnet.

Im Berichtsjahr wurden 23 anerkannte Landwirt-
schaftsbetriebe kontrolliert, von denen 10 Milch pro-

Ergebnisse der planmässigen Grundkontrollen

Betriebe gesamt   Anzahl Betriebe mit Mängeln im Kontrollbereich

 Tierge- Tierarz- Tier- baulicher Qualitativer Hygiene tierische 
 sundheit neimittel verkehr Tierschutz Tierschutz Primärproduktion 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

29 2 16 15 2 7 4 
(100) (7) (55) (51) (7) (24) (14)

duzierten. Zudem wurden 6 Hobbybetriebe inspiziert. 
Rund 50 % der Kontrollen wurden unangemeldet durch-
geführt. 

Die Ergebnisse dieser Kontrollen wurden in der Kon-
trolldatenbank Acontrol erfasst. Festgestellte Mängel 
wurden beanstandet und deren Korrektur innerhalb an-
gemessener Frist verfügt.

Im Berichtsjahr wurden wieder mehr Betriebe mit Män-
geln im Umgang mit Tierarzneimitteln auffällig, was 
gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 10 % ent-
spricht. Ebenso angestiegen sind die Beanstandungen 
im Bereich Tierverkehr. Erfreulicherweise wurden im 
Berichtsjahr weniger Betriebe wegen Hygienemängeln 
auffällig. Ebenso waren Tierschutzmängel sowohl in bau-
licher als auch in qualitativer Hinsicht rückläufig. In den 
übrigen Kontrollbereichen ist die Beanstandungsquote 
gegenüber dem Vorjahr innerhalb statistischer Schwan-
kungsbreiten gleich geblieben.

Einen detaillierte Überblick über die Häufigkeit der 
in den einzelnen Kontrollbereichen festgestellten Män-
gel bezogen auf die Gesamtzahl kontrollierter Betriebe 
gibt die nachfolgende Tabelle.
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Kontrollbereich Kontrollpunkte des Kontrollbereichs fehlbare Betriebe 
  (in %)

Tierarzneimittel Tierärztliche Betriebsbesuche gemäss TAM-Vereinbarung absolviert 34 
 Inventarliste vorhanden und korrekt geführt 17 
 TAM zugelassen, korrekt gelagert und nicht abgelaufen 17 
 Behandlungsjournal vorhanden und korrekt geführt 14 
 TAM-Vereinbarung vorhanden und inhaltlich korrekt 31 
 Tierärztliche Signatur vorhanden 7

Tiergesundheit Gesundheit und Pflege der Tiere in Ordnung 7

Tierverkehr Vorschriftsmässige Kennzeichnung und Identifikation aller Tiere 31 
 Alle Tierarten auf der TVD registriert 17 
 Tierbestand stimmt mit TVD überein 28 
 Begleitdokumente vollständig und korrekt ausgefüllt 7

Baulicher Tierschutz Funktionalität der Stalleinrichtungen gegeben 0 
 Mindestnormen bei den Stallungseinrichtungen eingehalten 7 
 Vorgeschriebene Stalleinrichtungen vorhanden oder zeitnahe verfügbar 0

Qualitativer Tierschutz Ausreichend natürliche Belichtung gegeben 7 
 Maximale Stallbelegung nicht überschritten 3 
 Tiere augenscheinlich gut gepflegt 0 
 Auslaufflächen tiergerecht, Auslaufjournal geführt 17 
 Saubere, verformbare, weiche Liegefläche vorhanden 0 
 Elektrisierende Steuervorrichtungen korrekt eingesetzt 0 
 Tiere nicht einzeln gehalten 3

Hygiene tierische Primärproduktion Das Tränkewasser ist sauber, die Futtermittel sind unverdorben 7 
 Art, Menge und Herkunft zugekaufter Futtermittel dokumentiert 3 
 Futtermittel und Primärprodukte von gefährlichen Stoffen und Abfällen getrennt gelagert 3 
 Einrichtungen, welche mit Futtermitteln und Primärprodukten in Kontakt kommen,  
 sind einwandfrei 0 
 Eier werden sachgerecht gelagert 0

Anmerkung: Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtheit der 24 kontrollierten Nutztierhaltungsbetriebe.

Die Tierarzneimittelvereinbarung zwischen Tierarzt und 
Landwirt ist die rechtliche Basis, damit verschreibungs-
pflichtige Tierarzneimittel auf Vorrat an den Landwirt 
abgeben werden dürfen. Diese Vereinbarung begründet 
gleichzeitig die Verpflichtung des Tierarztes, den Ver-
tragslandwirt zumindest einmal jährlich auf Einhaltung 
der grundlegenden Vorschriften zum Umgang mit Tier-
arzneimitteln zu prüfen. Der Prozentsatz an Beanstan-
dungen in diesem Bereich ist auffallend. Die Mängel bei 
der Dokumentation der angewendeten und gelagerten 
Tierarzneimittel stehen damit im Zusammenhang.

Nachlässigkeiten bei der korrekten Tierkennzeich-
nung sowie die versäumte Meldung von Tierbewegungen 
an die TVD waren die Hauptgründe für die gegenüber 
dem Vorjahr erhöhte Beanstandungsquote im Kontroll-
segment Tierverkehr. Im Berichtsjahr konnten den Nutz-
tierhaltungsbetrieben mehrheitlich gute und damit tier-
schutzgerechte Haltungsbedingungen attestiert werden. 

Einzig beim regelmässigen Auslauf mussten mehr Män-
gel festgestellt werden als im Vorjahr. Verschmutztes 
Tränkewasser, sowie die fehlende Rückverfolgbarkeit 
zugekaufter Futtermittel war in wenigen Fällen Grund 
für Beanstandungen im Kontrollbereich der Hygiene der 
tierischen Primärproduktion.

Demgegenüber waren die Hygienekontrollen in der 
pflanzlichen Primärproduktion, durchgeführt von pri-
vaten Kontrollinstitutionen, ohne jede Beanstandung.

Andere Vollzugsaufgaben im Rahmen der Tierschutz-
gesetzgebung
Gewerbliche Tierhaltungen und Tierbetreuungsdienste, 
private und gewerbliche Wildtierhaltungen, Tierzuchten 
und Tierheime bedürfen der Bewilligung und regelmä-
ssigen Überwachung durch das ALKVW. In den Aufga-
benbereich des Amtes fällt zudem die Bewilligung von 
Tierausstellungen, Kleintiermärkten und Tierbörsen, bei 
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denen mit Tieren gehandelt wird. Ebenso müssen Stall-
neubauprojekte, bevor sie bewilligt und umgesetzt wer-
den, auf Einhaltung der tierschutzrechtlichen Mindest-
normen geprüft werden. Zudem wird die Bewilligung 
von Sportveranstaltungen und Leistungsschauen mit 
Tieren massgeblich von der tierseuchen- und tierschutz-
rechtlichen Stellungnahme des ALKVW beeinflusst.

Aufgaben- / Kontrollbereich Anzahl Bemerkungen

Baugesuch 14 7 Unterland, 7 Oberland 
Wildtierhaltung, privat 0  
Wildtierhaltung, gewerblich 1 
Tierheim und gewerbliche  
Heimtierhaltung 1 
Zoofachhandel 0 
Tierversuch 0 
Tierveranstaltung 10 
Gewerbsmässige Huf-  
und Klauenpflege 0

Anlass-Kontrollen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 139 ausserplanmäs-
sige Abklärungen vor Ort durchgeführt. Dieser ausser-
planmässige amtstierärztliche Untersuchungs- und Ab-
klärungsbedarf war vornehmlich der Überprüfung von 
Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung (23 %) sowie 
zahlreichen Exportuntersuchung von Tieren (53 %) im 
grenzüberschreitenden Tierverkehr mit der EU bzw. 
Drittländern geschuldet. Bei den 31 zur Anzeige ge-
brachten Tierschutzabklärungen wurden in 61 % der 
Fälle Mängel in der Tierhaltung festgestellt, deren un-
verzügliche Behebung vor Ort angeordnet wurde. In 3 
Fällen tierschutzwidriger Haltung mussten Bussen aus-
gesprochen werden, in einem Fall wurde Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft erstattet. Ergänzend dazu wurden im 
Sinne einer amtlichen Dienstleistung leerstehende Ställe 
vor einer beabsichtigten Nutzung vom ALKVW auf Ein-
haltung der tierschutzrechtlichen Mindestmasse geprüft. 
Durch dieses Vorgehen wird präventiv eine tierschutz-
widrige Nutztierhaltung verhindert. Daneben gehören 
Sektionen von Wildtieren und die Probenentnahme zur 
Klärung eines Krankheits- oder Seuchenverdachts zu 
den nicht planbaren Aufgaben des ALKVW.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die 
Verteilung der Kontrollen nach den Gesichtspunkten 
Tierart und Inspektionsgrund:

Tierart Rd Sa Se Zg Pf He Wi Ktz Hd Gef 
Inspektionsgrund

Tierschutz / Tierhaltung 21 17 1 2 6 2 2 1 5 3
Tiergesundheit /  
Tierseuchen 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Tierkennzeichnung /  
Tierverkehr /  
CITES / TRACES 1 0 0 1 66 0 0 0 4 1
Milchhygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 22 18 1 3 72 4 5 1 9 4

Legende: Rd: Rind, Sa: Schaf, Se: Schwein, Zg: Ziege, Pf: Pferd, He: 

Heimtier, Wi: Wild, Ktz: Katze, Hd: Hund, Gef: Geflügel

Ergebnis Milchhygienekontrolle
Im Berichtsjahr wurden 10 milchliefernde Betriebe 
(= 23 % aller Milchproduzenten) auf Einhaltung der ge-
setzlichen Anforderungen zur hygienischen Milchproduk-
tion überprüft. Lediglich in 2 Betrieben mussten Mängel 
festgestellt werden, die sich auf die fehlende Aufzeich-
nungspflicht der monatlichen Euterkontrollen bzw. auf 
die mangelhafte Hygiene des Milchlagerraumes bezogen. 

Milchprüfung
Im Berichtsjahr haben 43 Landwirtschaftsbetriebe Milch 
an die Liechtensteinische Milchhof AG angeliefert. Diese 
Verkehrsmilch wird einer kontinuierlichen Qualitätskon-
trolle unterzogen, indem von jedem Produzenten mo-
natlich 2 Kontrollproben erhoben und auf die Qualitäts-
parameter Keimzahl, Zellzahl und Hemmstoffnachweis 
analysiert werden. Aus beiden Analysenergebnissen 
eines jeden Prüfmonats wird das geometrische Mittel 
gebildet und als definitives Monatsergebnis für jeden 
Milchproduzent zwölfmal jährlich ermittelt. 

In Anwendung dieses Qualitätskontrollsystems wur-
den im Berichtsjahr insgesamt 1'002 Einzelproben im 
Vertragslabor der Suisselab AG in Zollikofen analysiert 
und daraus 495 Monatsmittelwerte errechnet und auf Ein-
haltung der gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsgrenzen 
für Keimzahl (< 80'000), Zellzahl (<  350'000) und Hemm-
stoff (nicht nachweisbar in der Einzelprobe) geprüft.

Die Anzahl beanstandeter Probenergebnisse kann 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Kontroll- Anzahl  davon 
parameter Milchprüfungen beanstandet

Keimbelastung  
(< 80'000 Keime pro ml) 495 1
Zellzahl  
(< 350'000 Zellen pro ml) 495 4
Hemmstoff  
(nicht nachweisbar) 495 3
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Bei nur einer Keimzahlbeanstandung ist die Anzahl bean-
standeter Zellzahlproben gegenüber dem Vorjahr deut-
lich zurückgegangen. Dagegen mussten im Berichtsjahr 
3 hemmstoffpositive Milchproben festgestellt und dem-
zufolge dreimal eine vorübergehende Milchliefersperre 
verfügt werden.

Viehsömmerung / Alpenweideviehverkehr
Die seit Jahren zum Schutz vor einer möglichen Tuber-
kuloseeinschleppung erlassenen tierseuchenrechtlichen 
Auflagen für die Sömmerung heimischer Nutztiere im 
benachbarten Vorarlberg wurden auch im Berichtsjahr 
beibehalten. Diese strengen tierseuchenrechtlichen Auf-
lagen haben dazu geführt, dass auch im Berichtsjahr 
keine Liechtensteinischen Rinder in Vorarlberg gealpt 
wurden. 

Grenzüberschreitender Tier- und Warenverkehr
Im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit der EU so-
wie Drittländern müssen lebende Tiere und Tierprodukte 
(Fleisch, Fleischerzeugnisse, Tierfutter, tierische Neben-
produkte, Samen, Eier, Embryonen) den Vorschriften der 
Zielländer entsprechen. Demzufolge muss die Konformi-
tät dieser Sendungen in einem Exportzertifikat bestätigt 
und gegebenenfalls am Ort der Verladung untersucht 
bzw. geprüft werden. 

Die im Berichtsjahr festgestellte Gesamtzunahme an 
Exportzertifikaten (+20 %) war vornehmlich durch den 
gesteigerten Bedarf an Bescheinigungen für den Export 
von Tiernahrung bzw. tierischen Nebenprodukten in 
die EU, Russland und Australien bedingt. Dagegen war 
die Anzahl notwendiger Gesundheitsbescheinigungen 
für Exporttiere in die EU (66 Pferde, 3 Bienen, 1 Kuh, 
1 Huhn) bzw. Drittländer (4 Hunde) leicht rückläufig. 
Ebenso rückläufig (-34 %) war die Zahl notwendiger Zer-
tifikate für den Export von Lebensmitteln und Bedarfsge-
genständen. 

Die nachstehende Tabelle enthält die Anzahl ausge-
stellter Export-Zertifikate, gegliedert nach Kategorie:

Warenbezeichnung Anzahl Bescheinigungen

Lebende Tiere (TRACES, Viehsömmerung) 76
Tierfutter / tierische Nebenprodukte 544
Lebensmittel  24
Andere Erzeugnisse 3

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 91 Importsendungen 
aus der EU sowie aus Drittländern via TRACES-System an 
das ALKVW zur Kenntnisnahme und Prüfung gemeldet, 
was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 21 % 
entspricht. Diese Zunahme war in erster Linie durch den 
Anstieg an TRACES-dokumentierten Importen tierischer 
Nebenprodukte für die Tierfutterproduktion bedingt. 
Allerdings handelt es sich dabei nur um einen Bruch-
teil der tatsächlichen Importe, die mehrheitlich mit zu-

lässigen Handelspapieren und ohne TRACES-Zeugnisse 
erfolgen. Die Liste der importierten Tiere wird von den 
Pferden angeführt, die oft nach vorübergehenden Auf-
enthalten in der EU (Sportanlässe, Winterweide) wieder 
nach Liechtenstein zurückgebracht werden. Auffallend 
sind die Hundeeinfuhren, überwiegend aus osteuropä-
ischen Ländern (11). Daneben wurden 2 Schafe, 1 Rind, 
1 Katze sowie 15 Bienenköniginnen aus insgesamt 8 ver-
schiedenen EU-Mitgliedsstaaten nach Liechtenstein ein-
geführt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt weiteren Aufschluss 
über die Importkategorien.

Warenbezeichnung Warenmenge Anzahl  
  Bescheinigungen

Tiere  
(Pferde, Hunde, Katzen, Rinder, ...) 51 Tiere 38 
Tierprodukte  
(tierische Nebenprodukte) 662 to 41 
Lebensmittel 1 to 4

Viehhandel
Die Voraussetzungen zur Ausübung des Viehhandels 
sind in der Schweizer Tierseuchenverordnung geregelt. 

Nach der am 1. März 2016 erfolgten Aufhebung der 
interkantonalen Übereinkunft über den Viehhandel vom 
13.  September 1943 wurde der dem Land noch zuste-
hende kleine Anteil am Konkordatsvermögen mit der 
letzten Ratenzahlung abschliessend überwiesen.

Im Berichtsjahr waren nur noch 2 Patentinhaber zur 
Ausübung des Viehhandels berechtigt. 

Tierärzteschaft
Im Berichtsjahr waren unverändert 10 freiberuflich tä-
tige Tierärzte in Liechtenstein zur Berufsausübung be-
rechtigt, wobei 6 Tierärzte vornehmlich in der Nutz- und 
Pferdepraxis und 4 Tierärzte hauptsächlich in der kura-
tiven Betreuung von Klein- bzw. Heimtieren tätig waren. 
Eine Tierärztin hat ihre Berufstätigkeit als Kleintierärztin 
auf Ende Jahr aufgegeben. Der im Auftrag des ALKVW 
für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung zustän-
dige Tierarzt Fleischkontrolle besuchte im Berichtsjahr 
eine Weiterbildung.

Ein in Österreich ansässiger Tierarzt hat die Erbrin-
gung grenzüberschreitender tierärztlicher Dienstlei-
stungen im Rahmen der diesbezüglichen EWR-Freizü-
gigkeit angemeldet. 

Mit der Abänderung des schweizerischen Heilmit-
telgesetzes wurde die gesetzliche Grundlage für ein In-
formationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin 
geschaffen. Dieses Informationssystem ist ein Schlüssel-
element in der Strategie zur nachhaltigen Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung. Es soll den re-
gionalen, nationalen und internationalen Vergleich des 
Antibiotikaverbrauchs ermöglichen. Dadurch können 
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in weiterer Folge Verbrauchs- und Resistenzdaten kor-
reliert und unsachgemässer Antibiotikaeinsatz entdeckt 
sowie gegebenenfalls abgebaut werden. Auch Liechten-
stein ist in dieses Informationssystem eingebunden, wes-
halb die Tierärzteschaft im Berichtsjahr wiederholt und 
umfassend über den im kommenden Jahr verpflichten-
den Einsatz dieser Datenbank informiert wurde. Ergän-
zend wurde die Tierärzteschaft über die im Vorjahr no-
vellierte Preisbekanntgabeverordnung unterrichtet, die 
neu auch den Tierärzten die Offenlegung der Honorare 
gegenüber ihrer Kundschaft vorschreibt.

Futtermittel
Ein industrieller Hersteller von Heimtierfuttermitteln, 
nach der Tierseuchengesetzgebung ein bewilligter Ent-
sorgungsbetrieb tierischer Nebenprodukte, wurde im 
Berichtsjahr erneut in Zusammenarbeit mit der schwei-
zerischen Futtermittelkontrolle inspiziert.

Die veterinärtechnischen Voraussetzungen dieses 
Betriebs für die Ausfuhr von Heimtiernahrung in die 
USA wurden wiederum überprüft und deren Einhaltung 
zuhanden der zuständigen Behörden bestätigt. Die Aus-
fuhrbedingungen und –bescheinigungen für den Export 
von Heimtiernahrung nach verschiedenen Ländern wur-
den bearbeitet bzw. bestehende Formulare entsprechend 
den geänderten Vorgaben der Zielländer überarbeitet. 
Der Betrieb wurde im Hinblick auf mögliche Schutzvor-
kehrungen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
und bzgl. logistischer Vorkehrungen bei ASP-bedingten 
Unterbrechungen der supply-chain beraten. Die Anträge 
dieses Unternehmens für Modifikationen zur Verifika-
tion der Haltbarmachung wurden ebenso bearbeitet wie 
solche zu den Sterilisationsbedingungen und zur Pro-
duktkategorisierung. 

Tierische Nebenprodukte
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 134 Tierkadaver mit 
mehr als 200 kg Körpergewicht, insgesamt 74.99 to, über 
die TMF Extraktionswerk AG, Bazenheid, direkt auf den 
Landwirtschaftsbetrieben abgeholt und entsorgt, und 
beläuft sich somit auf Vorjahresniveau. An die Regio-
nale Tierkörpersammelstelle (RTS) in Buchs wurden von 
Gemeinden, Privathaushalten und einem gewerblichen 
Fleischverarbeitungsbetrieb im Berichtsjahr insgesamt 
146.5 to tierische Abfälle (Tierkadaver unter 200 kg, 
Fleisch- und Schlachtabfälle) geliefert. Die Gesamtko-
sten dieser Entsorgung beliefen sich im Berichtsjahr in-
klusive der Bereitstellungs- und Beschaffungskosten der 
TMF auf ca. CHF 47'000.

Entsorgungswege Herkunft der Abfälle Menge  
  (in to)

Direktabholung TMF Tierkadaver > 200 kg von  
 Landwirtschaftsbetrieben 74.99 
RTS Buchs Gemeindesammelstellen,  
 Metzgereien, Privathaushalte 146.50

Total  221.49

Zusätzlich zu den direkten Entsorgungskosten wurden 
im Berichtsjahr noch Entsorgungsbeiträge nach dem Ge-
setz über die Bekämpfung von Tierseuchen an die Tier-
haltungs- bzw. Schlachtbetriebe ausgerichtet. Diese be-
liefen sich im Berichtsjahr auf CHF 71'780.

Die Entsorgungseinrichtung eines zur Entsorgung 
tierischer Nebenprodukte Kat. 1 berechtigten Unterneh-
mens wurde inspiziert.

Vollzug Hundegesetz
Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Bear-
beitung von Biss-Meldungen und Reklamationen.

Fall-Bearbeitung Anzahl Bemerkungen

Verletzung 25 In 22 Fällen wurden  
beim Menschen  erwachsene Personen verletzt,  
  in 3 Fällen Kinder 
Verletzung beim Tier 9 8 Hunde, 1 Katze 
Aggressionsverhalten /  11 3 x Aggressionsmeldung 
Belästigung / Verletzung  5x Belästigungen von Mensch  
  und Tier u / o Verletzung der 
Aufsichtspflicht /    Aufsichtspflicht (Streunen), 
Reklamationen Tierhaltung  3x Reklamationen Tierhaltung  
  u / o Lärmbelästigung 
Missachtung Leinen-   4 3 x Missachtung allgemeine 
u / o Maulkorbpflicht  Leinenpflicht, 1x Missachtung  
  der angeordneten Leinen- u.  
  Maulkorbpflicht

Soweit nötig wurden Hunde durch Fachexperten aus 
dem Expertenpool des ALKVW begutachtet. 

Bei relevanten Bissverletzungen von Menschen wur-
den die jeweiligen Hundehalter bei der Staatsanwalt-
schaft zur Anzeige gebracht. Bei allen Übertretungen 
von Bestimmungen des Hundegesetzes wurden die er-
forderlichen verwaltungsrechtlichen Massnahmen je-
weils verfügt.

Im Berichtsjahr wurden 11 Haltebewilligungen für 
potentiell gefährliche Hunde erteilt. Es wurden 8 Sach-
kundeprüfungen und 8 Sozialverträglichkeitsprüfungen 
zur Befreiung von der generellen Leinen- und Maulkorb-
pflicht für potenziell gefährliche Hunde durchgeführt.
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Amt für Soziale Dienste

Amtsleiter: Hugo Risch

Das im Vorjahr neu eingeführte Klientenprogramm «KLIB-
net» wurde im Berichtsjahr weiter ausgebaut und speziell 
in den Bereichen der Zahlungsabwicklung und der Daten-
auswertung erweitert. Ebenfalls wurde eine Schnittstelle 
zum Zentralen Personenregister (ZPR) eingerichtet. Die 
Bereinigung der vom alten ins neue Klientenprogramm 
übernommenen Daten wurde weitergeführt. Die Gesamt-
zahl der Klienten und Klientinnen hat gegenüber dem 
Vorjahr um 2.6 % abgenommen. Bei den Kosten der wirt-
schaftlichen Hilfe wurde ein Anstieg von 4 % verzeichnet. 
In der ausserhäuslichen Kinderbetreuung konnte für die 
meisten Kinder ein passender Betreuungsplatz angebo-
ten werden.

Organisation, Planung und Internationales

Organisatorisches
Die Aufgabengebiete «Mietbeiträge» und «Prämienver-
billigung» wurden ab September 2017 dem Amt für So-
ziale Dienste zugeordnet. Im Berichtsjahr konnte der 
Umzug der Arbeitsplätze durchgeführt werden. Im Fach-
bereich Prämienverbilligung wurde erstmals im Bud-
getjahr 2018 neben der Vergütung eines Anteils an die 
Grundprämie auch ein solcher an die Kostenbeteiligung 
vergütet. Dies war auch mit einer Anpassung des ZPR-
Moduls «Prämienverbilligung» verbunden. Eine zusätz-
liche Stelle in der Abteilung Finanzen und Zentraler 
Dienst für das Aufgabengebiet Rechnungswesen / Con-
trolling konnte im Oktober mit einem neuen Mitarbeiter 
besetzt werden. 

Die Umsetzung der Revisionsvorschläge der Finanz-
kontrolle wurde an die Hand genommen, ebenso die 
Überarbeitung des Aktenplanes im Bereich des Sozial-
wesens im Hinblick auf die Einführung der digitalen Ak-
tenverwaltung «LiVE». 

Geschäftsprüfungskommission
Im November fand eine Ämterprüfung der Geschäftsprü-
fungskommission des Landtags (GPK) im Amt für Soziale 
Dienste statt. Der Amtsstellenleiter sowie die Leitenden 
der Abteilungen informierten die GPK-Mitglieder über 
die Aufgaben des Amtes, laufende Projekte sowie He-
rausforderungen.

Klientenprogramm «KLIBnet»
Nach der planmässigen Einführung anfangs 2017 konnte 
das Klientenprogramm «KLIBnet» im Berichtsjahr wei-
terentwickelt werden. Zu erwähnen sind insbesondere 
die Einführung eines Berechtigungskonzepts und die 
Einrichtung einer Schnittstelle zum Zentralen Perso-
nenregister (ZPR) sowie die Datenbereinigung anhand 
der Personenidentifikationsnummer (PEID) im Zentralen 

Personenregister (ZPR)1). Zudem wurde die Einführung 
des Moduls BFZ (Berechnen, Freigeben, Zahlen) zur 
systemgestützten Bewilligung und Freigabe der Budgets 
vorbereitet.

Interne Weiterbildung
Im Rahmen der internen Weiterbildung besuchten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes im Septem-
ber die Caritas Feldkirch. Der Besuch umfasste die Be-
sichtigung der Notschlafstelle, der Suchtfachstelle, des 
Suchtprojekts für Kinder «Trampolin» und des Jugend-
beschäftigungsprojekts «Startbahn», jeweils verbunden 
mit Vorträgen und Diskussionsrunden.

Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden
Das Amt für Soziale Dienste war u. a. in den folgenden 
Arbeitsgruppen vertreten: Familienpolitik, Finanzierung 
Kindertagesstätten, Agenda 2030, Integrationsstrategie, 
Zwangseinweisungen in ausländische Einrichtungen 
sowie Fachgruppe gegen sexuellen Missbrauch von 
Kindern. Zudem wirkte das Amt an verschiedenen Ge-
sprächsrunden und Arbeitssitzungen mit: Runder Tisch 
Asylwesen, Verein für Menschenrechte, Frauennetz so-
wie NGO-Dialog des Amtes für Auswärtige Angelegen-
heiten betreffend Integration.

Leistungsvereinbarungen
Mit dem Verein aha – Jugendinformation Liechtenstein 
wurde mit Wirkung ab 1.  Januar 2019 im Bereich Ju-
gendförderung eine neue Leistungsvereinbarung abge-
schlossen, für die Führung der Nationalagentur für den 
Bereich Jugend im Rahmen des EU-Programms Eras-
mus+ wurde ein Nachtrag ausgearbeitet. 

Eine befristete Leistungsvereinbarung betreffend 
Unterstützung in der Multifamilienarbeit (MFA) an der 
Timeout Schule wurde mit dem Verein für Betreutes 
Wohnen (VBW) erstellt und abgeschlossen.

Im Bereich Suchtberatung wurde eine Vereinbarung 
mit den Sozialen Diensten Werdenberg und dem Zweck-
verband Soziale Dienste Sarganserland abgeschlossen.

Mit der Bewährungshilfe Liechtenstein wurde die Er-
bringung einer zusätzlichen Dienstleistung, das Angebot 
einer Gewaltberatung, vereinbart.

Internationale und regionale Aktivitäten
Das Amt für Soziale Dienste nahm an der IVSE Regio-
nalkonferenz Ostschweiz (IVSE = Interkantonale Ver-
einbarung für Soziale Einrichtungen) teil. Diese Konfe-
renzen finden quartalsweise jeweils in St. Gallen statt. 
Ein Vertreter des Amtes nahm im September im Kanton 
Glarus an der Jahresversammlung der schweizerischen  

1)  Durch die automatische Bereinigung der Daten über die Einbindung 

des neuen Klientenprogramms in das Zentrale Personenregister (ZPR) 

im Berichtsjahr wurden in einzelnen Fällen Merkmale wie Zivilstand, 

Staatsbürgerschaft etc. der Klientinnen und Klienten korrigiert.
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Konferenz der Kinder- und Jugendpolitik teil. Zudem war 
das Amt an Sitzungen der Regionalgruppe Ostschweiz 
der Konferenz Kinder- und Jugendförderung, der Ar-
beitsgemeinschaft Tabakprävention, der Arbeitsgemein-
schaft Suchtprävention (ARGE) und des Fachaustausches 
Suchtprävention (Ostschweiz) sowie an einer internatio-
nalen Konferenz der UNODC (Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) in Wien 
vertreten. Dazu wurde ein Bericht zuhanden der Regie-
rung erstellt. Mit den Ostschweizer Kantonen nahm das 
Amt am Fachaustausch «Aufsicht und Bewilligung von 
Kindertagesstätten» sowie «stationäre Einrichtungen» 
teil.

Der Fachbereich Chancengleichheit war an den Früh-
jahrs- und Herbst-Konferenzen «Chancengleichheit Ost-
schweiz und Liechtenstein» vertreten. Das Amt für Sozi-
ale Dienste war zudem Teil der Delegation, die im Januar 
anlässlich der dritten Universellen Überprüfung (UPR) 
Liechtensteins dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf Be-
richt erstattete. Ebenfalls vertreten war das Amt in der 
Delegation, welche im Juli den fünften Länderbericht ge-
mäss Artikel 18 des Übereinkommens über die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 
in Genf vorstellte. 

Im September des Berichtsjahres stattete die Europä-
ische Kommission für externe Audits betreffend Imple-
mentierung der Erasmus+-Programme den nationalen 
Agenturen sowie den nationalen Behörden Supervisions-
besuche ab. Das Amt für Soziale Dienste ist im Jugendbe-
reich die nationale Behörde.

EU-Programm «Erasmus+ Jugend in Aktion»
Das «aha - Tipps & Infos für junge Leute» betreut die Na-
tionalagentur für das EU-Programm «Erasmus+ Jugend 
in Aktion» und ist dem Ministerium für Gesellschaft zu-
geordnet. Die Aufsichts- und Kontrollfunktionen im Ju-
gendbereich des Programmes werden vom Amt wahrge-
nommen. Im Berichtsjahr wurden 39 Projekte beantragt 
und die EU-Mittel von rund 450'000 Euro ausgeschöpft. 
Mit 96 % dieser bewilligten EU-Mittel wurden 14 Mobili-
tätsprojekte (Jugendaustausch, Freiwilligendienst) und 2 
sogenannte strategische Partnerschaften (Beteiligungs-
projekte) unterstützt. Die restlichen Mittel wurden für in-
ternationale Trainings für Jugendarbeitende aufgewen-
det.

Gesetzliche Grundlagen
Im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes zur 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung der EU 
(DSGVO) wurden das Sozialhilfegesetz, das Gesetz über 
Mietbeiträge für Familien und das Kinder- und Jugend-
gesetz überarbeitet. Die Verordnung zum Sozialhilfege-
setz und die Verordnung zum Kinder- und Jugendgesetz 
wurden ebenfalls abgeändert. 

Stellungnahmen
Das Amt für Soziale Dienste gab Stellungnahmen zur 
Vernehmlassung betreffend die Totalrevision des Da-
tenschutzgesetzes sowie die Abänderung weiterer Ge-
setze (Umsetzung der DSGVO) und zur Vernehmlassung 
betreffend die Totalrevision des Gewerbegesetzes ab. 
Zuhanden des Amtes für Volkswirtschaft erfolgte eine 
Stellungnahme zur 2. Anhörung zur Abänderung der 
Verordnung V zum Arbeitsgesetz (Sonderbestimmungen 
über den Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer). 

Interpellationen und Motionen
Zu folgenden Interpellationen und Motionen wurde zu 
den das Amt betreffenden Fragen relevante Informati-
onen zusammengestellt: Interpellation zur Entwicklung 
des Ausländeranteils, den Einbürgerungsbedingungen 
und dem Einbürgerungsverhalten; Interpellation zum 
Umgang mit Cannabis in Liechtenstein; Motion zur Ver-
einheitlichung der Anlaufstellen und der Bemessungs-
grundlagen im Sozialbereich. 

Kleine Anfragen
Zu vier kleinen Anfragen des Landtags übermittelte das 
Amt für Soziale Dienste Informationen an das zuständige 
Ministerium: Über 50 und arbeitslos; Transferleistungen 
an Privatpersonen; Resolution des Europarats zur ge-
setzlichen Verankerung des Doppelresidenzmodells bei 
Trennungen; Suizidrate in Liechtenstein.

Öffentlichkeitsarbeit
Es wurden verschiedene Medienanfragen zur wirtschaft-
lichen Sozialhilfe, zum Abschluss von Leistungsverein-
barungen mit Institutionen, zur Prämienverbilligung, zur 
Mietbeihilfe sowie zur Kinder- und Jugendhilfe beant-
wortet und Medienmitteilungen, z. B. in den Bereichen 
Suchtprävention und Chancengleichheit, veranlasst. Das 
Amt wirkte zudem an der Preisverleihung des 14. Inter-
regionalen Jugendprojekt-Wettbewerbs in Liechtenstein 
mit. 

Übersicht zur Klientenstruktur und zu den 
Kosten

Die Anzahl der Klientinnen und Klienten aller Abtei-
lungen des Amtes hat gegenüber dem Vorjahr (berei-
nigt anhand der Erfassungssystematik, die beim Sozia-
len Dienst nun auch die Bereiche «Erstabklärung» und 
«Einmaliger Kontakt» umfasst) um 2.6 % abgenommen. 
Insgesamt betreute das Amt im Berichtsjahr 1'434 Kli-
entinnen und Klienten. Um die Vergleichbarkeit gegen-
über dem Vorjahr sicherzustellen, wurden auch die Zah-
len von 2017 unter diesem Aspekt erneut ausgewertet; 
die bereinigte Gesamtzahl der Klientinnen und Klienten 
belief sich 2017 somit auf 1'473, beim Sozialen Dienst 
auf 884. 
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Klientenstatistik (Sozialer Dienst, Psychiatrisch-Psy-
chologischer Dienst, Kinder- und Jugenddienst)

 2018 2017

Gesamtzahl der Klienten 2) 1'434 3) 1'473 
Sozialer Dienst 814 4) 884 
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst 268 264
Kinder- und Jugenddienst 482 468

 5) Angaben in  % 

Geschlecht
Männlich 56 55
Weiblich 44 45

Zivilstand (Personen ab 18 Jahre)
Ledig 46 44
Verheiratet 27 27
Geschieden / getrennt 23 25
Verwitwet 2 2
Unbekannt 2 2

Altersstruktur 6)

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 30 27
Volljährige Personen (ab 18 Jahre) 70 73

Staatsbürgerschaft
FL 58 58
EU 19 18
CH 6 6
Andere 17 18
Unbekannt 0 0

Der Zehnjahresdurchschnitt (2009 bis 2018) bei der An-
zahl der Klientinnen und Klienten liegt bei 1'314.

2)  Es ist zu beachten, dass einzelne Klienten von mehreren Diensten betreut werden. Die Summe der Klienten aller Dienste (1'564) ist deswegen grös-

ser als die Gesamtklientenzahl (1'434).
3)  Die aufgrund der Erfassungssystematik bereinigte Klientenanzahl 2017 beläuft sich auf 1'473. Sie enthält neu auch die Bereiche «Erstabklärung» 

und «Einmaliger Kontakt». Im Rechenschaftsbericht 2017 wurde die Zahl 1'377 (vor der Bereinigung) angegeben.
4)  Die aufgrund der Erfassungssystematik bereinigte Klientenanzahl des Sozialen Dienstes beläuft sich auf 884. Sie enthält neu auch die Bereiche «Er-

stabklärung» und «Einmaliger Kontakt». Im Rechenschaftsbericht 2017 wurde die Zahl 774 (vor der Bereinigung) angegeben.
5)  Die Prozentzahlen 2017 wurden ebenfalls an die bereinigten Klientenzahlen angepasst.
6)  Im Rechenschaftsbericht 2017 wurde noch die Altersstruktur «Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre» / «Erwachsene ab 20 Jahre» verwendet. 
7)  Im Berichtsjahr 2017 erfolgte eine Umbuchung in Höhe von CHF 550'000 zu Lasten des Kontos Förderbeiträge gemäss Art. 24 SHG und zugunsten 

des Kontos Stationäre Betreuung. Letztere Kosten beliefen sich im Jahre 2017 auf CHF 2'255'880. Dadurch belief sich im 2017 die Summe der wirt-

schaftlichen Hilfe auf insgesamt CHF 10'374'630 und die Summe der Förderbeiträge gemäss Art. 24 SHG auf CHF 1'563'074. 

Aufwand für die wirtschaftliche Hilfe, persönliche 
Hilfe und Förderungsbeiträge an Institutionen
Aufwand gemäss Sozialhilfegesetz (laut Abrechnung, 
Ausgaben vor dem Lastenausgleich)

 2018 2017 
 CHF CHF

Wirtschaftliche Hilfe
Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'384'687 7'862'203
Arbeitsprojekte der öffentlichen Hand 352'999 256'547
Stationäre Betreuung 2'054'070 1'705'880
Summe wirtschaftliche Hilfe 10'791'756 7)  9'824'630 

Persönliche Hilfe
Beratung / Therapie 23'838 50'758
Mobile Sozialpsychiatrische Leistungen 288'677 248'188
Arbeitsprojekte 630'583 514'879
Summe persönliche Hilfe 943'098 813'825

Förderbeiträge Institutionen
Altersheime (LAK, APH)  11'068'832 9'871'397 
gem. Art. 27 SHG
Stiftung für heilpädagogische Hilfe 7'852'434 7'215'438
Bewährungshilfe 384'000 354'000
Förderbeiträge gem. Art. 24 SHG 1'607'162 2'113'074
Summe Beiträge an Institutionen 20'912'428 19'553'909

Total Aufwand 32'647'282 30'192'364

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe im weiteren Sinn 
sind gegenüber dem Vorjahr um CHF 417'126 (4 %) ge-
stiegen. Dieser Anstieg ist auf die Steigerung der Kosten 
in der Krankenversicherung, geringere Einnahmen bei 
den Rückerstattungen (Verrechnung Nachzahlung Sozi-
alversicherungen / Ergänzungsleistungen, Erbschaften) 
sowie bei den Prämienverbilligungen, auf eine höhere 
Vermittlung in das Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand  



210 |

GESELLSCHAFT

und eine längere durchschnittliche Bezugsdauer der 
unterstützten Haushalte zurückzuführen. Bei den stati-
onären Kosten konnten Einsparungen verzeichnet wer-
den.

Geförderte Institutionen
Gemäss Art. 24 des Sozialhilfegesetzes werden folgende 
private Sozialhilfeträger zur Mitarbeit in der Sozialhilfe 
herangezogen und erhalten Förderungen: Therapeu-
tische Wohngemeinschaft Mauren (VBW), Mobiles So-
zialpsychiatrisches Team (VBW), Sozialpsychiatrisches 
Tageszentrum (VBW), Heilpädagogisches Zentrum 
(hpz), infra, Frauenhaus, Stiftung für Krisenintervention, 
Netzwerk - Verein für Gesundheitsförderung, Hospizbe-
wegung, Seniorenbund, Behinderten-Verband, Bewäh-
rungshilfe, Familienhilfe Liechtenstein, Familienhilfe 
Balzers, Fachstelle für häusliche Betreuung & Pflege, 
Verein Liechtensteiner Seniorenmagazin, Gehörlosen 
Kulturverein Liechtenstein, Verein für Männerfragen, 
Verein Demenz Liechtenstein. 

Aufwand in den Bereichen Kinder- und Jugendförde-
rung, Kinder- und Jugendschutz und Kinder- und Ju-
gendhilfe
Aufwand gemäss Kinder- und Jugendgesetz

 2018 2017 
 CHF CHF

Kinder- und Jugendschutz 16'069 27'153
Kinder- und Jugendförderung 958'797 892'607
Einzelfallhilfe (Kinder- u. Jugendhilfe) 3'213'578 3'197'434
Institutionen (Kinder- u. Jugendhilfe) 3'749'849 3'177'388

Total Aufwand 7'938'293 7'294'582

Der Anstieg beim Aufwand gemäss Kinder- und Jugend-
gesetz ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Kita-
Beiträge zurückzuführen.

Geförderte Institutionen
Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe bieten zahlreiche 
Dienstleistungen an, wie z. B. Kinderbetreuung, Erzie-
hungsberatung, stationäre Kinder- und Jugendhilfe usw. 
Folgende Einrichtungen erhielten eine Landesförderung: 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Verein 
für Kinderbetreuung Planken, Verein Kindertagesstät-
ten Liechtenstein, Verein Kindertagesstätten Pimbolino 
Gamprin, Verein Kinderoasen Vaduz und Mauren, SiNi 
Kid'z Highway Schaan, K-Palace Mauren, Kokon Kids 
Care 24.7 Ruggell, Eltern-Kind-Forum, Sozialpädago-
gische Jugendwohngruppe (JWG), Sozialpädagogische 
Familienbegleitung (SPF), Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche in FL, Mütterzentrum «müze», Spielgrup-
penverein FL, Liechtensteinische Waldorfschule. Aus-
ländische Einrichtungen: Stiftung Carina, Feldkirch, 

Facheinrichtungen zur Unterbringung von Kindern in 
der Schweiz und in Vorarlberg.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung: 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (PPL), 
Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA), Bil-
dungshaus Gutenberg, Ludothek Fridolin, Jugendinfor-
mationszentrum «aha», Nationalagentur «Erasmus+ Ju-
gend in Aktion», Kinder- und Jugendbeirat. 

Private Spendenbeiträge, Sozialsponsoring 
Dem Amt wurden private Spendenmittel zur persön-
lichen Hilfe für die Klientinnen und Klienten sowie zur 
Durchführung von Projekten zur Verfügung gestellt. Im 
Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion konnten 
wirtschaftlich Hilfsbedürftige in 164 Haushalten mit ei-
ner Spende bedacht werden. Das Amt für Soziale Dienste 
dankt an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern. 

Sozialer Dienst

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Sozialen Dienstes 
liegt in der Fallarbeit, insbesondere in der Ausrichtung 
von wirtschaftlicher Sozialhilfe und persönlicher Hilfe. 
Wirtschaftliche Sozialhilfe umfasst finanzielle Unterstüt-
zung zur Deckung des Existenzbedarfes. Die persönliche 
Hilfe besteht in Beratung und Betreuung, aus Renten- 
und Einkommensverwaltungen sowie einmaligen Bera-
tungsgesprächen zur Abklärung der finanziellen und per-
sönlichen Situation.
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Übersicht zur Klientenstruktur des Sozialen Dienstes

 2018 2017

Gesamtzahl der Klienten 814 8) 884

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 56 56
Weiblich 44 44

Zivilstand
Ledig 46 43
Verheiratet 26 26
Geschieden / getrennt 25 27
Verwitwet 2 2
Unbekannt 1 2

Altersstruktur
bis 25 Jahre 14 14
26 bis 45 Jahre 45 47
46 bis 65 Jahre 37 35
älter 4 4

Staatsbürgerschaft
FL 53 53
EU 19 19
CH 5 6
Andere 23 22
Unbekannt 0 0

Details zu den Fallzahlen

Geführte Fälle
Einen Überblick über die geführten Fallbearbeitungen 
in den jeweiligen Fachgebieten zeigt folgende Tabelle. 
Es ist möglich, dass bei einem Klientendossier 9) mehrere 
Fallbearbeitungen 10) (verschiedene Fachgebiete) geführt 
wurden. 

Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurden 
insgesamt 601 Fallbearbeitungen durchgeführt. 427 
wurden von 2017 übernommen, 174 kamen hinzu und 
184 konnten wieder abgeschlossen werden (in Klam-
mern die Vorjahreszahlen).

8)  Die Klientenzahl 2017 des Sozialen Dienstes mit «Erstabklärung» und «Einmaliger Kontakt» belief sich auf 884. Im Rechenschaftsbericht 2017 wur-

den diese noch nicht berücksichtigt.
9)  Klientendossier: Alle in einem Haushalt unterstützten Personen (Ein- oder Mehrpersonenhaushalt). 
10)  Fallbearbeitungen entsprechen den bearbeiteten Fachgebieten. Wenn beispielsweise ein Haushalt im Monat Februar und später erneut im Juli wirt-

schaftliche Sozialhilfe benötigt, so wird dieser als 2 Fallbearbeitungen erfasst. Bei einem ununterbrochenen Bezug von Februar bis Juli wird 1 Fall-

bearbeitung geführt. Bei einem Wechsel des Fachgebietes wird dies ebenfalls als neue Fallbearbeitung erfasst. Dies trifft zu, wenn beispielsweise 

eine Person während des laufenden Sozialhilfebezuges in eine stationäre Einrichtung oder in das Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand eintritt (2 

Fallbearbeitungen). 

 Gesamt Anfangs- End- 
Wirtschaftliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Wirtschaftliche Sozialhilfe 601 (668) 427 (425) 417 (427)
Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand 15 (9) 4 (1) 4 (4)
Stationäre Aufenthalte im Inland 64 (58) 26 (21) 30 (26)
Stationäre Aufenthalte im Ausland 16 (18) 9 (11) 12 (9)

 Gesamt Anfangs- End- 
Persönliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Erstabklärung,  
einmalige Kontakte 124 (129) – –
Lohn- und Rentenverwaltungen 45 (95) 39 (81) 33 (39)
Persönliche Hilfe  
(Beratung, Betreuung) 31 (31) 5 (7) 8 (5)

Details zu den Klientenzahlen

Wirtschaftliche Sozialhilfe
Insgesamt haben 581 (642 im Vorjahr) Haushalte finan-
zielle Hilfe in Form von wirtschaftlicher Sozialhilfe er-
halten. In diesen 581 Haushalten wurden insgesamt 913 
(1'020) Personen finanziell unterstützt. 288 (327) der un-
terstützten Haushalte waren Einpersonenhaushalte, 139 
(143) Zweipersonenhaushalte und 154 (172) Drei- bis 
Siebenpersonenhaushalte. 

Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 15 (9) Personen im Ar-
beitsprojekt der öffentlichen Hand eingesetzt. 4 Personen 
arbeiteten Teilzeit und benötigten zusätzlich wirtschaft-
liche Hilfe. 11 Personen konnten mit dem Einkommen 
das Existenzminimum decken. Durchschnittlich betrug 
die Einsatzzeit 6 (5) Monate bei 80 (76) Stellenprozenten.

Stationäre Kosten
2018 waren insgesamt 73 (65) Personen in stationärer 
Betreuung und Behandlung im In- und Ausland, bei de-
nen die wirtschaftliche Sozialhilfe die vollen oder die 
subsidiären Kosten übernahm.
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Persönliche Hilfe
Insgesamt benötigten 29 (31) Personen ausschliesslich 
persönliche Hilfe in Form von Beratung und Betreu-
ung. Bei 6 (12) dieser Personen wurden Einsätze in Ar-
beitsprojekten und Beschäftigungsprogrammen finan-
ziert.

Erstabklärungen und einmalige Kontakte
Bei 121 (129) Personen ergab sich nach dem Erstge-
spräch und der Überprüfung der Unterlagen, dass sie 
keinen Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe hatten, 
da das Einkommen über dem sozialen Existenzminimum 
lag.

Lohn- und Rentenverwaltung
Für insgesamt 45 (95) Personen wurde deren Einkom-
men verwaltet, davon für 25 (27) Personen freiwillig und 
für 20 (68) Personen gesetzlich. 12 (46) Personen konnte 
die Regelung ihrer finanziellen Angelegenheiten wieder 
übergeben oder die Verwaltung konnte eingestellt wer-
den.

Hauptsächliche Problematiken
Die drei Hauptgründe für die Inanspruchnahme des 
Dienstes waren Arbeitslosigkeit, Erwerbsbeeinträchti-
gung und ungenügendes Einkommen. 

Arbeitslosigkeit
Bei 56 (91) unterstützten Haushalten war der Grund für 
die finanzielle Unterstützung, dass die Klienten den An-
spruch auf Arbeitslosenentschädigung ausgeschöpft 
hatten. 77 (96) Haushalte wurden unterstützt, da die Kli-
enten aufgrund der zu geringen Beitragszeit keinen An-
spruch auf Arbeitslosenentschädigung hatten. Bei 7 (18) 
Haushalten war die Arbeitslosenentschädigung der Kli-
enten zu gering, um das soziale Existenzminimum de-
cken zu können. Weitere Gründe waren Einstelltage bei 
der Arbeitslosenversicherung und der sich noch in Ab-
klärung befindliche Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung. Bei 30 Indexklienten hat sich die Hauptproble-
matik während des Berichtsjahres geändert (z. B. von 
Arbeitslosigkeit zu Erwerbsbeeinträchtigung).

Erwerbsbeeinträchtigung
Bei 83 (104) Haushalten war der Grund für die finanzielle 
Unterstützung, dass die Klienten von einer körperlichen 
Erwerbsbeeinträchtigung betroffen waren. Bei 35 (33) 
Haushalten wiesen die Klienten eine psychische Proble-
matik auf. Weitere Gründe waren soziale Probleme und 
Suchtproblematiken.

Ungenügendes Einkommen
Bei 8 (7) unterstützten Haushalten genügte das Haus-
haltseinkommen nicht, obwohl die Klienten einer un-
selbständigen Erwerbstätigkeit (100 %-Arbeitspensum) 
mit vollem Erwerbseinkommen nachgingen («working 
poor»). In 49 (52) unterstützten Haushalten arbeiteten 

die Klienten Teilzeit, 15 (17) Klienten waren als Selbstän-
dige erwerbstätig und in 40 (52) Haushalten erhielten sie 
zu geringe Leistungen der Sozialversicherungen, um das 
soziale Existenzminimum zu decken (u. a. Renten, Ergän-
zungsleistungen, IV-, Krankenkassen- und Unfallversi-
cherungstaggelder).

Alter der Klientinnen und Klienten mit den Hauptpro-
blematiken Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und 
ungenügendem Einkommen

Angaben in  Arbeits- Erwerbsbeein- Ungenü- 
abs. Werten losigkeit; trächtigung; gendes 
   Einkommen 
 N = 184 (261) N = 141 (162)  N = 115 (128)

18 bis 25 Jahre 27 (40) 8 (12) 6 (5)
26 bis 35 Jahre 52 (83) 31 (26) 15 (22)
36 bis 45 Jahre 44 (63) 39 (42) 18 (24)
46 bis 55 Jahre 38 (52) 41 (56) 46 (40)
älter als 55 Jahre 23 (23) 22 (26) 30 (37)

Soziale Problematik, psychische Probleme und Sucht
53 (46) Klienten benötigten finanzielle Unterstützung, 
da sie u. a. in einer persönlichen Krise waren, von einer 
Suchtproblematik betroffen waren, eine Haftstrafe ver-
büssten oder eine Migrationsproblematik im Vorder-
grund stand.

Alleinerziehende
50 (49) Haushalte benötigten finanzielle Unterstützung, 
da die Klienten alleinerziehend waren und das Haus-
haltseinkommen das soziale Existenzminimum nicht de-
cken konnte. Diesen Personen stand kein oder nur ein 
geringes Erwerbseinkommen zur Verfügung.

Sozialhilfequote
Die Sozialhilfequote, d. h. der Anteil der Personen in der 
Bevölkerung, die Sozialhilfe benötigten, betrug 2.4 % 
(2.7 %). Sie sank im Vergleich zum Vorjahr um 0.3 %. 
Die Vergleichsdaten aus der Schweiz aus dem Jahr 2017 
lauten: in der ganzen Schweiz 3.3 %, im Kanton St. 
Gallen 2.2 %, im Kanton Appenzell Ausserrhoden 2.3 % 
und im Kanton Zürich 3.3 %.

Weitere Ausführungen zur Fallarbeit

Integrationsmassnahmen
Mit Arbeitsprojekten wird versucht, Personen, die län-
gere Zeit nicht mehr im 1. Arbeitsmarkt beschäftigt sind, 
wieder in diesen zu integrieren. Für die Teilnahme an 
einem Projekteinsatz kann eine Integrationszulage aus-
gerichtet werden. Die Teilnahme in einem Arbeitsprojekt 
ist zeitlich begrenzt. Im Berichtsjahr wurden 84 (76) Per-
sonen in den verschiedenen Arbeitsprojekten in Liech-
tenstein eingesetzt. 
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Junge Erwachsene
89 (91) junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren be-
nötigten finanzielle Unterstützung. Die drei Hauptgründe 
dieser Altersgruppe für den Bezug von wirtschaftlicher 
Sozialhilfe waren Arbeitslosigkeit 30 % (Vorjahr 40 %), 
stationäre Aufenthalte 27 % (23 %) und soziale Probleme 
22 % (14 %). 

Anerkannte Flüchtlinge
Es wurden 46 Haushalte (Vorjahr 44) und insgesamt 101 
Personen (94) mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. 
Es handelt sich um anerkannte Flüchtlinge, welche eine 
Aufenthaltsbewilligung erhalten haben. Neben der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe wurden auch die Kosten für die 
Teilnahme an Arbeits- und Integrationsprojekten über-
nommen. Um die sprachliche Integration zu verbessern, 
wurde für die Klienten in 29 (41) Haushalten Kosten für 
Deutschkurse übernommen.

Mietbeiträge

Im Berichtsjahr wurden Mietbeiträge an 270 Bezüger 
(Vorjahr 284) mit Kosten von insgesamt CHF 1'820'119 
(CHF 1'852'303) ausgerichtet. Die alljährliche Überprü-

fung der Bezüger fand im November / Dezember des Be-
richtsjahres statt.

Prämienverbilligung

Die Zahl der Anträge auf Prämienverbilligung im Sinne 
von Art. 24b KVG belief sich im Berichtsjahr auf 3'647 
und stieg gegenüber dem Vorjahr um 0.9 %. Insgesamt 
erhielten 2'857 Versicherte einen staatlichen Beitrag an 
ihre Krankenkassenprämie 2018 (Vorjahr 2'783). Die ge-
leisteten Prämienverbilligungen beliefen sich auf insge-
samt CHF 5'961'882 (Vorjahr CHF 5'147'913). Im Be-
richtsjahr wurden erstmals auch Kostenbeteiligungen an 
die Franchise und Selbstbehalte vergütet.

Verteilung der Prämienverbilligung nach Altersgrup-
pen und Geschlecht

Altersgruppe männlich weiblich Total

bis 25 Jahre 186 159 345
bis 65 Jahre 691 827 1'518
über 65 Jahre 314 680 994
Total 1'191 1'666 2'857

Verteilung der Prämienverbilligung nach Zivilstand und Einkommenskategorien

Bezügerinnen /  Prämienver- Anzahl Grund- Kostenbe- Total 
Bezüger billigung in %  prämie teiligung

Alleinstehende / -erziehende
bis CHF 30'000 60 % 1'336 2'875'145 301'093 3'176'238
Alleinstehende / -erziehende
CHF 30'001 bis CHF45'000 40 % 884 1'285'618 154'891 1'440'509
Verheiratete
bis CHF 42'000 60 % 343 769'412 82'505 851'917
Verheiratete
CHF 42'001 bis 57'000 40 % 294 439'351 53'867 493'218
Total  2'857 5'369'526 592'356 5'961'882
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Psychiatrisch-Psychologischer Dienst

Im Berichtsjahr wurden 268 (Vorjahr 264) Klienten vom 
Psychiatrisch-Psychologischen Dienst betreut. Die Fall-
zahl ist somit konstant. 

Übersicht zur Klientenstruktur des Psychiatrisch-Psy-
chologischen Dienstes (PPD)

 2018 2017

Gesamtzahl der Klienten 268 264

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 59 57
Weiblich 41 43

Zivilstand
Ledig 47 44
Verheiratet 29 32
Geschieden / getrennt 18 19
Verwitwet 2 3
Unbekannt 4 2

Altersstruktur
18 bis 25 Jahre 20 19
26 bis 45 Jahre 40 46
46 bis 65 Jahre 32 28
älter 7 7

Staatsbürgerschaft
FL 60 51
EU 20 19
CH 7 8
Andere 13 22
Unbekannt 0 0

Bei den aufgeführten Fallzahlen sind folgende Beobach-
tungen hervorzuheben:
–  Nach wie vor leidet der grösste Anteil der Klienten an 

Störungen durch psychotrope Substanzen, d. h. einem 
Missbrauch oder einer Abhängigkeit von legalen 
und / oder illegalen Suchtmitteln. Dabei sind insbeson-
dere Alkohol und Cannabis als führende Substanzen zu 
nennen. Der Anstieg der Fallzahlen lässt sich u. a. mit 
der höheren Anzahl an Diversionsaufträgen, welche im 
Berichtsjahr durch die Staatsanwaltschaft an den PPD 
ergangen sind, erklären.

–  Im Gegensatz zum Vorjahr ist eine Abnahme in den 
Fallzahlen bei Personen mit einer schizophrenen, schi-
zotypen oder wahnhaften Störung wie auch bei Per-
sonen mit neurotischen, Belastungs- oder somato-
formen Störungen zu verzeichnen.

–  Auch im Berichtsjahr weist ein Grossteil der Klienten 
psychosoziale Belastungsfaktoren verschiedenster Art 
auf. Diagnostisch relevante psychische und Verhaltens-
störungen können hierbei Auslöser, Stabilisator oder 
Folge derartiger Belastungen sein bzw. sich gegensei-
tig beeinflussen, weshalb die situativen Umstände einer 
Person stets Teil der psychiatrisch-psychologischen 
Abklärung sind. Solche Belastungsfaktoren sind bei-
spielsweise Familien- oder Paarstreitigkeiten, Beein-
trächtigungen in der Wohnfähigkeit, Arbeitslosigkeit, 
finanzielle Schwierigkeiten oder Gerichtsverfahren.

–  Unter anderen psychosozialen Belastungsfaktoren wer-
den Fälle im Zusammenhang mit selbst- oder fremd-
gefährdenden Verhaltensweisen im weitesten Sinne 
zusammengefasst, also beispielsweise körperliche so-
wie psychische Gewalt oder Eigengefährdung sowohl 
durch Verwahrlosung als auch durch Suizidversuche. 
Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr konstant. 

–  Persönliche Beratungen und Betreuungen, aber auch 
Fallführungen ohne persönliche Kontakte (z. B. im Rah-
men von Koordinationsaufgaben mit anderen Instituti-
onen oder Kliniken), stehen seit Jahren im Mittelpunkt 
der täglichen Arbeit des Dienstes. 

–  Ein wesentlicher Schwerpunkt des PPD liegt nach wie 
vor in behördlichen Aufgaben. Die Zuweisungen er-
folgen dabei u. a. durch die Polizei, das Landgericht, 
die Staatsanwaltschaft, das Amt für Gesundheit oder 
durch die amtsinternen Dienste. Daraus ergeben sich 
entsprechende Beratungen und Empfehlungen sowie 
die Organisation und die Evaluation allfälliger weiterer 
Massnahmen. 

–  Wie bereits in den vergangenen Jahren ergibt sich im 
Rahmen der Fallarbeit eine hohe Anzahl von Weiter-
vermittlungen von Klienten in eine ambulante oder 
stationäre psychiatrische oder psychotherapeutische 
Betreuung. Häufig entstehen daraus eine enge Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden Personen und Ein-
richtungen sowie eine Reihe von organisatorischen, 
koordinierenden und überprüfenden Aufgaben. Wei-
tere Hilfen bestehen in der Zuweisung an amtsinterne 
Dienste sowie an andere Behörden und Einrichtungen.
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Problematiken und Hilfen

 2018 2017

Anzahl Klienten 268 264

Problematiken Angaben in  
(Mehrfachnennungen möglich)  absoluten Zahlen

Psychische und Verhaltensstörungen  
(nach ICD-10) 239 240
F0 Organische, einschliesslich sympto- 
matischer psychischer Störungen 12 7
F1 Psychische und Verhaltensstörungen  
durch psychotrope Substanzen 100 73
F2 Schizophrenie, schizotype und  
wahnhafte Störungen 31 41
F3 Affektive Störungen 25 28
F4 Neurotische, Belastungs- und  
somatoforme Störungen 40 50
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen  
Störungen und Faktoren  2 1
F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 20 20
F7 Intelligenzminderung 2 7
F8 Entwicklungsstörungen 2 3
F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit  
Beginn in der Kindheit und Jugend 5 10
Psychosoziale Belastungsfaktoren (nach ICD-10) 182 192
(z. B. Probleme mit Bezug auf die soziale  
Umgebung oder auf den engeren Familienkreis)
Andere psychosoziale Belastungsfaktoren 68 66
(z. B. Verwahrlosung, Suizidandrohung / –versuch,  
körperliche oder psychische Gewalt)
Behördliche Abklärungsaufträge 215 205
(z. B. psychiatrisch / psychologische Abklärungen,  
Polizeimeldungen, Zwangseinweisungen)

Hilfen Angaben in  
(Mehrfachnennungen möglich)  absoluten Zahlen

Beratung und Betreuung 327 295
(z. B. Beratung, Angehörigengespräche,  
Gefängnisbetreuung)
Behördliche Aufgaben 286 262
(z. B. psychiatrisch / psychologische Abklärungen,  
Amtshilfe für andere Behörden)
Weitervermittlung / Zuweisung stationär 22 17
(z. B. TWG, Frauenhaus, psychiatrische Kliniken)
Weitervermittlung / Zuweisung ambulant 39 40
(z. B. Tagesstruktur, Tageskliniken, niedergelassene  
Ärzte / Psychologen)
Weitervermittlung andere Hilfen 9 21
(z. B. Sozialer Dienst, Kinder- und Jugenddienst,  
Schuldenberatung)
Hilfsmittel (Laborkontrollen und Testdiagnostik) 33 21
(z. B. Urinproben, Testdiagnostik)

Sozialpsychiatrische Grundversorgung
Die zentrale Aufgabe des Dienstes liegt in der Sicher-
stellung der sozialpsychiatrischen Grundversorgung der 
liechtensteinischen Bevölkerung. Betroffene und Ange-
hörige können sich einerseits selbst an den Dienst wen-
den, andererseits werden sie zu einem Grossteil durch 
die amtsinternen Dienste (Sozialer Dienst, Kinder- und 
Jugenddienst), externe Stellen (z. B. Landespolizei, Land-
gericht, Ämter, Staatsanwaltschaft), Institutionen (z. B. 
Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, Heilpäda-
gogisches Zentrum, Kriseninterventionsteam, Frauen-
haus), Vereine (z. B. Verein für Betreutes Wohnen, Sach-
walterverein, Verein für Bewährungshilfe) sowie durch 
niedergelassene Ärzte und Therapeuten vermittelt.

Die gründliche Abklärung der individuellen Problem-
stellung ist hierbei erster Schritt sowie Grundlage für 
das weitere Prozedere. Erst dann können weitere Hilfe-
stellungen empfohlen, bei Bedarf organisiert, begleitet 
und auch kontrolliert werden. Meist fungiert der Dienst 
als Drehscheibe zur Koordination der individuellen Hil-
fepläne, der Fokus liegt hierbei auf der Triage der kon-
kreten Dienstleistung in den externen bzw. niedergelas-
senen Bereich. 

Ziel des Dienstes ist es, der betroffenen Person mög-
lichst zeitnah eine adäquate Hilfe zukommen zu lassen, 
um weitere Krisen oder die Verschlechterung der sozi-
alpsychiatrischen Problemstellung zu vermeiden sowie 
eine bestmögliche Versorgung und eine Verbesserung 
der psychischen Gesundheit und der belastendenden Si-
tuation zu bewirken. So nimmt der Dienst beispielsweise 
bei jeder landgerichtlichen Zwangseinweisung Kontakt 
mit der psychiatrischen Klinik im benachbarten Ausland 
auf und bietet an, nach der Klinikentlassung bei der In-
stallation einer adäquaten Nachbetreuung behilflich zu 
sein.

Eine enge Auseinandersetzung mit den Problemstel-
lungen und Bedürfnissen der Klienten einerseits sowie 
eine dichte Vernetzung mit inländischen und fallweise 
auch ausländischen Hilfsangeboten andererseits gilt als 
Grundlage für eine individuell angemessene und zeitge-
mässe sozialpsychiatrische Versorgung – durchaus in 
Verbindung mit einer fortlaufenden Evaluation der fach-
lichen und ökonomischen Verhältnismässigkeiten. Die 
Suche nach passenden Versorgungsangeboten im Inland 
beschäftigte den Dienst in einzelnen Fällen sowohl auf 
der Ebene der direkten Fallarbeit als auch bei fallüber-
greifenden strategischen Fragestellungen.

Zwangseinweisungen 
Bei Gefahr in Verzug (akute Selbst- und / oder Fremdge-
fährdung) kann die Amtsärztin oder der diensthabende 
Notarzt eine Einweisung gegen den Willen des Klienten 
in eine geeignete Einrichtung veranlassen. Das Gericht 
entscheidet anschliessend innert fünf Tagen über die Zu-
lässigkeit. 

Bei Vorliegen langjähriger Problematiken und / oder 
schwerer Verwahrlosung hat das Amt für Soziale Dienste 
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tionären und stationären sozialpsychiatrischen Versor-
gung der Klienten dar. Mit diesen pflegt der Dienst ne-
ben der direkten Fallarbeit einen intensiven Austausch, 
welcher auch im Berichtsjahr im Rahmen von regelmäs-
sigen Kontakten (Jours fixes, Grossteambesprechungen) 
stattfand.

Der SoPD bietet mit dem Mobilen Sozialpsychiat-
rischen Team (MST) eine ambulante, nachgehende sozi-
alpsychiatrische Betreuung und Beratung für psychisch 
erkrankte Menschen an. Im Berichtsjahr erfolgten 14 
(Vorjahr 15) Zuweisungen für eine Betreuung an das 
MST. 

Zum Angebot des SoPD zählt u. a. auch das sozial-
psychiatrische Tageszentrum (TaZ, Stufe 1+2), welches 
ambulante und tagesstrukturierende Angebote für psy-
chisch erkrankte oder belastete Personen im Rahmen 
des «Contactcafés» (Stufe 1) und einer erweiterten Ta-
gesstruktur mit Gruppenangeboten (Stufe 2) anbietet. Im 
Berichtsjahr erfolgten 4 Zuweisungen (Vorjahr 5) durch 
den PPD an das TAZ, woraus 3 Betreuungen entstanden.

Die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) ver-
folgt mit ihrem ambulanten, teilstationären und statio-
nären Angebot das Ziel der Rehabilitation bzw. Reinte-
gration von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und in Krisensituationen. Im Berichtsjahr erfolgten ins-
gesamt 29 Zuweisungen von 19 Personen (Vorjahr 13 
Zuweisungen, 13 Personen) an die Therapeutische 
Wohngemeinschaft, die TWG-Aussenwohngruppe oder 
das «Anderle-Hus». Bei 26 dieser Zuweisungen konnte 
eine Betreuung durch das multiprofessionelle Team der 
TWG installiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt 
sich somit zum einen ein Anstieg der Anzahl an TWG-

neben der Amtsärztin des Amtes für Gesundheit die Mög-
lichkeit, bei Gericht einen Antrag auf Unterbringung in 
eine geeignete Einrichtung zu stellen. 

2018 waren insgesamt 41 Personen aufgrund einer 
Zwangseinweisung in einer psychiatrischen Einrichtung 
untergebracht. Davon wurden 40 Personen (1 davon be-
reits 2017) bei Gefahr in Verzug und eine Person nach 
einem Antrag auf Unterbringung – dieser erfolgte durch 
das Amt für Gesundheit – zwangseingewiesen. 

Im Berichtsjahr wurden seitens des Amtes für Sozi-
ale Dienste zwei Anträge auf Unterbringung bei Gericht 
gestellt. 

Auch 2018 pflegte der PPD im Sinne einer koordi-
nierten Nachbetreuung nach erfolgten Zwangseinwei-
sungen einen intensiven Kontakt mit Spitälern, Kliniken, 
anderen Behörden, Institutionen und / oder Fachpersonen.

Aufgrund einer fehlenden psychiatrischen Klinik in 
Liechtenstein müssen Personen im Falle von Zwangsein-
weisungen ausnahmslos in Psychiatrien im benachbarten 
Ausland eingewiesen werden. Die damit verbundenen 
Probleme hinsichtlich unterschiedlicher Rechtsgrund-
lagen und Vorgehensweisen, Datenschutz und Koordi-
nation waren auch im Berichtsjahr Thema der Arbeits-
gruppe «Zwangseinweisungen», in welcher der Dienst 
vertreten war. 

Einweisungsart bei Zwangseinweisungen

(Anzahl in absoluten Werten) 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Gefahr in Verzug 40 36 36 46 39 42
Antrag auf Unterbringung 1) 1  0 3 0 0 1

Total 41 36 39 46 39 43

1) Der Antrag auf Unterbringung erfolgte durch das Amt für Gesundheit.

Koordiniertes Fallmanagement mit externen Instituti-
onen
Personen in psychischen Krisen, mit chronischen psy-
chiatrischen Krankheitsbildern oder anderen sozialpsy-
chiatrischen Problemstellungen haben neben ambu-
lanten Angeboten auch die Möglichkeit, von betreuten 
Wohnformen zu profitieren. Hierbei pflegt der PPD als 
amtsinterne zuweisende Stelle mit Koordinations- und 
Kontrollfunktion einen intensiven Kontakt mit den exter-
nen Leistungserbringern. Nur so kann die aufgrund der 
Kleinheit des Landes begrenzte Anzahl differenzierter 
Angebote sozialpsychiatrisch betreuter Wohnformen ef-
fizient und flexibel genutzt werden. 

Auch im Berichtsjahr traf sich die Leiterin des Diens-
tes in regelmässigen Arbeitsgruppensitzungen mit den 
Verantwortlichen der jeweiligen Institutionen: Thera-
peutische Wohngemeinschaft (TWG), sozialpsychiat-
rische Abteilung des Hauses St. Mamertus der Liechten-
steinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK), Wohnheim 
Besch mit der Aussenwohngruppe des Heilpädago-
gischen Zentrums (HPZ) sowie dem Sachwalterverein. 
Eine Platzierung wird dann im Ausland vorgenommen, 
wenn diese im Inland nicht möglich ist. 

Zusammenarbeit mit der Therapeutischen Wohnge-
meinschaft (TWG) und dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst (SoPD) des Vereins für Betreutes Wohnen 
(VBW)
Der Verein für Betreutes Wohnen (VBW), im Besonde-
ren die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) und 
der Sozialpsychiatrische Dienst (SoPD), stellen wichtige 
Systempartner des Dienstes in der ambulanten, teilsta-
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Zuweisungen, zum anderen wird deutlich, dass im Be-
richtsjahr einzelne Personen mehreren TWG-Angeboten 
im Sinne einer Anschlusslösung zugewiesen wurden. 

Zusammenarbeit mit der Suchtberatung Werdenberg 
und Sarganserland 
Einen Schwerpunkt der Aktivitäten des PPD bilden die 
Früherkennung sowie diagnostische und beraterische 
Massnahmen in Verbindung mit Sucht und Abhängig-
keit. Der PPD steht als Anlaufstelle zur Verfügung und 
weist ein profundes Wissen sowie langjährige Erfahrung 
hinsichtlich der praktischen Arbeit mit Betroffenen auf. 
Dabei wird grosser Wert auf eine Vernetzung mit exter-
nen Fachpersonen, Fachstellen und stationären Einrich-
tungen gelegt, dies sowohl im In- als auch im Ausland. 

Gegen Ende des Berichtsjahres konnte eine Lei-
stungsvereinbarung mit den Suchtberatungsstellen der 
Sozialen Dienste Werdenberg sowie der Sozialen Dien-
ste Sarganserland abgeschlossen werden. Auf Zuwei-
sung des Dienstes kann somit künftig eine spezifische 
Suchtberatung für Direktbetroffene und Angehörige in 
den Bereichen Alkohol, illegale Drogen und substanzge-
bundene Suchtformen vermittelt werden.

Polizeimeldungen
In Fällen, bei denen die Landespolizei ein sozialpsy-
chiatrisches Hilfsangebot als sinnvoll erachtet, ergeht 
eine Meldung an den PPD. Vorwiegend handelte es sich 
hierbei wie auch in den vergangenen Jahren um Fami-
lien- oder Paarkonflikte mit oder ohne häusliche Gewalt, 
psychisch auffällige Personen, Polizeiassistenzen bei 
Zwangseinweisungen oder andere psychosoziale Krisen. 
Im Berichtsjahr ergingen 90 (Vorjahr: 94) Polizeimel-
dungen an den Dienst, welche 83 Personen (Vorjahr 102) 
betrafen. Diesen wurde ein Unterstützungsangebot un-
terbreitet, wobei das Hilfespektrum auch im Berichtsjahr 
von Beratungsgesprächen mit Betroffenen und / oder An-
gehörigen bis hin zu Abklärung, Vermittlung und Koor-
dination bestimmter ambulanter oder stationärer Ange-
bote reichte.

Betreuung von Insassen im Gefängnis
Der PPD bietet wöchentlich eine freiwillige psycholo-
gische Sprechstunde für die Insassen des Landesgefäng-
nisses an. Im Berichtsjahr nutzten insgesamt 17 (Vorjahr 
20) Personen dieses Angebot.

Wie in den Vorjahren stellte die relativ kleine, dafür 
umso heterogenere Insassengruppe eine besondere He-
rausforderung dar. Ein in den letzten Jahren aufgebauter 
intensiver Austausch mit den Gefängnismitarbeitern, 
dem Gefängnisarzt und fallweise auch weiteren invol-
vierten Fachpersonen wurde auch im Berichtsjahr ent-
sprechend weitergeführt und gepflegt. 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen ist die zentrale 
Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein. Im 

Vordergrund der Aufgaben steht die Beratung und Ver-
mittlung von Hilfesuchenden an entsprechende Selbst-
hilfegruppen im In- und angrenzenden Ausland. Ebenso 
bietet sie Begleitung bei Gruppengründungen an und 
unterstützt bestehende Gruppen in administrativen Be-
langen wie Raumreservationen oder dem jährlichen Fly-
ergrossversand. 

Die Leitung der Kontaktstelle für Selbsthilfegrup-
pen obliegt einer Psychologin des Dienstes. Im Berichts-
jahr waren (neben weiteren von Vereinen geleiteten 
Gruppen) insgesamt folgende Selbsthilfegruppen aktiv: 
Al-Anon Familiengruppe für Angehörige und Freunde 
von Alkoholikern, Selbsthilfegruppe für Eltern von Kin-
dern mit AD(H)S, Selbsthilfegruppe Parkinson, Trialog 
– Gruppe für Psychiatrie- und Psychose-Erfahrene, An-
gehörige und Fachkräfte, unanders Selbsthilfegruppe für 
Familien von Kindern mit Behinderung sowie die Selbst-
hilfegruppe für Zöliakiebetroffene.

Kinder und Jugenddienst

Der Kinder und Jugenddienst (KJD) besteht aus zwei 
Fachbereichen: Der Fachbereich Kinder- und Jugend-
hilfe berät und unterstützt Familien mit Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, Krisen und 
Überforderungssituationen. Er ist Anlaufstelle bei Ver-
dacht oder Gewissheit einer Kindeswohlgefährdung. Bei 
Bedarf setzt er ambulante oder stationäre Hilfen ein und 
ergreift behördliche Massnahmen zum Schutz / Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen. Der Fachbereich Förderung, 
Schutz und Sucht ist auf Landesebene für die ausserschu-
lische und ausserberufliche sowie die verbandliche Kin-
der- und Jugendarbeit zuständig und befasst sich beim 
Kinder- und Jugendschutz und bei der Suchtprävention 
mit Gefahren und Situationen, die Kinder und Jugendli-
che schädigen oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen 
können. Er beaufsichtigt zudem die Einrichtungen der 
ausserhäuslichen Kinderbetreuung und ist für die Bewil-
ligung von Tagesmüttern zuständig.
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Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe

Übersicht zur Klientenstruktur

 2018 2017

Gesamtzahl der Klienten 482 468

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 55 53
Weiblich 45 47

Altersstruktur
bis 5 Jahre 24 31
5 bis 10 Jahre 17 13
11 bis 15 Jahre 23 22
16 bis 20 Jahre 25 22
über 20 Jahre 10 12

Staatsbürgerschaft
FL 66 54
EU 17 17
CH 6 6
Andere 11 13
Unbekannt 1 10

Fallzahlen

 Gesamt Anfangs- End- 
Fachgebiete Fallbearbeitungen bestand bestand

Kinder- und Jugendhilfe 505 (497) 203 (177) 231 (203)
Lohn- und Rentenverwaltung 19 (25) 19 (16) 16 (19)

Fallarbeit
Die Klientenzahl ist gegenüber dem Vorjahr von 468 auf 
482 angestiegen. Die Fallzunahme verteilt sich auf alle 
Problemgruppen. Die Erfassung der Anlassfälle resp. 
Probleme, die Erziehungsberechtigte oder Kinder und 
Jugendliche zum Amt führten, erfolgte nach den fol-
genden sechs Kategorien.

Problemstellungen
Folgende Probleme (Haupt- und Nebenprobleme) wur-
den in der Kinder- und Jugendhilfe erfasst (Mehrfach-
nennungen sind möglich):

 2018 2017 
 (absolute Zahlen)

Kindswohlgefährdung 37 40
Probleme von Kindern und Jugendlichen 213 161
Probleme erziehender Personen 162 165
Familiensysteme mit besonderen Anforderungen 42 55
Allgemeine Beratungsthemen 60 59
Behördliche Aufgaben und Verfahren 231 236

Kindeswohlgefährdung: Der Dienst befasste sich dies-
bezüglich mit 37 (40) Problemstellungen. Die Gesamt-
zahl der Kindeswohlgefährdungen bzw. der Verdachts-
abklärungen ist gegenüber dem Vorjahr annähernd 
gleichgeblieben. 13 (20) Meldungen bezogen sich auf 
Vernachlässigung und Verwahrlosung, 18 (13) Mel-
dungen auf körperliche Misshandlung, 2 (3) auf sexuel-
len Missbrauch, 2 (3) auf Miterleben von Gewalt in der 
Familie, 1 (1) auf psychische Misshandlung, 1 (0) auf ei-
nen Autonomiekonflikt. 

Probleme von Kindern und Jugendlichen: Von 
den 213 (161) Problemstellungen bezogen sich 70 (64) 
auf Verhaltensprobleme / psychische Probleme, 66 (35) 
auf Sucht / Substanzmittelmissbrauch (die Fallzahl mit 
Problemen von Kindern und Jugendlichen im Bereich 
«Sucht / Substanzmittelmissbrauch» ist von 35 auf 66 
angestiegen. Dieser Anstieg erklärt sich zu einem Teil 
durch «Treffer» der Polizeiarbeit, die im Bereichsjahr 
zu einem Anstieg von Diversionen im Zuge von Ver-
stössen gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt ha-
ben. Darüber hinaus war die Kinder- und Jugendhilfe 
im Berichtsjahr häufig mit 13- / 14-Jährigen mit Konsum 
von Cannabis und weiteren Suchtmitteln befasst). Bear-
beitet wurden folgende weitere Problemstellungen: 14 
(11) auf Entwicklungsauffälligkeiten / Behinderung, 19 
(10) auf Verstoss gegen Jugendschutzbestimmungen, 
19 (21) auf Straffälligkeit, 21 (19) auf Schul- / Ausbil-
dungs- / Arbeitsprobleme, 4 (2) auf Hilfebedarf für junge 
Erwachsene. 

Probleme erziehender Personen: Es wurden 162 
(165) Problemstellungen festgehalten. Davon waren 
Erziehungsprobleme / Überforderung 52 (57), Schei-
dungs- / Trennungsproblematik 42 (42), psychische / kör-
perliche Erkrankung 33 (27) sowie Sucht / Substanzmit-
telmissbrauch 16 (22) die häufigsten Nennungen.

Familiensysteme mit besonderen Anforderungen: 
Von 42 (55) Problemstellungen bezogen sich 16 (22) auf 
Beziehungs- und Umgangsprobleme in der Familie, 11 
(15) auf Migration, 4 (7) auf Stief- / Patchworkfamilien, 3 
(6) auf unzulängliche wirtschaftliche Verhältnisse, 6 (3) 
auf Pflegefamilien sowie 2 (1) auf Adoptionsfamilien.
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Allgemeine Beratungsthemen: Von den 60 (59) Be-
ratungsfällen waren 33 (19) Beratungen zum Besuchs-
recht, 5 (14) zum Unterhalt, 13 (12) zu Entwicklung und 
Erziehung, 4 (6) zu Obsorge, 4 (6) zu Adoption sowie 1 
(2) zum Betreuungsplatz für ein Kind. 

Behördliche Aufgaben und Verfahren: Die 231 (236) 
Problemnennungen teilten sich auf wie folgt: 67 (81) 
Feststellung der Vaterschaft, 47 (40) Obsorgestellung-
nahmen, 40 (38) Finanzierungsbedarf berufsbedingte 
ausserhäusliche Betreuung, 23 (24) Diversionen (diese 
Aufgabe ist abhängig von der Häufigkeit der Anzeigen 
der Landespolizei gegen Jugendliche, die zumeist wegen 
Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz erfolgen. 
Der Kinder- und Jugenddienst arbeitet zuhanden der 
Staatsanwaltschaft Empfehlungen zu pädagogisch-the-
rapeutischen Massnahmen aus und setzt in einem zwei-
ten Schritt die von der Staatsanwaltschaft beschlossenen 
Massnahmen um). Weiters durchgeführt wurden 25 (11) 
Besuchsrechtsstellungnahmen, 8 (10) Festlegung des 
Unterhaltes, 5 (8) Amtshilfen, 6 (7) Führen der Obsorge 
durch das Amt für Soziale Dienste, 1 (6) Stellungnahme 
bei (Halb-)Adoption, 5 (6) Adoptionsverfahren und 4 (5) 
Pflegebewilligungsverfahren.

Hilfeleistungen
Korrespondierend zu den geschilderten Problemfeldern 
wurden verschiedene Hilfen erbracht.

 2018 1) 2017 
 (absolute Zahlen)

Beratung, Casemanagement 391 409
Ambulante Hilfe 93 96
Unterbringung (Einrichtungen, Pflegefamilie) 69 55
Sonstige Hilfen 83 70
Behördliche Dienstleistungen 254 280

1)  Bei den hier veröffentlichten 2017er-Zahlen handelt es sich um bereinigte 
Daten. Sie weichen dementsprechend von den im Rechenschaftsbericht 
2017 veröffentlichten Zahlen ab. Aufgrund der Übernahme der Daten vom 
alten ins neue Klientenprogramm waren Ende 2017 die Hilfeleistungen 
noch nicht vollständig im neuen Programm erfasst. 

Delegierte ambulante und stationäre Betreuung
2018 waren 39 Kinder- und Jugendliche im Inland und 22 
im Ausland platziert. Damit haben die Unterbringungen 
in Einrichtungen erneut zugenommen. 

Die Sozialpädagogische Jugendwohngruppe des 
Vereins für Betreutes Wohnen in Vaduz verzeichnete 
bereits seit Mitte des Vorjahres eine starke Auslastung 
und gelangte an ihre Kapazitätsgrenze. Im Gegen-
satz dazu war die Kinderwohngruppe des Heilpädago-
gischen Zentrums im Berichtsjahr unterdurchschnitt-
lich ausgelastet und stellte Ende Oktober 2018 den 
Betrieb ein. Die Anzahl von Unterbringungen in Pfle-
gefamilien im Inland ist leicht rückläufig, aufgrund der 
längeren durchschnittlichen Verweildauer sind die Ko-
sten leicht gestiegen.

Bei den Neuplatzierungen war die Gruppe der 13-  
bis 14-Jährigen mit Konsum von Cannabis und weiteren 
Suchtmitteln besonders stark vertreten. 

Im langjährigen Vergleich dürfte es sich bei der 
vergleichsweise hohen Platzierungszahl von 61 Kin-
dern und Jugendlichen im Berichtsjahr um eine zufäl-
lige Häufung im Rahmen der natürlichen Schwankungs-
breite handeln. 

Finanzielle Unterstützung für ausserhäusliche Tages-
betreuung (Einzelfallhilfe)
Bei der finanziellen Unterstützung für ausserhäusliche 
Tagesbetreuung handelt es sich um eine Einzelfallför-
derung. Diese ist nach Massgabe gesetzlicher Bestim-
mungen im Einzelfall zu gewähren. 

Insgesamt erhielten 60 Eltern für 89 anspruchsbe-
rechtigte Kinder finanzielle Hilfen für die ausserhäus-
liche Betreuung durch Kitas 32 (25); Eltern Kind Forum 
8 (7) und Tagesschule 11 (4); 38 (23) Kinder wurden aus 
sozialpädagogischen Gründen ausserhäuslich betreut. 
Die Ausgaben beliefen sich gesamthaft auf CHF 124'495 
(Vorjahr CHF 118'924).

Förderung der ausserhäuslichen Kinderbetreuung (In-
stitutionen)
Bei der staatlichen Förderung der Einrichtungen der 
ausserhäuslichen Kinderbetreuung wurde im Berichts-
jahr das Budget erhöht und eine Gleichstellung der 
Förderbeiträge für die förderungsberechtigten Betreu-
ungsplätze umgesetzt. Ab September 2019 soll eine 
Umstellung von Pauschalförderung pro förderungsbe-
rechtigtem Betreuungsplatz auf einkommensabhängige 
Förderung gemäss effektiv geleisteten Betreuungsein-
heiten erfolgen.

Im Rahmen der behördlichen Aufsichtsfunktion des 
Amtes über die Kinderbetreuungseinrichtungen wurden 
vom Kinder- und Jugenddienst Aufsichtsbesuche in Kin-
derbetreuungseinrichtungen durchgeführt. Dabei wurde 
festgestellt, dass die Betreuungsqualität den Standards 
entspricht.

Einzelne Bewilligungen (Verlängerungen und Kon-
zeptanpassungen bzw. -erweiterungen) wurden ange-
passt. Am Stichtag 31.  Dezember waren wie im Vor-
jahr 31 Kinderbetreuungseinrichtungen in Betrieb. Die 
Angebote der Einrichtungen reichen von der Kinderta-
gesstätte (altersgemischte Gruppen von Kindern ab 4 
Monaten) über die Tagesstruktur (für Kinder im Kinder-
garten- und Schulalter) und den Mittagstischangeboten 
(für Kindergarten- oder Schulkinder) bis zur flexiblen Be-
treuung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1'421 betreute 
Kinder (Vorjahr 1'318) gezählt. Davon standen 1'202 
(1'044) in regelmässiger und 219 (274) in flexibler Be-
treuung. 

Die regelmässige Betreuung verteilt sich folgender-
massen: 504 (483) Kinder in Tagesstätten, 548 (433) 
Schul- und Kindergartenkinder in Tagesstrukturen bzw. 
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Fachbereich Förderung, Schutz und Sucht

Frühe Förderung
Unter dem Begriff «Frühe Förderung» werden Angebote 
und Massnahmen für Kinder ab Geburt bis zum Kinder-
garteneintritt verstanden, mit dem Ziel der Ressourcen-
stärkung der Kinder und zuständigen Erziehungsper-
sonen. Dabei kommt neben der allgemeinen Förderung 
der sprachlichen Förderung eine besondere Bedeutung 
zu. Das Eltern Kind Forum wurde beauftragt, ab 1.  Ja-
nuar 2018 eine landesweit tätige «Koordinations- und 
Beratungsstelle Frühe Förderung» zu führen. Ihre Auf-
gabe besteht in der Unterstützung, Beratung, Koordina-
tion, Information und Sensibilisierung. Zielgruppen sind 
Eltern, Familien, Fachpersonen, Institutionen sowie Ge-
meinden und Gemeindeinstitutionen. Die Gemeinden 
können auf eigene Rechnung dieser Koordinierungs-
stelle weitergehende spezifische Aufträge erteilen. Erste 
Erfahrungen zeigten, dass sowohl bei den Gemeinden 
wie bei Fachpersonen die Thematik auf grosses Inte-
resse stösst. DieKoordinationsstelle soll auch das Fami-
lienportal betreiben und dieses als interaktive Plattform 
ausbauen. In diesem soll eine niederschwellige Beratung 
möglich sein bzw. Kontakt mit Fachpersonen aufgenom-
men werden können. Im Berichtsjahr wurde die gesamte 
Struktur des Familienportals betreffend Benutzerfreund-
lichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ge-
sellschaft, Vertreterinnen der Mütter- und Väterberatung 
und Hebammen, überprüft und aktualisiert. Die Einfüh-
rung des neuen Portals ist im 1. Quartal 2019 geplant. 
Im Zuge dessen wurde auch die Broschüre «Familien-
förderung in Liechtenstein» vom Amt für Soziale Dienste 
überarbeitet.

Zusammenarbeit mit Gemeinden und Einrichtungen
In der von den Gemeinden seit 2014 getragenen Stiftung 
«Offene Jugendarbeit Liechtenstein» ist ein Mitarbeiter 
des Amtes im Stiftungsrat vertreten und stellt die thema-
tische Zusammenarbeit sicher. Mit dem Jugendinforma-
tionszentrum «aha – Tipps & Infos für junge Leute» fand 
eine enge Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der 
Nationalagentur «Erasmus+ Jugend in Aktion» und dem 
Interregionalen Jugendprojekt-Wettbewerb statt. Die-
ser wurde bereits zum 14. Mal erfolgreich mit dem Kan-
ton St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg durch-
geführt. In Liechtenstein wurden 7 Projekte eingereicht, 
wobei «Halle für Alle», ein von der Offenen Jugendarbeit 
Schaan begleitetes Projekt, den regionalen Wettbewerb 
für sich entscheiden konnte. Das «aha» war in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für die Organisation des interre-
gionalen Finales in Schaan im November verantwortlich. 
Das liechtensteinische Projekt «backstage.li» setzte sich 
dabei gegenüber der grossen Konkurrenz aus Vorarlberg 
und St. Gallen als Sieger durch.

Das «aha – Tipps & Infos für junge Leute» setzte das 
Jugendbeteiligungsprogramm «jubel» im Auftrag der 
Regierung wiederum erfolgreich um. An der «jubel»-

beim Mittagstisch (davon nur Mittagstisch 129), 144 
(122) Kinder bei Tagesmüttern des Eltern Kind Forums, 
6 (6) in einer Spielgruppe kombiniert mit Tagesbetreu-
ung. Zusätzlich waren 3 (4) Kinder bei privaten, vom 
Amt für Soziale Dienste beauftragten Tagesmüttern un-
tergebracht. Für 23 Kinder (14) konnte kein passender 
Betreuungsplatz bzw. die erwünschte Mehrbetreuung 
(erwünschte Gemeinde und Betreuungszeiten) gefun-
den werden. Ende 2018 wurden den Einrichtungen 93 
(92) Anmeldungen für einen Betreuungsplatz bis 1. April 
2019 und 52 (40) Anmeldungen bis 31. Dezember 2019 
gemeldet. 

Mitarbeit in der Fachgruppe gegen sexuellen Miss-
brauch
Die von der Regierung eingesetzte Fachgruppe gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen be-
fasste sich mit 6 Verdachtsfällen. In einem Fall war mehr 
als ein Kind bzw. Jugendlicher betroffen. Die Betroffenen 
waren zwischen 5 und 20 Jahre alt. Neben der Beratung 
leistete die Fachgruppe ihren Möglichkeiten entspre-
chend Vernetzungsarbeit. Nachdem sich die Fachgruppe 
im Vorjahr im Rahmen einer Analyse intensiv mit dem 
eigenen Aufgabenbereich auseinandergesetzt hatte, be-
schäftigte sie sich im Berichtsjahr mit verschiedenen Va-
rianten einer möglichen Neuausrichtung. 2018 setzte 
sich die Fachgruppe zudem mit einer Stellungnahme an 
die Regierung auseinander.

Multifamilienarbeit an der Timeout Schule
Im Berichtsjahr wurden eine freischaffende Psychothe-
rapeutin und eine Fachperson des VBW mit der Durch-
führung der «Multifamilienarbeit» an der Timeout Schule 
beauftragt. Ziel ist es, Jugendliche unter Nutzung der fa-
miliären Ressourcen wieder hin zur Schulfähigkeit zu 
führen und positive Entwicklungen nachhaltig abzusi-
chern. 

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende
Im Berichtsjahr wurden drei unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende durch das Amt für Soziale Dienste be-
treut, ein Junge aus Afghanistan, ein weiterer aus Alba-
nien und ein Mädchen aus Tibet. Das Amt für Soziale 
Dienste benannte gemäss Asylverordnung auf Anfrage 
des Ausländer- und Passamtes jeweils eine Mitarbeiterin 
als sogenannte Vertrauensperson für die minderjährigen 
Asylsuchenden. Die Aufgabe der Vertrauensperson war 
es, den Hilfebedarf der Minderjährigen abzuklären und 
die Betreuung und Unterbringung der Jugendlichen zu 
organisieren. 

Cannabisprogramm «Candis»
Das standardisierte Cannabisprogramm «Candis», 
welches vor allem bei Verstössen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz im Rahmen der Diversion zur Anwendung 
kommt, konnte im Berichtsjahr mangels personeller Res-
sourcen nicht durchgeführt werden. 
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Gefahren bei Konsum und Missbrauch von Alkohol, 
Nikotin, illegalen Drogen (insbesondere Cannabis) und 
Gefährdungen im Zusammenhang mit digitalen Medien 
bildeten weiterhin die Schwerpunktthemen. Die dem 
Jugendschutz zugeordnete Fachgruppe Medienkompe-
tenz (siehe www.medienkompetenz.li) traf sich zu fünf 
Sitzungen. Schwerpunkte der Arbeit waren, neben dem 
Austausch bezüglich laufender Projekte in den einzelnen 
Ämtern sowie die Behandlung verschiedener Anfragen, 
die Durchführung des «SaferInternetDay» sowie die Prä-
senz am Sommerfest des «Dorfnetz» Mauren. Die Fach-
gruppe war beim in Malbun durchgeführten Weiterbil-
dungsanlass zum Thema «STEAM – in der Bildung von 
morgen» beteiligt. Hier trafen sich im November Verant-
wortliche aus Politik, Wirtschaft, Praxis und Forschung, 
um sich zum Thema digitale Medien in der Bildung von 
morgen auszutauschen. Zu den bereits vorhandenen 
Live-Bühnen-Performances «angek(l)ickt» und «angek(l)
ickt Junior» wurde neu «angek(l)ickt KIDS» für Primar-
schülerinnen und Primarschüler der 1. und 2. Klassen 
geschaffen und monetär unterstützt. Insgesamt fanden 
in Liechtenstein neun Vorstellungen der Medienpräven-
tionsperformances statt.

In zwölf Fällen war der Kinder- und Jugendschutz mit 
gesetzlichen Verstössen befasst. In sechs Fällen betraf es 
Jugendschutz-Übertretungen wegen Alkohol- und Niko-
tinkonsum. Fünf Meldungen betrafen Beschädigungen, 
Gewaltanwendungen oder Diebstahl. Eine Meldung be-
traf die Verletzung der sexuellen Integrität eines Minder-
jährigen. Mit den Jugendlichen und ihren Erziehungsbe-
rechtigten wurden jeweils Gespräche über den Tatbestand 
geführt und je nach Schweregrad der gesetzlichen Über-
tretung Hilfen eingeleitet oder Massnahmen getroffen. 

Weitere Tätigkeiten: Betreuung der Kinder- und Ju-
gendschutz- sowie der Medienkompetenzwebseite, 
Mitarbeit bei der Kommission für Suchtfragen, Präven-
tionsanlässe an drei Schulen und zwei Betrieben, Re-
ferententätigkeit an einem Elternabend, Jugendschutz-
sprechstunde beim aha, Übernahme eines Programms 
zur Suchtprävention und Stärkung der psychischen Ge-
sundheit für Lernende (Prev@WORK).

Kommission für Suchtfragen (KOSU)
Die Kommission für Suchtfragen berät die Regierung 
und koordiniert die Tätigkeit verschiedener Ämter in Be-
zug auf Sucht- und Drogenfragen. Die operative Umset-
zung nimmt der Fachbereich Sucht wahr, welcher für die 
Koordination, Beratung, Information und Durchführung 
in der Suchtprävention zuständig ist. Im Berichtsjahr traf 
sich die Kommission zu fünf Sitzungen. Ein Schwerpunkt 
lag in der Überarbeitung der suchtpolitischen Grund-
sätze aus dem Jahr 1997 durch das Amt. Die ausgear-
beitete Fassung wurde von der KOSU gutgeheissen und 
dem Ministerium für Gesellschaft zugestellt. Mit Sucht-
präventionsstellen in Österreich und der Schweiz fand – 
wie in den Vorjahren – unter Nutzung von Synergien eine 
regelmässige Zusammenarbeit statt.

Werkstatt nahmen 44 Klassensprecherinnen und -spre-
cher teil. Auch das «jubel»-Forum (Dialogveranstaltung 
mit Politikerinnen und Politikern sowie Fachpersonen) 
war mit 35 Jugendlichen und 35 Erwachsenen gut be-
sucht. In diesem Zusammenhang tauschte sich ein Teil 
der «jubel»-Jugendlichen mit Regierungsvertreterinnen 
und -vertretern aus bzw. führte Interviews und hielt 
diese mittels Videos fest (siehe www.backstage.li). Die 
Aufsicht über die Programmführung liegt beim Amt für 
Soziale Dienste, welchem im Dezember 2018 ein detail-
lierter Evaluationsbericht über die Jahre 2016 bis 2018 
vorgelegt wurde.

Gewaltschutzkommission und Fachgruppe Extremis-
mus 
Wie im vorangegangenen Jahr wurden von der Gewalt-
schutzkommission keine nennenswerten Ereignisse 
hinsichtlich Jugendgewalt in der Öffentlichkeit sowie 
rechtsextremer Vorkommnisse registriert. Auch die der 
Gewaltschutzkommission unterstellte «Fachgruppe Extre-
mismus» verzeichnete keine nennenswerten Vorkomm-
nisse. Die Fachgruppe steht in einem interdisziplinären 
Austausch mit dem Schul- und Jugendarbeitsbereich und 
wird von einem Mitarbeiter des Amtes geleitet.

Finanzielle Kinder- und Jugendförderung
Gemäss der Kinder- und Jugendförderungs-Beitragsver-
ordnung wurden 12 Projekte und Veranstaltungen (Vor-
jahr 11) im Kinder- und Jugendbereich finanziell unter-
stützt. Das Jugendinformationszentrum «aha» erhielt für 
zwei Praktikumsplätze und die Stiftung Offene Jugend-
arbeit für zwei Praktikums- und zwei Ausbildungsplätze 
finanzielle Zuschüsse. 

Mit dem Jugendleiterurlaub werden ehrenamtlich 
tätige Jugendleiterinnen und -leiter für mehrtägige Ein-
sätze bei liechtensteinischen Vereinen und Organisati-
onen finanziell gefördert. Den Jugendleiterurlaub nah-
men 179 (Vorjahr 158) Personen in Anspruch. Diese 
Förderungen teilten sich wie folgt auf: 91 (76) Personen 
aus dem Bereich Sport, 60 (45) Personen aus dem Be-
reich der soziokulturellen Animation und 28 (37) Per-
sonen aus dem musischen Bereich. Bei 10 (7) Anträgen 
erfolgte eine Ablehnung, da die Vorgaben gemäss Ver-
ordnung nicht erfüllt waren.

Kinder- und Jugendschutz
Die Zusammenarbeit mit Systempartnern wie Eltern, 
Schule, Schulsozialarbeit, Handel, Gastronomie, Ver-
anstalter, Vereine, Kommissionen, Jugendarbeit, Ge-
meindepolizei, Landespolizei, Staatsanwaltschaft etc. 
bildet die Grundlage eines wirksamen Kinder- und Ju-
gendschutzes. Dazu wird seitens des Amtes eine sensi-
bilisierende, koordinierende und steuernde Rolle einge-
nommen. Im Online-Forum www.jugendschutz.li können 
junge Menschen anonym jugendrelevante Fragen stel-
len. Im Berichtsjahr wurde die Sensibilisierungsarbeit 
weitergeführt. 
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Fachbereich Chancengleichheit

Politiklehrgang für Frauen
Der Politiklehrgang für Frauen wird in Kooperation mit 
dem Frauenreferat Vorarlberg angeboten und findet 
seit 2004 jährlich statt. Seither haben rund 120 Teil-
nehmerinnen aus Liechtenstein, daran teilgenommen. 
Der Lehrgang befasst sich mit den Themen politisches 
Engagement, politische Systeme Liechtensteins und 
Vorarlbergs, Rhetorik und Argumentation, politische 
Strukturen, Konfliktmanagement sowie PR und Medien-
training. Im Berichtsjahr haben zehn Frauen aus Liech-
tenstein den Lehrgang besucht. Am 23. November 2018 
fand die Zertifikatsübergabe in der Volkshochschule Göt-
zis statt. 

Medienportraits von politisch tätigen Frauen
Im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen im Frühjahr 
2019 wurden acht politisch aktive Frauen (Gemeinderat, 
Gemeindevorsteherin sowie Landtag) von Mai bis Okto-
ber in der Tagespresse portraitiert. Ziel der Medienport-
raits war es, Frauen sichtbarer machen, Frauen zu einer 
Kandidatur zu motivieren und die Wahlchancen für Kan-
didatinnen zu erhöhen.

Offene Gesprächsrunde mit Frauen und Männern aus 
politischen Gremien
Für den Fachbereich Chancengleichheit ist eine ausge-
wogene Vertretung von Frauen und Männern in politi-
schen Gremien sowie in Entscheidungs- und Führungs-
positionen ein wichtiges Anliegen. «Ohne Frauen ist kein 
Staat zu machen», lautete der Titel der ersten offenen Ge-
sprächsrunde mit Frauen und Männern aus politischen 
Gremien. Vor den Diskussionsrunden mit den Parteiprä-
sidentinnen und -präsidenten sowie mit den Frauen und 
Männern Landtagsabgeordneten hielt Dr. Linda Märk-
Rohrer vom Liechtenstein-Institut je ein Input-Referat zu 
den Themen «Frauen und politische Parteien in Liech-
tenstein» und «Vom Mythos der Chancengleichheit in 
Liechtenstein».

Nationaler Zukunftstag 2018
Liechtenstein ist seit 2012 Mitglied des Vereins Zu-
kunftstag und beteiligte sich am 8. November 2018 zum 
siebten Mal. Der Zukunftstag motiviert Schulkinder der 
5. bis 7. Klasse, mutige Schritte in unbekannte Berufe zu 
wagen und lädt sie ein, den Arbeitstag mit einer erwach-
senen Bezugsperson zu verbringen oder an einem Spe-
zialprojekt teilzunehmen. Ziel ist es, Schulkinder mög-
lichst früh für eine offene Berufswahl zu sensibilisieren, 
geleitet von ihren Talenten und Neigungen und nicht von 
stereotypen Rollenvorstellungen.

In Liechtenstein nahmen unter anderem die Hilti AG, 
die Herbert Ospelt Anstalt, das Labormedizinische Zen-
trum Dr. Risch, die Thyssenkrupp Presta AG, die Umicore 
Thin Film Products AG, das Liechtensteinische Landes-
spital, die First Advisory Group sowie die Landespolizei 

Suchtprävention
Verschiedene bewährte Programme und Projekte im 
Bereich der Suchtprävention wurden wie in den letzten 
Jahren durchgeführt. Im Bereich der Tabakprävention 
wurden für verschiedene Zielgruppen die Programme 
«Experiment Nichtrauchen», «Weltnichtrauchertag», 
«Rauchfreie Lehre» und «Freelance» umgesetzt. Im 
Bereich Alkoholprävention war es die Umsetzung der 
Programme «KENNiDI / SmartConnection», «AKTION.
TROCKEN-App» und die «Dialogwoche Alkohol». An-
lassbezogen erfolgte in den liechtensteinischen Tages-
zeitungen die Information und Berichterstattung zu den 
Projekten und Programmen. Ferner wurden wichtige In-
formationen zu allen Angeboten im Bereich der Sucht-
prävention auf der Homepage www.duseschtwia.li ver-
öffentlicht.

«Experiment Nichtrauchen» wird in Liechtenstein 
seit 2008 erfolgreich durchgeführt. Die Vorgabe ist, wäh-
rend sechs Monaten auf alle Tabakwaren und E-Zigaret-
ten zu verzichten. Im Schuljahr 2017 / 2018 nahmen 44 
Klassen (Vorjahr 36) aus Liechtenstein an diesem Wett-
bewerb teil, wobei 36 Schulklassen (82 %) den Wett-
bewerb erfolgreich beendeten. Bei «Rauchfreie Lehre» 
nahmen im Lehrjahr 2017 / 2018 133 (Vorjahr 111) Ler-
nende und Schüler von Brückenangeboten wie z. B. des 
10. Schuljahres teil. Sie verpflichteten sich, auf jede Art 
von Tabakwaren zu verzichten. 101 Jugendlichen ist 
dies gelungen. Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 
31. Mai wurde ein Zeitungsbericht publiziert. 

Das Programm «Freelance» bietet Unterrichtsein-
heiten für die Sekundarstufe und bezieht sich auf die 
Prävention in den Bereichen Tabak, Alkohol, Cannabis 
und digitale Medien. Bei der Umsetzung der jeweiligen 
Präventionsarbeiten erfolgte eine enge Kooperation mit 
dem Kinder- und Jugendschutz und der Schulsozialar-
beit Liechtenstein. An der «Dialogwoche Alkohol» vom 
15. bis 21. Mai nahm Liechtenstein bereits zum fünften 
Mal teil. Während einer Woche wurde täglich über die 
Gefahren übermässigen Alkoholkonsums in liechten-
steinischen Tageszeitungen berichtet. Zu diesem An-
lass wurde wie in der Fastenzeit der Bevölkerung eine 
Teilnahme an der «AKTION.TROCKEN-App» ermöglicht. 
Dies regt eine Reflexion des eigenen Alkoholkonsums an.

Schulungen und Workshops
Schulungen zum Themenbereich «Alkohol» wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendschutz 
in Form von Vorbereitungslehrgängen für die Gastwir-
teprüfung durchgeführt. Weiters wurde im Rahmen der 
betrieblichen Suchtprävention ein Workshop für Ler-
nende der Firma Thyssenkrupp Presta zum Thema «Um-
gang mit Geld und Onlineverträge» durchgeführt sowie 
das Projekt «be-free» für Lernende der Firma Oerlikon 
unter Leitung des Hauses Gutenberg Balzers unterstützt.

Ausführliche Informationen finden sich auf der Home-
page www.suchtprävention.li, diese Internetadresse er-
setzt ab 2019 die bisherige www.duseschtwia.li.
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am Zukunftstag 2018 teil. Die Universität Liechtenstein 
beteiligte sich erneut mit einem Spezialprojekt für Mäd-
chen im Bereich der Architektur «Mädchen-bauen-los – 
Lichttürme». Weitere Spezialprojekte wurden vom Forst-
betrieb der Gemeinde Triesen für Mädchen «Mädchen 
entdecken Waldberufe» und vom Labormedizinischen 
Zentrum Dr. Risch für Buben «Der Weg einer Blutprobe 
im medizinischen Labor» und von der Fachhochschule 
St. Gallen «Ein Tag als Sozialpädagoge / Sozialarbeiter», 
ebenfalls für Buben, angeboten. 

Interreg-Projekt «Vier Länder Netzwerk»
Das Interreg-Projekt «Vier Länder Netzwerk» wurde vom 
Referat für Frauen und Gleichstellung Vorarlberg als 
Leadpartnerin zusammen mit der Stabsstelle für Chan-
cengleichheit der Stadt Konstanz, dem Landratsamt Bo-
denseekreis, der Stabsstelle für Chancengleichheit des 
Kantons Graubünden und der Fachstelle Chancengleich-
heit des Amtes für Soziale Dienste konzipiert (2017 bis 
2018). Es wurde eine grenzüberschreitende Situations-
analyse zu den Gleichstellungstellen und zur Gleich-
stellungsarbeit der Regierungsorganisationen durchge-
führt. Zudem entstand durch das Projekt ein Netzwerk, 
welches Austausch- und Weiterbildungstreffen sowie ein 
gemeinsam genutztes Webportal umfasst. Dieses erlaubt 
es, Projekte gegenseitig zu übernehmen. Die Abschluss-
veranstaltung mit der Vorstellung des Gesamtprojekts 
sowie mit dem Referat von Dr. Patricia Schulz, Mitglied 
des UN-Fachausschusses zum UNO-Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW), fand am 29.  November 2018 in Vaduz 
statt. Vorab gab es einen gleichstellungspolitischen Aus-
tausch mit den politischen Vertretern und Vertreterinnen 
des Vier-Länder-Netzwerks unter dem Vorsitz von Regie-
rungsrat Dr. Mauro Pedrazzini. 

Chancengleichheitspreis 2018
Die Vergabe des 17. Chancengleichheitspreises fand 
am 23. April im Fürst-Johannes-Saal im Regierungsge-
bäude statt. Im Berichtsjahr wurden neun Projekte ein-
gereicht.

Der 1. Preis mit einem zweckgebundenen Barpreis 
von CHF 15'000 wurde dem Verein Demenz Liechten-
stein und der Familienhilfe Liechtenstein für das Projekt 
«Senioren gemeinsam aktiv» zugesprochen. Je einen 
Anerkennungspreis erhielt der Verein Frauen in guter 
Verfassung für das Projekt «Dokumentation und Archi-
vierung der Geschichte der Frauenbewegung» und der 
Verein MUS-E Liechtenstein für das Projekt «Mus-E 
bringt die Künste in die Schule».

Gewalt gegen Frauen 
Die Notfallkarten, welche in Kurzform Auskunft über Ge-
waltformen sowie über Hilfs- und Unterstützungsange-
bote für Gewaltbetroffene geben, wurden im Berichts-
jahr überarbeitet und neu aufgelegt. Die Notfallkarten 
sind in acht Sprachen erhältlich.

Am 23. November 2018 eröffnete Regierungsrat Dr. 
Mauro Pedrazzini in der Balu Bäckerei-Konditorei in Va-
duz offiziell die landesweite Kampagne «Häusliche Ge-
walt kommt nicht in die Tüte». Die jährliche Aktion ist 
ein Kooperationsprojekt des Frauenhauses Liechtenstein 
und des Fachbereichs Chancengleichheit und wird durch 
den Verein Sicheres Liechtenstein, der Opferhilfe Liech-
tenstein und Amnesty International Fürstentum Liech-
tenstein finanziell unterstützt. Ziel der 16-tägigen Kam-
pagne war, über das Tabuthema Gewalt gegen Frauen 
zu sprechen, Beratungsstellen bekannter zu machen und 
gewaltfreie Lösungswege aufzuzeigen. Bis zum 10. De-
zember 2018 wurden in zahlreichen liechtensteinischen 
Bäckereien und Detailhandelsgeschäften Brote in Pa-
piertüten mit aufgedruckten Notfalladressen verkauft. 
Mit den Brottüten soll die Botschaft dorthin getragen 
werden, wo Gewalt überwiegend stattfindet, nämlich im 
häuslichen Bereich. 

Der Fachbereich Chancengleichheit tauschte sich 
mit den Vernetzungspartnerinnen (infra – Informations- 
und Beratungsstelle für Frauen, Frauenhaus Liechten-
stein, Ausländer- und Passamt, Opferhilfe) aus. Gemein-
sam wurde eine Medienkampagne lanciert: Von April 
bis November erschienen in der Presse Berichte mit den 
Schwerpunktthemen Gewalt im öffentlichen Bereich, 
häusliche Gewalt sowie sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz.

Vernetzungen / Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr traf sich der Fachbereich Chancengleich-
heit zu drei Sitzungen mit Vorstandsfrauen des Dachver-
bandes Frauennetz, um sich auszutauschen. Der Dach-
verband besteht seit Ende 2016.

Ebenfalls drei Austauschgespräche fanden mit dem 
Verein für Menschenrechte statt. Dabei wurden vor allem 
Arbeitsschwerpunkte und geplante Projekte besprochen. 

Integration von Ausländerinnen und Ausländern
Im Berichtsjahr wurden Integrationsprojekte der Minte-
gra Buchs, der infra, der Universität Liechtenstein und 
des Türkischen Frauenvereins behandelt und finanziell 
unterstützt. 

Der Fachbereich Chancengleichheit nahm zudem 
Einsitz in die vom Ministerium für Gesellschaft geleitete 
Arbeitsgruppe Integrationsstrategie. 

Behinderung: Vernetzungsgruppe «sichtwechsel»
Der Fachbereich Chancengleichheit ist für die Koordi-
nation, Organisation und Durchführung der Treffen der 
Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» zuständig. Die Ver-
netzungsgruppe «sichtwechsel» setzt sich für Menschen 
mit Behinderung und Unterstützungsbedarf ein. Insge-
samt sind 21 Institutionen vertreten. Im Berichtsjahr traf 
sich die Vernetzungsgruppe zu zwei Sitzungen. Im Be-
richtsjahr fand vom 3. bis 7. Dezember eine Radiowoche 
in Kooperation mit Radio L statt, bei welcher sich einige 
Mitglieder von «sichtwechsel» vorgestellt und über das 
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Leistungskommission

Vorsitzende: Dr. Eva Maria Mödlagl

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt. Die Kommis-
sion befasste sich mit folgenden Themen:
–  In der Schweiz wurde eine Liste von Eingriffen ver-

abschiedet, die ab dem 1. Januar 2019 nur mehr bei 
ambulanter Durchführung von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung übernommen werden. 
Beispiele sind Krampfadernoperationen, Leistenher-
nienoperationen, bestimmte gynäkologische Eingriffe 
oder Knieathroskopien. Gleichzeitig wurden Kriterien 
festgelegt, bei deren Vorliegen eine stationäre Durch-
führung weiterhin möglich ist. Im Beisein der Vertre-
terin des Landesspitals sprach sich die Leistungskom-
mission für eine Übernahme der Schweizer Liste der 
Eingriffe und Ausnahmekriterien aus.

–  Weitere Anpassungen der Krankenversicherungsver-
ordnung ergaben sich aus dem regelmässigen Ab-
gleich mit der Krankenversicherungsleistungsver-
ordnung der Schweiz. Dies betraf zum Beispiel eine 
Erweiterung des Neugeborenen-Screenings um zwei 
schwere Stoffwechselerkrankungen und die befristete 
Neuaufnahme der ambulanten stereotaktischen Radio-
therapie, einer Behandlungsform mit Röntgenstrahlen 
bei altersbedingter Makuladegeneration. 

–  Die Aufhebung von Abweichungen von der Schweize-
rischen Mittel- und Gegenständeliste (MiGel) wurde 
empfohlen, da die zuvor notwendigen Ausnahmen mit 
der Übernahme der Schweizer Tarifstruktur Tarmed 
obsolet geworden waren.

  Die Regierung ist mit den Abänderungen der Kranken-
versicherungsverordnung vom 25.  September 2018 
(LGBl. 2018 Nr. 188) diesen und weiteren Empfeh-
lungen gefolgt.

–  Ausserdem wurden drei Ansuchen zur Abänderung 
der Indikationen und Voraussetzungen einer Befrei-
ung von der Kostenbeteiligung bei chronischer Er-
krankung behandelt und ablehnend beurteilt (Morbus 
Behcet Adamantiades, Morbus Addison, sowie Tumo-
rerkrankungen ohne Behandlung mittels Chemo- oder 
Strahlentherapie).

–  Der Antrag, die optometrische Vorsorge bei Durch-
führung durch Optometristen in den Leistungskatalog 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aufzu-
nehmen, wurde abgelehnt, da diese Leistung auch bei 
ärztlicher Durchführung nicht vergütet wird.

–  Der Leistungskatalog für den Bereich Pflege gemäss 
Krankenversicherungsverordnung soll einer Überar-
beitung unterzogen werden. Die Arbeiten daran wur-
den unter Einbezug von Vertretern der Pflegenden 
aufgenommen und werden im kommenden Jahr weiter 
geführt.

Thema «Zeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf» 
gesprochen haben. Des Weiteren hat sich die Vernet-
zungsgruppe in einer Stellungnahme an das Ministerium 
für Gesellschaft für die Unterzeichnung der UNO-Behin-
dertenrechtskonvention ausgesprochen. Zudem wurde 
eine Arbeitsgruppe zur Sprachregelung gegründet sowie 
eine weitere zu «300 Jahre Liechtenstein», wobei sich 
letztere mehrmals mit Liechtenstein Marketing getroffen 
hat, um die Beteiligung von «sichtwechsel» an verschie-
denen Jubiläums-Projekten zu besprechen. 

Berichterstattungen / Anfragen
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Projekte des 
Amtes für Soziale Dienste wurden im Berichtsjahr ver-
schiedene Berichterstattungen (u. a. CEDAW, UPR) und 
Anfragen bearbeitet. Der Fachbereich ist zudem neu An-
sprechpartner verschiedener Arbeitsgruppen der EFTA. 

Finanzhilfen und finanzielle Unterstützung von Gleich-
stellungsprojekten nach dem Gleichstellungsgesetz
Art. 16 und 17 des Gleichstellungsgesetzes sehen die 
Gewährung von Förderungen und Finanzhilfen für 
Gleichstellungsprojekte und private Beratungsstellen 
vor. Im Berichtsjahr wurden verschiedene Anträge auf 
Projektförderungen nach Art. 16 bearbeitet. Projektför-
derbeiträge wurden an den LANV, den Verein für Män-
nerfragen, das Haus Gutenberg in Kooperation mit der 
Erwachsenenbildung, die infra – Informations- und Bera-
tungsstelle für Frauen sowie an das Junge Theater Liech-
tenstein ausgerichtet. Finanzhilfen nach Art. 17 für Bera-
tungsangebote gemäss Gleichstellungsgesetz erhielten 
der Verein für Männerfragen, die infra sowie der LANV. 

Landesgesundheitskommission 

Vorsitz: vakant

Die Landesgesundheitskommission wurde von der Regie-
rung noch nicht ernannt. Es fand daher im Berichtsjahr 
keine Sitzung statt.
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OUFL-Kommission

Vorsitzender: Stefan Tomaselli

Die OUFL-Kommission, welche die Regierung in Fra-
gen der Durchführung der obligatorischen Unfallversi-
cherung in Liechtenstein berät, traf sich im Berichtsjahr 
zu einer ordentlichen Sitzung und befasste sich mit fol-
genden Themen:
–  Vernehmlassung Unfallversicherungsgesetz (UversG)
–  Teuerungsanpassung Renten
–  Anpassungen Unfallversicherungsverordnung
–  Teilnahme Arbeitsgruppe Teuerungszulagenfonds

In der Schweiz wurde eine Revision des Unfallversiche-
rungsgesetzes verabschiedet. Die wichtigsten Themen 
sollen in der kommenden UVersG-Revision berücksich-
tigt werden. Aufgrund des Landesindex der Konsu-
mentenpreise wurde auf eine Teuerungsanpassung der 
Renten verzichtet. Einer Anpassung des Anhanges 1 der 
Unfallversicherungsverordnung bezüglich der Liste der 
schädigenden Stoffe und der Liste der arbeitsbedingten 
Erkrankungen wurde zugestimmt. 
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Zentrale Themen im Bereich Inneres waren im Berichts-
jahr die Revision des Asylgesetzes und die Abänderung 
des Polizeigesetzes. Anknüpfend an die Asylgesetzrevi-
sion, welche im Jahr 2017 in Kraft getreten ist, wurden mit 
der erneuten Abänderung des Asylgesetzes und des Ge-
setzes über den Staatsgerichtshof unter Ausbau der den 
Asylsuchenden zur Verfügung stehenden Rechtsberatung 
sowohl das ordentliche Beschwerdeverfahren vor dem Ver-
waltungsgerichtshof wie auch das Individualbeschwerde-
verfahren vor dem Staatsgerichtshof weiter optimiert und 
beschleunigt ausgestaltet. Mit der Abänderung des Polizei-
gesetzes konnten im Berichtsjahr die notwendigen Grund-
lagen für die Einführung eines Bedrohungsmanagements 
in Liechtenstein geschaffen werden. Die Motion zur An-
passung der Mandatsverteilung bei Gemeinderatswahlen 
wurde durch eine Abänderung des Gemeindegesetzes ent-
sprechend umgesetzt.

Mit Regierungsentscheid vom Mai des Berichtsjahres 
konnte nach intensiven Vorarbeiten das Projektvorha-
ben zur Rheindammsanierung angestossen und verschie-
dene Grundsatzbeschlüsse zur Abwicklung des Projektes 
und zur Projektorganisation gefasst werden. In der Folge 
wurde im Rahmen von zwei Informationsveranstaltungen 
über das Generationenprojekt orientiert, mit dem Ziel, eine 
differenzierte öffentliche Diskussion zu ermöglichen. 

Im Bereich Bildung konnte zu Beginn des Berichtsjahres 
unter Federführung des Ministeriums für Inneres, Bildung 
und Umwelt der Bericht und Antrag zur Schulbautenstra-
tegie finalisiert werden. Der Landtag hat der Schulbauten-
strategie am 2. März 2018 seine Zustimmung erteilt.

Ein weiterer Schwerpunkt stellte die Erarbeitung des 
neuen Liechtensteiner Lehrplanes (LiLe) dar, welchen die 
Regierung im Dezember des Berichtsjahres verabschiedet 
hat. Der neue Lehrplan ist Abbild einer zeitgemässen Bil-
dung und schafft die Grundlage für einen zukunftsorien-
tierten Unterricht. Ab dem Schuljahr 2019 / 2020 wird mit 
der vierjährigen Einführungsphase des LiLe gestartet.

Im Zusammenhang mit dem LiLe steht auch das Kon-
zept zur Ermöglichung des Einsatzes von mobilen Gerä-
ten (Notebooks / Tablets) im Unterricht an den öffentlichen 
Schulen, welches im Berichtsjahr erarbeitet wurde. Ziel ist 
es, bis Abschluss der Einführungsphase des LiLe (Ende 
Schuljahr 2022 / 23) alle Schulen mit hochwertigem WLAN 
sowie alle Schülerinnen und Schüler von der Primarschule 
bis zur Sekundarstufte I mit mobilen Geräten wie Tablets 
und Notebooks auszustatten.

Im Berichtsjahr wurden Untersuchungen zur Lehrerbe-
soldungsthematik vorgenommen und es konnte dank der 
Zustimmung des Landtages im Rahmen der Behandlung 
des Bericht und Antrages zum Landesvoranschlag und 

zum Finanzgesetz für das Jahr 2019 eine Verbesserung 
des Lohngefüges erreicht werden, um insbesondere den 
dienstjüngeren Lehrpersonen eine bessere Lohnperspek-
tive bieten zu können.

Betreffend die Neustrukturierung Fachhochschule Ost-
schweiz standen die Eckpunkte für die Trägerschaft so-
wie die Organisationsstruktur im Fokus. Vorgesehen ist, 
die heutigen drei Fachhochschulen im Kanton St. Gallen 
zu einer einzigen Fachhochschule mit den drei bewährten 
Schulstandorten (St.Gallen, Buchs und Rapperswil) un-
ter einer gemeinsamen interstaatlichen Trägerschaft zu-
sammenzuführen. Ihren operativen Betrieb wird die neue 
Schule am 1. September 2020 aufnehmen.

Aufgrund der Auflösung der FSV wurden im Berichts-
jahr in Liechtenstein alternative Finanzierungen von Vorbe-
reitungskursen auf Berufsprüfungen und Höhere Fachprü-
fungen untersucht. Auf dieser Grundlage hat die Regierung 
im Mai entschieden, den Subventionsbeitrag für Vorberei-
tungskurse zu Berufsprüfungen und Höheren Fachprü-
fungen (ehemals Meisterprüfungen) wie die Schweiz eben-
falls zu erhöhen.

Im Bereich Umwelt konnte die Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel von der Regierung genehmigt und das 
CO2-Gesetz sowie die CO2-Verordnung abgeändert werden. 
Ebenso wurde dem Landtag die Interpellationsbeantwor-
tung zum CO2-Gesetz zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Im Landwirtschaftsbereich wurden schwerpunktmässig  
die Umsetzungsarbeiten nach dem agrarpolitischen Be-
richt aus dem Jahr 2016 weiterverfolgt und acht Verord-
nungen angepasst. Die Interpellationsbeantwortung zur 
Ökologisierung der Landwirtschaft in Liechtenstein wurde 
im Berichtsjahr ausbearbeitet und vom Landtag zur Kennt-
nis genommen.

Auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes wurde im 
Berichtsjahr das Konzept Biber Liechtenstein von der Re-
gierung genehmigt und das Konzept Wolf Liechtenstein 
konnte in die Konsultation geschickt werden. Die Regie-
rung verabschiedete im Berichtsjahr zudem das Konzept 
zur Bekämpfung invasiver Neophyten.

Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit konn-
ten an der 24. Weltklimakonferenz die Umsetzungsricht-
linien für das Übereinkommen von Paris unter angemes-
sener Berücksichtigung der besonderen Umstände von 
Kleinstaaten beschlossen werden.

Inneres

Schengen / Dublin
Liechtenstein ist am 19. Dezember 2011 als vollständig 
assoziierter Mitgliedstaat dem Schengenraum beige-
treten. Seither profitiert Liechtenstein vom Zugang zu 
verschiedenen Datennetzwerken wie dem Schengener 
Informationssystem SIS oder der Fingerabdruckdaten-
bank Eurodac. Aufgrund seiner Schengen-Assoziierung 
ist Liechtenstein verpflichtet, von der EU erlassene Wei-
terentwicklungen des Schengen / Dublin-Besitzstandes 
(Acquis) zu übernehmen. Die meisten im Berichtsjahr 

INNERES, BILDUNG UND UMWELT



228 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

übernommenen Schengen-Weiterentwicklungen waren 
für Liechtenstein von beschränkter Tragweite. Hervorzu-
heben ist in diesem Zusammenhang jedoch die Geneh-
migung und Umsetzung des Notenaustausches hinsicht-
lich der Übernahme und Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2017 / 853 über die Kontrolle des Erwerbs und des Be-
sitzes von Waffen (Feuerwaffenrichtlinie). Die Richtlinie 
verfolgt den Zweck, die missbräuchliche Verwendung 
von Feuerwaffen, von wesentlichen Bestandteilen und 
von Munition möglichst zu verhindern und zwar mittels 
Regelungen zur Rückverfolgbarkeit von Feuerwaffen und 
deren wesentlichen Waffenbestandteilen sowie durch die 
Ausweitung des Katalogs der verbotenen Waffen. Hie-
runter fallen neu zu halbautomatischen Feuerwaffen um-
gebaute Seriefeuerwaffen wie z. B. schweizerische Ordo-
nanzwaffen. Die Anpassung des Waffengesetzes trat am 
1. Februar 2019 in Kraft.

Im Weiteren ist auf die Regulierungen der EU in Be-
zug auf verschiedene sich ergänzende Datensysteme hin-
zuweisen, welche der polizeilichen und justiziellen Zu-
sammenarbeit sowie insbesondere der Zusammenarbeit 
im Asyl- und Migrationsbereich dienen und voraussicht-
lich bis ins Jahr 2023 sukzessive eingeführt werden. Die 
für Liechtenstein als assoziierter Mitgliedstaat zur Um-
setzung vorgesehenen fünf Systeme ergänzen einander 
und sollen die nationalen Behörden beim Grenzmanage-
ment, der Migrationssteuerung, der Visabearbeitung und 
der Asylgewährung sowie bei der Bekämpfung von Kri-
minalität und Terrorismus unterstützen. Der Übernahme 
und Umsetzung des Entry-Exit-Systems (EES) sowie des 
Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungs-
systems (ETIAS) hat die Regierung – unter Vorbehalt der 
Genehmigung des Landtags – zugestimmt. Beide Vorla-
gen werden 2019 zur Behandlung an den Landtag über-
wiesen.

Das Schengen / Dublin-Gremium, das seit dem Schen-
gen-Beitritt für die operative Umsetzung von Weiterent-
wicklungen des Schengen-Acquis zuständig ist und sich 
unter dem Vorsitz des Ministerium für Inneres aus Ver-
tretern des Ausländer- und Passamtes, der Landespoli-
zei, der Mission Brüssel und der Schengen-Koordination 
zusammensetzt, kam im Berichtsjahr zu drei Sitzungen 
zusammen. Schwerpunktthemen waren die aktuellen le-
gislativen Vorhaben der EU im Schengen-Bereich und 
deren Auswirkungen auf Liechtenstein.

Asyl
Ein wesentlicher Grundpfeiler des liechtensteinischen 
Asylsystems sind effiziente und rechtsstaatlich ein-
wandfreie Instanzenzüge. Seit dem Inkrafttreten des 
revidierten Asylgesetzes am 1. Januar 2017 ist das für 
das Ministerium für Inneres zuständige Regierungsmit-
glied für den erstinstanzlichen Entscheid über unzuläs-
sige Asylgesuche zuständig. Hierunter fallen insbeson-
dere Asylgesuche, für deren Behandlung Liechtenstein 
nach den Kriterien der Dublin-III-Verordnung nicht der 
zuständige Mitgliedstaat ist, weshalb eine Überstellung 

in den für das Asylverfahren zuständigen Mitgliedstaat 
erfolgt oder Asylgesuche, für deren Behandlung Liech-
tenstein zwar zuständig ist, die sich aber als unzulässig 
erweisen. Ein Asylgesuch ist unter anderem unzulässig, 
wenn der Asylsuchende in einen sicheren Heimat- oder 
Herkunftsstaat zurückkehren kann, in welchem er sich 
vorher aufgehalten hat, sofern keine konkreten Hinweise 
auf eine Verfolgung vorliegen oder wenn das Asylgesuch 
ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen 
Gründen eingereicht wird. 

Mit Regierungsbeschluss vom 16. September 2015 
wurde eine Task Force Asyl eingesetzt, um angesichts 
der aktuellen und künftigen, noch nicht vorhersehbaren 
Entwicklungen im Asylbereich zeitnah, koordiniert und 
ämterübergreifend notwendige Vorkehrungen treffen zu 
können. Zu diesen Vorkehrungen gehören unter ande-
rem das Identifizieren und Aufbereiten möglicher Not- 
unterkünfte, die geordnete Aufnahme und Unterbrin-
gung der Asylsuchenden, gesundheitliche Abklärungen, 
die Information der Bevölkerung und das Definieren von 
allfällig notwendigen Sicherheitsmassnahmen.

Im Berichtsjahr kam die Task Force Asyl zu vier Sit-
zungen zusammen. Neben dem Austausch über die aktu-
elle Lage in Liechtenstein und den umliegenden Ländern 
sowie an den Schengen-Aussengrenzen wurde das im 
Jahr 2017 entwickelte und von der Regierung zur Kennt-
nis genommene Unterbringungs- und Betreuungskon-
zept, welches neben der Regelung der Unterbringung, 
der Betreuung und der Verpflegung einen Ablaufplan für 
den Ernstfall enthält, auf seine Aktualität überprüft.

Anpassung der Leistungsvereinbarung betreffend die 
Rechtsberatung von Asylsuchenden
Mit dem Gesetz vom 5. Oktober 2018 über die Abände-
rung des Asylgesetzes und dem Gesetz vom 5. Oktober 
2018 betreffend die Abänderung des Gesetzes über den 
Staatsgerichtshof wurde als flankierende Massnahme zur 
Straffung sowohl des ordentlichen wie auch des ausser-
ordentlichen Beschwerdeverfahrens die Rechtsberatung 
für Asylsuchende um die Beratung und Unterstützung im 
Beschwerdeverfahren ausgebaut. Die Rechtsberatung 
umfasst neu insbesondere die Erläuterung der Rechte 
und Pflichten, die Verfahrens- und Chancenberatung 
und die Beratung und Unterstützung im Beschwerde-
verfahren. Aufgrund dieser Gesetzesnovelle wurde die 
Leistungsvereinbarung betreffend die Rechtsberatung 
von Asylsuchenden in Liechtenstein an die neuen recht-
lichen Rahmenbedingungen angepasst, um die gesetz-
geberische Änderung auch unmittelbar in der Praxis zu-
gunsten der Asylsuchenden anwenden zu können. Durch 
die damit verbundene Verfahrensbeschleunigung erhal-
ten Asylsuchende somit noch schneller Gewissheit über 
ihre rechtliche Situation.

Verein Flüchtlingshilfe Liechtenstein
Neben dem Asylverfahren betrifft das Thema Asyl auch 
die Betreuung der unter das Asylgesetz fallenden Per-
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sonen. Für die Unterbringung und Betreuung von Asylsu-
chenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürf-
tigen ist auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung 
der Verein Flüchtlingshilfe Liechtenstein zuständig. Ne-
ben anlassbezogenen Besprechungen wurden periodisch 
stattfindende Gespräche zwischen dem Ministerium für 
Inneres, der Flüchtlingshilfe und dem Ausländer- und 
Passamt durchgeführt, an welchen neben der aktuellen 
Situation bei der Unterbringung und Betreuung der Asyl-
suchenden auch spezifische die Betreuung und Unter-
bringung betreffende Fragestellungen erörtert wurden. 

Projektvorhaben Rheindammsanierung
Im Mai des Berichtsjahres wurde das Projektvorhaben 
«Rheindammsanierung» durch die Regierung geneh-
migt. Dabei wurden die notwendige Grundsatzbeschlüsse 
hinsichtlich der Projektinitialisierung, dem Planungs-
prozess des Sanierungsprojektes und der Projektorga-
nisation und Koordination gefasst. Oberste Priorität im 
Rahmen der Dammsanierung ist die Gewährleistung 
eines hohen Sicherheitsniveaus für die Bevölkerung. 
Die Gesamterneuerung des Rheinbauwerks als Genera-
tionenprojekt erfolgt in enger Absprache mit den Anrai-
nern und den Nachbarn, insbesondere dem Kanton St. 
Gallen und dem Land Vorarlberg. Das Amt für Bevölke-
rungsschutz wurde mit der Erarbeitung eines Vorpro-
jektes zur Dammsanierung bis Ende 2020 beauftragt. An 
zwei Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung 
in Triesen und Mauren wurde das Projektvorhaben der  
Öffentlichkeit präsentiert.

Politische Volksrechte
Im Berichtsjahr war das Ministerium für Inneres insbe-
sondere mit den Vorarbeiten in Bezug auf die Gemeinde-
wahlen 2019 sowie mit dem Referendumsbegehren zum 
Finanzbeschluss vom 5. September 2018 über die Ge-
nehmigung eines Verpflichtungskredites für die Durch-
führung eines Langlauf-Weltcup-Rennens in der Winter-
saison 2019 / 2020 und eines Langlauf-Weltcup-Rennens 
in der Wintersaison 2020 / 2021 im Rahmen der «Tour de 
Ski» in Liechtenstein befasst.

Gemeindeaufsicht
2018 wurde in der Gemeinde Balzers eine Ersatzwahl für 
den Gemeinderat notwendig. 

Jahrestreffen der Sicherheitsverantwortlichen von 
Land und Gemeinden
Auf Einladung des Innenministeriums trafen sich die 
Sicherheitsverantwortlichen von Land und Gemeinden 
am 29. November 2018 zum jährlichen Gedankenaus-
tausch. Damit die im Land vorhandenen Mittel wie auch 
die grenzüberschreitende Hilfeleistung in einer Notlage  
effektiv zum Einsatz gebracht werden können, bedarf es 
einer funktionierenden Einsatzführung. Land und Ge-
meinden haben in den vergangen Jahren viel unternom-
men, um die Führungsstrukturen im Bevölkerungsschutz 

auf die anstehenden Herausforderungen auszurichten. 
Der ehemalige Kommandant der Territorialdivision 4 
der Schweizer Armee, Divisionär aD Hans-Peter Keller-
hals, wusste aus seiner langjährigen Tätigkeit im Rah-
men eines Impulsreferat darüber zu berichten, was Füh-
ren in Krisen bedeutet. 

Besuch des Landesführungsraumes
Bei einem aussergewöhnlichen Ereignis werden die Akti-
vitäten im gesamten Land vom Landesführungsraum aus 
koordiniert. Das Innenministerium machte sich im Rah-
men einer Besichtigung im Januar 2018 ein Bild vor Ort, 
wie eine Ereignisbewältigung im konkreten Anlassfall 
abgewickelt wird. Im Rahmen eines anschliessenden Ge-
dankenaustausches wurden aktuelle Herausforderungen 
diskutiert. 

Landes- und Gemeindebürgerrecht
Im Rahmen des Gesetzes über den Erwerb und Verlust 
des Landesbürgerrechtes sind im Berichtsjahr insgesamt 
137 Personen eingebürgert worden. Nach § 5a (Einbür-
gerung infolge längerfristigen Wohnsitzes) des genann-
ten Gesetzes wurden 97 Personen und nach § 5 (infolge 
Eheschliessung) 21 Personen eingebürgert. Es gab 19 
Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren.

Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration
Im Berichtsjahr hat das Ministerium für Inneres in Zu-
sammenarbeit mit dem Ministerium für Äusseres zuhan-
den des Landtages eine Analyse der Ziele des Globalen 
Paktes für eine sichere, geordnete und reguläre Migration 
erstellt, welche sodann im Dezember 2018 vom Landtag 
zur Kenntnis genommen wurde. Die Regierung hat am 
Dienstag, 18. Dezember 2018 beschlossen, dem Migra-
tionspakt nicht zuzustimmen. Liechtenstein enthielt sich 
daher an der UNO-Generalversammlung in New York der 
Stimme und gab dazu eine Positionserklärung ab.

Regulierung / Behandlung  
parlamentarischer Mittel

Abänderung des Asylgesetzes und des Gesetzes über 
den Staatsgerichtshof
Anknüpfend an die im Jahr 2017 in Kraft getretene Asyl-
gesetzrevision schlug die Regierung dem Landtag mit 
dem Bericht und Antrag Nr. 72 / 2018 weitere Verfah-
rensoptimierungen sowohl auf Ebene des ordentlichen 
Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgerichts-
hof wie auch auf Ebene des Individualbeschwerdever-
fahrens vor dem Staatsgerichtshof vor. Als flankierende 
Massnahme sah die Regierungsvorlage den Ausbau der 
Rechtsberatung für die Asylsuchenden vor. Der Landtag 
hat in seiner Sitzung vom Oktober des Berichtsjahres 
die Vorlagen abschliessend behandelt, weshalb die Neu-
erungen bereits am 8. Dezember 2018 in Kraft treten 
konnten.
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Revision des Polizeigesetzes
Der Landtag hat im Berichtsjahr die Abänderung des Po-
lizeigesetzes in Bezug auf die Umsetzung der Empfeh-
lungen zur Barmittelkontrolle aus dem Bericht der vierten 
Evaluationsrunde Liechtensteins (MONEYVAL) in zwei-
ter Lesung behandelt (Nr. 44 / 2018). Neu ist es möglich, 
Barmittel auch bei einer Falschauskunft oder einer Aus-
kunftsverweigerung vorläufig sicherzustellen. Ebenfalls 
wurde das Sanktionssystem wirkungsvoller ausgestaltet 
und auf juristische Personen ausgeweitet. Neben Anpas-
sungen aufgrund der neu konzipierten Grundausbildung 
für Polizeiaspirantinnen und -aspiranten wurden mit der 
Vorlage insbesondere neue Befugnisse zur Bekämpfung 
des Terrorismus und schwerer Straftaten geschaffen. 
Darunter fallen die Ausschreibung zur verdeckten und 
zur gezielten Kontrolle sowie die Einführung von Melde- 
auflagen und / oder dem vorübergehenden Einzug der 
Reisedokumente bei Personen, die verdächtigt werden, 
im Ausland eine schwere Straftat zu begehen. Die Abän-
derung des Polizeigesetzes trat am 1. September 2018 
in Kraft. 

Personalbericht der Landespolizei
Für die öffentliche Sicherheit in Liechtenstein ist eine per-
sonell ausreichend ausgestattete Landespolizei entschei-
dend. Aus diesem Grund haben Innenministerium und 
Landespolizei 2018 den Personalbericht inkl. Personal- 
planung für die Jahre 2020 bis 2035 erarbeitet, welcher 
im Dezember 2018 von der Regierung zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Damit wird die für die Polizeiführung 
zwingend notwendige Planungssicherheit zur langfri-
stigen Gewährleistung des aktuell hohen Sicherheits- 
niveaus geschaffen.

Bedrohungsmanagement
Eine weitere Anpassung des Polizeigesetzes erfolgte 
im Rahmen der Einführung eines Bedrohungsmanage-
ments, welche vom Landtag im November 2016 in er-
ster Lesung (Nr. 128 / 2016) und im Dezember 2018 in 
zweiter Lesung behandelt wurde (Nr. 104 / 2018). Ziel 
der Vorlage war die Schaffung einer zentralen Stelle, 
über welche Informationen über potenzielle Gefährder 
zusammenlaufen und bei welcher die Situation profes-
sionell analysiert wird. Hierdurch sollen mögliche Ge-
fährder frühzeitig erkannt und die notwendigen Mass- 
nahmen frühzeitig eingeleitet werden können. Der Land-
tag hat der Schaffung einer entsprechenden Fachstelle 
bei der Landespolizei seine Zustimmung erteilt. 

Motion zur Einführung der doppelten Staatsbürger-
schaft bei Einbürgerung
Im September des Berichtsjahres hat der Landtag die Re-
gierungsvorlage Nr. 43 / 2018 zur Umsetzung der Motion 
zur Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft bei 
Einbürgerungen in 1. Lesung beraten. Das Ministerium 
für Inneres hat in der Folge die Arbeiten zur Erstellung 
der Stellungnahme unter Berücksichtigung der Vorbrin-

gen der Landtagsabgeordneten für die zweite Lesung 
aufgenommen. 

Umsetzung der Motion zur Anpassung der Mandats-
verteilung bei Gemeinderatswahlen
In Umsetzung der Motion zur Anpassung der Mandats-
verteilung bei Gemeinderatswahlen hat die Regierung 
im Bericht und Antrag Nr. 41 / 2018 dem Landtag vor-
geschlagen, dass im Gemeindegesetz normierte System 
zur Ermittlung des Wahlergebnisses bei der Wahl des 
Gemeinderates auf Ebene der Restmandatsverteilung 
anzupassen. Der Bericht und Antrag zur Anpassung des 
Gemeindegesetzes wurde im Berichtsjahr vom Landtag 
in Behandlung gezogen. Die Anpassung des Gemeinde-
gesetzes ist am 8. Dezember 2018 in Kraft getreten. Neu 
werden somit die Grundmandate wie auch die Restman-
date unter Bestehen eines Grundmandatserfordernisses 
und dem Einbezug des Vorstehers nach dem Hagen-
bach-Bischoff-Verfahren zugeteilt.

Initiative zur Abänderung des Heimatschriftengesetzes
Aufgrund der parlamentarischen Initiative zur Abände-
rung des Heimatschriftengesetzes vom 26. September 
2018 wurde der Bericht und Antrag Nr. 97 / 2018 betref-
fend die Vorprüfung der parlamentarischen Initiative 
ausgearbeitet. Die Regierung kam nach erfolgter Prü-
fung zum Ergebnis, dass die Initiative sowohl mit der 
Verfassung als auch mit den bestehenden Staatsverträ-
gen vereinbar ist und in formeller Hinsicht den legis-
tischen Grundsätzen entspricht. 

Verordnungsänderungen
Im Berichtsjahr wurden sowohl neue Verordnungen er-
lassen wie auch bestehende angepasst. Neu geschaffen 
wurde insbesondere die Verordnung vom 20. Februar 
2018 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von 
ausländischen Personen. Diese Verordnung regelt den 
Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen 
Personen nach den ausländerrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere die für den Vollzug der Weg- und Aus-
weisung zuständigen Behörden; die Anwendung poli-
zeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen; den 
Transport rückzuführender Personen; die Überwachung 
von Ausschaffungen auf dem Luftweg und die Kostentra-
gung beim Vollzug der Weg- und Ausweisung. 

Ebenfalls im Berichtsjahr neu geschaffen wurde 
die Verordnung vom 11. Dezember 2018 über die Of-
fenlegung bestimmter personenbezogener Daten durch 
die Gemeinden. Diese Verordnung regelt in Durchfüh-
rung des Datenschutzgesetzes und der Verordnung (EU) 
2016 / 679 die Offenlegung bestimmter personenbezo-
gener Daten durch die Gemeinden an nicht-öffentliche 
Stellen aufgrund schriftlicher Anfragen sowie zur Förde-
rung des sozialen, kulturellen und religiösen Lebens im 
Sinne von Art. 12 Abs. 2 Bst. f des Gemeindegesetzes. 

Am 1. März 2018 sind die vom Landtag beschlossenen 
Änderungen des Ausländergesetzes, des Personenfreizü-
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gigkeitsgesetzes und des Heimatschriftengesetzes (Be-
richt und Antrag Nr. 65 / 2017 sowie Stellungnahme Nr. 
98 / 2017) in Kraft getreten. Aufgrund dieser Revision wa-
ren die entsprechenden Verordnungen anzupassen. Die 
Änderungen traten ebenfalls am 1. März 2018 in Kraft.

Im Weiteren wurde die Verordnung über die Fahr-
zeuge, Geräte und Materialien der Gemeindefeuerweh-
ren an die heutigen Gegebenheiten angepasst.

Interpellationsbeantwortung betreffend die Überprü-
fung der Asylgesetzgebung
Mit der Interpellation zur Überprüfung der Asylgesetz-
gebung vom 21. März des Berichtsjahres wurde die 
Regierung eingeladen, insgesamt 55 Fragen zur Asyl-
gesetzgebung und dem Asylwesen in Liechtenstein zu 
beantworten. Die Fragen umfassten die liechtenstei-
nische Asylgesetzgebung, die Auswirkungen der Revi-
sion des Asylgesetzes, welche im Jahr 2017 in Kraft ge-
treten ist, und insbesondere Asylsuchende aus sicheren 
Heimat- und Herkunftsstaaten.

In der Interpellationsbeantwortung wurden die recht-
lichen Grundlagen, die statistischen Angaben zur Her-
kunft der Asylsuchenden, zu Entscheidungen und zur 
Verfahrensdauer sowie die aktuelle Praxis und Recht-
sprechung im Asylverfahren im Detail dargelegt.

Interpellationsbeantwortung zur Entwicklung des 
Ausländeranteils, den Einbürgerungsbedingungen 
und dem Einbürgerungsverhalten
Anlässlich der Landtagssitzung vom Februar des Be-
richtsjahres wurde die Interpellation zur Entwicklung 
des Ausländeranteils, den Einbürgerungsbedingungen 
und dem Einbürgerungsverhalten an die Regierung wei-
tergeleitet. Mit der Interpellation wurden insgesamt 33 
Fragen zum Bereich Bürgerrecht und Ausländer ge-
stellt. Die Interpellation steht im Zusammenhang mit der 
Frage der Zulassung von doppelten Staatsbürgerschaf-
ten bei einem Erwerb des Landesbürgerrechtes durch 
Aufnahme. Am 25. März 2015 wurde von der Fraktion 
der Freien Liste eine Motion zur Einführung der dop-
pelten Staatsbürgerschaft bei Einbürgerung eingereicht. 
Anlässlich der Landtagssitzung vom 6. Mai 2015 wurde 
diese Motion vom Landtag an die Regierung überwie-
sen. Die Regierung hat dazu in einem separaten Bericht 
und Antrag eine Änderung des Bürgerrechtsgesetzes 
vorgeschlagen. Wie von den Interpellanten gewünscht, 
lagen damit die Antworten (Nr. 42 / 2018) auf die gestell-
ten Fragen vor, als der Landtag die Bürgerrechtsrevision 
über die Zulassung der doppelten Staatbürgerschaft bei 
Einbürgerung in erster Lesung behandelt hat.

Internationales

Arbeitstreffen mit dem österreichischen Innenmini-
ster Herbert Kickl
Der österreichische Innenminister Herbert Kickl hat am 
26. Februar 2018 Innenministerin Dominique Hasler zu 

einem Arbeitsgespräch in Wien empfangen. Das Treffen 
diente dem gegenseitigen Kennenlernen sowie einem 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu den gegenwär-
tigen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich 
des Asylwesens sowie zu sicherheitspolitischen Themen, 
wie der Terrorismusbekämpfung und der polizeilichen 
Zusammenarbeit im Rahmen des Vertrages zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die 
grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. 

Arbeitsgespräch mit Bundesrat Guy Parmelin
Am 26. Oktober 2018 empfing Regierungsrätin Hasler 
Bundesrat Guy Parmelin zu einem Arbeitsgespräch in 
Liechtenstein. Die Schweiz und Liechtenstein arbeiten 
eng im Bereich des Bevölkerungsschutzes zusammen. 
Regierungsrätin Hasler und Bundesrat Parmelin disku-
tierten insbesondere die Einbindung Liechtensteins in 
das Datenverbundnetz der Schweiz (SDVN), bei Alerts-
wiss und bei der ABC-Schutz Strategie der Schweiz.

Arbeitsgespräch mit Benno Bühlmann, Direktor des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Im Juni des Berichtsjahres empfing Regierungsrätin Do-
minique Hasler den Direktor des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz, Benno Bühlmann, zu einem Arbeitsge-
spräch in Vaduz. Schwerpunkte des Gespräches bildeten 
die mit der Erneuerung der verschiedenen Kommunika-
tionssysteme verbundenen technischen, finanziellen und 
staatsrechtlichen Aspekte. 

Antrittsbesuch von Divisionär Willy Brülisauer
Im Oktober des Berichtsjahrs empfing Innenministe-
rin Dominique Hasler den Divisionär Willy Brülisauer 
zu einem Antrittsbesuch. Willy Brülisauer ist Komman-
dant der Territorialdivision 4. In dieser Funktion ver-
antwortet er die Unterstützung der zivilen Behörden in 
ausserordentlichen Lagen. Dem Treffen wohnte auch 
sein Vorgänger, Divisionär a.D. Hans-Peter Kellerhals 
bei. Im Zuge des Arbeitsgesprächs wurden mit Divisi-
onär Brülisauer verschiedene Themen betreffend die 
Zusammenarbeit insbesondere im Rahmen des Abkom-
mens zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegensei-
tige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Un-
glücksfällen diskutiert.

Teilnahme an EU-Innenministerratstreffen
Regierungsrätin Dominique Hasler hat am 8. März am 
EU-Innenministerratstreffen in Brüssel und am 5. Juni in 
Luxemburg teilgenommen. Im Zentrum der Gespräche 
standen die Themen Migration sowie Terrorismusbe-
kämpfung. Dabei wurden Massnahmen zur Stärkung der 
inneren Sicherheit besprochen, die auch Liechtenstein 
als Schengen-Mitglied betreffen. Ein zentrales Projekt in 
dieser Hinsicht ist die für 2020 geplante Verknüpfung 
der wichtigsten EU-Datenbanken im Bereich Sicher-
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heit und Migration. Zudem soll der Vergleich von bio-
metrischen Daten, wie etwa Fingerabdrücken, erleich-
tert werden. Dadurch soll der Schutz der Aussengrenzen 
verstärkt und der Informationsstand der Behörden ver-
bessert werden.

Informelles Treffen der Innenminister in Innsbruck
Regierungsrätin Dominique Hasler nahm am 12. Juli 
2018 am informellen Treffen der Innenminister in Inns-
bruck teil. Zu dieser Sitzung der Innenminister zu Beginn 
der österreichischen Präsidentschaft waren neben den 
EU-Staaten auch die assoziierten Schengen-Staaten ein-
geladen. Im Zentrum der Gespräche standen insbeson-
dere die europäische Asylpolitik sowie der Grenzschutz. 
Die Ministerinnen und Minister berieten über die damit 
einhergehenden Herausforderungen sowie mögliche 
Strategien um diesen zu begegnen.

Konferenz zu Sicherheit und Migration in Wien
Am 13. und 14. September 2018 fand unter österreichi-
schem Vorsitz ein Treffen der Innenminister der EU-
Mitgliedsstaaten sowie der Westbalkan- und nordafrika-
nischen Staaten zu den Themen Sicherheit und Migration 
statt, an welchem die liechtensteinische Innenministe-
rin Dominique Hasler teilnahm. Österreich diskutierte 
mit Delegationen aus EU-Mitgliedsstaaten, Ländern des 
Westbalkans und Nordafrikas über Migration und innere 
Sicherheit, Themen die gemeinsame Anstrengungen be-
dürfen. Als konkretes Ergebnis brachte die Konferenz die 
Unterzeichnung eines Polizeikooperationsabkommens 
zur Ausweitung des Datenaustausches zwischen Sicher-
heitsbehörden des Westbalkans und der EU. Liechten-
stein erfährt seit einigen Jahren einen stetigen Anstieg 
von Asylgesuchen aus der Westbalkanregion. Aus die-
sem Grund war die Konferenz auch für Liechtenstein von 
erheblicher Bedeutung. 

Bildung

Schulbautenstrategie
Der federführend vom Ministerium für Inneres, Bildung 
und Umwelt ausgearbeitete Bericht und Antrag wurde 
am 30. Januar 2018 von der Regierung genehmigt. Der 
Landtag hat der Schulbautenstrategie in der März Sit-
zung seine Zustimmung erteilt. Die Strategie sieht bis 
im Jahr 2028 die Umsetzung folgender Massnahmen 
vor:
–  Ersatzbau des Traktes G beim Schulzentrum Mühle-

holz I, damit die Schülerinnen und Schüler der Real-
schule Schaan (St. Elisabeth) inkl. der Sportklassen in 
das SZM II integriert werden können und sowohl das 
SZM I als auch das SZM II über ein genügendes be-
darfsgerechtes Raumangebot verfügen, welches den 
Leitlinien entspricht;

–  Bau des vom Landtag im Jahr 2008 beschlossenen 
Schulzentrums Unterland II in Ruggell für die Ober- 
und Realschulkinder der Gemeinden Ruggell, Gamprin 

und Schellenberg sowie für die Lernenden der Berufs-
maturitätsschule (Vollzeit- und Teilzeitlehrgang);

–  Der im Schulzentrum Unterland in Eschen frei wer-
dende Platz soll für das Freiwillige 10. Schuljahr und 
den IK-DaZ (Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache) 
genutzt werden.

Lehrplan
Nach einer intensiven Erarbeitungsphase hat die Regie-
rung im Dezember des Berichtsjahres den neuen Liech-
tensteiner Lehrplan (LiLe) verabschiedet. Im Rahmen 
von 3 Hearings fand ein breiter Beteiligungsprozess statt 
und alle Rückmeldungen wurden ausgewertet und – wo 
sinnvoll und möglich – in den Endentwurf eingearbeitet. 
Der neue Lehrplan gilt als Grundlage für den Unterricht 
vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe I. Er 
ist Abbild einer zeitgemässen Bildung und schafft die 
Grundlage für einen zukunftsorientierten Unterricht. Po-
litische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische 
Veränderungen werden darin aufgegriffen und mit den 
aktuellen Erkenntnissen aus der Lernforschung ver-
knüpft. Er stellt neu Kompetenzen ins Zentrum. Es geht 
darum, was die Schülerinnen und Schüler am Ende von 
Unterrichtszyklen wissen und können sollten, aber auch 
um die Bereitschaft zur Anwendung.

Da der LiLe auf dem Lehrplan 21 der Deutschschweiz 
aufbaut und nur wo notwendig Abänderungen gemacht 
wurden, sind sowohl die nötigen Anschlüsse für die 
Schülerinnen und Schüler, die Aus- und Weiterbildung 
der Lehrpersonen, sowie auch der Einsatz von Lehrmit-
teln und Unterrichtshilfen sichergestellt. Durch diese 
Nähe zum Deutschschweizer Lehrplan 21 ermöglicht 
er eine bessere Mobilität der Kinder sowie der Lehrper-
sonen und stellt den Anschluss an die weiterführenden 
Schulen in der Schweiz sicher.

Ab dem Schuljahr 2019 / 2020 wird mit der vierjäh-
rigen Einführungsphase des LiLe gestartet. Im Rahmen 
der Einführung stehen vielfältige Massnahmen an, wie 
beispielsweise Weiterbildungen, Nachqualifikationen, 
Überprüfungen der Lehrmittel oder Anpassung der Be-
urteilung auf die Kompetenzorientierung.

ICT-Konzept
Im Berichtsjahr wurde ein Konzept zur Ermöglichung 
des Einsatzes von mobilen Geräten (Notebooks / Tablets) 
im Unterricht an den öffentlichen Schulen erarbeitet. Ziel 
ist es, bis Abschluss der Einführungsphase des neuen 
Liechtensteiner Lehrplans (Ende Schuljahr 2022 / 23) 
alle Schulen mit hochwertigem WLAN sowie alle Schüle-
rinnen und Schüler von der Primarschule bis zur Sekun-
darstufte I mit mobilen Geräten wie Tablets und Note-
books auszustatten. Die Regierung hat das Konzept im 
Juli verabschiedet.

Das Ausrüstungsziel steht in engem Zusammenhang 
mit der Einführung des neuen Lehrplans ab Schuljahr 
2019 / 20. Damit wird neu das Modul «Medien und In-
formatik» vom Kindergarten an unterrichtet. Das Modul 
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Die Anpassungen waren unter anderem notwendig, 
da im Jahr 2017 eine Vereinbarung über den Schulbe-
such in der Sprachheilschulabteilung (Sprachförder-
klassen) der Sonderpädagogischen Tagesschule des 
Heilpädagogischen Zentrums in Schaan (HPZ) durch 
Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton St. Gallen 
zwischen der Regierung des Kantons St. Gallen und der 
Regierung des Fürstentums Liechtenstein abgeschlos-
sen wurde. Im Bereich der pädagogisch-therapeutischen 
Massnahmen beinhaltet die neue Vereinbarung nicht 
mehr nur die ambulanten pädagogisch-therapeutischen 
Massnahmen, sondern auch die pädagogisch-therapeu-
tischen Massnahmen des Schulbetriebs.

Unterstützung von schulisch organisierten Grundbil-
dungen
Bisher beteiligte sich das Land an den Kosten für die 
schulisch organisierte Grundbildung in den Lehrberufen 
«Bekleidungsgestalter / in, Fotograf / in, Grafiker / in, und 
Hotel-Kommunikations-fachmann / frau». Die Regierung 
hat im Juni des Berichtsjahres beschlossen, Angebote 
der schulisch organisierten Grundbildung neu auch im 
Lehrberuf «Medizinische / r Praxisassistent / in» im Rah-
men der geltenden Berufsfachschulvereinbarung finan-
ziell zu unterstützen, sofern die Grundvoraussetzungen 
erfüllt sind.

Mit der beschlossenen Massnahme sollen Jugendli-
che im Rahmen ihrer Berufswahl die Möglichkeit haben, 
in Lehrberufen bei welchen kein Lehrstellenangebot vor-
liegend ist, unter finanzieller Kostenbeteiligung des Lan-
des eine schulisch organisierte Ausbildung (Berufslehre) 
absolvieren zu können.

next-step Berufs- und Bildungstage
Knapp 40 Aussteller präsentierten an den 4. next-step 
Berufs- und Bildungstagen ihr Angebot aus den Bil-
dungsbereichen der Brückenangebote, der Berufslehre, 
der Berufsmaturitäts- und Mittelschulen, der Höheren 
Berufsbildung sowie dem Hochschulbereich.

Regierungsrätin Dominique Hasler besuchte am 
22. September 2018 die 4. next-step Berufs- & Bildungs-
tage. Während ihres Rundganges informierte sich die 
Bildungsministerin über das Angebot und die Arbeit der 
Aussteller.

Neue Fachhochschule Ostschweiz
Zur Fachhochhochschule Ostschweiz (FHO) gehören die 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen, 
die Hochschule für Technik Rapperswil, die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Chur und die Interstaatliche 
Hochschule für Technik Buchs. Durch eine Neustruktu-
rierung wird eine Schärfung des Profils der Bildungs-
institutionen und die Fortsetzung der erfolgreichen 
Zusammenarbeit im Ostschweizer Bildungs- und Wirt-
schaftsraum bezweckt. Andererseits sollen damit die 
Weichen für eine zukunftsorientierte, konkurrenzfähige 
und überregionale neue Fachhochschule Ostschweiz ge-

beinhaltet fächerübergreifende Aufgaben und gewähr-
leistet einen systematischen Aufbau von Kompetenzen, 
wie beispielsweise das Suchen, Bewerten, Aufbereiten 
und Präsentieren von Informationen und Daten sowie 
den Erwerb von Strategien zur Bearbeitung von Aufga-
ben und Problemen. «Medien und Informatik» liefert als 
Modul wichtige Beiträge zur Entwicklung methodischer 
Kompetenzen, die in allen Fachbereichen zum Tragen 
kommen. Neben dem Erwerb von Anwendungskompe-
tenzen und Informatikkompetenzen sind der verantwor-
tungsvolle Umgang und die Reflexion der Chancen und 
Risiken bei der Verwendung neuer Medien wichtige  
Ziele. Im Zuge der Einführung des neuen Lehrplans wer-
den Lehrpersonen durch ein breites Angebot an Aus- 
und Weiterbildungen unterstützt, digitale Medien im 
Unterricht vielseitig, kompetent und kreativ zu nutzen.

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert erwei-
terte Kompetenzen. Damit die Schülerinnen und Schüler 
diese erreichen können, braucht es eine digitale Grund-
bildung, digital kompetente Lehrerinnen und Lehrer, 
eine zeitgemässe IT-Infrastruktur und digitale Lernmit-
tel. Mit der Genehmigung des Konzeptes zum Ausbau 
der IT-Infrastruktur und des neuen Lehrplans durch die 
Regierung konnten die Weichen dafür gestellt werden.

Lehrerbesoldung
Die Regierung beantragte für das Lehrpersonal im Be-
richtsjahr im Hinblick auf eine einmalige Korrektur 
des aktuellen Lohngefüges die Ausrichtung eines fi-
xen Leistungsanteils in Höhe von 0.75 %, zusätzlich 
zur Ausrichtung eines fixen Leistungsanteils in Höhe 
von 1 %, beides zur individuellen Verteilung. Die Lohn-
anpassung soll in erster Linie einer Verbesserung des 
Lohngefüges dienen, insbesondere um den dienstjün-
geren Lehrpersonen eine bessere Lohnperspektive bie-
ten zu können; ausserdem um dadurch eine nach Lohn-
klassen und Dienstjahren differenzierte Heranführung 
an das Lohnniveau des Kantons St. Gallen zu erreichen. 
Der Landtag hat dem Antrag im Zuge der Behandlung 
des Landesvoranschlages für das Jahr 2019 seine Zu-
stimmung erteilt. Zusammen mit den auf 1. Januar 2018 
bereits umgesetzten Lohnmassnahmen (1 % Erhöhung 
der Gesamtlohnsumme und 0.25 % Systemwartung und 
-pflege für dienstjüngere Lehrpersonen) konnte eine 
wesentliche Verbesserung des Lohngefüges erreicht 
werden. 

Leistungsvereinbarungen mit der Stiftung für Heilpä-
dagogische Hilfe
Die Leistungsvereinbarungen zwischen der Stiftung für 
Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein und der Regie-
rung betreffend die Sonderpädagogische Tagesschule 
des Heilpädagogischen Zentrums Schaan und betreffend 
die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen Logopä-
die, Psychomotorik und heilpädagogische Früherzie-
hung des Heilpädagogischen Zentrums Schaan wurden 
im Berichtsjahr angepasst.
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stellt werden. Die Neustrukturierung ist zudem notwen-
dig, da die bisherige Struktur nach dem neuen eidgenös-
sischen Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 
nicht akkreditierbar ist. Liechtenstein ist am Neustruktu-
rierungsprozess beteiligt.

Im Berichtsjahr standen die Eckpunkte für die Träger-
schaft der neuen Fachhochschule Ostschweiz sowie die 
Organisationsstruktur im Fokus. Vorgesehen ist, die heu-
tigen drei Fachhochschulen im Kanton St. Gallen zu einer 
einzigen Fachhochschule mit den drei bewährten Schul-
standorten (St.Gallen, Buchs und Rapperswil) unter einer 
gemeinsamen interstaatlichen Trägerschaft zusammen-
zuführen, an der sich die Kantone St. Gallen, Thurgau, 
Schwyz, Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Appenzell 
Innerrhoden sowie das Fürstentum Liechtenstein betei-
ligen. Ihren operativen Betrieb soll die neue Schule am 
1. September 2020 aufnehmen.

Der Hochschulrat wird oberstes Organ der neuen 
Fachhochschule Ostschweiz sein. Ihm gehören Vertre-
tungen aller Mitträger an. Damit sich der Hochschulrat 
auf die fachstrategische Arbeit konzentrieren kann, ist 
auf der politischen Ebene neu eine Trägerkonferenz mit 
den zuständigen Regierungsmitgliedern aller Träger vor-
gesehen. Als designierte Trägerkonferenz wird ein ent-
sprechendes Gremium schon jetzt eingesetzt. Es steuert 
politisch den vorbereitenden Aufbau der neuen Schule. 
Die designierte Trägerkonferenz der neu zu strukturie-
renden Fachhochschule Ostschweiz ist am 27. Septem-
ber 2018 erstmals zusammengetreten. Sie legte unter 
anderem die künftige departementale Organisations-
struktur der Hochschule fest. 

Nachfolge der Interkantonalen Fachschulvereinbarung
Die Interkantonale Fachschulvereinbarung (FSV), wel-
cher Liechtenstein mit Inkrafttreten 1. August 2000 bei-
getreten ist, regelte für den Bereich der tertiären Fach-
schulen (exkl. Universitäten und Fachhochschulen) den 
interkantonalen Zugang sowie die Stellung der Studie-
renden und die Abgeltung, welche die Wohnsitzkan-
tone der Studierenden den Trägern der Fachschulen lei-
sten. Da die Schweiz ein neues Finanzierungsmodell für 
die höhere Berufsbildung einführte, wurde die FSV per 
31. Dezember 2018 aufgelöst. Die Massnahmen zielen 
auf eine Stärkung der Berufsbildung und auf eine Anglei-
chung der unterschiedlichen Kostenbelastung von Stu-
dierenden in der tertiären Bildungsstufe ab.

Aufgrund der Auflösung der FSV wurden im Be-
richtsjahr in Liechtenstein alternative Finanzierungen 
von Vorbereitungskursen auf Berufsprüfungen und Hö-
here Fachprüfungen untersucht. Auf dieser Grundlage 
hat die Regierung in ihrer Sitzung vom 15. Mai des Be-
richtjahres den Subventionsbeitrag für Vorbereitungs-
kurse zu Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen 
(ehemals Meisterprüfungen) wie die Schweiz ebenfalls 
erhöht. Die neue Regelung findet für Lehrgangsteil- 
nehmende ab dem Jahr 2019 Anwendung. 

Konferenzen

Die Verbindung und Zusammenarbeit mit der Schweiz 
und Österreich im Bildungsbereich spielt eine wesent-
liche Rolle. Für Liechtenstein ist es zentral, einen rei-
bungslosen Anschluss an die weiterführenden Schulen 
und Universitäten im Ausland zu gewährleisten. Regie-
rungsrätin Dominique Hasler hat am 18. Mai 2018 an 
der Jahrestagung der Erziehungsdirektoren-Konferenz 
der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liech-
tensteins (EDK-Ost) und am 21. Juni an der Schweize-
rischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) und an der Deutschschweizer Erziehungsdirek-
toren-Konferenz (D-EDK) teilgenommen.

Am 27. September 2018 fand die designierte Träger-
konferenz im Rahmen der Neustrukturierung der Fach-
hochschulen im Kanton St. Gallen und am 30. November 
die Sitzung des Fachhochschulrates Ostschweiz statt, an 
denen Regierungsrätin Dominique Hasler ebenfalls teil-
nahm.

Ferner tagte die Schweizerische Mittelschulämter-
konferenz (SMAK) am 26. und 27. Juni in Liechten-
stein. In der SMAK werden auch Fragen rund um die 
Implementierung des Lehrplans 21 diskutiert. Wichtige 
Themen der Konferenz sind zudem die Sicherung des 
allgemeinen Hochschulzugangs durch die kantonale 
gymnasiale Maturität und die Einführung des Fachs In-
formatik als obligatorisches Fach am Gymnasium. Als 
Zeichen der Wertschätzung begrüsste Regierungsrätin 
Dominique Hasler beim Abendessen die Vertreterinnen 
und Vertreter der SMAK im Namen der Regierung.

Vom 24. bis 25. Mai vertrat Regierungsrätin Domi-
nique Hasler Liechtenstein zudem an der Konferenz des 
Europäischen Hochschulraumes in Paris. An der Konfe-
renz trafen sich die Bildungsminister der Bologna Staa-
ten. Die Konferenz in Paris fand 20 Jahre nach der Sor-
bonne-Erklärung vom 25. Mai 1998 statt, in welcher der 
Wille zu einer gemeinsamen europäischen Hochschul-
politik und der Schaffung eines gemeinsamen Hoch-
schulraums festgehalten wurden. Im Zentrum der Kon-
ferenz stand die Weiterentwicklung des Europäischen 
Hochschulraumes. Zudem nutzte Regierungsrätin Has-
ler die Gelegenheit und traf sich mit dem Schweizer 
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, 
Mauro Dell'Ambrogio, mit dem luxemburgischen Bil-
dungsminister, Marc Hansen sowie mit dem Bildungs-
minister aus Andorra, Eric Jover Comas, zu bilateralen 
Gesprächen.

Bilaterale Treffen

Am 23. Februar 2018 fand an der Universität Liech-
tenstein in Vaduz eine Informationsveranstaltung des 
österreichischen Wissenschaftsfonds FWF (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung) statt. Im 
Rahmen der Informationsveranstaltung empfing Regie-
rungsrätin Dominique Hasler den Präsidenten, Herr 
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Prof. Dr. Klement Tockner und die kaufmännische Vi-
zepräsidentin, Frau Dr. Artemis Vakianis, des FWF zu 
einem Gespräch. Im Zentrum des Treffens mit der Re-
gierungsrätin standen die bisherige und die künftige 
Zusammenarbeit Liechtensteins mit dem FWF.

Regierungsrätin Dominique Hasler war am 16. Mai 
auf Einladung zu Gast an der ETH. Sie traf sich anlässlich 
des Besuches mit der Rektorin Sarah Springman, Juraj 
Hromkovic (Informationstechnologie und Ausbildung), 
Ralph Schumacher (Co-Leiter MINT-Lernzentrum), 
Christoph Niedermann (Wissenschaftlicher Adjunkt der 
Rektorin) und Regula Christen (Leiterin Abteilung Stu-
dentische Dienste). Neben dem Kennenlernen standen 
Gespräche über aktuelle Entwicklungen im Bildungsbe-
reich, wie beispielsweise die Förderung der MINT-Fä-
cher auf dem Programm. 

Auf Einladung der Schweiz besuchte Regierungsrä-
tin Dominique Hasler am 15. September die SwissSkills 
und nahm anschliessend mit Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann an den Siegerehrungen teil. Sie nutzte die 
Gelegenheit auch für ein Treffen mit Teilnehmern aus 
Liechtenstein.

Am 27. November fanden in Triesenberg die Feier-
lichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von WorldSkills 
Liechtenstein statt, an denen auch Regierungsrätin Do-
minique Hasler teilnahm. In diesem Zusammenhang 
weilte der Präsident von WorldSkills International, Si-
mon Bartley, in Liechtenstein und wurde am Nachmittag 
von Regierungsrätin Dominique Hasler empfangen.

Grundlagenforschungsbeiträge

Am 16. März 2018 fand im Regierungsgebäude in Va-
duz die feierliche Verleihung des Liechtenstein-Preises 
für wissenschaftliche Forschung an der Leopold-Fran-
zens-Universität Innsbruck und an der Medizinischen 
Universität Innsbruck statt. Er wurde 1983 erstmals 
vergeben. Der Anlass findet abwechslungsweise in 
Liechtenstein und Innsbruck statt. Mit dem Preis wer-
den hervorragende Arbeiten von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der genannten Innsbrucker  
Universitäten ausgezeichnet. Der mit EUR 10'000 do-
tierte Preis erging im Berichtsjahr zu gleichen Teilen 
an Nadine Ortner vom Institut für Pharmazie der Leo-
pold-Franzens-Universität, Michael Meyer vom Institut 
für Geologie der Leopold-Franzens-Universität, Florian 
Meinert vom Institut für Experimentalphysik der Leo-
pold-Franzens-Universität und Andreas-Robert Janecke 
der Sektion für Pädiatrie der Medizinischen Universi-
tät. Regierungsrätin Dominique Hasler überbrachte die 
Gussworte der Regierung und übergab die Preise. Zum 
35. Geburtstag des Liechtenstein-Preises gab es eine 
Festschrift mit dem Titel «Ein Zeichen der Wertschät-
zung und Anerkennung», welche im Rahmen der Preis-
verleihung präsentiert wurde. 

An den «Österreichischen Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung» wurde wie in den Vor-

jahren ein Beitrag in Höhe von CHF 250'000 entrich-
tet. Einen Betrag in derselben Höhe wurde auch an den 
Schweizerischen Nationalfonds geleistet.

Zudem wurde im Berichtsjahr wie in den vergan-
genen Jahren ein Preis der Regierung für Nachwuchs-
forschung an der Universität Liechtenstein in Höhe von 
insgesamt CHF 10'000 ausgerichtet. Der Preis erging im 
Berichtsjahr an Dr. Matthias Filser für seine Publikation 
mit dem Titel «Journal of Product Innovation Manage-
ment», Mag. Arch. Cornelia Faisst für ihr Projekt «Maa-
sai Community Art Space» und Dr. Sanja Tumbas für ihre 
Dissertation «Digital Innovation and Rapid Growth in  
Entrepreneurial Organizations».

Regulierung

Abänderung des Berufsbildungsgesetzes
Die Regierung hat im Mai des Berichtsjahres den Be-
richt und Antrag betreffend die Abänderung des Berufs-
bildungsgesetzes verabschiedet. Aufgrund der Revision 
werden Bildungsverordnungen für den Bereich der be-
ruflichen Grundbildung sowie Verordnungen für Berufs-
prüfungen und höhere Fachprüfungen im Landesgesetz-
blatt neu im ordentlichen Verfahren im Sinne von Art. 
10 Abs. 1 des Kundmachungsgesetzes kundgemacht. 
Mit der Einführung der authentischen elektronischen 
Publikation von Rechtsvorschriften in Liechtenstein im 
Jahre 2013 und der damit einhergehenden Abschaffung 
der Publikation in Papierform fallen die Gründe für die 
vereinfachte Kundmachung anhin. Auch die geltenden, 
bereits in vereinfachter Form kundgemachten Verord-
nungen wurden nach Inkrafttreten dieser Gesetzesände-
rung mit vollständigem Wortlaut auf www.gesetze.li auf-
genommen. 

Verordnungsabänderungen
Im Berichtsjahr erfolgte eine Revision der folgenden Ver-
ordnungen:
–  Verordnung über die besonderen schulischen Mass-

nahmen, die pädagogisch-therapeutischen Massnah-
men, die Sonderschulung sowie den Schulpsycholo-
gischen Dienst betreffend Deutsch als Zweitsprache 
(Intensivkurs auch für Kindergartenkinder)

–  Besoldungsverordnung (Einführung einer Funktions-
zulage für Kindergärtnerinnen mit Ausbildung zur 
Schulischen Heilpädagogin)

–  Lehrerdienstverordnung (Regelung des Geschenkes 
nach 5 Dienstjahren)

Corporate Governance

Dem Bildungsministerium sind folgende öffentliche Un-
ternehmen zugeordnet: Universität Liechtenstein, Liech-
tensteinische Musikschule, Agentur für Internationale 
Bildungsangelegenheiten (AIBA), Stiftung «Erwachse-
nenbildung Liechtenstein», Stiftung «Kunstschule Liech-
tenstein».
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Im Berichtsjahr traf sich das Ministerium für Inne-
res, Bildung und Umwelt viermal mit der Universität 
Liechtenstein und führte jeweils zwei Gespräche mit der 
Liechtensteinischen Musikschule, der AIBA, der Stiftung 
«Erwachsenenbildung Liechtenstein» sowie der Stiftung 
«Kunstschule Liechtenstein». Im Zentrum der Gespräche 
standen aktuelle Informationen der strategischen Füh-
rung, die Umsetzung der Eignerstrategie sowie der  
Public Corporate Governance Code.

Besonders hervorzuheben sind die folgenden Neu-
besetzungen in den strategischen Führungsorganen: 
Zu Beginn des Berichtsjahres wurde Dr. Klaus Tschüt-
scher von der Regierung in den Universitätsrat der Uni-
versität Liechtenstein bestellt. Per Ende September des  
Berichtsjahres schieden Dr. Graziella Marok-Wachter und 
Prof. Dr. Michèle Sutter-Rüdisser aus dem Universitätsrat 
aus. Neu wurden Brigitte Vogt und Markus Kaiser in den 
Universitätsrat bestellt. Ende des Berichtsjahres schieden 
Dr. Volker M. Rheinberger (Präsident), Adolf E. Real und 
Jon Ritter nach zwei Mandatsperioden aufgrund der Amts-
zeitbeschränkung aus dem Universitätsrat aus. Zum neuen 
Präsidenten des Universitätsrates wurde Dr. Klaus Tschüt-
scher von der Regierung ernannt. Zudem bestellte die Re-
gierung Dr. Verena Konrad neu und Dr. Michael Käppeli 
für eine zweite Mandatsperiode in den Universitätsrat.

Im April des Berichtsjahres wurde Dr. Ingrid From-
melt von der Regierung in den Verwaltungsrat der AIBA 
bestellt. 

Der Präsident der Stiftung «Erwachsenenbildung 
Liechtenstein», Dr. Günther Boss, hat sein Mandat per 
Ende Januar des Berichtsjahres niedergelegt. Die Re-
gierung hat in der Folge die bisherige Vizepräsidentin 
Dagmar Bühler-Nigsch zur Präsidentin ernannt. Im Juni 
2018 wurde Miriam Calörtscher neu in den Stiftungsrat 
bestellt. Im November wurde Dagmar Bühler-Nigsch für 
eine zweite Mandatsperiode bestätigt. 

Im März des Berichtsjahres hat die Regierung Hans-
jörg Hilti als Vorsitzenden der Stiftung «Kunstschule 
Liechtenstein» und Frau Petra Büchel als Stiftungsrätin 
der Stiftung «Kunstschule Liechtenstein» für eine wei-
tere Mandatsperiode von vier Jahren bestätigt.

Vom 17. bis 20. September 2018 stattete die EU-
Kommission der Nationalen Behörde und der Nationalen 
Agentur des Erasmus+ Programms «Education & Trai-
ning» einen Vor-Ort-Besuch ab. Da die Funktion der Na-
tionalen Behörde für das Programm Erasmus+ im Mi-
nisterium für Inneres, Bildung und Umwelt angesiedelt 
ist, wurden im Rahmen dieser Prüfung auch Vertreter 
des Ministeriums für Inneres, Bildung und Umwelt in-
terviewt. Der Prüfbericht der EU-Kommission fiel sehr 
positiv aus.

Im Berichtsjahr bildete im Bereich der Erwachse-
nenbildung das Projekt «Gewinnung neuer Lerngrup-
pen» einen Schwerpunkt. Ein Vertreter des Ministeriums 
für Inneres, Bildung und Umwelt nahm in diesem Zu-
sammenhang an drei Workshops und einer Sitzung des 
«Sounding Boards» des Projektes teil.

Umwelt

Umweltschutz

Abänderung des CO2-Gesetzes
Am 28. Februar 2018 hat der Landtag der Abänderung 
des CO2-Gesetzes seine Zustimmung erteilt. Mit der Vor-
lage kam die Regierung ihrer völkerrechtlichen Verpflich-
tung aus Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen Liech-
tenstein und der Schweiz betreffend die Umweltabgaben 
in Liechtenstein nach. Hiernach übernimmt Liechtenstein 
die Vorschriften der schweizerischen Bundesgesetzge-
bung über die Umweltabgaben in sein Landesrecht. 

Aufgrund dieser Abänderung fallen nun auch Liefer-
wagen und leichte Sattelschlepper unter entsprechende 
Emissionsvorschriften. Zusätzlich wurde das Verfah-
ren zur Festlegung der Sanktionsbeträge geändert, um 
die Wechselkursschwankungen zwischen Franken und 
Euro besser berücksichtigen zu können. Darüber hi-
naus wurde neu die Möglichkeit einer Teilbefreiung von 
der CO2-Abgabe für Unternehmen, welche eine Wärme-
Kraft-Kopplungs-Anlage (WKK-Anlage) betreiben, ge-
schaffen. Sie können sich in Zukunft von jenem Teil der 
CO2-Abgabe befreien lassen, den sie für die Produktion 
des ins Netz eingespeisten Stroms bezahlen.

Interpellation zur Abänderung des CO2-Gesetzes 
Im Mai des Berichtsjahres wurde die Interpellation zur Ab-
änderung des CO2-Gesetzes an die Regierung überwiesen. 
Die Interpellationsbeantwortung wurde im September des 
Berichtsjahres vom Landtag zur Kenntnis genommen.

Anpassungsstrategie an den Klimawandel
Am 19. Juni 2018 hat die Regierung die Anpassungsstra-
tegie an den Klimawandel genehmigt. Diese beschreibt 
die klimabedingten Veränderungen und den daraus ab-
geleiteten Handlungsbedarf für Liechtenstein in den Sek-
toren Wasserwirtschaft, Naturgefahren, Landwirtschaft, 
Waldwirtschaft, Energie, Tourismus, Biodiversitätsma-
nagement, Gesundheit und Raumentwicklung. 

Abänderung der CO2-Verordnung
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 6. November 
2018 die Abänderung der CO2-Verordnung beschlossen. 
Dabei wurden die Sanktionsbeträge für das Jahr 2019 für 
jedes Gramm CO2 / km über der individuellen Zielvorgabe 
auf CHF 111 festgelegt. Zusätzlich wurde im Anhang der 
Verordnung das durchschnittliche Leergewicht der erst-
mals in Verkehr gesetzten Personenwagen im Kalender-
jahr 2017, das 1588 kg betrug, aufgenommen.

Landwirtschaft 

Agrarpolitischer Bericht
Nach Artikel 7 des Landwirtschaftsgesetzes unterbreitet 
die Regierung dem Landtag mindestens alle vier Jahre 
einen agrarpolitischen Bericht. Darin beschreibt sie 
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die Weiterentwicklung und Ausrichtung der Agrarpoli-
tik, die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaftsbe-
triebe, die Ausgabenentwicklung der Vorjahre und die 
Finanzentwicklung der Folgejahre. Im Juni 2016 hat 
der Landtag den Bericht zur Kenntnis genommen und 
die Weiterentwicklung und Ausrichtung der Agrarpolitik 
genehmigt. Im Berichtsjahr wurden die Abstimmungs-
arbeiten zwischen den sieben Themenbereichen Wirt-
schaftlichkeit, Berglandwirtschaft, Alpwirtschaft, Pro-
duktionsgrundlagen, Landschaftspflege und Ökologie, 
Nachhaltigkeit und Ethik sowie Paralandwirtschaft fort-
gesetzt und teilweise bereits durch Verordnungsanpas-
sungen umgesetzt. 

Abänderung von acht Verordnungen im Bereich Land-
wirtschaft
Im Berichtsjahr wurden folgende acht Verordnungen 
angepasst: die landwirtschaftliche Begriffs- und An-
erkennungsverordnung (LBAV), die Landwirtschafts-
Einkommensbeitrags-Verordnung (LEV), die Alpwirt- 
schafts-Förderungs-Verordnung (AWFV), die Landwirt- 
schafts-Bewirtschaftungs-Förderungs-Verordnung (LBFV), 
die Landwirtschaftsbetriebsinfrastruktur-Förderungs-
Verordnung (LIFV), die Verordnung über die Zulas-
sung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten (ZLTV), die 
Ethoprogramm-Förderungs-Verordnung (EPFV) und 
die landwirtschaftliche Förderungskürzungsverordnung 
(LFKV). Die Schwerpunkte der Anpassungen umfassten 
dabei einerseits den Nachvollzug von Regelungen der 
Schweiz und andererseits die Umsetzung der Massnah-
men aus dem ersten agrarpolitischen Bericht aus dem 
Jahr 2016. 

Interpellation zur Ökologisierung der Landwirtschaft 
in Liechtenstein
Am 10. November 2017 wurde die Interpellation zur 
Ökologisierung der Landwirtschaft in Liechtenstein vom 
2. Oktober 2017 an die Regierung überwiesen. Die In-
terpellationsbeantwortung wurde im März des Berichts-
jahres vom Landtag zur Kenntnis genommen.

Wald, Natur und Landschaft

Abschussplanung für das Jagdjahr 2018 / 2019
Die Regierung hat mit Erlass der Verordnung vom 
24. April 2018 über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2018 / 2019 die geplanten Abschüsse beim Rothirsch so-
wie dem Reh auf 290 Stück und beim Gamswild auf 160 
Stück festgelegt. Beim Rotwild war ausschliesslich die 
Erfüllung bei den weiblichen Tieren und Kälbern mass-
gebend. Die Abschussvorgaben beim Rotwild wurden 
zu 77 % erfüllt. Beim Rehwild beträgt die Abschusser-
füllung 103 % (299 Stück inkl. Fallwild). Beim Gamswild 
konnte der Abschussplan zu 98 % erfüllt werden. Zudem 
wurden zwei Steinböcke und zwei Steingeissen zum Ab-
schuss freigegeben, wobei jeweils ein Steinbock und 
eine Steingeiss erlegt wurden.

Durch den seit Jahren sehr hohen Jagddruck, die Zu-
nahme von Störungen aufgrund von Freizeitaktivitäten 
und die lang anhaltende Trocken- und Hitzeperiode 
wurde die Bejagung im Berichtsjahr erschwert.

Verleihung Alpiner Schutzwaldpreis
Regierungsrätin Dominique Hasler nahm am 2. Fe-
bruar 2018 an der Verleihung des alpinen Schutzwald-
preises in Kempten teil. Dabei informierte sie über die 
Naturgefahren in Liechtenstein und die Wichtigkeit der 
Schutzwälder für das Leben und Wirtschaften in Liech-
tenstein. Mit dem Preis werden Projekte gewürdigt, 
die sich besonders vorbildlich für den Schutzwald ein-
setzen. Verliehen wird der Preis in den drei Kategorien 
«Schulprojekte», «Öffentlichkeitsarbeit, Innovation und 
Schutzwaldpartnerschaften» sowie in der Kategorie «Er-
folgsprojekte». Zudem vergibt die Jury einen Sonder-
preis. Die Auszeichnungen gingen dabei an Projekte aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Konzept Biber Liechtenstein und Verordnung zur 
Verhütung und Vergütung von Schäden durch spezi-
fisch geschützte Tierarten
Die Regierung hat im Berichtsjahr das Konzept Biber 
Liechtenstein und die Verordnung zur Verhütung und 
Vergütung von Schäden durch spezifisch geschützte 
Tierarten erlassen. Das Konzept Biber Liechtenstein soll 
in Zukunft Konflikte im Zusammenleben von Mensch 
und spezifisch geschützten Tierarten ermöglichen.

Konzept Wolf Liechtenstein
Am 2. Oktober 2018 wurde das Konzept Wolf Liechten-
stein von der Regierung in Konsultation bei den betrof-
fenen Kreisen geschickt. Mit der Auswertung der Rück-
meldungen konnte im Berichtsjahr begonnen werden. 
Die Arbeiten werden im Jahr 2019 abgeschlossen.

Konzept zur Bekämpfung invasiver Neophyten
Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten zum Konzept zur 
Bekämpfung invasiver Neophyten fortgeführt, welches 
im Dezember des Berichtsjahres von der Regierung ge-
nehmigt wurde. Die Zielsetzung des Konzepts orientiert 
sich an den Grundsätzen der Umweltschutzgesetzge-
bung zur Vermeidung schädlicher oder lästiger Einwir-
kungen. Übermässige Beeinträchtigungen von wichtigen 
Schutzgütern durch invasive Neophyten sollen ver- 
hindert werden. Die Bekämpfung baut auf den folgenden 
drei strategischen Ansätzen auf: Erhebung, Information 
und Bekämpfungsmassnahmen.

Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Waldverjüngung
Rund 42 % der Fläche Liechtensteins sind von Wald be-
deckt. Davon haben 57 % eine Schutzfunktion zu erfüllen 
und bilden die Grundlage für das Leben und Wirtschaf-
ten in grossen Teilen Liechtensteins. Derzeit besteht bei 
rund 60 % der Schutzwälder keine ausreichende bzw. 
überhaupt keine Waldverjüngung. Im Dezember wurde 
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deshalb von der Regierung eine Arbeitsgruppe zur Ver-
besserung der Waldverjüngung eingesetzt, die sich aus 
Gemeindevorstehern, Vertretern der Liechtensteiner Jä-
gerschaft, der Jagdpächter, des Liechtensteiner Forst-
vereins, Vertretern der Bürger- und Alpgenossenschaf-
ten sowie Amtsvertretern zusammensetzt. Die Aufgabe 
dieser Arbeitsgruppe ist es, die Ursachen für die Defi-
zite bei der Waldverjüngung zu evaluieren und ein Mass- 
nahmenpaket zu erarbeiten, mit welchem die notwen-
dige Waldverjüngung zeitnah gewährleistet und sicher-
gestellt werden kann. Im Berichtsjahr wurden 8 Arbeits-
gruppensitzungen durchgeführt. Die Arbeiten werden im 
Jahr 2019 abgeschlossen. 

Internationale Zusammenarbeit

Internationale Grüne Woche und Global Forum for 
Food and Agriculture
Am 19. Januar 2018 eröffnete Regierungsrätin  
Dominique Hasler den Liechtenstein Stand an der Inter-
nationalen Grünen Woche in Berlin und nahm am 20. Ja-
nuar 2018 auf Einladung des deutschen Landwirtschafts-
ministers am 10. Berliner Agrarministergipfel teil, der 
im Rahmen des Global Forum for Food and Agriculture 
(GFFA) und der Internationalen Grünen Woche (IGW) 
stattfand. Unter dem Titel «Die Zukunft der tierischen 
Erzeugung gestalten – nachhaltig, verantwortungsbe-
wusst, leistungsfähig» konnten in Form eines Abschluss-
kommuniqués der über 60 vertretenen Staaten konkrete 
Handlungsempfehlungen verabschiedet und wichtige 
Impulse für die internationale agrarpolitische Diskussion 
geliefert werden.

Informelles Treffen der deutschsprachigen Umweltmi-
nister
Auf Einladung von Umweltministerin Carole Diesch-
bourg nahm Regierungsrätin Dominique Hasler am 
11. und 12. Juni 2018 am jährlich stattfindenden infor-
mellen Austausch in Bad Mondorf und Remerschen in 
Luxemburg teil und diskutierte mit ihren Amtskollegen 
aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxem-
burg über aktuelle Umweltthemen. Die Schwerpunkte 
bildeten dabei der Stand der Umsetzung und das Regel-
werk des Pariser Klimaabkommens, nationale Klimaan-
passungsstrategien, gemeinsame Ansätze in der Abfall-
wirtschaft und der Chemikalienpolitik, die Verbesserung 
der internationalen Zusammenarbeit zum Schutz grenz-
überschreitender Gewässer sowie internationale An-
strengungen zum Naturschutz und der Förderung der 
biologischen Vielfalt.

Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA)
Im Juni des Berichtsjahres übergab Regierungsrätin 
Dominique Hasler den IRKA-Vorsitz an Vorarlberg. Am 
13. Juli traf sie sich mit Regierungsmitgliedern der Anlie-
gerkantone und -länder des Alpenrheins in Vaduz. Dabei 

standen der Hochwasserschutz und das ökologische Ba-
sismonitoring am Alpenrhein im Fokus.

24. Weltklimakonferenz (COP 24) in Katowice
Regierungsrätin Dominique Hasler reiste im Rahmen 
des Ministersegments zur 24. Weltklimakonferenz (COP 
24) der Vereinten Nationen nach Katowice in Polen, an 
der die Umsetzungsrichtlinien der im Paris Abkommen 
vorgegebenen Ziele und Prozesse beschlossen wurden. 
Auf Einladung von Bundesrätin Doris Leuthard beriet 
sie sich mit Ministerkollegen und Vertretern aus Geor-
gien, Mexiko, Monaco, der Schweiz und Südkorea im 
Rahmen der EIG (Environmental Integrity Group), die 
sich erfolgreich für eine rasche Erarbeitung der Umset-
zungsrichtlinien des Übereinkommens von Paris und 
die Berücksichtigung der Kapazitäten von Kleinstaaten 
einsetzte. 

Die Umsetzungsrichtlinien beinhalten gemeinsame 
Regeln für alle Staaten bei der Einreichung nationaler 
Klimaziele, bei der Erfassung und Meldung nationaler 
Treibhausgasemissionen sowie ergriffener Klimapoli-
tiken und der finanziellen Beiträge im Rahmen der in-
ternationalen Klimafinanzierung. Liechtenstein wirkte 
zusammen mit der EIG darauf hin, dass die besonde-
ren Umstände von Kleinstaaten (limitierte administrative 
Ressourcen, vergleichsweise geringe Emissionen etc.) 
angemessen berücksichtigt werden.

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung

Amtsleiter: Werner Kranz

Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) wa-
ren per Ende Berichtsjahr 13 Mitarbeitende tätig. Im Be-
reich Berufsberatung berät das Amt Jugendliche und junge 
Erwachsene bis zum vollendeten 25. Lebensjahr individuell 
in Berufs-, Studien-, Aus- und Weiterbildungsfragen. Zu-
dem betreut und leitet das Amt das Berufsinformationszen-
trum (BIZ). Im Bereich Berufsbildung berät und begleitet 
das Amt Lernende und Lehrbetriebe in Fragen rund um die 
berufliche Grundbildung (Berufslehre). Im Bereich der be-
ruflichen Mobilität ermöglicht das Amt lernenden Personen 
und Berufsleuten, während eines Auslandpraktikums Be-
rufserfahrung zu sammeln, fremde Länder und Kulturen zu 
erleben sowie gegebenenfalls Fremdsprachenkenntnisse 
zu vertiefen. Im Rahmen der Mobilität nutzen junge Be-
rufsleute und lernende Personen die Möglichkeit, ein mehr-
monatiges Berufspraktikum (MOJA) in Europa bzw. einen 
vierwöchigen Lernenden-Austausch (xchange) im benach-
barten Ausland zu absolvieren.

Die laufende Weiterentwicklung der Berufsbildung und 
der Berufsberatung ist von zentraler Bedeutung, um den 
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Bedürfnissen und Anforderungen der Gesellschaft und der 
Wirtschaft gerecht zu werden. Im Berichtsjahr konnten 
nebst dem operativen Tagesgeschäft wiederum zahlreiche 
Jahresziele realisiert werden. Schwerpunktmässig konnten 
folgende Projekte, Konzepte und Einzelmassnahmen um-
gesetzt bzw. eingeführt werden: 
–  Gemeinsame Initiative von Staat und Wirtschaft «next-

step»: Positionierung des next-step-Labels mit gezielten 
Kommunikationsmassnahmen, Organisation und Durch-
führung der vierten Berufs- und Bildungstage und Teil-
nahme als Messeaussteller sowie umfangreiche Weiter-
entwicklung der Webplattform next-step.li

–  Umsetzung von begleitenden Massnahmen in verschie-
denen Lehrberufen hinsichtlich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

–  Abänderung des Berufsbildungsgesetzes im Bereich des 
Kundmachungsverfahrens (neu: ordentliches Verfahren) 
sowie Umsetzung der damit verbundenen Massnahmen

–  Erweiterung der Amtssoftware, insbesondere die Reali-
sierung einer Schnittstelle zum zentralen Personenregi-
ster (ZPR) sowie die Einführung des Moduls «Auto-Reg» 
(zur automatisierten Einbettung von gescannten Amts-
dokumenten)

–  Im Bereich der Höheren Berufsbildung (Berufsprü-
fungen und Höhere Fachprüfungen) konnte das geplante 
Konzept, einerseits zur Stärkung der Berufsbildung und 
andererseits zur finanziellen Entlastung der Lehrgangs-
Teilnehmenden, termingerecht umgesetzt und eingeführt 
werden

–  Mitarbeit in verschiedenen ämterübergreifenden Pro-
jekten, länderübergreifenden Arbeitsgruppen und Kom-
missionen

Berufsberatung

Einzelberatung
Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Amts 
für Berufsbildung und Berufsberatung verzeichnete 
im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr über mehr 
Klienten, welche eine Einzelberatung in Anspruch ge-
nommen haben. Daneben kam es aber auch zu einer 
erneuten deutlichen Zunahme an E-Mail- und Telefon-
beratungen.

Pro Klient wurden durchschnittlich zwei Einzelbe-
ratungstermine im Umfang von ca. 1.5 Stunden in An-
spruch genommen. Bei ca. 60 % der Klienten wurden 
psychologisch-diagnostische Testverfahren im Rahmen 
der Beratungstermine durchgeführt. 

Aufgeteilt nach Beratungsschwerpunkten stellte die 
erste Berufswahl für Jugendliche in Bezug auf die ein-
gesetzten Beratungsaufwendungen die stärkste Klien- 
tengruppe dar, gefolgt von der Laufbahnberatung der 
18- bis 25-Jährigen. An dritter Stelle stand die Lauf-
bahnberatung für die im Berufsbildungsgesetz unter 
Art. 55 aufgeführten Sondergruppen; dahinter folgt die 
Studienberatung für Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten. 

Begleitung von Jugendlichen im ersten Berufswahl-
entscheid
Der Übergang von der Pflichtschule in die Arbeitswelt, 
welcher auch als erste Berufswahl bezeichnet wird, ist 
ein erster wichtiger Veränderungsprozess im Leben eines 
jungen Menschen. Damit dieser Übergang möglichst op-
timal gelingt, bedarf es der Koordination innerhalb des 
Helfersystems (Eltern, Schule, Wirtschaft, Berufsbera-
tung und Berufsbildung). Diese Koordinationsaufgabe 
hat die Abteilung Berufsberatung im Berichtsjahr wieder 
wahrgenommen und die Berufswahlvorbereitung in den 
3. und 4. Klassen der Ober- und Realschulen inkl. der 
Privatschule formatio und der Waldorfschule, im Freiwil-
ligen 10. Schuljahr sowie im Liechtensteinischen Gym-
nasium flächendeckend umgesetzt.

Dazu gehören unter anderem nachfolgende Aktivitäten:
–  Einführung ins Berufsinformationszentrum (BIZ) für 

die 3. Klassen der Ober- und Realschulen, der Privat-
schule formatio sowie der Waldorfschule

–  Eltern- / Schülerabende zum Thema «Berufswahlvorbe-
reitung» für die 3. Klassen der Ober- und Realschulen,  
der Privatschule formatio, der Waldorfschule und des 
Liechtensteinischen Gymnasiums

–  regelmässige Kurzberatungen an den Schulzentren für 
die 3. und 4. Klassen der Ober- und Realschulen, der 
Privatschule formatio, der Waldorfschule sowie für die 
Klassen des Freiwilligen 10. Schuljahres

–  Durchführung von Informationsveranstaltungen zu 
den Themen «Weiter zur Schule?» und «Brückenange-
bote» für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. 
Klassen der Ober- und Realschulen sowie der Privat-
schule formatio und der Waldorfschule

–  Durchführung von psychodiagnostischen Verfahren in 
den Bereichen Interessen, Persönlichkeit und Fähig-
keiten in Einzel- und Gruppensettings

–  vertiefte und den Bedürfnissen angepasste Betreuung 
von schulleistungsschwachen Jugendlichen mit Son-
derschul-Status, welche sich entweder in der Regel-
schule oder in einer Sonderschule befinden

–  klassenweise Informations- und Entscheidungsver-
anstaltungen zur «Profilwahl» in den 3. Klassen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums sowie zum Thema 
«Umstieg in eine Lehre»

–  Durchführung des Projekts «Betriebslehrpraktikum» 
im Rahmen der Projektwoche der 3. Klassen des Liech-
tensteinischen Gymnasiums

–  Informationsveranstaltungen für Lehrpersonen zu 
Themen wie «Unterschiede zwischen Berufsattest und 
Fähigkeitszeugnis» und «Arten der Berufsmaturität – 
BMS1 (lehrbegleitend) und BMS2 (berufsbegleitend)»

–  Teilnahme an den Berufs- und Bildungstagen «next step»
–  Moderation von Informations-Modulen im Rahmen 

von BerufsCheck.li
–  zur Verfügung stellen und Weiterentwickeln der BIZ-

App (Verwendung: Interessenscheck, Lehrstellennavi-
gator, Lehrbetriebs- sowie Lehrberufsinformationen)
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Berufsinformationszentrum BIZ 
Das Berufsinformationszentrum BIZ ist ein Selbstinfor-
mationszentrum für Fragen rund um die berufliche Aus- 
und Weiterbildung sowie Studienmöglichkeiten an Uni-
versitäten und Fachhochschulen.

Allgemein zeigte sich eine gleichbleibende Anzahl 
an Besuchenden im BIZ, wie diese bereits im Vorjahr 
zu verzeichnen war. Auch im Berichtsjahr bildeten die  
Erwachsenen mit 4∕5 der individuellen Besuchenden die 
stärkste Gruppe an Nutzenden.

Auch im Berichtsjahr kam es zu einem Anstieg der 
Beratungshäufigkeit und -intensität über Telefon und 
E-Mail sowie der Nutzung der BIZ-App zum Abruf der 
freien Lehrstellen und der Kurzinformation von Berufen. 
Die sogenannten neuen Medien sind den Klienten im-
mer vertrauter, weshalb vermehrt auch in der Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung auf sie zurückgegriffen 
wird.

Erhebungen im deutschsprachigen Raum zeigen zu-
dem, dass sich das Bedürfnis der Klienten in Bezug auf 
Bildungsfragen auch inhaltlich verändert hat. Da viele der 
berufskundlichen Informationen eigenständig im Inter-
net abgerufen werden können, ohne dass eine physische 
Präsenz bzw. der Besuch einer Informationseinrichtung 
nötig ist, suchen die Klienten weniger Information an 
sich. Vielmehr brauchen sie Unterstützung bei der Ent-
scheidung für eine der gefundenen Alternativen und da-
durch Orientierung in der Bildungsvielfalt. 

Die Eltern- / Schülerinnen- sowie Schülerabende fan-
den im Berichtsjahr alle im BIZ statt und halfen dabei, 
allfällige Hemmschwellen von Eltern gegenüber einer 
späteren Inanspruchnahme einer individuellen Beratung 
abzubauen.

Von den angebotenen BIZ-Einführungen und Info-
Veranstaltungen profitierten ungefähr gleichviel Be-
sucherinnen und Besucher wie im Vorjahr. Wie bisher 
fanden für die Klassen der öffentlichen und privaten wei-
terführenden Schulen in der 8. Schulstufe ein Elterna-
bend sowie eine BIZ-Einführung statt. Auch wurden die 
Informationsveranstaltungen «Weiter zur Schule?», «Sti-
pendien – Bin ich anspruchsberechtigt?» und «Brücken-
angebote» im selben Ausmass wie in den Vorjahren an-
geboten. 

Zum vierten Mal wurden auch die Eltern der Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten in der 8. Schulstufe zu den 
Elternabenden eingeladen, damit diese – im Bedarfsfall – 
ebenfalls rechtzeitig über die Möglichkeit einer Lehre als 
Alternative zur gymnasialen Oberstufe informiert sind.

Koordinationsstelle Spitzensport
Die Aufgabe der Koordinationsstelle Spitzensport be-
steht vor allem darin, Schülerinnen und Schüler und de-
ren Eltern über die Vereinbarkeit von Lehre und Spit-
zensport aufzuklären, über vorhandene Angebote zu 
informieren sowie Herausforderungen dieses Modells 
zu kommunizieren. Im Berichtsjahr geschah dies im 
Rahmen von individuellen Gesprächen mit der jewei-

ligen Absicht, dass (zukünftige) Spitzensportlerinnen 
und -sportler nicht dazu gezwungen werden sollen, eine 
Entscheidung zwischen Ausbildung und Sport zu tref-
fen, sondern eine für alle Parteien akzeptable Verein-
barkeit von beruflicher Grundbildung bzw. Studium und 
Sport zu schaffen.

Da die Trainingsbedingungen von Sportart zu Sport-
art sowie die beruflichen Interessen von Sportlerinnen 
und Sportlern sehr unterschiedlich sind, stellt das indivi-
duelle Beratungsgespräch aktuell die beste Möglichkeit 
dar, um zeitnah praktikable Lösungen zu finden.

Ausserdem bietet die Koordinationsstelle Spitzen-
sport eine Begleitung der Sportlerinnen und Sportler 
über die Ausbildungszeit hinweg an, so dass eventuelle 
Schwierigkeiten schon frühzeitig abgefangen und indivi-
duelle Lösungen zwischen Lernenden und Betrieben ge-
funden werden können.

Im Rahmen der Studienwahlseminare für das Liech-
tensteinische Gymnasium wird zudem für die Sportschü-
lerinnen und Sportschüler ein Input zum Thema Ver-
einbarkeit von Sport und Studium abgegeben sowie auf 
Wunsch im Rahmen von individuellen Beratungen ver-
tieft. 

Weitere Aktivitäten der Abteilung Berufsberatung
Die Berufsberatung arbeitet an der Nahtstelle zwischen 
Schule und Wirtschaft. Deshalb ist ein gutes Einverneh-
men mit Institutionen, die ebenfalls in diesen Bereichen 
tätig sind, von zentraler Bedeutung. Im Berichtsjahr 
konnten diverse Aktivitäten in Zusammenarbeit mit fol-
genden Organisationen umgesetzt werden:
–  Wirtschaftskammer Liechtenstein, Liechtensteinische 

Industrie- und Handelskammer, Liechtensteinischer 
Bankenverband, Liechtensteinische Treuhandkam-
mer: Bündnispartnerschaft in Bezug auf die «next-
step» Berufs- und Bildungstage

–  Schulamt: Zusammenarbeit bei der Planung der Akti-
vitäten im Bereich «Berufswahlvorbereitung» in der 8. 
und 9. Schulstufe; enger Kontakt mit den Schulen auf 
Sekundarstufe I und dem Liechtensteinischen Gymna-
sium

–  Kunstschule Liechtenstein: Workshop mit Information 
und Beratung zum Thema «Kreative Berufe – Ausbil-
dung und Studium»

–  infra Liechtenstein: Workshop zur «Profil+ Mappe»
–  Jugendinformationszentrum aha: Regelmässiger Kon-

takt mit Informationsaustausch sowie Zusammenar-
beit im Rahmen von Projekten

–  Arbeitsmarktservice: Zusammenarbeit in Bezug auf 
die Reintegration von Stellensuchenden in den Ar-
beitsmarkt sowie im Speziellen in Bezug auf die Er-
stellung von Bewerbungsunterlagen bei Erwachsenen

–  Freiwilliges Soziales Jahr Liechtenstein: Workshop mit 
Information und Beratung zum Thema «Wie weiter im 
Sozialbereich?»

–  Hilti AG: Gestaltung von Modulen für den Zukunfts-
workshop für die Lernenden im letzten Lehrjahr



| 241

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Berufswahl-Hitliste
Lehrbeginn per Sommer 2018 (Stand: 31. August 2018)

Total genehmegite Lehrverträge = 406 (Vorjahr: 371)
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Aufteilung der Gesamtzahl an Lehrverhältnissen nach 
Wohnsitzland
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil an Lernenden 
– bezogen auf ihr Wohnsitzland (Liechtenstein, Schweiz 
oder Österreich) – geringfügig verändert (Liechtenstein: 
-1 %, Schweiz: +1 %).

Anzahl Lernende nach Wohnsitzland (Liechten-
stein / Schweiz / Österreich)
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Aufteilung der Gesamtzahl an Lehrverhältnissen nach 
Wirtschaftsbereich
Die Aufteilung nach Anzahl an Lehrverhältnissen pro 
Wirtschaftsbereich zeigt, dass die beiden Bereiche «Ge-
werbe» und «Industrie» rund 70 % der lernenden Per-
sonen in Liechtenstein ausbilden.

–  KBSB (Schweizerische Konferenz der Stellenleiten-
den der kantonalen Berufsberatungsstellen): Mitglied-
schaft und aktive Teilnahme in der KBSB als schweiz-
weite Organisation sowie ihrer ostschweizerischen 
Untergruppe

–  Teilnahme an fachlichen Weiterbildungsveranstal-
tungen des SDBB (Schweizerisches Dienstleistungs-
zentrum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung) und des Kantons St. Gallen

Berufswahlverhalten der Jugendlichen im Sommer 
des Berichtsjahres
Berufswahlverhalten der 304 erfassten Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger (aus den Ober- und Real-
schulen, Privatschule formatio, Waldorfschule, Freiwil-
liges 10. Schuljahr):
–  67 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten den dualen Berufsbildungszweig (204)
–  16 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten ein Brückenangebot, wie bspw. das 10. Schul-
jahr, das Sozial- oder Hauswirtschaftsjahr (48)

–  9 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
wählten den Weg über eine Mittelschule oder ein Gym-
nasium (27)

–  3 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ent-
schieden sich für den Besuch einer Vollzeitschule 
(MPA Buchs, Tourismusfachschule Bludenz usw.) (10)

–  3 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ent-
schieden sich für eine Zwischenlösung, wie bspw. ein 
Praktikum oder den direkten Einstieg in die Arbeits-
welt, oder eine andere Lösung (10)

–  2 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ver-
fügten anfangs August des Berichtsjahres noch über 
keine Anschlusslösung (5)

Berufsbildung

Gesamtzahl der Lehrverhältnisse
Die Gesamtzahl aller Lehrverhältnisse per 31. Dezember 
2018 betrug 1'106 in rund 100 verschiedenen Berufen. 
38 % der Lernenden sind Frauen und 62 % Männer.

Lehrstellensituation per Sommer des Berichtsjahres
Bis zum 31. August 2018 sind insgesamt 406 Lehrver-
träge beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
zur Genehmigung eingegangen, was einer Erhöhung von 
rund 9 % entspricht. Im Jahr 2017 waren es total 371 
genehmigte Lehrverträge. Nach wie vor ist der kaufmän-
nische Sektor mit 80 genehmigten Lehrverhältnissen der 
meistgewählte Lehrberuf. Die Berufswahl-Hitliste gleicht 
– mit geringfügigen Änderungen – in etwa derjenigen 
der vergangenen Jahre. Per 31. August 2018 waren 84 
(Vorjahr: 48) von den Lehrbetrieben angebotenen Lehr-
stellen unbesetzt.
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Nach der Lehrvertragsauflösung:
–  haben 20 lernende Personen die Lehre in einem ande-

ren Betrieb fortgesetzt
–  haben 11 lernende Personen den Lehrberuf gewechselt
–  haben 4 Lernende ein Brückenangebot in Angriff ge-

nommen haben sich 6 Lernende entweder für ein Stu-
dium, eine weiterführende Schule oder ein Praktikum 
entschieden

–  wählten 16 jugendliche Personen den direkten Ein-
stieg in die Arbeitswelt

–  sind dem Amt von 33 lernenden Personen die An-
schlusslösungen per Ende Berichtsjahr nicht bekannt 
bzw. nahmen diese keine weiteren Dienstleistungen 
des Amtes in Anspruch

Abschlussprüfungen
Im Berichtsjahr haben gesamthaft 366 Lernende die 
Lehrabschlussprüfung absolviert. 338 Lernende ha-
ben die Lehrabschlussprüfung mit Erfolg bestanden, 28 
Lernende haben nicht bestanden. 18 Lernende haben 
gleichzeitig die lehrbegleitende Berufsmittelschule ab-
geschlossen (6 in kaufmännischen und 12 in industriel-
len / gewerblichen Lehrberufen).

Standortbestimmungen (Zwischenprüfungen)
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 68 Standortbestim-
mungen abgenommen. 49 waren generell angeord-
nete Standortbestimmungen für bestimmte Lehrberufe 
(d. h. auf Antrag der Wirtschaft) und 19 wurden infolge 
Erstausbildung durchgeführt.

Teilprüfungen
Im Sommer des Berichtsjahres wurden 73 Teilprü-
fungen – Bestandteil des Qualifikationsverfahrens (Lehr-
abschlussprüfung) – abgenommen. Diese Teilprüfungen 
wurden in den Lehrberufen Anlage- und Apparate-
bauer / in FZ, Augenoptiker / in FZ, Automatiker / in FZ, 
Baumaschinenmechaniker / in FZ, Coiffeuse / Coiffeur 
FZ, Elektroniker / in FZ, Konstrukteur / in FZ, Polyme-
chaniker / in FZ, Produktionsmechaniker / in FZ, Physik-
laborant / in FZ, Schreiner / in FZ, Tierpfleger / in FZ und 
Zahntechniker / in FZ durchgeführt. 

Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss Vaduz
Die 45. Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss Va-
duz fand am 14. September 2018 statt. 41 junge Berufs-
leute (20 Frauen / 21 Männer), welche ihre Ausbildung 
mit einem Gesamtnotendurchschnitt von ≥ 5.3 oder mit 
gutem Erfolg (A) abgeschlossen haben, durften sich ins 
«Goldene Buch» eintragen. 

Anzahl Lehrverhältnisse je Wirtschaftsbereich

Wirtschaftsbereich  Lehrverhältnisse 
 Anzahl in %

Bank 56 5.1 
Gastronomie 12 1.1 
Gemeinden und Verwaltung 38 3.4 
Gesundheit 95 8.6 
Gewerbe 411 37.2 
Haus- und Landwirtschaft 9 0.8 
Industrie 362 32.7 
Kindertagesstätte 35 3.2 
Öffentlich-rechtliche Unternehmen 40 3.6 
Treuhand 42 3.8 
Versicherung 6 0.5

Total 1'106 100

Entwicklung Anzahl Lernende in der beruflichen 
Grundbildung 1973 bis 2018
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Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil an Lernenden 
bzw. die beim Amt registrierte Anzahl an Lehrverhältnis-
sen um 0.4 % vermindert.

Lehrvertragsauflösungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 90 Lehrverhältnisse 
vonseiten der Lernenden und der Lehrbetriebe aufgelöst. 
Dies entspricht einer Auflösungsquote von 8.1 % (Vor-
jahr: 5.6 %).
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Kommissionen und Konferenzen
Das Amt hat im Berichtsjahr an folgenden Anlässen teil-
genommen:
–  Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins Inte-

ressengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswe-
sen (IGIB / GRIF) wurde am 15. März 2018 in Zürich 
abgehalten. Schwerpunkte der Versammlung waren 
der Jahresbericht und die Jahresrechnung, das Folge-
Projekt «Kompass 3» (Amtssoftware) sowie die Fest-
setzung der Mitgliederbeiträge für das Budget 2019. 
Ebenfalls wurde von der Mitgliederversammlung be-
schlossen, die Fachapplikation BEB2K (Berufsbera-
tung) in den IGIB-Standard zu übernehmen.

–  Die Tagung der Lehraufsicht Ost fand am 16. März 
2018 in Flawil SG statt, an welcher aktuelle Themen 
der Lehraufsicht wie Umgang mit Anträgen betreffend 
Nachteilsausgleich für das Qualifikationsverfahren, 
Erfahrungen aus den Kantonen zum Thema Lehrver-
tragsauflösungen etc. behandelt wurden.

–  Am 5. April 2018 fand die jährliche Frühjahrstagung 
der Lehraufsichten Deutschschweiz in Zürich statt, 
welche unter dem Motto «Transgender Jugendliche 
während der beruflichen Grundbildung» stand. Da-
bei wurde in verschiedenen Inputreferaten die Bedeu-
tung und der Umgang damit aufgezeigt, wenn das Ge-
schlecht, dem sich eine Person zugehörig fühlt, nicht 
mit dem Geschlecht übereinstimmt, das bei der Ge-
burt aufgrund der körperlichen Merkmale zugewiesen 
wurde.

–  Die Mitglieder der Lehrabschlussprüfungskommis-
sion (LPK) des Gewerbeverbandes des Kantons St. 
Gallen trafen sich am 26. April 2018 zur Frühjahrssit-
zung an der Ostschweizer Gastronomiefachschule in 
St. Gallen; unter anderem wurden die Rechnung 2017 
und der 132. Jahresbericht genehmigt und die neuen 
Prüfungsexperten gewählt. An der Herbstsitzung vom 
15. November 2018 in St. Gallen wurde über die ver-
gangene Prüfungsperiode berichtet und das Budget 
2019 genehmigt.

–  Am 5. Juni 2018 sendete Radio L in Zusammenarbeit 
mit den liechtensteinischen Wirtschaftsverbänden so-
wie dem Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
den ganzen Tag über Themenbeiträge mit den Schwer-
punkten «Berufswahl und Berufsbildung».

–  Am 11. September 2018 wurde die Plenarversamm-
lung der Mitglieder der Schweizerischen Berufsbil-
dungsämterkonferenz (SBBK) in Bern abgehalten. 
Themenschwerpunkte waren die Berufsbildung 2030, 
die Verabschiedung eines Instruments zur Selbsteva-
luation der Handlungskompetenzorientierung in den 
Berufsfachschulen, digitale Transformation in der Be-
rufsbildung, Lehrstellenregister für Grossbetriebe so-
wie Datenaustauschprojekt OPTIMA.

–  Anlässlich der Herbsttagung der Lehraufsicht am 18. 
und 19. Oktober 2018 in Brunnen diskutierten Ausbil-
dungsberatungspersonen aus der Schweiz und Liech-
tenstein in verschiedenen Foren rund um die Themen 

Anzahl Lehrabsolventinnen / Lehrabsolventen nach 
Berufen

Lehrberuf w m Total

Anlagenführer FZ  1 1
Assistentin Gesundheit und Soziales EBA 1  1
Dentalassistentin FZ 2  2
Detailhandelsfachfrau FZ oder EFZ 2  2
Einzelhandelskauffrau 1  1
Elektroniker FZ  1 1
Fachfrau Gesundheit EFZ 1  1
Fachmann Betriebsunterhalt FZ  1 1
Gärtner FZ  1 1
Hotelfachfrau FZ 1  1
Informatiker FZ  1 1
Kauffrau / Kaufmann FZ oder EFZ 8 4 12
Konstrukteur FZ  4 4
Laborantin / Laborant FZ 1 1 2
Landwirt FZ  1 1
Pharma-Assistentin FZ 1  1
Polymechanikerin / Polymechaniker FZ oder EFZ 1 4 5
Strassenbauer FZ  1 1
Tierpflegerin FZ 1  1
Werkstofftechniker FZ  1 1

Total 20 21 41

Lehrstellenumfrage
Für Lehrbeginn Sommer 2019 wurde im August des Be-
richtsjahres bei den Lehrbetrieben die erste Lehrstellen-
umfrage durchgeführt. Von den Lehrbetrieben wurden ins-
gesamt 408 Lehrstellen als frei gemeldet, was im Vergleich 
zum Vorjahr (371) eine Zunahme von rund 10 % bedeutet.

Ausbildungsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 59 Ausbildungsbewilligungen in 
verschiedenen Lehrberufen erteilt. Zudem konnten 23 
neue Lehrbetriebe gewonnen werden. Aktuell sind beim 
Amt 584 Lehrbetriebe registriert, wovon derzeit 302 Be-
triebe aktiv lernende Personen in verschiedenen Lehrbe-
rufen ausbilden.

Amts-EDV
Liechtenstein ist seit 2007 Mitglied des Vereins Inte-
ressengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswe-
sen (IGIB / GRIF). Im Berichtsjahr wurden eine Vielzahl 
von technischen Anpassungen vorgenommen sowie Ver-
besserungen an der Amtssoftware umgesetzt. Zudem 
konnte die Schnittstelle zum zentralen Personenregister 
(ZPR) realisiert sowie die Einführung des Moduls «Auto-
Reg» zur automatisierten Einbettung von gescannten 
Amtsdokumenten umgesetzt werden. Die Prüfung einer 
möglichen Einführung eines Lehrbetriebsportals konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden. Die stufenweise Ein-
führung des Portals soll im 2019 erfolgen.
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Insgesamt wurden für Moja, go to Europe und 
xchange für das Berichtsjahr EUR 52'095 aus europä-
ischen Fördermitteln ausbezahlt.

Austausch von Lernenden

Anzahl Beruf Ausbildungsbetrieb von  nach 
Personen

1 Hotelfachfrau Strandhotel D FL 
  Löchnerhaus 
1 Maler Dämmplus  IT FL 
2 Polymechaniker SHW Werkzeug- D FL 
  maschinen GmbH

Akademie für Ausbilder – Internationale Bodensee 
Konferenz (IBK)
4 Berufsbildner aus Liechtenstein haben den Weiterbil-
dungspass der Akademie für Ausbilder IBK beantragt. 
5 Berufsbildner haben die erste Ausbildungsstufe er-
reicht und konnten das Zertifikat «IBK Ausbilder Stufe 
1» entgegennehmen. 1 Berufsbildner hat die zweite Aus-
bildungsstufe erreicht und konnte das Zertifikat «IBK 
Ausbilder Stufe 2» mit Auszeichnung entgegennehmen. 
Der Weiterbildungspass dient als Instrument, die Ausbil-
dungskompetenz der Berufsbildner sichtbar zu machen.

Amt für Bevölkerungsschutz

Amtsleiter: Emanuel Banzer

Laut Gefährdungsanalyse hat sich unser Land im Rah-
men des Bevölkerungsschutzes auf 29 verschiedene Ka-
tastrophen und Notlagen vorzubereiten. Ein Dammbruch 
bei einem im Ausland situierten Kraftwerkspeicher kann 
von den liechtensteinischen Behörden ebenso wenig wie 
ein Erdbeben verhindert werden. Bei Szenarien, deren 
Eintretenswahrscheinlichkeit sich unserer Einflussnahme 
entzieht, beschränken sich die präventiven Vorkehrungen 
auf die Erstellung von Notfallplanungen, wie sie derzeit für 
den Fall eines grossflächigen Waldbrandes gemeinsam mit 
den Feuerwehren und dem Forstdienst aufgesetzt werden. 
Diese Einsatzpläne sollen eine möglichst schadensarme Er-
eignisbewältigung unterstützen. Im Gegensatz hierzu wer-
den in der Gefährdungsanalyse Ereignisse skizziert, deren 
Eintreten mit Hilfe technischer Massnahmen ausgeschlos-
sen werden kann. Mit der von der Regierung getroffenen 
Entscheidung, ein Versagen des Rheindamms mittels ent-
sprechender Sanierungsmassnahmen zu verhindern, wird 
eines der grösseren Risiken mit denen sich der liechten-
steinische Bevölkerungsschutz auseinander zu setzen hat, 
absehbar eliminiert.

Nachteilsausgleich sowie Digitalisierung und deren 
Auswirkungen auf die Berufe. 

–  Die Herbsttagung der Prüfungsleiter erfolgte am 25. 
und 26. Oktober 2018 in Heiden AR. Neben Informa-
tionen aus dem Schweizerischen Dienstleistungszen-
trum Berufsbildung und Berufsberatung (SDBB) und 
dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und In-
novation (SBFI) wurden Erfahrungen im Bereich des 
Lehrabschlussprüfungswesens ausgetauscht. Im Zu-
sammenhang mit der Digitalisierung im Bildungswe-
sen wurden IT- und Softwarelösungen für das Qualifi-
kationsverfahren vorgestellt.

–  Am 7. November 2018 fand die jährliche Erfahrungs-
tagung der Interessengemeinschaft Informatik im 
Berufsbildungswesen (IGIB / GRIF) in Zürich statt. 
Schwerpunktmässig wurden die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten von «Kompass 3» wie beispielsweise das 
Lehrbetriebsportal, das Kundendossier, die Arbeitsliste, 
das Meldewesen sowie der Datenaustausch behandelt.

–  Am 6. Dezember 2018 wurde das NQR-Ländernetz-
werktreffen «D-FL-A-CH-LUX» (NQR: Nationaler Quali- 
fikationsrahmen) in Graz abgehalten. Themenschwer-
punkte waren der aktuelle Stand der NQR-Entwick-
lungen in den Ländern sowie die nationale Implemen-
tierung des NQR.

Berufsbildungsbeirat
Der Berufsbildungsbeirat befasste sich im Berichtsjahr an 
vier Sitzungen mit Fragen zur Stärkung der Bildung, ins-
besondere der dualen Berufsbildung. Der Schwerpunkt 
lag dabei vor allem bei der Umsetzung der Teilprojekte 
Markenkommunikation «next-step», Weiterentwicklung 
der Webplattform «next-step» sowie Organisation und 
Durchführung der 4. Berufs- und Bildungstage im SAL 
in Schaan und des liechtensteinischen Radiotages «Du-
ale Berufsbildung». Ausserdem tauschten sich die vertre-
tenen Organisationen und Verbände über aktuelle Fra-
gen im Bildungswesen aus.

Mobilitätsprojekte

Moja
4 Arbeitnehmende aus Liechtenstein haben ihr Beruf-
spraktikum in Europa erfolgreich abgeschlossen. Die 
durchschnittliche Dauer eines Praktikums liegt bei 5 Mo-
naten. Die Praktika wurden in England und Italien ab-
solviert. 

go to Europe
11 Lernende aus unterschiedlichen Berufsfeldern haben 
während den Herbstschulferien ein Berufspraktikum von 
3 Wochen in unterschiedlichen Unternehmen in England 
absolviert. 

xchange
4 Lernende aus dem grenzüberschreitenden Raum  
haben das Programm in Liechtenstein genutzt.
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Betrieb genommene elektronische Lageverbundsystem 
«LAFIS» verwiesen – zwingt zu einer Weiterentwicklung 
der IT-Infrastruktur im Sicherheitsbereich. Neben den 
wachsenden technischen Erfordernissen in Zusammen-
hang mit den zunehmend komplexeren Applikationen gilt 
es dabei im Hinblick auf die Netz- und Datensicherheit 
auch den Umstand zu berücksichtigen, dass immer mehr 
Akteure ausserhalb der Landesverwaltung an diesen Sys-
temen partizipieren. Eine aus Vertretern der Landespo-
lizei, dem Amt für Informatik und dem Amt für Bevöl-
kerungsschutz zusammengesetzte Projektgruppe wurde 
mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Problema-
nalyse beauftragt, auf Grundlage derer über das weitere 
Vorgehen bei der Weiterentwicklung der bevölkerungs-
schutzrelevanten IT-Infrastruktur entschieden wird.

Führungsstäbe
Landesführungsstab (LFS): Die Schweiz führt vom 11. 
– 13. November 2019 nach 2014 eine zweite landesweite 
Sicherheitsverbundsübung «SVU19» durch. An Hand des 
Szenarios «Terrorbedrohung» sollen die im Krisenfall tä-
tigen und im Sicherheitsverbund zusammengefassten 
Organisationen (Regierungen, Führungsstäbe, Einsatz-
kräfte wie bspw. Polizei, Zivilschutz, Armee) auf allen 
Ebenen (Bund, Kantone, grosse Städte) beübt werden. 
Ziel dieser strategischen Führungsübung ist es, die für 
eine ausserordentliche Lage vereinbarten Strukturen, 
Abläufe und Entscheidungsmechanismen zu überprüfen 
und auf Grundlage der Übungsergebnisse weiter zu ent-
wickeln. Liechtenstein wurde bereits 2018 von Bundesrat 
Guy Parmelin persönlich zur Teilnahme an der «SVU19» 
eingeladen. Die Landespolizei und der LFS kommen nach 
interner Analyse und Rücksprache mit dem Ministerium 
für Inneres zum Schluss, dass die geplante Übung auch 
für den liechtensteinischen Sicherheitsverbund eine in-
teressante Trainingsmöglichkeit darstellt. Die FL-spezi-
fischen Übungsziele können aus Sicht des Landesfüh-
rungsstabes wie folgt umrissen werden:
–  Lageverbund mit der Schweiz auf Grundlage des elek-

tronischen Lagedarstellungssystems «LAFIS» testen
–  koordiniertes Ressourcenmanagement beim Schutz 

kritischer Infrastrukturen (SKI) sicherstellen
–  Zusammenarbeit mit schweizerischen Organisationen 

(GWK, Armee, Nachbarkantone) auf Grundlage der be-
stehenden Verträge und Hilfeleistungsabkommen be- 
üben.

Die Übungsteilnahme ist mit umfangreichen Vorbe-
reitungsarbeiten verbunden. Vertreter des Landesfüh-
rungsstabes trafen sich in diesem Zusammenhang wie-
derholt mit der Übungsleitung in Bern.

Führungsorgane der Gemeinden (FOG): Die unter 
der Federführung der Gemeinden zu erfolgende Perso-
nalrekrutierung für die im Grundsatz vereinbarten zwei 
regionalen Führungsorgane der Gemeinden (FOG Ober-
land und FOG Unterland) hat nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten «Fahrt» aufgenommen. Den Oberländer 

Bevölkerungsschutz

Projekte
Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein: 
Vertreter aus sämtlichen Zivilschutzorganisationen des 
Landes kamen anlässlich eines Workshops am 11. Fe-
bruar 2017 zum Schluss, dass es im Rahmen einer grund-
sätzlichen Neuausrichtung des Zivilschutzes auf die ver-
änderte sicherheitspolitische Lage, wie sie im revidierten 
Bevölkerungsschutzgesetz ihren Niederschlag findet, 
zu reagieren gilt. Abgesehen von den zwei im Auftrag 
des Landes tätigen Spezialformationen «Betriebsgruppe 
Landesführungsraum» und «Übermittlungsgruppe» or-
ganisieren sich die sechs aktiven Zivilschutzgruppen 
analog den Feuerwehren auf Ebene der Gemeinden. Vor 
diesem Hintergrund wurde das zwischen Februar 2017 
und Mai 2018 von einer Arbeitsgruppe erstellte Konzept 
zur Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein 
am 3. September 2018 der Vorsteherkonferenz vorge-
stellt. Die Gemeindevertreter waren sich einig, dass der 
Zivilschutz, respektive die von ihm erbrachten Leistun-
gen eine unverzichtbare Grösse im Sicherheitsverbund 
darstellen. Die vom Amt für Bevölkerungsschutz gelei-
tete Arbeitsgruppe wurde daher von den Gemeinden 
beauftragt, das vorgestellte Konzept in Form einer Um-
setzungsplanung zu konkretisieren. Abgeleitet von den 
vereinbarten Leistungsaufträgen soll den Gemeinden 
im kommenden Jahr der Ressourcenbedarf eines funk-
tionierenden Zivilschutzes vorgelegt werden. Als die ei-
gentliche Herausforderung erweist sich dabei die Rekru-
tierung des erforderlichen Personals.

Unfalldeckung für Rettungs- und Hilfskräfte von 
Land und Gemeinden: Bei der Versicherung der im 
Sicherheitsverbund tätigen Akteure gelangen 12 un-
terschiedlich ausgestaltete Policen zur Anwendung. 
Das Land wie auch die Gemeinden versichern bislang 
die in ihrem Zuständigkeitsbereich operierenden Ret-
tungs- und Hilfskräfte gemäss ihren individuell ausge-
stalteten Versicherungslösungen. Mit dem Ziel, künftig 
den Mitgliedern sämtlicher Rettungs- und Hilfsdienste 
bei der Ausübung einen landesweit einheitlichen Ver-
sicherungsschutz zu gewähren, kreierte eine Arbeits-
gruppe mit Unterstützung eines Versicherungsbrokers 
einen Vorschlag für eine landesweit einheitliche Versi-
cherungslösung. Das Land hat zwischenzeitlich die ihm 
unterstellten Rettungs- und Hilfsdienste gemäss diesem 
Vorschlag versichert. Den Gemeinden wurde empfohlen, 
ihre individuellen Versicherungslösungen mit dem von 
Seiten des Landes skizzierten Vorschlag abzugleichen 
und bei Bedarf die Versicherungsleistungen entspre-
chend anzupassen.

Sicherheitsverbund Liechtensteiner Netzwerke 
(SiLiNet): Die dem Landesführungsstab zur Verfügung 
stehende IT-Infrastruktur vermag den aktuellen und ins-
besondere den absehbaren Bedürfnissen nicht mehr zu 
genügen. Die Digitalisierung im Bevölkerungsschutz – es 
sei in diesem Zusammenhang nur auf das vor kurzem in 



246 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Einsatzplanung «Waldbrand». Auf Grundlage einer de-
taillierten Gefahrenanalyse erarbeiteten die Feuerweh-
ren gemeinsam mit dem Forstdienst Einsatzpläne für die 
rheintalseitigen Hanglagen. Zwei Arbeitsgruppen be-
fassten sich parallel dazu mit den Bereichen Ausbildung 
und Material. Die Teilnahme an einer grossangelegten 
Waldbrandübung oberhalb von Schruns und eine Exkur-
sion ins Brandgebiet im Misox brachten dem Fachstab 
Waldbrand viele neue Erkenntnisse, die ihren Nieder-
schlag in den erwähnten Einsatzplanungen fanden.

Auf Antrag der liechtensteinischen Delegierten in 
der Waffenplatzkommission St. Luziensteig wurde das 
Brandschutzkonzept des Waffenplatzes grundlegend 
überarbeitet.

Die Umstellung des Schaummittels und einige wei-
tere Entwicklungen in der Feuerwehrtechnik machten 
es nötig, die «Gemeindefeuerwehr-Ausrüstungs-Verord-
nung (GFAV) » in einigen Punkten anzupassen.

Personalbestand
In den 11 Gemeindefeuerwehren versahen 485 Feuer-
wehrmänner und 17 Feuerwehrfrauen ihren Dienst. 96 
Feuerwehrmänner und 5 Feuerwehrfrauen engagier-
ten sich zusätzlich in den vier Betriebsfeuerwehren. Die 
Zahl von insgesamt 603 Mitgliedern der Feuerwehren 
war marginal grösser als im Vorjahr (602), dies trotz der 
neuen Zählweise, wonach Personen, die in einer Ge-
meinde- und Betriebsfeuerwehr Dienst leisten nur noch 
einmal Eingang in die Statistik finden. Generell sind die 
Bestände seit einigen Jahren gleichbleibend oder sogar 
leicht steigend. Dieser erfreuliche Umstand darf auf die 
in den vergangenen Jahren aktiver betriebene Rekru-
tierungstätigkeit zurückgeführt werden. Ein wichtiges 
Standbein in diesem Prozess bilden nach wie vor die Ju-
gendfeuerwehren.

Feuerwehrausbildung
Die budgetgetreue Umsetzung des in enger Zusammen-
arbeit zwischen Feuerwehrinspektor, den Instruktoren 
und Kommandanten erstellten Kursprogramms erfor-
derte ein permanentes Controlling. Die effektive Anzahl 
der Kursteilnehmer, als die bei der Budgetierung grosse 
Unbekannte, zwang immer wieder zu Anpassungen des 
im Vorjahr vereinbarten Kursprogramms. Auf Grund von 
zu wenigen Anmeldungen mussten im Berichtsjahr ver-
schiedene Kurse abgesagt werden, womit das zur Verfü-
gung stehende Ausbildungsbudget nicht vollumfänglich 
ausgeschöpft werden konnte.

Die an der jährlichen Koordinationssitzung beschlos-
senen Anpassungen des Ausbildungskonzepts von 2014 
betrafen die Führungskurse, welche inhaltlich ergänzt 
und besser aufeinander abgestimmt wurden. Ausserdem 
kamen zwei neue Kurse hinzu, für die schon länger ein 
Bedarf bestand, die bisher aber im Ausbildungskonzept 
noch fehlten.

Kurse: Gemäss Kursprogramm waren im Berichts-
jahr in Liechtenstein 20 Kurse vorgesehen, von denen 

wie auch den Unterländer Gemeinden ist es gelungen, 
vier kompetente Persönlichkeiten für die anspruchs-
vollen Funktionen des Stabschefs (SC) und dessen Stell-
vertreter (SC-Stv.) zu gewinnen. Die von den Gemein-
deräten bestellte Stabsführung (FOG Unterland: Rainer 
Beck, Stabschef; Martin Gerner, Stabschef-Stellvertreter; 
FOG Oberland: Alex Hermann, SC; Peter Näff, SC-Stv.) 
wurde von den Gemeinden mit der Rekrutierung des für 
die Besetzung der einzelnen, gemäss Stabsorganigramm 
vorgesehenen Fachbereichen erforderlichen Personals 
beauftragt. Es erscheint realistisch, bis zum Frühjahr 
2019 den Rekrutierungsprozess abzuschliessen und im 
Herbst 2019 mit der Ausbildung der insgesamt 30 Stabs-
mitarbeiter starten zu können.

Rettungs- und Hilfsorganisationen

Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- 
und Hilfsorganisationen FL
Stand: 2018Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs‐ und Hilfsorganisationen FL

Stand: 2018
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Anzahl Organisationen 11 4 6 1 1 1 6 1 1 32

Mitglieder 502 101 156 24 10 13 81 22 22 931

Veränderung gegenüber Vorjahr 5 ‐4 0 ‐3 ‐6 3 ‐4 0 0 ‐9

Gesamtstand 1) per 01.01.2018 156 27 10 13 934

Ernstfalleinsätze 143 30 5 8 0 3 0 0 0 189

Einsatzstunden 3'571 186 44 222 0 17 0 0 0 4'040

Dienstleistungen 2) 329 0 219 0 0 0 0 1 1 550

Dienstleistungsstunden 1'931 0 4'569 335 0 0 205 177 350 7'567

11'607

1) Mitgliedschaft in mehreren Rettungs‐ und Hilfsdiensten möglich
2) Dienstleistungen sind geplante Unterstützungsleistungen (z.B. Posten‐, Verkehrs‐, Kontroll‐ und Wartungsdienst usw.) zu Gunsten des Gemeinwesens

125603

Erbrachte Gesamtleistung [Std.]

Feuerwehr Zivilschutz

1) Mitgliedschaft in mehreren Rettungs- und Hilfsdiensten möglich
2)  Dienstleistungen sind geplante Unterstützungsleistungen zu Gunsten 

anderer Institutionen (z. B. Post-, Verkehrs-, Kontroll- und Wartungs-
dienst usw.)

Feuerwehr

Allgemein
Das Thema Waldbrand beherrschte über längere Zeit 
das Berichtsjahr. Die hohen Temperaturen und die über 
Monate anhaltende Trockenheit liessen die Waldbrand-
gefahr einen Monat lang auf die höchste Gefahrenstufe 
5 ansteigen. Die Feuerwehrkommandanten unterstütz-
ten das Amt zusammen mit den Gemeindeförstern bei 
der Gefahrenbeurteilung, der Formulierung der ent-
sprechenden Präventionsmassnahmen und stellten letzt-
lich den Vollzug der verfügten Feuerverbote sicher. Das 
breite Verständnis in der Bevölkerung für die angeord-
neten Massnahmen sorgte dann auch dafür, dass es in 
Liechtenstein keinen einzigen Vegetationsbrand zu be-
kämpfen galt.

Die im Berichtsjahr über Monate ausgewiesene 
Brandgefahr und die damit einhergehende Angst vor 
grossflächigen Waldbränden bestätigte einmal mehr die 
Notwendigkeit nach der im vergangenen Jahr initiierten 



| 247

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

17 stattfanden. An diesen Kursen nahmen insgesamt 
352 Personen teil. Gemessen an den Teilnehmerzahlen 
führten die beiden Einführungskurse für neue Feuer-
wehrleute die Liste an (36 resp. 37 Personen), gefolgt 
vom Gruppenführerkurs (35). Dies beweist zum einen, 
dass immer noch viele neue Kräfte zur Feuerwehr sto-
ssen und zum anderen, dass diese auch Verantwortung 
in Form von Führungsaufgaben übernehmen wollen. Für 
spezielle Ausbildungen wurde wiederum auf 9 Kursan-
gebote ausserhalb des Landes zurückgegriffen. So absol-
vierten beispielweise sieben Offiziere aus verschiedenen 
Gemeinden in Bernhardzell / SG den Kurs «Debriefing», 
bei dem es um den Umgang mit traumatischen Erleb-
nissen bei einem Einsatz ging. Den für die liechtenstei-
nischen Instruktoren alle sechs Jahre obligatorischen 
Weiterbildungskurs der Feuerwehrkoordination (FKS) 
besuchten insgesamt 15 Instruktoren. Das Aus- und 
Weiterbildungsangebot umfasste insgesamt 26 Kurse, 
an denen 392 Teilnehmer an gesamthaft 887 Tagen ihre 
Kenntnisse vertieften. Im Schnitt hatte damit jeder liech-
tensteinische Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau 
1.5 Tage seiner / ihrer Freizeit für die Weiterbildung im 
Feuerwehrbereich eingesetzt.

Feuerwehrinstruktoren: Ein entscheidender Bau-
stein für eine qualitativ hochstehende Ausbildung sind 
die Instruktoren. Nach dem unerwarteten Tod eines In-
struktors und dem Rücktritt zweier weiterer sind per 
Ende Jahr in Liechtenstein noch 20 im Feuerwehrwesen 
aktiv tätig. Im Herbst traten vier Anwärter zum Auswahl-
verfahren in Schaffhausen an. Drei Aspiranten empfah-
len sich dabei für die anspruchsvolle Ausbildung zum In-
struktor. Für die Durchführung der 17 in Liechtenstein 
abgehaltenen Kurse, welche ausnahmslos mit eigenen 
Lehrkräften bestritten wurden, investierten die Instruk-
toren 150 Tage. Um den hohen Ausbildungsstand und 
das Fachwissen beibehalten zu können, ist eine ständige 
persönliche Weiterbildung unabdingbar. So besuchten 
3 Instruktoren den fünftägigen «Fachkurs – Einsatzfüh-
rung» in Martigny und 15 den bereits erwähnten Wei-
terbildungskurs der FKS. Ein etwas anderes Tätigkeits-
feld erlebten sieben Instruktoren als Beobachter bei der 
Übung «Rhein18» der Wasserwehr. Zusätzlich zur or-
dentlichen Ausbildungstätigkeit betreuen die Instruk-
toren auch die den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren 
zu Übungszwecken jederzeit zur Verfügung stehende 
Feuerwehr-Übungsanlage und organisieren die Kleinlö-
schergeräteschulungen für Jedermann. Insgesamt resul-
tieren aus diesem breit gefächerten Ausbildungsangebot 
rund 230 Tage Instruktionstätigkeit.

Feuerwehr-Übungsanlage
Die Übungsanlage auf dem Gelände des ABS bildet einen 
unverzichtbaren Bestandteil der Feuerwehrausbildung. 
Die Nutzungen der liechtensteinischen Feuerwehren, 
was Anzahl und Personenzahl anbelangt, stieg gegen-
über dem Vorjahr leicht an (Ø 2.5 Nutzungen pro FW). 
Die Besuche der ausländischen Feuerwehren unterlie-

gen immer Schwankungen, stiegen im Vergleich zum 
Vorjahr aber wieder markant an. Dabei eingeschlossen 
ist auch die Landesfeuerwehrschule Vorarlberg, die ei-
nen Teil ihrer Heissausbildung in Vaduz bestritt.

Insgesamt besuchten 777 Feuerwehrleute aus dem 
In- und Ausland die Übungsanlage (Vorjahr: 700). Die 
Betriebsabrechnung schloss dank der gestiegenen Ein-
nahmen mit einem Plus und dies obschon einmalige An-
schaffungen (z. B. Nebelkonzentrat und neuer Rauchge-
nerator) die Rechnung ausserordentlich belasteten.

Den Umgang mit Feuerlöschern und anderen Lösch-
geräten als wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit 
erlernten 270 Nichtfeuerwehrleute im Rahmen von öf-
fentlich zugänglichen Kleinlöschgeräteschulungen.

Feuerwehrstützpunkt Vaduz
Um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge des Stützpunkts an 
Wochenenden und Feiertagen sicherzustellen, leisteten 
die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Vaduz an 62 Ta-
gen Pikettdienste mit je zwei Mann. Zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit mit dem Stützpunkt fordern die Gemein-
defeuerwehren regelmässig die Spezialgeräte für ihre 
Übungen an. Die Hubrettungsbühne kam so viermal bei 
Übungen zum Einsatz, der Mobile-Grossventilator und 
das Verkehrsrettungsfahrzeug je einmal.

In Sachen Material wurde vor allem in einen neuen 
Akkulüfter, in alkoholbeständiges Schaummittel und in 
die Prüfung und Kalibrierung der Messgeräte für den 
Strahlenschutz investiert. Daneben fallen immer auch 
Kosten für die Wartung und Instandhaltung der landes-
eigenen Fahrzeuge und Geräte an. Ende Jahr befand sich 
das Hubrettungsfahrzeug zur 10-Jahres-Inspektion für 
längere Zeit in Karlsruhe. Während seiner Abwesenheit 
stand selbstverständlich ein Ersatzfahrzeug bereit.

Die Stützpunktfeuerwehr Buchs, welche seit Ende 
2015 die Aufgabe der Chemiewehr in Liechtenstein 
wahrnimmt, hatte keine Einsätze im Land zu verzeich-
nen. Um sich auf allfällige Einsätze vorzubereiten, fan-
den Gespräche auf verschiedenen Ebenen, u. a. mit den 
liechtensteinischen Betriebsfeuerwehren, statt.

Strahlenschutz
Die vierzehnköpfige Strahlenschutzgruppe besteht aus 
Angehörigen verschiedener Gemeindefeuerwehren des 
Landes. Das zentrale Einsatzmittel zur Erfüllung der Auf-
gaben sind die Messgeräte, die im Berichtsjahr eine um-
fassende Prüfung, Eichung oder Kalibrierung erfuhren. 
Beim jährlichen Strahlenschutzkurs, in welchem jeweils 
auch eine Gemeindefeuerwehr mitwirkt, lernte die FW 
Triesen anhand eines Laborbrandes und eines Verkehrs-
unfalls den richtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen 
kennen.

Seit drei Jahren arbeitet die «Nationale Alarmzentrale 
der Schweiz (NAZ)» an der Reorganisation der örtlichen 
Unterstützung bei der Bewältigung radiologischer Ereig-
nisse. Neben Zürich betreibt in der Ostschweiz nur noch 
Liechtenstein eine Strahlenschutzgruppe, welche über 
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Eine hochkarätige Delegation von Feuerwehr und 
Gemeindebund aus der Republik Moldau liess sich bei 
einem Besuch das auf dem Milizsystem beruhende liech-
tensteinische Feuerwehrwesen näher bringen.

Kommissionen und Arbeitsgruppen
Die Kommission «Feuerwehr-Koordination Liechtenstein 
(FKL)» behandelte den Jahresbericht und die Jahresab-
rechnung der Übungsanlage, die Überarbeitung der 
«Gemeindefeuerwehr-Ausrüstungs-Verordnung» und 
die Versicherungsfrage. Rund um die Übungsanlage 
stellen sich bezüglich Attraktivität und künftige Nutzung 
zunehmend Aufgaben, welche nur im Konsens der ver-
schiedenen Interessensgruppen zu bewältigen sind. Um 
dies zu erreichen, bildete sich im Laufe des Jahres eine 
Arbeitsgruppe, die sich nun der Weiterentwicklung an-
nimmt.

Samariterwesen
Im Berichtsjahr wurden von den sechs Samariterverei-
nen des Landes bei 219 zumeist öffentlichen Anlässen 
insgesamt 4'569 Stunden Sanitätsdienst geleistet. Ohne 
die im Hintergrund wirkenden Samariter wäre die Orga-
nisation vieler sportlicher wie auch kultureller Anlässe 
kaum oder nur mit ungleich grösseren Aufwendungen 
möglich. Anlässlich der Jubiläumsfeier am 30. Juli 2018 
durften sich Land und Gemeinde beim Samariterverein 
Triesenberg für eben diesen in den vergangen 50 Jah-
ren (1968 bis 2018) zu Gunsten der Allgemeinheit er-
brachten Einsatz bedanken. Als würdiger Abschluss des 
Jubiläumsjahres luden die Triesenberger am 1. Septem-
ber sämtliche Samariter des Landes zu einer gross an-
gelegten und bestens vorbereiteten Feldübung in den 
Steg ein. Zwecks Ausbildung der breiten Öffentlichkeit 
führten die sechs Vereine insgesamt 30 Nothelferkurse 
durch, was auf Seiten des Landes Aufwendungen in der 
Höhe von CHF 17'402 verursachte.

Die Aus- und Weiterbildung der Kaderleute wird 
im Verbund mit dem kantonalen Samariterverein St. 
Gallen / FL und dem Verband «Liechtensteiner Sama-
ritervereine (VLS)» organisiert. Die Vereine entsand-
ten im Berichtsjahr 29 SamariterlehrerInnen und tech-
nische LeiterInnen zu den obligatorischen Aus- und 
Weiterbildungen in die Schweiz. Ein Mitglied des Sa-
maritervereines Vaduz schloss die Ausbildung zur Sa-
mariterlehrerin erfolgreich ab; je ein Mitglied von 
Triesen und Vaduz absolvierte die Weiterbildung zum 
Kursleiter 1. Für die Aus- und Weiterbildung des Ka-
ders wendete das Land einen Betrag von CHF 49'061 
auf.

Das Land subventionierte die von den Samariterver-
einen getätigten Anschaffungen von Ausrüstung, Gerä-
ten und Einsatzmitteln mit CHF 17'809. Die von den Ver-
einen im Gesundheitswesen und im Sicherheitsverbund 
Liechtenstein erbrachten Leistungen wurden, gemäss 
Leistungsvereinbarungen, in Form von Vereinsbeiträ-
gen mit CHF 44'000 honoriert. Inklusive aller Anschaf-

die nötige Ausbildung und die erforderlichen Messge-
räte verfügt. Im Sinne einer partnerschaftlichen, grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit hat sich Liechtenstein 
anerboten, Messaufgaben im gesamten Rheintal zu über-
nehmen.

Inspektionen
Obwohl es sich bei den Inspektionen nur um eine stich-
probenartige Überprüfung handelt, lässt sich auf Grund-
lage der dabei erhaltenden Einblicke der Vorbereitungs-
stand der Feuerwehren beurteilen. Im Berichtsjahr 
fanden sechs unangemeldete Inspektionen bei Gemein-
defeuerwehren und eine bei einer Betriebsfeuerwehr 
statt. Aufgrund der beobachteten Leistungen kann den 
Feuerwehren über alle Stufen ein gutes Zeugnis ausge-
stellt werden. Die Übungsleitungen sind sich ihrer Ver-
antwortung bewusst, welche sie in Bezug auf Motivation 
und Lernerfolg der Offiziere und Mannschaften tragen. 
Systematische Abweichungen bei Ausbildungsthemen 
liessen sich keine feststellen. Im Rahmen der Material- 
und Depotinspektionen konnte wiederum ein einwand-
freier Zustand des Materials und der Fahrzeuge bestätigt 
werden.

Internationale Beziehungen
Liechtenstein ist seit der Gründung der «Feuerwehr Ko-
ordination Schweiz (FKS)» analog den Kantonen in al-
len Gremien vertreten. Die FKS schafft die Grundlagen 
für die Zusammenarbeit der Kantone und des Fürsten-
tums Liechtenstein für das Feuerwehrwesen betreffend 
Fragestellungen von grundsätzlicher und gesamtschwei-
zerischer Bedeutung. Beispiele dafür sind die Harmo-
nisierung des Ausbildungswesens oder die kantons-
übergreifende Bearbeitung von fachtechnischen und 
sicherheitspolitischen Fragen. In den entsprechenden 
Arbeitsgruppen wird das ABS durch den Feuerwehrin-
spektor in der vierteljährlich tagenden Instanzenkonfe-
renz vertreten.

In der Fachgruppe Schadensabwehr der Internati-
onalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
(IGKB) ist Liechtenstein ebenfalls ein stimmberechtigtes 
Mitglied, da der Rhein als grösster Zufluss mitentschei-
dend für die Wasserqualität des Bodensees ist. Die Be-
schlüsse dieses Fachgremiums finden im Land selbst 
ihren Niederschlag in den gewässerschutzrelevanten 
Alarmplänen.

Einmal jährlich trifft sich unter der Leitung des ABS 
eine liechtensteinische Delegation mit dem Landesfeu-
erwehrverband Vorarlberg zu einer Arbeitssitzung. Da-
bei wird das grenzüberschreitende Zusammenwirken im 
Feuerwehrwesen auf Grundlage der bestehenden Ver-
einbarungen weiterentwickelt. Neben strategischen Fra-
gestellungen, welche Gegenstände künftiger zwischen-
staatlicher Stabsrahmenübungen sein können (vgl. SRU 
2015 Österreich-Liechtenstein), werden auch Themen 
mit einem unmittelbaren Praxisbezug behandelt (Zu-
ständigkeiten bei Zugunfällen im FL).
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fungs- und Ausbildungsbeiträge wurde das Samari-
terwesen im Berichtsjahr mit insgesamt CHF 128'272 
gefördert.

Bergrettung
2018 war für die Mitglieder der Bergrettung in mancher-
lei Hinsicht ein anspruchsvolles Jahr. Mit zehn Einsätzen 
oder 335 Einsatzstunden erwies sich das Jahr als über-
durchschnittlich arbeitsintensiv. Dabei gelang es den 
Einsatzkräften acht Berggängern aus teils schwierigem 
Gelände un- oder leichtverletzt zu retten. Auch erfahrene 
Helfer werden bei der Bergung von tödlich Verunglück-
ten vor besondere emotionale Herausforderungen ge-
stellt; dies umso mehr, wenn es sich beim Opfer um ei-
nen bekannten Bergkameraden handelt. In diesem Sinne 
blieb das Berichtsjahr mit seinen drei Bergtoten in be-
sonderer Erinnerung.

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung führte die 
Bergrettung für ihre aktiven Mitglieder in Eigenregie 
neun Kurse und Übungen durch. Die regelmässige Teil-
nahme an den von der «Alpinen-Rettung Schweiz» or-
ganisierten Ausbildungsveranstaltungen garantiert eine 
zeitgemässe Weiterentwicklung des heimischen Ret-
tungswesens.

Die vom Land zugunsten des alpinen Rettungswe-
sens finanzierten Aufwendungen (Einsatzfahrzeuge, 
Ausbildung, Material und Einsatzkosten) betrugen im 
Berichtsjahr CHF 52'431.

Rettungshundeführergruppe Liechtenstein
Gemeinsam mit der benachbarten «Alpine-Rettung-Ost 
(ARO)» organisierte die Rettungshundeführergruppe 
(RHF) 17 Schulungstage. Im Rahmen der Ausbildung 
wird Wert darauf gelegt, dass der Einsatz im Winter und 
somit das Absuchen von Lawinenkegeln ebenso trainiert 
wird, wie die vorzugweise im Sommer beübte Suche 
nach Vermissten im Gelände. Im Berichtsjahr verfügte 
die RHF über vier Hundeteams, welche für die Gelän-
desuche wie auch für die Lawinensuche eingesetzt wer-
den können. Die vom Land finanzierten Aufwendungen 
(Ausbildung, Material und Einsatzkosten) beliefen sich 
auf CHF 21'753.

Wasserrettung
Das anspruchsvolle Ausbildungsprogramm bildete den 
eigentlichen Schwerpunkt der Vereinstätigkeit im Be-
richtsjahr. Verschiedene Ausbildungsgänge wurden 
in Kooperation mit der «Wasserrettung Mittelrheintal» 
durchgeführt. Zusätzliche vereinsinterne Übungen (Not-
helferkurs, POLYCOM-Funk, Knoten-, Seil- und Siche-
rungstechnik, Fertigkeiten unter Wasser, Kennenlernen 
einheimischer Gewässer) sowie ein Tauchwochenende 
im Planseecamp in Aitring / DE komplementierten das 
zeitintensive Ausbildungsprogramm. Die mit der Was-
serrettung verbundenen Kosten (Fahrzeuge, Ausbil-
dung, Einsatz, Material) belasteten die Landesrechnung 
mit CHF 31'841.

Übermittlungsgruppe
Insgesamt absolvierten die 20 Mitglieder drei Übungen, 
deren Ausbildungsschwerpunkte sich auf die eigent-
lichen Kernkompetenzen dieser für die Informationsü-
bermittlung aufgebauten Spezialeinheit konzentrierten 
(Leitungsbau, Materialkunde sowie Umgang mit dem 
POLYCOM-Funk). Wie jedes Jahr demonstrierte die 
Übermittlungsgruppe ihre Leistungsfähigkeit und Ein-
satzbereitschaft beim «LGT-Marathon». Die Gesamtko-
sten für die dem Zivilschutz zugeordnete Spezialeinheit 
betrugen CHF 16'785.

Betriebsgruppe Landesführungsraum
Der reguläre Unterhalt in Friedenszeiten sowie der ge-
ordnete Betrieb des Landesführungsraums im Einsatz-
fall werden von der 22 Mitglieder umfassenden Betriebs-
gruppe sichergestellt. Einzelne Mitglieder dieser Gruppe 
stehen der technischen Einsatzleitung für Naturgefahren, 
dem Landesführungsstab und den Gemeindeführungsor-
ganen zusätzlich als Führungsunterstützung zur Verfü-
gung. Stetige Weiterbildung in Grundlagen der Stabs-
arbeit, systematische Problemlösung oder elektronische 
Lageverarbeitung sind daher unerlässlich. Anlässlich des 
Staatsfeiertages bot sich die Gelegenheit, die Führungs-
unterstützung sowie das elektronische Lagedarstellungs-
system «LAFIS» im Einsatz zu testen und das Erlernte in 
der Praxis umzusetzen. Die für die Betriebsgruppe auf-
gewendeten Kosten beliefen sich auf CHF 27'302.

Zivilschutzgruppen der Gemeinden
In den Gemeinden Ruggell, Schellenberg, Mauren, Scha-
anwald, Triesenberg und Balzers bestehen organisierte 
Zivilschutzgruppen. Neben der Aus- und Weiterbildung 
ihrer eigenen Mitglieder nahmen Vertreter aus den ver-
schiedenen Zivilschutzgruppen an den in Rahmen des 
Projektes «Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liech-
tenstein» durchgeführten Projektsitzungen und Work-
shops teil. Die vom Land getätigten Ausgaben für die 
Aus- und Weiterbildung im Zivilschutzbereich beliefen 
sich auf total CHF 22'718.

Zivilschutz

Schutzraumbau
Auch wenn gemäss der 2016 erfolgten Revision des 
Bevölkerungsschutzgesetzes auf Neuinvestitionen in 
Schutzraumbauten künftig verzichtet wird, sollen in den 
bestehenden, landeseigenen Schutzbauten die schutz-
raumspezifischen Anlageteile (Filteranlagen, Notstrom-
versorgung etc.) mittels eines adäquaten Unterhaltes bis 
zum Ende ihrer technischen Gebrauchsdauer einsatz-
fähig gehalten werden. Dazu gehört unter anderem die 
periodische Inbetriebnahme der Notstromgeneratoren 
durch die für jeden Schutzraum bestimmten Anlage-
warte. Die dereinst einrichtungstechnisch redimensio-
nierten Schutzräume stehen dem Bevölkerungsschutz bei 
der Bewältigung von ausserordentlichen Lagen weiterhin 
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Materie in der neu erlassenen Bevölkerungsschutzver-
ordnung (LGBl. 2016 Nr. 426) geregelt wurde. Analog 
zur Schweiz konzentriert sich Liechtenstein im Rahmen 
der WL auf die Bewältigung von kurz- und mittelfristigen 
Versorgungsengpässen bei lebenswichtigen Gütern 
(Nahrungsmittel, Energieträger, Heilmittel, Hilfs- und 
Rohstoffe) und Dienstleistungen (Transport- und Fern-
meldedienste, Lager- und Speichermöglichkeiten).

Innerhalb der wirtschaftlichen Landesversorgung 
kommen den Gemeinden wichtige Aufgaben zu. Insbe-
sondere treffen die jeweiligen Gemeindestellen jene Vor-
bereitungsmassnahmen, die im Falle einer Rationierung 
eine geregelte Verteilung der Güter innerhalb der Ge-
meinde sicherstellen. Das Jahrestreffen der Verantwort-
lichen der Gemeinden für die wirtschaftliche Landesver-
sorgung am Dienstag, 20. November 2018, stand ganz 
im Zeichen des neuen Landesversorgungsgesetzes, den 
aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt sowie 
der Zusammenarbeit mit der wirtschaftlichen Landes-
versorgung der Schweiz.

Im Zuge der Anlagebereinigung zum Zollvertrag galt 
es auch im Berichtsjahr zu prüfen, ob und mit welchen 
Anpassungen neue Rechtserlasse der Schweiz (Verord-
nung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz, Verord-
nung über die Nationale Alarmzentrale, Strahlenschutz-
verordnung, Verordnung über die Pflichterhaltung von 
flüssigen Treib- und Brennstoffen, Verordnung über 
die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermit-
teln) auf Grundlage des Zollvertrages in das liechtenstei-
nische Recht zu übernehmen sind.

Schutz vor Naturgefahren

Ereignisse
Schnee / Lawinen: Der vergangene Winter war vor allem 
in der ersten Hälfte sehr schneereich. Trotz der zahl-
reichen grösseren Lawinenabgänge mussten keine nen-
nenswerten Schäden verzeichnet werden. Erwähnens-
wert sind die 85 Neuschneetage, welche den bislang 
gemessenen Rekordwert in Sachen «Anzahl Neuschnee-
tage» egalisierten.

Kennzahlen Mess- und Beobachtungsdienst Malbun 
(1'610 m ü. M., 1. November bis 30. April)

 Winter Durchschnitt 
  2017 / 2018 (Maximum / Minimum)

Neuschneesumme 668 662 (1'000 / 408)
max. Schneehöhe 152 125 (225 / 55)
Anzahl Neuschneetage 85 69 (85 / 49)

Hochwasser / Rutschungen: Erwähnenswert sind die im 
Gebiet der «Drei Schwestern» registrierten Wärmegewit-
ter, die insbesondere in der Quaderrüfe zu markanten 
Rüfeschüben führten.

als Notunterkünfte zu Verfügungen. Für den regulären 
Betrieb und Unterhalt der landeseigenen Schutzräume 
wurden im Berichtsjahr insgesamt CHF 22'570 benötigt.

Alarmierung
Im Rahmen des gesetzlichen Auftrags sieht das Land ge-
eignete Einrichtungen vor, um die Bevölkerung und die 
Rettungs- und Hilfsdienste zu alarmieren (Art. 24 BSchG). 
Grundlage der Alarmierung bildet bislang das von der 
Landesnotruf- und Einsatzzentrale (LNEZ) betriebene 
Alarmierungssystem «eAlarm emergency» sowie die die-
sem System hinterlegte Datenbank «Webmembers», in 
welcher sämtliche Mitglieder der Rettungs- und Hilfs-
organisationen verwaltet werden. Das im vergangenen 
Jahr neu installierte Mannschaftsalarmierungssystem 
«eAlarm emergency» funktioniert seit seiner Inbetrieb-
nahme störungsfrei und geniesst zwischenzeitlich bei 
den angeschlossenen Rettungs- und Hilfsdienste das 
notwendige Vertrauen.

Liechtenstein verfügt ebenso wie die Schweiz über 
ein flächendeckendes Alarmierungssystem mit Sirenen, 
welches im Rahmen des alljährlichen Probealarms am 
7. November 2018 getestet wurde. Da dabei bei dem 
in der Schweiz betriebenen zentralen Steuerungssystem 
«Polyalert» technische Unregelmässigkeiten auftra-
ten, entschied sich das «Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (BABS)» den Test am 23. Mai 2018 zu wieder-
holen. Auch wenn sich die Zuverlässigkeit des Systems 
beim neuerlich durchgeführten Probealarm bestätigte, 
erfüllt die alleinige akustische Beschallung mit Sirenen 
die heute an eine Krisenkommunikation gestellten Be-
dürfnisse nicht mehr abschliessend: Ein wesentlicher 
Teil der Bevölkerung informiert sich im Alltag über mo-
bile internetgestützte Kommunikationsmittel. Mit dem 
seit Oktober 2018 aufgeschalteten App «Alertswiss» er-
halten auch die liechtensteinischen Behörden die Mög-
lichkeit, Alarmmeldungen und die damit im Regelfall 
einhergehenden Verhaltensempfehlungen über Push-
Meldungen auf Smartphone sowie als Online-Publika-
tion auf der vom BABS betriebenen «Alertswiss» Web-
site zu verbreiten.

Wirtschaftliche Landesversorgung

Im Rahmen des mit der Schweiz im Jahr 1923 abge-
schlossenen Zollvertrages wurde Liechtenstein Teil der 
wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) der Schweiz. 
Entsprechend orientierte sich Liechtenstein bei der For-
mulierung der diesbezüglichen Bestimmungen im Bevöl-
kerungsschutzgesetz und der darauf abgestützten Ver-
ordnung über die wirtschaftliche Landesversorgung an 
der einschlägigen Bundesgesetzgebung (Bundesgesetz 
vom 8. Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesver-
sorgung). Es sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 
Revision des Bevölkerungsschutzgesetzes die bisherige 
Verordnung über die wirtschaftliche Landesversorgung 
(LGBl. 2007 Nr. 314) aufgehoben und die entsprechende 
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Steinschlag / Sturz: Im Berichtsjahr ereigneten sich 
diverse Sturzereignisse sowie ein kleinerer Felssturz auf 
Bargälla. Diese Ereignisse verursachten jedoch keine er-
wähnenswerten Schäden.

Trockenheit / Waldbrand: Das Berichtsjahr war 
durch eine ausserordentliche Trockenheit geprägt. Die 
Periode von Anfang Februar bis Ende August war die 
trockenste seit Messbeginn vor 90 Jahren. Dementspre-
chend musste erstmals im Land ein absolutes Feuerver-
bot im Freien zum Schutz vor Flur- und Waldbränden 
erlassen werden. Dieses Verbot bestand für die Dauer 
des ganzen Monats August. Damit war in diesem Zeit-
raum selbst das Grillieren mit Holz auf der heimischen 
Terrasse untersagt. Das Feuerverbot im Wald und in 
Waldesnähe galt darüber hinaus von Mitte Juli bis An-
fangs September.

Wind / Sturm: Erwähnenswert ist der lokal in die Ge-
fahrenstufe 5 gehörende Wintersturm «Burglind» vom 
3. Januar 2018, bei dem im Steg eine Böenspitze von 
161 km / h und in Ruggell eine solche von 148 km / h ge-
messen wurde. Der Sturm verursachte primär Waldschä-
den. Die Schäden an Infrastruktur und Gebäuden waren 
vergleichsweise gering.

Erdbeben: Die Region Rheintal war im Berichtsjahr 
seismisch wenig aktiv. Von den 8 in Liechtenstein regis-
trierten Beben (Magnitude > 0.0) dürfte auch das Stär-
kste vom 5. Oktober 2018 mit einer Magnitude von 1.8 
kaum spürbar gewesen sein.

Notfallplanung und -organisation

Lawinendienst: An fünf Tagen im Januar herrschte die 
zweithöchste Gefahrenstufe 4 (gross). Dabei musste ein-
mal die Sperrstufe A und einmal die Sperrstufe B aus-
gerufen und damit gewisse Gebiete in Malbun sowie in 
Steg (Langlaufloipe) vorsorglich gesperrt werden. Der 
komplette Lawinendienst traf sich zu zwei Koordinati-
onssitzungen und zu einer internen Weiterbildung.

Wasserwehr Rhein: Auf der Grundlage des von der 
Internationalen Wasserwehr Alpenrhein (IWWA) verein-
barten Ausbildungskonzeptes wurde auch in Liechten-
stein am 4. Oktober eine Einsatzübung «EiU Rhein18» 
durchgeführt. Ziel dieser Übung war einmal der Be-
trieb eines koordinierten Lageverbundes zwischen dem 
Land und den Rheingemeinden. Ein weiterer Übungs-
schwerpunkt beinhaltete die Beurteilung der Schwach-
stellenmeldungen durch den Fachstab Geotechnik mit 
entsprechenden Rückmeldungen und Aufträgen an die 
Rheinkommissäre. Im Zuge der Übungsvorbereitung be-
fassten sich die Rheinkommissäre sowie die im Fachstab 
tätigen Geotechniker einmal mehr mit den Eigenheiten 
der Rheindämme. Das dabei weiterentwickelte und be-
übte Einsatzdispositiv bietet Gewähr, dass Schwachstel-
len an den sanierungsbedürftigen Dämmen im Hoch-
wasserfall erkannt und sofern erforderlich stabilisiert 
werden können. Im Hinblick auf die besagte Ensatzü-
bung wurde auch das Projekt «Dokumentation Geotech-

nik Rheindamm» abgeschlossen. Die Zusammenfassung 
aller bislang bekannten geotechnischen Kennwerte in 
einem Übersichtsplan leistet nicht nur im Einsatzfall gute 
Dienste, sondern bildet auch eine unverzichtbare Grund-
lage bei der anstehenden Rheindammsanierung.

Internationale Wasserwehr Alpenrhein (IWWA): 
Die IWWA setzt sich zum Ziel, die Zusammenarbeit im 
organisatorischen Hochwasserschutz zwischen Liech-
tenstein, St. Gallen und Vorarlberg zu koordinieren. 
Hierfür werden im Jahr zwei ordentliche Arbeitssit-
zungen abgehalten, sowie bei der St. Galler Rheinbaulei-
tung eine permanent besetzte Geschäftsstelle betrieben. 
An deren Aufwendungen beteiligt sich Liechtenstein mit 
jährlich pauschal CHF 30'000. Das ABS hat den rotie-
renden IWWA-Vorsitz von 2016 bis 2020 inne. Neben 
der länderübergreifenden Harmonisierung und Koor-
dination der jeweiligen Einsatzdispositive verantwortet 
das ABS damit unter anderem auch die Organisation von 
grenzüberschreitenden Übungen für die Wasserwehren. 
Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich zudem mit der Or-
ganisation der bereits erwähnten Einsatzübungen «EiU 
Rhein18», die in den Ländern autonom stattfanden. Die 
IWWA-Mitglieder unterstützten sich gegenseitig im Rah-
men der Übungsbeobachtung respektive der nachgela-
gerten Übungsanalyse.

Wasserwehr Binnengewässer / Rüfen: Auf Gemein-
deebene stehen den für die Binnengewässer und Rü-
fen verantwortlichen Wasserwehren die Gemeindeför-
ster vor. Auf Grundlage der revidierten Gefahrenkarten 
wurde den Rüfemeistern ein Konzept einer aktualisierten 
Interventionsplanung für die Binnengewässer und Rüfen 
vorgestellt. Auf dieser Basis wurde für die Pilotgemeinde 
Triesen eine erste aktualisierte Interventionsplanung zu-
sammen mit dem zuständigen Rüfemeister erstellt. In 
den Folgejahren soll in sämtlichen Gemeinden die Inter-
ventionsplanung aktualisiert werden.

Messnetz: Mit der Installation von drei zusätzlichen 
Pegelmessungen im Messquerschnitt des Rheindamms 
in Gamprin sollen die im Dammkörper stattfindenden 
Durchsickerungsprozesse im Hinblick auf die geplante 
Dammsanierung vertieft analysiert werden. Die dafür 
verwendeten Drucksonden stammen aus dem Damm-
querschnitt Triesen-Gartnetsch, der nach einer Mess-
dauer von 5 Jahren aufgelassen wird.

Wasserbau

Gewässerunterhalt
Die Unterhaltsarbeiten an den Landesgewässern (Bin-
nenkanal, Scheidgraben, Esche, Spiersbach, Parallelgra-
ben und Grenzgraben) sind in den vergangenen Jahren 
aufgrund verschiedener Entwicklungen arbeitsaufwen-
diger geworden. Neben den Mäharbeiten an Gewässer-
sohle und Böschungen, der Bestockungspflege und Soh-
lentschlammungen beschäftigen den Gewässerunterhalt 
seit einiger Zeit vermehrt auch mit Massnahmen zur Be-
kämpfung von Neophyten. Zudem wird der Aufwand zur 
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zu dämpfen vermag, dass ein schadloses Ableiten inner-
halb der Profile gewährleistet ist. Basierend auf diesen 
Grundlagenarbeiten soll der Hochwasserschutz am Bin-
nenkanal wieder optimiert werden.

Rheinschutzbauten

Unterhalt des Rheinbauwerks
Dank ausbleibender Hochwasser beschränkte sich der 
Unterhalt am Rhein auf die jährlichen Mäh- und Gehölz-
pflegearbeiten am Dammbauwerk, welche gemäss den 
Vorgaben des neuen Pflegekonzeptes erledigt wurden. 
Zunehmend aufwendiger gestaltet sich in diesem Zu-
sammenhang die Bekämpfung des sich im Vorgrundbe-
reich ausbreitenden Sommerflieders.

Obschon die beiden Bereiche konkurrierende Inte-
ressen am Rhein verfolgen, stellt die Entwicklung der 
Rheinsohle für den Hochwasserschutz, wie auch aus 
Sicht des Grundwassers, eine Schlüsselgrösse dar. Un-
terstützen die in den vergangenen Jahren beobachteten 
Sohlauflandungen die Alimentierung des Grundwassers, 
ist die damit verbundene Reduktion des Abflussprofils 
dem Hochwasserschutz abträglich. Zwecks Überwa-
chung der Entwicklungstendenzen wird die Rheinsohle 
alle zwei Jahre gemäss einem festgelegten Standard vom 
Rheinunternehmen des Kantons St. Gallen vermessen. 
Die damit verbundenen Aufwendungen werden dem 
Land anteilmässig in Rechnung gestellt.

Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) – Projektgruppe Flussbau
Das von der IRKA in jüngerer Vergangenheit initiierte 
Projekt «Systemsicherheit Alpenrhein» beschäftigt sich 
mit der Frage, wie das Hochwasserschutzsystem des Al-
penrheins auf ein Extremhochwasser, welches den aktu-
ellen Ausbaustandard überfordert, vorzubereiten wäre. 
Die damit verbundenen Untersuchungen zielen darauf 
ab, für dieses sehr seltene, unter dem Begriff «Überlast-
fall» beschriebene Ereignis praktikable Ansätze zur Risi-
koreduktion zu finden. Der zwischenzeitlich vorliegende 
Lösungsansatz wurde von der Regierungskommission 
anlässlich ihrer am 13. Juli 2018 in Vaduz abgehaltenen 
Sitzung gutgeheissen und die Projektgruppe mit diesbe-
züglichen Vertiefungsarbeiten beauftragt. Im Hinblick 
auf die geplante Rheindammsanierung sind die Ereig-
nisse dieses Projektes für Liechtenstein von entschei-
dender Bedeutung.

Dammsanierung
Die Regierung hat an der Sitzung vom 15. Mai 2018 das 
Projektvorhaben zur Rheindammsanierung behandelt 
und verschiedene Grundsatzbeschlüsse zur Projektor-
ganisation gefasst. Der damit in Gang gesetzte Prozess 
sieht vor, dass das Amt für Bevölkerungsschutz bis Ende 
2020 ein Vorprojekt zur Dammsanierung vorlegen wird, 
in welchem die aus geotechnischer Sicht grundsätzlich 
möglichen Sanierungsvarianten in einem sogenannten 

Behebung der Schäden, die durch die Aktivitäten des 
Bibers hervorgerufen werden, zunehmend grösser. So 
mussten an der Esche, zum Teil mehrmals wöchentlich, 
Biberdämme und gefällte Bäume, die das ohnehin sehr 
knappe Abflussprofil noch verringern, entfernt werden. 
Zudem fördert die verschlammte Sohle in den von Bibern 
besiedelten Gewässern das Wachstum von Sohlgras und 
Algen. Musste die Sohle im Regelfall zweimal pro Jahr 
gemäht werden, erfordert die Aufrechterhaltung des Ab-
flussquerschnittes auf Grund des vom Biber initiierten 
Pflanzenwachstums eine dritte Mahd. Angesichts der li-
mitierten personellen Ressourcen wurden auf Kosten ei-
ner nachhaltigen Gewässerbetreuung Unterhaltsmass-
nahmen zurückgestellt, um den vom Biber verursachten 
Mehraufwendungen gerecht zu werden.

Ein Sturm, der das Wärmegewitter vom 1. August 
2018 begleitete, entwurzelte entlang der Esche (Maurer 
Riet) rund 40 Bäume. Dies beschädigte an diversen Stel-
len die Böschungspflästerung, worauf sie wieder instand 
gestellt werden musste.

Renaturierungen / Binnenkanal Haberfeld Vaduz: 
Im Berichtsjahr wurde beim Vaduzer Binnenkanal, im 
Bereich Haberfeld, eine mögliche Gewässeraufwertung 
studiert. Das zwischenzeitlich vorliegende Konzept weist 
den für die zwischen der Lettstrasse und der Mündung 
des Vaduzer Giessens angedachte Gewässerrevitali-
sierung benötigten Raum aus. Gemeinsam mit der Ge-
meinde Vaduz sollen die tangierten Grundeigentümer 
über das Vorhaben informiert und dabei die Realisier-
barkeit dieses Vorhabens geklärt werden.

Gewässerbau
Der Liechtensteinische Binnenkanal, als grösstes Bin-
nengewässer des Landes, entwässert 60 % der Landes-
fläche oder 97 km². Auf Grund seiner bauhistorisch be-
dingten Charakteristik stellte er den Hochwasserschutz 
mit seinen beschränkten Abflusskapazitäten seit jeher 
vor besondere Herausforderungen. 2002 wurden erst-
mals die aus Sicht des Hochwasserschutzes hydrolo-
gischen Gegebenheiten fundiert unter Zuhilfenahme 
entsprechender Modellrechnungen analysiert und in Ab-
leitung davon statistisch und empirisch gesicherte Hoch-
wasserwerte (HQ30, HQ100, HQ300) ermittelt. Die dabei 
gewonnene Erkenntnis, wonach der Binnenkanal über 
weite Strecken nicht den heutigen Schutzbedürfnissen 
zu genügen vermag, veranlasste die Verantwortlichen in 
den Folgejahren zum Bau diverser Hochwasserrückhal-
tebecken.

Auf Grundlage der aktualisierten Niederschlags- und 
Abflussstatistik und unter Berücksichtigung der in den 
vergangenen 15 Jahren getroffenen Schutzmassnahmen 
wurden im Berichtsjahr die 2002 für den Binnenkanal 
erstellten Gefahrenkarten überarbeitet. Die aktuellen 
Überflutungsmodellierungen zeigen, dass das zwischen-
zeitlich geschaffene Retentionsvolumen von rund 1.2 
Mio. m³ die Abflussspitzen eines Hochwassers mit ei-
ner Wiederkehrdauer von 100 Jahren (HQ100) soweit 
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Sanierungsbaukasten aufgezeigt werden. Oberste Prio-
rität kommt dabei der zeitnahen Ertüchtigung der ekla-
tantesten Schwachstellen zu. Ein Dammversagen im Be-
reich dieser Schwachstellen, das bei einem grossen und 
sehr selten auftretenden Hochwasser (>HQ300) nicht 
ausgeschlossen werden kann, hätte für Liechtenstein exi-
stenzbedrohende Auswirkungen. Als eine der technisch 
möglichen Sanierungsvarianten sollen im Sanierungs-
baukasten auch die im Entwicklungskonzept Alpenrhein 
(EKA) vorgesehenen Rheinaufweitungen berücksichtigt 
werden. Die Regierung hat in diesem Zusammenhang 
das Amt für Bevölkerungsschutz explizit damit beauf-
tragt, am Beispiel des Projektperimeters Schaan-Buchs-
Eschen die Machbarkeit von Flussaufweitungen zu stu-
dieren.

Auf Grundlage des genehmigten Sanierungsbau-
kastens wird für jeden einzelnen Dammabschnitt unter 
Berücksichtigung der örtlichen geotechnischen, eigen-
tumsrechtlichen, raumplanerischen und ökologischen 
Rahmenbedingungen im Rahmen eines eigenständigen 
Bauprojektes die zweckmässigste Sanierungsvariante 
evaluiert. Die Umsetzung der ca. 15 Bauprojekte erfolgt 
zeitlich gestaffelt, wobei jedes dieser Projekte mit der je-
weils zuständigen Rheingemeinde und den betroffenen 
Grundeigentümern abzustimmen ist. Dementsprechend 
wird die Gesamterneuerung des Rheinbauwerks als Ge-
nerationenprojekt verstanden, dessen Realisierung sich 
voraussichtlich über zwei Jahrzehnte erstrecken wird. 
Die zeitliche und räumliche Priorisierung der ca. 15 Bau-
projekte, mit denen das 25 Kilometer lange Dammbau-
werk etappenweise saniert werden soll, orientiert sich an 
den unterschiedlichen geotechnischen Dammstabilitäts-
defiziten.

Der Rhein ist ein Grenzfluss, weshalb die Sanierungs-
massnahmen auf der liechtensteinischen Dammstrecke 
in enger Absprache mit den Anrainern und Nachbarn, 
insbesondere mit dem Kanton St. Gallen erfolgen. Selbst-
verständlich gilt es auch den Interessen des Bundes-
landes Vorarlberg als Unterlieger entsprechend Rech-
nung zu tragen. Im Nachgang zum Regierungsbeschluss 
fanden mit dem Kanton St. Gallen und dem Land Vorar-
lberg auf Regierungs- und Beamtenebene mehrere Ko-
ordinationsgespräche statt. Es zeichnete sich dabei ab, 
dass der von Liechtenstein in Sachen Dammsanierung 
formulierte Handlungsbedarf vom Kanton St. Gallen 
analog wahrgenommen wird. Dementsprechend haben 
sich St. Gallen und Liechtenstein darauf verständigt, die 
Sanierung auf Grundlage eines gemeinsam ausgearbei-
teten Vorprojektes koordiniert in Angriff zu nehmen.

Neben den ökologischen und sicherheitsrelevanten 
Aspekten haben Veränderungen am Dammbauwerk auch 
eine emotionale Dimension, die in der Bevölkerung ab-
sehbar für kontroverse Diskussionen sorgt. Der frühzei-
tige Einbezug der Öffentlichkeit war der Regierung daher 
ein dringendes Anliegen. Vor diesem Hintergrund erach-
tete es die zuständige Regierungsrätin als ihre Pflicht, 
den tangierten Institutionen und Organisationen die hin-

sichtlich der Dammsanierung gefassten Regierungsbe-
schlüsse persönlich zu erläutern. Anlässlich von zwei gut 
besuchten Informationsveranstaltungen (13. November 
in Mauren und 22. November in Triesen) wurden der in-
teressierten Öffentlichkeit das Projektvorhaben und die 
damit einhergehenden Herausforderungen präsentiert.

Rüfeschutzbauten

Landesrüfekommission
Am 28. September 2018 konnte die Vorsitzende, Regie-
rungsrätin Dominique Hasler, die Mitglieder der Lan-
desrüfekommission zum ordentlichen Jahrestreffen beg-
rüssen. Die Kommission begab sich bei der diesjährigen 
Exkursion in die Quaderrüfe. Bei der Begehung, begin-
nend bei den obersten Verbauungen auf Tid bis hinun-
ter zum Gapetsch-Weiher, stand vor allem die nach sie-
benjähriger Bautätigkeit fertiggestellte Sanierung des 
Rüfelaufs zwischen K 705 – 570 m ü. M. im Fokus. Die 
Sanierung des Rüfelaufs der Quaderrüfe, mit den 26 
neuen Wildbachsperren, war in den letzten 40 Jahren das 
grösste Rüfebauprojekt Liechtensteins. An der Exkursion 
nahmen unter anderem auch die beiden Kommissions-
mitglieder und Vorsteher von Balzers und Eschen, Hans-
jörg Büchel und Günther Kranz, als Vertreter der Stand-
ortgemeinde Vaduz, Bürgermeister Ewald Ospelt, sowie 
die Grundeigentümerin, die Bürgergenossenschaft Va-
duz, vertreten durch ihre Vorsitzende Ursula Wachter, 
teil.

Bauprogramm 2018
Die Abteilung Wasserbau beschäftigte sich im Berichts-
jahr mit rund zwanzig Projekten, die dem Unterhalt, 
der Erneuerung oder der Weiterentwicklung von Rü-
feschutzbauten dienten. Insgesamt wurden hierfür CHF 
2'824 Mio. aufgewendet. Im Sinne einer Zusammenfas-
sung beschränkt sich die nachfolgende Projektübersicht 
auf budgetrelevante Arbeitsschwerpunkte:

Schutz der Rüfesammler und Retentionsanlagen 
vor Biberschäden: Die im Berichtsjahr ausschliesslich 
zum Schutz der Anlagen getätigten Investitionen belau-
fen sich auf über CHF 400'000 (inkl. interner Personal-
aufwand).

Alpengebiet / Schlucher: Die Projektierung von 
Baumassnahmen zum Schutz vor Murgängen durch die 
Schlucherrüfe konnte in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Triesenberg abgeschlossen werden. Die diesbe-
züglichen Kosten wurden über das Konto Integralmelio-
ration im Alpengebiet (BGS) verrechnet.

Balzers / Andrüfe: Die aus Natursteinen bestehende 
Ablaufrinne der Andrüfe musste an verschiedenen Stel-
len repariert werden. (Aufwand 2018: CHF 33'000).

Triesen / Lawenarüfe – Retentionsraum: Die Akti-
vitäten des Bibers sind mit einem sicheren Betrieb des 
grössten und wichtigsten Hochwasserrückhalteraums 
des Landes nicht zu vereinbaren. Die Behörden sahen 
sich gezwungen, die Anlage substanziell umzugestalten. 



254 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Die bereits getätigten wie auch die noch geplanten Mass-
nahmen zielen allesamt darauf ab, das künftige Konflikt-
potential zu reduzieren, indem der Sammler bewusst zu 
Ungunsten der Habitatansprüche des Bibers umgestaltet 
wird. Im Berichtsjahr konnten die Umbauarbeiten beim 
Weiher südlich der Sägastrasse sowie beim Weiher im 
nördlichsten Teil des Retentionsraums abgeschlossen 
werden. Bei beiden Weihern wurde der Grundablass an-
gepasst, damit die Wasserstände im Bedarfsfall reguliert 
werden könnten. Besonders exponierte Dammabschnitte 
wurden mittels Drahtgittern zusätzlich gesichert. Als be-
sonders konfliktträchtig erweisen sich die Massnahmen 
zur Sicherung des mittleren Weihers, dem Naturschutz-
gebiet «Triesner Heilos». Obschon sich die Ausarbeitung 
eines Sanierungskonzeptes, welches auch den Anliegen 
des Naturschutzes zu genügen vermag, als Herausforde-
rung erweist, gehen die Hochwasserschutzverantwort-
lichen nach wie vor davon aus, dass mit der Realisierung 
entsprechender Massnahmen im 2019 auch dieses letzte 
Kompartiment gesichert werden kann. (Aufwand 2018: 
CHF 195'000)

Triesen / Poska- Haldabach: Im Zusammenhang mit 
der Erneuerung der Werkleitungen in der Feldstrasse und 
Bergstrasse in Triesen wird die verrohrte Bachableitung 
des Poska-Haldabachs erneuert. Im Berichtsjahr wurde 
das dritte Baulos zusammen mit der Gemeinde Triesen 
und anderen Werkleitungseigentümern realisiert. (Auf-
wand Landesanteil Bachableitung 2018: CHF 88'000)

Triesen / Tobelbach: 2016 wurde für den Tobel-
bach ein integrales Konzept zur Bewirtschaftung der auf 
Grund der Gefahrenkarte zu erwartenden Hochwasser-
spitzen erarbeitet. Die damit verbundenen Fragestel-
lungen erforderten umfangreiche hydrologische Abklä-
rungen sowie hydraulische Berechnungen. Das Konzept 
empfahl unter anderem den Ausbau der bestehenden 
Sammleranlage Meierhof, Triesen. Mit dem im Berichts-
jahr abgeschlossenen Ausbau der Anlage konnte das Re-
tentionsvolumen vervielfacht werden. (Aufwand 2018: 
CHF 370'000)

Triesenberg / Teufibach: Mit der Fertigstellung des 
Geschieberückhalteraums im Bereich der Guggerbo-
denstrasse konnte das für den im Jahr 1995 von einem 
Rüfegang heimgesuchte Weiler «Sütigerwis» erstellte 
Hochwasserkonzept vollumfänglich umgesetzt werden. 
(Aufwand 2018: CHF 77'000)

Triesenberg / Tobelbach: Anfangs der 70er Jahre er-
richtete man im Eichholztobel eine Sperrentreppe aus 26 
Drahtschotterkastensperren. Auf Grund altersbedingter 
Korrosionsschäden an den Drahtgeflechten müssen die 
Bauwerke saniert werden. Da Sanierungen von Draht-
schotterkastensperren bislang kaum praktiziert wurden 
und demzufolge keine Erfahrungswerte vorhanden sind, 
testete man 2016 im Rahmen eines Pilotprojektes an vier 
Sperren verschiedene Sanierungsvarianten. Hinsichtlich 
der technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit fand 
eine eingehende Beurteilung der Varianten und Weiter-
entwicklung der Bestvariante statt. Die Sanierung der 22 

noch verbleibenden Sperren wird über die Jahre 2018 
und 2019 ausgeführt. (Aufwand 2018: CHF 1'085'000)

Vaduz / Quaderrüfe: Die zwischen den Gemein-
den Schaan und Vaduz verlaufende Quaderrüfe wurde 
auf Grund ihres Gefahrenpotentials bereits zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts über weite Strecken gesichert. 
Viele der bald 100-jährigen Wildbachsperren konnten 
auf Grund ihres desolaten Zustandes nicht mehr saniert, 
sondern mussten durch neue Bauwerke ersetzt werden. 
Dabei bot sich die Möglichkeit, vom bestehenden Rüfel-
auf abzurücken und ein direkt verlaufendes, 430 Meter 
langes Gerinne zu realisieren. Sowohl aus hochwasser-
schutztechnischen Überlegungen wie auch hinsichtlich 
der Baukosten bietet die neue Linienführung namhafte 
Vorteile. Eine direktere Linienführung ergibt ein grös-
seres Längsgefälle. Dies erhöht die Geschiebetrans-
portfähigkeit, wodurch die Gefahr von Rüfeausbrüchen 
durch Auflandung verringert wird. Auch aus wirtschaft-
licher Sicht spricht einiges für die neu gewählte Linien-
führung. Im alten «kurvigen» Rüfelauf befanden sich 20 
sanierungsbedürftige Sperren. Für den Vollausbau des 
neuen Gerinnes mit der kürzeren Linienführung wurden 
lediglich 14 Rüfesperren benötigt. Die geringere Anzahl 
an Sperren wirkt sich künftig positiv auf die Unterhalts-
kosten aus. Nach achtjähriger Bauzeit konnte im Herbst 
2018 dieses für den Hochwasserschutz von Schaan und 
Vaduz bedeutende Bauwerk abgeschlossen werden. 
Hierfür wendete das Land insgesamt über CHF 5 Mio. 
auf. (Aufwand 2018: 694'000)

Mauren / Kracharüfe: Infolge der Baulandumle-
gung «Arbeitszone Böscha» musste der Ablaufgraben 
der Kracharüfe verlegt werden. Gegenüber dem alten 
läuft der neue Ablaufgraben auf direktem Weg in die 
Esche. Dank dem grosszügig ausgestalteten Grabenpro-
fil konnte den Anforderungen des Hochwasserschutzes 
sowie der Ökologie bestens Rechnung getragen werden. 
Da der im Sommer 2018 fertiggestellte und von der Ge-
meinde Mauren finanzierte Neuausbau als Teil des Ent-
wässerungssystems der Kracharüfe verstanden wird, hat 
das Land auch den Unterhalt des neuen Ablaufgrabens 
zu bewerkstelligen.

Steinschlagschutzbauten

Aufgrund der Erkenntnisse der für die Gemeinde Va-
duz revidierten Gefahrenkarte «Sturz» drängte sich ein 
Ausbau des bestehenden Steinschlagschutzes an der 
Schlosshalde im Bereich Engländerbau-Haldenweg auf. 
Der auf einer Länge von 215 m zusätzlich erstellte Netz-
verbau zum Schutz der bestehenden Gebäude verurs-
achte Kosten von rund CHF 280'000.

Rutschsanierung

Mit der Auswertung und Interpretation sämtlicher in den 
vergangenen 20 Jahren in den Disziplinen Geologie, Hy-
drologie, Geotechnik und Geodäsie erhobenen Daten 



| 255

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

wurde planmässig fortgefahren. Aus der im Verlauf der 
kommenden Jahre vorliegenden Gesamtschau resultie-
ren wichtige Erkenntnisse für die Konzeption der künf-
tigen Sanierungstätigkeit im Rutschgebiet Triesen-Trie-
senberg. Erste diesbezügliche Teilresultate liegen mit der 
Revision der Gefahrenkarte, dem Synthesebericht zu den 
geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen 
sowie der bislang beobachteten Entwicklung der Rut-
schintensitäten (Geodäsie) vor. Auf Basis dieser Teilre-
sultate erstellte man bereits ein Konzept für ein zukünf-
tiges Monitoring der Rutschung Triesenberg-Triesen.

Rutschüberwachung
Das standardisierte Überwachungs- und Kontrollpro-
gramm, bestehend aus Inklinometer-, Ankerkraft- und 
geodätischen Deformationsvermessungen, konnte wie-
derum programmgemäss durchgeführt werden. Da die 
Überwachung und die teilweise Erneuerung der 28 vom 
Land vorgehaltenen Sondierbohrungen im Rutschgebiet 
Triesen-Triesenberg mit laufenden Kosten verbunden 
sind, sollen diese mittels des erwähnten neuen Monito-
ringkonzeptes optimiert werden. Die Umsetzung erfolgt 
schrittweise in den nächsten Jahren. Neben der Reduk-
tion des Unterhaltsaufwandes zielt das überarbeitete 
Konzept auch darauf ab, die noch fehlenden Wissenslü-
cken zu schliessen.

Sondierbohrungen
Im Berichtsjahr wurden die 2017 erstellten Tiefenboh-
rungen im Steg und Dorfzentrum Triesenberg instru-
mentiert, sowie die bereits bestandene Bohrung Gä-
dami mit einer sogenannten Inklinometerkette versehen. 
Diese soll nun erstmals eine permanente Messung er-
möglichen. Dank des gewählten Systems erhoffen sich 
die Verantwortlichen eine längere Messdauer im selben 
Bohrloch.

Rutschung Schlucher
Die sich in den letzten Jahren stark beschleunigte Rutsch-
masse im Einzugsgebiet der Schlucherrüfe kam auf-
grund der extremen Trockenheit im Laufe des Berichts-
jahres fast vollständig zum Stillstand. Die im letzten Jahr 
erfolgten Sondierbohrungen und die zwischenzeitlich in-
stallierte permanente GPS-Überwachung lieferten die er-
hofften Grundlagen, um mit dem beauftragten Geologie-
büro und der ETH Zürich das Verhalten der Rutschung, 
respektive die von ihr ausgehende Gefährdung, verläss-
licher beurteilen zu können. Auf der Grundlage dieser in 
diesem Zusammenhang entwickelten Szenarien erfolgte 
die gemeinsam mit der Ortsplanungskommission in An-
griff genommene Planung von Schutzmassnahmen.

Entwässerungsmassnahmen
Im Berichtsjahr konnte die im generellen Entwässe-
rungsprojekt vorgesehene Transportleitung «Im Riet» 
und «Rietweg» zusammen mit der Gemeinde Triesen re-
alisiert werden; Kostenpunkt rund CHF 130'000.

Gefahrenkarte

Im Rahmen der Aktualisierung und des Vollzugs der lan-
desweiten Naturgefahrenkarte ist das ABS für die Be-
handlung sämtlicher mit gravitativen Naturgefahren-
prozessen verbundenen Fragestellungen zuständig. Die 
Gefahrenkarten bilden im Sinne des Naturgefahrenma-
nagements eine wesentliche Grundlage bei der Planung 
von baulichen Schutzmassnahmen am Einzelobjekt (vgl. 
Bauauflagen). In der Raum- sowie Nutzungsplanung hat 
sie sich sowohl auf Landes- wie auch auf Gemeindee-
bene als eigentliche Grundgrösse etabliert. Zudem sind 
moderne Gefahrenkarten zwischenzeitlich im Bereich 
Notfallplanung und Ereignisbewältigung eine wesent-
liche Grundlage für die Einsatz- und Rettungskräfte im 
Ernstfall. Als entsprechend gross wird bei sämtlichen Be-
hörden auch der Nutzen der revidierten Gefahrenkarten 
eingestuft.

Durch die Beteiligung des ABS an der schweizweit 
erstellten Gefährdungskarte «Oberflächenabfluss» be-
sitzt Liechtenstein nun eine Hinweiskarte zu der von 
Oberflächenabflüssen in Zusammenhang mit Starknie-
derschlägen ausgehenden Gefährdung. Diese thema-
tisch neu aufgelegte Karte liefert Hinweise zu möglichen 
Abflussereignissen ausserhalb der bekannten Bach- und 
Flussläufe. Die Verwendung und Umsetzung dieser Ge-
fahrengrundlage ist im nächsten Jahr mit den Gemeinde-
behörden zu diskutieren.

Revision der Gefahrenkarte
Die Regierung beauftragte das ABS 2013 mit der Re-
vision der in den Jahren 1996 bis 2001 erstellten lan-
desweiten Gefahrenkarte. Nachdem für die Gemeinden 
Triesenberg und Triesen bereits 2016 eine überarbeitete 
Karte vorlag, konnten anfangs 2017 die revidierten Ge-
fahrenkarten in den Unterländer Gemeinden und in der 
Gemeinde Planken von der Regierung genehmigt wer-
den. Im Berichtsjahr wurde die Überarbeitung der Ge-
fahrenkarten in den restlichen Gemeinden (Schaan, Va-
duz und Balzers) abgeschlossen und die Revision der 
Gefahrenkarte Alpengebiet in Angriff genommen. Die 
entsprechenden Arbeiten sind weit fortgeschritten. Mit 
einer Genehmigung der aktualisierten Karten kann im er-
sten Halbjahr 2019 gerechnet werden.

Baugesuche in Gefahrenzonen
Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens werden sämt-
liche in einer Gefahrenzone zu liegen kommenden Bau-
vorhaben begutachtet und mit entsprechenden Bauauf-
lagen belegt. Im Berichtsjahr behandelte das ABS 24 
Baugesuche. Auf Basis dieser Stellungnahme verfügte 
die Baubehörde die entsprechenden gefahrentech-
nischen Auflagen.



256 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Umsetzung der Gefahrenkarte in die Ortsplanung oder 
in anderen generellen Planungen
Gemäss Waldgesetz (LGBl. 1991 Nr. 42) sind Gefahren-
gebiete in den Zonenplänen der Gemeinden als Ge-
fahrenzonen auszuweisen. Des Weiteren empfiehlt die 
Regierung den Gemeinden, die Erkenntnisse der Gefah-
renkarte bei der Nutzungsplanung oder anderen raum-
relevanten Projekten angemessen zu berücksichtigen. 
In diesem Sinne wurden im Berichtsjahr folgende Pla-
nungen und Projekte begleitet:
–  Gemeinde Balzers: Umsetzung Revision Gefahrenkarte 

in Ortsplanung
–  Gemeinde Gamprin: Problematik Waldabstand Schutz-

wald / Naturgefahren
–  Gemeinde Gamprin: Stellungnahmen zu Umzonierung 

Parzelle 103 und «Luterschala»
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme zur Anpassung Zo-

nenplan und Bauordnung
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahmen zu Umzonie-

rungen Kaiser AG und HPZ Birkahof
–  Gemeinde Schellenberg: Stellungnahme zu den Über-

bauungsplänen «Acker», «St.Georg-Strasse, südwest»
–  Gemeinde Schellenberg: Stellungnahme Umzonierung 

«Platta-See»
–  Gemeinde Triesen: Umsetzung Revision Gefahren-

karte in Ortsplanung
–  Gemeinde Triesenberg: Umsetzung Revision Gefah-

renkarte in Ortsplanung
–  Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme zur Richtpla-

nung Steg
–  Gemeinde Vaduz: Umsetzung Revision Gefahrenkarte 

in Ortsplanung
–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Überbauungsplan 

«Schwefel»
–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme zur Änderung des 

Verkehrsrichtplanes
–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme zum Gestaltungs-

plan «Ebaholz»
–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme zu Umzonierungen 

«Schwefel» und «Halda»

Landesgeologie

Die als Teil des gesamtschweizerischen Starkbeben-
netzes Ende 2014 in Betrieb genommenen Messstati-
onen bei den Werkhöfen Triesenberg und Mauren funkti-
onieren einwandfrei. Betrieb und Unterhalt der Stationen 
erfolgen durch den Schweizerischen Erdbebendienst im 
Auftrag des Landes.

Amt für Umwelt

Amtsleiter: Dr. Helmut Kindle

Die Schwerpunkte im gesetzgeberischen Bereich bildeten 
die Anpassungen der CO2-Gesetzgebung an die Entwick-
lungen in der Schweiz, die Verträge mit der EU-Kommis-
sion zur Versteigerung der Emissionszertifikate, die Ver-
ordnung über die Verhütung und Vergütung von Schäden 
durch geschützte Tierarten, der Erlass von einheitlichen 
Gebührenverordnungen sowie Anpassungen von mehre-
ren Verordnungen zum Landwirtschaftsgesetz (Anpassung 
an CH-Vorlagen; Umsetzungen von Beschlüssen gemäss 
agrarpolitischem Bericht). 

Im internationalen Bereich standen die Teilnahmen an 
den Vertragsstaatenkonferenzen zur Klimakonvention, ins-
besondere der Beschluss der Umsetzungsregeln für das 
Übereinkommen von Paris, sowie die Arbeiten im Rahmen 
der Alpenkonvention im Vordergrund.

Im Bereich Gewässerschutz lagen die Schwerpunkte 
bei der Erstellung des Grundwasserberichtes sowie der 
Auswertung des Messprogrammes gemäss den EU-Vorga-
ben. Sehr aufwändig waren die Überwachung der Wasser-
pegelstände sowie die Wahrnehmung der Vollzugsaufga-
ben aufgrund der tiefen Wasserstände der Bäche in Folge 
der Trockenheit 2018. Durch fortlaufende Beobachtung der 
Situation und Begehungen vor Ort konnte auf ein Verbot 
von Wasserentnahmen für die Landwirtschaft verzichtet 
werden. 

Aufgrund der Verschärfung der Emissionsgrenzwerte 
für Feuerungsanlagen im Jahr 2005 waren Ende 2018 
nur noch zwei Sanierungsverfahren ausständig. Die Um-
setzung dieser Massnahmen kann somit als abgeschlos-
sen gelten.

Die Arbeiten im Bereich Klima konzentrierten sich auf 
die Erarbeitung des jährlich zu erstellenden Treibhaus-
gasinventars, die Abänderung des CO2-Gesetzes sowie die 
Fertigstellung der Anpassungsstrategie. 

In Schaan konnte ein lärmarmer Strassenbelag einge-
baut werden, dessen Wirkung auf die Lärmbelastung nun 
verfolgt wird. Zudem wurde eine Lärmsensibilisierungs-
kampagne im Verkehrsbereich durchgeführt. Den OeBB 
wurde eine Eisenbahn-Lärmsanierungsverfügung für den 
auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet liegenden Teil der 
Strecke Feldkirch-Buchs zugestellt. 

Der Trend zur Ausserbetriebnahme von Öltankanlagen 
und der Ersatz von Ölfeuerungen durch alternative Heiz- 
systeme wie Erdsondenanlagen hat sich fortgesetzt.

Die Fachbereiche Chemikalien und Abfall nahmen im 
Rahmen des Vollzugs der Schweizerischen Chemikalien-
gesetzgebung an der Klein-Elektronikgeräte Kampagne 
teil.

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt wurde eine Prä-
ventionskampagne über den verantwortungsvollen Um-
gang mit chemischen Produkten für Kinder in Kindergär-
ten und Primarschulen durchgeführt.
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Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt konsequent 
nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus. Holz-
absatz und Wirtschaftlichkeit bleiben aber entscheidende 
Rahmenbedingungen. Im Berichtsjahr gingen gut 60 % 
des Holzes in die Wärmeenergiegewinnung. Dies zeigt, 
dass nach wie vor viele Holzschläge in Gebieten mit 
schlechter Holzqualität getätigt werden müssen, da es 
über viele Jahre keinen rentablen Holzabsatz für dieses 
Holzsortiment gab. Durch den Betrieb mehrerer grösserer 
Holzheizungen können diese Pflegedefizite nun fortlau-
fend aufgeholt werden. 

Die Aufräumarbeiten nach den Sturmtiefs «Burglind» 
und «Evi» in den Schutzwäldern beanspruchten die finan-
ziellen und personellen Ressourcen. Da die Schäden nur 
selten flächig sondern über das ganze Gebiet verstreut vor- 
kamen (Streuschäden), waren die Arbeiten sehr arbeits- 
und kostenintensiv. Sie mussten aber v. a. wegen der Ge-
fahr von anschliessenden Borkenkäferschäden umgesetzt 
werden. Des Weiteren mussten aufgrund des Eschetrieb-
sterbens entlang von Infrastrukturen aufgrund der Gefähr-
dungssituation viele Eingriffe getätigt werden.

In vielen Schutzwäldern ist das ungenügende Aufkom-
men von Jungpflanzen nach wie vor ein massives Problem 
bei den Bestrebungen zur Verjüngung und Stabilisierung. 
Im Berichtsjahr wurde ein neues Monitoringsystem zur 
Beurteilung der Verbissbelastung im Wald durch Wildtiere 
eingeführt und ein erstes Mal umgesetzt. Die ersten Er-
gebnisse zeigen auch mit dieser Methode, dass das Ver-
bissprozent vielerorts bei den wichtigen Hauptbaumarten 
untragbar hoch ist. Vor allem betroffen sind die Tanne, die 
Fichte, die Vogelbeere sowie der Ahorn. 

Der Waldentwicklungsplan (WEP), als übergeordnetes 
Planungsinstrument, wurde inhaltlich abgeschlossen und 
die dazugehörige Waldfunktionenkarte erstellt. Das Kon-
sultationsverfahren erfolgt im 2019. 

Die Arbeiten im Landesforstbetrieb erfolgten im üb-
lichen Rahmen. Spürbar ist die Zunahme der Arbeiten im 
Zusammenhang mit der Neophytenbekämpfung und der 
Verbreitung des Bibers.

Die Ergebnisse der Wilderhebungen zeigen nach wie 
vor einen Trend zu hohen Wildbeständen auf. Zur Um-
setzung der angestrebten Reduktion der Rotwildbestände 
wurden die Abschussvorgaben gegenüber dem Vorjahr 
erhöht. Nach wie vor wird versucht, einen zielgerich- 
teten Eingriff bei den reproduzierenden Tieren zu ermög-
lichen. Beim Rotwild war ausschliesslich die Erfüllung der 
Abschussvorgaben bei den weiblichen Tieren und Kälbern 
massgebend. Diese wurden zu 77 % erfüllt. Insgesamt 
wurde der Abschussplan beim Rehwild zu 103 %, beim 
Gamswild zu 98 % erfüllt.

Im Bereich Naturschutz wurden die Arbeiten zum Bi-
berkonzept und zum Neophytenkonzept abgeschlossen 
und beide Konzepte wurden von der Regierung genehmigt. 
Das Konzept Wolf Liechtenstein wurde von der Regierung 
in die Konsultation geschickt.

Im Berichtsjahr konnten in Zusammenarbeit mit der Jä-
gerschaft in Liechtenstein erstmals ein Goldschakal und ein 

Wolf nachgewiesen werden. Beim Wolf handelte es sich 
um ein weibliches Jungtier aus dem Calanda-Rudel.

Die Tätigkeiten für die Berggebietssanierung und den 
Unterhalt von Bergwegen waren stark beeinflusst durch die 
Sturmschäden von «Burglind» und «Evi» im Januar 2018. 
Der Saminatalwanderweg war grösstenteils durch Wind-
wurfholz versperrt, was einen besonderen Arbeitseinsatz er-
forderte. Ein grosses Projekt zum Schutz vor Naturgefahren 
bildet aktuell die Sanierung der Lawinenverbauung Turna.

Im Landwirtschaftsbereich hat der Rückgang der Be-
triebe mit Milchablieferung stagniert. Die Verkehrsmilch-
produktion hat gegenüber dem Vorjahr deutlich zuge-
nommen. Sie lag lediglich 0.4 % unter dem festgelegten 
Landeskontingent.

Drei Junglandwirte nahmen die Förderungsleistungen 
für den Einstieg in die Landwirtschaft in Anspruch.

Die Bestossung der Inlandalpen erhöhte sich gegen-
über dem Vorjahr mit 92 % auf 96 %, bei den Liechten- 
steiner Alpen in Vorarlberg betrug die Bestossung im 
Durchschnitt 109 %, was einer weiteren Zunahme gegen-
über dem Vorjahr (104 %) entspricht. Die zum Erhalt des 
vollen Alpungsbeitrags vorgegebene Mindestbestossung 
von 75 % wurde auf allen Alpen erreicht.

Trotz der für den Feuerbranderreger günstigen Witte-
rungsbedingungen im Frühjahr wurden im Berichtsjahr 
nur sieben Infektionen festgestellt. Insgesamt wurde nur 
eine Pflanze, ein Quittenbaum, gerodet.

Organisation

Im Berichtsjahr wurde die Aufgabenanalyse im Amt für 
Umwelt fortgeführt und einzelne Projekte weiterbearbei-
tet. 

Rechtsetzung

Rechtsetzungsprojekte 
–  Ratifizierung der Verträge mit der EU-Kommission zur 

Versteigerung der Emissionszertifikate
–  Abänderung des CO2-Gesetzes (Vorbereitung)
–  Abänderung der CO2-Verordnung
–  Verordnung über die Einhebung von Gebühren nach 

der Gewässerschutzgesetzgebung
–  Verordnung über die Einhebung von Gebühren nach 

der Umweltschutzgesetzgebung
–  Abänderung der Verordnung über die Lenkungsab-

gabe auf flüchtigen organischen Verbindungen
–  Verordnung über die Verhütung und Vergütung von 

Schäden durch spezifisch geschützte Tierarten
–  Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 

2018 / 2019
–  Abänderung der Verordnung über die Winterruhezo-

nen für Willdtiere
–  Abänderung der Landwirtschafts-Bewirtschaftungs-

Förderungs-Verordnung
–  Abänderung der Ethoprogramm-Förderungs-Verord-

nung
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–  Abänderung der Verordnung über die Zulassung von 
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten

–  Abänderung der Landwirtschaftlichen Förderungskür-
zungs-Verordnung

–  Abänderung der Landwirtschaftsbetriebsinfrastruktur-
Förderungs-Verordnung

–  Abänderung der Landwirtschaftlichen Begriffs- und 
Anerkennungsverordnung

–  Abänderung der Alpwirtschafts-Förderungs-Verord-
nung

–  Abänderung der Landwirtschafts-Einkommensbei-
trags-Verordnung

EWR-Abkommen 
Im Berichtsjahr waren erneut um die 100 EU-Rechtsakte 
zu prüfen. Besondere Aufmerksamkeit erforderten ver-
schiedene Rechtsakte im Bereich Chemikalien und Ab-
fall, weil deren Umsetzung umfangreiche Abklärungen 
mit den anderen EWR / EFTA-Staaten sowie der Schweiz 
bedingten. 

Internationale und regionale  
Zusammenarbeit

Liechtenstein nahm im Berichtsjahr an verschiedenen 
Konferenzen teil oder liess sich durch die Schweiz ver-
treten. Schwerpunktmässig betraf dies die Themen Kli-
maschutz, Klimaanpassung und Abfälle / Chemikalien. 
Darüber hinaus brachte sich Liechtenstein aktiv im Rah-
men der regionalen Zusammenarbeit der deutschspra-
chigen Länder und innerhalb der verschiedenen Kom-
missionen betreffend Rhein und Bodensee ein. 

Vertretung Liechtensteins an der Klimakonferenz in 
Kattowitz (Polen)
An der 24. Weltklimakonferenz in Kattowitz unter der 
Präsidentschaft von Polen wurden die Umsetzungsricht- 
linien der im Paris Abkommen vorgegebenen Ziele und 
Prozesse beschlossen. Inhalte sind gemeinsame Regeln 
für alle Staaten bei der Einreichung nationaler Klima-
ziele, bei der Erfassung und Meldung nationaler Treib-
hausgasemissionen sowie ergriffener Klimapolitiken und 
der finanziellen Beiträge im Rahmen der internationalen 
Klimafinanzierung. Liechtenstein wirkte darauf hin, dass 
die besonderen Umstände von Kleinstaaten (limitierte ad-
ministrative Ressourcen, vergleichsweise geringe Emis-
sionen etc.) angemessen berücksichtigt werden. Daraus 
resultierten die Erleichterungen der Überprüfungsmecha-
nismen für Berichte. Angesichts der absehbaren zusätz-
lichen Aufgaben aus der Umsetzung der Vorgaben des 
Pariser Übereinkommens ist es bedeutsam, zumindest in 
diesem Bereich mit gewissen Erleichterungen rechnen zu 
können. Zudem arbeitete Liechtenstein an einer gemein-
samen Position der Environmental Integrity Group (eine 
Verhandlungsgruppe bestehend aus Georgien, Liechten-
stein, Mexiko, Monaco, Schweiz und Südkorea) zu Markt-
mechanismen, Transparenz und Anpassung mit.

Im Rahmen eines Side Events wurde in Kooperation 
mit der LIFE Klimastiftung und anderen Partnerinstituti-
onen das Potential der Blockchain Technologie für das 
Pariser Klimaabkommen dargelegt. 

Internationale Übereinkommen im Bereich Abfall und 
Chemikalien 
Vom 5. bis 9. November 2018 fand in Quito, Ecuador die 
30. Vertragsstaatenkonferenz zum Montrealer Protokoll 
statt, an welcher Liechtenstein von der Schweiz vertreten 
wurde. Das Montrealer Protokoll regelt den Umgang mit 
ozonabbauenden Stoffen. 

Am 19. bis 23. November 2018 fand in Genf die zweite 
Vertragsstaatenkonferenz zum Minamata-Übereinkom-
men zu Quecksilber statt. Das Übereinkommen regelt 
den Umgang mit Quecksilber bei der Gewinnung, dessen 
Nutzung und Entsorgung. Liechtenstein hat das Über-
einkommen im Februar 2017 ratifiziert und nahm an der 
zweiten Vertragsstaatenkonferenz in Genf nicht teil.

Internationale Übereinkommen im Bereich Natur-
schutz 
Bei der 14. Biodiversitäts-Vertragsstaatenkonferenz in 
Sharm El Sheikh wurde Liechtenstein durch die Schweiz 
vertreten.

An der 13. Vertragsstaatenkonferenz der Ramsar 
Konvention über Feuchtgebiete nahm Liechtenstein 
nicht teil. Der für die Konferenz einzureichende Bericht 
2017 wurde im Rahmen des online-Berichtssystems be-
reits im Dezember 2017 eingereicht. 

Am 38. Ständigen Ausschuss der Berner Konven-
tion vom 27. bis 30. November 2018 nahm Liechtenstein 
teil. Ein Schwerpunkt war der Antrag der Schweiz, den 
Schutzstatus des Wolfs angesichts dessen Bestandsent-
wicklung in Europa herabzusetzen, um längerfristig im 
Umgang mit dem Grossraubtier flexibler zu bleiben und 
die Akzeptanz ihm gegenüber zu stärken.

Übereinkommen im Bereich Wasser 
Die 64. Tagung der Internationalen Gewässerschutzkom-
mission für den Bodensee (IGKB) fand am 8. / 9. Mai 2018 
in Schwägalp / St. Gallen statt. Zentrale Themen waren das 
grenzüberschreitende Projekt Seewandel zum Erhalt und 
zur Entwicklung der Biodiversität des Ökosystems Bo-
densee sowie die Massenvermehrungen gebietsfremder 
Arten, wie des Stichlings und der Quagga-Muschel.

Die Internationale Kommission zum Schutz des 
Rheins (IKSR) tagte am 3. / 4. Juli 2018 in Solothurn. Die 
Kommission befasste sich unter anderem mit der Strate-
gie Mikroverunreinigungen, der Programmentwicklung 
«Rhein 2040», der weiteren Verbesserung der ökolo-
gischen Durchgängigkeit des Rheins und der Bestands-
aufnahme zum Thema Niedrigwasser.

Alpenkonvention 
Liechtenstein nahm an den Sitzungen des Ständigen 
Ausschusses sowie des Klimabeirates teil. Aufgrund des 
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Vorsitzes unseres Nachbarlandes Österreich organi-
sierte Liechtenstein im Juni eine Sitzung des ständigen 
Ausschusses in Schaan.

Green Finance Arbeitsgruppe der deutschsprachigen 
Umweltämter
Liechtenstein wurde angefragt sich bei der Arbeitsgruppe 
der deutschsprachigen Umweltämter zum Thema grüne 
Finanzen zu beteiligen. Das Amt für Umwelt nahm an der 
Expertenkonferenz «Wissenschaft & Praxis für Grüne Fi-
nanzen» in Zürich teil.

EUSALP – EU strategy for the alpine region
Das Amt für Umwelt ist in zwei Arbeitsgruppen vertreten. 
Die Koordination obliegt dem Amt für Auswärtige Ange-
legenheiten, welches einen Austausch zwischen den Ver-
tretern der Arbeitsgruppen veranstaltete.

CIPRA
Die CIPRA veranstalte zum internationalen Tag der 
Berge eine Veranstaltung, an der sich auch das Amt für 
Umwelt beteiligte. 

Interreg Alpine Space-Projekt AlpES – Alpine Öko- 
systemleistungen
Das Amt für Umwelt ist Projektpartner im Projekt AlpES 
(Alpine Ecosystem Services: mapping, maintenance and 
management). Die operativen Arbeiten sind an die CIPRA  
ausgelagert. Das Projekt konnte im Dezember erfolg-
reich abgeschlossen und ein Berichtsentwurf über Bei-
spiele von Ökosystemleistungen in Liechtenstein vorbe-
reitet werden.

Interreg Alpine Space-Projekt GoApply – Multidimen-
sional Governance of Climate Change Adaptation in 
Policy Making and Practice
Liechtenstein ist als Beobachter im Projekt GoApply – 
Multidimensional Governance of Climate Change Ad-
aptation in Policy Making and Practice involviert. Das 
Projekt baut auf einem bestehenden Netzwerk der natio-
nalen Behörden auf, welche in den sieben Alpenländern 
für die Politik zur Klimaanpassung zuständig sind und 
stellt so eine direkte Anwendung der Ergebnisse sicher. 
Transnationale Zusammenarbeit ist von grundlegender 
Bedeutung, um aus gemeinsamen Stärken und Schwä-
chen sowie aus der Vielfalt der Governance-Ansätze in 
verschiedenen Ländern zu lernen. Das Projekt befasst 
sich daher mit den zentralen Herausforderungen der 
Anpassungsverwaltung: vertikale Umsetzung über ter-
ritoriale Ebenen hinweg, horizontales Mainstreaming in 
Sektorpolitiken und aktivere Einbeziehung lokaler, regi-
onaler und nichtstaatlicher Akteure.

Interreg-Projekt Low-Tech-Gebäude
Die Kommission Umwelt der Internationalen Bodensee-
konferenz startete 2016 das Projekt Low-Tech-Gebäude 
mit einer Projektdauer bis 2020. Das Projekt geht der 

Frage nach, wie viel Technik ein nachhaltiges Haus benö-
tigt. Die Universität Liechtenstein ist Projektpartner und 
erarbeitete in einem ersten Arbeitspaket die Grundlagen 
sowie eine Übersicht der Low-Tech-Ansätze. Im 2018 be-
fand sich das Arbeitspaket 4 in Erarbeitung, welches sich 
mit der Begleitung und Dokumentation von energieeffizi-
enten Pilotgebäuden beschäftigte. 

Umweltinformation

Der vom Amt im Berichtsjahr vorbereitete Umwelt-
schutzkalender für das Jahr 2019 ist dem Thema «Tipps 
zum Umweltschutz» gewidmet. 

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Für insgesamt acht Projekte wurden Vorabklärungen 
durchgeführt. Bei zwei Projekten wurde eine Einzel-
fallprüfung notwendig. Für beide Projekte wurde die 
Durchführung einer UVP nicht verfügt. Bei drei Pro-
jekten befindet sich die Einzelfallprüfung resp. die UVP 
in Vorbereitung. Ende 2018 befanden sich drei Projekte 
in einem UVP-Verfahren (Kraftwerk Mühleholzrüfequel-
len, Strassenverbindung Vaduz-Triesen, Deponie Im 
Rain Vaduz). 

Wasser

Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Schwerpunktthemen der Internationalen Regierungs-
kommission Alpenrhein (IRKA) bildeten der Abschluss 
des Projektes Speicherseen und Hochwasserrückhalt so-
wie die Vorbereitung des Monitoringprojektes Fischbe-
siedlung 2019. Im Juni ging der Vorsitz der IRKA von 
Liechtenstein an das Land Vorarlberg über.

Grenzgewässerkommission Liechtenstein-Vorarlberg
Die Grenzgewässerkommission Liechtenstein-Vorarl-
berg traf sich am 29. November 2018 in Bregenz. Die 
Beratungen betrafen die Massnahmen für den Hochwas-
serschutz am Alpenrhein (Interventionspiste, Instand-
haltung Rheindämme, Wasserwehr), die Vegetation auf 
den Kiesbänken, das IRR-Projekt RHESI, die Sanierung 
der ÖBB-Brücke Schaan-Buchs, die Brücke zum Lang-
samverkehr Vaduz-Buchs sowie weitere Aktivitäten an 
Esche, Grenzgraba Ost, Spiersbach, Samina und Ill. 

Oberflächengewässer
Die Untersuchungen des chemisch-physikalischen Zu-
standes der Fliessgewässer wurden 2018 weitergeführt. 
Das 2017 auf die Vorgaben der EU-Wasserrahmenricht-
linie umgestellte Messprogramm Chemie wurde das 
erste Mal auch nach den Vorgaben der EU-Wasserrah-
menrichtlinie ausgewertet und in der Umweltstatistik für 
2017 veröffentlicht. Die Zustandsbeurteilung 2017 zeigt, 
dass beim Ammonium-Stickstoff und beim gelösten or-
ganischen Kohlenstoff teilweise die Qualitätsziele nicht 
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Grundwasser und zu 41 % durch Quellwasser. Der spezi-
fische Wasserbedarf (inkl. Industrie auf 200 Arbeitstage 
gerechnet) betrug 797 Liter pro Einwohner und Tag.

Im Berichtsjahr wurde die Quellwasserfassung Wiesle 
der Gemeinde Balzers saniert. Mit der Sanierung ist eine 
Anpassung der Schutzzonen nötig. Da die Quellwasser-
fassungen auf Hoheitsgebiet der Gemeinde Fläsch lie-
gen, wird die Schutzzonenanpassung nach Schweizer 
Recht über die Gemeinde Fläsch im Jahr 2019 erfolgen. 

Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit der 
Oberländer Gemeinden mit Wasser wurden in Balzers 
und in Triesen eine Transportleitung ersetzt bzw. neu 
erstellt. 

2018 wurden insgesamt 4.7 Mio. m³ Grund- oder 
Oberflächenwasser thermisch genutzt (Vorjahr: 4.3 Mio. 
m³). Die Auswertung der Bestandsaufnahme von 48 
Grundwasserwärmenutzungen aus dem Jahr 2016 wurde 
weitergeführt.

Im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Mühleholz-
quellen wurden im Berichtsjahr das Bauprojekt im Rah-
men des Konzessionierungs- und UVP-Verfahrens mit 
den verschiedenen Anspruchsgruppen intensiv disku-
tiert und weiterentwickelt. Für die verschiedenen In-
teressen konnten Lösungen gefunden und das Bewilli-
gungsverfahren weit vorangebracht werden. 

Im Sommer 2018 herrschten extreme Trockenheit 
und Hitze. Dies führte zu Wasserknappheit in den Bä-
chen und entsprechenden Problemen für die Wasserle-
bewesen. Die geringe Wasserführung schränkte zudem 
die Bewässerungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche 
Kulturen ein. Durch fortlaufende Beobachtung der Situa-
tion und Begehungen vor Ort konnte aber auf ein Verbot 
von Wasserentnahmen für die Landwirtschaft verzichtet 
werden. Dennoch war es notwendig, zum Teil auch auf 
Wasser aus dem öffentlichen Netz zugreifen zu können. 
Das Amt für Umwelt initiierte eine Zusammenkunft der 
Wasserversorger mit dem Ziel, die Abgabe von Wasser 
aus dem öffentlichen Netz harmonisiert zu handhaben. 
In Bezug auf ein langfristiges Bewässerungskonzept 
wurden die Grundlagenarbeiten im Herbst abgeschlos-
sen. Die Ergebnisse und ein Vorschlag zur künftigen 
Bewässerungspraxis wurden den betroffenen Akteuren 
vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Basierend auf die-
sem Vorschlag wurden spezifische Zusatzabklärungen in 
Auftrag gegeben, um das Bewässerungskonzept im 2019 
abschliessen zu können.

Erdsonden
2018 wurden 19 Gesuche zur Erstellung einer Erdson-
denanlage geprüft und bewilligt (neu total 535 Erdson-
denanlagen). Für die Erfassung und Verwaltung der 
Erdsondengesuche wird der amtsinterne Umweltdaten-
kataster verwendet, welcher neu überarbeitet wurde.

Siedlungsentwässerung
Der Generelle Verbands-Entwässerungsplan (VGEP) des 
Abwasserzweckverbandes der Gemeinden Liechten-

erfüllt werden. So sind in der Esche und im Scheidgra-
ben die Werte für Ammonium-Stickstoff zu hoch. Für den 
gelösten organischen Kohlenstoff wurde in der Esche, im 
Scheidgraben und im Spiersbach kein guter Zustand er-
reicht. Die Belastungen stammen hauptsächlich von Ent-
lastungen aus der Kanalisation bei Regenwetter sowie 
von Einleitungen aus Drainagepumpwerken der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen. Der Anteil und Einfluss 
der Remineralisation von Nährstoffen aus den Torfboden 
an diesen Frachten ist derzeit nicht bekannt. Zusätzlich 
erfolgten Untersuchungen des Phytho- und Makrozoo-
benthos am Binnenkanal Hälos, Spiersbach, Mölibach 
und am Parallelgraben. 

Gewässerverschmutzungen
Es sind sieben Meldungen zu Gewässerverschmut-
zungen eingegangen. Diese umfassten Schmutzwas-
sereinleitungen in Gewässer, insbesondere als Folge von 
Wasserhaltungen bei Baustellen sowie Gewässerver-
schmutzungen durch Öl, Treibstoffe und Hofdünger. Es 
wurden entsprechende Ermittlungen durchgeführt und 
Massnahmen getroffen. 

Revitalisierung von Fliessgewässern
2018 wurden keine Renaturierungen durchgeführt.

Grundwasser
Das Amt für Umwelt hat mit dem Grundwasserbericht 
2018 eine umfassende Darstellung der Grundwasserver-
hältnisse im Fürstentum Liechtenstein erarbeitet und ver-
öffentlicht. Der Bericht aktualisiert und ergänzt die Aus-
wertungen, welche im Jahr 1976 im Zusammenhang mit 
den Grundwasseruntersuchungen der Eidgenössischen 
Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz (EAWAG) erstellt wurden.

Die Dauerüberwachung der Pegelstände und der 
Qualität des Grundwassers wurde 2018 weitergeführt. 
Aufgrund der extremen Trockenwettersituation wurden 
die Datenlogger zusätzlich im August ausgelesen.

Mit der Sanierung der Sohlrampe Ellhorn im Winter 
2017 / 2018 wurde die Wasserspiegellage des Rheins ver-
ändert. Das Amt für Umwelt begleitet die Arbeiten und 
das darauf folgende Verhalten des Grundwassers mit 
einem umfassenden Grundwassermonitoring bis Mitte 
2019. Mit dem Messprogramm werden vertiefte Erkennt-
nisse über die hydraulischen Zusammenhänge des Sys-
tems im Bereich Sohlrampe bis zum Grundwasserträger 
in Balzers gesammelt. 

Wassernutzungen
Für die Daten zur Trinkwassernutzung werden die Werte 
für das Vorjahr angegeben: Der Verbrauch von Trink- 
und Brauchwasser im Jahre 2017 betrug total 7.9 Mio. 
m³. Die öffentlichen Wasserwerke lieferten insgesamt 
6.1 Mio. m³, von den konzessionierten Selbstversorgern 
wurden 1.8 Mio. m³ Grundwasser gefördert. Die Was-
serbedarfsdeckung erfolgte gesamthaft zu 59 % durch 



| 261

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

steins (AZV) bildet die Grundlage für die Generellen Ent-
wässerungspläne (GEP) der Gemeinden. Ein wichtiges 
neues Element der Siedlungsentwässerung ist die Ver-
sickerung oder Retention von unverschmutztem Wasser 
auf den Liegenschaften. Die GEP von Eschen, Gamprin 
und Planken liegen bereits vor, die GEP der übrigen Ge-
meinden sind derzeit noch in Bearbeitung. 

Die vierte und letzte Etappe des Abwasserhauptsam-
melkanals entlang des Binnenkanals in Triesen konnte 
im Berichtsjahr weitestgehend fertiggestellt werden. 
Nach Erstellung der neuen Leitung kann das Abwasser 
der Gemeinde Balzers direkt zur ARA Bendern abgeleitet 
werden und belastet nicht mehr das Kanalisationssystem 
der Gemeinde Triesen. 

Kommunale Abwasserreinigung und Klärschlamm-
verwertung
Im Berichtsjahr wurden in der Kläranlage Bendern ins-
gesamt 8.93 Mio. m³ Abwasser gereinigt (Vorjahr: 10.5 
Mio. m³). Die Qualität des in den Alpenrhein eingelei-
teten gereinigten Abwassers wurde systematisch über-
wacht. Der Grobrechen von 1975 wurde durch einen 
Feinrechen ersetzt. Die Entfernung der Feststoffe hat 
einen positiven Einfluss auf die Wasser- und Schlamm-
strasse.

Die Anlage zur Entwässerung und Trocknung des 
Klärschlammes der ARA Bendern arbeitete einwandfrei. 
Es fielen 1'226 Tonnen Klärschlamm-Granulat (Trocken-
substanz grösser 90 %) an, welches im Zementwerk Un-
tervaz / GR thermisch verwertet wurde (Vorjahr: 1'199 
Tonnen). 

Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
Die Bewilligung und die Aufsicht über die privaten Lie-
genschaftsentwässerungen obliegen laut Gewässer-
schutzgesetz und Abwasserreglement den Gemeinden. 
Das Amt für Umwelt befasst sich mit der Behandlung der 
Abwässer bei den Industriebetrieben sowie der Wasser-
haltung bei Baustellen. 

Bei 24 Garagenbetrieben wurden die Vorbehand-
lungsanlagen für ölhaltige Abwässer kontrolliert. Bei al-
len Anlagen wurde der Grenzwert eingehalten. 

Bei 33 öffentlichen Tankstellen wurden 2015 gewäs-
serschutztechnische Sanierungsverfügungen erlassen. 
Die Sanierungsarbeiten konnten 2018 weitestgehend ab-
geschlossen werden.

Bei einem Betrieb mit Industrieabwasseranfall wurde 
ein Gesuch für eine Industrie-Abwasser-Reinigungsan-
lage (IARA) geprüft und bewilligt. Die Anlage umfasst 
im Wesentlichen die Prozessschritte Ölabscheidung, 
Schrägbettbandfiltration, Neutralisation und Destillation 
unter Vakuum.

Gewässerschutz in der Landwirtschaft
Die Arbeiten im Bereich Landwirtschaft betrafen die Prü-
fung von Baugesuchen für landwirtschaftliche Bauten 
sowie die Baukontrolle. 

Bewirtschaftungsplan und Massnahmenprogramm 
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Basierend auf dem Gewässerschutzgesetz wurde der Ent-
wurf des Berichtes «Bewirtschaftungsplan und Massnah-
menprogramm nach Wasserrahmenrichtlinie» in eine 
öffentliche Konsultation mit einer Frist bis Mitte Januar 
2018 geschickt. Die Stellungnahmen wurden ausgewertet 
und die Änderungsanträge in den Bericht eingearbeitet.

Fischerei

Internationale Bevollmächtigtenkonferenz
Die jährliche Internationale Bevollmächtigtenkonfe-
renz für die Fischerei im Bodensee und seinen Zuflüs-
sen (IBKF) fand am 19. und 20. Juni in Viktorsberg in 
Vorarlberg unter dem Vorsitz Österreichs statt. Schwer-
punktthemen waren die weiterhin nicht zufriedenstel-
lenden Fangerträge, der aktuelle Stand bezüglich Pa-
tentreduktion, die Ergebnisse der fischbiologischen 
Untersuchungen bei Seeforellen, Massnahmen zum 
Schutz und zur Verbesserung der Seeforellenpopula-
tion sowie die Themen Kormoran und Netzgehege. Um 
den aktuellen Verhältnissen im See Rechnung zu tragen, 
wurden einige Bestimmungen zu den Fanggeräten und 
Einsatzzeiten angepasst. Die Arbeitsgruppe Wander-
fische wird unter dem Vorsitz von Liechtenstein ihr bis-
heriges erfolgreiches Engagement für die Seeforelle auf 
die stark bedrohte Nase ausweiten. Der Internetauftritt 
der IBKF wurde modernisiert.

Fischeinsätze
2018 wurde nicht besetzt. Aufgrund der Auflassung 
des Elterntierstamms im Spörryweiher und der Errich-
tung eines neuen Hälterungsbeckens beim Bruthaus in 
Ruggell im Jahre 2015 ist der neue Elterntierstamm im-
mer noch im Aufbau. Im Rahmen eines Laichfischfangs 
wurde 2018 am Binnenkanal im Bereich Hälos und am 
Vaduzer Giessen abgefischt. 

Fischereiprüfung
Der Vorbereitungskurs und die Prüfung wurden im Sep-
tember abgehalten. Die Prüfung wurde von insgesamt 40 
Teilnehmern abgelegt. 38 Teilnehmer haben bestanden.

Luft

Massnahmenplan Luft
Zur Überarbeitung des Massnahmenplans Luft aus dem 
Jahr 2007 wurden verschiedene Abklärungen und Vorbe-
reitungen durchgeführt. Die Inhalte für die Kapitel Emis-
sions- und Immissionsentwicklung wurden festgelegt. 

Überprüfung von Feuerungsanlagen
Es wurden bei neun Öl- und Gasfeuerungsanlagen mit 
einer Leistung von mehr als einem Megawatt Emissions-
messungen durchgeführt. Vier dieser Anlagen mussten 
einreguliert werden. 
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Die Feuerungskontrolleure der Gemeinden über-
prüften 8'382 Öl- / Gasfeuerungsanlagen mit einer Feu-
erungswärmeleistung von weniger als einem Megawatt. 
330 Anlagen mussten beanstandet werden, bei einer 
Anlage wurde eine Sanierungsverfügung erlassen. Auf-
grund der Verschärfung der Emissionsgrenzwerte im 
Jahr 2005 waren Ende 2018 noch zwei Sanierungsver-
fahren ausständig.

Bei neuen Holzfeuerungsanlagen mit einer Leistung 
von mehr als 70 kW wurde eine Emissionsmessung 
durchgeführt. Bei einer Anlage war eine Einregulierung 
notwendig. 

Überprüfung von besonderen Anlagen
Bei drei Blockheizkraftwerken wurden die Schadstoff- 
emissionen überprüft. Alle Anlagen entsprachen den luft- 
hygienischen Anforderungen.

Bei zehn Tankstellen wurde die Gasrückführung kon-
trolliert. Es mussten vier Systeme nachjustiert werden. 
Per 1. Januar 2015 wurde ein Bonus-Malus-System ein-
geführt. Demnach werden Anlagen nach neuestem Stand 
der Technik mit einer automatischen Funktionssiche-
rung, welche fehlerfrei funktionieren, nur noch alle zwei 
Jahre kontrolliert.

Im Rahmen der Baustellen-Emissionsbegrenzungs-
Verordnung wurden Stichprobenkontrollen durchge-
führt sowie eingegangenen Meldungen nachgegangen. 

Emissionskataster
Im Berichtsjahr wurden am Emissionskataster schwer-
punktmässig Nachführungen und Datenbereinigungen 
vorgenommen.

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)
Im Rahmen des Vollzugs der VOC-Verordnung wurden 
die VOC-Bilanzen von vier Industriebetrieben geprüft 
und an die Oberzolldirektion der Schweiz weitergelei-
tet. Aufgrund weiterer baulicher und betrieblicher Än-
derungen eines VOC-relevanten Betriebs wurden auch 
2018 verschiedene Abklärungen zur Abluftbehandlung 
durchgeführt.

Berichterstattung im Rahmen des Übereinkommens 
über grenzüberschreitende Luftverunreinigung
Im Sommer 2018 wurden das Emissionsinventar und der 
Inventarbericht für die Jahre 1985 bis 2016 beim UN-
ECE-Sekretariat eingereicht. Im Rahmen der Überprü-
fung durch das UNECE-Sekretariat wurden verschiedene 
Anfragen bearbeitet und methodische Verbesserungen 
beim Emissionsinventar geprüft.

OSTLUFT (Überwachung der Luftqualität zusammen 
mit den Ostschweizer Kantonen)
Den Schwerpunkt bildete der Projektabschluss der Stra-
tegie OSTLUFT 2020. Das Amt für Umwelt nahm an ver-
schiedenen Workshops sowie an Projekt- und Geschäfts-
kommissionssitzungen teil. 

Kontinuierliche Immissionsmessungen
Der Tages- sowie der Jahresmittelgrenzwert für Stick-
stoffdioxid (NO2) wurden in Vaduz (Landesbibliothek) 
eingehalten. Der höchste gemessene Tagesmittelwert 
lag bei 48 µg / m³ (Grenzwert: 80 µg / m³; Messwert 
2017: 72 µg / m³). Der Jahresmittelwert lag bei 16 µg / m³ 
(Grenzwert: 30 µg / m³, Messwert 2017: 17 µg / m³).

Der Stundenmittelgrenzwert für Ozon von 120 µg / m³ 
wurde an insgesamt 78 Tagen 417-mal überschritten 
(2017: an 36 Tagen 178 Überschreitungen). Der höchste 
gemessene Stundenmittelwert betrug 174 µg / m³ (2017: 
154 µg / m³).

Der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 50 µg / m³ 
wurde in Vaduz einmal überschritten (2017: viermal). Der 
höchste gemessene Tagesmittelwert lag bei 61 µg / m³ 
(2017: 83 µg / m³). Der Jahresmittelgrenzwert von 20 µg / m³ 
wurde mit 14 µg / m³ eingehalten (2017: 14 µg / m³).

Zusätzlich zur permanenten Messstation in Vaduz 
(Landesbibliothek) wurde mit einer mobilen Messsta-
tion in Nendeln an der Engelkreuzung die Feinstaubbe-
lastung gemessen. Der Tagesmittelgrenzwert für Fein-
staub von 50 µg / m³ wurde innerhalb der Messperiode 
vom 12. Dezember 2017 bis 15. Dezember 2018 zweimal 
überschritten. Der höchste gemessene Tagesmittelwert 
lag bei 73 µg / m³ am 2. März 2018. Der Jahresmittel-
grenzwert von 20 µg / m³ wurde mit einem Jahresmit-
tel von 15 µg / m³ eingehalten. Die Messstation wurde 
Mitte Dezember 2018 an den Standort Eintrachtkreisel 
in Eschen verschoben. 

Stickstoffdioxidmessung mit Passivsammlern
An 14 Standorten wurde mittels Passivsammlern Stick-
stoffdioxid gemessen. Der Jahresmittelgrenzwert von 
30 µg / m³ wurde beim Standort Triesenberg Zentrum 
mit 30 µg / m³ (2017: 31 µg / m³) erreicht. Bei den übrigen 
Standorten wurden die Grenzwerte eingehalten: Eschen 
Essanestrasse 26 µg / m³ (2017: 29 µg / m³), Bendern 
Eschner Strasse 27 µg / m³ (2017: 28 µg / m³), Schaan Lin-
denplatz Süd 26 µg / m³ (2017: 27 µg / m³), Triesen Land-
strasse 24 µg / m³ (2017: 26 µg / m³), Schaanwald Vorar-
lberger-Strasse 20 µg / m³ (2017: 22 µg / m³), Ruggell 
Landstrasse 20 µg / m³ (2017: 22 µg / m³), Balzers Gagoz 
17 µg / m³ (2017: 18 µg / m³), Vaduz Mühleholz 16 µg / m³ 
(2017: 17 µg / m³), Schellenberg Dorf 13 µg / m³ (2017: 
13 µg / m³), Vaduz Landesbibliothek 16 µg / m³ (2017: 
16 µg / m³), Eschen Schwarz Strässle 12 µg / m³ (2017: 
12 µg / m³), Vaduz Fürst-Johannes-Strasse 10 µg / m³ 
(2017: 10 µg / m³) und Malbun 8 µg / m³ (2017: 8 µg / m³). 

Benzolbelastung
Die Benzolmessungen mit Passivsammlern zeigten, dass 
der EU-Grenzwert von 5 µg / m³ Benzol auch an Strassen-
standorten nicht überschritten wird.

Immissionsüberwachung Ammoniak
Es wurden folgende Jahresmittelwerte für das Berichts-
jahr ermittelt (in Klammer jeweils der Vorjahreswert): 
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Eschen Schwarz Strässle 7.6 µg / m³ (2017: 5.9 µg / m³), 
Schaan Lindenkreuzung 5.9 µg / m³ (2017: 5.1 µg / m³) 
und Balzers Aviols 8.2 µg / m³ (2017: 5.7 µg / m³). Für 
den Menschen sind Ammoniakkonzentrationen in den 
gemessenen Bereichen nicht kritisch. Kritisch ist hinge-
gen der Stickstoffeintrag in empfindliche Ökosysteme. 
Zudem ist Ammoniak als Vorläufersubstanz an den 
übermässigen Feinstaub-Immissionen beteiligt. Die ge-
messenen Konzentrationen sind als mittel bis hoch ein-
zustufen.

Rauch-, Brennstoff- und Geruchsklagen
Es mussten acht Meldungen bearbeitet werden mit ent-
sprechender Durchführung von Ermittlungen, Bera-
tungen und Vermittlungen. 

Klima

Emissionshandelssystem und Nationales Emissions-
handelsregister
Hinsichtlich der notwendigen Anbindung an eine Ver-
steigerungsplattform für europäische Emissionszertifi-
kate wurden die Abkommen dem Landtag zur Ratifikation 
vorgelegt. Im Rahmen des Vollzugs des Emissionshan-
delsgesetzes und der geplanten Änderungen der EU-Ge-
setzgebung waren Teilnahmen an Registerführertreffen 
erforderlich. Die LGV hat freiwillig ihr Engagement für 
CO2-kompensiertes Erdgas fortgeführt.

Berichtspflichten gemäss der Klimakonvention und 
dem Kyoto-Protokoll
Die Arbeiten zur jährlichen Erstellung des Treibhaus-
gasinventars (Periode 1990 bis 2016) verliefen plan- 
mässig. Das Treibhausgasinventar und der Begleit- 
bericht für das Jahr 2016 wurden fristgerecht am 15. April 
2018 dem UN Klimasekretariat übermittelt. Im Herbst 
erfolgte eine Überprüfung durch das Sekretariat. Der 
siebte Klimabericht (fällig alle vier Jahre) wurde zusam-
men mit dem dritten Biennial Report von der UN einer 
Überprüfung unterzogen. Im Berichtsjahr erfolgte die 
dritte sogenannte Multilaterale Beurteilung. Dazu wur-
den Fragen von zwei Ländern zur Erreichung der Klima-
ziele bis 2020 über das online Portal der UN beantwortet. 

Vollzug des CO2-Gesetzes
Im Berichtsjahr fand die Rückverteilung der 2016er 
Einnahmen aus der CO2-Abgabe aus dem Bereich Wirt-
schaft statt. Insgesamt konnte das Amt für Umwelt in 
Zusammenarbeit mit der AHV CHF 1'896'136 (gegen-
über CHF 1'141'270 im Vorjahr) an die Wirtschaft zu-
rückverteilen. Mit den Schweizer Behörden wurde die 
Weiterentwicklung des CO2-Gesetzes nach 2020 be-
sprochen. Das CO2-Gesetz und die CO2-Verordnung 
wurden abgeändert, um einerseits die Emissionslimiten 
von leichten Nutzfahrzeugen aufzunehmen und WKK-
Anlagen die Teilbefreiung von der CO2-Abgabe zu er-
möglichen.

Anpassung an den Klimawandel
Die Anpassungsstrategie an den Klimawandel wurde 
2018 fertiggestellt und von der Regierung zur Kenntnis 
genommen. Die Strategie ist auf der Website des Amtes 
für Umwelt aufrufbar. 

Unterstützung der gemeinnützigen Stiftung «LIFE – 
Klimastiftung Liechtenstein» 
Anlässlich des Weltwassertags am 22. März 2018 ver-
anstalteten die LIFE Klimastiftung Liechtenstein, Drink 
& Donate und das Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
einen Aktionstag in Vaduz. Die LIFE Klimastiftung betei-
ligte sich an verschiedenen Veranstaltungen, so auch an 
der Veranstaltung «responsibility and investing sustai-
nably» des Bankenverbandes.

Darüber hinaus unterstützte die LIFE die Veranstal-
tung «Green Summit» der Universität Liechtenstein so-
wie das Energienetzwerk und ein Programm der Lenum 
AG für Schüler.

Verein Reffnet
Das Amt für Umwelt ist in der Geschäftsprüfungskom-
mission des Vereins Reffnet vertreten. Liechtenstei-
nische Unternehmen können die Beratungsdienste des 
Vereins Reffnet zur Ressourceneffizienzsteigerung in 
Anspruch nehmen. Die LIFE Klimastiftung übernimmt 
einen Teil der Beratungskosten, unter der Vorausset-
zung, dass sich die Standortgemeinde ebenfalls betei-
ligt. Im Berichtsjahr ist das Folgeprogramm Reffnet 2.0 
gestartet.

Lärm

Lärmbeurteilungen
Es wurden 90 Baugesuche geprüft. Bei 17 Baugesuchen 
sowie einem UVP-Projekt wurden umfangreichere Lärm-
beurteilungen durchgeführt sowie Lärmgutachten ge-
prüft. Des Weiteren wurden im Rahmen von Gemeinde-
bauordnungsrevisionen die lärmschutzrechtlichen und 
-technischen Belange überprüft und mit den jeweiligen 
Gemeinden besprochen. 

Lärmklagen
Es wurden 16 Meldungen bearbeitet mit entsprechender 
Durchführung von Ermittlungen, Beratungen und Ver-
mittlungen. In fünf Fällen erfolgten weitergehende Ab-
klärungen und Messungen. 

Eisenbahnlärmkataster und Eisenbahnlärmsanierung
Der Eisenbahnlärmkataster wurde aktualisiert. Im Rah-
men der Aktualisierung erfolgten umfangreiche Abklä-
rungen mit den ÖBB, insbesondere in Bezug auf die 
Datenbeschaffung sowie die Vereinheitlichung der ver-
fügbaren ÖBB-Daten. Auf Grundlage des neuen Kata-
sters soll die bevorstehende Eisenbahnlärmsanierung 
durchgeführt werden. Eine entsprechende Lärmsanie-
rungsverfügung wurde der ÖBB zugestellt.
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Beratung / Messungen
Aufgrund von drei Anfragen aus der Bevölkerung wur-
den Begehungen, Messungen und Beratungen durchge-
führt.

Lichtemissionen
Die derzeit laufenden Arbeiten in der Schweiz im Hin-
blick auf eine Konkretisierung des Vollzugs hinsichtlich 
Lichtemissionen werden mitverfolgt und für Liechten-
stein geprüft.

Abfall

Allgemein
Im Rahmen des Projektes «Vollzugsordner» der Abfall-
fachstellen der Ostschweizer Kantone und Liechtenstein 
wurden weitere Faktenblätter zu spezifischen Themen 
erarbeitet bzw. bestehende überarbeitet.

Deponiekonzept
Die Arbeiten für ein gemeinsames Deponiekonzept für 
die Unterländer Gemeinden sowie Schaan und Planken 
wurden weitergeführt. Auf der Deponie Rheinau Eschen 
werden in Kürze die Deponiezonengrenzen erreicht. Es 
wurden entsprechende Abklärungen zu alternativen Ab-
lagerungsmöglichkeiten geprüft. In Vaduz, Schaan und 
Ruggell wurden die Planungsarbeiten für sogenannte In-
ertstoff-Kompartimente fortgeführt.

Liechtensteiner Abfallplanung 2012 bis 2070
Die Arbeiten zur Liechtensteiner Abfallplanung wurden 
weitergeführt. Auf Basis der vorliegenden Grundlagen 
(Analyse Ist-Zustand, Untersuchungsrahmen, Bedarfs- 
und Potentialabschätzung für das Deponievolumen) und 
der dazu eingegangenen Stellungnahmen wurde der ab-
schliessende Umweltbericht fertiggestellt. Der Bericht 
wird nun der Planungsgruppe vorgelegt. 

Recycling mineralischer Bauabfälle
Die Betriebskontrollen bei den Bauabfall-Recyclingbe-
trieben erfolgen seit 2007 auf Basis einer Vereinbarung 
durch den Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband 
Schweiz (ARV) und den Fachverband für die Kies- und 
Betonindustrie (FSKB). Insgesamt wurden neun Betriebe 
kontrolliert. Alle Betriebe haben den Anforderungen ent-
sprochen.

Abfallanfall und -behandlung
Da die Daten zur Abfallstatistik nicht vor April verfügbar 
sind, werden nachfolgend die Vorjahreszahlen angege-
ben.

Anlieferungen an die KVA Buchs
2017 wurden insgesamt 11'638 Tonnen Siedlungsab-
fälle über den Verein für Abfallentsorgung (VfA Buchs) 
entsorgt, was gegenüber 2016 einer Zunahme von 347 
Tonnen oder 3.1 % entspricht. Davon betrugen die Ab-

Lärmsanierungsprojekte Strassen
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Bau und Infrastruk-
tur wurden die aktuellen Strassenbauprojekte auf Lärm-
minderungsmassnahmen hin geprüft. In Schaan wurde 
im Rahmen eines Versuchs ein lärmarmer Strassenbelag 
eingebaut. Eine akustische Belagsgütemessung wurde 
durchgeführt. Die Messung wird jährlich wiederholt, um 
Aussagen zur akustischen Entwicklung treffen zu kön-
nen.

Strassenlärmkampagne
Im Sommer 2018 wurde eine Sensibilisierungskampa-
gne zum Strassenlärm durchgeführt. Es wurden Lärm-
displays, Infostellwände und Plakate im ganzen Land 
aufgestellt. Ziel der Kampagne war es, die Bevölkerung 
für das Thema Strassenlärm zu sensibilisieren.

Lärmaktionsplan gemäss EU-Richtlinie
Es erfolgten verschiedene Abklärungen und Vorberei-
tungsarbeiten zur Erarbeitung des Lärmaktionsplans 
gemäss EU-Richtlinie 2002 / 49 / EG. Der Lärmaktions-
plan beschreibt basierend auf dem Strassenlärmka-
taster die aktuelle Belastungssituation und zeigt die 
möglichen Lärmreduktionsmassnahmen auf. Die Fer-
tigstellung des Lärmaktionsplans ist für das Jahr 2019 
vorgesehen. Anschliessend erfolgt eine öffentliche Kon-
sultation. 

Schall- und Laserverordnung
Es wurden acht Meldungen überprüft. 

Nichtionisierende Strahlung

Mobilfunk 
Es wurden elf neue Standortdatenblätter eingereicht, 
geprüft und bewilligt. Die Änderungen betrafen in er-
ster Linie Verschiebungen der Sendeleistung in andere 
Frequenzbänder sowie allgemeine technische Anpas-
sungen. An sechs Standorten wurde eine Erhöhung der 
Sendeleistung beantragt und im Rahmen der Gesetzge-
bung bewilligt.

Qualitätssicherungssystem (QSS)
Anhand der Betriebsdaten wird die Strahlenbelastung an 
allen relevanten Orten mit empfindlicher Nutzung regel-
mässig überprüft. Die Grenzwerte wurden an allen Orten 
eingehalten.

Transformatorenstationen 
Es wurden zehn Standortdatenblätter von Transforma-
torenstationen bezüglich der Einhaltung der Grenzwerte 
geprüft. Die Grenzwerte wurden eingehalten. Seit der 
Einführung der Verordnung über den Schutz vor nicht- 
ionisierender Strahlung im Jahr 2008 konnten 99 Trans-
formatorenstationen saniert, optimiert oder neu bewilligt 
werden. 
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fälle aus Haushaltungen und Gewerbe, welche über die 
Kehrichtabfuhr gesammelt werden, 8'318 Tonnen. Bei 
dieser Fraktion ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine 
Zunahme um 50 Tonnen oder 0.6 %. Die Direktanliefe-
rungen durch die Industrie lagen bei 1'108 Tonnen. Dies 
entspricht gegenüber 2016 einer Abnahme von 423 Ton-
nen oder 27.6 %.

Zur Kompostierung wurden 2'212 Tonnen orga-
nische Abfälle an den VfA geliefert, was gegenüber 2016 
einer Zunahme von 720 Tonnen oder 48.2 % entspricht.

Zudem wurden 148 Tonnen Metzgereiabfälle an den 
VfA geliefert, 12 Tonnen bzw. 8.8 % mehr als 2016.

Der VfA führt intern eine Schätzung der Direktanlie-
ferungen von Sortieranlagen mit Abfällen aus Liechten-
stein durch. Diese Schätzung ergab, dass 16'732 Tonnen 
Abfälle aus Liechtenstein (2017) stammen (Direktanliefe-
rung plus Industrie / Gewerbe). Diese Schätzung (16'732 
Tonnen) ist abgesehen von 1'108 Tonnen nicht belegbar, 
aber sachlich nachvollziehbar.

Gemeindedeponien
2017 wurden insgesamt 302'199 m³ Bauschutt, Aushub-
material und Kieswaschschlamm in den Deponien der 
Gemeinden abgelagert, was gegenüber 2016 einer Zu-
nahme von 72'118 m³ bzw. 31.3 % entspricht. Die von 
den Gemeinden betriebenen Deponien wurden vom Amt 
für Umwelt kontrolliert.

Grüngut
Auf den Kompostierplätzen und Zwischenlagern für 
Grüngut der Gemeinden wurden 2017 16'835 m³ Häck-
selgut (Äste, Gras, Laub) zu Kompost verarbeitet oder 
zwischengelagert. Dies entspricht einer Zunahme von 
16 m³ bzw. 0.1 %. Die im Rahmen der Qualitätssiche-
rung durchgeführten Analysen und Kontrollen bestäti-
gen landesweit eine gute Kompostqualität.

Sonderabfälle
2017 sind total 12'122.7 Tonnen Sonderabfälle angefal-
len (2016: 11'602.1 Tonnen). Diese wurden bewilligten 
Entsorgungsanlagen zugeführt. Der grösste Teil wurde 
in der Schweiz entsorgt.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurden im 
Berichtsjahr pro Gemeinde zwei Separatsammlungen 
von Sonderabfällen aus Privathaushaltungen durchge-
führt. Insgesamt wurden 18.3 Tonnen Sonderabfälle 
eingesammelt (Vergleich Vorjahre: 2015: 12.5 Tonnen; 
2016: 20.2 Tonnen).

Meldungen zu illegalen Abfallentsorgungen
Im Berichtsjahr sind insgesamt sechs Meldungen zu ille-
galen Abfallentsorgungen eingegangen. Davon waren in 
fünf Fällen vertiefte Abklärungen bzw. Untersuchungen 
notwendig.

Altlasten

Im Berichtsjahr fanden die letzten Besprechungen mit 
den Gemeinden statt, um spezifische Punkte einzelner 
Standorte zu besprechen. Bei diversen belasteten Stand-
orten wurden von den Gemeinden in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Umwelt Voruntersuchungen durchge-
führt.

Im Rahmen von Baugesuchen wurden verschiedene 
Abklärungen zu möglichen Belastungen durchgeführt 
und bei Bedarf entsprechende Untersuchungen einge-
leitet. Wo erforderlich, wurden Massnahmen, wie z. B. 
Sanierungen begleitet und überwacht.

Tankwesen

Tankrevisionen / Sanierungen
Im Berichtsjahr wurden 179 Tankanlagen einer Revision 
unterzogen. 95 Tankanlagen wurden ausser Betrieb ge-
nommen. Ölfeuerungen wurden durch Gasfeuerungen 
und alternative Heizsysteme ersetzt.

Tankeinbringung bei Alt- und Neubauten
Im Berichtsjahr wurden vier bewilligungspflichtige Tank-
anlagen erfasst und in den Tankkataster aufgenommen. 
Es wurde eine meldepflichtige Tankanlage in den Kata-
ster aufgenommen.

Chemikalien / Störfall / Strahlenschutz

Allgemeines
In Liechtenstein besteht aufgrund des Zollvertrages mit 
der Schweiz und des EWR-Abkommens das Prinzip der 
parallelen Verkehrsfähigkeit von Chemikalien.

Aufgrund des EWR-Rechts ist Liechtenstein ver-
pflichtet, kostenlos eine Helpdesk für Fragen im Bereich 
REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe), CLP (Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen) und Biozide zu betreuen. Es 
wurden 36 Anfragen in diesen drei Bereichen von Betrie-
ben aus Liechtenstein und anderen Ländern bearbeitet.

Überwachung
Im Rahmen der Chemikalienverordnung REACH erfolgt 
in der EU die Registrierung von Stoffen zentral über 
die europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki.  
Unter REACH müssen alle chemischen Stoffe, die ab  
einer Tonne in der EU hergestellt oder in die EU ein-
geführt werden, registriert werden. Die letzte REACH-
Registrierungsfrist für Mengen von über einer Tonne bis 
maximal 100 Tonnen pro Jahr war am 31. Mai 2018. Des-
halb gab es eine Zunahme an Registrierungen (16 Re-
gistrierungen im 2018 von fünf Betrieben – insgesamt 
40 Registrierungen von sieben Betrieben in den letzten 
acht Jahren).
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Für Stoffe, die Anlass zu besonderer Besorgnis ge-
ben, ist ein Antrag auf Zulassung der einzelnen Verwen-
dungen zu stellen. Ein Zulassungsentscheid der europä-
ischen Kommission ist in Liechtenstein innerhalb von 30 
Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr wurden zwölf Zu-
lassungsentscheide in Liechtenstein übernommen.

Erteilt die europäischen Kommission Biozid Unionzu-
lassungen, sind sie in Liechtenstein innerhalb von 30 Ta-
gen zu übernehmen. Im Berichtsjahr wurden vier Biozid 
Unionzulassungsentscheide in Liechtenstein übernom-
men.

Liechtenstein nahm im Rahmen des Vollzugs der 
Chemikalienverordnungen CLP und REACH an einem 
Projekt der ECHA teil. Das Ziel ist die Prüfung der Einhal-
tung der Pflichten bezüglich der Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung gefährlicher Produkte und deren 
Sicherheitsdatenblätter. Das Projekt hat sechs Betriebe 
und 18 Produkte betroffen und läuft bis Ende März 2019.

Die Fachbereiche Chemikalien und Abfall nahmen im 
Rahmen des Vollzugs der Schweizerischen Chemikali-
engesetzgebung an der Kampagne «Klein-Elektronikge-
räte» teil. Der Schwermetall Gehalt, die Produktekenn-
zeichnung und die Konformitätserklärung der Geräte 
wurden dabei geprüft. Insgesamt wurden zwölf Ge-
schäfte kontrolliert und 16 Geräte erhoben. Fünf Geräte 
waren mangelhaft. Bei drei Geräten wurde der zulässige 
Schwermetall Gehalt überschritten und bei zwei fehlten 
die EWR / CH Adresse vom Importeur. 

Innerhalb der schweizerischen Vorkampagne über 
«In Luft stabile Kältemittel» wurde ein Betrieb besucht. 
Zudem wurde die BAFU Informationskampagne über 
Kältemittel unterstützt.

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt wurde mit 
dem Kinderbuch «Richtig giftig» eine neue Präventions-
kampagne über den verantwortungsvollen Umgang mit 
chemischen Produkten für Kinder in Kindergärten und 
Primarschulen durchgeführt.

Die Arbeiten im Rahmen des Marktüberwachungs- 
und Kontrollsystems (MKS) wurden weitergeführt. Es 
fanden insgesamt 22'112 Importe von Chemikalien / Pro-
dukten statt (2017: 17'245), die unter die vom Amt für 
Umwelt zu überwachenden Zolltarifnummern fallen. Die 
elektronisch erfassten Importmeldungen wurden gesich-
tet und bei Bedarf kontrolliert.

Gestützt auf die schweizerische PIC Verordnung 
(Prior Informed Consent) hat das schweizerische Bun-
desamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Umwelt zwei Importgesuche geprüft und bewilligt.

Chemikalien-Ansprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die beruflich oder gewerb-
lich mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen umge-
hen, sind verpflichtet, eine Chemikalien-Ansprechper-
son zu bezeichnen. Aufgrund der Gesetzesänderungen 
(REACH, CLP etc.) wurde im Berichtsjahr eine neue Be-
triebsdatenbank angefertigt und installiert. In dieser Da-
tenbank werden neben der Chemikalien-Ansprechper-

son auch die betriebsspezifischen Chemikaliendaten und 
deren Umgang verwaltet. Alle Betriebe wurden aufgefor-
dert ihre Angaben mitzuteilen und die Datenbank wurde 
aktualisiert. Bis Ende 2018 waren 368 Betriebe mit Che-
mikalien-Ansprechperson in der neuen Datenbank als 
aktive Betriebe gemeldet.

Nanotechnologie
Die zuständigen Behörden aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein treffen sich 
jährlich zu einem internationalen Behördendialog. Da-
bei werden neue Erkenntnisse im Bereich der Nanotech-
nologie ausgetauscht. Der Behördendialog 2018 fand in 
Berlin statt.

Wohngifte
Im Berichtsjahr gingen zwei Anfragen zu Wohngiften 
ein. Beide Anfragen betrafen Schimmelpilzprobleme im 
Wohnbereich.

Radon
Im Winter 2017 / 2018 wurden 23 Gebäude untersucht. 
Bei 22 Gebäuden lagen die Werte unter dem Referenz-
wert von 300 Becquerel / m³, bei einem Gebäude leicht 
darüber.

Am 1. Januar 2018 wurden der bisherige Grenzwert 
von 1'000 Becquerel / m³ und der Richtwert von 400 Bec-
querel / m³ durch einen Referenzwert von 300 Becque-
rel / m³ ersetzt. Die Erfahrungen aus den Messungen seit 
2000 wie auch die neue Gesetzeslage wurden im Radon-
bericht 2018 «Gefährdungspotenzial und Schutzmass-
nahmen in Gebäuden im Fürstentum Liechtenstein» zu-
sammengefasst und veröffentlicht.

Störfallvorsorge
Mehrere Bauprojekte im Bereich des Prüfkorridors der 
Erdgashochdruckleitung wurden geprüft.

Das Projekt betreffend Verschiebung des Trasses 
der Erdgashochdruckleitung Richtung Rhein mit Tiefer-
legung im Bereich Rheinparkstadion Vaduz wurde ge-
nehmigt und umgesetzt. Der alte Leitungsteil unter dem 
Stadion ist entleert und nicht mehr in Betrieb. Die Risiko-
summenkurve im Bereich des Stadions befindet sich nun 
im akzeptablen Bereich. Der Abschlussbericht betreffend 
Endabnahme ist für 2019 vorgesehen.

Diverse Bauvorhaben von Betrieben, die der Störfall-
verordnung unterstellt sind, wurden geprüft. Mehrere 
Chemikalienlager wurden besichtigt und in Bezug auf 
die Störfallvorsorge beurteilt.

Die Konsultationsradien der der Störfallverordnung 
unterstellten Betriebe, Strassen und Bahn wurden fest-
gelegt. Die Gespräche mit den Betroffenen sind für 2019 
vorgesehen. Für die Erdgashochdruckleitung wurden die 
Konsultationsradien bereits publiziert.
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Gentechnisch veränderte und pathogene Organismen
In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für bio-
logische Risiken in Zürich wurden mehrere Abklärungen 
rechtlicher und technischer Art durchgeführt.

Gefahrgutsicherheitsbeauftragte
Ende 2018 verfügten 15 Betriebe, welche unter die Be-
stimmungen der Verordnung über den Transport gefähr-
licher Güter auf der Strasse (VTGGS) fallen, über einen 
ausgebildeten Gefahrgutbeauftragten. Neun Betriebe 
haben einen Jahresbericht für das Jahr 2018 erstellt. Die 
Jahresberichte wurden geprüft und bei Beanstandungen 
entsprechende Massnahmen eingefordert. Die Daten der 
Jahresberichte wurden auch für die Beurteilung der Stör-
fallvorsorge im Verkehrsbereich verwendet.

Des Weiteren wurden Anfragen zur Gefahrgutklassie-
rung, Zulassung von Gebinden sowie Schulung und Prü-
fung von Gefahrgutbeauftragten bearbeitet.

Wald

Inventare, Planung, Gesetzgebung
Im Berichtsjahr wurde ein neues Monitoringsystem zur 
Beurteilung der Verbissbelastung im Wald durch Wild-
tiere eingeführt und ein erstes Mal umgesetzt. Anhand 
von klar definierten und reproduzierbaren Messgrössen 
kann die Verbiss-Situation im Wald nun objektiv erho-
ben werden. Der Waldentwicklungsplan (WEP), als über-
geordnetes Planungsinstrument, wurde inhaltlich abge-
schlossen und die dazugehörige Waldfunktionenkarte 
erstellt. Das Konsultationsverfahren erfolgt im Frühjahr 
2019.

Im Berichtsjahr gingen zwei Rodungsgesuche im 
Amt für Umwelt ein. Rund 33'000 m² Wald mussten 

temporär für die Erweiterung des Deponieperimeter «Im 
Rain» in Vaduz gerodet werden, 55 m² für die Zonen-
planänderung Halda / Vaduz. Als Ersatzmassanahmen 
für die Deponieerweiterung wurde die Renaturierung 
des Binnenkanals im Bereich Zollstrasse Süd umgesetzt, 
für die Zonenplanänderung konnte Realersatz geschaf-
fen werden.

Waldbewirtschaftung
In den Liechtensteiner Waldungen wurden im Berichts-
jahr insgesamt 25'821 m³ Holz genutzt. Somit wurde seit 
Jahren wieder einmal mehr Holz eingeschlagen, als in 
den forstlichen Betriebsplänen festgesetzt. Grund hierfür 
sind die hohen Anteile an Schadholz, welche durch Stur-
mereignisse und Käferbefall entstanden ist. Die Inves- 
tition in die Waldpflege ist nach wie vor sehr hoch und 
macht einen Grossteil der aufgebrachten Geldmittel aus. 
Gut 60 % des anfallenden Holzes wurden zur Erzeugung 
von Wärmeenergie genutzt, was im Vergleich zu unseren 
Nachbarn einen sehr hohen Wert darstellt. Dies zeigt, 
dass nach wie vor viele Holzschläge in Gebieten mit 
schlechter Holzqualität getätigt werden müssen. Diese 
Flächen hat man über viele Jahre nicht genutzt, weil es 
keinen rentablen Holzabsatz für dieses Holzsortiment 
gab. Seit über das Land verteilt grössere Holzheizungen 
in Betrieb sind, können diese Pflegedefizite allmählich 
aufgeholt werden. Wesentlicher Abnehmer von Energie-
holz ist der Verein Holzkreislauf Liechtenstein, der die 
angeschlossenen Holzheizungen und bestehenden Heiz-
werke beliefert. Die Gesamtmenge an Hackschnitzeln 
beläuft sich im Berichtsjahr auf 42'499 Schüttraumme-
ter (Srm) und setzt sich zusammen aus 32'001 Srm des 
Energiestammholzes (11'429 m³) sowie 10'498 Srm aus 
Waldastmaterial.

Holznutzung 2018

  Nutzholz   Industrieholz   Energieholz   Holz im  Holz- Wald 
           Bestand anfall Ast- 
           liegen lassen  material 
 NDH LBH Total NDH LBH Total NDH LBH Hacks. Total 
  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³ Srm

Total 8'491 163 8'654 47 0 47 1'635 3'124 11'429 16'188 634 25'523 10'498 
            (25'771)
% 32.9 0.6 34.5 0.2 0 0.2 6.4 12.1 44.3 62.7 2.5 1) 100

Legende: NDH: Nadelholz, LBH: Laubholz, Hacks.: Hackschnitzel
1) Rundungsdifferenz 



268 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Holzmarkt / Holzverwertung
Der Holzbau liegt in der Schweiz und in Liechtenstein 
seit mehreren Jahren im Trend. Die Sägeindustrie konnte 
2018 von der guten Baukonjunktur in der Region und in 
Europa stark profitieren. Dank der ausserordentlich ho-
hen Schnittholznachfrage, konnte entsprechend viel Kä-
ferholz abgesetzt werden. Allerdings mussten die Wald-
besitzer wegen dem hohen Schadholzanteil teilweise 
signifikante Ertragsausfälle in Kauf nehmen. Erschwe-
rend haben sich die eingeschränkten Exportmöglich-
keiten infolge des Überangebots in den Nachbarländern 
ausgewirkt. Der Grossteil des angefallenen Käferholzes 
konnte bereits aufgerüstet, aber noch nicht verkauft wer-
den. 

Forstliche Aus- und Weiterbildung
Im Frühjahr haben zwei Forstwarte die Forstwartlehre 
erfolgreich abgeschlossen. In den Liechtensteiner Forst-
betrieben stehen derzeit zehn Forstwarte in Ausbildung.

Landesforstbetrieb

Forstpflanzgarten
Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 56'607 Stück 
Pflanzen verkauft; davon waren 33'839 Stück Nadel-
hölzer, 15'946 Stück Laubhölzer, 2'363 Stück Garten-
pflanzen und 4'459 Stück Topfpflanzen. Die verkauften 
Pflanzen fanden Verwendung in Forstbetrieben, Lan-
desprojekten und bei Privaten. 52 % davon wurden für 
Aufforstungen in Liechtenstein benötigt, die restlichen 
48 % wurden in die Schweiz geliefert. Der Arbeitsauf-
wand für die Herstellung der Forstpflanzen betrug 3'864 
Stunden. Für die Produktion von Gartenpflanzen wurden 
312 Stunden aufgewendet. Für die Arbeiten von der Sa-
menernte bis zum Verkauf der Pflanzen wurden somit 
insgesamt 4'176 rein produktive Arbeitsstunden für die 
Produktegruppe Pflanzgarten geleistet.

Windschutz- und Feldgehölze
In den Windschutzgehölzen wurden im Zuge von Ver-
jüngungs- und Pflegeeingriffen total 519 m³ Holz auf-
gerüstet. 164 m³ Brennholz und 17 m³ Nutzholz sind 
zum grössten Teil im Land Liechtenstein weiterver-
kauft worden. 338 m³ wurden von Hackschnitzelpro-
duzenten weiter verwertet. Das Hackerholzsortiment 
wurde für Baupisten im Inland verwendet oder an das 
grosse Holzkraftwerk in Balzers geliefert. In der Vege-
tationsruhe wurden 37'485 Laufmeter Windschutzrän-
der maschinell zurück geschnitten. Für die Pflege der 
Windschutzgehölze wurden gesamthaft 1'221 produk-
tive Regiestunden aufgewendet, davon 141 Stunden 
für das maschinelle Zurückschneiden der Hecken- und 
Windschutzgehölze.

Arbeit für Dritte und Landesverwaltung
Für kleinere Holz- und Pflanzarbeiten für Private und Un-
ternehmungen wurden 24 Stunden verrechnet. Die Ar-

beiten für die Landesverwaltung bestehen vor allem aus 
dem Unterhalt der Wanderwege, zu einem kleineren Teil 
aber auch aus Dienstleistungen für andere Ämter. Dafür 
wurden total 874 Stunden aufgewendet. Zusätzlich sind 
247 Stunden für Arbeitseinsätze im Zusammenhang mit 
der Verbreitung des Bibers aufgebracht worden. Verwal-
tungsintern werden keine Aufwandstunden weiter ver-
rechnet.

Unterhalt der Naturschutzgebiete, Bewirtschaftung 
der Magerwiesen
Im Berichtsjahr wurden 910 produktive Regiestunden für 
die Pflege von Naturschutzgebieten aufgewendet. Für 
die Streuemahd, Rodungen und für den Grabenunterhalt 
wurden 419 Stunden und für die Bekämpfung von Neo-
phyten 491 Stunden aufgebracht.

Bekämpfung von gebietsfremden Pflanzen (Neo-
phyten)
Für die Bekämpfung von invasiven Pflanzen wurden 438 
Stunden im Ruggeller Riet, zwei Stunden beim Egelsee, 
51 Stunden im Schneggenäule und Aeule von der Re-
giegruppe des Landesforstbetriebes aufgewendet. Zu-
sätzlich wurden 1'613 Stunden von Asylbewerbern der 
Flüchtlingshilfe und 32 Stunden von naturnahen Ver-
einen zur Eindämmung von Neophyten in den Natur-
schutzgebieten geleistet.

Schutzwald

Schutzwaldpflege
Die Schutzwaldbewirtschaftung nimmt bereits unter nor-
malen Rahmenbedingungen jährlich einen grossen An-
teil an den forstlichen Arbeiten der Forstreviere ein, da 
das Gelände steil und die Witterungsverhältnisse oft wid-
rig sind. Im Berichtsjahr wurden diese Arbeiten zudem 
durch beachtliche Sturmschäden, Borkenkäfervermeh-
rung sowie das immer noch umgreifende Eschentrieb-
sterben weiter erschwert. Rund CHF 230'000 mussten 
allein für die Aufräumarbeiten nach den Sturmtiefs «Bur-
glind» und «Evi» in den Schutzwäldern aufgebracht wer-
den. Da die Schäden nur selten flächig sondern über das 
ganze Gebiet verstreut vorkamen (Streuschäden), wa-
ren die Arbeiten sehr arbeits- und kostenintensiv. Am 
schlimmsten betroffen waren die Gemeinden Triesen 
(Poska Halda, Under Magrüal), Triesenberg (Rotaboda-
wald, Lattawald und Bergwald) sowie Vaduz (Schwefel-
wald). Als Folge der Streuschäden, die an den Randbe-
reichen die Bäume schwächen, nahm das Vorkommen 
des Borkenkäfers – unterstützt durch den heissen und 
trockenen Sommer – stark zu. Die phytosanitären Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Borkenkäfers erforderten 
noch einmal Geldmittel in Höhe von CHF 190'000. Die 
Schutzwaldbestände in den unteren Hanglagen leiden 
seit einigen Jahren unter dem grossflächigen Verlust 
der Esche, die aufgrund einer Pilzinfektion abstirbt. Auf-
grund dieser Situation waren auch 2018 zusätzliche Pfle-
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geeingriffe notwendig, um betroffenen Bestände umzu-
formen. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf rund 
CHF 40'000. 

Die Regierung beantragte für die Budgetposi-
tion Waldbewirtschaftung und –erhaltung für das Be-
richtsjahr CHF 810'000, der Landtag erhöhte sie auf 
CHF 1'025'000. Für diese zusätzlich bereitgestellten 
Gelder wurden verschiedenste Projekte im Bereich Wald-
pflege, insbesondere im Schutzwald, geplant. Aufgrund 
der beschriebenen, unplanbaren Vorkommnisse in Folge 
der Sturmschäden und des Eschetriebsterbens mussten 
die meisten dieser Projekte hintan gestellt und das Geld 
für die Notmassnahmen gegen einen drohenden Befall 
mit Borkenkäfern aufgewendet werden.

Im Bereich der Jungwaldpflege wurden im Berichts-
jahr mehrere grosse Bestände in Triesen (Poskahalda, 
Halda, Höll), in Triesenberg (Rätscha, Lattawald, Rütti- 
steinwald, Dachsegg), Vaduz (Schlosshalda, Quad- 
retscha) sowie in Eschen (Weisser Stein) gepflegt. 
Hauptproblem auf den tiefer gelegenen Flächen ist der 
starke Wuchs von Waldrebe und Brombeere, wodurch 
in den Flächen teilweise zweimal pro Jahr eingegriffen 
werden muss. Wichtige Fortschritte gab es bei der Be-
wirtschaftung der älteren Schutzwaldbestände vor allem 
in den Gemeinden Triesenberg (Eichholztobel), Eschen 
(Krachawald) und Gamprin (Haldenstrasse). Das Haupt-
augenmerk lag hier bei der Verbesserung der Stabilität 
und der Einleitung der Bestandsverjüngung. Diese Ar-
beiten sind in der Regel sehr aufwändig, nicht zuletzt, 
weil es sich hier meist um Bestände in schwer zugäng-
lichen und steilen Hanglagen handelt und eine natürliche 
Verjüngung sich aufgrund hoher Wilddichten vielerorts 
nicht oder nur unzureichend einstellt und in der Folge die 
Konkurrenzvegetation stark ausgeprägt ist. Eine Region 
in der diese Situation besonders zutrifft ist das Tisner 
Tobel an der Landesgrenze zu Vorarlberg. Hier wurde 
im Berichtsjahr ein Projekt geplant, welches in den kom-
menden zehn Jahren umgesetzt werden soll.

Bereits zum 15. Mal in Folge wurden oberhalb von 
Schaan in Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung 
«Bergwaldprojekt» wichtige Sanierungsarbeiten im 
Schutzwald durchgeführt. Im Rahmen dieses Freiwilli-
genprojektes haben Teilnehmer aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern im Raum Alpila / Plattawald während 
zwei Wochen unentgeltlich Begehungswege gebaut so-
wie Aufforstungs-, Pflege- und Forstschutzarbeiten aus-
geführt.

Die Erschliessung der Schutzwälder ist in Liechten-
stein grundsätzlich gut und so müssen nur selten und 
in begründeten Fällen neue Bewirtschaftungswege er-
stellt werden. 2018 wurde eine Waldstrasse neu gebaut. 
Der Neubau dient zur Bewirtschaftung des Schutzwaldes 
Stighala / Lotzagüetle in Gamprin, der bislang nicht zu-
gänglich war. Die Kosten für dieses Projekt lagen bei 
knapp CHF 35'000. Die Kosten für eine Strassensanie-
rung in Eschen (Krachawald) beliefen sich auf rund 
CHF 6'000.

Ein seit einigen Jahren zunehmendes Problem stel-
len auch im Schutzwald die invasiv einwachsenden Ne-
ophyten wie Götterbaum und Blauglockenbaum dar. In 
den kommenden Jahren werden weitere Eingriffe nötig 
sein, um einer Ausbreitung dieser, die Stabilität schwä-
chenden, Arten entgegenzuwirken.

Zustand des Schutzwalds
Damit Schutzwälder ihre Funktion dauerhaft erfül-
len können, müssen sie rechtzeitig vor der natürlichen 
Zerfallsphase verjüngt werden. Im Landeswaldinven-
tar 1998 wurde eine klare Überalterungstendenz in den 
Schutzwäldern festgestellt. Seither sind die waldbau-
lichen Bemühungen weiter intensiviert worden, um der 
fortschreitenden Überalterung entgegen zu wirken. Die 
waldbaulichen Eingriffe haben vielerorts dazu geführt, 
dass sich die Verjüngung zunächst einstellt (Anwuchs), 
im weiteren Verlauf (Aufwuchs) sich jedoch nicht hal-
ten kann. Gründe für einen Ausfall der Verjüngung in 
den ersten Jahren liegen einerseits in den schwierigen 
Standortsbedingungen, die jedoch normalerweise nicht 
zu einem Totalausfall führen. Der Hauptgrund liegt an 
den hohen Schalenwildbeständen in unseren Wäldern. 
Im Berichtsjahr wurde ein neues Monitoring System 
zur Erhebung der Waldverjüngungssituation eingeführt. 
Die Ergebnisse zeigen – wie sämtliche Gutachten zu-
vor auch – dass das Verbissprozent in den Hanglagen 
Nord sowie im Berggebiet vielerorts bei den wichtigen 
Hauptbaumarten untragbar hoch ist. Vor allem betrof-
fen sind hier die Tanne, die Fichte, die Vogelbeere so-
wie der Ahorn. Diese hohe Verbissbelastung besteht seit 
vielen Jahren und führte in der Folge zu grossen Aus-
fällen der Verjüngung in den Schutzwaldungen. Gemäss 
Landeswaldinventar 2010 sowie den erstellten Betriebs-
gutachen unterschiedlicher Alpgenossenschaften, fehlt 
eine ausreichende Waldverjüngung bei durchschnittlich 
rund 60 % der Schutzwaldflächen. In einzelnen Gebieten 
steigt dieser Wert bis über 80 % an. Aus Sicht des Be-
völkerungsschutzes stellt diese Situation eine ernsthafte 
Bedrohung dar, die sich in Zukunft noch verschärfen 
wird, sollte nicht ein Umdenken in der Schalenwildbe-
wirtschaftung erfolgen.

Sonstige Arbeiten
Ausserhalb der Schutzwälder wurden zusätzlich eine 
Reihe von Arbeiten umgesetzt, die durch das Land 
Liechtenstein finanziell unterstützt werden. Die Bewirt-
schaftung von Sonderwaldflächen wird zu 100 % durch 
das Land übernommen. Im Berichtsjahr wurden in Bal-
zers (Rheinaue) und Vaduz (Grüschaweg) zwei Sonder-
waldflächen gepflegt. Die Gesamtkosten – inklusive der 
Entschädigung für Nutzungsverzicht und Bewirtschaf-
tungseinschränkung aller Waldreservate und Sonder-
waldflächen – beliefen sich auf rund CHF 67'000. 

Ausserhalb der Schutzwaldungen stellen absterbende 
Eschen oft ein Sicherheitsrisiko dar und müssen entlang 
von Strassen oder Erholungseinrichtungen entfernt wer-
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den. Das Land trägt die dadurch entstandenen Kosten zu 
50 %. In allen Gemeinden mussten umfangreiche Sicher-
heitsholzereiarbeiten in Höhe von CHF 120'000 (Landes-
anteil) durchgeführt werden.

Auch die Pflege von Privatwäldern wird zu 50 % fi-
nanziell unterstützt. Aufgrund zahlreicher Sturmschäden 
fielen Kosten für die Aufräumarbeiten mit ca. CHF 60'000 
sehr hoch aus. Schwerpunktgebiete waren Gamprin, 
Ruggell und Schellenberg.

Integrale Berggebietssanierung

Fachgruppe BGS
Die Fachgruppe «Berggebietssanierung», welche sich 
aus Mitgliedern des Amtes für Umwelt sowie des Amtes 
für Bevölkerungsschutz zusammensetzt, ist mit der Pla-
nung und Koordination der amtsübergreifenden Aufga-
ben und Projekte im Berggebiet betraut. Im Berichtsjahr 
wurden fünf Sitzungen abgehalten, wobei die Schwer-
punkte auf der detaillierten Projektumsetzung der ver-
schiedenen Projekte lagen. Stark beeinflusst wurden 
die BGS-Projekte respektive deren Umsetzung von den 
Sturmschäden anfangs Jahr. 

Projektausführung
Im Berichtsjahr wurden CHF 1'093'723 für die Umset-
zung konkreter Detailprojekte im BGS Perimeter auf-
gewendet. Davon beträgt der gesamte Landesanteil 
CHF 968'384. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenverteilung nach Produktbereichen
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Naturgefahren

Erschliessung
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Alpwirtschaft

Im Bereich Alpwirtschaft wurden sieben Projekte haupt-
sächlich zur Sanierung und zum Ausbau der Wasser-
versorgung umgesetzt. Dabei wurden auf den Alpen 
Gritsch, Guschg, Pradamee und Gafadura neue Brun-
nenplätze und deren Zuleitungen installiert. Die Gesamt- 
investitionen im Bereich Alpwirtschaft beliefen sich auf 
CHF 204'327 wobei allein für die Wald-Weidetrennung 
gesamthaft CHF 117'899 (Landesanteil CHF 100'214) 
aufgewendet wurden. 

Naturgefahren / Technische Schutzbauten
Grösster Kostenpunkt im Rahmen der technischen Mass-
nahmen zum Schutz vor Naturgefahren bildet aktuell die 
Sanierung der Lawinenverbauung Turna. Für insgesamt 
rund CHF 1.2 Mio. sollen die bestehenden, langsam zer-
fallenden Holz- und Holzstahlverbauungen durch neue 
Werke ersetzt werden. Im Berichtsjahr wurde die zweite 
Etappe für knapp CHF 220'000 umgesetzt. Aufgrund der 
aktivierten Sackungs- und Rutschmasse im Einzugsge-
biet der Schlucherrüfe mussten die Überwachung und 
das Monitoring verstärkt und diverse geologische Un-
tersuchungen durchgeführt wurden. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf rund CHF 100'000. In diesem Zusam-
menhang zeigte sich auch, dass unabhängig der defini-
tiven Resultate dieser Untersuchungen, bauliche Mass-
nahmen im unteren Teil der Schlucherrüfe zur Erhöhung 
der Abflusskapazität unumgänglich sind. Die Planungs-
kosten beliefen sich auf rund CHF 60'000. Inklusive di-
verser kleiner Arbeiten wurden somit insgesamt rund 
CHF 410'000 in technische Schutzmassnahmen inve-
stiert.

Erschliessungen
Im Berichtsjahr wurde die Zufahrt zur Pfälzerhütte zwi-
schen der «Gritschhöhi» und der Pfälzerhütte durch ei-
nen Schnee- und Erdrutsch stark beschädigt. Die umge-
hend eingeleiteten Reparaturarbeiten bestanden darin, 
die Strasse mit einer entsprechenden Holzverbauung 
neu aufzubauen und im Anschluss die Oberfläche des 
Strassenkörpers einzukiesen. Zusätzlich mussten einige 
Kubikmeter abgerutschtes Erdmaterial verschoben wer-
den. Die angefallenen Kosten wurden auf den Alpenver-
ein, die BGS und das Wanderwegkonto verteilt und belie-
fen sich auf je CHF 12'844 (Gesamtkosten CHF 38'533).

Auf der Sücka (Gemeindegebiet der Gemeinde  
Triesenberg) musste im Gebiet «Trögli» der Maschinen-
weg, welcher im Vorjahr aufgrund eines starken Gewit-
ters abgerutscht war, repariert werden. Hierfür wurde 
die Böschung mit einer Holzverbauung gesichert und 
neu aufgefüllt. Die angefallenen Kosten beliefen sich 
hierfür auf CHF 10'149.

Die Gesamtkosten im Erschliessungsbereich beliefen 
sich auf CHF 48'682. Der Landesanteil beträgt je nach 
Projektkategorie 30 % oder 60 % und belief sich insge-
samt auf CHF 34'315. 
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Wald
Am 3. März 2018 fegte das Sturmtief «Burglind» über 
unser Land und hinterliess vor allem in den Alp- und 
Schutzwäldern im Berggebiet massive Spuren. Die ge-
planten und bereits budgetierten forstlichen Massnah-
men für das Berichtsjahr mussten daraufhin umgehend 
zurückgestellt werden. Die Priorität bestand nun neu da-
rin, baldmöglichst (nach der Schneeschmelze im Früh-
jahr) die Aufrüstarbeiten der Sturmschäden zu organi-
sieren und entsprechend umzusetzen. Insgesamt wurden 
im Berichtsjahr im BGS-Perimeter ca. 3'350 m³ Sturm-
holz aufgerüstet. Trotz des Hitzesommers 2018 blieben 
glücklicherweise die befürchteten Borkenkäfer-Schäden 
zumindest im Berggebiet aus.

Im Schutzwald wurden für CHF 105'789 (Landesan-
teil 100 %) Sturmschäden aufgerüstet. 

In den übrigen Alpwaldungen wurden für 
CHF 306'221 (Landesanteil 85 % oder CHF 260'288) 
Sturmschäden aufgerüstet.

Naturereignisse wie beispielsweise das Sturmtief 
«Burglind» zeigen einmal mehr auf, wie wichtig eine 
funktionierende Waldverjüngung mit standortgerechten 
Baumarten ist. Mit einer entsprechenden Vorverjüngung 
der Wälder können solche Ereignisse einigermassen 
gut kompensiert werden. Obwohl mit einem Grossteil 
der forstlichen Massnahmen beste Voraussetzungen für 
die Einleitung der nächsten Baumgeneration geschaffen 
werden, ist es im Berggebiet aufgrund der überhöhten 
Schalenwilddichte nicht möglich, die Wälder ohne bau-
liche Massnahmen (Wildschadenverhütung) mit stand-
ortgerechten Baumarten zu verjüngen. 

Bergwanderwege

Liechtenstein bietet mit seinem gut ausgebauten Wan-
derwegnetz und den vielen unterschiedlichen Routen 
unzählige Möglichkeiten um sich in der freien Natur 
zu bewegen. Um diese Möglichkeiten wahrnehmen zu 
können, sind die Wanderer auf gut begehbare und si-
gnalisierte Bergwanderwege sowie alpine Routen an-
gewiesen. Diese Unterhaltsarbeiten wurden im Be-
richtsjahr in ca. 1'250 Stunden durch Dominik Frick 
und Sigmund Gstöhl des Amtes für Umwelt (AU) sowie 
dem neuen Wegwart des Liechtensteiner Alpenvereins 
(LAV), Rainer Spalt, durchgeführt. Rainer Spalt begann 
bereits Ende März mit den ersten Begehungen einzelner 
Wegabschnitte, um die Schäden des vergangenen Win-
ters zu protokollieren. Aufgrund der Sturmschäden von 
«Burglind» und «Evi» im Januar 2018 war der Saminatal-
wanderweg grösstenteils durch Windwurfholz versperrt, 
weshalb die ersten Arbeiten der Unterhaltsgruppe des 
AU im Mai dort begannen. Während den kommenden 
Monaten fielen alljährliche Räumungs-, Unterhalts- und 
Signalisationsarbeiten auf dem gesamten Bergwander-
netz mit seinen 150 km an. Durch die umfangreichen 
Arbeiten von Mai bis Oktober wurde das zur Verfügung 
stehende Landesbudget von CHF 100'000 durch Mate-

rialien, diverse Unternehmerleistungen, Signalisationen, 
Helikoptertransporte sowie das Einmieten von Maschi-
nen vollumfänglich ausgeschöpft. 

Natur und Landschaft

Internationaler Naturschutz
Die Berichterstattungen zur nationalen Umsetzung sowie 
zur Gewährung von Ausnahmen zu Schutzbestimmungen 
der Berner Konvention (Artenschutz), Bonner Konven-
tion (wandernde Tierarten), der Biodiversitätskonvention 
sowie dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
(CITES) stellten einen Schwerpunkt im internationalen 
Naturschutz dar. Bei der Biodiversitäts-Vertragsstaaten-
konferenz in Sharm El Sheikh wurde Liechtenstein durch 
die Schweiz vertreten und beim Ständigen Ausschuss 
der Berner Konvention in Strassburg nahm Liechten-
stein selbst teil. An einem Treffen des Schweizerischen 
IUCN-Komitees, zwei Zusammenkünften der Beauftrag-
ten für Natur und Landschaft (KBNL) und einem Tref-
fen der Ostschweizer Untersektion (NSK-ZOK) sowie 
an einer Sitzung der Schweizerischen Fachkommission 
zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CI-
TES) wurde teilgenommen. Alle Sitzungen fanden in der 
Schweiz statt und dienten dem Informationsaustausch 
zwischen den Fachbehörden beider Länder.

Forschung und Inventare
Das revidierte Inventar der Naturvorrangflächen wurde 
im Berichtsjahr in Konsultation gesandt und soll 2019 
beschlossen werden. Im Ruggeller Riet wurde eine Ve-
getationskartierung durchgeführt, welche Aufschlüsse 
darüber geben soll, wie sich das grösste Naturschutzge-
biet im Land über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. in 
einem weiteren Projekt wurde an einem nationalen Mo-
nitoring-Programm zur Überwachung der Biodiversität 
in Liechtenstein gearbeitet.

Pflege und Schutz von Lebensräumen

Naturwacht
Die sieben Naturwächterinnen und Naturwächter lei-
steten 199 Einsätze mit insgesamt 538.5 Arbeitsstunden. 
Zudem trafen sie sich zu vier Sitzungen und zwei Wei-
terbildungen zu den Themen «Gewässerlebensräume» 
und «Schutzgebiete». Die Hauptaufgabe der Natur-
wacht ist die Vermittlungs- und Aufklärungsarbeit be-
treffend Natur und Landschaft. Schwere Übertretungen 
der Naturschutzgesetze wurden keine festgestellt. In ei-
nigen Fällen musste auf die Anleinpflicht von Hunden in 
Schutzgebieten sowie auf das Betretungsverbot der Win-
terruhezonen für Wildtiere hingewiesen werden. Zudem 
wurden vermehrt illegal abgestellte Fahrzeuge auf mit 
Fahrverbot belegten Strassen festgestellt. Ebenfalls wur-
den rechtliche Abklärungen getroffen, was das Befahren 
von Waldstrassen, Feldwegen und Wanderwegen mit E-
Bikes betrifft.
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Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden 
Organismen (Neobiota)
Im Berichtsjahr wurde das Neophyten-Konzept finalisiert 
und von der Regierung verabschiedet. Zu den einzelnen 
im Konzept behandelten Arten wurden Massnahmenblät-
ter erarbeitet und auf der Homepage des Amtes für Um-
welt aufgeschaltet. Der enge Austausch mit den Schweize-
rischen Behörden wurde auch 2018 gepflegt. Es wurde an 
einer Sitzung der Arbeitsgruppe Invasive Neobiota (AGIN) 
sowie an zwei Sitzungen der Sektion Biosicherheit des 
Kantons Zürich (ostschweizerische Neobiota-Beauftragte) 
teilgenommen. Das 2017 ins Leben gerufene Monitoring 
von gebietsfremden Stechmückenarten wurde fortgeführt. 
Dabei zeigte sich, dass die asiatische Buschmücke auch 
in höheren Lagen wie Triesenberg, Planken und Schel-
lenberg vorkommt. Die Tigermücke konnte bislang nicht 
nachgewiesen werden. Zum Aufwand für die Bekämpfung 
von invasiven Pflanzen wird auf die Ausführungen im Ka-
pitel Landesforstbetrieb verwiesen.

Eingriffe in Natur und Landschaft
Insgesamt wurden 59 Verfahren gemäss Art. 12 und 
13 des Gesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
betreffend «Eingriffe in Natur und Landschaft» durch-
geführt. 27 davon erforderten ein reguläres Verfahren, 
wobei zwei davon abgelehnt wurden. Die restlichen 32 
Eingriffe wurden im vereinfachten Verfahren für kleine 
und unbedenkliche Eingriffe gemäss der «Wegleitung für 
die Beurteilung und Bewilligung von Eingriffen in Natur 
und Landschaft» beurteilt und bewilligt. Zwei Verfahren 
mussten im Nachvollzug behandelt werden, da mit dem 
Bau ohne Bewilligung begonnen wurde.

Management von geschützten Tierarten 
Das Konzept Biber Liechtenstein wurde 2018 mit der Ge-
nehmigung durch die Regierung abgeschlossen. Eben-
falls wurde die Verordnung über die Verhütung und 
Vergütung von Schäden durch spezifisch geschützte 
Tierarten (VVSV) erlassen. Das Konzept Wolf Liechten-
stein wurde in die Konsultation geschickt.

Im Berichtsjahr konnten in Zusammenarbeit mit der 
Jägerschaft in Liechtenstein erstmals ein Goldschakal und 
ein Wolf nachgewiesen werden. Beim Wolf handelte es 
sich um ein weibliches Jungtier aus dem Calanda-Rudel.

Naturkundliche Sammlung

Ausstellungen
Die Wechselausstellung «Sexperten – flotte Bienen und 
tolle Hechte» war vom 23. März bis 9. September 2018 
in der INATURA Dornbirn zu besichtigen. 

Sammlungsbetrieb
Die Arbeitsschwerpunkte bildeten die Beschaffung und 
Bearbeitung von Tiermaterial aus der heimischen Fauna 
im Hinblick auf die Vervollständigung der Sammlung ein-
heimischer Arten und der Ausleihsammlung. Besonders 

zu erwähnen sind die Präparation folgender Tiere für die 
Sammlung: zwei juvenile Säugetiere, sieben juvenile Vö-
gel, eine Steingeiss, ein Rehbock, ein Wildschwein, ein 
Biber und zehn diverse Vogelpräparate. Für andere Mu-
seen und Sammlungen wurden drei Entfettungsaufträge 
durchgeführt. 

Es wurden folgende Belege inventarisiert und in die 
neu strukturierte Datenbank aufgenommen: 1'089 Bild-
daten von Vogel- und Säugerbelegen wurden erstellt, 
umbenannt und teilweise bereits mit der Datenbank ver-
knüpft. Es wurden weitere 2'170 Blütenpflanzenfotos mit 
der Datenbank verknüpft, 1'583 Korrekturen bzw. Neuim-
porte vorgenommen und 168 Fundorte verortet. Der Ge-
samtdatenbankstand beläuft sich mit 31. Dezember 2018 
auf 25'257 Objektdatensätze und 14'916 Fundorte.

Der Präparator unterrichtete drei Tage als Gastrefe-
rent an der Präparatorenschule in Wien über Knochen-
präparation und Skelettmontage. Zudem war er regel-
mässig in Aufgaben der Bereiche Naturschutz und Jagd 
innerhalb der Abteilung eingebunden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Berichtsjahres fanden vier Führungen durch 
die naturkundliche Dauerausstellung und sechs durch die 
Naturkundliche Sammlung statt. Aus der Ausleihsammlung 
wurden 205 Präparate für Dritte zur Verfügung gestellt.

Wildtiere und Jagd

Jagdplanung
Ziel der Regierung ist es, die Höhe der Wildbestände so 
zu regulieren, dass sie im Gleichgewicht mit der Kapa-
zität ihrer Lebensräume stehen. Strategien zur Herstel-
lung nachhaltig tragbarer Bestände umfassen einerseits 
die Abschussplanung und deren Umsetzung durch die 
Jagdpächter. Daneben begünstigen Massnahmen zur 
Verbesserung der Wildlebensräume die Erreichung die-
ses Gleichgewichts. Dazu gehören Äsungsverbesserung, 
Schaffung von Vernetzungselementen, Notfuttervorlage 
im Winter sowie Lenkungsmassnahmen bei Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten. 

Schalenwildbestand
Um die Entwicklung der Wildbestände zu beurteilen, 
werden beim Rot- und Gamswild jedes Jahr Bestandser-
hebungen durchgeführt. Die dort erzielten Ergebnisse 
widerspiegeln jedoch nicht die tatsächliche Höhe der 
Wildbestände, da je nach Zählbedingungen mit einer 
Dunkelziffer zwischen 15 und 30 % zu rechnen ist. 

Die Umsetzung des Notfütterungskonzeptes hat wie 
gewünscht dazu geführt, dass sich der Rothirschbestand 
vom Spätherbst bis in den Frühling über den ganzen zur 
Verfügung stehenden Winterlebensraum verteilt. Um 
Aufschluss über die Entwicklungstendenz des Bestandes 
zu bekommen, wurden anfangs April in den rheintal-
seitigen Jagdrevieren zum dreizehnten Mal Rothirsch-
Nachtzählungen durchgeführt.
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Ergebnisse Rotwild-Nachttaxation

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Bergreviere          
Hangreviere Nord 147 152 113 128 94 104 75 98 129 139
Hangrevier Süd 150 139 126 98 107 131 81 80 134 157

Gesamt 297 291 239 226 201 235 156 178 263 287

Im Frühjahr wurden zwei Erhebungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse bei den zwei Zählungen lagen im Gebiet 
Rheintalseite Nord (Reviere Alpila, Pirschwald, Planken) 
einmal bei 147 und einmal bei 164 Stück Rotwild. Im 
Gebiet Rheintalseite Süd (Reviere Vaduz, Triesenberg, 
Triesen, Lawena, Balzers) wurden einmal 150 und ein-
mal 106 Stück Rotwild erfasst. Unter Berücksichtigung 
des höheren Gesamtzählergebnisses wurden somit in 
den rheintalseitigen Lagen 297 (Vorjahr 291) Rothirsche 
erfasst. Die Bestandsschätzungen im Februar ergaben 
einen Bestand von ca. 28 Rothirschen im Alpengebiet. 
Daraus resultiert ein geschätzter Winterbestand von ca. 
325 Stück Rothirschen. Die traditionelle Winterzählung, 
durchgeführt durch die Jagdaufseher und den Wildhüter 
des Amtes für Umwelt, ergab für den Februar einen Be-
stand von 251 Stück.

Im Herbst wurden zwei Stichtagerhebungen beim 
Gamswild durchgeführt. Ein Abgleich der Erhebung der 
Jagdpächter mit den über das Sommerhalbjahr erfolgten 
amtlichen Zählungen ergab 671 Stück (Vorjahr 663). 
Hohe Bestände wurden vor allem in den an Vorarlberg 
und Graubünden angrenzenden Revieren festgestellt.

Abschussplanung für das Jagdjahr 2018 / 2019
Mit Verordnung vom 24. April 2018, LGBl. 2018 Nr. 78, 
wurde der Abschussplan beim Rothirsch auf insgesamt 
290 Stück, beim Reh auf 290 Stück und beim Gamswild 
auf 160 Stück festgelegt. Genaue Abschussvorgaben 
bezüglich Geschlechterverhältnis und Alter der zu er-
legenden Tiere ermöglichten einen zielgerichteten Ein-
griff bei den reproduzierenden Tieren. Beim Rotwild war 
ausschliesslich die Erfüllung bei den weiblichen Tieren 
und Kälbern massgebend. Die Abschussvorgaben beim 
weiblichen Rotwild und Kälbern wurden zu 77 % (148 
Stück) erfüllt. Bei den Hirschen wurden 57 % (56 Stück) 
der freigegeben Hirsche erlegt. Insgesamt wurden 204 
Stück (inkl. Fallwild) erlegt. Beim weiblichen Rehwild 
und Kitzen beträgt die Abschusserfüllung 110 % (192 
Stück) und bei den Böcken 97 % (107 Stück). Insgesamt 
wurde der Abschussplan beim Rehwild zu 103 % (299 
Stück inkl. Fallwild) erfüllt. Beim Gamswild konnte der 
Abschussplan zu 98 % (156 Stück inkl. Fallwild) erfüllt 
werden. In den rheintalseitigen Hanglagen wurde bei der 
Abschussplanung auf detaillierte Vorgaben bezüglich Al-
ter und Geschlechterverhältnis verzichtet. 

In den Revieren Lawena, Valüna, Malbun und Bal-
zers wurden insgesamt zwei Steinböcke und zwei Stein-
geissen zum Abschuss freigegeben. Im Revier Lawena 
konnte ein Steinbock und eine Steingeiss erlegt werden. 
Im Revier Valüna wurde ein Steinbock erlegt.

Auf Grund des enormen Jagddrucks der vergangenen 
Jahre sind die Tiere sehr scheu geworden. Die zeitliche 
und örtliche Zunahme von Freizeitaktivitäten erschwe-
ren die Bejagung vor allem beim Rotwild zusehends. Die 
lang anhaltende Trocken- und Hitzeperiode bis in den 
Herbst des Berichtsjahres wirkte sich vor allem auf die 
Bejagung des Rotwilds negativ aus. 

Agrarpolitische Massnahmen 

Umsetzungskonzept zum Agrarpolitischen Bericht 
2016 
2016 wurde der Agrarpolitische Bericht vom Landtag 
zur Kenntnis genommen. Zur Umsetzung erster Mass-
nahmen, insbesondere die Umstellung von der Basis Ar-
beitskraftstunden auf Standardarbeitskraft für die Be-
triebsbeiträge, zur Schaffung von stärkeren Anreizen für 
Tierwohlprogramme sowie die Reduktion der Förderbe-
rechtigung auf einen Betrieb pro Landwirt, wurde die 
Abänderung des LWG und mehrerer Verordnungsanpas-
sungen bearbeitet. 

Weitere Themen die im Berichtsjahr bearbeitet wur-
den:
–  insgesamt acht Verordnungsanpassungen
–  Regelungen zur Milderung der Auswirkungen der Tro-

ckenheit im Sommer und Herbst 2018
–  Umsetzung der Nachfolgeregelung des CH-Schoggi-

gesetzes unter liechtensteinischen Verhältnissen
–  Evaluation des geeigneten EDV-Tools für die Abteilung 

Landwirtschaft 
–  Vorbereitungen für eine Verordnung zur Regelung von 

Bodenauflandungen
–  Standortgenehmigungsverfahren betreffend die Aus-

siedlung eines Landwirtschaftsbetriebes 
–  Ein langwieriges Betriebsanerkennungsverfahren
–  Überprüfen der Rolle der Abteilung Landwirtschaft im 

Baugenehmigungsverfahren
–  Prüfen der Auswirkungen der Umstellung von Arbeits-

kraftstunden zu Standardarbeitskräften
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Milchwirtschaft

Milchmengenregelung
Mit der Durchführung der Milchmengenregelung ist der Liechtensteiner Milchverband betraut. Die Regierung legte 
das Landeskontingent 2018, wie in den Vorjahren, auf 14.6 Mio. kg Milch fest. 

Durch die Rückgabe bzw. Kürzung von Liefermengen einzelner Milchproduzenten konnte die Milchmengen-
regelungskommission des Milchverbandes 678'557 kg Milchliefermenge an die Antragsteller verteilen. Aufgrund 
der vorgeschriebenen Behandlung nach Prioritäten wurde bei zwölf Gesuchen die ganze angesuchte Menge (Total 
453'719 kg) und bei drei Gesuchen eine Teilmenge (Total 224'838 kg) zugeteilt. Mit der gelieferten Gesamtmenge von 
14'545'295 kg wurde das Landeskontingent zu 99.6 % ausgeschöpft.

Eckdaten zur Milchproduktion 2015 bis 2018

 2018 2017 2016 2015

Betriebe mit aktivem Milchlieferungsrecht 52 54 54 59
Landeskontingent kg 14'600'000 14'600'000 14'600'000 14'600'000
Betriebe mit Milchablieferung  49 49 51 55
Verkehrsmilchproduktion (Milchhof) kg 13'793'493 13'171'934 12'939'856 13'321'360
Verkehrsmilchproduktion inkl. Alpen, 
Hofverarbeiter und Andere in kg 14'545'295 13'981'186 13'758'027 14'104'629

Milchproduktion und Landeskontingent
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Milchverarbeitung der Milchhof AG 2018

Warengruppe Milchmenge in kg

Konsummilch  1'695'920
Jogurt 1'883'903
Rahmprodukte 395'277
Quark 1'495'181
Käse 3'030'588
Industriehalbfabrikate & Magermilch 586'502
Butterungsrahm 77'154

Total Verarbeitungsmenge 9'164'525

Milchhandel 5'488'268

Total Milchverarbeitung 14'652'793

Milchmenge Liechtenstein 2018 inkl. Alpen

Gemeinde Milchmenge in kg

Balzers / Mäls 1'770'279 
Eschen / Nendeln 1'176'096 
Gamprin / Bendern 2'412'880 
Mauren / Schaanwald 1'501'870 
Ruggell 3'174'012 
Schaan 1'857'555 
Schellenberg 910'979 
Triesen  466'980 
Triesenberg 650'654 
Vaduz 623'989

Total Milchproduktion FL 1) 14'545'295

Milchhof Zukauf aus CH 990'178

Total Milchmenge FL 1) 15'535'473

1) Rundungsdifferenz

Milchverarbeitung Liechtenstein 2018

Verarbeitung Milchmenge in kg

Milchverarbeitung Milchhof  13'793'493
Milchverarbeitung Alpen 276'252
Milchverarbeitung Eigenverwerter 475'550
Milchlieferung in die Schweiz 0

Total Milchverarbeitung 14'545'295

Alpenmilchproduktion und verarbeitete Produkte 2018

Alpe Gesamtmilchmenge Käse fett Käse sauer Butter Konsummilch Abgelieferte 
 in kg in kg in kg in kg auf der Alp in kg Milch an Milch- 
      hof AG in kg

Guschg 25'107 1'940 317 126 0 –
Pradamee 94'972 11'600 650 1'137 0 –
Sücka  90'160 7'515 1'695 772 0 –
Valüna 66'013 4'154 1'732 582 0 –

Total 2018 276'252 25'209 4'394 2'617 0 –

Total 2017 270'852 21'449 4'304 2'528 799 –
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turen und Zusatzbeitrag für ausgewählte Tierarten) kön-
nen je nach betriebsspezifischer Ausrichtung von den 
Betrieben beansprucht werden. Mit dem Zusatzbeitrag 
für Raufutterverzehrende Nutztiere wird die flächende-
ckende Nutzung des Grünlandes mit Raufutterverzeh-
rern gefördert. Falls die Tiere auf Alpen in liechtenstei-
nischem Eigentum gealpt werden, wird ein Zusatzbeitrag 
für die Alpung generiert. 

Erdmandelgras
Die Landwirte wurden bezüglich der zunehmenden 
Verbreitung des Erdmandelgrases informiert und über 
bestehende Möglichkeiten zur Verhinderung der Aus-
breitung orientiert. Im Rahmen des Pilotprojektes zur 
Bekämpfung des Erdmandelgrases wurde in Balzers ein 
kleinflächiger Erstbefall saniert.

Boden

Auflandungen zur Wiederverwertung von Aushubmateri-
alien benötigen eine abfallrechtliche Bewilligung. Diese 
wird gemäss Umweltschutzgesetz erteilt, wenn die Er-
fordernisse zum Schutz des Bodens erfüllt sind. Gemäss 
Art. 44 USG regelt die Regierung die technischen Erfor-
dernisse und Verfahren zur Durchführung von Auflan-
dungen mittels Verordnung. Im Berichtsjahr wurde eine 
entsprechende Verordnung vorbereitet. Ziel der Ver-
ordnung ist es, mit möglichst geringem bürokratischem 
Aufwand, geeigneten Bodenaushub einer Verwertung 
zuzuführen und gleichzeitig den erforderlichen Schutz 
des Bodens im Verwertungsperimeter gewährleisten zu 
können.

Beitragszahlungen an Landwirte für das 
Berichtsjahr

Förderungsleistungen zur Existenzsicherung 2018
Förderungsleistungen zur Existenzsicherung werden in 
Form von Einkommensbeiträgen ausgerichtet. Die ver-
schiedenen Beiträge (Betriebsbeitrag mit Basis-, Tier-
halter-, Pflanzenbau-, Flächenbeitrag; Zusatzbeitrag für 
Landwirtschaftsbetriebe mit erschwerten Produktions-
bedingungen; Zusatzbeitrag für ausgewählte Ackerkul-

Pflanzenschutz

Feuerbrand
Trotz der für den Feuerbranderreger günstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr wurden im Berichtsjahr nur sie-
ben Infektionen festgestellt bzw. gemeldet. Verdachtsfälle wurden mittels Schnelltest überprüft. Die Infektionsfälle 
befanden sich nicht im Bereich der Schutzgürtel der beiden Sortengärten des Vereins HORTUS, weshalb keine Pflicht 
zur Rodung bestand. In Balzers wurde eine Rodung vorgenommen. 

Feuerbrand: Gerodete Pflanzen 2017 und 2018

Jahr Gemeinde Apfel- Birn- Quitte Cotoneaster Weissdorn Cotoneaster
  bäume bäume  salicifolius  dammeri
  Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl  m²

2018 Balzers – – 1 – – –

Total 2018  0 0 1 0 0 0

Total 2017  0 0 0 4 0 0
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Einkommensbeiträge 2018 und 2017

Beitragsart / Beitragsjahr Beitragsberechtigte Durchschnittliche Beiträge Beiträge  
Landwirtschaftsbetriebe pro Betrieb in CHF in %
 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Betriebsbeitrag Basisbeitrag 104 106 10'717 10'549 20 20
 Tierhalterbeitrag 89 91 5'939 5'898 11 11
 Pflanzenbaubeitrag 103 105 6'669 6'565 13 13
 Flächenbeitrag 104 106 4'124 4'117 8 8
Zusatzbeitrag
Bergbetriebe  21 21 3'713 3'560 7 7
Zusatzbeitrag für
ausgewählte
Tierarten Raufutterbeitrag 1) 88 89 21'457 20'905 2) 41 40
Zusatzbeitrag
Ackerkulturen für Raps, Soja,
 Zuckerrüben 10 12 308 400 1 1

Total    52'927 51'994 2) 100 100

1) Im Berichtsjahr wurden Raufutterbeiträge für 3'886 Grossvieheinheiten (GVE) und im Jahr 2017 für 3'863 GVE ausbezahlt. 
2) Rundungsdifferenz
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träge resultieren. Diese Leistungen der Landwirtschafts-
betriebe sollen eine nachhaltige und flächendeckende 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche 
sicherstellen. Für die Erfüllung dieser Massnahmen er-
halten anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und teilweise 
auch Privatpersonen Fördermittel.

Förderungsleistungen für ökologische und tierge-
rechte Leistungen 2018 
Der Staat kann ökologische und tiergerechte Leistungen 
fördern, welche im öffentlichen Interesse erbracht wer-
den, bei denen Mehraufwände entstehen, die nicht über 
den Markt abgegolten werden und bei denen Minderer-

Abgeltungs- und Ethobeiträge 2018 und 2017

Beitragsart / Beitragsjahr Anzahl Beitragsempfänger Einheiten Beiträge in %
   2018 2017 2018 2017 2018 2017

Gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsarten
 Betriebsführung nach dem ÖLN 62 64 2'173 ha 2'205 ha 23 23
 Betriebsführung nach BIO 39 39 1'413 ha 1'388 ha 21 21
 Bio-Umstellung 0 1 0 ha 1) – ha 0 2) 1
Spezifische Bewirtschaftungsarten
 Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume 
  Extensiv genutzte Wiesen 103 105 553 ha 553 ha 25 25
  Wenig intensiv genutzte Wiesen 28 29 37 ha 47 ha 1 1
  Blühstreifen 2 – 1 ha – 2) 0 –
  Saum auf Ackerland 2 – 0 ha** – 2) 0 –
  Obstbäume einzeln 93 95 5'160 Stk 5'253 Stk 1 1
  Obstbäume Gärten 39 40 1'510 Stk 1'509 Stk 1 1
  Obstbäume auf extensiv  
  genutzten Standorten 34 34 1'684 Stk 1'679 Stk 2 2
Bewirtschaftung von Buntbrachen 3 0 1 ha 0 ha 2) 0 0
Bodenschonende Bewirtschaftung
  Begleitflora 33 33 142 ha 145 ha 1 1
  Winterbegrünung 42 45 227 ha 272 ha 2 2
  Dauerwiesen 56 61 473 ha 478 ha 4 4
 Bewirtschaftung im Rahmen
 des extensiven Ackerbaus 27 29 121 ha 138 ha 1 1
Tiergerechte Betriebsführung
 Regelmässiger Auslauf (RAUS) 80 81 3'670 GVE 3'664 GVE 13 12
 Besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS) 51 49 2'674 GVE 2'769 GVE 5 5

Total      100 100

1)  Da weniger als drei Betriebe Bioumstellungsbeiträge erhalten haben, wird aus Datenschutzgründen die Flächenangabe nicht publiziert (analog 
Landwirtschaftsstatistik).

2) Rundungsdifferenz
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Kontrollen 2018
Die ökologisch und biologisch produzierenden Landwirt-
schaftsbetriebe wurden von unabhängigen zertifizierten 
Kontrollstellen aus der Schweiz überprüft. Es sind dies 
der Kontrolldienst für umweltschonende und tierfreund-
liche Qualitätsproduktion (KUT) des Kantons St. Gallen, 
welcher die nach dem ÖLN (ökologischer Leistungs-
nachweis) produzierenden Betriebe und die Kontrollor-
ganisationen bio.inspecta AG und Bio Test Agro AG, die 
die nach den biologischen Richtlinien produzierenden 
Betriebe kontrollieren. Die Gemeindekontrolleure be-
treuen verschiedene Bereiche der Landwirtschafts-Be-
wirtschaftungs-Förderungs-Verordnung und der Land-
schaftspflege-Förderungs-Verordnung und erledigen für 
das Amt für Umwelt wichtige Kontrollaufgaben.

Bei zwei von zwölf kontrollierten ÖLN-Betrieben wur-
den Beanstandungen festgestellt, die keine Kürzungen 
zur Folge hatten. Die ÖLN-Förderbeiträge mussten bei 
einem Betrieb gekürzt werden. Beanstandungen ohne 
Kürzungsfolge wurden bei sieben der total 39 kontrol-
lierten Bio-Betriebe festgestellt, bei zwei Betrieben wur-

den jedoch Kürzungen vorgenommen. Im Bereich der 
Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume wurden bei 
sieben Betrieben Kürzungen vorgenommen. Verstösse 
gegen Tierschutzvorschriften und die Nichteinhaltung 
der Buchhaltungsvorschriften führten zu Kürzungen. Ins-
gesamt wurden Kürzungen in der Höhe von CHF 55'533 
vorgenommen.

Förderungsleistungen für landschaftspflegerische 
Leistungen 2018
Anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und Privatper-
sonen, welche Flächen in den Hanglagen oder Bergge-
bieten bewirtschaften, erhalten Erschwernisbeiträge für 
die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hang-
lagen. Die ungünstigen topografischen Verhältnisse in 
diesen Lagen führen zu Produktionsnachteilen und zu 
höherem Aufwand bei der Bewirtschaftung. Die Förde-
rungsleistungen sollen diese ausgleichen, wenn die Be-
wirtschaftung der Berggebiete und Hanglagen dem öf-
fentlichen Interesse dient.

Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen im Jahre 2018 und 2017

Gemeinde  Fläche in ha   Beiträge in CHF  
 2018  2017 2018  2017

Balzers 7.2 7.2 4'307 4'287 
Triesen 124.0 121.7 88'820 86'839 
Triesenberg 350.6 352.9 312'237 315'571 
Vaduz 11.3 11.3 5'627 5'627 
Schaan 0 0 0 0 
Planken 36.0 34.9 27'523 26'443 
Eschen 36.0 37.2 11'713 12'074 
Mauren 26.7 26.9 9'289 9'338 
Gamprin-Bendern 26.9 27.3 11'330 11'439 
Ruggell 18.8 18.8 12'620 12'620 
Schellenberg 52.5 52.1 29'898 29'796

Total  690.0 690.3 513'364 514'034
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Alpwirtschaft

Alpbestossung 2018
Auf den Inlandalpen erhöhte sich die Bestossung gegenüber dem Vorjahr (92 %) auf 96 %. Auf den Liechtenstei-
ner Alpen in Vorarlberg betrug die Bestossung im Durchschnitt 109 %, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr 
(104 %) entspricht. Auf allen Alpen wurde die Mindestbestossung von 75 % des verfügten Besatzes erreicht.

Gealpte Tiere und Alpungskostenbeiträge 2018 (Inlandalpen und Eigenalpen in Vorarlberg)
Stückzahlen (korrigiert nach Sömmerungsdauer der Tiere; gerundet)

Tierkategorie 2018  2017 
 Alpen in FL Alpen in Vlbg. Alpen in FL Alpen in Vlbg.

Kühe mit Milchverwertung 272 24 265 32
Galtkühe  104 32 141 23
Mutterkühe 346 37 307 36
Rinder / Ochsen über 2 Jahre 308 71 257 87
Rinder / Ochsen 1 – 2 Jahre 666 180 628 141
Kälber bis 1 Jahr 651 170 628 157
Pferde / Esel / Ponys 56 – 82 –
Schafe 83 – 97 –
Ziegen 105 8 159 7
Lamas / Alpakas 6 – 5 –

Total (Stück) 2'597 522 1) 2'547 483

Gealpte GVE 1'424 262 1'373 250

Alpungskostenbeiträge in CHF 505'619 82'268 499'137 82'428

1) Rundungsdifferenz

Alpverbesserungen
Im Berichtsjahr wurde im Rahmen der Alpinfrastruktur-
Förderungs-Verordnung kein Projekt gefördert.

Unkrautbekämpfung
Der Einsatz von Herbiziden ist im Alpengebiet nur nach 
Bewilligung durch die Landesalpenkommission und aus-
schliesslich zur Behandlung von Einzelpflanzen gestat-
tet. Im Berichtsjahr bewilligte die Landesalpenkommis-
sion auf neun Alpen im Inland sowie auf zwei Alpen in 
Vorarlberg den Einsatz von Herbiziden zur Einzelstock-
behandlung. Bekämpft wurden die Weideunkräuter Al-
penblacke, Alpenkreuzkraut, Weisser Germer, Acker-
kratzdistel sowie Gelber Enzian.

Grundlagenverbesserung

Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft
Im Berichtsjahr gingen insgesamt drei Gesuche ein. 
Zwei Projekte, Ende 2017 eingegangen, konnten be-
reits realisiert und abgerechnet werden. Ein grosser 
Stallneubau steht kurz vor der Abrechnung, ein Neubau 
einer Aussiedlung befindet sich in Ausführung. Ein Pro-

jekt erfüllte die Förderungsvoraussetzungen nicht und 
wurde somit nicht gefördert. 

Die mit einer liechtensteinischen Bank vereinbar-
ten, günstigen Festhypothek-Konditionen, die für den 
Grossteil der entsprechenden Hypotheken gelten, sind 
auf Ende 2017 ausgelaufen. Es konnte eine neue, ver-
gleichbare Vereinbarung bis Ende 2019 abgeschlossen 
werden. 

Im Hinblick auf die zukünftige Förderung von Inve-
stitionen sei die Genehmigung eines weiteren Betriebs-
standortes in Mauren erwähnt.

Bodenverbesserungen
Die Verordnung über die Förderung von Bodenverbesse-
rungen in der Landwirtschaft bietet die Möglichkeit der 
Förderung von Projekten zur Verbesserung von Böden.

Dem Antrag der Bürgergenossenschaft Eschen zur 
Förderung der Grundwasserregulierung Eschner Streui-
riet wurde im Jahr 2016 durch Regierungsentscheid ent-
sprochen. Die förderungsberechtigten Kosten wurden auf 
Basis der erwarteten Gesamtkosten auf CHF 1'690'000 
festgelegt. Das Projekt wird in vier Etappen umgesetzt. 
Im Winter 2018 / 2019 wird die dritte Etappe realisiert.



| 281

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Dem Antrag der Gemeinde Gamprin zur punktuellen 
Sanierung von Sickerschlitzen im Gampriner Riet wurde 
im Vorjahr durch Regierungsentscheid entsprochen und 
das Projekt im Berichtsjahr abgeschlossen. Das Projekt 
wurde mit CHF 82'095 gefördert.

Interessengemeinschaft Tierzucht (IG Tierzucht)
Die IG Tierzucht ist die Branchenorganisation, welche 
die Interessen der Tiergattungen Rindvieh, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Equiden, Neuweltkameliden, Kaninchen, 
Geflügel und Bienen wahrnimmt. Sie führt die in der Tier-
zuchtverordnung festgehaltenen Aufgaben durch. Im 
Zentrum der Tätigkeit standen wiederum die Prämien- 
märkte, welche durch die IG Tierzucht erfolgreich or-
ganisiert und durchgeführt wurden. Der Vorstand traf 
sich zu sieben Vorstandssitzungen. Neun Projekte, die 
im Bereich der Marktbearbeitung, Teilnahme an Ausstel-
lungen und Sichtbarmachung der tierzüchterischen Leis-
tungen angesiedelt waren, wurden gefördert.

Soziale Begleitmassnahmen
Die Förderung des Einstiegs in die Landwirtschaft durch 
eine einmalige Starthilfe ist in der Landwirtschafts-Be-
gleitmassnahmen-Verordnung LBMV geregelt. Sie er-
möglicht im Sinne einer sozialverträglichen Entwicklung 
die staatliche Förderung des Einstiegs in die Landwirt-
schaft sowie des Ausstiegs aus der Landwirtschaft in so-
zialen und wirtschaftlichen Härtefällen. Im Berichtsjahr 
nahmen drei Junglandwirte die Förderungsleistungen 
für den Einstieg in die Landwirtschaft gemäss LBMV in 
Anspruch.

Ausländer- und Passamt

Amtsleiter: Konzett Mario 

Bei einer Überprüfung Ende 2017 wurde festgestellt, dass 
eines der elektronischen Zertifikate auf dem Chip des liech-
tensteinischen Reisepasses den aktuellen Anforderungen 
nicht vollumfänglich genügte. Daher mussten ca. 5'200 
Passinhaber persönlich angeschrieben und um den kosten-
losen Austausch ihres Reisepasses gebeten werden. Die 
Kosten wurden durch externe Lieferanten übernommen. 
Bis zum Jahresende machten 3'679 Passinhaber von die-
ser Möglichkeit Gebrauch. Die restlichen Reisepässe kön-
nen weiterhin kostenlos, allerdings nur noch mit der Rest-
laufzeit, ausgetauscht werden.

Im Berichtsjahr befasste sich die Abteilung Recht mit ei-
ner Asylgesetzrevision, welche eine weitere Beschleunigung 
des Asylverfahrens zum Ziel hatte und im Dezember in 
Kraft trat. Abteilungsübergreifend war die Abteilung Recht 
ebenfalls sehr stark bei der Erstellung des Berichtes und 
Antrages zur Einführung des Entry-Exit-Systems involviert.

Waren es im Jahre 2016 noch 83, im Jahre 2017 152, 
so waren es im Berichtsjahr 165 eingereichte Asylgesuche, 
so viele wie seit 2009 nicht mehr. Dies entspricht einer 
Zunahme von knapp 9 % im Vergleich zum Vorjahr und 
lässt sich mit einer verstärkten Sekundärmigration inner-
halb Europas erklären. Den 165 AsyIgesuchen stand im 
Berichtszeitraum die hohe Anzahl von 194 Abgängen ge-
genüber. Dies führte zu einer wesentlichen Entspannung 
bei der Flüchtlingshilfe Liechtenstein, welche für die Unter-
bringung und Betreuung der Asylsuchenden und vorläufig 
Aufgenommenen verantwortlich ist.

Bewilligungen und Heimatschriften

Bewilligungen 

Visa
Visumspflichtige Personen benötigen vor der Einreise 
nach Liechtenstein die Zustimmung des APA. Diese Per-
sonen können am Ort ihres Wohnsitzes im Ausland in 
der Regel bei der Schweizer Vertretung einen Visums-
antrag stellen. Die Entscheidung über den Antrag liegt 
teils bei den Schweizer Behörden und teils beim APA. Im 
Berichtsjahr wurden 1'404 Visa für einen kurzfristigen 
Besuch oder längerfristigen Aufenthalt in Liechtenstein 
ausgestellt. Zudem wurden 71 Verpflichtungserklä-
rungen von Gastgebern in Liechtenstein für Besucher-
visa durch das APA erteilt bzw. geprüft. 

Grundsätzlich stellt die Schweiz seit Inkrafttreten 
des Rahmenvertrages zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumsver-
fahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über 
die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum (LGBl. 
2009 Nr. 217) und der konkretisierenden Ausführungs-
vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des 
Visumverfahrens und der Einreise (LGBl. 2011 Nr. 567) 
im Auftrag und in Stellvertretung Liechtensteins Schen-
gen-Visa aus. In Zagreb, Sofia, Tirana, Dublin, Nikosia, 
Skopje und in Kuala Lumpur sind dafür die Österreichi-
schen Vertretungen zuständig. Ebenfalls wird Liechten-
stein in Australien (Canberra) durch Österreich vertreten 
und ist für die Zuständigkeitsbereiche Adelaide, Bris-
bane, Canberra, Melbourne, Perth und Sydney sowie in 
Indien (Neu Dehli) für Thimpu (Bhutan) zuständig (gilt 
für Anträge in den genannten Städten, die über externe 
Dienstleistungserbringer dort gestellt werden). Ungarn 
stellt in China, Moldawien und Weissrussland die Stell-
vertretung Liechtensteins sicher. In den USA (Chicago) 
wird Liechtenstein durch Litauen vertreten und ist dort 
für die Bundesstaaten Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Mi-
chigan, Minnessota, Missouri, Nebraska, North Dakota, 
South Dakota und Ohio zuständig.

Vergabe durch die Regierung
Liechtenstein hat mit den Partnern im EWR eine Son-
derlösung ausgehandelt, die sowohl den Bedürfnissen 
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Liechtensteins als auch denjenigen der Vertragsstaaten 
optimal Rechnung trägt. So ist beispielsweise der Zuzug 
von ausländischen Staatsangehörigen trotz Mitglied-
schaft im EWR beschränkt. Mit der Schweiz besteht eine 
ähnliche Regelung auf staatsvertraglicher Basis. Die Re-
gierung entscheidet einmal pro Monat über die Vergabe 
von Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit an 
ausländische Staatsangehörige. 

Über die Gesuche von Staatsangehörigen eines EWR-
Mitgliedstaates und der Schweiz, die als Erwerbslose in 
Liechtenstein Wohnsitz nehmen möchten, entscheidet 
die Regierung in der Regel quartalsweise.

Auslosung
Die Hälfte der im Beschluss Nr. 191 / 1999 des Gemein-
samen EWR-Ausschusses festgelegten Quoten an jährlich 
zu erteilenden Aufenthaltsbewilligungen an EWR-Staats-
angehörige muss verlost werden. Im Berichtsjahr fanden 
wiederum zwei Auslosungsrunden von Aufenthaltsbewil-
ligungen statt. An den Ziehungen haben im Frühling 423 
und im Herbst 416 Personen teilgenommen. Insgesamt 
hatten 52 EWR-Staatsangehörige das Glück, über die 
Auslosung eine Aufenthaltsbewilligung für das Fürsten-
tum Liechtenstein zu erlangen. Die Zahl liegt über den 
festgelegten 36 (28 Erwerbstätige und 8 Erwerbslose), da 
früher Ausgeloste teils nicht zugezogen oder wieder aus-
gereist sind und somit erneut auszulosen waren.

Verschiedene Bewilligungsarten im Vergleich zu den 
letzten Jahren
Nachfolgend wird die Entwicklung einiger Bewilligungs-
arten und Meldebestätigungen aufgezeigt. Die ange-
gebenen Zahlen können von den in früheren Rechen-
schaftsberichten aufgeführten Zahlen abweichen, weil 
sich die Zahlen durch nachträgliche Korrekturen ver-
ändern können. Dies geschieht beispielsweise durch 
rückwirkende An- und Abmeldungen oder durch Bewil-
ligungserteilungen, die zum Zeitpunkt der Auswertung 
noch hängig waren.

Unselbständige Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Darunter werden Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
mit EWR- und Drittstaatsangehörigkeit verstanden, de-
ren Arbeitstätigkeit entweder gemeldet (EWR-Staatsan-
gehörige) oder für die um eine Bewilligung angesucht 
werden muss (Drittstaatsangehörige). Der Bestand die-
ser Grenzgängerinnen und Grenzgänger nahm im Be-
richtsjahr um 347 Personen zu, was einem Anstieg um 
rund 2 % entspricht.

Im Berichtsjahr wurden 5'659 Bestätigungen bzw. 
Bewilligungen an unselbständige Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger erteilt. Damit wurden im Vergleich mit dem 
Vorjahr 216 Bewilligungen bzw. Bestätigungen mehr 
ausgestellt, was einen Anstieg um 4 % bedeutet.

Da sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit 
Schweizer Staatsangehörigkeit beim Ausländer- und 
Passamt nicht melden müssen, wird deren Bestand auf-

grund der Meldungen an das Liechtensteinische Unter-
nehmensregister (LUR) beim Amt für Statistik im Nach-
hinein eruiert und publiziert. Diese grosse Zahl von 
Personen ist also in der nachstehenden Tabelle nicht er-
fasst.

Bestand Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie 
neu bestätigte bzw. bewilligte Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger (ohne Schweizer Staatsangehörige) 

per Bestand Neu bestätigte bzw. 
  bewilligte Grenzgänger 
  pro Jahr

31. 12. 2018 16'173 5'659
31. 12. 2017 15'826 5'443
31. 12. 2016 14'916 5'710
31. 12. 2015 14'374 5'176
31. 12. 2014 14'271 5'062
31. 12. 2013 13'938 4'932

Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
(GDL)
Darunter werden Personen verstanden, die in Liechten-
stein im Auftrag eines ausländischen Unternehmens eine 
Dienstleistung erbringen.

Seit dem 1. Januar 2017 müssen Einsatzmeldungen 
bis zu 90 Tagen über das elektronische Meldesystem 
(EMS) getätigt werden. Für Einsätze, die länger als 90 
Tage dauern, müssen entsprechende Bewilligungen 
bzw. Bestätigungen angesucht werden. Mittels EMS sind 
im Kalenderjahr 8'164 Meldungen eingegangen. Eine 
Meldung beinhaltet jeweils mindestens eine entsandte 
Person, kann jedoch auch mehrere Personen beinhal-
ten. Insgesamt wurden via EMS 17'691 Einsätze bestä-
tigt. Dies entspricht einem Anstieg von 3'225 Meldungen 
bzw. von 23 %. Die Anzahl verweigerter Einsätze beläuft 
sich auf 892. Dies wiederum entspricht einem Rückgang 
von 19 %.

Elektronische Meldungen (EMS)

Jahr Anzahl  Anzahl Anzahl Ver- 
 Meldungen Bestätigungen weigerungen 

2018 8'164 17'691 892 
2017 7'942 14'466 1'102

Nebst den EMS-Meldungen wurden zusätzlich 1'351 Be-
willigungen bzw. Bestätigungen ausgestellt. Dies ent-
spricht einem Anstieg von 497 Bewilligungen / Bestä-
tigungen bzw. 60 % gegenüber dem Vorjahr. Mittels 
Mutationsmeldung wurden 463 Meldungen nachträglich 
abgeändert. Insbesondere die Bearbeitung von Mutati-
onsmeldungen erweist sich als besonders arbeitsintensiv.
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GDL Bewilligungen / Bestätigungen (ausserhalb EMS)

Jahr Anzahl

2018 1'351 
2017 854

Mutationen

Jahr Anzahl

2018 463 
2017 483

Kurzaufenthalter
Im Berichtsjahr wurden 629 Kurzaufenthaltsbewilli-
gungen (L-Bewilligung) und damit 62 weniger als im 
Vorjahr vergeben. Dies entspricht einem Rückgang um 
9 %. 

Rund 57 % der Kurzaufenthaltsbewilligungen wur-
den an EWR-Staatsangehörige erteilt. Davon wiederum 
177 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Stellenantritt 
und 141 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Studium.

Erteilte L-Bewilligungen

Jahr EU / EWR CH Drittstaaten Total

2018 356 54 219 629
2017 420 53 218 691
2016 430 42 242 714
2015 346 31 306 683
2014 271 39 310 620
2013 340 38 372 750

Aufenthaltsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 592 Aufenthaltsbewilligungen 
(B-Bewilligungen) erteilt. Dies sind 26 bzw. 5 % mehr 
als im Vorjahr.

Den grössten Teil der erteilten Aufenthaltsbewilli-
gungen macht der Familiennachzug aus, über den 440 
Personen einen Aufenthalt in Liechtenstein erhielten. 
118 Aufenthaltsbewilligungen wurden zum Stellenan-
tritt und 34 zur erwerbslosen Wohnsitznahme in Liech-
tenstein (inkl. humanitäre Aufnahme und anerkannte 
Flüchtlinge) vergeben. Zur Erwerbstätigkeit werden an 
Angehörige eines Drittstaates nur in sehr wenigen Fäl-
len Aufenthaltsbewilligungen erteilt. Als Drittstaaten gel-
ten Staaten, mit denen Liechtenstein keine vertraglichen 
Vereinbarungen bezüglich der Ausgestaltung des Perso-
nenverkehrs kennt.

Erteilte B-Bewilligungen nach Zulassungsgrund und Herkunft

Zulassungsgrund CH EWR Dritt Total

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Stellenantritt (Vergabe, Ersatzanstellung, Auslosung) 13 10 86 92 19 15 118 117
Familiennachzug (inkl. Lebenspartner) 116 103 202 212 122 101 440 416
Erwerbslose Wohnsitznahme, 
humanitäre Aufnahme und anerkannte Flüchtlinge 5 7 23 20 6 6 34 33

Total 134 120 311 324 147 122 592 566

Bestand an B-Bewilligungen

per Anzahl

31. 12. 2018 3'824
31. 12. 2017 3'923
31. 12. 2016 3'996
31. 12. 2015 4'156
31. 12. 2014 4'222
31. 12. 2013 4'219
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Daueraufenthalter / Niedergelassene
Seit Einführung des Gesetzes über die Freizügigkeit für 
EWR- und Schweizer Staatsangehörige (PFZG) erhalten 
EWR-Staatsangehörige und deren Familienmitglieder 
eine Daueraufenthaltsbewilligung (Bewilligung D), wenn 
sie sich seit fünf Jahren ununterbrochen in Liechtenstein 
aufgehalten haben. Schweizer und Drittstaatsangehö-
rige erhalten eine Niederlassungsbewilligung (Bewilli-
gung C), wobei die sogenannte Kontrollfrist der Nieder-
lassungsbewilligung für Schweizer Staatsangehörigen 5 
Jahre und für Drittstaatsangehörigen 3 Jahre beträgt.

Bestand D- / C-Bewilligungen

per EU / EWR CH Dritt Total

31. 12. 2018 4'856 2'704 1'513 9'073
31. 12. 2017 4'674 2'653 1'521 8'848
31. 12. 2016 4'535 2'627 1'537 8'699
31. 12. 2015 4'331 2'552 1'568 8'451
31. 12. 2014 4'169 2'500 1'560 8'229
31. 12. 2013 3'905 2'423 1'677 8'005

Sowohl Einbürgerungen als auch Abmeldungen von 
ausländischen Staatangehörigen beeinflussen die An-
zahl der Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilli-
gungen direkt.

Heimatschriften

Liechtensteinische Reisepässe
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2'169 biometrische Rei-
sepässe ausgestellt. Die Bearbeitungsdauer zur Erstel-
lung eines Passes beträgt normalerweise 5 Arbeitstage.

Dem Ausländer- und Passamt stehen drei Einheiten 
von Personalisierungsmaschinen zur Verfügung, die es 
erlauben, einen Reisepass im Notfall innerhalb einer hal-
ben Stunde auszustellen. Diese «Express Ausstellung», 
bei der ein Zuschlag von 50 % der Gebühr belastet wird, 
wurde 2018 in 41 Fällen beansprucht. Ausserhalb der 
regulären Schalteröffnungszeiten wurde 2018 kein Pass 
ausgestellt.

Die Reisepässe der vorletzten Generation, farblich 
in grün gehalten, finden noch Einsatz in Notfällen, z. B. 
wenn einem liechtensteinischen Staatsangehörigen der 
Pass im Ausland abhanden kommt. In solchen Fällen ist 
das grössere Fälschungsrisiko vertretbar, da diese Pässe 
nur für eine kurze Zeit, üblicherweise für die benötigte 
Zeit der Heimreise, ausgestellt werden. 2018 wurde kein 
Notpass ausgestellt.

Antragsstellung im Ausland
Seit Juli 2013 können liechtensteinische Staatsangehö-
rige Anträge für Reisepässe auf den entsprechenden 
Schweizer Vertretungen im Ausland stellen. 2018 wur-
den bei den Schweizer Vertretungen im Ausland 69 Rei-
sepässe beantragt. 

Austauschpässe
Im Herbst 2017 wurde festgestellt, dass ein Zertifikat auf 
dem Chip des Reisepasses nicht vollumfänglich den Er-
fordernissen entspricht. Um eine optimale Nutzung des 
Passes zu gewährleisten, wurde mit dem Lieferanten ein 
kostenloser Austausch vereinbart, für welchen dieser die 
Kosten übernahm. Jeder betroffene Passinhaber wurde 
nebst Information über die Landeszeitungen persönlich 
per Briefmitteilung über den Austausch informiert. Im 
Rahmen dieses kostenlosen Passaustausches wurden 
3'679 Pässe ausgestellt.

Liechtensteinische Identitätskarten
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 3'715 Identitätskarten 
ausgestellt, davon 3 ausserhalb der regulären Schalter-
öffnungszeiten.

Mit den eigenen Identitätskartendruckern des Aus-
länder- und Passamtes können Identitätskarten innert 
rund 10 Minuten und ohne Mehrkosten für den Gesuch-
steller produziert werden.

Seit dem 1. Juli 2013 kann auch auf Schweizer Ver-
tretungen im Ausland um Identitätskarten angesucht 
werden. 2018 wurden 21 Identitätskarten im Ausland 
beantragt. Bei Liechtensteiner Botschaften bildet die 
Botschaft in Bern die einzige Ausnahme, bei der eine An-
tragsstellung für Liechtensteiner Identitätskarten mög-
lich ist. 

Schweizer Identitätskarten und Pässe
Im Jahr 2017 wurden beim Ausländer- und Passamt ins-
gesamt 296 Schweizer Identitätskarten beantragt.

Aufgrund der mangelnden Anbindung an relevante 
Schweizer Systeme ist die Erfassung der Personendaten 
und die Nachbearbeitung wesentlich aufwändiger als die 
Erfassung und Produktion einer liechtensteinischen ID. 
Die erhobenen Gebühren müssen zudem vollumfänglich 
an das Migrationsamt St. Gallen überwiesen werden.
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Staatskundeprüfungen
Aufgrund der Bestimmungen im Ausländer- und im Bür-
gerrechtsgesetz hat das Ausländer- und Passamt im Be-
richtsjahr vier Staatskundeprüfungen durchgeführt. Ins-
gesamt traten 60 Personen (2017: 57) zur Prüfung für 
den Erhalt der Niederlassungsbewilligung und 60 Per-
sonen (2017: 68) zur Prüfung für den Erhalt der liechten-
steinischen Staatsbürgerschaft an. Die Erfolgsquote der 
Prüfung für die Niederlassungsbewilligung lag bei 57 % 
(2017: 65 %), die Quote im Bereich Staatsbürgerschaft 
bei 95 % (2017: 80 %).

Integrationsvereinbarungen
Seit Inkrafttreten des Ausländergesetzes werden mittels 
Integrationsvereinbarung die individuellen Ziele zum 
Erreichen der Integrationsziele (Erwerb der deutschen 
Sprache sowie Kenntnisse der Rechtsordnung und des 
staatlichen Aufbaus) festgelegt. Im damit verbunde nen 
persönlichen Gespräch werden die individuell sehr un-
terschiedlichen Lebenssituationen und Bildungsbiogra-
phien berücksichtigt. 2018 wurden 110 (2017: 126) In-
tegrationsvereinbarungen mit Drittstaatsangehörigen 
abgeschlossen.

Recht, administrative Massnahmen

Gesetzgebung
Im Jahr 2018 befasste sich das Ausländer- und Passamt 
mit diversen gesetzgeberischen Aufgaben.

Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Revision 
des Asylgesetzes, mit welcher das Asylverfahren erneut 
beschleunigt werden soll. Die entsprechenden Abände-
rungen traten am 8. Dezember 2018 in Kraft.

Hinzu kamen diverse Gesetzes- und Verordnungsab-
änderungen aufgrund der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO).

Weiter befasste sich die Abteilung Recht in Zusam-
menarbeit mit den anderen Abteilungen des APA sowie 
dem Ministerium für Inneres und den weiteren invol-
vierten Amtsstellen mit der Ausarbeitung des Berichtes 
und Antrages zur Einführung des Entry-Exit-Systems 

Einige Zahlen im Vergleich

Ausgestellte  2018 2017 2016 2015

Reisepässe 2'169 2'111 2'001 1'988 
Dienstpässe 2 1 4 6 
Diplomatenpässe 25 21 16 21 
eID 3'715 3'891 3'823 3'477 
Staatsbürgerschaftsnachweise 46 47 49 59 
Reiseausweise für anerkannte Flüchtlinge 32 38 34 18 
Pass für Ausländer 17 16 14 4 
Verlustmeldung Passwesen 268 250 205 222 
Bearbeitete Anträge für Schweizer Identitätskarten 296 356 339 320

Integration

Ziel der liechtensteinischen Integrationspolitik ist es, das 
Zusammenleben der liechtensteinischen und der auslän-
dischen Bevölkerung auf Grundlage der Werte der Ver-
fassung sowie der gegenseitigen Achtung und Toleranz 
zu fördern. Eine erfolgreiche Integration ist das Ergebnis 
eines gegenseitigen Prozesses, der sowohl das Bemühen 
der Ausländerinnen und Ausländer zur Eingliederung in 
die Gesellschaft als auch die Offenheit der liechtenstei-
nischen Bevölkerung voraussetzt. Um diesen Prozess 
zu unterstützen, enthält das Ausländergesetz (AuG) im 
Sinne des Förderns und Forderns diverse Bestimmungen 
zur Integration. Von Drittstaatsangehörigen werden bei-
spielsweise beim Familiennachzug Deutschkenntnisse 
(A1-Niveau) und für die Erteilung der Niederlassungsbe-
willigung unter anderem erhöhte Deutsch- (A2-Niveau) 
sowie Staatskundekenntnisse gefordert. Für die Sprach-
förderung standen 2018 CHF 112'000 zur Verfügung.

Deutschkurse
Seit 2007 wird der Besuch von Deutschkursen mit CHF 
200 pro Kurs gefördert. Insgesamt können für die Stu-
fen A1, A2 sowie B1 je vier Gutscheine eingelöst wer-
den. Eine Förderung höherer Sprachstufen kann ge-
währt werden, sofern dies durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. Bei Drittstaatsangehörigen besteht 
eine gesetzliche Verpflichtung für den Sprachnachweis. 
Die Sprachkurse finden aber auch Zuspruch bei EWR-
Staatsangehörigen, welche die Kurse freiwillig besuchen 
können. Aktuell arbeitet das Ausländer- und Passamt mit 
sieben Sprachschulen zusammen.

117 Gutscheine wurden für das Niveau A1 eingelöst, 
171 für A2 und 107 für B1. Aufgrund besonderer Um-
stände wurden 2 Gutscheine für das Niveau B2 gewährt.

Die Gesamtförderung der Sprachkurse belief sich 
letztlich auf den Gesamtbetrag von CHF 94'760. 
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(EES) und den damit zusammenhängenden Abände-
rungen der Bestimmungen im Ausländergesetz.

Verwaltungsverfahren, inkl. Vollzug (ohne Asyl)
Die Abteilung Recht eröffnete insgesamt 224 Verfahren, 
wovon 174 abgeschlossen werden konnten. Diese reich-
ten von kleineren Abklärungen über die Durchführung 
von Anhörungen bis hin zur Ausfertigung von formellen 
Entscheidungen.

Im ausländerrechtlichen Bereich wurden 9 formelle 
Entscheidungen (z. B. Widerruf bzw. Erlöschen der Be-
willigung, Ablehnung Gesuch um Familiennachzug) und 
10 Verwaltungsbote in Zusammenhang mit dem Auslo-
sungsverfahren erlassen. Das APA musste dabei über ei-
nen Antrag auf Gewährung der Verfahrenshilfe entschei-
den.

Die Abteilung Recht ist zudem zuständig für die Be-
arbeitung von Meldungen der Landespolizei (Strafanzei-
gen) oder der Strafgerichte (Verurteilungen) von auslän-
dischen Personen, die in Liechtenstein ein Verbrechen 
oder Vergehen begangen haben. 225 Meldungen betra-
fen Personen mit Wohnsitz im Ausland. Davon wurden 
20 Personen mit Wohnsitz im Ausland wegen Missach-
tung der Einreisevoraussetzungen verzeigt und 46 Per-
sonen weggewiesen, die keine Einreise- und Aufenthalts-
berechtigung besassen.

Insgesamt wurden 8 Personen zur Gewährleistung 
der inneren Ordnung und Sicherheit mit einem befri-
steten oder unbefristeten Einreiseverbot für Liechten-
stein belegt. 2 Personen wurden zum Vollzug der Weg-
weisung in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft 
genommen und 1 Person ausgeschafft.

Ordnungsbussen, Verwaltungsstrafbote und Exekuti-
onsverfahren
Die Abteilung Recht verhängte 857 Ordnungsbussen und 
Verwaltungsstrafbote wegen Missachtung der Melde-
vorschriften für Grenzgänger oder infolge von Unterlas-
sungen anderer Meldepflichten (z. B. Adressänderungen) 
nach den Vorschriften des Ausländergesetzes bzw. Per-
sonenfreizügigkeitsgesetzes. Es wurden 16 Exekutions-
verfahren wegen fälliger und unbezahlter Gebührenrech-
nungen durchgeführt.

Kontrolltätigkeit
79 Fahndungsaufträge wurden erstellt und 44 konnten im 
Laufe des Jahres erledigt werden. Des Weiteren konnten 
15 Fälle des Vorjahres abgeschlossen werden. Bei den 
restlichen 35 bedarf es noch diverser Abklärungen. Es 
wurden 70 Personen wegen Verstössen und Vergehen im 
Rahmen ihrer Aufenthaltsbewilligung und 9 Personen we-
gen Aufnahme einer Arbeit ohne Bewilligung kontrolliert, 
davon 5 Drittstaatsangehörige ohne gültige Einreisedoku-
mente und Bewilligung zum Arbeiten. Die Tätigkeit um-
fasste zudem in 15 Fällen die Kontrolle von Wohnungen, 
Abklärungen bei Verdacht auf Scheinehe, die Einhaltung 
von Ausreisefristen oder andere Sachverhalte. 

6 Betriebsstätten-Kontrollen wurden für das Amt 
für Volkswirtschaft (AVW) durchgeführt. Weiters fan-
den gemeinsame Kontrollen mit der Zentralen Paritä-
tischen Kommission der Stiftung SAVE (ZPK SAVE) im 
Rahmen des Entsendegesetzes statt. Dabei wurden bei 7 
Unternehmen Verstösse gegen die ausländerrechtlichen 
Melde- und Bewilligungspflichten festgestellt und ent-
sprechend gebüsst.

Auch arbeitet das APA eng mit der Landespolizei zu-
sammen und führt gemeinsam mit dem Kommissariat 
Sonderdelikte Kontrollen durch. 

Grenzüberschreitende und internationale 
Zusammenarbeit Personenverkehr /  
Migration

Im Verhältnis mit der Schweiz
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem 
Staatssekretariat für Migration ist eng, gewinnbringend 
und freundschaftlich. Ausdruck dafür ist unter anderem 
die Einbindung des Ausländer- und Passamts in die Ver-
einigung der Migrationsämter der Ostschweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein (VOF) und in die gesamt-
schweizerische Vereinigung der Kantonalen Migrations-
behörden (VKM). Konkreter Ausdruck der sehr engen 
regionalen Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und 
den Kantonen St. Gallen und Graubünden ist ein Memo-
randum of Understanding, welches seit 2003 sehr gut 
qualifizierten Drittstaatsangehörigen regional bedeu-
tender Unternehmen ermöglicht, in der Schweiz Aufent-
halt zu erhalten und in Liechtenstein zu arbeiten. Derzeit 
haben 99 Personen aufgrund dieses MoU eine Aufent-
haltsbewilligung in der Schweiz.

In Zusammenarbeit mit anderen Staaten
Vertreterinnen des APA nahmen an einer quintolate-
ralen Visumtagung in Bern teil, an der auch Vertreter 
von Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg 
teilnahmen. Das Treffen diente dem informellen Aus-
tausch der Länder über diverse Anliegen; insbesondere 
wurden Positionen für anstehende Fragen auf Schen-
gen / EU-Ebene sowie aktuelle praktische Themen erör-
tert.

Vertreter des APA nahmen zudem an einer Sitzung 
des Gemischten Ausschusses des Rahmenvertrages zwi-
schen der Schweiz und Liechtenstein über die Zusam-
menarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise 
und des Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusam-
menarbeit im Grenzraum in Bern teil.

Weiter lud das APA zu einer Regionetsitzung, wel-
che dem Austausch in ausländerrechtlichen und poli-
zeilichen Angelegenheiten zwischen Liechtenstein, dem 
Kanton St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg dient.

Im Rahmen des Schengen / Dublin-Besitzstandes
Wie jedes Jahr war auch im Jahr 2018 der Besuch meh-
rerer Sitzungen im Ausland erforderlich.



| 287

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

zuständigen Ministerium. Abteilungsübergreifend wur-
den Schengen-Weiterentwicklungen wie das oben bereits 
genannte Entry-Exit-System (EES) sowie das Europäische 
Reiseinformations- und genehmigungssystem (ETIAS) 
durch das APA betreut bzw. zusammen mit anderen 
Amtsstellen behandelt und für das EES wurde ein entspre-
chender Bericht und Antrag an den Landtag vorbereitet. 

Weitere Themen im Rahmen der internationalen und 
nationalen Zusammenarbeit
Das APA nahm an Gesprächen der EWR-Staaten mit Ver-
tretern des Vereinigten Königreiches in Hinblick auf den 
erwarteten BREXIT teil. 

Zudem war das APA im Berichtsjahr in diversen lan-
desverwaltungsinternen Arbeitsgruppen vertreten, wie 
beispielsweise in der Arbeitsgruppe zur Revision des 
LVG, der Arbeitsgruppe UNO Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung oder der Arbeitsgruppe betreffend die 
Empfehlungen zu den UNO-Pakten. 

Asyl

Liechtenstein als Teil des europäischen Asylsystems
Die Abteilung Asyl ist in zwei zentralen Aufgabengebie-
ten tätig. In erster Linie bearbeitet sie die in Liechten-
stein anfallenden Asylgesuche. Dabei wird zunächst im 
Rahmen des Dublin-Verfahrens festgestellt, ob Liech-
tenstein für die Behandlung eines Gesuchs zuständig ist 
oder ob der Gesuchsteller bereits in einem anderen Mit-
gliedsstaat des Schengen / Dublin-Raums um Asyl ange-
sucht hat und die Zuständigkeit bei diesem liegt. Ist dies 
nicht der Fall, prüft Liechtenstein, ob das Asylgesuch zu-
lässig ist. Liegt ein zulässiges Asylgesuch vor, prüft es 
die Asylgründe des Gesuchstellers und die Regierung 
entscheidet schliesslich über die Gewährung oder Ver-
weigerung des Asyls. Liegt ein unzulässiges Asylgesuch 
vor, wird dieses durch das zuständige Regierungsmit-
glied zurückgewiesen. Als Folge eines Unzulässigkeits-
entscheides oder eines negativen Asylentscheides wird 
durch die Abteilung Asyl der Vollzug der Wegweisung 
einer Person organisiert und koordiniert. Zweitens wer-
den Neuerungen in der europäischen Asylgesetzgebung 
und jene in den umliegenden deutschsprachigen Staa-
ten im Auge behalten, auf ihren Umsetzungsbedarf hin 
geprüft und allenfalls nach Vorarbeit des APA ins liech-
tensteinische Recht übernommen. Daneben unterstützt 
das APA im Rahmen der Internationalen Flüchtlings- und 
Migrationshilfe in Kooperation mit dem Amt für Auswär-
tige Angelegenheiten (AAA) eine ganze Reihe von Migra-
tions- und Entwicklungsprojekten in Ost- und Südosteur-
opa. Weiters ist das APA für die Budgetierung der Kosten 
des liechtensteinischen Flüchtlingswesens zuständig. 

Europäische Flüchtlingssituation
In Europa wurden 2018 voraussichtlich rund 640'000 
Asylgesuche gestellt. Das ist ein Rückgang von rund 
15 % im Vergleich zum Vorjahr.

Es handelte sich dabei zunächst um mehrere Teilnah-
men an Sitzungen der Visa-Ratsarbeitsgruppe in Brüssel, 
welche sich mit diversen Themen im Bereich Schengen-
visa beschäftigt. Hervorgehoben werden kann hier der 
Vorschlag der Europäischen Kommission zu einer Revi-
sion des bestehenden Visakodex, der im Berichtsjahr in 
der Arbeitsgruppe diskutiert und bearbeitet wurde. Ge-
gen Ende des Jahres 2018 haben diesbezüglich die Ver-
handlung des Rates mit dem Europäischen Parlament 
begonnen. Weiters hat die Europäische Kommission ei-
nen weiteren Vorschlag im ersten Halbjahr 2018 präsen-
tiert, der die Revision der Verordnung betreffend dem 
Visainformationssystem (VIS) vorsieht und damit einher-
gehend auch die Abänderung anderer visa-relevanter eu-
ropäischer Rechtsakte. Durch diesen Vorschlag soll die 
Sicherheit verstärkt und die volle Interoperabilität mit 
anderen IT-Systemen der EU (z. B. EES, SIS, ECRIS), in 
deren Umsetzung das APA ebenfalls involviert ist, er-
reicht werden. Zu diesem Vorschlag wurde noch vor 
Ende des Jahres ein Mandat des Rates für die Verhand-
lungen mit dem Europäischen Parlament verabschiedet. 
Eine Sitzungsteilnahme erfolgte auch beim Visa-Aus-
schuss in Brüssel, welcher die Europäische Kommission 
bei der Anwendung der Verordnung über einen Visako-
dex der Gemeinschaft (VO Nr. 810 / 2009) unterstützt und 
mit ihr gemeinsam in der Praxis auftauchende Fragen 
im Zusammenhang mit Visaverfahren betreffend Visa 
für den kurzfristigen Aufenthalt bis zu drei Monaten im 
Schengenraum sowie Fragen, die sich aus der Schengen-
Zusammenarbeit vor Ort zwischen den Konsulaten der 
Schengen-Mitgliedstaaten ergeben, klärt. 

Im Rahmen der Schengen-Dublin-Mitgliedschaft 
ist zudem die Teilnahme des APA an einer Sitzung 
des Kontaktkomitees zur Rückführungsrichtlinie (RL 
2008 / 115 / EG) in Brüssel zu erwähnen. Weiter führten 
Vertreter des APA mit einer unabhängigen Institu-
tion Gespräche betreffend die Übernahme des auslän-
derrechtlichen Vollzugsmonitorings, welches von der 
Rückführungsrichtlinie (zumindest für Sonderflüge) vor-
gesehen wird. Der Abschluss einer entsprechenden Ver-
einbarung gestützt auf das AuG sowie die Verordnung 
über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von auslän-
dischen Personen (VVWA) ist demnächst zu erwarten. 

Auch im Jahr 2018 dauerte die Nachbereitung der im 
Rahmen der Schengen-Evaluation Liechtensteins 2015 
im darauffolgenden Jahr ergangenen Empfehlungen der 
zuständigen EU-Arbeitsgruppe an Liechtenstein an. Die 
Koordination Schengen / Dublin berichtete dazu in Ab-
stimmung mit den zuständigen Experten aus den jewei-
ligen Ämtern im Abstand von drei Monaten über den ak-
tuellen Umsetzungsstand. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Umsetzung der Empfehlungen in den evaluier-
ten Bereichen im Frühjahr 2019 abgeschlossen wird. 

Die Koordination Schengen / Dublin bearbeitete im 
Berichtsjahr den Eingang von Weiterentwicklungen des 
Schengen-Besitzstandes und koordinierte diese mit der 
EWR / Schengen-Kommission des Landtags sowie dem 
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Was die Pro-Kopf-Zahlen betrifft, befindet sich Liech-
tenstein (4.3 Gesuche pro 1'000 Einwohner) 2018 aber-
mals mit Griechenland (6.3), Zypern (5.7) und Malta (4.8) 
an der Spitze der Dublin-Staaten. Liechtenstein liegt da-
mit auch deutlich über dem europäischen Mittel, das 1.2 
Asylsuchende pro 1'000 Einwohner betrug. Die Zahl der 
2018 gestellten Asylgesuche lässt jedoch keinen direkten 
Rückschluss auf die Asylmigration in Richtung Europa 
im abgelaufenen Jahr zu. Asylsuchende suchen häufig in 
mehreren Staaten um Asyl an und erscheinen anschlies-
send in den Statistiken all dieser Länder. So war auch 
Liechtenstein 2018 stark von dieser Sekundärmigration 
betroffen. 

Die Migration nach Europa erfolgte 2018 insbeson-
dere über die westliche Mittelmeerroute (primär Ma-
rokko-Spanien). So gelangten rund 65'350 Personen 
über das westliche Mittelmeer nach Europa. Dagegen 
verringerte sich die Anzahl der Einreisen über das zen-
trale Mittelmeer aufgrund Massnahmen der italienischen 
Regierung zur Reduktion der Migration über das zentrale 
Mittelmeer drastisch auf rund 23'370. 

Im Berichtsjahr wurden rund 48'000 Einreisen über 
die östliche Route (Türkei-Griechenland) verzeichnet, 
was einen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2017 (35'950 
Einreisen) darstellt. 

Task Force Asyl
Aufgrund des Stroms von Asylsuchenden nach Europa im 
Jahr 2015 setzte die Regierung eine Task Force Asyl ein, 
die am 18. September 2015 ihre Arbeit aufnahm und pe-
riodisch tagt. Ziel ist es, angesichts der aktuellen (und 
künftig zu erwartenden) Situation im Asylbereich zeitnah, 
koordiniert und ämterübergreifend die notwendigen Vor-
kehrungen treffen zu können. Der Vorsitz der Task Force 
obliegt dem Leiter des Ausländer- und Passamtes sowie 
dem Polizeichef. Vertreten sind darüber hinaus das Mini-
sterium für Inneres und alle betroffenen Amtsstellen – ne-
ben dem Ausländer- und Passamt und der Landespolizei 
auch das Amt für Bevölkerungsschutz, das Amt für Bau 
und Infrastruktur, das Amt für Gesundheit, das Amt für 
Auswärtige Angelegenheiten, die Information und Kom-
munikation der Regierung sowie die Flüchtlingshilfe und 
das Schweizerische Grenzwachtkorps. Die Task Force 
Asyl tagte im Berichtsjahr vier Mal.

Situation im Inland
2018 verzeichnete Liechtenstein gegenüber dem Jahr 
2017 abermals einen Anstieg an Asylgesuchen. Insge-
samt wurden im Berichtsjahr 165 Asylgesuche in Liech-
tenstein gestellt. Das ist eine Erhöhung um 13 Asylge-
suche oder 8.55 % gegenüber 2017 (152) bzw. von 82 
oder 98.8 % gegenüber 2016 (83). Dieser abermalige 
Anstieg steht im Gegensatz zu den Trends der Abnahme 
der Anzahl der Asylgesuche in den umliegenden Staa-
ten. Insbesondere Anfang des Jahres wurden überdurch-
schnittlich viele Asylgesuche gestellt. Im ersten Quartal 
waren es bereits 58. 

Grund für diese hohe Anzahl an Asylgesuchen war 
hauptsächlich die Sekundärmigration innerhalb Euro-
pas. So handelte es sich in den meisten Fällen um Per-
sonen, die bereits in einem anderen Dublin-Staat ein 
Asylgesuch gestellt hatten. Dabei hat sich der Zugang 
zur Eurodac-Datenbank erneut bewährt, in der die Fin-
gerabdrücke von Asylsuchenden europaweit gespeichert 
sind – sofern die Person nicht aus einem Mitgliedstaat 
stammt. Mittels einer Abfrage lässt sich somit schnell 
und unkompliziert herausfinden, welcher Dublin-Staat 
für die Durchführung des jeweiligen Verfahrens zustän-
dig ist. In jenen Fällen, in denen ein anderer Dublin-Staat 
für das Asylverfahren zuständig war, konnte die Über-
stellung meist unkompliziert durchgeführt werden. Auf 
dem Weg des Dublin-Verfahrens wurde eine Person 
nach Liechtenstein überstellt. 

Lediglich Rückführungen nach Griechenland und Un-
garn konnten aufgrund der europäischen Flüchtlingssi-
tuation nicht durchgeführt werden. Grundsätzlich wurde 
auf europäischer Ebene wie im Vorjahr kontrovers über 
die Bedeutung und die künftige Entwicklung des Dublin-
Systems diskutiert.

Liechtenstein verzeichnete im Jahr 2018 rund 4.3 
Asylgesuche pro 1'000 Einwohner. Damit zeigt sich 
in Liechtenstein ein deutlich anderer Trend als in den 
meisten anderen Dublin-Staaten, in denen die Anzahl 
der Asylgesuche 2018 deutlich zurückging, wie auch 
in der Schweiz. Sie verzeichnete im vergangenen Jahr 
mit 15'255 Anträgen einen Rückgang an Asylgesuchen 
von gut 15.7 % und kam somit auf rund 1.9 Gesuche pro 
1'000 Einwohner. In Österreich lag der Wert mit rund 
13'400 Anträgen (was einen Rückgang von rund 45 % 
bedeutet) bei 1.5 Gesuchen pro 1'000 Einwohner um ei-
niges tiefer als noch im Vorjahr. Trotz der hohen Anzahl 
an Asylgesuchen konnte im Berichtsjahr auch eine aus-
serordentlich hohe Anzahl an Austritten aus dem Asyl-
verfahren (194) verzeichnet werden. 

 2018 4) 2017 Veränderung pro 1'000 
    in % Einwohner

Schweiz 1) 15'255 18'088 -15.7 1.9
Österreich 1) 13'400 24'735 -45.8 1.5
Deutschland 1) 185'856 222'683 -16.5 2.2
Frankreich 3) 122'743 100'755 +21.8 1.9
Schweden 3) 21'502 25'666 -16.2 2.1
UK 2) 37'140 34'860 +6.5 0.7
Italien 2) 56'958 128'855 -55.8 0.9
Ungarn 2) 693 3'395 -79.6 0.07
Liechtenstein 165 152 +8.5 4.3

1) Zahlen gemäss nationaler Asylstatistik 2018
2)  Zahlen gemäss vorl. Eurostat-Statistik, Stand 4. Februar 2019, teilw. 

Hochrechnung

3)  Zahlen gemäss nationaler vorläufiger Asylstatistik 2018, teilw. Hoch-
rechnung

4) Zahlen gemäss nationaler Asylstatistik bzw. Eurostat-Statistik 2017
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Wichtigste Herkunftsländer von Asylsuchenden
Spitzenreiter bei den Herkunftsländern war bei den Asyl-
suchenden in Liechtenstein im vergangenen Jahr wie be-
reits in den Vorjahren mit Abstand Serbien (36 Gesuche), 
gefolgt von Georgien (26) und Weissrussland (25). 

Regional wurden im Berichtsjahr die meisten Asyl-
gesuche von Personen aus den GUS-Staaten und Osteu-
ropa gestellt (rund 39.4 % der Asylgesuche), gefolgt von 
Personen aus dem Westbalkan (rund 28.5 %) sowie aus 
Ost- und Nordafrika (jeweils rund 7.3 %). 

Generell kamen im Berichtsjahr 87 Asylsuchende aus 
sicheren Heimat- und Herkunftsländern. Das sind fast 
53 % aller Asylgesuche 2018. 

Bestand an Asylsuchenden 
Den 165 Gesuchen stehen im gleichen Zeitraum 194 Ab-
gänge aus dem Asylverfahren gegenüber. 17 Gesuchstel-
ler wurden auf dem Dublin-Weg in das für das jeweilige 
Asylverfahren zuständige europäische Land überstellt, 
102 Personen haben ihr Gesuch zurückgezogen oder 
sind kontrolliert ausgereist und 69 Personen sind unter-
getaucht. Eine Person musste begleitet ausgeschafft wer-
den. Des Weiteren wurde sechs Personen Asyl gewährt, 
fünf davon im Rahmen der Familienzusammenführung 
nach dem AsylG. Insgesamt befanden sich Ende Dezem-
ber 2018 80 Personen, davon 58 Asylsuchende und 22 vor-
läufig Aufgenommene (Bewilligung F) in Liechtenstein. 

Resettlement- und Relocation-Programm
Im Rahmen des UNHCR-Programms zur Neuansiedlung 
von Flüchtlingen (Resettlement) haben seit 2012 ins-
gesamt 24 Personen in Liechtenstein Schutz gefunden. 
2012 wurde ein eritreischer Flüchtling von Malta umge-
siedelt, von Ende August 2014 bis Ende September 2015 
wurden 6 syrische Flüchtlingsfamilien mit insgesamt 23 
Mitgliedern aufgenommen. 

Liechtenstein hat sich seit der Einführung des euro-
päischen Programms zur Umverteilung von Asylsuchen-
den (Relocation) im März 2016 bereit erklärt, 43 Asyl-
suchende aus Griechenland und Italien zu übernehmen. 
Damit sollen die beiden Dublin-Staaten, die an der EU-
Aussengrenze mit sehr hohen Gesucheingängen kon-
frontiert sind, entlastet werden. Nachdem 2016 die dafür 
erforderlichen Massnahmen zur Übernahme getroffen 
wurden, sind im Januar 2017 die ersten 10 Asylsuchen-
den aus Griechenland in Liechtenstein eingetroffen. Es 
handelt sich dabei ausschliesslich um syrische Staatsge-
hörige. Neun davon wurde Asyl gewährt. Angesichts der 
hohen Asylzahlen in den Jahren 2017 und 2018 wurde 
die Aufnahme weiterer Personen bis auf weiteres sistiert.

Asylgesetzrevisionen 
Mit den Revisionen des Asylgesetzes in den Jahren 
2016 und 2018 wurden wirksame Bestimmungen und 
Verfahren eingeführt, um einen Missbrauch des liech-
tensteinischen Asylsystems für asylfremde Zwecke zu 
verhindern. Dies ist insbesondere die Einführung des 

Unzulässigkeitsverfahrens für Gesuchsteller aus sicheren 
Heimat- und Herkunftsstaaten sowie für Personen, die le-
diglich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen 
ein Asylgesuch in Liechtenstein stellen. Darüber hinaus 
wurden diverse Verfahrensbeschleunigungen sowohl im 
erstinstanzlichen Verfahren als auch im ordentlichen und 
ausserordentlichen Beschwerdeverfahren erzielt, die die 
Verfahrensdauer bei Unzulässigkeit eines Asylgesuches 
möglichst kurz halten. Die letztgenannten revidierten Be-
stimmungen traten Anfang Dezember 2018 in Kraft. 

Zudem wurden im Ausländergesetz (AuG) sowohl für 
abgelehnte Asylsuchende als auch für illegal aufhältige 
Ausländer die Bestimmungen zu den Zwangsmassnah-
men ausgeweitet, in dem zusätzliche Haftgründe auf-
genommen und Haftfristen verlängert wurden. Dane-
ben wurde eine eigene Verordnung über den Vollzug 
der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen 
(VVWA) geschaffen. Die Revision des AuG und die VVWA 
traten bereits am 1. März 2018 in Kraft und bewährten 
sich in der Praxis. 

Neben diesen Gesetzesrevisionen arbeitete die Abtei-
lung Asyl intensiv an der Beantwortung der Interpella-
tion betreffend die Überprüfung der Asylgesetzgebung 
(BuA Nr. 73 / 2018) mit, welche an der Oktober-Sitzung 
durch den Landtag zur Kenntnis genommen wurde. 

Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
Die Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe 
(IFMH) ist Teil der Internationalen Humanitären Zusam-
menarbeit und Entwicklung (IHZE) Liechtensteins und 
aus der ehemaligen «Wiederaufbauhilfe» hervorgegan-
gen. Die Gelder der IFMH sollen zur Bewältigung der 
globalen Migrationsproblematik sowie zum Schutz und 
der Unterstützung von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen 
und Rückkehrern beitragen. 

Mit der Verordnung vom 31. März 2017 über die Ab-
änderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsverordnung ging die gesamte IFMH-Projektverant-
wortlichkeit ab 1. Mai 2017 an das Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten über. Das Ausländer- und Passamt un-
terstützte auch im Berichtsjahr das Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten in der Projektauswahl und -evaluation 
und nahm an den dazugehörigen Sitzungen, insbeson-
dere mit Vertretern der Caritas Schweiz, teil. 

Schwerpunkt auf dem westlichen Balkan
Neben diversen kleineren Projekten im Westbalkan setzte 
Liechtenstein auch im vergangenen Jahr lokale Schwer-
punkte insbesondere in Bosnien-Herzegowina und im 
Kosovo. Im Kosovo wurde in Kooperation mit der Caritas 
Schweiz unter anderem das Projekt «Rings» (Rural In-
come Generation Support) unterstützt. Dabei handelt es 
sich um ein Landwirtschaftsprojekt, dessen Hauptziele 
es einerseits sind, die Ernährungssituation und die wirt-
schaftliche Situation der ländlichen Bevölkerung nach-
haltig zu verbessern und so eine Perspektive für eine 
Existenz zu schaffen. Andererseits sollen Landflucht und 
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verdächtigen arbeitsintensive Ermittlungen zeitigten. In den 
sehr komplexen Wirtschaftsstraffällen mussten umfang-
reiche Dokumente und Unterlagen ausgewertet, Geldfluss-
analysen erstellt und unzählige Personen befragt werden. 

Angesichts der breiten Aufgabenfülle bleibt eine konti-
nuierliche Personalrekrutierung und Personalentwicklung 
eine zentrale Aufgabe der Polizeiführung. Nur so bleibt 
angesichts neuer Phänomene und Gefahren der polizei-
liche Grundauftrag «Wahrung der öffentlichen Sicherheit 
und der Strafverfolgung in Liechtenstein» gewährleistet. Es 
ist daher erfreulich, dass im Herbst zwei junge Polizisten 
und eine Polizistin vereidigt und ins Korps der Landespo-
lizei aufgenommen werden konnten. Gleichzeitig haben 
drei Aspiranten ihre Polizeiausbildung an der Polizeischule 
Ostschweiz begonnen. Ferner wurden Aspiranten für die 
erstmals zwei Jahre dauernde Polizeischule 2019 / 2021 
ausgeschrieben. Aufgrund einer Ausbildungsreform in der 
Schweiz dauert die Polizeigrundausbildung ab 2019 zwei 
Jahre. Diese Reform wird auch bei der Landespolizei intern 
Konsequenzen haben, da das zweite Ausbildungsjahr im 
eigenen Korps absolviert wird und die dafür vom Schwei-
zer Polizeiinstituts definierten Rahmenbedingungen (Cur-
riculum, Betreuung usw.) umzusetzen sind, will man die 
eidgenössische Berufsanerkennung behalten. Vor diesem 
Hintergrund ist auch der Entscheid der Regierung wegwei-
send, einen Sollbestand der Landespolizei zu definieren 
und eine regelmässige Rekrutierung zu ermöglichen. An-
gesichts der polizeilichen Alterspyramide und der neuen 
zweijährigen Grundausbildung gibt dies der Polizeiführung 
die so wichtige Planungssicherheit. 

Im Berichtsjahr konnte mit der Bike Polizei ein neues 
Einsatzelement geschaffen werden, das in idealer Weise 
die bürgernahe Polizei verkörpert. Zwei Polizisten wurden 
bei der Stadtpolizei Zürich ausgebildet und gehen nun mit 
ihren speziell ausgerüsteten Fahrrädern auf Patrouille. Da-
mit ist die Landespolizei öfters auch an Orten anzutreffen, 
wo sie bisher mit ihren Polizeiautos kaum hingekommen 
ist. Die neuen Fahrradpolizisten sind in der Bevölkerung 
sehr positiv aufgenommen worden. 

Ebenfalls wurde die lancierte Kampagne der Landespo-
lizei «Bei Verdacht – Anruf 117» in der Öffentlichkeit sehr 
gut angenommen. Die Landespolizei ist auf Menschen in 
unserem Land angewiesen, die Verantwortung für ihre 
Strasse oder ihr Quartier übernehmen, d. h. hin- und nicht 
wegschauen und so die Landespolizei bei der Gewährlei-
stung der Sicherheit in Liechtenstein unterstützen. 

Nach dem Tötungsdelikt 2014 in Balzers hatte eine von 
der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe die Einrichtung 
eines professionellen Bedrohungsmanagements bei der 
Landespolizei angeregt, um Gefährder frühzeitig erkennen, 
das Risiko von kalter Aggression einschätzen und schliess-
lich Gewalthandlungen möglichst vermeiden zu können. 
Mit der Revision des Polizeigesetzes und der Schaffung ei-
ner Personalstelle für Aufbau und Betrieb einer Fachstelle 
Bedrohungsmanagement bei der Landespolizei kann nun 
die Empfehlung der Arbeitsgruppe umgesetzt werden. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein im Umgang mit Gefährdern 

Landesemigration eingedämmt werden, u. a. durch eine 
mit dem Projekt einhergehende Regional- und Struk-
turentwicklung. Ebenfalls im Kosovo unterstützt Liech-
tenstein das Projekt «Sustainable Return of Repatriated 
Persons through Socio-Economic Reintegration» in den 
Jahren 2018 bis 2021. Dieses Projekt wurde insbeson-
dere aufgrund des klaren Fokus auf Reintegration von 
Personen nach Rückführungen und somit mit dem kla-
ren Fokus auf eine Verhinderung abermaliger irregulärer 
Migration ausgewählt. 2018 wurde ebenfalls beschlos-
sen das Projekt «Pre-School Education for All Children 
(PEACH)» in Bosnien-Herzegowina in den Jahren 2018 
bis 2021 zu unterstützen. 

Landespolizei

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Das Jahr 2018 war aus polizeilicher Sicht ein sehr be-
wegtes und arbeitsreiches Jahr. Eine schwere Gewalttat in 
Schaan, die das Opfer mit einer bleibenden Behinderung 
überlebt hat, sowie mehrere grosse Wirtschaftsdelikte ha-
ben die Landespolizei intensiv beschäftigt. Die Straftaten 
haben sich um 13 % erhöht, wobei dies vor allem einer 
Zunahme der Wirtschafts- und Eigentumsdelikte geschul-
det ist. Stark zugenommen auf ein Zehnjahreshoch haben 
ebenfalls die Verkehrsunfälle. Unerfreulich dabei, dass 
auch die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Per-
sonen gestiegen ist. Erfreulich hingegen, dass keine Unfall-
toten zu beklagen sind. 

Die Kriminalitätsbelastung im Berichtsjahr fällt mit 
1'136 Straftatbeständen zwar um 13 % höher aus als im 
Vorjahr, liegt aber immer noch markant unter den Vorjah-
ren. Die Vermögens- und Eigentumsdelikte erhöhten sich 
ebenfalls um 14 %, was sich vor allem mit einer merk-
lichen Zunahme der Sachbeschädigungen und Diebstähle 
begründet. Auch die Einbruchsdelikte verzeichnen erstmals 
seit 2014 wieder eine leichte Steigerung (10 %), was die 
Folge einer Serie von Auto- und Münzautomatenaufbrü-
chen ist. Mit 32 % fällt die Aufklärungsrate bei den Ein-
bruchsdiebstählen aber ebenso erfreulich aus wie bei den 
Vermögens- und Eigentumsdelikten insgesamt (39 %) und 
mit 73 % auch bezogen auf die Gesamtkriminalität. 

Einen markanten Zuwachs (46 %) haben die Anzeigen 
wegen Betäubungsmitteldelikten erfahren. Allerdings re-
sultiert diese Steigerung vor allem aus Konsumtatbestän-
den. So sind 82 % aller Verzeigungen wegen Eigenkonsum 
– vorwiegend von Cannabis, aber auch Kokain – erstattet 
worden. Diese Steigerung hängt mit aufwändigen Ermitt-
lungsverfahren gegen Dealer zusammen, bei dem zahl-
reiche Abnehmer identifiziert werden konnten.

Die Wirtschaftsdelikte haben um 13 % zugenommen, 
wobei vor allem einige Grossverfahren mit inhaftierten Tat-
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drei Polizeiaspiranten, welche im Herbst 2019 bei er-
folgreichem Abschluss ins Korps aufgenommen werden. 
Beim Landesgefängnis waren 6.0 Stellen mit Vollzugs-
beamten besetzt.

Aus- und Weiterbildung
Die interne wie externe Aus- und Weiterbildung geniesst 
in der Landespolizei einen hohen Stellenwert. Polizistin-
nen und Polizisten absolvierten im Berichtsjahr verschie-
dene berufsbezogene Aus- und Weiterbildungen in den 
Bereichen Führung sowie zu sicherheits- bzw. kriminal- 
und verkehrspolizeilichen Themen. Die Mitarbeiter der 
Landespolizei absolvierten diese Weiterbildungen vor 
allem beim Schweizerischen Polizeiinstitut (SPI), bei be-
freundeten Kantonspolizeikorps sowie Themen bezogen 
auch bei polizeilichen Ausbildungseinrichtungen in Ös-
terreich und Deutschland.

Öffentliche Sicherheit
Die Landespolizei hatte im Berichtsjahr keine Ordnungs-
diensteinsätze im Inland (2017: 8). Dies deshalb, weil 
die Fussballspiele des FC Vaduz und diejenigen der Na-
tionalmannschaft risikofrei waren. Ebenso hat sich die 
Anzahl der bei Fussballspielen im Inland benötigten 
Einsatzkräfte auf 191 reduziert. Im Ausland gab es im 
Rahmen des Ostpol-Konkordats bzw. der Konferenz der 
kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) nur noch  
einen Ordnungsdiensteinsatz. Allerdings hat die Landes-
polizei die Kantonspolizei Graubünden während rund  
einer Woche am World Economic Forum (WEF) in Davos 
unterstützt. Die Einsätze im Bereich Sicherheitsdienste 
(Neujahrsempfang, Staatsfeiertag, Assistenzeinsätze der 
Interventionseinheit bei Gefangenenvorführungen etc.) 
haben mit 34 um acht Einsätze zugenommen (2017: 26).

Zur Prävention von Einbrüchen in Häuser und Woh-
nungen wurde in den letzten beiden Monaten des Be-
richtsjahres die Patrouillentätigkeit erhöht. Insbesondere 
in der Zeit von 16 bis 20 Uhr wurden Doppelpatrouillen an 
wichtigen Knotenpunkten (Rheinbrücken, Verkehrskrei-
seln, Zu- und Wegfahrt aus Wohnquartieren etc.) einge-
setzt, um polizeiliche Präsenz zu markieren und Dämme-
rungseinbrüche zu verhindern. Dies erfolgte in Absprache 
mit den benachbarten Polizeikorps St. Gallen und Grau-
bünden. Im Zuge dieser präventiven Kontrollen konnten 
auch mutmassliche Verdächtige festgenommen werden. 

Sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten und 
Dienstleistungen (Auszug)

 2018 2017

Ordnungsdiensteinsätze im Inland 0 8
Ordnungsdiensteinsätze im Ausland 1 1
Einsatzkräfte Fussballspiele Inland 191 414
Einsätze Sicherheitsdienst 34 26
Einsätze der Interventionseinheit 4 6
Einsätze Personenschutz 12 11

bzw. Gewaltrisiken in Liechtenstein, der es der Landespoli-
zei erlaubt, ihren gesetzlichen Auftrag der Gewaltvorsorge 
und vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten professio-
neller zu erfüllen. 

Die Internationale Polizeikooperation nimmt heute ei-
nen sehr hohen Stellenwert ein. Kriminalität, Terror und 
Migration sind grenzüberschreitende Phänomene, die ohne 
eine enge und rasche internationale Polizeizusammenar-
beit nicht mehr erfolgreich bekämpft werden können. Mit 
hohem Druck werden daher aktuell die bestehenden euro-
päischen Sicherheitsinformationssysteme weiterentwickelt 
(SIS Recast) und neue Abfragesysteme eingeführt (EES, 
ETIAS). Diese Entwicklung stellt die Landespolizei – wie 
auch andere Amtsstellen – vor grosse technische und per-
sonelle Herausforderungen. 

Notrufe in der Einsatzzentrale
Die Landespolizei ist während 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden im Dienst. Dies gilt auch für ihr Herzstück, die 
Landesnotruf- und Einsatzzentrale (LNEZ). Rund um die 
Uhr sind zwei Einsatzdisponenten im Dienst, nehmen 
sämtliche Polizei- und Sanitätsnotrufe entgegen und lei-
ten die nötigen Sofortmassnahmen ein.

Im Berichtsjahr nahmen die Disponenten der LNEZ 
über die Notrufnummern 112 (internationaler Notruf), 
117 (Polizeinotruf), 118 (Feuerwehrnotruf) sowie 144 
(Sanitätsnotruf) insgesamt 6'691 Meldungen entgegen 
(2017: 5'313). Dies bedeutet eine Zunahme um 26 %. 
Der Umstand, dass 2018 das erste volle Betriebsjahr des 
Sanitätsnotrufs bei der Landespolizei war, erklärt diese 
beträchtliche Zunahme an Notrufen. Der grösste Teil der 
Anrufer wählte den Polizeinotruf 117, gefolgt vom Sani-
tätsnotruf 144 und dem internationalen Notruf 112. Aus 
den eingegangen Meldungen wurden insgesamt 6'330 
Einsätze (Polizei 4'278; Sanität 2'052) disponiert, was 
ebenfalls eine Zunahme darstellt (2017: 4'727). Gesamt-
haft sind dies durchschnittlich 17 disponierte Einsätze 
pro Tag.

Tätigkeiten und Dienstleistungen

 2018 2017

Durch die Einsatzzentrale disponierte Einsätze 6'330 4'727

Personalbestand
Der Personalbestand bei der Landespolizei präsentierte 
sich Ende des Berichtsjahrs mit insgesamt 120.1 Stel-
len (exkl. Landesgefängnis) etwas höher als im Vorjahr 
(2017: 118.4). Davon waren 84.9 Stellen von Polizisten 
und Polizistinnen mit hoheitlichen Funktionen, 17.2 
Stellen von zivilen Mitarbeitenden mit Polizeifunktionen 
(Kriminaltechnik, IPK etc.) und 18.0 Stellen von Verwal-
tungsangestellten besetzt. Unterstützt wurde die Lan-
despolizei durch 28 Bereitschaftspolizisten und -polizis-
tinnen. In Ausbildung befinden sich seit Oktober 2018 
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Die Einsätze der Sondereinheit IVE haben im Berichts-
jahr leicht abgenommen. So wurden vier sicherheitspoli-
zeiliche Einsätze mit hohem Gefährdungspotential regis-
triert. Im Bereich Personenschutz waren 12 Einsätze zu 
verzeichnen, hierzu gehören auch Einsätze bei internati-
onalen Konferenzen und bei Staatsbesuchen.

Die Interventionen im Bereich Häuslicher Gewalt wa-
ren im Berichtsjahr um rund ein Drittel höher wie 2017. 
Insgesamt gab es 30 Fälle von Häuslicher Gewalt, bei 
denen eine Anzeige erstattet wurde (2017: 21). Die An-
zahl der gewaltbetroffenen Frauen war mit 27 um mehr 
als die Hälfte höher wie die der gewaltbetroffenen Män-
ner (12). Kinder bzw. Jugendliche waren 2018 in keinem 
Fall Opfer von Häuslicher Gewalt. Im Berichtsjahr wurde 
keine polizeiliche Wegweisung gegen einen Störer aus-
gesprochen, ein polizeiliches Betretungsverbot wurde 
nicht verhängt.

Entwicklung der Häuslichen Gewalt

Verkehrssicherheit
Der Schwerpunkt in der Verkehrssicherheit lag im Be-
richtsjahr wiederum auf der Präventionsarbeit. So erteil-
ten die beiden Verkehrsinstruktoren der Landespolizei 
177 Lektionen Verkehrsunterricht in Kindergartenklas-
sen, Primarschulen, der Heilpädagogischen Tagesstätte 
sowie der Waldorfschule. Praktische Erfahrungen konn-
ten die Schüler in der Verkehrsschulungsanlage in Schel-
lenberg machen und das korrekte Verhalten im Strassen-
verkehr üben. 

Zusätzlich zu diesen Unterrichtseinheiten war im 
Berichtsjahr auch der Bereich Schulwegsicherung und 
Schulwegüberwachung zentral. So war die Landespolizei 
an stark frequentierten Kreuzungen, Kreiseln und Licht-
signalanlagen präsent und unterstützte die jüngsten Ver-
kehrsteilnehmer auf ihrem Schulweg. Insgesamt wurden 
in diesem Bereich 575 Einsätze geleistet, was ein Rück-
gang zum Vorjahr (2017: 592) darstellt. 

Zusammen mit der Kommission für Unfallverhütung 
wurden auch im Berichtsjahr mehrere Präventionskam-
pagnen erarbeitet und lanciert. So wurde die Bevölke-
rung mit folgenden Kampagnen sensibilisiert: Tragen 
des Velohelms mit der Kampagne «Ich beschütze dich 
– dein Velohelm», Sicherheitsgurt mit dem Slogan «Bitte 
Anschnallen. Auch auf Kurzstrecken», Schulanfang mit 
der Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-

tung Kinder», Ablenkung mit dem Slogan «Liaber renka 
statt ablenka», Sichtbarkeit im Dunkeln mit dem Slogan 
«Nebel des Grauens – mach dich sichtbar im Strassen-
verkehr» sowie zum Thema Alkohol am Steuer. Dane-
ben konnten von der Schweizer Beratungsstelle für Un-
fallverhütung folgende Plakatkampagnen übernommen 
werden: «Vorsicht beim Vortritt» für mehr Sicherheit im 
Strassenverkehr sowie, «Lass Dich nicht abschiessen» 
als Motorradkampagne. 

Bei der Landespolizei werden insgesamt sieben 
Verkehrsüberwachungsanlagen eingesetzt (ein mobi-
les sowie vier in die beiden semistationären und zwei 
in Rotlichtanlagen integrierte Geschwindigkeitsüber-
wachungssysteme). Das Hauptaugenmerk der mobilen 
Geschwindigkeitskontrollen lag wieder auf der Über-
wachung der Schulwege und der Verkehrsberuhigung. 
Mobile Geschwindigkeitskontrollen wurden um fast ein 
Drittel weniger durchgeführt (2018: 13 / 2017: 20), da 
aufgrund technischer Probleme nicht alle Anlagen das 
ganze Jahr über zur Verfügung standen. Die Anzahl der 
Messungen hat sich aber dennoch nicht verringert, da 
die Messgeräte an den jeweiligen Standorten länger im 
Einsatz belassen wurden.

Die Anzahl der durchgeführten allgemeinen Ver-
kehrskontrollen ist auf 185 (2017: 172) gestiegen. Die 
Anzahl der an fehlbare Lenker ausgestellten Ordnungs-
bussen fällt 2018 um 5 % niedriger aus und belief sich 
auf 29'428 (2017: 31'102). Um 56 % zugenommen ha-
ben die Rechtshilfeersuchen ausländischer Amtsstellen 
wegen Strassenverkehrsdelikten. Die Rotlichtübertre-
tungen nahmen erheblich ab, da die Anlage an der St. 
Peter Kreuzung in Schaan im Spätsommer 2018 abge-
baut wurde. 

Verkehrspolizeiliche Tätigkeiten und Dienstleistungen 
(Auszug)

 2018 2017

Rechtshilfeersuchen von ausl. Amtsstellen (SVG) 182 116 
Verkehrskontrollen allgemein 
(ohne Geschwindigkeit) 185 172
Geschwindigkeitskontrollen mobil 13 20
Betriebstage v. 7 1986 1854 
Verkehrsüberwachungsanlagen
Rotlichtübertretungen 482 793

Trotz gleich gebliebener Kontroll- und Patrouillentätig-
keit haben die Verkehrsunfälle im Berichtsjahr zuge-
nommen (2018: 478 / 2017: 436). Ebenfalls zugenommen 
hat leider die Anzahl der Unfälle mit Verletzten von 74 
(2017) auf 102. Die Anzahl der dabei verletzten Personen 
erhöhte sich folglich leider ebenfalls und zwar auf 121 
(2017: 87). Davon verletzten sich 31 Personen schwer. 
Erfreulicherweise gab es jedoch im Berichtsjahr keine 
Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang. 
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Die Wirtschaftsdelikte nahmen im Berichtsjahr um 
13 % auf 223 Tatbestände (2017: 197) zu. Am meisten 
Fälle waren in der Deliktsgruppe «Betrug / Untreue» mit 
157 Tatbeständen zu verzeichnen. Die Vermögens- und 
Eigentumsdelikte erhöhten sich um 14 % auf 488 Tatbe-
stände (2017: 428). Am meisten begangen wurden Dieb-
stähle, gefolgt von Sachbeschädigungen und Einbruch-
diebstählen. Die Einbruchdiebstähle haben sich leider 
um knapp 10 % auf 140 Tatbestände erhöht (2017: 127).

Die verzeichneten Straftaten im Kriminalitätsfeld Ge-
waltdelikte sind gegenüber dem Vorjahr mit 200 Tatbe-
ständen praktisch gleich geblieben (2017: 199). Bei den 
Tötungsdelikten gab es einen Tatbestand zu verzeich-
nen, da die Landespolizei im Fall eines schweren Bezie-
hungsdeliktes eine Anzeige wegen versuchten Mordes 
erstattete. Bei den Sexualdelikten mussten mit 43 Tat-
beständen zehn Delikte mehr als im Vorjahr registriert 
werden (2017: 33). Wobei diese Steigerung vor allem 
auf die Pornographie-Tatbestände zurück zu führen ist 
(2018: 27; 2017: 11). Die Tatbestände wegen sexuellem 
Missbrauch Unmündiger sind im Vergleich zum Vorjahr 
gleich geblieben (2017: 5). 

Die Landespolizei musste im Berichtsjahr zu insge-
samt 25 aussergewöhnlichen Todesfällen ausrücken, 
was fünf mehr als im Vorjahr sind. In sieben Fällen han-
delte es sich dabei um Suizide.

Entwicklung der Kriminalität

Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz
Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittelgesetz 
haben im Berichtsjahr stark zugenommen. Diese Zu-
nahme ist auf grössere Verfahren wegen des Verdachts 
des Cannabis- und / oder Kokainhandels zurückzufüh-
ren, bei welchen zahlreiche Konsumenten identifi ziert 
werden konnten. Gegen die Konsumenten wurden in 
der Folge jeweils eigene Verfahren wegen Widerhand-
lung gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Es 
wurden dadurch 713 Straftatbestände polizeilich regis-
triert (2017: 490). Die Anzahl der Tatverdächtigen ist da-
her auch um rund ein Drittel auf 202 angestiegen (2017: 
151). Dies sind 46 % mehr Betäubungsmitteldelikte bei 
34 % mehr Tatverdächtigen als im Vorjahr. Am mei-
sten Verzeigungen gab es mit 585 wegen Eigenkonsum, 
während es 117 Verzeigungen wegen Produktion / An-
bau / Kauf / Verkauf von Drogen gab. In elf Fällen konnte 

Bei knapp einem Drittel der Verkehrsunfälle mit 
Sachschaden lag ein Nichtgenügen der Meldepfl icht vor. 
Insgesamt konnten 40 % der Täter durch die Landespo-
lizei ermittelt werden. 86 % aller Verkehrsunfälle fanden 
innerorts statt, nur 69 Unfälle wurden auf Strassen aus-
serorts registriert. 

Verkehrsunfallstatistik

2018 2017

Verkehrsunfälle total
(inkl. Nichtgenügen der Meldepfl icht) 478 436 
davon Unfallort innerorts 409 387

davon Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang 0 2
dabei Verkehrstote  0 2

davon Verkehrsunfälle mit Verletzten 102 74
dabei verletzte Personen 121 87

davon Verkehrsunfälle mit Sachschäden
(inkl. Bagatellunfälle und Parkschäden) 376 360
davon Nichtgenügen der Meldepfl icht 148 123
davon Täter ermittelt 40 % 48 %

Entwicklung der Verkehrsunfälle

Kriminalitätsentwicklung
Eine Vorbemerkung: Bei der Kriminalstatistik handelt es 
sich um eine Straftaten- und keine Fallstatistik. Das be-
deutet, dass ein Fall mit mehreren Straftatbeständen in 
der Statistik aufscheinen kann (z. B. Wirtschaftsdelikt mit 
drei Straftatbeständen: Untreue, Betrug, Geldwäscherei).

Im Berichtsjahr gab es bei den Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch eine Erhöhung um 13 %. So wurden 
1'136 Straftaten begangen, während es im Vorjahr 1'006 
waren. Die Aufklärungsrate ist gegenüber dem Vorjahr 
erneut um drei Prozentpunkte auf 73 % gestiegen, womit 
die Landespolizei im internationalen Vergleich ausge-
zeichnet dasteht. Bei der Berechnung der Aufklärungs-
quote werden nebst den Tatbeständen des Strafgesetz-
buches auch diejenigen des Betäubungsmittelgesetzes 
berücksichtigt. 
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ein Schmuggel von Betäubungsmitteln nachgewiesen 
werden. Glücklicherweise gab es im Berichtsjahr keine 
Drogentoten.

Straftaten nach dem Ausländergesetz (AuG)
Im Berichtsjahr gab es einen starken Rückgang der Mi-
grationsdelikte von 41 auf 18 zu verzeichnen. Die wesent-
lichen Verzeigungen erfolgten wegen Widerhandlungen 
gegen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen (15). 
Wegen Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleppertätig-
keit) wurde lediglich ein Straftatbestand verzeichnet. 

Nebenstrafrecht
Der Landespolizei obliegt die Verfolgung zahlreicher 
Straftaten gemäss dem Verwaltungsrecht respektive dem 
Nebenstrafrecht. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 184 
solcher Tatbestände verzeichnet, was eine Zunahme zum 
Vorjahr (2017: 165) darstellt. Den Schwerpunkt bildeten 
im Berichtsjahr die Übertretungen nach dem Jugendge-
setz. Diese haben von 15 auf 50 Tatbestände zugenom-
men. Grund dafür sind vermehrte Kontrollen im Bereich 
des Jugendschutzes. Verstösse gegen das Waffengesetz 
haben um 21 Tatbestände auf 47 abgenommen. 

Kriminalpolizeiliche Tätigkeiten (Auszug)

 2018 2017

Hausdurchsuchungen / freiwillige Hausnachschau 85 68
Telefon- / Internetüberwachungen 2 1
Observationen  9 5
Ausschaffungen / Auslieferungen (Anzahl Personen) 50 51
Erkennungsdienstliche Behandlungen  
von Personen 118 69
Datensicherungen 153 119

Kriminalstatistik 2018
Um die Beurteilung der Kriminalitätsentwicklung in 
Liechtenstein zu erleichtern, wird seit dem Jahr 2007 
eine interpretierte Kriminalstatistik publiziert, in der 
mehrere Tatbestände zu Deliktsgruppen und diese zu 
Kriminalitätsfeldern zusammengefasst werden. Dabei 
können einzelne Tatbestände auch mehreren Kriminali-
tätsfeldern zugeordnet werden (z. B. Vergewaltigung zu 
den Kriminalitätsfeldern «Gewaltdelikte» und «Sexualde-
likte»). Da es sich um eine verdichtete Auswahl von kri-
minalitätsfeldspezifischen Tatbeständen handelt, ist ein 
Vergleich der Werte dieser interpretierten Kriminalstati-
stik mit den Zahlen früherer, rein tatbestandsbezogener 
Kriminalstatistiken nur begrenzt möglich. Auch muss ein 
Kriminalitätsfeld (z. B. Migrationsdelikte) nicht sämtliche 
spezialgesetzlichen Tatbestände beinhalten (z. B. AuG: 
Nichtbefolgen der Ausreisefrist).
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Kriminalstatistik 2018

Straftatbestände 2018 2017 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2018 / 2017 TB 2018 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl % Anzahl % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

1. Wirtschaftsdelikte  223 197 26 13 165 74 177 4 144

Betrug / Untreue 157 130 27 21 104 66 94 3 77
Konkursdelikte 3 12 -9 -75 3 100 3 0 2
Geldwäsche / OK 49 49 0 0 47 96 84 1 77
Abschöfpung / Verfall / Einziehung 0 0 0 na 0 na 0 0 0
Terrorismusfinanzierung 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Korruption / Insidergeschäfte 14 6 8 133 11 79 17 0 7

2. Vermögen u. Einkommensdelikte 488 428 60 14 189 39 165 34 107

Diebstähle 162 149 13 9 69 43 75 10 64
 davon Motorfahrzeug-Diebstähle 5 2 3 150 1 20 1 0 1
 davon Fahrrad-Diebstähle  39 35 4 11 2 5 2 1 2
Veruntreuung / Unterschlagung / Sachentziehung 26 26 0 0 20 77 28 6 17 
Einbruchdiebstahl 140 127 13 10 45 32 29 7 21
Hehlerei 4 2 2 100 4 100 3 0 3
Sachbeschädigung 156 124 32 26 51 33 61 18 23

3. Gewaltdelikte 200 199 1 10 175 83 137 11 78

Tötungsdelikte 1 1 0 0 1 100 1 0 0 
Körperverletzung / Raufhandel 79 83 -4 -5 74 94 86 9 44 
Erpressung / Entführung 27 5 22 440 3 11 3 0 2 
Raub 2 2 0 0 0 0 0 0 
Drohung 43 54 -11 -20 41 95 44 4 27 
Nötigung 30 39 -9 -23 29 97 30 0 16 
Sexuelle Gewalt 9 8 1 13 9 100 5 1 4 
Gewalt gegen Beamte 9 7 2 29 8 89 7 2 1

4. Sexualdelikte 43 33 10 30 39 91 27 2 22

Vergewaltigung / sex. Nötigung 5 5 0 0 5 100 4 0 3 
Sex. Missbrauch Unmündiger 5 5 0 0 4 80 3 1 3 
Sex. Belästigung / Exhibitionismus 6 8 -2 -25 4 67 4 1 4 
Zuhälterei 0 4 -4 na 0 na 0 0 0 
Pornographie 27 11 16 145 26 96 22 2 18

5. Migrationsdelikte 18 41 -23 -56 11 61 15 0 13

Einreise und Aufenthalt 15 28 -13 -46 10 67 15 0 13 
Beihilfe 1 4 -3 -75 0 0 0 0 0 
Ausweisverwendung 1 0 1 na 1 100 1 0 1 
Arbeit 1 9 -8 -89 0 0 0 0 0
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Straftatbestände 2018 2017 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2018 / 17 TB 2018 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl % Anzahl % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

6. Politisch religiös motivierte Delikte  3 6 -3 -50 0 0 0 0 0

Diskriminierung 2 4 -2 -50 0 0 0 0 0 
Terrorismus 0 0 0 0 0 na 0 0 0 
Verbotener Nachrichtendienst 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ordnungsdelikte 0 1 -1 na 0 na 0 0 0

7. Gemeingefährliche Delikte 5 6 -1 -17 4 80 3 0 2

Branddelikte 5 6 -1 -17 4 80 3 0 2 
Sprengstoffdelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0 
Strahlendelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0 
Umweltdelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0

8. Urkundendelikte 32 23 9 39 19 59 21 1 16

Fälschung von Dokumenten 18 19 -1 -5 17 94 18 1 15 
Geld und Wertpapierfälschung 14 4 10 250 2 14 3 0 1

9. Verwaltung 184 165 19 12 169 92 180 21 115

Waffen / Sprengstoff 47 68 -21 -31 44 94 51 6 38 
Jugendgesetz 50 15 35 233 49 98 51 4 21 
Bau / Gewerbe / Handel / Tourismus 24 20 4 20 21 88 20 0 17 
Banken / Treuhänder / Sorgfaltspflicht 5 9 -4 -44 2 40 5 0 5 
Schutz Geheimbereich / Arbeit / geist. Eigentum 6 4 2 50 4 67 4 0 4 
Tierschutz / Jagd / Fischerei / Hundehaltung 9 10 -1 -10 7 78 7 0 3 
Gesundheit / Umwelt / Abfall 15 7 8 114 15 100 21 11 12 
Polizeistunde / Ruhe / Ordnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Übriges Verwaltungsrecht 28 32 -4 -13 27 96 27 0 19

10. Drogendelikte 713 490 223 46 685 96 202 66 89

Eigenkonsum 585 435 150 34 561 96 195 66 86 
Produktion / Anbau / Kauf / Verkauf 117 50 67 134 113 97 72 31 25 
Schmuggel 11 5 6 120 11 100 11 1 2

11. Kripo-Ereignisse ohne Tatbestand 69 94 -25 -27 

Vermisstfälle 18 12 6 50      
Brände 14 14 0 0      
Aussergewöhnliche Todesfälle 25 20 5 25      
davon Suizide 7 9 -2 -22      
davon Drogentote 0 0 0 0     
davon Krankheit / Unfälle (ohne Verkehr) 18 11 7 64
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an ausländische Polizeistellen 877 Anfragen (2017: 859), 
während ausländische Behörden über INTERPOL 29'670 
Anfragen weltweit und somit auch an Liechtenstein stell-
ten (2017: 30'288). Im Rahmen von Schengen richtete 
Liechtenstein 998 Anfragen an ausländische Polizeistel-
len (2017: 992), während das SIRENE-Büro Vaduz 35'138 
Auskunftsersuchen (2017: 37'064) aus dem Ausland zu 
bearbeiten hatte. 2018 konnten im Schengenraum sechs 
international gesuchte Personen im Auftrag der liechten-
steinischen Gerichte festgenommen werden (2017: 7). 
Zu einem Rückgang auf 4'134 kam es bei kriminalpoli-
zeilichen Anfragen aus der Schweiz (2017: 4'725). 

Es konnten auch wieder zahlreiche Personen- und 
Sachfahndungstreffer erzielt werden (SIS, INTERPOL 
und weitere Fahndungssysteme). Diese fielen mit 244, 
davon 114 im Inland und 130 im Ausland, leicht tiefer 
als im Vorjahr aus (2017: 268). 14 Personen konnten 
in Liechtenstein aufgrund eines in- oder ausländischen 
Haftbefehls festgenommen werden (2017:15).

Internationale Zusammenarbeit
Die Einheit Internationale Polizeikooperation (IPK) ist 
die zentrale Drehscheibe und Koordinationsstelle der 
Landespolizei für den internationalen Informationsaus-
tausch. Darunter fallen INTERPOL, das SIRENE-Büro im 
Rahmen des Schengen-Informationsaustausches, EURO-
POL sowie die Funktion einer Nationalen Kontaktstelle 
zu FRONTEX (Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache) sowie die Schweizer Fahndungs- und 
Kommunikationssysteme. Mit einer zentralen Eingangs-
stelle hat die Landespolizei in der Polizeizusammenar-
beit eine effiziente und schlanke Lösung, um die zahl-
reichen über die unterschiedlichen Kanäle eingehenden 
Anfragen speditiv bearbeiten zu können.  

Auch im Berichtsjahr haben die Migration und die 
damit einhergehende Kriminalität sowie die vom inter-
nationalen Terror ausgehenden Gefahren den internati-
onalen polizeilichen Informationsaustausch stark beein-
flusst. Im Berichtsjahr stellte das INTERPOL-Büro Vaduz 

Tätigkeiten und Dienstleistungen der Internationalen Polizeikooperation (Auszug)

 2018 2017

Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Interpol 877 859 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Interpol 29'670 30'288 
Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Schengen 998 992 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Schengen 35'138 37'064 
Schriftverkehr von FL an ausländische Behörden im Rahmen von Europol 506 388 
Schriftverkehr ausländischer Behörden an FL im Rahmen von Europol 1'610 1'533 
Fahndungstreffer  244 268

Dank der Teilnahme bei INTERPOL und Schengen (inkl. 
FRONTEX und EUROPOL) ist die Landespolizei interna-
tional sehr gut vernetzt. Im Verbund mit der Schweiz be-
teiligt sich die Landespolizei am Schweizerischen Fahn-
dungssystem RIPOL sowie an der kriminalpolizeilichen 
Kommunikationsplattform VULPUS. Regional stellen die 
Mitgliedschaften bei der Polizeichefvereinigung Boden-
see und dem Ostschweizer Polizeikonkordat eine opti-
male grenzüberschreitende Zusammenarbeit sicher. Der 
Einsitz des Polizeichefs in der Konferenz der kantonalen 
Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) – seit 2017 
mit Stimmrecht – bietet zudem eine optimale Plattform 
für die Vernetzung mit den Sicherheitsbehörden des 
Bundes und der Kantone. Für die Landespolizei war es 
daher auch eine grosse Freude, im Berichtsjahr erstmals 
die Jahreskonferenz der KKPKS in Liechtenstein ausrich-
ten zu dürfen. 

Zudem pflegt der Polizeichef sowohl einen jähr-
lichen Informationsaustausch mit seinen Kollegen aus 
Österreich und der Schweiz wie auch mit den Polizei-
chefs sämtlicher Schengenstaaten im Rahmen der jähr-
lichen European Police Chief Conference EPCC in Den 

Haag / NL. Diese internationalen und regionalen Netz-
werke sind für eine erfolgreiche Polizeiarbeit in Liech-
tenstein unerlässlich. Denn Sicherheit kann heute nur 
noch im internationalen Verbund gewährleistet werden. 
Dies gilt für einen Kleinstaat wie Liechtenstein noch 
mehr als für jedes andere Land.



298 |

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Inhaftierungen im Landesgefängnis

Übersicht 2018 2017

Inhaftierungen total 63 73
 davon Männer 61 69
 davon Frauen 2 4
  
Hafttage total 3'780 4'783
 davon Männer 3'723 4'583
 davon Frauen 57 200

Inhaftierungen nach Gesetzen / Gründe 63 73
 davon Strafprozessordnung (total) 34 33
 davon Polizeigesetz (Sicherheitszelle) 3 10
 davon Ausländer / Ausschaffungen 22 21
 davon RHE / Auslieferung 3 6
 davon Ersatzfreiheitsstrafe 1 3

Entwicklung der Hafttage pro Jahr

Betreuung
Insgesamt 364 reguläre Besuche wurden im Berichtsjahr 
den Insassen im Landesgefängnis abgestattet. Zusätzlich 
erhielten Inhaftierte 298 Besuche von Rechtsvertretern 
sowie 74 Besuche zur psychosozialen Beratung (Psycho-
logen, Psychiater, Sozialarbeiter etc.). Während 51 Visi-
ten hat der Arzt 154 Konsultationen durchgeführt. 

Untersuchungshaften
Im Berichtsjahr mussten im Vergleich zum Vorjahr mehr 
Untersuchungshaften verzeichnet werden. Von den ins-
gesamt 17 Untersuchungshäftlingen hatten vier die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft, ein Ausländer mit 
Wohnsitz in Liechtenstein, während die restlichen 12 
Häftlinge Ausländer mit Wohnsitz im Ausland waren.

Landespolizei (Landesgefängnis)

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Das Landesgefängnis in Vaduz ist die einzige Haftanstalt 
in Liechtenstein und wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb 
geführt. Die professionelle Betreuung wird durch sechs 
Vollzugsbeamte sichergestellt, welche durch Vollzugsper-
sonal auf Stundenbasis unterstützt werden. Die Homepage 
www.landesgefaengnis.li bietet Einblick in das Gefängnis 
und stellt wichtige Informationen für Personen zur Verfü-
gung, welche eine Haftstrafe anzutreten haben sowie für 
deren Besucher.

Rechtskräftig verurteilte Straftäter verbüssen ihre 
Strafen ausschliesslich in österreichischen Justizvollzugs-
anstalten, während das Landesgefängnis primär für Un-
tersuchungs-, Ausschaffungs- bzw. Auslieferungshaften 
sowie den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen genutzt wird. 
Gleichzeitig ist in Zusammenarbeit mit der Strafanstalt 
Saxerriet / CH ab 2018 ein Entlassungsvollzug eingeführt 
worden, der es Strafgefangenen mit Lebensmittelpunkt in 
Liechtenstein erlaubt, sich frühzeitig in der Region auf die 
Zeit nach der Entlassung vorzubereiten. Diese Neuausrich-
tung des Strafvollzug ist nötig geworden, weil die Infra-
struktur des Landesgefängnisses den Anforderungen eines 
zeitgemässen Strafvollzugs nicht mehr genügt.

Belegung im Landesgefängnis
Insgesamt 20 Betten verteilen sich im Landesgefängnis 
auf 18 Hafträume. 15 Hafträume mit 16 Betten befin-
den sich im Männerbereich, während die restlichen drei 
Hafträume Frauen vorbehalten sind. Im Berichtsjahr wa-
ren im Landesgefängnis 63 Personen inhaftiert, dies sind 
10 weniger wie im Vorjahr. Der grösste Teil der Häftlinge 
waren Männer (61), im Berichtsjahr waren lediglich zwei 
Frauen inhaftiert. 

Die Anzahl der Hafttage hat sich 2018 gegenüber 
dem Vorjahr verringert. So wurden im Berichtsjahr 3'780 
Hafttage in Vaduz verbüsst, während es im Vorjahr noch 
4'783 waren. Gründe für Inhaftierungen sind nach wie 
vor in erster Linie Verstösse gegen das Strafgesetzbuch, 
gefolgt von jenen im Bereich des Ausländergesetzes 
bzw. Ausschaffungen, Polizeihaft sowie Vollzug von Er-
satzfreiheitsstrafen. 
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ten, mit der Gewährleistung der Durchlässigkeit und der 
Anschlüsse an weiterführende Schulen und Hochschulen 
sowie bei der Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene. Einen weiteren Aufgabenbe-
reich bildet die Verwaltung des Stipendienwesens.

Mit der Verabschiedung der Schulbautenstrategie im 
Landtag wurde ein wichtiger Meilenstein in der Schulbau-
planung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte erreicht. 
Aus pädagogischer Sicht sind vor allen die Leitlinien zen-
tral, welche bei der künftigen Entwicklung der schulischen 
Infrastruktur zu berücksichtigen sind. Im Berichtsjahr 
wurde unter Einbezug des Schulamtes mit der Erarbeitung 
der nun notwendigen Finanzbeschlüsse begonnen. Bereits 
bewilligt wurde der Finanzbeschluss betreffend den Bau 
eines Schulbauprovisoriums für die Berufsmaturitätsschule 
Liechtenstein.

Die Regierung hat am 11.  Juli 2018 das Konzept für 
die Erneuerung der ICT-Infrastruktur genehmigt. Nach der 
Freigabe des Budgets durch den Landtag am 8. November 
2018 wurde das Projekt für die Erneuerung und den Aus-
bau gestartet. Das Ziel des Projekts ist es, die Schulstand-
orte bis 2020 flächendeckend mit WLAN auszustatten und 
innerhalb der nächsten vier Jahre allen Lehrerinnen und 
Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern ein persön-
liches mobiles Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen. 

Nach umfangreichen Analysen und Berechnungsar-
beiten beschloss der Landtag auf Antrag der Regierung in 
seiner Novembersitzung des Berichtsjahres, für 2019 ins-
gesamt einen Anteil von 1.75 % der Gesamtlohnsumme 
für Anpassungen des fixen Leistungsanteils bei den Lehr-
personen zur Verfügung zu stellen. Diese Massnahme er-
möglichte es, die Lohnerhöhungen so vorzubereiten, dass 
einerseits dienstjüngeren Lehrpersonen eine bessere Lohn-
perspektive geboten werden kann und andererseits die 
Wettbewerbsfähigkeit durch eine nach Lohnklassen und 
Dienstjahren differenzierte Heranführung an das Lohnni-
veau des Kantons St. Gallen verbessert wird.

Im Dezember 2018 konnte die Regierung den neuen 
Lehrplan «LiLe» verabschieden. Der Liechtensteiner Lehr-
plan für den Kindergarten, die Primarschule und die Se-
kundarstufe I wird auf den 1. August 2019 in Kraft gesetzt. 
Die Einführung des Lehrplans erfolgt während einer vier-
jährigen Einführungsphase gemäss dem Gesamtprojekt-
plan. Ein bedeutsames Thema wird die Einführung des 
neuen Moduls Medien und Informatik zusammen mit der 
Umsetzung der ICT-Strategie sein, welche die Weiterbil-
dung der Lehrpersonen sowie die Ausstattung der Schulen, 
der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schülerinnen 
beinhaltet. Für die Herausforderungen, Chancen und Ent-
wicklungen durch die Digitalisierung soll die Schule gut 
vorbereitet sein.

Des Weiteren wurden für die Beantwortung der Inter-
pellation betreffend die Thematik Cyber-Mobbing in Liech-
tenstein sowie Gewalt an den Primar- und Weiterführen-
den Schulen Abklärungen getroffen, die Sichtweise von 
Schulen und Schulleitungen ermittelt sowie mögliche Vor-
schläge zum weiteren Vorgehen erarbeitet.

Übersicht Untersuchungshaft

  2018 2017

Untersuchungshaften total 17  12
 davon liechtensteinische Staatsangehörige 4 2
 davon ausländische Staatsangehörige 
 mit Wohnsitz in Liechtenstein 1 1
 davon ausländische Staatsangehörige 
 mit Wohnsitz im Ausland 12 9

Strafvollzug im Ausland
Aufgrund des Staatsvertrages mit Österreich aus dem 
Jahr 1983 werden Freiheitsstrafen verurteilter Straftäter 
primär in österreichischen Justizvollzugsanstalten ver-
büsst. Dasselbe gilt für den Vollzug gerichtlich angeord-
neter Massnahmen. Seit Beginn des Jahres 2017 wer-
den aufgrund der Neuausrichtung des Strafvollzugs auch 
kürzere Freiheitsstrafen nicht mehr in Vaduz vollzogen, 
da die gesetzlichen Anforderungen an einen Strafvollzug 
nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden können (z. B. 
Beschäftigung, Freizeit usw.). Mit dem Kanton St. Gallen 
wurde vereinbart, dass die Strafanstalt Saxerriet für den 
Entlassungsvollzug Liechtensteiner Häftlinge genutzt 
werden kann. 

Verlegungen ins Ausland zum Vollzug von Freiheits-
strafen oder Massnahmen werden in der Regel veran-
lasst, sobald die Urteile rechtskräftig sind. So waren im 
Berichtsjahr insgesamt neun Häftlinge während 3'187 
Hafttagen in österreichischen Anstalten zum Vollzug ih-
rer Strafen oder Massnahmen untergebracht. Das sind 
drei Personen weniger und trotzdem einige Hafttage 
mehr als im Vorjahr (2017: 3'107). In Saxerriet / CH wa-
ren drei Personen während 488 Tagen zum Entlassungs-
vollzug inhaftiert.

Schulamt

Amtsleiter: Arnold Kind

Die Hauptaufgaben des Schulamtes sind die Planung, 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Bildungs-
wesens im Kindergarten sowie im Schul- und Hochschul-
bereich. Dazu gehören die Aufsicht über die Schulen und 
Hochschulinstitutionen, die Verantwortung für das Lehr-
personal, das Schulleitungspersonal und das weitere Per-
sonal an den öffentlichen Schulen, die Erarbeitung von 
Rechts- und Planungsgrundlagen, die Verwaltung und der 
Betrieb von Schulen und schulnahen Betrieben (Hallenbad, 
Jugendhaus) sowie die damit zusammenhängende Vorbe-
reitung der Regierungsgeschäfte. Zentrale Aufgaben erge-
ben sich zudem im Zusammenhang mit den Schulübertrit-
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Für die Zielgruppe Eltern hat das Schulamt im Berichts-
jahr sechs Ausgaben des Newsletters «schule heute» he-
rausgegeben, um über aktuelle Themen des Schul- und 
Bildungswesens zu informieren. Eine Sonderausgabe be-
fasste sich mit dem Schul- und Lehrpersonal und zeigte in-
teressante Einblicke auch in statistische Angaben. 

Öffentliche Schulen

In Zusammenarbeit mit den involvierten Stellen erstellte 
oder revidierte das Schulamt folgende Richtlinien, Merk- 
und Informationsblätter:
–  Merkblatt zum Vorgehen im Falle einer Beanstandung, 

Kündigung, fristlosen Auflösung und Freistellung
–  Richtlinie über die Führung von Akten an öffentlichen 

Schulen
–  Richtlinie für die BMS über die Anwesenheitspflicht im 

Allgemeinen sowie bei Leistungsnachweisen und Ma-
turaprüfungen

–  Merkblatt über den Datenschutz an den Schulen
–  Richtlinie für Wassersport und Badeanlässe

Für das Zusammenwirken und die Koordination der Auf-
gaben im Schulbereich organisiert das Schulamt, neben 
bilateralen Kontakten, gemeinsame Konferenzen der 
Schulleiterinnen und Schulleiter und auf Gemeindeebene 
zusätzlich die Konferenz der Gemeindeschulratsvorsit-
zenden. Zudem steht das Schulamt in regelmässigem 
Austausch mit dem Dachverband der Elternvereini-
gungen (DEV) und mit einzelnen unabhängigen Eltern-
organisationen. Derzeit gibt es elf Elternorganisationen 
im Verband und fünf unabhängige Organisationen.

Am 7. März 2018 führte das Schulamt zum dritten 
Mal den Pädagogischen Dialog durch, um mit Lehrper-
sonen und Schulleitungen über ein aktuelles Thema zu 
diskutieren. Das Auftaktreferat zum Thema «Digitale 
Schule – wohin geht die Reise? Unerwartete Rezepte ge-
gen überhöhte Erwartungen» hielt Prof. Dr. Werner Hart-
mann.

Liechtensteiner Lehrplan «LiLe»
Der neue Lehrplan wurde auf Basis des Deutschschwei-
zer Lehrplans 21 erarbeitet, wobei landesspezifische 
Anpassungen vorgenommen wurden. Zwischen August 
2017 und September 2018 hat das Projektkernteam die 
Inhalte des «LiLe» für die einzelnen Schulzyklen in vier 
Blockwochen erarbeitet. 

Nach den ersten Arbeitswochen fand jeweils im An-
schluss ein sogenanntes «Hearing» statt, in welchem 
Lehrpersonen und Lehrervereine Rückmeldung auf die 
erarbeiteten Inhalte geben konnten. An allen Schul-
standorten fanden Informationsabende statt. Beim drit-
ten Hearing von Juni bis August 2018 hatte schliesslich 
die Öffentlichkeit Gelegenheit, Stellung zu beziehen. In 
dieser dritten Phase wurde auch die Lektionentafel vor-
gestellt, welche von einer weiteren Projektgruppe erar-
beitet wurde. 

Nach Auswertung und Einarbeitung der Rückmel-
dungen konnte der Endentwurf des «LiLe» im Dezember 
des Berichtsjahres der Regierung vorgelegt werden. Die 
Regierung hat in ihrer Sitzung vom 18. Dezember 2018, 
den Liechtensteiner Lehrplan «LiLe» und die dazugehö-
rige Lektionentafel verabschiedet. 

Umsetzung IT-Konzept
Im 1. Quartal wurde das IT-Konzept mit der Kostenschät-
zung für die Regierung anhand der im Vorjahr von ei-
ner Arbeitsgruppe erstellten Grundlage erarbeitet und 
an den Schulleiterkonferenzen der Primar- und Sekun-
darstufe, den Gemeindeschulratspräsidenten als auch an 
der Vorsteherkonferenz vorgestellt. 

Im 2. Quartal wurden die Details ausgearbeitet und 
Korrekturen aufgrund der Rückmeldungen vorgenom-
men. Die Regierung hat vor der Sommerpause dem IT-
Konzept und somit der 1:1-Ausstattung der Schüler von 
der 1. Klasse Primarschule bis zur 4. Klasse Sekundar-
stufe innerhalb der nächsten 4 Jahre zugestimmt und die 
notwendigen Aufträge (Beschaffung der mobilen Geräte 
und Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur) dem Schul-
amt und dem Amt für Informatik erteilt.

Der Landtag hat am 8. November 2018 den Landes-
voranschlag und damit auch das Budget für das ICT-Pro-
jekt der Schulen für das Jahr 2019 gutgeheissen. Damit 
konnte mit der Durchführung des ICT-Infrastrukturpro-
jekts, welches sich in vier Teilprojekte gliedert, gestartet 
werden. Die vier Teilprojekte sind 
–  Infrastruktur-Vernetzung, 
–  Backend-Server, 
–  Client-Endgeräte wie Notebooks und Tablets und 
–  Einführungs-Anforderungen und pädagogische Ein-

führung. 

Das Teilprojekt «Einführung» hat den Auftrag, einen Vor-
schlag für die Anforderungen an die restlichen Teilpro-
jekte und die Grundlagen der Nutzung der neuen Infra-
struktur im Unterricht zu definieren. Die Definition der 
Anforderungen an die restlichen Teilprojekte dient als 
Basis für die im Jahr 2019 durchzuführenden öffentli-
chen Ausschreibungen für die Clients.

Erfahrungsgemäss muss bei einer internationalen öf-
fentlichen Ausschreibung mittels Anforderungskatalog 
mit ca. 3 – 6 Monaten gerechnet werden. Nach der Ver-
gabe und der damit verbundenen Festlegung der Pro-
dukte und zugehörigen Lieferanten sollen zeitnah Pilo-
tinstallationen vorgenommen werden. Eine detaillierte 
Projektplanung wurde bis Ende des Jahres 2018 konkre-
tisiert, damit ein über die einzelnen Teilprojekte hinaus 
koordiniertes Vorgehen gewährleistet ist.

Blockzeiten
Das Projekt «Blockzeiten Plus» schreitet voran. Seit Be-
ginn des Schuljahres 2018 / 2019 haben vier weitere 
Schulstandorte ihre freiwilligen Eingangszeiten erwei-
tert. Das Inspektorat unterstützt die Meinungsbildung 
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und entsprechende Anpassungsarbeiten. Aktuell bieten 
insgesamt fünf Gemeinden erweiterte freiwillige Ein-
gangszeiten für die Schülerinnen und Schüler an.

MINT-Förderung
«MINT-Förderung» umfasst alle Massnahmen, welche 
die Förderung der Bildung in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik zum Ziel haben. Die 
Koordination im Bereich der MINT-Förderung an den 
Schulen sowie die Koordination zwischen den Schulen 
und dem pepperMINT-Labor wird seit dem Schuljahr 
2017 / 2018 durch eine Koordinationsperson sicherge-
stellt.

Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem 
pepperMINT Experimentierlabor funktionierte im letz-
ten Jahr wieder ausgezeichnet. Die Kurse sind so gut 
wie ausgebucht, es hat jeweils nur noch sehr wenig ver-
fügbare Plätze. Das pepperMINT Labor hat sich somit 
gut etabliert und erfreut sich einer hohen Akzeptanz bei 
der Lehrerschaft. Im März des Berichtsjahres konnte 
mit Unterstützung der Buchser (SG) Firma MERCK eine 
Lehrpersonen-Weiterbildung zum Chemie-Koffer durch-
geführt und jede Primarschule des Landes mit einem sol-
chen Koffer ausgerüstet werden. Ebenso fand eine durch 
MERCK durchgeführte Fortbildung für Lehrpersonen in 
Chemie zum Thema Titration statt, woraus sich ein Be-
suchsprogramm für Schulklassen entwickelte, welches 
sich in der Testphase befindet und 2019 fortgesetzt wird. 
Ebenfalls im Berichtsjahr aufgegleist wurden pepper-
MINT Module für LEGO Robotics, in Entwicklung befind-
lich sind ausserdem Module zu VEX Robotics. In Zusam-
menarbeit mit der ArbeitsGruppe IndustrieLehre (AGIL) 
der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer 
(LIHK) wurden die Organisation des MINT-Awards, die 
BerufsCHECK-Woche sowie weitere Punkte der Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Industrie in regelmäs-
sigen Treffen besprochen und aufgegleist. 

Auch die im Berichtsjahr durchgeführten FITNA-
Tage verzeichneten wieder grossen Erfolg, die 270 
Workshopplätze waren bereits vor Anmeldeschluss aus-
gebucht, zudem konnten fast alle Schülerinnen und Schü-
ler der Warteliste mindestens einen Workshop besuchen. 
Eines der Angebote stellte das pepperMINT Labor in Ko-
operation mit der Schaaner SpeedCom AG bereit. 

Ebenso nahmen wieder 11 Schülerinnen und Schüler 
der Realschule Vaduz erfolgreich an den SYNT Wettbe-
werben 2018 (Swiss Young Naturalists Tournament) in 
Zürich teil.

Frühe Förderung
Die «Frühe Förderung» hat zum Ziel, Kinder ab Geburt 
bis zum Kindergarteneintritt gezielt zu fördern, die per-
sönlichen Ressourcen zu stärken und damit zur Chan-
cengerechtigkeit beizutragen. Das Schulamt ist in die-
sem Zusammenhang verantwortlich für die sprachliche 
Förderung und unterstützt die Schulen in ihrem Engage-
ment, Kinder und ihre Bezugspersonen vor dem Kinder-

garten auf die – auch sprachlichen – Herausforderungen 
vorzubereiten. Seit Januar 2018 führt das Eltern Kind Fo-
rum die Koordinations- und Beratungsstelle Frühe För-
derung im Auftrag des Amts für Soziale Dienste. Die An-
gebote zur Frühen Förderung an den Gemeindeschulen 
Balzers, Vaduz, Schaan, Planken, Mauren-Schaanwald 
und Eschen-Nendeln wurden weitergeführt. Im Schul-
jahr 2017 / 2018 wurden an allen Standorten insgesamt 
199 Veranstaltungen durchgeführt mit total 1'350 Kin-
dern und 949 erwachsenen Begleitpersonen. Gut zwei 
Drittel der Kinder waren nichtdeutscher Muttersprache.

Qualitätssicherung
Seit dem Schuljahr 2009 / 2010 werden mit den Schüle-
rinnen und Schülern der 3. und 5. sowie 8. Stufe jährlich 
standardisierte Leistungsüberprüfungen in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik durchgeführt. Diese 
sogenannten Standardprüfungen werden von Lehrper-
sonen, Schulleitungen und Schulamt als Instrument der 
Qualitätssicherung genutzt. Den Schülerinnen und Schü-
lern dienen sie zu Standortbestimmung und Potenzialer-
kennung. Im März 2017 wurde der Schlussbericht zu den 
Standardprüfungen 2016 veröffentlicht. 

2018 wurden keine Schulen evaluiert. Die Vorberei-
tungen auf den neuen Lehrplan beinhalten auch Überle-
gungen zu einer Neuausrichtung der Qualitätssicherung 
im Bereich der internen, externen sowie themenspezi-
fischen Evaluation. Evaluationen sind ein essentieller Be-
standteil des Bildungscontrollings; sie tragen zur Wis-
sensgewinnung bei, unterstützen die Schulentwicklung 
und fliessen in die Rechenschaftslegung der einzelnen 
Schulen ein.

Seit 2014 haben die Schulleitungen den Auftrag, die 
Jahresplanung und einen Rechenschaftsbericht nach ein-
heitlichen Kriterien zu erstellen. Diese Dokumente bilden 
eine wichtige Grundlage für das Bildungsmonitoring und 
für die Leistungsdialoge mit den Schulleitungen.

Statistik
Im Schuljahr 2018 / 2019 waren insgesamt 646 Lehrper-
sonen an den öffentlichen Schulen beschäftigt. Davon 
waren 22 Lehrpersonen mit Schulleitungsaufgaben be-
traut (19.5 Vollzeiteinheiten). Im Berichtsjahr traten 41 
Personen aus dem Schuldienst aus, 11 davon aus Alters-
gründen. 42 Neuanstellungen wurden vorgenommen, 
wovon 29 aus Liechtenstein stammen. Im Berichtsjahr 
wurden mit insgesamt 122 Lehrpersonen Beurteilungs-
gespräche durchgeführt. Mit den Schulleitungspersonen 
wurden die jährlichen Personalgespräche abgehalten.
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Schülerinnen / Schüler und Lehrpersonen an öffentlichen Schulen, Schuljahr 2018 / 2019

  Anzahl Anzahl  1) Anzahl Schüler  Schüler pro 2) Lehrpersonen VZÄ
Stufe Schulen Klassen männlich weiblich Gesamt Klasse ø  (Vollzeitstellen) 

Gemeindeschulen 14 160 1'406 1'196 2'602 16.3 263.51
Kindergarten  47 415 323 738 15.7 
Primarschule  113 991 873 1'864 16.5 

Oberschulen 3 31 219 161 380 12.3 65.90
Triesen 1 11 78 50 128 11.6 
Vaduz 1 8 63 40 103 12.9 
Eschen 1 12 78 71 149 12.4 

Realschulen 5 38 314 329 643 16.9 3) 72.44 
Balzers 1 7 45 53 98 14.0 
Triesen 1 7 52 66 118 16.9 
Vaduz 1 7 58 63 121 17.3 
Schaan 1 6 57 34 91 15.2 
Eschen 1 11 102 113 215 19.5 

Gymnasium 1 41 339 406 745 18.2 78.24
1. – 4. Klasse  21 183 223 406 19.3 
5. – 7. Klasse  20 156 183 339 17 

Freiw. 10. Schuljahr 1 3 22 25 47 15.7 9.83
Berufsmaturitätsschule 1 7 71 45 116 16.6 13.40
Zwischentotal 25 280 2'371 2'162 4'533 16.2 503.32
Intensivkurs DaZ  3 12 10 22 7.3 2.97
Timeout-Schule       1.10

Gesamttotal 25 283 2'383 2'172 4'555  507.39

1) Schülerstatistik per 1. September 2018
2)  Effektive Beschäftigung mit Stichtag 31. Dezember 2018 (Lehrpersonal: Klassen- und Fachlehrpersonen, Sprachassistentinnen, Klassenhilfen, na-

turwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne Schulleitungspersonal)

3) inkl. Sportschule Schaan

Übertrittsverfahren 2018 – Schülerzuteilung von den Primar- in die Sekundarschulen

  Ober-   Real-   Gym- Total 
  schule   schule   nasium  
  26.30 %   43.75 %   29.95 %  

m w Gesamt m w Gesamt m w Gesamt 
51 50 101 81 87 168 54 61 115 384

Übertritte (aufsteigend) innerhalb der Sekundarstufe I (auf Beginn Schuljahr 2018 / 2019)

 1. OS – 1. RS 1. OS – 2. RS 2. OS – 2. RS 4. OS – 4.RS 1. RS – 2. LG 2. RS – 3. LG 3. RS – 4. LG  4. RS – 4. LG 

ohne Prüfung 2 – 1 – 1 2 12 9
mit Prüfung 2 – – – – – – 2
Gesamt 4 0 1 0 1 2 12 11
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Repetitionen und Umteilungen in eine andere Schulart auf der Sekundarstufe I (während / nach Schuljahr 
2017 / 2018)

 1. RS – 1. / 2. OS 2. RS – 2. / 3. OS 3. RS – 3. / 4. OS 1. LG – 1. / 2. RS 2. LG – 2. / 3. RS 3. LG – 3. / 4. RS

Freiwilliger Wechsel   0 – – – – 3
Umteilung 12 2 4 2 4 2
Gesamt Schulwechsel 12 2 4 2 4 5
Repetitionen   – – – – – –

Kindergarten und Primarschule
Die geplante Einführung des neuen Lehrplanes «LiLe» auf 
der Grundlage des Schweizerischen Lehrplans 21 erfor-
derte im Berichtsjahr intensive Vorbereitungsarbeiten. 
Das Stufeninspektorat war in den verschiedenen Arbeits-
gruppen vertreten (Kernteam, Arbeitsgruppe Lektionen 
Tafel). Online-Einheiten der Pädagogischen Hochschule 
Zürich für die obligatorische Weiterbildung der Lehrper-
sonen wurden geprüft und eine Handreichung dazu er-
stellt. Die Einführung der Deutschschweizer Basisschrift 
ist ein fester Bestandteil des neuen Lehrplans. Es gibt 
einige Schulen, die freiwillig bereits auf das Schuljahr 
2018 / 2019 mit der Einführung beginnen wollten (Pilot-
schulen). Das Inspektorat wirkte bei der Konzeption und 
Organisation einer entsprechenden obligatorischen Wei-
terbildung der Pilotschulen mit.

Bei den Schulsportveranstaltungen wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Sportinspektorat und den Schul-
leitungen verschiedene Anpassungen vorgenommen. 
Der Olympic Day wird für die nächsten zwei Jahre wäh-
rend der Unterrichtszeit stattfinden.

Im Fachbereich Mathematik lief der Umstellungspro-
zess vom Lehrmittel «Mathe Logisch» auf ein kompeten-
zorientiertes Lehrmittel der schuleigenen Wahl, wobei 
drei zur Auswahl standen. Die Schulen entschieden sich 
grossmehrheitlich für das Lehrmittel «Mathematik» des 
Lehrmittelverlags Zürich. 

Des Weiteren wurde im Berichtsjahr das Thema öf-
fentlicher Waldkindergarten aktuell. Ein entsprechender 
Vorstoss von zwei Kindergärtnerinnen liegt vor, notwen-
dige Rahmenbedingungen sind in Diskussion. 

Die Rekrutierung von qualifiziertem Personal im 
Bereich Schulische Heilpädagogik ist aufwändig und 
schwierig. Die ausgeschriebenen Stellen in diesem Be-
reich konnten nur zu einem kleinen Teil mit ausgebil-
detem Personal besetzt werden. Die Bereitschaft zur um-
fangreichen Ausbildung ist bei inländischem Personal 
kaum vorhanden. 

Auf Vorstoss des LPV (Primarlehrerverein) wurde 
geprüft, ob die Anzahl der obligatorisch zu führenden 
Beurteilungsgespräche pro Schuljahr von zwei auf eins 
reduziert werden können. Die Eltern sollen jedoch auf 
Wunsch nach wie vor ein zweites Gespräch verlangen 
können. 

Die Gemeindeschule Ruggell setzt sich seit Juli 2014 
vertieft mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
auseinander. Im Rahmen des Tablet-Projektes wurden 
verschiedene Kriterien rund um den Einsatz von digitalen 
Medien reflektiert und umgesetzt. Im Projektbeschrieb 
wurde festgelegt, wie und inwiefern der Unterricht, die 
Schulorganisation, die Infrastruktur, die Weiterbildung 
wie auch Fragen der gesundheitlichen Belastung etc. 
den Entwicklungen einer Mediengesellschaft angepasst 
werden sollen und können. Die Projektevaluation wurde 
im Berichtsjahr fortgesetzt und abgeschlossen. Ein Eva-
luationsbericht vom 14. Juni 2018 liegt vor und zeigt ins-
gesamt erfreuliche Ergebnisse.

Oberschule
Die Oberschulen sind weiterhin darauf angewiesen, 
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit gesellschaftliche An-
erkennung zu erlangen. In vielfältigen öffentlichen und 
halböffentlichen Veranstaltungen haben die Oberschu-
len versucht, ein positives Bild in die Öffentlichkeit und 
die potenzielle Elternschaft zu transportieren. Die Pro-
jektpräsentationen im Frühsommer und der Besuchstag 
für Eltern der fünften Klasse der Primarschule im Sep-
tember des Berichtsjahres an allen Schulen haben El-
tern und andere Besucher davon überzeugt, dass an der 
Oberschule optimaler Unterricht und individuelle Be-
treuung und Förderung stattfindet.

Spezialitäten an den Oberschulen sind der Atelierun-
terricht, wo die Schülerinnen und Schülern in individu-
ellen Lernsettings selbstständig und eigenverantwortlich 
an ihren Programmen arbeiten und der Projektunter-
richt, in dem die Schülerinnen und Schüler in allen vier 
Klassenstufen Projekte in Gruppen und einzeln durch-
führen.

Der Fokus liegt in den Oberschulen auf der Berufs-
wahlvorbereitung. Alle Oberschulen pflegen eine enge 
Beziehung zu den Betrieben Liechtensteins. Berufsprak-
tische Vorbereitungswochen und -tage, Schnupperleh-
ren und Betriebsbesichtigungen und die Einladung von 
Berufsexperten an die Oberschulen sind wichtige Be-
standteile der beruflichen Vorbereitung.
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Die Lehrpersonen engagieren sich stark bei der Lehr-
stellensuche ihrer Schülerinnen und Schüler und arbei-
ten eng mit dem Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung zusammen und sind auch mit der Wirtschaft 
gut vernetzt. Die Quote der erfolgreichen Anschlusslö-
sungen liegt konstant bei über 90 %. Ende Kalender-
jahr verfügen jedoch erst ca. 50 % der Schülerinnen und 
Schüler eine Lehrstellenzusage oder die Zusage für die 
Aufnahme in eine weiterführende Schule. Dies bedingt 
weitere Anstrengungen, um bis zum Ende des Schul-
jahres 2018 / 2019 für alle Schülerinnen und Schüler eine 
gute Anschlusslösung zu realisieren.

Liechtensteinisches Gymnasium (LG)
Die Auseinandersetzung mit dem neuen Liechtensteiner 
Lehrplan «LiLe» beschäftigte das Kollegium während des 
ganzen Schuljahres. Einzelne Fachschaften wendeten 
sehr viel Zeit für ihre Stellungnahmen während des Hea-
ring-Prozesses auf. Vor allem die möglichen Kürzungen 
in der Lektionentafel gaben Anlass zu vielen Diskussi-
onen.

Mit dem Thema «Kleidung» beschäftigten sich alle 
Klassen, die Lehrpersonen und die Eltern über den Vor-
stand der Elternvereinigung. Es ergab sich daraus ein 
interessantes und wertvolles Entwicklungsprojekt für 
das Gymnasium. Schliesslich einigten sich alle Beteili-
gten darauf, keine eigene Kleiderordnung einzuführen. 
Vielmehr soll es darum gehen, eine erhöhte Sensibili-
tät dafür zu schaffen, wie bestimmte Kleider wirken und 
eine Übereinkunft darüber zu erzielen, wo Grenzen ab-
gesteckt werden sollen.

Das vergangene Schuljahr war auch ein Jahr der Jubi-
läen. Bereits zum zehnten Mal reisten Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen der Projektwoche nach Larguta in 
Rumänien. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung YANA 
hat sich für alle Beteiligten sehr bewährt und ist zu einer 
Erfolgsgeschichte geworden.

Ebenfalls auf zehn Jahre konnte die Sportschule am 
Gymnasium zurückblicken. Mit einem grossen Fest und 
vielen Ehrengästen wurde dieser Anlass im April des Be-
richtsjahres am LG gefeiert. Der Höhepunkt war die Vor-
stellung von Marco Büchel als «Sport-Götti» der Sport-
schule am LG.

Schliesslich konnte das LG im September 2018 sein 
80-jähriges Jubiläum mit zwei Anlässen feiern. Zum ei-
nen mit einem Vortrag von Prof. Konrad Paul Liessmann, 
der in der vollbesetzten Aula zum Thema «Wilhelm Hum-
boldt und die Zukunft des Gymnasiums» referierte. Zum 
anderen mit einem «Tag der offenen Türen», an dem das 
LG ausserordentlich viele Besucherinnen und Besucher 
begrüssen durfte. Das vielseitige Rahmenprogramm und 
die angebotenen Unterrichtslektionen gaben einen span-
nenden und vertieften Einblick in die Schulgemeinschaft 
des Gymnasiums.

Auf den Bereich der MINT-Förderung legen alle 
Oberschulen grossen Wert, was die Auswahl der Wahl-
fächer und Angebote der Schule zeigen. Zudem haben 
die Schulen Erasmus+ Projekte durchgeführt oder sind 
in der Vorbereitung solcher. Die europäische Vernet-
zung öffnet neue Horizonte für die Oberschulen, sei es 
in sprachlicher Hinsicht, im Kennenlernen anderer Kul-
turen und im Reisen in andere Länder und fördert das 
Demokratie-Verständnis und die Toleranz.

Realschule
Neben der intensiven Beschäftigung mit der Erarbei-
tung des neuen Lehrplans «LiLe» wurden an den Real-
schulen diverse Themen vertieft: Nach wie vor liegt bei 
allen Realschulen ein Fokus auf der Technikförderung. 
Die Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie wurden 
fortgesetzt und vertieft. So wurde der dritte MINT-Award 
verliehen, es gab eine Teilnahme am SYNT (Swiss Young 
Naturalists» Tournament) mit sehr gutem Erfolg. Auch 
im Projektunterricht wurden MINT-Projekte durchge-
führt. Die Weiterentwicklung des Projektunterrichts auf 
allen Stufen, im Besonderen auch auf der 8. Stufe, stand 
ebenso auf dem Programm. In Vorbereitung auf den 
«LiLe» beschäftigten sich die Realschulen mit folgenden 
Fragestellungen:
–  Was heisst Kompetenzorientierung und was bedeutet 

das für den schulischen Alltag?
–  Wie können die überfachlichen Kompetenzen (perso-

nale, soziale und methodische Kompetenzen) geför-
dert werden? 

Es wurden IT-Strategien angedacht und SCHILF (Schul-
hausinterne Lehrpersonenfortbildung) im Hinblick auf 
den neuen Lehrplan durchgeführt.

Weitere Themen an den Realschulen waren Teament-
wicklung, Feedbackkultur, Kollegiale Hospitation und 
Classroom Walkthrough und die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde und weiteren Institutionen. Ausser Pro-
jekten mit Fokus auf Technik wurden auch musische und 
soziale Projekte, wie zum Beispiel das Projekt «Eine Mil-
lion Sterne» der Caritas, durchgeführt. Soziale Projekte 
förderten das Bewusstsein für soziales Handeln und die 
Übernahme globaler Verantwortung.

Freiwilliges 10. Schuljahr
Zu Schuljahresbeginn (Schuljahr 2018 / 2019) starteten 
45 Schülerinnen und Schüler im Freiwilligen 10. Schul-
jahr. Neben der Pro lingua und der Cyberclass wurden 
die beiden Kleinklassen (Werkklasse und Zukunftsbrü-
cke) in der Praxisklasse mit 15 Jugendlichen zusammen-
geführt, die im Teamteaching von zwei Lehrpersonen mit 
zusätzlicher Unterstützung durch die schulische Heilpä-
dagogin unterrichtet und betreut werden.

Im Lauf des ersten Semesters wurden nachträglich 
vier Jugendliche (drei davon nach Lehrabbrüchen im 1. 
Lehrjahr für eine Neuorientierung) aufgenommen. Somit 
werden aktuell 49 Schülerinnen und Schüler betreut.
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Sportschule Liechtenstein an der Realschule Schaan und am Gymnasium
Im Berichtsjahr besuchten 89 Schülerinnen und Schüler aus 15 verschiedenen Sportfachverbänden die Sportschule 
Liechtenstein. 45 Talente nutzten die schulische Sportförderung auf der Sekundarstufe I (Realschule Schaan) und 44 
auf der Sekundarstufe II (Liechtensteinisches Gymnasium). Insgesamt sind 13 verschiedene Sportarten an der Sport-
schule vertreten wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Übersicht Sportschülerinnen und -schüler 2018
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Sportschule Schaan 17 2 4 0 0 9 0 1 0 1 2 1 1 1 6 45

Gymnasium Oberstufe 15 7 2 1 1 2 4 4 1 2 3 1 0 0 1 44

Berufsmaturitätsschule Liechtenstein (BMS)
Das Schuljahr 2017 / 2018 brachte für die BMS Liechten-
stein vielerlei Veränderungen mit sich. Einerseits wurde 
erkannt, dass sich das Anmeldeverhalten der Bewerbe-
rinnen und Bewerber laufend änderte, dass der berufs-
begleitende Lehrgang nicht mehr oben auf der Wunsch-
liste steht, dass alternative Lehrgangsformen entwickelt 
werden mussten. Andererseits wurden die Bemühungen 
der BMS insofern belohnt, als dass im Oktober des Be-
richtsjahres der Landtagsbeschluss für die Finanzie-
rung des Bauprovisoriums erfolgte. Der Umzug in ein 
neues Schulgebäude wird mit Beginn des Schuljahres 
2019 / 2020 erfolgen.

Das Interesse an den Vollzeit Lehrgängen war nach 
wie vor gross; 63 Personen begannen im August des Be-
richtsjahres einjähriges Studium. Anders verhielt es sich 
mit den berufsbegleitenden Abendlehrgängen. Die Zahl 
der Anmeldungen war rückläufig. 11 Studierende began-
nen im 1. Semester berufsbegleitend im Abendlehrgang. 
Die Schwerpunkte «Wirtschaft und Recht, Typ Wirt-
schaft», «Gesundheit und Soziales» sowie «Gestalten und 
Kunst» konnten nicht angeboten werden. Neu im Pro-
gramm waren die berufsbegleitenden Tageslehrgänge. 
28 Bewerberinnen und Bewerber entschieden sich für 
diese Variante. Mit Beginn des Schuljahres 2018 / 2019 
wurden an der BMS drei Klassen berufsbegleitend und 
vier Klassen Vollzeit mit insgesamt 125 Studierenden ge-
führt. 

Die Vermutung, dass BMS Interessentinnen und In-
teressenten den Tagesunterricht bevorzugen, bestätigte 
sich. Wiederum wurden Informationstage im April und 
Oktober 2018 abgehalten. Weitere Informationsanlässe 
sind bereits für das Jahr 2019 geplant.

Die von der Schulexpertin des Schweizer Staatsse-
kretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
im Zuge des Validierungsverfahrens auferlegten Ände-

rungsnotwendigkeiten wurden erledigt und gemeinsam 
mit den Lehrplänen zur Begutachtung eingereicht. Ein 
Ergebnisbericht seitens der Schulexpertin steht noch 
aus. 2019 sollte das Validierungsverfahren für alle Lehr-
gangsformen und Ausrichtungen abgeschlossen sein. 

Sprachen
Die Fachkoordination Sprachen umfasst die Teilbe-
reiche Deutsch als Erstsprache, Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) und Fremdsprachen. Zwei Lehrpersonen über-
nehmen Koordinationsfunktionen in den Bereichen DaZ 
und Fremdsprachen. Sie organisieren Weiterbildungen, 
erfassen statistische Daten und übernehmen Kommu-
nikations- und Vernetzungsaufgaben gegenüber dem 
Schulamt und den Lehrpersonen der verschiedenen 
Schulstufen. Zudem finden regelmässig pädagogisch-
didaktische Treffen mit den Sprachassistentinnen, den 
DaZ-Lehrpersonen und den Lehrpersonen für besondere 
schulische Massnahmen (BSM) statt. Liechtenstein ist 
ausserdem Mitglied des Europäischen Fremdsprachen-
zentrums in Graz (EFZM) und wird durch das Schulamt 
vertreten.

Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache (IK DaZ)
Im IK DaZ werden alle nicht deutsch sprechenden Schü-
ler und Schülerinnen für durchschnittlich ein Jahr be-
schult. Im Berichtsjahr besuchten den Kurs 23 neu ein-
gereiste Kinder und Jugendliche aus 13 Ländern mit 
11 verschiedenen Sprachen. Sie lernten in altersdurch-
mischten Gruppen, verteilt in drei Gemeinden: Balzers, 
Triesen und Vaduz. Neben der Landessprache erhielten 
sie Unterricht in weiteren Schulfächern und erfuhren viel 
über Kultur, Land und Leute Liechtensteins.

Bildung wird als Schlüssel zur persönlichen Ent-
wicklung angesehen und soll den Weg zu sozialer und 
wirtschaftlicher Entwicklung freimachen. Liechtenstein  
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gewährleistet den Schulbesuch aller schulpflichtigen 
Kinder unabhängig von ethnischer, kultureller oder 
sprachlicher Zugehörigkeit. 

Religion
Die Aufgabe der Fachkoordinatorin Religion ist die fach-
liche Expertise bei Fragen in Zusammenhang mit dem 
Religionsunterricht, die Weiterentwicklung des Religi-
onsunterrichts sowie allgemeine Fragen zu Religion im 
Kontext der Schule. Weitere wichtige Tätigkeitsbereiche 
beziehen sich auf organisatorische Belange, die Weiter-
bildung für Lehrpersonen sowie Kommunikation und In-
formation. Im Berichtsjahr besonders bedeutsam war die 
Expertise zum neuen Lehrplan «LiLe» in Form der Rück-
meldung im Rahmen der Hearings II und III. 

Das öffentliche Bildungswesen in Liechtenstein bie-
tet konfessionellen und religionskundlichen Unterricht 
im Pflichtschulbereich an. Im Schuljahr 2018 / 2019 er-
teilen insgesamt 41 Lehrpersonen Unterricht in Religion. 

Auf der Primarstufe besucht der Grossteil der Schüle-
rinnen und Schüler den katholischen Religionsunterricht, 
der von 26 Lehrpersonen erteilt wird. In der Sekundar-
stufe I müssen die Schülerinnen und Schüler zwischen 
dem konfessionellen Religionsunterricht und dem religi-
onskundlichen Unterricht wählen (Wahlpflichtfach). 119 
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen 
(1. – 3. Klasse) wählten den katholischen Religionsunter-
richt; dieser wird von einer Lehrperson erteilt. Auf der 
Sekundarstufe I und II unterrichten insgesamt 11 Lehr-
personen das religionskundlich ausgerichtete Fach «Re-
ligion und Kultur». Fragen der Zusammenarbeit werden 
in der Paritätischen Kommission, bestehend aus Vertre-
tern der Regierung und dem Erzbistum Vaduz unter der 
Leitung des Schulamts, einmal jährlich besprochen.

In fünf Gemeinden findet auf Primarschulebene evan-
gelischer Religionsunterricht statt, der von zwei Lehrper-
sonen erteilt wird. Auf der Sekundarstufe gibt es keinen 
evangelischen Unterricht, weil dieser aufgrund der zu 
geringen Schülerzahl nicht zustande kommt. Die evange-
lische Kirche bietet aber für die Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarstufe I einen ausserschulischen Vor-
konfirmandenunterricht an, welcher von der Regierung 
finanziell unterstützt wird. 

66 Schülerinnen und Schüler der Primarschule neh-
men im Schuljahr 2018 / 2019 am islamischen Religions-
unterricht teil, der von einer Lehrperson in sechs Ge-
meinden des Landes erteilt wird.

Die Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen 
im Fachbereich Religion befassten sich im Berichtsjahr 
u. a. mit ethischer Entscheidungsfindung («Heute ent-
scheiden lernen für die Welt von morgen» mit Barbara 
Bleisch) und neuen Methoden zur Textarbeit im Religi-
onsunterricht.

Sport
Die Aufgaben des Fachbereichs Schulsports sind die 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Schulsports, 

die Koordination des Fachbereichs Schulsport, die Lei-
tung der Arbeitsgruppe Schulsport sowie die Leitung der 
Kommission Sportschule.

Im Berichtsjahr konnten 12 Kurse mit 163 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern durchgeführt werden. Auf 
der Sekundarstufe I wurden landesweit vier Kurse mit 38 
Schülerinnen und Schülern angeboten. Dieses fakulta-
tive Angebot ergänzt den obligatorischen Schulsport und 
wird von den Schülerinnen und Schülern in ihrer Freizeit 
besucht. Es bietet eine gute Grundlage, um koordinative 
und konditionelle Fertigkeiten optimal zu entwickeln und 
das Bewegungsrepertoire zu erweitern.

Die nationalen Schulsportmeisterschaften erfreuen 
sich weiterhin grosser Beliebtheit. Bemerkenswert ist 
die Teilnehmerzahl an den Liechtensteiner Schulsport-
meisterschaften. Insgesamt gingen 1'146 Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren in sieben ver-
schiedenen Sportarten an den Start. Der Olympic Day für 
die Primarstufen ist in Kooperation mit dem Liechten-
stein Olympic Committee (LOC) erstmalig durchgeführt 
worden. Mit über 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ist er als voller Erfolg zu werten.

Gestalten und Haushaltskunde
Die Fachstelle Gestalten und Haushaltkunde koordiniert 
den Austausch im Fachbereich über die Stufen hinweg, 
leitet gemeinsame Projekte und organisiert fachrele-
vante Weiterbildungsangebote.

Die Koordinatorin leitet die Arbeitsgruppe «handg-
macht». In dieser Gruppe arbeiten verschiedene Lehr-
personen aus dem Bereich des textilen, bildnerischen 
und technischen Gestaltens und der Hauswirtschaft. Die 
Arbeitsgruppe bespricht und bearbeitet wichtige Ent-
wicklungen für den Fachbereich. Im Berichtsjahr war die 
Gruppe «handgmacht» ausserdem Gast am Kunsthand-
werkmarkt in Schaan. Dabei wurden verschiedene Work-
shops angeboten, die Einblicke in das gestalterische 
Arbeiten geben. Im Dezember des Berichtsjahres war 
«handgmacht» zum 1. Mal am Adventszauber in Balzers 
präsent. Dort wurden die von Schülerinnen und Schülern 
hergestellten Gegenstände präsentiert. Mindestens drei 
Mal im Jahr leitet die Arbeitsgruppe den textilen Bereich 
an den Repair-Cafés in Balzers und Schaan.

Im Berichtsjahr fanden verschiedene Informations-
veranstaltungen zum «LiLe» statt, welche durch die 
Fachstelle organisiert wurden. Zudem ist die Fachstelle 
Ansprechperson und Anlaufstelle bei fachlichen Fragen 
und hilft bei der Auswahl von Weiterbildungen der ein-
zelnen Lehrpersonen.

Gesundheitskoordination
Die Gesundheitskoordinatorin unterstützt Schulen und 
Lehrpersonen bei der Umsetzung von Gesundheitspro-
jekten. Wichtige Aufgaben sind die Betreuung, die Quali-
tätssicherung und der Ausbau des regionalen Netzwerks 
gesundheitsfördernder Schulen in Liechtenstein. Dazu 
gehört die Teilnahme an den Netzwerktreffen der Koor-
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Leistungsvereinbarungen mit Schulen, die im Auftrag 
der Regierung besondere Aufgaben übernehmen.

Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein 
Auf der Basis von Leistungsvereinbarungen wurden die 
Aufgaben im Sonderschulbereich sowie im Bereich der 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen der Stiftung 
für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein übertragen. 
Die Vereinbarungen regeln die Leistungserbringung des 
Heilpädagogischen Zentrums des Fürstentums Liechten-
stein (hpz).

Die Sonderpädagogische Tagesschule des hpz bietet 
Kindern und Jugendlichen in den Förderklassen sonder-
pädagogischen Unterricht mit individueller Förderung 
und Vorbereitung auf die Berufsbildung. Kinder mit ei-
ner erheblichen Sprach- bzw. Sprechproblematik im nor-
malen Begabungsbereich werden in den Sprachförder-
klassen unterrichtet. Die Förderung der Schülerinnen 
und Schüler wird durch verschiedene Therapieformen 
ergänzt.

Schülerzahlen der Sonderpädagogischen Tagesschule 
in Schaan 2018 / 2019

Abteilung Total aus FL aus CH

Sprachförderklassen 43 20 23
Förderklassen 46 46 –

Total 89 66 23

Der Bereich Therapie des hpz besteht aus den pädago-
gisch-therapeutischen Massnahmen Logopädie, Psycho-
motorik und heilpädagogische Früherziehung sowie den 
medizinischen Therapien Physiotherapie und Ergothera-
pie. Für einen grossen Teil der Kinder war es notwendig, 
mehr als eine Therapiemethode in Anspruch zu nehmen. 
Der regelmässige Kontakt zum Schulamt und zu den ver-
schiedenen Ämtern und Ärzten, sowie die intensiven Be-
sprechungen und Runden Tische in Schulen und Kinder-
gärten gewährleisteten auch im Berichtsjahr eine sehr 
gute Zusammenarbeit.

dinatoren in Bern und Luzern. Die Gesundheitskoordina-
torin leitet zudem die Arbeitsgruppe «Gesundheitsförde-
rung an Schulen». In diesem Gremium sitzen Vertreter 
des Amts für Gesundheit, des Dachverbands der Eltern-
vereinigungen und Lehrpersonen verschiedener Schul-
stufen. Die Arbeitsgruppe entwickelt Ideen für verschie-
dene Projekte. 

Im laufenden Schuljahr wurde wieder das Projekt 
«Mein Körper gehört mir» für die Primarschulen angebo-
ten, 13 Primarschulklassen nahmen an diesem Parcours 
teil. Im Berichtsjahr fand ein Tages-Workshops des Ge-
sundheitsförderungsprogramms «Gorilla» statt, welcher 
zum Ziel hat, das Bewegungs- und Essverhalten positiv 
zu beeinflussen. Der Wettbewerb «WALK'N'BIKE TO 
SCHOOL» wurde in diesem Schuljahr zum zweiten Mal 
für die Weiterführenden Schulen veranstaltet. 134 Schü-
lerinnen und Schüler kamen über einen Zeitraum von 
neun Wochen zu Fuss zur Schule und 266 Schülerinnen 
und Schüler legten den Schulweg mit dem Velo zurück.

Eine weitere Tätigkeit war die Organisation und die 
Vorbereitung des Schulprojekts «Trialog». Betroffene 
einer psychischen Störung, Angehörige von Betrof-
fenen und eine Psychologin arbeiteten mit Schulklassen 
der weiterführenden und höheren Schulen. Ziel dieses 
Schulprojekts ist die Entstigmatisierung psychischer Stö-
rungen. In diesem Schuljahr 2019 / 2020 werden 5 Tria-
loge durchgeführt.

Für die Lehrpersonen wurden zudem verschiedene 
Fortbildungsangebote zum Thema Gesundheit organi-
siert und durchgeführt.

Private Schulen

Das Schulamt nimmt nach Massgabe der Gesetze die 
Aufsicht über die privaten Schulen in Liechtenstein 
wahr. Diese müssen von der Regierung bewilligt wer-
den und demselben Lehrplan folgen wie die öffentlichen 
Schulen. Das Schulamt prüft und genehmigt die Anstel-
lung von Lehrpersonen und macht Unterrichtsbesuche. 
Das Handbuch «Aufsicht der Privatschulen im Fürsten-
tum Liechtenstein» vom 1. Juli 2015 präzisiert diese Auf-
gaben. Des Weiteren koordiniert das Schulamt die Ent-
richtung der Subventionen für Schülerinnen und Schüler 
im Pflichtschulalter und beaufsichtigt die Einhaltung der 

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Kalenderjahr 2018 (Lektionen)

 Abklärungen  PTM-Förderung PTM-Förderung PTM-Förderung 
   hpz FL hpz CH ambulant

Früherziehung 83 – – 1'729
Logopädie 715 3'210 1'780 15'925
Psychomotorik 215 653 158 3'622
Gesamt 1'013 3'863 1'938 21'276
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der Leitungsorgane der Hochschulen und Trägerhoch-
schulen teil und vertritt Liechtenstein in regionalen und 
internationalen Gremien, wie beispielsweise der Fach-
hochschule Ostschweiz, der Kommission für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung der Internationalen Boden-
seekonferenz (IBK) und der Bologna-Follow-Up-Group. 
Zudem ist das Schulamt Kontaktstelle für das In- und 
Ausland bei Fragen betreffend die Anerkennung akade-
mischer Diplome und Abschlüsse.

Alle in Liechtenstein und von Liechtenstein aus täti-
gen Hochschulinstitutionen, die akademische Titel ver-
leihen, müssen von der Regierung bewilligt werden und 
sind zu jährlicher Berichterstattung verpflichtet. Der 
Hochschulbereich Liechtensteins umfasst aktuell drei 
anerkannte Hochschulen und das Liechtenstein-Institut 
als hochschulähnliche Einrichtung. Daneben zählt Liech-
tenstein gemeinsam mit verschiedenen Schweizer Kan-
tonen zu den Trägern der Interstaatlichen Hochschule 
für Technik Buchs (NTB) sowie der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH). 

Mit Beschluss der St. Galler Kantonsregierung star-
tete am 30. Juni 2015 das Projekt «Trägerschaft Neue 
Fachhochschule St. Gallen». Liechtenstein ist als Trä-
ger der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs 
(NTB) in der Projektgruppe vertreten. Diese befasste 
sich im Jahr 2018 und im Berichtsjahr mit der Ausar-
beitung eines Entwurfs für ein Trägerschaftsabkom-
men, mit dem die drei Fachhochschulen Interstaatliche 
Hochschule für Technik Buchs (NTB), Hochschule für 
Technik Rapperswil (HSR) und Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften St. Gallen (FHS) neu unter ei-
ner einzigen strategischen und operativen Leitung zu-
sammengeführt werden sollen. Das Abkommen wird 
voraussichtlich im Jahr 2019 den Parlamenten vorge-
legt werden.

Ein besonderes Ereignis ist die alljährliche Vergabe 
der Liechtenstein-Preise zur Förderung von Forschungs-
leistungen in Innsbruck und Liechtenstein. Der Liech-
tenstein-Preis, der seit 1983 an den beiden Innsbrucker 
Universitäten, der Leopold-Franzens-Universität und der 
Medizinischen Universität verliehen wird, gilt als eine 
der renommiertesten Auszeichnungen für wissenschaft-
liche Forschung in Innsbruck. Der mit gesamthaft EUR 
10'000 dotierte Preis für das Jahr 2017 wurde im Rah-
men der Vergabefeier im Jahr 2018 in Vaduz, zu glei-
chen Teilen an Frau Dr. Nadine Jasmin Ortner, Herrn Dr. 
Michael Meyer, und Herrn Dr. Florian Meinert, von der 
Universität Innsbruck, sowie an Herrn Prof. Dr. Andreas-
Robert Janecke von der Medizinischen Universität Inns-
bruck verliehen.

Der Liechtenstein-Preis für Nachwuchsforschende an 
der Universität Liechtenstein wird seit 2010 verliehen. 
Dieser ist mit einer Gesamtsumme von CHF 10'000 do-
tiert und erging 2018 im Rahmen des Dies Academicus 
an die folgenden Preisträger: Herrn Dr. Matthias Filser, 
Frau Mag. Arch. Cornelia Faisst sowie an Frau Dr. Sanja 
Tumbas.

Waldorfschule
Im Schuljahr 2018 / 202019 sind 106 Kinder in neun Klas-
sen und zwei Kindergärten an der Waldorfschule einge-
schrieben. Das Personal setzt sich aus sieben vollzeit-
lichen und acht teilzeitbeschäftigten Lehrpersonen sowie 
zwei Kindergärtnerinnen zusammen. Die Waldorfschule 
bietet ausserdem eine Spielgruppe sowie eine Nachmit-
tagsbetreuung an. Die pädagogische Arbeit basiert auf 
der Menschenkunde Rudolf Steiners mit Fokus auf der 
künstlerischen Unterrichtsgestaltung. Die Erziehung der 
Kinder verlangt nach einem möglichst optimalen Zusam-
menspiel von Schule und Elternhaus. Österreich setzt das 
Abschlusszeugnis der Waldorfschülerinnen und -schüler 
nach dem 9. Schuljahr dem Hauptschulabschluss gleich. 
Die Liechtensteinische Waldorfschule arbeitet im Projekt 
«Wege zur Qualität» mit der Arbeitsgemeinschaft der Ru-
dolf Steiner-Schulen der Schweiz zusammen.

formatio – Bilinguale Privatschule 
Die formatio ist eine Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht. Sie wird als Ganztagesschule geführt und besteht 
aus einer bilingualen Primar- und Sekundarschule so-
wie einem Oberstufengymnasium, das nach dem Profil 
Lingua mehrsprachig geführt wird. Im laufenden Schul-
jahr 2018 / 2019 besuchen 104 Schülerinnen und Schü-
ler die formatio, welche von insgesamt 26 Lehrerinnen 
und Lehrern unterrichtet und betreut werden. Das Ober-
stufengymnasium der formatio Privatschule schliesst mit 
der standardisierten österreichischen kompetenzorien-
tierten Reifeprüfung ab. Die zehn im Mai 2018 zur Rei-
feprüfung angetretenen Maturanden haben die Matura 
erfolgreich absolviert.

Das digitale Lernen stellt einen besonderen Schwer-
punkt an der formatio Privatschule dar. Zahlreiche neue 
Applikationen auf den iPads, die im Jahr 2016 in Primar- 
und Sekundarschule eingeführt worden sind, erlauben 
ein individuelles und modernes Lernen und bieten die 
Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler noch gezielter zu 
fördern. 

Ein weiterer pädagogischer Schwerpunkt ist das Mo-
dell «kooperatives Lernen in Tischgruppen» auf der Se-
kundarstufe. Das Oberstufengymnasium setzt derzeit als 
Schulentwicklungsprojekt in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Darmstadt und der Universität 
Innsbruck ein mehrsprachiges Gesamtsprachencurricu-
lum um. 

Gemeinsam konnte im Rahmen des liechtenstei-
nischen Digitaltags das Projekt «Das Klassenzimmer der 
Zukunft» realisiert werden. 

Hochschulen und hochschulähnliche  
Einrichtungen

Das Schulamt unterstützt die Regierung bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben im Hochschulbereich gemäss 
Hochschulgesetz. Im Auftrag der Regierung nimmt ein 
Vertreter des Schulamtes beratend an den Sitzungen 



| 309

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

Universität Liechtenstein
Die Universität Liechtenstein erhält auf der Grundlage 
des Finanzbeschlusses vom 2. Dezember 2015, der Eig-
nerstrategie vom 25. Oktober 2016 und der Leistungs-
vereinbarung für die Jahre 2017 bis 2019 einen Staats-
beitrag von CHF 14.8 Mio. jährlich. Darin enthalten ist 
jeweils CHF 1 Mio. zur Äufnung des Forschungsförde-
rungsfonds. 

Im Auftrag der Regierung nimmt ein Vertreter des 
Schulamtes beratend an den Sitzungen des Universitäts-
rats teil.

Internationale Akademie für Philosophie (IAP)
Die Internationale Akademie für Philosophie im Fürsten-
tum Liechtenstein (IAP) wurde 1986 als staatlich aner-
kannte liechtensteinische Hochschule gegründet. Nach 
einer vorübergehenden Sistierung des Lehrbetriebes 
(2007 bis 2012) erteilte die Regierung 2013 der IAP die 
provisorische Bewilligung zur Wiederaufnahme des Dok-
toratsstudiengangs. Damit verbunden wurde die Ver-
pflichtung zu einer Evaluation nach drei Jahren. Im Jahr 
2017 wurde die Evaluation des Doktoratsstudiengangs 
mit der Akkreditierungsagentur AQ-Austria, kombiniert 
mit der alle sechs Jahre erforderlichen institutionellen 
Evaluation durchgeführt.

Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein UFL 
ist eine von der Regierung gemäss Hochschulgesetz be-
willigte private Hochschule. Sie bietet Doktoratsstudien-
gänge in medizinischen Wissenschaften und in Rechts-
wissenschaften an. Mit Stichtag 15. November 2018 
waren an der Privaten Universität im Fürstentum Liech-
tenstein (UFL) in den beiden Studiengängen «Dr. iur.» 
und «Dr. scient. med.» 125 Studierende eingeschrieben; 
62 Studierende belegen das Studium «Dr. iur.» und 63 
das Studium «Dr. scient. med.». Im Berichtsjahr schlos-
sen 18 Studierende ihr Doktoratsstudium an der UFL ab, 
12 Studierende das Doktoratsstudium «Dr. scient. med.» 
und 6 Studierende das Doktoratsstudium «Dr. iur.». 

Liechtenstein-Institut
Das Liechtenstein-Institut wird als Forschungsinstitut, 
gemäss den entsprechenden Bestimmungen im Hoch-
schulgesetz, als eine hochschulähnliche Einrichtung ge-
führt. Als Forschungsinstitut ohne Lehre, verleiht das 
Liechtenstein-Institut keine akademischen Titel. Evalu-
ationsprozesse, wie sie an den oben genannten Hoch-
schulen stattfanden, sind gesetzlich nicht vorgesehen. 
Auf der Grundlage des Finanzbeschlusses vom 3. Sep-
tember 2015 und einer Leistungsvereinbarung für die 
Jahre 2016 bis 2019 erhält das Liechtenstein-Institut ei-
nen Staatsbeitrag von CHF 1 Mio. jährlich. 

Internationale Bodensee-Hochschule IBH
Die IBH ist ein Verbund von 30 Hochschulen (Univer-
sitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschu-

len) aus dem Gebiet der Internationalen Bodenseekonfe-
renz. Diese fördert im Rahmen des Interreg-Programms 
«Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» gemeinsame For-
schung und den studentischen Austausch zwischen den 
Institutionen. Liechtensteinische Mitglieds-Institutionen 
sind die Universität Liechtenstein und die Internationale 
Akademie für Philosophie.
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Dienste

Stipendienstelle

Anträge im Jahr 2018

neue Anträge Anzahl Personen

738 637

Entscheide im Jahr 2018

Anträge Ablehnungen zugesagte Stipendien zugesagte Darlehen  
  in CHF in CHF

635 149 3'431'435 2'830'674

Ausgaben und Darlehensrückzahlungen für das Jahr 2018

 Anzahl Veränderung in in CHF Veränderung in  
   % zum Vorjahr   % zum Vorjahr

Stipendien 463 4.5 % 3'320'809 0.6
Darlehen 314 -6.8 % 1'663'246 -18.6
In Rechnung gestellte Rückzahlungsraten für Studiendarlehen 725 -5.0 % 2'527'989 -5.6

Die Auszahlungen für Stipendien und Darlehen setzten sich 2018 wie folgt zusammen

  Stipendien in CHF Darlehen in CHF

Hochschulen Doktorat 8'814 5'876
Universitäten, Fachhochschulen Bachelor, Master 2'718'423 1'333'214
Höhere Fachschulen  146'680 122'836
Berufsbildung Sek II Fachschulen 128'589 77'897
 Berufslehren 163'439 22'686
Allgemeinbildung Sek II Gymnasium, BMS, DMS 33'551 12'315
Weiterbildung  121'313 88'422

Total  3'320'809 1'663'246

Gemäss Art. 30 des Stipendiengesetzes kann gegen Ent-
scheidungen und Verfügungen der Stipendienstelle Be-
schwerde bei der Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten erhoben werden. Im Berichtsjahr 
wurden insgesamt fünf Beschwerden eingereicht. Davon 
wurden drei Beschwerden abgewiesen bzw. von den Be-
schwerdeführenden zurückgezogen. Einer Beschwerde 
wurde stattgegeben und eine Beschwerde ist derzeit bei 
der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegen-
heiten hängig.

Nebst der Bearbeitung und Verwaltung der Stipendi-
enanträge beschäftigt sich die Stipendienstelle nach wie 

vor mit Verbesserungen des seit 2014 eingeführten elek-
tronischen Antragssystems und der Schnittstellen-Pro-
blematik zwischen Landeskasse und der Fachapplikation 
der Stipendienstelle. Das EDV-Projekt mit dem Ziel, eine 
neue Fachapplikation zu entwickeln, ist gestartet.

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit betreut sieben Schulstandorte; die 
fünf Oberschulen, die drei Realschulen, das Gymnasium 
und das Zehnte Schuljahr. An diesen Schulstandorten 
wurden im Schuljahr 2017 / 2018 insgesamt 290 Einzel-
beratungen bei den Schülerinnen und Schülern durchge-
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rapeutinnen im PTM-Bereich in die Lage, komplexe Pro-
blemsituationen anhand des SSG-Verfahrens kooperativ 
zu erfassen und die Förderung anhand eines einfachen 
Förderplans zielgerichtet zu strukturieren.

Der Kurs «Diagnose und Lernförderung in Sprache 
und Mathematik» inspiriert Lehr- und Fachpersonen 
beim problem- und niveauorientierten Fördern von Kin-
dern mit Lernschwierigkeiten. Dabei werden neuere di-
daktische Konzepte für Lernstandsanalysen vorgestellt 
(bspw. die Erfassung von Vorläuferfertigkeiten im Kin-
dergarten) und in der Schuleingangsstufe, Kompetenzen 
in der Förderplanung vertieft und Übungs- und Trai-
ningsformen für die Nutzung in heterogenen Klassen 
bzw. Lerngruppen nochmals aufgegriffen bzw. erweitert.

Die Gemeindeschulen (Kindergarten und Primar-
schule) setzen ihre schulspezifischen Entwicklungs-
akzente im Bereich der Begabungs- und Begabtenför-
derung (BFF) im Rahmen der Jahresplanung um und 
entwickeln ihre lokalen Konzepte analog den eruierten 
Qualitätsansprüchen weiter. Der BBF-Folgekurs «As-
pekte integrativer Begabtenförderung» fokussiert die 
Identifikation von überdurchschnittlichen Begabungs-
potenzialen, Gelingensfaktoren für deren Umsetzung in 
entsprechende Leistungen sowie die Diskussion von För-
dermodellen zur Anregung der Schul- und Unterrichts-
entwicklung. 

Sonderschulungen von Kindern und Jugendlichen im 
Berichtsjahr im Vergleich zum Jahr 2017

Bereich / Ort 2018 2017

Sonderschulungen in der Regelschule (SiR) 59 76

Sonderschulungen in einer Sonderschule (SiS)  
Sonderpädagogische Tagesschule Schaan (hpz) 66 62
Schweiz 11 13
Österreich 2 1
Total 138 152

Schulpsychologischer Dienst (SPD)
Beim Schulpsychologischen Dienst gingen im Berichts-
jahr insgesamt 258 Neuanmeldungen ein. Sie verteilen 
sich auf folgende Schularten:

Kindergarten 44 Freiwilliges 10. Schuljahr 1
Vorschule  /  EK 0 Heilpädagogisches Zentrum 33
Primarschulen 115 Privatschule formatio 3
Oberschulen 32 Berufslehre 8
Realschulen 5 Andere (Kleinkinder, Spielgruppe 16
Gymnasium 1 Internat u. a.) 
  Total  258

Die Gründe zur Anmeldung bei den meisten Kindern 
und Jugendlichen waren Lern- und Verhaltensprobleme.  

führt (132 Mädchen und 158 Knaben). Erhobene Themen 
waren: Familie (111), Soziales Verhalten (97), Freund-
schaft (89), Klassenklima (56), Lernorganisation (49), Ge-
walt (33), Soziale Medien (20), Berufswahl (19), Canna-
bis (17), Mobbing (16), Schulabsentismus (16), Tod und 
Trauer (16), Scheidung (15), Ritzen (14), Tabak (13), Su-
izidalität (12), Unstimmigkeiten (10), ADHS (9), Sexting 
(6), Alkohol (5) und Sexueller Missbrauch (2). Das Thema 
Familie blieb das höchstverzeichnete Thema.

Es fanden zusätzlich 117 Gruppenberatungen statt; 
in etwa gleich wie im Vorjahr (120). Lehrpersonen wur-
den 113 beraten, das ist eine Zunahme um 38 Personen. 
Eltern wurden 82 beraten, dies ist eine Zunahme gegen-
über dem Vorjahr um 19.

Die Schulsozialarbeit machte auch in diesem Be-
richtsjahr verschiedene Angebote in den Bereichen Prä-
vention, Früherkennung, Intervention und Beratung. Mit 
Projektarbeit und Klassenunterricht wurden Themen an-
geboten wie Digitale Medien (teils in Kombination mit 
angek(l)ickt.li), Essstörungen, Klassenregeln, (Cyber-)
Mobbing, Schulabsentismus, Straftaten, Tabak. Zudem 
arbeitet die Schulsozialarbeit mit anderen Institutionen 
zusammen, beispielsweise mit der Timeout-Schule im 
Falle von zeitweisen Ausschlüssen aus dem Unterricht. 
Per Ende des Berichtsjahres haben alle Mitarbeitenden 
die Weiterbildung in Kampfesspiele absolviert, eine Me-
thode zur Gewaltprävention.

Besondere Schulbereiche
Zu den besonderen Schulbereichen, welche der Päda-
gogischen Arbeitsstelle angegliedert sind, zählen die 
besonderen schulischen Massnahmen (BSM), die pä-
dagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM), die 
Sonderschulung in der Regelschule sowie die Sonder-
schulung in Sonderschulen.

Die Rechenschaftslegung für Sonderschulungen in 
der Sonderpädagogischen Tagesschule und jene der 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen für Kinder 
und Jugendliche vor und während der obligatorischen 
Schulzeit (Ambulatorium) erfolgt auf der Basis von im 
Berichtsjahr revidierten Leistungsvereinbarungen zwi-
schen der Regierung und der Stiftung für heilpädago-
gische Hilfe in Liechtenstein. In diesem Zusammenhang 
kann für das Berichtsjahr die erfolgreich durchgeführte 
externe Evaluation der Sonderpädagogischen Tages-
schule des Heilpädagogischen Zentrums in Schaan (hpz) 
erwähnt werden. Die positiven Resultate widerspiegeln 
die gute und zielstrebige Schulentwicklungsarbeit der 
letzten Jahre.

Das Schulische Standortgespräch (SSG) – ein för-
derdiagnostisches Instrument nach der ICF (Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health) 
– bietet für den integrativen Unterricht eine gemein-
same, für den gesamten Förderzyklus kompatible Orien-
tierungsgrundlage. Der Weiterbildungskurs «Diagnose 
und Förderung im Förderkreislauf» versetzt an der För-
derung eines Kindes beteiligte Fachpersonen und The-
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Andere Anmeldegründe waren Fragen zur Schullauf-
bahn: Ist eine Sonderschulung angezeigt? Soll das Kind 
eine Schulstufe überspringen? Soll es vorzeitig einge-
schult werden? Ist es schulfähig? Soll es vorzeitig in den 
Kindergarten eintreten?

Neben den erwähnten Abklärungen und Beratungen 
nahm der SPD im Berichtsjahr zusätzlich folgende Auf-
gaben wahr: Er hielt Vorträge zum Thema Schulfähig-
keit, gab in den Medien Auskunft zu Themen der Kin-
der- und Jugendpsychologie, stellte in einem Workshop 
am ersten Schweizerischen Schulpsychologie-Kongress 
in Biel ein diagnostisches Instrument zur Beratung von 
Lehrpersonen, Eltern, Kindern und Jugendlichen vor. 
Zudem führte er ein Projekt zur Förderung der sozia-
len und sprachlichen Kompetenz in einer Einführungs-
klasse durch. Er nahm am fachlichen Austausch mit Lei-
terinnen und Leitern der Schulpsychologischen Dienste 
der Schweiz und an Weiterbildungen teil. Er war Mit-
glied in der Fachgruppe Extremismus und in der Arbeits-
gruppe Verhaltensstörungen und betreute eine Psycho-
logiestudentin beim Praktikum im SPD. 

Timeout Schule
Jugendliche der Sekundarstufe I, die in der Regelschule 
nicht mehr tragbar sind, werden auf Antrag der Schule 
aus der Stammklasse herausgenommen und besuchen 
für eine bestimmte Zeit, in der Regel für drei Monate, 
die Timeout Schule (TOS) in Gamprin.

Der Besuch der Timeout Schule ist als schulische 
Variante zu sehen, welche Kindern und Jugendlichen 
die Chance eröffnen soll, durch erweiterte Betreuungs- 
und Beratungsstrukturen aufgefangen, geführt und sta-
bilisiert zu werden. Es handelt sich dabei um eine In-
terventionsmöglichkeit bei Problemsituationen, welche 
sozial- bzw. sonderpädagogische Massnahmen umfasst, 
die letztendlich eine Wiedereingliederung eines Kindes 
oder eines Jugendlichen in die Stammklasse ermögli-
chen soll.

Im Berichtsjahr konnten insgesamt 14 Jugendliche 
betreut werden, im Jahr davor waren es 12 Jugendliche. 
Davon waren vier Mädchen und zehn Jungen. In die-
sem Jahr kamen Jugendliche aus allen drei Schulstufen. 
Die meisten Jugendlichen stammen aus der Oberschule 
(neun), dann drei aus der Realschule und zwei Schüler 
aus dem Gymnasium. 

Die höchste Auslastung verzeichnete die Timeout 
Schule im Berichtsjahr in den Monaten Februar / März, 
Juni / Juli und November / Dezember.

Die Timeout Schule wird von sehr vielen Betrieben 
und Firmen des Landes unterstützt. Die Jugendlichen 
können dort einen Teil ihres Timeouts als Arbeitseinsätze 
ausserhalb der Schule absolvieren und dabei im Arbeits-
prozess mit Erwachsenen eine andere Rolle einnehmen. 
Die Eltern- bzw. Familienarbeit ist ein wesentlicher Teil 
der Timeout Schule. Dabei treffen sich die Jugendlichen 
und Eltern wöchentlich. Ein wichtiges Ziel ist es, dass die 
Erziehungskompetenz der Eltern (wieder) gestärkt wird. 

Die Timeout Schule wird von einer Steuergruppe be-
gleitet, welche sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Schulamtes (Inspektorat, Pädagogische Arbeits-
stelle, Schulsozialarbeit) zusammensetzt. Auch im Be-
richtsjahr fand eine Klausurtagung statt, in welcher das 
vergangene Jahr reflektiert wurde und Massnahmen zur 
Verbesserung des Schulbetriebes beschlossen und um-
gesetzt werden konnten.

Zentrum für Schulmedien
Zum Zentrum für Schulmedien gehören die Didaktische 
Medienstelle und der Amtliche Lehrmittelverlag. Die Bi-
bliothek der Didaktischen Medienstelle wurde von den 
Lehrpersonen gut genutzt. Während des letzten Schul-
jahres sind von den ca. 20'000 Medien über 4'500 Me-
dien physisch ausgeliehen worden. Dazu können die 
Lehrpersonen zusätzlich über das Schulintranet auf 
mehr als 5'200 Medien online zugreifen. Gesamthaft 
wurden im letzten Schuljahr ca. 7'000 Mal Medien on-
line abgerufen. 

Ebenfalls zu den Aufgaben des Zentrums für Schul-
medien gehören die Begleitung von diversen Projekten 
sowie die Beratung und die Weiterbildung der Lehrper-
sonen im Umgang mit den Neuen Medien. Immer mehr 
Schulen setzen auf mobile Geräte (Tablets) und sind da-
her auf eine fachkundige Beratung und / oder Projektbe-
gleitung angewiesen. Die Aufgaben des Lehrmittelver-
lages umfassen den termingerechten Ankauf und das 
Bereitstellen der Lehrmittel für alle Schulstufen.

Beim Zentrum für Schulmedien liegt auch die Haupt-
verantwortung für das Weiterbildungsprogramm für 
die Lehrpersonen. Im Berichtsjahr wurden im Jahres-
programm über 120 Kurse aus den verschiedensten 
Fachbereichen publiziert und diese stiessen auf regen 
Zuspruch des Lehrkörpers. Es konnten im Schuljahr 
2017 / 2018 ca. 80 % der angebotenen Kurse durchge-
führt werden.

Der IT-Koordinator gilt als Bindeglied zwischen den 
Schulen und dem Amt für Informatik. Zu seinen Aufga-
ben gehören unter anderem die Beratung der Medien-
koordinatoren an den Schulen und die Anschaffung von 
neuer Soft- und Hardware für die Schulen.

Verein Neues Lernen
Gemäss der Leistungsvereinbarung mit der Regierung 
unterstützt der Verein Neues Lernen den Englischun-
terricht beginnend in der 1. Klasse der Primarschulen. 
Zu diesem Zweck wurden geeignete Arbeitsmittel ent-
wickelt und die Lehrpersonen für einen handlungsori-
entierten Fremdsprachenunterricht aus- und weiterge-
bildet. Neues Lernen entwickelte Unterrichtsmaterialien 
für die schwächeren Schülerinnen und Schüler der Ober-
schule ausgerichtet auf lebenspraktische Kommunika-
tion. Für alle Unterrichtsmaterialien werden regelmässig 
Workshops angeboten. Für eine kompetenzorientierte 
Beurteilung wurden erste Beispieltests in «authentic as-
sessment» entwickelt.
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Neues Lernen engagiert sich für die Frühförderung in 
Deutsch. Der Jahreskurs «Wir spielen Deutsch» ist als El-
tern-Kind-Kurs konzipiert. Neues Lernen hat die Unter-
richtsmaterialien geschaffen und führt die Weiterbildung 
der Kursleiterinnen durch. In Zusammenarbeit mit dem 
Liechtensteinischen Entwicklungsdienst arbeitet Neues 
Lernen für ein Bildungsprojekt in Peru in der Lehrper-
sonenweiterbildung. Im vergangenen Jahr wurden Lehr-
personen in Iquitos ausgebildet und bei der Erstellung 
von Unterrichtsmaterial unterstützt, um der indigenen 
Bevölkerung den Zugang zur spanischen Schulsprache 
zu erleichtern. 

Das Projekt Liechtenstein Languages (LieLa) will die 
Sprachunterrichtsmethode Neues Lernen auch ausserhalb 
der Grenzen Liechtensteins bekannt machen. LieLa fokus-
siert speziell auf die Sprachförderung von Flüchtlingen in 
den deutschsprachigen Ländern. In Deutschland ist LieLa 
bisher in Berlin und in Nordrhein-Westfahlen tätig. Im Be-
zirk Arnsberg erhalten alle 70 Berufskollegs die Möglich-
keit zur Ausbildung. In Wien betreibt LieLa in Zusammen-
arbeit mit dem Verein «the connection» einen «Hub», der 
ständig Deutschkurse und Kursleiterausbildungen anbie-
tet. In der Schweiz, im Kanton St. Gallen, wurden für die 
Quartierschulen 4 Trainerinnen ausgebildet, die bisher 
über 250 ehrenamtliche Kursleiter instruiert haben. Liela 
Kurse werden bereits in über 50 Gemeinden angeboten. 
Ziel ist hier, dass alle Migrantinnen und Migranten (nicht 
nur Flüchtlinge) mittels eines soziokulturellen Ansatzes 
(Beteiligung der lokalen Bevölkerung der jeweiligen Ge-
meinde), vor Ort in den Gemeinden, einen unkomplizierten 
Einstieg in die deutsche Sprache erhalten und damit wich-
tige erste Schritte der Integration stattfinden können. 

LieLa Trainer und Kursleiter erhalten einen Unter-
richtskoffer mit vielfältigem Material und genauer Anlei-
tung. Der 60-Stunden-Basiskurs ist als Integrationskurs 
konzipiert mit Fokus auf die mündliche Kommunikation. 
Die Lernenden sollen sich mündlich in wichtigen Le-
benssituationen verständigen können. Ein weiterer As-
pekt der Methode liegt im Abbau von ethnischen Barri-
eren und in der Förderung des Selbstbewusstseins. Neu 
wird auch ein Alphabetisierungskurs angeboten, und ein 
Fortsetzungskurs mit Fokus Arbeit ist in der Testphase. 
Die Verbreitung des Projektes wird durch die liechten-
steinischen Botschaften unterstützt.

Neben Besuchen interessierter ausländischer Politi-
ker und Botschafter im Atelier Neues Lernen war LieLa 
auch am «Global Forum on Migration and Development» 
in Marrakesch im Auftrag der Regierung vertreten.

Schülertransport
Die LIEmobil organisiert alljährlich im Einvernehmen mit 
dem Schulamt für Schulen, deren Träger der Staat ist, die 
Schülerzubringerdienste. Für die der Schulpflicht unter-
stehenden Schülerinnen und Schüler trägt der Staat die 
Kosten des Zubringerdienstes. Zur Nutzung des Ange-
bots des Schülerzubringerdienstes der LIEmobil erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler ein auf die Schultage 

beschränktes Abonnement. Das Land Liechtenstein ver-
gütet dieses mit CHF 200. Die Schülerinnen und Schüler 
können für einen Aufpreis von CHF 80 ein in der Gül-
tigkeit unbeschränktes Jahresabonnement der LIEmobil 
erwerben. Der Aufwand für ermässigte Schülerabonne-
mente im Jahr 2018 betrugen CHF 428'420.

Schulbauten
Im Berichtsjahr wurde die Strategie für die künftigen 
Sekundarschulstandorte und -bauten fertiggestellt. Auf-
bauend auf der bestehenden Schulraumstruktur wurden 
Leitlinien für eine zukunftsorientierte Schulraumgestal-
tung erarbeitet. Ausserdem wurden die bisherige poli-
tische Diskussion und damit verbundene Entscheide be-
rücksichtigt. Es wurde festgelegt, welche Vorhaben unter 
Berücksichtigung eines standortübergreifenden Gesamt-
kontextes realisiert werden sollen. Von einer Verknüp-
fung mit der noch zu erarbeitenden Bildungsstrategie 
2025 wurde bewusst abgesehen. In der Schulraumpla-
nung wurde vielmehr der Ansatz verfolgt, Schulbauten 
flexibel und multifunktional auszugestalten, um Verän-
derungen im Wandel der Zeit zuzulassen. Die Leitlinien, 
auf welche sich die Strategie stützt, beschreiben denn 
auch Anforderungen, welche bei Schulbauten aus päda-
gogischer, schulorganisatorischer, baulicher und bau-
betrieblicher Sicht in Zukunft erfüllt sein sollen. Dabei 
handelt es sich nicht nur um quantitative, sondern auch 
um qualitative Aspekte, z. B. schulgerechte Architektur, 
Erreichbarkeit der Schule und Akzeptanz in der Bevöl-
kerung. Im Zuge der Bewertung der bestehenden Stand-
orte ergab es sich, dass an verschiedenen Standorten 
dringender Handlungsbedarf besteht, so beim Schulzen-
trum Mühleholz I (SZM I) in Vaduz, bei der Realschule 
in Schaan (St. Elisabeth) und beim Schulgebäude Gies-
sen in Vaduz. Was die Realschule Schaan (St. Elisabeth) 
und das Schulgebäude «Giessen» angeht, so können sie 
im Interesse einer zukunftsorientierten Schulraumstruk-
tur nicht mehr erhalten werden. Sie lassen sich mit den 
Leitlinien der vorliegenden Schulbautenstrategie nicht in 
Einklang bringen. Damit künftig alle Schulstandorte den 
Leitlinien entsprechen, wurde im Sinne eines Zielbildes 
2028 der folgende Vorschlag erarbeitet: 

Bau des vom Landtag im Jahr 2008 beschlossenen 
Schulzentrums Unterland II (SZU II) in Ruggell für die 
Ober- und Realschulkinder der Gemeinden Ruggell, 
Gamprin und Schellenberg sowie für die Studierenden 
der Berufsmaturitätsschule (BMS);

Ersatzbau des Traktes G beim SZM, damit die Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule Schaan (St. Elisabeth) 
inkl. der Sportklassen in das SZM II integriert werden 
können und sowohl das SZM I als auch das SZM II über 
ein genügendes bedarfsgerechtes Raumangebot verfü-
gen, welches den Leitlinien entspricht.

Der im Schulzentrum Unterland in Eschen frei wer-
dende Platz soll für das Freiwillige 10. Schuljahr und den 
IK-DaZ (Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache) genutzt 
werden.
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Jugendhaus Malbun
Ein paar Tage vor Beginn der Winterbelegungen meldete 
sich der Winter mit genügend Schnee. Zusammen mit 
dem künstlich erzeugten Schnee präsentierten sich die 
Skipisten von ihrer besten Seite. Die Skilager nahmen 
den gewohnten Gang mit vielen schönen Skitagen und 
wenig Unfällen. Die Winter-, Frühjahrs- und Sommer-
saison war sehr gut belegt. Der Herbst und Spätherbst 
waren dank der Belegungen aus dem Ausland zufrie-
denstellend ausgelastet. Die letzten Besucher am Ende 
des Jahres waren wie alljährlich die Jungmusikanten aus 
Mauren. 

Der Sommer war geprägt von der ausserordentlich 
guten und warmen Witterung, was jedoch zu einer gros-
sen Trockenheit und Waldbrandgefahr führte, welche 
den ganzen Sommer über herrschte. Grillieren im Freien 
war praktisch den ganzen Sommer nicht möglich. Der 
erste Schnee am 27. Oktober 2018 bildete dann eine will-
kommene Abwechslung zum heissen Sommer.

Das Jugendhaus Malbun wurde von 35 verschie-
denen Gruppen aus dem In- und Ausland besucht. (20 
Gruppen aus Liechtensteinischen Schulen, 6 Gruppen 
aus Liechtenstein und 9 Gruppen aus dem Ausland ) Für 
diese rund 1'160 Gäste wurden 10'210 Mahlzeiten zu-
bereitet. Hinzu kamen noch 4'670 Übernachtungen mit 
Frühstück.

Die gute Betreuung durch die Lagerleitungen und 
den Skilehrern im Winter hat einiges zum guten Gelin-
gen der Lagerwochen beigetragen.

Abgesehen von dem normalen jährlichen Gebäude-
unterhalt drängten sich im Berichtsjahr keine zwingend 
notwendigen Renovationsarbeiten am Gebäude auf. Die 
anfallenden Kosten für den Betrieb sind im budgetierten 
Rahmen geblieben. 

Die Rückmeldungen der Lagerleitungen aus dem In- 
und Ausland belegen, dass das Jugendhaus Malbun auch 
in diesem Jahr seine Gäste bestens betreut hat.

Eurydice
Liechtenstein beteiligt sich seit 1994 am europäischen 
Bildungsinformationsnetzwerk Eurydice. Die Teilnahme 
am Eurydice-Arbeitsprogramm wird von der Europä-
ischen Kommission über Zuschüsse im Rahmen der 
EU-Bildungsprogramme finanziell unterstützt. Wesent-
liche Aufgaben des Netzwerks sind die Erstellung und 
Aktualisierung von umfassenden Beschreibungen der 
Bildungssysteme, die regelmässige Aktualisierung von 
Schlüsselzahlenberichten (z. B. Löhne von Lehrpersonal 
und Schulleitungen, Ferienkalender, Unterrichtszeiten) 
sowie die Teilnahme an vergleichenden Studien zu aktu-
ellen bildungspolitischen Themen. Im Berichtsjahr stan-
den zwei vergleichende Studien im Zentrum, eine Studie 
zur Vermittlung digitaler Kompetenzen an Schulen und 
eine weitere zur Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund im Schul- und Hochschulbereich. Die Ver-
öffentlichung beider Studien ist für das Frühjahr 2019 
geplant. 

Durch die vorgeschlagenen Massnahmen und Zutei-
lungen sollte unter Berücksichtigung aller Leitlinien zu-
dem eine gleichmässige Verteilung der Schulstandorte 
erreicht werden. Wie im Oberland soll auch im Unterland 
ein dezentralerer Ansatz bei den Schulstufen der Ober- 
und Realschule realisiert werden, damit auch die Ge-
meinden, welche sich in den letzten Jahrzehnten durch 
eine Bevölkerungszunahme und durch eine aktive Un-
ternehmensansiedlungspolitik bemerkbar gemacht ha-
ben, von wohnortsnahen Schulen profitieren können. 
Die BMS und die Sportschulklassen der Sekundarstufe 
I und der gymnasialen Oberstufe sollen schliesslich je-
weils an einem Standort zusammengeführt werden, was 
identitätsstiftend ist, Synergien schafft und den Hand-
lungsspielraum in Bezug auf die künftige Ausrichtung 
erweitert. Die Strategie wurde von der Regierung ver-
abschiedet und vom Landtag am 3. März 2018 geneh-
migt. Das Schulamt war alsdann in die Folgearbeiten ein-
gebunden, insbesondere in die Erarbeitung der für die 
Realisation der einzelnen Bauprojekte erforderlichen Fi-
nanzbeschlüsse. Der Finanzbeschluss für den Bau eines 
Provisoriums für die Berufsmittelschule Liechtenstein 
wurde am 3. Oktober 2018 vom Landtag genehmigt. Es 
wird auf Beginn des Schuljahres 2019 / 2020 zur Verfü-
gung stehen.

Hallenbad Schulzentrum Unterland 
Im Berichtsjahr besuchten 77'462 Personen das Hallen-
bad Schulzentrum Unterland. Das sind 2'188 Besucher 
weniger wie im vergangenen Jahr. Diese Eintritte ver-
teilten sich auf 43'113 Erwachsene und 34'349 Kinder. 
In den Kindereintritten enthalten sind 18'308 Eintritte 
im Rahmen des Schulschwimmunterrichts. Die Eintritte 
von Vereinssportlern des In- und Auslands machten vom 
Gesamtergebnis 6'366 aus. Das Total der Eintritte gene-
rierte Einnahmen von Brutto CHF 257'577, davon CHF 
211'690 aus Erwachsenen und CHF 45'887 aus ermässi-
gten Eintritten, davon CHF 10'405 von Schulen und CHF 
6'042 von Vereinen. Der stärkste Monat im Berichtsjahr 
war der Januar mit 9'354 Besuchern; der schwächste war 
der August des Berichtsjahres mit 3'583 Besuchern. Aus-
genommen ist hier der Juli des Berichtsjahres, an dem 
bei 15 offenen Tagen 1'084 Badegäste verzeichnet wer-
den konnten. 

Die Mehrkampfmeisterschaften konnten im Berichts-
jahr wieder erfolgreich durchgeführt werden.

Die Auswertung einer extern durchgeführten Stu-
die zum Hallenbadbetrieb hat ergeben, dass, bemes-
sen an den aktuellen Betriebs- und Öffnungszeiten so-
wie den gesetzlichen, normativen Rahmenbedingungen 
und Richtlinien, das Hallenbad mit zu wenig personellen 
Ressourcen ausgestattet ist. Einer entsprechenden Auf-
stockung des Personals im Jahre 2019 hat der Landtag 
im Berichtsjahr zugestimmt. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Selbstkontrollen 
von Abklatsch- und Wasserproben gaben zu keinerlei 
Beanstandungen Anlass.
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Übersicht der aufgenommenen Sportschülerinnen 
und Sportschüler im Berichtsjahr
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Sportschule Schaan 8 2 1 0 – – 11
Gymnasium Oberstufe – – – 9 3 0 12

Unterrichtskommissionen Berufsmaturitätsschule 
(BMS)
Im Auftrag der Regierung und nach Massgabe eines Sta-
tuts übt die Unterrichtskommission der BMS Beratungs- 
und Kontrollbefugnisse an der BMS aus. Sie leistet da-
durch einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung. Neben Unterrichtsbesuchen umfasst 
die Tätigkeit der Kommission die Zusammenarbeit mit 
den Fachschaften in Fragen gemeinsamer Maturaauf-
gaben und Beurteilungskriterien. Die Kommission, zu-
sammengesetzt aus Bildungsexperten aus Österreich, 
der Schweiz und Liechtenstein, stellt sicher, dass sowohl 
Prüfungsstandards als auch das Ausbildungsniveau der 
Schule laufend evaluiert, gesichert und weiterentwickelt 
werden. Die Kommission wurde auf Beginn dieses Schul-
jahres von der Regierung für eine vierjährige Mandats-
zeit von 2018 bis 2021 neu bestellt.

Unterrichtskommission Liechtensteinisches Gymna-
sium (LG)
Die Unterrichtskommission für das Liechtensteinische 
Gymnasium übt im Auftrag der Regierung Beratungs- 
und Kontrollbefugnisse aus. Die Fachexperten besuchen 
regelmässig den Unterricht am LG und wirken auch in 
der schulinternen Weiterbildung der Lehrpersonen mit.

Überdies liegt auch die Überprüfung der Unterrichts-
qualität und der Einhaltung des Lehrplans am Oberstu-
fengymnasium der Privatschule formatio in der Verant-
wortung der Unterrichtskommission. Die Kommission 
wurde auf Beginn dieses Schuljahres von der Regierung 
für eine vierjährige Mandatszeit von 2018 bis 2021 neu 
bestellt.

Maturakommission 
Im Berichtsjahr erreichten alle Schülerinnen und Schüler 
die Zulassungsbedingungen zu den Maturaprüfungen. 
Damit traten im Zeitraum Mai und Juni des Berichts-
jahres 115 Schülerinnen und Schüler zu den Schlussprü-
fungen an: 32 im Profil «Mathematik und Naturwissen-
schaften», 31 im Profil «Neue Sprachen», 23 im Profil 
«Wirtschaft und Recht (davon fünf Sportschülerinnen 
bzw. -schüler), 19 im Profil «Kunst, Musik und Pädago-
gik» sowie 10 im Profil «Lingua». 

Nach einem reibungslosen Verlauf der schriftlichen 
und mündlichen Prüfungen konnten an der Maturafeier 
im Schaaner SAL 73 Maturantinnen und 40 Maturanten 

Diplomanerkennung
Als zuständige Behörde für die berufliche Anerkennung 
des Lehrberufs sowie als Informationsstelle für akade-
mische Anerkennungsfragen (NARIC) beantwortet das 
Schulamt Fragen von Einzelpersonen, Hochschulen, Be-
hörden sowie Unternehmen im In- und Ausland, arbeitet 
Empfehlungen aus und entscheidet über die Lehrbefug-
nis von Lehrpersonen an den öffentlichen sowie privaten 
Schulen. Anfragen zu beruflicher Anerkennung in ande-
ren Berufsbereichen werden an die zuständigen Stellen 
weitergeleitet (Amt für Gesundheit, Amt für Volkswirt-
schaft, Finanzmarktaufsicht (FMA) oder Rechtsanwalts-
kammer). Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 20 
Anfragen im Bereich der beruflichen Anerkennung 
eines Lehrberufs sowie 15 Anfragen im Bereich der aka-
demischen Anerkennung beantwortet. Fünf Anfragen 
betrafen die Zulassung zu Studiengängen und die Be-
rufszulassung im Ausland mit liechtensteinischen Ab-
schlüssen. Zudem befasste sich die Stelle auch mit An-
fragen zu nicht-akademischen Abschlüssen.

Kommissionen / Verbände

Übertrittskommission
Bei einer fehlenden Übertrittsempfehlung kann durch 
eine Prüfung der Leistungsstand der Schülerinnen und 
Schüler festgestellt werden. Die Übertrittsprüfungen 
werden von einer Übertrittskommission vorbereitet, 
durchgeführt und ausgewertet. Die Übertrittskommis-
sion setzt sich aus mindestens je einer Vertreterin / einem 
Vertreter der Primar-, der Ober-, der Realschule und des 
Gymnasiums zusammen. Sie wird von der Regierung be-
stellt. Als Vorsitzenden bestimmt die Regierung jeweils 
einen Mitarbeitenden des Schulamtes. Im Berichtsjahr 
traten 33 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe so-
wie 21 Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe 
(Oberschule-Realschule: 13 / Realschule-Gymnasium: 8) 
zu den Prüfungen an.

Kommission Sportschule
Im Berichtsjahr hat die Kommission Sportschule drei 
Sitzungen abgehalten. Schwerpunktthemen waren die 
Überprüfung der Aufnahmegesuche sowie die sport-
lichen Verbleibekriterien und die möglichen Auswir-
kungen des neuen Sportgesetzes auf diverse Verord-
nungen und Richtlinien.

Im Rahmen des Aufnahmeprozesses wurden im Be-
richtsjahr 23 Schülerinnen und Schüler an die Sport-
schule aufgenommen.
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Unter der Leitung von Dr. Jürg Dinkelmann, Jurist 
beim Schulamt, fand am 4., 11. und 18. September 2018 
der Berufseinführungskurs «Liechtensteinische Schulge-
setzgebung» statt, den insgesamt 19 Lehrpersonen be-
suchten. Der Kurs beinhaltet eine praxisnahe Vertiefung 
von schulrechtlichen Fragen. Die schriftliche Prüfung 
fand am 3. Oktober 2018 erstmals um 17 Uhr statt.

Am 21. November 2018 fanden abschliessend münd-
liche Nachprüfungen in Schulgesetzgebung und Staats-
kunde statt. Vertreten war die Prüfungskommission bei 
den Prüfungen durch die jeweiligen Kursleiter, sowie 
Frau Dr. Marie Theres Frick und den Kommissionsvor-
sitzenden lic. phil. I. Norbert W. Hasler.

Mit dem Berichtsjahr endet die vierjährige Mandats-
dauer der im Frühjahr 2015 durch die Regierung bestell-
ten Kommission zur Prüfung von provisorisch angestell-
ten Lehrpersonen (Mandatsperiode: Februar 2015 bis 
Januar 2019). 

Aussenkontakte und Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit in diversen Gremien, Kommissi-
onen und Arbeitsgruppen auf nationaler, regionaler und 
europäischer Ebene, mit dem Ziel, die Qualität und die 
Anschlussfähigkeit des liechtensteinischen Bildungswe-
sens zu gewährleisten und relevante Entwicklungen mit-
zugestalten, bildet ein wichtiger Tätigkeitsbereich des 
Schulamts.

Auf nationaler Ebene sind insbesondere die fol-
genden Ebenen der Zusammenarbeit von grosser Wich-
tigkeit:
–  Elternvereinigungen;
–  Gemeinden bzw. Gemeindeschulräte als Träger der 

Primarschulen und Kindergärten (u. a. Genehmigung 
Stellenplan);

–  Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung (Anschlussfragen und Laufbahnbera-
tung) und dem Amt für Soziale Dienste (Schulschwie-
rigkeiten und familiäre Probleme, Frühförderung und 
Elternarbeit); 

–  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden;
–  Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Wirtschafts-, Industrie- und Technikbetriebe.

Im Bereich der regionalen Zusammenarbeit ist die Ein-
sitznahme in den Gremien und die Mitarbeit in den Fach-
gruppen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) zu erwähnen sowie in der 
Interkantonalen Lehrmittelkonferenz (ilz) und der Ar-
beitsgemeinschaft Schulevaluation (ARGEV), beides 
Gremien der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-
Konferenz (D-EDK). Durch die direkte Beteiligung an 
Bildungseinrichtungen (Interstaatliche Hochschule für 
Technik Buchs (NTB), Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich (HfH), Interstaatliche Maturitäts-
schule für Erwachsene St.Gallen / Sargans (ISME) und 
über Vereinbarungen (Regionales Schulabkommen, In-

ihre Maturazeugnisse entgegennehmen, zwei Schüler 
bestanden die Prüfungen nicht. 30 Maturantinnen und 
Maturanten bestanden die Matura mit einem Noten-
durchschnitt von 5.0 und besser.

Berufsmaturakommission
Die Berufsmaturakommission leitet und beaufsichtigt 
zusammen mit dem Rektorat das Verfahren zur Erlan-
gung der Berufsmaturität. Zu ihren wichtigsten Aufga-
ben zählen die Expertentätigkeit bei den mündlichen Ab-
schlussprüfungen, das Genehmigen und Festsetzen der 
Prüfungs- und Abschlussnoten, der Entscheid über die 
Erlangung der Berufsmaturität und Entscheide über be-
sondere Anträge von Kandidatinnen und Kandidaten. 

An den beiden Prüfungs-Sessionen im Juni und 
August / September 2018 traten insgesamt 80 Schüle-
rinnen und Schüler an: 44 im Vollzeitlehrgang (davon 
21 Schwerpunkt «Technik» und 23 Schwerpunkt «Wirt-
schaft»), 36 im berufsbegleitenden Lehrgang.

70 der 80 Maturantinnen und Maturanten erhielten 
ein Berufsmaturazeugnis; acht Studierende bekamen 
mindestens ein Zertifikat für den Abschluss in einzelnen 
Fächern. Zwei Maturanten durften einen Preis der Hilti 
AG und der Liechtensteinischen Industrie- und Handels-
kammer (LIHK) für die beste Maturaprüfung im Vollzeit-
lehrgang und im berufsbegleitenden Lehrgang entge-
gennehmen.

Für gesamt zwei Schülerinnen und Schüler ist eine 
Wiederholung der Maturitätsprüfungen nicht mehr mög-
lich. Sie haben zweimal (1 Schüler, Grundlage neu an-
gepasste Verordnung) bzw. dreimal (eine Schülerin, 
Grundlage alte Verordnung) negativ reüssiert.

Kommission zur Prüfung von provisorisch angestell-
ten Lehrpersonen
Im Berichtsjahr nahmen insgesamt 61 Lehrerinnen und 
Lehrer an den obligatorischen Prüfungen in Geschichte, 
Staatskunde und Schulgesetzgebung teil. Am 17. Ja-
nuar 2018 fanden mündliche Wiederholungsprüfungen 
in Staatskunde und Schulgesetzgebung statt. Vom 4. 
bis 6. April 2018 erteilte PD Dr. Peter Geiger den Kurs 
«Geschichte vor Ort», eine Einführung in die Geschichte 
Liechtensteins. Die schriftliche Prüfung fand am 18. April 
mit 18 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten statt. Am 
6. und 7. August 2018 führte Lehrer Norbert Bürzle den 
Kurs in «Staatskunde» durch, der einen Einblick in den 
Aufbau und das Wesen des Staates Liechtenstein vermit-
telt. Die schriftliche Prüfung fand am 29. August 2018 
statt. Zur Staatskundeprüfung sind 19 Lehrpersonen an-
getreten.

Da vermehrt verschiedene Lehrerinnen und Lehrer 
auch mittwochnachmittags Unterricht erteilen oder an-
derweitig schulintern eingebunden sind, wurde in der 
Prüfungskommission einvernehmlich mit dem Schulamt 
festgelegt, dass die schriftlichen Prüfungen am jewei-
ligen Mittwoch nicht mehr wie bisher um 14 Uhr, son-
dern erst um 17 Uhr beginnen.



| 317

INNERES, BILDUNG UND UMWELT

terkantonale Fachhochschul- und Universitätsvereinba-
rung) wird zudem der Zugang zu Ausbildungsstätten 
in der Schweiz sichergestellt. Weitere Abkommen und 
Netzwerkaktivitäten fördern die Anerkennung der liech-
tensteinischen Abschlüsse in Europa.

Schulamtsmitarbeitende nehmen zudem Vertre-
tungsaufgaben in diversen bildungspolitischen Gremien 
des Europarates und der Europäischen Kommission 
wahr:
–  EFTA Working Group for Education Training and 

Youth
–  Steering Committee for Educational Policy and Prac-

tice (CDPPE)
–  EFTA Working Group on Mutual Recognition of Pro-

fessional Qualifications
–  Koordinationsgruppe und Ausschuss für die europä-

ische Richtlinie 2005 / 36
–  European Network of Information Centres in the Eu-

ropean Region (ENIC) / National Academic Recognition 
Information Centres in the Eurpean Union (NARIC); 
Netzwerk der Nationalagenturen für Diplomanerken-
nung

–  5-Länderkonferenz der deutschsprachigen ENIC / NA-
RICs

–  Bologna-Follow-Up Group
–  Direktionskomitée des Europäischen Sprachenzen-

trums in Graz
–  Eurydice-Bildungsinformationsnetzwerk

In Ruggell ging der 13. Internationale Dialog Sonderpä-
dagogik und Inklusion vom 27. bis 30. November 2018 
zum Thema «Changemanagement» über die Bühne. An 
dieser von der Pädagogischen Arbeitsstelle des Schul-
amtes in Kooperation mit dem Landesschulinspektorat 
Vorarlberg organisierten Tagung nahmen rund 30 Fach-
leute aus Deutschland, Österreich, Italien, Belgien, der 
Schweiz und Liechtenstein teil.

Im Dezember des Berichtsjahres fand das erste Bar-
Camp im Malbun statt. Politiker, Experten aus der Wirt-
schaft und der Bildung, Schulleitungen und Lehrpersonen 
und Fachleute aus der Lehrerbildung und Schulpraxis 
nutzten die Plattform für einen freien Austausch zum 
Thema Digitale Medien in der Bildung. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus den deutschsprachigen Län-
dern tauschten in insgesamt 32 Diskussionssessions ihre 
Ideen und Erfahrungen oder kreative Problemlösestra-
tegien aus.

Zivilstandsamt

Amtsleiter: Hansjörg Meier

Die Schwerpunktaufgaben des Zivilstandsamts lagen im 
Berichtsjahr in der Führung und laufenden Aktualisierung 
der verschiedenen Zivilstandsregister, der Beratung und 
Beantwortung von Anfragen, im Vollzug von Eheschlies-
sungen sowie eingetragenen Partnerschaften gleichge-
schlechtlicher Paare, in der Bearbeitung von Geburts-, 
Ehe- sowie Todesereignissen, der Ausstellung von Todes-
fallaufnahmen, der Anerkennung von ausländischen Zivil-
standsereignissen, der Registrierung liechtensteinischer 
Staatsangehöriger aufgrund des Staatsgerichtshofurteils 
zu StGH 1996 / 36, der Registrierung ausserehelicher Kin-
der liechtensteinischer Väter, in der Führung des Heimat-
scheinregisters, in der Ausgabe von Registerauszügen, Do-
kumenten und Bestätigungen, in der Durchführung von 
Namensänderungen, bei Einbürgerungen infolge länger-
fristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz), Einbürge-
rungen infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz), 
Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürger-
rechtsgesetz), in der Datenbereinigung und Datenerfas-
sung im Zentralen Personenregister (ZPR) sowie in der Ak-
tualisierung und Pflege des Internet-Auftritts.
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Ziviltrauungen in Liechtenstein

Vollzug von Eheschliessungen 2018 2017

Liechtensteiner: Liechtensteinerin 46 58
Liechtensteiner: Ausländerin 81 67
Ausländer: Liechtensteinerin 59 53
Ausländer: Ausländerin 24 29

Total 210 207

Eingetragene Partnerschaften in Liechtenstein

Eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare 2018 2017

Liechtensteiner: Liechtensteiner 0 0
Liechtensteinerin: Liechtensteinerin 0 0
Liechtensteiner: Ausländer 1 1
Liechtensteinerin: Ausländerin 1 0
Ausländer: Ausländer 0 0
Ausländerin: Ausländerin 0 0

Total 2 1

Heimatscheine, Todesfallaufnahmen und Namensänderungen

Ausstellung von Dokumenten und Durchführung von Namensänderungen 2018 2017

Heimatscheine 32 17
Todesfallaufnahmen  309 276
Namensänderungen 49 45
Annahme des ledigen Namens 24 38

Anerkennungen ausländischer Eheschliessungen, eingetragener Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, sowie von Ehescheidungen und Adoptionen 

Anerkennung ausländischer Zivilstandsereignisse 2018 2017

Ausländische Eheschliessungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 113 119
Ausländische eingetragene Partnerschaften liechtensteinischer Staatsangehöriger 2 2
Ausländische Ehescheidungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 19 34
Adoptionen ausländischer Kinder durch liechtensteinische Staatsangehörige 2 2
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Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger – Staatsgerichtshofurteil  
(StGH 1996 / 36)

Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger 2018 2017

Aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 vom Zivilstandsamt in der Zeit vom 24 34 
1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018 registrierte Personen 
(ausländische eheliche Kinder liechtensteinischer Mütter)

Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz 2018 2017

Eingebürgerte Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018 aufgrund § 5a des 97 123 
Gesetzes über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische 
Staatsbürgerschaft erworben haben (erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz)

Einbürgerung infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische Ehegatten 
liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge Eheschliessung  2018 2017

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018 aufgrund § 5 des Gesetzes über 21 15 
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft  
erworben haben (ausländische Ehegatten liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische 
Partner liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft 2018 2017

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018 aufgrund § 5 des Gesetzes über 0 2 
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft  
erworben haben (ausländische Partner liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung im ordentlichen Verfahren  2018 2017

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018 aufgrund § 6 des Gesetzes über 19 5 
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft  
erworben haben 
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Beratende Kommission gemäss 
Art. 85 Asylgesetz

Vorsitzender: Dr. Martin Batliner

Im Berichtsjahr fand keine erwähnenswerte Tätigkeit der 
beratenden Kommission statt. 

Fischereibeirat

Vorsitzender: Dr. Helmut Kindle, Amt für Umwelt

Der Fischereibeirat berät die Regierung in grundsätzlichen 
Fragen der Fischerei und führt die Fischereiprüfungen 
durch.

Zur Vorbereitung der Fischereiprüfung wurden drei 
Kursabende durchgeführt. Die schriftliche Prüfung wurde 
von insgesamt 40 Teilnehmern abgelegt, 38 Teilnehmer 
haben die Prüfung bestanden.

Gewaltschutzkommission der  
Regierung GSK

Vorsitzender: Jules S. Hoch

Die Kommission kam im Berichtsjahr zu vier ordentlichen 
Sitzungen zusammen. Die Schwerpunkte bildeten dabei ei-
nerseits eine Sensibilisierung der Medien für das Thema 
«Hate Speech» und andererseits eine Sensibilisierungs-
kampagne gegen Cyber Mobbing. 

Der Ton in den Leserbriefspalten der Landeszeitungen 
und bei Beiträgen in Internetforen ist merklich gehässiger 
und teilweise ausgesprochen beleidigend – wenn nicht 
gar schon diskriminierend – geworden. Dieselbe Feststel-
lung machte 2017 auch die Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz des Europarats (ECRI), welche die Situa-
tion im Bereich Diskriminierung und Rassismus in Liech-
tenstein überprüfte. Sie stellte fest, dass gewisse Aussagen 
einiger Leserbriefschreiber sowie in Internetforen gegen 
Migranten, Muslime, Ausländer und LGBT-Personen als 
«Hate Speech» zu qualifizieren sind. Im Fall eines Leser-
briefs, der potentiell diskriminierende Äusserungen auf-
grund der sexuellen Orientierung enthielt, hatte die Staats-
anwaltschaft einen Strafantrag beim Landgericht gegen 
den Verfasser wegen eines Verstosses gegen §283 StGB 
(Diskriminierungsverbot) eingebracht. Das Verfahren en-
dete zwar mit einem Freispruch, dennoch nahm die GSK 
die Empfehlung der ECRI auf und traf sich mit den zwei 

Schwerpunktaufgaben 2018

–  Führung und laufende Aktualisierung der verschiede-
nen Zivilstandsregister (Geburts-, Ehe-, Familien- und 
Todesregister);

–  Aufnahme von Eheverkündungsgesuchen (Ehevorbe-
reitung);

–  Vollzug von Eheschliessungen;
–  Eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher 

Paare;
–  Ausstellung von Geburts-, Ehe-, Partnerschafts- und 

Todesscheinen, Familienregisterauszügen, Heimat-
scheinen, Ehefähigkeitszeugnissen, Zivilstandsaus-
weisen, Bestätigungen sowie anderen Dokumenten;

–  Ausstellung von Todesfallaufnahmen;
–  Übermittlung von Zivilstandsmeldungen an Ämter, Ge-

meinden, Gerichte, Konsulate und Behörden;
–  Mitteilung in Bezug auf aussereheliche Kinder an Kin-

der- und Jugenddienst;
–  Übermittlung von Zivilstandsmeldungen an Regie-

rungskanzlei zur Beglaubigung und Weiterleitung;
–  Registrierung von Ehetrennungen, Ehescheidungen 

und Adoptionen;
–  Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger 

aufgrund Staatsgerichtshofurteil zu StGH 1996 / 36 
(ausländische eheliche Kinder liechtensteinischer 
Mütter);

–  Registrierung ausserehelicher Kinder liechtensteini-
scher Väter;

–  Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a 
Bürgerrechtsgesetz);

–  Einbürgerung infolge Eheschliessung (§ 5 Bürger-
rechtsgesetz – ausländische Ehegatten liechtensteini-
scher Landesbürger);

–  Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürger-
rechtsgesetz);

–  Registrierung von Gemeindebürgerrechtsänderungen;
–  Anerkennung ausländischer Zivilstandsereignisse 

liechtensteinischer Staatsangehöriger (Eheschliessun-
gen, Ehescheidungen, eingetragene Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, Adoptionen und Vater-
schaftsanerkennungen);

–  Beglaubigungen;
–  Durchführung von Namensänderungen;
–  Führung des Heimatscheinregisters;
–  Umsetzung des Internationalen Privatrechts (IPRG);
–  Mitarbeit bei der Arbeitsgruppe Synchronisierung 

ZPR / EWK;
–  Mitarbeit bei der ZPR-Kommission;
–  Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der ZSA-Applika-

tion;
–  Datenbereinigung und Datenerfassung im Zentralen 

Personenregister (ZPR);
–  Aktualisierung und Pflege des Internet-Auftritts.
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grössten Liechtensteiner Printmedien, um diese Thematik 
zu diskutieren. Das Treffen verlief äusserst konstruktiv und 
zeigte, dass die Redaktionen sich einerseits bereits mit dem 
Thema sehr kritisch befasst haben und andererseits der 
Austausch mit der GSK sehr geschätzt wurde. Es wurde 
vereinbart, einen regelmässigen Austausch zum Thema 
«Hate Speech» zu etablieren. 

Ebenfalls wurde die im Rahmen der dritten Univer-
sellen Periodischen Überprüfung vor dem UNO-Menschen-
rechtsrat formulierte Empfehlung für ein Weiterbildungs-
angebot für Richter, Staatsanwälte und Polizisten zum 
Diskriminierungsparagraphen (§283 StGB) aufgegriffen. 
Die Regierung hatte mittels Beschluss das Ministerium für 
Äusseres, Justiz und Kultur beauftragt, ein entsprechendes 
Weiterbildungsangebot zu realisieren. Zusammen mit dem 
Ministerium für Justiz ist die GSK nun damit befasst, einen 
geeigneten Rahmen für ein solches Angebot zu evaluieren 
und dieses 2019 umzusetzen.

Die GSK hat sich ferner entschieden, im Berichtsjahr 
das Thema Cyber Mobbing aufzugreifen. Es wurde be-
schlossen, bereits bestehende Freelance Cyber Mobbing 
Plakate für die Zwecke der GSK zu nutzen. Zwei Plakate 
wurden im Herbst an Schulen, Jugendzentren, Gemeinden, 
Amtsstellen usw. verteilt und ausgehängt. Die Rückmel-
dungen auf die Kampagne fielen sehr positiv aus. Die GSK-
Kampagne zum Cyber Mobbing wurde auch von Land-
tagsabgeordneten positiv wahrgenommen. 

Die GSK hat sich aufgrund einzelner Fälle sowie einem 
Strafverfahren vor dem Landgericht auch mit dem Thema 
der «Reichsbürger oder Staatenleugner» befasst. Anläss-
lich eines Gastreferats seitens einer Vertreterin des Lan-
desamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung (LVT) Vorarlberg konnte sich das GSK umfassend 
über das Phänomen und die damit verbundenen Gefahren 
informieren lassen. Auch wenn die Situation in Liechten-
stein noch nicht so gravierend ist wie im benachbarten 
Österreich, so sind die Behörden in Liechtenstein dennoch 
angehalten wachsam und sensibel für dieses Phänomen 
zu sein. 

Der vom Liechtenstein-Institut erstellte jährliche Mo-
nitoringbericht 2017 zu Extremismus in Liechtenstein 
wurde der interessierten Öffentlichkeit auf den Webseiten 
der GSK, Landespolizei und des Liechtenstein-Instituts zur 
Verfügung gestellt. Es ist sehr erfreulich, dass es im Jahr 
2018 erneut keine extremistischen Gewaltvorfälle zu ver-
zeichnen gab. Auch die der GSK unterstellte «Fachgruppe 
Extremismus» wurde nur für allgemeine Fragen kontak-
tiert und verzeichnete keine nennenswerten Vorkomm-
nisse. Die Fachgruppe steht in einem interdisziplinären 
Austausch mit dem Schul- und Jugendarbeitsbereich und 
wird von einem Mitarbeiter des Amts für Soziale Dienste 
geleitet. 

Abschliessend zu erwähnen ist ein wegweisendes Ur-
teil des Landgerichts. Ein junger Muslim wurde wegen des 
Vergehens der Diskriminierung nach § 283 StGB zu einer 
Geldstrafe verurteilt, weil er einen islamistischen Face-
book-Eintrag «gelikt» hatte. 

Hauptwahl- oder Hauptab- 
stimmungskommissionen

Vorsitzender Oberland: Franz Wachter 
Vorsitzende Unterland: Judith Hoop

Die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission jeder 
Landschaft überprüft in Landesangelegenheiten die Wahl- 
und Abstimmungsergebnisse aus den Gemeinden.

Im Berichtsjahr fand die Überprüfung der Volksabstim-
mung vom 25.  November 2018 über das Referendums-
begehren zum Finanzbeschluss vom 5.  September 2018 
über die Genehmigung eines Verpflichtungskredites für 
die Durchführung eines Langlauf-Weltcup-Rennens in der 
Wintersaison 2019 / 2020 und eines Langlauf-Weltcup-
Rennens in der Wintersaison 2020 / 2021 im Rahmen der 
«Tour de Ski» in Liechtenstein statt.

Jagdbeirat

Vorsitzender: Olivier Nägele, Amt für Umwelt

Der Jagdbeirat berät die Regierung zu allen grundsätz-
lichen Fragen der Jagd. Im Berichtsjahr fanden sieben 
Sitzungen statt, an denen folgende Themen die Schwer-
punkte bildeten: die Abschussplanung, die Notfütterung 
des Rotwilds, die TBC-Problematik, die Verschiebungen 
von Winterruhezonen für Wildtiere, die Einrichtung von 
Wildfreihaltegebieten, verschiedene Wildbestands-Regu-
lierungsmethoden und das Konzept Wolf Liechtenstein. 

Jagdprüfungskommission

Vorsitzender: Alex Ospelt, Vaduz

Die Jagdprüfungskommission traf sich zur Überarbeitung 
der Verordnung und des Reglements über die Jagdeig-
nungs- und Jagdaufseherprüfung zu insgesamt zwei Sit-
zungen. Schwerpunkte bildeten die Möglichkeit zur Wie-
derholung der theoretischen Prüfung und die Durchführung 
der Schiessprüfungen vor Beginn der theoretischen Aus-
bildungskurse. Die nächsten Prüfungen sollen im Herbst 
2019 (Schiessprüfungen) und im Frühjahr 2020 (theore-
tische Prüfung) durchgeführt werden. 
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Kommission zur Förderung  
von Investitionen in der  
Landwirtschaft

Vorsitzender: Julius Ospelt, Amt für Umwelt

Die Kommission zur Förderung von Investitionen in der 
Landwirtschaft überprüft Gesuche im Zusammenhang 
mit staatlichen Förderungen der Infrastrukturen von aner-
kannten Landwirtschaftsbetrieben. Entscheidungen über 
Gesuche auf Ausrichtung von Förderleistungen mit förde-
rungsberechtigten Kosten unter CHF 550'000 obliegen der 
Kommission, bei höherliegenden förderungsberechtigten 
Kosten wird eine Vorprüfung zur Beschlussfassung durch 
die Regierung vorgenommen.

Die Kommission hielt im Berichtsjahr vier Arbeitssit-
zungen ab. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Behand-
lung der anstehenden Gesuche sowie in der Aktualisierung 
des Vollzugshandbuches. Am alljährlich stattfindenden 
Weiterbildungskurs für landwirtschaftliches Bauen am 
landwirtschaftlichen Institut Agroscope Grangeneuve / Po-
sieux am 5. / 6. November 2018 nahmen fünf Kommissi-
onsmitglieder teil.

Projektstatus 2018 2017 Davon im 
   Jahr 2018  
   abgelehnt

Neue Betriebsstandorte  
(Regierung) 1 2 –
Vorbescheid (Kommission) 2 7 –
Vorbescheid (Regierung) - 2 –
Endgültige Zusicherung  
(Kommission) 2 7 –
Endgültige Zusicherung  
(Regierung) 2 1 –
Abrechnungen 3 7 –

Kommission für die Ausrichtung 
von Bewirtschaftungsbeiträgen 
zur Erhaltung von Magerwiesen

Vorsitzender: Oliver Müller, Amt für Umwelt

Die Kommission für die Ausrichtung von Bewirtschaftungs-
beiträgen zur Erhaltung von Magerwiesen berät die Regie-
rung und das Amt für Umwelt. Sie begutachtet Grundflä-
chen, die ins Magerwieseninventar aufgenommen werden 
sollen, schlägt Abänderungen des Magerwieseninventars 
vor, bestimmt die Höhe des Artenbonus, überwacht die 
Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung und nimmt 
Stellung zu Eingriffen in Magerstandorte, die über die bis-
herige extensive Nutzung hinausgehen.

Die Kommission für die Ausrichtung von Bewirtschaf-
tungsbeiträgen zur Erhaltung von Magerwiesen hat im Be-
richtsjahr nicht getagt.

Kommission für Natur- und  
Landschaftsschutz

Vorsitzender: vakant, für den Bericht Olivier Nägele, 
Amt für Umwelt

Mit der im Jahr 2016 erarbeiteten Revision des Gesetzes 
zum Schutz von Natur und Landschaft (NSchG) wurde die 
Zusammensetzung der Kommission sowie deren Aufgaben 
neu geregelt. Sie besteht aus einem Vertreter des Amtes 
für Umwelt als Vorsitzendem, je einem Vertreter der Ge-
meinden und der Bürgergenossenschaften, drei Vertretern 
privater Naturschutzorganisationen, einem Vertreter der 
Landwirtschaft sowie einem Landschaftsplaner und berät 
die Regierung in grundsätzlichen Fragen des Natur- und 
Landschaftsschutzes, insbesondere bei der Ausarbeitung 
von Durchführungsverordnungen sowie der Erarbeitung 
von Konzepten.

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz 
konnte noch nicht neu bestellt werden und hat nicht getagt. 
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Medienmitteilung, Radiospots und Plakate publik 
gemacht. Die Kampagne wurde durch zielgerichtete 
Schwerpunktkontrollen unterstützt.

–  Verteilung von Leuchtgürteln durch Verkehrsinstruk-
toren der Landespolizei an die 1. / 2. Primarschulklas-
sen des Landes.

–  Subvention von diversen Fahrsicherheitskursen (Auto 
und Motorrad) in Veltheim, Betzholz, Driving Camp 
Vorarlberg, Driving Camp Sennwald und Driving Grau-
bünden.

Landesalpenkommission

Vorsitzender: Julius Ospelt, Amt für Umwelt

Die Landesalpenkommission hat im Verlauf des Alpsom-
mers Begehungen auf den Alpen Silum, Sücka, Älple, so-
wie Gaflei und Bargella durchgeführt. Dabei wurde die 
Pflege der Alpweiden sowie der Unterhalt von Infrastruk-
turen überprüft. Zudem wurden anlässlich der Begehung 
diverse Infrastruktur-Fördergesuche vor Ort begutachtet 
und diskutiert.

Die Landesalpenkommission gab im Berichtsjahr zwei 
Stellungnahmen zuhanden des Ministeriums für Inneres, 
Bildung und Umwelt ab. Die erste Stellungnahme wurde 
im Rahmen der Anhörung zur Agrarpolitik im Bereich Alp-
wirtschaft abgegeben, eine zweite betraf die Sanierung des 
Triebweges zur Alp Garselli.

Im Rahmen des Vollzugs der Alpwirtschafts-Förde-
rungs-Verordnung legte die Landesalpenkommission den 
Alpungskostenbeitrag für die Liechtensteiner Alpen im In- 
und Ausland fest.

Eine Aufgabe der Landesalpenkommission ist es, die 
Bewirtschaftungspläne der Alpeigentümer periodisch zu 
überprüfen bzw. zu bewilligen. Hierfür wurde in den Jah-
ren 2003 bis 2006 für die Liechtensteiner Alpweiden im 
In- und Ausland das Stadler-Gutachten erstellt und von der 
Landesalpenkommission genehmigt. Das Gutachten wurde 
auf Grund von Vorbehalten der Alpeigentümer nicht ver-
bindlich umgesetzt. Als Folge der agrarpolitischen Diskus-
sionen zur Bestossung der Liechtensteiner Alpen im Jahr 
2015 wurde die Firma Vegescope Koch AG vom Amt für 
Umwelt mit der Überarbeitung der Bewirtschaftungspläne 
des Stadler-Gutachtens beauftragt. Im Alpsommer 2018 
wurden die letzten verbleibenden Alpen begutachtet.

Kommission für Unfallverhütung 
im Strassenverkehr

Präsident: Mario Büchel

Die Mitglieder der Kommission für Unfallverhütung (KfU) 
trafen sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen. Die Schwer-
punkte der Arbeit betrafen die Diskussion, Planung und 
Überprüfung der Unterstützungsanträge an Institutionen 
und Organisationen, die sich für die Unfallverhütung im 
Strassenverkehr einsetzen.

Folgende Aktionen und Kampagnen wurden im Be-
richtsjahr von der Kommission für Unfallverhütung 
im Strassenverkehr unterstützt:
–  Verkehrsinstruktion an den Primarschulen (1. – 4. 

Klasse).
–  Schulung der 4. Primarschulklassen auf der Verkehrs-

schulungsanlage Säga in Schellenberg (inkl. Unterhalt 
und Reparatur der Verkehrsschulungsanlage / Contai-
ner).

–  Plakatkampagnen der Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (bfu):

 –  Kampagne «Vorsicht beim Vortritt» für mehr Sicher-
heit im Strassenverkehr durch einen Kontrollblick.

 –  Kampagne «Lass Dich nicht abschiessen» zur Vor-
beugung von Motorradunfällen.

–  Eigene Kampagnen der KfU in Zusammenarbeit mit 
der Landespolizei:

 –  Kampagne «Ich beschütze dich – dein Velohelm», 
welche zum Tragen der Velohelme auffordert und 
durch Plakate und einer Medienmitteilung medial 
verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Bitte Anschnallen. Auch auf Kurzstre-
cken.» für das Tragen von Sicherheitsgurten in Fahr-
zeugen, welche durch eine Medienmitteilung und 
Plakate medial verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-
tung Kinder» im August 2018, welche durch eine 
Medienmitteilung, Radiospots und Plakate me-
dial verbreitet wurde. Im Weiteren gaben Kinder 
Schoggi-Glückskäfer mit einer Zeichnung an die Au-
tofahrer ab.

 –  Kampagne Ablenkung «Liaber renka, statt ablenka», 
auf welche mit Plakaten und einer Medienmitteilung 
medial aufmerksam gemacht wurde. 

 –  Kampagne Sichtbarkeit «Nebel des Grauens – mach 
dich sichtbar im Strassenverkehr» und «Strassen 
der Finsternis – mach dich sichtbar im Strassenver-
kehr», auf welche mit Plakaten, einer Medienmittei-
lung und Abgabe von reflektierenden Mützen sowie 
Armbändern aufmerksam gemacht wurde. 

 –  Kampagne Alkohol «Sei schlau – fahr nicht blau» 
während der Fasnacht und in der Weihnachtszeit 
im Dezember die neue Kampagne mit acht verschie-
denen Sujets. Diese wurden ebenfalls durch eine 
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Umweltschutzkommission

Vorsitzende: Regierungsrätin Dominique Hasler,  
Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in al-
len Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der 
Ausarbeitung der Verordnungen zum Umweltschutzgesetz 
sowie der Erstattung von Empfehlungen betreffend die Be-
rücksichtigung besonderer Verhältnisse nach Art. 32 des 
Umweltschutzgesetzes.

Die Umweltschutzkommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt.

Regelungskommission

Vorsitzender: Konrad Lanser

Aufgabe der Regelungskommission ist die Durchführung 
des Regelungsverfahrens nach dem Gesetz vom 20. März 
1996 über die Bürgergenossenschaften, sowie die Entschei-
dung und Wahrnehmung der ihr in diesem Gesetz über-
tragenen Angelegenheiten der Bürgergenossenschaften,  
insbesondere die Genehmigung der Statuten und Statuten-
änderungen, die Entscheidung über die innerhalb der Ge-
nossenschaft nicht geregelten Streitigkeiten über Bestand 
von Mitglieds- und Nutzungsrechten sowie die Entschei-
dung über Verwaltungsbeschwerden (gegen den Aus-
schluss von Mitgliedern) und Aufsichtsbeschwerden. 

Nachdem das letzte Regelungsverfahren 2012 abge-
schlossen wurde, ist der Arbeitsaufwand der Regelungs-
kommission zurückgegangen. Im Berichtsjahr wurden 
keine Anträge (auf Regelung von Streitigkeiten) gestellt 
und keine (Verwaltungs- und Aufsichts-)Beschwerden ein-
gebracht. Es fand daher keine Sitzung der Regelungskom-
mission statt. Vereinzelt eingegangene Anfragen hat der 
Vorsitzende der Regelungskommission einer Erledigung 
zugeführt.
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Sportkommission wurde zur strategischen Beratung der 
Regierung ein Sportrat geschaffen.

Infrastruktur

Bau

Hochbautenbericht 2019
Der Bericht und Antrag betreffend die mittelfristige 
Planung staatlicher Hochbauten und Anlagen (Hoch-
bautenbericht) wird jährlich aktualisiert und dem Land-
tag zur Kenntnis gebracht. Der Hochbautenbericht 
bildet eine der wesentlichen Grundlagen für die Bud-
get- und Finanzplanung im Bereich des Neubaus und 
der Instandsetzungen staatlicher Hochbauten. Das ge-
samte Immobilienportfolio des Landes Liechtenstein in 
den Bereichen Verwaltungs-, Schul- und Kulturbauten 
mit einem Gebäudeversicherungswert von CHF 660 
Mio. umfasst per Ende 2018 insgesamt 98 Objekte: 65 
Objekte sind im Eigentum des Landes Liechtenstein, 33 
Objekte werden gemietet. Für die strategische Planung 
von Hochbauprojekten sind im generellen Hochbaupla-
nungskredit CHF 300'000 budgetiert. Im investiven Be-
reich (Neubauten) sind für das Jahr 2019 Mittel in der 
Höhe von CHF 1.52 Mio. für das neue Dienstleistungs-
zentrum der Liechtensteinischen Landesverwaltung am 
Giessen in Vaduz und die Erstellung einer neuen WC-
Anlage beim Zollamt Schaanwald vorgesehen. Im Be-
reich Schulbauten sind für den Bau eines Schulraum-
provisoriums für die Berufsmaturitätsschule (BMS) 
am Schulstandort Giessen in Vaduz und für die beiden 
Schulbauprojekte Ersatzbau Trakt G beim Mühleholz in 
Vaduz und Neubau Schulzentrum Unterland II in Rug-
gell CHF 2.75 Mio. budgetiert. Im Instandsetzungsbe-
reich (Erneuerungen, Umbauten, Erweiterungen und 
Sanierungen) sind CHF 11.985 Mio. budgetiert. Die Ko-
sten für die Bewirtschaftung (Betriebs- und Instandhal-
tungskosten) betragen derzeit rund CHF 8 bis 8.5 Mio. 
Darin enthalten sind die Kosten für Bewachung, Rei-
nigung, Energie, Wasser und Instandhaltung. Für die 
Miete von Verwaltungs-, Schul- und Kulturbauten sind 
CHF 6.6 Mio. budgetiert. Der Landtag hat den Hoch-
bautenbericht 2019 (Bericht und Antrag Nr. 93 / 2018) in 
der November-Sitzung zur Kenntnis genommen.

Verwaltungsbauten
Im Berichtsjahr wurde das Siegerprojekt des Architektur-
wettbewerbs für das Dienstleistungszentrum Giessen ge-
wählt. Der Neubau dieses Verwaltungsgebäudes basiert 
auf der Liegenschaftsstrategie, gemäss welcher auf viele 
Einzelbauten verstreute Ämter in einem gemeinsamen 
kundenorientierten Verwaltungsgebäude zusammenge-
führt werden sollen. Das Preisgericht unter dem Vorsitz 
von Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch hat 
das Projekt «agora» der CAVEGN ARCHITEKTEN zum 
Siegerprojekt auserkoren.

MINISTERIUM FÜR  

INFRASTRUKTUR, WIRTSCHAFT 

UND SPORT

Regierungschef-Stellvertreter 
Dr. Daniel Risch

Im Bereich Bau konnte dem Landtag, nachdem dieser 
der Schulbautenstrategie zugestimmt hatte, der Verpflich-
tungskredit für den Bau eines Schulraumprovisoriums am 
Standort Giessen in Vaduz zur Überbrückung des dringend 
notwendigen zusätzlichen Raumbedarfs der Berufsmaturi-
tätsschule (BMS) bis zur Fertigstellung des Schulzentrums 
Unterland II in Ruggell, in welchem die BMS untergebracht 
werden soll, und der Nachtragskredit für das Schulraum-
provisorium für die Berufsmaturitätsschule vorgelegt wer-
den. Das Gesetz über den Kataster der öffentlich-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkungen, aufgrund dessen auch in 
Liechtenstein ein ÖREB-Kataster eingeführt werden kann, 
und die ÖREB-Katasterverordnung sind am 1. Juli 2018 in 
Kraft getreten. Mit der Anpassung der Verordnung über 
die Gebühren für die Nutzung der Geodateninfrastruktur 
Liechtenstein wurden verschiedene Daten von Nutzungs-
gebühren befreit. Ein weiterer Schwerpunkt betraf die Ar-
beiten am Raumkonzept, welches die künftige räumliche 
Entwicklung Liechtensteins aufzeigen soll.

Im Bereich Verkehr konnte die erste Etappe der Sanie-
rung des Tunnels Gnalp – Steg durchgeführt sowie mit dem 
Bau der Langsamverkehrsbrücke Vaduz-Buchs begonnen 
werden. Ferner konnten die bisher erzielten gemeinsamen 
Ergebnisse des Projekts «Entwicklungskonzept Unterland 
und Schaan» im Rahmen einer ersten öffentlichen Veran-
staltung der Bevölkerung vorgestellt und die Arbeiten an 
diesem Projekt weiter fortgesetzt werden. Zudem wurde 
die Erarbeitung eines «Mobilitätskonzeptes 2030» als 
Nachfolge zum bestehenden Mobilitätskonzept beschlos-
sen.

Im Bereich Wirtschaft bildeten im Berichtsjahr die Ar-
beiten, die der Regierung im Rahmen ihrer Oberaufsicht 
über die öffentlichen Unternehmen zukommen, einen we-
sentlichen Schwerpunkt. Dabei standen die finanziellen 
und organisatorischen Schwierigkeiten des Liechtenstei-
nischen Rundfunks im Zentrum. Weitere Schwerpunkte 
waren die Erarbeitung zahlreicher Vernehmlassungsvor-
lagen sowie der Abschluss von Leistungsvereinbarungen 
mit verschiedenen Institutionen und Leistungsträgern. 
Schliesslich konnten die Vorlagen für das 3. Energiemarkt-
Liberalisierungspaket der EU verabschiedet werden.

Im Bereich Sport konnte im Berichtsjahr das Projekt 
zur Anpassung der Sportförderstrukturen erfolgreich um-
gesetzt werden, die entsprechenden Gesetzesänderungen 
sind am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Gestützt auf die 
neuen Grundlagen wurde mit dem LOC eine Leistungsver-
einbarung abgeschlossen, um die verbandsorganisierte 
Breitensportförderung sowie die Leistungssportförderung 
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Der von der Regierung beschlossene Umzug der Lan-
desbibliothek in das Post- und Verwaltungsgebäude Va-
duz hat Auswirkungen auf die Liegenschaftsstrategie: 
Durch diese Umnutzung des Post- und Verwaltungsge-
bäudes fällt ein Teil der im Postgebäude vorgesehenen 
Arbeitsplätze für die Landesverwaltung weg. Das Dienst-
leistungszentrum Giessen soll daher entsprechend er-
weitert werden.

Schulbauten
Der Landtag hat im März den Bericht und Antrag betref-
fend die Schulraumplanung der Sekundarschulstandorte 
und -bauten (Schulbautenstrategie; Nr. 5 / 2018) behan-
delt und die Regierung mit der Ausarbeitung von Finanz-
beschlüsse für die vorgeschlagenen Massnahmen beauf-
tragt. Eine dieser Massnahmen betrifft den Bau eines 
Schulraumprovisoriums am Standort Giessen in Vaduz 
zur Überbrückung des dringend notwendigen zusätz-
lichen Raumbedarfs der Berufsmaturitätsschule (BMS; 
Teilzeit- und Vollzeitlehrgang) bis zur Fertigstellung des 
Schulzentrums Unterland II in Ruggell, in welchem die 
BMS gemäss Schulbautenstrategie untergebracht wer-
den soll. Die Regierung hat dem Landtag mit dem Bericht 
und Antrag Nr. 75 / 2018 den entsprechenden Finanzbe-
schluss für die Genehmigung des Verpflichtungskredits 
in Höhe von CHF 2.68 Mio. und des Nachtragskredits in 
Höhe von CHF 100'000 für das Schulraumprovisorium 
für die Berufsmaturitätsschule vorgelegt. In seiner Sit-
zung im Oktober hat der Landtag dem Verpflichtungs- 
und dem Nachtragskredit zugestimmt.

ÖREB-Kataster
Mit der Schaffung des Gesetzes über den Kataster der öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen soll auch 
in Liechtenstein ein solcher Kataster (ÖREB-Kataster) 
eingeführt werden (Bericht und Antrag Nr. 86 / 2017). 
Im ÖREB-Kataster werden Informationen (Daten über 
öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) aus 
unterschiedlichen Bereichen (Ortsplanung, Umwelt, 
Kultur usw.) zusammengeführt und zentral online zur 
Verfügung gestellt. Der Zugang für Dritte soll über ei-
nen Katasterauszug gewährleistet werden, der von allen 
kostenlos über das Internet abgerufen werden kann. Zu 
den wichtigsten öffentlich-rechtlichen Beschränkungen 
gehören die Nutzungsplanung, Waldgrenzen, Baulinien, 
Lärmempfindlichkeitsstufen oder Gewässerschutzzonen. 
Der Auszug zu einem Grundstück enthält für die einzelne 
Beschränkung jeweils eine Plandarstellung mit Legende 
und die mit der Beschränkung verbundenen Dokumente 
wie beispielsweise Gesetze und Verordnungen. Für die 
Führung des Katasters wird das Amt für Bau und Infra-
struktur zuständig sein. Die Erfassung, Nachführung und 
Verwaltung von Geodaten erfolgt durch die zuständigen 
ÖREB-Fachstellen. Der Landtag hat die Schaffung des 
ÖREB-Katastergesetzes in der November-Sitzung 2017 
in erster Lesung beraten. Fragen wurden schwerpunkt-
mässig zu den Themenbereichen Inhalt und Organisation 

des Katasters, Haftung für die Katasterführung und Mög-
lichkeiten zum Einbezug der Privatwirtschaft gestellt. An 
seiner Sitzung im März 2018 hat der Landtag die Stel-
lungnahme betreffend die Schaffung des Gesetzes über 
den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen sowie die Abänderung des Gesetzes über 
die Amtliche Vermessung, des Sachenrechts und des Ge-
oinformationsgesetzes (Bericht und Antrag Nr. 3 / 2018) 
verabschiedet. Das ÖREB-Kataster-gesetz ist zusammen 
mit der ÖREB-Katasterverordnung am 1. Juli 2018 in 
Kraft getreten.

Abänderung der GDI-Gebührenverordnung
Am 1. Dezember 2018 ist die Verordnung über die Abän-
derung der GDI-Gebührenverordnung (Verordnung über 
die Gebühren für die Nutzung der Geodateninfrastruktur 
Liechtenstein) in Kraft getreten. Mit dieser Anpassung 
wurden der öffentlich zugängliche Teil der Daten des Ge-
bäude- und Wohnungsregisters, der Referenz-Datensatz 
der Hoheitsgrenzen und weitere Datensätze, die Umwel-
tinformationen betreffen, von den Nutzungsgebühren 
befreit. Ausserdem wurden die Gebühren für einfache 
Darstellungsdienste nach dem international normierten 
Standard des «Web Map Service (WMS)» abgeschafft.

Räumliche Entwicklung des Landes
Die Regierung ist gemäss Baugesetz zur überörtlichen 
und grenzüberschreitenden Planung verpflichtet. Die 
Planungen des Landes, wozu z. B. der Landesrichtplan 
zählt, zeigen die langfristig angestrebte räumliche Ent-
wicklung des Landes auf. Die Ausarbeitung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Raumwirksame 
Tätigkeiten des Landes und der Gemeinden sind im Hin-
blick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung auf-
einander abzustimmen. Eine vorausschauende Planung 
und ein umfassendes Abwägen der Interessen von Ge-
sellschaft, Umwelt und Wirtschaft sind erforderlich. Ein 
Raumkonzept soll die künftige Entwicklung Liechten-
steins im Sinne einer Gesamtschau aufzeigen und die 
Arbeiten hierfür wurden in Angriff genommen.

Im Berichtsjahr wurden der Regierung von den Ge-
meinden, welche zur Ortsplanung verpflichtet sind, zahl-
reiche Planungsinstrumente zur Genehmigung vorge-
legt. Zonenpläne und Bauordnungen als auch Richtpläne 
sowie Änderungen von solchen bedürfen gemäss Bauge-
setz nämlich der Genehmigung der Regierung.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Bereich Bau

Teilnahme an Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-
Konferenz Ost (BPUK-Ost)
Die für die Themen Bau, Raumplanung, Umwelt, Stras-
sen, Verkehr und öffentliches Beschaffungswesen zu-
ständigen Regierungsmitglieder der Schweizer Kantone 
bilden zusammen die Schweizerische Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK). Liechtenstein 



| 327

INFRASTRUKTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT

richtung Zentrum sowie die Optimierung der Rheinbrü-
cke Vaduz – Sevelen, des Doppelkreisels Bendern und 
des Rheinübergangs Bendern – Haag genannt. Im Bud-
get 2019 sind für Strassenverbesserungen und -neu-
bauten Investitionen in der Höhe von CHF 8.55 Mio. vor-
gesehen. Der Unterhalt von Strassen wurde mit CHF 2.70 
Mio. im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht budgetiert. 
Ebenfalls höher als der Durchschnitt der Vorjahre sind 
die Budgetzahlen für den Unterhalt der Kunstbauten mit 
CHF 2.10 Mio., was mit der 2. Etappe der Tunnelerneu-
erung Gnalp – Steg zusammenhängt. Das Infrastruktur-
bauprogramm 2019 behandelt ausschliesslich Massnah-
men zur Erhaltung (Instandhaltung und Instandsetzung) 
der Infrastruktur. Es werden keine neuen Verkehrsanla-
gen erstellt.

Verkehrsdienstebericht
In der Postulatsbeantwortung der Regierung an den 
Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die 
nachhaltige und gesicherte Finanzierung des Verkehrs-
betriebs LIECHTENSTEINmobil erachtete es die Regie-
rung als zielführend, den Leistungsauftrag wie auch den 
Kredit für den Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmo-
bil künftig für eine Zeitspanne von drei Jahren festzu-
setzen (Bericht und Antrag Nr. 95 / 2014). Im Verkehrs-
dienstebericht 2016-2018 beantragte die Regierung für 
die Jahre 2016 bis 2018 einen Landesbeitrag von jähr-
lich CHF 14.5 Mio. Der Landtag erteilte dem Finanzbe-
schluss im Juni 2015 seine Zustimmung. Da sich der Fi-
nanzbeschluss über drei Jahre erstreckt, gilt er auch für 
das Berichtsjahr.

Für die Jahre 2019 bis 2021 legte die Regierung im 
Berichtsjahr dem Landtag mit dem Verkehrsdienstebe-
richt 2019-2021 einen Finanzbeschluss über die Gewäh-
rung eines Landesbeitrages an die Aufwendungen des 
Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil (LIEmobil) vor 
(Bericht und Antrag 2018 / 46). Mit der Festlegung des 
Leistungsumfangs im Grundangebot sowie des erwar-
teten Eigenfinanzierungsgrades ergeben sich die unge-
deckten Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs 
in Liechtenstein. Die Entwicklung der letzten der Jahre 
hat gezeigt, dass für eine in geeigneter Weise gesicherte 
Grundversorgung Liechtensteins im Bereich des öffentli-
chen Verkehrs, ein Landesbeitrag von jährlich CHF 14.5 
Mio. angemessen ist. Daher beantragte die Regierung 
beim Landtag für die Jahre 2019 bis 2021 einen gleich-
bleibenden Jahresbeitrag von CHF 14.5 Mio., welchem 
der Landtag im Juni 2018 seine Zustimmung erteilte.

Verkehrsbetrieb LIEmobil
Der Verkehrsbetrieb LIEmobil steht nach dem Gesetz 
über die Steuerung und Überwachung der öffentlichen 
Unternehmen (ÖUSG) und dem Gesetz über den Ver-
kehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil (VLMG) unter der 
Oberaufsicht der Regierung. Gemäss dem VLMG ob-
liegt der Regierung u. a. die Definition der im Bereich 
des öffentlichen Personennahverkehrs zu erbringenden 

ist ebenfalls Mitglied der BPUK. An den Sitzungen der 
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz der 
Ostschweiz (BPUK-Ost) vom 1. Juni und 2. November 
hat auch Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch 
teilgenommen. Schwerpunkte waren die Themen Mobil-
funkgeneration 5G und der Sachplan Fruchtfolgeflächen. 
Es fand aber auch ein Austausch zu weiteren Themen 
und eine Information zur Revision des schweizerischen 
Raumplanungsgesetzes statt.

Schweizerische Bausekretärenkonferenz in Liechten-
stein
Liechtenstein ist Mitglied der Schweizerischen Bause-
kretärenkonferenz (SBK). Die SBK ist eine Vereinigung 
von mit bau-, raumplanungs- und umweltrechtlichen 
Fragen befassten Fachleuten in Bund, Kantonen, Städ-
ten und Gemeinden. Im Berichtsjahr wurde die Gene-
ralversammlung in Liechtenstein durchgeführt. Regie-
rungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch begrüsste im 
September die Teilnehmenden der SBK in Vaduz und 
betonte die Wichtigkeit dieses fachlichen Austausches 
gerade für einen Kleinstaat wie Liechtenstein.

Verkehr

Verkehrsinfrastrukturbericht
Mit dem Verkehrsinfrastrukturbericht wird dem Land-
tag jährlich ein Bericht betreffend den Bau und die Sa-
nierung der Verkehrsinfrastruktur in Liechtenstein zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. Dieser bildet eine der wesent-
lichen Grundlagen für die Budget- und Finanzplanung im 
Bereich des Neubaus und der Instandsetzungen staatli-
cher Verkehrsinfrastruktur. Mit Bericht und Antrag Nr. 
94 / 2018 brachte die Regierung dem Landtag den Ver-
kehrsinfrastrukturbericht 2019 in der November-Sitzung 
zur Kenntnis. Die Wirtschaft Liechtensteins erfreut sich 
auch im Berichtsjahr nach wie vor eines guten Wachs-
tums. Die erforderlichen zusätzlichen Arbeitskräfte kom-
men grösstenteils aus dem Ausland, was zu einem stetig 
zunehmenden Pendlerverkehr führt. Die Bewältigung der 
daraus entstehenden Verkehrsspitzen in den Morgen- 
und Abendstunden ist heute schon und wird zukünftig 
noch mehr zur Herausforderung für die Verkehrsinfra-
struktur Liechtensteins. Die Lösung der sich abzeich-
nenden Probleme und erfordert die unterschiedlichsten 
Massnahmen. Deren Realisierung benötigt viel Zeit, wes-
halb mit der Planung bereits frühzeitig begonnen werden 
muss. Dies zuletzt auch, um Liechtensteins Standortvor-
teile nicht zu verlieren. Die Lösungsansätze beinhalten 
die Beseitigung von Kapazitätsengpässen im Verkehrs-
netz, die Verbesserung und den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs, die Förderung des Langsamverkehrs sowie 
auch raumplanerische Massnahmen. Als mittelfristige 
Projekte werden im Verkehrsinfrastrukturbericht 2019 
u. a. die Verbesserung der Strassenverbindung Vaduz – 
Triesen, die Erstellung einer statischen Busspur in Vaduz 
zwischen dem Aukreisel und dem Lindenkreisel in Fahrt-
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Leistungen in Form eines Leistungsauftrags an den Ver-
kehrsbetrieb LIEmobil. Das Grundangebot im Berichts-
jahr umfasste die folgenden Verkehrsdienste:
–  Verbindung aller Gemeinden Liechtensteins unterei-

nander sowie Anbindung an die regionalen Knoten des 
öffentlichen Verkehrs (Liechtenstein Bus);

–  Regionalzugsangebot Feldkirch – Buchs;
–  Ergänzende grenzüberschreitende Verbindungen (Li-

nie 70 VVV);
–  Skibus;
–  Nachtbus.

Das Ministerium ist dem ihm aus der Wahrnehmung der 
Oberaufsicht erwachsenden Aufgaben nachgekommen. 
Dies erfolgte u. a. durch Quartalsgespräche mit der stra-
tegischen Führungsebene, dem Führen von Korrespon-
denz, etc.

Erneuerung Genehmigung Linie Klaus (A) – Schaan 
(FL) der ÖBB-Postbus GmbH
Die ÖBB-Postbus GmbH betreibt seit 2008 die grenzü-
berschreitende Linie Klaus (A) – Schaan (FL). Die Re-
gierung verlängerte im Berichtsjahr auf Ersuchen des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie auf Zustimmung zum Antrag der ÖBB-Postbus 
GmbH die per Ende Januar 2019 ablaufende Genehmi-
gung für den Betrieb der Linie Klaus (A) – Schaan (FL) 
um weitere fünf Jahre.

Betriebliches Mobilitätsmanagement
Im März 2018 nahm der Landtag die Postulatsbeantwor-
tung der Regierung betreffend das betriebliche Mobili-
tätsmanagement für Unternehmen ab 50 Angestellten 
(Bericht und Antrag Nr. 12 / 2018) zur Kenntnis. In der 
Postulatsbeantwortung wurden die Auswirkungen eines 
umfassenden Mobilitätsmanagements sämtlicher mittel-
grosser bzw. grösserer Betriebe auf die Bereiche Ver-
kehrsaufkommen, Emissionen, Energieeinsparungen, 
Kostenersparnisse der Volkswirtschaft, Energieimporte, 
Wertschöpfung sowie die Auswirkungen auf die LIEmo-
bil im Detail betrachtet. In gesamthafter Betrachtung 
zeigte sich, dass einzig ein betriebliches Mobilitätsma-
nagement mit Erhebung von Parkplatzgebühren eine 
spürbare Verlagerung des MIV auf den öffentlichen Ver-
kehr mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Um-
welt (Energieeinsparungen, Reduktion CO2-Ausstoss) 
bewirken würde. Die Regierung kam zum Schluss, dass 
im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements 
noch Möglichkeiten zur besseren und weiterreichenden 
Nutzung vorhanden sind. Das betriebliche Mobilitäts-
management ist aus Sicht der Regierung in einen allge-
meinen verkehrs- und umweltpolitischen Kontext einzu-
betten und die Handhabung auf freiwilliger Basis – mit 
Unterstützung der öffentlichen Hand – ist gegenüber ei-
ner gesetzlichen Verpflichtung zu bevorzugen. Für eine 
hohe Akzeptanz sind die Freiwilligkeit sowie eine breite 
Abstützung anzustreben. 

Revision des Strassenverkehrsgesetzes (SVG)
An ihrer Sitzung vom 19. Dezember 2017 hat die Re-
gierung den Vernehmlassungsbericht zur Revision 
des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) verabschiedet. 
Das geltende liechtensteinische Strassenverkehrsrecht 
wurde aus der Schweiz rezipiert und orientiert sich da-
her traditionsgemäss am Schweizerischen Rechtsbe-
stand. Entsprechende Änderungen in der Schweiz wer-
den grundsätzlich, wenn möglich und sinnvoll, auch in 
das liechtensteinische Recht übernommen. Im Rahmen 
der Revision des SVG soll zum einen die Verkehrssi-
cherheit mit bestimmten Massnahmen, wie beispiels-
weise einem Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss 
für bestimmte Fahrzeuglenkergruppen (z. B. im berufs-
mässigen Personenverkehr, bei Lastwagen- und Ge-
fahrguttransporten und Fahrlehrern), der generellen 
Verpflichtung von Motorfahrzeugen zum Fahren mit 
Licht am Tag, sowie ein konkretes Mindestalter für 
Radfahrer und für Führer von Tierfuhrwerken, verbes-
sert werden. Zum anderen soll mit einer legistischen 
Überarbeitung der Bestimmungen über die Erteilung 
der Führerausweise (ohne inhaltliche Änderungen) die 
Zusammenarbeit mit der Schweiz vereinfacht werden. 
Zudem soll die Gelegenheit genutzt werden, um praxis-
bedingte Anpassungen im Strassenverkehrsgesetz vor-
zunehmen. Schliesslich soll die Polizei neu bei gering-
fügigen Widerhandlungen die Möglichkeit bekommen, 
anstatt der Verhängung einer Ordnungsbusse lediglich 
eine Verwarnung aussprechen bzw. gänzlich von einer 
Bestrafung Abstand nehmen zu können (Opportunitäts-
prinzip). Nach Eingang der Stellungnahmen der inte-
ressierten Stellen wurde im Berichtsjahr der Bericht 
und Antrag zu Handen des Landtages abgefasst, wel-
cher voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 dem Landtag 
überwiesen werden kann.

Abänderungen von Verordnungen zum SVG
Im Oktober des Berichtsjahres genehmigte die Regie-
rung die Verordnung über die Abänderung der Verkehrs-
versicherungsverordnung (VVV). Mit dieser Verordnung 
wurde die Altersgrenze für die vertrauensärztliche Kon-
trolluntersuchung bei Führerausweisinhabern nicht-
berufsmässiger Kategorien per 1. Januar 2019 von 70 
auf 75 Jahre erhöht. Begründet wurde diese Änderung 
hauptsächlich damit, dass sich der Gesundheitszustand 
der Seniorinnen und Senioren in den letzten Jahren kon-
tinuierlich verbessert hat.

Des Weiteren beschloss die Regierung im Dezember 
2018 die Abänderung der Verordnung über die Einhe-
bung von Gebühren durch die Motorfahrzeugkontrolle. 
Auslöser war die Ausgabe von neuen mattschwarzen 
Nummernschildern ab 1. Januar 2019 durch die Motor-
fahrzeugkontrolle. Mit der Ausgabe der mattfarbenen 
Nummernschilder wird einem Bedürfnis der Kunden 
entsprochen, die aus ästhetischen Gründen zu mattfar-
benen Fahrzeugen auch ein entsprechendes Nummern-
schild möchten.
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Eine weitere Abänderung betraf die Art. 59 ff. VVV. 
Gemäss Notenaustausch zwischen der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein über die Schadensdeckung bei 
Strassenverkehrsunfällen fungieren das schweizerische 
Nationale Versicherungsbüro (NVB) und der schwei-
zerische Nationale Garantiefonds (NGF) auch als liech-
tensteinisches NVB und NGF. Da der schweizerische 
Bundesrat die Neuregelung der Berechnungsmethode 
der Beiträge, die zur Deckung des Aufwands des NVB 
und des NGF verwendet werden, beschlossen hatte, war 
es notwendig, die liechtensteinischen Bestimmungen 
an die schweizerische Regelung anzugleichen, um die 
künftige Berechnung und Erhebung der Beiträge in der 
Schweiz und in Liechtenstein nach den gleichen Prin-
zipien sicherzustellen. Diese Abänderung der VVV trat 
ebenfalls am 1. Januar 2019 in Kraft.

Entwicklungskonzept Unterland und Schaan
Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung im Un-
terland wurde im Jahr 2016 auf Initiative der Regierung 
die Plattform «Entwicklungskonzept Liechtensteiner 
Unterland und Schaan» ins Leben gerufen, die die Situ-
ation grundlegend analysieren und Lösungsansätze fin-
den sollte. Im Juni des Berichtsjahres stellte Regierung-
schef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch zusammen mit den 
Gemeindevorstehern der Unterländer Gemeinden und 
der Gemeinde Schaan der Bevölkerung die gemeinsam 
erarbeitete Vision 2050 vor. Die Vision 2050 wurde von 
Vertretern der Gemeinden sowie des Landes gemein-
sam entwickelt. Sie beschreibt Zielbilder für die The-
men Siedlung (Wohn- und Arbeitsplatzgebiete), Natur 
und Landschaft sowie Mobilität. Sie soll als Vorstufe zu 
einem gemeindeübergreifenden und politisch verbind-
lichen Masterplan aufzeigen, welche wünschenswerten 
Entwicklungen für die einzelnen Strukturen im Liech-
tensteiner Unterland stattfinden sollen. Im Rahmen der 
ersten öffentlichen Veranstaltung wurde die Bevölke-
rung über die bisher erzielten gemeinsamen Ergeb-
nisse informiert. Es konnte unter anderem nochmals 
aufgezeigt werden, dass die S-Bahn im vorgesehenen 
Korridor für den öffentlichen Verkehr mit angedacht ist 
und vom Arbeitsplenum befürwortet wird, auch wenn 
auf der Stufe der Vision 2050 im Moment noch keinerlei 
Verkehrsmittel in der Plankarte explizit genannt sind. 
Weiter wurde betont, dass die anstehende Thematik 
nicht isoliert auf die Mobilität reduziert werden darf, 
sondern es sich um eine komplexe raumplanerische 
und gesellschaftspolitische Frage handelt, welche nur 
gemeinsam von den Gemeinden und dem Land Liech-
tenstein und auch unter Einbezug unserer Nachbarn 
gelöst werden kann.

Mobilitätskonzept 2030
Die Regierung hat im Mai des Berichtsjahres das Pro-
jekt «Mobilitätskonzept 2030» bewilligt. Mit dem «Mobi-
litätskonzept 2030» soll eine Gesamtverkehrspolitik und 
Mobilitätsstrategie für einen mittelfristigen Zeithorizont 

entwickelt werden. Obwohl die Kernaussagen des Mobili-
tätskonzepts «Mobiles Liechtenstein 2015» im Grundsatz 
nach wie vor Gültigkeit besitzen und eine angemessene 
Mobilitätsstrategie für Liechtenstein aufzeigen, ist eine 
zusammenfassende Aktualisierung der in der Zwischen-
zeit erarbeiteten Analysen und Konzepte sowie die Einar-
beitung der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen und 
Resultate angezeigt. Denn in den vergangenen Jahren 
haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
wie auch die technologischen sowie soziokulturellen 
Entwicklungen gewandelt. Mit dem neuen Mobilitäts-
konzept 2030 soll nun als Nachfolge des Statusberichts 
zum Mobilitätskonzept «Mobiles Liechtenstein 2015» 
mit Ausblick 2020 ein langfristiges Konzept entwickelt 
werden. Das Mobilitätskonzept 2030 soll auf dem beste-
henden Mobilitätskonzept aufbauen und eine Weiterent-
wicklung nach dem Grundsatz einer bedarfsgerechten 
Ausgestaltung der Mobilität darstellen. Projektstart des 
«Mobilitätskonzepts 2030» war im Sommer 2018. Es soll 
voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen werden 
können.

Tunnel Gnalp – Steg
Vom 5. April bis 9. Mai 2018 konnte die erste Etappe 
der Sanierungsarbeiten (bauliche Ertüchtigung) im Tun-
nel Gnalp – Steg erfolgreich durchgeführt werden. Fol-
gende Arbeiten wurden im Rahmen dieser ersten Etappe 
ausgeführt:
–  Erneuerung der Fahrbahn und Ersatz der Betonfahr-

bahn durch einen neuen Asphaltbelag
–  Neue Entwässerung und Leerrohranlage
–  «Rohbau» der SOS-Nischen

Im Jahr 2019 wird die Sanierung des Tunnels mit der In-
stallation der sicherheitstechnischen Ausrüstungen (si-
cherheitstechnische Ertüchtigung) abgeschlossen.

Langsamverkehrsbrücke
Der Baubeginn der Langsamverkehrsbrücke Vaduz – 
Buchs war ursprünglich im Frühjahr 2018 geplant. Bei 
der Submission wurde jedoch eine Unternehmervariante 
eingereicht, welche umfangreiche Abklärungen bezüg-
lich Zufahrt ins Rheinbett und Hochwassersicherheit 
während der Bauphase notwendig machte, weshalb sich 
die Arbeitsvergabe verzögerte. Mit den Arbeiten konnte 
daher erst im Herbst 2018 begonnen werden. Die Eröff-
nung der Langsamverkehrsbrücke wird voraussichtlich 
Ende Juni 2019 erfolgen.

Flugverkehr
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 13. Novem-
ber 2018 das Amt für Bau und Infrastruktur, als die für 
die Durchführung der Luftfahrtgesetzgebung zustän-
dige Amtsstelle, mit der Erteilung von Ausnahmebewil-
ligungen für Drohnenaufnahmen im Bereich der Flug-
verbotszone Regierungsgebäude – Landtagsgebäude 
– Schloss Vaduz beauftragt.
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Bereich Verkehr

Teilnahme an internationalen Programmen und Pro-
jekten
Die Regierung ist gemäss Baugesetz zur grenzüber-
schreitenden und überörtlichen Planung verpflichtet. 
Unter anderem durch die Teilnahme am Agglomerati-
onsprogramm Werdenberg-Liechtenstein kommt die Re-
gierung diesem Auftrag nach. Sie nimmt dabei sowohl im 
Vorstand wie auch in der Projektleitung Einsitz und stellt 
damit die Beachtung der Landesinteressen sicher. Nach 
mehrmonatiger Beratung des im Dezember 2016 einge-
reichten Agglomerationsprogramms der sogenannten 
dritten Generation hat der Bund die positive Rückmel-
dung gegeben, dass die dritte Programmgeneration an-
genommen wurde. Am 14. September 2018 verabschie-
dete der Bundesrat die Botschaft zur Mittelfreigabe für 
das Programm Agglomerationsverkehr. Gemäss Prüfbe-
richt beteiligt sich der Bund in den Jahren 2019 bis 2022 
bei der Agglomeration Werdenberg – Liechtenstein mit 
einer Summe von CHF 10.35 Mio. an den vorgesehenen 
Massnahmen.

Im Mai des Berichtsjahres nahm Regierungschef-
Stellvertreter Dr. Daniel Risch am Internationalen Trans-
port Forum ITF in Leipzig teil, welches in diesem Jahr 
unter dem Titel «Transport Safety & Security» stand. Die 
Konferenz, an der rund 60 Transport- und Infrastruktur-
minister aus der ganzen Welt teilnahmen, bot die Mög-
lichkeit für den fachlichen und persönlichen Austausch, 
unter anderem mit dem deutschen Minister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. Anlässlich 
der Konferenz wurde die Ministererklärung zur Sicher-
heit und Gefahrenabwehr im Verkehr verabschiedet. Des 
Weiteren wurden am ITF Themen wie die Zukunft des 
autonomen Fahrens, der Ausbau und die Digitalisierung 
der Verkehrsinfrastruktur sowie die Chancen und Ri-
siken der zivilen Nutzung von Drohnen veranschaulicht 
und diskutiert.

Im Juli des Berichtsjahres nahm eine Vertretung 
des Ministeriums zusammen mit Vertretern des ABI am 
jährlich stattfindenden Treffen des Lenkungsausschus-
ses FL.A.CH teil. Grundlage des Lenkungsausschusses 
FL.A.CH. bildet die Vereinbarung vom 14. September 
2007 zwischen der Regierung des Fürstentums Liechten-
stein, dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie der Republik Österreich und dem De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung des Ei-
senbahnwesens. Im Rahmen der Treffen des Lenkungs-
ausschusses FL.A.CH. erfolgt ein regelmässiger Informa-
tionsaustausch zum Thema Bahn. Ein Punkt der Agenda 
dieser Treffen ist jeweils auch die S-Bahn Liechtenstein.

Zum Abschluss des grenzüberschreitenden PEMO-
Projekts zum Thema nachhaltige Pendlermobilität zogen 
das Land Vorarlberg, der Landkreis Lindau, der Kanton 

St. Gallen und das Fürstentum Liechtenstein im Dezem-
ber des Berichtsjahres das Fazit, dass es für eine Ver-
kehrsverlagerung vom Auto zu nachhaltigeren Verkehrs-
mitteln wie zum Beispiel Fahrrad oder Bus in unserer 
Region eine koordinierte Zusammenarbeit brauche, die 
Landesgrenzen überwindet. Gemeinsam mit CIPRA In-
ternational und dem Energieinstitut Vorarlberg wurden 
ein Werkzeugkoffer für betriebliches Mobilitätsmanage-
ment entwickelt, Veranstaltungen in der Region durchge-
führt, Motivations- und Sensibilisierungsarbeit geleistet 
sowie Dienstleistungsangebote für Firmen bereitgestellt.

Arbeitsbesuch beim österreichischen Verkehrsmini-
ster Norbert Hofer in Wien
Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch war am 
9. Mai 2018 zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Dabei ging 
es um ein erstes Arbeitstreffen mit dem österreichischen 
Amtskollegen Verkehrsminister Norbert Hofer und den 
Austausch über Themenbereiche wie Bahn / ÖBB, Stras-
senverkehr, digitale Infrastruktur und Digitalisierung. 
Schwerpunkte wie der Erhalt und Ausbau der Eisenbahn-
Infrastruktur in Liechtenstein, die Eisenbahn-Konzessi-
onsfrage sowie das automatisierte Fahren wurden auf 
Ministerebene diskutiert.

Wirtschaft

Leistungsvereinbarungen
Im Berichtsjahr konnte mit der Technopark (Liechten-
stein) AG eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2018 
bis 2020 abgeschlossen werden. Die Kooperation mit 
dem Technopark dient der weiteren Stärkung der Zu-
sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 
um den Zugang zu einem umfassenden Netzwerk an For-
schungs- und Entwicklungspartnern, insbesondere für 
Start-Ups, sicherzustellen und die Rahmenbedingungen 
weiterhin attraktiv auszugestalten.

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr mit der Inter-
national School Rheintal (ISR) eine neue Leistungsver-
einbarung für die Jahre 2019 bis 2022 abgeschlossen. 
Für international ausgerichtete Unternehmen mit Sitz in 
Liechtenstein wie auch für die Ansiedlung neuer Unter-
nehmen ist die Verfügbarkeit einer regionalen interna-
tionalen Schule ein wichtiger Standortfaktor. Auch der 
Kanton St. Gallen hat wiederum eine identische Verein-
barung mit der ISR abgeschlossen. 

Mit der Stiftung SAVE wurde im Berichtsjahr für 2019 
eine Leistungsvereinbarung betreffend die Übertragung 
der Aufgabe zur Kontrolle von Entsendungen nach Art. 
6c Entsendegesetz abgeschlossen. 

Auf der Grundlage des Standortförderungsgesetzes 
hat die Regierung im Berichtsjahr mit Liechtenstein Mar-
keting eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2019 bis 
2021 abgeschlossen. Die Leistungsvereinbarung regelt 
die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Liech-
tenstein Marketing und definiert die Aufgaben, die von 
Liechtenstein Marketing zur Förderung der wirtschaft-
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lichen und touristischen Entwicklung des Standortes 
Liechtenstein wahrzunehmen sind.

Gesamtarbeitsverträge
Auf Antrag der Sozialpartner erklärte die Regierung im 
Berichtsjahr zum einen den Gesamtarbeitsvertrag und 
die Lohn- und Protokollvereinbarung für das Informatik-
gewerbe für allgemeinverbindlich. Zum anderen wurden 
in den Branchen des Autogewerbes, des Elektro-, Elek-
tronik- und Radio / TV-Gewerbes, der Gipser und Maler, 
des Haustechnikgewerbes, der Innendekorateure, des 
Metallgewerbes, der Ofenbauer und Plattenleger sowie 
des Personalverleihs die Lohn- und Protokollvereinba-
rungen für allgemeinverbindlich erklärt. Bei den Ge-
samtarbeitsverträgen für das Haustechnikgewerbe, das 
Innendekorationsgewerbe, das Metallgewerbe und den 
Personalverleih wurden zudem die Allgemeinverbind-
licherklärungen verlängert. Die entsprechenden Verord-
nungen sind am 1. April 2018 in Kraft getreten.

Öffentliche Unternehmen
Das Wirtschaftsministerium ist im Rahmen der Oberauf-
sicht nach dem Gesetz über die Steuerung und Überwa-
chung der öffentlichen Unternehmen (ÖUSG) und den 
jeweiligen Spezialgesetzen zuständig für die Liechten-
steinischen Kraftwerke (LKW), den Liechtensteinischen 
Rundfunk (LRF), die Telecom Liechtenstein AG (TLI), 
die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV), Liechten-
stein Marketing sowie die Liechtensteinische Post AG. 
Zu den regulären Aufgaben im Rahmen der Oberaufsicht 
gehören unter anderem die Durchführung der Quartals-
gespräche mit allen Unternehmen, das Beteiligungscon-
trolling mit entsprechender Berichterstattung sowie die 
Behandlung des Geschäftsberichts und der Jahresrech-
nung einschliesslich der entsprechenden Vorlage (so-
fern gesetzlich vorgesehen) an den Landtag. Besonders 
im Fokus stand im Berichtsjahr der Liechtensteinische 
Rundfunk (LRF). Im Rahmen der Vollrevision des Ge-
schäftsjahres 2017 stellte sich heraus, dass in den ver-
gangenen Jahren keine Vorsteuerkürzungen durch den 
LRF vorgenommen wurden, nachdem der Landesbeitrag 
(Ertrag) grundsätzlich als steuerfrei erachtet wurde. Zur 
Begleichung der daraus resultierenden Steuerschuld für 
den aufgrund der gesetzlichen Verjährungsfrist von fünf 
Jahren relevanten Zeitraum 2013 bis 2017 bewilligte der 
Landtag im Juni des Berichtsjahres einen Nachtrags-
kredit in Höhe von CHF 225'000 (Bericht und Antrag 
Nr. 34 / 2018). Aufgrund der anhaltenden finanziellen 
Schwierigkeiten und der fristlosen Entlassung des Ge-
schäftsführers durch den Verwaltungsrat im September 
wurde für die Novembersitzung des Landtags ein Son-
dertraktandum betreffend die aktuelle Situation bei Ra-
dio L auf die Tagesordnung gesetzt. Im November bewil-
ligte der Landtag zur Deckung des Liquiditätsbedarfs für 
den Landesbeitrag 2018 einen Nachtragskredit in Höhe 
von CHF 298'000 (Bericht und Antrag Nr. 96 / 2018). Im 
Rahmen des Landesvoranschlags für 2019 genehmigte 

der Landtag zur ausreichenden Finanzierung des LRF ei-
nen erhöhten Landesbeitrag von CHF 2'314'000 sowie 
einen Investitionsbeitrag von CHF 2'497'000 für die neue 
Sendeinfrastruktur. Vor dem Hintergrund der schwie-
rigen finanziellen Situation wurde zudem die Eignerstra-
tegie des LRF einer Überprüfung unterzogen. Die ange-
passte Eignerstrategie wurde dem Landtag im Dezember 
des Berichtsjahres zur Kenntnis gebracht (Bericht und 
Antrag Nr. 107 / 2018). Im Übrigen wurde die Globalkre-
ditvereinbarung zwischen Regierung und LRF erarbei-
tet und abgeschlossen. Sie regelt die Einzelheiten für die 
vom Land an den LRF zur Verfügung gestellten Beiträge. 
Ebenso wurde gestützt auf Art. 24 Abs. 2 ÖUSG eine Spe-
zialprüfung des LRF angeordnet.

Hervorzuheben sind im Berichtsjahr auch die ab-
schliessende Aufarbeitung der Folgen aus der geschei-
terten E-Solutions-Strategie der Liechtensteinischen 
Post AG, der regelmässige Austausch mit der Telekom 
Austria Group als Minderheitsaktionär der Telecom 
Liechtenstein AG wie auch die Neubesetzung mehrerer 
Verwaltungsratsmandate.

Austausch mit Wirtschaftsverbänden
Im Berichtsjahr fand wiederum ein regelmässiger Aus-
tausch zwischen dem Wirtschaftsministerium und den 
Wirtschaftsverbänden sowie verschiedenen Vertretern 
der Wirtschaft statt, insbesondere der Wirtschaftskam-
mer Liechtenstein (WKL), dem Liechtensteinischen Ar-
beitnehmerInnenverband (LANV), der Liechtenstei-
nischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) sowie der 
Sektion Transport. 

Im März besuchte Regierungschefstellvertreter Dr. 
Daniel Risch zudem angehende Lernende an der Berufs-
CHECK-Woche. Die BerufsCHECK-Woche wurde 2018 
zum dritten Mal von der Wirtschaftskammer Liechten-
stein und der LIHK durchgeführt und stand unter dem 
Motto «luaga, checka, usprobiera.»

Kampagne mit EU-OSHA Im Berichtsjahr nahm 
Liechtenstein erstmals an einer Kampagne der Euro-
päischen Agentur für Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) teil. Mit Unter-
stützung des Ministeriums für Infrastruktur, Wirtschaft 
und Sport wurden zur Sensibilisierung der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer verschiedene Veranstaltungen zum 
Thema «Gefährliche Substanzen erkennen und handha-
ben» durchgeführt.

Digitalisierung Im Rahmen der Standortinitiative di-
gital-liechtenstein.li fand im September zum ersten Mal 
der Digital Summit Liechtenstein statt. Die neue Digi-
talkonferenz richtet sich branchenübergreifend an Füh-
rungspersönlichkeiten und Interessierte aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. Zu den Referenten zählten ne-
ben Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch Zu-
kunftsforscherin Karin Frick und ETH-Präsident Lino 
Guzzella. 

Im Berichtsjahr beteiligte sich Liechtenstein erst-
mals am Schweizer Digitaltag, der am 25. Oktober zum  
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Schaffung eines Gesetzes über Verwertungsgesell-
schaften
Im März des Berichtsjahres wurde dem Landtag die Stel-
lungnahme Nr. 13 / 2018 betreffend die Schaffung eines 
Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsge-
sellschaften zur Umsetzung der Richtlinie 2014 / 26 / EU 
vorgelegt. Neben der Umsetzung der Richtlinie ins nati-
onale Recht diente die Vorlage auch einer Abänderung 
des Urheberrechtsgesetzes entsprechend der schweize-
rischen Rezeptionsvorlage.

Schaffung eines Signatur- und Vertrauensdienstege-
setzes 
Mit dem Bericht und Antrag Nr. 32 / 2018 wurde dem 
Landtag im Juni des Berichtsjahres der Beschluss Nr. 
22 / 2018 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 
9. Februar 2018 betreffend die Verordnung (EU) Nr. 
910 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt (eIDAS-VO) und zur Aufhebung der Richt-
linie 1999 / 93 / EG zur Zustimmung gemäss Art. 8 Abs. 2 
der Landesverfassung vorgelegt. 

Der Bericht und Antrag Nr. 106 / 2018 betreffend den 
Erlass eines Signatur- und Vertrauensdienstegesetzes 
(SigVG) zur Durchführung der eIDAS-Verordnung wurde 
vom Landtag im Dezember des Berichtsjahres in erster 
Lesung beraten. 

Parlamentische Vorstösse

Postulat
Der Landtag hat im Februar 2018 ein Postulat zur Alters- 
und Risikovorsorge für nicht oder geringfügig erwerbstä-
tige Elternteile an die Regierung überwiesen. Die Regie-
rung wurde im Rahmen dieses Postulates eingeladen, zu 
prüfen, welche Möglichkeiten es für nicht oder geringfü-
gig erwerbstätige Elternteile gibt, im Sinne einer der Pen-
sionskasse ähnlichen Lösung, gegen die wirtschaftlichen 
Folgen der Invalidität, des Todes und des Alters versichert 
zu sein. Die Regierung hat die Postulatsbeantwortung zu-
handen des Landtags im Oktober 2018 genehmigt.

Internationales 

ITB Berlin
Im März stattete Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel 
Risch der ITB in Berlin, der führenden Messe der welt-
weiten Reiseindustrie, einen Besuch ab und durfte bei 
dieser Gelegenheit vom Chef der ITB die Urkunde für die 
20-jährige Teilnahme Liechtensteins entgegen nehmen. 

Arbeitsbesuch in Luxemburg 
Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch traf im 
Juni des Berichtsjahres in Luxemburg Vizepremier- und 
Wirtschaftsminister Etienne Schneider zu einem Gedan-

zweiten Mal schweizweit in mehreren Städten stattfand. 
Neu zählte auch Vaduz zu den offiziellen Standorten. 
Der Digitaltag wurde durch digital-liechtenstein.li orga-
nisiert und vom Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft 
und Sport sowie der Gemeinde Vaduz unterstützt. In An-
wesenheit von Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel 
Risch wurde der Bevölkerung ein attraktives Programm 
rund um das Thema Digitalisierung geboten.

Rechtsetzungsvorhaben

Vernehmlassungen 
In Zusammenhang mit der Umsetzung der Pauschal-
reise-Richtlinie (EU) 2015 / 2302 verabschiedete die 
Regierung im Berichtsjahr einen entsprechenden Ver-
nehmlassungsbericht betreffend die Schaffung eines 
Gesetzes über Pauschalreisen und verbundene Reise-
leistungen. Ebenso wurden eine Vernehmlassung be-
treffend die Abänderung des Kommunikationsgesetzes 
sowie eine Vernehmlassung betreffend die Abänderung 
des Energieeffizienzgesetzes zur Schaffung von Ener-
giekatastern durchgeführt. Schliesslich hat die Regie-
rung im Berichtsjahr einen Vernehmlassungsbericht be-
treffend die Abänderung des Entsendegesetzes und der 
Exekutionsordnung verabschiedet. Die entsprechenden 
Gesetzesvorlagen werden dem Landtag im 2019 vorge-
legt werden. 

Totalrevision des Gewerbegesetzes 
Mit Urteil vom 10. Mai 2016 hat der EFTA-Gerichtshof in 
der Rechtssache E-19 / 15 EFTA-Überwachungsbehörde 
von Liechtenstein entschieden, dass Liechtenstein gegen 
die Dienstleistungsrichtlinie 2006 / 123 / EG sowie die 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit nach Art. 
31 und 36 EWR-Abkommen verstossen hat. Hauptkri-
tikpunkte des Urteils bilden die generelle Bewilligungs-
pflicht für die niedergelassenen Gewerbetreibenden und 
die Ausgestaltung des Meldesystems bei der grenzü-
berschreitenden Dienstleistungserbringung. Aufgrund 
dieses Urteils wurde eine Totalrevision des Gewerbege-
setzes erforderlich. Hierzu verabschiedete die Regierung 
zu Beginn des Berichtsjahres einen entsprechenden Ver-
nehmlassungsbericht. Mit der Revision soll gleichzeitig 
auch dem Ziel der Deregulierung Rechnung getragen 
und Erfahrungen aus der Praxis umgesetzt werden.

Energie
Im Frühjahr wurden die Stellungnahme Nr. 7 / 2018 be-
treffend die Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie 2009 / 72 / EG über gemein-
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt so-
wie die Stellungnahme Nr. 8 / 2018 betreffend die Ab-
änderung des Gasmarktgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie 2009 / 73 / EG über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt, die beide Bestandteil des 3. 
Energiemarkt-Liberalisierungspaketes der EU sind, vom 
Landtag in zweiter Lesung behandelt und verabschiedet. 
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ken- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen wirtschafts-
politischen Themen.

Wirtschaftskonzil Konstanz 
Ende Juni nahm Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel 
Risch am Wirtschaftskonzil 2018 in Konstanz teil. Die Ta-
gung ist eine Kooperation der Länder und Kantone der 
Internationalen Bodensee-Konferenz (IKB) und findet 
seit 2015 in der Bodenseeregion statt. Das Wirtschafts-
konzil bietet eine wertvolle Gelegenheit zum Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft über aktuelle wirtschaftspoli-
tische Themen und neue Trends. Am Rande der Tagung 
traf sich Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch 
zu einem Austausch mit EU-Kommissar Günther Oettin-
ger sowie zu einem Arbeitsgespräch mit Bundesrat Jo-
hann Schneider-Ammann. 

Wirtschaftsgespräche am Forum Alpbach
Im August des Berichtsjahres nahm Regierungschef-Stell-
vertreter Dr. Daniel Risch an den Wirtschaftsgesprächen 
am Forum Alpbach teil und trat u. a. als Sprecher an der 
Breakout Session zum Thema «Blockchain und neue Kryp-
toökonomie: Wirtschaft und Gesellschaft vor der nächsten 
Revolution?» auf. Die Teilnahme an den Wirtschaftsgesprä-
chen bot zudem Gelegenheit für ein Treffen mit Andreas 
Matthä, dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB Holding AG, 
sowie für einen informellen Austausch mit Siegfried May-
rhofer, CFO A1 der Telekom Austria Group, und Thomas 
Arnolder, CEO A1 der Telekom Austria Group.

Arbeitstreffen in Wien
Im September des Berichtsjahres traf sich Regierung-
schef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch zu bilateralen Ar-
beitsgesprächen mit Vizekanzler und Bundesminister 
Heinz-Christian Strache sowie Margarete Schramböck, 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort. Im Anschluss bot sich die Möglichkeit für ei-
nen Besuch beim Institute of Science and Technology 
(IST Austria). Anlässlich seines Aufenthalts in Wien hielt 
Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch zudem 
einen Vortrag im Rotary Club Wien Stephansplatz zum 
Thema «Innovationsstandort Liechtenstein – Tragender 
Wirtschaftsfaktor an der Grenze zu Österreich und inmit-
ten von Europa».

Vier-Länder-Wirtschaftsministertreffen
Ende Oktober nahm Regierungschef-Stellvertreter Dr. 
Daniel Risch auf Einladung von Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann zusammen mit seinen Amtskollegen aus 
Deutschland und Österreich, Bundesminister Peter Alt-
maier sowie Bundesministerin Margarete Schramböck, 
am Vier-Länder-Wirtschaftsministertreffen in Zürich teil. 
Anlässlich des Ministertreffens fand an der ETH eine Kon-
ferenz zum Thema «Digitalisierung: Stand und Ausblick 
der deutschsprachigen Staaten» unter der Leitung von 
Professor Lino Guzzella, Präsident ETH Zürich, statt.

Sport

XXIII. Olympische Winterspiele in Pyeongchang
Vom 9. bis 25. Februar 2018 wurden in Pyeong-
chang / Südkorea die XXIII. Olympischen Winterspiele 
ausgetragen. Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel 
Risch nahm in seiner Funktion als Sportminister an der 
Eröffnungsfeier teil und besuchte die liechtensteinischen 
Athleten an den Wettkämpfen, im Training und im Olym-
pischen Dorf. Im Weiteren nahm der Sportminister an 
der im Rahmen der Olympischen Spiele stattfindenden 
Sportminister-Konferenz teil. Zudem fand ein Treffen mit 
Koreas Sportminister Do Jongwahn und Sir Craig Reedie, 
dem Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agency (WADA) 
statt. 

Verpflichtungskredit für die Durchführung von zwei 
Langlauf Weltcup-Rennen im Rahmen der «Tour de 
Ski»
Die Regierung hat dem Landtag in seiner Sitzung im 
September des Berichtsjahres einen Verpflichtungskre-
dit für die Durchführung von zwei Langlauf Weltcup-
Rennen im Rahmen der «Tour de Ski» in den Winter-
saisons 2019 / 2020 und 2020 / 2021 in Liechtenstein 
unterbreitet (Bericht und Antrag Nr. 65 / 2018). Die Re-
gierung unterstützte damit die Absicht des Liechten-
steinischen Skiverbandes (LSV), sich bei der FIS für 
die Austragung von zwei Langlauf Weltcup-Rennen in 
den Wintersaisons 2019 / 2020 und 2020 / 2021 zu be-
werben. Da die Durchführung dieser beiden Anlässe für 
den LSV ohne die Unterstützung mit öffentlichen Geld-
ern nicht möglich gewesen wäre, beantragte die Regie-
rung beim Landtag im Vorfeld der Kandidatur des LSV 
einen Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 400'000 
pro Rennen. Der Landtag hat dem Finanzbeschluss über 
die Genehmigung eines Verpflichtungskredites in Höhe 
von CHF 800'000 zugestimmt. Gegen diesen Finanzbe-
schluss wurde bei der Regierung ein Referendumsbe-
gehren eingereicht und am 25. November 2018 wurde 
eine Volksabstimmung durchgeführt. Die Stimmberech-
tigten haben mit 59.3 % den Verpflichtungskredit über 
CHF 800'000 für die Ausrichtung von zwei Tour de Ski 
Etappen abgelehnt.

Revision Sportgesetz – Anpassung der Sportförder-
strukturen
Im Februar des Berichtsjahres hat die Regierung die 
Vernehmlassung betreffend die Abänderung des Sport-
gesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes ab-
geschlossen. Daraufhin hat die Regierung dem Landtag 
in seiner Sitzung im Juni des Berichtsjahres den Be-
richt und Antrag betreffend die Abänderung des Sport-
gesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes 
(Bericht und Antrag Nr. 47 / 2018) in erster Lesung un-
terbreitet. Im November wurden dem Landtag die Stel-
lungnahme zur zweiten Lesung sowie ein Finanzbe-
schluss über die Gewährung von Staatsbeiträgen für die 
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verbandsorganisierte Sportförderung für die Jahre 2019 
bis 2022 vorgelegt. Der Finanzbeschluss sieht vor, dass 
dem Liechtenstein Olympic Committee (LOC) für die ver-
bandsorganisierte Sportförderung für die Jahre 2019 
bis 2022 jährlich ein Staatsbeitrag in Höhe von CHF 
1'790'000 ausgerichtet wird. 

Der Landtag hat die Abänderung des Sportgesetzes 
und des Beschwerdekommissionsgesetzes verabschie-
det und dem Finanzbeschluss zugestimmt. Die Gesetzes-
änderung ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Mit dieser Gesetzesrevision wurde die Grundlage für 
die Anpassung der Sportförderstrukturen geschaffen. 
Die Regierung kann neu mittels Leistungsvereinbarung 
die Ausrichtung von Förderungsbeiträgen teilweise oder 
gänzlich an Institutionen delegieren. Gestützt auf diese 
Grundlage hat die Regierung eine Leistungsvereinba-
rung mit dem LOC abgeschlossen, um die verbandsor-
ganisierte Breitensportförderung sowie die Leistungs-
sportförderung an das LOC zu übertragen. Die bisher 
dafür zuständige Sportkommission wurde aufgelöst. An-
stelle der operativ tätigen Sportkommission wurde zur 
strategischen Beratung der Regierung ein Sportrat ge-
schaffen.

Erlass der Sportförderungsverordnung (SFV)
Mit der Revision des Sportgesetzes wurde die Grundlage 
für die Anpassung der Sportförderstrukturen geschaffen. 
Aufgrund der weitgehenden Anpassungen im Sportför-
dersystem wurde eine neue Sportförderungsverordnung, 
LGBl. 2018 Nr. 478, erlassen und die bestehende Ver-
ordnung vom 4. Juli 2000 über den Schulsport, «Jugend 
und Sport» und den Breiten-, Behinderten- und Senio-
rensport, LGBl. 2000 Nr. 149 sowie die Verordnung vom 
4. Juli 2000 über den Spitzen- und Leistungssport, LGBl. 
2000 Nr. 148, wurden aufgehoben.

Die neue Sportförderungsverordnung enthält Be-
stimmungen zu den Bereichen Schulsport, Kinder- und 
Jugendsport, Sport- und Bewegungsförderungspro-
gramme und -projekte, verbands- und vereinsorgani-
sierter Breiten- und Leistungssport sowie Sportveran-
staltungen. Für jeden Bereich werden in der Verordnung 
die entsprechenden Förderungsvoraussetzungen und 
-verfahren definiert. Die Sportförderungsverordnung ist 
am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Leistungsvereinbarung mit dem LOC
Aufgrund der Abänderung des Sportgesetzes kann die 
Regierung die Ausrichtung von Förderbeiträgen teilweise 
oder gänzlich an private Institutionen delegieren. Ge-
stützt auf diese Grundlage und der Sportförderungsver-
ordnung wurde eine vierjährige Leistungsvereinbarung 
zwischen der Regierung und dem LOC abgeschlossen, 
um die verbandsorganisierte Breiten- und Leistungs-
sportförderung an das LOC zu übertragen. Für die Aus-
richtung der verbandsorganisierten Sportförderung er-
hält das LOC einen jährlichen Staatsbeitrag in Höhe von 
CHF 1'790'000 für die Jahre 2019 bis 2022.

Die Leistungsvereinbarung definiert die allgemeine 
Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem LOC 
und regelt die Leistungen sowie die damit verbundenen 
Vorgaben. Zudem enthält die Leistungsvereinbarung Be-
stimmungen zu den Berichterstattungspflichten des LOC 
und dem Controlling durch die Regierung.

Neue Website: www.sportland.li
Gemeinsam mit Liechtenstein Marketing wurde im Be-
richtsjahr die Website www.sportland.li erstellt. Die 
Homepage zeigt unter anderem alle Sportanlagen in 
Liechtenstein auf und weist auf aktuelle Sportveranstal-
tungen in Liechtenstein hin. Die Homepage wurde an-
lässlich der LIHGA 2018 von der Stabsstelle für Sport 
und Liechtenstein Marketing an einem gemeinsamen 
Stand präsentiert.

Verleihung des Goldenen Lorbeerblatts des Sports der 
Regierung 
Im November des Berichtsjahres verlieh die Regierung 
zum 11. Mal das Goldene Lorbeerblatt. Ausgezeichnet 
wurden die zwei ehemaligen Kampfsport-Grössen Birgit 
Beck-Blum sowie Zeno Marxer. Die Ehrung wurde von 
Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch im Rah-
men einer Feier vorgenommen, an welcher die Sport-
kommission und weitere geladene Gäste, so insbeson-
dere die Lorbeerblattträger der Jahre 2004 bis 2016, 
zugegen waren.

Birgit Beck-Blum ist fünffache «Liechtensteiner 
Sportlerin des Jahres», und vertrat als erste Judoka 
Liechtenstein an zwei Olympischen Spielen, 1992 in Bar-
celona und 1996 in Atlanta. Zu ihren gršssten Erfolgen 
zählt der zweite Rang am Judo-Weltturnier in Leonding 
1996, der sie auf den sechsten Rang der Europarangli-
ste führte. Des Weiteren war sie achtmal Schweizer Mei-
sterin, gewann dreimal Gold an den Kleinstaatenspielen 
und nahm siebenmal an Europa- sowie fünfmal an Welt-
meisterschaften teil. Und auch nach Beendigung ihrer 
Karriere engagierte sie sich in verschiedenen Kommissi-
onen weiter für den Sport. 

Karate-Grossmeister Zeno Marxer ist seit mehr als 
40 Jahren im Karate aktiv. Bis Anfang der 80er-Jahre er-
rang Zeno Marxer vier Mal hintereinander den Schwei-
zer Meistertitel. 1978 erkämpfte er sich den dritten Platz 
an der Europameisterschaft und 1979 den siebten Platz 
an der Weltmeisterschaft in Tokyo. Im Jahr 1982 wurde 
der Karatekämpfer Europameister im Vollkontakt-Karate 
in London. 2012 verlieh ihm die World Karate Organisa-
tion den 5. Dan, den Grossmeistertitel. Im Inland ist Zeno 
Marxer seit mehr als 25 Jahren in der Sport-Jugendför-
derung engagiert und baute das erste Liechtensteiner 
Kindertraining für Karate auf. 

Das Goldene Lorbeerblatt wird für aussergewöhn-
liches Engagement und herausragende Leistungen an 
Persönlichkeiten aus der Sportwelt vergeben. Es ist die 
höchste Anerkennung, welche die Regierung im Bereich 
des Sports vergibt.
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Amt für Bau und Infrastruktur 

Amtsleiter: Markus Verling

Das Amt für Bau und Infrastruktur ist ein multifunktionaler 
Dienstleister für private und öffentliche Bauherren und 
ist für den Bau und den Betrieb der gesamten staatlichen 
Hochbau-, Tiefbau- und Verkehrsinfrastruktur verantwort-
lich. Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung steht das Amt 
im Spannungsfeld zwischen öffentlichen und privaten Inte-
ressen, zwischen Siedlungsentwicklung und Landschafts-
schutz, aber auch zwischen den Wünschen der Wirtschaft 
und den Ansprüchen der Gemeinden sowie dem Erhalt von 
Erholungs- und Freizeiträumen.

Für die Abteilung Raumentwicklung und Baubewilli-
gungen bildeten im Berichtsjahr die Arbeiten am Raum-
konzept sowie am Entwicklungskonzept Unterland und 
Schaan als langfristig ausgerichteter Masterplan Schwer-
punkte ihrer Tätigkeit. Im Berichtsjahr wurde zudem die 
Erarbeitung eines «Mobilitätskonzepts 2030» beschlossen. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sei es regional 
oder international, war von grosser Bedeutung.

Das Amt für Bau und Infrastruktur hat in seiner Tätig-
keit als Baubehörde im Berichtsjahr fast 450 Baugesuche 
privater Bauwerber und als Bewilligungsbehörde für Stras-
sensignalisationen und -reklamen rund 500 Signalisations- 
und Reklamegesuche bearbeitet.

Für die Abteilung Hochbau stellt die Umsetzung der von 
der Regierung beschlossenen Liegenschaftsstrategie für 
Verwaltungsbauten ein wichtiges Projekt dar. Im Berichts-
jahr wurde der Architekturwettbewerb für den Neubau 
eines Dienstleistungszentrums für die Liechtensteinische 
Landesverwaltung auf dem Giessen-Areal in Vaduz durch-
geführt. Zum Siegerprojekt wurde das Projekt «agora» der 
Cavegn Architekten aus Schaan erkoren.

Im Bereich der Instandsetzung von Verwaltungsbauten 
lagen die Schwerpunkte bei Instandsetzungsarbeiten am 
Polizeigebäude in Vaduz sowie der Neugestaltung der 
Schalterhalle der Motorfahrzeugkontrolle. Auf dem Peter-
Kaiser-Platz wurden schadhafte Stellen des Platzes sa-
niert und die Stelen mit neuen Mauerabdeckungen verse-
hen. Für die Sanierung des Daches des Landtagsgebäudes 
wurden Vorbereitungsarbeiten sowie eine Bemusterung 
durchgeführt. Die Sanierung des Daches erfolgt im Jahr 
2019. Zusammen mit den Instandsetzungsarbeiten beim 
Schulzentrum Unterland in Eschen wurden auch die La-
borräume erneuert. Die Massnahmen zur Erreichung der 
geforderten Tragsicherheit beim Schulzentrum Mühleholz 
II in Vaduz konnten in den Sommerferien 2018 umgesetzt 
werden. Im Bereich der Instandsetzung von Kulturbauten 
wurde die Umgestaltung des Postmuseums mit einem 
neuen Eingangsbereich, einem Museumsshop sowie einem 
neu gestalteten Ausstellungsbereich realisiert.

Die Abteilung Tiefbau baut, betreibt und unterhält die 
staatliche Verkehrsinfrastruktur und ist für die Vermes-
sung und die Geodateninfrastruktur (GDI) zuständig. Am 

18. September 2018 wurde mit der Präsentation der Bo-
deninstallation beim Visitor-Center Vaduz das in Liechten-
stein populäre Flächenmass «Klafter» verabschiedet. Dies 
nachdem im Jahr 2017 die Neuvermessung im ganzen 
Land abgeschlossen werden konnte und das Klafter end-
gültig durch der Quadratmeter abgelöst wurde. Für die 
Einführung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Ei-
gentumsbeschränkungen wurden im Berichtsjahr die 
rechtlichen Grundlagen geschaffen und die Arbeiten zur 
geplanten Einführung im Jahr 2021 begonnen. 

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind verschie-
dene Projekte in den Gemeinden umgesetzt worden. Be-
sonders zu erwähnen sind der Umbau der Haltestelle bei 
den Weiterführenden Schulen in Triesen, die Erneuerung 
der Landstrasse in Schaan von der Druckerei Gutenberg bis 
zum Bierhüsle sowie der Ausbau des ersten Teilstücks der 
letzten Etappe der Sanierung der Eschner Strasse / Essane-
strasse zwischen dem Eintracht- und dem Bendererkreisel. 
Zudem wurde im Berichtsjahr die erste Etappe der Sanie-
rung des Tunnels Gnalp-Steg vom 5. April bis zum 9. Mai 
2018 durchgeführt. 

Im Berichtsjahr wurden landesweit an 6 Standorten 
Dauerzählstellen für den Langsamverkehr (Radfahrer) er-
richtet. Die Aufzeichnungen sind seit April in Betrieb. Erste 
Auswertungen dürfen im Jahr 2019 erwartet werden.

Vom 20. bis 21.  September 2018 tagten die Mitglie-
der der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz (SBK) in 
Liechtenstein. 

Abteilung Raumentwicklung und  
Baubewilligungen

In Liechtenstein werden an den Raum und seine Res-
sourcen vielseitige Nutzungsansprüche gestellt. Der 
Fachbereich Raum- und Verkehrsplanung koordiniert 
alle raumbedeutsamen Planungen und Massnahmen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Landes, das 
heisst in Richtung einer ökonomischen, ökologischen 
und sozial verträglichen Raumnutzung. Qualitative und 
quantitative Anforderungen sollen an die Wirtschaftlich-
keit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Raum und 
Verkehr für jetzige und kommende Generationen sowie 
in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit berück-
sichtigt werden.

Der Fachbereich Baurecht und Brandschutz vollzieht 
die Bestimmungen des Baugesetzes und der Gemeinde-
bauordnungen sowie die feuerpolizeilichen Vorschriften. 
Im Weiteren stellt er gemeinsam mit den Gemeinde-bau-
verwaltungen den rechtskonformen Vollzug der Bauaus-
führung sicher.

Der Fachbereich Wohnbauförderung ist für die un-
verbindliche und kostenlose Beratung in Fragen der 
Wohn-bauförderung zuständig. Er überprüft die finan-
ziellen Voraussetzungen der Antragstellenden und die 
Förderungs-würdigkeit des zu fördernden Objektes.
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Fachbereich Raum- und Verkehrsplanung

Der Fachbereich Raum- und Verkehrsplanung hat die 
Gemeinden bei der Ortsplanung im Sinne einer räum-
lich koordinierten und nachhaltigen Entwicklung fach-
lich unterstützt und beraten, diverse Planungsinstru-
mente sowie Vorhaben und dazugehörende Unterlagen 
geprüft sowie diese genehmigt bzw. der Regierung zur 
Genehmigung vorbereitet. Im Berichtsjahr wurden ver-
schiedene Dokumente zu landesweiten raumrelevanten 
Themen als Hilfestellung für die Gemeinden erarbeitet, 
ergänzt und im Internet publiziert.

Mit dem Mobilitätskonzept «Mobiles Liechtenstein 
2015» formulierte die Regierung 2008 eine Gesamt-
verkehrspolitik und Mobilitätsstrategie mit dem Zeit-
horizont bis ins Jahr 2015. Anhand des «Statusberichts 
2016 mit Ausblick 2020», welcher im Jahr 2016 erarbei-
tet wurde, wurde das Mobilitätskonzept aktualisiert. Der 
Fokus des Ausblicks auf das Jahr 2020 wurde damit be-
gründet, um zum einen mehr Gewissheit in Bezug auf 
die sich anbahnenden Entwicklungen und Chancen zu 
erhalten, und zum anderen, um nachfolgend eine län-
gerfristige Mobilitätsstrategie mit Horizont 2030 zu ent-
werfen. Im Berichtsjahr wurde die Erarbeitung des «Mo-
bilitätskonzepts 2030» beschlossen. Die Ausschreibung, 
die Arbeitsvergabe und erste Treffen fanden Ende des 
Berichtsjahres statt.

Das Ziel des Entwicklungskonzeptes Unterland und 
Schaan ist es, die Siedlungs-, Natur- und Landschafts-
räume über die Gemeindegrenze hinweg zwischen Land 
und Gemeinde zu planen und zu entwickeln. Mit einem 
politisch breit abgestützten Masterplan soll die langfri-
stig angestrebte Entwicklung von Siedlung, Natur und 
Landschaft sowie Mobilität gesteuert werden. Im Be-
richtsjahr wurde die Erarbeitung des Entwicklungskon-
zeptes weitergeführt und die Vision 2050 vorgestellt und 
verabschiedet. Des Weiteren fanden verschiedene Mit-
wirkungs- und Informationsveranstaltungen (Gemein-
deräte, Bevölkerung, interessierte Organisationen) statt. 
Weitere Informationen dazu können auf der Internetseite 
www.vision2050.li aufgerufen werden.

Das Amt für Bau und Infrastruktur arbeitete im Be-
richtsjahr als für die Raum- und Verkehrsplanung zu-
ständiges Amt an einem Raumkonzept, welches die 
künftige räumliche Ordnung Liechtensteins aufzeigen 
soll. Das Raumkonzept ist als strategische Grundlage für 
die Koordination der verschiedenen raumwirksamen Tä-
tigkeiten zu verstehen und fördert die Zusammenarbeit 
über räumliche, fachspezifische und institutionelle Gren-
zen hinweg.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit
Die internationale Zusammenarbeit und der Austausch 
mit Partnern über die Landesgrenzen hinweg sind sehr 
bedeutend für Liechtenstein, da die Räume und Infra-
strukturen eng mit den Nachbarländern verbunden sind. 
Liechtenstein war auch im Berichtsjahr u. a. in folgenden 

Kommissionen sowie Projektgruppen vertreten (Aufzäh-
lung nicht abschliessend):

Agglomerationsprogramm Werdenberg- Liechten-
stein Das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liech-
tenstein ermöglicht die Koordination bereichsübergrei-
fender Verkehrs-, Siedlungs- und Landschaftsthemen 
innerhalb des funktionalen Raumes Werdenberg-Liech-
tenstein. Ziel ist die verstärkte Zusammenarbeit und die 
gemeinsame Entwicklung von Zukunftsperspektiven so-
wie eine effiziente Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

INTERREG INTERREG ist ein Regionalprogramm der 
Europäischen Union zur Förderung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit, an dem sich auch Nicht-
EU-Staaten beteiligen können. Fördergelder von der EU 
werden ergänzt durch staatliche Mittel aus der Schweiz 
sowie Beiträgen aus Liechtenstein. Ziele des Programms 
sind mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Beschäfti-
gung und Bildung. Gleichzeitig werden Umwelt-, Ener-
gie- und Verkehrsthemen angegangen.

Alpenraumprogramm Der Alpenraum ist eine Region 
der Vielfalt und der Gegensätze. Er umfasst fünf EU-Mit-
gliedsstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Öster-
reich, Slowenien) sowie Liechtenstein und die Schweiz 
und erstreckt sich von Frankreich bis nach Slowenien. 
Noch stärker als andere europäische Regionen ist der 
Alpenraum den Auswirkungen des Klimawandels aus-
gesetzt. Gleichzeitig bildet die Gebirgskette ein Nadel-
öhr für den europäischen Nord-Süd-Verkehr. Das Al-
penraumprogramm fördert daher Projekte zu folgenden 
Themen: Innovativer Alpenraum, CO2-armer Alpenraum, 
lebenswerter Alpenraum und gute Verwaltung im Alpen-
raum.

ESPON Das europäische Raumbeobachtungsnetzwerk 
ESPON (European Observation Network for Territorial 
Development and Cohesion) umfasst nebst den EU-Mit-
gliedsländern auch die angrenzenden Staaten Schweiz, 
Norwegen, Island und Liechtenstein. Ziel des Raum-
beobachtungsnetzwerks ist es, ein dauerhaftes System 
räumlicher Beobachtung des europäischen Territoriums 
zu etablieren. Dies ermöglicht für viele Raumentwick-
lungs-Indikatoren erstmals grossräumige internationale 
Vergleiche. Die Schweiz vertritt Liechtenstein in der 
Funktion der nationalen Kontaktstelle. Durch die Teil-
nahme wird gewährleistet, dass die liechtensteinischen 
Daten in die europäischen Studien einfliessen und das 
daraus gewonnene Wissen Liechtenstein zur Verfügung 
steht.

EUSALP Makroregionale Strategien sind Instrumente 
der Europäischen Union (EU), die sich mit den Herausfor-
derungen spezifischer geografischer Gebiete befassen. 
Mit der makroregionalen Strategie für den Alpenraum 
(EUSALP) wurde ein solches transnationales Instrument 
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eingeführt. Die EU-Strategie für den Alpenraum (EU-
SALP) ist ein Verbund aus sieben EU-Mitgliedsstaaten, 
zwei Drittstaaten (Liechtenstein und Schweiz) und 48 Re-
gionen. EUSALP hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwi-
schen Regionen und Ländern in den Bereichen der wirt-
schaftlichen, sozialen und räumlichen Zusammenhänge 
in den Alpen zu stärken.

Alpenkonvention Die Alpenkonvention ist ein internati-
onales Abkommen zwischen den Alpenländern (Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Öster-
reich, Schweiz und Slowenien) sowie der EU für eine 
nachhaltige Entwicklung und den Schutz der Alpen.

Die Alpen sind Natur-, Kultur-, Lebens- und Wirt-
schaftsraum für fast 14 Millionen Menschen und ein at-
traktives Tourismusziel für jährlich etwa 120 Millionen 
Gäste.

Die Schweiz und Liechtenstein vergeben regelmäs-
sig den «Internationalen Preis für nachhaltiges Sanieren 
und Bauen in den Alpen, Constructive Alps». Die Univer-
sität Liechtenstein unterstützt die Jury bei der Prüfung 
der Objekte.

Internationale Bodenseekonferenz Die Internationale 
Bodenseekonferenz (IBK) fördert eine gemeinsame Rau-
mentwicklung in der Bodenseeregion in enger Koope-
ration mit der Raumordnungs-Kommission Bodensee 
(ROK-B). Zudem setzt sie sich für die ständige Verbes-
serung der Anbindung der Bodenseeregion an die inter-
nationalen Verkehrswege, die Schliessung der Lücken 
in der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur so-
wie die Herstellung leistungsfähiger Verkehrswege und 
-verbindungen in der Region ein. Ziel ist es, mit den Bo-
denressourcen sparsam umzugehen und diese dauerhaft 
zu sichern sowie ein funktionstüchtiges Verkehrssystem 
(Strasse, Schiene, Wasser, Luft) als eine notwendige In-
frastrukturvoraussetzung für die Erfüllung der Mobili-
tätsbedürfnisse der Bevölkerung und für eine florierende 
Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Der Bodenseeraum 
ist eine Natur- und Kulturlandschaft von herausragendem 
Rang. Es gilt daher, die räumlichen Ressourcen sparsam 
zu nutzen und die unterschiedlichen räumlichen Bedürf-
nisse für Leben, Wohnen, Verkehr, Wirtschaft, Arbeit 
und Erholung ausgewogen zu berücksichtigen.

Zürich-Prozess Der nach der «Erklärung von Zürich» 
benannte Zürich-Prozess ist die formelle Plattform für 
die Zusammenarbeit der Verkehrsministerinnen und 
Verkehrsminister der Alpenländer. Diese treffen sich seit 
2001 regelmässig, um sich über Sicherheitsfragen, die 
Verlagerungspolitik und mögliche Verkehrslenkungssy-
steme auszutauschen. Ziel des «Zürich Prozess» ist die 
nachhaltige und sichere Bewältigung des Strassengü-
terverkehrs im ökologisch wie auch verkehrstechnisch 
schwierigen Gebiet Alpenraum. 

Zu Gunsten der Umwelt und unter Berücksichtigung 
der Wirtschaft soll eine Verlagerung auf weniger umwelt-

belastende Verkehrsarten wie z. B. die Schiene gefördert 
werden. Die Ausarbeitung dieser Arbeitsbereiche erfolgt 
im Rahmen der Arbeitsgruppen Umweltindikatoren,  
Ereignismanagement, Schwerverkehrsmanagementsy-
steme und der ad hoc Arbeitsgruppe Sicherheit in Eisen-
bahntunneln.

Internationales Transportforum ITF Das Internationale 
Transportforum (ITF) der OECD ist eine zwischenstaatli-
che Organisation mit 59 Mitgliedsländern. Das ITF fun-
giert als Think Tank für die Verkehrspolitik und ist das 
einzige globale Gremium, das alle Verkehrsträger ab-
deckt. Das ITF ist administrativ in die OECD integriert 
und politisch unabhängig. Der ITF-Jahresgipfel, der 
seit 2008 jährlich in Leipzig stattfindet, ist das weltweit 
grösste Treffen von Verkehrsministern und die weltweit 
führende Plattform für den verkehrspolitischen Dialog. 
Im Mai 2018 nahm Liechtenstein mit Regierungschef-
Stellvertreter und Infrastrukturminister Dr. Daniel Risch 
am Internationalen Transport Forum ITF in Leipzig teil, 
welches unter dem Titel «Transport Safety & Security» 
stand.

OTIF Die zwischenstaatliche Organisation für den inter-
nationalen Eisenbahnverkehr (Organisation intergou-
vernementale pour les transports internationaux ferro-
viaires, OTIF) setzt sich für die Förderung, Verbesserung 
und Erleichterung des internationalen Eisenbahnver-
kehrs ein. Liechtenstein ist seit dem 1. Mai 1985 Ver-
tragspartei des Übereinkommens über den internationa-
len Eisenbahnverkehr (COTIF). 

Fachbereich Baurecht und Brandschutz

Die Anzahl der Bauanträge und weiterer genehmigungs-
pflichtiger Anlagen veränderte sich im Vergleich zum 
Vorjahr kaum. 

Baurecht
Das Handbuch zum Baugesetz wurde zu Beginn des Ka-
lenderjahres aktualisiert.

Statistische Angaben
Das Amt für Bau und Infrastruktur bewilligte insgesamt 
447 (Vorjahr: 466) Bauanträge, davon im Bewilligungs-
verfahren 303 (308) und im Anzeigeverfahren 144 (158). 
Weiters wurden 58 (82) wärmetechnische Anlagen, 10 
(6) haustechnische Anlagen, 21 (19) Brandschutzkon-
zepte und 88 (68) Planänderungen genehmigt.

Abgelehnt wurden insgesamt 4 (4) Bauanträge, 2 da-
von im Bewilligungsverfahren, 2 im Rahmen einer Plan-
änderung. Die Anzahl der sistierten Baugesuche betrug 
153 (156).

Die durchschnittliche Behandlungsdauer der Bau-
gesuche (Anzahl Tage / Gesuch) reduzierte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich von 41 Tagen auf ca. 27 
Tage. Im Anzeigeverfahren reduzierte sich die durch-
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schnittliche Behandlungsdauer von 16 Tagen auf 11 
Tage. Es gab insgesamt 24 (23) Einsprachen, wovon 8 
noch offen, 3 abgewiesen und 13 zurückgezogen wor-
den sind.

Der Fachbereich führte im Berichtsjahr 134 (166) 
Rohbaukontrollen und 228 (367) Bauschlussabnah-
men durch. Durch die Revision des Baugesetzes, wo-
nach Bauten, die durch die Eigentümer selbst genutzt 
werden oder geringfügige Ausmasse haben, nicht mehr 
zwingend einer Bauschlussabnahme unterzogen wer-
den müssen, reduzierte sich die Anzahl durchgeführter 
Schlusskontrollen deutlich. Die Bauherrschaft bzw. der 
beauftragte Projektant übermittelt dem ABI als Baube-
hörde eine Fertigstellungsmeldung und sichert dabei 
zu, dass die Baute bau- und bewilligungsgemäss aus-
geführt worden ist. Das ABI erteilte insgesamt 59 (132) 
Ausnahmen von den Bau- und Nutzungsvorschriften und 
sistierte 153 Baugesuche während des laufenden Ver-
fahrens. Ursache dieser Zurückstellungen waren mehr-
heitlich Einsprachen sowie unvollständige Unterlagen 
betreffend den Nachweis der ordentlichen Ableitung der 
Abwässer, welcher durch die Gemeinde zu prüfen und 
zu genehmigen ist.

Brandschutz / Feuerpolizei / Blitzschutz
Die Anpassung der Brandschutzrichtlinie «Qualitätssi-
cherung im Brandschutz» der Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen (VKF) wurde mit der Novellierung 
dieser Richtlinie auch in Liechtenstein übernommen. Ei-
ner der Schwerpunkte der Revision betraf die Anpassung 
der Übereinstimmungserklärung Brandschutz, die seit 
dem 1. Januar 2019 nicht mehr von der Bauherrschaft 
unterfertigt werden muss. Der QS-Beauftragte Brand-
schutz hat dadurch noch mehr Verantwortung. 

Die Totalrevision des Brandschutzgesetzes ist in Er-
arbeitung.

Der Trend zu Wärmepumpen aller Art als zentrales 
Heizsystem setzt sich fort. Wärmepumpen lösen wie be-
reits in den vergangenen Jahren grösstenteils die kon-
ventionellen Energieträger Gas, Öl und Holz ab.

Es wurden im Berichtsjahr 11 (7) Blitzschutzanlagen 
bewilligt. Die Anlagen werden von dem von der Regie-
rung bestellten Kontrollorgan autonom abgenommen.

Energie
Das ABI als Baubehörde ist für den Vollzug der ener-
getischen Anforderungen nach der Energieverordnung 
sowie die Prüfung der Energieausweise zuständig. Die 
Anzahl spezifischer Energiekonzepte im Rahmen der Ge-
nehmigung haustechnischer Anlagen hat sich im Ver-
gleich zu 2017 von 6 auf 15 erhöht.

Die Richtlinie 2010 / 31 / EU – Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden – ist noch nicht in nationales Recht 
umgesetzt worden. Die fachtechnischen und rechtlichen 
Belange werden überprüft. Die Arbeit erfolgt in enger 
Kooperation mit der Energiefachstelle des Amtes für 
Volkswirtschaft.

Fachbereich Wohnbauförderung

Wohnbauförderung
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 35 zinslose Darlehen 
in der Höhe von CHF 5'269'600 ausbezahlt. Der Dar-
lehensbestand hat sich von CHF 154'292'922 auf CHF 
146'173'016 (inkl. Depot-Saldo) verringert. 85.7 % der 
Darlehen wurden an Liechtensteiner ausbezahlt. Es wur-
den zudem auch einige Stundungs- und Sistierungsge-
suche sowie Anträge auf Um- und Anbauten behandelt.

Budget
Die Höhe der Fördermittel wurde mit CHF 8'000'000 bud-
getiert. Im Berichtsjahr wurden Darlehen in der Höhe von 
CHF 5'269'600 ausbezahlt. Freiwillig wurden Darlehen 
in der Höhe von CHF 3'200'234 zurückbezahlt. Zur vor-
zeitigen Rückzahlung fällig bzw. freiwillig zurückbezahlt 
wurden Subventionen in der Höhe von CHF 143'500.

Verteilung der zinslosen Darlehen nach Nationen

Nation Anzahl Zinslose Darlehen in CHF

LI 30 4'577'600 
AT 1 122'700 
CH 2 262'700 
DE 1 161'300 
ES 1 145'300

Total 35 5'269'600

Entwicklung des Darlehensbestands

 Betrag in CHF

Darlehensbestand per 1. Januar 2018 154'292'922 
(inkl. Depot-Saldo von CHF 148'670) 
Darlehensauszahlungen 5'269'600 
Stundungen 18'210 
Sistierungen 110'590 
Auflösung offene Kindersubventionen 0 
Fakturierte Tilgungsraten -10'275'832 
Darlehenstilgungen  -3'200'234 
neue Amortisationsrechnungen  -42'240 
(nach Sistierung)

Darlehensbestand per 31. Dezember 2018 146'173'016 
(inkl. Depot-Saldo von CHF 69'440)

Abteilung Hochbau

Die Abteilung Hochbau betreut ein Immobilienportfo-
lio mit einem Gesamtwert von rund CHF 660 Mio. Die 
Mitarbeiter der Fachbereiche Projektierung staatlicher 
Hochbauten und Liegenschaftenverwaltung sind für die 
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Im Bereich der Schulbauten wurde im Berichtsjahr 
die seit langem zur Diskussion stehende Schulbauten-
strategie abgeschlossen, welche der Landtag im März 
2018 behandelt hat. In der Folge wurde der Finanzbe-
schluss zur Erstellung eines Schulraumprovisoriums für 
die Berufsmaturitätsschule (BMS) am Standort Giessen 
in Vaduz erarbeitet, welchem der Landtag im Oktober 
2018 zugestimmt hat. Des Weiteren wurde mit der um-
fangreichen Grundlagenerarbeitung für die Finanzbe-
schlüsse für die Ersatz- und Erweiterungsbauten beim 
Schulzentrum Mühleholz in Vaduz und für den Neu-
bau des Schulzentrums Unterland II in Ruggell (SZU II) 
begonnen, welche im Jahr 2019 dem Landtag zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden sollen. 

Genereller Hochbauplanungskredit
Der Generelle Hochbauplanungskredit dient der Finan-
zierung von Projekten im Bereich der strategischen Pla-
nung, für die erst nach Vorliegen von generellen Ent-
scheidungsgrundlagen das weitere Vorgehen festgelegt 
wird. Im Berichtsjahr wurden im Wesentlichen ein erster 
Teil des Konzepts für die betriebliche Sicherheit in der 
Liechtensteinischen Landesverwaltung erarbeitet, Vor-
bereitungsarbeiten für das Schulraumprovisorium für die 
Berufsmaturitätsschule am Standort Giessen in Vaduz ab-
geschlossen und die Grundlagenerarbeitung für die im 
Jahr 2019 zu behandelnden Verpflichtungskredite für das 
neue Schulzentrum Unterland II in Ruggell und für die Er-
satz- und Erweiterungsbauten beim Schulzentrum Müh-
leholz in Vaduz vorgenommen. Weiters wurde mit der 
Ausarbeitung des verwaltungsübergreifenden Betriebs-
konzepts für die Liechtensteinische Landesverwaltung 
begonnen, welches es auch im Zusammenhang mit dem 
neuen Dienstleistungszentrum Giessen zu erstellen gilt. 
Abklärungen hinsichtlich Wärmeschutz und Klimaverbes-
serungen wurden für das Regierungsgebäude und für das 
Aussenlager der Liechtensteinischen Landesbibliothek 
an der Pflugstrasse in Vaduz getätigt. Die Vorbereitungs- 
und Planungsarbeiten für die Sanierung des Bahnhofs 
Schaan samt Frachtenmagazin wurden ebenfalls über den 
generellen Hochbauplanungskredit abgewickelt.

 
Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

028.318.03 Genereller Hochbau- 300'000 251'458 
  planungskredit

Pauschaler Hochbaukredit 
Über den pauschalen Hochbaukredit werden Neubau-
projekte und Erneuerungsprojekte (Wiederherstellung 
eines baulich und technisch aktuellen Bauzustands un-
ter Beibehalt der ursprünglichen Nutzung) bearbeitet 
und finanziert. Im Berichtsjahr wurde der Wettbewerb 
für das neue Dienstleistungszentrum Giessen in Vaduz 
durchgeführt. Für die Motorfahrzeugkontrolle in Vaduz 

Erstellung, den Betrieb, die Instandhaltung und die In-
standsetzung der landeseigenen Gebäude verantwort-
lich. Die Gebäude unterteilen sich in die Kategorien 
Verwaltungs-, Schul- und Kulturbauten. In die Katego-
rie Verwaltungsbauten entfallen neben den eigentlichen 
Verwaltungsgebäuden Zoll- und Postgebäude, Werk-
höfe, Telefonzentralen und sonstige Bauten. Ebenso ge-
hören hierzu die Liegenschaften der Botschaften und 
Ständigen Vertretungen des Landes im Ausland. Dem 
Fachbereich Projektierung ist zusätzlich das Fachgebiet 
öffentliches Subventionswesen zugeteilt. Im Berichtsjahr 
wurden insgesamt folgende Ausgaben getätigt:

Bezeichnung Budget Aufwand  
 in CHF in CHF

Betriebs- und Instandhaltungskosten 8'380'000 8'387'081 
Mietkosten 6'824'000 6'618'994 
Postalische Leistungen 1'400'000 1'332'758 
Instandsetzungskosten 11'170'000 8'372'800 
Genereller Hochbauplanungskredit 300'000 251'458 
Pauschaler Hochbaukredit 690'000 629'967 
Nicht aktivierbare Sachgüter  
< CHF 10'000 640'000 636'813 
Aktivierbare Sachgüter  
> CHF 10'000 744'000 389'014

Fachbereich Projektierung staatlicher 
Hochbauten

Allgemeines
Die Kernaufgaben des Fachbereichs Projektierung um-
fassen die Abwicklung sämtlicher hochbauspezifischer 
Aufgabenstellungen, von kleineren Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsprojekten über Analysen bestehen-
der Bauten und umfangreichen Sanierungsprojekten bis 
zur Entwicklung und Abwicklung von Neubauprojekten 
der Kategorien Verwaltungs-, Schul- und Kulturbauten 
im öffentlichen Bereich. Zudem wird das Subventions-
wesen betreut. 

Im Berichtsjahr wurde die von der Regierung geneh-
migte Liegenschaftsstrategie für Verwaltungsbauten wei-
terbearbeitet. Ein Schwerpunkt lag in der Durchführung 
des Architekturwettbewerbs für den Neubau eines Dienst-
leistungszentrums für die Liechtensteinische Landes-
verwaltung auf dem Giessen-Areal (DLG) in Vaduz. Der 
Entscheid der Regierung, das Post- und Verwaltungsge-
bäude Vaduz für die Liechtensteinische Landesbibliothek 
(LiLB) umzunutzen, wirkt sich massgeblich auf die beste-
hende Liegenschaftsstrategie aus. In der Folge mussten 
die Grundlagen für die im Jahr 2019 zu genehmigenden 
Finanzbeschlüsse für die Umnutzung des Post- und Ver-
waltungsgebäudes Vaduz für die LiLB und die Erweite-
rung der laufenden 1. Etappe des DLG zur Unterbringung 
der benötigten Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden der 
Liechtensteinischen Landesverwaltung erarbeitet werden.
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wurde zwecks Optimierung betrieblicher Abläufe ein 
neuer Warteraum für die Kunden erstellt. Mit der Geneh-
migung des Verpflichtungskredits für das Schulraumpro-
visorium für die BMS wurde auch ein Nachtragskredit für 
die erforderlichen Planungsarbeiten genehmigt.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

090.503.00 Dienstleistungszentrum 400'000 399'399 
  Giessen Vaduz

090.503.02 Diverse Hochbau- 1) 190'000 187'737 
  investitionen

208.503.04 Schulraumprovisorium  2) 100'000 42'831 
  BMS

1)  Verschiebung von Budgetmitteln aus buchhalterischen Gründen 
nach Art. 10 Abs. 2 Bst. h FHG in Höhe von CHF 190'000 vom Konto 
091.314.00 Instandsetzung Verwaltungsgebäude.

2) inkl. Nachtragskredit von 100'000 (LGBl. 2018 Nr. 268)

Instandsetzung öffentliche Bauten
In den drei Bereichen Verwaltungs-, Schul- und Kultur-
bauten wurden insgesamt Ausgaben in der Höhe von 
CHF 8'372'800 getätigt.

Verwaltungsbauten
Schwerpunktmässig wurden beim Polizeigebäude Va-
duz die gemäss genehmigtem Massnahmenkatalog er-
forderlichen Instandsetzungsarbeiten beim Gefängnis-
dach ausgeführt und bei der Motorfahrzeugkontrolle die 
Schalterhalle umgestaltet und erneuert. Für das Dach 
des Landtagsgebäudes sind Untersuchungen, Vorberei-
tungsarbeiten und Bemusterungen durchgeführt sowie 
Entscheide hinsichtlich der Ausführung gefällt worden. 
Beim Peter-Kaiser-Platz wurden die Stelen im Hortusbe-
reich saniert und mit neuen Mauerabdeckungen aus Be-
ton versehen. Verschiedene schadhafte Stellen des Platz-
belags und bei den Treppen wurden ausgebessert und wo 
nötig Teilbereiche mit neuen Steinen ersetzt. Ebenfalls 
wurden die gemäss Unterhaltsplan notwendigen Anker-
kontrollen der Hangwand hinter dem «Langen Haus» des 
Landtagsgebäudes durchgeführt. In der Liegenschaft, in 
welcher die Staatsanwaltschaft untergebracht ist, wurden 
die Sicherheitsmassnahmen, die gemäss Sicherheitskon-
zept als prioritär eingestuft wurden, umgesetzt.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

091.314.00 Verwaltungsbauten 1) 3'490'000 2'824'190

1)  Verschiebung von Budgetmitteln aus buchhalterischen Gründen nach 
Art. 10 Abs. 2 Bst. h FHG in Höhe von CHF 190'000 auf das Konto 
090.503.02 Diverse Hochbauinvestitionen.

Schulbauten 
Im Schulbaubereich wurden im Wesentlichen die In-
standsetzung der Turnhalle, der Tiefgarage und der Um-
gebung beim Schulzentrum Unterland in Eschen durch-
geführt. Im Zuge dieser Instandsetzungsarbeiten wurden 
ebenfalls die in die Jahre gekommenen Laborräume er-
neuert. 

Nach langwierigen Abklärungen betreffend die Ver-
jährung von Gewährleistungs- und Schadenersatzan-
sprüchen im Schadenfall der Turnhalle beim Schulzen-
trum Mühleholz II (SZM II) in Vaduz konnte mit den 
Schadensverursachern ein Verhandlungsergebnis im 
Sinne eines Vergleichs erzielt werden. Daraufhin konn-
ten die Massnahmen zur Erreichung der geforderten 
Tragsicherheit ausgeführt werden. Diese Massnahmen 
wurden grösstenteils in den Sommerferien durchgeführt 
und konnten mit viel Engagement aller beteiligten Planer 
und Unternehmer erfolgreich abgeschlossen werden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

295.314.00 Schulbauten 6'890'000 4'965'029

Kulturgebäude 
Wesentliche Umbauten, die für die Umgestaltung des 
Postmuseums notwendig wurden, erfolgten im Englän-
dergebäude in Vaduz. Das Postmuseum verfügt neu über 
einen ansprechenden Eingangsbereich, einen zeitgemä-
ssen Museumsshop und über einen neu gestalteten Aus-
stellungsbereich für Dauer- und Wechselausstellungen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

391.314.00 Kulturbauten 600'000 583'581

Ausrichtung von Landessubventionen für Hochbauten
Im Berichtsjahr wurden an die Liechtensteinische Alters- 
und Krankenhilfe (Haus St. Peter und Paul, Mauren), den 
Verein für Betreutes Wohnen (Sozialpädagogische Ju-
gendwohngruppe, Triesen), das Liechtensteinische Rote 
Kreuz (Rotkreuzstützpunkt, Vaduz) sowie an den Liech-
tensteiner Alpenverein Subventionsbeiträge ausbezahlt. 
Die für die Kletterhalle budgetierten Mittel wurden auf-
grund des negativen Finanzierungsentscheides nicht 
benötigt. Im Rahmen der Bearbeitung von Subventi-
onsanfragen und -anträgen erfolgten verschiedene Stel-
lungnahmen und Beratungen.
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Konto Nr. Subventionsprojekte Budget Subvention 2018
  in Ausführung in CHF  in CHF

570.564.01.06 Neubau Alters- und Pflegeheim 11'000'000 11'000'000 
  Mauren (LAK)

570.564.01.99 Gemeindeanteil 50 % (LAK) -5'500'000 -5'500'000

581.565.00 Neubau Sozialpädagogische  593'000 492'036 
  Jugendwohngruppe, Triesen

589.565.00 Neubau Rotkreuzstützpunkt, Vaduz 300'000 118'859

Gesamtkosten  Subventionsprojekte in Ausführung 6'393'000 6'110'895

Konto Nr. Subventionen gemäss Budget Subvention 2018
  Finanzgesetz in CHF  in CHF

330.365.00 Liechtensteiner Alpenverein, Jahresbeitrag 2018 139'000 138'984

Gesamtkosten  Subventionen gemäss Finanzgesetz 139'000 138'984

Fachbereich Liegenschaftsverwaltung

Im Berichtsjahr sind für den Betrieb (Bewachung, Eigen- 
und Fremdreinigung, Energie, Versicherung, Einmietung, 
Gehälter), die Instandhaltung (Wartungs- und Servicever-
träge, Kleinreparaturen), postalische Leistungen und den 
Einkauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Büro-
materialien etc. rund CHF 23 Mio. aufgewendet worden. 
Dazu zählen nicht die Instandsetzungskosten, welche zur 
Wiederherstellung des Soll-Zustandes von Baukonstruk-
tionen, technischen Anlagen und Ausstattungen notwen-
dig sind. Für den Betrieb und die Instandhaltung wurden 
CHF 13 Mio. aufgewendet, dies entspricht 1.92 % der Ge-
bäudeversicherungssumme von CHF 660 Mio. 

Wie in den vergangenen Jahren wurde darauf geachtet, 
dass die für die Werterhaltung notwendigen Massnahmen 
getroffen und die dringenden Arbeiten unter Einhaltung 
der vorgegebenen Budgetmittel durchgeführt wurden. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

091.312.00 Betriebskosten  4'210'000 4'089'278 
  Verwaltungsgebäude 
295.312.00 Betriebskosten  2'400'000 2'487'215 
  Schulgebäude 
391.312.00 Betriebskosten 1'770'000 1'810'588 
  Kulturgebäude

Total  8'380'000 8'387'081

Abteilung Tiefbau

Die Abteilung Tiefbau umfasst die Fachbereiche Vermes-
sung und Geoinformation, Infrastruktur Bau / Verkehrs-
technik und Infrastruktur Betrieb. Die Amtliche Vermes-
sung und die Landesvermessung liefern die Grundlagen 
für die Anlage und Führung des Grundbuchs und den 
Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur. In den 
Bereichen Bau und Betrieb werden Verkehrsinfrastruk-
turen im Wert von rund CHF 770 Mio. verwaltet, betrie-
ben und unterhalten. Die wichtigsten Budgetpositionen 
umfassen: 

Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

Vermessung und Geoinformation 795'000 319'785  
Strassenverbesserungen und  
Neubauten  6'800'000 5'922'475 
Unterhalt von Brücken und  
Kunstbauten 1) 3'100'000 3'071'854  
Winterdienst 2) 850'000 682'550  
Baulicher Unterhalt von Strassen 2'250'000 2'248'160

1)  inkl. Nachtragskredit von 350'000
2)  inkl. Nachtragskredit von 200'000
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Fachbereich Vermessung und  
Geoinformation

Amtliche Vermessung
Die Arbeiten des letzten Erneuerungsoperats in Trie-
senberg (Ebene Bodenbedeckung und die Einzelobjekte 
in Malbun) konnten im Berichtsjahr abgeschlossen und 
der Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die 
Eintragung der geänderten Bodenbedeckungsarten im 
Grundbuch erfolgte sodann im Jahr 2019. Damit sind die 
Erneuerungen im ganzen Land vollständig abgeschlos-
sen. Erneuerungen sind Aktualisierungen bzw. Moder-
nisierungen von bestehenden Grundbuchvermessungen, 
die nach dem alten Vermessungsgesetz aus dem Jahr 
1945 erstellt wurden. Diese sind technisch zu erneuern 
und auf den Stand der Vorgaben des Vermessungsge-
setzes aus dem Jahr 2005 zu bringen. 

Die technischen Arbeiten der periodischen Nach-
führung (PNF) und Homogenisierung der Gemeinde 
Vaduz konnten ebenfalls abgeschlossen und zur Verifi-
kation übergeben werden. Für die periodische Nachfüh-
rung der Gemeinde Schaan wurden im Berichtsjahr die 
Feldarbeiten durchgeführt. Periodische Nachführungen 
sind Aktualisierungen von Elementen des Planes für das 
Grundbuch, für die kein Meldewesen organisiert werden 
kann, wie z. B. die regelmässige Nachführung von Waldr-
ändern, Bachläufen oder Rüfen. Gemäss Art. 38 Vermes-
sungsgesetz sind diese Elemente spätestens alle 10 Jahre 
nachzuführen. Die Arbeiten für die periodische Nachfüh-
rung der Gemeinden Balzers und Mauren wurden im Be-
richtsjahr in Auftrag gegeben. 

Mit der Eintragung des letzten Neuvermessungsge-
bietes wurde das populäre Flächenmass «Klafter» bereits 
am 11. Mai 2017 im Liechtensteiner Grundbuch durch 
den Quadratmeter abgelöst. In Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Kultur und der Regierung wird mit einer Boden-
installation aus Messing im Vaduzer Städtle auf das Klaf-
ter als Zeugnis der Vergangenheit und als Kulturerbe 
aufmerksam gemacht. Die Präsentation der Bodenin-
stallation fand am 18. September 2018 im Liechtenstein-
Center im Vaduzer Städtle statt.

Landesvermessung
Im Berichtsjahr konnte in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desland Vorarlberg ein Orthophoto mit einer Bodenauf-
lösung von 10 cm in Auftrag gegeben werden. Die Ar-
beiten zur Befliegung des liechtensteinischen Gebietes 
konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Mit der 
Lieferung der fertig prozessierten Orthophotos wird bis 
im Frühjahr 2019 gerechnet.

Hoheitsgrenzen (Landes- und Gemeindegrenzen)
Die technischen Arbeiten zur sechsten periodischen Re-
vision der Landesgrenze zu Österreich konnten bereits im 
Jahr 2017 weitestgehend abgeschlossen werden. Die Ab-
schlusssitzung der Liechtensteinisch-Österreichischen 
Grenzkommission fand im Juli 2018 in Vaduz statt. Die 

Grenzkommission genehmigte die durchgeführten Ar-
beiten und beauftragte die Leiter der technischen Grup-
pen mit der Erstellung eines Vorschlags für die Novellie-
rung des Grenzvertrags und des Grenzurkundenwerks. 
Der «Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein 
und der Republik Österreich zur Feststellung der Staats-
grenze und Erhaltung der Grenzzeichen (Grenzvertrag)», 
LGBl. 1960 Nr. 19, und das zugehörige Grenzurkunden-
werk genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr 
und sollen in den nächsten Jahren novelliert werden.

Nachführung der Vermessungsoperate 
Sämtliche Bestandteile der amtlichen Vermessung un-
terliegen der Nachführungspflicht. Die Kosten für die 
Nachführung sind nach dem Verursacherprinzip durch 
den Eigentümer resp. den Bauherrn zu tragen. Aufwen-
dungen, die nicht direkt einem Verursacher angelastet 
werden können, z. B. Kosten für die Datenaufbewahrung, 
die Auskunftserteilungen, die Fehlerbehebungen und die 
Löschung von Baurechten, werden durch das Land ge-
tragen. Ausserdem werden über dieses Konto die Kosten 
für die Vermarkung der landeseigenen Grundstücke ab-
gerechnet.

Geodateninfrastruktur GDI und ÖREB-Kataster
Die Arbeiten zum weiteren Ausbau der Geodateninfra-
struktur wurden gemäss der von der Regierung geneh-
migten Strategie 2017 bis 2020 zum weiteren Ausbau 
der GDI weitergeführt. Gemäss Geoinformationsgesetz 
aus dem Jahre 2010 wird die Geodateninfrastruktur 
durch die GDI-Kommission koordiniert. 

Im Berichtsjahr wurde das Gesetz über den Kataster 
der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(ÖREB-Katastergesetz; ÖREBKG) im Landtag verab-
schiedet. Mit dem Erlass der Durchführungsverordnung 
zum ÖREBK und der Abänderung weiterer Erlasse, ins-
besondere der Geoinformationsverordnung, der Vermes-
sungsverordnung und der Grundbuchverordnung, wur-
den die Rechtsgrundlagen für den ÖREB-Kataster nach 
Schweizer Vorbild geschaffen. Derzeit arbeiten das Amt 
für Bau und Infrastruktur als katasterverantwortliche 
Stelle, die betroffenen Ämter und die Gemeinden an der 
Umsetzung des Katasters. In Zusammenarbeit mit den 
ÖREB-Fachstellen wurden die Anforderungen an die Da-
tenerfassung und die Verfahren der Erstintegration und 
der Nachführung themenspezifisch in einem Pflichten-
heft festgehalten. Der ÖREB-Kataster soll bis im Jahr 
2021 in Liechtenstein eingeführt werden und die Rechte 
und Beschränkungen im Bereich von Grund und Boden 
dokumentieren.

Im Berichtsjahr konnten ausserdem verschiedene Ar-
beiten zur Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur 
durchgeführt werden. Im Juni 2018 genehmigte die Re-
gierung die Strategie des Amtes für Bau und Infrastruk-
tur und der GDI-Kommission für die Tarifierung von Ge-
odaten und beauftragte das ABI mit der Anpassung der 
Gebührenverordnung, welche am 1. Dezember 2018 in 
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Kraft trat. Mit der Anpassung der Gebührenverordnung wurden für verschiedene Datensätze (vor allem für Umwelt-
daten und die Daten des Gebäude- und Wohnungsregisters) die Nutzungsgebühren abgeschafft. Die Bearbeitungs-
gebühren (Personal- und Sachaufwand für die Bereitstellung der Daten) werden wie bisher erhoben. Einfache Geo-
datendienste nach dem Standard WMS (Web Map Service) sind aufgrund der Anpassung der Gebührenverordnung 
jetzt kostenfrei nutzbar. Das Geodatenportal wurde ausserdem mit einem Download-Bereich erweitert.

Im Bereich der Bereitstellung von Daten und Diensten für INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 
Europe) wurden im Berichtsjahr Geodatendienste (Darstellungs- und Downloaddienste) für einzelne Themen von 
ANNEX II der INSPIRE-Richtlinie weiter ausgearbeitet. Das Amt für Bau und Infrastruktur hat Liechtenstein an der 
INSPIRE Jahreskonferenz vom September 2018 in Antwerpen vertreten und konnte wertvolles Knowhow für die wei-
teren Arbeiten gewinnen.

Aufwendungen gemäss Finanzgesetz

Konto Kontotext Budget in CHF Aufwand Ertrag

104.318.01 Landesvermessung 675'000 277'210  
104.318.03 GDI und ÖREB-Kataster  120'000 42'575  
104.434.01 Ertrag Landesinformationssystem   -70'000    62'099

 Total  725'000 319'785 62'099

 
Konto Kontotext Budget in CHF Aufwand in CHF Ertrag in CHF

028.435.00 Verkauf Verlagsprodukte -6'000  3'125

 Total -6'000  3'125

Einnahmen aus der Datenabgabe
Bei den Einnahmen aus der Datenabgabe handelt es sich 
im Wesentlichen um die Datennutzungs- und Bearbei-
tungsgebühren für die Daten der Amtlichen Vermessung 
und weiterer Informationsebenen. 

Einnahmen aus dem Kartenverkauf
Gemäss Vereinbarung wird die Wanderkarte zum Ver-
kaufspreis von CHF 22.50 durch Liechtenstein Marke-
ting und Hallwag, Kümmerly und Frey (Bern) vertrieben. 
Die Mountainbikekarte kann zum Verkaufspreis von CHF 
19.50 bei Liechtenstein Marketing oder Werdenberg 
Tourismus bezogen werden. Das Amt für Bau und Infra-
struktur beliefert die Verkaufsstellen und stellt den An-
kaufspreis für die Karten in Rechnung.

Fachbereich Infrastruktur Bau /  
Verkehrstechnik

Der Fachbereich Infrastruktur Bau / Verkehrstechnik des 
Amtes für Bau und Infrastruktur ist zuständig für sämt-
liche Um- und Neubauten am bestehenden Verkehrsin-
frastrukturnetz in Liechtenstein. Die realisierten Projekte 
dienten grösstenteils der besseren Verkehrsorganisation, 
das heisst der Verflüssigung des motorisierten Individual-
verkehrs und der Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs. 
Weitere Massnahmen dienten zur Verbesserung der In-

frastruktur für den Langsamverkehr, so z. B. der ergän-
zende Bau von Fuss- und Radwegen entlang der beste-
henden Landstrassen. Mit den im Berichtsjahr realisierten 
Bauvorhaben konnte neben der Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit auch die Bausubstanz verbessert werden. Soweit 
möglich wurden Projekte forciert, bei denen der öffent-
liche Verkehr priorisiert und die Belange des Gesetzes zur 
Behindertengleichstellung berücksichtigt wurden.

Im Berichtsjahr war es nicht möglich, alle im Investi-
tionsbudget vorgesehenen Projekte zu realisieren bzw. 
gänzlich fertigzustellen. Im Gegenzug konnten Projekte, 
welche in den Vorjahren aufgrund von noch nicht abge-
schlossenen Landerwerbsverhandlungen zurückgestellt 
wurden, im Berichtsjahr ausgeführt werden. 

L1, km 3.79 – 4.09 Landstrasse Schaan, Gutenberg bis 
Bierhüsle
Das ca. 300 m lange Teilstück von der Druckerei Guten-
berg bis zum Bierhüsle war die letzte Ausbaulücke der 
Feldkircher Strasse in Schaan. Im Jahr 2017 baute die 
Gemeinde Schaan das «Anderle-Hus» um und erneuerte 
die Personenunterführung unter der Landstrasse. Folge-
richtig war im Anschluss daran der optimale Zeitpunkt, 
die anstehenden Sanierungsarbeiten an der Landstrasse 
und den Werkleitungen auszuführen. Der Strassenzu-
stand wurde gemäss Strassenmanagementsystem mit 
«kritisch» bewertet.
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Das Bauprojekt sah eine komplette Erneuerung der 
Strasse sowie die Anordnung von beidseitigen kombi-
nierten Fuss- / Radwegen vor. Bei den Abzweigung zur 
«in der Specki» Strasse wurde eine durchgehende Trot-
toirüberfahrt erstellt. Die Linksabbiegespuren Richtung 
Specki und Dux wurden aufgehoben. Das Normalprofil 
enthielt analog den südlich und nördlich angrenzenden 
Ausbauten eine Fahrbahn mit 6.50 m Breite sowie beid-
seitig je einen 2.75 m breiten kombinierten Fuss- / Rad-
weg. Die Bushaltestellen wurden aufgrund der begrenz-
ten Platzverhältnisse wie bisher als Fahrbahnhaltestellen 
ausgebildet. Wo nötig, haben die Gemeinde und die 
Werke gleichzeitig ihre Leitungen ersetzen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 1'600'000 1'364'933 
  und Neubauten

L2, km 3.44 – 3.55 Landstrasse Triesen, Umbau Halte-
stelle WST
Auf Wunsch der Bevölkerung und Drängen der Gemeinde 
wurde die Haltestelle Schule in Triesen fünf Jahre nach 
deren Erstellung umgebaut. Anstelle des Busterminals 
wurden beidseitig der Strasse Haltestellen mit Busbuch-
ten erstellt sowie die Mittelinsel verschoben. Im Zuge 
der Umbauarbeiten wurde als Vorinvestition von der Ge-
meinde die Fernwärmeleitung von der Schule bis zum 
Knoten Gässle im Strassenkörper verlegt. Die Arbeiten 
konnten vor dem Schulanfang nach den Sommerferien 
abgeschlossen werden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 850'000 628'703 
  und Neubauten

L1, km 3.278 – 3.316 Umbau St. Peter Kreuzung
Die Gemeinde Schaan nahm ein weiteres Teilstück der 
neuen Poststrasse in Betrieb. Gleichzeitig begann sie 
mit dem Umbau der Steckergass, welche neu wieder im 
Gegenverkehr betrieben wird. Für die Abwicklung des 
Verkehrs während den Bauarbeiten in der Steckergass 
und dem nächstjährigen Umbau der Wiesengass durch 
die Gemeinde Schaan sowie der St. Peterkreuzung durch 
das Land Liechtenstein wurde in der Örtlichkeit «im 
Loch» eine provisorische Strasse für die Verkehrsfüh-
rung in Richtung Vaduz erstellt. Der Anteil des Landes 
wurde als Vorinvestition für den Umbau der St. Peter-
kreuzung (Ausführung 2019) getätigt.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 0 137'104 
  und Neubauten

L3, Landstrasse Schaan, Bahnhofstrasse – Abbruch 
Hotel Post
Das Land Liechtenstein konnte durch eine Grenzkorrek-
tur einen Teil der Parzelle 101 flächengleich tauschen. 
Dies ermöglichte den Abbruch des Hotel Post. Dadurch 
wird eine Strassenkorrektur möglich, welche die Schwie-
rigkeiten von Linienbussen und des MIV beim Ein- und 
Ausfahren von der Strassenparzelle Nr. 102 auf die Bahn-
hofstrasse eliminiert. Der Abbruch des Gebäudes er-
folgte im August 2018. Die definitive Linienführung des 
Trottoirs und der Bahnhofstrasse wird im Zusammen-
hang mit dem Werkleitungsbau der Gemeinde Schaan 
im Jahre 2020 erfolgen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 150'000 151'065 
  und Neubauten

L3, km 1.10 – 1.55 Landstrasse Schaan, Zollstrasse, 
Einmündung Alte Landstrasse
Die Baumeisterarbeiten für den Strassenbau wurden 
nach der Kälteperiode wieder aufgenommen. Mit dem 
Einbau des Deckbelages wurden die Arbeiten im Som-
mer 2018 abgeschlossen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 200'000 782'366 
  und Neubauten

H10, km 5.31 – 5.60 Landstrasse Triesenberg, Senn-
wis – Rütti 
Nachdem die Bauarbeiten im Jahr 2017 ausgeführt wur-
den, erfolgten im Berichtsjahr nur noch die Fertigstel-
lungsarbeiten bei einer Stützmauer sowie das Einbrin-
gen des Deckbelages. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 0 142'094 
  und Neubauten
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H8, km 2.89 – 3.35 Landstrasse Vaduz, Bergstrasse, 
Stellböden
Nach der Konsolidierung des neu erstellten Strassenkör-
pers wurde im Frühsommer der Deckbelag eingebaut 
und das Projekt damit erfolgreich abgeschlossen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 100'000 66'652 
  und Neubauten

H12, km 0.31 – 0.60 Landstrasse Balzers, Egerta – 
Höfle, 1. Etappe
Der Strassenumbau wurde im Jahr 2017 realisiert. Im 
Berichtsjahr erfolgten der Deckbelagseinbau sowie Gar-
tenbau- und Anpassungsarbeiten.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 0 177'224 
  und Neubauten

H12, km 0.00 – 0.28 Landstrasse Balzers, Römerhof – 
Iratell
Im Jahr 2017 wurde der erste Teil der Strassen- und Wer-
kleitungssanierung an der Landstrasse Balzers, Egerta – 
Höfle realisiert. Im Berichtsjahr haben das Land Liech-
tenstein und die Gemeinde Balzers den zweiten Teil der 
Strassen- und Werkleitungssanierung vom Römerhof bis 
Iratell umgesetzt.

Auslöser für die Sanierungsarbeiten war das Alter der 
Werkleitungen und der schlechte Zustand der Strasse. 
Die Werkleitungen waren über 50 Jahre alt und der Stras-
senzustand gemäss Strassenmanagementsystem des ABI 
als «kritisch bis schlecht» eingestuft.

Die aus den 60er Jahren stammende Strasse wies 
für heutige Verhältnisse einen überbreiten Querschnitt 
mit einer Fahrbahn von 7.50 m auf. Nachdem der Haupt-
verkehr in Balzers über die Umfahrungsstrasse «Gagoz» 
geleitet wird, konnte der Querschnitt zugunsten des 
Langsamverkehrs, also der Fussgänger und Radfahrer, 
umgestaltet werden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 1'200'000 608'392 
  und Neubauten

L4, km 3.09 – 3.26 Gamprin Eschner Strasse, Tank-
stelle – Aeule
Im Berichtsjahr erfolgte der Ausbau des ersten Teilstücks 
der letzten Etappe der 2015 begonnenen Sanierung der 
Eschner Strasse / Essanestrasse zwischen Eintracht- und 
Bendererkreisel. Um die Verkehrsbehinderungen auf ei-
ner der am stärksten befahrenen Strassen Liechtensteins 
möglichst gering zu halten, wurde im Vorfeld eine pro-
visorische Umfahrungsstrasse gebaut und das Gebiet 
Aeule anderweitig erschlossen. Im Bereich des Knotens 
Aeule wurden unter der Strasse ein grosses Abwasser-
bauwerk (Regenüberlauf) erstellt sowie die zu- und ab-
laufenden Rohre erneuert. Der sehr aufwändige Werklei-
tungsbau nahm viel Zeit in Anspruch. Dennoch konnte 
vor Weihnachten der Knoten Aeule mit der Trottoirüber-
fahrt fertiggestellt und wieder dem Verkehr übergeben 
werden. 2019 erfolgt der Ausbau zwischen Aeule und 
Tankstelle mit der Verlängerung des Bypasses und einer 
Einspurstrecke in die Widagass.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 1'300'000 825'100 
  und Neubauten

L4, km 1.10 – 1.55 Essanestrasse Eschen, Knoten Wirt-
schaftspark, Ausbau 2018
Im September 2008 wurde der Überbauungsrichtplan 
«Wirtschaftspark der Gemeinde Eschen» durch den Ge-
meinderat und die Regierung genehmigt. Der Richtplan 
sieht eine zentrale Erschliessung des Gewerbeareals vor, 
weshalb im Rahmen der nachfolgenden Planung auch die 
verkehrsmässige Anbindung des Wirtschaftsparks an das 
Hauptverkehrsstrassennetz bearbeitet wurde. Die auf-
grund der verkehrsplanerischen Beurteilung des Wirt-
schaftsparks zu erwartenden Verkehrsmengen liegen bei 
Vollüberbauung des Areals je nach der Art der neu ange-
siedelten Gewerbebetriebe zwischen 1'700 (Produktion) 
und 12'900 (Dienstleitung) KFZ-Fahrten je Werktag. Die 
Berechnungen zeigen, dass nur ein signalgeregelter T-
Knoten mit separaten Abbiegespuren auf allen drei Ästen 
die genügende Leistungsfähigkeit bietet, um das erwar-
tete Verkehrsaufkommen zu bewältigen. 

Um die zusätzlichen Fahrbahnen zu realisieren, muss 
der nördliche Wassergraben, welcher derzeit einen Gros-
steil des anfallenden Meteorwassers (> 1 m³ / s im Stark-
niederschlagsfall) der Industrie- und Gewerbezone in die 
Esche ableitet, zugeschüttet werden. Deshalb wurde ge-
meinsam mit der Gemeinde Eschen ein neues Entwässe-
rungskonzept für das Industriegebiet erarbeitet. Mit der 
Änderung des Entwässerungssystems kann neben dem 
Landgewinn für den Strassenbau auch die Hochwasser-
sicherheit für das Industriegebiet wesentlich verbessert 
werden.
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Der Bau der setzungsempfindlichen Rohrleitungen 
mit grossen Durchmessern auf dem instabilen Torfbo-
den unter der Essanestrasse erforderte aufwändige geo-
logische Bodenuntersuchungen. Diese lagen erst gegen 
Ende Jahr vor, weshalb mit den im Berichtsjahr budge-
tierten Vorbereitungsarbeiten nicht begonnen werden 
konnte.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen- 600'000 68'128 
  und Neubauten

Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
Im Berichtsjahr wurden die Trottoirs beim Weiherring 
in Mauren, Restaurant Post Schaan, Römerhof Balzers 
und Feldkircherstrasse Schaan umgebaut, damit die Bu-
shaltestellen mit einer behindertengerechten Haltekante 
versehen werden konnten. Bei der Mittelinsel beim LAK 
in Triesen wurde für Rollstuhlfahrer die Überfahrt parti-
ell abgesenkt.

Zudem wurden diverse Trottoirüberfahrten ange-
passt und die Ränder bei einigen Haltestellen erhöht.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

650.314.00 Bauliche Massnahmen zur 250'000 249'653 
  Behindertengleichstellung

Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
Im Berichtsjahr wurden mehrere Haltestellen baulich an-
gepasst und für die Nutzung durch den öffentlichen Ver-
kehr optimiert. Es handelt sich dabei um die Haltestellen 
Schule Triesen, Egerta Balzers und Zollstrasse Schaan. 
Bei diesen Haltestellen wurden neue Wartekabinen des 
Typs Liechtenstein erstellt oder die alten ersetzt. Zwei 
bestehende «Franke»-Kabinen an den Haltestellen Es-
sanestrasse wurden neu verzinkt. Diverse Wartekabinen 
wurden mit Fahrplankästen, Abfalleimern etc. ausgerü-
stet. Zudem wurden sämtliche Haltestellen und Warte-
kabinen neu beschriftet und mit aktuellen Signeten ver-
sehen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

650.314.01 Bauliche Massnahmen für 250'000 249'983 
  den OeV

Strassenverkehrsrechtliche Bewilligung
Im Berichtsjahr wurden beim Fachbereich Infrastruktur 
Bau insgesamt 506 Gesuche für das Anbringen oder Än-
dern von Strassenreklamen und Strassensignalisationen 
eingereicht. 

Dabei handelte es sich in 92 Fällen um Gesuche für 
das Anbringen von Strassenreklamen, wovon 38 Fälle be-
fristete Strassenreklamen betrafen. In 414 Fällen wurde 
das Anbringen und Entfernen von Signalisationen und 
Markierungen angesucht, wovon es sich in 368 Fällen 
um befristete Massnahmen handelte.

Zusätzlich wurde um die Verlängerung von 27 befri-
steten Signalisationen und Markierungen angesucht.

Verkehrszählsystem
Im Berichtsjahr wurde das Verkehrsaufkommen an 13 
Standorten mit Dauerzählstellen durchgehend erfasst 
und dokumentiert. Von den Dauerzählstellen befinden 
sich sechs im Unterland und sieben im Oberland. Dazu 
werden an 16 temporären Standorten zur Erfassung des 
Vekehrsaufkommens halbjährlich fünf Geräte alternie-
rend betrieben. Damit steht dem Land ein umfassendes 
Verkehrszählernetz zur Verfügung. 

Ebenfalls im Berichtsjahr wurden landesweit an 
sechs Standorten Dauerzählstellen für den Langsamver-
kehr (Radfahrer) errichtet. Diese Dauerzählstellen sind 
seit April in Betrieb.

Mobilitätsmanagement der Landesverwaltung
Mit der aktuell gültigen BMM-Verordnung werden seit 
dem 1. Januar 2018 Motorräder wie übrige Motorfahr-
zeuge behandelt. Zudem müssen Arbeitnehmer, welche 
für den Arbeitsweg nicht das eigene Motorfahrzeug ver-
wenden, dies neu aktiv bestätigen, indem sie den Mobi-
litätsbeitrag monatlich beantragen. Die entsprechenden 
Anpassungen an der Software wurden erfolgreich um-
gesetzt. 

Der Erfolg des seit Januar 2008 bestehenden betrieb-
lichen Mobilitätsmanagements (BMM) der Landesver-
waltung wird mittels einer freiwilligen Mobilitätsumfrage 
gemessen. Die Erhebung 2018, an welcher 517 Personen 
der Landesverwaltung und der weiterführenden Schu-
len des Landes teilnahmen, zeigt einen Modalsplit mit 
21 % Fuss- und Fahrradverkehr (LV), 26 % öffentlicher 
Verkehr (ÖV) und 53 % motorisierter Individualverkehr 
(MIV). Das Ergebnis des motorisierten Individualver-
kehrs entspricht dem des Vorjahres. Der Modalsplit des 
Fuss- und Fahrradverkehrs hat um 5 % zugenommen 
(Vorjahr 16 %) und der des öffentlichen Verkehrs um 
5 % abgenommen (Vorjahr 31 %). Diese Verschiebung 
ist auf die langanhaltende Schönwetterphase zurückzu-
führen.
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Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements 
(BMM)
Auch private Unternehmungen werden angehalten, die 
Mobilität ihrer Mitarbeiter mit einem betrieblichen Mo-
bilitätsmanagement zu beeinflussen. Dabei steht die Ver-
ringerung des täglichen Verkehrsaufkommens im Vor-
dergrund. Die Fachstelle BMM ermöglicht Arbeitgebern, 
sich über Ideen, Vorschläge und die neuesten Entwick-
lungen zu informieren. Dies erfolgt mit der jährlichen 
BMM-Tagung, diversen Informationen, Beratungen und 
Aktionen.

Die Förderung eines landesweiten BMM verfolgte 
auch das am 12. Juni 2017 eingereichte Postulat der 
Fraktion der Freien Liste. Die Regierung kam in der Po-
stulatsbeantwortung zum Schluss, dass im Bereich des 
betrieblichen Mobilitätmanagements noch Möglich-
keiten zur besseren und weiterreichenden Nutzung vor-
handen sind. Für eine hohe Akzeptanz sind die Freiwil-
ligkeit und eine breite Abstützung anzustreben. 

Kontenübersicht

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

092.309.00 Mobilitätsbeiträge und 300'000 322'663 
  Förderaktionen

092.314.00 Betrieb und Unterhalt  20'000 18'166 
  BMM-Fahrzeuge

092.434.01 Erträge betriebliches 300'000 322'663 
  Mobilitätsmanagement

Fachbereich Infrastruktur Betrieb

Technischer Dienst
Im Januar erfolgte eine Zusammenlegung der drei Kon-
ten 600.313.01 (Material, Transporte), 600.314.02 (Tech-
nischer Dienst) und 600.314.07 (Fremdleistungen). Zu-
sammengeführt wurden diese drei Konten unter dem 
Titel «Technischer Dienst». Die Unterkonten wurden neu 
nummeriert und neu bezeichnet.

Über dieses Konto werden Materialbezüge und 
Transportleistungen abgerechnet sowie die mecha-
nische Trottoirreinigung, die von einem privaten Unter-
nehmen ausgeführt wird. Viele kleinere Materialbezüge 
für Unterhaltsarbeiten werden ebenfalls diesem Konto 
belastet, im Weiteren auch verschiedenste Unterhaltsar-
beiten an Naturstrassen. 

Weiters wurden die Aufwendungen für den Unterhalt 
der technischen Einrichtungen des Tunnels Gnalp-Steg, 
die Erneuerungen von Lichtsignalanlagen, die Stromko-
sten für landeseigene Beleuchtungen sowie die Material-
beschaffungskosten für die Markierarbeiten über dieses 
Konto abgerechnet.

Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Entlee-
rung der Einlaufschächte und die Entsorgung des anfal-
lenden Materials, die externen Kosten für die Pflege und 
den Unterhalt der Grünanlagen sowie die externen Ko-
sten für die Felsräumung diesem Konto belastet. Auch 
die Kosten für die Abfallbeseitigung und die Entsorgung 
von Strassenwischgut laufen über dieses Konto.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.02 Technischer Dienst 988'000 987'241

Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge
Im Berichtsjahr wurden die Konten 600.314.03 (Maschi-
nen und Werkzeuge), 600.314.08 (Verbrauchsmaterial 
Magazine) und 600.318.03 (Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung) zusammengelegt. 

Das Konto «Unterhalt Magazin, Maschinen und Werk-
zeuge» bildet den Unterhalt und sämtliche Betriebsmit-
tel aller Fahrzeuge des Werkbetriebes, wie der Strassen-
wischmaschine, der Markiermaschine, des Unimogs und 
der Mannschaftsfahrzeuge ab. Ebenfalls werden die Un-
terhaltsarbeiten für alle Baustellenampeln und Winter-
dienstgeräte (Pflüge und Streuer) sowie sämtliche moto-
risierten Geräte für den Sommerdienst über dieses Konto 
abgerechnet.

Weiters werden diesem Konto die Aufwendungen für 
die Reparatur von Unfallschäden, Schäden durch Vanda-
lismus und der Unterhalt der LIEmobil-Haltestellen be-
lastet. Der Unterhalt der Magazine und deren Einrich-
tungen sowie die Verbrauchsmaterialien für den Betrieb 
und den Unterhalt der Landstrassen, wie temporäre Si-
gnalisationen, Schlossereibedarf, Kleinwerkzeuge, 
Kleider des Betriebspersonals etc. gehen ebenso zu La-
sten dieses Kontos.

Alle Haftpflichtversicherungen der Fahrzeuge des 
Fachbereiches Infrastruktur Betrieb werden auch über 
dieses Konto bezahlt. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.03 Unterhalt Magazin, 609'000 552'283 
  Maschinen und Werkzeuge



348 |

INFRASTRUKTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT

Unterhalt von Strassen 
Über dieses Konto wurden im Berichtsjahr folgende Landstrassenabschnitte im Bereich der Beläge, Pflästerungen 
und der Strassenentwässerung saniert:

Projekt Strassenabschnitt Aufwand in CHF Bemerkungen

Feldstrasse Triesen, Poskarank-Vanola N7, km 0.82 – 1.14 86'126 Deckbelagssanierung
Bergstrasse Triesen,   
Hennawibliboda- Kiessammler H10, km 2.49 – 3.17 537'791 Belagssanierung
Schlossstrasse Vaduz-Triesenberg H8, km 2.43 – 4.75 195'615 Deckbelagserneuerung
Vorarlbergerstrasse Schaanwald L1, km 9.83 – 10.33 261'747 Belagssanierung
Ruggell-Schellenberg, Im Loch H3, km 2.28 – 2.80 79'924 Neubau Aussteller
St. Georgstrasse Hinterschellenberg H1, km 5.99 6.41 145'648 Strassensanierung
Belagsreparaturen  9'014 Diverse Belagssanierungen
Kleinprojekte  542'568 Diverses
Allgemeines und Unvorhergesehenes  389'727 Bereich Infrastruktur Bau

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.04 Unterhalt von Strassen 2'250'000 2'248'160

Unterhalt von Brücken und Stützbauten 
Nachdem der Beginn der Sanierung des Tunnels Gnalp-
Steg um ein Jahr verschoben werden musste, konnte mit 
den Arbeiten am 5. April 2018 begonnen werden. Der Tun-
nel wurde für die Arbeiten komplett gesperrt. Eine Umlei-
tung erfolgte über die Kulm- und Sückastrasse durch den 
alten Tunnel. In nur fünf Wochen konnten die vorgese-
henen Arbeiten abgeschlossen werden, sodass der Tun-
nel am 9. Mai 2018 wieder für den Verkehr geöffnet wer-

den konnte. So wurde der erste Teil der Sanierung, die 
bauliche Ertüchtigung, in kürzester Zeit durchgeführt. Bei 
den ausgeführten Arbeiten handelte es sich um das Ent-
fernen der Betonfahrbahn inkl. Pflästerung und Entwäs-
serung sowie den anschliessenden Einbau von Werklei-
tungen, das Einbringen einer neuen Fundationsschicht, 
den Einbau der Pflästerung und des Belages sowie die Er-
stellung von vier neuen SOS-Nischen. Im Jahr 2019 sind 
die sicherheitstechnischen Ertüchtigungen geplant.

Nachdem im Jahr 2017 zwei Brückensanierungen 
(Kanalbrücke Ruggell und Fürstin Elsa Brücke Schaan-
Planken) aufgrund des frühen Wintereinbruches nicht 
fertiggestellt werden konnten, mussten die Fertigstel-
lungsarbeiten auf das Berichtsjahr verschoben werden. 
Dies bedingte eine Kreditüberschreitung in der Höhe von 
CHF 350'000.

Projekt Strassenabschnitt Aufwand in CHF Bemerkungen

Tunnel Steg H10K, km 9.13 – 9.87 2'218'625 Bauliche Ertüchtigung
Rheinbrücke Schaan-Buchs L3K, km 1.55 – 1.62 17'004 Projektierungsarbeiten
Fürstin Elsa Brücke    
Schaan-Planken H7K, km 1.84 – 1.87 129'319 Sanierungsarbeiten
Kanalbrücke Ruggell H2K, km 0.28 – 0.33 422'672 Sanierungsarbeiten
Leitschranken  8'131 Diverse neue Leitschranken
Kleinprojekte  276'103 Diverses

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.05 Unterhalt von Brücken  1) 3'100'000 3'071'854 
  und Stützbauten

1) inkl. Kreditüberschreitung von 350'000
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Winterdienst
Das zweite Jahr in Folge hat das Budget für den Winter-
dienst nicht ausgereicht. Ausgehend von einem durch-
schnittlichen Winter wurden Kosten von CHF 650'000 
budgetiert. Die Aufwendungen für den Winterdienst 
2018 waren vor allem Anfang Jahr, sprich in den Mona-
ten Januar, Februar und März, ausserordentlich. In den 
höheren Lagen gab es häufig intensive Schneefälle, was 
dazu geführt hat, dass in diesen Regionen fast pausenlos 
Winterdienstarbeiten verrichtet werden mussten. Zudem 
hat der viele Schnee dazu geführt, dass in Malbun zwei 
Mal Schnee abgeführt werden musste. Die extremen 
Wetterlagen hatten zur Folge, dass ein Nachtragskredit 
von CHF 200'000 beantragt werden musste.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.06 Winterdienst 1) 850'000 682'550

1) inkl. Nachtragskredit von 200'000 (LGBl. 2018 Nr. 203)

Unterhalt Werkleitungsstollen 
Die Unterhaltsaufwendungen für den Werkleitungss-
tollen sind gemäss Aufteilungsschlüssel des Zweckver-
bandes zu 3 / 7 vom Land zu tragen. Im Berichtsjahr 
mussten aufgrund der Sanierungsarbeiten im Tunnel 
Gnalp-Steg neben den üblichen Unterhaltsarbeiten auch 
wieder Deformationsmessungen am Portal West (Gnalp) 
durchgeführt werden. Ansonsten gab es keine ausseror-
dentlichen Aufwendungen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand
   in CHF  in CHF

600.314.09 Unterhalt  15'000 8'936 
  Werkleitungsstollen

Übersicht über die Konten des Werkbetriebes

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand  Bemerkungen 
  in CHF in CHF

600.314.02 Technischer Dienst 988'000 987'241
600.314.03 Unterhalt Magazin, 609'000 552'283 
 Maschinen und Werkzeuge
600.314.04 Baulicher Unterhalt 2'250'000 2'248'160
600.314.05 Brückenunterhalt 2'750'000 3'071'854 KÜ 350'000
600.314.06 Winterdienst 650'000 682'550 NK 200'000 
600.314.09 Werkleitungsstollen 15'000 8'936

Total  7'262'000 7'551'024 NK 550'0000
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Stabsstelle Landerwerb / Recht /  
Sekretariat / Zivilluftfahrt

Die Stabsstelle fungiert für das Amt als Querschnitts-
stelle in den Bereichen vorsorglicher Landerwerb, Recht, 
Sekretariat und Projektarbeit. Sie unterstützt sämtliche 
Abteilungen und Fachbereiche des Amtes in organisato-
rischen, juristischen und administrativen Belangen. Zu-
dem ist der Fachbereich Zivilluftfahrt der Stabsstelle an-
gegliedert.

Landerwerb
Die Stabsstelle führt Verhandlungen für den Erwerb von 
Teilen resp. von ganzen Liegenschaften zur Realisierung 
von konkreten Hoch- und Tiefbauten einerseits sowie 
für den vorsorglichen Landerwerb andererseits. Ebenso 
erfolgen Verhandlungen über Verkauf oder Tausch von 
landeseigenen Liegenschaften, welche die Regierung 
in ihrer strategischen Planung nicht mehr als notwen-
dig erachtet. Für die aktuelle Ausbauetappe der Eschner 
Strasse in Gamprin konnten die notwendigen Lander-
werbsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Kleinere Arrondierungen für die Realisierung von di-
versen Strassenbauprojekten (Strassen, Fuss- und Rad-
wege) konnten meist im Sinne der Projektplanung ab-
geschlossen werden. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
30 Verträge (Kauf- und Dienstbarkeitsverträge sowie 
Grundstücksvereinigungen) erstellt und im Grundbuch 
eingetragen.

Recht
Die Stabsstelle ist für die interne Rechtsberatung sowohl 
in öffentlich- als auch privatrechtlichen Themen zustän-
dig. Sie verfasste im Berichtsjahr Verfügungen und juri-
stische Expertisen, nahm in amtsübergreifenden Arbeits-
gruppen Einsitz und führte oder begleitete verschiedene 
Rechtsfälle vor Gericht. Die bearbeiteten Agenden betra-
fen u. a. Planungsinstrumente wie Richtpläne, Gemein-
debauordnungen und Zonenpläne, Überbauungs- und 
Gestaltungspläne sowie Spezialbauvorschriften. Ver-
schiedene Schaden- und Haftungsfälle bedurften juris-
tischer Abklärungen. 

Vom 20. bis 21. September 2018 tagten die Mitglie-
der der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz (SBK) 
in Liechtenstein. Liechtenstein als Mitglied der SBK war 
nach langen Jahren wieder Austragungsort der General-
versammlung. Die SBK ist eine Vereinigung von mit bau-, 
raumplanungs- und umweltrechtlichen Fragen befassten 
Juristen und Fachleuten in Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden der Schweiz. 

Zivilluftfahrt
Aufgrund des Notenaustauschs zwischen der Schweiz 
und Liechtenstein betreffend die Zusammenarbeit der 
schweizerischen und der liechtensteinischen Behör-
den im Bereich der Zivilluftfahrt erfolgt die Anwendung 
der schweizerischen Luftfahrtgesetzgebung im Gebiet 

Liechtensteins durch die zuständigen schweizerischen 
Behörden, soweit nicht aufgrund der Zugehörigkeit 
Liechtensteins das EWR-Recht gilt und daraus verbind-
lich eine liechtensteinische Zuständigkeit erwächst. Die 
mit dem Inkrafttreten des Notenaustausches anwend-
baren schweizerischen Erlasse sind in Anlage I und die 
in Liechtenstein anwendbaren Staatsverträge in Anlage 
II des Notenaustausches angeführt. 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) stellt seine 
Expertise zur Verfügung und führt im Auftrag des Lan-
des Liechtenstein bzw. des Amtes für Bau und Infra-
struktur Prüfungen und Untersuchungen im Bereich 
der Zivilluftfahrt durch, die insbesondere aufgrund der 
EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins in die Zuständigkeit 
Liechtensteins fallen. Am 11. Juni 2018 wurde in Bern 
die 15. jährliche Koordinationssitzung mit dem Bundes-
amt für Zivilluftfahrt (BAZL) durchgeführt. Die Hauptthe-
men waren die Diplomatic Clearance und die geplanten 
Revisionen der Luftfahrtgesetzgebungen sowohl in der 
Schweiz als auch in Liechtenstein.

Es wurden Anfragen von in- und ausländischen Per-
sonen und Unternehmen sowie der Verwaltung, der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und 
anderer nationaler Zivilluftfahrtbehörden bearbeitet. Be-
willigungen in den Bereichen Flugaufführungen, Diplo-
matic Clearance und Luftfahrthindernisse wurden erteilt. 
Allgemeine Auskünfte, insbesondere zum Thema der pri-
vaten und kommerziellen Nutzung von zivilen Drohnen, 
wurden gegeben. Dabei ging es meist um Fragen der Be-
willigungspflicht und des Persönlichkeitsschutzes.

Die Austauschgruppe zum Thema Drohnen, beste-
hend aus Vertretern der Landespolizei, der Datenschutz-
stelle, der Staatsanwaltschaft und dem Fachbereich Zivil-
luftfahrt, hat sich zu zwei Gesprächen getroffen. 

Seit dem 13. November 2018 ist das Amt für Bau und 
Infrastruktur auch zuständig für die Erteilung von Aus-
nahmebewilligungen für Drohnenaufnahmen im Bereich 
der Flugverbotszone Regierungsgebäude-Landtagsge-
bäude-Schloss Vaduz. 

Amt für Kommunikation

Amtsleiter: Kurt Bühler

Das Amt für Kommunikation (AK) nimmt eine breite Pa-
lette von Aufgaben im Bereich der elektronischen Kommu-
nikation in Liechtenstein wahr. Dazu gehören die Erfüllung 
aller regulatorischen Aufgaben und insbesondere die För-
derung und Überwachung des wirksamen Wettbewerbs im 
Bereich der elektronischen Kommunikation, die Aufsicht 
über die Einhaltung der Bestimmungen des Kommunika-
tionsgesetzes (KomG) und der dazu erlassenen Verord-
nungen, die Anordnung von Massnahmen sowie die Auf-
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sicht über ihre Einhaltung, die Beratung der Regierung in 
allen Fragen der elektronischen Kommunikation sowie die 
Verwaltung von Identifikationsmitteln und Frequenzen. Ge-
mäss Art. 55 Abs. 2 KomG ist die Regulierungsbehörde bei 
der Erfüllung ihrer regulatorischen Aufgaben an keine Wei-
sungen gebunden.

Aufgaben / Organisation
Neben der Erfüllung der Aufgaben gemäss Art. 56 KomG 
obliegen dem AK die Verwaltung von Ressourcen im 
Bereich der Identifikationsmittel und Frequenzen, die 
Vertretung liechtensteinischer Interessen als Experten 
in internationalen Gremien, administrative / technische 
Tätigkeiten im Bereich Massenfunk und die Zusammen-
arbeit in Koordinationsfragen mit anderen Amtsstellen 
innerhalb der Landesverwaltung. Das AK berät die Re-
gierung in Fragen im Bereich der elektronischen Kom-
munikation. Zudem ist das AK Akkreditierungs- und Auf-
sichtsstelle im Bereich der elektronischen Signaturen 
(Signaturgesetz, SigG). Infolge der Verwaltungsreorga-
nisation wurde dem AK die Aufgabe als Geschäftsstelle 
der Medienkommission sowie die Betreuung der EWR-
Agenden im Bereich «Audiovisuelle Mediendienste» ab 
2012 übertragen. Im Medienbereich ist das AK ausser-
dem für die selbständige Erledigung der nach Art. 86 
Abs. 1 Bst. a bis e des Mediengesetzes der Regierung zu-
gewiesenen Geschäfte zuständig. Das AK war per Ende 
2018 mit neun Mitarbeitern (8.8 FTE) und einem Ausbil-
dungsplatz für Lernende besetzt.

Regulatorische Aufgaben sowie  
Marktaufsicht

Marktanalysen und Sonderregulierung
Die sektorspezifische Wettbewerbsregulierung (Sonder-
regulierung) innerhalb der elektronischen Kommunika-
tionsmärkte erfolgt gemäss dem KomG und den dazu-
gehörigen nationalen und europäischen Verordnungen. 
Wird in der Marktanalyse festgestellt, dass auf einem 
entsprechenden Markt ein oder mehrere Unternehmen 
über beträchtliche Marktmacht verfügen, so werden dem 
bzw. den Unternehmen Massnahmen der Sonderregu-
lierung auferlegt, die geeignet sind, die identifizierten 
Wettbewerbsprobleme zu beheben.

Das AK hat auf Grundlage des im Jahr 2017 geneh-
migten regulatorischen Kostenrechnungsmodells (KRM) 
der Telecom Liechtenstein AG (TLI) neben der Überprü-
fung des Standardangebots für den Zugang zum öffent-
lichen Telefonnetz über VoIP insbesondere die Überprü-
fung der Entgeltfestlegung für den Festnetzanschluss 
sowie der Vorleistungsentgelte abgeschlossen. Dazu hat 
das AK den Entwurf der Genehmigungsverfügung im No-
vember 2018 national konsultiert und im Dezember 2018 
die Prenotifikation mit der EFTA-Überwachungsbehörde 
(ESA) vorgenommen. Das AK rechnet mit einem rechts-
kräftigen Abschluss beider Verfahren im ersten Quartal 
2019.

Eine Änderung des Standardvertrags betreffend den 
Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung Kupfer wurde 
im Berichtsjahr vom AK geprüft und genehmigt, nach-
dem es zuvor entsprechend im Planungsgremium abge-
stimmt wurde.

Missbrauchsfälle und Erreichbarkeit 00423
Erfreulicherweise wurden dem AK keine Missbrauchs-
meldungen im Zusammenhang mit der Liechtensteiner 
Landeskennzahl +423 vorgelegt. Eine von der Telecom 
Liechtenstein erstellte Auswertung ergibt eine Erreich-
barkeit von rund 85 %, was dem internationalen Durch-
schnitt entspricht.

Marktentwicklung
Der Trend zu web- und mobilbasierten IP-Diensten entwi-
ckelt sich weiterhin stark. Während sich der ausgeprägte 
Rückgang der klassischen Festnetz-Telefonanschlüsse 
(Analog, ISDN) in 2018 mit einer Jahresabnahme von 
20 % (Vorjahr: 15 %) fortsetzte, fand gleichzeitig bei den 
IP-Telefonanschlüssen eine markante Zunahme um 25 % 
statt. Diese umfassten per Ende 2018 knapp die Hälfte al-
ler Telefonanschlüsse, während sie im Vorjahr noch bei 
einem Drittel lagen. Die Dynamik im Bereich der IP-An-
schlüsse manifestierte sich in 2018 wiederum durch ei-
nen Markteintritt eines Anbieters von IP-Kombianschlüs-
sen für Telefon, Breitband und TV, sodass seit 2018 sechs 
Anbieter im Markt für Kombianschlüsse tätig sind. Insge-
samt gingen die Festnetz-Telefonanschlüsse im Berichts-
jahr wie schon in den Vorjahren um 4 % zurück. Es lässt 
sich aufgrund des intensiven Wettbewerbs eine erfreu-
liche Entwicklung beim Umfang, bei der Qualität und den 
Preisen der angebotenen Dienstleistungen feststellen.

Der Ausbau des landesweiten Glasfaserzugangs-
netzes wurde im Berichtsjahr von den LKW massgeblich 
vorangetrieben, sodass am Ende des Jahres für 5'500 
Wohn- und 1'000 Geschäftseinheiten im Gebäude ein 
Glasfaseranschluss vorlag. Bis Ende 2018 wurden im Pri-
vatbereich insgesamt 1'200 Haushalte nach Erstellung 
der gebäudeinternen Verkabelung an das Glasfaserzu-
gangsnetz angeschlossen und mit Telekomdiensten ver-
sorgt; somit lag die Rate der tatsächlich genutzten Glasfa-
seranschlüsse und der verfügbaren Glasfaseranschlüsse 
(Takerate) bei 20 %. Im Berichtsjahr wurden Gebäude 
mit insgesamt 4'300 Wohn- und Geschäftseinheiten an 
das Glasfaserzugangsnetz angeschlossen, sodass der 
Ausbaugrad des landesweiten Glasfaserausbaus per Jah-
resende einen Wert von 34 % bzw. 6'500 Einheiten er-
reichte, gegenüber 12 % im Vorjahr.

Die mobilen Telefonanschlüsse wiesen per Jahres-
ende mit einer Anzahl von 47'250 eine Zunahme von 2 % 
aus. Seit der Einführung von Roam-Like-at-Home Tari-
fen im EWR ab Mitte 2017 erfuhren die Mobilabonne-
mente mit Liechtensteiner +423 Rufnummern nun das 
zweite Mal in Folge eine markante Zunahme, die in 2018 
bei 2'000 zusätzlichen Abonnementen lag. Die Mobil- 
abonnemente von Liechtensteiner Nutzern mit Schweizer  
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+41 Rufnummern erlitten hingegen erstmalig eine 
leichte Abnahme von 3 %. Ihr Anteil an allen Mobilabon-
nementen in Liechtenstein sank leicht und lag Ende 2018 
mit 33'200 Abonnementen bei 70 % (Vorjahr 74 %).

Das AK beobachtete 2018 weiterhin eine hohe Ent-
wicklungsaktivität von Anbietern elektronischer Kommu-
nikationslösungen für das Internet der Dinge, die Dienste 
auf unterschiedlichsten technischen Plattformen auf-
bauen, die sich sowohl hinsichtlich Datentransportkapa-
zität wie auch hinsichtlich Latenz, geographische Reich-
weite und Funknetztechnologie unterscheiden. Für das 
AK resultierte die erwähnte Entwicklung in zahlreichen 
Anfragen betreffend Ressourcenzuteilung und Melde-
pfl icht. Im Berichtsjahr verzeichnete das Melderegister 
drei Zugänge und einen Abgang, sodass es am Ende des 
Berichtsjahrs 48 Unternehmen umfasste.
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Rufnummernmitnahme-Portierung
Im August 2018 wurde vom AK entschieden, die Rufnum-
mernmitnahme jeweils innerhalb der Dienstekategorie 
Festnetz und Mobilnetz für wechselwillige Kunden ver-
fügbar zu machen. Nach mehreren gescheiterten Versu-
chen zur Umsetzung gemäss der aktuellen Rechtsgrund-
lagen wurde vom AK im Herbst 2018 eine Arbeitsgruppe 
mit allen betroffenen Diensteanbietern eingesetzt. Ziel 
ist die Realisierung einer gemeinsam erarbeiteten tech-
nischen und organisatorischen Lösung, welche den Kun-
den einen qualitativ hochwertigen Service bietet und 
gleichzeitig von den Betreibern möglichst einfach und 
kostengünstig realisiert werden kann. Das AK geht davon 
aus, dass die Rufnummernmitnahme nach einer erfolg-
reichen Testphase im Jahre 2019 verfügbar sein wird.

Internet-Domäne «.li»
Ende 2018 waren insgesamt 63'500 Domain-Namen 
unter der Top-Level-Domain «.li» registriert, was ge-
genüber 2017 einer Zunahme von rund 900 Domains 
entspricht. SWITCH ist im Auftrag des AK seit über 24 
Jahren für den operativen Betrieb der Registrierungs-
stelle (Registry) für Liechtenstein verantwortlich und 

stellt sicher, dass alle Domain-Namen mit der Endung 
«.li» (und «.ch») korrekt vergeben und verwaltet werden. 
Daneben betreibt SWITCH auch das DNS (Domain Name 
System). SWITCH zählt zwar bereits zu den sichersten 
Registrierungsstellen in Europa, prüft sich darüber hi-
naus aber auch im Rahmen eines standardisierten Ri-
sikomanagements in regelmässigen Abständen selbst. 
SWITCH hat einen Informations-Sicherheits-Ausschuss 
installiert, der sicherstellt, dass sämtliche sicherheits-
relevanten Vorkommnisse analysiert, eingeschätzt und 
entsprechend adressiert werden. Eine weitere substan-
zielle Erhöhung der Sicherheit von .ch und .li-Domain-
Namen soll durch eine Förderung von DNSSEC erreicht 
werden. Dazu hat SWITCH im Berichtsjahr ein entspre-
chendes Projekt lanciert. 

SWITCH informiert das AK in monatlichen Berichten 
über sämtliche Entwicklungen im Zusammenhang mit 
.li-Domains. Dabei wird nicht nur über den jeweils ak-
tuellen Bestand von delegierten Domains berichtet, son-
dern auch über gesetzte Massnahmen im Zusammen-
hang mit Phishing und Drive-by-Attacken.
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Elektronische Signaturen
Im Berichtsjahr bereitete das AK den Erlass eines Signa-
tur- und Vertrauensdienstegesetzes sowie die Abände-
rung weiterer Gesetze zur Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 910 / 2014 über elektronische Identifi zierung 
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt (sg. eIDAS-Verordnung) vor. Der BuA 
wurde im Dezember des Berichtsjahres vom Landtag in 
erster Lesung behandelt. Parallel wurden sämtliche not-
wendigen Schritte zur Übernahme der eIDAS-Verord-
nung in das EWR-Abkommen gesetzt.

Das AK veröffentlicht auf seiner Internetseite die 
sogenannte «vertrauenswürdige Liste der beaufsichti-
gten / akkreditierten Zertifi zierungsdiensteanbieter» und 
stellt Informationen über den Aufsichts- bzw. Akkredi-
tierungsstatus der Zertifi zierungsdienste von Zertifi zie-
rungsdiensteanbietern (ZDA) bereit. Diese Liste wird in 
regelmässigen Abständen aktualisiert.

Die FESA, das Forum for European Supervisory 
Authorities for Trust Service Providers, dem das AK im 
Vorjahr beigetreten ist, hat im Berichtsjahr zwei Sit-
zungen abgehalten, die vom AK beide besucht wurden.
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Projektaufgaben

Frequenzzuteilung für Satellitendienste
Im Januar des Berichtsjahres verfügte das AK aufgrund 
seiner Zuständigkeit eine vorübergehende und befristete 
Einräumung von Nutzungsrechten an Satelliten-Fre-
quenzen. Sollte sich das Projekt weiterhin gut entwickeln 
und die internationalen regulatorischen Verpflichtungen 
erfüllt werden, könnten zukünftig satellitenbasierte Kom-
munikationsdienste mit liechtensteinischen Frequenzzu-
weisungen genutzt werden, welche die Basis für weltum-
spannende Datendienste bilden.

Cybersecurity
Das AK wurde von der Regierung mit der Leitung einer 
Projektgruppe zur Klärung der weiteren Vorgehensweise 
bezüglich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016 / 1148 
über Massnahmen zur Gewährleistung eines hohen ge-
meinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informa-
tionssystemen in der Union (NIS-RL) beauftragt. Darü-
ber hinaus beobachtet das AK auf unregelmässiger Basis 
weitere relevante Themen im Bereich Cybersecurity. 
So verfolgt das AK etwa die Entwicklungen der Projekt-
gruppe Stopp-Think-Connect, des SWITCH-CERT oder 
die von der European Network and Internet Security 
Agency (ENISA) organisierte Sensibilisierungskampa-
gne «European Cyber Security Month» (ECSM). Die re-
levanten Informationen verteilt das AK an die entspre-
chenden Stakeholder in Liechtenstein, wodurch etwa der 
Liechtensteinische Bankenverband zur Teilnahme am 
ECSM motiviert werden konnte und auch das Interesse 
von Schulamt bzw. Ministerium für Inneres, Bildung und 
Umwelt am ECSM 2019 geweckt werden konnte. Auf-
grund seines Engagements im Bereich Cybersecurity 
wird das AK – etwa von der Universität Liechtenstein – 
als Partner für Cybersecurity in Liechtenstein wahrge-
nommen.

Zugang Gemeindekanäle und Landeskanal
Aus technischen Gründen konnten bislang nicht alle In-
ternetserviceanbieter, welche auch IP-TV zur Verfügung 
stellen, den liechtensteinischen Landeskanal sowie die 
liechtensteinischen Gemeindekanäle auf ihr Netz auf-
schalten. Das AK konnte in Zusammenarbeit mit der Te-
lecom Liechtenstein AG eine Lösung erarbeiten, die es 
nun allen Anbietern von TV-Diensten in Liechtenstein 
erlaubt, die Signale für die Gemeindekanäle sowie den 
Landeskanal auf vertraglicher Basis für ihre eigenen 
Kunden zugänglich zu machen.

Frequenzkoordination
Die deutschsprachigen Behörden treffen sich regelmäs-
sig zu Gesprächen im Bereich der Frequenzkoordination. 
Das Expertentreffen für den Bereich Mobilfunk fand auf 
Einladung des AK im November 2018 in Vaduz statt. Im 
Rahmen dieser Tagung konnte für die Frequenzbereiche 
700 MHz, 1'500 MHz und 3'400 – 3'800 MHz jeweils ein 

revidiertes Abkommen über die Frequenznutzung und 
-planung im Grenzbereich abgeschlossen werden. Es 
konnte ausserdem ein Abkommen über die Frequenznut-
zung und Frequenzkoordination in den Grenzregionen 
für breitbandige Sicherheitsfunkdienste (BB-PPDR) ab-
geschlossen werden.

Revision des Kommunikationsgesetzes
Da auf EU-Ebene bereits der neue Rechtsrahmen im 
Bereich der elektronischen Kommunikation veröffentli-
cht wurde, hat das AK mit den Vorbereitungen zur Um-
setzung der Grundlagen aus dem Telekom-Paket 2009 
in das nationale Recht begonnen. Die Vernehmlassung 
wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.

Vorratsdatenspeicherung
Aufgrund der revidierten EU-Richtlinien zur Vorratsda-
tenspeicherung erarbeitete eine von der Regierung un-
ter dem Vorsitz des AK eingesetzte Arbeitsgruppe die 
gesetzlichen Abänderungen im Kommunikationsgesetz 
(KomG) sowie in der Strafprozessordnung (StPO), wel-
che am 1. Februar 2018 in Kraft getreten sind. Gleichzei-
tig mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Anpassungen 
sind auch die Verordnungsbestimmungen in der Ver-
ordnung über elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste (VKND) in Kraft getreten.

Internationale Aktivitäten
Das AK vertritt die Interessen Liechtensteins auf Exper-
tenebene in verschiedenen EU-Ausschüssen und EFTA-
Arbeitsgruppen sowie der International Telecommunica-
tion Union (ITU).

Dazu gehören im Bereich der elektronischen Kom-
munikation das Communications Commitee (CoCom), 
das Radio Spectrum Committee (RSC), die Radio Spec-
trum Policy Group (RSPG) und der Body of European 
Regulators in Electronic Communications (BEREC). BE-
REC trifft sich viermal jährlich zur General-Assembly, 
die vom Contact Network, das aus den Fachexperten 
der Regulierungsbehörden besteht, vorbereitet wird. 
Auch die zweimal jährlich stattfindenden Treffen der 
deutschsprachigen Regulatoren dienen der Vorberei-
tung der BEREC-Generalversammlungen. In der CEPT 
(European Conference of Postal and Telecommuni-
cation Administrations) vertritt das AK die Interessen 
Liechtensteins im ECC (Electronic Communications 
Committee) und der WG-ITU (Working Group on Inter-
national Telecommunication Union). Der Bereich Inter-
netsicherheit wird in der europäischen Agentur ENISA 
(European Network and Internet Security Agency) ver-
treten.

Seitens der EFTA-Arbeitsgruppen gehören dazu die 
EFTA Working Group on Electronic Communications, 
Audiovisual Services and Information Society (ECASIS) 
und das EFTA Communications Committee. Im April 
2018 endete der zweijährige Vorsitz des AK in der EFTA 
Working Group ECASIS.
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die Vertretung des Landes auf EWR / EU-Ebene und die 
Vertretung des AVW in Kommissionen und Arbeitsgrup-
pen wahrgenommen.

Dies bedeutet im Einzelnen (Zahlen für 2017 in Klam-
mer):

Interne und externe Anfragen 
Die 612 (639) Anfragen an die Abteilung lassen sich grob 
folgenden Sachbereichen zuordnen: Arbeitslosenversi-
cherungs- und öffentliches Arbeitsrecht, Personalverleih- 
und Entsendegesetz, Gewerbe- und Geldspielrecht sowie 
Fragen zur Arbeitssicherheit, in einem geringeren Masse 
den Bereichen Standortförderung, Transport-, Energie- 
sowie Urheberrecht. Die externen Anfragen wurden vor 
allem von Unternehmen (KMU), Interessensverbänden, 
betroffenen Antragstellern oder Bewilligungsinhabern, 
Arbeitnehmern sowie den Medien gestellt.

Die Konsumentenschutzstelle hatte verschiedene An-
fragen zu beantworten, insbesondere zum allgemeinen 
Vertragsrecht, wie z. B. Gewährleistung und Verjährung.

Begleitung von Verwaltungsverfahren
Die Abteilung begleitete die Bewilligungs-, Entzugs- und 
Sanktionsverfahren nach dem Gewerbe-, Geldspiel- und 
Arbeitsvermittlungsgesetz sowie die Verfahren zur Fest-
setzung der Arbeitslosenentschädigung. Schwerpunkt-
mässig wurde die Fachaufsicht im Bereich Entsende-
recht in Aufbau und Ausgestaltung unterstützt. Zudem 
wurden Stellungnahmen zu Handen der Regierung in 
Rechtsmittelverfahren verfasst. Weiterhin wurden zwei 
ESA-Überprüfungsverfahren betreut.

Rechtsetzungsverfahren
Die durch die Abteilung vorbereiteten Rechtsetzungs-
verfahren lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Zum 
einen in Gesetzgebungsverfahren, die den EWR-Acquis 
umsetzen, und zum anderen in Gesetzgebungsverfahren, 
die auf Grund von innerstaatlichen Bedürfnissen in An-
griff genommen werden.

Als Gesetzesprojekte aus nationalem Interesse wur-
den ein Gesetzesentwurf für Energiekataster vorbereitet 
(Vernehmlassung abgeschlossen) und die Abänderung 
des Schwerverkehrsabgabegesetzes abschliessend be-
handelt. Ergänzend wurden Verordnungsänderungen im 
Bereich Arbeitssicherheit und Schwerverkehrsabgaben 
vorgenommen.

Zudem wurden nach Vorarbeiten durch das AVW 1 (3) 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und 9 (12) Lohn- und Pro-
tokollvereinbarungen sowie 4 (2) GAV-Verlängerungen 
von der Regierung für allgemeinverbindlich erklärt.

Als EWR-Gesetzgebungsprojekte sind die Revision 
des Gewerberechts sowie die Umsetzungen der Richt-
linie zur Durchsetzung der Entsenderichtlinie, der Pau-
schalreise- und der Wohnimmobilienkreditvertrags-
richtlinie zu nennen (Vernehmlassung abgeschlossen). 
Ausserdem wurden die gesetzlichen Umsetzungsverfah-
ren im Urheber- und Energierecht mit Verabschiedung 

Im Medienbereich ist das AK im Contact Committee 
of the Audiovisual Media Services Directive vertreten so-
wie in der European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services (ERGA). Zudem vertritt das AK als natio-
nale Regulierungsbehörde das Land Liechtenstein in der 
«European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)» 
im Bereich der Medienregulierung.

Im Bereich Post vertritt das AK das Land in der EFTA 
Working Group on Postal Services sowie im Postal Di-
rective Committee (PDC). Daneben nimmt das AK auch 
an den Plenary Meetings des ERGP (European Regula-
tors Group for Postal Services) und am vorbereitenden 
Contact Network teil.

An der alle 4 Jahre stattfindenden Vollversammlung 
der International Telecommunication Union wird das ge-
samte Direktorium der ITU (5 Direktoren), der Rat (48 
Mitgliedstaaten) und das Radio Regulation Board (12 
Mitgliedstaaten) neu gewählt. Das AK vertrat das Land 
an der PP18 (Plenypotentiary 18) in Dubai. Neben den 
Wahlen wurden verschiedenste Sachthemen u. a. aus den 
Bereichen Cybersecurity, IoT, Zugang zu Diensten der 
elektronischen Kommunikation besprochen.

Amt für Volkswirtschaft 

Amtsleiter: Christian Hausmann 

Das Berichtsjahr kann aus volkswirtschaftlicher Sicht wie-
derum als ein erfolgreiches Jahr bezeichnet werden. Alle 
Indikatoren entwickelten sich positiv: Der Arbeitsmarkt 
zeigte sich sehr robust mit einem historischen Tief der Ar-
beitslosenquote von 1.5 % über mehrere Monate, so dass 
die durchschnittliche Arbeitslosigkeit auch im langjäh-
rigen Vergleich eher tief lag. Die eingeleitete Zinswende in 
den USA nahm im Verlaufe des Jahres weiter Druck vom 
Schweizer Franken, welcher Ende April 2018 wieder bei 
knapp 1.20 zum Euro lag. Diese Entwicklung zeigte ent-
sprechend positive Auswirkungen auf die Exporte, welche 
das höchste Niveau im Zehnjahresvergleich erreichten. 

Abteilung Recht

Die Abteilung Recht des AVW unterteilt sich in die Fach-
bereiche öffentliches Wirtschaftsrecht, Immaterialgü-
terrecht, Konsumentenschutz sowie Wettbewerbsrecht. 
Kernaufgabe in allen Fachbereichen der Abteilung ist die 
juristische Begleitung von Eintragungs-, Genehmigungs- 
und Bewilligungsverfahren, die Beantwortung von inter-
nen und externen Anfragen sowie die Erstellung von Ge-
setzes- und Verordnungsentwürfen. Dabei übernimmt 
der Fachbereich öffentliches Wirtschaftsrecht die Erstel-
lung der Gesetzes- und Verordnungsentwürfe für den Tä-
tigkeitsbereich des gesamten AVW. Des Weiteren wird 
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durch den Landtag beendet. Zugleich wurde die Um-
setzung der DSGVO für den Tätigkeitsbereich des AVW 
übernommen (27 Gesetze, 9 Verordnungen).

Zu anderen Gesetzgebungsprojekten der Regierung 
wurden 6 (4) Stellungnahmen für die interne Vernehm-
lassung vorbereitet.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen
Die Abteilung übernimmt die Vertretung des Landes 
in vier Arbeitsgruppen auf EWR / EU-Ebene: Working 
Group (WG) Health and Safety at Work and Labour Law, 
WG Competition Policy, WG Consumer Affairs und WG 
Intellectual Property. Damit verbunden sind die Vertre-
tungen in Expertengruppen sowie Netzwerken in den 
Bereichen Arbeitsrecht, Immaterialgüterrecht, Konsu-
mentenschutz und Wettbewerbsrecht sowie die Beglei-
tung der Übernahme von EU-Rechtsakten in den EWR-
Acquis. Unterstützt wird zudem die Arbeit der WG on 
Free Movement of Persons, Employment and Social Po-
licy.

In der ministerienübergreifenden Arbeitsgruppe be-
treffend Gefahrguttransporte hat ein Vertreter der Ab-
teilung den Vorsitz inne. Das Amt war in den Arbeits-
gruppen «LVG-Revision» und «Grenzüberschreitende 
Dienstleistungen» sowie in der Delegation für die Trina-
tionale Arbeitsgruppe vertreten. Weiterhin wird in der 
Gemischten Kommission zur LSVA, in der Dreigliedrigen 
Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarktes sowie 
in der Gruppe «Runder Tisch Menschenhandel» mitge-
arbeitet. Ausserdem wurde das Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten bei den Verhandlungen zum EFTA-Frei-
handelsabkommen wie z. B. Mercosur, bei den Berichten 
zur UNO-Frauenrechtskonvention, zum UNO-Pakt I und 
II, beim Bericht an die Europäische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) sowie im Zusammen-
hang mit Brexit unterstützt.

Spezielle Aufgaben des Fachbereichs Immaterialgü-
terrecht
Im Fachbereich Immaterialgüterrecht sind die Führung 
des liechtensteinischen Marken- und Designregisters 
und die Aufsicht über die konzessionierten Verwertungs-
gesellschaften angesiedelt. Ebenfalls wird die Vertretung 
des Landes an den regelmässig stattfindenden Verwal-
tungsratssitzungen der Europäischen Patentorganisation 
(EPO) in München und Den Haag übernommen.

Marken und Design
Im Berichtsjahr wurden 496 (451) nationale und 72 (80) 
internationale Markeneintragungsgesuche behandelt. 
Des Weiteren wurden 458 (404) Markenverlängerungen, 
84 (74) Übertragungen, 188 (215) diverse Änderungen 
sowie 2 (7) Löschungen im Markenregister durchge-
führt. Im Designregister wurden 22 (15) Designs hinter-
legt und die Schutzdauer von 4 (11) Designs verlängert.

Im Rahmen des Madrider Systems (Madrider Abkom-
men über die internationale Registrierung von Marken 

als auch des Protokolls zu diesem Abkommen) wurde 
die Prüfung der internationalen Gesuche um Schutzaus-
dehnung auf Liechtenstein durchgeführt. Eine Schutz-
ausdehnung für Liechtenstein wurde insgesamt 2'593 
(2'632) mal beantragt. In 178 (108) Fällen wurden nicht 
gesetzeskonforme Gesuche beanstandet mit der Folge, 
dass 63 (41) endgültige Schutzverweigerungen für 
Liechtenstein ausgesprochen wurden. Fünf dieser Bean-
standungen wurden aufgrund des Einspruchs der Par-
teien in ein nationales Verfahren überführt.

Verwertungsgesellschaften
Das Amt hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Aufsichts-
behörde über die Verwertungsgesellschaften deren Ge-
schäftsberichte sowie 7 Anpassungen von Verteilungs-
reglementen geprüft und genehmigt. Zudem wurden im 
Berichtsjahr 6 Tarife genehmigt bzw. verlängert.

Abteilung Standortförderung

Geldspiel
Das erste volle Betriebsjahr führte wie erwartet zu einer 
deutlichen Steigerung des Bruttospielertrags und damit 
verbunden der Geldspielabgabe. Die beiden Spielbanken 
erzielten 2018 einen konsolidierten Bruttospielertrag von 
rund CHF 53.8 Mio. und leisteten eine Geldspielabgabe 
von rund CHF 19.3 Mio. Durch den deutlichen Anstieg 
des Bruttospielertrags stieg der Abgabesatz auf 37.02 % 
(Casino Admiral) bzw. 34.45 % (Casinos Austria). Mit der 
Neueröffnung des Kokon II am 4. Dezember 2018 konnte 
die Casino Admiral ihr Spielangebot verdoppeln.

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Gesuche um 
Erteilung einer Spielbankenbewilligung eingereicht.

Die Aufsicht über die Spielbanken durch das AVW 
besteht neben der Prüfung der Abrechnungen der 
Bruttospielerträge und den Bewilligungen von Ände-
rungen des Spielbetriebs zu einem wesentlichen Teil in 
der Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Erteilung der Spielbankenbewilli-
gungen. Das AVW konzentrierte sich im Berichtsjahr 
im Rahmen seiner Inspektionen auf die Überprüfung 
der Organisationsstrukturen (inkl. Mitarbeiterdossiers) 
und auf die korrekte Umsetzung der Sozialkonzepte, für 
welche die Unterstützung eines externen Experten bei-
gezogen wurde. Die Resultate der Inspektionen waren 
grundsätzlich positiv; das AVW sprach Empfehlungen 
aus und ordnete bei Bedarf Anpassungen an. Die Spiel-
banken hatten im Berichtsjahr hierfür Aufsichtsabga-
ben von insgesamt CHF 600'000 und für die Prüfung 
ihrer Meldungen und Gesuche Gebühren von rund CHF 
31'000 zu leisten.

Im Zuge der gesetzlichen Aufsichtstätigkeit im Geld-
spielbereich nahm das AVW im Berichtsjahr (Vorjahr) 6 
(3) Meldungen von Tombolaveranstaltungen entgegen, 
beantwortete 18 (13) Anfragen und erteilte 1 (0) kombi-
nierte Veranstalter- und Spielbewilligung für eine Klein-
lotterie.
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Das Amt für Volkswirtschaft ist die Geschäftsstelle 
des Fachbeirats für Geldspiele. Im Berichtsjahr fand 
keine Sitzung des Fachbeirats statt.

Standortförderung
Der Zentrale Unternehmensservice in der Abteilung 
Standortförderung ist die erste Anlaufstelle für Unter-
nehmensansiedlungen und -gründungen. In der Um-
setzung der Standortstrategie wird der Fokus auf die 
Bestandespfl ege, d. h. die Unterstützung der bereits in 
Liechtenstein tätigen Unternehmen, gelegt.

Im Jahr 2018 (2017) wurden insgesamt 373 (280) An-
fragen beantwortet, dies bedeutet eine Steigerung von 
33 %. Einen bedeutenden Teil der Zunahme machten 
Anfragen von inländischen Unternehmen aus. Dank der 
Optimierung des Homepage Inhalts von Liechtenstein 
Marketing erfolgten die Anfragen spezifi scher, ein Rück-
gang von Anfragen mit allgemeinem Inhalt war feststell-
bar.

Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 10 (19) Export-
schecks im Wert von je CHF 10'000 an Liechtensteiner 
KMU vergeben; davon 8 (18) Schecks für Messeauftritte, 
1 (1) Scheck für Beratung durch Switzerland Global 
Enterprise (S-GE) und 1 (0) Scheck für eine Marktana-
lyse.

Der Roundtable zum Thema DSGVO war mit 135 An-
meldungen sehr erfolgreich; die Veranstaltung musste 
kurzfristig in den Vaduzer-Saal verlegt werden. Die 
zweite Veranstaltung zum Thema USA wurde mangels 
Interesse abgesagt.

S-GE führte im April und November im AVW Länder-
beratungen für Liechtensteiner KMU durch.

Tourismus
Im Berichtsjahr meldeten die Beherberger rund 159'000 
Logiernächte (Vorjahr 152'000) bzw. rund 140'000 (Vor-
jahr 134'000) kurtaxenpfl ichtige Nächtigungen. Daraus 
resultierten Kurtaxen von rund CHF 487'000 (Vorjahr 
CHF 466'000). Diese fallen gemäss Standortförderungs-
gesetz zur Gänze Liechtenstein Marketing zu.

Die Regierung genehmigte 2017 einen Beitrag zur 
Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung 
eines Internationalen Naturparks Rätikon. Die Abteilung 
Standortförderung vertritt das zuständige Ministerium 
im Kernteam. Im Berichtsjahr trafen sich die Kerngrup-
pen aus Vorarlberg, Prättigau und Liechtenstein zwei-
mal. Die Kerngruppe Liechtenstein, u. a. bestehend aus 
Vertretern der Vorsteherkonferenz, der Verwaltung und 
von Liechtenstein Marketing, traf sich im Berichtsjahr 
dreimal. Öffentliche Infoveranstaltungen und Workshops 
wurden am 26. Juni 2018 in Triesenberg und am 2. No-
vember 2018 in Vaduz durchgeführt.

EU- und EWR- / EFTA-Arbeitsgruppen
Die Abteilung Standortförderung vertrat die liechten-
steinischen Interessen in der Group of Experts on Gam-
bling Services, dem EUGO Network on the Points of 

Single Contact, der EWR- / EFTA-Arbeitsgruppe Wor-
king Group on Enterprise Policy and Internal Market Af-
fairs (EPAIMA), der Internationalen Bodensee Konferenz 
(IBK, Kommission Wirtschaft) sowie der interreg Alpenr-
hein-Bodensee-Hochrhein.

Gewerberecht

Gewerberecht
Basis für die Erteilung von Gewerbebewilligungen bil-
det das Gewerbegesetz (GewG) vom 22. Juni 2006, LGBl. 
2006 Nr. 184.

Gewerbebetriebe – Neugründungen

Die im Jahr 2018 (2017) erteilten 451 (407) Bewilligungen 
für Neugründungen teilen sich in 168 (178) Einzelfi rmen 
und 283 (229) juristische Personen auf. Nach Wohnsitz 
der verantwortlichen Personen bzw. der Bewilligungsin-
haber (natürliche Person) oder der Geschäftsführer bzw. 
Betriebsleiter (juristische Person) haben im Inland 336 
(286) und im Ausland 134 (138) Personen Wohnsitz. An-
merkung: Eine juristische Person kann über mehrere Ge-
schäftsführer und allenfalls auch über Betriebsleiter mit 
der fachlichen Eignung für das entsprechende qualifi -
zierte Gewerbe verfügen. An Mutationen wurden im Be-
richtsjahr (Vorjahr) bei insgesamt 78 (95) Firmen Zwe-
ckergänzungen und bei 154 (121) Firmen die Bestellung 
neuer Geschäftsführer bzw. Betriebsleiter vorgenommen 
und im Gewerberegister eingetragen.

Sicherheitsgewerbe
Im Berichtsjahr (2017) wurden 11 (11) Bewilligungen im 
Sicherheitsgewerbe ausgestellt. Davon waren 1 (0) Ge-
werbebewilligung und 10 (11) Meldebestätigungen. Der 
Bestand an ausgestellten Bewilligungen im Sicherheits-
gewerbe betrug Ende Jahr 22 (21) Bewilligungen. Sämt-
liche Mitarbeiter von Inhabern von Bewilligungen und 
Meldebestätigungen im Sicherheitsgewerbe haben bei 
der Ausübung von Tätigkeiten ausserhalb der Betriebs-
stätte eine Legitimation mit Lichtbild mitzuführen. Im 
Berichtsjahr (2017) wurden 50 (70) Legitimationskarten 
ausgestellt.

Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr
Vom Amt für Volkswirtschaft wurden im Berichtsjahr 
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1'161 (1'259) Meldungen zur Erbringung von grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten mit Verfügung an ausländische 
Gewerbebetriebe bestätigt. Die Gültigkeit einer Mel-
debestätigung beschränkt sich auf ein Jahr. Die Vertei-
lung der Meldebestätigungen auf die Herkunftsstaaten 
zeigt sich wie folgt:

Herkunftsstaat Meldebe- Meldebe- Veränderung 
des Gewerbe- stätigungen stätigungen 
betriebes 2018 2017

Belgien 2 3 -1
Bulgarien 0 1 -1
Dänemark 1 1 0
Deutschland 200 204 -4
Estland 3 0 +3
Finnland 1 0 +1
Frankreich 4 4 0
Grossbritannien 0 1 -1
Irland 0 1 -1
Italien 17 25 -8
Lettland 1 0 +1
Niederlande 3 4 -1
Österreich 381 434 -53
Polen 19 12 +7
Portugal 1 0 +1
Rumänien 2 0 +2
Schweden 1 2 -1
Schweiz 517 552 -35
Slowakei 2 6 -4
Slowenien 0 2 -2
Spanien 1 2 -1
Tschechische Republik 2 2 0
Ungarn 1 1 0
USA 2 2 0

Total 1'161 1'259 -98

Ruhendstellung von Gewerbebewilligungen
Im Berichtsjahr (2017) wurden 26 (31) Gewerbebewil-
ligungen ruhend gestellt. Die Wiederaufnahme von ru-
hend gestellten Bewilligungen betrug 5 (5).

Löschungen / Entzug von Gewerbebewilligungen
Das Amt für Volkswirtschaft hat im Berichtsjahr (2017) 
278 (316) Löschungen von Gewerbebewilligungen und 
Gewerbescheinen vollzogen. Im Berichtsjahr wurden 5 
(12) Bewilligungen entzogen.

Bewilligungen für das Offenhalten von Geschäften an 
Sonn- und Feiertagen
Die Bewilligungen werden als Einzelbewilligungen für 
Sonn- und Feiertage, Saison- und Jahresbewilligungen 
(Kalenderjahr) ausgestellt. Im Berichtsjahr (2017) wur-
den 61 (74) Einzelbewilligungen, 4 (1) Saisonbewilli-
gungen und 24 (25) Jahresbewilligungen erteilt.

Strassentransport

Strassentransportgesetz
Im Berichtsjahr (2017) wurden 18 (10) Transportunter-
nehmerbewilligungen ausgestellt. Davon wurden 3 (1) 
Bewilligungen für Güter- und Personentransport mit 
einem Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen ausgestellt. Die 
Bewilligungen mit Fahrzeugen oder Fahrzeugkombina-
tionen, deren zulässiges Gesamtgewicht höchstens 3.5 
Tonnen oder 9 Personen inkl. Fahrer beträgt, unterteilen 
sich in 2 (1) mit dem Zweck des Personentransports, 2 (1) 
mit dem Zweck des Gütertransports, 11 (7) für die kom-
binierten Zwecke Güter- und Personentransport. Der 
Bestand der ausgestellten Transportunternehmerbewil-
ligungen betrug Ende Jahr 254 (243) Bewilligungen. Ins-
gesamt sind 71 (73) Unternehmen im Besitze der EURO-
Lizenz, welche zusammen über 546 (547) Lizenzkopien 
(eine Kopie pro Kontrollschild) verfügen. 

Löschung / Entzug / Überprüfung von Transportunter-
nehmerbewilligungen
Im Jahr 2018 (2017) wurden 0 (5) Transportbewilli-
gungen auf Antrag gelöscht und 0 (0) Transportunter-
nehmerbewilligungen entzogen. Im Berichtsjahr wurde 
keine Betriebsprüfung durchgeführt.

EWR-Dokumente
Im Berichtsjahr (2017) wurden 9 (12) EURO-Lizenzen 
und 77 (98) Lizenzkopien für den Gütertransport im EWR 
ausgestellt. Zusätzlich wurden 0 (4) Fahrerbescheini-
gungen bewilligt und ausgestellt. Im Personentransport 
wurden 2 (3) EURO-Lizenzen und 7 (9) Lizenzkopien aus-
gestellt. Zudem wurden 5 (4) Fahrtenblatthefte für den 
Personentransport ausgegeben.

Private Arbeitsvermittlung und  
Personalverleih

Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG)
Im Berichtsjahr (2017) wurden 20 (20) Bewilligungen 
erteilt. Dabei handelt es sich auch um Mehrfach-bewil-
ligungen. Dafür wurden 8 (6) verantwortliche Personen 
bestellt, wovon 4 (6) Personen den Wohnsitz im Inland 
und 4 (0) im Ausland haben. Für die grenzüberschrei-
tende Arbeitsvermittlung und den grenzüberschreiten-
den Personalverleih sind im Berichtsjahr 6 (4) Bewilli-
gungen an EWR-Bürger ausgestellt worden.

Zwischen Liechtenstein und der Schweiz besteht 
eine Gegenrechtsvereinbarung für die grenzüberschrei-
tenden Tätigkeiten im Bereich des AVG. Diese Ver-
einbarung besteht in der geltenden Fassung seit dem 
23. Februar 2010. CH-Betriebe, welche grenzüber-
schreitend in Liechtenstein tätig werden möchten, be-
nötigen eine liechtensteinische Bewilligung, welche vom 
Amt für Volkswirtschaft erteilt wird. Umgekehrt benö-
tigen FL-Betriebe für die grenzüberschreitende Dienst-
leistungserbringung in die Schweiz eine entsprechende  
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schweizerische Bewilligung. Im Berichtsjahr (Vorjahr) 
hat Liechtenstein 25 (52) und die Schweiz 4 (5) diesbe-
zügliche Bewilligungen erteilt. Dabei hat die Schweiz die 
vereinbarte Höchstzahl von 300 Bewilligungen erreicht. 
16 Gesuche befanden sich per 31. Dezember 2018 auf 
der Warteliste.

Arbeitsmarktbeobachtung
Die nächste Erhebung findet Anfang 2020 für die Jahre 
2018 / 2019 statt.

Eignungsprüfung
Für den Nachweis der beruflichen Qualifikation im Sinne 
des AVG bietet das Amt für Volkswirtschaft die Möglich-
keit einer Ergänzungsprüfung an. Im Berichtsjahr (Vor-
jahr) unterzog sich 1 (0) Gesuchsteller der Prüfung.

Hausiererbewilligungen

Gesetz über den Handel mit Waren im Umherziehen
Wer ungerufen privaten Haushalten Waren zum Verkauf 
oder zur Bestellung anbietet, benötigt eine Bewilligung 
des AVW. Von der Bewilligungspflicht ausgenommen 
sind in Liechtenstein tätige und ansässige gemein-
nützige oder ähnliche Vereinigungen. Im Berichtsjahr 
(2017) wurden 2 (4) Hausiererbewilligungen ausgestellt. 

Dolmetscherbewilligungen

Gesetz über die Zulassung von Dolmetschern und 
Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten und 
Verwaltungsbehörden
Das AVW ist zuständig für die Erteilung von Zulassungen 
von Dolmetschern und Übersetzern vor liechten-stei-
nischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Im Be-
richtsjahr (2017) wurde 1 (5) Bewilligung erteilt.

Architekten und andere qualifizierte Berufe 
im Bereich des Bauwesens (Ingenieure)

Bauwesenberufegesetz (BWBG)
Im Bereich der Architekten und anderer qualifizierter 
Berufe des Bauwesens wurden im Berichtsjah (2017) 17 
(14) Bewilligungen für Neugründungen genehmigt. Die 
Bewilligungen wurden für 3 (5) Einzelfirmen und 14 (9) 
juristische Personen ausgestellt. Dabei haben die ver-
antwortlichen Personen bei 12 (7) Bewilligungen ihren 
Wohnsitz im Inland und bei 5 (7) Bewilligungen im Aus-
land. Es wurden 2 (2) Löschungen von Bewilligungen 
durchgeführt. Zusätzlich wurde bei 3 (0) bestehenden 
Bewilligungen ein neuer Geschäftsführer genehmigt, 
bei einer weiteren Bewilligung (0) wurde einer bereits 
als Geschäftsführer fungierenden Person die Ausübung 
eines weiteren Berufes gemäss BWBG bewilligt.

Im Bereich der grenzüberschreitenden Berufsaus-
übung wurden 58 (75) Meldebestätigungen ausgefertigt. 
Die Gültigkeit einer Meldebestätigung beschränkt sich 

auf ein Jahr. Der Herkunftsstaat der Dienstleister ist bei 
41 (53) Meldungen die Schweiz, bei 15 (20) Meldungen 
Österreich und bei 2 (2) Meldungen Deutschland. 

Im Berichtsjahr wurden 0 (0) Sanktionen ausgespro-
chen.

Postaufsicht

Gesetz über das liechtensteinische Postwesen
Das AVW ist für die regelmässige Überprüfung der Qua-
lität des Universaldienstes der Liechtensteinischen Post 
AG hinsichtlich der Laufzeiten der A-Post Briefe und Pri-
ority Pakete zuständig. Das Ergebnis der Überprüfung 
im Berichtsjahr ergab, dass die gesetzlichen Vorgaben 
gemäss der Postverordnung bei den vorgeschriebenen 
Laufzeiten der Pakete vollumfänglich eingehalten wur-
den. Hingegen wurden die vorgeschriebenen Laufzeiten 
der Briefe nur teilweise eingehalten. Die unteren Gren-
zen der jeweiligen statistischen Vertrauensintervalle der 
erzielten Stichprobenergebnisse liegen nur knapp bzw. 
nicht in den vorgegebenen Zielwerten.

Entsendegesetz

Gesetze / Verordnungen
Mit dem LGBl. 2017 Nr. 339 und dem LGBl. 2017 Nr. 364 
sind am 1. Januar 2018 im Bereich des Entsende-rechts 
neue Bestimmungen in Kraft getreten. Die wichtigsten 
Anpassungen betreffen eine straffere Ausgestaltung des 
Vollzugs: Einerseits wurde die Sanktionskompetenz vom 
Landgericht zum Amt für Volkswirtschaft verschoben, 
andererseits wurde die Möglichkeit geschaffen, die Kon-
trolle der Einhaltung der allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträge (aveGAV) an die Kontrollorgane 
der Sozialpartner auszulagern, die diese Aufgabe auf zi-
vilrechtlicher Basis im Bereich der inländischen Unter-
nehmen bereits wahrnehmen.

Auf Grundlage dieser Kompetenz der Regierung zur 
Auslagerung der Kontrollaufgaben hat die Regierung 
mit der Stiftung zur Überwachung von allgemeinver-
bindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (SAVE) per 
1. Januar 2018 eine Leistungsvereinbarung abgeschlos-
sen, in welcher geregelt wird, in welchem Umfang die 
Zentrale Paritätische Kommission (ZPK, das von der 
SAVE eingerichtete Kontrollorgan) die Kontrollen der 
aveGAV im Bereich der Entsendungen übernimmt und 
wie diese Leistungen abzugelten sind. Das Berichtsjahr 
war entsprechend geprägt vom Aufbau der Zusammen-
arbeit zwischen dem Amt für Volkswirtschaft und der 
ZPK.

Elektronisches Meldesystem
Der Verbesserung im Vollzug der Entsendebestim-
mungen dient auch das elektronische Meldesystem 
(EMS) für die Dienstleistungserbringung und für Entsen-
dungen nach Liechtenstein, welches bereits zum 1. Ja-
nuar 2017 eingeführt wurde. Das EMS war aufgrund der 
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auch eingeschränkte Nacht- und Sonntagsarbeit verrich-
ten dürfen. Diese Abänderungen traten am 1. November 
2018 in Kraft.

Am 3. / 6. Juli 2018 wurde durch einen Notenaus-
tausch zwischen der Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein und dem Schweizerischen Bundesrat die Abän-
derung der Anlagen 1 bis 4 zur Vereinbarung betreffend 
die Zusammenarbeit im Bereich Strahlenschutz be-
schlossen. Diese Abänderungen traten am 1. August 
2018 in Kraft.

Umsetzung EWR-Recht / Internationales
Im Jahre 2018 wurden diverse Rechtsakte der EU be-
treffend Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz hinsichtlich der Übernahme ins EWR-Recht oder 
der Notwendigkeit zur Abänderung bereits übernom-
mener Rechtsakte überprüft. Der Fachbereich Arbeits-
inspektorat ist Mitglied bei der Europäischen Agentur 
für Arbeitssicherheit in Bilbao. Die «European Week» 
als Massnahme der Agentur ist eine gesamteuropäische 
Veranstaltungsreihe mit einer Laufzeit von zwei Jah-
ren. Das Berichtsjahr stand unter dem Motto «Gefähr-
liche Substanzen erkennen und handhaben». Zu die-
sem Thema wurden in Liechtenstein 2 Veranstaltungen 
durchgeführt. Am 25. Juni 2018 wurde zu einem bran-
chenspezifischen Anlass für Coiffeure zur Umsetzung 
der European Week eingeladen. Am 24. Oktober fand 
in den Räumlichkeiten der Umicore eine branchenüber-
greifende Informationsveranstaltung zu diesem Thema 
statt. Darüber hinaus wurden in der Schweiz verschie-
dene Veranstaltungen durchgeführt, an denen auch 
Liechtensteiner Unternehmen die Möglichkeit zur Teil-
nahme hatten.

Arbeitssicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden von der Stiftung ag-
riss 5 (8) Kontrollen in Landwirtschaftsbetrieben durch-
geführt. Zurzeit sind 42 (42) Betriebe bei der Bran-
chenlösung agriTOP registriert. Des Weiteren wurde 1 
agriTOP-Plus-Kurs (Weiterbildungskurs) mit 11 Teilneh-
menden aus Liechtenstein durchgeführt.

Rohrleitungsgesetz 
2018 (2017) wurden 2 (6) Bewilligungen für Arbeiten 
in der Nähe der Gas-Hochdruckleitungen erteilt. Wei-
tere Amtshandlungen (Besprechungen, Abklärungen mit 
dem Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorat (ERI)) 
wurden im Rahmen der Durchführung des Rohrleitungs-
gesetzes ausgeführt. Im Gas-Mitteldrucknetz wurden 4 
(5) Betriebsbewilligungen an die LGV erteilt.

Meldung von Druckgeräten 
2018 (2017) gingen 8 (10) Meldungen für Druckgeräte 
ein und es wurden 14 (2) Druckgeräte abgemeldet. Vom 
Kesselinspektorat wurden 0 (3) Stichkontrollen vor Ort, 
keine (eine) Installationskontrolle sowie 239 (187) wie-
derkehrende Inspektionen durchgeführt.

Vollzugstätigkeit der ZPK anzupassen. Im Berichtsjahr 
sind im Eingangsportal des EMS 8'164 Meldungen ein-
gegangen. Eine Meldung beinhaltet jeweils mindestens 
eine entsandte Person, kann jedoch mehrere Personen 
enthalten. Insgesamt wurden via EMS 17'691 Einsätze 
bestätigt. Nach der Triage der einem aveGAV unterstell-
ten Betriebe verbleiben der ZPK für die Vollzugsdurch-
setzung 742 Betriebe und 12'624 entsandte Mitarbeiter. 
Für die restlichen Betriebe liegt die vollständige Voll-
zugsaufgabe beim AVW.

Umsetzung EWR-Recht
Bezüglich des Beschlusses Nr. 215 / 2018 des Gemein-
samen EWR-Ausschusses (Richtlinie 2014 / 67 / EU zur 
Durchsetzung der Richtlinie 96 / 71 / EG über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern) wurden die Massnahmen zur 
nationalen Umsetzung vorbereitet.

Vollzug der entsendegesetzlichen  
Bestimmungen

Sammelmeldungen
Unter bestimmten Voraussetzungen ist für Unternehmen 
eine Sammelmeldung möglich. Mit dieser Sammelmel-
dung verbunden sind Jahresbewilligungen für entsen-
dete Mitarbeiter. Im Berichtsjahr wurden vom AVW 10 
Anträge von Entsendebetrieben um Sammelmeldung be-
willigt.

Kontrollen
Die ZPK hat im Berichtsjahr 235 Baustellenkontrollen bei 
entsandten Arbeitnehmern und 119 Kontrollen von ent-
sendenden Betrieben durchgeführt.

Einforderung von Unterlagen
Im Nachgang dieser Kontrollen hat das AVW im Berichts-
jahr für 87 entsandte Arbeitnehmer und von 28 entsen-
denden Betrieben Unterlagen eingefordert. 4 Kontrollen 
wurden bei Betrieben, die nicht dem aveGAV unterstellt 
sind, durchgeführt.

Sanktionen
Im Berichtsjahr wurden 21 Verwaltungsstrafbote und 
Bussverfügungen in der Höhe von CHF 12'600 ausge-
stellt. Ebenfalls wurden 14 Unternehmen wegen Melde-
pflichtverletzungen auf die Sanktionsliste im Amtsblatt 
gesetzt. Im Berichtsjahr betrafen sämtliche Sanktionen 
Betriebe, die einem aveGAV unterstellt sind.

Arbeitssicherheit

Gesetze / Verordnungen
Durch die Änderung der Verordnung V zum Arbeitsge-
setz wurden Bestimmungen aufgenommen, welche es 
möglich machen, dass Auszubildende im Rahmen ihrer 
Berufsausbildung, sofern dies erforderlich ist, sowohl 
mit gefährlichen Arbeiten beschäftigt werden dürfen als 
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Jahresversammlungen / Kongresse / Fachtagungen /  
Vorträge
Wie jedes Jahr nahmen im Berichtsjahr die Mitarbei-
ter des Fachbereichs Arbeitsinspektorat und Arbeits-
bedingungen an einzelnen Fachveranstaltungen teil. 
Dies waren insbesondere Anlässe der Eidgenössischen 
Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), des Schwei-
zerischen Staatssekretariats für Wirtschaft (seco), der 
Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA) und des 
Interkantonalen Verbands für Arbeitssicherheit (IVA). 
Ebenfalls wurden die Kontakte zur Sektion VII Arbeits-
recht und Zentral-Arbeitsinspektorat in Wien gepflegt 
sowie an der Sitzung des Alpinen Kolloquiums teilge-
nommen.

Öffentlichkeitsarbeit
Es wurden neue Merkblätter aus dem Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeits-
platz erstellt bzw. veraltete überarbeitet und auf der In-
ternetseite publiziert. 

Im vergangenen Jahr wurden vom Fachbereich Ar-
beitsbedingungen 2 Newsletter (Mai und Oktober) erar-
beitet und elektronisch an die Arbeitgeber und an inte-
ressierte Personen zugestellt.

Strahlenschutz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (6) Bewilligungen 
betreffend Strahlenschutz erteilt. Eine Bewilligung benö-
tigt, wer mit radioaktiven Stoffen oder mit Apparaten und 
Gegenständen umgeht, die radioaktive Stoffe enthalten; 
Anlagen und Apparate, die ionisierende Strahlen aussen-
den können, herstellt, vertreibt, einrichtet oder benutzt 
und / oder ionisierende Strahlen und radioaktive Stoffe 
am menschlichen Körper anwendet. Zurzeit sind 22 (21) 
Bewilligungen in Liechtenstein registriert.

Vollzug der arbeitsgesetzlichen  
Bestimmungen

Arbeitszeitbewilligungen
2018 (2017) wurden insgesamt 259 (191) Arbeitszeitbe-
willigungen erteilt, 177 (124) für Sonntagsarbeit, 29 (29) 
für Nachtarbeit, 44 (25) für Sonntags- und Nachtarbeit 
und 9 (13) für ununterbrochenen Betrieb.

Planverfügungen und Betriebsbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 11 (1) Betriebsbewilli-
gungen erteilt und 18 (14) Planverfügungen erlassen. Des 
Weiteren wurden 51 (33) Planbegutachtungen durchge-
führt, wobei bei 23 (15) Begutachtungen Auflagen an das 
Amt für Bau und Infrastruktur gesandt wurden. Diese 
Auflagen wurden in die Auflagen der jeweiligen Baube-
willigung integriert. Bei 3 (18) Begutachtungen wurde 
dem Bauherrn empfohlen, vor Baubeginn die Pläne beim 
Arbeitsinspektorat einzureichen und überprüfen zu las-
sen und bei 25 (0) Beurteilungen wurden keine Auflagen 
erteilt.

Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 99 der Verord-
nung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
Das Amt für Volkswirtschaft kann auf Antrag des Arbeit-
gebers im Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung bewilligen, wenn eine andere, ebenso 
wirksame Massnahme getroffen wird oder die Durchfüh-
rung der Vorschrift zu einer unverhältnismässigen Härte 
führen würde und die Ausnahme mit dem Schutz der Ar-
beitnehmer vereinbar ist. Im Berichtsjahr wurden 12 (10) 
Ausnahmen bewilligt.

Vorankündigungen von Baustellen
Im Berichtsjahr (2017) sind 235 (257) Vorankündigungen 
für Baustellen, auf denen mehr als 500 Manntage gear-
beitet oder gefährliche Arbeiten ausgeführt werden, ein-
gegangen.

Betriebsbesuche
2018 (2017) fanden 111 (107) Betriebsbesuche und 266 
(333) Baustellenkontrollen sowie 37 (20) ASA-Kontrollen 
(Systemkontrollen) statt. Neben den Systemkontrollen 
waren dies insbesondere Arbeitsplatzuntersuchungen, 
Arbeitszeitkontrollen, Unfallabklärungen sowie Kontrol-
len, die auf Grund von Anzeigen erfolgten. Es fanden 
ebenfalls 56 (122) Beratungsgespräche zu verschiedenen 
Themen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie über Arbeitszeiten 
und das Baukoordinationsgesetz (BauKG) in verschie-
denen Betrieben und im Amt statt. Im Berichtsjahr (Vor-
jahr) wurden 20 (24) Ermahnungen ausgesprochen und 
8 (5) Baustopps auf Baustellen verfügt.

Unfallabklärungen
Bei Arbeitsunfällen kann die Landespolizei vom Fachbe-
reich Arbeitsinspektorat eine Stellungnahme einfordern, 
in der abgeklärt wird, ob arbeitsgesetzliche Vorschriften 
missachtet wurden. Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 15 
(10) Stellungsnahmen ausgefertigt.

Abteilung Arbeit

Das Jahr 2018 zeigte mit rund 1'700 An- und Abmel-
dungen eine hohe Arbeitsmarktdynamik auf, welche in 
weiterer Folge durch die Abteilung Arbeit entsprechend 
bewirtschaftet und administriert wurde. Dennoch lag die 
durchschnittliche Arbeitslosenquote mit einem Jahres-
durchschnitt von 1.7 % im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich tiefer. Die tiefe Arbeitslosigkeit widerspiegelt 
sich auch bei der Arbeitslosenentschädigung, welche 
wie schon 2017 mit ca. CHF 9.5 Mio. unter der CHF 10 
Mio.-Marke lag.

Auch im Berichtsjahr war die Nachfrage an Arbeits-
kräften konstant auf sehr hohem Niveau. Somit werden 
die proaktiven Dienstleistungen, wie die Zuweisung und 
Vermittlung von Arbeitskräften, unverändert als Kernge-
schäft des AMS FL wahrgenommen.
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Arbeitsmarkt Service Liechtenstein  
(AMS FL)

Interne und externe Entwicklung 
Die drei wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren haben sich 
2018 erneut positiv entwickelt: Die Anzahl der Beschäf-
tigten ist angestiegen, die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten war ungebrochen auf hohem Niveau und die durch-
schnittliche Arbeitslosigkeit wies mit 1.7 % über die 
letzten 15 Jahre ein Rekordtief aus. 

Im Berichtsjahr wurden mit dem SECO, dem Ver-
band der Schweizerischen Arbeitsämter (VSAA), den re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), den Logisti-
kstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) und 
den Arbeitsmarktservices (AMS) Österreich regelmäs-
sige Arbeitssitzungen wie auch «Benchmark»-Treffen 
für den gezielten Daten- und Programmaustausch abge-
halten.

Offene Stellen
Bei der Anzahl akquirierter offener Stellen, welche aktiv 
durch den AMS FL erfasst werden, ist im Berichtsjahr mit 
2'701 Stellenmeldungen (gegenüber 2'900 in 2017) eine 
Verringerung von 199 Stellenmeldungen bzw. -6.9 % 
festzustellen.

Zu- und Abgänge von stellensuchenden Personen 
Insgesamt haben sich im Berichtsjahr 860 (Vorjahr 870) 
stellensuchende Personen angemeldet und 867 (Vorjahr 
935) konnten wieder abgemeldet werden. Dies zeigt mit 
einem Total von 1'727 (Vorjahr 1'805) Personen eine 
konstant hohe Arbeitsmarktdynamik, welche durch den 
Arbeitsmarkt Service bewirtschaftet wurde.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Jahre 2018 
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag im Berichts-
jahr bei 326 Personen, was gegenüber dem Jahr 2017 ei-
ner Verringerung um 43 Personen entspricht. Die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote verringerte sich 2018 mit 
1.7 % gegenüber 2017 mit 1.9 %.

Die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit ist im 
Berichtsjahr mit 2.1 % gegenüber dem Vorjahr (2.6 %) 
deutlich gesunken. Im Mai 2018 erreichte die Jugendar-
beitslosigkeit mit 1.6 % den Jahrestiefststand.

Wirkungsindikator offene Stellen zu Personen in Ar-
beitslosigkeit 
Der Arbeitsmarkt Service hat in den letzten Jahren seine 
Bemühungen auf die Erfassung der offenen Stellen ver-
stärkt, da ein grösseres Angebot an offenen Stellen die 
Chance auf eine Wiederanstellung markant erhöht. Die 
gemeldeten offenen Stellen zu Personen in Arbeitslo-
sigkeit werden 2018 mit einem Faktor von 2.71 (2.26) 
ausgewiesen. Im direkten Vergleich zu den umliegenden 
Ländern (Schweiz und Österreich) weist Liechtenstein 
diesbezüglich deutlich höhere Werte aus.

Fazit
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Liechtenstein 
war über die letzten Jahre durch Vollbeschäftigung ge-
prägt. In 2018 ist die Arbeitslosigkeit, wie bereits 2017, 
erneut unter die Marke von 2 % gesunken. Dazu wurden 
auch bei der Jugendarbeitslosigkeit mit 2.1 % (2.6 %) 
und bei Personen 50plus mit 1.4 % (1.6 %) erfreulich 
tiefe Jahresdurchschnittswerte ausgewiesen. 

Die proaktiven Dienstleistungen, die AMS-Frühinter-
ventionsstrategien und eine konsequente Wirtschafts-
nähe haben somit den gewünschten Wirkungsgrad er-
zielt. Für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP) der Abteilung Arbeit wurden bei Stellensuchen-
den und Arbeitgebern laufend anonymisierte Umfragen 
durchgeführt. Die Auswertungen dazu sind auf der AMS-
Homepage, www.amsfl.li, einsehbar.

Veränderungen gegenüber Vorjahr

 2018 2017 absolut relativ

Arbeitslosenquote 
Durchschnitt 1.66 % 1.89 %  -0.23 %-Pkt. –
Arbeitslose Durchschnitt 
pro Monat 326 369 -43 -11.7 %
Eff. Zugänge Arbeitslose 
und Stellensuchende 860 870 -10 -1.1 %
Eff. Abgänge Arbeitslose und 
Stellensuchende 867 935 -68 -7.3 %
Total Arbeitsmarktdynamik 1'727 1'805 -78 -4.3 %
Arbeitsmarkt-Dynamik 
pro Monat 144 150 -6 -4.3 %
Wirkungsindikator offene  
Stellenzu Personen in  
Arbeitslosigkeit 2.71 2.26 +0.45 +19.9 %

Total akquirierte  2'701 2'900 -199 -6.9 % 
offene Stellen

Unterstützende Programme und Weiterbildung
Der AMS FL führt seit 2007 als integrative Unterstützung 
zur aktiven Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Liech-
tenstein arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) mit dem 
Ziel durch, die rasche und langfristige Wiederintegration 
zu fördern. Sie sollen die Arbeitsmarkt- und somit die 
Vermittlungsfähigkeit verbessern, um damit das Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit zu vermindern und tragen 
zur Erhaltung der sozialen Integration bei. 
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Unterstützende Programme  Teil- Teil- 1) Verän-
und Aktivierungsprogramme nehmer nehmer derung 

2018 2017

Kollektivkurse 733 711 +22
Individuelle Programme 20 19  +1
Praktika 6 10  -4
Beschäftigungsprogramme 13 9  +4
Einarbeitungszuschüsse 10 16  -6
Förderung der Selbständigkeit 7 7  0
Eipola 47 48  -1

Total 836 820 +16

1) Veränderung (2018 im Vergleich zu 2017) 

Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosenentschädigung
Die Arbeitslosenquote betrug 2018 im Durchschnitt 
1.7 %. Die Arbeitslosenentschädigung sank leicht ge-
genüber dem Vorjahr und war letztmals im Jahr 2002 auf 
einem solch tiefen Stand. Rückblickend auf das Jahresvo-
lumen der 1'727 An- und Abmeldungen (Vorjahr 1'805) 
spiegelt sich der hohe administrative Aufwand wieder, 
welcher durch die ALV bewältigt wurde.

Hinzu kommen jene total 1'322 Fälle (Vorjahr 1'538), 
welche monatlich im Zwischenverdienst abgerechnet 
wurden und somit einen entsprechend hohen Arbeits-
aufwand generierten. Die Tendenz hält an, wonach die 
atypisch-prekären Arbeitsverhältnisse zunehmen und in 
weiterer Folge die Kündigungskonstellationen komple-
xer werden, was die Aufwendungen der Anspruchsklä-
rungen und der Erstberechnungen erhöht.

Kurzarbeitsentschädigungen (KAE)
Die Auszahlungssumme aufgrund wirtschaftlich be-
dingter Kurzarbeit verringerte sich 2018 und verharrte 
auf niedrigem Niveau. Dies geht aus den effektiven 

Kurzarbeitsauszahlungen hervor. Gesamthaft wurden 
an 2 Betriebe aufgrund wirtschaftlich bedingter Kurzar-
beit Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von CHF 
15'353 (Vorjahr CHF 60'941) ausbezahlt.

Schlechtwetterentschädigung (SWE)
Die Schlechtwetterentschädigung verringerte sich, wie 
aus den effektiven Auszahlungen ersichtlich ist, gegen-
über dem Vorjahr. 2018 wurden an 23 Betriebe Schlecht-
wetterentschädigungen in der Höhe von CHF 268'367 
(Vorjahr CHF 797'904) ausbezahlt.

Insolvenzentschädigungen (IE)
Im Berichtsjahr wurden ausserordentlich viele und 
gleichzeitig arbeitsintensive IE-Anträge eingereicht. 
Von den 84 eingereichten Anträgen konnten an 69 Ar-
beitnehmende von 5 Betrieben rund CHF 251'204 In-
solvenzentschädigung ausbezahlt werden. Hinzu kom-
men Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von CHF 
37'180.

Arbeitslosenentschädigungen
(Zahlen in CHF gerundet)

ALV Übersicht 2018 1)

Arbeitslosenentschädigung  9'535'416
KAE Entschädigung 15'353
SWE Entschädigung 268'367
IE Entschädigung 251'204
Kostenerstattung VO883 / 2004 / EG 4'123'276

Total 14'193'616

Anzahl Anspruchsberechtigte 824
Anzahl Taggelder 60'480
Durchschnittliches Taggeld 152
Durchschnittliche Bezugstage 73
Durchschnittlicher Entschädigungsbetrag 10'785

1) Angaben ohne Sozialversicherungsbeiträge seitens der ALV

Arbeitslosenentschädigung seit 1990
(in Tausend CHF) 
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Im Jahr 2018 gab es total 449 Meldungen wegen Pflichtverletzungen, davon 179 Fälle mit Sanktionen (Einstellung im 
Taggeld oder Aberkennungen), was 40 % entspricht (Vorjahr: 47 %).

Die Statistik umfasst alle Fälle im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Nicht eingeschlossen sind die Rechtsfälle 
in den Bereichen der Insolvenzentschädigung und der Kurzarbeit. Die Daten beziehen sich auf die erstinstanzliche 
Beurteilung und haben den Datenstand vom 1. Februar 2019.

Statistik Rechtsfälle: Sanktionen / Einstellungen im Taggeld – Massnahme

Meldegrund Total Arbeits- Mitwirkungs- Selbstver- Stellenzu- ungenügende 
  marktliche pflicht schuldete weisung Arbeits- 
  Massnahmen  Arbeitslosigkeit  bemühungen

Anzahl Fälle 449 61 109 154 25 100
Anzahl Einstelltage 3'104 340 255 1'490 289 730
Anzahl Aberkennungen 7 2 2 0 0 3

Internationales – Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit
Die Anzahl der ausgestellten PD-U1-Formulare (1'311) 
erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (1'204). Die Ar-
beitslosenversicherung übernimmt gemäss der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883 / 2004 einen Teil der Kosten der 
Arbeitslosigkeit von Grenzgängern. Für das Berichts-
jahr sind Kostenerstattungen im Umfang von Total CHF 
4'123'276 (Vorjahr 3'193'309) angefallen. Davon ent-
fällt der grösste Anteil an AT mit CHF 3'451'903, wei-
tere CHF 382'398 auf die übrigen EU-Staaten und die 
verbleibenden CHF 288'974 auf die Schweiz. Im Gegen-
zug konnte die ALV Forderungen in Höhe von Total CHF 
1'156'227 stellen. Gegenüber der Schweiz sind dies ge-
samthaft CHF 1'122'378 und gegenüber den EU-Staaten 
CHF 33'849.

VO 883 / 2004 Novellierung
Aktuell ist ein Vorschlag über eine Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883 / 2004 und der Verordnung (EG) 
Nr. 987 / 2009 bei der EU-Kommission in Ausarbeitung, 
welche unter anderem bei Grenzgängern neu eine Lei-
stungspflicht des letzten Beschäftigungsstaates und nicht 
wie bisher des Wohnsitzstaates vorsieht. Im Berichtsjahr 
ist zur Überprüfung der Auswirkungen auf Liechtenstein 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. 

Risikoversicherung für Arbeitslose
Mit Beschluss der Regierung im Dezember 2018 konnte 
eine Abänderung des bestehenden Vertrages betreffend 
die Risikoversicherung für Arbeitslose genehmigt wer-
den. Im Zuge der umfassenden Revision des Gesetzes 
über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG) konnten 
die Leistungen bei Invalidität und Todesfall erhöht wer-
den. Der Beitragssatz in der Verordnung reduzierte sich 
von bisher 3 % auf 2 %.

Abteilung Technologie, Innovation und  
Energie

Nationale Kontaktstelle für Forschung und technolo-
gische Entwicklung (NKS)

Innosuisse (seit 2018, vorher KTI)
Auf Basis der Vereinbarung vom 11. November 2016 
zwischen der Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
und dem Schweizerischen Bundesrat über die Förderung 
wissenschafts-basierter Innovation ist es liechtenstei-
nischen Forschungseinrichtungen möglich, sich vollum-
fänglich an Innosuisse Projekten zu beteiligen. Gestützt 
auf diese zwischenstaatliche Vereinbarung wurden im 
Jahr 2018 drei Projekte mit Beteiligung von liechtenstei-
nischen Forschungseinrichtungen eingereicht. Bei einer 
Projekteingabe musste eine Absage erteilt werden mit 
der Möglichkeit, einen verbesserten Antrag nochmals 
einzureichen. Ein weiterer Antrag ist noch in der Beur-
teilung. Die Beurteilung wird durch Innosuisse jeweils in 
Form einer Empfehlung an die Regierung ausgefertigt. 
Beim dritten Projekt folgte die Regierung der Entschei-
dung durch Innosuisse

Innovationsschecks (Serie 2016)
Die Innovationschecks konnten wiederum erfolgreich ab-
geschlossen werden. Der Scheck im Wert von CHF 7'500 
steht innovativen liechtensteinischen KMU in der Zu-
sammenarbeit mit Forschungseinrichtungen für Klein-
projekte und Machbarkeitsstudien zur Verfügung. Total 
gab es 13 konkrete Anfragen. Daraus sind schlussendlich 
zehn Anträge beim Amt für Volkswirtschaft eingereicht 
worden. Neun Scheckanträge wurden bewilligt. Die Be-
wertungen, sei es auf Basis der Erfolgseinschätzung, der 
Zufriedenheit in der Zusammenarbeit oder der Projekt-
ergebnisse, haben sich weiter, teils sogar stark, verbes-
sert und befinden sich heute auf sehr hohem Niveau.
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Energie

Schwerpunkte der Energiefachstelle
Schwerpunkte der Energiefachstelle waren im Berichts-
jahr die weitere Umsetzung des per 1. Februar 2015 
angepassten Energieeffizienzgesetzes, die Öffentlich-
keitsinformation und der Prozess zur Erarbeitung einer 
Energievision 2050 sowie der Energiestrategie 2030.

Das Interesse, die Fördermöglichkeiten zu nutzen, 
nahm etwas ab, da bei einzelnen Förderkategorien eine 
gewisse Sättigung feststellbar ist. Die Antragszahlen 
Haustechnik und auch die damit beheizten Energiebe-
zugsflächen blieben etwa gleich. Das Interesse bei den 
Photovoltaikanlagen, welches aufgrund der gesenkten 
Förderbeiträge im 2015 abgenommen hatte, nahm 
um etwa 30 % zu. Wiederum wurden zahlreiche Per-
sonen / Institutionen in Energiefragen beraten.

Für Gebäudebesitzer / innen, welche sich mit der An-
schaffung einer neuen Heizung beschäftigen, wurden 
Informationsveranstaltungen organisiert. Zudem war die 
Energiefachstelle mit einem Stand an der LIHGA vertre-
ten. Die individuelle Beratung von Antragstellern wurde 
wie in der Vergangenheit weitergeführt.

Energiestrategie 2020
Im Berichtsjahr hat die Energiefachstelle die Energie-
kommission und die Regierung bei der Umsetzung der 
Energiestrategie 2020 mit Analysen und Inhalten belie-
fert. Die Energiestrategie bildet eine wichtige Grundlage 
für die weiteren Entscheidungen im Energiebereich. Im 
Berichtsjahr traf sich die von der Regierung beauftragte 
interne Energiegruppe zu zwei Koordinationssitzungen. 
Ziel war es, den Austausch und die Umsetzung der 47 
Massnahmen der Energiestrategie zu koordinieren und 
das Monitoring für die einzelnen Massnahmen weiter zu 
entwickeln.

Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite Energiebündel
Die Öffentlichkeit und Fachleute werden durch Vorträge, 
Beratungsgespräche, Publikationen und Berichter-stat-
tung sowie andere Medienkanäle über aktuelle Themen in-
formiert. Die Internetseite www.energiebuendel.li wurde 
laufend mit aktuellen Inhalten zum Energieeffizienzge-
setz, Spartipps und Links zu anderen Informationsseiten 
befüllt. Somit steht den Bürgern wie auch dem Gewerbe 
und der Industrie eine Hilfestellung zur Informationsbe-
schaffung rund um das Thema Energie zur Verfügung.

Gesetz über die Förderung der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energien 
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Förderung der 
Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien wurden 
im Berichtsjahr 456 (Vorjahr 549) Anträge bearbeitet. 
57 (59) Gesuche wurden gegenstandslos, 6 (2) Gesuche 
mussten abgelehnt werden.

Von den 393 (488) bewilligten Gesuchen betrafen 53 
(59) Wärmedämmung, 110 (119) Haustechnikanlagen, 

10 (19) thermische Sonnenkollektoren, 94 (156) Wärme-
pumpenboiler, 1 (0) KWK-Anlage, 86 (71) Photovoltaik-
anlagen, 28 (46) andere Anlagen und andere Massnah-
men sowie 11 (18) Minergie / Minergie-P und Minergie-A 
Gebäude. 

In der Förderkategorie Wärmedämmung wurden 
CHF 792'610 (826'895), für Haustechnikanlagen CHF 
651'677 (614'365), für thermische Sonnenkollektoren 
CHF 28'571 (58'368), für Wärmepumpenboiler CHF 
71'250 (117'000), für KWK-Anlagen CHF 8'000 (0), für 
Photovoltaikanlagen CHF 819'092 (621'224), für Miner-
gie / Minergie-P und Minergie-A Gebäude CHF 180'810 
(351'895) zugesichert. 

Die Energiekommission hat für «andere Anlagen und 
andere Massnahmen» Fördermittel von CHF 1'046'263 
(1'600'650) zugesprochen. In diesem Betrag sind CHF 
231'749 (240'172) für grosse Haustechnikanlagen, CHF 
176'610 (0) für Photovoltaikanlagen und CHF 637'904 
(1'360'478) für andere Anlagen und andere Massnahmen 
enthalten. Insgesamt wurden Förderbeiträge in der Höhe 
von CHF 3'598'273 (4'190'397) zugesichert.

Fonds für Einspeisevergütung
Der von den LKW verwaltete Fonds für Einspeisevergü-
tung schliesst per Ende 2018 mit einem negativen Saldo 
für das Land von CHF 9'055'683 ab. Zur Behebung des 
negativen Saldos wurde eine Anpassung der Förderum-
lage im Energieeffizienzgesetz vom Landtag am 4. De-
zember 2014 beschlossen. Die Regierung hat im Jahre 
2015 die Förderumlage auf Strom mit Verordnung ab 
1. Februar 2015 auf 1.0 Rp / kWh und ab 1. Januar 2017 
auf 1.5 Rp / kWh festgelegt. Die Bestätigung der Revisi-
onsstelle über die gesetzes- und leistungsvereinbarungs-
konforme Führung des Fonds für Einspeisevergütung er-
folgt im Rahmen der Prüfung der LKW-Jahresrechnung. 

Minergie-Zertifizierungen
2018 (2017) wurden 4 (27) Minergieanträge zur Zertifi-
zierung eingereicht. 16 (18) Gebäude konnten mit dem 
definitiven Minergielabel ausgezeichnet werden. 1 (5) 
Gebäude konnte als Minergie, 3 (3) Gebäude konnten als 
Minergie-P und 12 (10) Gebäude als Minergie-A, soge-
nannte Nullenergiegebäude, zertifiziert werden.

Umsetzung EWR-Recht und Zollvertrag im Energiebe-
reich
Im Berichtsjahr wurden verschiedene Rechtsakte der EU 
betreffend Übernahme ins EWR-Recht geprüft. Im Früh-
jahr fand die 2. Lesung zum Liberalisierungspaket für den 
Strom- und Gasmarkt statt. Der gemeinsame Übernah-
mebeschluss der drei EWR-Staaten wird im 2019 erwar-
tet. Weiters wurde die Beurteilung der Gebäuderichtlinie 
2010 / 31 und der Energieeffizienzrichtlinie 2012 / 27 wei-
tergeführt, um die Möglichkeiten für die eher Schweiz-
orientierte Bauwirtschaft zu klären. Schliesslich wurden 
verschiedene, den Zollvertrag betreffende, Anpassungen 
im schweizerischen Energierecht geprüft.
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Tätigkeit in Organisationen und Arbeitsgruppen
Die Energiefachstelle hat in der Projektgruppe Energie 
der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA), in der Energiekommission, an den Konferenzen 
der kantonalen und ostschweizerischen Energiefachstel-
len sowie in der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) 
Bereich, «Plattform Klimaschutz und Energie der Kommis-
sion Umwelt», mitgewirkt. Weiters wurden die liechten-
steinischen Interessen in der EFTA / EWR-Arbeitsgruppe 
Energie in Brüssel an 4 Sitzungen vertreten. Die Energie-
fachstelle ist das Sekretariat der Kommission für Energie-
marktaufsicht (EMK) sowie jenes der Energiekommission 
und nahm in dieser Funktion zahlreiche Aufgaben wahr.

Ausbildung für Fachleute
Eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein ecowerk-
statt, welcher vom Gewerbe, der Liechtensteinischen 
Ingenieur- und Architektenvereinigung und der Univer-
sität Liechtenstein getragen wird, wurde mit dem Ziel 
abgeschlossen, den Ausbildungsbereich weiter verstärkt 
zu bearbeiten. Der Verein ecowerkstatt hat verschiedene 
Kurse zum Energiethema durchgeführt. Ziel ist es, Be-
rufsleuten in der Praxis neues Wissen über energieeffizi-
entes Bauen zu vermitteln.

Energiestadt
Das Label «Energiestadt» erhalten Gemeinden für konse-
quente energiepolitische Massnahmen, die über das ge-
setzlich Vorgeschriebene hinausgehen. Alle Gemeinden 
in Liechtenstein sind seit November 2012 Träger des La-
bels «Energiestadt». Dies bedeutet, dass 100 % der Ein-
wohner in einer Gemeinde mit dem Label «Energiestadt» 
leben. Massnahme 5.1 der Energiestrategie 2020 wurde 
somit bereits im 2012 erreicht. Die Bemühungen der 
Gemeinden wurden mit Veranstaltungen für den ERFA-
Austausch unterstützt. Verschiedene Gemeinden haben 
im Berichtsjahr die Re-Zertifizierung erfolgreich bestan-
den. Planken und Ruggell erreichten erstmals das Label 
Energiestadt-Gold. 

Abteilung Warenverkehr 

Warenverkehr

Freihandelsabkommen (FHA)
Das Inkrafttreten des Beitrittsprotokolls zwischen 
EFTA / CAS und Guatemala steht weiterhin aus. Verhand-
lungen mit dem vierten CAS-Partner Honduras sind wei-
terhin zurückgestellt. Die EFTA unterzeichnete im Be-
richtsjahr Freihandelsabkommen mit Ecuador (25. Juni 
2018) und Indonesien (16. Dezember 2018). Das FHA 
mit Georgien trat für Liechtenstein und die Schweiz am 
1. Mai 2018 in Kraft (Norwegen / Island per 1. September 
2017). Das FHA mit den Philippinen trat per 1. Juni 2018 
für Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz in Kraft, 
konnte aber erst auf den 24. Oktober 2018 vollumfäng-
lich angewendet werden. 

Zoll

Security Amendments und Authorised Economic Ope-
rator (AEO) 
Die Abkommen zwischen der Schweiz (inkl. Liechten-
stein) und der EU sowie Norwegen über die Erleich-
terung der Kontrollen und Formalitäten im Güterver-
kehr sowie über zollrechtliche Sicherheitsmassnahmen 
(ZESA) gewährleisten einen reibungslosen Warenver-
kehr. Die AEO-Zertifizierung wird durch die Oberzoll-
direktion auch für liechtensteinische Unternehmen 
vorgenommen und in der EU anerkannt. Im Berichts-
jahr (Vorjahr) waren 2 (2) Firmen zertifiziert. Verhand-
lungen im Bereich AEO finden derzeit mit Japan und 
China statt.

Zollverfahren
Die mittels einer Verwaltungsvereinbarung mit der Eid-
genössischen Zollverwaltung etablierten Verfahren ha-
ben auch im Berichtsjahr einen problemlosen Warenver-
kehr aus dem oder in den EWR gewährleistet. Es waren 
keine Importe zu verzeichnen, die eine Nachbelastung 
oder Rückerstattung zur Folge hatten.

Amtshilfe in Zollsachen 
Das AVW behandelte insgesamt 6 (10) Gesuche auslän-
discher Zollbehörden gemäss Protokoll 11 zum Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA).

Bewilligungsverfahren
Die Bewilligungsverfahren bzw. die Vereinbarungen 
zwischen dem Amt und den 17 schweizerischen Bewil-
ligungsstellen über die EWR-konforme Erteilung von 
Bewilligungen an liechtensteinische Importeure und 
Exporteure funktionierten reibungslos. Im Berichtsjahr 
erfuhren diese Verfahren keine Änderungen.

Ursprungswesen

Protokoll 4 EWRA über Ursprungsregeln
Mit dem EWRA wurde der Freihandel zwischen den Ver-
tragspartnern eingeführt. Solche Begünstigungen un-
terliegen besonderen Voraussetzungen betreffend den 
Ursprung der Waren. Das AVW ist für die ordnungsge-
mässe Anwendung des Protokolls 4 des EWRA über die 
Ursprungsregeln sowie für die Umsetzung der mit der 
Schweiz abgeschlossenen, speziellen Ursprungsverfah-
ren verantwortlich.

Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden folgende Aufgaben 
wahrgenommen:
–  Behandlung von 26 (14) Nachprüfungsgesuchen mit 

65 (30) FL-Ursprungsnachweisen ausländischer Zoll-
behörden;

–  Stellung von 0 (1) Nachprüfungsgesuchen an eine aus-
ländische Behörde zur Nachprüfung ausländischer Ur-
sprungsnachweise;
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–  Betreuung der Firmen mit dem Status «Ermächtig-
ter Ausführer». Dieses Verfahren wird von 41 (41) in 
Liechtenstein ansässigen Unternehmen angewandt;

–  Kontrolle der von den schweizerischen Zollämtern be-
glaubigten 1'159 (1'040) Ursprungsnachweisen (Wa-
renverkehrsbescheinigungen Form. EUR.1. und EUR-
MED).

EFTA-Committee of Customs Experts (COCE) und 
EWR-Working Group of Customs Matters (WGCM); 
Pan-Euro-Med-Kumulationszone (PEM)
Vorgänger der PEM war die Paneuropäische Kumu-
lationszone (PANKUM), welche sich aus der EU, den 
EFTA-Mitgliedstaaten, den Mittel- und Osteuropäischen 
Staaten (später dann Mitglieder der EU) und der Türkei 
zusammensetzte. Diese Kumulationszone wurde dann 
auf die Teilnehmer des sogenannten Barcelona Pro-
zesses und die Färöer Inseln erweitert. Grundlage der 
PEM sind FHA zwischen allen Mitgliedstaaten dieser 
Zone, welche Ursprungsprotokolle mit identischen Ur-
sprungsregeln beinhalten und somit die diagonale Ku-
mulation zwischen diesen Staaten erlauben. Um die An-
passungen der Ursprungsprotokolle zu vereinfachen und 
die Kumulationszone auf die am Stabilisation and Associ-
ation Process (SAP) der EU-teilnehmenden Länder aus-
zuweiten, wurde eine regionale Ursprungskonvention 
(PEM Convention) geschaffen und per 1. Januar 2012 in 
Kraft gesetzt. Einige Vertragsparteien haben die Ratifika-
tion noch nicht abgeschlossen. Das Ursprungsprotokoll 
des EWR wurde 2015 der PEM-Convention angepasst. 
Im Berichtsjahr wurden Ursprungsprotokolle weiterer 
FHA inkl. jenes der Schweiz mit der EU durch die PEM-
Convention ersetzt und dadurch die diagonale Kumula-
tion auf die Kapitel 1 bis 24 und die Westbalkan-Staa-
ten ausgeweitet. Die Ursprungsbestimmungen der PEM 
werden aktuell überarbeitet und den heutigen Anforde-
rungen angepasst.

Vier-Länder-Ursprungskonferenz
Im Berichtsjahr wurde diese turnusgemäss in Liechten-
stein durchgeführt. Ursprungsexperten aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Liechtenstein diskutier-
ten das weitere Vorgehen betreffend die PEM-Conven-
tion bzw. die Überarbeitung von deren Ursprungs- und 
Listenregeln. Zusätzlich wurden aktuelle internationale 
sowie bilaterale Ursprungsangelegenheiten in den Teil-
nehmerländern besprochen sowie Erfahrungen über die 
praktische Anwendung der Ursprungsbestimmungen 
ausgetauscht.

Marktüberwachungs- und Kontrollsystem (MKS) 
Als Folge der Mitgliedschaft Liechtensteins im EWR bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zollunion mit der 
Schweiz wurde die sogenannte parallele Verkehrsfähig-
keit von Waren in Liechtenstein eingeführt. Das MKS 
wurde im Laufe des Berichtsjahres durch die mit der Um-
setzung betrauten Ämter durchgeführt.

Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle (TPMN)
Der Fachbereich TPMN im Amt umfasst die Bereiche 
Technische Handelshemmnisse, freier Warenverkehr, 
Standardisierung und Normung sowie internationale 
Handelserleichterungen.

Seilbahnen, Kleinski- und Schlepplifte
Im Berichtsjahr wurden die Anlagen gemäss dem Stich-
probenprogramm einer Inspektion unterzogen.

Technische Handelshemmnisse
Steht eine Übernahme der EU-Binnenmarktgesetzge-
bung an, wird der Text vorgängig auf seine Relevanz 
und Annehmbarkeit für Liechtenstein geprüft. Hierbei 
wird ebenfalls abgeklärt, ob bestehende Gesetze abge-
ändert oder neue geschaffen werden müssen. Erst nach 
dieser Begutachtung werden die EU-Binnenmarktge-
setze übernommen. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die liechtensteinischen Unternehmen beim Marktzu-
tritt im EWR keine neuen Schranken vorfinden bzw. so-
genannte «Technische Handelshemmnisse» vermieden 
werden. Die TPMN ist im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 2679 / 98 über das Funktionieren des Binnenmarktes 
im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten die nationale Kontaktstelle. 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) gingen 20 (18) Meldungen 
über Behinderungen des freien Warenverkehrs bei der 
TPMN ein. Die Behinderungen wurden den Wirtschafts-
vertretern mitgeteilt.

Konformitätsabkommen (Mutual Recognition Agree-
ment – MRA)
MRAs sind Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung von Konformitätsbewertungen bestimmter Indus-
trieprodukte, welche beim Markteintritt vorgeschrie-
benen Tests und Zertifizierungen unterliegen. Jede 
Vertragspartei kann die Produkte vor der Ausfuhr im ei-
genen Land im Hinblick auf die Konformität mit den Vor-
schriften des Einfuhrlandes prüfen, testen und zertifizie-
ren lassen. Diese Tests und Zertifikate werden von den 
Vertragsparteien gegenseitig anerkannt. Liechtenstein 
und die beiden anderen EWR-EFTA Staaten Island und 
Norwegen haben mit folgenden Ländern Abkommen: 
Australien, Kanada, Neuseeland, USA und Schweiz. Im 
Berichtsjahr ist das Abkommen mit Australien aktuali-
siert und an das parallele Abkommen zwischen der EU 
und Australien angepasst worden, wie dies im Protokoll 
12 des EWR-Abkommens vorgesehen ist. 

Allgemeine Produktsicherheit
Der Fachbereich TPMN ist die nationale Kontaktstelle 
nach der Richtlinie 2001 / 95 / EG über die allgemeine 
Produktsicherheit. Gemäss dieser Richtlinie müssen Her-
steller und Händler die zuständigen nationalen Behör-
den umgehend unterrichten, wenn sie feststellen, dass 
ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt gefährlich 
ist. Durch das RAPEX (Schnellwarnsystem für die Pro-
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duktsicherheit im europäischen Binnenmarkt) erhielt die 
TPMN im Berichtsjahr 2'257 (2'200) Meldungen. 

Umsetzung EWR-Recht
Im Berichtsjahr (Vorjahr) überprüfte die TPMN im Rah-
men ihrer Zuständigkeit 18 (24) Rechtsakte der EU im 
technischen Bereich, welche in das EWR-Recht über-
nommen werden sollen. Nach dem Notifikationsgesetz 
(EWR-NotifG) zur Umsetzung der Richtlinie 98 / 34 / EG 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften wurden 3 (1) Notifi-
kationen verfasst und der EFTA-Überwachungsbehörde 
übermittelt.

EWR / EFTA-Arbeitsgruppen
Die TPMN vertrat die liechtensteinischen Interessen in 
Brüssel in den EWR / EFTA-Arbeitsgruppen Expert Group 
on the Internal Market for Products (IMP), Consumer Sa-
fety Network (CSN), General Product Safety Directive 
(GPSD), Schnellwarnsystem für die Produktsicherheit im 
europäischen Binnenmarkt (RAPEX), Ausschuss 98 / 34 
(Notifikation), Normenausschuss, Multi-Stakeholder-
Plattform für die IKT-Normung und Ausschuss Technical 
Barriers to Trade (TBT). In den jeweiligen Gruppen wer-
den die Entwicklungen auf EU-Ebene mitverfolgt, kom-
mende Rechtsakte diskutiert und Stellungnahmen abge-
geben sowie die MRAs behandelt.

Liechtensteinische Akkreditierungsstelle 
(LAS)

Im Berichtsjahr (Vorjahr) waren 3 (4) Zertifizierungsstel-
len, 2 (2) Inspektionsstellen und 0 (1) Kalibrierstelle bei 
der LAS registriert. 

Der Akkreditierungsrat wurde im Berichtsjahr für 
eine weitere Periode bestellt und wiedergewählt.

Motorfahrzeugkontrolle

Amtsleiter: Dr. Otto C. Frommelt

Die Aufgaben der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) um-
fassen die Ausstellung von Fahrzeugzulassungen (Fahr-
zeugausweise und Kontrollschilder), die Erteilung von 
Lernfahrausweisen und Führerscheinen, die Erteilung von 
Sonderbewilligungen (Transporte mit Übermassen und 
Bewilligungen durch Fahrverbote), Administrativmassnah-
men gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführ-
ern sowie Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern, die 
Ausstellung von Behinderten-Parkkarten, die Abnahme 
von Theorie- und Führerprüfungen sowie die technische 
Kontrolle von Motorfahrzeugen und Anhängern. Zudem 
umfasst der Aufgabenbereich die Umsetzung von neuem 

schweizerischem und europäischem Strassen-Verkehrs-
recht in Liechtenstein. 

Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung für Fahr-
zeugprüfungen
Die MFK hat im Berichtsjahr im Bereich Fahrzeugprü-
fungen den Prozessablauf digitalisiert und weiter opti-
miert. Dies mit dem Ziel, eine Effizienzsteigerung von 
20 % zu erreichen. So werden beispielsweise für Fahr-
zeugprüfungen eines Personenwagens anstatt 25 Minu-
ten nur noch 20 Minuten aufgewendet. Dies bedeutet für 
den Fahrzeughalter weniger Wartezeit. Diese Optimie-
rung sowie die erweiterten Öffnungszeiten wurden im 
Berichtsjahr gestaffelt und schrittweise realisiert. Damit 
konnte dem aktuellen Bestand des Fahrzeugparks Rech-
nung getragen werden. Durch diese Optimierungen wie 
auch Massnahmen der Personalaufstockung konnten 
im Berichtsjahr im Vergleich zum Jahr 2017 gesamthaft 
12'339 Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden, was 
eine Steigerung um 34 % (3'157 Prüfungen) bedeutet. 
Damit konnte eine absolute Höchstzahl an Prüfungen 
durchgeführt werden.

Kundenorientierte Dienstleistungen durch Erweite-
rung der Öffnungszeiten und Schalter für technische 
Auskünfte
Im 2018 konnten die Dienstleistungen ausgebaut wer-
den. Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten sind 
Fahrzeugprüfungen neu ab 12.30 Uhr möglich (Zeiten 
neu: 7.10 bis 11.55 Uhr und 12.30 bis 16.45 Uhr). Eben-
falls wurden per 31. Dezember 2018 die technischen 
Auskünfte kundenfreundlicher und effizienter organi-
siert, indem jeder Bürger nun diese am spezifischen 
Kundenschalter via Ticketsystem erhalten kann.

Medizinische Kontrolluntersuchung neu ab 75 Jahren
Per 1. Januar 2019 wird die erste medizinische Kontroll-
untersuchung (Gruppe 1) neu ab 75 Jahren stattfinden. 
Die MFK hat alle Massnahmen eingeleitet, um einer-
seits eine bürgernahe Lösung zu finden und andererseits 
den Übergang vom bestehenden Recht zu neuem Recht 
fliessend zu gewährleisten. Die Verkehrssicherheit wird 
durch die Erhöhung nicht beeinträchtigt.

Neues modernes Informationssystem Verkehrszulas-
sung
Im Mai 2018 wurde das neue, vom ASTRA entwickelte, 
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) für die 
Schweiz und Liechtenstein in Produktion genommen. 
Das IVZ ersetzt das in die Jahre gekommene System 
MOFAD, das aus den drei Datensystemen, MOFIS (Fahr-
zeugzulassung), FABER (Führerzulassung) und ADMAS 
(Administrativ-massnahmen) bestand. Für Liechtenstein 
wurde mittels Webservices eine fortgeschrittene Schnitt-
stelle für die Anbindung geschaffen.
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Autonomes Fahren und Sonderbewilligung für 
SmartShuttle anlässlich der LIHGA
Bereits heute gibt es einige Länder, in denen selbstfah-
rende Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen getestet wer-
den. Entsprechende spezifische Rechtsgrundlagen exi-
stieren jedoch meist noch nicht. Die MFK hat deshalb 
eine Sonderprüfung durchgeführt und ein Pflichtenheft 
erstellt, damit die Regierung für ein autonomes Fahr-
zeug (SmartShuttle) anlässlich der Liechtensteinischen 
Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellung (LIHGA) 
eine Sondergenehmigung erteilen konnte. Die Fahrgäste 
wurden vom Parkplatz zur Ausstellung befördert. Dies 

konnte erfolgreich vom 30. August bis 8. September 2018 
von den Ausstellungsbesucherinnen und -besuchern im 
Einsatz «erfahren» werden. Nebst dem praktisch täglich 
erfolgreichen Einsatz wurden dabei auch erste wichtige 
Erfahrungen für die Prüfung und Zulassung von auto-
nomen Fahrzeugen gesammelt.

Entwicklung des Fahrzeugbestandes
Die Entwicklung des Fahrzeugbestandes ist in der fol-
genden Tabelle ersichtlich. Mit einer Zunahme von 1.3 % 
ist der Fahrzeugbestand im Berichtsjahr erneut gewach-
sen.

Fahrzeugbestand per 30. Juni 2018

FAZG Fahrzeuggruppen 2018 2017 Veränderung in %

1 Personenwagen 29'949 29'676 +273 +0.9 
2 Personentransportfahrzeuge 440 427 +13 +3.0 
3 Sachentransportfahrzeuge 3'434 3'342 +92 +2.8 
4 Landwirtschaftliche Fahrzeuge 1'041 1'041 – 0.0 
5 Gewerbliche Fahrzeuge 711 688 +23 +3.3 
6 Motorräder 4'653 4'561 +92 +2.0

  Total Motorfahrzeuge 40'228 39'735 +493 +1.2

7 Anhänger 4'062 3'982 +80 +2.0

  Total Fahrzeuge 44'290 43'717 +573 +1.3

Bestand der Motorfahrzeuge
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Abteilung Administration

In der Abteilung Administration gab es folgende Einnah-
men:
Steuer-Einnahmen CHF

1 Personen-, Lieferwagen und Kleinbusse 12'893'837
2 Lastwagen, schwere Sattelschlepper 1'026'685
3 Gesellschaftswagen 120'070
4 Anhänger 460'990
5 Motorräder, Kleinmotorräder 502'931
6 Landwirtschaftliche Fahrzeuge 71'745
7 Arbeitsfahrzeuge 113'374
8 Kollektivschilder 112'415
9 Motorfahrräder 12'563

 Total Steuern 15'314'610

 

Gebühren-Einnahmen CHF

1 Lernfahrausweise 62'580
2 Führerscheine 132'050 
3 Fahrzeugausweise 584'220 
4 Kontrollschilder 139'215 
5 Versteigerung und Verkauf Kontrollschilder 62'500 
6 Depotgebühren 97'880 
7 Allgemeine Gebühren 258'364 
8 Sonderbewilligungen 59'320 
9 Fahrzeugprüfungen 844'830 
10 Führerprüfungen 123'810 
11 Verkauf Handelswaren 8'510 
12 Bussen im Bereich der  
 Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 1'950

 Bearbeitungsgebühren für:

13 Autobahnvignetten, inklusive 
 Poolgelder «asa» 51'708 
14 Schwerverkehrsabgaben 170'755 
15 Diverse Gebühren 30'737

 Total Gebühren 2'628'429

Abteilung Technik

In der Abteilung Technik wurden folgende Führer- und Fahrzeugprüfungen sowie Kontrollfahrten durchgeführt:

Führerprüfungen Theorie Theorie  Praktisch  Praktisch Total 
  negativ positiv negativ positiv

A1 Motorräder bis 125 ccm 53 131 29 75 288 
A Motorräder über 125 ccm – – 46 91 137 
B Leichte Motorwagen 112 265 128 403 908 
B1 Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge – 1 – – 1 
BE Anhänger an leicht. Motorwagen – – 8 51 59 
BPT Berufsmässiger Personentransport mit Kat. B – – 8 17 25 
C Lastwagen 36 24 1 16 77 
CE Anhänger an Lastwagen – – – 12 12 
C1 Lastwagen bis 7.5 t + Feuerwehr 3 3 4 4 14 
D Gesellschaftswagen 3 4 – 2 9 
D1 Kleinbus  5 2 – 2 9 
G / F Motorfahrzeuge bis 45 km / h und  
 landw. Fahrzeuge 12 27 – – 39 
M Motorfahrräder 42 104 – – 146

Total  266 561 224 673 1'724

 
    negativ positiv Total

Kontrollfahrten   6 44 50
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Fahrzeugprüfungen Durchgeführte  
 Fahrzeugprüfungen

Personenwagen 8'124
Motorräder 1'055
Landwirtschaftliche Fahrzeuge 61
Lieferwagen 894
Gesellschaftswagen 90
Lastwagen 518
Arbeitsmotorfahrzeuge 124
Anhänger 457
Übrige Fahrzeuge 139
Technische Änderungen 377
Import Personenwagen 300
Import Motorräder 50
Import übrige Fahrzeugarten 150

Total 12'339

Fachbereich Administrativmassnahmen  
(ADMAS)

Die Motorfahrzeugkontrolle ist für den Erlass von Admi-
nistrativmassnahmen bei Verkehrsregelverletzungen so-
wie für Fahreignungsabklärungen im Fürstentum Liech-
tenstein zuständig. Die Auswertung zeigt die getroffenen 
Massnahmen im Berichtsjahr sowie die Anzahl der Wi-
derhandlungen der einzelnen Übertretungsarten. Dabei 
gilt es zu beachten, dass einer verfügten Massnahme 
mehrere Übertretungen zu Grunde liegen können.

Massnahme Anzahl

Verwarnung (leichter Fall) 197
1 Monat Entzug (mittelschwerer Fall) 90
2 und mehr Monate Entzug (schwerer Fall) 92
Sicherungsentzug 134
Aberkennung ausländischer Führerausweise 78

Total 591

Gründe der Massnahmen Anzahl

Ablenkung (Essen, Telefonieren und dergleichen) 74
Alkoholabhängigkeit / -missbrauch 10 
Andere Fahrfehler 57 
Andere Gründe 28 
Angetrunkenheit 44 
Drogensucht 79 
Entwendung zum Gebrauch – 
Fahren ohne Ausweis 32 
Fahren trotz Entzug / Verbot 13 
Fahrunfähigkeit Drogeneinfluss 17 
Fahrunfähigkeit Medikamenteneinfluss 1 
Geschwindigkeit 104 
Lernfahrt ohne Begleitperson – 
Missachten des Vortritts 44 
Missachtung von Auflagen – 
Nichtbeachten von Signalen 6 
Nichtbestehen der Prüfung (Kontrollfahrt) 4 
Nichtbetriebssicheres Fahrzeug 15 
Nichteignung (Charakter) 11 
Nichteignung (Krankheit / Gebrechen) 23 
Nichteignung (psychisch / leistungsmässig) 12 
Pflichtwidriges Verhalten bei Unfall  
(inkl. Führerflucht) 27 
Überholen 21 
Übermüdung, Sekundenschlaf 2 
Umgehung der Zuständigkeit 2 
Unaufmerksamkeit 113 
Unerlaubte Fahrzeugänderung – 
Ungenügender Abstand 12 
Vereitelung der Blutprobe 20

Total 771
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Stabsstelle für Sport

Stabsstellenleiter: Jürgen Tömördy

Die Aufgaben der Stabsstelle für Sport umfassen die Un-
terstützung der Regierung in sämtlichen Fragen betreffend 
den Sport, die Leitung der Geschäftsstelle der Sportkom-
mission sowie die Durchführung von Jugend und Sport 
in Liechtenstein. Das Berichtsjahr war geprägt durch den 
Gesetzesprozess (Abänderung des Sportgesetzes) für die 
neuen Sportstrukturen sowie von Projekten im Bereich 
Sportinfrastruktur und Veranstaltungen. Die Abänderung 
des Sportgesetzes wird am 1. Januar 2019 in Kraft treten. 
Der Personalbestand der Stabsstelle für Sport beträgt 230 
Stellenprozente.

Jugend und Sport (J+S)

Jugend und Sport (J+S) ist das staatliche Sportförde-
rungsprogramm in Liechtenstein für den Breitensport. 
Es umfasst die Jugendausbildung für Kinder und Jugend-
liche im Alter von fünf bis 20 Jahren und die Kaderbil-
dung (Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramm). Das 
Sportförderprogramm unterstützt ein regelmässiges, 
nachhaltiges und qualitativ gutes Angebot für Kinder und 
Jugendliche.

Jugendausbildung

J+S Jugendausbildung
(Kinder- und Jugendsport)
Jugend und Sport unterscheidet Kurse für 5 bis 10-Jäh-
rige (Kindersport) und 10 bis 20-Jährige (Jugendsport). 
Kindersportangebote sind Kurse mit der Philosophie der 
kindergerechten und vielseitigen Gestaltung. Jugend-
sportkurse werden in den spezifischen Sportarten ange-
boten. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 561 Kurse mit 
5'001 Teilnahmen registriert.

 2018 2017 2016 2015 2014

Organisationen, Vereine und Verbände 51 51 51 51 51
Sportarten 23 21 21 23 20
Kurse / Lager 561 480 492 444 377
Leitende 923 786 807 711 559

Knaben (Teilnahmen) 3'247 2'917 2'870 2'616 1'931
Mädchen (Teilnahmen) 1'754 1'557 1'595 1'616 1'504

Total (Teilnahmen) 5'001 4'474 4'465 4'232 3'435

J+S Schneesportlager
Das Snow-Camp in Damüls ist ein Schneesportlager für 
Jugendliche in den Sportferien, das von der Stabsstelle 
für Sport organisiert wird. Ein kompetentes, von Jugend 
und Sport ausgebildetes Leiterteam begleitet die Jugend-
lichen durch eine abwechslungsreiche Lagerwoche. Die 
sportliche Aus- und Weiterbildung sowie das Gemein-
schaftserlebnis stehen bei diesem Lager im Vorder-
grund. Insgesamt haben 14 Kinder und Jugendliche an 
diesem Lager teilgenommen.

Sportwoche
Die Sportwoche, welche in der Region Sarganserland, 
Werdenberg, Fürstentum Liechtenstein und Bündner 
Herrschaft durchgeführt wird, erfreut sich grosser Be-
liebtheit bei den Jugendlichen. Die Anzahl der Teilneh-
menden aus Liechtenstein hat in den letzten Jahren zu-
genommen. 240 Kinder aus Liechtenstein haben das 
Angebot der Sportwoche angenommen. Neben der orga-
nisatorischen Hilfestellung in Sachen Infrastruktur und 
Leiter unterstützt die Stabsstelle für Sport die Sportwo-
che finanziell mit CHF 2'000.

Kaderbildung
Die Kaderbildung umfasst die Aus- und Weiterbildung 
von J+S-Leiterpersonen, Expertinnen und Experten so-
wie Coaches. Die Stabsstelle für Sport organisierte im 
Berichtsjahr diverse J+S-Kaderbildungskurse in Liech-
tenstein, welche in der nachfolgenden Auflistung darge-
stellt sind:



372 |

INFRASTRUKTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT

Kursart Sportart Anzahl Anzahl Anzahl Total 
  Kurse Frauen Männer Total

Grundausbildung Fussball 1 0 20 20
 Skifahren 1 10 18 28
 Lagersport / Trekking 1 13 10 23
 Kindersport / Fussball 1 1 17 18
Weiterbildung 1 Coach 1 10 9 19
 Fussball 1 0 26 26
 Lagersport / Trekking 1 6 1 7
Kindersport Einführungskurs für 1 19 8 27 
 anerkannte Leiter
Weiterbildung 1 Bewegungsgrundformen 1 17 8 25

Total  9 76 117 193

J+S Aus- und Weiterbildung
Im Berichtsjahr besuchten ca. 200 in Liechtenstein 
wohnhafte Leiterpersonen ein Aus- oder Weiterbildung-
sangebot in Liechtenstein, eines der kantonalen Spor-
tämter der Schweiz oder des Bundesamtes für Sport in 
Magglingen. An J+S-Leiterkursen werden pädagogische, 
methodische und sportartspezifische Grundkenntnisse 
vermittelt. Vereine, die mit J+S zusammenarbeiten, be-
nötigen einen J+S-Coach. Dieser betreut das eingesetzte 
Leiterteam, sichert die Weiterbildung und den Leiter-
nachwuchs, pflegt den Kontakt mit den Eltern und dem 
Vereinsvorstand und sorgt für Nachhaltigkeit und Quali-
tät. Der J+S-Coach ist das Bindeglied zwischen seinem 
Verein und der Stabsstelle für Sport.

Finanzielle Aufwendungen
Für das Förderwerk «Jugend und Sport in Liechtenstein» 
wurde ein Betrag in Höhe von CHF 817'000 aufgewen-
det. Darunter fallen der Grundbeitrag an das Bundesamt 
für Sport, die Kaderbildung (Leiteraus- und Fortbildungs-
kurse) und die Jugendausbildung (Trainings, Lager etc.) 
sowie das Schneesportlager und die Sportwoche.

Akkreditierungsrat

Vorsitzender: Bruno Hälg

Gemäss Art. 18 des Gesetzes über die Akkreditierung 
und Notifizierung, LGBl. 1996 Nr. 82, berät der Akkredi-
tierungsrat die Liechtensteinische Akkreditierungsstelle, 
überprüft vorgenommene Begutachtungen und erarbei-
tet Entscheidungsanträge zuhanden der Akkreditierungs-
stelle. Der Akkreditierungsrat hat im Berichtsjahr keine Sit-
zung abgehalten.
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Dreigliedrige Kommission zur  
Beobachtung des Arbeitsmarktes

Vorsitzender: Christian Hausmann,  
Amtsleiter, Amt für Volkswirtschaft

Mit Schaffung eines Massnahmenpaketes zur Erhaltung 
und Stärkung der Sozialpartnerschaft hat die Regierung 
im April 2007 gemäss § 1173a Art. 111b des Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) die Dreigliedrige 
Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarktes bestellt. 
Diese hat die Aufgabe, den Arbeitsmarkt Liechtensteins zu 
beobachten, eventuell vorkommende Missbräuche (wie-
derholte Lohnunterbietungen) festzustellen und dagegen 
Massnahmen zu ergreifen. 

Im Jahr 2018 hat die Dreigliedrige Kommission zur 
Beobachtung des Arbeitsmarktes zweimal getagt. Im Zen-
trum standen die Ausarbeitung eines Geschäftsreglements, 
die Praxis zur Bestimmung der orts- und branchenüblichen 
Löhne bei der Meldebestätigung für Grenzgänger des Aus-
länder- und Passamts sowie die Beobachtung der Branche 
Hauswirtschaft und häusliche Betreuung.

Christian Hausmann trat per Ende 2018 als Leiter des 
Amtes für Volkswirtschaft aus und legte gleichzeitig sein 
Mandat als Mitglied und Vorsitzender der Dreigliedrigen 
Kommission nieder.

Einigungsamt

Vorsitzender: Horst Schädler, Regierungssekretär

Die Aufgabe des Einigungsamtes besteht gemäss dem Ar-
beiterschutzgesetz darin, in Kollektivstreitigkeiten aus dem 
Arbeitsvertrag zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zu vermitteln. Im Berichtsjahr fand keine Sitzung des Eini-
gungsamtes statt.

Energiekommission

Vorsitzender: Dr. Daniel Risch, 
Regierungschef-Stellvertreter

Gemäss Energieeffizienzgesetz, LGBl. 2008 Nr. 116, berät 
die Energiekommission die Regierung in Fragen der En-
ergiepolitik und nimmt die ihr vom Energieeffizienzgesetz 
übertragenen Aufgaben wahr. Die Energiekommission hat 
im Jahr 2018 fünf Sitzungen abgehalten. 

Die Energiekommission hat Anträge zur Förderung 
von Demonstrations- und anderen Anlagen sowie andere 
Massnahmen zu prüfen und allfällige Förderbeiträge zuzu-
sichern. Sie befasste sich im Berichtsjahr des weiteren mit 
der Umsetzung der Energiestrategie 2020 und dem Pro-
zess für die Erarbeitung der Energievision 2050 und der 
Energiestrategie 2030. 

Die Energiekommission hat im Rahmen des Energieef-
fizienzgesetzes für 28 Gesuche der Kategorie «Andere An-
lagen und andere Massnahmen» Fördermittel von CHF 
1'046'263 (1'600'650) zugesprochen. In diesem Betrag 
sind CHF 231'749 (240'172) für grosse Haustechnikanla-
gen, CHF 176'610 (0) für Photovoltaikanlagen und CHF 
637'904 (1'360'478) für andere Anlagen und andere 
Massnahmen enthalten.

Fachbeirat Geldspiel

Vorsitzender: Dr. George Häberling

Gemäss Art. 80 des Geldspielgesetzes, LGBl. 2010 Nr. 235, 
steht der Fachbeirat der Regierung, dem Amt für Volkswirt-
schaft und der FMA bei allen fachlichen und strategischen 
Fragen des Geldspielwesens zur Seite.

Der Fachbeirat für Geldspiele setzte sich im Berichtsjahr 
wie folgt zusammen:
–  Dr. George Häberling, Rechtsanwalt, Zug, Vorsitzender
–  Martin Sychold, Schweizerisches Institut für Rechts-

vergleichung, Lausanne
–  Manuel Richard, Direktor Lotterie- und Wettkommis-

sion Comlot, Bern
–  Dr. med. Andreas Canziani, FMH für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Zürich

Die Geldspielaufsicht im Amt für Volkswirtschaft ist die 
Geschäftsstelle des Fachbeirats für Geldspiele.

Im Mai tauschten sich der Vorsitzende und der Lei-
ter der Geldspielaufsicht mit dem Leiter der belgischen 
Geldspielaufsichtsbehörde, Herrn Peter Naessens, zu 
Fragen hinsichtlich der Regulierung von Onlinegeld-
spielen aus. Dabei wurden u. a. das belgische Regulie-
rungsmodell, insbesondere die Besteuerung des Online-
marktes, Effizienz von IP-locking, Werbevorschriften und 
-einschränkungen und der Einfluss des Onlinemarktes 
auf die lizenzierten Spielbanken im Detail besprochen.

Der Austausch mit der belgischen Geldspielaufsichts-
behörde war Grundlage für die für Herbst 2018 geplante 
Sitzung des Fachbeirats mit Vertretern von Aufsichtsbe-
hörden und Onlineanbietern aus Dänemark und Schwe-
den. Die Sitzung musste allerdings mangels Verfügbarkeit 
der angefragten Aufsichtsbehörden verschoben werden.
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Kommission für Geodaten- 
infrastruktur GDI-Kommission 
(LGBl. 2011 Nr. 48, Art. 18)

Vorsitzender: Markus Verling,
Amt für Bau und Infrastruktur

Die Aufgaben der GDI-Kommission sind die Koordination 
der Geodateninfrastruktur (GDI), die Beratung der Regie-
rung im Bereich der Geoinformation, die Unterstützung des 
Amtes für Bau und Infrastruktur als nationale und inter-
nationale Anlaufstelle für Geoinformation, die Umsetzung 
von INSPIRE, der Erlass von technischen Rahmenbedin-
gungen sowie Entscheidungen über Anträge der zuständi-
gen Fachstellen. Die GDI-Kommission wurde Ende Oktober 
2017 von der Regierung auf weitere vier Jahre neu bestellt.

Die GDI-Kommission hielt im Berichtsjahr drei Sitzungen 
ab. Folgende Themen wurden durch die Kommission dis-
kutiert bzw. einer Entscheidung zugeführt:
–  Beratung des Amtes für Bau und Infrastruktur bei 

der Schaffung der ÖREB-Katasterverordnung und der 
Festlegung der Themen für den ÖREB-Kataster

–  Erarbeitung einen Konzeptes für die Tarifierung von 
Geodaten zusammen mit dem Amt für Bau und Infra-
struktur und Ausarbeitung einer Empfehlung an die 
Regierung zum weiteren Vorgehen 

–  Beratung des Amtes für Bau und Infrastruktur bei der 
Umsetzung der Gebührenstrategie

–  Überwachung der INSPIRE-Umsetzung und Geneh-
migung des Monitorings zu Handen der Europäischen 
Umweltagentur

–  Koordination der Werkleitungsdokumentation und 
Vorschlag für die Dokumentation von privaten Lei-
tungen auf öffentlichem Grund

–  Beobachtung und Beurteilung internationaler Ent-
wicklungen

Gestaltungskommission  
(Art. 93 Baugesetz)

Vorsitzender: Stephan Banzer,
Amt für Bau und Infrastruktur

Die Gestaltungskommission beurteilt neben Richtplänen 
Überbauungs- und Gestaltungspläne. Die Gestaltungs-
kommission steht dabei der Baubehörde, den Gemeinden, 
den Bauherrschaften und den Baufachleuten in siedlungs-
planerischen Fragen beratend zur Seite. Aufgrund der Stel-
lungnahme der Gestaltungskommission entscheidet das 
Amt für Bau und Infrastruktur über das Bauvorhaben oder 

die bauliche Massnahme. Bei Planungsinstrumenten sind 
diese Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren ent-
sprechend zu berücksichtigen. Im Berichtsjahr wurden ins-
gesamt acht Überbauungs- und Gestaltungspläne beraten 
sowie Empfehlungen an die beauftragten Planenden und 
die Gemeindebehörden abgegeben.

Planungen und Projekte
In den Sitzungen befasste sich die Gestaltungskommis-
sion mit den eingereichten Planungen, Projekten und 
Anfragen. Es wurden vorwiegend Planungsinstrumente 
wie Überbauungs- und Gestaltungspläne in den Gemein-
den Vaduz, Triesen und Schaan behandelt. Zudem sind 
Besprechungen mit Gemeindebaubehörden, Planenden 
und Bauherrschaften geführt worden. Diese Gespräche 
dienen zur Vorbereitung der Kommissionssitzungen wie 
auch zur Umsetzung der Beratungsergebnisse der Ge-
staltungskommission. Trotz zunehmender Komplexität 
der einzelnen Projekte und Aufgabenstellungen konnte 
eine effiziente Erledigung der Anfragen erreicht werden. 
Folgende Projekte wurden beraten:

Vaduz
Gebiet Quäderli: Ein Gestaltungsplan, der eine Wohnbe-
bauung vorsieht.

Gebiet Ebaholz: Zwei Gestaltungspläne mit Bebau-
ungen, die eine Mischnutzung mit Wohnen, Gewerbe 
und Dienstleistung vorsehen.

Gebiet Bangarta: Ein bestehender Überbauungsplan, 
der aufgrund geänderter Verhältnisse eine Anpassung 
vorsieht.

Gebiet Rütti: Ein bestehender Gestaltungsplan, der auf-
grund geänderter Verhältnisse eine Anpassung vorsieht.

Triesen
Gebiet Underdorf: Ein Gestaltungsplan mit Bebau-
ungen, der eine Mischnutzung mit Wohnen, Gewerbe 
und Dienstleistung vorsieht.

Gebiet Underdorf: Ein Überbauungsplan, der die gene-
relle Festlegung von Baulinien im Ortszentrum vorsieht.

Schaan
Gebiet Egerta: Ein bestehender Überbauungsplan, der 
aufgrund geänderter Verhältnisse eine Anpassung vor-
sieht.
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Kommission für Energiemarkt- 
aufsicht (EMK)

Vorsitzender: Dr. Stefan Wenaweser

Gemäss dem Gesetz über den Elektrizitätsmarkt (EMG), 
LGBl. 2002 Nr. 144, und dem Gesetz über den Erdgas-
markt (GMG), LGBl. 2003 Nr. 218, berät die Kommission 
für Energiemarktaufsicht (EMK) die Regierung in grund-
sätzlichen oder sonst bedeutsamen Fragen der Elektrizi-
täts- und Energiemarktpolitik, erlässt bei Bedarf Richtlinien 
für eine transparente, nicht diskriminierende und kosten-
orientierte Berechnung der Preise, genehmigt Durchlei-
tungspreise und Bedingungen für die Einspeisung aus 
Erzeugungsanlagen sowie der Benutzung von Verbin-
dungsleitungen, entscheidet über die Verweigerung des 
Zugangs zu liechtensteinischen Netzen und übernimmt die 
Schlichtung von Streitfällen. 

Im Berichtsjahr wurden vier Sitzungen abgehalten und 
diverse Agenden im Zirkularweg behandelt. Die EMK hat 
im Berichtsjahr verschiedene aktuelle Fragestellungen und 
eingehende Anfragen bearbeitet bzw. an die zuständigen 
Stellen weitergeleitet. Ein Thema war die Vorbereitung zur 
Umsetzung des 3. Liberalisierungspaketes der EU für den 
Strom- und Gasmarkt.

Ausserdem hat sich die EMK mit der vorgesehenen 
periodischen Berichterstattung an die ESA in einem Ener-
giemarktbericht für 2017 der liechtensteinischen Regulie-
rungsbehörde für den Strom- und Erdgasmarkt befasst und 
diesen Bericht verabschiedet.

Medienkommission

Vorsitzender: Gaston Jehle

Die Aufgaben der Medienkommission sind im Medienge-
setz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250, 
sowie im Medienförderungsgesetz (MFG) vom 21. Septem-
ber 2006, LGBl. 2006 Nr. 223, geregelt. Laut Gesetz vom 
23. Oktober 2003 über den Liechtensteinischen Rundfunk 
(LRFG), LGBl. 2003 Nr. 229, obliegt der Medienkommis-
sion zudem die rechtliche Kontrolle über den Rundfunk. 

Die Medienkommission setzte sich im Berichtsjahr wie 
folgt zusammen:
–  Gaston Jehle, Planken (Vorsitzender ab 1. März 2018)
–  Jnes Rampone-Wanger, Vaduz, stellevertretende Vor-

sitzender (ab 1. März 2018)
–  Isabell Rüdt-Robert, Zürich (ab 1. März 2018)
–  Leila Frick-Marxer, Balzers (ab 1. März 2018)
–  Petra Vogt, Balzers (bestehend) 
–  Gustav Gstöhl, Eschen, Ersatzmitglied (ab 1. März 2018)

–  Karin Zech-Hoop, Eschen, Ersatzmitglied (ab 1. März 
2018)

Das Amt für Kommunikation ist die Geschäftsstelle der 
Medienkommission. 

Die Medienkommission traf sich 2018 zu sieben (neue 
Medienkommission) Sitzungen. An diesen Sitzungen hat 
die Kommission über die Verteilung der Gelder für die 
Medienförderung beraten und die entsprechenden Ent-
scheide ausgefertigt. Anhand eines standardisierten Jah-
reslohns wird die direkte Medienförderung berechnet, 
mit welcher die journalistische Leistung der Medienmit-
arbeitenden von Medienunternehmen gefördert wird. 
Die Medienkommission behandelte vier Anträge von Me-
dienunternehmen auf direkte und indirekte Medienför-
derung für insgesamt neun Medienerzeugnisse.

Direkte Medienförderung (Abgeltung der journalisti-
schen Leistung) wurde an vier Medienunternehmen für 
insgesamt neun Medienerzeugnisse ausgerichtet. Die 
Fördersumme betrug total CHF 1.22 Mio. Der Budgetbe-
trag von CHF 1.3 Mio. wurde nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für die Aus- und Weiter-
bildung wurde an zwei Medienunternehmen ausgerich-
tet. Die Fördersumme in diesem Bereich betrug total 
CHF 47'007. Der Budgetbetrag von CHF 60'000 wurde 
somit nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für den Verbreitungsauf-
wand wurde an vier Medienunternehmen ausgerichtet. 
Der Förderbetrag belief sich auf insgesamt CHF 465'009. 
Der Budgetbetrag von CHF 480'000 wurde somit nicht 
ausgeschöpft. Insgesamt wurden im Jahr 2018 CHF 
1'732'016 an Fördergeldern gesprochen.

Gaston Jehle, Jnes Rampone-Wanger und Leila Frick-
Marxer haben an einem Arbeitstreffen mit Regierungs-
chef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch teilgenommen.

Prüfungskommission für das  
Gastgewerbe

Vorsitzender: Karl-Heinz Oehri, 
Amtsleiter-Stellvertreter, Amt für Volkswirtschaft

Gestützt auf die Verordnung vom 12.  Dezember 2006 
über die fachliche Eignung im Gastgewerbe, LGBl. 2006 
Nr. 254, besteht die Gastwirteprüfung aus den Fächern 
Rechtskunde sowie Lebensmittelrecht und Lebensmittelhy-
giene. Bei genügend Anmeldungen wird die Prüfung jähr-
lich zweimal durchgeführt. Die bestandene Prüfung bildet 
den Nachweis der fachlichen Eignung zur selbständigen 
Führung eines gastgewerblichen Betriebes nach den Be-
stimmungen des Gewerbegesetzes, LGBl. 2006 Nr. 184. 
Die Prüfungskommission setzt sich aus einem Vertreter 
des Amtes für Volkswirtschaft als Vorsitzenden, einem Ver-
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Die bestandene Meisterprüfung bildet die fachliche 
Grundlage zur Ausübung des Gewerbes als Güter- und Per-
sonenkraftverkehrsunternehmer im Sinne von Art. 7 des 
Strassentransportgesetzes, LGBl. 2006 Nr. 185. Eine fach-
liche Eignung müssen Transportunternehmer nachweisen, 
welche Güter- und Personentransporte mit Fahrzeugen 
oder Fahrzeugkombinationen ausüben, deren zulässiges 
Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen beträgt. 

Die Prüfungen finden nach Bedarf statt. Aufgrund man-
gelnder Interessenten wurde im Jahr 2017 keine Prüfung 
abgehalten. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2004 statt. Die 
wenigen Gesuchsteller eignen sich die fachlichen Voraus-
setzungen zur Führung eines Güter- und Personenkraftver-
kehrsunternehmens zunehmend im Ausland an.

Sportkommission

Präsident: Peter Näff

Die Sportkommission beschäftigt sich mit allen Belangen 
des Sports. Ihre Hauptaufgaben sind die Beratung der Re-
gierung in allen grundsätzlichen oder bedeutsamen Fra-
gen des Sports, die Entscheidung über die Ausrichtung 
von Förderbeiträgen, die Durchführung von «Jugend und 
Sport» sowie die Beschlussfassung des jährlichen Bud-
gets der Sportförderung zu Handen der Regierung. Fer-
ner erfüllt die Sportkommission eine wichtige Funktion in 
(sport-)politischer Hinsicht, da durch die Zusammenset-
zung dieses Gremiums den Anliegen der zentralen Sportin-
stitutionen im Bereich des privaten Sports (Liechtenstein 
Olympic Committee), von Jugend und Sport (J+S) und des 
Schulsports (Schulsportinspektor) Gehör verschafft werden 
kann.

Die Sportkommission setzt sich wie folgt zusammen:
–  Peter Näff, Präsident
–  Hansjörg Lingg, Vizepräsident
–  Barbara Miller
–  Jürgen Kühnis
–  Isabel Fehr (LOC)
–  Stefan Marxer (LOC)
–  Beat Wachter (LOC)
–  Christian Fischer (beratend)
–  Jürgen Tömördy (beratend)

Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Abänderung 
des Sportgesetzes wird die Sportkommission aufgelöst 
und die Aufgaben der Sportkommission werden ander-
weitig aufgeteilt.

treter des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinär-
wesen, einem Rechtsexperten sowie zwei Delegierten aus 
dem Gastgewerbe zusammen. Die letzte Bestellung der 
Kommission erfolgte am 18. November 2018 für 4 Jahre.

Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (2) Gastwirteprü-
fungen durchgeführt. Zur Prüfung angetreten sind insge-
samt 60 (62) Kandidatinnen und Kandidaten, davon 2 (5) 
Repetenten. Insgesamt haben 49 (51) Kandidatinnen und 
Kandidaten die Prüfung bestanden und den Befähigungs-
ausweis zur Führung eines gastgewerblichen Betriebes ge-
mäss Art. 13 f. Gewerbegesetz erhalten.

Prüfungskommission für die  
Gefahrgutbeauftragten

Vorsitzender: Wilfried Hauser, 
Amt für Volkswirtschaft

Gemäss Art. 6 der Verordnung vom 19. April 2011 über die 
fachliche Eignung des Gefahrgutbeauftragten, LGBl. 2011 
Nr. 149, bereitet die Prüfungskommission die Prüfungen 
vor und führt diese auch durch.

Die Prüfungskommission für Gefahrgutbeauftragte hat 
im Berichtsjahr keine Prüfung durchgeführt und keine Sit-
zung abgehalten.

Prüfungskommission für die  
Prüfung der fachlichen Eignung 
zur Führung eines Güter-  
und Personenkraftverkehrs- 
unternehmens

Vorsitzender: Karl-Heinz Oehri, 
Amtsleiter-Stellvertreter, Amt für Volkswirtschaft

Gestützt auf die Verordnung über die Prüfung der fach-
lichen Eignung zur Führung eines Güter- und Personen-
kraftverkehrsunternehmens, LGBl. 1996 Nr. 166, ist die 
Kommission für die Organisation, Durchführung und Auf-
sicht der Fachprüfung zuständig.

Die Prüfungskommission setzt sich aus zwei Vertretern 
des Amtes für Volkswirtschaft und je einem Vertreter der 
Landespolizei, der Motorfahrzeugkontrolle und der Wirt-
schaftskammer zusammen. Ein Vertreter des Amtes für 
Volkswirtschaft führt den Vorsitz. Die Kommission ist von 
der Regierung am 21. November 2017 für 4 Jahre bestellt 
worden.
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Breitensportförderung

Jahresbeiträge an die Sportverbände
Die Förderung des Breitensports erfolgt unter ande-
rem durch die Auszahlung von Jahresbeiträgen an die 
Sportverbände und Einzelvereine, die der Bevölkerung 
die Sportausübung im Sinne der Förderung der Volks-
gesundheit, der körperlichen Ertüchtigung und der sinn-
vollen Freizeitgestaltung ermöglichen. Für 42 Verbände 
konnten Jahresbeiträge in einer Gesamthöhe von CHF 
432'000 ausgeschüttet werden.

Verbandsbeiträge für FL-Sportschüler
Die Sportschule Liechtenstein bietet Sportschülern Rah-
menbedingungen für eine optimale Förderung an, welche 
die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport sicher-
stellt. Insgesamt 74 Sportschüler in den Sportarten Fuss-
ball, Eislaufen, Skifahren, Langlauf, Tennis, Radfahren, 
Judo, Schwimmen, Volleyball und Springreiten haben das 
Schuljahr 2017 / 2018 vollumfänglich absolviert. Die Ver-
bände haben insgesamt eine Unterstützung in Höhe von 
CHF 330'000 zur Förderung ihrer Sportschüler erhalten.

Weitere Förderbereiche im Breitensport
Die Sportkommission unterstützte im Berichtsjahr des 
Weiteren folgende Breitensportorganisationen und Ak-
tivitäten
–  Veranstaltungen und Wettkämpfe von Special Olym-

pics
–  Konditionstraining für jedermann / frau
–  Unterstützung von Infrastruktur und Unterhalt (Verein 

Valünalopp, Leichtathletikanlage Schaan)
–  Behindertenverband zur Förderung des Behinderten-

sports
–  Bewegungs- und Sportanlass slowUp Werdenberg-

Liechtenstein
–  Jugendsportlager Tenero
–  Projekt «Halle für Alle»

Spitzen- und Leistungsportförderung

Internationale Wettkämpfe im Ausland
21 Sportverbände haben ihre Athletinnen und Athleten 
an Welt-, Europameisterschaften sowie an internationale 
Wettkämpfe im Ausland beschickt. Es werden nur För-
derbeiträge an internationale Wettkämpfe im Ausland 
gesprochen, die in Elite-, Nachwuchs oder Jugendkate-
gorien ausgetragen werden. Die Beschickungen der Ver-
bände konnten mit Förderbeiträgen von CHF 150'000 
unterstützt werden.

Internationale Sportveranstaltung in Liechtenstein
Insgesamt wurden 11 Verbände bzw. Organisationen für 
die Durchführung von internationalen Veranstaltungen 
in ihren Sportarten unterstützt. Die Internationalen Ver-
anstaltungen lösten im Berichtsjahr einen Gesamtbeitrag 
in Höhe von CHF 120'000 aus.

–  Alpenverein: Jugendweltmeisterschaft im Eisklettern
–  Skiverband: Internationale FIS-Rennen in Malbun und 

die Skilanglauf Schweizermeisterschaften in Steg
–  Radfahrerverband: Swiss Bike Cup und das internatio-

nale Kriterium «Rund um den Weiherring»
–  Leichtathletikverband: Europäische Kleinstaatenmei-

sterschaften der Leichtathleten und der LGT Alpin Ma-
rathon

–  Volleyballverband: Verschiedene int. Wettkämpfe (Be-
ach- und Hallenvolleyball) 

–  Schachverband: Int. Jugendturnier
–  Squash Verband: Squash Junior Open 
–  Fussballverband: UEFA U19-Qualifikationsturnier zur 

Europameisterschaft 2019 der Frauen
–  Modellfluggruppe Liechtenstein: Int. Freundschafts-

fliegen Motorkunstflug in Bendern
–  Verein internationaler Sport in Liechtenstein (ISL): 

Golden Fly Series in Schaan
–  Weltqualifikationsevent im Pump Track in Balzers

Spitzen- und Leistungssportförderung
Der Spitzensportausschuss ist ein Gremium der Sport-
kommission mit sieben stimmberechtigten Mitgliedern 
aus Vertretern der Sportkommission (Vorsitzender Peter 
Näff und Barbara Miller), der Privatwirtschaft (René B. 
Ott), der Trainer (Daniel Hasler), der Athleten (Julia Hass-
ler) und des Liechtenstein Olympic Committee (Flurin 
Dermon und Marcel Heeb). Der Spitzensportausschuss 
gibt Empfehlungen zur Einstufung von Spitzen- und Lei-
stungssport Förderathleten ab. Insgesamt haben 20 Ath-
leten (5 Winter und 15 Sommer) in den Sportarten Ski 
Alpin und Langlauf, Eiskunstlauf, Squash, Tennis, Kick-
boxen, Motorkunstflug, Duathlon, Judo, Schwimmen, 
Springreiten und die Teamsportart Synchronschwimmen 
eine Förderung für den Spitzen- und Leistungssport von 
insgesamt CHF 180'000 erhalten. Neben der Förderung 
an die Einzelsportler erhalten die Verbände, die staat-
lich geförderte Spitzen- und Leistungssportler in ihren 
Kadern haben, eine Unterstützung. Im Berichtsjahr wur-
den zehn Verbände mit einem Verbandsbeitrag für Spit-
zen- und Leistungssportler in der Gesamthöhe von CHF 
102'000 gefördert.

Prämien und Auszeichnungen
Jovan Prvulj (3. Rang Europameisterschaft Kickboxen), 
Lea Beck (3. Rang an der Jugendweltmeisterschaft – Eis-
klettern), Tina Weirather (3. Rang Super G und 4. Rang 
Abfahrt Olympische Spiele sowie Sportlerin des Jahres), 
Christoph Meier (Sportler des Jahres) und das Synchron-
schwimmteam Lara Mechnig und Marluce Schierscher 
(Mannschaft des Jahres) wurden in Form einer Prämie 
ausgezeichnet.
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Jahresbericht Schulsport 2018

Schulsportinspektor: Christian Fischer

Freiwilliger Schulsport
Im Berichtsjahr konnten in der Primarstufe zwölf Kurse 
mit 163 Teilnehmern durchgeführt werden. Auf der Se-
kundarstufe I wurden landesweit vier Kurse mit 38 Schü-
lern angeboten. Dieses fakultative Angebot ergänzt den 
obligatorischen Schulsport und wird von den Schülern in 
ihrer Freizeit besucht. Es bietet eine gute Grundlage, um 

koordinative Fertigkeiten optimal zu entwickeln und das 
Bewegungsrepertoire zu erweitern.

Schulsportwettkämpfe und Veranstaltungen
Die nationalen Schulsportmeisterschaften erfreuen sich 
weiterhin grosser Beliebtheit. Bemerkenswert ist die 
Teilnehmerzahl an den Liechtensteiner Schulsportmei-
sterschaften. Insgesamt gingen 1'146 Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren in neun verschie-
denen Sportarten an den Start.

Sekundarstufe Mädchen Mädchen Knaben  Knaben Total Total 
 Teams Teilnehmende Teams Teilnehmende Teams Teilnehmende

Basketball 8 61 9 65 17 126
Unihockey 4 27 6 37 0 64
CS Cup 17 153 29 261 46 414
Volleyball 9 40 7 35 16 75
Freestyle Turmspringen  20  20  40
Showtime 10 110   10 110

Total 48 411 51 418 99 829

Primarschule Mädchen Mädchen Knaben Knaben Total Total 
 Teams Teilnehmende Teams Teilnehmende Teams Teilnehmende

Mattenhandball 3 17 4 22 7 39
Leichtathletik (Olympic Day)      243
Rutschevent im Schwimmbad  20  10  30

Total 3 37 4 32 7 312
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Der Olympic Day mit einem attraktiven Rahmenpro-
gramm für die Primarstufe ist in Kooperation mit dem 
LOC erstmalig im Juni 2018 durchgeführt worden. Mit 
knapp 250 Teilnehmern sowie vielen ehemaligen und ak-
tiven Olympiateilnehmern ist er als voller Erfolg zu wer-
ten.

Im Berichtsjahr wurden keine Teams zum schweize-
rischen Schulsporttag sowie zu den Weltsportspielen der 
ISF entsendet.

Liechtenstein Olympic Committee (LOC)

Jahresbeitrag an den LOC
Das Liechtenstein Olympic Committee erhielt gemäss 
Leistungsvereinbarung mit der Regierung einen Jah-
resbeitrag von CHF 820'000 aus der Sportförderung, 
welcher für Administrationskosten der Geschäftsstelle, 
Dienstleistungen, Ausbildungen, Breitensportaktivitäten, 
Kommunikation, PR, Veranstaltungen und Repräsentati-
onen eingesetzt wird.

Wettkampfvorbereitungen
Die Sportkommission hat für Wettkampfvorbereitungen 
(Kleinstaatenspiele, EYOF, Olympische Spiele, YOG, Eu-
ropean Games) dem LOC einen Pauschalbetrag in Höhe 
von CHF 210'000 zur Verfügung gestellt. Entsprechende 
Verbände erhalten vom LOC Unterstützung für mehrjäh-
rige Vorbereitungsprojekte von olympischen Wettkämp-
fen.

Medical Team
Athleten aus diversen Verbandskadern haben die me-
dizinischen Dienstleistungen des LOC in Anspruch ge-
nommen. Diese umfassen Leistungstests, sportärztliche 
Untersuchungen, Ernährungsberatung, ein Reha-Projekt 
für Langzeitverletzte, Mentaltraining und Athletiktrai-
ning. Der Aufwand für die sportmedizinischen Dienstlei-
stungen und Untersuchungen wurde aus der Sportförde-
rung mit CHF 60'000 unterstützt.

Olympische Winterspiele PyeongChang 2018
An den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 
2018 nahmen eine Athletin und zwei Athleten aus Liech-
tenstein teil. Höhepunkt der Mission war der Gewinn 
der Bronzemedaille im Super G durch Tina Weirather. 
Die Beschickung wurde mit einem Betrag in Höhe von 
155'624 aus dem Sportbudget unterstützt.

Youth Olympic Games in Buenos Aires
Liechtenstein wurde an den Youth Olympic Games in Bu-
enos Aires von einer Tennisspielerin und zwei Schwim-
mern vertreten. Sie wurden in die Delegation von Swiss 
Olympic integriert und von zwei Trainern begleitet. Die 
Sportkommission finanziert mit CHF 25'000 einen Teil 
der Ausgaben.

Dopingprävention / Dopingkontrollen
Im Berichtsjahr hat das LOC gemäss Auftrag der Sport-
kommission verschiedene Trainingskontrollen durch-
geführt. Ein Vertrag zwischen Antidoping Schweiz und 
dem LOC regelt die Durchführung von Dopingkontrollen 
und die Sanktionierung von Dopingvergehen. Die anfal-
lenden Kosten für die Dopingkontrollen wurden aus der 
Sportförderung mit CHF 45'925 finanziert. Der Landes-
beitrag an die WADA – World Anti-Doping Agency – be-
lief sich auf CHF 8'835.
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Landgerichtspräsident:  
lic. iur. Willi Büchel

Streitige Zivilverfahren (CG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 327
Neuanfall 406
Total 733
Streiturteil 94
Verzichts-, Anerkenntnis- und Versäumnisurteil 45
Vergleich 95
Rücknahme 51
Unterbrechung 33
Ruhen 46
Zurückweisung 14
Abweisung Sicherungsbot 8
Sonstige Erledigungen 40
Total Erledigungen 426
Pendent per 31. Dezember 2018 307

Ehesachen und Rechtssachen nach  
Partnerschaftsgesetz (EG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 20
Neuanfall 102
Total 122
Urteil 2
Trennungsbeschluss 0
Scheidungsbeschluss 73
Sonstiger Beschluss 2
Rückzug 7
Sonstige Erledigung 1
Total Erledigungen 85
Pendent per 31. Dezember 2018 37

Ausserstreitige Angelegenheiten nach PGR  
(HG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 44
Neuanfall 272
Total 316
Total Erledigungen 262
Pendent per 31. Dezember 2018 54

Beschwerden in Handelsregistersachen (HR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

GERICHTE

Verlassenschaftssachen (VA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 87
Neuanfall 338
Total 425
Total Erledigungen 323
Pendent per 31. Dezember 2018 102

Errichtung von Testamenten, Kodizillen, Erbverträgen, 
Erbverzichtsverträgen; Übernahme von Testamenten; 
Hinterlegung von Testamenten (TR-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 269
Total 270
Total Erledigungen 270
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Vormundschafts-, Sachwalterschafts- und  
Pflegschaftssachen einschliesslich Unterhaltssachen 
zwischen in gerader Linie verwandten Personen;  
Geschäfte des Wirksamwerdens der vorgelegten  
Vorsorgevollmacht nach § 284f Abs. 2 ABGB; Unter-
bringungen und Weisungen gem. KJG; Ausschluss 
vom Stimmrecht (PG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 86
Neuanfall 485
Total 571
Total Erledigungen 474
Pendent per 31. Dezember 2018 97

Übrige Pflegschaftssachen: Kuratelen, pflegschafts-
gerichtliche Genehmigungen, Verschollen- 
erklärungen, Adoptionen, Verkürzung / Verlängerung 
der Minderjährigkeit, Ehemündigkeitserklärungen, 
Abstammungsverfahren u. a. (NP-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 9
Neuanfall 264
Total 273
Total Erledigungen 268
Pendent per 31. Dezember 2018 5

Unterhaltsbevorschussungssachen (UV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 3
Neuanfall 70
Total 73
Total Erledigungen 72
Pendent per 31. Dezember 2018 1

Landgericht
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Gerichtliche Massnahmen nach SHG (SH-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 42
Total 43
Total Erledigungen 41
Pendent per 31. Dezember 2018 2

Andere Ausserstreitsachen, Beweissicherung vor  
Beginn des Verfahrens nach §§ 384 ff ZPO, Schieds-
richterbestellungen nach § 604 ZPO, Rechtsbote,  
Beurkundungen, vollstreckbare Urkunden gem.  
Art. 89 ff RSO; Kraftloserklärungen, gerichtliche  
Hinterlegungen gem. § 1425 ABGB (NZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 7
Neuanfall 42
Total 49
Total Erledigungen 39
Pendent per 31. Dezember 2018 10

Rechtshilfe in Zivilsachen (RZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 34
Neuanfall 949
Total 983
Total Erledigungen 966
Pendent per 31. Dezember 2018 17

Beurkundung, Errichtung und Registrierung von  
Vorsorgevollmachten und Sachwalterverfügungen 
(VV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 26
Total 26
Total Erledigungen 25
Pendent per 31. Dezember 2018 1

Patientenverfügungen, Errichtung und Hinterlegung 
(PV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 6
Total 6
Total Erledigungen 6
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Exekutionsverfahren (Ex-Sachen)

Zahlbefehle

Pendent vom Vorjahr 15
Neuanfall 2'661
Total 2'676
Total Erledigungen 2'597
Pendent per 31. Dezember 2018 79

Zwangsweise Pfandrechtsbegründungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 19
Total 19
Total Erledigungen 19
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Fahrnisexekutionen  

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 3'986
Total  3'991
Total Erledigungen 3'953
Pendent per 31. Dezember 2018 38

Vollzug Fahrnisexekutionen  

Pendent vom Vorjahr 824
Neuanfall 3'710
Total  4'534
Total Erledigungen 3'833
Pendent per 31. Dezember 2018 701

Exekutionen auf Geldforderungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 920
Total  920
Total Erledigungen 904
Pendent per 31. Dezember 2018 16

Vollzug Exekutionen auf Geldforderungen 

Pendent vom Vorjahr 137
Neuanfall 887
Total  1'024
Total Erledigungen 869
Pendent per 31. Dezember 2018 155

Sonstige Exekutionssachen 

Wechselproteste  0
Pfändungsregisterauszüge 1'431

Retentionsweise Beschreibungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 6
Total 6
Total Erledigungen 6
Pendent per 31. Dezember 2018 0
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Zwangsverwaltungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 3
Total 3
Total Erledigungen 3
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Zwangsversteigerungen (einschliesslich Beitritte) 

Pendent vom Vorjahr 17
Neuanfall 46
Total  63
Total Erledigungen 30
Pendent per 31. Dezember 2018 33

Räumungsexekutionen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 8
Total 8
Total Erledigungen 8
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Aufhebung Miteigentum 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total  0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Naturalexekutionen / Sonstige Exekutionen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 13
Total 13
Total Erledigungen 13
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Offenbarungseide  

Pendent vom Vorjahr 99
Neuanfall  490
Total 589
Total Erledigungen 478
Pendent per 31. Dezember 2018 111

Übrige Exekutionssachen / vorläufige Anordnungen 
gem. Art 272 EO (NE-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 2
Total 2
Total Erledigungen 2
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Rechtsöffnungen (RÖ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 8
Neuanfall  38
Total 46
Total Erledigungen 41
Pendent per 31. Dezember 2018 5

Gerichtliche Aufkündigungen (KÜ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 22
Total 22
Total Erledigungen 22
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Konkurssachen (KO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 87
Neuanfall 866
Total 953
Total Erledigungen 517
Pendent per 31. Dezember 2018 436
Konkurseröffnungen 15
pendente eröffnete Konkurse 38

Nachlassvertragsverfahren (NV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Übrige Konkurs- und Nachlassvertragssachen  
(NK-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 243
Total 243
Total Erledigungen 243
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Rechtsauskünfte (RA-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 3
Total 3
Total Erledigungen 3
Pendent per 31. Dezember 2018 0
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Strafrechtliche Untersuchungen und Vorerhebungen 
(UR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  474
Neuanfall Anträge Staatsanwaltschaft 455
Neuanfall Privat- und Subsidiaranklagen 0
Total  929
Total Erledigungen 456
Pendent per 31. Dezember 2018 473

Strafsachen Rechtspfleger (RU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  6
Neuanfall Bestrafungsanträge Staatsanwaltschaft 963
Total  969
Total Erledigungen 965
Pendent per 31. Dezember 2018 4

Vereinfachtes Einzelrichterverfahren in Strafsachen 
(EU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  34
Neuanfall Bestrafungsanträge Staatsanwaltschaft 181
Neuanfall Privat- und Subsidiaranträge 0
Total  215
Total Erledigungen 156
Pendent per 31. Dezember 2018 59

Einzelrichterverfahren in Strafsachen (ES-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  44
Neuanfall Strafanträge Staatsanwaltschaft 111
Total  155
Total Erledigungen 112
Pendent per 31. Dezember 2018 43

Jugendgericht (JG-Sachen) Vorsitzende:  
lic. iur. Nicole Netzer

Pendent vom Vorjahr  3
Neuanfall Anträge Staatsanwaltschaft 24
Neuanfall Privat- und Subsidiarbestrafungsanträge 0
Total  27
Total Erledigungen 12
Pendent per 31. Dezember 2018 15

Kriminalgericht (KG-Sachen) Vorsitzende:  
Dr. Johannes Witwer, Dr. Hermann Schöpf

Pendent vom Vorjahr 15
Neuanfall Anklagen Staatsanwaltschaft 26
Total  41
Total Erledigungen 25
Pendent per 31. Dezember 2018 16

Strafregistersachen (SR-Sachen)

Insgesamt per 31. Dezember 2018 im Strafregister 
eingetragene Personen  680
Eintragungen im Geschäftsjahr:
Erstmalige Eintragungen 121
Eintragungen bei bereits registrierten Personen 29
Total Eintragungen 150

übrige Strafregistersachen (NSR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 83
Total 84
Total Erledigungen 76
Pendent per 31. Dezember 2018 8

Übrige Strafsachen (NS-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall  3
Total 5
Total Erledigungen 5
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Rechtshilfe in Strafsachen (RS-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 78
Neuanfall 262
Total 340
Auslieferung von Personen 4
Ermittlungsersuchen 237
Zustellersuchen 19
Total Erledigungen 260
Pendent per 31. Dezember 2018 80

Gerichtsgebührenangelegenheiten (GG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 162
Total 163
Total Erledigungen 163
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Dienstaufsicht (DA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 30
Total 30
Total Erledigungen 30
Pendent per 31. Dezember 2018 0
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Befangenheits- und Ausschlussverfahren (PR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 29
Total 30
Total Erledigungen 24
Pendent per 31. Dezember 2018 6

Allgemeine Justizverwaltung (JV-Sachen) 

Neuanfall Justizverwaltungssachen 147

Präsident und Vorsitzender des 3. Senates: 
lic. iur. Uwe Oehri LL.M.
1. Vizepräsident und Vorsitzender des 1. Senates: 
Dr. Dieter Santner 
2. Vizepräsident und Vorsitzender des 2. Senates: 
lic. iur. Jürgen Nagel LL.M.

Zivilsachen 

Zivilstreitigkeiten (CG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 27
Neuanfall 69
Total 96
Total Erledigungen 77
Pendent am 31. Dezember 2018 19

Zivilstreitigkeiten (CG-Sachen) Rekurse

Pendent vom Vorjahr 58
Neuanfall 79
Total 137
Total Erledigungen 128
Pendent am 31. Dezember 2018 9

Ehestreitigkeiten (EG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Ehestreitigkeiten (EG-Sachen) Rekurse

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 3
Total 8
Total Erledigungen 7
Pendent am 31. Dezember 2018 1

Ausserstreitige Handelsgerichtssachen (HG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 18
Total 23
Total Erledigungen 19
Pendent am 31. Dezember 2018 4

Verlassenschaftssachen (VA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 4
Total 6
Total Erledigungen 6
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Vormundschafts-, Sachwalterschafts- und Pfleg-
schaftssachen (PG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 16
Total 18
Total Erledigungen 16
Pendent am 31. Dezember 2018 2

Übrige Pflegschaftssachen (NP-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 1
Total 1
Total Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Unterhaltsbevorschussungssachen (UV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 9
Total 11
Total Erledigungen 11
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Fürstliches Obergericht



388 |

GERICHTE

Sozialhilfesachen (SH-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 8
Total 8
Total Erledigungen 8
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Ausserstreitige Angelegenheiten (NZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 3
Total 5
Total Erledigungen 5
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Rechtshilfe in Zivilsachen (RZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall  2
Total 2
Total Erledigungen 2
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Exekutionssachen (EX-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 7
Neuanfall  57
Total 64
Total Erledigungen 49
Pendent am 31. Dezember 2018 15

Übrige Exekutionssachen / vorläufige Anordnungen 
gem. Art. 272 EO (NE-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Rechtsöffnungen (RÖ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall  2
Total 2
Total Erledigungen 2
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Gerichtliche Aufkündigungen (KÜ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Konkurssachen (KO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 11
Total 11
Total Erledigungen 7
Pendent am 31. Dezember 2018 4

Nachlassvertragsverfahren (NV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Handelsregistersachen (HR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Gerichtsgebührenangelegenheiten (GG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 1
Total 1
Total Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Testamentssachen, Vorsorgevollmachten und  
Patientenverfügungen (TR-, VV- und PV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Strafsachen

Strafsachen im vereinfachten Verfahren nach  
§ 317 StPO (EU-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr  0
Neuanfall  18
Total  18
Total Erledigungen 17
Pendent am 31. Dezember 2018 1
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Strafsachen im Verfahren vor dem Einzelrichter nach 
§ 312 StPO (ES-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr  0
Neuanfall 26
Total  26
Total Erledigungen 22
Pendent am 31. Dezember 2018 4

Kriminalgericht (KG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 3
Neuanfall 17
Total 20
Total Erledigungen 17
Pendent am 31. Dezember 2018 3

Jugendgericht (JG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent am 31. Dezember 2018 0

Beschwerden und Rechtsbehelfe im Erkenntnis- 
verfahren (ES-, EU-, JG-, KG-, NS-, NSR-, RU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 11
Neuanfall 45
Total 56
Total Erledigungen 53
Pendent am 31. Dezember 2018 3

Untersuchungsrichterliche Geschäfte (UR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  28
Neuanfall  115
Total 143
Total Erledigungen 122
Pendent am 31. Dezember 2018 21

Rechtshilfe in Strafsachen (RS-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 60
Total 65
Total Erledigungen 54
Pendent am 31. Dezember 2018 11

Weitere Geschäfte

Amtshaftungssachen (CO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 1
Total 3
Total Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2018 2

Schiedsklagen nach § 632 ZPO (SO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Patentsachen (PO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total  0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Sozialversicherungssachen (SV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 11
Neuanfall 30
Total 41
Total Erledigungen 33
Pendent per 31. Dezember 2018 8

Disziplinarsachen (DO-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 11
Neuanfall 10
Total 21
Total Erledigungen 12
Pendent per 31. Dezember 2018 9

Präsidialsachen

Allgemeine Justizverwaltung (JVO-Sachen)

Neuanfall Justizverwaltungssachen 26

Aufsichtsbeschwerden, Ablehnungs- und  
Ausschliessungsanträge (JO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 11
Total 11
Total Erledigungen 10
Pendent per 31. Dezember 2018 1
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Disziplinaranzeigen gegen den Landgerichts- 
präsidenten und Richter des Landgerichtes  
(DAO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 0
Total 1
Total Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2018 0

Oberster Gerichtshof 

Präsident: Univ. Prof. Dr. Hubertus Schumacher 

Zusammenfassung 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013

vom Vorjahr übernommen 44 24 26 34 57 41
neu angefallen 128 209 184 173 221 271

Total 172 233 210 207 278 312

erledigt 159 189 186 181 244 256
am Jahresende offen 13 44 24 26 34 56

Zusammenfassung aller Geschäftsfälle

Neuanfall im Berichtsjahr
2014

Gesamtanfall (übernommene plus neu angefallene)

2015 2016 2017 2018
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Verwaltungsgerichtshof 

Vorsitzender: lic. iur. Andreas Batliner

Im Jahr 2018 fielen 163 neue Beschwerde- und Antragsfälle an.

Unter dem Vorsitzenden des Verwaltungsgerichtshofes wurden folgende Fälle behandelt:

VGH-Akt Beschwerdesache Entscheidung / Verfahrensstand

2015 / 26 Wiederherstellung  06. 04. 2018: Beschwerde zurückgewiesen
2016 / 129 Gestaltungsplan 06. 04. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 22 Opferhilfe 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 36 Ertragssteuer 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 53 Erwerbssteuer 19. 01. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 58 Handelsregistereintrag Verfahren unterbrochen
2017 / 59 Einberufung Aktionärsversammlung  Verfahren unterbrochen
2017 / 68 Steueramtshilfe 19. 01. 2018: Beschwerde z. T. stattgegeben 
  z. T. zurückverwiesen, z. T. abgewiesen
2017 / 69 Aufsichtsbeschwerde 19. 01. 2018: Beschwerde z. T. zurück-, z. T. abgewiesen
2017 / 93 Steueramtshilfe 09. 03. 2018: Beschwerde zurückgewiesen
2017 / 96 Verwaltungszwangsbot 06. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 99 Familiennachzug 24. 09. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2017 / 108 Asyl 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 109 Wiederaufnahme etc. 09. 03. 2018: Beschwerde zurückgewiesen
2017 / 113 Siloballen 09. 05. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2017 / 114 Liquidation 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 116 Aufenthaltsbewilligung 19. 01. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren
  zurückverwiesen
2017 / 117 Krankenpflegeversicherung 19. 01. 2018: Beschwerde stattgegeben
2017 / 119 Aufenthaltsbewilligung 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 121 Leistungsvereinbarung 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 122 Einbürgerung 19. 01. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 123 Asyl 14. 02. 2018: Beschwerde verworfen
2017 / 124 Parkbusse 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 125 Ausbildungsbeihilfe 09. 11. 2018: Beschwerde stattgegeben
2017 / 126 Ertragssteuer 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 127 Asyl 08. 01. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 128 Int. Sanktionen 07. 06. 2018: Beschwerde stattgegeben
2017 / 129 Int. Sanktionen 07. 06. 2018: Beschwerde stattgegeben
2017 / 130 Asyl 22. 01. 2018: Verfahren eingestellt
2017 / 131 Führerausweis 10. 08. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 132 Steueramtshilfe  09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2017 / 133 Parteikosten 09. 05. 2018: Beschwerde stattgegeben
2018 / 1 Führerausweis 09. 05. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 2 Einfahrtstafel 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 3 Kosten 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 4 Asyl 22. 01. 2018: Beschwerde stattgegeben
2018 / 5 Amtshilfe gem. FMAG 16. 01. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 6 Abschlussprüfung 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 7 Waffenverbot 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 8 Insolvenzentschädigung 09. 02. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 9 Ertragssteuer 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 10 Asyl 09. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
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2018 / 11 Verfahrenshilfe Asyl 12. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 12 Verfahrenshilfe Asyl 12. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 13 Amtshilfe gem. FMAG 23. 02. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 14 Verfahrenshilfe Asyl 16. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 15 Verfahrenshilfe Asyl 16. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 16 Bürgerrecht 06. 04. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren
  zurückverwiesen
2018 / 17 Baubewilligung 07. 06. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 18 Baubewilligung 06. 07. 2018: Beschwerde stattgegeben
2018 / 19 Verfahrenshilfe Asyl 16. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 20 Verfahrenshilfe Asyl 16. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 21 Verfahrenshilfe Asyl 21. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 22 Verfahrenshilfe Asyl 21. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 23 Dienstverhältnis 09. 05. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 24 Amtshilfe gem. FMAG 22. 02. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 25 Amtshilfe gem. FMAG 22. 02. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 26 Verfahrenshilfe Asyl 23. 02. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 27 Amtshilfe gem. FMAG 02. 03. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 28 Steueramtshilfe 20. 03. 2018: Verfahren formlos eingestellt
2018 / 29 Amtshilfe gem. FMAG 07. 03. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 30 Asyl 04. 04. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 31 Asyl 04. 04. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 32 öffentliche Auftragsvergabe 20. 03. 2018: Antrag e.V. abgewiesen
  06. 07. 2018: Verfahren unterbrochen
2018 / 33 Handelsregistereintragungen 24. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 34 Asyl 23. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 35 Asyl 20. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 36 Asyl 20. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 37 Asyl 23. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 38 Asyl 23. 03. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 39 Familiennachzug 24. 09. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2018 / 40 Asyl 25. 04. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 41 Führerausweis noch nicht behandelt
2018 / 42 Waldfeststellung 09. 05. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 43 Asyl 05. 04. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 44 Asyl 06. 04. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 45 Handelsregistereintragungen noch nicht entschieden
2018 / 46 MWSt.-Busse 06. 07. 2018: Beschwerde z. T. stattgegeben
2018 / 47 Subventionen 10. 08. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 48 Asyl 17. 04. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 49 Verfahrenshilfe Asyl 26. 03. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 50 Entzug FMA-Bewilligung 06. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 51 Verfahrenshilfe Asyl 26. 03. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 52 Asyl 26. 04. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 53 Amtshilfe gem. FMAG 23. 03. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 54 Aufenthaltsbewilligung 06. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 55 Aufsichtsbeschwerde 06. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 56 Verfahrenshilfe Asyl 04. 04. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 57 Verfahrenshilfe Asyl 04. 04. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 58 Aufenthaltsbewilligung 07. 06. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 59 Führerausweis 06. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 60 Amtshilfe gem. FMAG 06. 04. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 61 Bestellung zum Liquidator 07. 06. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren
  zurückverwiesen
2018 / 62 Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb noch nicht entschieden
2018 / 63 Asyl 18. 04. 2018: Beschwerde abgewiesen
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2018 / 64 Asyl 07. 05. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 65 Verfahrenshilfe Asyl 07. 05. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 66 Aufenthaltsbewilligung 04. 07. 2018: Beschwerde für zurückgenommen erklärt
2018 / 67 Verfahrenshilfe Asyl 02. 05. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 68 Verfahrenshilfe Asyl 11. 05. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 69 Verfahrenshilfe Asyl 09. 05. 2018: Antrag stattgegeben
2018 / 70 Verfahrenshilfe Asyl 18. 06. 2018: Antrag verworfen
2018 / 71 Amtshilfe gem. FMAG 04. 05. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 72 Amtshilfe gem. FMAG 04. 05. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 73 Busse wg. Steuerhinterziehung 09. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 74 Steueramtshilfe 07. 06. 2018: Beschwerde i. W. abgewiesen
2018 / 75 Verfahrenshilfe Asyl 18. 05. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 76 vorsorglicher Einspruch HReg 10. 08. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 77 Asyl 30. 05. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 78 Verfahrenshilfe Asyl 06. 06. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 79 Aufenthaltsbewilligung 06. 07. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren
  zurückverwiesen
2018 / 80 Asyl 06. 06. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 81 Asyl 06. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 82 Strassensignalisation 24. 09. 2018: Beschwerde stattgegeben
2018 / 83 Steueramtshilfe 24. 09. 2018: Beschwerde z. T. stattgegeben, 
  z. T. abgewiesen
2018 / 84 Baubewilligung 31. 08. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 86 Waffenverbot 10. 08. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 87 Asyl 25. 06. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 88 Ertragssteuern 24. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 89 Steueramtshilfe 10. 08. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 90 Asyl 05. 07. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 91 Lärmemissionen 09. 11. 2018: Beschwerde i. W. abgewiesen
2018 / 92 Verfahrenshilfe DSG 09. 11. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 93 Amtshilfe gem. FMAG 10. 07. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 94 Amtshilfe gem. FMAG 11. 07. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 95 Mietbeiträge 09. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 96 Ertragssteuer 24. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 97 Ertragssteuer 06. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 98 Brandschutz 09. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 99 Verfahrenshilfe Asyl 06. 08. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 100 Verfahrenshilfe Asyl 21. 08. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 101 Amtshilfe gem. FMAG 08. 08. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 102 Amtshilfe gem. FMAG 08. 08. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 103 Verfahrenshilfe Asyl 13. 08. 2018: Antrag zurückgewiesen
2018 / 104 Erwerbssteuern 06. 12. 2018: Beschwerde zurückgewiesen
2018 / 105 Gerichtsgebühren noch nicht behandelt
2018 / 106 Asyl 02. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 107 Asyl 02. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 108 Asyl 26. 08. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 109 Asyl 02. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 110 Verfahrenshilfe Asyl 05. 09. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 111 Asyl 06. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 112 Asyl 04. 09. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 113 Verfahrenshilfe Asyl 12. 09. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 114 Steueramtshilfe 09. 11. 2018: Beschwerde i. W. abgewiesen
2018 / 115 Familiennachzug noch nicht behandelt
2018 / 116 Asyl 04. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 117 Verfahrenshilfe Asyl 16. 10. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 118 Aufenthaltsbewilligung noch nicht behandelt
2018 / 119 Verfahrenshilfe Asyl 04. 10. 2018: Antrag abgewiesen
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2018 / 120 Verwaltungsstrafe noch nicht behandelt
2018 / 121 Verwaltungsstrafe noch nicht behandelt
2018 / 122 Asyl 03. 10. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 123 Insolvenzentschädigung noch nicht behandelt
2018 / 124 Verfahrenshilfe Asyl 25. 10. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 125 Asyl 28. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 126 Eheschliessung 06. 12. 2018: Normenkontrollantrag an StGH
2018 / 127 Ertragssteuer  06. 12. 2018: Beschwerde stattgegeben
2018 / 129 Frequenzzuteilung noch nicht behandelt
2018 / 130 Ergänzungsleitungen 06. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 131 Verfahrenshilfe Asyl 16. 11. 2018: Antrag bewilligt
2018 / 132 Asyl 13. 11. 2018: Beschwerde zurückgewiesen
2018 / 133 Steueramtshilfe 06. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 134 Asyl 13. 11. 2018: Beschwerde verworfen
2018 / 135 Amtshilfe gem. FMAG 31. 10. 2108: Antrag genehmigt
2018 / 136 Amtshilfe gem. FMAG 31. 10. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 137 Asyl 16. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 138 Asyl noch nicht behandelt
2018 / 139 Ertragssteuern noch nicht behandelt
2018 / 140 Führerausweisentzug noch nicht behandelt
2018 / 141 Verfahrenshilfe Asyl 30. 11. 2018: Antrag stattgegeben
2018 / 142 Busse wg. Tabakpräventionsgesetz noch nicht behandelt
2018 / 143 Asyl 19. 11. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 144 Verfahrenshilfe Asyl 28. 11. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 145 Asyl noch nicht behandelt
2018 / 146 Ergänzungsleistungen noch nicht behandelt
2018 / 147 Verfahrenshilfe Asyl 30. 11. 2018: Antrag abgewiesen
2018 / 148 Amtshilfe gem. FMAG noch nicht behandelt
2018 / 149 Beitrag an politische Partei noch nicht behandelt
2018 / 150 Datenschutz noch nicht behandelt
2018 / 151 Sicherstellung im Asylverfahren noch nicht behandelt
2018 / 152 Grundstücksgewinnsteuer noch nicht behandelt
2018 / 153 Waldfeststellung noch nicht behandelt
2018 / 154 Amtshilfe gem. FMAG 14. 12. 2018: Antrag genehmigt
2018 / 155 Verfahrenshilfe ELG noch nicht behandelt
2018 / 156 Gerichtsgebühren noch nicht behandelt
2018 / 157 Lebensmittelkontrolle  noch nicht behandelt
2018 / 158 Mehrwertsteuer noch nicht behandelt
2018 / 159 Asyl 20. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 160 Gerichtsgebühren noch nicht behandelt
2018 / 161 Asyl noch nicht behandelt
2018 / 162 Zuteilung Kontrollschild noch nicht behandelt
2018 / 163 Asyl noch nicht behandelt

Die folgenden Fälle wurden wegen Ausstandes des Vorsitzenden an die Stellvertretende Vorsitzende des VGH zur 
Behandlung weitergeleitet:

VGH-Akt Beschwerdesache Entscheidung / Verfahrensstand

2006 / 27 Baubewilligung Verfahren sistiert
2017 / 91 GVG-Genehmigung Normenkontrollantrag an StGH
2018 / 85 Gebühren 24. 09. 2018: Beschwerde abgewiesen
2018 / 128 Führerausweis 06. 12. 2018: Beschwerde abgewiesen
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Die folgenden Fälle wurden wegen Ausstand des Vorsitzenden und der Stellvertretenden Vorsitzenden an einen ad-
hoc-Vorsitzenden des VGH zur Behandlung weitergeleitet:

VGH-Akt Beschwerdesache Entscheidung / Verfahrensstand

2017 / 41 Gestaltungsplan / Parteikosten 29. 01. 2018: Beschwerde verworfen
2017 / 42 Gestaltungsplan 29. 01. 2018: Beschwerde verworfen
2017 / 62 Wiedereinsetzung 29. 01. 2018: Beschwerde verworfen
2017 / 92 Lärmemissionen 06. 12. 2018: Beschwerde stattgegeben, Verfahren
  zurückverwiesen

Gemäss Art. 96 Abs. 4 LVG werden Beschwerden verworfen, wenn der Beschwerdeführer deren Rücknahme erklärt 
hat.

Staatsgerichtshof

Präsident: Dr. Hilmar Hoch

Im Berichtsjahr fand ein Präsidentenwechsel statt. Der langjährige Präsident lic. iur. Marzell Beck trat zurück und 
anlässlich der Sitzung vom 5. Februar 2018 wählte der Staatsgerichtshof Dr. Hilmar Hoch zum neuen Präsidenten. 

Im Berichtsjahr fielen die im Folgenden aufgelisteten 159 Individualbeschwerden und zwei Normenkontrollan-
träge an. Ausserdem wurden 102 Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bzw. Anordnung einer vor-
sorglichen Massnahme sowie 56 Anträge auf Bewilligung der Verfahrenshilfe bzw. Gebührenbefreiung gestellt. Zu-
dem wurde ein Disziplinarverfahren durchgeführt.

Zu den in der folgenden Fallliste mit einem * gekennzeichneten Fällen werden am Schluss (Seite 402) noch kurze 
Anmerkungen gemacht.

Unter dem Vorsitz des Präsidenten des Staatsgerichtshofes wurden / werden folgende Fälle behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung /  
  Verfahrensstand

2004 / 065 Strafverfahren (Kontosperre) Einstellung
2005 / 082 Verfahrenshilfe (Strafverfahren) Einstellung
2005 / 100 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2005 / 101 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2006 / 007 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2006 / 036 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2006 / 037 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2006 / 038 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2006 / 039 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 001 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 002 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 003 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 004 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 005 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 006 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 007 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 008 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 009 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 010 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 011 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
2007 / 012 Bestellung als gerichtliche Treuhänderin Rückzug
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2007 / 081 Sozialversicherungsverfahren Einstellung
2007 / 152 Strafverfahren Einstellung
2007 / 127 Nachbarstreitigkeit / Kostenentscheidung Zurückweisung
2009 / 063 Ablehnungsverfahren Keine Folge 
2009 / 125 Ablehnungsverfahren Einstellung
2010 / 111 Strafverfahren Keine Folge 
2011 / 015 Stiftungsaufsichtsverfahren Einstellung
2011 / 079 Aufenthaltsbewilligung Keine Folge 
2014 / 132 Fahrnisexekution Keine Folge 
2015 / 136 Individualbeschwerde gemäss Art. 15 Abs. 3 StGHG Zurückweisung
 zu Doppelbesteuerungsabkommen DE / FL
2015 / 139 Verfahrenshilfe Keine Folge 
2015 / 140 Disziplinaranzeige Einstellung
2016 / 003 Rückzahlung Freizügigkeitsleistung Folge 
2016 / 040 Asylverfahren Keine Folge 
2016 / 041 Asylverfahren Keine Folge 
2016 / 049 Akteneinsicht Keine Folge 
2016 / 050 Individualbeschwerde gemäss Art. 15 Abs. 3 StGHG Keine Folge 
 (Kundmachung gemäss Patentschutzvertrag FL / CH)
2016 / 081 Asylverfahren Keine Folge 
2016 / 091 Rückzahlung von Verfahrenshilfe Keine Folge 
2016 / 115 Asylverfahren Einstellung
2016 / 133 Rückzahlung von Verfahrenshilfe Keine Folge 
2016 / 153 Verfahrenshilfe Zurückweisung
2016 / 154 Schadenersatzforderung Zurückweisung
2016 / 155 Amtshaftungsklage  Zurückweisung
2016 / 156 Amtshaftungsklage Zurückweisung
2016 / 157 Schadenersatzforderung Zurückweisung
2017 / 003 Schuldentriebverfahren Keine Folge 
2017 / 007 Schuldentriebverfahren Keine Folge 
2017 / 025 Herausgabe von Akten (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 060 Krankenpflegeversicherung Keine Folge 
2017 / 066 Schadenersatzforderung Keine Folge 
2017 / 076 Exekutionsverfahren noch nicht entschieden
2017 / 082* Asyl (Unzulässigkeit); Normprüfung zu Art. 83 Abs. 1a AsylG Folge; Normaufhebung
2017 / 083* Asyl (Unzulässigkeit); Normprüfung zu Art. 83 Abs. 1a AsylG Folge; Normaufhebung
2017 / 098 Fälschung eines Beweismittels / Sachbeschädigung Keine Folge 
2017 / 124 Wegweisungsverfahren Zurückweisung
2017 / 130 Auskunfts- und Informationsbegehren Rückzug
2017 / 135 Verfügungsverbot / Auskunftsersuchen / Herausgabe Keine Folge 
2017 / 138 Widerruf der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung Teilweise Folge;  
  keine Kassation
2017 / 139 Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Zurückweisung
2017 / 140 Schadenersatzforderung Keine Folge 
2017 / 142 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2017 / 143 Waldfeststellung Folge 
2017 / 145 Strafverfahren Keine Folge 
2017 / 149 Schadenersatz Keine Folge 
2017 / 164 Strafverfahren Keine Folge 
2017 / 165 Waldfeststellung Folge 
2017 / 166 Aufsichtsbeschwerde Keine Folge 
2017 / 167 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2017 / 168 Strafverfahren Teilweise keine Folge;  
  teilweise Zurückweisung
2017 / 169 Strafverfahren Zurückweisung
2017 / 170 Ablehnungsverfahren Zurückweisung
2017 / 173* Ablehnungsverfahren Zurückweisung
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2017 / 174 Provisorialverfahren Keine Folge 
2017 / 188 Normenkontrollantrag (Verwaltungsgerichtshof; Keine Folge 
 Art. 6 Abs. 1 Bst. i GVG) 
2017 / 189 Normenkontrollantrag (Verwaltungsgerichtshof; Folge; Normaufhebung
 Art. 48 Abs. 1 Bst. d und Bst. e PFZG)
2017 / 190 Ablehnungsverfahren Folge 
2017 / 191 Prozesskostensicherheit Folge 
2017 / 192 Steueramtshilfe Keine Folge 
2017 / 193 Steueramtshilfe Keine Folge 
2017 / 194 Kostenentscheidung (Strafverfahren) Keine Folge 
2017 / 195 Steueramtshilfe Keine Folge 
2017 / 197 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2017 / 198 Ablehnungsverfahren Folge 
2017 / 200 Asyl Unzulässigkeit) Keine Folge 
2017 / 201 Verfahrenshilfe (Strafverfahren) Keine Folge 
2017 / 202 Freizügigkeitsleistung Folge 
2017 / 203 Baugesuch Rückzug
2017 / 204 Akteneinsicht (Steueramtshilfe) Zurückweisung
2018 / 002 Amtshaftungsklage noch nicht entschieden
2018 / 006 Patentsache noch nicht entschieden
2018 / 007 Ablehnungsverfahren Folge 
2018 / 008 Asylverfahren Folge 
2018 / 009 Asylverfahren Folge 
2018 / 011 Kostenentscheidung (Zivilverfahren) Beschwerde als  
  zurückgezogen erklärt
2018 / 014 Couponsteuer Zurückweisung
2018 / 015 Couponsteuer Keine Folge 
2018 / 017 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 018 Stiftungsaufsichtssache Keine Folge 
2018 / 019 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 020 Stiftungsaufsichtssache Teilweise Folge;  
  keine Kassation
2018 / 021 Stiftungsaufsichtssache Teilweise Folge;  
  keine Kassation
2018 / 022 Asylsache Keine Folge 
2018 / 024 Steuersache Keine Folge 
2018 / 027 Asylsache noch nicht entschieden
2018 / 029 Strafverfahren Zurückweisung
2018 / 030 Einbürgerungssache Keine Folge 
2018 / 032 Unterhaltsbevorschussung noch nicht entschieden
2018 / 033 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 037 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 038 Unterhaltsbevorschussung noch nicht entschieden
2018 / 039 Stipendiensache Folge 
2018 / 040 Strafverfahren Zurückweisung
2018 / 041 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 042 Steuersache noch nicht entschieden
2018 / 043 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 044 Insolvenzentschädigung Keine Folge 
2018 / 045 Strafrechtshilfe Keine Folge 
2018 / 046 Forderung Keine Folge 
2018 / 047 Strafrechtshilfe Keine Folge 
2018 / 049 Steuersache Keine Folge 
2018 / 051 Ablehnungsverfahren Folge 
2018 / 052 Öffentliche Auftragsvergabe Keine Folge 
2018 / 053 Opferhilfe Keine Folge 
2018 / 054 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
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2018 / 055 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 056 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 057 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 059 Leistungsvereinbarung Keine Folge 
2018 / 060 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 061 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 063 Verfahrenshilfe (Ausserstreitverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 064 Verfahrenshilfe (Asyl) Keine Folge 
2018 / 067 Verfahrenshilfe (Asyl) Einstellung
2018 / 069 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 071 Ablehnungsverfahren (Schiedssache) Folge 
2018 / 074 Arbeitsstreitigkeit Keine Folge 
2018 / 075 Verfahrenshilfe (Asyl) Keine Folge 
2018 / 078 Führerausweisentzug Keine Folge 
2018 / 079 Asyl noch nicht entschieden
2018 / 080 Waldfeststellung noch nicht entschieden
2018 / 084 Asyl (Unzulässigkeit) Einstellung
2018 / 085 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 086 Schadenersatzanspruch Keine Folge 
2018 / 087 Verfahrenshilfe (Patentverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 088 Exekutionsverfahren Zurückweisung
2018 / 089 Steueramtshilfe Rückzug
2018 / 091 Asyl (Unzulässigkeit) Keine Folge 
2018 / 094 Asyl noch nicht entschieden
2018 / 095 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 096 Kontosperre (Strafrechtshilfe) noch nicht entschieden
2018 / 098 Forderung noch nicht entschieden
2018 / 099 Pflegschaftsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 100* Baubewilligung Folge 
2018 / 101 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 102 Wiederaufnahme (Zahlbefehlsverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 103 Aussageverweigerung (Zivilverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 105 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 106 Verfahrenshilfe (Zivilverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 108 Gebührenentscheidung (Strafrechtshilfe) noch nicht entschieden
2018 / 109 Waffenverbot Keine Folge 
2018 / 110 Gebührenentscheidung (Strafverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 112 Verfahrenshilfe (Zivilverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 113 Rückzahlung Freizügigkeitsleistung noch nicht entschieden
2018 / 115 Kontosperre (Strafverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 116 Individualbeschwerde gemäss Art. 15 Abs. 3 StGHG Keine Folge 
 (Rheinschiffer-Vereinbarung)
2018 / 118 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 119 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 124 Verfahrenshilfe (Zivilverfahren)  noch nicht entschieden
2018 / 125 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 126 Gebührenentscheidung (Verwaltungsverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 128 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 131 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 132 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 133 Normenkontrollantrag (Obergericht; Art. 36 Abs. 2a KVV) noch nicht entschieden
2018 / 135 Verbrechen des schweren und gewerbsmässigen Betruges noch nicht entschieden
2018 / 136 Herausgabe von Akten und Akteneinsicht noch nicht entschieden
2018 / 137 Schadenersatzansprüche noch nicht entschieden
2018 / 138 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 140 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 141 Verfahrenshilfe noch nicht entschieden
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2018 / 142 Subsidiarantrag noch nicht entschieden
2018 / 143 Strafrechtshilfe noch nicht entschieden
2018 / 144 Registersperre über Eintragung und Löschung noch nicht entschieden
2018 / 145 Übertragung von Miteigentum noch nicht entschieden
2018 / 146 Gebührenentscheidung (Strafverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 147 Steueramtshilfe noch nicht entschieden
2018 / 149 Strafverfahren (Verfall) noch nicht entschieden
2018 / 150 Unterhaltspflicht noch nicht entschieden
2018 / 151 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 152 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 153 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 154 Normenkontrollantrag (Verwaltungsgerichtshof; Art. 1 EheG) noch nicht entschieden
2018 / 155 Mitbeiträge noch nicht entschieden
2018 / 156 Asyl (Unzulässigkeit) noch nicht entschieden
2018 / 157 Einräumung eines Notwegs noch nicht entschieden
2018 / 158 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 160 Rechtshilfeverfahren noch nicht entschieden
2018 / 161 Rechtshilfeverfahren noch nicht entschieden

Die folgenden Fälle wurden / werden wegen Ausstandes des Präsidenten unter dem Vorsitz des stellvertretenden Prä-
sidenten des Staatsgerichtshofes behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung /  
  Verfahrensstand

2017 / 027 Exekutionsverfahren Keine Folge 
2017 / 029 Exekutionsverfahren Keine Folge 
2017 / 078 Arbeitsstreitigkeit Keine Folge 
2017 / 099 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 100 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 101 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 102 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 103 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 104 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 105 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 106 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 107 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 108 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 109 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 110 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 111 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 112 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 113 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 114 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 115 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 116 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 117 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 118 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 119 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 120 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 121 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 122 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 126 Informationsanspruch und Rechnungslegung Keine Folge 
2017 / 133 Prozesskostensicherheit Keine Folge 
2017 / 134 Prozesskostensicherheit Keine Folge 
2017 / 146 Prozesskostensicherheit Keine Folge 
2017 / 150 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
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2017 / 151 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 152 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 153 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 154 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 155 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 156 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 157 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 158 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 159 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 160 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 161 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 162 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 163 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 175 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 176 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 177 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 178 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 179 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 180 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 181 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 182 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 183 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 184 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 185 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 186 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 187 Herausgabe von Unterlagen (Zivilverfahren) Einstellung
2017 / 196 Amtshilfe Folge 
2018 / 001 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 003 Schadenersatzforderung noch nicht entschieden 
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 004 Auskunftsbegehren gg. Stiftung Keine Folge 
2018 / 010 Rechtsöffnungsverfahren Keine Folge 
2018 / 016 Provisorialverfahren Keine Folge 
2018 / 023 Rechtsöffnungsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 025 Steueramtshilfe Keine Folge 
2018 / 026 Erbschaftstreit Zurückweisung
2018 / 028 Strafrechtshilfe noch nicht entschieden
2018 / 031 Prozesskostensicherheit Einstellung
2018 / 034* Provisorialverfahren Keine Folge 
2018 / 035 Stiftungsaufsicht noch nicht entschieden 
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 036 Stiftungsaufsicht noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 050 Provisorialverfahren noch nicht entschieden
2018 / 065 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 066 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 068 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 070 Gestaltungsplan noch nicht entschieden
2018 / 072 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 073 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 076 Strafverfahren Keine Folge 
2018 / 077 Forderung noch nicht entschieden
2018 / 083 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 104 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden
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2018 / 111 Exekutionsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 114 Exekutionsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 117 Provisorialverfahren noch nicht entschieden
2018 / 120 Stiftungsaufsicht noch nicht entschieden
2018 / 121 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 122 Stiftungsaufsicht noch nicht entschieden
2018 / 123 Verfallsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 129 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 130 Strafverfahren noch nicht entschieden
2018 / 134 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden
2018 / 159 Kostenstreit (Zivilverfahren) noch nicht entschieden

Die folgenden Fälle wurden / werden wegen Ausstandes des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten unter 
einem ad hoc-Vorsitzenden des Staatsgerichtshofes behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung /  
  Verfahrensstand

2015 / 114 Wiederaufnahmeverfahren (Zivilentscheidung) Zurückweisung
2017 / 030 Versicherungsaufsicht  Teilweise Folge;  
  keine Kassation
2017 / 137 Abberufung von Stiftungsräten Keine Folge 
2017 / 144 Abberufung von Stiftungsräten Teilweise Folge;  
  keine Kassation
2017 / 171 Auskunfts- und Abberufungsbegehren betr. Stiftung Keine Folge 
2017 / 172 Handelsregistersache / Prozesskostensicherheit noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2017 / 199 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden 
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2017 / 205 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2017 / 206 Handelsregistersache noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 005 Auskunftsbegehren gg. Stiftung noch nicht entschieden
2018 / 012 Strafrechtshilfe noch nicht entschieden
2018 / 013 Strafrechtshilfe noch nicht entschieden
2018 / 048 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 058 Kostenbestimmung noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 062 Wiederaufnahmeverfahren (Zivilentscheidung) noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 081 Wiederaufnahmeverfahren (Zivilentscheidung) noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 082 Akteneinsicht (Ausserstreitverfahren) noch nicht entschieden
2018 / 090 Strafverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 092 Entzug FMA-Bewilligung noch nicht entschieden
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2018 / 093 Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 097 Handelsregisterverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 107 Exekutionsantrag noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 127 Ablehnungsverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 139 Handelsregisterverfahren noch nicht entschieden
  (ad hoc-Richter  
  erforderlich)
2018 / 148 Ehescheidung noch nicht entschieden

Total der Fälle  318
Total erledigte Fälle 212
Total pendente Fälle 106

Zusammensetzung der 212 erledigten Fälle im Jahre 2018

 Anzahl in %

Rückzug 22 10.4
Einstellung 63 29.7
Zurückweisung 19 8.9
Keine Folge  85 40.1
(Teilw.) Folge  22 10.4
Als zurückgezogen erklärt 1 0.5

 212 100

Anmerkungen:

StGH 2017 / 82+83: Mit diesen beiden Entscheidungen wurde Art. 83 Abs. 1a AsylG als verfassungswidrig aufgehoben. Der Gesetzgeber reagierte um-

gehend und passte mit der Novelle LGBl. 2018 Nr. 392 das Asylgesetz an. 

StGH 2018 / 34: Mit dem Inkrafttreten des neuen Gerichtsgebührengesetzes, LGBl. 2017 Nr. 169, am 1. Januar 2018 stellte sich die Frage, ob die gemäss 

bisheriger Rechtsprechung geltende Deckelung des Streitwertes bei CHF 100‘000 weitergilt. Zwar ergibt sich dies nicht aus dem Gesetzeswortlaut, 

doch hat der Staatsgerichtshof diese Frage gestützt auf die Gesetzesmaterialien bejaht. 

StGH 2017 / 173: Das Gemeindegesetz kennt keine spezielle Regelung für das Verfahren bei Entscheidungen der Gemeindeorgane über Befangenheits-

anträge. Nach Auffassung des Staatsgerichtshofes kann Art. 12 Abs. 3 LVG, wonach die Entscheidung des Regierungschefs endgültig ist, hier nicht 

analog angewendet werden. Wenn der Gesetzgeber in solchen Ablehnungsfällen den ordentlichen Beschwerdeweg an die Regierung als Aufsichtsbe-

hörde ausschliessen möchte, müsste er entsprechend tätig werden. 

StGH 2018 / 100: Gemäss dieser Entscheidung ist für die temporäre Vermietung von Ferienwohnungen in der Regel kein Baubewilligungsverfahren 

durchzuführen. Auch hier muss es dem Gesetzgeber vorbehalten sein, diese jahrzehntelange Praxis zu ändern. Ebenfalls wäre auch eine Übergangs-

regelung für eine reibungslose Umsetzung des neuen Rechts zu prüfen.
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408 | KOMMENTAR ZUR 

LANDESRECHNUNG

Resultat der Landesrechnung
Mit einem Gewinn von CHF 53 Mio. in der Erfolgsrech-
nung und einer Mittelzunahme von CHF 73 Mio. in der 
Gesamtrechnung verzeichnete die Landesrechnung 2018 
wiederum ein positives Ergebnis. Im Vergleich zum Vor-
anschlag war es vor allem das Ergebnis aus betrieblicher 
Tätigkeit, welches mit einem Gewinn von CHF 61 Mio. 
deutlich besser ausfiel als erwartet. Die betrieblichen Er-
träge übertrafen den Voranschlag um CHF 94 Mio., wäh-
rend der betriebliche Aufwand CHF 22 Mio. unter Bud-
get blieb. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in welchen 
das Finanzergebnis massgeblich zu den positiven Ab-

weichungen beitrug, fällt dieses aufgrund der Marktent-
wicklungen im Jahr 2018 negativ aus. Im Vergleich zum 
Voranschlag wurde damit die positive Abweichung beim 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit teilweise aufgeho-
ben. Dennoch fiel das Ergebnis der Erfolgsrechnung ge-
samthaft CHF 33 Mio. höher aus als prognostiziert. 

Auch in der Gesamtrechnung konnte der Voran-
schlag übertroffen werden. Ausgehend vom Ergebnis 
der Erfolgsrechnung ergab sich unter Berücksichtigung 
der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das 
Verwaltungsvermögen sowie der Nettoinvestitionen eine 
Mittelzunahme von CHF 73 Mio., welche damit CHF 38 
Mio. besser ausfiel als erwartet.

Zusammengefasst stellt sich das Resultat 2018 wie folgt 
dar:

Beträge in CHF Mio.

Zusammenfassung der Landesrechnung Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 61 -54 11
Finanzergebnis -8 74 160
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis der Erfolgsrechnung 53 20 170

Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 38 45 35
Nettoinvestitionen -19 -31 -16

Total Mittelveränderung der Gesamtrechnung 73 35 190

Die wichtigsten Feststellungen:
• Die betrieblichen Erträge fielen im Vergleich zum Vor-

anschlag sowie zum Vorjahr nochmals deutlich höher 
aus.

• Durch Budgetunterschreitungen auf der Aufwandseite 
konnte der betriebliche Aufwand erneut unter CHF 800 
Mio. gehalten werden. 

• Nachdem das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit be-
reits in den letzten drei Jahren positiv ausfiel, erhöhte 
sich dieses im Jahr 2018 nochmals deutlich auf CHF 61 
Mio. 

• Nach sehr positiven Vorjahren musste aufgrund der 
Marktentwicklungen für einmal ein negatives Finanz-
ergebnis verzeichnet werden.

• Trotz negativem Finanzergebnis ergab sich in der Ge-
samtrechnung eine Mittelzunahme von CHF 73 Mio.

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
   Beträge in CHF Mio.

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Betrieblicher Ertrag 854 761 800
Betrieblicher Aufwand -793 -815 -789

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 61 -54 11
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lichen Erträge im Berichtsjahr ausserordentlich hoch 
aus. Damit lagen diese CHF 94 Mio. bzw. rund 12% über 
dem Voranschlag. Die betrieblichen Aufwendungen von 
CHF 793 Mio. konnten hingegen CHF 22 Mio. bzw. rund 
3% unter den genehmigten Budgetkrediten gehalten 
werden. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fiel da-
mit CHF 116 Mio. besser aus als erwartet. Die nachfol-
gende Grafik zeigt anhand der Hauptkategorien, wie sich 
diese Abweichung zusammensetzt. 
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Die grafische Darstellung verdeutlicht, dass die positive 
Abweichung mit einem Anteil von 77% an der Gesamt-
veränderung vor allem auf die höheren Einnahmen aus 
Steuern und Abgaben zurückzuführen ist. Diese lagen 
im Berichtsjahr CHF 89 Mio. oder rund 13% über dem 
Voranschlag, was in dieser Art und Weise nicht erwartet 
werden konnte. Innerhalb dieser Kategorie waren es die 
Ertragssteuern, die Geldspielabgaben sowie die Grund-
stückgewinnsteuern, welche 74% der Abweichung aus-
machten. Die positive Entwicklung im Bereich der Steu-
ern und Abgaben führte bereits dazu, dass sich anstelle 
eines prognostizierten Defizits ein Gewinn aus der be-
trieblichen Tätigkeit ergab. Des Weiteren trugen auch 
die Budgetunterschreitungen auf der Aufwandseite ih-
ren Anteil zum positiven Ergebnis aus der betrieblichen 
Tätigkeit bei.

Nebst der positiven Abweichung zum Voranschlag 
verbesserte sich das betriebliche Ergebnis mit einer Zu-
nahme um CHF 50 Mio. auch massgeblich gegenüber 
dem Vorjahr. Dabei sind es wiederum die Steuern und 
Abgaben, welche zu dieser Zunahme führten. Während 
der betriebliche Aufwand im Vorjahresvergleich mit CHF 
+4 Mio. oder +0.5% nur leicht zunahm, erhöhten sich die 
betrieblichen Erträge um rund CHF 55 Mio. 

Finanzergebnis
   Beträge in CHF Mio.

Finanzergebnis Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Finanzertrag 70 75 160
Finanzaufwand -79 -0 -1

Finanzergebnis -8 74 160

Im Gegensatz zu den Vorjahren musste im Berichtsjahr 
ein negatives Finanzergebnis in Höhe von CHF 8 Mio. 
verzeichnet werden. Dabei stand den Finanzerträgen, 
welche sich hauptsächlich aus den Gewinnanteilen und 
Wertzunahmen aus den Beteiligungen ergeben, ein ne-
gatives Nettoergebnis aus dem extern verwalteten Ver-
mögen gegenüber. Während im Vorjahr noch eine Per-
formance von rund +7.2% erzielt werden konnte, schloss 
das Berichtsjahr aufgrund der negativen Entwicklungen 
an den Finanzmärkten mit einer Performance von -4.3% 
ab. Dieses negative Ergebnis aus dem extern verwalteten 
Vermögen konnte mit den Finanzerträgen nicht vollstän-
dig kompensiert werden. 

Ausblick

Die Landesrechnung 2018 zeigt ein sehr erfreuliches Bild. 
Während sich die Ausgabenseite im geplanten Bereich 
entwickelte, legten die betrieblichen Erträge nochmals 
deutlich zu. Aufgrund dieser Zunahme der Steuern und 

Abgaben erhöhte sich der Gewinn aus der betrieblichen 
Tätigkeit auf CHF 61 Mio., was die gute wirtschaftliche 
Entwicklung wiederspiegelt. Dass die Landesrechnung in 
den letzten Jahren an Stabilität dazugewonnen hat, zeigt 
sich daran, dass im Jahr 2018 trotz eines negativen Fi-
nanzergebnisses eine positive Erfolgsrechnung und eine 
Mittelzunahme in der Gesamtrechnung verzeichnet wer-
den konnten. Dennoch darf nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass sich gemäss aktuellsten Entwicklungen und 
Konjunkturprognosen eine Verlangsamung des weltwei-
ten Wirtschaftswachstums abzeichnet, was sich mit zeit-
licher Verzögerung auf die Ertragsseite auswirken wird. 
Des Weiteren kann aufgrund von vereinzelten ausseror-
dentlichen Steueranfällen nicht davon ausgegangen wer-
den, dass es sich um eine nachhaltige Anhebung des 
Steuervolumens handelt. Verbunden mit einem zu er-
wartenden höheren Investitionsbedarf in den kommen-
den Jahren gilt es, dem Wachstum des betrieblichen Auf-
wands weiter Sorge zu tragen und dieses nicht an den 
Erträgen in wirtschaftlich guten Zeiten auszurichten.

Pe
rs

on
al

au
fw

an
d



410 |

ERFOLGSRECHNUNG

  Rechnung Voranschlag Rechnung Anhang 
  2018 2018 2017 Ziffer

Betrieblicher Ertrag 854'424'082 760'565'000 799'889'297 
Steuern und Abgaben 782'822'712 693'496'000 732'701'001 2.1.1

Ertragssteuer 270'001'673 234'000'000 246'838'958 
Mehrwertsteuer 204'923'887 192'500'000 201'314'828 
Vermögens- und Erwerbssteuer 103'362'972 93'000'000 98'448'445 
Stempelabgaben 44'976'939 46'000'000 46'340'727 
Zollerträge und Mineralölsteuer 33'566'194 32'550'000 32'641'350 
Grundstückgewinnsteuer 32'235'477 18'000'000 25'737'317 
Quellensteuer 31'157'929 28'400'000 29'569'010 
Geldspielabgabe 19'325'203 3'250'000 5'082'398 
Motorfahrzeugsteuer 15'314'609 15'200'000 15'088'995 
Sonstige Erträge aus Steuern und Abgaben 27'957'829 30'596'000 31'638'973 

Entgelte 34'748'931 31'964'000 32'365'724 2.1.2
Rückerstattungen Gemeinwesen 30'153'521 30'081'000 29'102'548 2.1.3
Sonstiger betrieblicher Ertrag 6'433'921 4'810'000 5'554'747 2.1.4
Entnahmen Spezialfinanzierungen 264'998 214'000 165'278 2.3.7

Betrieblicher Aufwand -793'061'569 -814'872'000 -789'000'167 
Personalaufwand -213'774'078 -218'661'000 -211'143'157 2.1.5

Personalaufwand Verwaltung, Gerichte, Kommissionen -134'046'460 -136'788'000 -131'249'917 
Personalaufwand Lehrkräfte -75'561'061 -77'243'000 -74'983'428 
Sonstiger Personalaufwand -4'166'557 -4'630'000 -4'909'811 

Sachaufwand -81'465'036 -89'566'000 -75'970'333 2.1.6
Finanzzuweisungen -116'897'069 -112'100'000 -113'368'208 2.1.7

Gesetzliche Steueranteile der Gemeinden -66'515'912 -53'800'000 -59'936'228 
Finanzausgleich -50'381'157 -58'300'000 -53'431'979 

Beitragsleistungen grösste Positionen -340'687'112 -347'774'000 -351'729'946  2.1.8
Allg. Verwaltung EWR, Politische Parteien, UNO -7'063'818 -7'660'000 -7'646'152 
Öffentl. Sicherheit FMA, Verfahrenshilfe, Rettungsdienste -7'799'098 -8'806'000 -6'637'655 
Bildung Uni FL, Berufsbildung, Musikschule -62'165'122 -64'541'000 -61'121'404 
Kultur, Freizeit Museen, Sportförderung, Kulturstiftung -21'960'634 -21'506'000 -20'815'174 
Gesundheit Ausländische Spitäler, Landesspital -33'018'248 -33'555'000 -28'268'968 
Soziale Wohlfahrt Krankenkassen, Ergänzungsleistungen, AHV -168'101'238 -169'557'000 -187'206'371 
Verkehr Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil -14'271'790 -14'520'000 -13'905'145 
Umwelt, Raumordn. Rückvert. CO2-Abgabe -3'987'536 -4'017'000 -3'419'409 
Volkswirtschaft Verbess. landw. Einkommen, ökol. Leist. -22'319'628 -23'612'000 -22'709'668 

Abschreibungen -38'845'910 -45'765'000 -35'597'969 2.1.9
Sonstiger betrieblicher Aufwand -1'127'366 -700'000 -789'570 2.1.10
Einlagen in Spezialfinanzierungen -264'997 -306'000 -400'984 2.3.7

ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 61'362'514 -54'307'000 10'889'130 

Finanzergebnis -8'435'772 74'359'000 159'568'878 
Finanzertrag 70'104'156 74'700'000 160'154'271 

Nettoertrag aus extern verwalteten Vermögen 0 38'150'000 104'051'554 2.1.11
Ertrag aus Beteiligungen 38'748'608 35'030'000 35'454'846 2.3.6
Wertzunahme von Beteiligungen des Finanzvermögens 29'909'600 0 18'811'600 2.3.6
Sonstiger Finanzertrag 1'445'948 1'520'000 1'836'271 2.1.12

Finanzaufwand -78'539'928 -341'000 -585'392 
Nettoaufwand aus extern verwalteten Vermögen -78'194'225 0 0 2.1.11
Wertabnahme von Beteiligungen des Finanzvermögens 0 0 -326'000 2.3.6
Sonstiger Finanzaufwand -345'703 -341'000 -259'392 2.1.12

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 

JAHRESERGEBNIS 52'926'742 20'052'000 170'458'008 

Beträge in CHF
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INVESTITIONSRECHNUNG

  Rechnung Voranschlag Rechnung Anhang 
  2018 2018 2017 Ziffer

Investive Ausgaben Sachanlagen / Immaterielle Anlagen 12'489'592 15'008'000 11'581'419 2.2.1
Grundstücke 869'711 450'000 328'931 
Tiefbauten 6'345'435 7'390'000 7'285'999 
Hochbauten 629'967 400'000 189'669 
Mobilien / Immaterielle Anlagegüter 4'644'479 6'768'000 3'776'819 

Investive Ausgaben Finanzanlagen 7'412'630 10'790'000 8'281'448 2.2.1
Darlehen 7'412'630 10'790'000 8'273'832 

Darlehen Wohnbauförderung 5'269'600 8'000'000 5'991'400 
Studiendarlehen 1'663'246 2'220'000 2'042'432 
Darlehen Landwirte 280'000 300'000 240'000 
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 199'784 270'000 0 

Beteiligungen 0 0 7'616 

EIGENINVESTITIONEN 19'902'222 25'798'000 19'862'867 

Investitionsbeiträge 14'766'492 21'517'000 12'505'847 2.2.1
Gemeinden 3'699'055 3'750'000 3'510'616 
Öffentliche Unternehmen 279'000 5'179'000 228'000 
Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 6'825'005 6'894'000 6'046'548 
Private 2'708'352 3'403'000 2'020'167 
Ausland 1'255'080 2'291'000 700'516 

BRUTTOINVESTITIONEN 34'668'714 47'315'000 32'368'713 2.2.1

Investive Einnahmen -16'077'895 -16'386'000 -16'623'443 2.2.2
Abgang oder Umwidmung Grundstücke 0 0 0 
Abgang oder Umwidmung Hochbauten 0 0 0 
Abgang Mobilien -6'000 0 0 
Rückzahlung Darlehen -16'071'895 -16'386'000 -16'623'443 

Darlehen Wohnbauförderung -13'389'506 -14'000'000 -13'777'191 
Studiendarlehen -2'527'989 -2'231'000 -2'677'353 
Darlehen Landwirte -154'400 -155'000 -168'900 

Abgang oder Umwidmung Beteiligungen 0 0 0 
Rückerstattung Investitionsbeiträge 0 0 0 

NETTOINVESTITIONEN 18'590'819 30'929'000 15'745'270 

Wovon Eigeninvestitionen netto 3'824'327 9'412'000 3'239'423 
Grundstücke 869'711 450'000 328'931 
Tiefbauten 6'345'435 7'390'000 7'285'999 
Hochbauten 629'967 400'000 189'669 
Mobilien / Immaterielle Anlagegüter 4'638'479 6'768'000 3'776'819 
Darlehen -8'659'265 -5'596'000 -8'349'611 

Darlehen Wohnbauförderung -8'119'906 -6'000'000 -7'785'791 
Studiendarlehen -864'743 -11'000 -634'921 
Darlehen Landwirte 125'600 145'000 71'100 
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 199'784 270'000 0 

Beteiligungen 0 0 7'616 

Wovon Investitionsbeiträge netto 14'766'492 21'517'000 12'505'847 

NETTOINVESTITIONEN 18'590'819 30'929'000 15'745'270 

Beträge in CHF
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BILANZ

    Anhang 
    Ziffer

AKTIVEN 3'118'714'996 3'063'126'065 

Finanzvermögen 2'180'823'429 2'112'604'268 

Flüssige Mittel 52'987'243 66'815'499 2.3.1
Kassa, Post, Banken 52'228'177 66'513'404 
Kurzfristige Finanzanlagen 759'066 302'095 

Forderungen 94'929'579 86'023'489 2.3.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9'166'011 9'692'707 
Steuerforderungen 38'975'363 38'455'501 
Übrige Forderungen 17'734'824 15'651'737 
Kontokorrent Eidgenössische Finanzverwaltung 31'892'176 29'075'650 
Kontokorrente Gemeindesteuerkassen 24'393'909 20'569'903 
Unterhaltsvorschüsse 15'036'297 14'643'992 
Delkredere -42'269'000 -42'066'000 

Aktive Rechnungsabgrenzung 1'878'520 926'290 

Anlagen des Finanzvermögens 2'031'028'086 1'958'838'989 
Beteiligungen 146'811'400 116'901'800 2.3.6
Extern verwaltete Vermögen 1'807'710'730 1'765'904'955 2.1.11
Grundstücke 75'739'032 74'913'878 2.3.4
Hochbauten 766'925 1'118'357 2.3.4

Deckungskapitalien unselbständiger Fonds 72'755'666 65'482'236 2.3.3
   

Verwaltungsvermögen 865'135'902 885'039'561 

Sachanlagen und immaterielle Anlagen 476'791'909 487'180'944 2.3.4
Grundstücke 111'856'482 110'986'771 
Hochbauten 225'459'714 236'447'723 
Tiefbauten 124'089'898 124'737'979 
Mobilien 6'856'815 8'342'090 
Immaterielle Anlagegüter 8'529'000 6'666'381 

Darlehen 239'419'974 250'484'599 2.3.5
Wohnbaudarlehen 146'173'016 154'292'922 
Studiendarlehen 14'907'473 15'860'216 
Darlehen an Junglandwirte 1'120'700 995'100 
Darlehen Landesspital Vaduz 1 2'317'360 
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 199'784 0 
Darlehen Pensionskasse 77'019'000 77'019'000 

Beteiligungen 148'924'018 147'374'018 2.3.6
Liechtensteinische Landesbank AG 78'540'000 78'540'000 
Liechtensteinische Kraftwerke 7'000'000 7'000'000 
Liechtensteinische Gasversorgung 34'900'000 34'900'000 
Telecom Liechtenstein AG 22'950'000 22'950'000 
Liechtensteinische Post AG 5'534'000 3'984'000 
Sonstige Beteiligungen 18 18 

Beträge in CHF  31.12.2018 31.12.2017 
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BILANZ

    Anhang 
    Ziffer

PASSIVEN 3'118'714'996 3'063'126'065 

Fremdkapital 341'132'847 345'744'088 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 238'092'389 242'112'035 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 55'360'496 67'697'160 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 50'102'212 38'602'626 2.3.1
Kontokorrente Gemeindekassen 31'188'197 34'160'756 
Lohnsteuer-Vorauszahlungen 101'441'484 101'651'492 
   

Passive Rechnungsabgrenzung 2'648'408 1'739'001 
   

Spezialfinanzierungen 2'189'051 2'189'052 2.3.7
   
Rückstellungen 93'855'000 95'356'000 2.3.8

Ferien- und Gleitzeitguthaben 7'268'000 6'404'000 
Pensionen kurzfristig 3'049'000 4'516'000 
Pensionen langfristig (> 1 Jahr) 10'867'000 11'765'000 
Unterdeckung Pensionskasse langfristig (> 1 Jahr) 72'671'000 72'671'000 
Übrige Rückstellungen 0 0 
   

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4'348'000 4'348'000 
Darlehen Gemeinden (betr. Aktivdarlehen Pensionskasse) 4'348'000 4'348'000 2.3.5

Verpflichtungen gegenüber unselbständigen Fonds 72'755'666 65'482'236 2.3.3

Eigenkapital 2'704'826'483 2'651'899'741 2.3.9

Eigenkapital per 1. Januar 2'651'899'741 2'481'441'733 
Eigenmittel 1'686'033'741 1'515'575'733 
Reserven für Zukunftsausgaben (Zukunftsfonds) 965'866'000 965'866'000 
   

Ergebnis der Erfolgsrechnung 52'926'742 170'458'008 

Beträge in CHF  31.12.2018 31.12.2017 
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MITTELFLUSS- UND GESAMTRECHNUNG

 Rechnung Voranschlag Rechnung 
 2018 2018 2017

MITTELFLUSSRECHNUNG

Mittelveränderung aus betrieblicher Tätigkeit 99'856'992 -8'894'000 46'135'667
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 61'362'514 -54'307'000 10'889'130
Abschreibungen/Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 38'494'478 45'413'000 35'246'537

Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit -18'590'819 -30'929'000 -15'745'270
Eigeninvestitionen brutto -19'902'222 -25'798'000 -19'862'867
Investitionsbeiträge brutto -14'766'492 -21'517'000 -12'505'847
Investive Einnahmen 16'077'895 16'386'000 16'623'443

MITTELVERÄNDERUNG BETRIEBLICH 81'266'173 -39'823'000 30'390'397

Mittelveränderung aus Finanzergebnis -8'435'772 74'359'000 159'568'878
Finanzertrag 70'104'156 74'700'000 160'154'271
Finanzaufwand -78'539'928 -341'000 -585'392

Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0

Mittelveränderung aus ausserordentlichem Ergebnis 0 0 0
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0

TOTAL MITTELVERÄNDERUNG 72'830'401 34'536'000 189'959'275

zuzüglich Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit 18'590'819 30'929'000 15'745'270

Mittelveränderung der Erfolgsrechnung (Selbstfinanzierung) 91'421'220 65'465'000 205'704'545

Nachweis Veränderung des Fonds Deckungsüberschuss 72'830'401 189'959'275
Fonds per 01.01. 1'771'208'181 1'581'248'906

Finanzvermögen 2'112'604'268 1'908'414'595
Fremde Mittel -341'396'088 -327'165'690

Fonds per 31.12. 1'844'038'581 1'771'208'181
Finanzvermögen 2'180'823'429 2'112'604'268
Fremde Mittel -336'784'847 -341'396'088

GESAMTRECHNUNG  

Gesamtausgaben aus betrieblicher Tätigkeit -789'235'805 -816'774'000 -786'122'344
Ausgaben aus betrieblicher Tätigkeit -754'567'091 -769'459'000 -753'753'630
Bruttoinvestitionen -34'668'714 -47'315'000 -32'368'713

Gesamteinnahmen aus betrieblicher Tätigkeit 870'501'977 776'951'000 816'512'740
Einnahmen aus betrieblicher Tätigkeit 854'424'082 760'565'000 799'889'297
Investive Einnahmen 16'077'895 16'386'000 16'623'443

MITTELVERÄNDERUNG BETRIEBLICH 81'266'173 -39'823'000 30'390'397

Mittelveränderung aus Finanzergebnis -8'435'772 74'359'000 159'568'878
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
Mittelveränderung aus ausserordentlichem Ergebnis 0 0 0

TOTAL MITTELVERÄNDERUNG 72'830'401 34'536'000 189'959'275

Beträge in CHF
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1.  Allgemeine Erläuterungen

Bei den in diesem Bericht enthaltenen Beträgen können 
sich bei Summenbildungen und Berechnungen von Pro-
zentangaben aufgrund von Rundungen geringfügige Ab-
weichungen ergeben.

1.1 Grundlagen der Rechnungslegung

Die vorliegende Landesrechnung beruht auf dem Gesetz 
über den Finanzhaushalt des Staates (FHG) vom 20. Ok-
tober 2010 (LGBl. 2010 Nr. 373) und der Finanzhaus-
haltsverordnung (FHV) vom 20. Dezember 2011 (LGBl. 
2011 Nr. 589).

1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. b FHG werden an dieser Stelle 
die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der 
wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewer-
tung zusammengefasst.

True and fair view
Die Landesrechnung vermittelt ein im Sinne des Finanz-
haushaltsgesetzes den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Landes. Sie folgt den Grundsätzen der Ver-
ständlichkeit, Wesentlichkeit, Zuverlässigkeit, Vergleich-
barkeit, Periodengerechtigkeit und Stetigkeit.

Verständlichkeit, Wesentlichkeit, Zuverlässigkeit
Die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Informa-
tionen werden klar, nachvollziehbar und richtig offenge-
legt.

Vergleichbarkeit
Die Vergleichswerte des Voranschlages müssen minde-
stens für die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung 
und die Mittelflussrechnung vorliegen. Vergleichswerte 
des Vorjahres müssen für die Erfolgsrechnung, die In-
vestitionsrechnung, die Bilanz, die Mittelflussrechnung 
und den Anhang vorliegen.

Stetigkeit
Änderungen der Buchführungs- und Rechnungslegungs-
grundsätze erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen 
und werden, sofern sie wesentlich sind, im Anhang of-
fengelegt.

Periodengerechtigkeit
Aufwand und Ertrag sowie investive Ausgaben und Ein-
nahmen werden in der Rechnungsperiode verbucht, die 
sie betreffen bzw. in der die Leistung oder Lieferung 
erfolgt. Ausgenommen sind Steuererträge. Mehrwert-

steuererträge und fremderhobene Steuererträge werden 
gemäss einer für die Rechnungsperiode vorliegenden 
behördlichen Abrechnung oder, falls keine solche vor-
liegt, gemäss den in der Rechnungsperiode erfolgten 
Zahlungseingängen verbucht. Die übrigen Steuererträge 
werden in der Rechnungsperiode verbucht, in der die 
Rechnungsstellung erfolgt (Soll-Prinzip). Aufgrund von 
Veranlagungsrückständen kann es somit vor allem bei 
der Ertragssteuer zu Verschiebungen von Steuererträ-
gen ins Folgejahr kommen. Die Verbuchung von Zu- und 
Abgängen von Liegenschaften wird in der Rechnungs-
periode vorgenommen, in der der Grundbucheintrag er-
folgt. Abgrenzungen von Ertrag oder Aufwand werden ab 
einem Betrag von CHF 10'000 vorgenommen, sofern der 
abzugrenzende Betrag belegt ist oder sich sicher und mit 
vertretbarem Aufwand schätzen lässt. Subventionen und 
Förderbeiträge, die im Rechnungsjahr zugesichert, aber 
noch nicht definitiv abgerechnet wurden, werden nicht 
zu Lasten des Rechnungsjahres abgegrenzt. Ausnahmen 
sind in sachlich begründeten Einzelfällen möglich.

Bruttodarstellung
Aufwände und Erträge sowie Investitionsausgaben und 
Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander 
ohne gegenseitige Verrechnung ausgewiesen. Ausnah-
men sind in sachlich begründeten Einzelfällen möglich.

1.3 Inhalt der Landesrechnung

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und den Er-
trag einer Rechnungsperiode und ist nach Aufwand- und 
Ertragsarten gegliedert. Sie weist als Saldo das Jahres-
ergebnis aus, das in die Teilergebnisse Ergebnis aus be-
trieblicher Tätigkeit, Finanzergebnis und ausserordent-
liches Ergebnis unterteilt wird.

Zum Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zählen alle 
Aufwände und Erträge einer Rechnungsperiode, die 
nicht dem Finanzergebnis oder dem ausserordentlichen 
Ergebnis zugeordnet werden.

Zum Finanzergebnis gehören Aufwand und Ertrag 
aus der Bewirtschaftung und Bewertung der Flüssigen 
Mittel und der extern verwalteten Vermögen, Ertrag aus 
Darlehen und Beteiligungen, Bewertungsveränderungen 
von Beteiligungen des Finanzvermögens, Wertberichti-
gungen (Sonderabschreibungen) und Wertaufholungen 
auf Liegenschaften des Finanzvermögens, Aufwand und 
Ertrag aus dem Verkauf von Beteiligungen und Liegen-
schaften des Finanzvermögens, Ertrag aus dem Ver-
kauf von Beteiligungen und Liegenschaften des Verwal-
tungsvermögens (diese werden vor einem Verkauf ins 
Finanzvermögen umgewidmet und vorgängig auf einen 
allfälligen tieferen Verkaufswert abgeschrieben) und 
Zinsaufwand sowie sonstiger Zinsertrag.

Zum ausserordentlichen Ergebnis der Erfolgsrech-
nung zählt seltener und ungewöhnlicher Aufwand und 
Ertrag ab einem Betrag von CHF 10 Millionen pro Fall.
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Die Investitionsrechnung enthält die investiven Ausga-
ben und Einnahmen einer Rechnungsperiode. Investive 
Ausgaben und Einnahmen sind jene Vorgänge, durch die 
Verwaltungsvermögen geschaffen bzw. reduziert wird. 
Investive Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle 
Anlagen sind Ausgaben, die dem Investitionsbegriff ge-
mäss Definition in den Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen entsprechen.

Bilanz
Die Bilanz weist die Vermögenswerte (Aktiven) sowie 
die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital (Passiven) 
aus. Innerhalb der Aktiven wird zwischen Finanzvermö-
gen, Deckungskapitalien der unselbständigen Fonds so-
wie Verwaltungsvermögen unterschieden. Die Verbind-
lichkeiten gliedern sich in Fremde Mittel einschliesslich 
Spezialfinanzierungen und Verpflichtungen gegenüber 
unselbständigen Fonds. Weitere Definitionen zur Bilanz 
sind unter den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsät-
zen ersichtlich.

Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung weist die Mittelveränderung aus 
betrieblicher Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus dem 
Finanzergebnis sowie aus der Finanzierungstätigkeit 
aus. Als «Mittel» bzw. Fonds wurde die Differenz zwi-
schen Finanzvermögen und Fremden Mitteln (ohne lang-
fristige Finanzverbindlichkeiten wie Darlehen und Anlei-
hen) definiert. Zusätzlich zur Mittelflussrechnung weist 
die Gesamtrechnung die Gesamtausgaben und -einnah-
men aus betrieblicher Tätigkeit aus.

Konten der Erfolgs- und Investitionsrechnung
Die Landesrechnung enthält auch analog dem Voran-
schlag die institutionell und nach Sachgruppen geglie-
derten Hauptkonten, die der Erfolgsrechnung und der 
Investitionsrechnung zugrunde liegen, sowie eine insti-
tutionell gegliederte Zusammenfassung.  

Anhang
Der Anhang enthält einen Eigenkapitalnachweis sowie 
einen Anlage-, Beteiligungs-, Rückstellungs- und Ge-
währleistungsspiegel, welche jeweils im entsprechenden 
Abschnitt erläutert sind. Weiters nennt der Anhang das 
auf die Rechnungslegung anzuwendende Regelwerk 
und fasst die Rechnungslegungsgrundsätze einschliess-
lich der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und 
Bewertung zusammen. Er enthält auch die Verpflich-
tungskredite, allfällige Änderungen von Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätzen und deren Auswirkungen, 
Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Erfolgs-
rechnung und der Bilanz sowie bei Bedarf zusätzliche 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens- und 
Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen Ri-
siken von Bedeutung sind.

Weitere Jahresrechnungen
Die Landesrechnung enthält ebenfalls die Jahresrech-
nungen der öffentlichen Unternehmen gemäss Art. 2 des 
Gesetzes über die Steuerung und Überwachung öffent-
licher Unternehmen, von Dritten gewidmeten Stiftungen 
oder von gesetzlich errichteten Fonds, sofern diese nicht 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vom Landtag ge-
nehmigt oder zur Kenntnis genommen werden. Die Jah-
resrechnungen der folgenden öffentlichen Unternehmen 
sind in der vorliegenden Landesrechnung nicht enthal-
ten, da diese direkt vom Landtag genehmigt oder zur 
Kenntnis genommen werden: 

Liechtensteinische Landesbank AG
Liechtensteinische Kraftwerke
Liechtensteinische Post AG
Telecom Liechtenstein AG
Liechtensteinische Gasversorgung
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Liechtensteinischer Rundfunk
Liechtensteinisches Landesspital
Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
AHV-IV-FAK-Anstalten

1.4  Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze

Fremdwährungsbewertung
Flüssige Mittel, Finanzverbindlichkeiten sowie Even-
tualverbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum 
Schlusskurs (Devisenmittelkurs) am Bilanzstichtag um-
gerechnet. Umrechnungsdifferenzen werden über die 
Erfolgsrechnung gebucht.

Finanz- und Verwaltungsvermögen
Das Finanzvermögen besteht aus jenen Aktiven, die ohne 
Beeinträchtigung einer bestimmten öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtung verwertet werden können. Das Ver-
waltungsvermögen besteht aus jenen Aktiven, die der 
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienen oder 
dauernd an einen öffentlich-rechtlichen Zweck gebun-
den sind. 

Flüssige Mittel
Diese umfassen Barbestände und Bankguthaben sowie 
kurzfristige Finanzanlagen wie Call- und Festgelder mit 
einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten. Nicht ein-
geschlossen sind kurzfristige Finanzanlagen der extern 
verwalteten Vermögen, welche in den Anlagen des Fi-
nanzvermögens enthalten sind.

Forderungen
Alle hier ausgewiesenen Positionen sind kurzfristig (< 
12 Monate). Dem Risiko des Forderungsverlustes wird 
durch eine Wertberichtigung (Delkredere) Rechnung 
getragen. Konkret gefährdete Forderungen werden zu 
100 % wertberichtigt. Gesicherte Forderungen, Abgren-
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fentlich-rechtlichen Körperschaften, Staatsangestellten, 
kommunalen Zweckverbänden und inländischen Banken 
werden nicht wertberichtigt. Alle übrigen Forderungen 
werden pauschal mit 2 % wertberichtigt. 

Aktive Rechnungsabgrenzung
Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält geleistete Vo-
rauszahlungen, also Zahlungsausgänge im Rechnungs-
jahr, die wirtschaftlich das Folgejahr betreffen. Übrige 
Abgrenzungen wie beispielsweise Einnahmen im Folge-
jahr, die jedoch wirtschaftlich das Rechnungsjahr betref-
fen, werden als übrige Forderungen ausgewiesen.

Beteiligungen des Finanzvermögens
Beteiligungen des Finanzvermögens werden zu Kurs-
werten per Bilanzstichtag bewertet. Beteiligungen des 
Finanzvermögens ohne Kurswert werden zum entspre-
chenden Beteiligungsanteil am Eigenkapital des Unter-
nehmens per Bilanzstichtag gemäss dessen Jahresrech-
nung bewertet (Equitymethode). Ist dieser Equitywert 
mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet, kann jedoch 
zur Vermeidung einer Überbewertung eine andere Be-
wertungsart gewählt werden.

Finanzanlagen des Finanzvermögens (extern verwal-
tete Vermögen)
Die extern verwalteten Vermögen werden zu Kurswerten 
per Bilanzstichtag bewertet. Es gilt der Grundsatz der 
Einzelbewertung. Marchzinsen werden periodengerecht 
abgegrenzt. Die extern verwalteten Vermögen enthal-
ten auch die Bestände an flüssigen Mitteln und kurzfri-
stigen Finanzanlagen der einzelnen Portfolios. Gemäss 
den Richtlinien für die Vermögensverwaltung des Für-
stentums Liechtenstein vom 9. November 2010 dürfen 
derivative Finanzinstrumente nur zur Absicherung der 
extern verwalteten Vermögen eingesetzt werden und 
keinerlei Hebelwirkung enthalten.

Sachanlagen und immaterielle Anlagen des Finanz- 
und Verwaltungsvermögens
Aktiviert werden Ausgaben für Wirtschaftsgüter, die 
während mehr als einer Rechnungsperiode einen wirt-
schaftlichen Nutzen hervorbringen, deren Werte pro Ein-
zelobjekt zuverlässig ermittelt werden können und die 
folgenden Aktivierungsgrenzen erreichen:

• Grundstücke keine Aktivierungsgrenze
• Strassen und Kunstbauten (Tiefbauten) CHF 100'000
• Schutzbauten (Tiefbauten) keine Aktivierungsgrenze
• Hochbauten CHF 100'000
• Mobilien CHF   10'000
• Immaterielle Anlagen inkl. Software  CHF   50'000

Leasing
Sachanlagen, die über ein Finanzierungs-Leasing be-
schafft werden, stellen grundsätzlich Investitionen dar. 

Um ein Finanzierungs-Leasing handelt es sich, wenn der 
Leasingvertrag über eine feste und unkündbare Laufzeit 
abgeschlossen wird, die mindestens 75 % der Nutzungs-
dauer des Leasinggutes entspricht, oder wenn das Lea-
singgut nach Ablauf des Vertrages für weniger als 10 % 
des Anschaffungswertes gekauft werden kann. Solche 
Sachanlagen werden bei Leasingbeginn zum Anschaf-
fungswert (ohne Leasingzins) aktiviert und die Leasing-
verbindlichkeit wird passiviert. Liegt der Anschaffungs-
wert der Sachanlage unter CHF 50'000, erfolgt keine 
Aktivierung und das Leasing wird als Aufwand verbucht. 

Abschreibungen
Sachanlagen und immaterielle Anlagen werden über die 
folgenden angenommenen betriebswirtschaftlichen Nut-
zungsdauern linear zu Lasten der Erfolgsrechnung ab-
geschrieben:

•   Grundstücke, Anlagen im Bau und Kulturgüter keine
•  Tiefbauten:
 – Hauptverkehrsachsen 30 Jahre
 –  Hauptstrassen 40 Jahre
 –  Nebenstrassen, Fuss- und Radwege 50 Jahre
 –  Naturstrassen und Kunstbauten 60 Jahre
 –  Tunnels 70 Jahre
 –  Schutzbauten 50 Jahre
•  Hochbauten: 
 –  Gebäude 40 Jahre
 –  Klein- / Leichtbauten, Provisorien und  

Ausbauten in Fremdliegenschaften 10 Jahre
•  Mobilien: 
 –  Mobiliar und Anlagen, deren Nutzungsdauer 

die der folgenden Kategorien überschreiten 10 Jahre
 –  Nutzfahrzeuge, fest installierte Anlagen und  

Ausstattungen, Multifunktionskopiergeräte 7 Jahre
 –  Personenfahrzeuge, Geräte,  

Maschinen und Werkzeuge 5 Jahre
 –  IT-Hardware (inkl. Server, Speicher 

und Netzwerkkomponenten)  3 Jahre
•  Software 5 Jahre
•  Hochbauten im Ausland und Stockwerkeigentum, die zusam-

men mit dem jeweiligen Grundstück aktiviert wurden, wer-
den über 40 Jahre vom halben Anschaffungswert abgeschrie-
ben.

•  Die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungssätze von sonstigen 
immateriellen Anlagegütern (Rechte, Patente, Lizenzen) 
werden individuell durch die Landeskasse festgelegt.

•  Bei Bedarf kann die Landeskasse für einzelne Anlagegüter 
eine kürzere Nutzungsdauer festlegen, insbesondere bei Sa-
nierungen von Hoch- und Tiefbauten sowie bei gebraucht 
erworbenen Anlagegütern.

Sonderabschreibungen
Bestehen Anzeichen, dass der Nutz- oder Marktwert un-
ter dem Buchwert liegt, beispielsweise durch eine aus-
serordentliche, wesentliche und dauerhafte Verminde-
rung der Nutzbarkeit oder Nutzungsdauer, erfolgt eine 
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zung der Nutzungsdauer. Liegen die Voraussetzungen 
für eine Sonderabschreibung nicht mehr vor, so wird 
diese durch eine Zuschreibung in höchstens gleichem 
Umfang wieder rückgängig gemacht. Kann die Wertmin-
derung nicht ausreichend sicher beurteilt werden, wird 
insbesondere bei Liegenschaften ein externer Fachex-
perte mit einer Schätzung beauftragt, sofern die ver-
mutete Wertkorrektur mindestens CHF 1 Mio. beträgt. 
Sonderabschreibungen auf Liegenschaften des Finanz-
vermögens werden grundsätzlich unter sonstigem Fi-
nanzaufwand und nicht unter Abschreibungen ausge-
wiesen.

Deckungskapitalien / Verpflichtungen unselbständiger 
Fonds
Unselbständige Fonds sind öffentliche Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Deren Aktiven und 
Passiven sind deshalb in der Landesbilanz als Deckungs-
kapitalien der bzw. Verpflichtungen gegenüber unselb-
ständigen Fonds auszuweisen.

Warenvorräte
Zum Verbrauch oder Verkauf bestimmte Warenvorräte 
werden nicht aktiviert. Sie werden zu Lasten der Erfolgs-
rechnung beschafft. 

Darlehen
Darlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, 
wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt 
wurden. Fällige Darlehen werden zu 100 % wertberich-
tigt, wenn sie konkret gefährdet sind. Nicht fällige, un-
gesicherte Darlehen werden zu 100 % wertberichtigt, 
wenn eine andere Forderung gegen denselben Schuld-
ner wertberichtigt oder abgeschrieben wird.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden zum 
Anschaffungswert bewertet. Ist für eine Beteiligung ein 
Kurs- oder Equitywert per Bilanzstichtag vorhanden und 
liegt dieser unter dem Anschaffungswert, so wird der An-
schaffungswert auf diesen tieferen Verkehrswert wert-
berichtigt. Liegt der Grund für eine Wertberichtigung 
nicht mehr vor, so wird diese durch eine Wertaufholung 
in höchstens gleichem Umfang rückgängig gemacht. 
Beteiligungen können auf den Erinnerungswert abge-
schrieben werden, insbesondere wenn deren Anschaf-
fungswert weniger als CHF 1 Mio. beträgt, deren Erträge 
staatliche Beiträge enthalten oder langfristig kein Ertrag 
oder Kapitalrückfluss absehbar oder geplant ist.

Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge werden im Jahr der Verbuchung 
vollständig abgeschrieben und erscheinen nicht in der 
Bilanz.

Passive Rechnungsabgrenzung
Die passive Rechnungsabgrenzung enthält erhaltene Vo-
rauszahlungen, also Zahlungseingänge im Rechnungs-
jahr, die wirtschaftlich das Folgejahr betreffen. Übrige 
Abgrenzungen bzw. Ausgaben im Folgejahr, die jedoch 
wirtschaftlich das Rechnungsjahr betreffen, werden als 
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Spezialfinanzierungen
Nicht verwendete, gänzlich oder teilweise von Dritten 
stammende zweckgebundene Mittel, für die durch Ge-
setz eine Spezialfinanzierung errichtet wurde, werden 
als Spezialfinanzierungen in der Bilanz ausgewiesen. 
Veränderungen von Spezialfinanzierungen werden in 
der Erfolgsrechnung als Einlagen oder Entnahmen aus-
gewiesen. 

Rückstellungen
Rückstellungen werden gebildet für bestehende Ver-
pflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder 
die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicher-
heiten behaftet sind und deren Höhe verlässlich geschätzt 
werden kann. Blosse Risiken (ohne per Bilanzstichtag 
bestehende Verpflichtungen) werden nicht zurückge-
stellt. Rückstellungen für Ferien- und Gleitzeitguthaben 
des Personals sowie definitiv feststehende Pensionsver-
pflichtungen werden unabhängig von ihrer Höhe zurück-
gestellt. Übrige Rückstellungen werden für bestehende 
Verpflichtungen ab einem Betrag von CHF 1 Mio. gebil-
det. Für anwartschaftliche, also noch nicht definitiv fest-
stehende Personalverpflichtungen werden gemäss Art. 
22 Abs. 4 FHG keine Rückstellungen gebildet. Diese wer-
den als Eventualverbindlichkeit im Anhang ausgewiesen. 
Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden auf 
demselben Konto der Erfolgsrechnung verbucht. Erfüllt 
die Bildung oder Auflösung einer Rückstellung die Krite-
rien eines ausserordentlichen Aufwandes oder Ertrages, 
erfolgt eine Zuordnung zum ausserordentlichen Ergeb-
nis.

Langfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind langfristig, wenn der Zeitraum bis 
zur Fälligkeit mehr als 1 Jahr beträgt. Langfristige Ver-
bindlichkeiten werden im Fremdkapital separat ausge-
wiesen.

Zweckgebundene Mittel im Eigenkapital
Bei gesetzlich errichteten Fonds bestimmt das Gesetz die 
Art und den Zeitpunkt der Verwendung dieser Reserven. 
Gesetzlich errichtete Fonds werden im Eigenkapital se-
parat ausgewiesen. Deren Veränderung erfolgt im Rah-
men der Verwendung des Jahresergebnisses.
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Positionen der Landesrechnung

2.1 Erfolgsrechnung

2.1.1 Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben setzen sich im Detail wie folgt 
zusammen:
   Beträge in CHF Mio.

Erträge aus Rechnung Voranschlag Rechnung 

Steuern und Abgaben 2018 2018 2017

Ertragssteuer 270.0 234.0 246.8

Mehrwertsteuer 204.9 192.5 201.3

Vermögens- und Erwerbssteuer 103.4 93.0 98.4

Stempelabgaben 45.0 46.0 46.3

Zollerträge, Mineralölsteuer 33.6 32.6 32.6

Grundstückgewinnsteuer 32.2 18.0 25.7

Quellensteuer 31.2 28.4 29.6

Geldspielabgabe 19.3 3.3 5.1

Motorfahrzeugsteuer 15.3 15.2 15.1

Sonstige Erträge aus Steuern 28.0 30.6 31.6 

und Abgaben

– Ertragsanteil LSVA 11.9 11.9 12.1

– Aufwandbesteuerung 9.1 12.2 10.9

– CO2-Abgabe / CO2-Ertrag auf  

 Treibstoffabsatz 6.0 6.5 7.3

– Übrige Steuern 0.9 0.0 1.4

Total 782.8 693.5 732.7

Mit einem Total von CHF 782.8 Mio. übertrafen die Er-
träge aus Steuern und Abgaben die budgetierten Ein-
nahmen um CHF 89.3 Mio. oder 12.9 %. Die Haupt-
abweichung im Budgetvergleich ergab sich bei der 
Ertragssteuer, welche CHF 36.0 Mio. höher ausfiel als 
erwartet. Es folgen die Geldspielabgabe (CHF +16.1 
Mio.), die Grundstückgewinnsteuer (CHF +14.2 Mio.), 
die Mehrwertsteuer (CHF +12.4 Mio.) sowie die Ver-
mögens- und Erwerbssteuer (CHF +10.4 Mio.), welche 
kumuliert zu diesem deutlichen Übertreffen des Voran-
schlags führten. Auch im Vergleich zum Vorjahr legte 
das Gesamtsteuerergebnis um CHF 50.1 Mio. oder 6.8 % 
zu. Dabei waren es wiederum die Ertragssteuer und die 
Geldspielabgabe, die mit Zunahmen um CHF 23.2 Mio. 
und CHF 14.2 Mio. die Hauptveränderung ausmachten.
Die folgende Grafik zeigt, dass die drei grössten Steuer-
arten gemeinsam bereits rund drei Viertel der gesamten 
Steuern und Abgaben ausmachen. Mit 35 % generierte 
die Ertragssteuer den grössten Anteil, gefolgt von der 
Mehrwertsteuer mit 26 % und der Vermögens- und Er-
werbssteuer mit 13 %.

Ertragssteuer
35%

Mehrwertsteuer
26%

Vermögens-/
Erwerbssteuer

13%
Stempelabgaben

6%

Zollerträge
4%

Quellensteuer
4%

Geldspielabgabe
2%

Grundstückgewinn-
steuer

4%

Übrige Steuern/
Abgaben

4%

Motorfahrzeugsteuer
2%

Ertragssteuer
Die Ertragssteuer wird von den in Liechtenstein steuer-
pflichtigen juristischen Personen erhoben und beträgt 
12.5 % des steuerbaren Jahresgewinns des Unterneh-
mens. Aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Ent-
wicklung und vereinzelten ausserordentlichen Steueran-
fällen konnte der Voranschlag um CHF 36.0 Mio. oder 
15.4 % deutlich übertroffen werden. Mit einem Volumen 
von CHF 270.0 Mio. legten die Ertragssteuern auch im 
Vorjahresvergleich um CHF 23.2 Mio. oder 9.4 % zu.

Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer erfasst die Lieferung von Gegen-
ständen und Dienstleistungen, die ein Unternehmen im 
Inland gegen Entgelt erbringt (einschliesslich Eigenver-
brauch) sowie die Einfuhr von Gütern und den Bezug von 
Dienstleistungen aus dem Ausland. Der Staatsvertrag 
mit der Schweiz sieht vor, dass beide Vertragsparteien 
die aus dem Dienstleistungssektor erzielten Mehrwert-
steuererträge direkt erhalten, während die übrigen Ein-
nahmen gepoolt und auf Basis eines definierten Schlüs-
sels aufgeteilt werden, welcher die unterschiedliche 
Pro-Kopf-Nachfrage beider Parteien berücksichtigt. Die 
gesamten Mehrwertsteuererträge beliefen sich im Be-
richtsjahr auf CHF 204.9 Mio. und übertrafen den Voran-
schlag um CHF 12.4 Mio. Diese positive Abweichung ist 
mit einem Anteil von CHF 10.3 Mio. auf die separierten 
Mehrwertsteuererträge aus dem Dienstleistungssektor 
zurückzuführen. Des Weiteren fiel der liechtensteinische 
Anteilsschlüssel zur Aufteilung des Poolaufkommens um 
2.1 % höher aus als prognostiziert, was im Budgetver-
gleich trotz geringerer Poolerträge zu Mehreinnahmen 
von CHF 2.1 Mio. führte. Auch im Vorjahresvergleich la-
gen die gesamten Mehrwertsteuererträge CHF 3.6 Mio. 
über dem Vorjahr und dies trotz der Reduktion der Mehr-
wertsteuersätze auf den 1. Januar 2018. Obwohl sich die 
Reduktion der Steuersätze erwartungsgemäss nega-
tiv auf das Pooleinkommen auswirkte, erhöhte sich der 
liechtensteinische Anteil im Vorjahresvergleich schlüs-
selbedingt um CHF 1.8 Mio. Ebenfalls um CHF 1.8 Mio. 
erhöhten sich auch die separierten Mehrwertsteuerer-
träge aus dem Dienstleistungssektor. 



420 | Vermögens- und Erwerbssteuer
Die Vermögens- und Erwerbssteuer wird von den natür-
lichen Personen in Liechtenstein entrichtet. Im Berichts-
jahr ergaben sich erstmals Steuererträge von über CHF 
100 Mio. Mit einem Volumen von CHF 103.4 Mio. wurde 
der Voranschlag um CHF 10.4 Mio. oder 11.1 % über-
troffen. Auch im Vorjahresvergleich nahm das Steuer- 
volumen im Bereich der Vermögens- und Erwerbssteuer 
um CHF 4.9 Mio. oder 5.0 % zu.

Stempelabgaben
Mit einem Volumen von CHF 45.0 Mio. kamen die Stem-
pelabgaben leicht unter den Erwartungen und dem Vor-
jahr zu liegen. So wurde der Voranschlag um CHF 1.0 
Mio. und das Vorjahr um CHF 1.4 Mio. unterschritten. 
Die Stempelabgaben setzen sich aus den Emissionsabga-
ben, den Effektenumsatzabgaben sowie den Einnahmen 
aus Prämienquittungen zusammen. Im Vergleich zum 
Voranschlag konnten geringere Effektenumsatzabgaben 
sowie Prämienquittungen nicht vollständig durch höhere 
Emissionsabgaben kompensiert werden.

Zollerträge, Mineralölsteuer
Der Anteil des Landes an den von der Eidgenössischen 
Zollverwaltung vereinnahmten Einfuhrzöllen und steu-
erähnlichen Abgaben ergibt sich auf der Basis eines 
einwohnerabhängigen Verteilschlüssels. Für das Be-
richtsjahr ergaben sich auf der Grundlage des Anteils-
schlüssels von 0.45 % Zollerträge im Umfang von CHF 
33.6 Mio. Damit lagen diese CHF 1.0 Mio. über dem Vor-
anschlag und CHF 0.9 Mio. über dem Vorjahr.

Grundstückgewinnsteuer
Die Grundstückgewinnsteuer ist auf den Gewinn bei der 
Veräusserung sowie bei wirtschaftlicher Handänderung 
von im Inland gelegenen Grundstücken zu entrichten. 
Mit Erträgen von CHF 32.2 Mio. fielen diese im Berichts-
jahr ausserordentlich hoch aus. Trotz einer geringeren 
Anzahl an Veranlagungen als im Vorjahr übertrafen sie 
damit den Voranschlag um CHF 14.2 Mio. und das Vor-
jahr um CHF 6.5 Mio. 

Quellensteuer
Die Steuerabzüge auf quellensteuerpflichtigem Erwerb 
aus unselbständiger Tätigkeit sowie auf Sitzungsgeldern 
und Vorsorgeleistungen erreichten im Berichtsjahr ein 
Volumen von CHF 31.2 Mio. Damit konnte der Voran-
schlag um CHF 2.8 Mio. übertroffen werden. Auch im 
Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Zunahme um CHF 
1.6 Mio. oder 5.4 %.

Geldspielabgabe
Bei Geldspielen wird gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen auf die Bruttospielerträge eine Geldspielabgabe 
erhoben. Mit der Betriebsaufnahme von zwei Spiel-
banken im Jahr 2017 wurde die Geldspielabgabe im 
Berichtsjahr erstmals für ein vollständiges Jahr verein-

nahmt. Mit einem Abgabenvolumen von CHF 19.3 Mio. 
wurden die Budgeterwartungen deutlich übertroffen, 
ging der Voranschlag noch von Abgabeerträgen von CHF 
3.3 Mio. aus. 

Motorfahrzeugsteuer
Bei der Motorfahrzeugsteuer handelt es sich um eine 
Steuer für Halter von Motorfahrzeugen, wobei sich die 
Bemessungsgrundlage in der Regel nach dem Gesamt-
gewicht der Fahrzeuge richtet. Im Berichtsjahr wurden 
Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von CHF 15.3 Mio. 
entrichtet. Diese lagen damit CHF 0.1 Mio. über dem 
Voranschlag und CHF 0.2 Mio. über dem Vorjahr.

Sonstige Erträge aus Steuern und Abgaben
Die sonstigen Erträge aus Steuern und Abgaben bein-
halten vor allem den Ertragsanteil Liechtensteins aus der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (CHF 11.9 
Mio.), die Erträge aus der Besteuerung nach dem Auf-
wand (CHF 9.1 Mio.) sowie die Einnahmen aus der CO2-
Abgabe und dem CO2-Ertrag aus Treibstoffabsatz (CHF 
6.0 Mio.). Gesamthaft ergaben sich sonstige Erträge aus 
Steuern und Abgaben von CHF 28.0 Mio. Damit lagen 
diese CHF 2.6 Mio. unter dem Voranschlag und CHF 3.6 
Mio. unter dem Vorjahr.

2.1.2  Entgelte

Die Kategorie der Entgelte beinhaltet die Einnahmen des 
Landes aus Gebühren, Kostenweiterverrechnungen, Bus-
sen usw. Mit einem Volumen von CHF 34.7 Mio. konnte 
der budgetierte Wert um CHF 2.8 Mio. übertroffen wer-
den. Die Budgetunterschreitung bei den Handelsregi-
stergebühren (CHF -1.2 Mio.) konnte dabei durch die 
folgenden positiven Budgetabweichungen mehr als kom-
pensiert werden: Verwaltungsgebühren / Ordnungsbus-
sen bei der Steuerverwaltung (CHF +0.8 Mio.), Grund-
buchgebühren (CHF +0.7 Mio.), Gerichtsgebühren beim 
Landgericht (CHF +0.6 Mio.), Rückerstattungen für Aus-
lagen / Verfahrenshilfe (CHF +0.6 Mio.). Auch im Vorjah-
resvergleich konnten die Entgelte um CHF 2.4 Mio. zu-
legen. Höhere Erträge ergaben sich dabei u. a. bei den 
Verwaltungsgebühren / Ordnungsbussen der Steuerver-
waltung (CHF +0.6 Mio.) sowie bei den Gebühren der 
weiteren Gerichte (CHF +0.6 Mio.) und des Landgerichts 
(CHF +0.5 Mio.). Im Bereich der Gerichtsgebühren sind 
die positiven Abweichungen vor allem auf die Umstel-
lung des Abrechnungsmodells zurückzuführen, wobei 
dieser Effekt mit der Abrechnung der Fälle nach altem 
Gerichtsgebührenmodell wieder entfällt.
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träge der Kategorie Entgelte dar und umfassen 83 % der 
Gesamtposition.
   Beträge in CHF Mio.

Entgelte Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Grundbuchgebühren 4.4 3.7 4.7

Handelsregistergebühren 3.9 5.1 4.0

Gerichtsgebühren Landgericht 3.3 2.7 2.9

Motorfahrzeuggebühren 2.6 2.6 2.4

Verwaltungskostenbeitrag  

Arbeitslosenversicherung 2.4 2.5 2.5

Verwaltungsgebühren  

Ausländer- und Passamt 2.3 2.1 2.2

Verwaltungsgebühren /  

Ordnungsbussen Steuerverwaltung 2.1 1.3 1.5

Bussen Landespolizei 1.3 1.3 1.4

Verwaltungsgebühren  

Amt für Volkswirtschaft 1.1 0.7 0.6

Gebühren Geistiges Eigentum 1.0 0.8 0.9

Gerichtsgebühren weitere Gerichte 0.8 0.4 0.2

Schulgelder 0.8 0.8 0.8

Geldstrafen Landgericht 0.8 0.7 0.8

Rückerstattung  Auslagen,  

Verfahrenshilfe 0.8 0.2 0.5

Entscheidungsgebühren  

Obergericht 0.8 0.3 0.4

Verwaltungsgebühren  

Amt für Kommunikation 0.7 0.6 0.7

Zwischentotal 29.0 25.6 26.4

übrige Positionen 5.8 6.3 6.0

Total 34.7 32.0 32.4

2.1.3  Rückerstattungen Gemeinwesen

Einige Aufgabenbereiche, welche von beiden Staatse-
benen gemeinsam erbracht werden, werden unterjährig 
vom Land vorfinanziert und den Gemeinden anschlies-
send weiterverrechnet. Es handelt sich dabei in erster 
Linie um die Personal- und Sonderschulungsaufwen-
dungen im Gemeindeschulbereich sowie um die Ergän-
zungsleistungen zur AHV-IV inkl. Betreuungs- und Pfle-
gegeld. Die Höhe der durch die Gemeinden erbrachten 
Rückerstattungen ist dementsprechend von den Brutto-
aufwendungen in den einzelnen Aufgabenbereichen ab-
hängig. Gesamthaft ergaben sich im Berichtsjahr Rück-
erstattungen in Höhe von CHF 30.2 Mio., womit diese 
CHF 0.1 Mio. höher als budgetiert und CHF 1.1 Mio. hö-
her als im Vorjahr ausfielen. 

   Beträge in CHF Mio.

Rückerstattungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Rückerstattungen der Gemeinden   

–  für Lehrpersonen 17.1 17.4 16.8 

Gemeindeschulen

–  für Ergänzungsleistungen 11.3 11.1 10.6 

inkl. Betreuungs- und Pflegegeld

–  für Sonderschulung 1.8 1.6 1.6

Total 30.2 30.1 29.1

2.1.4  Sonstiger betrieblicher Ertrag

   Beträge in CHF Mio.

Sonstiger Rechnung Voranschlag Rechnung 

betrieblicher Ertrag 2018 2018 2017

Gewinnanteil Schweizerische  

Landeslotterie 2.0 2.0 2.1

Vermögensverfall zu Gunsten  

des Landes 1.6 0.0 0.5

Miet- und Pachterträge 1.2 1.3 1.3

Abgeltung Staatsgarantie LLB 1.1 1.2 1.2

Bussenertrag der  

Finanzmarktaufsicht 0.4 0.0 0.0

Übriger sonstiger  

betrieblicher Ertrag 0.1 0.3 0.1

Heimfall von erblosem Gut 0.0 0.0 0.3

Total 6.4 4.8 5.6

Die Zunahme des sonstigen betrieblichen Ertrages ist 
hauptsächlich auf den höheren Ertrag aus Vermögens-
verfall zu Gunsten des Landes zurückzuführen. 

2.1.5 Personalaufwand

Im Personalaufwand werden in erster Linie die Gehäl-
ter und Lohnnebenkosten des Personals der Landesver-
waltung sowie der Lehrpersonen zusammengefasst. Des 
Weiteren enthält er die Entschädigungen für Gerichts- 
und Kommissionsmitglieder, die vom Land ausgerichte-
ten Rentenleistungen (Frühpensionierungen, Magistrats-
personen usw.) sowie übrige Personalaufwendungen wie 
z. B. die Aus- und Weiterbildung des Staatspersonals. Im 
Berichtsjahr ergab sich ein Personalaufwand von CHF 
213.8 Mio. Dieser blieb damit CHF 4.9 Mio. oder 2.2 % 
unter dem Voranschlag. Bis auf den sonstigen Personal-
aufwand, welcher v. a. wegen erhöhter Rekrutierungs-
kosten leicht über dem Voranschlag abschloss, blieben 
die weiteren Ausgabenkategorien deutlich unter den ge-



422 | planten Werten. Vom gesamten Personalaufwand entfiel 
ein Anteil von 63 % auf die Verwaltung, die Gerichte und 
Kommissionen. Mit einem Umfang von CHF 134.0 Mio. 
blieb dieser CHF 2.7 Mio. oder 2.0 % unter dem Vor-
anschlag. Dabei konnte die nicht planbare Zunahme der 
Rückstellungen für Gleitzeit- und Feriensalden von CHF 
0.8 Mio. (v. a. aufgrund der erstmaligen Rückstellung der 
Ferien-Alterssparguthaben) durch die unterjährig nicht 
vollständige Stellenbesetzung bei diversen Amtsstel-
len überkompensiert werden. Der Personalaufwand für 
Lehrkräfte mit einem Anteil von 35 % und einem Volu-
men von CHF 75.6 Mio. blieb CHF 1.7 Mio. oder 2.2 % 
unter dem Voranschlag. Im Bereich der Pensionen fiel 
ein Aufwand von CHF 1.6 Mio. an. Dieser blieb damit 
CHF 0.6 Mio. unter dem Voranschlag, was vor allem auf 
Rückstellungsauflösungen im Umfang von CHF 0.3 Mio. 
bei den Magistraten zurückzuführen ist. 

   Beträge in CHF Mio.

Personalaufwand Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Personalaufwand Verwaltung,  

Gerichte, Kommissionen 134.0 136.8 131.2

Personalaufwand Lehrpersonen 75.6 77.2 75.0

Pensionen (Magistraten,  

Frühzeitige Pensionierungen,  

Ordenslehrer) 1.6 2.2 2.8

Sonstiger Personalaufwand 2.5 2.4 2.1

Total 213.8 218.7 211.1

Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Personalaufwand 
um CHF 2.6 Mio. oder 1.2 % zu. Dies ist hauptsäch-
lich auf die per 1. Januar 2018 gewährten Besoldungs-
anpassungen von 1.5 % zurückzuführen. Des Weiteren 
wirkten sich die erwähnte Rückstellungsveränderung 
der Gleitzeit- und Feriensalden sowie ein leicht höherer 
durchschnittlicher Personalbestand bei der Verwaltung 
und den Gerichten von rund 600 Stellenprozenten ent-
sprechend aus. Kompensiert wurden diese Mehrauf-
wendungen teilweise durch einen geringeren Aufwand 
im Bereich der Pensionen, welcher CHF 1.2 Mio. unter 
dem Vorjahr blieb. Während der Aufwand für Frühzeitige 
Pensionierungen aufgrund einer Zunahme von Anmel-
dungen anstieg (CHF +1.1 Mio.), ist im Bereich der Ma-
gistraten nach dem erhöhten Aufwand im Jahr 2017 als 
Folge von zwei Austritten eine Entlastung von CHF 2.3 
Mio. im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. 

Massgebliche Lohnsumme
Zur massgeblichen Lohnsumme, wie sie vom Landtag 
im Rahmen des jeweiligen Voranschlags zu genehmi-
gen ist, zählen sämtliche Gehaltsaufwendungen, welche 
sich innerhalb der Steuerungshoheit der Regierung be-

finden. Im Wesentlichen beinhalten diese die Gehalts-
konten des Verwaltungs- und Betriebspersonals, wobei 
die Sozialleistungen nicht hinzugezählt werden, da diese 
gesetzlich vorgeschrieben und nicht veränderbar sind. 
Nicht eingerechnet in der massgeblichen Lohnsumme 
sind jedoch die Gehälter der dem Landtag zugeordneten 
Stellen, das richterliche Personal der Gerichte sowie 
der Staatsanwaltschaft. Der Landtag hat für 2018 eine 
massgebliche Lohnsumme von CHF 97'444'000 (Vorjahr 
CHF 95'321'000) bewilligt, davon wurden Mittel in der 
Höhe von CHF 96'798'155 (Vorjahr CHF 94'587'110) be-
nötigt. Die Abweichung für das Jahr 2018 beträgt somit 
CHF -0.6 Mio. oder -0.7 % (Vorjahr CHF -0.7 Mio. oder 
-0.8 %) zur bewilligten Lohnsumme.

2.1.6  Sachaufwand

Der Sachaufwand umfasst die laufenden Verwaltungs-, 
Betriebs- und Unterhaltsausgaben sowie die Beanspru-
chung des Landes von Dienstleistungen durch Dritte. Ge-
samthaft fielen im Berichtsjahr Sachaufwendungen von 
CHF 81.5 Mio. an. Diese blieben damit CHF 8.1 Mio. un-
ter den veranschlagten Mitteln. Die Hauptabweichungen 
ergaben sich im Bereich der Dienstleistungen sowie 
beim Baulichen Unterhalt, welche CHF 3.0 Mio. und CHF 
2.5 Mio. unter den Voranschlag blieben.

   Beträge in CHF Mio.

Sachaufwand Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Dienstleistungen, Honorare 19.4 22.4 17.6

Baulicher Unterhalt durch Dritte 16.7 19.2 14.3

Mieten, Pachten, Benützungskosten 8.1 8.4 9.3

Wasser, Energie, Heizung 8.6 8.7 8.6

Übriger Unterhalt durch Dritte 7.6 7.9 7.3

Büro- / Schulmaterial, Drucksachen 6.0 6.5 5.9

Reisespesen, Repräsentationen 5.7 6.0 4.8

Nicht aktivierbare Sachgüter 7.2 8.1 5.9

Verbrauchsmaterialien 1.4 1.6 1.6

Übriger Sachaufwand 0.8 0.8 0.6

Total 81.5 89.6 76.0

Im Vorjahresvergleich nahm der Sachaufwand um CHF 
5.5 Mio. zu. Die Mehraufwendungen ergaben sich vor 
allem im Bereich des Baulichen Unterhalts (CHF +2.4 
Mio.), der Dienstleistungen (CHF +1.7 Mio.), der nicht 
aktivierbaren Sachgüter (CHF +1.4 Mio.) sowie bei den 
Reisespesen / Repräsentationen (CHF +0.9 Mio., u. a. CHF 
0.5 Mio. für die Vorbereitung des Jubiläumsjahrs 2019). 
Die zusätzlichen Aufwendungen konnten durch den ge-
ringeren Mietaufwand (CHF -1.2 Mio.) nicht kompensiert 
werden.
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Die Finanzzuweisungen an die Gemeinden setzen sich 
zusammen aus den Ertragssteueranteilen sowie dem 
Finanzausgleich. Die Finanzausgleichssystematik sieht 
dabei einen ausgabenorientierten Mechanismus vor, 
welcher den Gemeinden – ausgehend von der eigenen 
Steuerkraft – einen Mindestfinanzbedarf pro Kopf der 
Gemeindebevölkerung garantiert. Dieser Mindestfinanz-
bedarf wird für eine Periode von vier Jahren vom Land-
tag festgelegt. In einer ersten von zwei Stufen sind alle 
Gemeinden teilnahmeberechtigt, deren standardisierte 
Steuerkraft (einheitlicher Gemeindesteuerzuschlag von 
200 %) pro Kopf unter dem definierten Mindestfinanz-
bedarf liegt. In einer zweiten Stufe nehmen nur noch Ge-
meinden mit einer Einwohnerzahl von unter 3'300 Per-
sonen teil. Eine Sonderzuteilung erfährt die Gemeinde 
Triesenberg für die Deckung der Kosten des Naherho-
lungsgebietes Steg-Malbun.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
wurden im Berichtsjahr Finanzzuweisungen im Umfang 
von CHF 116.9 Mio. entrichtet. Diese lagen damit CHF 
4.8 Mio. über dem Voranschlag und CHF 3.5 Mio. über 
dem Vorjahr. Die erhöhten Finanzzuweisungen erga-
ben sich dabei aufgrund der positiven Abweichung bei 
den Ertragssteuern, welche auch zu höheren Gemein-
deanteilen führten. Mit einem Anteil von CHF 66.5 Mio. 
lagen diese CHF 12.7 Mio. über dem Voranschlag und 
CHF 6.6 Mio. über dem Vorjahr. Bei einem grossen Teil 
der Gemeinden erhöhte sich dadurch die standardisierte 
Steuerkraft pro Kopf im Vergleich zur Planung und zum 
Vorjahr, was systembedingt zu geringeren Finanzaus-
gleichszahlungen führte. Mit einem Volumen von CHF 
50.4 Mio. blieben diese CHF 7.9 Mio. unter dem Voran-
schlag und CHF 3.1 Mio. unter dem Vorjahr, womit sie 
die höheren Ertragssteueranteile jedoch nicht vollstän-
dig kompensieren konnten. 

   Beträge in CHF Mio.

Finanzzuweisungen Rechnung Voranschlag Rechnung 
 2018 2018 2017

Ertragssteueranteile 66.5 53.8 59.9

Finanzausgleich 50.4 58.3 53.4

Total 116.9 112.1 113.4

2.1.8 Beitragsleistungen

Die Beitragsleistungen nahmen im Berichtsjahr ein Volu-
men von CHF 340.7 Mio. ein und blieben damit CHF 7.1 
Mio. oder 2.0 % unter den veranschlagten Werten. Mit 
einem Anteil von 43 % an den gesamten betrieblichen 
Aufwendungen bildeten die Beitragsleistungen wiede-
rum die grösste Aufwandkategorie. Im Budgetvergleich 

konnten einige erhöhte Beitragsleistungen (u. a. Ergän-
zungsleistungen zur AHV-IV, Landesbeitrag Liechten-
steinische Rundfunkanstalt) durch geringere Beiträge 
in anderen Bereichen (u. a. Verfahrenshilfe in Zivil- und 
Strafsachen, Berufsbildung, Staatsbeitrag Krankenkas-
sen, Staatsbeitrag Musikschule, Prämienverbilligungen) 
überkompensiert werden.
Trotz der Vielzahl von Beitragsleistungen wird diese Auf-
wandkategorie von einigen hohen Einzelpositionen do-
miniert. Wie die nachstehende Aufstellung zeigt, mach-
ten alleine die folgenden neun Beitragspositionen mit je 
einem Volumen von über CHF 10 Mio. im Berichtsjahr ei-
nen Anteil von 55 % an den gesamten Beitragsleistungen 
aus.

   Beträge in CHF Mio.

Beitragsleistungen an Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Krankenkassen 40.8 41.4 40.9

Ergänzungsleist. zur AHV-IV  

inkl. Betreuungs- u. Pflegegeld 31.7 31.1 29.9

Alters- und Hinterlassenen- 

versicherung (AHV) 30.0 30.0 54.0

Ausländische Spitäler 20.4 20.5 18.0

Bilaterale Entwicklungs- 

zusammenarbeit (LED) 14.7 14.7 14.7

Verkehrsbetrieb  

LIECHTENSTEINmobil 14.3 14.5 13.9

Universität Liechtenstein 13.8 13.8 13.8

Berufsbildung 12.6 13.2 12.3

Landesspital 10.9 11.3 8.3

Zwischentotal 189.1 190.5 205.7

übrige Positionen 151.6 157.3 146.0

Total 340.7 347.8 351.7

Im Vorjahresvergleich reduzierten sich die Beitrags-
leistungen um CHF 11.0 Mio. oder 3.1 %. Dabei stan-
den dem Rückgang des Staatsbeitrages an die AHV um 
CHF 24 Mio. erhöhte Beitragsleistungen in anderen Be-
reichen (u. a. Staatsbeitrag Liechtensteinisches Landes-
spital, Beitrag an ausländische Spitäler, Ergänzungslei-
stungen zur AHV-IV) gegenüber. 
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tragsleistungen für das Berichtsjahr wie folgt dar:

   Beträge in CHF Mio.

Beitragsleistungen an Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Private Haushalte 83.7 86.2 78.7

Private Institutionen 78.7 80.3 77.9

Eigene Anstalten / Stiftungen 74.4 74.5 93.8

Ausland 74.1 76.4 72.5

Gemischtwirtschaftliche  

Unternehmen 22.7 23.3 22.6

Gemeinden 7.0 7.0 6.2

Total 340.7 347.8 351.7

Private Haushalte
Mit einem Volumen von CHF 83.7 Mio. bildeten die Bei-
träge an Private Haushalte erstmals die grösste Empfän-
gerkategorie. Die bedeutendsten Beitragszahlungen in 
dieser Kategorie umfassen die Ergänzungsleistungen 
zur AHV-IV inkl. Betreuungs- und Pflegegeld (CHF 31.7 
Mio.), die Kinder- und Jugendhilfe (CHF 7.0 Mio.), die 
Prämienverbilligungen für Einkommensschwache (CHF 
6.0 Mio.), die Beiträge zur Verbesserung des landwirt-
schaftlichen Einkommens (CHF 5.5 Mio.), die Wirtschaft-
liche Hilfe (CHF 5.4 Mio.) sowie die Abgeltung ökolo-
gischer Leistungen (CHF 5.4 Mio.). Im Vergleich zum 
Voranschlag konnten die genehmigten Mittel um CHF 
2.5 Mio. unterschritten werden. Dabei waren es vor 
allem Budgetunterschreitungen bei der Verfahrenshilfe 
für Zivil- und Strafsachen (CHF -0.7 Mio.), den Prämien-
verbilligungen (CHF -0.5 Mio.) und bei den Stipendien 
(CHF -0.5 Mio.), welche höhere Ergänzungsleistungen 
zur AHV-IV inkl. Betreuungs- und Pflegegeld (CHF +0.5 
Mio.) sowie die pädagogisch-therapeutischen Massnah-
men im Regelschulbereich (CHF +0.4 Mio.) kompensier-
ten. Im Vorjahresvergleich verzeichneten die Beiträge an 
die Privaten Haushalte mit einer Zunahme um CHF 5.0 
Mio. oder 6.4 % ein deutliches Wachstum. Die Haupt-
veränderungen ergaben sich durch Zunahmen bei den 
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV (CHF +1.8 Mio.), den 
Prämienverbilligungen (CHF +0.8 Mio.), der Verfahrens-
hilfe für Zivil- und Strafsachen (CHF +0.7 Mio.), der Kin-
der- und Jugendhilfe (CHF +0.6 Mio.) sowie der Wirt-
schaftlichen Hilfe (CHF +0.5 Mio.)

Private Institutionen
Als nächste Kategorie folgen die Beiträge an private In-
stitutionen mit einem Volumen von CHF 78.7 Mio. Von 
diesen Beiträgen nimmt der Staatsbeitrag an die Kran-
kenkassen mit CHF 40.8 Mio. einen Anteil von 52 % 
ein. Es folgen die Beitragsleistungen an das Heilpäda-
gogische Zentrum für die Werkstätten und Wohnheime 

mit CHF 7.9 Mio., die Sportförderungen mit CHF 3.8 
Mio. sowie Beiträge an die Sonderpädagogische Tages-
schule in Höhe von CHF 3.7 Mio. Im Budgetvergleich 
blieb diese Beitragskategorie CHF 1.6 Mio. unter dem 
Voranschlag. Die grössten Budgetabweichungen erga-
ben sich dabei beim Staatsbeitrag an die Krankenkasse 
und den Beiträgen an Forschungsinstitutionen, welche 
CHF 0.6 Mio. und CHF 0.2 Mio. unter dem Voranschlag 
blieben. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Bei-
tragsleistungen hingegen um CHF 0.8 Mio. Dabei nah-
men vor allem die Rückverteilung der CO2-Abgabe (CHF 
+0.8 Mio.) sowie die Beiträge an das Heilpädagogische 
Zentrum für die Werkstätten und Wohnheime (CHF +0.6 
Mio.) zu, während die Förderungen nach Art. 24 des So-
zialhilfegesetzes (CHF -0.5 Mio.) geringer ausfielen.

Eigene Anstalten und Stiftungen
Nachdem die Beitragsleistungen an die eigenen An-
stalten und Stiftungen in den vergangenen Jahren die 
grösste Empfängerkategorie darstellten, reduzierten 
sich diese im Berichtsjahr auf ein Volumen von CHF 74.4 
Mio. Die Hauptbeiträge umfassen die Staatsbeiträge an 
die AHV mit CHF 30.0 Mio., an den Verkehrsbetrieb 
LIECHTENSTEINmobil mit CHF 14.3 Mio. und an das 
Liechtensteinische Landesspital mit CHF 10.9 Mio. Im 
Vergleich zum Voranschlag kam es nur zu einer gering-
fügigen Abweichung von CHF -0.1 Mio. Dabei konnte der 
höhere Staatsbeitrag an den Liechtensteinischen Rund-
funk (CHF +0.5 Mio.) durch Budgetunterschreitungen 
bei den Staatsbeiträgen an das Liechtensteinische Lan-
desspital (CHF -0.4 Mio.) und an LIECHTENSTEINmobil 
(CHF -0.2 Mio.) kompensiert werden. Im Vorjahresver-
gleich reduzierte sich diese Beitragskategorie um CHF 
19.4 Mio. Während sich die Staatsbeiträge an das Liech-
tensteinische Landesspital (CHF +2.6 Mio.), das Landes-
museum (CHF +0.7 Mio.) und die Finanzmarktaufsicht 
(CHF +0.5 Mio.) erhöhten, kam die Reduktion des Staats-
beitrags an die AHV um CHF 24.0 Mio. im Berichtsjahr 
erstmals zum Tragen.

Ausland
Die Hauptpositionen der in das Ausland fliessenden Bei-
träge stellen die Leistungen im Bereich der humanitären 
Entwicklungszusammenarbeit (IHZE, CHF 22.5 Mio.), 
die Beiträge an ausländische Spitäler (CHF 20.4 Mio.) 
und diejenigen im Bereich der Bildung (Berufsbildung 
CHF 12.6 Mio., Universitäten CHF 4.7 Mio., Fachhoch-
schulen CHF 4.5 Mio.) dar. Mit einem Volumen von CHF 
74.1 Mio. blieben diese CHF 2.3 Mio. oder 3.1 % un-
ter dem Voranschlag. Dabei wurden u. a. die prognos-
tizierten Beiträge im Bereich der Berufsbildung (CHF 
-0.6 Mio.), der Mitgliedsbeiträge an den EWR / Schengen 
(CHF -0.4 Mio.) sowie für die Fachhochschulen (CHF 
-0.3 Mio.) nicht vollständig benötigt. Im Vorjahresver-
gleich nahmen die Beiträge hingegen um CHF 1.6 Mio. 
zu. Dabei konnte der deutliche Anstieg der Beiträge an 
ausländische Spitäler um CHF 2.4 Mio. oder 13.5 % 
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für Mitgliedsbeiträge an den EWR / Schengen (CHF -0.7 
Mio.) und der Projekte gemäss Kyoto-Protokoll (CHF -0.5 
Mio.) kompensiert werden. 

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen
Unter diese Kategorie fallen die Staatsbeiträge an die 
Universität Liechtenstein, die Liechtensteinische Musik-
schule, die Kunstschule Liechtenstein und an Liechten-
stein Marketing. Mit einem Volumen von CHF 22.7 Mio. 
lagen die Staatsbeiträge CHF 0.5 Mio. unter dem Vor-
anschlag, was auf eine Kürzung des Staatsbeitrags an 
die Liechtensteinische Musikschule aufgrund der Reser-
venregelung zurückzuführen ist. Im Vorjahresvergleich 
nahm die Kategorie mit einem Anstieg um CHF 0.1 Mio. 
nur leicht zu. 

Gemeinden
Die Beiträge an die Gemeinden machten im Berichtsjahr 
ein Volumen von CHF 7.0 Mio. aus und lagen damit auf 
dem budgetierten Niveau. Von diesen Beiträgen entfie-
len CHF 5.5 Mio. oder 79 % auf die Beiträge an die Al-
ters- und Pflegeheime sowie CHF 1.2 Mio. auf die Wald-
bewirtschaftung und -erhaltung. Im Vorjahresvergleich 
nahmen die Beiträge um CHF 0.8 Mio. zu, was wiederum 
auf die Beiträge an die Alters- und Pflegeheime (CHF 
+0.6 Mio.) und die Waldbewirtschaftung und -erhaltung 
(CHF +0.2 Mio.) zurückzuführen ist. 

2.1.9 Abschreibungen

   Beträge in CHF Mio.

Abschreibungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2018 2018 2017

Standardabschreibungen  

Hochbauten 12.0 12.0 12.3

Standardabschreibungen  

Tiefbauten 7.0 7.2 6.8

Standardabschreibungen  

Mobilien / immat. Anlagegüter 4.3 5.1 4.4

Abschreibungen  

Investitionsbeiträge 14.8 21.5 12.5

Abschreibungen und  

Wertberichtigungen Darlehen 2.4 0.0 0.2

Abschreibungen und  

Wertberichtigungen Beteiligungen -1.6 0.0 -0.6

Total Abschreibungen 38.8 45.8 35.6 

gemäss Erfolgsrechnung

Mit Ausnahme von CHF 0.4 Mio. Abschreibungen auf 
Hochbauten des Finanzvermögens betreffen die Ab-
schreibungen grundsätzlich nur Positionen des Verwal-
tungsvermögens.

Die Abschreibungen liegen CHF 7.0 Mio. unter dem Vor-
anschlag. Dies setzt sich primär zusammen aus einer-
seits CHF 0.8 Mio. tieferen Abschreibungen auf Mobilien 
und immateriellen Anlagegütern, CHF 6.7 Mio. tieferen 
Abschreibungen von Investitionsbeiträgen, einer Wert-
aufholung von CHF 1.6 Mio. bei den gesetzlichen An-
teilen der Beteiligungen sowie andererseits der Wertbe-
richtigung des Darlehens an das Landesspital von CHF 
2.3 Mio. aufgrund des durch den Landtag beschlos-
senen Rangrücktritts. In den beiden ersten Fällen liegt 
der Grund dafür bei unter dem Voranschlag liegenden 
Investitionsausgaben (siehe 2.2 Investitionsrechnung). 
Die Wertaufholung bei den Beteiligungen betrifft die 
Liechtensteinische Post AG, wo die Wertberichtigung 
der vergangenen Jahre teilweise wieder aufgeholt wer-
den konnte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Abschrei-
bungen um gesamthaft CHF 3.2 Mio. Diese Veränderung 
beinhaltet im Wesentlichen einerseits Zunahmen der Ab-
schreibungen von Investitionsbeiträgen um CHF 2.3 Mio. 
und der Wertberichtigung von Darlehen um CHF 2.2 
Mio. (Landesspital) sowie andererseits eine um CHF 1.0 
Mio. höhere Wertaufholung an der Beteiligung Liechten-
steinische Post AG.

2.1.10  Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Position beinhaltet CHF 0.9 Mio. (Vorjahr CHF 0.7 
Mio.) Debitorenverluste, die überwiegend aus Gerichts- 
und Steuerforderungen stammen, sowie eine Zunahme 
des Delkrederes auf allgemeinen Forderungen um CHF 
0.2 Mio. (Vorjahr CHF 0.1 Mio.). Die Veränderung des 
Delkrederes auf Steuerforderungen und Unterhaltsvor-
schüssen ist in den Steuererträgen und dem Aufwand 
aus Beitragsleistungen enthalten (siehe auch 2.3.2 For-
derungen).

2.1.11  Ergebnis aus extern verwalteten  
Vermögen

Grundlagen der Vermögensverwaltung
Die flüssigen Mittel des Finanzvermögens, welche nicht 
für die operative Tätigkeit benötigt werden, werden von 
externen Vermögensverwaltern im Auftrag der Regie-
rung und auf Basis der Richtlinien für die Vermögensver-
waltung des Fürstentums Liechtenstein vom 9. November 
2010 verwaltet. Diese Richtlinien sind auf der Webseite 
der Landeskasse (www.lk.llv.li) publiziert und regeln 
auch die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der 
in die Vermögensverwaltung involvierten Gremien.

Die Umsetzung entspricht den Grundsätzen einer 
«best practice» institutioneller Vermögensverwaltung. 
Die Anlagestrategie verteilt das zu verwaltende Vermö-
gen unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoei-
genschaften auf unterschiedliche Anlagekategorien und 
definiert Benchmarks (Ziel- / Vergleichsgrössen) sowie 
taktische Schwankungsbandbreiten. Die Anlagestrategie 
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durch die Regierung beschlossen. Veränderungen der 
Anlagestrategie werden in der Regel im Dezember um-
gesetzt, weshalb die Anteile der Hauptanlagekategorien 
per 31.12. in der untenstehenden Tabelle jeweils bereits 
die Strategie des Folgejahres abbilden.

Vermögensübersicht
Die Anlagestrategie 2018 wurde gegenüber dem Vorjahr 
in verschiedenen Bereichen etwas angepasst. So wurde 
beispielsweise die Liquiditätsquote aufgrund der Nega-

tivzinsproblematik von 10 % auf 3 % reduziert oder zur 
weiteren Diversifizierung neu die Kategorie «Insurance 
Linked Securities» mit einem Anteil von 3 % aufgenom-
men. 

Die Verwaltung der Wertschriften (exklusiv Liqui-
dität) erfolgte per Ende 2018 in 16 Portfolios durch 4 
Liechtensteiner Banken (total CHF 1‘210 Mio.) und 6 
ausländische Finanzinstitute (total CHF 541 Mio.). Auf-
grund der angesichts der Negativzinsproblematik hohen 
operativen Liquidität bei der Landeskasse wurden Ende 
2018 CHF 120 Mio. in die Finanzanlagen übertragen.

Extern verwaltete Vermögen zu Marktwerten 2018   2017   2016   

 CHF Perf. Anteil CHF Perf. Anteil CHF Perf. Anteil 

 Mio.  %  % Mio.  %  % Mio.  %  %

Extern verwaltete Vermögen per 01. 01. 1'765.9   1'451.9   1'359.9  

Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden) 17.9   15.1   12.7  

Kursgewinne (realisiert und nicht realisiert) 85.8   174.6   116.2  

Kursverluste (realisiert und nicht realisiert) -179.1   -82.8   -83.9  

Direkte Vermögensverwaltungskosten -2.8   -2.9   -3.1  

         

Nettoergebnis / Performance -78.2 -4.3 %  104.1 7.2 %  41.9 3.0 % 

Kapitaleinlagen / -entnahmen 120.0   210.0   50.0  

Extern verwaltete Vermögen per 31.12. 1'807.7   1'765.9   1'451.9  

wovon         

Liquidität und Währungsabsicherung 56.5  3.1 % 48.8  2.8 % 136.5  9.4 %

Obligationen CHF 425.5 0.1 % 23.5 % 405.7 0.2 % 23.0 % 373.0 1.0 % 25.7 %

Obligationen FW 706.3 -3.4 % 39.1 % 665.8 2.3 % 37.7 % 444.5 3.6 % 30.6 %

Aktien CH / FL 136.0 -8.7 % 7.5 % 194.9 19.9 % 11.0 % 163.8 -2.3 % 11.3 %

Aktien Ausland 428.2 -9.1 % 23.7 % 398.5 18.7 % 22.6 % 333.9 9.4 % 23.0 %

Alternative Anlagen 55.2 -1.7 % 3.1 % 52.2 -       3.0 % 0.2 0.0 % 0.0 %

 

Ausweis der Vermögensverwaltungskosten         

Direkte Vermögensverwaltungskosten 2.8   2.9   3.1  

Indirekte Kosten transparenter Kollektivanlagen 1.9   0.7   0.6  

         

Total direkte und indirekte Vermögensverwaltungskosten 4.8  0.27 % 3.6  0.24 % 3.7  0.26 %

Kostentransparenzquote   100.00 %   99.99 %   99.98 %

Entwicklung der Märkte
Das Jahr 2018 war gekennzeichnet von Bewertungskor-
rekturen, ausgelöst von einem sich abschwächenden 
Wirtschaftswachstum, fallenden Stimmungsindikatoren, 
politischen Unsicherheiten und der Geldpolitik der Zen-
tralbanken. Es endete mit dem schlechtesten Dezember 
seit 1931, in welchem vor allem die Aktienmärkte bis zu 
10 % an Wert verloren. Mit Ausnahme der Obligationen 

in CHF, die von der Korrektur im Dezember profitieren 
konnten, wiesen alle Anlageklassen im abgelaufenen 
Jahr eine zum Teil stark negative Performance auf.  

Ergebnis der Vermögensverwaltung
Die extern verwalteten Vermögen erzielten im Rech-
nungsjahr eine Nettorendite von -4.34 % bzw. CHF -78.2 
Mio. Diese unterteilt sich in folgende Beiträge: Aktien 
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-0.67 %, Alternative Anlagen -0.05 % und Obligationen 
CHF +0.02 %.

Die Rendite liegt -0.39 Prozentpunkte unter der mit 
der Anlagestrategie 2018 definierten Benchmark von 
-3.95 %. Diese Unterperformance verteilt sich auf die 
folgenden Beiträge:

Der taktische Beitrag (durchschnittliche Abweichung 
der effektiven Vermögensstruktur von der Zielstruktur) 
war negativ (-0.22 %-Punkte). Der grösste negative Bei-
trag stammte dabei aus der Übergewichtung der Ak-
tien Welt hedged (-0.07 %-Punkte). Negativ beeinflusst 
wurde das Ergebnis zudem durch die Untergewichtung 
der Aktien Welt (-0.04 %-Punkte) und die Untergewich-
tung der Obligationen EMMA (-0.04 %-Punkte). Auch 
trugen die Anpassungen an die neue Anlagestrategie zu 
Beginn des Monats Dezember (Transfer Aktien Schweiz 
zu Aktien Welt) sowie die Veranlagungskosten der Ein-
lage von CHF 120 Mio. zur Unterperformance bei.

Der Beitrag aus der Selektivität (Titelauswahl) war 
auf Gesamtstufe negativ (-0.15 %-Punkte). Die Titelaus-
wahl bei den Obligationen Emerging Markets (Underper-
formance aller drei Mandate) hatte im Jahr 2018 einen 
negativen Einfluss (-0.16 %-Punkte) auf das Resultat. Ne-
gativ beeinflusst wurde das Ergebnis zudem durch die 
Obligationen FW (-0.15 %-Punkte). Einen positiven Bei-
trag lieferten die Aktien Welt hedged (+0.16 %-Punkte).

Im Jahr 2018 entsprach die Rendite der Finanzanla-
gen mit -4.34 % in etwa dem Durchschnitt der entspre-
chenden Peer Group des externen Anlageexperten PPC- 
metrics. Im Vergleich mit den Pictet BVG Indizes lag 
die erzielte Rendite den Erwartungen entsprechend zwi-
schen dem Ergebnis des Pictet BVG25 und des Pictet 
BVG40 plus. Dass die Rendite unter dem Ergebnis des 
CS PK Indexes (-3.20 %) lag, ist hauptsächlich auf die 
fehlenden Immobilien-Direktanlagen zurückzuführen, 
welche von den meisten Pensionskassen in der Schweiz 
gehalten werden.

Die direkten und indirekten Kosten der Vermögens-
verwaltung (Transaktionskosten, Verwaltungsgebühren 
sowie Kosten für Wertschriftenbuchhaltung, Investment-
controlling, Compliance und Consulting) beliefen sich 
auf 0.27 %. Dies ist geringfügig höher als im 2017. Der 
Grund liegt bei der neuen Investition in «Insurance Lin-
ked Securities», welche aufwändiger in der Verwaltung 
und daher auch teurer sind. Im Vergleich mit ähnlichen 
Vermögen bleibt dies aber ein tiefer Wert.

Anlagestrategie 2019
Die Anlagestrategie 2019 wurde gegenüber 2018 etwas 
angepasst. Der relativ hohe Anteil Aktien Schweiz wurde 
von 11 % auf 8 % gesenkt und im Gegenzug die Aktien 
Welt entsprechend um 3 %-Punkte auf 15 % erhöht. 
Die systematische Absicherung  der Fremdwährungen 
wurde auf rund 75 % erhöht, was einen Anteil nicht ab-
gesicherter Fremdwährungen am Gesamtvermögen von 
rund 15 % ergibt.

2.1.12 Sonstiger Finanzertrag /  
 Sonstiger Finanzaufwand

   Beträge in CHF Mio.

Sonstiger Finanz- Rechnung Voranschlag Rechnung 

ertrag / -aufwand 2018 2018 2017

Ertrag aus Flüssigen Mitteln  

und Forderungen 1.3 1.4 1.1

Buchgewinn aus  

Liegenschaftsverkäufen 0.0 0.0 0.7

Ertrag aus Fremd- 

währungsdifferenzen 0.1 0.2 0.1

   

Total Sonstiger Finanzertrag 1.4 1.5 1.8

Bankspesen 0.2 0.2 0.2

Zinsaufwand (Negativzins) 0.1 0.0 0.0

Aufwand aus Fremd- 

währungsdifferenzen 0.1 0.2 0.1

   

Total Sonstiger Finanzaufwand 0.3 0.3 0.3

Aufgrund des tiefen Zinsniveaus enthält der Ertrag aus 
Flüssigen Mitteln und Forderungen hauptsächlich Ver-
zugszinsen auf Steuerforderungen.

2.2  Investitionsrechnung

2.2.1  Bruttoinvestitionen

Die Bruttoinvestitionen beliefen sich im Berichtsjahr 
auf CHF 34.7 Mio. Damit blieben diese CHF 12.6 Mio. 
unter den mit dem Voranschlag genehmigten Mitteln. 
Die Hauptabweichung ergab sich dabei durch den ge-
planten Investitionskostenbeitrag von CHF 4.9 Mio. an 
das Liechtensteinische Landesspital, welcher aufgrund 
der laufenden Projektarbeiten betreffend die Erneuerung 
der Infrastruktur des Landesspitals nicht ausgerichtet 
wurde. Des Weiteren wurde bei der Planung von einer 
höheren Nachfrage nach Wohnbauförderungs- und Stu-
diendarlehen ausgegangen. Auch die budgetierten Mit-
tel im Bereich der immateriellen Anlagen sowie Sachan-
lagen konnten nicht vollständig eingesetzt werden. Im 
Vergleich zum Vorjahr fielen die Bruttoinvestitionen hin-
gegen CHF 2.3 Mio. höher aus, was auf erhöhte Investi-
tionsbeiträge und Investitionen im Bereich der eigenen 
Anlagen zurückzuführen ist. Von den Bruttoinvestitionen 
entfielen im Berichtsjahr 57 % auf Eigeninvestitionen in 
Sachanlagen, immaterielle Anlagegüter und Finanzan-
lagen (Darlehen, Beteiligungen), während 43 % als In-
vestitionsbeiträge an Gemeinden, Unternehmen, Private 
Haushalte oder ins Ausland flossen.
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Der Rückgang der Bruttoinvestitionen seit dem Jahr 2009 
ist vor allem auf die Reduktion der Investitionsbeiträge 
an die Gemeinden im Zusammenhang mit der Neure-
gelung der Finanzzuweisungen (Inkrafttreten 1.1.  2008) 
sowie auf die Festlegung der Aktivierungsgrenzen mit 
der Neufassung des Finanzhaushaltsgesetzes (Inkraft-
treten 1.1.  2011) zurückzuführen. Weitere grössere Ver-
änderungen ergeben sich aufgrund von Einzelprojekten, 
wobei in den kommenden Jahren wieder mit höheren 
Investitionen gerechnet werden kann (Neubau Dienstlei-
stungszentrum Giessen, Umsetzung Schulbautenstrate-
gie). 

Grundstücke
Im Jahr 2018 konnten Investitionen im Umfang von CHF 
0.9 Mio. für Grundstücke getätigt werden. Dies ent-
spricht einer Zunahme um CHF 0.4 Mio. gegenüber dem 
Voranschlag und einem Anstieg um CHF 0.5 Mio. gegen-
über dem Vorjahr. Von den gesamten Grundstücksinve-
stitionen entfielen 96 % auf Bodenerwerbe für den Tief-
bau, während die weiteren Mittel für den Erwerb von 
Naturschutzflächen eingesetzt wurden. 

Tiefbauten
Im Tiefbaubereich wurden Ausgaben im Umfang von 
CHF 6.3 Mio. getätigt. Davon entfielen CHF 5.9 Mio. 
oder 93 % auf Investitionen in die Strasseninfrastruktur. 
Die restlichen Mittel wurden in den Bereichen Gewässer-
bau und Rheinwuhr eingesetzt. Gesamthaft blieben die 
Tiefbauinvestitionen rund CHF 1.0 Mio. unter dem Vor-
anschlag und CHF 0.9 Mio. unter dem Vorjahr, was vor 
allem auf Budgetunterschreitungen im Bereich der Inve-
stitionen in die Strasseninfrastruktur zurückzuführen ist. 

Hochbauten
Im Bereich des Hochbaus ergaben sich investive Aus-
gaben in Höhe von CHF 0.6 Mio. Für Planungsarbeiten 
im Rahmen der beiden Verpflichtungskredite betreffend 
den Neubau des Dienstleistungszentrums sowie für ein 
Schulraumprovisorium für die Berufsmaturitätsschule 
am Standort Giessen wurden CHF 0.4 Mio. benötigt, 
während rund CHF 0.2 Mio. für den Neubau eines zu-

sätzlichen Warteraums bei der Motorfahrzeugkontrolle 
eingesetzt wurden.

Mobilien, Immaterielle Anlagegüter
Diese Kategorie beinhaltet die Investitionen in Mobiliar, 
Fahrzeuge, Maschinen sowie in IT-Systeme. Gesamthaft 
wurden in diesem Bereich im Berichtsjahr Investitionen 
im Umfang von CHF 4.6 Mio. getätigt, womit die budge-
tierten Mittel um CHF 2.1 Mio. unterschritten wurden. 
Dominiert wird diese Kategorie von den investiven Aus-
gaben für die IT-Systeme, welche einen Anteil von rund 
82 % ausmachen. Im Vorjahresvergleich nahmen die In-
vestitionen in Mobilien und immaterielle Anlagegüter 
um CHF 0.9 Mio. zu, was auf erhöhte Investitionen im 
Bereich Informatik und höhere Anschaffungen bei der 
Landespolizei zurückzuführen ist. 

Darlehen
Das Land gewährt aufgrund spezialgesetzlicher Bestim-
mungen zinslose Darlehen im Bereich der Wohnbauför-
derung, als Studiendarlehen sowie im Landwirtschafts-
bereich. Im Berichtsjahr wurden Darlehen im Umfang 
von CHF 7.4 Mio. gewährt. Davon entfielen CHF 5.3 
Mio. auf den Bereich der Wohnbauförderung, CHF 1.7 
Mio. auf die Studiendarlehen sowie CHF 0.3 Mio. auf 
die Landwirtschaft. Ausserdem wurde im Berichtsjahr 
von dem vom Landtag gewährten Darlehen von CHF 4.1 
Mio. an das Ostschweizer Kinderspital für deren Neubau 
eine erste Tranche in Höhe von CHF 0.2 Mio. ausbezahlt. 
Im Vergleich zum Voranschlag bewegten sich die Dar-
lehenszahlungen damit CHF 3.4 Mio. unter den veran-
schlagten Werten. Gegenüber dem Vorjahr gingen die 
Darlehenszahlungen um CHF 0.9 Mio. zurück. 

Investitionsbeiträge
Mit einem Volumen von CHF 14.8 Mio. bildeten die 
Investitionsbeiträge im Berichtsjahr die grösste Inve-
stitionskategorie. Der grösste Beitrag entfiel dabei auf 
die Subventionszahlungen an den Neubau des Alters- 
und Pflegeheims Mauren in Höhe von CHF 5.5 Mio. 
Es folgten die Investitionsbeiträge an die Rüfeschutz-
bauten mit CHF 2.8 Mio., die Förderung von landwirt-
schaftlichen Infrastrukturen mit CHF 1.2 Mio. sowie der 
Beitrag an die Langsamverkehrsbrücke Buchs / Vaduz 
mit CHF 1.1 Mio. Im Budgetvergleich blieben die Inve-
stitionsbeiträge CHF 6.8 Mio. unter dem Voranschlag, 
was hauptsächlich auf den nicht ausgerichteten Beitrag 
von CHF 4.9 Mio. an das Liechtensteinische Landesspi-
tal sowie den nicht ausgeschöpften Investitionskosten-
beitrag an RhySearch (CHF -1.0 Mio.) zurückzuführen 
ist. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Beiträge CHF 
2.3 Mio. höher aus, was sich vor allem aus dem Bei-
trag an die Langsamverkehrsbrücke, den Subventions-
zahlungen für den Neubau des Alters- und Pflegeheims 
Mauren und an den Verein für betreutes Wohnen sowie 
den Förderungen von landwirtschaftlichen Infrastruk-
turen ergab. 
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Die investiven Einnahmen betrugen im Berichtsjahr CHF 
16.1 Mio. Diese ergaben sich aus Rückzahlungen auf die 
gewährten Darlehen in den Bereichen Wohnbauförde-
rung in Höhe von CHF 13.4 Mio., Studiendarlehen von 
CHF 2.5 Mio. und der Landwirtschaft von CHF 0.2 Mio. 
Gesamthaft überstiegen die Darlehensrückzahlungen 
wiederum die im gleichen Zeitraum gewährten Mittel, 
so dass die Darlehensbestände gegenüber dem Vorjahr 
abnahmen. 

2.3 Bilanz

2.3.1 Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel reduzierten sich im Rechnungsjahr 
um CHF 13.8 Mio. Dies beinhaltet einerseits einen Mit-
telzufluss von rund CHF 106 Mio. aufgrund des positiven 
Cashflows und andererseits einen Mittelabfluss von CHF 
120 Mio., die im Rahmen der durch die Regierung be-
schlossenen Anlagestrategie 2019 in die Finanzanlagen 
übertragen wurden. Um Negativzinsen weitestgehend zu 
vermeiden, wird die operative Liquidität wie im Vorjahr 
weiterhin tief gehalten. 

2.3.2 Forderungen

Der Forderungsbestand liegt CHF 8.9 Mio. über dem 
des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich auf höhere For-
derungen gegenüber der Eidgenössischen Finanzver-
waltung  (CHF +2.8 Mio. aufgrund höherer Mehrwert-
steuererträge) sowie den Gemeindesteuerkassen (CHF 
+3.8 Mio.) zurückzuführen. Das Delkredere zur Abde-
ckung möglicher Forderungsverluste beträgt CHF 42.3 
Mio. (Vorjahr CHF 42.1 Mio.) und betrifft: Unterhaltsvor-
schüsse CHF 15.1 Mio. (Vorjahr CHF 14.7 Mio.), Steuer-
forderungen CHF 23.6 Mio. (Vorjahr CHF 24.0 Mio.) und 
sonstige Forderungen CHF 3.6 Mio. (Vorjahr CHF 3.4 
Mio.). Das Delkredere auf sonstigen Forderungen ent-
hält nach wie vor eine Einzelwertberichtigung von CHF 
1.5 Mio. auf der Forderung betreffend Pensionsversiche-
rung Ferdinand Frick AG.

2.3.3  Deckungskapitalien unselbständiger 
Fonds

Diese Position enthält das Deckungskapital bzw. Netto-
vermögen der Arbeitslosenversicherungskasse von CHF 
72.8 Mio. (Vorjahr CHF 65.5 Mio.). Die Zunahme von 
CHF 7.3 Mio. entspricht dem Jahresergebnis 2018 der 
Arbeitslosenversicherungskasse. Diese Erläuterungen 
gelten sinngemäss auch für die bilanzielle Gegenposition 
«Verpflichtungen gegenüber unselbständigen Fonds». 
Durch die Regierung verwaltete selbständige Stiftungen 
sind an dieser Stelle nicht bilanziert und werden separat 
im Anhang ausgewiesen.
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Anlagespiegel Total

 Total Grund- Hoch-

 Finanz- stücke bauten

 vermögen

 Total Grund- Hoch- Tief- Mobi-  Imma-

 Verwalt.- stücke bauten bauten lien terielle

 vermögen     Anlagen

Beträge in CHF Mio.

2.3.4 Anlagespiegel der Sachanlagen und immateriellen Anlagen

Anschaffungswerte

Stand 31.12. 2016 1'178.4 

wovon Anlagen im Bau 7.3

Zugänge 12.5

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31.12. 2017 1'189.7 

wovon Anlagen im Bau 11.5

Zugänge 13.3

Abgänge -0.7

Umwidmung -

Stand 31.12. 2018 1'202.3 

wovon Anlagen im Bau 6.7

Kumulierte Abschreibungen 

Stand 31.12. 2016 604.1

Abschreibungen 23.5

Sonderabschreibungen / WB -

Wertaufholungen -

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31.12. 2017 626.5

Abschreibungen 23.2

Sonderabschreibungen / WB 0.0

Wertaufholungen -

Abgänge -0.7

Umwidmung -

Stand 31.12. 2018 649.0

Buchwert 

Stand 31.12. 2016 574.3

Veränderung Anschaffungswerte 11.3

Veränderung kum. Abschreib. -22.4

Stand 31.12. 2017 563.2

Veränderung Anschaffungswerte 12.6

Veränderung kum. Abschreib. -22.6

Stand 31.12. 2018 553.3

 82.8 74.1 8.6 

 - - -

 0.9 0.9 -

 -0.0 -0.0 -0.0

 -0.0 -0.0 -

 83.6 75.0 8.6 

 - - -

 0.8 0.8 -

 -0.0 -0.0 -

 - - -

 84.5 75.8 8.6 

 - - -

 7.2 0.1 7.1

 0.4 - 0.4

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 7.6 0.1 7.5

 0.4 - 0.4

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 7.9 0.1 7.8

 75.5 74.1 1.5

 0.9 0.9 -0.0

 -0.4 - -0.4

 76.0 74.9 1.1

 0.8 0.8 -

 -0.4 - -0.4

 76.5 75.7 0.8

 1'095.6 110.7 518.2 395.9 38.5 32.4 

 7.3 - - 3.0 - 4.4

 11.6 0.3 0.2 7.3 2.1 1.6

 -1.1 - - - -1.1 -

 0.0 0.0 - - - -

 1'106.1 111.0 518.4 403.2 39.5 34.0 

 11.5 - 0.2 6.8 - 4.5

 12.5 0.9 0.6 6.3 1.8 2.8

 -0.7 - - - -0.7 -

 - - - - - -

 1'117.9 111.9 519.0 409.5 40.7 36.8 

 6.7 - 0.6 1.4 - 4.6

 596.8 0.0 270.0 271.6 29.1 26.1

 23.2 - 11.9 6.8 3.2 1.2

 - - - - - -

 - - - - - -

 -1.1 - - - -1.1 -

 - - - - - -

 618.9 0.0 281.9 278.4 31.2 27.3

 22.9 - 11.6 7.0 3.3 1.0

 0.0 - - - 0.0 -

 - - - - - -

 -0.7 - - - -0.7 -

 - - - - - -

 641.1 0.0 293.5 285.4 33.8 28.3

 498.8 110.7 248.2 124.2 9.4 6.2

 10.5 0.3 0.2 7.3 1.0 1.6

 -22.0 - -11.9 -6.8 -2.1 -1.2

 487.2 111.0 236.4 124.7 8.3 6.7

 11.8 0.9 0.6 6.3 1.1 2.8

 -22.2 - -11.6 -7.0 -2.6 -1.0

 476.8 111.9 225.5 124.1 6.9 8.5
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der Sachanlagen und immateriellen Anlagen. Nicht im 
Anlagespiegel enthalten sind investive Einnahmen und 
Ausgaben sowie Abschreibungen betreffend Darlehen, 
Beteiligungen und Investitionsbeiträgen.

Die Anschaffungswerte des Finanzvermögens weisen 
Zugänge von CHF 0.8 Mio. aus, die den vorsorglichen 
Kauf eines Grundstückes beinhalten.

Zugänge von Positionen des Verwaltungsvermö-
gens sind im Abschnitt 2.2 Investitionsrechnung und Ab-
schreibungen auf Verwaltungsvermögen im Abschnitt 
2.1.9 Abschreibungen kommentiert. Abgänge von Mobi-
lien und Immateriellen Anlagen betreffen in der Regel 
Anlagegüter, die aufgrund des Alters oder technischer 
Gründe ersetzt werden und normalerweise schon voll-
ständig abgeschrieben sind.

2.3.5 Darlehen

Die Darlehen reduzierten sich im Rechnungsjahr um CHF 
11.1 Mio. auf CHF 239.4 Mio. Dieser Rückgang stammt 
primär aus den Wohnbaudarlehen, die seit Jahren konti-
nuierlich abnehmen, aber auch aus dem Darlehen an das 
Landesspital über CHF 2.3 Mio., das aufgrund des durch 
den Landtag beschlossenen Rangrücktritts wertberich-
tigt wurde. Das Aktivdarlehen über CHF 77.0 Mio. an die 
Pensionskasse und das Passivdarlehen der Gemeinden 
über CHF 4.3 Mio. (Gemeindeanteil bezüglich Lehrper-
sonen an Kindergärten und Primarschulen) betreffen die 
Ausfinanzierung der Pensionskasse im Jahr 2014 (siehe 
auch 2.3.8). 

Die Wohnbaudarlehen sind durch Grundpfandver-
schreibungen im 2. Rang gesichert. Die übrigen Darle-
hen sind nicht gesichert. Die Studiendarlehen von CHF 
14.9 Mio. enthalten eine Wertberichtigung für konkret 
gefährdete Forderungen von CHF 0.8 Mio. (Bruttobe-
stand Studiendarlehen CHF 15.7 Mio.).

2.3.6 Beteiligungsspiegel und Beteiligungsertrag

Beträge in CHF Mio.

Beteiligungsspiegel Total LLB Post Telecom LKW LGV Sonstige

Finanzvermögen    

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31.12. 2016 98.4 80.4 1.6 16.5

Beteiligungsanteil in %   6.5 % 24.0 % 24.1 %

Zugang, Abgang, Umwidmung  - - - -

Wertveränderung  18.5 18.5 0.3 -0.3

Bewertungskorrektur aus Umwidmung - - - -

Veränderung Markt- / Equitywert  18.5 18.5 0.3 -0.3

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31.12. 2017 116.9 98.9 1.9 16.1

Beteiligungsanteil in %   6.5 % 24.0 % 24.1 %

Zugang, Abgang, Umwidmung  - - - -

Wertveränderung  29.9 29.0 0.7 0.2

Bewertungskorrektur aus Umwidmung - - - -

Veränderung Markt- / Equitywert  29.9 29.0 0.7 0.2

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31.12. 2018 146.8 127.9 2.6 16.3

Beteiligungsanteil in %   6.5 % 24.0 % 24.1 %
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Beteiligungsspiegel Total LLB Post Telecom LKW LGV Sonstige

Verwaltungsvermögen

Anschaffungswert per 31.12.  2016  178.0 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.0

Wertberichtigung per 31.12.  2016  -31.3 - -5.3 - - - -26.0

Buchwert per 31.12.  2016  146.8 78.5 3.4 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %   51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Zugang, Abgang, Umwidmung Anschaffungswert 0.0 - - - - - 0.0

Zugang, Abgang, Umwidmung Wertberichtigung - - - - - - -

Wertberichtigung / -aufholung  0.6 - 0.6 - - - -0.0

Anschaffungswert per 31.12.  2017  178.0 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.0

Wertberichtigung per 31.12.  2017  -30.7 - -4.7 - - - -26.0

Buchwert per 31.12.  2017  147.4 78.5 4.0 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %   51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Zugang, Abgang, Umwidmung Anschaffungswert - - - - - - -

Zugang, Abgang, Umwidmung Wertberichtigung - - - - - - -

Wertberichtigung / -aufholung  1.6 - 1.6 - - - -

Anschaffungswert per 31.12.  2018  178.0 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.0

Wertberichtigung per 31.12.  2018  -29.1 - -3.1 - - - -26.0

Buchwert per 31.12.  2018  148.9 78.5 5.5 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %   51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Total Buchwert Beteiligungen

31.12.  2016  245.2 158.9 5.0 39.4 7.0 34.9 0.0

31.12.  2017  264.3 177.4 5.9 39.1 7.0 34.9 0.0

31.12.  2018  295.7 206.4 8.1 39.3 7.0 34.9 0.0

Total Beteiligungsanteil

31.12.  2016   57.5 % 75.0 % 75.1 % 100.0 % 100.0 % Div.

31.12.  2017   57.5 % 75.0 % 75.1 % 100.0 % 100.0 % Div.

31.12.  2018   57.5 % 75.0 % 75.1 % 100.0 % 100.0 % Div.

Beteiligungsertrag

2016  34.4 28.3 - 1.9 2.9 1.0 0.3

2017  35.5 30.1 - 1.2 2.3 1.2 0.7

2018  38.7 35.4 - 0.2 2.3 0.7 0.1

2018 Voranschlag  35.0 30.1 - 1.5 2.2 0.8 0.4
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Gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsanteile stellen 
Verwaltungsvermögen dar und werden zum Anschaf-
fungswert bewertet. Liegt der Verkehrswert (Kurswert 
oder anteiliges Eigenkapital) unter dem Anschaffungs-
wert, wird dieser auf den tieferen Verkehrswert wertbe-
richtigt (Ausweis in den Abschreibungen). Entfällt der 
Grund für eine Wertberichtigung, wird diese durch eine 
Wertaufholung in höchstens gleichem Umfang rückgän-
gig gemacht. Beteiligungsanteile, die den gesetzlich vor-
geschriebenen Beteiligungsanteil übersteigen, stellen 
Finanzvermögen dar. Deren Veränderung des Verkehrs-
wertes wird im Finanzergebnis ausgewiesen.

Bewertung Beteiligung Liechtensteinische Landes-
bank AG
Die Bewertung des gesetzlichen Anteils von 51 % zum 
Anschaffungs- bzw. Nominalwert von CHF 5.00 pro Ak-
tie hat sich im Rechnungsjahr nicht verändert. Die Be-
wertung des freien Anteils von 6.5 % erhöhte sich um 
CHF 29.0 Mio., da der Aktienkurs von CHF 49.65 per 
31.12.2017 auf CHF 64.20 per 31.12.2018 zunahm.

Bewertung Beteiligung Liechtensteinische Post AG
Das Eigenkapital der Liechtensteinischen Post AG er-
höhte sich im Rechnungsjahr um CHF 3.1 Mio. von 
CHF 7.8 Mio. per 31.12.2017 auf CHF 10.9 Mio. per 
31.12.2018. Entsprechend erhöhte sich der Wert des 
freien Beteiligungsanteils um CHF 0.7 Mio. (Finanzer-
gebnis) und derjenige des gesetzlichen um CHF 1.6 Mio. 
(Wertaufholung in den betrieblichen Abschreibungen).

Bewertung Beteiligung Telecom Liechtenstein AG
Das Eigenkapital der Telecom Liechtenstein AG erhöhte 
sich im Rechnungsjahr um CHF 0.8 Mio. von CHF 66.9 
Mio. per 31.12.2017 auf CHF 67.7 Mio. per 31.12.2018. 
Während die Bewertung des gesetzlichen Anteils von 
51 % zum Anschaffungs- bzw. Nominalwert sich da-
durch nicht veränderte, erhöhte sich die Bewertung des 
freien Anteils von 24.1 % um CHF 0.2 Mio.

Bewertung Beteiligungen Liechtensteinische Kraft-
werke und Liechtensteinische Gasversorgung
Da der gesetzliche Beteiligungsanteil bei beiden Betei-
ligungen 100 % beträgt und das Eigenkapital in beiden 
Fällen seit Jahren über dem Anschaffungswert liegt, ver-
ändert sich die Bewertung in der Landesbilanz in der Re-
gel nicht.

Sonstige Beteiligungen
Sonstige Beteiligungen werden aus Gründen der Wert-
haltigkeit und der Praktikabilität auf den Erinnerungs-
wert abgeschrieben, insbesondere wenn es sich dabei 
um öffentliche Unternehmen handelt, deren Erträge 
überwiegend Staatsbeiträge enthalten. Nebst kleinen 
in- und ausländischen Beteiligungen beinhalten die son-
stigen Beteiligungen die folgenden Positionen mit einem 

Anschaffungswert von über CHF 1 Mio.:

–  Bergbahnen Malbun AG CHF 13.0 Mio.
–  Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil CHF   3.0 Mio. 

(Nominalkapital per 31.12.2018  
CHF 2.0 Mio.)

–  Interstaatliche Hochschule  CHF   2.5 Mio. 
für Technik Buchs NTB

–  Liechtensteinischer Rundfunk CHF   2.5 Mio. 
(Nominalkapital per 31.12.2018  
CHF 0.8 Mio.)

–  Finanzmarktaufsicht CHF   2.0 Mio.
–  Europäische Bank für CHF   1.7 Mio. 

Wiederaufbau u. Entwicklung

Ertrag aus Beteiligungen
Dividenden werden in dem Rechnungsjahr verbucht, in 
welchem sie ausgeschüttet werden. Nicht enthalten im 
Beteiligungsertrag sind die Abgeltung der Staatsgarantie 
durch die LLB und die Abgeltung der Kreditbürgschaft 
durch die Liechtensteinische Post AG, da diese sonstigen 
betrieblichen Ertrag darstellen (siehe 2.1.4). 

Der Beteiligungsertrag betrug im Rechnungsjahr 
CHF 38.7 Mio. (Vorjahr CHF 35.5 Mio.). Die Zunahme ist 
primär auf die Dividende der Liechtensteinischen Lan-
desbank AG zurückzuführen. Diese stieg von CHF 30.1 
Mio. (CHF 1.70 pro Aktie) im Vorjahr um CHF 5.3 Mio. 
auf CHF 35.4 Mio. (CHF 2.00 pro Aktie). Gemäss den Eig-
nerstrategien betragen die Gewinnausschüttungen der 
Liechtensteinischen Kraftwerke und der Liechtenstei-
nischen Gasversorgung jeweils 30 % des Reingewinnes.

Der Ertrag aus sonstigen Beteiligungen enthält im 
Rechnungsjahr hauptsächlich Erträge aus der Beteili-
gung an der Schweizer Salinen AG. Die in den Vorjahren 
enthaltene Gewinnausschüttung des Verkehrsbetriebes 
LIECHTENSTEINmobil entfällt, da Rückerstattungen von 
Überschüssen neu durch Kürzung des Staatsbeitrages 
im selben Rechnungsjahr erfolgen.
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    Beträge in CHF

Spezialfinanzierungen Vermögen Einnahmen Ausgaben Vermögen 

 31.12.2017 2018 2018 31.12.2018

Tierseuchenfonds 1'802'748    

   Beiträge Gemeinden & Tierbesitzer  58'449   

   Landesbeitrag  77'506   

   Viehhandelspatenttaxen  0   

   Sömmerungsgebühren  1'299   

   Wertschriftenerfolg   78'239  

   Entnahme für Tierseuchenbekämpfung   74'719 1'787'044

Fonds zur Unfallverhütung im Strassenverkehr 386'303    

   Prämieneingänge  127'743   

   Wertschriftenerfolg   16'766  

   Unfallverhütungsmassnahmen   95'274 402'007

Total 2'189'052 264'997 264'998 2'189'051

2.3.8 Rückstellungsspiegel

       Beträge in CHF Mio.

Rückstellungsspiegel Total Rück- Ferien- und Frühpension Pensionen Ruhegehälter Unterdeckung Übrige 

 stellungen Gleitzeit- Staats- Magistraten Ordenslehrer Pensions- Rück- 

  guthaben personal   kasse stellungen

Stand 31.12.2016 98.1 6.0 7.0 9.9 2.6 72.7 - 

davon kurzfristig 11.8 6.0 4.0 1.4 0.4 - -

Bildung (inkl. Erhöhung) 4.3 1.5 0.9 1.8 0.0 - - 

Verwendung -6.5 -1.1 -4.0 -1.1 -0.4 - - 

Auflösung -0.5 - -0.2 -0.3 -0.0 - -

Stand 31.12.2017 95.4 6.4 3.8 10.3 2.2 72.7 - 

davon kurzfristig 10.9 6.4 2.6 1.6 0.3 - -

Bildung (inkl. Erhöhung) 4.2 2.0 2.0 0.2 0.0 - - 

Verwendung -5.2 -1.2 -2.5 -1.1 -0.3 - - 

Auflösung -0.5 - -0.1 -0.5 - - -

Stand 31.12.2018 93.9 7.3 3.1 8.9 1.9 72.7 - 

davon kurzfristig 10.3 7.3 1.5 1.2 0.3 - -

Ferien- und Gleitzeitguthaben
Zurückgestellt werden die Zeitguthaben aller Staatsan-
gestellten per 31. Dezember (inkl. Lektionenguthaben 
der Lehrpersonen). Zeitguthaben, die per 1. Januar des 
Folgejahres verfallen, sind in der Rückstellung nicht ent-
halten. Ebenfalls nicht enthalten sind im Folgejahr aus-
bezahlte Überstunden, da diese als kurzfristige Verbind-

lichkeiten zu Lasten des Rechnungsjahres abgegrenzt 
werden.

Frühpensionen Staatspersonal
Zurückgestellt werden die künftigen Kosten aus der 
Frühpensionierung von Staatspersonal (gem. Art. 39a ff. 
BesG), sofern deren Inanspruchnahme per Bilanzstich-
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wartschaftliche Leistungen, deren Inanspruchnahme 
noch nicht definitiv ist. Die Kosten anwartschaftlicher 
Leistungen werden als Eventualverbindlichkeit im Ge-
währleistungsspiegel ausgewiesen.

Pensionen Magistraten
Zurückgestellt werden künftige Leistungen an ehema-
lige Regierungsmitglieder (gem. Art. 39 g ff. BesG). Die 
Rückstellung wird erstmalig gebildet im Jahr des Austritts 
und enthält Überbrückungsgelder (inkl. Arbeitgeberbei-
trag AHV) sowie Pensionskassenbeiträge (Arbeitnehmer-
beiträge bis zur ordentlichen Pensionierung, sofern eine 
entsprechende Vereinbarung zum Verbleib in der Pensi-
onskasse abgeschlossen wurde). Ansprüche noch aktiver 
Regierungsmitglieder stellen überwiegend Anwartschaf-
ten dar und werden daher nicht zurückgestellt, sondern 
als Eventualverbindlichkeit im Anhang ausgewiesen.

Ruhegehälter Ordensleute
Aufgrund einer Vereinbarung erhalten ehemalige Or-
denslehrer des Ordens der Anbeterinnen des Blutes 
Christi (Realschule Kloster St. Elisabeth, Schaan) und 
des Ordens der Maristenbrüder (Gymnasium Vaduz) le-
benslange Ruhegehälter. Die Verpflichtung besteht nur 
für die bereits bestehenden Pensionsempfänger. Neue 
Pensionsempfänger kommen keine hinzu.

Unterdeckung Pensionskasse
2014 wurde die Unterdeckung der Pensionskasse Stif-
tung Personalvorsorge Liechtenstein (SPL) auf den De-
ckungsgrad von 90 % ausfinanziert. Für die Differenz 
zum Deckungsgrad von 100 % erhielt die Pensionskasse 
damals ein Darlehen von CHF 77.0 Mio. Das Land seiner-
seits erhielt ein Darlehen der Gemeinden über CHF 4.3 
Mio. für deren Anteil betreffend Lehrpersonen an Kin-
dergärten und Primarschulen. Das Netto-Darlehen an die 
Pensionskasse bzw. die Netto-Verpflichtung des Landes 
zur Ausfinanzierung beträgt somit CHF 72.7 Mio. In die-
sem Umfang wurde eine Rückstellung gebildet. Liegt 
der Deckungsgrad der Pensionskasse während zwei auf-
einander folgender Jahre über 105 %, wird 25 % des An-
fangsdarlehens zurückbezahlt und die Rückstellung in 
gleicher Höhe erfolgswirksam aufgelöst. Unterschreitet 
dieser 85 %, werden 25 % des Anfangsdarlehens zu La-
sten der Rückstellung abgeschrieben. Der provisorische 
Deckungsgrad der Stiftung Personalvorsorge Liechten-
stein (SPL) beträgt per 31.12.2018 92.8 % (siehe auch 
www.personalvorsorge.li).

Übrige Rückstellungen
Es bestehen keine übrigen Rückstellungen per 
31.12.2018.

2.3.9 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt auf, wie sich die einzelnen Rubriken des Eigenkapitals im Berichtsjahr verändert haben.

       Beträge in CHF Mio.

Eigenkapitalnachweis  Total Eigenmittel Reserven Ergebnis 

  Eigenkapital  für Zukunfts- Erfolgs- 

    ausgaben rechnung

Stand 31.12.2016  2'481.4 1'423.9 965.9 91.7

Verbuchung Vorjahresergebnis  - 91.7 - -91.7 

Jahresergebnis  170.5 - - 170.5 

Sonstige Transaktionen  - - - -

Stand 31.12.2017  2'651.9 1'515.6 965.9 170.5

Verbuchung Vorjahresergebnis  - 170.5 - -170.5 

Jahresergebnis  52.9 - - 52.9 

Sonstige Transaktionen  - - - -

Stand 31.12.2018  2'704.8 1'686.0 965.9 52.9

Gesetzliche Fonds im Eigenkapital
Der Zukunftsfonds (Reserven für Zukunftsausgaben) ist per 31.12.2018 der einzige gesetzlich errichtete Fonds im Ei-
genkapital. Spezialfinanzierungen oder von Dritten mit bestimmten Auflagen zugewendete Vermögen werden nicht 
im Eigenkapital geführt.
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Landesrechnung

3.1 Gewährleistungsspiegel

  Beträge in CHF Mio.

Eventualverbindlichkeiten  2018 2017

Staatsgarantie der  

Liechtensteinischen Landesbank AG 2'359.0 2'518.6

Kreditbürgschaft Liechtensteinische Post AG - 2.0

Kreditbürgschaft Liechtensteinisches Landesspital 1.5 1.5

Nicht liberiertes Kapital Entwicklungsbank  

des Europarates 2.7 2.8

Nicht liberiertes Kapital Europäische Bank für  

Wiederaufbau und Entwicklung 5.3 5.5

Defizitgarantie EEG Fonds für Einspeisevergütung 9.1 10.2

Zusicherungen Energieförderung 5.5 5.1

Zusicherungen Wohnbauförderung 7.2 7.6

Anwartschaftliche Frühpensionierungen des  

Staatspersonals 28.6 29.9

Anwartschaftliche Magistratenpensionen 7.6 7.6

Anwartschaftliche Sonderzulagen des  

Staatspersonals 17.7 16.9

Amtshaftungsklagen 1.3 0.3

Put-Option des Minderheitsaktionärs der  

Liechtensteinischen Post AG 1.9 5.6

Put-Option des Minderheitsaktionärs der  

Telecom Liechtenstein AG  p.m. p.m.

Der Gewährleistungsspiegel enthält insbesondere we-
sentliche und begründete Eventualverbindlichkeiten 
aus Bürgschaften, Garantien, Kapitalliberierungspflich-
ten, Amtshaftungsklagen und anwartschaftlichen Perso-
nalansprüchen. Dies sind mögliche künftige Verbindlich-
keiten, bei denen unsicher ist, ob, wann und in welchem 
Umfang sie tatsächlich zu Verbindlichkeiten werden.

Es bestehen keine wesentlichen Eventualforde-
rungen.

Staatsgarantie Liechtensteinische Landesbank AG
Das Land Liechtenstein garantiert für Sparguthaben und 
Kassenobligationen des Stammhauses der LLB. Der aus-
gewiesene Wert zeigt den Bestand derselben gemäss 
Jahresrechnung der LLB. Mit der im Februar 2019 be-
schlossenen Abänderung des Gesetzes über die Liech-
tensteinische Landesbank wird die Staatsgarantie mit 
Wirkung ab 1. Juli 2019 aufgehoben.

Kreditbürgschaft Liechtensteinische Post AG
Zur Ausfinanzierung der Pensionskasse hat die Liechten-
steinische Post AG 2014 ein Darlehen über CHF 13.5 Mio. 
von der Schweizerischen Post AG erhalten, welches in den 
Jahren 2015 bis 2018 vollständig zurückbezahlt wurde. Da-
mit entfällt auch die entsprechende Bürgschaft des Landes.

Defizitgarantie EEG Fonds für Einspeisevergütung
Gem. Art. 18 EEG wird der Fonds am 31.12.2030 auf-
gelöst. Bis dahin soll der Fonds einen positiven End-
saldo ausweisen, der dann von den Liechtensteinischen 
Kraftwerken an das Land abgeführt wird. Per 31.12.2018 
weist der Fonds noch einen negativen Saldo aus, der hier 
als Eventualverbindlichkeit abgebildet wird. 

Zusicherungen Energieförderung und Wohnbauförde-
rung 
Dies sind Förderbeiträge, die den Antragstellern bis 
31.12.2018 zugesichert wurden. Wie viel davon letztlich 
ausbezahlt wird, kann erst nach Abschluss bzw. Abnahme 
der geförderten Projekte festgestellt werden und hängt 
davon ab, ob die Bedingungen für eine Projektförderung 
eingehalten wurden. Es kann vorkommen, dass zugesi-
cherte Förderbeiträge nie ausbezahlt werden, da das ent-
sprechende Projekt nicht realisiert wird. Entsprechend 
werden solche Zusicherungen als Eventualverbindlichkeit 
ausgewiesen und nicht erfolgswirksam zurückgestellt.

Anwartschaftliche Frühpensionen Staatspersonal
Künftige Kosten aus der Frühpensionierung von Staats-
personal werden erfolgswirksam zurückgestellt, sofern 
deren Inanspruchnahme per Bilanzstichtag feststeht. 
Die anwartschaftlichen, also noch nicht definitiv festste-
henden Pensionsverpflichtungen werden gemäss Art. 22 
Abs. 4 FHG nicht zurückgestellt, sondern stellen gemäss 
Art. 18 Abs. 1 Bst. e FHV eine Eventualverbindlichkeit 
dar. Deren Berechnung beinhaltet verschiedene Annah-
men (durchschnittliche Lohnentwicklung, Diskontsatz, 
etc.) und umfasst Angestellte der Landesverwaltung, 
Lehrpersonen, richterliches Personal und Angestellte 
der folgenden öffentlichen Unternehmen: Agentur für 
Internationale Bildungsangelegenheiten, Kulturstiftung, 
Landesmuseum, Landesbibliothek und Musikschule. Die 
Berechnung wird mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
gewichtet, die wiederum auf statistischen BVG-Daten 
und Beobachtungen des Pensionierungsverhaltens des 
Staatspersonals über mehrere Jahre basiert. Im Rech-
nungsjahr wurden die der Berechnung zu Grunde lie-
genden statistischen Daten und Wahrscheinlichkeiten 
überprüft und aktualisiert (Umstellung von BVG 2010 auf 
BVG 2015, Anpassung des Diskontsatzes, etc.). Dies ist 
der Hauptgrund für die Abnahme der Eventualverbind-
lichkeit um CHF 1.3 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Anwartschaftliche Pensionen Magistraten
Künftige Leistungen gem. Art. 39 f ff. BesG an aktive 
Regierungsmitglieder stellen überwiegend Anwart-
schaften dar und werden deshalb vollständig als Even-
tualverbindlichkeit ausgewiesen. Diese enthält Über-
brückungsgelder (inkl. Arbeitgeberbeitrag AHV) sowie 
Pensionskassenbeiträge (Arbeitnehmerbeiträge bis zur 
ordentlichen Pensionierung). Die Berechnung der Even-
tualverbindlichkeit basiert auf angenommenen Amts-
zeiten bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode. 
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tritts eines Regierungsmitgliedes.

Anwartschaftliche Sonderzulagen des Staatspersonals
Gemäss Besoldungsgesetz haben Staatsangestellte An-
spruch auf Sonderzulagen bei Dienstjubiläen, Ehe-
schliessung und Altersrücktritt. Dies sind ebenfalls an-
wartschaftliche Leistungen gem. Art. 22 Abs. 4 FHG. Die 
Eventualverbindlichkeit beinhaltet sämtliche Sonderzula-
gen aufgrund von Dienstjubiläen oder Altersrücktritt, die 
die Staatsangestellten bis zum Altersrücktritt noch erhal-
ten können. Sie wird mit demselben Rechenmodell wie 
die anwartschaftlichen Frühpensionierungen sowie auf-
grund derselben Annahmen und  Wahrscheinlichkeiten 
berechnet. Im Gegensatz zu den Frühpensionierungen 
enthält die Berechnung bei Lehrpersonen an Kinder-
gärten und Primarschulen jedoch nur 50 % der Kosten, 
da die Gemeinden die Hälfte dieses Aufwandes tragen. 
Ebenfalls nicht enthalten sind die Angestellten der Agen-
tur für Internationale Bildungsangelegenheiten, der 
Kulturstiftung, des Landesmuseums, der Landesbiblio-
thek und der Musikschule, da diese öffentlichen Unter-
nehmen aufgrund privatrechtlicher Anstellungsverhält-
nisse den Aufwand für Sonderzulagen im Gegensatz zu 
den Frühpensionen selbst tragen. Die Veränderung der 
Eventualverbindlichkeit gegenüber dem Vorjahr ist wie 
bei den anwartschaftlichen Frühpensionen auch primär 
auf die Anpassung der Berechnungsgrundlagen zurück-
zuführen. Allerdings führte dies hier im Gegensatz zu den 
Frühpensionen vor allem aufgrund der Anpassung des 
Diskontsatzes zu einer Zunahme um CHF 0.8 Mio.

Amtshaftungsklagen
Diese umfassen 3 Fälle (Vorjahr 2 Fälle).

Put-Option des Minderheitsaktionärs der Liechten-
steinischen Post AG
Die Schweizerische Post AG als Minderheitsaktionär der 
Liechtensteinischen Post AG hat ein vertraglich verein-
bartes Recht, ihre 25 %-Beteiligung unter bestimmten 
Bedingungen an das Land als Mehrheitsaktionär zu ver-
kaufen. Als Optionspreis gilt ein Mindestpreis oder ein 
allfällig höherer anteiliger Unternehmenswert. Die hier 
abgebildete Eventualverbindlichkeit entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Mindestpreis sowie dem Equity-Wert 
dieses Beteiligungsanteils per Bilanzstichtag und könnte 
im Anwendungsfall auch höher ausfallen. Der Rückgang 
der Eventualverbindlichkeit gegenüber dem Vorjahr ist 
einerseits auf den gestiegenen Equity-Wert der Beteili-
gung und andererseits auf die vertraglich vorgesehene 
Umstellung von einem Fixpreis auf die oben beschrie-
bene Ermittlung des Optionspreises zurückzuführen.

Put-Option des Minderheitsaktionärs der Telecom 
Liechtenstein AG
Die Telekom Austria AG als Minderheitsaktionär der Te-
lecom Liechtenstein AG hat ein vertraglich vereinbartes 

Recht, ihre Beteiligung von 24.9 % «zum wirklichen 
Wert» an das Land als Mehrheitsaktionär zu verkaufen. 
Ob und wie viel dieser Optionspreis per Bilanzstichtag 
über dem Equity-Wert dieses Beteiligungsanteils liegt, 
ist nicht bekannt. Da eine Eventualverbindlichkeit somit 
nicht ausgeschlossen werden kann, wird diese hier pro 
memoria aufgeführt.

3.2  Weitere Angaben zur  
Landesrechnung

  Beträge in CHF Mio.

Treuhänderisch verwaltete Vermögen  31.12. 2018 31.12. 2017

Kautionen Landgericht  26.1 29.1

ISF Border Fonds  0.8 -

Total  26.9 29.1

  Beträge in CHF Mio.

Sachversicherungswerte  2018 2017

Gebäude zum Neuwert  658.6 658.6

Vorsorgeversicherung (für Neubauten,  

Anschaffungen, etc. im Rechnungsjahr)  50.0 50.0

Waren und Einrichtungen zum Neuwert  133.0 133.0

Motorfahrzeuge zum Zeitwert  3.0 3.0

Total  844.6 844.6

Verwendete Devisenumrechnungs-  31.12. 2018 31.12. 2017 

kurse per Stichtag

1 Euro (EUR)  1.1269 1.1701 

1 US-Dollar (USD)  0.9858 0.9745

   

3.3 Änderungen von Bilanzierungs- und 
 Bewertungsgrundsätzen

Im Rechnungsjahr wurden keine Änderungen von Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsätzen vorgenommen.

3.4 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis Anfang April 2019 sind keine wesentlichen Ereig-
nisse eingetreten, die eine Anpassung der im Abschluss 
erfassten Beträge oder eine Offenlegung erforderlich 
machen würden. 



438 | 3.5 Pauschalkredite

Auf der Grundlage des Artikels 4a FHG wurden für das Jahr 2018 erstmals die folgenden Pauschalkredite gewährt. 
Die Verwendung dieser Mittel wird im Anhang der Landesrechnung ausgewiesen.

Beträge in CHF

Konto Nr. Pauschalkredit Gebäudebetriebskosten Rechnung 2018 Voranschlag 2018*

091.312.00 Betriebskosten Verwaltungsgebäude 4'089'278 4'210'000

295.312.00 Betriebskosten Schulgebäude 2'487'215 2'400'000

391.312.00 Betriebskosten Kulturgebäude 1'810'588 1'770'000

 Total 8'387'081 8'380'000

* Genehmigung zusätzlicher Mittel in Höhe von CHF 8‘000 nach Art. 10 Abs. 2 Bst. c FHG.

Beträge in CHF

Konto Nr. Pauschalkredit Gebäudeinstandsetzung Rechnung 2018 Voranschlag 2018

091.314.00* Instandsetzung Verwaltungsgebäude 2'824'190 3'490'000

295.314.00 Instandsetzung Schulgebäude 4'965'029 6'890'000

391.314.00 Instandsetzung Kulturgebäude 583'581 600'000

 Total 8'372'800 10'980'000

* Verschiebung von Budgetmitteln in Höhe von CHF 190‘000 aus buchhalterischen Gründen nach Art. 10 Abs. 2 Bst. h FHG vom Sachaufwand auf das 
Konto 090.503.02 Diverse Hochbauinvestitionen der Investitionsrechnung.

3.6 Abgabenverwendung LSVA

Der Nettoertrag aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe unterliegt gemäss Art. 28 SVAG einer Zweck-
bindung. Die Verwendung dieser Mittel muss im Anhang der Landesrechnung ausgewiesen werden.
  Beträge in CHF

Konto Nr. Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe  Rechnung 2018

650.407.00 Ertragsanteil LSVA  11'868'141

 wovon 1 / 3 für umwelt- / gesundheitspolitische Massnahmen:  3'956'047

  

 Verwendung: 

600.314.02.13 Verkehrszählanlagen  -203'445

600.567.00* Beitrag an Langsamverkehrsbrücke Buchs / Vaduz  -1'098'500

650.318.04 Experten, Gutachten Verkehrsbereich  -346'927

650.363.00 Beitrag Liechtenstein-Takt  -271'281

650.363.00 Beitrag grenzüberschreitende Linienbusse  -273'713

650.314.01 Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr  -249'983

702.318.00 Untersuchungen, Kontrollen Lärm  -77'576

710.318.04 Umweltdaten, Berichterstattung  -199'338

 Total Verwendung  -2'720'762

  

 Saldo 2018  1'235'284

  

 Übertrag aus Vorjahr  21'119'735

 Vortrag auf neue Rechnung 2019  22'355'019

* Position im Bericht und Antrag zum Landesvoranschlag und zum Finanzgesetz 2018 (BuA Nr. 70 / 2017) nicht unter Abgabenverwendung LSVA auf-
geführt, gemäss gesetzlicher Vorgabe jedoch anrechenbar und aufgrund der Einmaligkeit der Ausgabe ausgewiesen.
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Die Erträge aus Umweltabgaben unterliegen gemäss Art. 10 VOCG, Art. 10 HELG, Art. 10 BDSG, Art. 16 und Art. 17 
CO2-Gesetz sowie Art. 12 EHG einer Zweckbindung. Die Verwendung dieser Mittel muss im Anhang der Landesrech-
nung ausgewiesen werden.
  Beträge in CHF

Konto-Nr. Umweltabgaben  Rechnung 2018

950.407.00 Ertragsanteil VOC   406'823

701.407.01 Ertragsanteil Bevölkerung CO2-Abgabe  3'232'285

701.407.01 Ertragsanteil Wirtschaft CO2-Abgabe (1 / 3)  780'207

701.407.01 Ertragsanteil Sanktionsabgaben auf Personenwagen  2'689

 Total Lenkungsabgaben  4'422'003

  

 Verwendung: 

701.365.00 Beitrag an Klimastiftung LIFE  -136'325

701.365.01 Beitrag an Holzheizkraftwerk Balzers  -173'220

710.564.01.22 Aufforstung, Jungwaldpflege Waldwirtschaft  -13'938

710.564.01.32 Aufforstung, Jungwaldpflege Naturgefahren  -39'434

811.362.04.09 Behebung von Waldschäden  -121'869

860.366.00 Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG)  -3'553'209

 Total Verwendung  -4'037'994

  

 Saldo 2018  384'009

  

 Übertrag aus Vorjahr  2'797'311

 Vortrag auf neue Rechnung 2019  3'181'319
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Verpflichtungskredite in CHF Beträge in CHF

Nr. Projekt / Kreditbewilligung Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer 
   Kredite 31.12.2018 Restkredit 2019 2020 ff.

   
01 Neubau Schulzentrum Unterland in Ruggell (SZU II)      
  Verpflichtungskredit vom 16.09.2008 55'600'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung -1'453'000     
  + Baukostenteuerung 2018 1'272'000     
  Totalkredit 55'419'000 14'531 55'404'469 0 0 1)

02 S-Bahn FL-A-CH (CHF-Anteil)      
  Verpflichtungskredit vom 22.10.2008 650'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 28'000     
  + Baukostenteuerung 2018 6'000     
  Totalkredit 684'000 253'686 430'314 0 0 

03 Ausrichtung einer Subvention für den Neubau des LAK- Pflegeheimes Haus St. Peter u. Paul in Mauren
  Verpflichtungskredit vom 01.10.2015 12'950'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung -219'000     
  + Baukostenteuerung 2018 23'000     
  Totalkredit 12'754'000 11'731'000 1'023'000 725'000 275'000 

04 Neubau eines Dienstleistungszentrums der Liechtensteinischen Landesverwaltung in Vaduz
  Verpflichtungskredit vom 08.06.2016 28'500'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung -488'000     
  + Baukostenteuerung 2018 648'000     
  Totalkredit 28'660'000 589'068 28'070'932 1'300'000 26'700'000 

05 Neubau des Stützpunktes des Liechtensteinischen  Roten Kreuzes (LRK) in Vaduz
  Verpflichtungskredit vom 28.09.2016 2'300'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung -39'000     
  + Baukostenteuerung 2018 50'000     
  Totalkredit 2'311'000 164'237 2'146'763 800'000 1'335'000 

06 Ausrichtung von Fördermitteln an nationale Forschungseinrichtungen      
  Verpflichtungskredit vom 01.12.2016 1'200'000 84'464 1'115'536 300'000 300'000 

07 Neubau der Sozialpädagogischen Jugendwohngruppe (JWG) des Vereins für Betreutes Wohnen in Liechtenstein (VBW)
  Verpflichtungskredit vom 01.12.2016 925'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung -14'000     
  + Baukostenteuerung 2018 7'000     
  Totalkredit 918'000 608'009 309'991 290'000 0 

08 Beteiligung an den Investitionen des Forschungs- und Innovationszentrums Rheintal (RhySearch)
  Verpflichtungskredit vom 03.05.2017 3'697'000 789'392 2'907'608 1'075'000 1'832'000 

09 Subventionierung einer Langsamverkehrsbrücke zwischen Vaduz und Buchs über den Rhein im Bereich Rheinau-Obere Rüttigasse
  Verpflichtungskredit vom 07.06.2017 1'098'500     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 18'000     
  + Baukostenteuerung 2018 0     
  Totalkredit 1'116'500 1'098'500 18'000 0 0 

10 Neubau einer Kletterhalle des Liechtensteiner Alpenvereins      
  Verpflichtungskredit vom 05.10.2017 2'200'000     
  + Baukostenteuerung 2018 52'000     
  Totalkredit 2'252'000 0 2'252'000 0 0 2)

11 Durchführung der Jubiläumsfeierlichkeiten  «300 Jahre Fürstentum Liechtenstein»
  Verpflichtungskredit vom 05.09.2017 2'000'000 500'000 1'500'000 1'400'000 100'000 

12 Teilnahme Liechtensteins als Gastland Weltgymnaestrada 2019      
  Verpflichtungskredit vom 05.12.2017 300'000 0 300'000 300'000 0 

13 Schulraumprovisorium für die BMS am Standort Giessen      
  Verpflichtungskredit vom 03.10.2018 2'680'000 42'831 2'637'169 2'637'000 0 

Total Verpflichtungskredite in CHF  113'991'500 15'875'717 98'115'783 8'827'000 30'542'000 

1)  «Der Landtag hat an der Sitzung vom 2. März 2018 den Bericht bezüglich der Schulraumplanung der Sekundarschulstandorte und -bauten (Schul-
bautenstrategie) gemäss BuA Nr. 5/2018 zur Kenntnis genommen. Die Regierung wurde u.a. damit beauftragt dem Landtag einen neuen Verpflich-
tungskredit für den Bau eines SZU II in Ruggell zu unterbreiten. Im Rahmen der Schaffung eines neuen Finanzbeschlusses wird die Aufhebung  
des bisherigen Verpflichtungskredites vom 16.08.2008 angestrebt.»

2) Nachdem die Kostenzusicherung von zwei Gemeinden abgelehnt wurde, ist offen ob das Projekt noch einer Realisierung zugeführt werden kann.



| 441

Verpflichtungskredite in EUR Beträge in EUR

Nr. Projekt / Kreditbewilligung Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer 
   Kredite 31.12.2018 Restkredit 2019 2020 ff.

   
14 EU-Programm für Forschung u. techn. Entwicklung      
  Verpflichtungskredit vom 22.11.2002 2'800'000     
  Ergänzungskredit vom 23.05.2007 845'000     
  Totalkredit 3'645'000 3'345'123 299'877 0 0 

15 3. Generation der Europäischen Bildungsprogramme  «Programm zum lebenslangen Lernen 2007 – 2013» 
  Verpflichtungskredit vom 13.12.2006 1'097'000     
  Ergänzungskredit vom 23.05.2007 750'000     
  Ergänzungskredit vom 08.05.2014 215'000     
  Totalkredit 2'062'000 1'901'747 160'253 0 0 

16 7. Rahmenprogramm der EU für Forschung, technolog. Entwicklung und Demonstration 2007 – 2013
  Verpflichtungskredit vom 14.12.2006 7'400'000     
  Ergänzungskredit vom 23.05.2007 5'057'000     
  Ergänzungskredit vom 10.06.2015 2'228'000     
  Totalkredit 14'685'000 14'505'971 179'029 85'000  90'000  

17 Beteiligung am Rahmenprogramm der EU für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 2007 – 2013
  Verpflichtungskredit vom 23.05.2007 834'000 808'354 25'646 -15'000  0 3)

18 S-Bahn FL-A-CH (EUR-Anteil)      
  Verpflichtungskredit vom 22.10.2008 2'925'000     
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 90'000     
  + Baukostenteuerung 2018 1'000     
  Totalkredit 3'016'000 2'936'688 79'312 0 0 

19 Europ. Olympisches Winter-Jugendfestival 2015      
  Verpflichtungskredit vom 16.03.2010 707'000 686'414 20'586 0 0 

20 Beteiligung am EWR Finanzierungsmechanismus 2009 – 2014      
  Verpflichtungskredit vom 22.09.2010 10'000'000     
  Ergänzungskredit vom 13.03.2014 62'000     
  Ergänzungskredit vom 28.09.2016 660'000     
  Totalkredit 10'722'000 10'629'315 92'685 20'000 -829'000 3)

21 EU-Programm «Erasmus+» (2014 – 2020)      
  Verpflichtungskredit vom 01.10.2014  5'599'000     
  Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 544'000     
  Totalkredit 6'143'000 3'182'549 2'960'451 1'032'000 1'900'000 

22 Internal Security Fund Borders      
  Verpflichtungskredit vom 02.12.2015 830'000 656'445 173'555 170'000 0 

23 Beteiligung am EWR Finanzierungsmechanismus 2014 – 2021      
  Verpflichtungskredit vom 08.06.2016 16'410'000     
  Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 0     
  Totalkredit 16'410'000 824'370 15'585'630 1'760'000 13'615'630 

Total Verpflichtungskredite in EUR 59'054'000 39'476'976 19'577'024 3'052'000 14'776'630 

3) Je nach Projektrealisierungen ist noch mit Rückzahlungen zu rechnen.       

Verpflichtungskredite Total Beträge in CHF

   Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer 
   Kredite 31.12.2018 Restkredit 2019 2020 ff.

CHF-Verpflichtungskredite 113'991'500 15'875'717 98'115'783 8'827'000 30'542'000 

EUR-Verpflichtungskredite in CHF 4) 80'150'140 48'347'896 22'061'348 3'439'000 16'652'000 

Total Verpflichtungskredite in CHF 194'141'640 64'223'613 120'177'131 12'266'000 47'194'000 

4) Genehmigte Kredite zu historischen Wechselkursen, Zahlungen zu Transaktionswechselkursen 
 Verfügbarer Restkredit und zukünftige Zahlungen zu Wechselkurs vom 31.12.2018: 1.1269 CHF/EUR
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Stiftungsrechnungen per 31. Dezember 2018

 Beträge in CHF

Bezeichnung der Stiftung  Vermögensstand Einnahmen Ausgaben Vermögensstand 

    01.01.2018   31.12.2018

Fürstlicher Landes-Wohltätigkeitsfonds (Stiftung)  764'164  
   Zins- und Wertschriftenertrag    1'413  
   Realisierter Wertschriftengewinn   14'432  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn    24'521  
   Übriger Ertrag    592  
   Realisierter Wertschriftenverlust    12'256 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust     70'676 
   Vermögensverwaltungsaufwand    8'623 713'568
    
Franz und Elsa Stiftung für die Jugend Liechtensteins  160'624  
   Zinsertrag    0  
   Unterstützungsbeiträge    30'000 
   Realisierter Wertschriftenverlust    891 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust    8'123 
   Bankgebühren     396 121'216
    
Stiftung Andreas Marxer zur Ausbildung  39'664  
röm.-kath. Priester    
   Pachtzinsertrag   185  
   Zinsertrag   0  
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust    1'377 
   Bankgebühren    78 38'394
    
Hermine Kindle de Contreras Torres und  110'622  
Miguel Contreras Torres-Stiftung in Liquidation    
   Zinsertrag    0  
   Unterstützungsbeiträge    100'000 
   Verwaltungsaufwand    10'529 
   Bankgebühren    93 0
    
Stiftung für den Brandschutz und das Löschwesen  325'443  
   Beitrag der Schweizer Privatversicherer   75'000  
   Zinsertrag   0  
   Kleinlöscher-Schulungen    18'249 
   Beiträge    25'486 
   Verwaltungsaufwand    676 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust    4'301 351'731
    
Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung  10'418'898  
   Zins- und Wertschriftenertrag   90'477  
   Realisierter Wertschriftengewinn   964'935  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn   271'231  
   Preise, Beiträge, Stipendien     186'100  
   Aufwand Preisvergabe    42'717 
   Verwaltungsaufwand     22'352  
   Realisierter Wertschriftenverlust    389'069 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust    1'452'453 
   Bankspesen, Courtage, Stempel    13'031 
   Wertschriftenverwaltung    60'929 9'578'890
    
Total  11'819'416 1'442'787 2'458'404 10'803'799
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Liechtensteinische Arbeitslosenversicherungskasse
(Unselbständiger Fonds)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven   80'326'648   73'049'474 

Liquide Mittel   8'313'733   8'539'929 
Finanzanlagen   63'801'729   57'863'029 
Akontozahlungen Arbeitslosenentschädigungen  0   0 
Rückforderung von Arbeitslosenentschädigungen  72'418   5'702 
Rückforderung von Insolvenzentschädigungen  195'170   7'435 
Rückforderung von Kurzarbeitsentschädigungen  0   0 
Delkredere auf Rückforderungen  -267'588   -13'137 
Guthaben gegenüber Sozialversicherungen  486'074   509'695 
Aktive Rechnungsabgrenzung  7'725'112   6'136'821 

Passiven   80'326'648   73'049'474 

Verbindlichkeiten geg. Sozialvers. / Lohnsteuer aus Arbeitslosenentsch. 402'274   423'317 
Verbindlichkeiten geg. Sozialvers. / Lohnsteuer aus Insolvenzentsch. 33'107   35'229 
Sonstige Verbindlichkeiten  5'250   1'436 
Passive Rechnungsabgrenzung  7'130'351   7'107'255 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 65'482'236 55'026'952    
 Jahresergebnis 7'273'430 10'455'284 72'755'666  65'482'236 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag   29'578'827  28'505'000  29'287'886 

Versicherungsbeiträge  26'100'304  25'000'000  25'077'962 
Ertrag Arbeitslosenentschädigung Grenzgänger  1'156'227  900'000  902'042 
Ertrag Rückforderung Arbeitslosenentschädigung  138'045  90'000  90'514 
Ertrag Rückforderung Kurzarbeitsentschädigung  0  0  0 
Ertrag Rückforderung Insolvenzentschädigung  211'382  10'000  1'157 
Übrige Erträge   8'308  5'000  5'121 
Ertrag aus Finanzanlagen  1'964'561  2'500'000  3'211'090 

Aufwand   22'305'397  22'396'500  18'832'602 

Arbeitslosenentschädigungen Inland  9'535'416  12'000'000  9'710'266 
Arbeitslosenentschädigungen Grenzgänger  4'123'276  3'800'000  3'193'310 
Abschreibung Arbeitslosenentschädigungen  66'716  0  5'002 
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitslosenentschädigungen 1'207'686  1'500'000  1'413'721 
Kurzarbeitsentschädigungen  283'720  1'000'000  858'846 
Insolvenzentschädigungen  251'204  300'000  207'312 
Abschreibung Insolvenzentschädigungen  187'735  200'000  -259 
Sozialversicherungsbeiträge Insolvenzentschädigungen 37'180  46'000  32'349 
Beratungs- und Verwaltungsaufwand  2'586'496  2'750'000  2'738'887 
Aufwand aus Finanzanlagen  4'025'861  800'000  672'800 
Bankspesen   109  500  369 

Jahresergebnis 7'273'430  6'108'500  10'455'284 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Eventualforderungen und -verbindlichkeiten
Aus einem noch nicht letztinstanzlich abgeschlossenen Betrugsverfahren ergibt sich eine Forderung zu Gunsten der Arbeitslosen-
versicherungskasse von rund CHF 2.8 Mio., die zu einem grossen Teil uneinbringlich sein dürfte. Eventualverbindlichkeiten aus 
diesem Fall bestehen nach jetzigem Wissensstand keine.
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Kulturstiftung Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz    31.12.2018 31.12.2017

Aktiven    789'523  680'622 

Liquide Mittel    646'370   674'709 
Forderung Landeskasse   143'152   0 
Aktive Rechnungsabgrenzung   0   5'912 
Anlagevermögen   1   1 

Passiven 789'523   680'622 

Verbindlichkeit Landeskasse   0   32'022 
Passive Rechnungsabgrenzung   548'500   549'500 
Eigenkapital: Stiftungskapital 30'000 30'000    
 Gewinnvortrag 69'099 487'738    
 Jahresergebnis 141'924 -418'639 241'023  99'099 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 2'596'621  2'555'000  2'636'046 

Staatsbeitrag    1'221'000  1'221'000  1'216'000 
Ertrag Interkantonale Landeslotterie  /  Schweizer Zahlenlotto  1'346'821  1'334'000  1'416'023 
Übrige Erträge    24'800  0  0 
Spenden    4'000  0  4'000 
Zinserträge    0  0  23 

Aufwand 2'454'697  2'651'000  3'054'685 

Gehälter und Sozialbeiträge   300'358  315'000  273'718 
Stiftungsrat    75'397  100'000  98'049 
Sonstiger Personalaufwand   1'375  1'000  1'456 
Projektbeiträge    402'284  540'000  1'024'470 
Leistungsvereinbarungen   1'119'000  1'128'000  1'117'000 
Werkjahre / Werkbeiträge   87'500  96'000  83'270 
Ankäufe und Aufträge   36'488  70'000  74'988 
Eigene Projekte   390'270  357'000  327'594 
Büro- und Druckmaterial   23'834  23'000  29'837 
Reisespesen    1'657  3'000  2'916 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Repräsentationen  16'534  15'000  17'732 
Experten    0  3'000  3'654 

Jahresergebnis 141'924  -96'000  -418'639 



Kunstmuseum Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven    596'243  470'973 

Liquide Mittel    501'997   375'049 
Debitoren    13'744   95'922 
Debitor Landeskasse   80'500   0 
Kunstgüter    2   2 

Passiven 596'243   470'973 

Kreditoren    279'509   127'744 
Kreditor Landeskasse   0   18'549 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 324'680 379'040    
 Jahresergebnis -7'945 -54'361 316'734  324'680 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 4'295'786  4'027'000  3'943'121 

Staatsbeitrag    3'682'000  3'682'000  3'551'000 
Spendenertrag    212'350  0  10'000 
Sponsoringertrag   16'705  25'000  27'590 
Ertrag aus Eintritten und Führungen   127'109  120'000  154'362 
Ertrag aus Verkauf von Publikationen und Shopartikeln  82'683  50'000  41'947 
Übriger Ertrag aus Museumsbetrieb   6'492  10'000  14'521 
Kostenbeitrag Kunstvermittlung   50'000  0  0 
Sonstiger Ertrag (Pacht, Miete, Rückerstattungen, etc.)  118'447  140'000  133'660 
Entnahme zweckgebundene Spenden- und Sponsoringfonds  0  0  10'042 

Aufwand 4'303'731  4'044'700  3'997'482 

Gehälter und Sozialbeiträge   2'074'481  2'069'700  2'015'111 
Stiftungsrat, Beirat und Ankaufskommission   29'999  25'000  21'754 
Kunstankäufe aus Staatsbeitrag   304'392  300'000  215'943 
Kunstankäufe aus Spenden und Sponsoring   212'350  0  0 
Ausstellungen    818'028  800'000  820'962 
Museumspädagogik  /  Veranstaltungen   146'178  165'000  159'233 
Öffentlichkeitsarbeit   222'981  200'000  241'875 
Betreuung Sammlung   203'755  230'000  247'139 
Aufwand Shop    42'240  40'000  22'613 
Allgemeine Spesen   47'349  45'000  72'995 
Informatik und Telefon   78'791  45'000  38'403 
Ausstattung    14'594  20'000  43'579 
Übriger Verwaltungsaufwand   108'593  105'000  97'874 

Jahresergebnis -7'945  -17'700  -54'361 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die Stiftung verwaltete Mittel
Teilnahme Biennale Venedig   376   27'519 

| 445
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Liechtensteinisches Landesmuseum
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018  31.12.2017

Aktiven 847'941 750'515 

Liquide Mittel    839'866   745'763 
Debitoren    6'202   3'769 
Aktive Rechnungsabgrenzung   1'870   982 
Anlagevermögen Sammlungen   1   1 
Anlagevermögen Mobilien   1   1 

Passiven 847'941   750'515 

Kreditor Landeskasse   642'176   609'651 
Passive Rechnungsabgrenzung   1'749   1'496 
Zweckgebundene Spendenfonds   0   3'489 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 135'880 63'567    
 Jahresergebnis 68'135 72'314 204'016 135'880 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 3'777'600  3'476'000  3'116'386 

Staatsbeitrag    3'036'000  3'036'000  2'380'000 
Ertrag aus Eintritten   115'520  80'000  98'878 
Ertrag Shop    426'119  250'000  456'117 
Ertrag aus Führungen und Bildungsangeboten   11'606  5'000  13'174 
Übriger Ertrag    35'264  5'000  65'581 
Spenden    149'602  100'000  81'755 
Entnahme Spendenfonds   3'489  0  20'882 

Aufwand 3'709'464  3'474'500  3'044'072 

Gehälter und Sozialbeiträge   2'027'666  2'101'000  1'892'668 
Stiftungsrat, Museumskommission   44'846  50'000  33'800 
Sonstiger Personalaufwand   13'630  20'000  17'586 
Wechselausstellungen   501'479  335'000  468'479 
Sonderausstellungen, Diaschau, Medien, Publikationen  14'469  27'000  31'686 
Foto, Film, Bilddokumentationen   22'202  22'000  9'719 
Depot, Studiensammlungen, Restaurierungen   37'883  38'000  15'035 
Museumspädagogik, Sachaufwand   40'325  24'000  24'815 
Multimedia, Ausstellungen (Unterhalt)   26'428  18'000  43'548 
Ankäufe, Restaurationen   12'122  4'500  336 
Wohnmuseum Schellenberg   1'726  3'000  1'863 
Museumsrelevante Verbrauchsmaterialien   7'955  5'000  7'965 
Mobiliar, Ausstattungen   544'531  523'000  63'269 
Ausgaben Museumsshop   224'883  150'000  253'178 
Externe Bewachung   6'316  3'000  2'559 
Marketing, Public Relations   63'912  44'000  57'749 
Reise- und Repräsentationskosten   34'271  24'000  0 
Bürobedarf, Kanzleiauslagen   45'575  55'000  56'606 
Verschiedene Aufwendungen   39'247  28'000  63'212 
Einlage Spendenfonds   0  0  0 

Jahresergebnis 68'135  1'500  72'314 
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Liechtensteinische Musikschule
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 1'488'671  1'584'825 

Liquide Mittel    1'052'237   1'031'152 
Debitoren    186'432   303'672 
Guthaben bei der Landeskasse   250'000   250'000 
Anlagevermögen (Lehrmittel und Mobiliar)   2   2 

Passiven 1'488'671   1'584'825 

Kreditoren    11'481   189 
Passive Rechnungsabgrenzung Landeskasse   208'633   325'934 
Zweckgebundener Fonds Meisterkurse   245'093   264'133 
Zweckgebundener Spendenfonds Musikwettbewerb  168'781   154'642 
Zweckgebundener Spendenfonds Instrumente   337'647   334'183 
Zweckgebundener Spendenfonds Begabtenförderung  50'312   32'091 
Zweckgebundener Spendenfonds Projekte   216'721   223'651 
Eigenkapital: Stiftungskapital 2 2    
 Gewinnvortrag 250'000 250'000    
 Jahresergebnis 0 0 250'002  250'002 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 8'222'358  8'689'000  8'161'354 

Ertrag Schulbetrieb 8'034'935  8'689'000  7'986'116 
Staatsbeitrag    6'007'400  6'548'000  5'883'975 
Schulgelder (mind. 25 % der Aufwendungen)   2'027'535  2'141'000  2'102'140 

Ertrag zweckgebundene Fonds 187'423  0  175'239 
Spenden, Staatsbeitrag und sonstige Erträge Meisterkurse  100'726  0  109'749 
Spenden und sonstige Erträge Musikwettbewerb   15'580  0  18'400 
Spenden und sonstige Erträge Instrumente   3'500  0  0 
Spenden und sonstige Erträge Begabtenförderung   31'047  0  20'300 
Spenden und sonstige Erträge Projekte   10'600  0  0 
Entnahme zweckgebundene Fonds   25'970  0  26'790 

Aufwand 8'222'358  8'689'000  8'161'354 

Aufwand Schulbetrieb 8'034'935  8'689'000  7'986'116 
Gehälter und Sozialbeiträge   7'939'777  8'587'000  7'930'629 
Rückerstattung Personalaufwand Weiterführende Schulen  -284'256  -288'000  -311'472 
Stiftungsrat    20'809  20'000  19'099 
Unterrichtskommission   11'363  10'000  11'399 
Dienstjubiläen    867  1'000  720 
Fahrspesen    38'822  40'000  38'535 
Schulgeldermässigungen   12'687  20'000  16'578 
Veranstaltungen   94'278  89'000  61'160 
Instrumentenpflege   60'298  40'000  44'044 
Lehrmittel    1'524  3'000  1'691 
Schulzeitung    21'222  20'000  20'887 
Mobiliar, EDV, Ausstattungen   32'983  67'000  76'343 
Übriger Betriebsaufwand   84'562  80'000  76'504 

Aufwand zweckgebundene Fonds 187'423  0  175'239 
Aufwand Meisterkurse   119'765  0  129'086 
Aufwand Musikwettbewerb   1'441  0  1'571 
Aufwand Instrumente   36  0  35 
Aufwand Begabtenförderung   12'827  0  11'668 
Aufwand Projekte   17'530  0  7'418 
Einlage zweckgebundene Fonds   35'824  0  25'461 

Jahresergebnis 0  0  0 
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Kunstschule Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 560'664  533'717 

Liquide Mittel    555'204   521'975 
Debitoren    5'248   11'740 
Übrige Forderungen   210   0 
Anlagevermögen (Unterrichtsmaterial und Mobiliar)  2   2 

Passiven 560'664   533'717 

Verbindlichkeit Landeskasse   5'471   10'189 
Passive Rechnungsabgrenzung   151'420   51'700 
Zweckgebundene Spendenfonds   170'515   229'460 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 242'369 244'569    
 Jahresergebnis -9'111 -2'200 233'257  242'369 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 1'106'773  1'065'500  1'331'284 

Staatsbeitrag    582'000  582'000  571'000 
Schulgelder    331'112  305'700  300'895 
Materialbeiträge   65'744  55'000  60'261 
Sonstige Erträge   16'973  15'000  42'707 
Spendenerträge   26'000  0  236'831 
Entnahme zweckgebundene Spendenfonds   84'944  107'800  119'590 

Aufwand 1'115'885  1'111'700  1'333'485 

Gehälter und Sozialbeiträge   740'279  743'900  717'989 
Stiftungsrat    19'380  17'000  18'639 
Honorare Selbständige   2'831  0  1'232 
Übriger Personalaufwand   9'815  13'000  4'494 
Lehrmittel, Schulmaterial   75'848  55'000  68'072 
Aufträge an Dritte   0  6'000  9'914 
Veranstaltungen   83'933  137'000  103'762 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung   65'350  70'100  71'295 
Ausstattungen, Anschaffungen   35'140  23'000  38'735 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand   13'491  16'000  16'842 
Unterhalt    38'159  23'000  37'177 
Übriger Betriebsaufwand   5'658  7'700  8'502 
Einlage zweckgebundene Spendenfonds   26'000  0  236'831 

Jahresergebnis -9'111  -46'200  -2'200 
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Liechtensteinische Landesbibliothek
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 318'147  334'266 

Liquide Mittel    313'434   332'388 
Debitoren    4'711   1'876 
Bücherbestand    1   1 
Mobiliar    1   1 

Passiven 318'147   334'266 

Kreditor Landeskasse   85'892   83'366 
Kautionen    900   900 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 250'000 250'000    
 Jahresergebnis -18'645 0 231'355  250'000 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 1'834'198  1'844'000  1'813'686 

Staatsbeitrag    1'761'000  1'761'000  1'722'582 
Gemeindebeiträge   9'400  9'400  9'400 
Spenden    12'000  24'000  32'000 
Betriebserträge    51'791  49'600  49'696 
Zinsertrag    7  0  9 

Aufwand 1'852'843  1'879'000  1'813'686 

Gehälter und Sozialbeiträge   1'379'569  1'378'000  1'347'365 
Stiftungsrat, Bibliothekskommission   17'141  19'000  12'917 
Aus- und Weiterbildung   2'172  10'000  5'537 
Sonstiger Personalaufwand   6'580  12'000  5'066 
Anschaffungen von Medien   173'953  184'000  171'546 
Buchbindearbeiten   8'165  10'000  8'707 
Büchereimaterialien   13'141  12'000  13'714 
Informatik Betrieb   87'460  109'000  89'359 
Informatik Anschaffungen   3'844  3'000  22'066 
Informatik Projekte   9'880  15'000  2'307 
Projekte    13'257  15'000  53'148 
Mobiliar, Anschaffungen, Einrichtungen   73'726  48'000  26'886 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen   31'748  29'000  22'766 
Tagungen, Spesen   5'267  4'000  4'009 
Mitgliedschaftsbeiträge   6'026  8'000  5'681 
Büroaufwand, Druckkosten   20'197  22'000  21'028 
Sonstiger Betriebsaufwand   719  1'000  1'583 

Jahresergebnis -18'645  -35'000  0 
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Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 496'540  489'892 

Liquide Mittel    488'714   453'695 
Debitor Landeskasse   7'826   34'997 
Aktive Rechnungsabgrenzung EU-Projekte   0   1'200 

Passiven 496'540  489'892 

Passive Rechnungsabgrenzung Fördergelder   228'020   228'020 
Eigenkapital: Stiftungskapital 100'000 100'000    
 Gewinnvortrag 161'872 153'410    
 Jahresergebnis 6'647 8'463 268'520  261'872 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 1'306'863  1'314'000  1'288'229 

Staatsbeitrag    1'289'000  1'289'000  1'287'000 
Ertrag EU-Projekte   17'842  25'000  1'200 
Zinsertrag    21  0  29 

Aufwand 1'300'216  1'313'100  1'279'766 

Geschäftsführung   85'249  73'000  72'307 
Stiftungsrat    14'740  16'000  16'174 
Weiterbildung    1'624  3'000  6'873 
Förderbeiträge Erwachsenenbildung Stein-Egerta   828'200  811'000  811'000 
Förderbeiträge Haus Gutenberg Balzers   210'800  210'800  210'750 
Förderbeiträge Gemeinschaftszentrum Resch   58'000  58'000  58'000 
Förderbeiträge Stefanus Liechtenstein e.V.   7'200  7'200  7'200 
Förderbeiträge Liecht. Arbeitnehmerverband   2'900  2'900  2'320 
Förderbeiträge Eltern-Kind-Forum   19'300  19'300  19'300 
Förderbeiträge Schwestern A.S.C. St. Elisabeth   11'600  11'600  11'600 
Förderbeiträge Seniorenkolleg   19'300  19'300  19'300 
Projekte    13'217  20'000  23'178 
Aufwand EU-Projekte   10'413  34'000  0 
Bürokosten    11'983  20'000  14'954 
Sachbearbeitung, Studien, Tagungen   5'690  7'000  6'800 
Bankspesen    0  0  9 

Jahresergebnis 6'647  900  8'463 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die Stiftung verwaltete EU-Mittel
Projekt Erasmus+   18'449   38'468 
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Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 417'213  286'464 

Guthaben bei der Landeskasse   354'453   252'464 
Forderungen    38'760   0 
Aktive Rechnungsabgrenzung   24'000   34'000 

Passiven 417'213  286'464 

Passive Rechnungsabgrenzung   17'213   26'837 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 259'626 367'131    
 Jahresergebnis 140'374 -107'505 400'000  259'626 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 1'319'670  1'258'000  1'248'521 

Staatsbeitrag    882'724  893'000  900'000 
Erträge Programmtätigkeiten   417'529  355'000  348'521 
Erträge Worldskills   19'417  10'000  0 

Aufwand 1'179'297  1'154'000  1'356'026 

Programmtätigkeiten 767'420  867'000  734'270 
Gehälter und Sozialbeiträge   549'941  618'000  525'496 
Verwaltungsrat und Beirat   16'842  20'000  15'420 
Übriger Personalaufwand   1'533  4'000  2'944 
Administration, PR, Mieten und Revision   65'857  77'000  114'551 
Reisespesen    30'289  30'000  20'840 
Experten, Gutachten   35'744  35'000  24'180 
Programmbeteiligungen   67'214  83'000  30'839 

Worldskills 411'876  287'000  621'755 
Gehälter und Sozialbeiträge   198'892  162'000  171'670 
Administration, PR, Beiträge   143'336  75'000  79'518 
Aufwand Wettbewerbe   69'648  50'000  370'567 

Jahresergebnis 140'374  104'000  -107'505 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die AIBA verwaltete EU-Konti 1'271'628   1'003'751 
Erasmus+    1'230'241   973'892 
NQFL-NCP    23'342   13'551 
eTwinning    15'325   13'447 
Betriebskostenbeitrag   2'720   2'861 
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Universität Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.08.2018 31.08.2017

Aktiven 8'125'399  7'582'887 

Liquide Mittel    5'495'206   5'069'699 
Debitoren    1'589'157   1'361'527 
Delkredere    -8'699   -23'338 
Sonstige Forderungen   323'339   63'475 
Aktive Rechnungsabgrenzung   133'276   136'357 
Anlagevermögen   593'120   975'166 

Passiven 8'125'399  7'582'887 

Bankverbindlichkeiten   500'000   1'000'000 
Kreditoren    1'164'090   831'525 
Sonstige Verbindlichkeiten   271'045   335'157 
Kautionen und Sonstige Sicherheiten   337'330   347'490 
Passive Rechnungsabgrenzung   1'683'275   1'228'297 
Rückstellungen    175'524   173'490 
Fondskapitalien (Forschungsförderung, Lehrstuhl und NFM)  2'984'282   2'665'998 
Eigenkapital: Kapital 901'354 833'451    
 Offene Kapitalrücklage 99'576 99'576    
 Jahresergebnis 8'923 67'903 1'009'853  1'000'930 

Erfolgsrechnung 2017 / 2018  Budget 17 / 18  2016 / 2017 

Ertrag 24'130'350  24'491'046  22'684'920 

Einnahmen aus dem Lehrbetrieb   2'325'320  2'299'300  2'079'084 
Einnahmen für Forschung   2'743'961  2'794'521  2'499'625 
Einnahmen aus Technologie- und Wissenstransfer   531'939  1'256'000  625'987 
Einnahmen aus der Weiterbildung   2'280'964  2'203'080  2'035'070 
Staatsbeitrag    13'800'000  13'800'000  13'800'000 
Einnahmen aus Vermietung   339'860  300'000  323'560 
Sonstige Erlöse    545'266  266'175  507'213 
Lehrstuhlfinanzierung   1'210'000  1'025'000  375'000 
Allgemeine Projektförderung   342'764  541'970  324'857 
Ertrag aus Zinsen und Kursdifferenzen   10'276  5'000  114'525 

Aufwand 24'121'427  24'843'946  22'617'018 

Gehälter    12'868'536  13'509'952  11'788'859 
Honorare    1'169'852  1'506'887  1'149'762 
Sozialleistungen   2'511'904  2'693'026  2'329'467 
Sonstiger Personalaufwand   36'082  34'700  30'601 
Materialaufwand   235'369  304'010  223'594 
Bezogene Leistungen für Lehre und Forschung   1'330'586  781'761  923'187 
Stipendien    269'221  352'970  241'626 
Abschreibungen linear   505'240  589'860  538'655 
Abschreibungen im Jahr der Anschaffung   356'090  340'500  586'141 
Beratungs- und Rechtsaufwand   66'022  139'250  88'187 
Aufwandsentschädigungen (Spesen)   752'840  661'700  788'393 
Weiterbildung    104'255  128'500  116'441 
Informationsaufwand (Literatur)   477'491  519'670  454'572 
Marketing    1'215'250  1'018'640  1'048'625 
Raumkosten    856'329  933'930  1'072'352 
Wartung / Instandhaltung   716'203  680'840  663'441 
Mehrwertsteuer   57'630  50'000  65'389 
Abschreibungen von Forderungen   19'095  30'000  0 
Übriger Verwaltungsaufwand   523'650  553'040  462'776 
Zinsaufwand, Bankspesen und Kursdifferenzen   49'782  14'710  44'949 

Jahresergebnis 8'923  -352'900  67'903 
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Liechtenstein Marketing
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 949'399  598'472 

Liquide Mittel    344'622   17'991 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   90'441   285'518 
Sonstige Forderungen   79'619   43'073 
Aktive Rechnungsabgrenzung   178'142   102'733 
Warenvorräte    120'547   118'071 
Beteiligung Bergbahnen Malbun AG   1   1 
Mobile Sachanlagen   24'868   31'084 
Immobilie Liechtenstein Center   111'159   1 

Passiven 949'399  598'472 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   320'725   201'842 
Sonstige Verbindlichkeiten   72'876   90'209 
Passive Rechnungsabgrenzung   285'781   15'373 
Rückstellungen    121'759   255'000 
Eigenkapital: Gewinnvortrag  /  Reserven 36'048 30'336    
 Jahresergebnis 112'210 5'712 148'258  36'048 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 5'856'734  5'070'000  5'116'770 

Staatsbeitrag    2'350'000  2'350'000  2'350'000 
Projektauftrag Staatsfeiertag   708'000  600'000  600'000 
Projektauftrag 300-Jahr Jubiläum   400'500  0  0 
Übrige Projektaufträge Regierung   580'294  650'000  465'945 
Gemeindebeiträge   127'722  135'000  135'000 
Nächtigungstaxen   487'443  420'000  458'058 
Ertrag Projekte und Produkte   1'011'627  780'000  948'002 
Ertrag sonstige Tätigkeit   191'148  135'000  145'847 
Übrige Erträge    0  0  13'918 

Aufwand 5'744'524  5'070'000  5'111'058 

Gehälter und Sozialbeiträge   1'954'253  1'830'000  1'851'561 
Sonstiger Personalaufwand   35'615  20'000  26'099 
Aufwendungen für Waren und Leistungen   3'061'242  2'552'000  2'491'275 
Verwaltungsaufwand   115'750  106'000  115'796 
Raumaufwand    159'120  193'500  225'109 
IT und Unterhalt   89'772  100'000  132'941 
Versicherungen und Gebühren   7'973  8'000  6'157 
Medien, Marketing und Spesen   140'551  123'000  91'739 
Mehrwertsteuer   153'018  120'000  136'060 
Abschreibungen und Wertberichtigungen   8'430  13'500  15'117 
Übriger Aufwand   18'800  4'000  19'204 

Jahresergebnis 112'210  0  5'712 
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Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 12'708'638  11'877'085 

Liquide Mittel    2'461'989   1'172'354 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2'863'498   3'177'776 
Forderungen Land und Gemeinden   434'041   138'553 
Vorräte    44'121   49'633 
Aktive Rechnungsabgrenzung   18'622   206'475 
Sachanlagen (Fahrzeuge, Mobilien, Ausstattung)   16   14 
Immobilien im Baurecht, selbstgenutzt   5   4 
Immobilien im Baurecht, vermietet   6'886'346   7'132'276 

Passiven 12'708'638  11'877'085 

Erhaltene Anzahlungen   91'145   0 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   773'984   792'391 
Verbindlichkeiten gegenüber Land und Gemeinden   1'315'470   597'548 
Mietzinsdepot Gemeinde Vaduz   6'886'346   7'132'276 
Sonstige Verbindlichkeiten   2'128'878   1'828'876 
Passive Rechnungsabgrenzung   119'609   68'026 
Rückstellungen Pensionen, Überzeit und Ferien   50'000   50'000 
Zweckgebundene Fonds   1'293'206   1'357'968 
Eigenkapital: Stiftungskapital 50'000 50'000    
 Ergebnisvortrag 0 0    
 Jahresergebnis 0 0 50'000  50'000 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 26'596'392  27'454'262  27'277'606 

Betriebsertrag    18'461'959  19'159'830  19'131'595 
Betriebsbeitrag Land und Gemeinden   6'291'166  6'307'746  6'380'363 
Dienstleistungsertrag   1'210'492  1'397'295  1'152'770 
Mehrwertsteuer und Debitorenverluste   -50'260  -32'269  -70'016 
Mietzinsertrag    287'627  280'860  311'025 
Übriger Ertrag    393'037  340'800  371'869 
Ausserordentliche Erträge   2'371  0  0 

Aufwand 29'308'158  30'381'281  28'682'411 

Personalaufwand   24'938'485  25'544'302  24'436'873 
Pflegematerial, Medikamente, Therapien   31'256  53'300  30'515 
Mahlzeiteneinkauf, Lebensmittel, Getränke   1'611'341  1'647'430  1'618'520 
Mahlzeitentransport   3'758  0  3'758 
Dienstleistungsaufwand, Projekte   53'456  113'000  65'104 
Abschreibungen   245'930  246'000  245'932 
Mieten und Leasing   135'204  135'000  136'457 
Raumaufwand    360'449  435'030  317'609 
Unterhalt und Reparaturen   799'174  983'673  810'750 
Fahrzeugaufwand   18'254  30'950  17'146 
Energie- und Entsorgungsaufwand   457'440  472'300  405'620 
Versicherungen, Abgaben, Gebühren und Bewilligungen  169'541  173'692  140'293 
Büro- und Verwaltungsaufwand   375'399  404'473  331'362 
Übriger Betriebsaufwand   29'865  60'600  44'668 
Baurechts- und Kapitalzinsen   78'607  81'531  77'804 

Jahresergebnis vor Defizitbeitrag -2'711'765  -2'927'019  -1'404'805 

Defizitbeitrag Land und Gemeinden 2'711'765  2'927'019  1'404'805 

Jahresergebnis 0  0  0 
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Liechtensteinischer Entwicklungsdienst
(Privatrechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 4'038'000  5'301'924 

Flüssige Mittel    3'844'984   5'264'707 
Debitoren    10'995   19'339 
Aktive Rechnungsabgrenzung   160'214   0 
Mobilien    21'806   17'877 

Passiven 4'038'000  5'301'924 

Kreditoren «Projektfinanzierungen»   3'845'339   5'116'820 
Sonstige Kreditoren   80'922   71'196 
Passive Rechnungsabgrenzung   7'692   0 
Eigenkapital: Stiftungskapital 50'000 50'000    
 Gewinnvortrag 63'908 113'947    
 Jahresergebnis -9'860 -50'039 104'047  113'908 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 15'340'512  15'530'000  15'631'456 

Staatsbeitrag    14'690'000  14'690'000  14'690'000 
Private Beiträge Grossprojekte   150'000  650'000  584'500 
Private Beiträge   203'214  50'000  169'887 
Abgerechnete Projekte   293'404  140'000  182'777 
Entnahme zweckgebundener Spendenfonds   0  0  4'283 
Zinsertrag    6  0  9 
Währungsgewinn   3'888  0  0 

Aufwand 15'350'372  15'530'000  15'681'495 

Projekte 14'065'953  14'250'000  14'591'635 
Projektfinanzierungen (Grossprojekte)   13'491'080  13'600'000  13'812'917 
Diverse Projektbeiträge (bis CHF 25'000)   212'214  350'000  418'058 
Weitergeleitete private Beiträge   178'031  50'000  186'430 
Entwicklungsmitarbeitende   184'629  250'000  174'231 

Öffentlichkeitsarbeit 147'505  145'000  100'391 

Verwaltung 1'136'913  1'135'000  989'469 
Lohn- und Sozialkosten   674'942  680'000  608'230 
Projektabklärungen   20'022  50'000  13'600 
Raumkosten    26'160  26'000  26'160 
Büroaufwand    19'302  20'000  20'792 
Weiterbildung    569  1'000  895 
Organisation    48'444  6'000  7'261 
Koordinationstreffen   16'216  16'000  0 
Abschreibungen   8'642  10'000  6'583 
Sitzungsgelder    45'502  40'000  35'600 
Diverser Aufwand   25'162  20'000  17'643 
Aufwand Büro Harare   130'806  140'000  131'494 
Aufwand Büro La Paz   101'401  88'000  87'753 
Aufwand Büro Chisinau   18'784  38'000  28'853 
Währungsverlust   964  0  4'605 

Jahresergebnis -9'860  0  -50'039 
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Anstalt zur Finanzierung finanzmarktstabilisierender Massnahmen
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven 5'684'043  0 

Liquide Mittel    4'192'018   0 
Finanzanlagen    0   0 
Gesicherte Forderungen   1'492'025   0 
Aktive Rechnungsabgrenzung   0   0 

Passiven 5'684'043  0 

Passive Rechnungsabgrenzung   0   0 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 0  0     
 Jahresergebnis 5'684'043  0  5'684'043  0 

Erfolgsrechnung 2018  Budget 2018  2017 

Ertrag 5'686'204  0  0 

Beiträge    5'686'204  0  0 
Realisierte und nicht realisierte Wertschriftengewinne  0  0  0 
Zinsertrag    0  0  0 

Aufwand 2'161  0  0 

Realisierte und nicht realisierte Wertschriftenverluste  0  0  0 
Zinsaufwand    2'126  0  0 
Bankgebühren    35  0  0 

Jahresergebnis 5'684'043  0  0 

Anmerkung zur Jahresrechnung
Das erste Geschäftsjahr 2018 umfasst den Zeitraum vom 18.12.2017 (Eintragung im Handelsregister) bis 31.12.2018.
Gemäss Art. 124 Abs. 3 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes können maximal 30 % der Beiträge in Form von gesicherten und 
unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen erbracht werden.
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung  101'819'535 4'054'523 107'159'000 3'349'000 101'769'477 3'508'473

011 Landtag  4'256'455  4'506'000  3'913'053 
011.300.00 Taggelder ..................................................................... 1'567'000  1'610'000  1'362'400 
011.301.00 Gehälter ........................................................................ 759'125  772'000  742'500 
011.303.01 Sozialbeiträge Taggelder ............................................. 82'214  110'000  67'417 
011.303.02 Sozialbeiträge Parlamentsdienst .................................. 164'375  178'000  162'044 
011.309.00 Aus- und Weiterbildung ............................................... 1'335  9'000  180 
011.309.01 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 1'108  10'000  676 
011.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 79'817  88'000  27'471 
011.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter .......................................     32'000 
011.315.00 Betriebskosten Informatik Landtag .............................. 90'044  110'000  105'264 
011.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 165'469  233'000  162'524 
011.318.00 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 168'170  190'000  119'138 
011.318.01 Sonderaufgaben, Experten und Gutachten .................. 50'227  75'000  20'266 
011.365.00 Beiträge an politische Parteien ....................................     1'095'000 
011.365.01 Beiträge an Wählergruppen ......................................... 165'000  165'000   
011.365.02 Beiträge an politische Parteien .................................... 945'370  930'000   
011.367.01 Beiträge an internationale Organisationen .................. 17'202  26'000  16'172 

012 Regierung  12'662'629  13'688'000  11'108'755 30'000
012.300.01 Gehälter Regierungsmitglieder .................................... 1'491'689  1'518'000  1'474'140 
012.300.02 Kommissionen .............................................................. 439'002  417'000  375'292 
012.300.03 Beschwerdekommission .............................................. 168'792  243'000  222'311 
012.301.00 Gehälter Regierungsmitarbeiter .................................. 4'432'581  4'375'000  4'117'509 
012.303.00 Sozialbeiträge Regierungsmitarbeiter ......................... 910'007  967'000  857'614 
012.303.02 Sozialbeiträge Regierungsmitglieder........................... 283'738  335'000  284'573 
012.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 156'699  163'000  151'531 
012.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 717'854  670'000  635'127 
012.318.03 Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit .................. 3'623'663  3'700'000  2'535'087 
012.318.04 Experten, Öffentlichkeitsarbeit Finanzplatzentwicklung .. 355'638  800'000  315'361 
012.318.08 Finanzmarktregulierung .............................................. 82'966  500'000  140'210 
012.436.00 Rückerstattung Prüfungsaufwand AHG-UK .................      30'000

015 Stabsstelle EWR  1'032'903 2'470 1'164'000 4'000 997'089 
015.301.00 Gehälter ........................................................................ 776'668  870'000  748'899 
015.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 163'108  192'000  160'567 
015.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 21'466  25'000  14'373 
015.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 71'661  77'000  73'250 
015.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  2'470  4'000  

019 Stabsstelle Regierungssekretär  3'965'500 471'129 4'230'000 587'000 4'306'772 534'521
019.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'461'776  2'416'000  2'475'568 
019.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 539'557  534'000  545'248 
019.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 62'583  85'000  62'000 
019.310.01 Wahlen und Abstimmungen ........................................ 25'641  40'000  17'405 
019.313.00 Betrieb und Unterhalt Regierungswagen .................... 19'891  30'000  24'859 
019.317.01 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 31'909  36'000  28'266 
019.317.03 Ankauf von Geschenken, Fahnen ................................. 31'029  38'000  27'265 
019.318.00 Information und Kommunikation ................................. 511'522  662'000  703'936 
019.365.00 Interregprojekte / Bodenseekonferenz .......................... 281'593  389'000  422'223 
019.431.01 Stempel- und Verwaltungsgebühren ...........................  470'435  585'000  533'468
019.435.00 Verkauf von Gesetzblättern und Drucksachen .............  694  2'000  1'053
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

020 Allgemeine Verwaltung  6'659'136 112'501 6'077'000 7'000 5'775'984 6'433
020.301.01 Gehälter ........................................................................ 2'579'231  2'535'000  2'508'477 
020.301.02 Fixer Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme..............   1'430'000   
020.301.05 Pauschalreduktion Gehälter .........................................   -2'000'000   
020.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 285'141  396'000  368'047 
020.303.02 Sozialbeiträge Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme ..   316'000  
020.303.05 Pauschalreduktion Sozialbeiträge ................................   -442'000   
020.309.00 Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung .............. 180'993  202'000  136'232 
020.310.01 Telekommunikationsaufwendungen ............................ 919'618  970'000  920'680 
020.310.02 Veröffentlichung Gerichtsentscheide (LES) ................. 55'000  55'000  55'000 
020.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 636'813  640'000  462'657 
020.317.02 Veranstaltungen und Repräsentationen ...................... 1'319'183  1'310'000  1'153'970 
020.317.03 300 Jahre Liechtenstein ............................................... 500'000  500'000   
020.319.01 Amtshaftungen ............................................................. 11'821     
020.319.02 Vertretungskosten zu Lasten des Landes .................... 1'356  10'000  4'869 
020.366.00 Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen ........................ 134'177  100'000  124'171 
020.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 35'804  55'000  41'881 
020.436.00 Rückerstattungen ISF-Borders .....................................  105'750    
020.436.01 Provisionen Flug- und Bahnreisen...............................  6'751  7'000  6'433

022 Landeskasse  824'482  824'000  873'292 
022.301.00 Gehälter ........................................................................ 670'440  669'000  711'015 
022.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 147'592  148'000  156'989 
022.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 6'450  7'000  5'289 

023 Steuerverwaltung  8'152'229 2'261'898 8'409'000 1'500'000 8'395'948 1'745'040
023.301.00 Gehälter ........................................................................ 6'141'558  6'289'000  6'289'749 
023.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'299'501  1'390'000  1'324'966 
023.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 134'795  150'000  141'774 
023.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 96'613  90'000  143'636 
023.318.00 Eidg. Steuerverwaltung / Mitwirkung Stempelabgaben .. 479'763  490'000  495'823 
023.430.00 Gründungsabgabe ........................................................  106'932  200'000  117'104
023.431.01 Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen ..............  2'067'617  1'250'000  1'506'014
023.436.01 Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen .......................  87'349  50'000  121'922

024 Amt für Personal und Organisation  4'191'126  4'129'000  3'757'120 
024.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'744'816  1'697'000  1'584'571 
024.301.01 Gehälter Lehrlinge ....................................................... 274'905  315'000  281'976 
024.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 379'024  375'000  345'741 
024.303.02 Sozialbeiträge Lehrlinge .............................................. 36'116  41'000  33'605 
024.309.01 Weiterbildung .............................................................. 857'343  877'000  686'180 
024.309.02 Rekrutierungskosten .................................................... 272'834  120'000  152'066 
024.309.03 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 253'814  244'000  243'564 
024.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 17'666  23'000  20'429 
024.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 6'885  7'000  6'096 
024.317.02 Veranstaltungen Gesamtverwaltung ............................ 196'892  190'000  199'240 
024.318.00 Organisation ................................................................. 150'830  240'000  203'653 

025 Amt für Informatik  15'943'316 378'349 16'467'000 450'000 14'681'149 263'780
025.301.00 Gehälter ........................................................................ 4'876'213  4'861'000  4'593'546 
025.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'056'811  1'074'000  994'749 
025.310.00 Materialaufwand .......................................................... 136'456  160'000  157'016 
025.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 22'443  22'000  21'854 
025.311.00 Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen ............... 4'936'790  5'300'000  4'179'312 
025.315.00 Betriebskosten Informatik ............................................ 4'865'129  5'000'000  4'704'724 
025.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 49'474  50'000  29'948 
025.434.03 IT-Dienstleistungen für Dritte ......................................  244'178  150'000  111'628
025.434.04 Weiterverrechnung IT-Betriebskosten .........................  134'172  300'000  152'152
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Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

028 Amt für Bau und Infrastruktur  4'312'018 454'045 4'843'000 451'000 3'840'944 557'767
028.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'906'545  3'201'000  2'762'859 
028.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 633'225  707'000  599'790 
028.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 57'714  80'000  50'209 
028.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 99'186  135'000  94'733 
028.318.02 Baurecht, Baupolizei, Brandschutz .............................. 83'746  100'000  102'034 
028.318.03 Genereller Hochbauplanungskredit ............................. 251'459  300'000  74'610 
028.318.04 Liegenschaftsschätzungen ........................................... 3'260  25'000  16'284 
028.318.06 Raumentwicklung ........................................................ 204'778  205'000  62'057 
028.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 72'106  90'000  78'368 
028.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  435'843  420'000  534'554
028.435.00 Verkauf Drucksachen ...................................................  3'125  6'000  4'310
028.436.00 Energiekontrollen und -gebühren ................................  15'077  25'000  18'903

030 Leistungen an Pensionierte  1'600'244  2'130'000  2'800'669 
030.307.02 Pensionen Magistraten ................................................ -307'214  125'000  2'040'350 
030.307.04 Frühzeitige Pensionierung ........................................... 1'907'458  2'005'000  760'319 

041 Stabsstelle Rechtsdienst  1'608'391  1'717'000  1'586'675 
041.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'263'663  1'311'000  1'231'350 
041.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 269'342  290'000  263'322 
041.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 21'827  27'000  23'725 
041.310.01 Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben .................. 33'939  36'000  21'067 
041.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 3'547  8'000  2'921 
041.318.00 Systematisches Register (LR), Rechtsdaten ................. 16'073  45'000  44'290 

043 Finanzkontrolle / Finanzaufsicht  1'271'696 22'000 1'455'000 22'000 1'233'560 22'000
043.301.01 Gehälter ........................................................................ 832'035  964'000  799'401 
043.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 178'454  215'000  171'578 
043.309.00 Aus- und Weiterbildung ............................................... 7'960  9'000  8'920 
043.309.01 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 3'433  4'000  1'838 
043.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 5'423  7'000  4'711 
043.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 16'000  20'000  18'770 
043.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 7'130  13'000  8'737 
043.318.00 Beizug von Sachverständigen und Revisionsges. ........ 220'000  220'000  218'109 
043.367.00 Beiträge an internationale Organisationen .................. 1'262  3'000  1'496 
043.434.00 Verrechnete Revisionsdienstleistungen .......................  22'000  22'000  22'000

045 Stabsstelle Finanzen  585'566  591'000  578'618 
045.301.00 Gehälter ........................................................................ 485'909  481'000  479'858 
045.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 98'471  106'000  97'071 
045.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 763  3'000  1'125 
045.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 423  1'000  564 

046 Amt für Statistik  1'442'097 6'083 1'439'000 8'000 1'383'535 6'681
046.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'061'408  1'040'000  1'044'301 
046.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 224'062  230'000  228'775 
046.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 13'956  15'000  14'078 
046.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 14'019  19'000  12'317 
046.318.00 Statistische Arbeiten .................................................... 128'652  135'000  84'064 
046.435.00 Verkauf Publikationen ..................................................  6'083  8'000  6'681
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047 Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden  682'090  837'000  783'016
047.301.00 Gehälter ........................................................................ 505'644  598'000  577'626
047.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 107'711  132'000  123'655
047.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 16'999  17'000  13'668
047.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 51'736  90'000  68'066

050 Amt für Auswärtige Angelegenheiten  3'120'801  3'232'000  2'997'992
050.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'628'223  1'605'000  1'512'818
050.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 336'638  355'000  316'768
050.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 22'301  30'000  27'426
050.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 123'874  133'000  122'285
050.317.01 Honorarkonsulate ......................................................... 89'685  100'000  47'792
050.317.02 Umsetzung von Abkommen ......................................... 149'947  132'000  136'524
050.317.03 Umzugskosten dipl. Personal ....................................... 17'416  80'000  100'351
050.367.00 Beiträge an Vereinigungen / intern. Organisationen .... 611'118  672'000  618'808
050.367.01 Auslandkulturpolitik ..................................................... 141'598  125'000  115'221

051 Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg  1'184'253  1'158'000  961'058
051.301.00 Gehälter ........................................................................ 304'899  302'000  299'264
051.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 71'965  74'000  69'814
051.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 17'325  17'000  14'153
051.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 81'644  75'000  67'820
051.316.01 Raumkosten Ständige Vertretung ................................ 36'230  48'000  44'438
051.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 108'417  110'000  61'880
051.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 563'773  532'000  403'689

052 Mission bei den Vereinten Nationen in New York  2'153'888  2'273'000  2'179'185
052.301.00 Gehälter ........................................................................ 752'330  773'000  748'255
052.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 130'032  118'000  128'001
052.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 46'259  48'000  48'309
052.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 156'352  157'000  148'065
052.316.00 Raumkosten Ständige Mission ..................................... 85'823  90'000  88'702
052.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 179'022  185'000  172'256
052.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 158'728  159'000  146'339
052.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 645'342  743'000  699'257

053 Botschaft in Washington  922'887  942'000  862'574
053.301.00 Gehälter ........................................................................ 469'068  462'000  457'276
053.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 99'611  95'000  91'623
053.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 39'616  41'000  36'219
053.316.00 Raumkosten Botschaft ................................................. 29'771  40'000  29'759
053.316.01 Raumkosten Residenz .................................................. 153'975  159'000  145'731
053.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 130'846  145'000  101'966

054 Mission bei den Europäischen Gemeinschaften  4'269'434  4'696'000  4'998'017
054.301.00 Gehälter ........................................................................ 822'318  832'000  808'938
054.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 139'084  168'000  130'160
054.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 24'138  25'000  21'501
054.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 79'603  97'000  139'004
054.316.00 Raumkosten Mission .................................................... 107'412  107'000  88'675
054.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 102'341  100'000  89'282
054.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 81'579  85'000  68'731
054.367.00 Mitgliedsbeiträge EWR / Schengen ............................... 2'912'958  3'282'000  3'651'725

055 Mission bei EFTA / Intern. Organisationen, Genf  1'455'862  1'511'000  1'458'750
055.301.00 Gehälter ........................................................................ 595'065  577'000  597'183
055.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 106'016  112'000  103'874
055.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 16'058  21'000  18'477
055.316.01 Raumkosten Ständige Mission ..................................... 80'946  88'000  82'060
055.316.02 Raumkosten Residenz .................................................. 142'458  151'000  146'109
055.316.03 Diplomatenwohnungen ................................................ 70'891  77'000  76'512
055.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 152'098  182'000  164'750
055.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 292'329  303'000  269'784

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

051.367.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 32'000



| 461

Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

056 Ständige Vertr. bei OSZE / UNO, Botschaft in Wien  1'316'616  1'365'000  1'291'934 
056.301.00 Gehälter ........................................................................ 566'912  600'000  689'627 
056.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 130'029  117'000  138'964 
056.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 46'077  52'000  50'219 
056.316.01 Raumkosten Ständige Vertretung / Botschaft ............... 65'372  70'000  62'420 
056.316.02 Raumkosten Residenz .................................................. 136'224  140'000  125'029 
056.316.03 Diplomatenwohnungen ................................................ 30'438  35'000  30'033 
056.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 97'377  106'000  87'284 
056.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 244'187  245'000  108'358 
 
057 Botschaft in Bern  909'242  931'000  926'888 
057.301.00 Gehälter ........................................................................ 472'413  472'000  470'895 
057.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 89'523  92'000  88'490 
057.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 25'317  26'000  23'430 
057.315.00 Raumkosten Botschaft und Residenz ........................... 218'024  234'000  225'038 
057.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 39'602  42'000  39'880 
057.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 64'363  65'000  79'154 
 
058 Botschaft in Berlin  741'940  784'000  774'678 
058.301.00 Gehälter ........................................................................ 392'659  421'000  408'204 
058.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 85'197  90'000  88'564 
058.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 9'034  9'000  8'785 
058.316.00 Raumkosten Botschaft ................................................. 74'230  80'000  73'644 
058.316.01 Raumkosten Residenz .................................................. 122'413  119'000  128'726 
058.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 58'408  65'000  66'755 
 
090 Nicht aufteilbare Aufgaben  2'004'544 23'384 2'080'000 20'000 1'937'357 42'300
090.318.03 Versicherungen ............................................................ 671'786  680'000  624'655 
090.318.04 Postalische Leistungen ................................................ 1'332'758  1'400'000  1'312'701 
090.435.00 Verkauf von Mobilien, Maschinen und Geräten ..........  23'384  20'000  42'300
 
091 Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich  14'209'362  15'361'000  17'050'241 
091.301.00 Gehälter Verwaltung, Hauswarte ................................. 1'973'760  1'984'000  1'918'961 
091.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 440'378  438'000  434'423 
091.312.00 Betriebskosten Verwaltungsgebäude .......................... 4'089'278  4'210'000  4'258'364 
091.314.00 Instandsetzung Verwaltungsgebäude .......................... 2'824'190  3'680'000  4'314'615 
091.316.00 Mieten Verwaltungsbereich ......................................... 4'881'757  5'049'000  6'123'877 
 
092 Betriebliches Mobilitätsmanagement  340'829 322'663 320'000 300'000 314'626 299'952
092.309.00 Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen ....................... 322'663  300'000  299'952 
092.314.00 Betrieb und Unterhalt BMM ........................................ 18'166  20'000  14'674 
092.434.01 Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement..............  322'663  300'000  299'952
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1 Öffentliche Sicherheit  62'499'957 22'101'248 66'565'000 20'047'000 59'981'279 20'798'691

100 Amt für Justiz  4'623'819 8'325'526 5'266'000 8'870'000 4'708'103 8'852'689
100.300.00 Schätzungskommission ................................................ 121'810  140'000  154'009 
100.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'479'637  3'922'000  3'431'513 
100.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 742'850  867'000  740'536 
100.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 55'577  80'000  58'317 
100.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 21'344  25'000  27'989 
100.318.03 Belegdigitalisierung .....................................................   8'000   
100.318.04 Verfahrenskosten ......................................................... 202'201  220'000  295'339 
100.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 400  4'000  400 
100.431.01 Grundbuchgebühren ....................................................  4'355'333  3'700'000  4'670'050
100.431.02 Schätzungsgebühren ...................................................  110'640  120'000  133'743
100.431.03 Handelsregistergebühren ............................................  3'859'554  5'050'000  4'048'896

101 Zivilstandsamt  512'907 207'818 509'000 190'000 507'990 216'433
101.301.00 Gehälter ........................................................................ 404'645  401'000  400'488 
101.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 91'604  89'000  90'780 
101.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 15'669  18'000  16'665 
101.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 989  1'000  56 
101.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  207'818  190'000  216'433

103 Ausländer- und Passamt  2'976'623 2'342'611 3'134'000 2'085'000 2'946'573 2'151'779
103.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'219'524  2'239'000  2'205'995 
103.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 486'389  495'000  484'230 
103.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 18'135  20'000  15'888 
103.313.01 Heimatschriften / Aufenthaltsausweise ......................... 110'824  195'000  85'125 
103.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 46'991  73'000  32'587 
103.365.00 Integrationsmassnahmen ............................................. 94'760  112'000  122'748 
103.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  2'342'611  2'085'000  2'151'779

104 Landesvermessung  770'579 62'099 1'238'000 70'000 889'561 64'957
104.301.00 Gehälter ........................................................................ 367'015  363'000  363'289 
104.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 83'780  80'000  83'001 
104.318.01 Landes- und Amtliche Vermessung ............................. 277'210  675'000  351'249 
104.318.02 Nachführung Vermessungsoperate .............................     60'910 
104.318.03 Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster.................. 42'575  120'000  31'113 
104.434.01 Ertrag Landesinformationssystem ...............................  62'099  70'000  64'957
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110 Landespolizei  20'545'129 1'664'525 21'349'000 1'620'000 20'338'849 1'706'240
110.301.01 Gehälter ........................................................................ 14'289'898  14'564'000  14'244'687 
110.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 2'914'969  3'112'000  2'905'368 
110.309.01 Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten ....... 165'260  108'000  138'144 
110.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 209'069  210'000  200'980 
110.311.00 Nicht aktivierbare Güter............................................... 248'751  352'000  399'217 
110.313.01 Ausrüstung ................................................................... 321'371  330'000  397'226 
110.313.02 Treibstoff ...................................................................... 65'682  70'000  57'197 
110.315.00 Fahrzeugunterhalt ........................................................ 112'202  132'000  104'187 
110.315.02 Betriebskosten Informatik Landespolizei ..................... 722'146  810'000  684'315 
110.315.03 Unterhalt Polycom ....................................................... 234'000  250'000  195'987 
110.315.09 Unterhalt Polizeiequipment ......................................... 59'191  78'000  74'349 
110.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 192'431  215'000  175'022 
110.318.00 Haftpflichtversicherung Fahrzeuge ............................. 17'764  20'000  17'310 
110.318.02 Analysen, Gutachten .................................................... 179'855  180'000  156'933 
110.318.03 Externe polizeiliche Dienstleistungen.......................... 166'000  166'000  25'000 
110.318.09 Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare ...... 196'670  257'000  135'658 
110.319.00 Verschiedenes .............................................................. 138'403  145'000  145'889 
110.319.10 Aktivitäten Gewaltschutzkommission .......................... 6'664  10'000  3'391 
110.365.00 Unfallverhütung ........................................................... 95'274  120'000  83'567 
110.367.00 Jahresbeiträge .............................................................. 209'528  220'000  194'424 
110.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  105'690  100'000  70'674
110.434.00 Ertrag für polizeiliche Leistungen................................  94'997  100'000  92'106
110.436.00 Unfallverhütungsbeiträge ............................................  127'743  120'000  123'707
110.437.01 Bussen ..........................................................................  1'336'094  1'300'000  1'419'753

111 Motorfahrzeugkontrolle  2'301'398 2'667'889 2'351'000 2'678'000 2'069'803 2'687'437
111.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'744'747  1'785'000  1'608'297 
111.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 380'063  394'000  349'351 
111.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 31'369  31'000  34'253 
111.313.00 Schilder, Ausweise ....................................................... 126'244  130'000  67'489 
111.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 18'975  11'000  10'413 
111.431.00 Motorfahrzeuggebühren ..............................................  2'565'929  2'628'000  2'369'777
111.431.01 Altfahrzeug Entsorgungsgebühren ..............................  39'460  40'000  42'760
111.435.00 Erlös aus Versteigerung von Fahrzeugschildern .........  62'500  10'000  274'900

112 Finanzmarktaufsicht  5'000'000  5'000'000  4'483'939 
112.363.00 Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) .... 5'000'000  5'000'000  4'483'939 

113 Financial Intelligence Unit  1'750'466  1'777'000  1'700'100 
113.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'300'656  1'296'000  1'267'284 
113.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 278'432  286'000  274'154 
113.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 68'618  80'000  66'762 
113.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 88'810  100'000  77'209 
113.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 13'950  15'000  14'690 

118 Datenschutzstelle  728'176 3'390 854'000  770'769 5'650
118.301.00 Gehälter ........................................................................ 551'737  600'000  579'236 
118.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 121'106  133'000  127'324 
118.309.00 Aus- und Weiterbildung ............................................... 3'640  30'000  5'397 
118.309.01 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 1'999  7'000  1'272 
118.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 8'792  10'000  9'547 
118.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter .......................................   2'000   
118.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 21'409  35'000  26'543 
118.318.00 Experten, Gutachten .................................................... 17'874  35'000  18'828 
118.367.00 Beiträge an internationale Organisationen .................. 1'619  2'000  2'621 
118.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  750    4'050
118.434.00 Ertrag aus Dienstleistungen .........................................  2'640    1'600
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120 Landgericht  11'935'228 4'892'685 12'260'000 3'590'000 10'215'348 4'119'817
120.301.00 Gehälter richterliches Personal .................................... 3'485'526  3'395'000  3'325'713 
120.301.02 Gehälter nicht richterliches Personal........................... 3'301'115  3'326'000  3'154'527 
120.303.01 Sozialbeiträge richterliches Personal .......................... 699'906  750'000  667'925 
120.303.02 Sozialbeiträge nicht richterliches Personal ................. 705'430  735'000  679'177 
120.309.00 Weiterbildung .............................................................. 9'345  33'000  15'392 
120.310.01 Kanzleibedarf ............................................................... 175'134  184'000  187'648 
120.310.02 Inseratekosten .............................................................. 129'965  55'000  49'247 
120.310.03 Gerichtsbibliothek ........................................................ 99'834  100'000  87'953 
120.315.00 Betriebskosten Informatik Gerichte ............................. 308'783  312'000  241'911 
120.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 18'477  25'000  17'819 
120.318.01 Zeugengebühren .......................................................... 4'708  10'000  8'292 
120.318.02 Experten, Gutachten .................................................... 1'157'133  885'000  897'420 
120.319.01 Vertretungskosten zu Lasten des Landes .................... 510'450  450'000  295'131 
120.366.00 Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen .................... 1'329'422  2'000'000  587'193 
120.431.00 Gerichtsgebühren ........................................................  3'322'886  2'700'000  2'857'220
120.436.01 Rückerstattung Auslagen, Verfahrenshilfe ..................  772'780  190'000  510'556
120.437.00 Geldstrafen ...................................................................  797'020  700'000  752'041

121 Staatsanwaltschaft  2'531'616 95'253 2'842'000 94'000 2'606'054 157'814
121.301.00 Gehälter Staatsanwälte ................................................ 1'559'791  1'734'000  1'646'618 
121.301.02 Gehälter Sekretariate ................................................... 459'976  504'000  461'159 
121.303.01 Sozialbeiträge Staatsanwälte ....................................... 321'373  383'000  337'243 
121.303.02 Sozialbeiträge Sekretariate .......................................... 91'786  111'000  97'504 
121.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 26'947  38'000  24'939 
121.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 44'612  52'000  25'548 
121.318.01 Kosten für Übersetzungen und Gutachten .................. 27'131  20'000  13'042 
121.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  3'535  5'000  4'650
121.437.00 Erträge aus Diversionsverfahren..................................  91'718  89'000  153'163

125 Opferhilfe  5'850 10'500 30'000  55'184 12'000
125.366.00 Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz .. 5'850  30'000  55'184 
125.436.00 Rückerstattungen Schadenersatz .................................  10'500    12'000

130 Landesgefängnis  1'983'943 1'012 1'993'000 20'000 1'786'758 1'921
130.301.01 Gehälter ........................................................................ 707'846  714'000  698'938 
130.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 145'912  154'000  146'406 
130.313.00 Haft- und Betriebskosten ............................................. 238'811  230'000  238'967 
130.318.00 Unterbringung im Ausland .......................................... 891'374  895'000  702'447 
130.436.00 Kostenrückerstattungen Landesgefängnis...................  1'012  20'000  1'921

160 Amt für Bevölkerungsschutz  2'450'595 219'718 2'846'000 210'000 2'513'159 229'357
160.301.00 Gehälter ........................................................................ 776'843  867'000  749'718 
160.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 173'745  192'000  168'203 
160.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 17'690  20'000  18'731 
160.313.00 Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen ..................... 85'681  105'000  75'262 
160.315.02 Schutzraumbauten ....................................................... 22'569  35'000  13'061 
160.315.03 Alarmierung, Funkbetrieb ............................................ 197'892  192'000  270'502 
160.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 35'771  40'000  36'818 
160.318.01 Landesversorgung........................................................ 17'107  17'000  12'975 
160.319.01 Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen .. 75'000  75'000  75'000 
160.365.01 Rettungs- und Hilfsdienste .......................................... 365'928  458'000  384'361 
160.365.02 Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste ... 682'367  845'000  708'528 
160.434.00 Benützungsgebühren, Weiterverrechnung ..................  144'718  135'000  154'357
160.439.00 Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband ..............  75'000  75'000  75'000
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171 Obergericht  2'001'844 762'257 2'216'000 250'000 1'965'752 359'350
171.300.00 Entschädigung nebenamtliche Richter ........................ 123'043  190'000  72'037 
171.301.00 Gehälter richterliches Personal .................................... 1'275'612  1'291'000  1'271'729 
171.301.01 Gehälter nicht richterliches Personal........................... 229'325  288'000  249'767 
171.303.00 Sozialbeiträge richterliches Personal .......................... 280'473  285'000  278'356 
171.303.01 Sozialbeiträge nicht richterliches Personal ................. 50'915  64'000  55'916 
171.309.00 Weiterbildung .............................................................. 1'000  10'000  3'311 
171.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 32'916  38'000  27'609 
171.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 5'991  11'000  4'191 
171.318.00 Experten, Gutachten, Zeugengebühren ....................... 2'570  39'000  2'836 
171.431.00 Entscheidungsgebühren ..............................................  762'257  250'000  359'350

179 Weitere Gerichte  2'381'786 845'967 2'900'000 370'000 2'423'337 233'249
179.300.00 Entschädigung nebenamtliche Richter ........................ 2'381'786  2'900'000  2'423'337 
179.431.00 Entscheidungsgebühren ..............................................  845'967  370'000  233'249
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2 Bildungswesen  162'585'560 20'930'879 169'261'000 21'142'000 158'243'120 20'464'926

205 Gemeindeschulen  35'257'003 17'059'495 35'881'000 17'376'000 34'797'469 16'838'264
205.302.00 Gehälter Lehrpersonen ................................................ 29'146'641  29'397'000  28'701'660 
205.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 6'110'362  6'484'000  6'095'809 
205.462.00 50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS ............  17'059'495  17'376'000  16'838'264

208 Sekundarschulen  44'449'459 818'092 45'855'000 847'000 43'717'568 804'902
208.301.00 Gehälter Verwaltung .................................................... 616'226  584'000  595'489 
208.302.00 Gehälter Lehrpersonen ................................................ 33'335'005  33'930'000  33'210'012 
208.303.00 Sozialbeiträge Verwaltung ........................................... 133'758  129'000  134'232 
208.303.01 Sozialbeiträge Lehrpersonen ....................................... 6'969'052  7'432'000  6'975'948 
208.310.00 Schulmaterial und Beiträge ......................................... 1'768'432  1'886'000  1'799'695 
208.310.01 Beiträge Sprachaufenthalte / wiederk. Schulveranst..... 295'956  353'000  347'402 
208.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 1'331'029  1'541'000  654'791 
208.433.00 Schulgelder ..................................................................  818'092  847'000  804'902

213 Hallenbad Schulzentrum Unterland  947'591 607'369 976'000 622'000 839'845 572'775
213.301.00 Gehälter ........................................................................ 379'896  362'000  358'549 
213.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 81'866  80'000  77'060 
213.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 7'409  8'000  11'973 
213.312.00 Wasser, Energie, Heizung ............................................ 157'878  200'000  179'524 
213.315.01 Betriebskosten ............................................................. 87'975  94'000  83'620 
213.315.02 Unterhaltskosten .......................................................... 232'567  232'000  129'117 
213.434.01 Eintritte ........................................................................  249'388  240'000  263'172
213.434.02 Gemeindebeiträge für Mitbenützung ...........................  355'763  381'000  308'748
213.434.03 Stromverkäufe BHKW ..................................................  2'217  1'000  855

218 Schulamt  5'317'715 26'628 5'197'000  5'134'587 
218.301.00 Gehälter ........................................................................ 4'223'006  4'130'000  4'061'097 
218.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 943'463  913'000  919'785 
218.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 73'722  78'000  78'947 
218.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 77'524  76'000  74'759 
218.436.00 Rückerstattungen EU-Programme ...............................  26'628    

219 Allgemeine Ausgaben  3'605'479  4'226'000  3'476'566 
219.300.01 Kommissionen .............................................................. 85'722  114'000  96'573 
219.307.00 Ruhegehälter Ordenslehrer.......................................... 30'467  60'000  -321 
219.309.01 Lehrerweiterbildung .................................................... 453'119  477'000  416'340 
219.310.00 Drucksachen Schulen................................................... 25'014  44'000  30'289 
219.311.00 Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen ............... 36'408  200'000  97'384 
219.315.00 Unterhalt Schulmobiliar ............................................... 15'685  20'000  28'742 
219.317.02 Reisespesen, Repräsentationen Schulen ..................... 25'388  30'000  30'097 
219.318.01 Diverse Schulprojekte .................................................. 521'313  562'000  494'597 
219.318.02 EDV-Support weiterführende Schulen ......................... 85'678  241'000  128'827 
219.318.06 Qualitätssicherung und Evaluation .............................. 229'492  230'000  125'366 
219.365.01 Beitrag an MINT-Lab ................................................... 175'000  175'000  175'000 
219.366.01 Zubringerdienst ........................................................... 1'440'099  1'558'000  1'405'702 
219.366.02 Subvention für Mittagsverpflegung von Schülern ....... 226'767  240'000  206'425 
219.366.05 Skikurse ........................................................................ 33'033  40'000  31'936 
219.366.06 Unfallversicherung ....................................................... 102'495  110'000  102'214 
219.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 119'801  125'000  107'395 

220 Sonderschulung  7'629'092 1'779'290 7'266'000 1'557'000 7'104'127 1'629'752
220.365.01 Sonderpädagogische Tagesschule (SiS) ...................... 3'682'860  3'584'000  3'711'251 
220.366.00 PTM im Regelschulbereich / Ambulatorium ................. 2'767'183  2'395'000  2'349'880 
220.367.00 Sonderschulung (SiS)................................................... 1'179'050  1'287'000  1'042'996 
220.462.00 Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR / SiS, PTM) ..  1'779'290  1'557'000  1'629'752

225 Diverse Schulen  1'004'843  1'317'000  1'135'681 
225.365.00 Subventionen an Privatschulen .................................... 468'767  512'000  444'820 
225.367.01 Schulabkommen, Beiträge ........................................... 483'476  714'000  597'661 
225.367.02 Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene ........ 52'600  91'000  93'200 
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260 Hochschulwesen  24'602'892  24'801'000  24'423'004 
260.364.01 Universität Liechtenstein ............................................. 13'800'000  13'800'000  13'800'000 
260.365.00 Liechtenstein Institut ................................................... 1'000'000  1'000'000  1'000'000 
260.367.00 Beiträge gem. interkant. Universitätsvereinbarung ..... 4'651'858  4'553'000  4'506'183 
260.367.01 Beiträge gem. interkant. Fachhochschulvereinbarung .. 4'511'119  4'773'000  4'555'982 
260.367.02 Trägerbeitrag an Hochschule für Technik Buchs NTB .. 554'749  570'000  523'647 
260.367.05 Projektbeiträge im Hochschulwesen ........................... 85'165  105'000  37'193 

272 Forschung  2'019'468  2'433'000  1'986'823 
272.365.00 Forschungsförderung Liechtenstein ............................ 1'000'000  1'000'000  1'000'000 
272.365.01 Beiträge an Forschungsinstitutionen ........................... 84'464  300'000   
272.367.01 Beitrag an Schweiz. Nationalfonds .............................. 250'000  250'000  250'000 
272.367.02 Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung .... 250'000  250'000  250'000 
272.367.05 Beitrag an RhySearch .................................................. 435'004  633'000  486'823 

273 Internationale Programme  996'839  1'013'000  1'019'030 
273.363.00 Staatsbeitrag AIBA ....................................................... 882'724  893'000  900'000 
273.366.03 EU-Programm «Jugend» .............................................. 114'115  120'000  119'030 

280 Stipendien, Ausbildungsbeihilfen  3'320'809  3'790'000  3'302'440 
280.366.01 Stipendien .................................................................... 3'320'809  3'790'000  3'302'440 

281 Liechtensteinische Musikschule  6'047'400  6'588'000  5'923'975 
281.364.00 Staatsbeitrag Musikschule ........................................... 6'007'400  6'548'000  5'883'975 
281.365.00 Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse ................... 40'000  40'000  40'000 

282 Erwachsenenbildung  1'289'000  1'289'000  1'287'000 
282.366.02 Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung ................ 1'289'000  1'289'000  1'287'000 

290 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  13'976'663  14'705'000 75'000 13'667'150 
290.300.01 Kommissionen .............................................................. 2'910  6'000  2'947 
290.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'083'335  1'141'000  1'027'043 
290.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 231'513  252'000  224'632 
290.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 61'002  65'000  54'880 
290.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 22'318  27'000  17'996 
290.367.00 Berufsbildung ............................................................... 12'575'585  13'214'000  12'339'652 
290.436.01 Kostenrückerstattungen Internationale Mobilität ........    75'000  

292 Kunstschule  582'000  582'000  571'000 
292.364.00 Staatsbeitrag Kunstschule............................................ 582'000  582'000  571'000 

293 Amtlicher Lehrmittelverlag / Didaktische Medienstelle 537'168 493'234 559'000 485'000 518'531 471'436
293.310.05 Ankäufe Lehrmittel....................................................... 502'362  524'000  483'372 
293.310.09 Ankäufe Didaktische Medienstelle ............................... 34'806  35'000  35'159 
293.435.05 Verkäufe Lehrmittel .....................................................  493'234  485'000  471'436

294 Jugendhaus Malbun  342'549 146'771 346'000 180'000 342'612 147'798
294.301.00 Gehälter ........................................................................ 213'157  210'000  215'328 
294.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 47'453  46'000  48'058 
294.310.00 Verwaltungskosten ....................................................... 4'532  5'000  4'607 
294.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 7'055  7'000  6'217 
294.313.00 Verpflegungskosten ..................................................... 62'694  70'000  60'554 
294.315.00 Betrieb und Unterhalt .................................................. 7'659  8'000  7'847 
294.432.00 Verpflegungstaxen .......................................................  146'771  180'000  147'798

295 Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich  10'659'592  12'437'000  8'995'712 
295.301.00 Gehälter Hauswarte ..................................................... 1'813'407  1'754'000  1'762'469 
295.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 395'555  388'000  397'911 
295.312.00 Betriebskosten Schulgebäude ...................................... 2'487'215  2'400'000  2'408'230 
295.314.00 Instandsetzung Schulgebäude ..................................... 4'965'029  6'890'000  3'429'471 
295.316.00 Mieten Bildungsbereich ............................................... 998'385  1'005'000  997'631 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

260.367.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 99'000
295.312.00 FHG Art. 4a Pauschalkredit
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Kultur, Freizeit  28'490'119 33'344 27'857'000 24'000 26'886'390 18'281

300 Landesbibliothek  1'761'000  1'761'000  1'722'582 
300.363.00 Staatsbeitrag Landesbibliothek .................................... 1'761'000  1'761'000  1'722'582 

301 Landesmuseum  3'036'000  3'036'000  2'380'000 
301.363.00 Staatsbeitrag Landesmuseum ...................................... 3'036'000  3'036'000  2'380'000 

302 Theater, Konzerte  2'100'000  2'100'000  2'100'000 
302.365.00 Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz............................ 2'100'000  2'100'000  2'100'000 

303 Kunstmuseum  3'682'000  3'682'000  3'551'000 
303.363.01 Staatsbeitrag Kunstmuseum ........................................ 3'682'000  3'682'000  3'551'000 

304 Amt für Kultur  3'199'460 3'534 2'992'000 9'000 3'222'493 6'673
304.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'902'637  1'725'000  1'929'867 
304.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 399'887  381'000  411'468 
304.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 60'543  64'000  59'337 
304.313.00 Verbrauchsmaterialien ................................................. 51'254  66'000  65'484 
304.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 22'964  27'000  23'751 
304.318.01 Archivierung, Archäologie, Kulturgüter....................... 585'447  566'000  569'647 
304.366.00 Kulturprojekte .............................................................. 158'769  144'000  144'823 
304.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 17'959  19'000  18'115 
304.434.00 Erträge aus Dienstleistungen .......................................  1'760  5'000  1'639
304.435.00 Verkauf Publikationen ..................................................  1'774  4'000  5'034

305 Historische Projekte  100'000  100'000  100'000 
305.365.01 Liechtensteinisches Urkundenbuch ............................. 100'000  100'000  100'000 

309 Kulturstiftung  2'567'821  2'555'000  2'632'023 
309.363.00 Staatsbeitrag Kulturstiftung ......................................... 1'221'000  1'221'000  1'216'000 
309.363.01 Gewinnanteil Landeslotterie für Kulturstiftung ........... 1'346'821  1'334'000  1'416'023 

321 Medien  4'009'239  3'595'000  3'643'111 
321.363.00 Landesbeitrag Liecht. Rundfunkanstalt ....................... 2'273'000  1'750'000  1'945'000 
321.365.05 Weitere Veranstaltungen und Massnahmen ................ 4'223  5'000  1'556 
321.365.06 Direkte Medienförderung ............................................ 1'220'000  1'300'000  1'222'712 
321.365.07 Indirekte Medienförderung / Verbreitung ..................... 465'009  480'000  458'865 
321.365.08 Indirekte Medienförderung / Aus- und Weiterbildung ... 47'007  60'000  14'978 

330 Parkanlagen, Wanderwege  238'864  239'000  200'520 
330.314.00 Unterhalt von Berg- und Wanderwegen ...................... 99'880  100'000  100'520 
330.365.00 Alpenverein .................................................................. 138'984  139'000  100'000 

340 Sport  4'309'714 29'810 4'304'000 15'000 4'325'928 11'608
340.300.01 Sportkommission ......................................................... 27'646  35'000  28'608 
340.301.00 Gehälter ........................................................................ 204'053  197'000  186'625 
340.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 37'598  44'000  35'180 
340.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 3'199  4'000  3'672 
340.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 1'356  2'000  1'323 
340.365.01 Beitrag an Special Olympics ........................................ 225'000  225'000  225'000 
340.365.05 Sportförderung ............................................................. 3'835'358  3'797'000  3'845'520 
340.365.08 Beitrag für die Durchführung des EYOF 2015 ............. -24'497     
340.434.00 Teilnehmergebühren....................................................  29'810  15'000  13'576
340.439.00 Programm Erasmus+ Sport ..........................................      -1'968

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

321.363.00 NK B&A 34/2018 CHF 225'000, NK B&A 96/2018 CHF 298'000
340.365.05 FHG Art. 11 CHF 39'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

390 Kirche  353'000  353'000  353'000 
390.365.01 Beitrag an römisch-katholische Landeskirche ............. 300'000  300'000  300'000 
390.365.02 Konfessionsbeiträge ..................................................... 53'000  53'000  53'000 

391 Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich  3'133'021  3'140'000  2'655'733 
391.312.00 Betriebskosten Kulturgebäude..................................... 1'810'588  1'770'000  1'728'604 
391.314.00 Instandsetzung Kulturgebäude .................................... 583'581  600'000  176'157 
391.316.00 Mieten Kulturgebäude ................................................. 738'852  770'000  750'972 

 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

391.312.00 FHG Art. 4a Pauschalkredit
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit  37'526'967 300'076 38'218'000 320'000 32'648'897 345'305

400 Spitäler  31'286'185  31'761'000  26'234'248 
400.363.00 Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital .....     8'278'773 
400.363.01 Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital ..... 10'906'838  11'306'000   
400.367.01 Beitrag an ausländische Spitäler ................................. 20'379'347  20'455'000  17'955'475 

450 Amt für Gesundheit  3'174'152 127'243 3'333'000 128'000 3'069'111 155'407
450.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'619'484  1'666'000  1'597'527 
450.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 350'929  368'000  348'959 
450.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 42'538  58'000  37'115 
450.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 35'981  40'000  32'702 
450.318.00 Drittleistungen im Gesundheitsbereich ....................... 578'653  580'000  456'672 
450.318.02 Gesundheitsvorsorge und -förderung .......................... 136'721  200'000  168'991 
450.318.05 Umgebungs- und Reihenuntersuchungen ................... 31'128  35'000  40'820 
450.318.06 Elektronisches Gesundheitsnetz .................................. 69'402  80'000  80'000 
450.365.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 309'315  306'000  306'326 
450.431.01 Gebühren im Gesundheitswesen .................................  127'243  128'000  155'407

460 Schulgesundheitsdienst  1'189'894  1'250'000  1'212'189 
460.366.00 Kinder- und Jugendzahnpflege .................................... 1'189'894  1'250'000  1'212'189 

465 Suchtprävention  97'760  109'000  108'118 
465.318.01 Informationsmaterial der Landespolizei ...................... 3'770  4'000  3'974 
465.318.02 Suchtprävention in Schulen ......................................... 22'166  30'000  29'210 
465.318.05 Organisation und allgemeine Projekte ......................... 71'824  75'000  74'934 

470 Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 1'558'976 172'833 1'545'000 192'000 1'523'430 189'898
470.301.00 Gehälter ........................................................................ 997'286  928'000  949'706 
470.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 218'005  205'000  206'621 
470.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 22'150  25'000  30'267 
470.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 19'510  27'000  21'715 
470.318.03 Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung ... 30'149  32'000  27'858 
470.318.04 Seuchenbekämpfung ................................................... 194'566  225'000  198'979 
470.318.05 Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk. / Veterinärw. ....... 64'455  85'000  73'881 
470.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 12'854  18'000  14'404 
470.431.00 Gebühren und Kostenrückerstattungen .......................  113'085  134'000  130'065
470.431.01 Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung) ....  59'748  58'000  59'833

490 Übriges Gesundheitswesen  220'000  220'000  501'801 
490.365.01 Landesweite Notrufnummer (144) ...............................     281'801 
490.365.02 Rettungsdienst (Subv. Rotes Kreuz) ............................ 220'000  220'000  220'000 
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Wohlfahrt  174'606'045 11'373'856 176'380'000 11'238'000 193'475'909 10'769'081

500 Altersversicherung  30'000'000  30'000'000  54'000'000 
500.363.00 Staatsbeitrag AHV ........................................................ 30'000'000  30'000'000  54'000'000 

520 Krankenversicherung  46'774'127 35'165 47'900'000 80'000 46'056'713 112'746
520.365.00 Staatsbeitrag Krankenkassen ....................................... 40'807'854  41'400'000  40'874'282 
520.366.00 Prämienverbilligung für Einkommensschwache ......... 5'966'273  6'500'000  5'182'431 
520.436.01 Rückerstattungen Prämienverbilligungen ...................  35'165  80'000  112'746

530 Sonstige Sozialversicherungen  31'663'939 11'314'737 31'120'000 11'148'000 29'886'794 10'634'532
530.366.00 Ergänzungsleistungen zur AHV-IV .............................. 31'663'939  31'120'000  29'886'794 
530.450.00 50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen ..  11'314'737  11'148'000  10'634'532

540 Beihilfen gemäss Jugendgesetz  7'938'293  7'690'000  7'294'583 
540.318.00 Kinder- und Jugendschutz ........................................... 16'069  34'000  27'153 
540.365.00 Kinder- und Jugendförderung...................................... 958'797  1'017'000  892'607 
540.366.00 Kinder- und Jugendhilfe............................................... 6'963'427  6'639'000  6'374'822 

550 Invalidität  8'071'508  8'173'000  7'436'634 
550.365.00 Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime) ..... 7'852'434  7'950'000  7'215'438 
550.366.00 Blindenbeihilfe ............................................................. 219'074  223'000  221'196 

560 Wohnungswesen  1'676'619  2'000'000  1'695'303 
560.366.00 Bausubventionen.......................................................... -143'500    -157'000 
560.366.01 Mietbeiträge für Familien ............................................ 1'820'119  2'000'000  1'852'303 

580 Amt für Soziale Dienste  3'977'702  4'088'000  3'736'813 
580.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'107'765  3'121'000  2'904'364 
580.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 659'646  690'000  629'773 
580.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 54'156  70'000  50'745 
580.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 9'861  15'000  7'914 
580.318.00 Projekte Integration und Chancengleichheit ............... 146'274  192'000  144'018 

581 Allgemeine Fürsorge  13'864'553  14'464'000  13'128'913 
581.362.00 Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime ..................... 5'534'416  5'653'000  4'935'698 
581.365.00 Bewährungshilfe .......................................................... 384'000  384'000  354'000 
581.365.01 Förderung nach Artikel 24 SHG ................................... 1'607'162  1'723'000  2'113'074 
581.366.01 Wirtschaftliche Hilfe .................................................... 5'395'878  5'565'000  4'912'315 
581.366.02 Persönliche Hilfe .......................................................... 943'097  1'139'000  813'825 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

530.366.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 544'000
540.366.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 325'000
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

583 Familienhilfe  2'715'468  2'723'000  2'743'251 
583.365.01 Subventionen an Familienhilfen .................................. 2'715'468  2'723'000  2'743'251 

589 Sonstige Beiträge  3'212'493  3'312'000  3'173'147 
589.318.00 Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben ............ 1'569'974  1'571'000  1'666'522 
589.365.01 Caritasverein ................................................................ 30'000  30'000  30'000 
589.365.02 Liechtensteinisches Rotes Kreuz ................................. 110'000  110'000  110'000 
589.365.05 Sachwalterschaft .......................................................... 410'000  410'000  409'735 
589.365.06 Verein für Menschenrechte ......................................... 350'000  350'000  350'000 
589.366.02 Mutterschaftszulagen ................................................... 164'214  180'000  129'000 
589.366.04 Unterhaltsvorschüsse ................................................... 567'518  650'000  472'979 
589.367.02 Mitgliedschaftsbeiträge ............................................... 10'788  11'000  4'912 

590 Flüchtlingswesen  2'223'531 23'954 2'370'000 10'000 1'882'132 21'803
590.318.01 Betreuung Aufnahmezentrum ...................................... 817'729  990'000  761'497 
590.318.03 Verfahrenskosten ......................................................... 53'994  60'000  43'301 
590.318.04 Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke.. 37'296  30'000  28'359 
590.366.00 Sozialhilfe für Asylsuchende / Rückkehrhilfe ................ 1'314'512  1'290'000  1'048'976 
590.436.00 Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende .......  23'954  10'000  21'803

591 Hilfsaktionen im Ausland  22'487'812  22'540'000  22'441'626 
591.318.00 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 32'044  50'000  5'894 
591.367.01 Not- und Wiederaufbauhilfe ........................................ 2'592'227  2'600'000  2'600'059 
591.367.02 Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)........... 14'690'000  14'690'000  14'690'000 
591.367.05 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit ................ 2'594'515  2'600'000  2'599'029 
591.367.07 Secondments bei internat. Organisationen ..................     106'766 
591.367.09 Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe .......... 2'579'027  2'600'000  2'439'879 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

590.366.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 25'000
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6 Verkehr  27'631'664 12'751'713 27'858'000 12'636'000 25'582'898 12'854'096

600 Landstrassen, Brücken  10'749'992 187'462 10'627'000 140'000 9'146'312 133'732
600.301.00 Löhne Betriebspersonal ............................................... 2'342'684  2'490'000  2'408'551 
600.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 535'937  550'000  558'449 
600.313.01 Material, Transporte, etc. .............................................     196'577 
600.314.02 Technischer Dienst ...................................................... 987'241  988'000  295'434 
600.314.03 Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge ......... 552'283  609'000  356'389 
600.314.04 Unterhalt von Strassen ................................................. 2'248'160  2'250'000  1'730'866 
600.314.05 Unterhalt von Brücken und Stützbauten ...................... 3'071'854  2'750'000  1'725'082 
600.314.06 Winterdienst ................................................................. 682'550  650'000  1'020'461 
600.314.07 Fremdleistungen ..........................................................     301'512 
600.314.08 Verbrauchsmaterial Magazine .....................................     222'662 
600.314.09 Unterhalt Werkleitungsstollen ..................................... 8'936  15'000  6'773 
600.318.01 Diverse Strassenprojektierungen ................................. 320'346  325'000  314'267 
600.318.03 Unfall- und Haftpflichtversicherung ............................     9'289 
600.431.00 Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen ...  89'948  50'000  81'125
600.434.00 Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal....  40'985  30'000  15'058
600.435.02 Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen ............  20'461  20'000  12'467
600.436.02 Kostenverrechnung Unfallschäden ..............................  36'068  40'000  25'082

650 Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen  15'122'896 11'868'141 15'375'000 11'916'000 14'727'964 12'053'059
650.314.00 Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung .. 249'653  250'000  243'197 
650.314.01 Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr ... 249'983  250'000  249'516 
650.318.02 Werbung öffentlicher Verkehr ..................................... 23'193  25'000  42'605 
650.318.04 Experten, Gutachten Verkehrsbereich ......................... 346'927  350'000  301'701 
650.363.00 Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil .......................... 14'253'141  14'500'000  13'890'945 
650.407.00 Ertragsanteil LSVA .......................................................  11'868'141  11'916'000  12'053'059

684 Amt für Kommunikation  1'758'775 696'110 1'856'000 580'000 1'708'622 667'305
684.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'115'889  1'105'000  1'092'019 
684.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 244'004  244'000  238'657 
684.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 9'803  12'000  6'584 
684.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 94'032  75'000  78'795 
684.318.03 Gutachten, Experten, Drittleistungen .......................... 276'399  400'000  278'367 
684.367.00 Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen .. 18'649  20'000  14'200 
684.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  696'110  580'000  667'305

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

600.314.05 FHG Art. 11 CHF 322'000
600.314.06 NK B&A 66/2018 CHF 200'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 Umwelt, Raumordnung  10'879'102 6'409'000 11'310'000 7'017'000 10'225'695 7'645'430

700 Wasserwirtschaft  222'718 46'233 250'000 39'000 233'615 45'561
700.318.01 Untersuchungen, Kontrollen Wasser ........................... 222'718  250'000  233'615 
700.434.00 Wasserzinsen ...............................................................  34'341  29'000  30'354
700.436.00 Kostenweiterverrechnung ............................................  11'892  10'000  15'207

701 Luftreinhaltung / Klima  2'575'034 6'212'681 2'668'000 6'888'000 2'205'136 7'463'199
701.313.00 Untersuchungen, Kontrollen Luft ................................ 279'845  350'000  292'291 
701.318.00 Vollzug CO2-Gesetz ..................................................... 8'362  9'000  8'501 
701.318.02 Vollzug Emissionshandelsgesetz ................................. 14'695  16'000  14'895 
701.318.03 Tiefengeothermie .........................................................   3'000   
701.365.00 Rückverteilung CO2-Abgabe ........................................ 2'032'462  2'035'000  1'208'923 
701.365.01 Beitrag an Holzheizwerk Balzers ................................. 173'220  180'000  161'134 
701.365.02 Ausgleich für zusätzliche Emissionsverminderungen ... 66'450  75'000   
701.367.00 Projekte gemäss Kyoto-Protokoll .................................     519'393 
701.407.00 CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz ..................................  460'367  450'000  450'777
701.407.01 CO2-Abgabe .................................................................  5'575'593  6'030'000  6'881'526
701.434.00 Gebühren Emissionshandel .........................................    2'000  
701.435.00 Erlös aus Versteigerung von Emissionsrechten ..........    220'000  
701.436.00 Kostenweiterverrechnung ............................................  34'395  45'000  41'680
701.436.01 Kostenrückerstattung VOC ..........................................  6'000  6'000  6'000
701.436.02 Rückerstattung CO2-Anteil Land .................................  136'325  135'000  83'216

702 Lärmschutz  77'576  60'000  38'409 
702.318.00 Untersuchungen, Kontrollen Lärm .............................. 77'576  60'000  38'409 

703 Bodenschutz  9'499  36'000  5'710 
703.318.00 Untersuchungen Boden ............................................... 9'499  36'000  5'710 

704 Abfall und Verdachtsflächen  104'277  145'000  120'854 
704.318.00 Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen .................. 80'634  115'000  85'061 
704.318.01 Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge .............................. 22'940  30'000  35'208 
704.362.00 Kostenbeiträge Altlastensanierung .............................. 703    584 

705 Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe  100'621  125'000  108'189 
705.318.00 Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle .................. 100'621  125'000  108'189 

706 Nichtionisierende Strahlung  255  22'000  533 
706.318.00 Untersuchungen, Kontrollen NIS ................................. 255  22'000  533 

710 Amt für Umwelt  4'877'749 40'363 5'017'000 40'000 4'789'617 78'342
710.300.01 Kommissionen, Arbeitsgruppen .................................. 27'069  28'000  42'268 
710.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'543'817  3'536'000  3'418'184 
710.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 766'326  781'000  750'018 
710.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 34'456  40'000  27'140 
710.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 144'938  152'000  118'743 
710.318.01 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 53'646  65'000  89'905 
710.318.02 Umweltverträglichkeits-Prüfungen .............................. 5'889  10'000  998 
710.318.03 Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus ...................... 24'013  60'000  30'189 
710.318.04 Umweltdaten, Berichterstattung .................................. 199'338  265'000  263'311 
710.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 78'258  80'000  48'860 
710.431.02 Verwaltungsgebühren ..................................................  40'363  40'000  78'342
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

750 Schutz vor Naturgefahren  1'235'163 109'723 1'282'000 50'000 1'209'146 58'329
750.301.00 Gehälter ........................................................................ 768'610  752'000  745'369 
750.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 170'617  166'000  167'905 
750.312.00 Maschinen, Fahrzeuge und Magazine ......................... 67'314  88'000  72'412 
750.314.01 Unterhalt Rheinwuhr.................................................... 65'321  100'000  73'913 
750.315.00 Unterhalt Kraftwerk Mühleholz ................................... 10'167  20'000  323 
750.318.00 Geologie ....................................................................... 13'183  16'000  11'115 
750.362.00 Gewässerunterhalt ....................................................... 139'951  140'000  138'110 
750.423.00 Pachterträge Kraftwerk Mühleholz ..............................  73'123  50'000  58'329
750.439.00 Konzessionsgebühren Rüfematerial ............................  36'600    

770 Natur- und Landschaftsschutz  1'676'212  1'705'000  1'514'487 
770.310.01 Beratung, Naturerziehung ........................................... 23'307  25'000  17'802 
770.314.01 Geschützte Gebiete und Objekte .................................. 56'314  60'000  48'398 
770.315.03 Betrieb der naturkundlichen Sammlung ...................... 58'176  58'000  60'078 
770.318.01 Biodiversitätsmonitoring .............................................. 33'111  40'000  39'357 
770.318.03 Konzepte und Planungen ............................................. 8'813  15'000  6'448 
770.362.01 Landschaftsschutzgebiete ............................................ 58'615  90'000   
770.365.00 Zusammenarbeit mit privaten Naturschutzorganisationen .. 187'000  187'000  187'000 
770.365.01 Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle ..................................... 500'000  500'000  500'000 
770.366.00 Bewirtschaftungsprämien / Pacht für Magerstandorte ... 746'660  730'000  655'405 
770.366.01 Schadensverhütung / -vergütung geschützte Tierarten .. 4'216     
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft  29'887'276 4'925'039 31'393'000 4'718'000 30'029'772 4'507'677

800 Landwirtschaft  261'553  315'000  307'042 
800.318.00 Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich .................. 161'612  205'000  207'621 
800.318.02 Untersuchungen, Kontrollen ........................................ 27'941  38'000  27'391 
800.365.02 Beiträge an Organisationen ......................................... 72'000  72'000  72'030 

801 Förderung der Rahmenbedingungen  60'627  84'000  64'529 
801.366.00 Förderung der Tierzucht .............................................. 58'326  64'000  61'101 
801.366.01 Pflanzenschutz ............................................................. 2'301  20'000  3'428 

803 Wirtschaftlichkeitsförderungen  5'454'115  5'730'000  5'440'247 
803.366.00 Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens ... 5'454'115  5'730'000  5'440'247 

804 Ökologische Förderungen  6'454'998  6'658'000  6'479'065 
804.365.03 Pflege der Alpen ........................................................... 587'886  590'000  581'566 
804.366.01 Abgeltung ökologischer Leistungen ............................ 5'352'795  5'538'000  5'383'466 
804.366.02 Pflege von Berggebiet und Hanglagen ........................ 514'317  530'000  514'033 

805 Marktfördermassnahmen  220'000  450'000  381'975 
805.365.02 Beitrag Stiftung Agrarmarketing ................................. 220'000  220'000  160'000 
805.367.00 Entschädigung gemeinsamer Agrarmarkt mit Schweiz ..   230'000  221'975 

806 Dienstleistungen von Dritten  185'576  192'000  179'044 
806.318.00 Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe .......... 185'576  192'000  179'044 

811 Waldwirtschaft  1'204'708  1'080'000  997'262 
811.318.03 Grundlagenerhebungen ............................................... 47'814  55'000  37'664 
811.362.04 Waldbewirtschaftung und -erhaltung .......................... 1'156'894  1'025'000  959'598 

812 Landesforstbetrieb Unterau  761'991 240'123 730'000 162'000 709'454 203'090
812.301.00 Löhne Betriebspersonal ............................................... 482'182  480'000  474'675 
812.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 107'769  106'000  106'638 
812.313.02 Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien ......................... 36'830  45'000  44'357 
812.315.01 Betriebs- und Unterhaltskosten ................................... 6'767  13'000  8'716 
812.318.01 Drittleistungen Landesforstbetrieb .............................. 128'443  86'000  75'067 
812.435.00 Verkauf Holz, Materialien ............................................  240'123  162'000  203'090

820 Jagd  192'103 226'690 170'000 224'000 235'498 232'460
820.319.01 Jagdwesen .................................................................... 50'439  50'000  38'946 
820.362.00 Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung .. 141'664  120'000  196'552 
820.439.01 Jagdabgabe ..................................................................  96'625  97'000  96'625
820.439.02 Jagdkarten ....................................................................  20'065  17'000  19'385
820.439.03 Rückbehalt Jagdpachtschilling.....................................  110'000  110'000  110'000
820.439.04 Jagdprüfungen .............................................................      6'450

825 Fischerei  38'940 19'050 55'000 18'000 34'590 17'150
825.319.00 Fischereiwesen ............................................................ 38'940  55'000  34'590 
825.439.01 Fischereipachtzinsen ...................................................  12'500  13'000  12'500
825.439.02 Fischereiprüfungen ......................................................  6'550  5'000  4'650

830 Standortförderung  2'350'000  2'350'000  2'350'000 
830.364.00 Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing ........................ 2'350'000  2'350'000  2'350'000 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

811.362.04 FHG Art. 11 CHF 132'000
812.318.01 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. g CHF 35'000
820.362.00 FHG Art. 11 CHF 22'000
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

840 Amt für Volkswirtschaft  8'443'866 4'439'176 8'799'000 4'314'000 8'229'666 4'054'976
840.301.00 Gehälter ........................................................................ 4'847'688  4'782'000  4'610'308 
840.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'064'837  1'057'000  1'021'985 
840.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 102'223  106'000  86'759 
840.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 141'264  145'000  113'965 
840.318.02 Gebühren für intern. Markeneintragungen ................. 5'243  100'000  13'888 
840.318.05 Drittleistungen Wirtschaft ............................................ 36'490  166'000  159'497 
840.365.00 Beiträge für Wirtschaftsförderung ............................... 992'892  979'000  978'138 
840.366.00 Arbeitsmarktliche Massnahmen .................................. 1'054'788  1'250'000  1'034'553 
840.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 198'442  214'000  210'573 
840.431.01 Verwaltungsgebühren ..................................................  1'072'682  669'000  620'977
840.431.02 Gebühren Geistiges Eigentum .....................................  963'468  805'000  897'495
840.431.03 Urheberrechte Verwertungsgesellschaften .................  8'750  8'000  7'650
840.436.00 Verwaltungskostenbeitrag ALV ...................................  2'374'903  2'500'000  2'528'854
840.437.00 Bussen ..........................................................................  19'373  332'000  

842 Gewerbe  610'000  680'000  590'000 
842.365.00 Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden .. 610'000  680'000  590'000 

860 Energie  3'648'800  4'100'000  4'031'401 
860.318.00 Energiefachstelle .......................................................... 95'591  100'000  78'993 
860.366.00 Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG) ..... 3'553'209  4'000'000  3'952'408 
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen, Steuern  157'481'045 763'454'337 159'212'000 754'774'000 150'742'123 879'131'606

900 Landessteuern   686'375'477  596'550'000  634'333'562
900.400.01 Vermögens- und Erwerbssteuer (Landesanteil) ..........  103'362'972  93'000'000  98'448'445
900.400.02 Aufwandbesteuerung ...................................................  9'137'500  12'200'000  10'867'000
900.400.03 Quellensteuer ...............................................................  31'157'929  28'400'000  29'569'010
900.401.01 Ertragssteuer ................................................................  270'001'673  234'000'000  246'838'958
900.401.02 Besondere Gesellschaftssteuer ....................................  40'350    109'015
900.403.00 Grundstückgewinnsteuer .............................................  32'235'477  18'000'000  25'737'317
900.404.00 Couponsteuer ...............................................................  875'878    1'286'597
900.406.00 Motorfahrzeugsteuer ...................................................  15'314'609  15'200'000  15'088'995
900.407.00 Mehrwertsteuer............................................................  204'923'887  192'500'000  201'314'828
900.407.01 Geldspielabgabe ...........................................................  19'325'203  3'250'000  5'082'398
900.409.00 Einbürgerungssteuer ...................................................      -9'000

905 Eidgenössische Abgaben   44'976'939  46'000'000  46'340'727
905.404.00 Stempelabgaben ..........................................................  44'976'939  46'000'000  46'340'727

920 Zuweisungen an Gemeinden  116'897'069  112'100'000  113'368'208 
920.352.02 Anteil an Ertragssteuer ................................................ 66'515'912  53'800'000  59'936'228 
920.352.09 Finanzausgleich ........................................................... 50'381'157  58'300'000  53'431'979 

940 Vermögens- und Schuldenverwaltung  345'703 45'406'550 341'000 40'102'000 259'392 41'563'335
940.318.00 Bankspesen .................................................................. 186'543  190'000  166'678 
940.321.00 Fremdkapitalzinsen ...................................................... 51'125  1'000  75 
940.329.00 Aufwand Fremdwährungsdifferenzen.......................... 108'035  150'000  92'639 
940.420.00 Kontokorrentzinsen ......................................................  1'320'898  1'370'000  1'096'183
940.426.00 Dividende Telecom Liechtenstein AG ..........................  244'075  1'500'000  1'190'784
940.426.01 Gewinnanteil LKW .......................................................  2'292'700  2'200'000  2'331'500
940.426.02 Dividende LLB AG ........................................................  35'400'000  30'090'000  30'090'000
940.426.03 Gewinnanteil LGV ........................................................  730'445  800'000  1'150'781
940.426.05 Abgeltung Staatsgarantie LLB .....................................  1'100'181  1'241'000  1'241'055
940.426.08 Sonstige Beteiligungserträge .......................................  81'388  440'000  691'781
940.429.01 Gewinnanteil Landeslotterie ........................................  2'033'798  2'011'000  2'137'678
940.429.03 Vermögensverfall aus Straftatbeständen .....................  1'630'886    467'503
940.429.04 Bodenverkaufserlöse ....................................................  18'709    679'981
940.429.05 Ertrag Fremdwährungsdifferenzen ..............................  106'341  150'000  60'107
940.429.08 Sonstige betriebliche Erträge ......................................  447'129  300'000  425'981

941 Poolanlagen – extern verwaltetes Vermögen   -78'194'225  38'150'000  104'051'554
941.422.00 Erträge aus Poolanlagen ..............................................  17'944'410  15'000'000  15'097'453
941.422.01 Realisierte Kursgewinne ..............................................  46'627'054  26'000'000  28'307'809
941.422.02 Zuschreibungen Poolanlagen ......................................  39'154'322    146'322'718
941.422.10 Verwaltungskosten Poolanlagen ..................................  -2'811'715  -2'850'000  -2'905'166
941.422.11 Realisierte Kursverluste ...............................................  -43'111'579    -44'867'247
941.422.12 Abschreibungen Poolanlagen ......................................  -135'996'717    -37'904'014

942 Liegenschaftserträge   1'148'803  1'208'000  1'224'201
942.423.00 Miet- und Pachtzinsen .................................................  1'148'803  1'208'000  1'224'201

950 Zölle   33'566'194  32'550'000  32'641'350
950.407.00 Zollerträge, Mineralölsteuer ........................................  33'566'194  32'550'000  32'641'350

990 Wertveränderungen Finanzvermögen  1'127'366 29'909'600 700'000  1'115'570 18'811'600
990.330.01 Debitorenverluste ......................................................... 933'218  700'000  703'738 
990.330.02 Zunahme Delkredere ................................................... 194'147    85'832 
990.330.10 Wertabnahme Beteiligungen Finanzvermögen ...........     326'000 
990.422.00 Wertzunahme Beteiligungen Finanzvermögen............  29'909'600    18'811'600

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

920.352.02 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. b CHF 12'716'000
940.321.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. i CHF 51'000
990.330.01 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 234'000 
990.330.02 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 195'000 
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 Rechnung 2018  Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

991 Abschreibungen Finanzvermögen  351'432  352'000  351'432 
991.330.00 Hochbauten .................................................................. 351'432  352'000  351'432 

992 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  38'494'478  45'413'000  35'246'537 
992.331.02 Tiefbauten .................................................................... 6'993'516  7'198'000  6'793'302 
992.331.03 Hochbauten .................................................................. 11'617'975  11'626'000  11'939'058 
992.331.05 Mobilien / Immaterielle Anlagegüter ............................. 4'261'135  5'072'000  4'424'403 
992.331.12 Beteiligungen ............................................................... -1'550'000    -598'384 
992.331.13 Darlehen ....................................................................... 2'405'359    182'311 
992.331.21 Investitionsbeiträge ...................................................... 14'766'492  21'517'000  12'505'847 

997 Einlagen in Spezialfinanzierungen  264'997  306'000  400'984 
997.380.03 Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen ................ 137'254  178'000  254'057 
997.380.07 Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr ...... 127'743  128'000  146'927 

998 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen   264'998  214'000  165'278
998.480.03 Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen ............  152'958  94'000  81'711
998.480.07 Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr ..  112'040  120'000  83'567

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

992.331.13 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 2'406'000 
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Zusammenfassung der Konten der Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung

Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Konto Segment   Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung  .......................................................... 101'819'535  4'054'523  107'159'000  3'349'000  101'769'477  3'508'473 

1 Öffentliche Sicherheit  ............................................................ 62'499'957  22'101'248  66'565'000  20'047'000  59'981'279  20'798'691 

2 Bildung  ................................................................................... 162'585'560  20'930'879  169'261'000  21'142'000  158'243'120  20'464'926 

3 Kultur, Freizeit  ....................................................................... 28'490'119  33'344  27'857'000  24'000  26'886'390  18'281 

4 Gesundheit  ............................................................................. 37'526'967  300'076  38'218'000  320'000  32'648'897  345'305 

5 Soziale Wohlfahrt  ................................................................... 174'606'045  11'373'856  176'380'000  11'238'000  193'475'909  10'769'081 

6 Verkehr ................................................................................... 27'631'664  12'751'713  27'858'000  12'636'000  25'582'898  12'854'096 

7 Umwelt, Raumordnung  .......................................................... 10'879'102  6'409'000  11'310'000  7'017'000  10'225'695  7'645'430 

8 Volkswirtschaft  ....................................................................... 29'887'276  4'925'039  31'393'000  4'718'000  30'029'772  4'507'677 

9 Finanzen, Steuern  .................................................................. 157'481'045  763'454'337  159'212'000  754'774'000  150'742'123  879'131'606 

 Total  ....................................................................................... 793'407'272  846'334'013  815'213'000  835'265'000  789'585'559  960'043'568 

 Jahresergebnis  ...................................................................... 52'926'741   20'052'000   170'458'008  
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung  3'491'210  5'144'000  2'821'823 

090 Nicht aufteilbare Aufgaben  3'491'210  5'144'000  2'821'823 
090.503.00 Dienstleistungszentrum Giessen Vaduz ....................... 399'399  400'000  189'669 
090.503.02 Diverse Hochbauinvestitionen ..................................... 187'737     
090.506.01 Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge......................... 389'014  744'000  874'331 
090.506.02 Informationstechnologie (IT) ....................................... 2'515'060  4'000'000  1'757'823 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

090.503.02 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. h CHF 188'000
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 Öffentliche Sicherheit  1'726'542  1'975'000  1'192'762 

110 Landespolizei  1'658'366  1'893'000  1'037'969 
110.506.01 Informatik Landespolizei .............................................. 1'222'442  1'255'000  918'251 
110.506.02 Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei .. 435'924  478'000  119'718 
110.506.04 Digitales Funknetzwerk Polycom .................................   160'000   

120 Landgericht  45'236  57'000  63'146 
120.506.00 Informatik Gerichtswesen / Staatsanwaltschaft ............. 45'236  57'000  63'146 

160 Amt für Bevölkerungsschutz  22'940  25'000  91'648 
160.506.02 Landesweite Alarmierungsanlage ................................     19'648 
160.506.03 Feuerwehr-Übungsanlage............................................ 22'940  25'000   
160.565.01 Subvention Anschaffungen Rettungsorganisationen ...     72'000 
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 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

2 Bildungswesen  1'876'518 2'527'989 3'460'000 2'231'000 2'766'850 2'677'353

208 Sekundarschulen  42'831     
208.503.04 Schulraumprovisorium BMS ........................................ 42'831     

219 Allgemeine Ausgaben  13'862  49'000  23'902 
219.506.01 Sekundarschulen .......................................................... 13'862  49'000  23'902 

272 Forschung  122'728  1'157'000  666'664 
272.567.05 Investitionskostenbeitrag an RhySearch ...................... 122'728  1'157'000  666'664 

280 Stipendien, Ausbildungsbeihilfen  1'663'246 2'527'989 2'220'000 2'231'000 2'042'432 2'677'353
280.520.00 Studiendarlehen ........................................................... 1'663'246  2'220'000  2'042'432 
280.620.00 Rückzahlung von Studiendarlehen ..............................  2'527'989  2'231'000  2'677'353

290 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  33'852  34'000  33'852 
290.567.02 Baukostenbeiträge Interk. Försterschule Maienfeld .... 33'852  34'000  33'852 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

208.503.04 NK B&A 75/2018 CHF 100'000
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

3 Kultur, Freizeit  1'137'986  1'379'000  1'128'000 

304 Amt für Kultur  858'986  900'000  900'000 
304.565.00 Denkmalschutzsubventionen ....................................... 858'986  900'000  900'000 

321 Medien  279'000  279'000  228'000 
321.563.00 Auf- / Ausbau Sendeanlagen Liecht. Rundfunkanstalt .. 279'000  279'000  228'000 

340 Sport    200'000   
340.565.00 Subvention Kletterhalle ................................................   200'000   
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

4 Gesundheit  199'784  5'170'000   

400 Spitäler  199'784  5'170'000   
400.520.00 Darlehen Ostschweiz. Kinderspital St. Gallen .............. 199'784  270'000   
400.563.00 Investitionsbeitrag Liecht. Landesspital ......................   4'900'000   
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5 Soziale Wohlfahrt  11'737'116 13'389'506 14'807'000 14'000'000 11'206'297 13'777'191

560 Wohnungswesen  5'269'600 13'389'506 8'000'000 14'000'000 5'991'400 13'777'191
560.520.01 Darlehen Wohnbau-Förderung .................................... 5'269'600  8'000'000  5'991'400 
560.620.00 Rückzahlung von Wohnbaudarlehen ...........................  13'389'506  14'000'000  13'777'191

570 Altersheime  5'856'621  5'914'000  5'053'546 
570.564.00 Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheime .............. 356'621  414'000  341'546 
570.564.01 Hochbausubventionen Alters- und Pflegeheime.......... 5'500'000  5'500'000  4'712'000 

581 Allgemeine Fürsorge  492'036  593'000  115'973 
581.565.00 Verein für Betreutes Wohnen ...................................... 492'036  593'000  115'973 

589 Sonstige Beiträge  118'859  300'000  45'378 
589.565.00 Liechtensteinisches Rotes Kreuz ................................. 118'859  300'000  45'378 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6 Verkehr  7'858'593  8'250'000  7'123'208 

600 Landstrassen, Brücken  7'858'593  8'250'000  7'123'208 
600.500.00 Bodenerwerb für Tiefbauten ........................................ 837'619  350'000  273'258 
600.501.01 Strassenverbesserungen und -neubauten.................... 5'922'475  6'800'000  6'849'951 
600.567.00 Beitrag an Langsamverkehrsbrücke Buchs / Vaduz ...... 1'098'500  1'100'000   

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2018

600.500.00 NK B&A 17/2018 CHF 500'000
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

7 Umwelt, Raumordnung  5'122'492  5'420'000  4'995'340 

710 Amt für Umwelt  968'384  980'000  993'002 
710.564.01 Integralmelioration im Alpengebiet ............................. 968'384  980'000  993'002 

750 Schutz vor Naturgefahren  4'122'015  4'340'000  3'946'665 
750.501.02 Gewässerbau ................................................................ 88'035  90'000  125'974 
750.501.03 Investitionen Rheinwuhr .............................................. 334'925  500'000  310'075 
750.562.02 Rüfeschutzbauten......................................................... 2'824'097  2'850'000  2'683'145 
750.562.03 Massnahmen Naturgefahren ....................................... 503'087  500'000  429'822 
750.562.04 Rutschsanierungen ...................................................... 371'870  400'000  397'649 

770 Natur- und Landschaftsschutz  32'093  100'000  55'674 
770.500.01 Bodenerwerb Naturschutzflächen ............................... 32'093  100'000  55'674 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

8 Volkswirtschaft  1'518'471 154'400 1'710'000 155'000 1'134'432 168'900

802 Strukturfördermassnahmen  1'238'471  1'410'000  886'816 
802.565.02 Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen ... 1'238'471  1'410'000  886'816 

803 Wirtschaftlichkeitsförderungen  280'000 154'400 300'000 155'000 240'000 168'900
803.520.00 Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft ........... 280'000  300'000  240'000 
803.620.00 Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg ...........  154'400  155'000  168'900

840 Amt für Volkswirtschaft      7'616 
840.520.00 Beteiligung Schweizer Salinen AG ..............................     7'616 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2018 Voranschlag 2018  Rechnung 2017

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

9 Finanzen, Steuern   6'000    

940 Vermögens- und Schuldenverwaltung   6'000    
940.606.00 Verkauf Mobilien Verw.-vermögen (Restbuchwerte) ..  6'000    
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Zusammenfassung der Konten der Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung

Beträge in CHF

 Rechnung 2018  Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Konto Segment   Ausgaben Einnahmen Ausgaben  Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung  ............................................... 3'491'210   5'144'000   2'821'823  

1 Öffentliche Sicherheit  ................................................. 1'726'542   1'975'000   1'192'762  

2 Bildung  ........................................................................ 1'876'518  2'527'989  3'460'000  2'231'000  2'766'850  2'677'353 

3 Kultur, Freizeit  ............................................................ 1'137'986   1'379'000   1'128'000  

4 Gesundheit  .................................................................. 199'784   5'170'000    

5 Soziale Wohlfahrt  ........................................................ 11'737'116  13'389'506  14'807'000  14'000'000  11'206'297  13'777'191 

6 Verkehr ........................................................................ 7'858'593   8'250'000   7'123'208  

7 Umwelt, Raumordnung  ............................................... 5'122'492   5'420'000   4'995'340  

8 Volkswirtschaft  ............................................................ 1'518'471  154'400  1'710'000  155'000  1'134'432  168'900 

9 Finanzen, Steuern  .......................................................  6'000     

 Total  ............................................................................ 34'668'714  16'077'895  47'315'000  16'386'000  32'368'713  16'623'443 

 Nettoinvestitionen  ..................................................... 18'590'819   30'929'000   15'745'270  
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V.  ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt die Regierung dem Hohen Landtag den 

A n t r a g ,

der Hohe Landtag wolle

1.	 den	Rechenschaftsbericht	für	das	Jahr	2018	genehmigen;

2.	 die	Landesrechnung	für	das	Jahr	2018	genehmigen;

3.	 zustimmen,	dass	das	Jahresergebnis	in	die	Eigenmittel	übertragen	wird.

Genehmigen	 Sie,	 sehr	 geehrter	 Herr	 Landtagspräsident,	 sehr	 geehrte	 Frauen	 und	 Herren	
Abgeordnete,	den	Ausdruck	der	vorzüglichen	Hochachtung.

	 	 	 	 REGIERUNG	DES

	 	 	 	 FÜRSTENTUMS	LIECHTENSTEIN





Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein

Stabsstelle Regierungskanzlei
Peter-Kaiser-Platz 1
9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 236 60 30
F +423 236 65 97
info.rk@llv.li

www.rk.llv.li
© Vaduz, 2019


	Leere Seite



